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Landkreis: Heilbronn  
Zweckverband Wirtschaftsförderung Zabergäu  
Gemarkung: Cleebronn  

Bebauungsplan und örtliche Bauvorschriften „Langwiesen IV“ Vorlage zur Sitzung des Gemeinderats 

Eingegangene Anregungen anlässlich der 2. erneuten Auslegung vom   25.05.2021 – 22.06.2021: 

Anregungen von Inhalt der Anregungen Stellungnahme der Verwaltung bzw. Beschlussvorschlag 

  1. Regionalverband 
Heilbronn-Franken 
vom 15.06.2021 

Wir tragen mit Verweis auf unsere Stellungnahmen vom 20.09.2018 
und vom 18.07.2019 keine weiteren Anregungen vor. 

Kenntnisnahme. 

  Wir bitten um Mitteilung der Rechtsverbindlichkeit der Planung unter 
Benennung der Planbezeichnung, des Datums und Übersendung 
einer Planzeichnung, gerne auch in digitaler Form. Die Übersendung 
einer rechtskräftigen Ausfertigung ist nicht erforderlich. 

Kenntnisnahme und Beachtung. 

  Hierfür bedanken wir uns vorab.  

  2. Regierungspräsidium Stuttgart 
Abteilung Umwelt 

Wasser/Boden:  

 vom 21.06.2021 Die Belange des Bodenschutzes und der Altlasten sowie der 
Wasserversorgung und des Grundwasserschutzes liegen in der 
Zuständigkeit der unteren Verwaltungsbehörde und sind von dieser 
anlässlich einer Beteiligung am Verfahren wahrzunehmen. 

Kenntnisnahme. Die Untere Verwaltungsbehörde (Landratsamt 
Heilbronn) ist am Verfahren beteiligt (siehe Stellungnahme Nr. 3). 

  Für Rückfragen stehen Ihnen zur Verfügung:  

  Herr Dr. Mack,  0711/904-15217,  Ulrich.Mack@rps.bwl.de  
(Bodenschutz) 
Frau Alebrand,  0711/904-15206,  Karin.Alebrand@rps.bwl.de 
(WV/GW-Schutz) 
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  Industrie:  

  Die Änderung bzw. Aufstellung des Bebauungsplans erfolgte aufgrund 
des geplanten industriellen Vorhabens der Fa. Layher im Bereich 
Langwiesen. Bei dem Vorhaben handelt es um eine „Feuerverzinkerei“ 
mit einer Kapazität von mehr als 2 t/h Rohgut - Nummer 3.9.1.1 des 
Anhangs 1 der 4. BlmSchV. 
Da die projektierte Anlage unter die IE-Richtlinie fällt, ist für die 
Durchführung des immissionsschutzrechtlichen 
Genehmigungsverfahrens das RP Stuttgart zuständig. Das Verfahren 
ist bereits eingeleitet, eine Erörterungsverhandlung hat stattgefunden. 
In den Antragsunterlagen des immissionsschutzrechtlichen 
Verfahrens wurden die erforderlichen Aussagen / Gutachten zu den 
Umweltauswirkungen beigelegt. Eine Umweltverträglichkeitsprüfung 
nach dem UVPG ist erforderlich und wird parallel zum Verfahren 
durchgeführt. 
Nach dem derzeitigen Stand ist die Anlage aus umwelt-, naturschutz-, 
arbeitsschutz-, und sicherheitsrechtlichen Aspekten 
genehmigungsfähig. Grundvoraussetzung für die Genehmigung ist 
neben der Betrachtung der o.g. Aspekte die bauplanungsrechtliche 
Festlegung des zu bebauenden Gebiets als Industriegebiet. Auf der 
Basis der uns vorliegenden Informationen bestehen aus 
immissionsschutzrechtlicher Sicht keine Bedenken gegen die 
beantragte bauplanungsrechtliche Festlegung. 

Kenntnisnahme. 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. 

  Für Rückfragen steht Ihnen zur Verfügung: 
Herr Dr. Greiner, Referat 54.4,  0711/904-15479, 
 wilfried.greiner@rps.bwl.de  

 

  Naturschutz:  

  Naturschutzgebiete sowie Flächen des Artenschutzprogramms 
Baden-Württemberg sind von dem Vorhaben nicht betroffen. 

Kenntnisnahme. 

  Die weitere naturschutzfachliche Beurteilung sowie die 
artenschutzrechtliche Prüfung (inkl. der CEF-Maßnahmen) gem. §§ 44 
ff. BNatSchG obliegen grundsätzlich zunächst der unteren 
Naturschutzbehörde. Nur dann, wenn für streng geschützte Tier- und 
Pflanzenarten eine Ausnahme nach § 45 Abs. 7 BNatSchG oder eine 
Befreiung nach § 67 BNatSchG erforderlich ist, bedarf es eines 
Antrags an das Regierungspräsidium (Referat 55). Gleiches gilt, wenn 
es sowohl für streng als auch für nicht streng geschützte Arten einer 
Ausnahme oder Befreiung bedarf. 

Kenntnisnahme. 
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  Die Vorhabenträgerin hat im Beteiligungsformblatt des 
Regierungspräsidiums Stuttgart angekreuzt, dass 
Ausnahmen/Befreiungen im Artenschutz erforderlich seien. Mit 
elektronischem Schreiben vom 06. Mai 2021 wurde durch den 
Zweckverband Wirtschaftsförderung Zabergäu ein Antrag auf 
Erteilung einer artenschutzrechtlichen Ausnahme nach § 45 Abs. 7 
BNatSchG für das unvermeidbare Töten der Art Wechselkröte 
(Bufotes viridis) mit den hierfür notwendigen weiteren 
Antragsuntertagen bei der höheren Naturschutzbehörde des 
Regierungspräsidiums Stuttgart gestellt. Diesbezüglich wurde nach 
Prüfung der Sach- und Rechtslage eine artenschutzrechtliche 
Ausnahme in Aussicht gestellt. Über die Erteilung der 
artenschutzrechtlichen Ausnahme wird aufgrund der 
Konzentrationswirkung im immissionsschutzrechtlichen Verfahren 
entschieden, das bei Referat 54.4 geführt wird. In diesem Rahmen 
wurde die höhere Naturschutzbehörde um fachliche Stellungnahme 
gebeten. Diese wird derzeit zwischen den Naturschutzreferaten 
abgestimmt. 

Kenntnisnahme. 

  Zudem weisen wir auf Folgendes hin: 
Bei den geplanten Maßnahmen ist der gesetzliche Artenschutz nach § 
44 BNatSchG, hier insbesondere auch mögliche Vorkommen von 
Vögeln und Fledermäusen, zu berücksichtigen: 

 
Kenntnisnahme. Die Betroffenheit dieser Artengruppen wurde im 
Rahmen der artenschutzfachlichen Erhebungen geprüft. 
Verbotstatbestände sind nicht zu erwarten. 

  - Das Risiko einer signifikanten Erhöhung von Vogelschlag an 
Glasbauteilen ist gemäß § 44 BNatSchG zu vermeiden, Daher 
sind grundsätzlich große Glasflächen und Über-Eck-
Verglasungen möglichst auszuschließen. 

Im Umweltbericht und Artenschutzfachbeitrag wurde das Risiko von 
Vogelschlag bearbeitet. Der Vorhabenträger verpflichtet sich im 
Durchführungsvertrag, an Glasbauteilen nach dem Stand der Technik 
geeignete Maßnahmen zur Minderung und Vermeidung von 
Vogelschlag entsprechend der Leitfäden von Schmid, H., Doppler W., 
Heynen D. & Rössler M.: Vogelfreundliches Bauen mit Glas und Licht, 
2. Auflage 2012, bzw. Rössler M. & Doppler W., Vogelanprall an 
Glasflächen - Geprüfte Muster, 4. Aufl. 2019, zu ergreifen. Beachtung 
auf der Ebene der Ausführung des Bauvorhabens. 

  - Informationen für nachhaltige Beleuchtungskonzepte zum Schutz 
von Menschen, aber auch zum Schutz von z. B. Insekten und 
nachtaktiven Tieren geben Ihnen folgende Internet-Links: 
https://www.sternenpark-schwaebische-alb.de/richtig-
umruesten.html  
https://www.biosphaerenreservat-rhoen.de/service/publikationen/  
(Stichwort: Außenbeleuchtung). 

Kenntnisnahme. Der Bebauungsplan sieht in Ziffer 1.6 g) des Textteils 
eine Regelung zur Außenbeleuchtung vor. Im Durchführungsvertrag 
verpflichtet sich der Vorhabenträger darüber hinaus, die Abstrahlung 
der Außenbeleuchtung so auszurichten bzw. abzuschirmen, dass eine 
möglichst weitreichende Vermeidung von Lichteinflüssen auf den 
Korridor entlang des Fürtlesbachs sowie der Zaberaue erzielt wird. 
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  - Falleffekte, insbesondere für Kleintiere, sollten durch engstrebige 
Gullydeckel und engmaschige Schachtabdeckungen reduziert 
werden (s. http://www.artenschutz-am-haus.de/dokumente-
links/dokumente/ (Informationsblatt Tierfallen im 
Siedlungsbereich). 

Beachtung auf der Ebene der Ausführung des Bauvorhabens. 

  - Es wird angeregt, an Bäumen des Plangebiets sowie an oder in 
Gebäudefassaden künstliche Nisthilfen für Vögel und künstliche 
Quartiere für Fledermäuse anzubringen. Bei der Initiierung bzw. 
Organisation einer dauerhaften Betreuung der Nisthilfen und 
Quartiere können ggf. die örtlichen Naturschutzvereinigungen 
unterstützen. 

Über die bereits geplanten CEF-Maßnahmen hinausgehende 
zusätzliche Maßnahmen sind aus Sicht des Zweckverbandes 
angesichts der ausgedehnten Gehölzbestände in der Umgebung 
(Fürtlesbach, Zaber) nicht erforderlich. Das Artenschutzkonzept sieht 
die Anbringung von Ersatzquartieren für Fledermäuse an den 
verbleibenden Bäumen im Zaberbegleitgehölz vor (vgl. Maßnahme 
CEF6 gemäß Umweltbericht). 

  - Des Weiteren wird angeregt, nicht nur auf öffentlichen, sondern 
auch auf privaten Grünflächen im Plangebiet möglichst 
standortheimische Bäume, Sträucher, Stauden und Gräser zu 
verwenden. 

Dies ist vorgesehen und festgesetzt. 

  - Durch dauerhafte extensive Begrünung von Flachdächern und 
schwach geneigten Dachformen verringert sich der Abfluss von 
Niederschlagswasser und gleichzeitig werden Nahrungshabitate 
für zahlreiche Tierarten geschaffen. 

Eine Dachbegrünung ist vorgesehen. Die Regelung erfolgt im 
Durchführungsvertrag mit dem Vorhabenträger und ist im 
Umweltbericht beschrieben. 

  Vor Baubeginn ist deshalb u. a. mit der zuständigen unteren 
Naturschutzbehörde ein Maßnahmenkonzept abzustimmen. 

Das ist aus Sicht des Zweckverbandes nicht erforderlich. Die 
festgesetzten bzw. vertraglich vereinbarten artenschutzfachlichen 
Maßnahmen sind ausreichend. 

  Wir verweisen in diesem Zusammenhang auch auf den Internetauftritt 
des Tübinger Projektes „Artenschutz am Haus“: www.artenschutz-am-
haus.de und http://www.artenschutz-am-haus.de/dokumente-
links/dokumente/  (Informationsblatt Tierfallen im Siedlungsbereich). 

 

  Wenn Festsetzungen eines BPL mit den Regelungen einer 
naturschutz- bzw. artenschutzrechtlichen Verbotsregelung nicht zu 
vereinbaren sind, ist der BPL mangels Erforderlichkeit dann 
unwirksam, wenn sich die entgegenstehenden naturschutz- bzw. 
artenschutzrechtlichen Regelungen als dauerhaftes rechtliches 
Hindernis erweisen. Wirksam ist der BPL hingegen, wenn für die 
geplante bauliche Nutzung die Erteilung einer Ausnahme oder 
Befreiung von diesen Bestimmungen rechtlich möglich ist, weil objektiv 
eine Ausnahme- oder Befreiungslage gegeben ist und einer 
Überwindung der artenschutzrechtlichen Verbotsregelung auch sonst 
nichts entgegensteht. 

Kenntnisnahme.  
Die Festsetzungen des Bebauungsplans verursachen keine natur- und 
artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände, da bestimmte 
Vermeidungs-, Minimierungs- Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen 
vorgesehen sind (siehe Stellungnahme der unteren 
Naturschutzbehörde, LRA Heilbronn, Nr. 3). 
Für die Tierart „Wechselkröte“ kann durch die Bauarbeiten der 
Verbotstatbestand eintreten. Deshalb wurde hierfür ein Antrag auf 
artenschutzrechtliche Ausnahme beim RP Stuttgart gestellt, die 
Erteilung der Ausnahme wurde vom RP Stuttgart in Aussicht gestellt. 
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  Für Rückfragen stehen Ihnen zur Verfügung: 
Frau Böhnke, Referat 55,  0711/904-15511, 
 claudia.böhnke@rps.bwl.de   
Frau Jochum, Referat 56,  0711/904-15623, 
 johanna.jochum@rps.bwl.de  

 

  3. Landratsamt Heilbronn 
vom 22.06.2021 

Natur- und Artenschutz 
Die Vermeidungs-, Minimierungs-, Ausgleich und Ersatzmaßnahmen 
inkl. CEF- und FCS-Maßnahmen sind entsprechend der Umwelt- und 
Artenschutzberichte zu beachten, umzusetzen und als verbindlich 
anzusehen. Die fachkundige Umsetzung und die Kontrolle der 
Einhaltung der Maßnahmen ist mittels ökologischer Baubegleitung zu 
gewährleisten. Durch die fachliche, fortlaufende Begleitung können 
weitere Erkenntnisse ergänzende Maßnahmen notwendig machen, 
die mit der unteren Naturschutzbehörde abzustimmen sind. Unter 
Einhaltung aller zuvor genannter Maßnahmen ist die Planung in eine 
natur- und artenschutzrechtliche Verbotslage nicht zu erwarten. Die 
mittel- und langfristige Funktion aller oben genannten Maßnahmen ist 
mittels regelmäßigem Monitoring zu überwachen. Dies betrifft vor 
allem die artenschutzrechtlichen Maßnahmen, planinterne und 
planexterne Maßnahmen wie die Entwicklung der Pflanzgebote und 
der Dachbegrünung, aber auch die Überprüfung der Lichtinstallationen 
oder der Bewertung von Glasflächen usw.. 

 
Kenntnisnahme und Beachtung. 
Alle genannten Maßnahmen wurden in öffentlich-rechtliche Verträge 
gefasst und mit der Unteren Naturschutzbehörde abgestimmt. Dort 
wird auch das Monitoring für artenschutzrechtliche Maßnahmen, 
planinterne und planexterne Maßnahmen geregelt. 
Dies gilt auch für die Maßnahmen des Oberbodenmanagements. Eine 
bodenkundliche Baubegleitung wird bestellt, die Tätigkeiten werden 
dokumentiert und abschließend ein Bericht vorgelegt. 
 

  Für das Oberbodenmanagement ist eine bodenkundliche 
Baubegleitung einzusetzen. Die Tätigkeiten der 
Umweltbaubegleitungen sind zu dokumentieren. Wir bitten darum, der 
unteren Naturschutzbehörde einen Abschlussbericht vorzulegen. 

 

  Für CEF-Maßnahmen und planexterne Kompensationsmaßnahmen 
sind öffentlich-rechtliche Verträge zwischen dem Zweckverband und 
der unteren Naturschutzbehörde abzuschließen. Sofern die Flächen 
nicht im Eigentum der Gemeinde liegen, sind dingliche Sicherheiten 
vor Abschluss des Vertrags notwendig und mit dem Vertrag 
vorzulegen. Der Erfolg der Maßnahmen ist mittels Monitoring zu 
überwachen, die Ausgestaltung wird in den öffentlich-rechtlichen 
Verträgen festgehalten. Die öffentlich-rechtlichen Verträge sind vor 
Satzungsbeschluss zu unterzeichnen. Um eine frühzeitige 
Abstimmung wird gebeten. 
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  Wir gehen davon aus, dass die artenschutzrechtliche Ausnahme 
ausdrücklich sowohl für die Realisierung der Feuerverzinkerei als 
Ganzes, als auch für die Realisierung der beiden Bauabschnitte in 
Aussicht gestellt wurde. Andernfalls empfehlen wir dringend eine 
Rücksprache mit dem Regierungspräsidium Stuttgart. 

Der Bebauungsplan sieht eine abschnittweise Umsetzung des 
Vorhaben- und Erschließungsplans optional vor (siehe Ausführungen 
in der Begründung und im Vorhaben- und Erschließungsplan). Da das 
Vorhaben aber aus heutiger Sicht in einem Zug hergestellt wird, 
erstreckt sich der Antrag für die artenschutzrechtliche Ausnahme auf 
das Gesamtprojekt, also inklusive Feuerverzinkerei. 

  Schutzgebiete 
Nach Prüfung der Natura 2000 Vorprüfung teilt die untere 
Naturschutzbehörde die Einschätzung, dass das Vorhaben nicht 
geeignet ist, die Schutz- und Erhaltungsziele des FFH-Gebiet 6820-
311 Heuchelberg und östlicher Kraichgau erheblich zu 
beeinträchtigen. 
Im Rahmen der Offenlandbiotopkartierung der LUBW in den Jahren 
2020 und 2021 wurden im Umfeld des Bebauungsplanes neue 
gesetzlich geschützte Offenland-Biotope erfasst. Die Kartierung hat 
deklaratorischen Charakter, so dass der Biotopschutz schon vor 
Ausweisung besteht, sofern die Vegetation dem Biotoptypen 
entspricht. Wie schon in vorangegangene Stellungnahmen erwähnt, 
handelt es sich auch bei den Gehölzen entlang des Fürtlesbachs um 
ein gesetzlich geschütztes Biotop, welches nun als Biotop-Nr. 
169201250736 „Verlandungsvegetation am nördlichen Fürtlesbach bis 
zur Mündung in die Zaber“ geführt wird (siehe Abb. 1). 

 
Kenntnisnahme. 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. 
Die genannten Bereiche sind durch die geplanten 
naturschutzfachlichen Maßnahmen zur Aufwertung entlang des 
Fürtlesbachs und durch die Querung der Werkszufahrten betroffen. 
Die Biotop-Charakter dieser Strukturen wurde bei der Planung 
berücksichtigt. 
Die Baumaßnahmen für das Vorhaben selbst beeinträchtigen diese 
Bereiche nicht bzw. werden durch geeignete Maßnahmen minimiert 
(z.B. durch die Festsetzung von Pflanzflächen). 

  [Anlage: Abbildung akt. Biotopkartierung]  

  Umweltbericht  
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   Für den Fall einer abschnittsweisen Realisierung des Vorhabens 
ist Folgendes zu berücksichtigten: 
Durch die weitflächige Abtragung des Oberbodens liegt bereits 
jetzt ein erheblicher Eingriff in das Schutzgut Boden vor, der noch 
nicht komplett abgeschlossen ist. Durch den Abtrag sind die 
natürlichen Bodenfunktionen nicht vollständig beseitigt, jedoch 
teilweise stark beeinträchtigt worden. Die Verschlechterung der 
Bodeneigenschaften ist in der Bilanz zum ersten Bauabschnitt zu 
berücksichtigen und entsprechend zu bilanzieren. Der Eingriff ist 
mit Ausgleichsmaßnahmen mit zeitlichem Bezugspunkt zum 
ersten Bauabschnitt angemessen auszugleichen. 
Die Versiegelung der Baufläche im Realisierungsabschnitt zwei 
stellt einen weiteren, ebenfalls nicht unerheblichen Eingriff in das 
Schutzgut Boden dar, der durch Ausgleichsmaßnahmen mit 
zeitlichem Bezugspunkt zum zweiten Realisierungsabschnitt 
ausgeglichen werden muss. 

Der Bebauungsplan sieht eine abschnittweise Umsetzung des 
Vorhaben- und Erschließungsplans optional vor (siehe Ausführungen 
in der Begründung). Das Vorhaben wird aber aus heutiger Sicht in 
einem Zug hergestellt. 
Der Gesamtausgleich ist gewährleistet und in der Bilanz entsprechend 
nachgewiesen. Im Falle der abschnittsweisen Umsetzung des 
Gesamtvorhabens ist der gebotene Ausgleich ebenfalls gewährleistet.  
Im Zuge und im zeitlichen Zusammenhang mit dem ersten 
Realisierungsabschnitt werden bereits die wesentlichen 
Ausgleichsmaßnahmen für das Gesamtvorhaben durchgeführt (vgl. 
die Bilanzierung im Falle einer abschnittsweisen Umsetzung unter 
Ziffer 4.1.14 des Umweltberichts). Der zeitliche Bezug zum Eingriff ist 
insbesondere auch im Hinblick auf den schutzgutübergreifenden 
Ausgleich in das Schutzgut Boden gegeben. 
 

   Wir weisen darauf hin, dass der Bau der Krebssperren aus 
fachlicher Sicht eine zu präferierende Kompensationsmaßnahme 
ist. Die Einwanderung von Signalkrebsen und der damit 
verbundenen, hoch wahrscheinlichen Übertragung der Krebspest 
auf eine vorhandene lokale Steinkrebspopulation, kann zu deren 
komplettem Verlust führen. Steinkrebse sind auf der Roten Liste 
BW in der Kategorie 2, d. h. als stark gefährdet geführt. Wie im 
Umweltbericht angemerkt, sollte es Ziel der Maßnahme am 
Fürtlesbach insbesondere sein, die Bedingungen für die 
Steinkrebspopulation nicht nur zu erhalten, sondern gezielt zu 
verbessern. Die Verbesserung der Lebensbedingungen ist nur 
zielführend, wenn die Erhaltung der lokalen Population 
gewährleistet ist. 

Kenntnisnahme. 

   Im Kapitel Minderung und Ausgleich Boden der Maßnahme M3 
Dachbegrünung kam es zu einer Verwechslung der Punkte im 
Textteil (S. 72). Die rechnerischen Bilanzen stimmen jedoch. Für 
das Schutzgut Boden können nur 2 ÖP/m2 angerechnet werden, 
im Schutzgut Pflanzen und Tiere sind aufgrund der Biotoptypen 8 
ÖP/m2 bzw. 4 ÖP/m2 möglich. Die Aufwertung durch die 
Dachbegrünung im Schutzgut Boden beträgt: 
53.767 m2 * 2 ÖP/m2 = 107.534 ÖP 

Der Umweltbericht wurde entsprechend korrigiert. 
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   Wir bitten darum, den Nachweis über die Eignung des 
Oberbodens im Bereich der Renaturierungsmaßnahmen für ein 
Oberbodenmanagement in Form einer fachgutachterlichen 
Einschätzung vor Satzungsbeschluss zu erbringen. Ohne diese 
fachgutachterliche Einschätzung ist die Anerkennung der 
Ökopunkte für das Humusmanagement im Bereich der 
Renaturierungsmaßnahmen nicht möglich. 

Eine fachgutachterliche Einschätzung für den Oberboden im Bereich 
der Renaturierungsmaßnahmen liegt zwischenzeitlich mit positivem 
Ergebnis vor. Der Nachweis wurde dem LRA zugesendet. 

   Auf der Fläche der geplanten Streuobstwiese befindet sich auf 
den Flurstücken 1454 und 1461/2, Gemarkung Cleebronn, 
Grünland anstelle von Acker. Dies ist in der Bilanz zu 
berücksichtigen. Der Ausgangszustand auf den Teilflächen wäre 
dort als Fettwiese mit 13 OP/m2 zu bewerten anstelle der 4 ÖP/m2 
für Ackerland. Außerdem ist die Anrechenbarkeit der 
Verbesserung des Wasseraufnahmevermögens dadurch nicht auf 
der kompletten Fläche möglich. Dadurch verringert sich der 
Ökopunktegewinn durch die Streuobstwiese leicht. 
Die Anlage der Streuobstwiese im HQ 10 Bereich ist nicht optimal, 
ist jedoch auch nicht ausgeschlossen. Mittels langfristigem 
Monitoring ist die Entwicklung der hochstämmigen 
Streuobstbäume zu beobachten. Sollte sich der Standort im 
Nachhinein als nicht geeignet erweisen und eine adäquate 
Entwicklung der Bäume aufgrund des Standortes nicht möglich 
sein, so ist ein Ersatzstandort festzulegen und die Maßnahme zu 
verlegen. Bei Verlegung der Maßnahme ist eine Anzeige bei der 
unteren Naturschutzbehörde des Landratsamts Heilbronn 
notwendig. Die Ausgestaltung des Monitorings ist im öffentlich-
rechtlich Vertrag mit der unteren Naturschutzbehörde festzulegen. 

Die Anregung wurde aufgenommen und die gesamte Maßnahme 
wurde aus der Tabelle entfernt und gesondert betrachtet. Die Fläche 
hat sich von 37.950m² somit auf 31.140m² verringert. Die Tabellen 
wurden entsprechend berichtigt. Die Maßnahme befindet sich in der 
Tabelle unter „extern“. 
Zur Anlage der Streuobstwiese im Bereich von HQ10 an dieser Stelle 
dürfte es zu keinen Problemen kommen, da sich in Weinbauregionen 
wie dem Zabergäu auf für den Weinanbau suboptimalen Lagen häufig 
Streuobstwiesen finden. Dies können z.B. Hanglagen sein, die oft von 
Staunässe geprägt sind (oft entsprechende Zeigerpflanzen an den 
Standorten vorhanden wie die Herbstzeitlose), aber auch Auewiesen. 
Vor diesem Hintergrund ist die Entwicklung einer Streuobstwiese am 
vorgeschlagenen Standort in der Zaberaue durchaus 
landschaftstypisch. Überflutungen sind in diesen Flächen nur von 
kurzer Dauer und erreichen keine größeren Wassertiefen. Der 
Standort ist nicht in einer ausgeprägten Mulde gelegen, die einen 
längeren Verbleib von stehendem Wasser in der Fläche fördern würde. 
Ausschlaggebend für die nachhaltige Entwicklung einer 
Streuobstwiese sind u.a. die Bodenverhältnisse. Es wird nicht erwartet, 
dass die kurzfristigen Überflutungen zu so nachteiligen 
Bodenveränderungen geführt haben, dass der Standort als ungeeignet 
zu betrachten wäre. Im Bestand sind die Flächen meist ackerbaulich 
genutzt, was auf einen günstigen Boden-Wasser-Haushalt schließen 
lässt (Grundwasserabstand > 1m, laut Bodenkarte: Brauner 
Auenboden-Auengley, frisch bis mäßig feucht, Natürliche 
Bodenfruchtbarkeit: mittel bis hoch). Mit der Wahl der Obstsorten kann 
außerdem auf suboptimale Standortverhältnisse wie z.B. 
Spätfrostgefährdung (z.B. spätblühende, nicht spätfrostempfindliche 
Sorten) reagiert werden, dies wird in der weiteren Planung 
Berücksichtigung finden. 

 

 



 

Stellungnahme Bebauungsplan Seite 9 

Anregungen von Inhalt der Anregungen Stellungnahme der Verwaltung bzw. Beschlussvorschlag 

   In den Tabellen 18 und 19 „West-B-Plan“ Zaber l stimmen die 
Flächen nicht überein. In der Gesamttabelle und in den Tabellen-
Überschriften steht 26.200 m2, gerechnet wird jedoch mit 21.660 
m2. Es fehlen 4.540 m2 Ackerfläche mit 4 ÖP/m2 (Bestand) bzw. 
das Regenrückhaltebecken mit je nach Ausgestaltung 1 ÖP/m2 
(Planung). Ggf. wurde diese Fläche dem Werksgelände 
zugerechnet, allerdings ist sie dort auch nicht erkenntlich in der 
Tabelle aufgeführt. Wir bitten dies zu überprüfen. Andernfalls sind 
in der Bilanz für „West B-Plan“ Zaber l 13.620 ÖP zu viel 
angerechnet. 

Das Regenrückhaltebecken wird bilanziell dem Werksgelände 
(Gebäude und Straßen) zugerechnet, ein entsprechender Posten 
„Regenrückhaltebecken“ wurde ergänzt. Die Bilanz wurde 
entsprechend aktualisiert. 

   In Abbildung 32 fehlt die Darstellung der Maßnahme CEF 1 b mit 
Teilflächen für CEF 4/5. Da die Maßnahmen aber in der Abbildung 
28 dargestellt und textlich beschrieben sind, ist das Fehlen in 
Abbildung 32 unerheblich. 

Kenntnisnahme. 

   Die Maßnahme CEF 6 ist im öffentlich-rechtlichen Vertrag 
dahingehend zu ergänzen, dass im erforderlichen Fall 
Querungshilfen für Fledermäuse an den Überfahrten anzubringen 
sind. 

Die Maßnahme wurde im öffentlich-rechtlichen Vertrag berücksichtigt. 

   Wir weisen darauf hin, dass eine ökologische Baubegleitung 
außerdem für alle Arbeiten am und im Gewässer notwendig ist, z. 
B. für den Bau der Überfahrts-Profile. 

Kenntnisnahme und Beachtung. 

   Regiosaat- und -pflanzgut sind mittels Zertifikat nachzuweisen. Kenntnisnahme und Beachtung. 

   Hinweis: im Umweltbericht auf S. 103 ist vom Landratsamt 
Esslingen die Rede. Gemeint ist das Landratsamt Heilbronn. 

Wurde im Umweltbericht berichtigt. 
 

  Allgemeiner Hinweis 
Wir weisen darauf hin, dass die Gemeinden bzw. hier der 
Zweckverband die vorgesehenen Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen 
nach § 1a Absatz 3 BauGB und § 200a BauGB, soweit diese außerhalb 
der Eingriffsfläche des Bebauungsplans, in einem räumlich getrennten 
Teilgeltungsbereich des Eingriffsbebauungsplans, im Geltungsbereich 
eines Ausgleichsbebauungsplans, auf von der Gemeinde außerhalb 
des Eingriffsbebauungsplans bereitgestellten Flächen oder auf 
Flächen in einer anderen Gemeinde durchgeführt werden, zur 
Aufnahme in das Kompensationsverzeichnis der unteren 
Naturschutzbehörde zu übermitteln haben (§ 18 Abs. 2 NatSchG). 

 
Kenntnisnahme und Beachtung. 



 

Stellungnahme Bebauungsplan Seite 10 

Anregungen von Inhalt der Anregungen Stellungnahme der Verwaltung bzw. Beschlussvorschlag 

  Von der Formulierung „auf von der Gemeinde außerhalb des 
Eingriffsbebauungsplans bereitgestellten Flächen“ sind auch die 
privaten, zugunsten der Gemeinde dinglich gesicherten Flächen 
erfasst. Bei Kompensationsmaßnahmen, die zugleich 
Kohärenzsicherungsmaßnahmen für erhebliche Beeinträchtigungen 
von Natura 2000-Gebieten nach § 34 Abs. 5 BNatSchG oder CEF-
Maßnahmen nach § 44 Abs. 5 Satz 3 BNatSchG darstellen, sind 
ergänzende Angaben hierzu aufzunehmen (vgl. § 2 Abs. 2 
KompVzVO). Das Benutzerhandbuch zur Anwendung der 
Webanwendung „Kompensationsverzeichnis & Ökokonto Baden-
Württemberg“ ist auf folgender Internetseite unter dem Punkt 
„Materialien“ zu finden: http://rips-dienste.lubw.baden-
wuerttemberg.de/rips/eingriffsregelung/apps/login.aspx?servicelD=3." 

 

  Bodenschutz 
In der Anlage Nr. 6 zum Umweltbericht (Bericht 
Oberbodenmanagement) wird detailliert auf den noch auf dem 
Gelände lagernden Oberboden eingegangen und das weiter geplante 
Vorgehen beschrieben. Eine erste Untersuchung der Qualität der 
Oberbodenmieten ist bereits im Dezember 2020 erfolgt. Die Abfuhr 
des Oberbodens soll vorausaussichtlich im September 2021 
stattfinden. Über den Winter / Frühjahr kann es jedoch zu möglichen 
Beeinträchtigungen der Mieten durch Vernässung kommen. Es ist 
deshalb vor Abfuhr des Oberbodens eine erneute Beprobung 
durchzuführen. Die untere Bodenschutzbehörde ist über alle weiteren 
Schritte in Kenntnis zu setzen. 

 
Die erneute Beprobung ist bereits terminiert und wird vor Fortführung 
des Oberbodenmanagements einschließlich Tauglichkeitsbewertung 
erfolgen. Die Bodenschutzbehörde wird dann über die weiteren 
Schritte informiert. 

  Straßen und Verkehr 
Das Plangebiet befindet sich westlich des bereits erschlossenen 
Gebietes „Langwiesen III“ am Ortsrand von Cleebronn. Klassifizierte 
Straßen sind von der Planung nicht betroffen, anbaurechtliche Belange 
werden daher nicht berührt. 
In der Zwischenzeit wurden Pläne vorgelegt bzgl. der 
Einmündungsbereiche zur K 2150 und L 1103. Wir gehen davon aus, 
dass die beiden Fahrbahnen auch im weiteren Verlauf die 
entsprechenden Breiten beibehalten. Ideal wäre eine Fahrbahnbreite 
von 7m und ein ausreichend dimensionierter Seitenstreifen. In den 
Plänen verschmälern sich die Fahrbahnen zu ca. 6,80m bzw. 6,10m + 
Seitenstreifen. Auch im Hinblick auf immer breitere Fahrzeugmodelle 
könnte über einen Ausbau der Fahrbahnen auf 7m nachgedacht 
werden, damit LKW problemlos aneinander und an parkenden 
Fahrzeugen vorbeifahren können. 

 
Kenntnisnahme. 
 
 
 
Diese Stellungnahme wird hiermit wiederholt vorgetragen und wurde 
bereits bei der Beschlussfassung zur zweiten erneuten Auslegung 
behandelt. Der Fachbereich Straßen und Verkehr ist auf die damalige 
Behandlung nicht eingegangen. Es wird daher nochmals darauf 
hingewiesen, dass die genannten Straßenabschnitte und deren 
Einmündungen sich in der Langwiesenstraße und damit deutlich 
außerhalb des vorliegenden Bebauungsplans befinden. Die 
Anregungen zur Ausbaubreite werden zur Kenntnis genommen, ein 
Ausbau dieser Straßen ist jedoch nicht vorgesehen, da diese aus Sicht 
des Zweckverbands ausreichend sind. 
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  Bautechnik 
Hinweis zur bauordnungsrechtlichen Festsetzung unter Punkt 2.1 a 
der örtlichen Bauvorschriften: 
Aus dem genannten Punkt wurde der dritte Satz, der die 
Dachbegrünung regelt, entfernt (vgl. Planstand vom 16.04.2021). Im 
Planordner ist aber ein Begrünungsplan enthalten, der die 
Dachbegrünung vorsieht. Dieser Punkt sollte noch geklärt werden. 

 
 
 
Die Pflicht zur Dachbegrünung wurde vor der Offenlage aus den 
Festsetzungen entnommen in den Durchführungsvertrag verlagert und 
dort geregelt. Dies wurde ausdrücklich unter vgl. Ziff. 1.7 der 
Begründung angemerkt. Der Begrünungsplan wird noch klarstellend 
angepasst.  

  4. Regierungspräsidium Stuttgart 
Abteilung Wirtschaft und 
Infrastruktur 
vom 22.06.2021 

Es handelt sich nach dem von Ihnen vorgelegten Formblatt um einen 
entwickelten Bebauungsplan. Nach dem Erlass des 
Regierungspräsidiums vom 11.03.2021 erhalten Sie keine 
Gesamtstellungnahme des Regierungspräsidiums. Die von Ihnen 
benannten Fachabteilungen nehmen - bei Bedarf - jeweils direkt 
Stellung. 

 

  Raumordnung 
Wir verweisen auf unsere Stellungnahme vom 29.07.2019 und tragen 
keine weiteren Anregungen vor. 

 
Kenntnisnahme. 

  Ansprechpartner in den weiteren Abteilungen des 
Regierungspräsidiums sind: 

 

  Abt. 3 Landwirtschaft 
Frau Cornelia Kästle 
Tel.: 0711/904-13207 
Cornelia.Kaestle@rps.bwl.de 

 

  Abt. 4 Mobilität, Verkehr, Straßen 
Herr Karsten Grothe 
Tel. 0711/904-14224 
Karsten.Grothe@rps.bwl.de 

 

  Abt. 5 Umwelt 
Frau Birgit Müller 
Tel.: 0711/904-15117 
Birgit.Mueller@rps.bwl.de 

 

  Abt. 8 Denkmalpflege 
Herr Lucas Bilitsch 
Tel. 0711,904-45170 
Lucas.Bilitsch@rps.bwl.de 
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  Hinweis: 
Wir bitten künftig - soweit nicht bereits geschehen - um Beachtung des 
Erlasses zur Koordination in Bauleitplanverfahren vom 11.03.2021 mit 
jeweils aktuellem Formblatt (abrufbar unter https://rp.baden-
wuerttemberg.de/themen/bauen/bauleitplanung/). 

 
Kenntnisnahme. 

  Zur Aufnahme in das Raumordnungskataster wird gemäß § 26 Abs. 3 
LplG gebeten, dem Regierungspräsidium nach Inkrafttreten des 
Planes eine Fertigung der Planunterlagen in digitalisierter Form an das 
Postfach KoordinationBauleitplanung@rps.bwl.de zu senden. Die 
Stadtkreise und großen Kreisstädte werden gebeten, auch den 
Bekanntmachungsnachweis digital vorzulegen. 

Kenntnisnahme und Beachtung. 

5. BUND Regionalverband 
Heilbronn-Franken und LNV 

Wir danken für die gewährte Fristverlängerung und nehmen zum 
geänderten Bebauungsplanentwurf 
"Langwiesen IV", Cleebronn wie folgt Stellung: 

 

 vom 24.06.2021 1. Wir lehnen das geplante Vorhaben ab 
- wegen des enormen Flächenverbrauchs 
- wegen der Verletzung des Gebots zum sparsamen Umgang mit dem 
Boden 
- wegen der Vernichtung landwirtschaftlich wertvollen Bodens 
(Vorrangstufe l) 
- wegen der Beeinträchtigung des Landschaftsbilds und der 
Naherholungsmöglichkeiten 
- aus Gründen des vorbeugenden Hochwasserschutzes. 

Kenntnisnahme. 
Der Zweckverband stellt die negativ betroffenen Belange in seine 
bauleitplanerische Abwägung ein. Die sich ergebenden 
Beeinträchtigungen werden soweit als möglich durch geeignete und 
schutzgutbezogene Maßnahmen reduziert, z.B. bei den 
landwirtschaftlichen Belangen durch die Wiederverwertung von 
Oberboden oder beim Landschaftsbild durch die umlaufende 
Eingrünung. Der notwendige naturschutzrechtliche Ausgleich wird 
vollumfänglich in der direkten Umgebung des Bauvorhabens 
sichergestellt, vor allem durch die umfassende Renaturierung der 
Zaber im Eingriffsbereich. 

  2. Wie bereits in den Stellungnahmen vom 02.08.2019 und vom 
22.06.2020 sowie im Schreiben vom 09.12.2019 an die Bürgermeister 
der Zabergäu-Gemeinden ausgeführt, halten wir eine 
Umweltverträglichkeitsprüfung nach UVPG nach wie vor für 
erforderlich. 

Kenntnisnahme. Diese Stellungnahmen wurden im Zuge der 
Beschlussfassung zu den Auslegungen bereits beantwortet. Der 
Zweckverband hält an der Auffassung fest, dass eine 
Umweltverträglichkeitsprüfung nach den Vorschriften des UVPG im 
Rahmen des Bebauungsplanverfahrens nicht erforderlich ist. Vielmehr 
wird die Umweltverträglichkeitsprüfung im Bauleitplanverfahren als 
(strategische) Umweltprüfung nach den Vorschriften des BauGB 
durchgeführt. Dies ist in § 50 Abs. 1 UVPG ausdrücklich geregelt. Die 
Umweltprüfung wurde hier nach § 2 Abs. 4 BauGB durchgeführt. Die 
umweltrechtlichen gesetzlichen Anforderungen wurden damit im 
Aufstellungsverfahren ordnungsgemäß berücksichtigt. 
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  3. Die Erhebungen zum Schutzgut Arten und Biotope und zum 
speziellen Artenschutz wurden durch den Artenschutzfachbeitrag der 
Arbeitsgruppe Tierökologie und Planung vom April 2021 erheblich 
verbessert. Nach wie vor fehlen aber floristische Erhebungen. Nach 
Angaben Ortskundiger kommen bzw. kamen am Fürtlesbach die 
geflügelte Braunwurz (Scophularia umbrosa) und auf benachbarten 
Ackerflächen das Kleine Mäuseschwänzchen (Myosurus minimus) 
sowie das Eiblättrige Tännelkraut (Kickxia spuria) vor. Diese 
Zufallserhebungen zeigen, dass eine systematische Erhebung der 
Flora erforderlich gewesen wäre. Da dies verpasst wurde, hilft nur eine 
worst-case-Annahme bei der Abwägung von Eingriff und Ausgleich. 
Ein funktionaler Ausgleich für die bereits zerstörten Vorkommen kann 
nur geschaffen werden, wenn auf geeigneten, nicht zu 
nährstoffreichen Flächen Acker-Wildkraut-Reservate angelegt 
werden. 

Im Untersuchungsgebiet sind keine artenschutzrelevanten 
Pflanzenarten zu erwarten. Auch die genannten Arten zählen nicht 
dazu. Auf einem Teil der Maßnahmenflächen werden periodisch auch 
lückige Ruderalstandorte geschaffen, die auch Segetalarten als 
Lebensraum dienen können. 
 

  4. In Anbetracht der akuten Bedrohung der wenigen noch verbliebenen 
Steinkrebsbestände in Baden-Württemberg muss ihr Schutz vor der 
Übertragung der Krebspest durch Signalkrebse absoluten Vorrang vor 
der ökologischen Durchgängigkeit haben. Daher begrüßen wir die 
geplante Errichtung einer Krebssperre im Fürtlesbach und halten sie 
für dringend notwendig. 
Da die Krebssperre andererseits die Durchgängigkeit für andere 
geschützte Arten wie Z. B. die Groppe beseitigt, halten wir ein 
Monitoring in mehrjährigem Abstand für erforderlich. Sollte die 
Steinkrebspopulation trotz der Schutzmaßnahmen erlöschen, muss 
die Krebssperre wieder beseitigt werden. 

Kenntnisnahme. 
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  5. Nachdem sich im Frühsommer 2020 in Wasserstellen auf der 
Baustelle Wechselkröten eingefunden hatten, wurden zwei 
Ersatzlaichgewässer angelegt, die im Umweltbericht als FCS-
Maßnahme aufgeführt sind. Diese Gewässer wirken aufgrund des 
Materials und der Bauweise sehr störend in der Landschaft und sind 
als Laichgewässer für die Wechselkröte nur bedingt geeignet. Nicht 
wasserbedeckte Teilflächen der Asphaltbeschichtung erhitzen sich bei 
Sonneneinstrahlung stark und können zu Verbrennungen bei 
Amphibien führen. 
Fehlende krautige Strukturen sind für die Entwicklung der 
Kaulquappen hinderlich. Die völlig fehlende Beschattung führt zu einer 
starken Erwärmung des Wassers, die über das für die Wechselkröte 
förderliche Maß hinausgeht. Das umliegende Gelände enthält keine 
Strukturen, die es als terrestrischen Lebensraum von Wechselkröten 
aufwerten würden. 

Zu den Lebensraumansprüchen siehe z. B. Beschreibung der LUBW 
(https://www.lubw.baden-wuerttemberg.de/-/wechselkroete-bufo-
viridis-laurenti-1768): „Als Steppenart besitzt die Wechselkröte eine 
enge Bindung an trocken-warme Landschaften mit geringer 
Walddichte und geringen jährlichen Niederschlägen. In Mitteleuropa 
bewohnt sie vor allem Kies- und Sandgruben, Steinbrüche, 
Truppenübungsplätze, vegetationsarme Ruderalflächen und 
Industriebrachen sowie Felder und stillgelegte Ackerflächen.“ LAUFER 
et al. (2007) schreiben zum Temperaturverhalten: „In Mitteleuropa 
zeigt die Wechselkröte eine ausgesprochen trocken-kontinentale 
Verbreitung. Die Toleranz der Wechselkröte gegenüber 
Temperaturschwankungen und Trockenheit erschließt ihr 
Lebensräume mit Hochgebirgs- und Halbwüstenbedingungen.“ Die Art 
ist demnach in besonderem Maße an Extremstandorte angepasst, so 
dass nicht ersichtlich ist, warum sie mit den sich stärker erwärmenden 
Asphaltstellen zwischen den Steinen ein Problem haben könnte oder 
diese gar als „Todesfallen“ durch „Verbrennen“ wirken können. Dem 
widersprechen auch Vor-Ort-Beobachtungen einzelner 
Metamorphlinge, die die entsprechenden Bereiche zur Mittagszeit 
ohne Probleme gequert haben. Zumeist sind die Individuen jedoch 
dämmerungs- bzw. nachtaktiv, also zu einer Zeit, in der die „freien“ 
Asphaltbereiche wieder niedrigere Temperaturen aufweisen. 
Die Wechselkröte benötigt in ihren Laichgewässern keinerlei krautige 
Strukturen. Eine Beschattung oder Teilbeschattung der Gewässer 
entspricht nicht den Habitatansprüchen der Art, da die Wechselkröte 
voll besonnte Gewässer bevorzugt, die kurze Entwicklungszeiten bis 
zur Metamorphose ermöglichen. Bestes Beispiel hierfür sind die 
beiden als „ungeeignet“ kritisierten Maßnahmengewässer. So konnte 
sich die Wechselkröte 2021 in beiden angelegten Gewässern 
erfolgreich entwickeln, wobei alleine am nördlich gelegenen Becken 
bei einer kurzen Stichprobenkontrolle mehr als 120 Metamorphlinge 
gezählt wurden. Es kann demnach davon ausgegangen werden, dass 
sich in den Maßnahmengewässern 2021 mehrere Hundert 
Wechselkröten erfolgreich entwickeln werden. 

  6. Die geänderte Eingriffs-/Ausgleichsbilanzierung (Ziffer 8.3 
Umweltbericht) weist gravierende Mängel auf: 

 

  6.1 Die Angaben im Bericht Oberboden-Management sind nicht mit 
denen in der Endbilanz im Umweltbericht, Ziffer 4. 1. 13, S. 106, in 
Übereinstimmung zu bringen. 

Die Angaben wurden nochmals überprüft und sind korrekt. 
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  6.2 Die Angabe im Bericht Oberboden-Management, es handle sich 
bei der zwischengelagerten Erde um stark humoses Material (h4) 
widerspricht dem Augenschein. Sie ist auch deshalb unwahrscheinlich, 
weil das Material nicht aus den obersten 20-30 cm Ackerkrume 
stammt, sondern aus einer Schicht von 1 -1,5 m Mächtigkeit. 

Es handelt sich nur noch bei ein paar wenigen auf dem Gelände 
befindlichen Mieten um Humus-Mieten, bei den meisten Mieten 
handelt es sich um Unterboden, bei dem die Bewertung des 
Einwenders zutreffend wäre. Die Humus-Mieten wurden begutachtet, 
labortechnisch untersucht und anschließend für tauglich befunden. 

  6.3 Wir betrachten die Bewertung der Dachbegrünung mit 8 
Punkten/m2 nach wie vor zu hoch. Zur eingeschränkten Erreichbarkeit 
für Tiere und zum fehlenden Kontakt zum gewachsenen Boden kommt 
hinzu, dass die Dächer erheblich durch Schadstoffe aus dem 
Industriebetrieb wie Chlorverbindungen, Stäube und Stickoxide 
beeinträchtigt werden. 
Zum Vergleich: Eine Intensivwiese als Dauergrünland auf 
gewachsenem Boden, im Kontakt mit dem Umfeld und ohne relevante 
Beeinträchtigung durch Immissionen wird mit nur 6 Punkten/m2 
bewertet. 

Kenntnisnahme. Die Bilanzierung erfolgt, wie bereits in der vorherigen 
Stellungnahme erläutert, nach der Ökokontoverordnung, hierzu hat 
auch eine Vorabstimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde 
stattgefunden. 

  6.4 Bei der Ausgleichsmaßnahme A 5 - Anlage einer Streuobstwiese 
östlich der Maybachstraße - wird für die gesamte Fläche eine 
Aufwertung von 4 Punkten für Acker zu 13 Punkten für Fettwiese plus 
4 Punkte Zuschlag für Streuobstbäume auf mittleren Standorten plus 
3 Punkte für Verbesserung des Wasseraufnahmevermögens 
angesetzt. 
Die Fläche besteht aber nur rund zur Hälfte - nach Dr. Stark zu 48% - 
aus Acker, der Rest ist bereits Grünland. Die Aufwertung um 9 Punkte 
von Acker zu Grünland und um 3 Punkte für Verbesserung des 
Wasseraufnahmevermögens kann also nur für 48% der Fläche 
angesetzt werden. Bei 52% der Fläche beträgt die Aufwertung nur 4 
Punkte/m2. 

Die Anregung wurde aufgenommen und die gesamte Maßnahme 
wurde aus der Tabelle entfernt und gesondert betrachtet. Die Fläche 
hat sich von 37.950m² somit auf 31.140m² verringert. Die Tabellen 
wurden entsprechend berichtigt. Die Maßnahme befindet sich in der 
Tabelle unter „extern“. 
 

  6.5 Die Krebssperre wird nach dem Herstellungskostenansatz mit 4 
Ökopunkten pro Euro mit 200 000 Ökopunkten bewertet. Wir halten 
den Ansatz von 50 000 Herstellungskosten für eine Krebssperre, die 
in eine bestehende Brücke eingebaut wird, für viel zu hoch gegriffen. 
Eine funktionierende Krebssperre sollte sich für deutlich geringere 
Kosten herstellen lassen. 

Die Kosten für Krebssperren sind ausgesprochen situationsabhängig. 
Daher wurde für den Bau der beiden Krebssperren (Doppelsperre 
erforderlich) eine Kostenschätzung nach DIN 276 erstellt. Dort sind alle 
Posten für den Bau der beiden Sperren selbst, den erforderlichen 
Umbau des Gewässers, für die begleitenden Maßnahmen und für die 
Baunebenkosten ersichtlich.  
Eine jüngst erstellte Einzelsperre im LKR BB kostete ca. 18.000,-€ 
netto ohne Baunebenkosten. Der Kostenansatz von 50.000,-€ brutto 
incl. Baunebenkosten ist nach unserer Einschätzung daher realistisch 
und nicht überhöht. 

  Bei einer Korrektur der genannten Mängel ergibt sich ein erhebliches 
Ausgleichsdefizit. 
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Ö1 1 Privatperson 
vom 15.06.2021 

Ich lehne den Bebauungsplan Langwiesen IV weiterhin ab. Siehe 
Stellungnahme vom 19.06.2020 zur ersten Änderung mit Kochert/ 
Böhringer/ Korn sowie die in die Öffentlichkeit getragene Kritik. 

 

  Die Unterlagen Umweltverträglichkeitsprüfung und 
Immissionsprognose kamen neu hinzu! Sie sind somit als 
Änderung der Unterlagen einzustufen. 

 

  Immissionsprognose 
Auf Seite 10 der Immissionsprognose wird bei der Auflistung für das 
Schutzgut „Mensch“ so getan, als ob mit Wohngebieten, 
Mischgebieten, Gewerbegebieten, Industriegebieten, Bebauung im 
Außenbereich dieses Schutzgut ausreichend repräsentiert sei. Es 
muss jedoch weiter differenziert werden, dass direkt neben der 
geplanten Verzinkerei die WG Cleebronn-Güglingen liegt. 
Hier werden Lebensmittel produziert: Wein, Traubensaft. Zur Weinlese 
im Spätsommer werden die Trauben in einer Kolonne von Traktoren 
offen angefahren und offen verarbeitet. Die Maische steht offen im 
WG-Betrieb. Damit ist über einige Tage die Vorverarbeitung im 
Einfluss der Abluft der Verzinkerei. In den Kellern lagern Wein, nach 
der Weinlese müssen die Gärtanks belüftet werden. Gase aus der 
Verzinkerei Layher werden angesaugt. Entfernung ca. 300 Meter. 
Es handelt sich hierbei also um Lebensmittel, nicht etwa um 
Schrauben in einem Gewerbegebiet. Unverständlich ist, dass die WG 
den Anspruch an Preisauszeichnungen hat, aber der Wein dann die 
saure Note von Chlorwasserstoff, Cadmium und anderen Beistoffen 
der Auflistung Immissionsprognose hat. 

 
Eine Beurteilung von Immissionen kann nur auf Basis von 
Beurteilungsgrößen und Regelungen erfolgen. Beurteilungswerte für 
die Weinproduktion im Hinblick auf die von der Anlage emittierten 
Stoffe liegen nicht vor. Des Weiteren ist zu berücksichtigen, dass die 
WG Cleebronn-Güglingen nicht in Hauptwindrichtung von der Anlage 
aus liegt und daher die zu erwartenden Immissionen geringer sind als 
die im östlich gelegenen Gewerbegebiet berechneten Immissionen, 
welche sämtlich die dort geltenden Beurteilungswerte deutlich 
unterschreiten. 
 

  Betroffen von der Abluft sind zudem die Angestellten der WG in 
Produktion und Verwaltung. Und im Wohngebiet Frauenzimmern: Im 
Einfluss der im Abschnitt „Winde und Luftströmung“ herrschenden 
Verhältnisse kochen Bewohner mit der Abluft Mahlzeiten, schlafen, 
machen Homeoffice und Hausarbeit. 

 

  Weiteres im Einfluss der Abluft: Kindergärten, Kleinbetriebe, 
Bauernhof, Metzgerei, Restaurant, Lebensmittelmarkt usw.. 
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  Wichtig im UVP-Verfahren waren die Mengen der durch die 
Schornsteine entweichenden Gasen mit zum Teil hohen Temperaturen 
von bis zu 600°C sowie Stoffen wie Chlorwasserstoff (12000 kg/Jahr), 
Stickoxid (16000 kg/Jahr) und Cadmium aus der Verunreinigung von 
Zink bei einem Durchsatz von 11400 t/Jahr. Beim Durchsatz von 
120.000 Tonnen Rohgut/Jahr summieren sich viele kleine Grenzwerte 
auf. Die Verdünnung von Stoffen im hohen Volumenstrom (z. B. Kamin 
Q1 60000 m3/h) führt aber trotzdem zu Anreicherung bei 
Aufsummierung. 

Es wurden die jährlichen Emissionen bzw. Immissionen unter 
Berücksichtigung konservativer Ansätze betrachtet, somit ist das 
Argument einer weiteren Aufsummierung nicht nachvollziehbar.  
Insgesamt werden die zulässigen Emissionen und Immissionen im 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren eingehend 
geprüft. 
 

  Winde und Luftströmung 
Das Strömungsgutachten von Ingenieurbüro Lohmeyer sowie die 
Umweltverträglichkeitsprüfung (Viresco) und Umweltbericht (Münzing) 
versuchen darzustellen, dass alle thermischen Kaltluftströmungen 
nach Osten abfließen und die Hauptwindrichtung von Westen weht. 
Durch die Klimaveränderung hat sich der Jetstream so entwickelt, dass 
von einer Hauptwindrichtung nicht mehr gesprochen werden kann und 
das Zabergäu unter dem Einfluss wechselnde Windrichtungen steht 
und diese über Wetterphasen bestehen bleiben. Damit wird die 
Verteilung der Abluft auf die Wohngebiete noch verstärkt. 
Bei verlangsamten und ausgebeulten Jetstream kann sich eine 
Hochdruckwetterlage ausprägen, die wochenlang zu stehender Luft 
führt, womit sich über dem Zabergäu eine Abluftglocke bildet. Das 
Zabergäu weist mit den umrahmenden Bergen ohnehin schon einen 
ungünstigen Luftaustausch auf. (Siehe Erörterungstermin zur UVP 
27. Februar 2020). 
Ich vermisse die Berücksichtigung der von den Kaminen emittierte bis 
zu 600 Grad heiße Luft im Modell. 
Die nächtlichen Kaltluftströmungen werden so auch nach Nordwesten 
abgelenkt. 

 
Die vom Einwender beschriebenen Phänomene des Jetstream sind 
einer anderen Betrachtungsskala zuzuordnen als die lokalklimatischen 
Betrachtungen im Gutachten. 
Zu den Kaltluftberechnungen wurde im Bebauungsplanverfahren 
bereits ausführlich Stellung genommen. 

  Unzureichende Kaminhöhe 
Schornsteinhöhe sollte nach der Anhörung UVP 27.02.2020 neu 
ermittelt werden. Dies ist nicht erfolgt. 
Die vorgelegte Umweltverträglichkeitsprüfung ist immer noch auf dem 
Stand von vor dem 27.02.2020. Die Schornsteinhöhe muss ab Dach 
gemessen werden. 

 
Die Berechnungen für die Ermittlung der Kaminhöhe wurden gemäß 
den geltenden Vorschriften durchgeführt und vom RP Stuttgart 
überprüft. 

  Seite 29 Immissionsprognose falsch: „Die notwendige 
Schornsteinhöhe für die Quellen der geplanten Anlage ist somit mit 
28.2 m über Grund anzusetzen.“ 
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  In der Anhörung vom 27.02.2020 wurde aber eine Neuberechnung 
gefordert (Siehe Niederschrift des RP Stuttgart zum 
Erörterungstermin 27.02.2020 und Aussage Diplommathematiker 
Harry Block): 

Dies betrifft das parallel geführte immissionsschutzrechtliche 
Verfahren. In diesem Verfahren wird die notwendige Kaminhöhe 
berechnet und dann verbindlich festgelegt. Die Einhaltung der für die 
Berechnung geltenden Vorschriften wird dabei von der 
Genehmigungsbehörde RP Stuttgart überwacht. 

  Versauerung durch niedrige Kamine und Anreicherung HCL: 
Sprecher: Durch diesen Salzsäurenebel ist eine Versauerung der 
Böden sowie die Einlagerung von Schadstoffen zu erwarten, zu denen 
noch andere Umweltgifte gehören. Dabei handelt es sich eigentlich um 
irreversible Vorgänge. Dadurch wird die Bodenbiologie durch die 
Absenkung vom pH-Wert und den Schadstoffeintrag extrem negativ 
beeinflusst und die Bodenfruchtbarkeit geht verloren. Dem Ganzen 
kann man nur durch bestimmte Kulturmaßnahmen wie zum Beispiel 
eine Kalkimpfung vom Boden entgegenwirken. Da frage ich jetzt als 
Landwirt, wer kommt für diese zusätzlichen Kosten auf? Wer bezahlt 
mir das? 

 

  Sprecher: Für mich war wesentlicher, dass das Dach ja 
Ausgleichsmaßnahme ist. Das heißt, Sie müssen nachweisen, dass 
die Funktion dieses Daches auch erfüllt wird. Und deswegen ist dieser 
Einwand relativ wichtig. 
Weil wenn ich Ökopunkte für etwas bekomme, was überhaupt nicht 
vorhanden ist, weil es sowieso schon kaputt ist oder weil es gar nicht 
geht, dann ist es ein Witz. Deswegen würde ich sagen, das prüfen Sie 
mal, bevor Sie denen Ökopunkte zusprechen für etwas, was unter 
Umständen gar nicht erfüllt ist. Haben Sie ein Gründach auf Ihrem 
alten Werk? Dann könnten Sie es nachweisen und sagen, bei uns 
funktioniert es. Mir ist bekannt aus der Raffinerietechnik, dass HCI sich 
negativ auf Gründächer auswirkt. Da wächst einfach gar nichts. 
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  Kaminhöhenberechnung: 
Sprecher: Ich habe bei den Emissionen natürlich nachgeschaut, wie 
die Wissenschaft im Augenblick zu Chlor und ChIorwasserstoff steht. 
Ich habe Empfehlungen der Techniker und Ingenieure zum Abstand 
für Chlorbetriebe von 1.343 Metern zum Wohngebiet und für 
Chlorwasserstoff von 1.411 Meter zu einem Wohngebiet gefunden. 
Wenn Sie Ihren Plan zur UVP anschauen, dann reißen Sie diese 
Abstandsempfehlung in allen Punkten. Diese Abstandsempfehlung 
finde ich aber trotzdem sogar widersinnig von Ingenieuren, weil die 
giftige Dosis bei Chlor nach den EPRG-2-Werten 3 ppm ist, und bei 
Chlorwasserstoff 20 ppm. Es müsste also sogar Chlor wesentlich 
stärker einbezogen werden. Was rechnen Sie da? Sie rechnen das 
Gebäude plus den Kamin. Das ist meiner Ansicht nach nicht 
erlaubt. Kaminhöhe ist etwas anderes wie Gebäudehöhe plus 
Kamin. Nur weil sie es auf das Gebäude stellen, heißt das nicht, 
dass die Kaminhöhe da eingehalten wird. Das ist für mich eine 
dubiose Rechnerei, weil dann nämlich die Emissionswerte durch die 
Verdünnung durch Luft, sprich durch Ausbreitung, anders sind. Je 
höher der Kamin, desto geringer ist die Immission bei gleicher 
Emission selbstverständlich. Und damit ist die Anlage, nach diesen 
Empfehlungen nicht genehmigungsfähig. 

 

  Verhandlungsleiterin: Kann die Gutachterin etwas zur Berechnung 
der Kaminhöhe sagen? Denn da war im Prinzip die Einwendung 
enthalten, die Berechnung sei nicht richtig erfolgt. 

 

  Sprecher RP: Sie haben schon recht, es heißt immer Höhe über 
Grund und nicht über Gebäuden. 

 

  Gutachterin: Wir haben ermittelt, welche Höhe über den Gebäuden 
notwendig ist, damit der Kamin durch das Gebäude nicht in seiner 
Abströmung beeinflusst ist. Das sind 11,5 Meter über dem Gebäude, 
was 28,2 Meter über Grund ergibt, die wir dann als Kaminhöhe über 
Grund angesetzt haben. Das ist die Forderung der TA Luft, tut mir leid. 

 

  Sprecher: Die TA Luft enthält nur die echte Kaminhöhe, nicht 
irgendwo daraufgestellt. 

 

  Verhandlungsleiterin: Die Berechnung werden wir überprüfen und 
schauen, ob die Unterlagen dem entsprechen, was nach TA Luft und 
weiteren Richtlinien und Vorgaben vorgegeben ist. 

 

  Sprecher: Die gesamte Berechnung aller Emissionen ist falsch. Ich 
fordere, dass Sie neu auslegen und das Verfahren neu beginnen. 
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  Verzinkerei kommt im Ganzen ohne Teilrealisierung und damit die 
Immissionen 

 

  Der Satz: „Im ersten Realisierungsabschnitt sind keine Anlagen 
enthalten, die einer immissionsschutzrechtlichen Genehmigung 
bedürfen“ in Abschnitt 1.6 c) Seite 10 der Begründung ist falsch, 
da laut RMZ Seite 545/2021das Werk nun im Ganzen gebaut wird. 
Die optionale Umsetzung in Realisierungsabschnitten wurde 
nach dem Rumgeeiere wieder verworfen. Damit muss jetzt auch 
über das immissionsschutzrechtliche Verfahren entschieden 
werden. 

 

  Nach Information aus dem Regierungspräsidium Stuttgart, 
08.06.2021 legt man sogar die Hände in den Schoß und meint, weil 
das vorhabenbezogene Bebauungsplanverfahren derzeit noch 
keine Planreife habe, könne das immissionsschutzrechtliche 
Verfahren seit letztem dreiviertel Jahr ruhen. Das 
Regierungspräsidium als zuständige Behörde des 
immissionsschutzrechtlichen Zulassungsverfahrens weigert sich 
auch auf das Bebauungsplanverfahren des Zweckverbandes 
Einfluss zu nehmen. 

 

  Dabei wird der Punkt VORHABENBEZOGEN weder vom 
Regierungspräsidium noch vom Zweckverband gewürdigt. Ich 
hatte dies in meiner Einwendung letztes Jahr zur 1. Änderung breit 
begründet. Die Verbandsversammlung verweigerte aber, sich mit dem 
Aspekt, dass die eingesetzten Säuren und andere Chemikalien, Zink 
bereits beim vorhabenbezogenen Bebauungsplan eine Rolle spielen 
auseinanderzusetzen. Ich widerspreche weiterhin der Einschätzung 
der Verwaltung, das Immissionsschutzverfahren hätte mit dem 
Bebauungsplan nichts zu tun. Warum liegen dann die Unterlagen der 
UVP zu dieser Auslegung bei? 
Es wurde und anderem wegen dieser Nichtbehandlung eine Petition 
beim Landtag eingereicht, die anerkannt wurde. 
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  Mit BVG-Urteil 29.04.2021 erfordert neue Bewertung bisheriger 
Einwendungen 
Mit BVG-Urteil 29.04.2021 bzgl. Art 20aGG, C02-Budget und 1,5 
Grad Ziel ist der Werksbau nicht mehr verantwortbar. Meine und 
andere weggewogenen und ignorierten Einwendungen zum 
Klimaschutz müssen vor diesem Hintergrund neu bewertet 
werden. Ich schrieb in meiner Stellungnahme vom 19.06.2020 zur 
1. Änderung des Entwurfs: 
Aus der Fläche kann eine Wiesenlandschaft mit Agroforstwirtschaft 
werden. Layher und der Zweckverband sind zusammen mit der 
Verwaltung bis hinauf zu Ministerpräsident Kretschmann auf dem 
falschen Pfad, bzgl. Laissez-faire beim Flächenverbrauch wie beim 
Zuarbeiten für den Klimawandel, letzteres ist auch Folge von ersterem. 
Für die im Pariser Klimaabkommen als Ziel festgelegte Erwärmung 
von 1,5 Grad dürfen zur Einhaltung mit 67-prozentiger 
Wahrscheinlichkeit laut Bericht des IPCC von 2018 mit Stichtag 
1. Januar 2018 nur noch 420 Gigatonnen C02 in die Atmosphäre 
ausgestoßen werden. Bei dem Denken „Unsere Kapazitäten sind 
erreicht, wir brauchen eine neue Fabrik, wir wollen neue Märkte 
erschließen“ tickt die Uhr rasend schnell. Da bleiben jetzt bei jährlichen 
42 Gigatonnen keine 10 Jahre mehr. Aber die sterbenden Wälder und 
rissige Böden, ungesunde Hitze, dürrer April und die aus dem Takt 
geratene Natur sind für den Zweckverband anscheinend noch nicht 
Warnungen genug. ... 

 
 
Der Zweckverband ist sich der Bedeutung des Belanges des 
Klimaschutzes bzw. Klimawandels sowie der staatlichen 
Verantwortung einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung 
bewusst.  
Unter Berücksichtigung sonstiger Belange, insbesondere der Belange 
der Wirtschaft und der Belange der Schaffung und Erhaltung von 
Arbeitsplätzen, wird jedoch an der Planung festgehalten. Der 
Zweckverband stellt dabei auch die Wertentscheidungen ein, die das 
Bundesverfassungsgerichts in seinem Beschluss zum Bundes-
Klimaschutzgesetz zum Klimawandel entwickelt hat. Aber auch diese 
aktuelle Rechtsprechung führt unter Berücksichtigung der Belange, die 
für die Aufstellung des Bebauungsplans streiten, nicht dazu, dass der 
Zweckverband von der Planung Abstand nimmt. 
Dabei sollte man auch einstellen, dass das Vorhaben auch 
klimaschädliche Immissionen einspart. Durch das Vorhaben fallen 
etliche Verkehrsströme des Vorhabenträgers weg, da durch den neu 
geplanten Betriebsstandort keine unternehmensexternen 
Betriebsstandorte in deutlich größeren Entfernungen in Anspruch 
genommen werden müssen. Damit entfallen erhebliche 
klimaschädliche Treibhausgasemissionen. 

   

   

  Dazu beschloss die Verbandsversammlung, dass an der Planung 
festgehalten wird 
=>Antwort: Kenntnisnahme. Über diese Stellungnahme wurde 
bereits beraten und Beschluss gefasst. An der Planung wird 
festgehalten. 
Bei anderen Warnungen vor dem Beitrag zum Klimawandel hieß 
es nur „Kenntnisnahme“. 

 

  So zur 1. Änderung: (03_BPIan_Langwiesen IV_Begründung mit 
Nachträgen.pdf-Seiten 129-133) 
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  ... , AUCH DAS KLEINE ZABERGÄU KANN SEINEN BEITRAG ZUR 
GLOBALEN FRAGE MIT DEGROWTH BEISTEUERN. Naomi Klein 
beschrieb 2016 in ihrem Buch „Die Entscheidung - Kapitalismus vs. 
Klima“ den Zusammenhang zwischen Erderwärmung und 
extraktivistischem Wirtschaftsmodell. Deutschland hat als Mitglied der 
G7 und G20 gehörigen Anteil am Klimawandel mit seiner Predigt vom 
Wachstum ..... 

 

  ... Der Weltklimarat IPCC hatte in seinem am 8. Oktober 2018 
herausgegebenen Bericht unmissverständlich klar gemacht, dass eine 
maximale Erwärmung von 1,5 Grad gegenüber dem vorindustriellen 
Niveau eingehalten werden kann und muss. Die Menschen und die 
Regierungen haben keine Zeit mehr, nochmal 20 Jahre zu 
verbummeln. Jahr um Jahr nehmen die Katastrophen an Ausmaß und 
Anzahl zu, beim weiter so wird die globale Mitteltemperatur bereits in 
den 2040-er Jahren die 1,5 Grad -Schwelle erreichen. Und das weiter 
so wird im Zabergäu mit den Plänen des Regionalplans 
(Entwicklungsachse Lauffen - Zaberfeld), Flächennutzungsplänen und 
darüber hinaus (Erweiterungen) besonders exzessiv praktiziert. DAS 
ARGUMENT, ANDERE VERFAHREN SIND NICHT TEIL DIESES 
VERFAHRENS IST UNSERIÖS. STELLEN SIE SICH DER 
AUFSUMMIERENDEN WIRKUNG DIESER EINGRIFFE. Wenn der 
Regionalplan zur Begründung von Langwiesen IV herangezogen wird, 
kann dies auch in umgekehrter Richtung erfolgen, in dem ein zuviel 
von allem, all dieser GI-Schwerpunkte und Entwicklungsachsen 
gesehen wird. 

 

  ….  

  Beton ist nicht nur eine Ressourcenschleuder, sondern auch ein 
Klimakiller, siehe 

 

  Harald Lesch: Klimakiller Zement, Beton ..... Der jährliche C02-
Ausstoß des weltweiten Luftverkehrs ist gerade mal halb so groß wie 
die Emissionen der Weltbetonproduktion. Denn Beton nutzen wir in 
rauen Mengen. Von allen Rohstoffen verbrauchen wir Menschen nur 
Wasser noch mehr als Beton. So kommt jedes Jahr pro Mensch ein 
Kubikmeter Beton neu in die Welt, und jede Tonne Beton bedeutet 100 
Kilogramm C02 mehr in der Atmosphäre. 

 

  …  
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  Außer nur Kenntnisnahme wollte sich die Verbandsversammlung 
nicht der Verantwortung stellen und sah mit „Fragen zu anderen 
Verfahren bzw. den raumordnerischen Vorgaben können in 
diesem Bebauungsplan nicht gelöst werden“ keine 
aufsummierende Wirkung und versteckte sich hinter dem 
Einzelfall. 

 

  Der herbeigeredete Bedarf wurde über die Mahnung zu den 
Grenzen des Wachstums gestellt, stur wird an überkommener 
Planung festgehalten. So fand auch folgende Einwendung zum 
Vorentwurf, Auslegung 20.08. bis 20.09.2018, PDF Seite 60 keine 
Berücksichtigung: 
Zum anderen ging die Zeit mit der Erkenntnis über die Grenzen des 
Wachstums (Club of Rome 1972) und der Konferenz der Vereinten 
Nationen über Umwelt und Entwicklung in Rio de Janeiro 1992 mit der 
Verankerung der Nachhaltigkeit über diese rund 50 Jahre alte 
Planung. Die Notwendigkeit zur Beachtung der daraufhin gestärkten 
Schutzgüter in den Gesetzen wie Boden und Klima wird mit diesem 
Hitzesommer unterstrichen. Aus dem von Landwirtschaftsminister 
Hauk genannten Klimawandel als Ursache für Ernteausfälle und 
Futtermittelknappheit (Heilbronner Stimme, 15.08.2018) müssen 
Konsequenzen gezogen werden. Zum einen sind die gerade in den 
gemäßigten Breiten vorkommenden Ackerböden mit ihrer Fähigkeit 
zur Humusbildung und hohen Qualität zu sichern. Dann muss dem 
Klimawandel begegnet werden, zum einen direkt mit dem der Erhalt 
der Böden mit ihrer Kohlenstoffbindung, zum anderen mit dem 
Übergang zur Postwachstumsgesellschaft. Ein „weiter so“ ist völlig aus 
der Zeit gefallen. 

 

  Antwort Verbandsversammlung: 2019: Kenntnisnahme. 
Wie am vorliegenden vorhabenbezogenen Bebauungsplan deutlich 
wird, besteht für die gewerblichen Bauflächen ein nachgewiesener 
Bedarf. Eine Streichung wäre daher aus Sicht des ZWZ nicht sinnvoll, 
zumal der Gewerbeschwerpunkt auch regionalplanerisch vorgesehen 
ist. 
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  Mit dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 29.04.2021 
wo der Artikel 20a GG mit dem Gebot zum Klimaschutz gestärkt 
wurde müssen diese Einwendungen neu bewertet werden. 
Der Entscheidungstext des BVG-Urteils sagt genau wie die 
Einwendungen, dass das nationale C02-Budget zum Einhalten 
des 1,5 Grad-Ziels in den kommenden 10 Jahren ausgeschöpft 
wird, Grenzen erreicht werden. Das Bundesverfassungsgericht 
urteilte, dass sich Deutschland trotz des globalen Charakters des 
Klimawandels und seinem Anteil von „nur“ 2% an den C02-
Emissionen (Externe deutsche Verursacherquellen nicht mit 
eingerechnet) nicht mit dem Verweis auf andere Länder aus der 
Verantwortung herausreden kann. Vielmehr darf Deutschland 
wegen des international erforderlichen Zusammenwirkens zum 
Klimaschutz für andere Staaten keine Anreize setzen, dieses 
Zusammenwirken zu unterlaufen. „Die Schaffung und der Erhalt 
von Vertrauen in die Erfüllungsbereitschaft der Vertragsstaaten 
gelten damit als Schlüssel zur Effektivität des internationalen 
Klimaschutzabkommens. Das Abkommen setzt gerade darauf, 
dass die einzelnen Staaten ihren eigenen Beitrag leisten. 
Verfassungsrechtlich ist dies insofern bedeutsam, als der durch Art. 
20a GG gewiesene Weg zu global effektivem Klimaschutz derzeit vor 
allem über dieses Abkommen führt.“ 
Dies gilt auch heruntergebrochen auf die Kommunen, da auch sie mit 
„vollziehende Gewalt“ bei der Verpflichtung zum Schutz der 
natürlichen Lebensgrundlagen angesprochen sind. 

 

  Das BVG fasst den Gesetzgeber bei seiner verfassungsrechtlich 
angesagten Konkretisierung des Klimaschutzziels, die Erderwärmung 
auf möglichst 1,5°C gegenüber dem vorindustriellen Niveau zu 
begrenzen. 

 

  BVG: „4. Zur Sicherung der Freiheiten über Generationen sind 
Freiheitschancen verhältnismäßig zu verteilen. Der Schutzauftrag 
des Art. 20a GG schließt die Notwendigkeit ein, mit den 
natürlichen Lebensgrundlagen so sorgsam umzugehen und sie 
der Nachwelt in solchem Zustand zu hinterlassen, dass 
nachfolgende Generationen diese nicht nur um den Preis 
radikaler eigener Enthaltsamkeit weiter bewahren könnten“. 
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  Randnummer 244 Entscheidung Bundesverfassungsgericht 
a) Nach der verfassungsrechtlichen Maßgabe, die Erderwärmung bei 
deutlich unter 2 °C und möglichst 1,5 °C anzuhalten, ist die Menge an 
C02-Emissionen, die noch im Einklang mit dem 
verfassungsrechtlichen Klimaschutzgebot in die Erdatmosphäre 
gelangen dürfen, begrenzt. Ein auf Deutschland entfallender Anteil an 
den verbleibenden Emissionsmöglichkeiten wird nach § 3 Abs. 1 Satz 
2 und § 4 Abs. 1 Satz 3 KSG in Verbindung mit Anlage 2 ungeachtet 
der genauen Größe des Restbudgets jedenfalls zu einem nicht 
unerheblichen Teil verbraucht. Nach der Berechnung des 
Sachverständigenrats bleibt bei Verfolgung einer 
Temperaturschwelle von 1,75°C bei 67%iger 
Zielerreichungswahrscheinlichkeit nach 2030 allenfalls noch ein 
minimaler Rest an Emissionsmöglichkeiten, der angesichts des 
für 2031 noch zu erwartenden Emissionsniveaus kaum für ein 
weiteres Jahr genügte (oben Rn. 231 ff.). Zur strikten Wahrung des 
durch Art. 20a GG vorgegebenen Emissionsrahmens waren danach 
Reduktionsanstrengungen aus heutiger Sicht unzumutbaren 
Ausmaßes erforderlich, zumal die allgemeine Lebensweise auch im 
Jahr 2031 noch von hoher C02-lntensitat geprägt sein dürfte. 

 

  Der Bau und Betrieb der Layher Fabrik reicht also längst in Jahre, 
wo nur noch wenig vom CO2-Budget bleibt. Um den damit 
verbundenen unverantwortlichen und verfassungswidrigen 
Impact auf den Klimawandel mit diesem Monster im Zabergäu 
nochmals - nach den weggewogenen Einwendungen 2018 bis 
2020 - zu verdeutlichen hier die Einflussfaktoren: 

 

  Der Weltklimarat (IPCC) und Architects for Future listen zu den 
Pfaden zum Klimaschutz auch die Bauwende. Beim 
verfassungsgemäßen Klimaschutz kommt Deutschland nicht an 
der Bauwende vorbei. Bauen belastet das Klima neben der 
Raumwärme auch mit der Gewinnung der Rohstoffe, Herstellung 
der Baustoffe und Flächenfraß mit Bodenzerstörung. 
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  a) Klimakiller Beton: Allein die globale Betonproduktion 
verursacht fast dreimal so viel CO2-Emissionen wie der 
Flugverkehr (vor Corona). Laut einer Grafik des ORF machen 
diese Emissionen 8% der weltweiten CO2-Emission aus, 
Flugverkehr 2%: https://science.orf.at/v2/stories/2988476/  
In der Zementherstellung entfallen zwei Drittel auf die 
rohstoffbedingte Prozessemission (also die chemische 
Reaktion) und ein Drittel auf die Brennstoffemission 
Die prozessbedingte Abscheidung von Co2 aus Kalkstein 
heißt Kalzinierung: CaCO3  CaO + CO2 

 

  b) Weiterer Klimaschaden durch die Zerstörung des lebendigen 
Bodens, hier 11,8 Hektar Grundfläche. Böden sind eine große 
Kohlenstoffsenke - neben ihrer Funktion als Grundlage für 
Ackerbau, Landschaft, Lebensräume des Menschen, Fauna 
und Flora. Man schätzt, dass der Humus der Erde dreimal so 
viel Kohlenstoff bindet wie aller Bewuchs. Weshalb der Aufbau 
von Humus wichtig ist, statt kurzfristig mit Zerstörung 
Interessen zu bedienen. In Europa binden Böden mit der 
Bodenbedeckung neben Bäumen und Totholz 67% Kohlenstoff. 

 

  ==> https://www.boell.de/de/bodenatlas, Seiten 12 „Das 
unsichtbare Ökosystem“/ 16 „Der große Kohlenspeicher" 

 

  c) Zudem kommt der enorme Ressourcenverbrauch für das 
Baumaterial hinzu. Nach Berechnungen des statistischen 
Bundesamtes und Zusammenfassung von Architects for Future 
(https://www.architects4future.de/Statement) verbaut die 
Bauwirtschaft jährlich 517 Millionen Tonnen mineralische, 
nicht nachwachsenden Rohstoffe in Deutschland, was 90% 
der gesamten inländischen Rohstoffentnahme entspricht. 2016 
wurden in Deutschland 52 Mio Tonnen Kalkstein und Gips sowie 
425 Mio Tonnen Sand, Kies und gebrochene Natursteine verbaut. 
Inländisch abgebaut wurden in jenem Jahr 78 Mio Tonnen 
Kalkstein und Gips sowie 416 Tonnen Sand, Kies und gebrochene 
Natursteine. 
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   Böden, Biotope, fruchtbare Äcker und Landschaft werden 
sowohl im „Ländle“ als auch global für Zement und Beton 
zerstört, denn für Zement wird Kalkstein benötigt. Dazu 
fressen sich hierzulande z. B. an der Enz (Vaihingen), Wössingen 
(an der B293 Kreis Karlsruhe) die Zementwerke mit ihren 
Steinbrüchen im Tagebau in die Landschaft. Auch in anderen 
Ländern wird in Lebensräume der Menschen und Biozönosen 
eingegriffen. Dazu wird Widerstand von der Aktion CemEND 
organisiert: Zukunft statt Zement. Insbesondere Beobachtung 
des Treibens von Heidelberg Cement. Treibhausgase, 
Umweltzerstörung, Verstöße gegen Menschenrechte (Abbau 
Kalkböden- / Gebirge z. B. Indonesien) 
https://cemend.earth/ 

 

  d) Zum Beton wird außer Zement aus Kalkstein auch Sand und 
Kies gemischt. Auch dies sind endliche Rohstoffe. Von Harald 
Lesch, Arte, SWR, Report Mainz, ZDF Frontal21 und jüngst Jan 
Böhmermann im ZDF Magazin Royale 9.04.21 - seit mindestens 
2007 liegt der Raubbau von Sand auf dem Tisch. In den 
Betonbauten stecken die Strände, Meeresböden und 
Flusssedimente der Welt, aus der Deutschen Bucht auch der 
Nordseeboden. Wo Sand hochgeholt wird, rutscht Sand von den 
Stränden nach. Diese Sedimente und Strande fehlen aber vor Ort 
und bewirken dort Uferabbrüche, Überschwemmungen, 
Versalzung, Not, Verarmung, Vertreibung. Ökosysteme auf den 
Meeres- und Flussböden werden vernichtet. Man spricht 
berechtigt von Sandmafia. Auf diesem dreckigen Geschäft ist 
auch Baden-Württemberg gebaut. 

 

  e) Die Heizleistung für das Zinkbad in Größenordnung eines 
Dorfes mit 1200 Einfamilienhäusern befeuert den 
Klimawandel. 30 erdgasbefeuerten Brenner mit einer 
Leistung von jeweils 115 kW werden soviel Heizleistung wie 
etwa 1200 Einfamilienhäuser verbrauchen. 
(https://heizung.de/gasheizung/wissen/durchschnittlicher-
gasverbrauch-als-hilfreicher-richtwert/) 

 

   30 x 115 kW x 24h x 350d = 28980000 kWh / a mit 15 Tage Pause 
„Aktuell werden in Deutschland je Quadratmeter Wohnfläche 
durchschnittlich 16 Kubikmeter beziehungsweise 160 
Kilowattstunden Gas in einem Jahr genutzt“. 
28980000 kWh / a/160 kWh / a pro qm /150 qm = 1207 Häuser 
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  Fazit: So werden Klimaschutzziele auf Jahre nicht eingehalten. 
Keine Reduktion der Treibhausgase. Kipppunkte werden sich 
durch Bodenzerstörung, Bautätigkeit, Energieverschwendung 
bei Produktion beschleunigen. Klimaneutralität ist nicht zu 
erkennen. Dem BVG-Urteil wird nicht Rechnung getragen. 

Wie bereits ausgeführt sieht der Zweckverband auch mit Blick auf die 
zitierte Entscheidung des BVerfG keine Veranlassung, von der 
Planung Abstand zu nehmen.  

  BVG-Urteil 29.4.2021, Entscheidungstext 
https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entschei
dungen/DE/2021/03/rs20210324_1bvr265618.html 

 

  Kläranlage 
Laut Bericht Heilbronner Stimme vom 28.05.2021 ist die Kläranlage 
Frauenzimmern bereits heute weit über dem Limit dessen was sie 
verarbeiten kann. Sie ist größter Verschmutzer der Zaber, attestiert 
vom Wendlinger Büro am Fluss. An der für Kinder eingerichteten Furt 
an der Zaber in Lauffen ist deshalb das Baden verboten 
(ausdrückliches Verbotsschild wegen Schadstoffen). Nun plant Layher 
mit 12000 Kubikmeter eine weitere Abwasserzufuhr welcher von der 
Menge her 2000 Haushalten entspricht. Das Abwasser ist aber nicht 
von der Kategorie Haushalts- oder Sozialabwasser sondern 
Industrieabwasser mit Restmengen HCL, Zink und anderer Stoffe 
ggf. innerhalb erlaubter Grenzwerte. Die Kläranlage ist aber nicht 
für Industrieabwasser dimensioniert. Beim Ausbau der Wohn-, 
Gewerbe- und Industriegebiete im Zabergäu blieb die Kläranlage auf 
dem Stand für ein Städtchen mit Mischgebieten. 
Zum Abwasser aus der Produktion kommt noch das Abwasser aus 
dem Sozialbereich hinzu. Bei der unzureichenden Reinigungskraft der 
Kläranlage ist die Folge laut Bürgermeisterin Diana Kunz eine 
messbare Senkung des Sauerstoffgehalts sowie eine erhebliche 
Belastung mit Stickstoff. 
Von Dachflächen und versiegelten Hofflächen werden Abwässer 
direkt, geregelt über das Regenrückhaltebecken in die Zaber 
geleitet. Damit werden aber auch die unter den niedrigen Kaminen 
angesammelten Salzsäure- und Cadmiummengen ausgewaschen 
sowie Abriebe, Öle und andere Stoffe eingeleitet. 

 
Der Betrieb der Kläranlage erfolgt im Rahmen und unter Beachtung 
der wasserrechtlichen Genehmigung. Er unterliegt der regelmäßigen 
Selbstkontrolle sowie der regelmäßigen Kontrolle durch die Untere 
Wasserbehörde beim Landratsamt. Eingeleitet werden die gereinigten 
abgelieferten Schmutzwässer. 
Das benötigte Prozesswasser für die Verzinkerei sind ca. 160 m³ pro 
Woche. Weiterhin wird für den Unterhalt des Werkes, wie Sanitär, 
Duschen, Spülen usw., weitere ca.70 m³ pro Woche Wasser 
verbraucht. 
Der Prozesswasserbedarf ist eine Hochrechnung auf den bisherigen 
Erfahrungen und der sonstige Bedarf aufgrund der Mitarbeiterzahlen 
und DIN Werten. Gesamt ergibt sich dadurch ein Abwasseranfall von 
230m³ pro Woche, und ein Jahresabwasser von ca.11960 m3. 
Die Prozessabwässer werden alle durch eine vom RP Stuttgart ständig 
überwachte Neutralisationsanlage gereinigt, sodass sämtliche 
Grenzwerte eingehalten werden. 
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  Dazu kommt der Frischwasserverbrauch der Fabrik von 160m3 pro 
Woche (Seite 27 UVP), also Trinkwasser. In den letzten Jahren wurde 
die Bevölkerung und Landwirte durch die auftretenden 
Trockenperioden im Sommer zum „Wassersparen“ aufgerufen. Ein 
neuer Großverbraucher passt nicht zu dieser Ansage. Im Zuge des 
Klimawandels ist das nicht zu verantworten. 
Die Rechnung 12000 m3 / 160 m3 pro Woche = 52 Wochen geht nicht 
auf. Der wöchentliche Verbrauch wird größer sein. 

Der erwähnte Bedarf von 160m³ je Woche bezieht sich nur auf den 
Planwert für die Verzinkerei. Dieser ist durch aufwendige 
Aufbereitungsanlagen und durch einen hohen Grad an 
Wiederverwendung ein vergleichsweise geringer Wert für eine solche 
Anlage. 

Sämtliche wasserrechtlich notwendige Daten werden im 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren eingehend 
geprüft. 

  Lärm nachts wird unterschätzt und runtergespielt 
In der schalltechnischen Untersuchung sind Angaben zu 
Geräuschspitzen angegeben, die angeblich nur tagsüber im freien 
erzeugt würden: 
Kofferraum schließen Pkw 99,5 dB(A) Betriebsbremse Lkw 108 dB(A) 
Gabelstapler Klappern 112 dB(A). 

 
Maßgeblich sind die Geräuschspitzen durch die Betriebsvorgänge im 
Freien. Die Spitzenpegel (z.B. Kofferraum schließen Pkw, 
Betriebsbremse Lkw) wurden auch bei den entsprechenden 
Schallquellen im Nachtzeitraum angesetzt. 
 

  Zum Betrieb zwischen 22 Uhr und 6 Uhr fehlen Lärmangaben. 
Selbst wenn mit 20 Staplern, 150 Arbeiter der Frühschicht der 
Außenlärm um 6 Uhr beginnt, ist dies für die meisten Anwohner 
noch Nachtzeit. Insbesondere am Wochenende (Fr auf Sa), Feiertags 
sind die Anwohner besonders empfindsam. Sehr stark betroffen sind 
Kinder mit ihrem jungen Gehör und höherem Schlafbedürfnis. Ab dem 
Frühjahr bis zum Herbst stehen des Nachts bei Vielen auch die Fenster 
offen. 
Lärm macht krank! 

Nach TA Lärm ist der Tagzeitraum von 06:00 bis 22:00 Uhr und der 
Nachtzeitraum von 22:00 bis 06:00 Uhr (ungünstigste Nachtstunde) 
definiert. Die Prognoseberechnungen wurden normenkonform nach 
den gültigen Regelwerken und Richtlinien durchgeführt. 
Die Beurteilung erfolgte mit den Immissionsrichtwerten der TA Lärm 
für den Fall „sonn-/feiertags“. 

  Es ist völlig offen, für was die dritte Schicht 22 Uhr bis 6 Uhr 
produktives schaffen soll, wenn sie ohne den üblichen, auf der 
Hoffläche stattfindenden Werksbetrieb auskommt. Zwischen 22 
Uhr abends und 6 Uhr morgens soll die Fabrik eine 
abgeschlossene Halle sein. Angeblich ohne Staplerverkehr, ohne 
Materialaustausch mit den LKWs. Daran habe ich erhebliche 
Zweifel. 

In der schalltechnischen Untersuchung wurden die aus 
schalltechnischer Sicht maßgeblichen Schallquellen angesetzt. Die 
Ansätze zur Einwirkzeit und zu den Bewegungshäufigkeiten beruhen 
auf den Angaben des Auftraggebers. 
Die Emissionsansätze für die Betriebsvorgänge im Tag- und 
Nachtzeitraum sind in der schalltechnischen Untersuchung in den 
Kapiteln 4 und 6 beschrieben. 

  Nach Schichtende der zweiten Schicht 22 Uhr werden die 150 Arbeiter 
sich möglicherweise noch an den Autos mit Gesprächen aufhalten. 
Dadurch kommt es zu einem sich bis Mitternacht verzögerndem 
klappern der Autotüren. 

In der schalltechnischen Untersuchung wurden im Nachtzeitraum 
neben den Produktionsgeräuschen aus dem Halleninneren auch der 
Parkverkehr der Mitarbeiter, Rangiervorgänge an-/abfahrender Lkw 
sowie Staplerverkehr zwischen Staplerhalle und Produktionshalle 
berücksichtigt.  
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  In der Schalltechnischen Untersuchung fehlen Prognosen für das 
Weingut Essig (Ranspacher Hof) und die Aussiedlerhöfe. 

Das Irrelevanz-Kriterium der TA Lärm (Unterschreitung der Richtwerte 
um 6 dB durch die Betriebsvorgänge im Bebauungsplangebiet) wird in 
allen Immissionsorten eingehalten, so dass eine mögliche 
Vorbelastung durch andere Anlagen und Betriebe (z.B. Weingut, 
Aussiedlerhöfe) nicht detailliert zu betrachten ist. 

  Die in die Schallprognose eingegangen LKW-Fahrten der 
schalltechnischen Untersuchung (1) ist viel zu gering gegenüber 
dem Verkehrsgutachten (2): 
(1): 25 LKW Eingang, 25 LKW Ausgang, 16 LKW intern, 5 nachts 
(2): 52 LKW Eingang, 52 LKW Ausgang 
Das Verkehrsgutachten war wiederum von nur 5 Tagen Produktion in 
der Woche (Montag bis Freitag) ausgegangen. Der Verkehr wird also 
mit dem Samstag noch mehr. 

Der schalltechnischen Untersuchung liegt ein Tag mit hoher 
Auslastung zugrunde, so dass die Angaben zum Betriebsverkehr in 
der Regel über den Verkehrskennwerten der Verkehrsuntersuchung 
liegen. 
In der schalltechnischen Untersuchung wurden folgende Lkw-
Bewegungshäufigkeiten tag angesetzt: 
- Wareneingang ein: 25 Lkw 
- Wareneingang aus: 25 Lkw 
- Intern/sonstige: 16 Lkw 
- Versand ein/aus: 25 Lkw 
Im Rechenmodell wurden somit 91 Rangiervorgänge tags 
berücksichtigt. 
In der ungünstigsten Nachtstunde wurden 5 Lkw-Rangiervorgänge 
angesetzt. Im gesamten Nachtzeitraum (22 – 6 Uhr, acht 
Nachtstunden) könnten demnach bis zu 40 Lkw-Rangiervorgänge 
stattfinden. 
Bezogen auf einen 24-Stunden-Zeitraum ergeben sich mit den 
genannten Ansätzen somit bis zu 131 Lkw-Rangiervorgänge. 
Die Ansätze zu den Lkw-Bewegungshäufigkeiten sind in der 
Schallimmissionsprognose daher nicht zu gering angesetzt und stehen 
nicht im Widerspruch zu den im Verkehrsgutachten ermittelten 
Verkehrskennwerten. 
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  Die Angaben in den Untersuchungen sind widersprüchlich und nicht 
nachvollziehbar. Die Wohnqualität in Frauenzimmern wird 
vermindert und führt zu einem überdimensionalen 
Geräuschpegel. Autos und LKWs werden frühen Morgen bis in den 
späten Abend über die ausgebauten Straßen von Frauenzimmern 
brummen. Da legt bereits der Umweltbericht mit der Empfehlung zum 
Abriss von Häusern und einsetzen eines Kreisverkehrs Karten. Seite 
71 „Insbesondere beim zentralen Knotenpunkt Brackenheimer Straße 
/ Cleebronner Straße in der Ortsmitte von Frauenzimmern ist dies 
durch die räumliche Enge nur mit Eingriffen in die bestehende 
Bebauung möglich. Sollte dies jedoch denkbar sein, wäre die 
Realisierung eines Kreisverkehrs (Minikreisel) zu empfehlen“. 

Die schalltechnischen Auswirkungen durch das zusätzliche 
Verkehrsaufkommen infolge der Nutzungen im Bebauungsplangebiet 
wurden in der schalltechnischen Untersuchung ermittelt (siehe Kapitel 
7.2). 

  Zu dem ganzen Lärm der Stapler, LKW, PKW, Autotüren kommt noch 
das ständige Grundrauschen und tönen der technischen Anlagen. Die 
Fabrik stört mit 90 dB tags UND nachts. 

Die Schallabstrahlung durch technische Anlagen wurde in der 
schalltechnischen Untersuchung betrachtet und mit einem 
durchgängigen Betrieb tags und nachts berücksichtigt. Es wurde ein 
anlagebezogener Schallleistungspegel von jeweils 90 dB(A) für die 
technischen Anlagen angesetzt. 
Die Schallimmissionen durch die technischen Einrichtungen sind in 
den ausgewiesenen Beurteilungspegeln bereits enthalten. Die 
Teilpegelliste kann dem Anhang schalltechnischen Untersuchung 
entnommen werden. 
An den Immissionsorten Im Steinäcker werden an der angrenzenden 
Bebauung durch den Gesamtbetrieb Beurteilungspegel bis 54 dB(A) 
tags und bis 39 dB(A) nachts erreicht. Die Immissionswerte der TA 
Lärm werden überall eingehalten. Das Irrelevanz-Kriterium der TA 
Lärm wird ebenfalls erfüllt. 
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  Boden unverfroren missachtet, Gelände wieder herstellbar 
Die Gutachter der neu hinzugekommenen 
Umweltverträglichkeitsprüfung (Büro für Umwelt- und 
Landschaftsplanung Viresco) schreiben, dass dieser Bau zur 
Zerstörung aller Bodenfunktionen führt. Die Empfindlichkeit der 
Flächen wird in unverfrorener Weise missachtet. Das Urteil des 
Bundesverfassungsgerichts vom 29.04.2021 zur Stärkung Art 20a 
GG ist vom Klimaschutzgebot auch wegen der Verpflichtung zum 
Schutt der Lebensgrundlagen auf die Bodenfunktionen zu 
übertragen. Das BVG schrieb im Entscheidungstext u. a. in Leitsatz e 
4 „Zur Sicherung der Freiheiten über Generationen sind 
Freiheitschancen verhältnismäßig zu verteilen. Der Schutzauftrag des 
Art. 20a GG schließt die Notwendigkeit ein, mit den natürlichen 
Lebensgrundlagen so sorgsam umzugehen und sie der Nachwelt in 
solchem Zustand zu hinterlassen, dass nachfolgende Generationen 
diese nicht nur um den Preis radikaler eigener Enthaltsamkeit weiter 
bewahren könnten“. 
Hier wurden aber bereits rund 15 Hektar wertvollste Ackerböden 2019 
- 2020 im vorauseilenden Gehorsam vernichtet. Die sinnlose 
vernichtete Fläche ist wiederherzustellen, dazu gibt Dokument 
04_7_Teil 2 der Begründung_Umweltbericht_Anlage 6_Bericht 
Oberbodenmanagement.pdf verbliebene Humusmieten an, die 
verwendet werden können. 

 
Alle auf dem Gelände durchgeführten Maßnahmen, insbesondere die 
Archäologie und das Oberbodenmanagement sind mit dem LRA 
Heilbronn abgestimmt gewesen. 
Es handelt sich nur noch bei ein paar wenigen auf dem Gelände 
befindlichen Mieten um Humus-Mieten, bei den meisten Mieten 
handelt es sich um Unterboden, bei dem die diesbezügliche 
Bewertung des Einwenders zutreffend ist. Die Humus-Mieten wurden 
begutachtet, labortechnisch untersucht und anschließend für tauglich 
befunden. Die Einwendung, dass in der Vergangenheit Unterboden mit 
Oberboden vermischt wurde, ist jedoch nicht zutreffend. Die 
Aberkennung von Öko-Punkten erfolgte auf Grund von Abweichungen 
zum Norm-Vorgehen für Bodenverbesserungen. 

  Diese Erdhügel als Humusmieten bezeichnen zu können, bezweifle ich 
jedoch stark, da das Bodenmanagement, also die Abtragung der 
Humusschicht beim ersten Versuch im Jahr 2020 schon gescheitert 
war. Der Fehler lag damals schon beim Durchmischen von 
Mutterboden aus tieferen Erdschichten mit Humusboden. Jetzt 
jongliert man mit dem Ökopunktesystem erneut für die verbliebenen 
Erdhügel als angeblichem Humusboden. 
Mit biodynamischen Bodenverbesserungsmaßnahmen (z. B. 
Demeter) kann aus dem degradierten Boden wieder Boden mit 
Humusschicht werden. 
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  Falsche Ausgangsbeschreibung Umweltbericht - es ist ein 
Biotop! 
Im Jahr 2020 hat sich durch den Stopp der Arbeiten auf dem Gelände 
ein Biotop entwickelt. Völlig ohne Grünordnungsplanung zeigte die 
Natur, was sie auf dem malträtierten Gelände, den übrigen Erdhügeln, 
Gruben mit Tümpel noch konnte. Die Biozönosen besiedelten Erde 
und Wasser. Feldflora ging mit üppiger Blüte auf. Die streng 
geschützte Wechselkröte zog ein, auch sie fand dieses Gelände 
attraktiv. Das Biotop erlangte eine derartige Bedeutung, dass man 
einen kilometerlangen Krötenschutzzaun um das geplante 
Werksgelände zog. 

 
 
Die Beschreibung und Bewertung des Plangebiets im Umweltbericht 
bezieht sich vernünftigerweise auf den Zustand der bisherigen 
Nutzung und nicht auf die zwischenzeitlich durch die archäologische 
Sondierung entstandenen Situation, die ja nur vorübergehend besteht. 
Die vorgenommene Bilanzierung wurde von der Fachbehörde beim 
Landratsamt Heilbronn geprüft und im Grundsatz nicht beanstandet. 

  Der Umweltbericht schreibt fälschlicherweise immer noch 
In Abschnitt 3.1.2: 

 

   „Beim Plangebiet handelt es sich um eine intensiv 
konventionell landwirtschaftlich genutzte Fläche mit dem 
üblichen Einsatz von chemischen Dünge- und 
Pflanzenschutzmitteln“. 

 

  Abschnitt 3.6.1:  

   „Das Plangebiet selbst liegt in einer weitgehend ausgeräumten 
Feldflur, die intensiv ackerbaulich genutzt wird“. 

 

  Abschnitt 3.10:  

   „...wobei die Vegetation derzeit angesichts der intensiven 
landwirtschaftlichen Nutzung derzeit schon deutlich anthropogen 
überformt ist“. 

 

  Der Umweltbericht ist also veraltet und muss der Tatsache, dass 
dort keine intensive landwirtschaftliche Nutzung mehr ist gerecht 
werden. Dort ist ein extensives Biotop. 

 

  Die Bewertung des Bodens mit mittlerem Bilanzwert 13,95 
Ökopunkte ist falsch. Es kein Standort mehr für Kulturpflanzen, 
sondern für natürliche Vegetation. 
Auch die Stillgewässer müssen bewertet werden. 
Dann werden aus den 3 bis 4 Ökopunkten für den Punkt „Standort für 
Kulturpflanzen“ z. B. 15 ÖP für Pioniervegetation auf 
Sonderstandorten laut Ökokontoverordnung. (Evtl. andere 
Biotoptypen richtiger, jedenfalls einige Faktoren mehr als 4 
Ökopunkte). 

Die in der vorgelegten Bilanzierung vorgenommene Bewertung (des 
Urzustandes) wurde mit der Unteren Naturschutzbehörde abgestimmt. 
Zum Schutz der auf den Flächen vorhandenen Arten wurden externe 
Artenschutz- und Ausgleichsmaßnahmen durchgeführt (z.B. 
Umsiedlung). 
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  Steigt die Bewertung mit Ökopunkten bereits um 10 pro 
Quadratmeter, so sind 109.868 m2 x 10 ÖP/m2 = 1.098.680 ÖP 
zusätzlich auszugleichen. 

 

  Auch die in Kapitel 3.5.1 beschriebene potentielle natürliche 
Vegetation stimmt nicht mehr. Der Umweltbericht schreibt 
fälschlicherweise, dass die potentielle natürliche Vegetation 
(pnV) auf den Flächen für die geplante Fabrik der Waldmeister-
Buchenwald (im Übergang zu Flattergras-Hainsimsen- 
Buchenwald - vielfach mit Ausbildungen von Frische- und 
Feuchtezeigern) sei. 

Die Einstufung der potentiellen natürlichen Vegetation wird von der 
LUBW (Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg) für den 
Planungsraum so vorgegeben. 

  Damit wird außer acht gelassen, dass mit der Betonierung der 
Landschaft zum Klimawandel beigetragen wird, der eben jenen 
potentiellen Buchenwäldern in unseren Lagen den Garaus macht. 
Potentielle Flächen werden bald Steppenlandschaften sein wenn man 
die anthropogene Bewässerung sein lässt. Die Waldzustandsberichte 
geben der Buche zwischen Stromberg und Heuchelberg angesichts 
des Klimawandels keine Chance mehr. 

 

  Die Intension solcher hingeschriebener PnV ist sagen zu können 
„Diese pnV ist im Plangebiet und seiner näheren Umgebung jedoch 
nicht mehr vorhanden. Hier dominieren anthropogen geschaffene oder 
überformte Biotoptypen." 
Damit redet das Umweltgutachten tausende Jahre 
Landschaftskultur runter. Da werden sämtliche Kulturfolger und 
tausende Jahre friedliche Koexistenz mit Flächen zur Ernährung 
verhöhnt. 
Mindestens seit der Zeit des römischen Vicus zu Güglingen 
wurde an der Zaber Ackerbau von sesshaften Menschen 
betrieben. Sind die Flächen also obsolet weil dort kein 
Waldmeister-Buchenwald mehr steht? 
Was hat dazu geführt, dass diese Flächen nicht mehr für 
Ackerbau benötigt werden? 
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  Tatsächliche Grundfläche 1,7 Hektar größer als zulässige 
Grundfläche, weiterhin UVP-Pflicht 
In der aktualisierten Planstatistik, Seite 13 der Begründung, wird die 
private Grünfläche nur noch 0,83 Hektar groß. In der 1. Änderung 2020 
standen hier noch 2,41 Hektar. Vermutlich weil die Zaberrenaturierung 
nun nicht mehr zum Werksgelände zählt. 

 
 
Der Bereich nördlich des Werksgeländes, wo sich der westliche Teil 
der Zaberrenaturierung befindet, wurde in der Entwurfsfortschreibung 
von privater Grünfläche in öffentliche Grünfläche umdeklariert. An der 
Gesamtfläche der Grünflächen ändert sich nichts (siehe Planstatistik 
in der Begründung). 
 

  Damit ergibt sich für das Baugrundstück der Fabrik, 
zusammengerechnet aus privaten Flächen: 
11,23 ha Baufläche 
+ 0,58 ha privates betoniertes Regenrückhaltebecken 
+ 0,83 ha private Grünfläche (2020: 2,41) 
= 12,64 ha (2020:14, 22) 
x G RZ 0,8 
= 10, 112 ha zulässige Grundfläche (2020: 11,38) 

Auf die Darlegungen zur Ermittlung der zulässigen Grundfläche in den 
zurückliegenden Beteiligungsrunden wird verwiesen.  
Die Berechnung des Einwenders berücksichtigt nicht die Vorgaben 
von § 19 BauNVO. Entsprechend § 19 Abs. 2 BauNVO ist das 
Baugrundstück und die festgesetzte GR von 0,8 maßgeblich. Private 
Grünflächen bleiben bei der Berechnung der Fläche eines 
Baugrundstücks etwa unberücksichtigt. Damit liegt die überbaubare 
Fläche unter 10 ha. Der Zweckverband hält zudem an der Auffassung 
fest, dass eine Umweltverträglichkeitsprüfung nach den Vorschriften 
des UVPG im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens nicht 
erforderlich ist. Vielmehr wird die Umweltverträglichkeitsprüfung im 
Bauleitplanverfahren als (strategische) Umweltprüfung nach den 
Vorschriften des BauGB durchgeführt. Dies ist in § 50 Abs. 1 UVPG 
ausdrücklich geregelt. Die Umweltprüfung wurde hier nach § 2 Abs. 4 
BauGB durchgeführt. Die umweltrechtlichen gesetzlichen 
Anforderungen wurden damit im Aufstellungsverfahren 
ordnungsgemäß berücksichtigt. 

  Das Regenrückhaltebecken als untergeordnete Anlage der Fabrik 
ist aber der Grundfläche hinzuzurechnen. Damit ergibt sich 
weiterhin wie 2020 eine tatsächliche Grundfläche von ca. 11,8 
Hektar. Zur zulässigen Grundfläche besteht somit ein Saldo von 
ca. 1,7 ha! Layher benötigt mehr Grünfläche zugehörig zum 
Baugrundstück, um mit der Grundflächenzahl 0,8 die zulässige 
Grundfläche näher an die tatsächliche Grundfläche zu bringen. 

 

  Auch mit der fragwürdigen tatsächlichen Grundfläche von 10,112 
ist immer noch eine UVP -Pflicht gemäß Punkt 18.5.1 Anlage 
1 UVPG (zulässige Grundfläche > 10ha) gegeben, damit 
überregionale, über Baden-Württemberg hinaus reichende 
alternative Standortsuche. 
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  Schotterbecken des Grauens 
Das Zabergäu kann sich glücklich schätzen, dass die Wechselkröte 
wieder ein Habitat gefunden hat, wie es ihrem Bedarf entspricht. 
Die Wechselkröte ist während ihres tausende Jahre alten Daseins 
Pionierflächen gefolgt, die vermutlich durch große Tiere 
(Auerochsen) entstanden sind, ganz ohne Maschineneinsatz des 
Menschen. 
Die Zeitschrift für Feldherpetologie 6, Bochum, Dezember 1999 zeigt 
z. B. in Abschnitt 2.3 auf wie solche geeigneten natürlichen Flächen im 
Zusammenleben mit Rinderhaltung, wie sie schon zu Zeiten der 
Römer im Zabergäu war entstehen: 

 
Es ist richtig, dass die Wechselkröte auch in beweideten 
Lebensräumen vorkommt und hier z. B. Schaftränken (z. B. in 
Karstgebieten Kroatiens) oder für den Kiebitz angelegte Plenken als 
Laichplatz nutzen kann. In Baden-Württemberg spielen Weiden als 
Lebensraum der Art jedoch so gut wie keine Rolle (s. LAUFER et a. 
2007, S. 365). Wichtige Lebensräume sind vielmehr Abbaugebiete, 
Erddeponien, Weinbaugebiete und Äcker, in denen der hohe 
Rohboden- und Skelettanteil durch regelmäßigen Maschineneinsatz 
aufrechterhalten wird. 

  2.3 Augenscheinlich bildet die Beweidung der Alm eine wesentliche 
Voraussetzung für den Erhalt des Lebensraums der Wechselkröte. 
Zum einen bewirkt der Viehfraß eine Freihaltung der Almmatten von 
Baum- und Strauchaufwuchs, zum anderen verursachen die 
Rinderhufe eine Auflockerung der Vegetationsdecke in den 
Hanglagen, die zu einer Freilegung von Rohbodenanteilen 
(Gesteinsschutt) führt, und eine Bodenverdichtung im flachen 
Talgrund, die das Entstehen ephemerer Kleingewässer ermöglicht. 

Für geeignete Beweidungssysteme wären vergleichsweise große 
Flächen auf geeigneten Standorten erforderlich. Zudem müssten sich 
Tierhalter finden, die die Betreuung übernehmen würden. In dem 
überwiegend acker- und weinbaulich genutzten Raum stehen 
geeignete Flächen jedoch nicht im erforderlichen Umfang zur 
Verfügung. Sie sind für den Erhalt der vom Vorhaben betroffenen 
Wechselkröten-Population jedoch auch nicht erforderlich, da im 
Betrachtungsraum derzeit lediglich das Laichgewässer-Angebot 
limitiert ist, Landlebensräume jedoch auch bei Realisierung des 
Vorhabens noch großräumig und in ausreichendem Umfang 
vorhanden sind. 
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  Die nun von der Firma Trautner entwickelten Schotterbecken des 
Grauens entsprechen mit ihrem industriellen technischen 
Charakter die nicht dem was man in einer Landschaft erwartet. 
Die Tümpel auf dem Layher-Gelände entsprechen mit dem natürlichen 
Untergrund dem Lebensraum der Wechselkröte, wie das zahlreiche 
Vorkommen beweist. Die Wechselkröten hatten noch nie Bedarf 
nach Asphaltschotterbecken und werden diesen auch nicht 
haben. 

Der Untergrund geeigneter Wechselkröten-Laichgewässer kann sehr 
unterschiedlich sein (steinig, tonig, sandig, Beton etc.) und ist 
keinesfalls auf Lehmböden beschränkt, wenngleich letztere sich 
günstig auf das Wachstum der Larven auswirken können. Daher 
wurden in einem der beiden Maßnahmengewässer kleinflächige 
„Lehmlinsen“ eingebaut; im Herbst/Winter 2021/22 wird auch das 
zweite Becken entsprechend ausgestattet.  
Im Naturraum Stromberg-Heuchelberg stellen aktuell z. B. 
Regenrückhaltebecken in Weinbergen wichtige Laichgewässer dar, 
die oftmals technisch verbaut sind. Weitere Gewässer entstehen z. B. 
im Rahmen von Baumaßnahmen oder befinden sich auf Erddeponien 
bzw. in Abbaugebieten. „Natürliche“ Auengewässer, wie z. B.  
Druckwassertümpel, die als Wechselkröten-Laichplatz geeignet 
wären, fehlen hier heutzutage (u. a. aufgrund von Drainagen etc.).  
Angelegte Himmelsteiche mit Lehmschlagabdichtung verlieren i.d.R. 
bereits nach wenigen Jahren ihre Laichgewässereignung für 
Pionierarten, da sich in ihnen Fressfeinde der Larven ungehindert 
vermehren können, so dass bereits ab dem zweiten Jahr eine 
verringerte Reproduktionsrate zu verzeichnen ist. Wenige Jahre später 
bleibt der Reproduktionserfolg dann ganz aus. Zudem ist eine schnelle 
Verlandung und Beschattung dieser Gewässer zu beobachten. 
Nachbesserungen sind dann in den meisten Fällen nicht mehr möglich. 
Diese Gewässerart stellt somit keine geeignete Alternative für den 
längerfristigen Erhalt der Wechselkröte dar. Die hier eingesetzten 
Maßnahmengewässer („Gewässer des Grauens“) wurden speziell auf 
die Ansprüche der Wechselkröte abgestimmt. So wird einerseits der 
Rohbodencharakter des Gewässergrunds und des Uferbereichs 
nachhaltig gewährleistet. Durch das gezielte Wassermanagement 
(Befüllung zu Beginn der Laichzeit, Ablass nach Abschluss der 
Metamorphose) kann die Populationsstärke der Fressfeinde (v. a. 
Wasserkäferlarven, Libellenlarven, aquatische Wanzenarten) niedrig 
gehalten werden, was die Chancen einer erfolgreichen Reproduktion 
maßgeblich erhöht. 

  Mit dem am 31.07.2020 in Kraft getretenen 
Biodiversitätsstärkungsgesetz wurden Schottergärten verboten 
(https://mlr.baden-wuerttemberg.de/de/unsere-themen/biodiversitaet-
und-landnutzung/biodiversitaetsgesetz/). Sie sind allgemein als 
Gärten des Grauens bekannt. Nun wurden Amphibienteiche des 
Grauens erfunden und an den landschaftlich schönen Radweg 
Richtung Cleebronn gesetzt. Dies ist sicher nicht im Sinne einer 
grün geführten Landesregierung. 

Im Gegensatz zu den „Schottergärten“ dienen die „Schotterbecken“ 
dem Erhalt der Biodiversität, da sie der nachhaltigen Sicherung einer 
streng geschützten und in Baden-Württemberg stark gefährdeten, 
Tierart dienen, die auch bundesweit starke Bestandsrückgänge zu 
verzeichnen hat. 
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  Wie ich beobachten konnte, sind diese mit Trinkwasser gefüllten 
sterilen Schotterbecken auch nicht für die Kaulquappen geeignet. 
Denn angesichts angeblich 700 umgesiedelter Tiere müsste es in 
den beiden Becken nur so wuseln. Die Kaulquappen zeigten sich 
jedoch wenig vital und in geringer Anzahl auf den Steinen ruhen. 
Zwischen Beobachtungen Mitte Mai und Mitte Juni konnte ich auch 
keine Entwicklungsfortschritte feststellen. Die Becken stellen den 
Tieren nicht die Lebensraumparameter 
(Wasserzusammensetzung, Nährstoffe, Umgebung), die sie 
brauchen. 

Bei den umgesetzten Individuen handelte es sich fast ausnahmslos um 
Jungtiere, die sich 2020 auf dem geplanten Werksgelände entwickelt 
haben. Da Wechselkröten i.d.R. erst nach der 3. Überwinterung ihre 
Geschlechtsreife erlangen, ist ab 2023 mit einem verstärkten 
Laichgeschehen an den Maßnahmengewässern zu rechnen. Dennoch 
haben sich durch die Zuwanderung von Alttieren aus der Umgebung 
bereits 2021 in beiden Gewässern Wechselkröten erfolgreich 
fortgepflanzt (nördliches Gewässer erste Nachweise von 
Metamorphlingen am 25.06.; südliches Gewässer erste Nachweise am 
04.07.2021). 

  Laut Herstellerangaben (Trautner) beträgt das Verfallsdatum der 
Becken nur 30 Jahre, die Industrieanlage wird weitere Jahrzehnte 
die Zaberaue beanspruchen. Wer kümmert sich nach dieser Zeit 
noch um den Bestand der Amphibien? 

Es werden keine Angaben zu einem möglichen „Verfallsdatum“ 
gemacht, was für entsprechende Bauwerke auch keinen Sinn macht. 
Es ist jedoch bei sachgerechter Wartung von einer langen 
Lebensdauer auszugehen. 

  Ich erkenne diese häßliche Maßnahme nicht an!  

  Verhunzung der Landschaft, keine ansprechende Einbindung ins 
Landschaftsbild 
Dieses Monstrum von Fabrik wird an die Zaber hingeklotzt und es 
wird entgegen von Geschäftsführer Stöcklein in der Heilbronner 
Stimme, 7.06.2021 und Beteuerung im Umweltbericht niemals mit 
noch so viel grünem Anstrich eine ansprechende Einbindung ins 
Landschaftsbild geben. Eine Industrieanlage ist und bleibt ein 
Fremdkörper in dieser bereits intensiv verbauten Flussaue. Das 
Landschaftsbild wird verhunzt, doch Güglingen und Brackenheim 
verschließen die Augen und pflegen mit der Heilbronner Stimme 
die Illusion eines ansprechenden Zabergäus. 

 
 
Der Zweckverband stellt die negativ betroffenen Belange in seine 
bauleitplanerische Abwägung ein. Die sich ergebenden 
Beeinträchtigungen, z.B. für das Landschaftsbild, werden soweit als 
möglich durch geeignete und schutzgutbezogene Maßnahmen 
reduziert, z.B. auch durch die umlaufende Eingrünung.  
Der notwendige naturschutzrechtliche Ausgleich wird vollumfänglich in 
der direkten Umgebung des Bauvorhabens sichergestellt, vor allem 
durch die umfassende Renaturierung der Zaber im Eingriffsbereich. 
Hierdurch wird ein zusätzlicher Effekt für die Einbindung der Planung 
in die Umgebung erzielt. 

  Die Radfahrer haben die eingegrünten Hallen, Kamine und LKWs auf 
dem Radweg nicht vermisst Sie sind bereits heute von dem Baufeld 
und dauerhaften Umfahrung irritiert. Denn die touristischen Karten 
bilden immer noch einen Radweg inmitten von Feldern ab. Auch 
Langwiesen III wird noch nicht im heutigen Ausbau abgebildet. Alles 
zusammen summiert sich zu einem gigantischen Industriegebiet 
auf, das abstößt. Die Eingrünung wird mickrig sein und bleiben, ein 
Gründach nützt unten nichts. 
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  Die öffentlichkeitswirksame Darstellung von der ansprechenden 
Einbindung ignoriert immer noch die saure Wirkung des 
Chlorwasserstoffgases auf die Dachbegrünung. Würde man in 
diesem Bebauungsplanverfahren die Erörterung zur UVP 
27.02.2020 mit aufnehmen würde man den Bürgern keine falschen 
Tatsachen vorspielen. Die abgestorbene braune Vegetation übt 
dann nicht mehr die Funktion der ansprechenden Einbindung 
aus. 

 

  Das Gründach ist mit dem dünnen leblosen Substrat außerdem kein 
Kohlenstoffspeicher. 

 

  Die Gebäude und versiegelten Flächen sind eine einzige Heizfläche, 
welche es Radfahrern und Fußgängern ungemütlich machen, die 
Umgebung aufheizen. Eine angebliche Einbindung kann nicht 
genossen werden. 

 

Ö2 1 Privatperson 
vom 22.06.2021 

Wir nehmen vollinhaltlich Bezug auf oben angeführte Stellungnahmen 
[vom 20.09.2018, 02.08.2019, 22.06.2020]. - Die seinerzeit 
geäußerten Bedenken zu dem Bauvorhaben Layher Werk 3, 
insbesondere, Klima, Hochwasserschütz, Umwelt und 
Verkehrsaufkommen betreffend und somit direkte Beeinträchtigung 
des von uns ausgeübten, landwirtschaftlichen Erwerbs konnten 
bislang nicht ausgeräumt werden. 

Diese Stellungnahmen wurden vom Zweckverband in die 
bauleitplanerische Abwägung einbezogen und jeweils im Rahmen der 
vergangenen Beschlussfassungen behandelt. 

  Der Wirtschaftsverband als Planungsträger sowie die Bauherren 
müssen sich deshalb bewusst sein, dass im Fall zukünftiger, negativer 
Auswirkungen auf unsere Landwirtschaft wir entsprechende 
Schadensersatzforderungen geltend machen werden. 

Kenntnisnahme. 

  Im Übrigen schließen wir uns den von Herrn Dr. Stark, 
Frauenzimmern, geäußerten Bedenken in seiner Mitteilung vom 
15.06.2021 an. 

Kenntnisnahme. 

Ö3 2 Privatpersonen vom  
21.06.2021 

Als direkt angrenzende Anwohner möchten wir hiermit unsere 
Stellungnahme zur geplanten Renaturierung der Zaber im Zuge des 
vorhabenbezogenen Bebauungsplans „Langwiesen IV“ abgeben. 
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  Wir begrüßen den geplanten Bau eines zusätzlichen Werks der Firma 
Layher, auch wenn dies für uns als Anwohner mit zusätzlichen 
Belastungen in Bezug auf Lärm und Verkehr verbunden ist. Uns ist in 
diesem Zusammenhang bewusst, dass die Sicherung von 
Arbeitsplätzen und des Standorts dieses für unsere Region 
bedeutenden Unternehmens für den Zweckverband eine höhere 
Bedeutung hat als die Belange der wenigen Bewohner dieses 
Gewerbe- und Industriegebiets. Ebenso finden wir es gut, dass der 
Ausgleich des Eingriffs in Natur und Landschaft durch die geplanten 
Renaturierungsmaßnahmen entlang des Fürtlesbachs in erster Linie in 
der unmittelbaren Umgebung des Vorhabens erfolgen sollen. 

Kenntnisnahme. 

  Unsere Bedenken beziehen sich auf den geplanten „Erlebnisweg“, der 
zwischen der Zaber und dem Gebiet „Langwiesen III“ verlaufen soll. 
Mit dieser Maßnahme erfährt auch unser Wohnumfeld grundsätzlich 
eine Aufwertung. Wir gehen ferner davon aus, dass dieser Bereich 
nach der Renaturierung von Bürgerinnen und Bürgern des Zabergäus 
als Erholungs- und Freizeitraum genutzt wird. In diesem 
Zusammenhang finden wir es nicht optimal, dass ausgerechnet auf 
Höhe unseres Grundstücks (Flurstück-Nr. 7207/3) die Wegeführung 
des Erlebniswegs am dichtesten zum Gebiet „Langwiesen III“, und 
damit zu unserem Wohnhaus und Garten, heranrückt. 

Ein „Erlebnisweg“ im Bereich zwischen Zaber und Industriegebiet war 
zwischenzeitlich vorgesehen, wurde auf Anregung der 
Naturschutzverbände jedoch aus der Planung für die Entwicklung der 
Zaberaue entfernt und ist damit nicht mehr vorgesehen. 
 

  Da sich unser Wohnhaus hinter der Werk- und Lagerhalle unseres 
Betriebs befindet, haben wir die Bebauung so ausgerichtet, dass wir 
unseren Garten im nördlichen Bereich des Grundstücks mit Blick auf 
die einzige Grünfläche des Gebiets anlegen konnten. Durch den 
geplanten Verlauf des Erlebniswegs neben der renaturierten Zaber 
werden die Spaziergänger nun jedoch einen direkten Einblick in 
unseren Garten und damit in unseren einzigen Rückzugsort erhalten. 
Da Langwiesen III aufgeschüttet wurde und damit ein beträchtlicher 
Höhenunterschied besteht, wird auch der komplette Wohnbereich 
unseres Hauses einsehbar sein, so dass wir uns sowohl beim 
Aufenthalt im Haus als auch im Garten ein Stück weit „auf dem 
Präsentierteller“ für die Nutzer/-innen des Erlebniswegs befinden 
würden. 
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  Natürlich könnten wir dies durch die Errichtung von 
Sichtschutzwänden etc. verhindern. Wir hoffen jedoch, dass sich eine 
andere Lösung finden wird, da wir gerne davon absehen würden, uns 
und unser Grundstück so „einmauern“ zu müssen. Bereits bei der 
Planung und auch bei der Ausführung unseres Bauvorhabens haben 
wir uns große Mühe zu einer ansprechenden Ausgestaltung gegeben. 
Von der Zaber blickend haben wir bspw. Sandsteine anstelle von 
L-Steinen aus Beton eingesetzt, obwohl die erste Lage von unserer 
Seite aus gar nicht sichtbar ist. Sandsteine sind im Vergleich deutlich 
teurer, integrieren sich jedoch aus unserer Sicht optisch deutlich 
besser ins landschaftliche Bild und darauf legen wir großen Wert. Das 
Aufstellen von Sichtschutzwänden etc. würde unsere bisherigen 
Bemühungen nun jedoch konterkarieren. 

 

  Sehr geehrte Damen und Herren, die Entscheidung, unser Wohnhaus 
im Industriegebiet hinter der Werk- und Lagerhalle zu errichten, ist uns 
sehr schwergefallen, trotz des für eine Wohnbebauung 
vergleichsweise günstigen Kaufpreises des Grundstücks. Die 
zahlreichen Nachteile in den Bereichen Lärm, Verkehr, Wohnqualität 
etc. waren und sind uns bewusst. Doch nach jahrelanger vergeblicher 
Suche nach einem bezahlbaren Bauplatz, haben wir uns dazu 
entschieden, diese Abstriche in Kauf zu nehmen, um - nach einem 
langen und schwierigen Genehmigungsverfahren - unseren Traum 
vom Eigenheim zu verwirklichen. 

 

  Dass wir nun jedoch nicht nur Angrenzer von Industrie- und 
Gewerbebetrieben, sondern auch von einer voraussichtlich gut 
frequentieren Naherholungsfläche werden, damit haben wir nicht 
gerechnet. In diesem Sinne bitten wir Sie, die Wegeführung des 
„Erlebniswegs“ mit Blick auf unsere Belange zu hinterfragen. Wir 
hoffen, dass es eine Möglichkeit gibt, den Weg so verlaufen zu lassen, 
dass der Eingriff in unsere Privatsphäre möglichst gering ausfallen 
kann. 

 

  Für Ihre Bemühungen möchten wir uns sehr herzlich bedanken. Wir 
wären sowohl Ihnen als Geschäftsführer als auch dem 
Verbandsvorsitzenden, Bürgermeister Thomas Csaszar, sowie den 
restlichen Mitgliedern der Verbandsversammlung äußerst dankbar, 
wenn es eine Lösung für unser Anliegen geben könnte. 

 

  [Anlage Auszug Lageplan Renaturierung Zaber]  
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Ö4 Privatperson + 102 
Unterschriften 
vom 15.06.2021 

Als von der Maßnahme betroffene Bürger des Zabergäus nehmen wir 
zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan „Langwiesen IV“ auf 
Gemarkung Cleebronn im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung 
gemäß BauGB § 4a Abs. 3 nachfolgend Stellung. 

 

  Ergänzend zu unserer ausführlichen Stellungnahme vom 29.07.2019, 
werden hier die zusätzlich geplanten Ausgleichs- und 
Ersatzmaßnahmen, speziell die artenschutzrechtlichen Anforderungen 
für naturschutzrelevante Tierarten - begründet im 
Artenschutzfachbeitrag und bilanziert im Umweltbericht - kritisch 
betrachtet und beurteilt. 

 

  Flächenverbrauch für die Baumaßnahme Layher Werk 3 auf 
Gemarkung Cleebronn 

 

  Fakt ist, dass zu den knapp 15 ha bestem Ackerland der 
Vorrangstufe 1 für das Bauvorhaben Layher Werk 3 in der 
Zabertalaue, Gemarkung Cleebronn, zusätzlich für notwendige 
naturschutzrechtliche Kompensationsmaßnahmen, speziell für streng 
geschützte Arten, einschließlich der Renaturierung von Zaber und 
Fürtlesbach weitere landwirtschaftlich genutzte Flächen von 1,47 ha 
(Flst. 1360 und 7010, Gemarkung Cleebronn), 0,96 ha (Flst. 1618, 
Gemarkung Güglingen), 1,56 ha (Flst. 1454 - 1460, Gemarkung 
Cleebronn) sowie geschätzt rund 2 ha (Flst. 1462 -1476, 
Überschwemmungsgebiet der Zaber, Gemarkung Cleebronn) der 
landwirtschaftlichen Nutzung entzogen werden. 

Die Inanspruchnahme der landwirtschaftlichen Flächen wird mit 
entsprechendem Gewicht in die bauleitplanerische Abwägung 
eingestellt, die Begründung enthält hierzu die notwendigen 
Ausführungen. 
Durch verschiedene Maßnahmen wird versucht, die 
Beeinträchtigungen der landwirtschaftlichen Belange zu minimieren, 
so z.B. durch geeignete Flächenzuschnitte oder die Ergänzung des 
Feldwegenetzes. Die naturschutzrechtlichen Ausgleichsmaßnahmen 
am und entlang von Gewässern (hier z.B. der Zaber) sind zudem 
geeignet, den weiteren Flächenverbrauch durch den notwendigen 
Ausgleich zu reduzieren. 

  Über 20 ha landwirtschaftlich bewirtschaftete Flächen sowohl Acker- 
als auch Grünland stehen der heimischen Landwirtschaft nicht mehr 
zur Verfügung, so dass von einem sparsamen Umgang mit Grund und 
Boden (BauGB § 1a (2)) hier keine Rede sein kann. 

 

  Die anlässlich zur Erweiterung des Industriegebietes Langwiesen 
südlich der Zaber, Gemarkung Cleebronn, erarbeiteten Grundsätze 
und Vorgehensweisen zur Erschließung der sensiblen 
Zabertalaue, dokumentiert in der Rahmenkonzeption „Langwiesen 
III“, wurden hier sträflichst ignoriert (Rahmenkonzeption Erweiterung 
des Industrie- und Gewerbestandortes Langwiesen im Zabergäu 
erstellt von Stadtentwicklung Südwest Stuttgart, 1992). 
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  Zudem ist der Planungsraum Teil eines Gebietes mit hoher 
Bevölkerungsdichte im Sinne des UVPG (Gesetz zur 
Umweltverträglichkeitsprüfung). Als wesentliches Schutzkriterium 
hinsichtlich der Lage in einem Gebiet mit hoher Bevölkerungsdichte im 
Sinne des UVPG ist der Mensch mit seinen vielfältigen Ansprüchen an 
die Landschaft zu sehen (hierzu Standortbezogene Vorprüfung der 
UVP-Pflicht nach UVPG S. 20). 

 

  Biodiversität - Biologische Artenvielfalt Flora und Fauna  

  Spezielle artenschutzrechtliche Prüfung Brutvögel  

  Im Umweltbericht von Herrn Dr. Münzing fand ursprünglich nur die 
avifaunistische Untersuchung der Vogelwelt von Stauss & Turni 
(08.04.2019, Erfassung Frühjahr 2018) – hier speziell Rote-Liste-Arten 
so Feldlerche, Wiesenschafstelze und Goldammer -Eingang. 

Die Angaben beziehen sich in erster Linie auf die Bereiche der 
geplanten Werkserweiterung. 

  Eine auf ehrenamtliche Initiative durchgeführte avifaunistische 
Untersuchung (Erfasser Dr.- Ing. Wilhelm Stark) der Vogelwelt entlang 
Zaber und Fürtlesbach mit mind. zehn Begehungen im Zeitraum April 
bis Juni 2020 ergab ein deutlich umfassenderes Spektrum von 
Brutvogelarten, so zusätzlich Gartengrasmücke und Teichrohrsänger 
entlang Fürtlesbach, Eichelhäher, Elster, Star, Wacholderdrossel und 
Kuckuck entlang der Zaber sowie weiter östlich im 
Überschwemmungsgebiet benachbart zur Zaberbrücke 
Sumpfrohrsänger, Rohrammer und überraschenderweise im Bereich 
des Schilfklärbeckens Maybachstraße den seltenen Neuntöter. Die 
beiden artenschutzrechtlich besonders geschützten Brutvogelarten 
Feldlerche und Wiesenschafstelze kommen seit den massiven 
Erdbewegungen 2019 auf dem Baugelände nicht mehr vor. 

Im Bereich der geplanten Gewässerrenaturierungen wurden aktuell 
Erhebungen zur Brutvogelfauna durchgeführt, die derzeit ausgewertet 
werden. Die Ergebnisse sind im Fall einer möglichen Betroffenheit 
durch das Vorhaben entsprechend zu berücksichtigen (s. hierzu auch 
Kap. 8 des Artenschutzfachbeitrag, BRÄUNICKE et al 2021). Zu 
beachten ist jedoch, dass einige der genannten Bereiche 
(Schilfklärbecken und Bodenfilter nahe Zaberbrücke) von der 
Renaturierungsplanung nicht betroffen sind. 

  Erfreulicherweise wurden im Jahr 2020 die kleinen linienhaften 
Schilfstrukturen mit einer sehr hohen Schilfhalmdichte entlang des 
Fürtlesbachs als Brutrevier von mindestens zwei Teichrohr - und 
Sumpfrohrsängern besetzt, aber im Gutachten zur Standortbezogenen 
Vorprüfung der UVP-Pflicht nach UVPG vom Büro StadtLandFluß zu 
den geplanten Renaturierungen, werden diese Schilfröhrichten 
unerklärlicherweise als irrelevant beurteilt – eine rational nicht 
nachvollziehbare Aussage (S. 20 - angeblich „nicht standortgerechtes 
Vorkommen“). Gerade Röhrichtbereiche - lebensnotwendig für 
Rohrsänger und Rohrammer - sollten entlang des Fürtlesbachs 
zusätzlich entwickelt werden. 

Im Rahmen der aktuellen Erhebung (s.o.) wurden entlang des 
Fürtlesbachs in Bereichen mit linearen Schilfstrukturen ebenfalls 
mehrere Reviere des Teichrohrsängers nachgewiesen. Auch ein 
Reviernachweis des Sumpfrohrsängers liegt für den Fürtlesbach vor. 
Die Daten der Brutvogelerfassung werden in der weiteren Planung 
berücksichtigt (s. Kap. 8 des Artenschutzfachbeitrags, BRÄUNICKE et al. 
2021). 
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  Im Artenschutzfachbeitrag der Arbeitsgruppe für Tierökologie und 
Planung GmbH (Trautner et al.) wird die Betroffenheit von zwei 
Feldlerchenrevieren festgestellt (S. 23) anstelle von einem 
Feldlerchenrevier bei Stauss & Turni, da hier der Distanzwert 
korrekterweise mit 150 m angesetzt wird anstelle 100 m (Siehe hierzu 
auch unsere Ausführungen in der Stellungnahme vom 13. Juni 2020). 

Für diese betroffenen Reviere sind jeweils Maßnahmen im 
Artenschutzfachbeitrag vorgesehen. 

  Auch die Brutreviere von Sumpfrohrsänger am Fürtlesbach sowie 
Dorngrasmücke - beides im Umfeld der Firma Mirrorinox (südlich 
Römerweg) mit Dreischichtbetrieb - werden aufgrund der Störwirkung 
(siehe Kapitel „Überschuss – Defizit“) verloren gehen. 

Für beide Arten entstehen neue Lebensräume in (störungsarmen) 
Bereichen der geplanten Gewässerrenaturierung sowie im Fall der 
Dorngrasmücke auch im Umfeld der Wechselkrötengewässer. 

  Die Bewertung einer im Vorfeld der archäologischen Untersuchungen 
durchgeführten, ungenehmigten Feldlerchenvergrämung im Jahre 
2019 durch die zuständige Untere Naturschutzbehörde, LRA HN, steht 
noch immer aus bzw. die hierzu ergriffenen CEF-Ersatzmaßnahmen 
waren ungeeignet und wirkungslos. Entsprechende CEF-Maßnahmen 
2020 für die Feldlerche waren örtlich nicht auffindbar (CEF = 
continuous ecological functionality measures). 

Die CEF-Maßnahmen wurden in Abstimmung mit der Unteren 
Naturschutzbehörde durch einen Landwirt auf den im Umweltbericht 
genannten Flächen fachgerecht umgesetzt. 

  Die 2021 geplanten CEF-Maßnahmen für Feldlerchen (CEF 1a 
Interimsmaßnahme) Umweltbericht S. 82 - einjährige Blühbrache 
durch Ansaat ergänzt durch insgesamt 8 Lerchenfenster - sind in der 
Örtlichkeit, Gewann Halde, Gemarkung Cleebronn, so nicht umgesetzt 
- nur ein Lerchenfenster im Getreidefeld ist sichtbar. 

Die CEF-Maßnahmen wurden in Abstimmung mit der Unteren 
Naturschutzbehörde durch einen Landwirt auf den im Umweltbericht 
genannten Flächen fachgerecht umgesetzt. 

  Zauneidechsen  

  Reisighäufen / Tothoiz als bevorzugte Strukturen - zur Deckung und 
Nahrungsaufnahme - fehlen gänzlich, wobei überdimensionierte 
Grobschotterschüttungen / Steinhaufen aus Kalkstein angelegt 
wurden (Umweltbericht Dr. Münzing S. 59). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reisighäufen und Totholz sind keine essentiellen Habitatbestandteile 
von Zauneidechsenlebensräumen, wenngleich entsprechende 
Strukturen bei Vorhandensein genutzt werden. Ein Nachteil von 
Totholz ist, dass bei fortschreitender Zersetzung Nährstoffe freigesetzt 
werden, die ein Aufkommen von Nitrophyten / Gehölzen begünstigen, 
die zu einer Entwertung der Lebensräume führen und die Pflege – 
sofern in entsprechenden Bereichen dann noch möglich – deutlich 
erschweren. Der Grobschotter soll in erster Linie als Versteck- und 
Sonnplatz dienen. 
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  Wechselkröten – Laichgewässer  

  Im Mai 2020 laichten in den zahlreichen Wasserstellen auf dem 
Baugelände streng geschützte, im Zabergäu nur noch selten 
vorkommende Wechselkröten (Bufo viridis - FFH-Art Anhang IV) ab. 
Die hierfür zuständige Untere Naturschutzbehörde, LRA HN, wurde 
am 2. Juni 2020 von uns über diese Tatsache informiert und hat sich 
der Amphibienproblematik angenommen. 

 

  In der Heilbronner Stimme vom 8.04.2021 wurde über den Bau und die 
Befüllung von zwei Laichgewässern für diese nachtaktive 
Wechselkröte berichtet. Asphaltbecken nach System / Patent Trautner 
- sicherlich auch als Bausatz für den Hausgarten erhältlich - aus 
nichtheimischen Materialien hergestellt, wirken wie Fremdkörper 
benachbart zum Fürtlesbach. 

Bis auf die Dichtschicht aus Asphalt, welcher den Anforderungen von 
Trinkwasserspeichern entspricht, werden ausschließlich natürliche 
Materialien verbaut (s. a. unten). Es handelt sich um ein spezifisch für 
die Wechselkröte entwickeltes Bauwerk, welches im Gegensatz zu 
anderen Typen von Maßnahmengewässern auch langfristig eine 
erfolgreiche Reproduktion der Art sicherstellen kann. 

  (Ein ähnlich befremdliches Bauwerk wurde im Natursteinwerk 
Güglingen auf dem Heuchelberg gebaut zur Umsiedlung von Bufo 
viridis von der Zabertalaue - Bau der L 1103 neu von Güglingen nach 
Pfaffenhofen - in das Steinbruchgelände.) 

Dies steht in keinem Zusammenhang mit dem hier zu behandelnden 
Vorhaben. 

  Nachfolgende Anmerkung zur Ausführung der beiden Laichgewässer 
auf Flst. 1360 und 7010, Gewann Lichtenberg Rain, Gemarkung 
Cleebronn: 

 

  -- Das Grobschottermaterial aus Kalksandstein ist wegen seiner 
wasserabweisenden Struktur ungeeignet und sieht auch unnatürlich 
aus. Heimischer Sandstein wäre besser, da dieser aufgrund seiner 
äußeren und inneren Struktur (Kapillarwirkung) Wasser aufsaugt und 
dieses wieder an die Umgebung abgibt. Dadurch entsteht beim 
Sandstein ein feuchtes und kühleres Raumklima. 
-- Sandstein ist im Zabergäu die natürliche Gesteinsart und hätte 
bevorzugt verwendet werden müssen, wobei ausreichendes Material 
durch die archäologischen Ausgrabungen auf dem Baugelände nahe 
der Brücke Fürtlesbach / Römerweg vorliegt. 
-- Asphalt zur Abdichtung bzw. Auskleidung der Tümpelwände ist in 
der freien Landschaft ein unnatürliches Material. Die Asphaltschicht 
muss an nicht wasserbedeckten Bereichen abgedeckt sein (darf nicht 
offen herausschauen), da die Tiere hier bei starker 
Sonneneinstrahlung verbrennen (zu starke Erhitzung der 
Asphaltschicht). 

Sandstein ist gerade aufgrund seiner Kapillarwirkung als 
Materialauflage ungeeignet. Dieser ist bei Frostereignissen nicht 
beständig und würde sich vergleichsweise schnell zersetzen. Das 
Gewässerbett könnte dann im Bedarfsfall nicht mehr sinnvoll gereinigt 
werden; zudem würde die Gefahr bestehen, dass der Ablauf 
„versandet“ und ein geregeltes Ablassen nicht mehr möglich wäre. 
Letztlich ist auch der Eintrag größerer Sandmengen in den Fürtlesbach 
zu verhindern. 
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  -- Derzeit sind überhaupt keine Kraut- bzw. Pflanzenstrukturen im 
Asphaltbecken für das Wachstum / Entwicklung der Kaulquappen 
vorhanden (daher dürftiges Kaulquappenwachstum/ unterentwickelte 
Miniquappen). 
-- Außerdem ist keine Beschattung der Tümpel vorhanden, so dass 
sich das Wasser im Sommer stark erwärmt und das Becken 
trockenfällt. 

Die Wechselkröte benötigt in ihren Laichgewässern keinerlei krautige 
Strukturen. Eine Beschattung oder Teilbeschattung der Gewässer 
entspricht nicht den Habitatansprüchen der Art, da die Wechselkröte 
voll besonnte Gewässer bevorzugt, die kurze Entwicklungszeiten bis 
zur Metamorphose ermöglichen. Bestes Beispiel hierfür sind die 
beiden als „ungeeignet“ kritisierten Maßnahmengewässer. So konnte 
sich die Wechselkröte 2021 in beiden angelegten Gewässern 
erfolgreich entwickeln, wobei alleine am nördlich gelegenen Becken 
bei einer kurzen Stichprobenkontrolle mehr als 120 Metamorphlinge 
gezählt wurden. Es kann demnach davon ausgegangen werden, dass 
sich in den Maßnahmengewässern 2021 mehrere Hundert 
Wechselkröten erfolgreich entwickeln werden. 

   

  -- Offenes Gewässer ist äußerst einladend für Prädatoren, 
Graureiheranflug - fraß von Kaulquappen und Hüpferlingen. 

Die wichtigsten Prädatoren der Kaulquappen stellen aquatische 
Käferlarven, Libellenlarven und aquatische Wanzen dar. Um deren 
Population zu regulieren, dient das vorgesehene Wassermanagement. 
Als typischer R-Stratege sind Verluste durch Prädatoren in einem 
gewissen Umfang jedoch „eingeplant“. Eine Abdeckung des 
Gewässers ist weder erforderlich noch naturschutzfachlich zu 
vertreten 

  --   Auf dem umgebenden Gelände liegen keine Strukturen - so größere 
Felsen (natürlich anstehendes Gestein), Geröll, schweres Totholz, 
Erdhöhlen oder eine niedrige Strauchschicht als Rückzugsräume - vor. 
Der ehemalige Acker entspricht nicht den Habitatsansprüchen der 
Wechselkröte, den sie in ihrem ursprünglichen Lebensraum Gewann 
Galgenberg, Gemarkung Brackenheim, vorfand. 

Von der Wechselkröte werden auch Ackerbaulandschaften besiedelt. 
Hier dienen u. a. auch Mäuselöcher oder bei Jungtieren auch 
Trocknungsrisse als Versteck. Im Nahbereich der Gewässer bieten 
auch die dort liegenden Steine einen Schutz für die abwandernden 
Metamorphlinge. Die Aufgelassene ehemals einjährige Blühmischung 
stellt entgegen der Aussage sehr wohl einen gut geeigneten 
Jahreslebensraum dar. Durch die dort bereichsweise geplanten 
Maßnahmen soll auch langfristig ein höherer Offenbodenanteil auf der 
Maßnahmenfläche gewährleistet bleiben. 

  --  Ob die 1,47 ha große Fläche der Flurstücke 1360 und 7010 für die 
wanderungsfreudigen, vagabundierenden Wechselkröten als 
Lebensraum ausreicht, wird sich noch weisen. Der ursprüngliche 
Lebensraum dieser vom Südhang des Galgenbergs, Gemarkung 
Brackenheim eingewanderten Tiere bietet großräumige, strukturreiche 
/ artgerechte Lebensmöglichkeiten, aber leider fehlen dort 
ausreichende Laichgewässer zur Reproduktion. 

Auch im Umfeld der Maßnahmenfläche (insbesondere nach Süden) 
finden sich zahlreiche gut geeignete Landlebensräume (Weinberge, 
Äcker, Wegböschungen, Hecken etc.), die von den Individuen genutzt 
werden können. Limitierend war hier in erster Linie das Angebot 
geeigneter Laichgewässer, welches nun durch die beiden angelegten 
Gewässer geschaffen wurde.  
Entgegen der Angaben ist es nicht gesichert, dass die Besiedlung des 
Geländes vom Galgenberg her erfolgte. So wurden auch einzelne 
adulte weibliche Wechselkröten aus südlicher Richtung über die Äcker 
in Richtung des Werksgeländes anwandernd beobachtet. 
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  -- Trotz Umsetzung von Wechselkröten aus dem Baugelände trillern 
noch zahlreiche männliche Wechselkröten in den Gewässern 
innerhalb der Baugeländeumzäunung (Ortsbegehung 10.06.2021). 

Insgesamt wurden über 1100 Individuen der Wechselkröte aus dem 
Bereich der geplanten Werkserweiterung umgesetzt. Da es nicht 
möglich ist, alle Individuen aus dem Gelände abzusammeln, wurde 
eine artenschutzrechtliche Ausnahme beim Regierungspräsidium 
Stuttgart beantragt. 

  Weitere artenschutzrechtlich relevante Artengruppen  

  Weitergehende Untersuchungen aus dem Reich der Insekten - nur 
Schmetterlinge (Tag- und Nachtfalter) und Juchtenkäfer - und 
Arthropoden (Gliederfüßer) fehlen, ebenso entsprechende 
Indikatorarten aus dem Reich der Carabiden (Laufkäfer). 

Im Rahmen des Artenschutzfachbeitrags wurden alle artenschutz-
relevanten Arten/Artengruppen, die im Rahmen einer Phase I-
Untersuchung ermittelt wurden, berücksichtigt. 

  Im Schutze der Dunkelheit wird der Bachsaum der Zaber und des 
Fürtlesbachs als Jagdrevier von Fledermäusen genutzt, auch hierzu 
wurden ebenso wenig Erfassungen angestellt wie beispielsweise zu 
Käfern, welche das Totholz am Bachufer aufarbeiten (beispielsweise 
Hirschkäfer als besonders geschützte Art nach 
Bundesartenschutzverordnung sowie FFH-Art Anhang II, 
nachgewiesen am Zaberufer in Frauenzimmern am 01.06.2016, 
Fotonachweis liegt vor). 

Aktuell läuft eine Erhebung zu Fledermäusen im Bereich der geplanten 
Renaturierungsstrecken des Fürtlesbachs und der Zaber im Hinblick 
auf eine mögliche Betroffenheit durch das Vorhaben. Die Ergebnisse 
sind entsprechend in der Planung zu berücksichtigen (s. Kap. 8 des 
Artenschutzfachbeitrags (BRÄUNICKE et al. 2021). 

  Bei einer am 1.06.2020 wiederum auf ehrenamtliche Initiative 
durchgeführten Fledermauserfassung mit Batlogger wurden folgende 
Fledermausarten - streng geschützt, FFH-Art Anhang IV - entlang 
Zaber und Fürtlesbach nachgewiesen: Großer Abendsegler, Graues 
Langohr, Rauhautfledermaus, Zwergfledermaus. 

Kenntnisnahme. 

  Im Zeitraum von 1.06.2020 bis 5.06.2020 wurden in der Zabertalaue 
nördlich Zaber und westlich Wurmbach (westlich Kläranlage 
Frauenzimmern) mittels Batloggeraufzeichnung folgende streng 
geschützte Fledermausarten sicher bestimmt: Großer Abendsegler, 
Bartfledermaus (groß oder klein, so nicht bestimmbar), 
Breitflügelfledermaus, Graues Langohr, Großes Mausohr, 
Mückenfledermaus, Wasserfledermaus, Zwergfledermaus. Weitere 
zwei Arten lassen sich nur mit einer aufwendigen Einzelauswertung 
eingrenzen, aber nicht sicher bestimmen. Die Lage des Jagdreviers 
wird spürbar beeinträchtigt durch Lichtverschmutzung, speziell der 
Außenbeleuchtung des Layher Werk / Niederlassung Frauenzimmern 
(derzeit auch Nachtschicht inklusive Sonntages, den 13.06.2021). 

Im Bereich des Werksgeländes ist die Maßnahme M/V8 
(Artenschutzfachbeitrag) zur weitgehenden Minderung von 
Lichtemissionen in Richtung der benachbarten Fließgewässer (und 
hier insbesondere in Richtung Zaber) vorgesehen. 

  Floristische Untersuchung  
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  Entlang des Fürtlesbachs wurde bei Begehungen in den Jahren 2014-
2021 neben dem Graben im Balzhöfer Tale erst- und einmalig in 
Baden-Württemberg (!) die geflügelte Braunwurz (Scorphularia 
umbrosa s. str.) nachgewiesen. 
Darüber hinaus kam auf Ackerflächen in unmittelbarer Nachbarschaft 
zum Fürtlesbach das äußerst seltene Ackerwildkraut Kleines 
Mäuseschwänzchen (Myosurus minimus) wie auch das Eiblättrige 
Tännelkraut (Kickxia spuria) vor. Obwohl zweimal in Stellungnahmen 
zum Bebauungsplan Industriegebiet Langwiesen IV eingefordert, 
erfolgte bisher leider keine floristische Untersuchung bzw. 
Berücksichtigung. 
Im Rahmen von zwei Begehungen im Frühjahr 2021 wurden auf dem 
Baugelände weitere gefährdete, seltene Ackerwildkräuter (Rote Liste-
Arten) bestimmt, so das Acker-Löwenmaul (Misopates orontium), der 
Acker-Spörget (Spergula arvensis) sowie das Einjährige Bingelkraut 
(Mercurialis annua). 

Die genannten Arten sind nicht im Kontext des gesetzlichen 
Artenschutzes relevant, jedoch ggf. bei Betroffenheit im Rahmen der 
Eingriffsregelung zu berücksichtigen, da teilweise in Baden-
Württemberg gefährdet (Myosurus minimus, Misopates orontium). 
Nach Fertigstellung der Fürtlesbach- und Zaberumgestaltung wird die 
Standortdiversität deutlich zunehmen und es werden somit auch für 
die genannten Arten größere Flächen entstehen (insbesondere 
Hochstauden am Gewässerrand und tief liegenden Bereichen der 
Sekundäraue). 

  Ackerbegleitflora  

  Auf Teilflächen von Flst. 1618, Gemarkung Güglingen, und Flst. 1360 
und 7010, Gemarkung Cleebronn, plädieren wir zusätzlich zu den 
geplanten Lebensräumen mit Wirtspflanzen für die beiden 
Schmetterlingsarten Feuerfalter und Nachtkerzenschwärmer (FFH-Art 
Anhang II / IV) (Umweltbericht S. 86) auch weitere Lebensräume der 
Ackerbegleitflora vorzusehen. Zur Fortpflanzung benötigt der Große 
Feuerfalter breitblättrige, nicht saure Ampferarten, der 
Nachtkerzenschwärmer den Weiderich, das Weidenröschen und die 
Nachtkerzen. So wäre es unbedingt empfehlenswert auch hier einen 
Bereich mit einjährigen, vom Aussterben bedrohten Ackerwildkräutern 
zu entwickeln und jährlich umzupflügen - Reservat für die 
Ackerbegleitflora, die zum jährlichen Wachstum / Erhalt dem Umbruch 
unterworfen sind. 

Im Rahmen der Maßnahme werden keine „geschlossenen“ Bestände 
von Weidenröschen und nicht sauren Ampferarten entwickelt. 
Vielmehr soll die Fläche in größeren Teilbereichen auch einen lückigen 
Charakter mit Rohbodenanteilen aufweisen. Dort können sich auch 
Ackerwildkräuter ansiedeln. 

  Streuobstwiese östlich Maybachstraße und südlich Zaber, 
Gemarkung Cleebronn, als naturschutzrechtliche 
Ausgleichsmaßnahme 
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  Der Standort für eine Streuobstwiese im Überschwemmungsbereich 
HQ10 unmittelbar an der Zaber ist absolut ungeeignet und 
landschaftsuntypisch. Die Obstanlagen in NSG Zaberauen in 
Botenheim in vergleichbarer Lage - angrenzend an die Zaber - sind 
größtenteils eingegangen oder die Restbestände führen ein 
kümmerliches Dasein. 

Zur Anlage der Streuobstwiese im Bereich von HQ10 an dieser Stelle 
dürfte es zu keinen Problemen kommen, da sich in Weinbauregionen 
wie dem Zabergäu auf für den Weinanbau suboptimalen Lagen häufig 
Streuobstwiesen finden. Dies können z.B. Hanglagen sein, die oft von 
Staunässe geprägt sind (oft entsprechende Zeigerpflanzen an den 
Standorten vorhanden wie die Herbstzeitlose), aber auch Auewiesen. 
Vor diesem Hintergrund ist die Entwicklung einer Streuobstwiese am 
vorgeschlagenen Standort in der Zaberaue durchaus 
landschaftstypisch. Überflutungen sind in diesen Flächen nur von 
kurzer Dauer und erreichen keine größeren Wassertiefen. Der 
Standort ist nicht in einer ausgeprägten Mulde gelegen, die einen 
längeren Verbleib von stehendem Wasser in der Fläche fördern würde. 
Ausschlaggebend für die nachhaltige Entwicklung einer 
Streuobstwiese sind u.a. die Bodenverhältnisse. Es wird nicht erwartet, 
dass die kurzfristigen Überflutungen zu so nachteiligen 
Bodenveränderungen geführt haben, dass der Standort als ungeeignet 
zu betrachten wäre. Im Bestand sind die Flächen meist ackerbaulich 
genutzt, was auf einen günstigen Boden-Wasser-Haushalt schließen 
lässt (Grundwasserabstand > 1m, laut Bodenkarte: Brauner 
Auenboden-Auengley, frisch bis mäßig feucht, Natürliche 
Bodenfruchtbarkeit: mittel bis hoch). Mit der Wahl der Obstsorten kann 
außerdem auf suboptimale Standortverhältnisse wie z.B. 
Spätfrostgefährdung (z.B. spätblühende, nicht spätfrostempfindliche 
Sorten) reagiert werden, dies wird in der weiteren Planung 
Berücksichtigung finden. 

  Frage: Wer pflegt und bewirtschaftet diese Obstwiese (Bäume 
schneiden. Gras mähen und Mähgut entfernen /abtransportieren)? 

Dies ist noch nicht abschließend festgelegt. Der ZWZ wird entweder 
einen qualifizierten Landwirt oder eine Fachfirma hiermit beauftragen. 
Ein Einbezug der örtlichen Naturschutzverbände ist ebenfalls 
vorstellbar. 

  Die Ausführungen im Umweltbericht S. 100 hinterlassen den Eindruck 
von einer krampfhaften / verzweifelten Suche nach Maßnahmen zur 
Generierung von Ökopunkten (ÖP), wobei über 50 % dieser Flächen 
bereits als Dauergrünland bewirtschaftet werden, so Dauergrünland 
Flst. 1454, 1458, 1459, 1460 (Gesamtfläche 0,81 ha), Acker Flst. 1455, 
1456, 1457 – derzeit Maisanbau (Gesamtfläche 0,75 ha) und Flst. 
1461/2 (Fläche 0,18 ha) keine Berücksichtigung möglich, da 
Straßenböschung mit vorhandenem Baum- und Strauchbewuchs. 

Die Bewertung des Ausgangszustandes wurde geändert und in der 
Bilanz entsprechend berücksichtigt. 

  Vorschläge zur Wiederbegrünung der Cleebronner Feldflur um 
fehlende Ökopunkte (ÖP) zu generieren: 

Kenntnisnahme. 
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  Die Cleebronner Feldflur wurde in den 60er Jahren des letzten 
Jahrhunderts flurbereinigt - eine der ersten großen 
Feldflurbereinigungen der Nachkriegszeit im Zabergäu. Diese 
Maßnahme hinterließ eine ausgeräumte, artenarme, monotone 
Landschaft. Damals waren die Begriffe Ökologie / Nachhaltigkeit und 
Biodiversität noch Fremdwörter. 

 

  Durch Maßnahmen zur Wiederbelebung der Cleebronner Feldflur 
könnten fehlende Ökopunkte (ÖP) generiert bzw. die Ökobilanz 
erheblich aufgebessert bzw. ausgeglichen werden, so durch 
-- Schaffung von Vernetzungsstrukturen mittels Anlage von 
Feldgehölzen 
-- artgerechte, landschaftsprägende, lückige Bepflanzung von 
gehölzfreien Wassergräben 
--   Renaturierung von Wassergräben, so z. B. notwendiges Entfernen 
der Betonsohlschalen (Erhöhung der Versickerungsmöglichkeit für zur 
Zaber abfließendes Oberflächengewässer). 
--  Schaffung von Trittsteinen in der ausgeräumten Feldflur durch 
kleine Brachflächen (nicht landwirtschaftlich bewirtschaftete, sich 
jährlich lagemäßig wechselnde kleine Ackerflächen)   

    

  Gewässerentwicklung Zaber und Fürtlesbach  

  In der Hoffnung, dass keine weitere missratene Renaturierung der 
Zaber einschließlich Fürtlesbach entsteht, ist die Schaffung von 
Auenentwicklungsflächen durch eine natürliche Sukzession, erweiterte 
Überflutungsflächen sowie der Erhalt und Neuanlage von 
Habitatsbäumen zu begrüßen. 

Die Ansprüche der Leitfischarten sind bekannt und wurden bei der 
Planung umfassend berücksichtigt. Zudem wurden alle Maßnahmen 
der vorliegenden Planung zusammen mit dem Fischereiexperten Dr. 
Berthold Kappus (RP Karlsruhe) erarbeitet und mit der 
Fischereibehörde des RP Stuttgart (Herr Hertenberger) abgestimmt. 

  (Anmerkung: Ein negatives Beispiel ist die missratene Renaturierung 
in den Zaberwiesen von Güglingen, wo durch gravierende 
handwerkliche Fehler die Leitfischart der Zaber, die Groppe oder auch 
Mühlkoppe genannt (vgl. hierzu FFH-Art Anhang II), aufgrund der 
starken Faulschlammbildung nicht mehr vorkommt.) 

 

  Ob die Wasserqualität in der Zaber im Sinne der 
Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) durch diese 
Renaturierungsmaßnahme spürbar verbessert wird, hängt maßgeblich 
vom Zustand der Kläranlage in Frauenzimmern ab, als größte 
Verschmutzerin in der Zuleitung laut dem gewässerökologischen 
Gutachten vom „Büro am Fluss“ in Wendlingen, vorgestellt in der 
Sitzung des Wasserverbandes Zaber am 19.05.2021 in Zaberfeld. 
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  Eingriffs-Ausgleichsbilanzierung - Ermittlung der Ökopunkte  

  Mangels Transparenz ist die Bilanzierung der 
Gewässerentwicklungsmaßname weder nachvollziehbar noch 
überprüfbar. Eine ausführliche, beschreibende Darstellung der 
einzelnen Rechenschritte und Positionen fehlt (Umweltbericht Tab. 11 
und Tab. 12 S. 98). 

Die Berechnungen wurden durch den Gutachter nach fachlichen 
Standards vorgenommen, wobei die Flächen ausgemessen und mit 
den Ökopunkten gem. Ökokontoverordnung verrechnet wurden. Diese 
Rechenschritte in der Bilanz darzustellen würde den Bericht sprengen. 

  Streuobstwiese als naturschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahme  

  Die Fläche der geplanten Obstwiese östlich der Maybachstraße 
besteht exakt zu 52 % aus Dauergrünland und aus 48 % Ackerland 
(siehe obige Ausführungen), daher ist eine Umwandlung des 
Grünlandes in eine Fettwiese nicht erforderlich bzw. überflüssig - aIso 
auch nicht bilanzierbar, dadurch entfällt ebenfalls die Verbesserung 
Wasseraufnahmevermögen (Umweltbericht Tab. 14 - S. 101). Bei 
exakt 52 % Grünlandanteil ergibt sich eine Reduzierung von 42 492 
ÖP, konkret berechnet Streuobstfläche 6810 m2 davon 52 % 
(Gesamtgrünland 0,8118 ha bei 1,5645 ha Gesamtfläche) - ergibt 
einen Flächenanteil 3 541 m2 - und einer Aufwertung mit Biotopwert 12 
(- 4 +13 +3). 

Die Bewertung des Ausgangszustandes wurde geändert und in der 
Bilanz entsprechend berücksichtigt. 

  Umwandlung Acker in Ruderalvegetation mit Verbesserung 
Wasseraufnahmevermögen 

 

  Bei allen Ausgleichsmaßnahmen mit Umwandlungen von Ackerland zu 
Ruderalvegetation oder Ackerland in Streuobstwiesen (Umweltbericht 
Tab. 8 - S. 86, Tab. 9 - S. 88, Tab. 14 - S. 101) wird zusätzlich die 
Position Verbesserung Wasseraufnahmevermögen mit Biotopwert 3 
bilanziert. Obwohl ein erhöhtes Wasseraufnahmevermögen auf 
verdichteten Böden ausgeschlossen werden kann - so bei den 
Maßnahmen Feuerfalter und Nachtkerzenschwärmer, hierzu 
Umweltbericht S. 85 „Für den großen Feuerfalter werden nicht saure 
Ampferarten auf zuvor verdichteten Standorten angesät.“ - werden 
trotzdem 12 000 ÖP in Tab. 8 zusätzlich berechnet. 

Die Bewertung basiert auf dem vorhandenen Boden, auch hier wurde 
die Vorgabe der Ökokontoverordnung (S. 15) angewendet. Eine 
vorherige Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde und dem 
Fachgutachter Artenschutz fand statt. Da die Verdichtung nur sehr 
kleinräumig stattfindet, fällt diese nicht ins Gewicht und es kommt 
insgesamt zu einer Verbesserung gegenüber der 
Ackerbewirtschaftung. 

  Korrigiert man die Bilanzierung generell um die Position Verbesserung 
Wasservermögen in den obigen Tabellen so müssten von der 
Gesamtbilanz insgesamt 62 400 ÖP abgezogen werden (Tab. 8  
- 12 000 ÖP, Tab. 9 - 40 500 ÖP, Tab. 14 - 9 900 ÖP / Restfläche 
Acker). 
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  Gebäude und Straßen mit Biotopwert 1  

  Gebäude, Straßen und Regenrückhaltebecken mit einer Gesamtfläche 
von 57 555 m2 werden im Umweltbericht Tab. 6 - S. 79 mit 57 555 ÖP 
bilanziert. Obwohl Straßen und Gebäude versiegelte Flächen 
darstellen, sich im Sommer erheblich aufheizen, versiegelte Straßen 
und Flächen unüberwindbare Hindernisse für nicht flugfähige Insekten 
darstellen - Todesfallen, ... usw., also ökologisch wertlos sind, werden 
sie zur Eingriffs- / Ausgleichsbilanzierung grundsätzlich als 
Ökopunkte-Lieferanten herangezogen. Die begrünten Dachflächen 
werden bereits beim Schutzgut Arten und Biotope mit Biotopwert 4 
(kleinflächig) und 8 (großflächig) berücksichtigt. 

Diese Systematik bei der Anrechnung von Ökopunkten ist in der 
Ökokontoverordnung so vorgesehen und entspricht damit den 
fachlichen Standards. Hintergrund ist, dass die m²-Zahl am Ende 
gleich sein muss.  

  Dachbegrünung - HCI-Gase - Saurer Regen  

  Ebenfalls überbewertet mit Biotopwert 8 wird die Dachbegrünung beim 
Planzustand Arten und Biotope mit 392 792 ÖP (Umweltbericht Tab. 6 
- S. 79). 

Der Biotopwert der Dachbegrünung wurde vom Umweltplaner mit dem 
LRA Heilbronn abgestimmt. Die Bewertung von 8 ÖP/m² ist auf Grund 
der überdurchschnittlich dicken und sehr großen 
zusammenhängenden Fläche an Substrat nach fachlicher 
Einschätzung gerechtfertigt. 

  Aufgrund der permanenten Belastung durch HCI-Gase (Stichwort: 
saurer Regen, vgl. hierzu nachfolgende Ausführungen zum 
Verzinkungsprozess) und der extremen Niederschlagsarmut in den 
Sommermonaten aufgrund der aktuellen Klimaveränderung, wird sich 
kein positiver Effekt für die Insektenfauna einstellen, daher würde der 
Begrünung allenfalls ein Biotopwert 4 wie bei kleinflächiger 
Dachbegrünung gerecht. Folglich ist die Gesamtbilanzierung im 
Umweltbericht von Dr. Münzing - entsprechend mit einem Abzug von 
196 396 ÖP zu korrigieren. 

Die Auslegung der Kamine (Höhe, Ausströmgeschwindigkeit) ist 
gemäß den Vorschriften so ausgelegt, dass die abströmende Luft in 
höhere Luftschichten entlassen wird. Das vom Einwender angebrachte 
Argument kann in diesem Zusammenhang nicht nachvollzogen 
werden. 
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  Auszug aus der Stellungnahme zur immissionsschutzrechtlichen 
Genehmigung der Verzinkerei an das RP Stuttgart vom 02.02.2020: 
Im Verzinkungsprozess fallen neben Stäuben (3.803 kg), Stickoxide 
(15.995 kg) sowie anorganische Chlorwasserstoffverbindungen 
(12.003 kg) jährlich an. 
Diese Emissionsprodukte werden entsprechend über den Wind 
verfrachtet bzw. lagern sich bodennah (insbesondere HCL-Gase, 
welche schwerer als Luft sind) ab. - Abb. 4.5, Seite 14 des TA-Luft-
Gutachtens vom Ingenieurbüro Lohmeyer zeigt eine Windhäufigkeit 
von 15,7 % zu Windstärken kleiner 1,4 m/s an, also 
Witterungssituationen mit Windstille bzw. Schwachwinden. In der 
Folge ist zu erwarten, dass sich eine Art Dunstglocke über das neu 
geplante Werk legen wird, vergleichbar zur Situation mit Layher 
Werk 1 in Eibensbach sowie bodennah in unmittelbarer Umgebung die 
HCI-Gase sich ausbreiten bzw. anreichern. 
Da aus den Salzsäurebecken sicher nicht nur HCI sondern auch 
Wasserdampf abgesaugt wird, kommt im nicht-neutralisierten Fall 
Salzsäurenebel aus dem > 100 ° C warmen Abluftstrom. Bei 
entsprechender Witterung, speziell bei Abkühlung beim Austritt, 
werden sich sehr wahrscheinlich in der näheren Umgebung des 
Abluftkamins Salzsäuretröpfchen bilden, die bereits auf die 
Dachbegrünung „regnen“ und diese stark schädigen. 
Chlorwasserstoff ist ätzend und in hohen Konzentrationen giftig. Beim 
Einatmen können Reizungen und Verätzungen der Schleimhäute und 
der Atemwege auftreten, die zu einer akuten Bronchitis oder 
Lungenentzündung führen können. 

Die Auslegung der Anlage ist gemäß dem aktuellen Stand der Technik 
und unter Einhaltung aller geltenden Gesetze und Vorschriften erfolgt. 
Alle vorgegebenen Grenzwerte werden bei den bestehenden Anlagen 
deutlich unterschritten, bis teilweise an die Grenze der 
Nachweisbarkeit. Alle Daten liegen dem Regierungspräsidium 
Stuttgart vor und werden im Rahmen des BImSchG-Verfahrens durch 
dieses im Detail geprüft. Nach Inbetriebnahme der Anlage werden 
neben umfassenden eigenen Kontrollen durch den Vorhabensträger 
auch regelmäßig Kontrollen durch das RP Stuttgart erfolgen, welche 
die dauerhafte Einhaltung sicherstellen. 
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  Der Grenzwert für HCI-Gas liegt bei 10 mg/Nm3 Abluft, das Gas ist 
allerdings bereits bei Konzentrationen ab 7 mg/Nm3 geruchlich 
wahrnehmbar! Nach Ausführung in den vorgestellten Gutachten 
werden die Grenzwerte in östlicher Richtung der Anlage sogar bei 
weitem überschritten; im Umkehrschluss ist bei Ostwindwetterlagen 
mit Überschreitung der Grenzwerte im Bereich der 
Weingärtnergenossenschaft Cleebronn-Güglingen bzw. ggf. sogar der 
Ortslage von Frauenzimmern zu rechnen! 
Die emittierten, anorganischen Chlorwasserstoffverbindungen lösen 
sich im Niederschlagswasser und gehen als ätzender, saurer Regen 
mit sämtlichen, negativen Folgen (Bodenversauerung, Korrosion 
metallischer Gegenstände, negative Auswirkungen auf Gebäude etc.) 
nieder. - Die Bewertung der Dachbegrünung als sogenannte 
Ausgleichsmaßnahme mit 392 792 ÖP wird durch die Belastung mit 
anorganischen HCI-Gasen ad absurdum geführt. Im Zusammenwirken 
mit der Belastung durch saure Abgase sowie Wassermangel in 
Trockenperioden wird sich auf dem Dach keine Vegetation mit dem 
erhofften Angebot für blütenbesuchende Insekten (Tagfalter, 
Wildbienen) entwickeln; allenfalls Sedum-Arten (Dickblattgewächse 
etc.) könnten dort wachsen. 

Die Auslegung der Anlage ist gemäß dem aktuellen Stand der Technik 
und unter Einhaltung aller geltenden Gesetze und Vorschriften erfolgt. 
Alle vorgegebenen Grenzwerte werden bei den bestehenden Anlagen 
deutlich unterschritten, bis teilweise an die Grenze der 
Nachweisbarkeit. Darüber hinaus muss bei der vorgebrachten 
Einwendung bedacht werden, dass dieser Grenzwert, welcher im 
Regelbetrieb ohnehin deutlich unterschritten wird, nur im Bereich des 
Kaminauslasses auftreten würde und sich im Anschluss so verteilt, 
dass die Konzentration des Stoffes erheblich geringer ist. 

  Krebssperre  

  Ausführungen im Umweltbericht S. 98 zur Krebssperre: „Diese 
Maßnahme soll nur dann zum Tragen kommen, wenn noch 
durchzuführende Untersuchungen ihre ökologische Sinnhaftigkeit 
nachweisen und im weiteren Verfahren das aktuell ermittelte 
Ökopunkte-Guthaben für das Bebauungsplanverfahren Langwiesen IV 
nicht Bestand haben sollte. Durch die Realisierung der Krebssperre 
könnten 200 000 ÖP zusätzlich erreicht werden.“ 
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  Im Fürtlesbach lebt noch der heimische Steinkrebs (Austropotamobius 
torrentium), streng geschützte FFH-Art - Anhang II (Nachweis 
Gewässerwart W. Sitter, Juli 2019), der durch die Krebspest, eine 
tödliche Tierseuche, Überträger der amerikanische Signalkrebs 
(Pacifastacus leniusculus) - eine invasive Krebsart, massiv bedroht 
wird. Hingegen im Herrenwiesenbach (Gemarkung Brackenheim) 
wimmelt es von Signalkrebsen (Nachweis W. Sitter, Juli 2019), die von 
der Zaber zugewandert sind und sich hier massiv vermehren. Der 
heimische Steinkrebs kommt leider im Herrenwiesenbach und 
Ruitbach (Gemarkung Cleebronn) nicht mehr vor. Während der 
amerikanische Signalkrebs jährlich bis zu einer Entfernung von 400 m 
im Fließgewässer wandert, ist der durch die Krebspest hochanfällige 
Steinkrebs sehr standorttreu. Unter der rasanten Ausbreitung bzw. 
Übertragung des pilzähnlichen Erregers erübrigt sich eine wiederholte 
Untersuchung über die ökologische Sinnhaftigkeit, wobei hier 
umgehender Handlungsbedarf zum Schutz unserer heimischen 
Steinkrebse eingefordert wird. 

Alle Maßnahmen zu Schutz, Erhalt und Förderung der 
Steinkrebspopulation wurden mit externen Experten sowie den 
Fachleuten vom RP Stuttgart entwickelt und ausgearbeitet.  
Zur Beurteilung der aktuellen Verbreitung des amerikanischen 
Steinkrebses wird eine erneute Untersuchung des Krebsbestandes im 
Fürtlesbach von der Fischereibehörde des RP Stuttgart ausdrücklich 
gefordert, um die Erfolgssausichten bisher angedachten Maßnahmen 
fundiert einschätzen zu können. 

  Kostenfrage und Ökopunkte laut Umweltbericht Dr. Münzing S.99: 
Im Seminar der Akademie für Natur- und Umweltschutz Baden-
Württemberg am 23.09.2020 in Pfedelbach zum Thema „Bedrohen 
invasive Arten die Lebenswelt unserer Gewässer? – Das Beispiel 
Flusskrebse“ werden mögliche Varianten von Krebssperren vorgestellt 
und auch vor Ort besichtigt, die mit > 10 000 € gebaut wurden bzw. so 
der Bauhof von Löwenstein selbst beispielhaft errichtet hat. Hierzu 
konkret die Kosten und Aufwände laut Auskunft Bauhof Löwenstein 
vom 06.05.2021: Betonarbeiten / Sanierung 4 900, - €, 
Edelstahlarbeiten / Edelstahlbetrieb 2 200,- € und Aufwand Bauhof 140 
Arbeitsstunden. 
Aufgrund der geschätzten Baukosten von 50 000 € und der 
angenommenen 4 ÖP pro  1 € Herstellungskosten werden 200 000 ÖP 
zur Umsetzung dieser Maßnahme bilanziert. Da im Rahmen des 
Brückenbaues für die Zufahrtsstraßen zum Werksgelände diese 
Krebssperre eingebaut werden soll, sind keine riesigen Zusatzkosten 
dieser Größenordnung erforderlich - nur Materialkosten - und derzeit 
wird ein ÖP mit l verrechnet. Maximal 15 000 ÖP sind für diese 
Krebssperre am Fürtlesbach in der Eingriffs-Ausgleichsbilanzierung zu 
verrechnen aber keine 200 000 ÖP! 

 
Die Kosten für Krebssperren sind ausgesprochen situationsabhängig. 
Daher wurde für den Bau der beiden Krebssperren (Doppelsperre 
erforderlich) eine Kostenschätzung nach DIN 276 erstellt. Dort sind alle 
Posten für den Bau der beiden Sperren selbst, den erforderlichen 
Umbau des Gewässers, für die begleitenden Maßnahmen und für die 
Baunebenkosten ersichtlich.  
Eine jüngst erstellte Einzelsperre im LKR BB kostete ca. 18.000,-€ 
netto ohne Baunebenkosten. Der Kostenansatz von 50.000,-€ brutto 
incl. Baunebenkosten ist nach unserer Einschätzung daher realistisch 
und nicht überhöht. 

  Überschuss-Defizit  
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  Trotz des qualitativ hervorragenden Artenschutzbeitrages von 
Trautner (et al.) in dem viele naturschutzrelevante Tierarten vor Ort 
erfasst und abgehandelt wurden - ausgenommen die Flora in diesem 
Bereich, erfolgt im Umweltbericht Dr. Münzing eine klägliche, auf 
Ökopunktemaximierung ausgerichtete Bilanzierung speziell in der 
Überbewertung von geplanten Maßnahmen und bewusster 
Unterbewertung des vorhandenen natürlichen Lebensraumes. 

In der Eingriff/Ausgleichs-Bilanzierung wurden alle vom Fachgutachter 
Artenschutz genannten Positionen berücksichtigt. 

  Der Überschuss von 53 856 ÖP ohne Krebssperre (Umweltbericht 
Tab. 15 - S. 107) wird bereits aufgebraucht durch die Korrektur von 
42 492 ÖP bei unkorrekter Bilanzierung der Umwandlung in 
Streuobstwiese (Tab. 14 - S. 101) plus 12 000 ÖP für die nichtige 
Position Verbesserung Wasseraufnahmevermögen verursacht durch 
Bodenverdichtung zur Ansaat der nicht sauren Ampferarten als 
Feuerfalter-Larvenhabitate (Tab. 8 - S. 86). 

 

  Bei Vollbetrieb rund um die Uhr mit hoher Lärmbelastung und 
Lichtverschmutzung – derzeit erlebbar bei der benachbarten Firma 
Mirrorinox (Dreischichtbetrieb) mit permanent geöffneten Werkstoren 
bei milden/sommerlichen Temperaturen -sowie zusätzlich der enorme 
Schadstoffausstoff aus der Verzinkerei ist der Biotopwert 8 für die 
Dachbegrünung restlos überbewertet. Eine Korrektur nur um 
Biotopwert 1 vermindert die Bilanz bereits um 49 099 ÖP. 

Der angesetzte Biotopwert für die Dachbegrünung entspricht der 
Ökokontoverordnung und wurde vorab mit der Unteren 
Naturschutzbehörde abgestimmt. 

  Wir erwarten, falls an diesem Bauvorhaben weiter festgehalten wird, 
dass weitere nachhaltige Maßnahmen zur Verbesserung der 
Artenvielfalt auf der ausgeräumten Cleebronner Feldflur umgesetzt 
werden, um eine akzeptable, nachvollziehbare, ausgeglichene 
Ökobilanz zu präsentieren. Gerne stehen wir hier beratend zur 
Verfügung. 

Kenntnisnahme. 
Das Plankonzept umfasst ein umfangreiches Paket an natur- und 
artenschutzrechtlichen Maßnahmen. Die Eingriff/Ausgleichsbilanz des 
Vorhabens ist ausgeglichen, artenschutzrechtliche 
Verbotstatbestände werden durch geeignete Maßnahmen vermieden. 
Darüber hinausgehende Maßnahmen sind aus Sicht des 
Zweckverbands nicht erforderlich. 

  Schlussfolgerung:  

  Sollte sich der Zweckverband Wirtschaftsförderung Zabergäu - als 
beschießendes Organ - unseren Ausführungen und begründeten 
Ablehnungen nicht anschließen, so halten wir trotzdem an allen 
Einwendungen und Anmerkungen vollinhaltlich fest. 
Unsere Einwendungen vom 29.07.2019 im Rahmen der öffentlichen 
Auslegung vom 17.06.2019 bis 02. 08.2019 werden voll inhaltlich zum 
Gegenstand dieser Stellungnahme gemacht. 

Kenntnisnahme. 
Der Zweckverband berücksichtigt die positiv und negativ betroffenen 
Belange im Rahmen seiner bauleitplanerischen Abwägung. Dabei 
wurden auch die in den vorhergegangenen Verfahrensschritten 
eingereichten Stellungnahmen der Verbandsversammlung vorgelegt 
und konnten so in die Entscheidung einfließen. 
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Anregungen von Inhalt der Anregungen Stellungnahme der Verwaltung bzw. Beschlussvorschlag 

  Eine fundierte inhaltliche Auseinandersetzung mit unseren 
Einwendungen, Anregungen und Vorschlägen fand bisher in allen 
ihren Abwägungsprozessen überhaupt nicht statt. 

Dies trifft nicht zu. Die auf der Ebene der Bauleitplanung zu 
berücksichtigenden Anregungen wurden in die Entscheidung 
einbezogen, entsprechende Beschlüsse hierzu gefasst. 

  Wir lehnen dieses Vorhaben an dem geplanten Standort ab, das schon 
aus artenschutzrechtlicher Sicht zusätzliche erforderliche 
Untersuchungen und Erhaltungsmaßnahmen vermissen lässt und ein 
weiterer Verlust der biologischen Vielfalt (Biodiversität) zur Folge hat, 
einschließlich der hohe Flächenverbrauch von über 20 ha 
landwirtschaftlich genutztem Acker- und Grünland (eingeschlossen die 
Flächen für Ausgleichsmaßnahmen). 

Kenntnisnahme. 
Der Zweckverband ist nach wie vor der Auffassung, dass in der 
bauleitplanerischen Abwägung die positiv betroffenen Belange 
insgesamt überwiegen. Dies vor allem, da die mit dem Vorhaben 
verbundenen negativen Auswirkungen durch geeignete Maßnahmen 
minimiert werden können. Als hervorgehobenes Beispiel sei hier der 
naturschutzrechtliche Ausgleich genannt, der eine Umgestaltung und 
Renaturierung der Zaber im direkten Umfeld des Vorhabens auf einer 
Länge von ca. 800m vorsieht. 

 

Gefertigt: 
Untergruppenbach, den 12.07.2021 

 
Käser Ingenieure 
Ingenieurbüro für Vermessung und Planung 
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Landkreis: Heilbronn 
Zweckverband Wirtschaftsförderung Zabergäu 
Gemarkung: Cleebronn 

Bebauungsplan und örtliche Bauvorschriften „Langwiesen IV“ 

Zuordnungsliste zur tabellarischen Aufstellung der anlässlich der 2. erneuten Auslegung vom   25.05.2021 – 22.06.2021 
eingegangenen Anregungen: 

Anregungen von 

1. Regionalverband
Heilbronn-Franken

vom 15.06.2021

2. Regierungspräsidium Stuttgart
Abteilung Umwelt

vom 21.06.2021

3. Landratsamt Heilbronn

vom 22.06.2021

4. Regierungspräsidium Stuttgart
Abteilung Wirtschaft und
Infrastruktur

vom 22.06.2021

5. BUND Regionalverband
Heilbronn-Franken und
Landesnaturschutzverband LNV

vom 24.06.2021

Ö1 1 Privatperson 

Peter Kochert 
vom 15.06.2021 

Ö2 1 Privatperson 
Tobias Ruchte mit Familie 

vom 22.06.2021 

Ö3 2 Privatpersonen 
Sophia Rötlich & Jan Keller 

vom 21.06.2021 

Ö4 Privatperson + 102 
Unterschriften 
Dr.-Ing. Wilhelm Stark 

vom 15.06.2021 

Gefertigt: 
Untergruppenbach, den 07.07.2021 

Käser Ingenieure 
Ingenieurbüro für Vermessung und Planung 



Landkreis: Heilbronn 
Zweckverband Wirtschaftsförderung Zabergäu 
Gemarkung: Cleebronn  
 

Vorhabenbezogener Bebauungsplan gem. § 12 BauGB 
und örtliche Bauvorschriften 

„Langwiesen IV“ 

Maßstab 1 : 1000          ENTWURF 
Auszug aus dem Liegenschaftskataster gefertigt und zum Bebauungsplan ausgearbeitet. 

Projekt-Nr. 4 2017 0043  

 

Untergruppenbach, den 03.07.2018/04.04.2019/11.05.2021 

Verfahrenshinweise für den Bebauungsplan und die örtlichen Bauvorschriften 
(§ 74 LBO) 

Aufstellungsbeschluss (§ 2 (1) BauGB) am 01.08.2018 

Ortsübliche Bekanntmachung des Aufstellungsbeschl. (§ 2 (1) BauGB) am 10.08.2018 

Frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung (§ 3 (1) BauGB)    vom 20.08.2018 bis 20.09.2018 

Frühzeitige Behördenbeteiligung (§ 4 (1) BauGB)                 mit Schreiben vom 13.08.2018 

Auslegungsbeschluss (§ 3 (2) BauGB) am 23.05.2019 

Ortsübliche Bekanntmachung der Auslegung am 07.06.2019 

Öffentliche Auslegung (§ 3 (2) BauGB)                          vom 17.06.2019 bis 02.08.2019 

Erneute öffentliche Auslegung (§ 4a (3) BauGB)          vom  08.06.2020 bis 22.06.2020 

2. erneute öffentliche Auslegung (§ 4a (3) BauGB)       vom  25.05.2021 bis 22.06.2021 

Satzungsbeschluss des Bebauungsplans (§ 10 (1) BauGB) und 

der örtlichen Bauvorschriften (§ 74 (1) i. V. mit § 74 (7) LBO) am  

Ausgefertigt, Brackenheim    den ...............   
 

 
Thomas Csaszar, Verbandsvorsitzender 

 

Ortsübliche Bekanntmachung und In-Kraft-Treten des Bebauungsplans 

und der örtlichen Bauvorschriften (§ 10 (3) BauGB) am ....................  

 Zur Beurkundung: 

 
Thomas Csaszar, Verbandsvorsitzender 
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Textteil für den Bebauungsplan und die örtlichen Bauvorschriften 

Rechtsgrundlagen: §§ 2, 9, 10 und 12 des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 03. November 2017 (BGBI. I S. 3634), zuletzt geändert durch Artikel 
2 des Gesetzes vom 8. August 2020 (BGBl. I S. 1728) und § 4 Gemeindeordnung für Baden-
Württemberg in der Fassung der Bekanntmachung vom 24.Juli 2000 (GBl. S. 582, ber. S. 
698), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 17. Juni 2020 (GBl. S. 403) in 
Verbindung mit § 74 der Landesbauordnung für Baden-Württemberg (LBO) in der Fassung 
vom 5. März 2010 (GBl. S. 357), mehrfach geändert durch Gesetz vom 18. Juli 2019 (GBl. S. 
313). Es gilt die Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 21. November 2017 (BGBl. I S. 3786). 
 
Aufhebungen: Sämtliche innerhalb des räumlichen Geltungsbereichs bisher bestehenden 
örtlichen planungs- und bauordnungsrechtlichen Festsetzungen sowie frühere örtliche 
baupolizeiliche Vorschriften werden aufgehoben. 
 

Festsetzungen: In Ergänzung der Planzeichnung wird folgendes festgesetzt:  

1. Vorhabenbezogener Bebauungsplan 
„Langwiesen IV“ 
Planungsrechtliche Festsetzungen 

1.1 Art der baulichen Nutzung (§9 (1) Nr.1 BauGB, §§ 1-15 BauNVO) 

Zulässig ist ein Industriebetrieb zur Produktion und Feuerverzinkung von Gerüstbauteilen, 
deren Lagerung und Versand, sowie die hierfür erforderlichen Nebenanlagen, insbesondere 
Gebäude für Mitarbeiterstellplätze, innere Erschließungsstraßen und Lagerflächen. 

Maßgeblich ist der Vorhaben- und Erschließungsplan des Vorhabenträgers vom 10.05.2021, 
angefertigt durch Messmer Consult, Schwaikheim (vgl. Anlage 1 der Begründung). 

Der Vorhaben- und Erschließungsplan ist Bestandteil des Bebauungsplans (§ 12 (3) 
BauGB). 
 
1.2 Maß der baulichen Nutzung (§ 9 (1) Nr. 1 BauGB, §§ 16 - 21a BauNVO) 

Das Maß der baulichen Nutzung ist bestimmt durch die Festsetzung der Grundflächenzahl 
und der Höhe baulicher Anlagen. 

a) Grundflächenzahl: vgl. Planeintrag 

b) Höhe baulicher Anlagen (vgl. Planeintrag): Die maximal zulässige Gebäudehöhe ist als 
höchster Gebäudepunkt (HGP) in Metern über Normalnull (m ü NN) festgesetzt. 
Maßgeblich ist die Oberkante Attika bzw. der Schnittpunkt der Außenwand mit der 
Dachfläche. Technisch notwendige Einzelbauteile und Aufbauten (z.B. Kamine, 
Klimaanlagen, Lüftungen) sind von der Höhenbeschränkung ausgenommen. 

 
1.3 Höhenlage baulicher Anlagen (§ 9 (3) BauGB) 

Die Höhenlage baulicher Anlagen ist durch die Festsetzung der Erdgeschossfußbodenhöhe 
(EFH) in Normalnullhöhe nach oben begrenzt. Unterschreitungen sind zulässig. 
 
1.4 Bauweise (§ 9 (1) Nr. 2 BauGB, § 22 BauNVO) 

Besondere (von §22 (1) BauNVO abweichende) Bauweise (b). 
Zugelassen sind Einzelgebäude ohne Längenbeschränkung, aber mit seitlichen 
Grenzabständen im Sinne der offenen Bauweise. 
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1.5 Überbaubare Grundstücksfläche (§ 9 (1) Nr. 2 BauGB, § 23 BauNVO) 

Die überbaubaren Grundstücksflächen sind durch Baugrenzen bestimmt. 

Die im Vorhaben- und Erschließungsplan (vgl. Anlage 1 der Begründung) dargestellten 
Nebenanlagen, insbesondere Stützmauern, LKW-Stellplätze und Einfriedungen, sind 
außerhalb der Baugrenzen zulässig. 

 
1.6 Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur, und 
Landschaft (§ 9 (1) Nr. 20 BauGB) 

a) Ebenerdige Stellplatzanlagen sind so zu errichten, dass je vier Stellplätzen mindestens 
ein Baum gemäß Artenempfehlung gepflanzt wird (Artenempfehlung vgl. Bepflanzungs- 
und Begrünungskonzept). 

b) Zur Vermeidung anlagebedingter Bodenbeeinträchtigungen ist bei allen Baumaßnahmen 
der Oberboden nach Zwischenlagerung der Wiederverwendung zuzuführen. 

c) Zur Vermeidung der Störung der Grundwasserverhältnisse sind Maßnahmen zur 
Grundwassererhaltung zu ergreifen. 

d) Zur Verhinderung von Schadstoffeinträgen in Grundwasserleiter sind während der 
Bauphase Schutzmaßnahmen vorzunehmen. 

e) Die nicht überbauten und für den Betriebsablauf notwendigerweise befestigten Flächen 
sind zur Schaffung eines günstigen Bestandsklimas zu begrünen und zu bepflanzen. 

f) Zur Minimierung baubedingter Bodenverdichtungen sind die verdichteten Bereiche nach 
Abschluss der Baumaßnahmen wirkungsvoll zu lockern. 

g) Zur Schonung nachtaktiver Insekten ist die Außenbeleuchtung auf das notwendige 
Minimalmaß zu beschränken. Es sind abstrahlungsarme Lampen sowie 
insektenfreundliche Leuchtmittel zu verwenden. 

h) Unbelastetes Regenwasser von Dachflächen ist dem Regenrückhaltebecken zuzuführen. 

i) Bei der Verwendung von Metall als Dacheindeckung (Blei, Kupfer, Zink und deren 
Legierungen) ist verwitterungsfeste Beschichtung zwingend. 

j) Die als Flächen gemäß § 9 (1) Nr. 20 BauGB festgesetzten Bereiche entlang der Zaber 
und des Fürtlesbachs sind nach Maßgabe des Konzepts „Entwicklung der Zaberaue bei 
Frauenzimmern, Renaturierung Zaber & Fürtlesbach“, gefertigt durch das Büro Geitz & 
Partner GbR (vgl. Anlage 3 der Begründung), zu gestalten und dauerhaft zu unterhalten. 

 
1.7 Pflanzzwang (§ 9 (1) Nr. 25 a BauGB) 

Pflanzzwang – flächig (PZ): Die im Plan festgesetzten Flächen sind nach Maßgabe des 
Bepflanzungs- und Begrünungskonzepts (vgl. Anlage 2 der Begründung) gleichmäßig mit 
heimischen, raumwirksamen, standortgerechten Laub- oder Obstbäumen zu bepflanzen, 
flächig durch standortgerechte Sträucher bzw. Strauchgruppen zu ergänzen und dauerhaft 
zu erhalten. (Artenempfehlung siehe Bepflanzungs- und Begrünungskonzept). 
Notwendige Stützmauern zur Modellierung des Geländes sind in den Pflanzflächen zulässig. 
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Hinweise: 

a) Im Plangebiet können Funde im Sinne von § 20 Denkmalschutzgesetz zutage treten, bei 
denen es sich um meldepflichtige Kulturdenkmale nach § 2 DSchG handelt. Dem 
Regierungspräsidium ist Gelegenheit zu geben, vor jeglichen Erdbewegungsarbeiten 
archäologische Untersuchungen durchzuführen. 

Das Plangebiet liegt vollständig im Bereich der ausgedehnten Kulturdenkmale gem. § 2 
DSchG: CLEE016 (KD Nr. 13 in der Denkmalliste): Jungsteinzeitliche Siedlungen, die in 
Form von angepflügten Befunden belegt sind. Der Gewannname "Steinäcker" lässt 
zudem auf Zeugnisse der römischen Epoche oder des Mittelalters schließen. 

CLEE006 (KD Nr. 6 in der Denkmalliste): Siedlungsspuren unbekannter Zeitstellung in 
Luftbilder, Lesefunde des Alt- und Mittelneolithikums sowie Reste einer mittelalterlichen 
Befestigungsanlage. Der Gewannname "Ransbacher Straße" lässt einen Bezug zu der 
jüngst ausgegrabenen Wüstung Niederramsbach bzw. der seit Langem gesuchten, 
südlich des Römerwegs verlaufenden römischen Fernstraße erwarten. 

Bei Bodeneingriffen ist daher mit archäologischen Funden und Befunden – 
Kulturdenkmalen gem. § 2 DSchG - zu rechnen. 

b) Grundwasserableitungen – auch über das öffentliche Abwassernetz – sind unzulässig. 
Grundwassererschließungen sind der Wasserbehörde unverzüglich anzuzeigen (§ 43 (6) 
WG). Beabsichtigte Maßnahmen, bei denen aufgrund der Tiefe des Eingriffs in den 
Untergrund mit Grundwasserfreilegungen gerechnet werden muss, sind rechtzeitig vor 
deren Ausführung anzuzeigen. Wird im Zuge von Baumaßnahmen unerwartet 
Grundwasser erschlossen, so sind die Arbeiten, die zur Erschließung geführt haben, 
unverzüglich einzustellen und das Landratsamt als untere Wasserbehörde zu 
benachrichtigen (§ 43 (6) WG).  

c) Das Plangebiet befindet sich auf Grundlage der am LGRB vorhandenen Geodäten im 
Verbreitungsbereich von Gesteinen der Grabfeld-Formation (Gipskeuper). Diese werden 
vollständig von quartären Lockergesteinen (Holozäne Abschwemmmassen, Auenlehm, 
Reste alter Schuttdecken, Löss) mit im Detail nicht bekannter Mächtigkeit verdeckt. 

Mit einem oberflächennahen saisonalen Schwinden (bei Austrocknung) und Quellen (bei 
Wiederbefeuchtung) des tonigen/tonig-schluffigen Verwitterungsbodens sowie mit einem 
kleinräumig deutlich unterschiedlichen Setzungsverhalten des Untergrundes ist zu 
rechnen. Ggf. vorhandene organische Anteile können zu zusätzlichen bautechnischen 
Erschwernissen führen. Der Grundwasserflurabstand kann bauwerksrelevant sein. 

Verkarstungserscheinungen (offene oder lehmerfüllte Spalten, Hohlräume, Dolinen) sind 
nicht auszuschließen. Sollte eine Versickerung der anfallenden Oberflächenwässer 
geplant bzw. wasserwirtschaftlich zulässig sein, wird auf das Arbeitsblatt DWA-A 138 
(2005) verwiesen und im Einzelfall die Erstellung eines entsprechenden hydrologischen 
Versickerungsgutachtens empfohlen. Wegen der Gefahr einer Verschlechterung der 
Baugrundeigenschaften sowie ggf. von Sulfatgesteinslösung im Untergrund sollte von der 
Errichtung technischer Versickerungsanlagen (z. B. Sickerschächte, Sickerbecken, 
Mulden-Rigolen-Systeme zur Versickerung) Abstand genommen werden. 

Bei etwaigen geotechnischen Fragen im Zuge der weiteren Planungen oder von 
Bauarbeiten (z. B. zum genauen Baugrundaufbau, zu Bodenkennwerten, zur Wahl und 
Tragfähigkeit des Gründungshorizontes, zum Grundwasser, zur Baugrubensicherung, bei 
Antreffen verkarstungsbedingter Fehlstellen wie z. B. offenen bzw. lehmerfüllten Spalten) 
werden objektbezogene Baugrunduntersuchungen gemäß DIN EN 1997-2 bzw. DIN 4020 
durch ein privates Ingenieurbüro empfohlen. 

d) Artenschutz: Bei allen Baumaßnahmen muss der Artenschutz beachtet werden. Es ist 
verboten, wild lebende Tiere mutwillig zu beunruhigen oder ohne vernünftigen Grund zu 
fangen, zu verletzen oder zu töten (§ 39 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG). Es ist außerdem 
verboten, Tiere der besonders geschützten Arten, der streng geschützten Arten sowie 
europäische Vogelarten erheblich zu stören oder zu töten (§ 44 Abs. 1 Nr. 1 und 2 
BNatSchG). Auch dürfen deren Fortpflanzungs- und Ruhestätten nicht beschädigt oder 
zerstört werden (§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG).  
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e) Schutzfrist: Zum Schutz von Vögeln und Kleinsäugern dürfen Gehölzrückschnitte und 
Rodungsmaßnahmen im Allgemeinen nur außerhalb des Zeitraums vom 1. März bis 30. 
September durchgeführt werden (§§ 39 Abs. Satz 1 Nr. 2 i.V.m. 44 Abs. 1 bis 3 
BNatSchG). 

 

 

2. Örtliche Bauvorschriften 
für den Geltungsbereich des Bebauungsplans „Langwiesen IV“: 
 

2.1 Äußere Gestaltung (§ 74 (1) Nr. 1 LBO) 

a) Dachform und Dachneigung: vgl. Planeinschrieb. Zulässig ist ausschließlich Flachdach 
(maximale Dachneigung 10°). 

b) Farbgebung der Außenfassaden und Dächer: Weiße, sowie leuchtende oder 
reflektierende Farben bzw. Materialien sind unzulässig.  

c) Baukörper über 50m Länge sind durch geeignete, baugestalterische Mittel (Form, Material 
und Farbe) in ihrer Längenentwicklung zu gliedern. Geschlossene Wandflächen sind mit 
Kletterpflanzen entsprechend dem Bepflanzungs- und Begrünungskonzept (vgl. Anlage 2 
der Begründung) zu begrünen. 

2.2 Einfriedungen (§ 74 (1) Nr. 3 LBO) 

Zäune entlang öffentlicher Verkehrsflächen sind mindestens 1 m von der Grenze abzurücken 
und entsprechend dem Bepflanzungs- und Begrünungskonzept einzugrünen. Zur Einfriedung 
sind Metallzäune bis 2,50 m Höhe zugelassen, die am Boden eine Öffnungsweite von 15 cm 
aufweisen, um Kleinsäugetiere in ihrer Bewegungsfähigkeit nicht zu behindern 
(Durchschlupf). 
 
2.3 Gestaltung der unbebauten Flächen der bebauten Grundstücke (§74 (1) Nr. 3 LBO) 

Die nicht versiegelten Grundstücksflächen sind entsprechend dem Bepflanzungs- und 
Begrünungskonzept (vgl. Anlage 2 der Begründung) als Grünflächen anzulegen und 
dauerhaft zu unterhalten. 
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Landkreis: Heilbronn 
Zweckverband Wirtschaftsförderung Zabergäu 
Gemarkung: Cleebronn/Frauenzimmern 

 

Vorhabenbezogener Bebauungsplan gem. § 12 
BauGB und örtliche Bauvorschriften  

„Langwiesen IV“ 

Begründung mit Nachträgen         ENTWURF 
Teil 1: Ziel, Zweck und wesentliche Auswirkungen 

1.1 Lage des räumlichen Geltungsbereiches 

Das Plangebiet liegt westlich des bestehenden Industriegebiets „Langwiesen III“, im 
Erweiterungsgebiet der interkommunalen Gewerbeflächen „Langwiesen“. Im Osten sind 
Flächen beidseitig entlang des Fürtlesbachs sowie die Zufahrten in das Plangebiet 
einbezogen. Westlich befinden sich landwirtschaftliche Flächen und das Betriebsgelände der 
„Weingärtner Cleebronn-Güglingen eG“ sowie zwei Hofstellen. Im Norden stößt das 
Plangebiet an die Zaber, während sich südlich die freie Feldflur anschließt. 
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Das Plangebiet umfasst auf der Gemarkung Cleebronn die Flurstücke 1365, 1366, 1473 – 
1476, 1479 (nördlicher Fürtlesweg), 1480 – 1486, 1487 (teilweise) 1494 (Weg, teilweise), 
1500/1, 1501 – 1504, 1505 (Römerweg, teilweise), 1506 – 1514, 1515 (teilweise), 1522 (Weg, 
teilweise), 1539 (südl. Fürtlesweg, teilweise), 2191/1 (Zaber, teilweise), 7009 (Fürtlesbach, 
teilweise), 7205 (Feldweg, teilweise), 7206, 7208, 7211, 7212, 7215 und 7217 (Daimlerstraße, 
teilweise), sowie auf der Gemarkung Güglingen-Frauenzimmern die Flurstücke 229 (Weg, 
teilweise) und 230 (Zaber, teilweise). 

In den Geltungsbereich sind auch Flächen einbezogen, die im faktischen 
Überschwemmungsgebiet der Zaber liegen. Dies dient der rechtlichen Absicherung der dem 
Bauvorhaben zugeordneten Renaturierung der Zaber durch entsprechende Festsetzungen im 
Bebauungsplan. Bauliche Anlagen innerhalb der HQ100-Linie sind nicht geplant. Auf die 
Ausführung in Kapitel 1.4e) wird verwiesen. 

1.2 Erfordernis der Planaufstellung 

Gemäß § 1 (3) und § 2 (1) BauGB sind die Bauleitpläne von den Gemeinden in eigener 
Verantwortung aufzustellen, sobald und soweit es für die städtebauliche Entwicklung und 
Ordnung erforderlich ist. 

Ein im Zabergäu ansässiger Gewerbebetrieb (Gerüstbaubranche) beabsichtigt den Neubau 
eines Werks, das auf ca. 11 ha Fläche u.a. Gebäude für eine Verzinkerei und 
Produktionsanlagen sowie Lagerflächen für Rohmaterial, Endprodukte und den Versand 
umfassen soll. Notwendig sind zudem Mitarbeiterstellplätze und innerbetriebliche 
Erschließungsstraßen. Auch die notwendige Rückhaltung von Regenwasser und 
Ausgleichsflächen sollen planungsrechtlich abgesichert werden. 

Aufgrund des gegebenen Flächenbedarfs sind an den beiden vorhandenen Standorten der 
Firma keine geeigneten Erweiterungsmöglichkeiten mehr gegeben, vor allem aufgrund 
regionalplanerischer Restriktionen. Dies hat eine vorherige Abstimmung mit dem 
Regionalverband Heilbronn-Franken ergeben. Für den Neubau besteht ein dringender Bedarf, 
da in den bestehenden Werken bereits eine maximale Auslastung erreicht ist. Insbesondere 
das Verzinken der Gerüstbauteile muss aufgrund der begrenzten Kapazität in den 
vorhandenen Werken durch Fremdfirmen, verbunden mit den notwendigen Transporten, 
durchgeführt werden. Aus dieser Bedarfssituation heraus ergibt sich die anlassbezogene 
Notwendigkeit für die Ausweisung von geeigneten gewerblichen Bauflächen. Der neue 
Standort soll im Bereich des interkommunalen Gewerbeschwerpunkts „Langwiesen“ 
entstehen, da hier auf Ebene des Regional- und Flächennutzungsplans bereits Bauflächen 
dargestellt sind, die für diese Flächen- und Betriebsansprüche geeignet sind. Zugleich befindet 
sich der geplante Standort in verkehrsgünstiger Lage zu den bestehenden Werken der Firma 
in Eibensbach und Güglingen. 

  



Bebauungsplan und örtliche Bauvorschriften „Langwiesen IV“ – Begründung Seite 3 

 

1.3 Inanspruchnahme landwirtschaftlicher Flächen und Alternativenprüfung 

Durch die geplante Gewerbeflächenentwicklung werden landwirtschaftlich genutzte Flächen 
mit hoher Eignung für den Landbau in Anspruch genommen. Laut digitaler Flurbilanz handelt 
es sich bei den Flächen um die höchste Eignungsstufe I. Gemäß § 1a (2) BauGB ist die 
Inanspruchnahme dieser Flächen zu begründen, dabei sollen auch Ermittlungen zu den 
Möglichkeiten der Innenentwicklung zu Grunde gelegt werden, zu denen insbesondere 
Brachflächen, Gebäudeleerstand, Baulücken und andere Nachverdichtungsmöglichkeiten 
zählen können. 

Die Eigenart des anzusiedelnden Betriebs mit seinem Flächenbedarf, Emissionsgrad und 
Verkehrsaufkommen bedingt, dass Möglichkeiten der Innenentwicklung naturgemäß stark 
eingeschränkt sind. Zudem sollte der Standort auch für künftige Entwicklungen geeignet sein, 
d.h. entsprechende Flächenreserven bieten. Flächen mit dieser Eignung sind im Innenbereich 
nicht ersichtlich. Auch geeignete Brachflächen, wie z.B. ehemalige Militärgelände, sind in der 
näheren Umgebung nicht vorhanden. Bei der Bewertung der durch die geplante Ansiedlung 
betroffenen Belange ist in die Abwägung insbesondere einzustellen, dass die 
Standortsicherung für diesen Betrieb innerhalb des Zabergäus ein erhebliches Gewicht 
beigemessen wird. Die ist unter anderem darin begründet, dass zahlreiche Arbeitsplätze mit 
verschiedenen Qualifikationen angeboten werden und zusammen mit den Zulieferern eine 
hohe Wertschöpfung in der Raumschaft Zabergäu gesichert wird. 

Nach Abwägung aller Belange wird der Inanspruchnahme der landwirtschaftlichen Fläche 
durch die gewerblichen Bauflächen der Vorrang eingeräumt, um die Betriebsansiedlung in 
dieser Form zu ermöglichen. Bei der Entscheidung werden die landwirtschaftlichen Belange 
jedoch mit entsprechendem Gewicht in die Abwägung eingestellt. Insbesondere wird bei der 
Auswahl der naturschutzrechtlichen Ausgleichsmaßnahmen darauf geachtet, dass eine 
weitere Flächenumwandlung möglichst vermieden wird, z.B. durch 
Renaturierungsmaßnahmen an Gewässern. Zudem soll der fruchtbare Boden durch ein 
Oberbodenmanagement einer Wiederverwendung auf landwirtschaftlich genutzten Flächen 
zugeführt werden. Nicht zuletzt wird der Flächenzuschnitt so gewählt, dass ausreichend große 
Bewirtschaftungseinheiten verbleiben und das landwirtschaftliche Wegenetz erhalten bleibt 
bzw. bei Bedarf gleichwertig ersetzt wird. 

Zur Prüfung von Alternativen bei der Standortwahl für den Werksneubau wurde in Abstimmung 
mit dem Regionalverband Heilbronn-Franken eine regionalplanerische Überprüfung 
durchgeführt. Zunächst ist festzustellen, dass die Erweiterung des interkommunalen 
Industriegebiets im Flächennutzungsplan Brackenheim-Cleebronn als auch in der 
Raumnutzungskarte des Regionalplans Heilbronn-Franken vorgesehen ist. Dennoch wurde im 
Vorfeld der bauleitplanerischen Entscheidung ein Suchlauf durchgeführt, ob stattdessen an 
einer anderen Stelle im Zabergäu eine entsprechende gewerbliche Entwicklung vollzogen 
werden könnte. Ebenso wurden Erweiterungsmöglichkeiten bei den Werkstandorten 1 
(Eibensbach) und 2 (Güglingen) geprüft. 

Im Regionalplan Heilbronn-Franken 2020 sind 52 gewerbliche Schwerpunkte vorgesehen, in 
denen gewerbliche Entwicklungen in größerem Umfang vollzogen werden sollen. Bei dem 
Industrie- und Gewerbegebiet Langwiesen handelt es sich um einen dieser Schwerpunkte, der 
über Erweiterungsreserven von 27,3 ha im Flächennutzungsplan und ca. 37,7 ha innerhalb 
der gebietsscharfen Abgrenzung des Regionalplans verfügt.  
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Auf der Grundlage eines regionalen Gewerbeflächenentwicklungskonzepts wurde 
zwischenzeitlich die 18. Änderung des Regionalplans Heilbronn-Franken 2020 zur 
„Weiterentwicklung der Schwerpunkte für Industrie, Gewerbe und 
Dienstleistungseinrichtungen (IGD)“ durchgeführt. Die 18. Änderung des Regionalplans wurde 
durch das Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau Baden-Württemberg am 16. 
Februar 2021 genehmigt. Die Genehmigung wurde im Staatsanzeiger für Baden-Württemberg 
am 26. Februar 2021 öffentlich bekannt gemacht. Eine Alternativfläche ist hierbei nicht 
Gegenstand des Verfahrens. 

Eine Alternativfläche, die sich zwangsläufig innerhalb der Gemarkung einer oder mehrerer der 
Mitgliedsgemeinden des Zweckverbands Wirtschaftsförderung Zabergäu befinden sollte, 
müsste zudem an ein bestehendes Gewerbegebiet anschließen, eine vergleichbare oder 
bessere Eignungs- und Konfliktlage aufweisen und mindestens ebenso gut angebunden sein 
wie die Langwiesen. 

Ein eigenständiger neuer gewerblicher Siedlungsansatz in der freien Landschaft scheidet in 
dem Zusammenhang aus, da solche neuen Siedlungsansätze sowohl im Beschluss der 
Verbandsversammlung des Regionalverbands vom 09.12.2016 zum Gewerbeflächenkonzept 
als auch in Abstimmung mit der Genehmigungsbehörde, dem Ministerium für Wirtschaft, Arbeit 
und Wohnungsbau, nicht vorgesehen sind. Dies resultiert auch aus der aktuellen 
Rechtsprechung des VGH Baden-Württemberg zu einem interkommunalen Gewerbegebiet, 
bei dem aufgrund der Solitärlage ein Zielverstoß gegen den Plansatz 3.1.9 des 
Landesentwicklungsplans und damit die Nichtigkeit des Bebauungsplans festgestellt wurde. 

Betrachtet man die bestehenden Gewerbegebiete vor dem Hintergrund einer großflächigen 
Erweiterung, so ist festzustellen, dass die in Frage kommenden Flächen im Regelfall 
vergleichbare Bodengüten aufweisen, dass aber die Topografie und die Anbindung an das 
überörtliche Verkehrsnetz in der Regel schlechter sind als bei den Langwiesen. Darüber 
hinaus wären bei fast allen Flächen aufgrund der Nachbarschaft zu bestehenden oder 
geplanten Wohnbauflächen ebenfalls erhebliche Immissionsschutzkonflikte zu erwarten, was 
der hohen Siedlungsdichte im Talbereich der Zaber geschuldet ist. An diesen Standorten 
werden daher lediglich kleinteilige Erweiterungsmöglichkeiten für bereits ansässige Betriebe 
gesehen, aber keine Neuausweisung im Umfang von 20 bis 30 ha, die zudem dann kein 
zusätzliches Erweiterungspotenzial mehr bieten würde. 

Daher wird aus regionalplanerischer Sicht derzeit keine Möglichkeit für eine Verlagerung der 
Erweiterungsflächen des Industrie- und Gewerbegebiets Langwiesen gesehen. Einer 
Diskussion um einen Neuzuschnitt der Abgrenzung des regionalen IGD-Schwerpunkts (vgl. 
1.4 a)) steht der Regionalverband jedoch offen gegenüber. 
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1.4 Planerische Vorgaben 

a) Regionalplan Heilbronn-Franken 

Das Plangebiet befindet sich im Bereich der regionalen Entwicklungsachse Zaberfeld - Lauffen 
a.N.. Es liegt größtenteils innerhalb der als „Schwerpunktbereich für Industrie, Gewerbe und 
Dienstleistungseinrichtungen“ (sog. IGD-Schwerpunkte) dargestellten Flächen des 
Regionalplans (Kategorie Vorranggebiet, Plansatz 2.4.3.1). Die Planung entspricht somit 
grundsätzlich den Zielen der Raumordnung. Im Norden und Osten sind 
Ausgleichsmaßnahmen in der Flussaue der Zaber und die Renaturierung des Fürtlesbachs 
geplant und in den Geltungsbereich einbezogen, um diese planungsrechtlich abzusichern. 

 

Quelle: Regionalplan Heilbronn – Franken 2020, Raumnutzungskarte M 1:80.000, eigene Darstellung 

Geltungsbereich Bebauungsplan (gelb, ungefähre Lage) 

 

Die Vorranggebiete für Industrie, Gewerbe und Dienstleistungseinrichtungen werden 
gebietsscharf festgelegt. Ausnahmsweise können nach Abstimmung mit dem 
Regionalverband im Anschluss an die abgegrenzten Schwerpunkte Abweichungen von der 
gebietsscharfen Abgrenzung als Ausformung durch die kommunale Bauleitplanung 
zugelassen werden. Vorliegend erfolgt eine Inanspruchnahme durch bauliche Anlagen bis 
etwa zur HQ100-Linie, wo ganz nördlich zunächst das Regenwasserrückhaltebecken 
angeordnet ist, welches landschaftsgerecht in den Talraum eingebunden wird.  
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Unmittelbar südlich schließen sich die gewerblichen Bauflächen an, da das Gelände aufgrund 
der gering ausgeprägten Topographie eine sehr gute Eignung für die bauliche Nutzung hat. 
Es ergibt sich so eine Überschreitung der Gebietsabgrenzung des IGD-Schwerpunkts durch 
gewerbliche Bauflächen von etwa 1,6 ha. Da die Belange des Hochwasserschutzes nicht 
beeinträchtigt werden, aber gleichzeitig eine gute Eignung für den Gewerbebau vorliegt ist die 
Inanspruchnahme städtebaulich sinnvoll. Durch sie kann eine Flächeninanspruchnahme an 
anderer Stelle reduziert werden. 

Eine weitere Anforderung an einen neuen Werkstandort ist, ob er auch für künftige 
Entwicklungen Spielräume bietet. Zwar sehen die betrieblichen Planungen und das 
Standortlayout momentan keine Erweiterung vor, jedoch ist eine entsprechende Option 
sinnvoll. In diesem Fall wären Erweiterungen des Betriebs in westliche oder südwestliche 
Richtung möglich, wo auch der gültige Flächennutzungsplan und der Regionalplan 
gewerbliche Bauflächen für die Erweiterung des Gebiets Langwiesen vorsieht. 

Der Regionalplan stellt im nördlichen Teil des Geltungsbereichs den Trassenverlauf einer 
„L1103 neu“, der sog. Zabertalstraße dar. Diese Darstellung war auch in früheren Fassungen 
des Flächennutzungsplans des Verwaltungsraum Brackenheim-Cleebronn enthalten, ist 
jedoch aktuell nicht mehr Gegenstand des Flächennutzungsplans. Grund hierfür ist die 
fehlende naturschutzrechtliche Verträglichkeit dieser Trasse in ihrem Verlauf zwischen 
Brackenheim und Botenheim, wo ein FFH-Gebiet bzw. ein Naturschutzgebiet durchquert wird. 

Aus Sicht des Zweckverbands kann damit auch im Bereich Langwiesen auf die Freihaltung 
einer Trasse verzichtet werden, da als Ersatz die Haupterschließungsstraße des 
Industriegebiets „Langwiesen I“, die Langwiesenstraße/Am Weihergraben, zur Verfügung 
steht. Diese wird bereits heute als LKW-Umfahrung genutzt. Durch die Festsetzung von 
Ausgleichsmaßnahmen zur Renaturierung der Zaber im Zuge der vorliegenden Planung wird 
diese Trassen-Darstellung auf der Ebene der Bebauungsplanung überplant. 

b) Vorbereitende Bauleitplanung (Flächennutzungsplan) 

Das Plangebiet ist im Flächennutzungsplan des Verwaltungsraums Brackenheim-Cleebronn 
als Gewerbefläche (GI) dargestellt. Es handelt sich um die Erweiterungsflächen des 
interkommunalen Industriegebiets „Langwiesen“, dessen Darstellung bis an die Zaber heran 
reicht. Der Bebauungsplan ist damit aus dem Flächennutzungsplan entwickelt, er bleibt 
nördlich hinter der Darstellung des Flächennutzungsplans zurück. 

c) Verbindliche Bauleitplanung (Bebauungsplan) 

Das Plangebiet liegt innerhalb des Verbandsgebiets des Zweckverbands Wirtschaftsförderung 
Zabergäu (ZWZ), in dem sich die Gemeinden des Zabergäus auf Grundlage des Gesetzes für 
kommunale Zusammenarbeit zur Planung und Erschließung von gewerblichen Bauflächen 
zusammengeschlossen haben. Der Zweckverband ist als Planungsverband im Sinne des 
Baugesetzbuchs zuständig für die Aufstellung von Bebauungsplänen. Das Plangebiet liegt 
ganz überwiegend auf der Gemarkung der Gemeinde Cleebronn, nördlich ist die Zaber in den 
Geltungsbereich einbezogen, die teilweise auf Gemarkung Frauenzimmern verläuft. Im Osten 
des Plangebiets sind Teilfächen einbezogen, die bereits durch den Bebauungsplan 
„Langwiesen III“ überplant sind. Die dort gültigen Festsetzungen, überwiegend 
Ausgleichsmaßnahmen nach § 9 (1) Nr. 20 BauGB, werden inhaltlich aufgegriffen und 
modifiziert neu festgesetzt. Die in der Planzeichnung festgesetzten Ausgleichsmaßnahmen 
am Fürtlesbach liegen außerhalb des Bereichs des Vorhaben- und Erschließungsplans, 
werden aber gem. § 12 Abs. 4 BauGB in den Bebauungsplan miteinbezogen. Die 
Voraussetzungen des § 12 Abs. 4 BauGB liegen vor. In Relation zum Gebiet des Vorhaben- 
und Erschließungsplans ist diese Fläche untergeordnet. Die Einbeziehung dieser Flächen in 
den vorhabenbezogenen Bebauungsplan schafft eine ordnungsgemäße Anbindung und 
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sichert einen ökologischen Übergang des Vorhabens zum angrenzenden Fürtlesbach. Die 
Festsetzung nach § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB dient der Konkretisierung des durch den westlich 
anschließenden Bebauungsplan „Langwiesen III“ erforderlichen Ausgleichs. 

d) Immissionsschutzrechtliche Situation 

Nach Abstimmung mit der zuständigen Genehmigungsbehörde beim Regierungspräsidium 
Stuttgart handelt es sich beim vorliegenden Betrieb nicht um einen Anwendungsfall der 
Störfallverordnung. 

In der näheren Umgebung, westlich des Plangebiets, befinden sich zwei Aussiedlerhöfe mit 
Wohnnutzung durch die Betriebsinhaber. Hier stellt sich die Frage der Schutzbedürftigkeit bzw. 
Schutzwürdigkeit dieser Nutzungen. 

Zur Beurteilung der Zumutbarkeit der Lärmimmissionen der geplanten Verzinkerei ist nach der 
einschlägigen „Technischen Anleitung Lärm“ (TA Lärm) zunächst zu beachten, dass sich die 
Einstufung der Schutzwürdigkeit der Nachbarschaft an den Baugebietskategorien der 
Baunutzungsverordnung (BauNVO) orientiert. Da der Außenbereich kein Baugebiet ist, enthält 
die TA Lärm keine besonderen Richtwerte zur Lösung von Immissionskonflikten im 
Außenbereich. 

Es gibt zwar keine generelle Zumutbarkeitsschwelle, d.h. einen generellen „Außenbereichs-
Immissionsrichtwert“, zu beurteilen ist stets der Einzelfall. In der Rechtsprechung ist jedoch 
vielfach entschieden worden, dass eine im Außenbereich zulässige Wohnnutzung nicht die 
Schutzmaßstäbe eines allgemeinen oder reinen Wohngebiets in Anspruch nehmen kann. Das 
schließt allerdings nicht aus, dass im Einzelfall dort, sei es aufgrund privilegierter Nutzung, sei 
es ohne Privilegierung bei fehlender Beeinträchtigung öffentlicher Belange auch gewohnt 
werden darf, so dass Wohnnutzungen im Außenbereich nicht schutzlos sein dürfen. Die dort 
zulässigerweise ausgeübten Wohnnutzungen müssen jedoch damit rechnen, dass sich in ihrer 
unmittelbaren Nachbarschaft privilegierte Nutzungen ansiedeln, zu denen sowohl 
landwirtschaftliche oder forstwirtschaftliche als auch gewerbliche Nutzungen z.B. gemäß § 35 
Abs. 1 Nr. 4 BauGB zählen können. Angesichts dessen kann ein Bewohner des 
Außenbereichs nach der Rechtsprechung nur die Schutzmaßstäbe für sich in Anspruch 
nehmen, die auch für andere gemischt nutzbare Bereiche einschlägig sind, mithin Werte für 
Kerngebiete, Dorfgebiete und Mischgebiete. 

An den maßgeblichen Immissionsorten der benachbarten Aussiedlerhöfe sind demnach die 
Immissionsrichtwerte für Kern-, Dorf- und Mischgebiete, d.h. 60 dB(A) tags und 45 dB(A) 
nachts, einzuhalten (Nr. 6.1 c TA Lärm).  

Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens wurde eine schalltechnische Untersuchung 
durchgeführt, bei der die Schallimmissionen durch den geplanten Betrieb an der umliegenden 
Bebauung ermittelt wurden (vgl. Anlage 4 der Begründung). Diese Untersuchung ist auf den 
Endausbau des Werks gerichtet. Für den Fall der Umsetzung in Realisierungsabschnitten 
wurde für den ersten Realisierungsabschnitt, der den Bau einer Produktionshalle auf dem 
westlichen Baufeld umfasst, ebenfalls eine schalltechnische Untersuchung erstellt und dessen 
Verträglichkeit mit der Umgebung nachgewiesen (vgl. Anlage 4.1 der Begründung). 

Zudem wurden die Verkehrslärmauswirkungen durch den Quell- und Zielverkehr für die 
bestehende Bebauung ermittelt und die Pegeldifferenzen dargestellt. Auf die schalltechnische 
Untersuchung (vgl. Anlage 4 der Begründung) wird verwiesen. Zur Ermittlung der 
Auswirkungen der projektbedingten Verkehrszunahme wurde zunächst eine 
Verkehrsuntersuchung des Planungsraums durchgeführt (vgl. Anlage 6 der Begründung), 
diese bildeten die Grundlage für die schallgutachterliche Bewertung. 
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Im Ergebnis wird in der Schalltechnischen Untersuchung festgestellt, dass die 
Immissionsrichtwerte der TA Lärm an allen Immissionsorten der Umgebungsbebauung 
eingehalten sind. Das sog. „Irrelevanz-Kriterium“ der TA Lärm wird erfüllt, da die ermittelten 
Werte mindestens 6 db(A) unterhalb der zulässigen Schwelle liegen. 

e) Belange des Hochwasserschutzes 

In den Geltungsbereich sind nördlich Flächen einbezogen, die im faktischen 
Überschwemmungsgebiet (HQ100-Linie) der Zaber liegen. Dies ist sinnvoll, da auf diese 
Weise das Ausgleichskonzept durch entsprechende Festsetzungen im Bebauungsplan 
verbindlich abgesichert werden kann. Zudem können im Zuge der Überplanung bisher als 
Feldwege festgesetzte Bereiche entwidmet und als Grün- bzw. Maßnahmenfläche neu 
festgesetzt werden. Die Überplanung verursacht keinen Konflikt mit § 78 
Wasserhaushaltsgesetz (WHG), da das Planungsverbot des § 78 (1) WHG ausschließlich für 
die „Ausweisung neuer Baugebiete“ gilt. Im festgesetzten Überschwemmungsgebiet sind 
jedoch ausschließlich Grünflächen bzw. Ausgleichsmaßnahmen und ein beschränkt 
öffentlicher Weg (Feldweg) vorgesehen. Die Belange der Hochwasservorsorge werden bei der 
Ausführungsplanung beachtet, diese wird mit der Wasserbehörde abgestimmt. 

1.5 Topografie, momentane Nutzung 

Das überplante Gebiet ist nur schwach geneigt. Es fällt insgesamt mit durchschnittlich 2 % von 
ca. 199 m üNN im Südwesten auf ca. 188 m üNN an der Zaber im Nordosten. Die 
Geländehöhen im Bereich der gewerblichen Bauflächen erstrecken sich von 199 m üNN bis 
auf etwa 190 m üNN. 

Das Plangebiet wird landwirtschaftlich zum Ackerbau genutzt. Des Weiteren sind mehrere 
Feldwege, darunter der Römerweg, in den Geltungsbereich einbezogen. Im Bereich der 
beidseits des Fürtlesbachs und der Zaber liegenden, nach § 9 (1) Nr. 20BauGB 
festzusetzenden Ausgleichsflächen sind bachbegleitende Gehölze, Wiesen und Grünland 
vorhanden. 

1.6 Städtebauliche Zielsetzung und Planung 

a) Festsetzungen des Bebauungsplans 

Ziel des Bebauungsplanes ist die Bereitstellung eines Baugrundstückes für die Ansiedlung 
eines Industriebetriebs. Zur Zielerreichung wird das Instrument des „vorhabenbezogenen 
Bebauungsplans“ gewählt, bei dem auf Grundlage des § 12 BauGB das zulässige Vorhaben 
exakt definiert und damit städtebaulich gesteuert werden kann. Grundlage für die 
Festsetzungen des Bebauungsplans ist der Vorhaben- und Erschließungsplan (VEP), in dem 
das Projekt beschrieben und dargestellt wird (vgl. Anlage 1 der Begründung). Der 
Vorhabenträger verpflichtet sich vertraglich zur Durchführung des Vorhabens. Hinsichtlich der 
zulässigen Art der baulichen Nutzungen wird auf den Vorhaben- und Erschließungsplan 
verwiesen und dieser gem. § 12 (3) BauGB zum Bestandteil des Bebauungsplans erklärt. 

Aufgrund der bisherigen und schwer absehbaren künftigen Auswirkungen der Corona-
Pandemie wird die Vorhabenrealisierung dahingehend flexibilisiert, dass der Vorhabenträger 
nach Maßgabe des Durchführungsvertrages das Gesamtvorhaben alternativ zur 
gesamtheitlichen Umsetzung auch abschnittsweise realisieren darf. Bei abschnittsweiser 
Realisierung ist der erste Realisierungsabschnitt zum Bau einer Produktionshalle mit 
innerbetrieblichen Erschließungsanlage innerhalb der Vorgaben des Bebauungsplans 
zulässig. Die weiteren Festsetzungen, z.B. zum Maß der baulichen Nutzung oder zu den 
überbaubaren Grundstücksflächen (Baugrenzen) sind als Rahmensetzung für das 
Bauvorhaben konzipiert. Die zulässigen Gebäudehöhen sind als höchster Gebäudepunkt 
(HGP) in absoluten Werten in Metern über Normalnull definiert. Es werden, basierend auf einer 
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festgelegten Erdgeschossfußbodenhöhe, zwei Höhenzonen mit 17 m bzw. 12 m gebildet. Die 
zulässige Grundflächenzahl entspricht mit 0,8 den Vorgaben des übrigen Industriegebiets, 
dies gilt auf für die festgesetzte Bauweise (b). Trotz der gegebenen günstigen Topografie sind 
aufgrund der Abmessungen der baulichen Anlagen und der Anforderungen des Gewerbebaus 
ausgleichende Erdarbeiten erforderlich. Sie führen zu Aufschüttungen auf der nördlichen 
Baufläche, während entlang der südlichen und südwestlichen Gebietsgrenze ein 
Geländeeinschnitt entsteht. Ein Teil der Höhenwirkung der großen Halle wird so durch den 
südlichen Geländeverlauf minimiert. Der Geländeeinschnitt im Süden ist zudem mit einer 
Pflanzfläche belegt, was die Einbindung des Plangebiets in diese Richtung unterstützt. 

Zur weiteren Abschwächung der Wirkungen auf das Landschaftsbild sieht der Bebauungsplan 
grundsätzlich umlaufend eine Eingrünung vor. Diese besteht zum einem aus dem flächigen 
Pflanzzwang (PZ), der nach Vorgaben des Bepflanzungs- und Begrünungskonzepts (vgl. 
Anlage 2 der Begründung) auszugestalten ist, insbesondere hinsichtlich der Pflanzenanzahl 
und der zu verwendenden Arten. Diese Festsetzungen dienen der Minimierung des 
unmittelbar durch die Bebauung verursachten Eingriffs, indem sie das Ortsbild und die 
Fernwirkung, das Mikroklima oder Lebensräume für Kleinlebewesen günstig beeinflussen.  

Zum anderen wird das Plangebiet in den Talraum der Zaber und des Fürtlesbachs durch 
Maßnahmenflächen nach § 9 (1) Nr. 20 BauGB eingebunden, die überlagernd auf der privaten 
bzw. öffentlichen Grünflächen festgesetzt sind. Grundlage für die dort umzusetzenden 
Maßnahmen ist das Konzept „Gewässerentwicklung Zaberaue, Renaturierung Fürtlesbach“, 
angefertigt durch das Büro Geitz & Partner (siehe Kapitel 1.7 bzw. Anlage 3 der Begründung). 

Je nach den gegebenen Eigentumsverhältnissen befinden sich die Ausgleichsmaßnahmen auf 
privaten oder auf öffentlichen Grünflächen. Maßnahmen außerhalb des Geltungsbereichs 
werden durch einen öffentlichen-rechtlichen Vertrag mit der Naturschutzbehörde abgesichert. 

b) Verkehrliche Erschließung 

Die verkehrliche Erschließung des Plangebiets erfolgt durch das bestehende Industriegebiet 
„Langwiesen III“ und schließt im weiteren Verlauf über die Zaberbrücke an die 
Langwiesenstraße/Am Weihergraben bzw. an die L 1103 an. 

Die Funktion der Hauptzufahrt auf das Baugrundstück übernimmt die verlängerte Boschstraße, 
die vom Querschnitt her bereits entsprechend ausgelegt ist. Die Fahrbahn wird im 
Zufahrtsbereich so aufgeweitet, dass durch Aufstellmöglichkeiten für LKW ein Rückstau auf 
die Straßen des Gebiets Langwiesen III vermieden wird. Eine zweite untergeordnete 
Zufahrtsmöglichkeit wird durch eine Verlängerung der nördlichen Daimlerstraße eröffnet, über 
die das Mitarbeiterparkhaus angefahren werden kann. In beiden Fällen ist es erforderlich, neue 
Straßenbrücken über den Fürtlesbach zu errichten. 

Das Plangebiet verlegt durch seine Ausformung den geradlinigen Verlauf des überörtlichen 
Rad- und Wirtschaftswegs „Römerweg“. Dieser führt bisher aus dem angrenzenden Gebiet 
„Langwiesen III“ geradlinig durch das Plangebiet in Richtung Güglingen, und hat als Teil des 
Zabergäu-Radwegs, aber auch als Hauptweg im landwirtschaftlichen Wegenetz, eine 
übergeordnete Funktion. Um diese wichtige Verbindung bei möglichst kurzer Weglänge zu 
erhalten soll der Weg verlegt und südlich um das Plangebiet herumgeführt werden. Er wird in 
diesem Zuge befestigt und auf eine verkehrsgerechte Breite erweitert, was insbesondere den 
Nutzungsansprüchen des landwirtschaftlichen Verkehrs Rechnung trägt. Entlang des 
Fürtlesbachs verläuft der Weg dabei durch die freizuhaltende und als offene Bachwiesenzone 
zu gestaltende Grünfläche. Am südlichen Rand wird der Weg auf dem bestehenden und 
auszubauenden Wiesenweg (Flst.Nr. 1522) geführt und dann über eine im Westen des 
Plangebiets neu zu bauende Verbindung wieder an den Römerweg zurückgeführt. Aufgrund 
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der günstigen Topografie ist der Weg für alle Verkehrsteilnehmer komfortabel zu befahren, die 
resultierende Mehrlänge beträgt ca. 350m. 

Im nördlichen Plangebiet wird ein Feldweg neu festgesetzt, der eine Verbindung von Weg 
Flst.Nr. 1494 (nordwestlich) und Fürtlesbach gewährleistet. Diese Verbindung ermöglicht die 
Pflege der anliegenden Flächen und Gewässer, und grenzt zugleich die zum Werk 
gehörenden Flächen zur Zaberaue hin ab. 

An den öffentlichen Personennahverkehr ist das Plangebiet über eine neu angelegte 
Bushaltestelle im Gebiet „Langwiesen I“ angeschlossen. Ca. 400 m nordwestlich des 
Plangebiets befindet sich zudem der alte Bahnhof von Frauenzimmern. Bei einer in Zukunft 
möglichen Reaktivierung der Zabergäubahn wäre also auch ein Bahnanschluss in relativ 
geringer Entfernung vorhanden. 

c) Optionale Umsetzung in Realisierungsabschnitten (vgl. Vorhaben- und 

Erschließungsplan, Kapitel 3 und Anlagen 14 ff.) 

Aufgrund der bisherigen und schwer absehbaren künftigen Auswirkungen der Corona-
Pandemie wird die Vorhabenrealisierung dahingehend flexibilisiert, dass der Vorhabenträger 
nach Maßgabe des Durchführungsvertrages das Gesamtvorhaben alternativ zur 
gesamtheitlichen Umsetzung auch abschnittsweise realisieren darf. Bei abschnittsweiser 
Realisierung umfasst der erste Realisierungsabschnitt einen Teil der Produktionshalle, in der 
die Produktionsmaschinen aufgestellt werden. Das Bauvorhaben ist so ausgelegt, dass der 
Ausbau zum Gesamtprojekt problemlos fortgeführt werden kann. Im ersten 
Realisierungsabschnitt sind keine Anlagen enthalten, die einer immissionsschutzrechtlichen 
Genehmigung bedürfen. Die verkehrstechnische Erschließung erfolgt über die Verlängerung 
der Boschstraße. Dazu wird der Straßenabschnitt, wie in 1.6 b) beschrieben, neu hergestellt 
und die Brücke über den Fürtlesbach gebaut. Über diese Zufahrt sollen zunächst sowohl er 
LKW- als auch der PKW-Verkehr abgewickelt werden. Die für den ersten 
Realisierungsabschnitt nachzuweisenden Stellplätze werden auf den werksinternen 
Verkehrsflächen realisiert. Die zweite, nördliche Zufahrtsmöglichkeit über die Daimlerstraße 
wird ebenfalls bereits mit Umsetzung des ersten Realisierungsabschnitts hergestellt. Die 
notwendige Infrastruktur auf dem Werksgelände und das dort geplante Parkhaus werden 
später, im Zuge der Umsetzung des Gesamtvorhabens, hergestellt und an die dann bereits 
vorhandene Straße angeschlossen. 

Die Option zur abschnittsweisen Umsetzung ist im Vorhaben- und Erschließungsplan 
dargestellt und wird auch im Durchführungsvertrag entsprechend berücksichtigt. Die 
Festsetzungen des Bebauungsplans richten sich auf den Endausbau des Werks, der erste 
Realisierungsabschnitt ist innerhalb dieser Vorgaben zulässig. 

1.7 Maßnahmen zum Schutz der Natur / stadtökologisch wirksame Maßnahmen 

Das grünordnerische Konzept des Bebauungsplans umfasst zwei wesentliche Komponenten. 

Zum einen ist dies auf den Bauflächen die umlaufende Eingrünung des Bauvorhabens durch 
ein flächiges Pflanzgebot und die Eingrünung der westlichen, d.h. zum Außenbereich 
weisenden, Fassaden. Diese Vorgaben sind über die Festsetzungen Nr. 1.7 und Nr. 2.1 
verpflichtend geregelt, die inhaltliche Ausgestaltung verweist auf das Bepflanzungs- und 
Begrünungskonzept (vgl. Anlage 2 der Begründung). Im Sinne des vorhabenbezogenen 
Bebauungsplans ersetzt dieses Konzept die sonst üblichen Flächenbezüge bei der 
Pflanzenanzahl sowie die pauschale Artenempfehlung, indem es konkrete Pflanzungen, inkl. 
der Artenauswahl, festlegt. Die Dachflächen im Plangebiet werden im Wesentlichen mit einer 
extensiven Dachbegrünung versehen, diese Minimierungsmaßnahme ist über eine 
vertragliche Regelung im Durchführungsvertrag geregelt und nach den Vorgaben im 
Bepflanzungs- und Begrünungskonzept herzustellen. 
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Zum anderen werden Maßnahmen außerhalb der Bauflächen festgesetzt, die gewährleisten, 
dass das Plangebiet gut in den Talraum der Zaber und des Fürtlesbachs eingebunden wird.  
Dies erfolgt durch die Festsetzung von Maßnahmenflächen nach § 9 (1) Nr. 20 BauGB, die 
überlagernd auf privaten bzw. öffentlichen Grünflächen festgelegt sind. Grundlage für die dort 
umzusetzenden Maßnahmen ist das Konzept „Gewässerentwicklung Zaberaue, 
Renaturierung Fürtlesbach“, angefertigt durch das Büro Geitz & Partner (vgl. Anlage 3 der 
Begründung). Dieses Konzept umfasst entlang der Zaber und entlang des Fürtlesbachs jeweils 
eine Strecke von ca. 800m. 

Die an die Bauflächen angrenzenden Bereiche dieses Gesamtkonzepts sind in den 
Bebauungsplan einbezogen und dort planungsrechtlich verankert (vgl. Flächen „Fürtlesbach“ 
und „Zaber I“, Abb. 31 im Umweltbericht). Innerhalb des Bebauungsplans umfasst das Konzept 
daher zum einen eine Renaturierung des heute stark strukturarmen Fürtlesbachs, der eine 
neue Bachwiesenzone mit teilweise neuem Verlauf erhalten soll. Dabei wird die Lauflänge des 
Bachs verlängert, das Bachbett aufgeweitet sowie begleitende Uferrandstreifen und 
Geländesenken ausgebildet. Im Zuge der Verlegung der Einmündung in die Zaber wird die 
Durchgängigkeit gewährleistet, indem dort eine entsprechende Aufweitung erfolgt. Die alte 
Bachrinne wird teilweise aufgegeben. Die vorhandene Steinkrebspopulation sowie allen 
anderen Gewässerorganismen werden durch gezielte Strukturverbesserungen bzw. 
grundsätzliche Verbesserung der Habitatqualitäten im Fürtlesbach (Strukturen als 
Rückzugsräume, differenzierte Sohlausbildung, starke Breiten-Tiefenvarianz, Beschattung 
etc.) gesichert und gefördert. Die räumlichen Entwicklungsmöglichkeiten des durchgehend 
stark beeinträchtigten Bachabschnittes entlang des direkt an der Böschungsoberkanten 
verlaufenden Fürtlesweges (komplett fehlender Gewässerrandstreifen) werden verbessert. 
Zur planungsrechtlichen Absicherung der Gesamtmaßnahme „Fürtlesbach“ werden sowohl 
die Flächen westlich als auch östlich des Fürtlesbachs in den Geltungsbereich einbezogen 
und als Maßnahmenfläche gem. § 9 (1) Nr. 20 BauGB festgesetzt. Diese Maßnahme ist nicht 
Gegenstand des Vorhaben- und Erschließungsplans (vgl. Ausführungen in 1.4 c)., sie wird 
durch den Zweckverband durchgeführt und die daraus resultierenden Ökopunkte werden dem 
Baugebiet „Langwiesen III“ zugeordnet. 

Des Weiteren soll die Zaber im Bereich des geplanten Industriegebiets auf einer Länge von 
ca. 300m einen neuen Entwicklungskorridor erhalten (vgl. Maßnahme A1 im Umweltbericht). 
Dazu wird ein neues Zabergerinne mit ausgeprägten Prall- und Gleitufern und differenzierter 
Profilgestaltung (Niedrig-Mittelwasser-Gerinne, Gumpen, etc.) und ausgedehnten 
Entwicklungsflächen in der Aue angelegt. Dies bedingt eine Förderung der Eigendynamik. Auf 
einer Fläche von ca. 5 ha sollen standortspezifische Vegetationsstrukturen initiiert bzw. 
Lebensräume einer Weichholzaue geschaffen werden. Angrenzende Auebereiche werden zur 

Förderung der Überflutungshäufigkeit abgesenkt (Sekundäraue). Dabei sollen linksseitig 
Auwaldinseln und Geländesenken entwickelt werden, während rechtsseitig Auewiesen 
angelegt und die Geländeanbindung der Bauflächen des Industriegebiets gewährleistet 
werden soll. Die vorhandenen Uferbäume werden in die Umgestaltung integriert, das alte 
Gewässerbett wird abschnittsweise als Flutmulde erhalten. Die Absicherung der außerhalb 
des Geltungsbereichs liegenden Maßnahmenteile (A2 und A3, vgl. Umweltbericht) erfolgt über 
einen öffentlich-rechtlichen Vertrag mit der Naturschutzbehörde. Die Maßnahmen A1 – A3 sind 
dem Vorhaben- und Erschließungsplan zugeordnet. 

Zusätzlich zu den Minimierungsmaßnahmen sind die dem Vorhaben- und Erschließungsplan 
zugeordneten Maßnahmen der Gewässerentwicklung Teil des Gesamtkonzepts, um den 
naturschutzrechtlichen Eingriff auszugleichen. Weitere Komponenten des Ausgleichs sind das 
sog. Oberbodenmanagement, bei dem der hochwertige Oberboden des Plangebiets auf 
aufwertungsfähige landwirtschaftliche Flächen aufgetragen wird. Als weitere 
naturschutzrechtliche Maßnahme soll auf den Flurstücken 1454,1455, 1456, 1457, 1458, 
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1459, 1460 und 1461/2 – jeweils im südlichen Bereich – auf 6.810m² eine Streuobstwiese 
angelegt werden (Maßnahme A5, vgl. Umweltbericht). 

Unter Berücksichtigung aller Aspekte kann durch die Ausgleichsmaßnahmen das gesamte 
Defizit ausgeglichen werden und es verbleibt schutzgutübergreifend letztendlich ein 
Überschuss in Höhe von 53.856 Ökopunkten, soweit die optionale naturschutzrechtliche 
Ausgleichsmaßnahme „Krebssperren“ (vgl. Maßnahme A4 im Umweltbericht) nicht realisiert 
werden sollte. 

Im Falle der abschnittsweisen Umsetzung des Werksneubaus (vgl. Kap. 1.6c) werden die 
ermittelten Eingriffe zeitlich versetzt eintreten. Für diesen Fall ist jedoch gewährleistet, dass 
die Maßnahmen zum Ausgleich A1 bis A3 zeitgleich zum ersten Realisierungsabschnitt 
umgesetzt werden, so dass der Gesamtausgleich sofort durchgeführt und der zweite 
Realisierungsabschnitt zum gegebenen Zeitpunkt verwirklicht werden kann. 

1.8 Ver- und Entsorgung 

Im Zuge der Straßenanbindung werden Anschlüsse an die Ver- und Entsorgungsleitungen in 
der Bosch- und der Daimlerstraße im Gebiet „Langwiesen III“ hergestellt. 

Das im Plangebiet anfallende Schmutzwasser wird vorgereinigt und dem Schmutzwasserkanal 
zugeführt. Dabei wird durch entsprechende Einrichtungen auf dem Betriebsgelände 
sichergestellt, dass keine behandlungsbedürftigen Abwässer in die öffentliche Kanalisation 
abgegeben werden. 

Die Entwässerung erfolgt im Trennsystem, d.h. das unbelastete Niederschlagswasser der 
Dachflächen wird über separate Sammelleitungen auf der Westseite und der Ostseite des 
Vorhabengebiets dem im Norden geplanten Regenrückhaltebecken zugeführt. 

Das auf den Verkehrs- und Lagerflächen anfallende Oberflächenwasser wird gesondert über 
eine Sammelleitung einer Reinigungsanlage (Sedimentation, Abscheider) zugeführt und 
danach in das Regenrückhaltebecken eingeleitet. 

Für das überschüssige Regenwasser, das weder versickert noch verdunstet, erhält das 
Regenrückhaltebecken einen gedrosselten Überlauf in die Zaber. Die Drosselung ist so 
ausgelegt, dass die Abflussmenge aus dem Gebiet gegenüber der Ausgangssituation nicht 
vergrößert wird. Durch die fast vollständige Begrünung der Dachflächen ergibt sich eine 
zusätzliche Rückhaltung von Regenwasser im Plangebiet und damit eine zeitverzögerte 
Abgabe an den Vorfluter. 

Das Regenrückhaltebecken ist als technisches Bauwerk ausgelegt, da es im Brandfall auch 
zur Rückhaltung des Löschwassers dient. 
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1.9 Planstatistik 

Gesamtfläche des Plangebietes, davon ca.  1830 Ar 

Baufläche ca. 1123 Ar 

Öffentliche Verkehrsfläche (inkl. Verkehrsgrün) ca. 32 Ar 

Rad- und Feldwege (inkl. Verkehrsgrün) ca. 68 Ar 

Öffentliche Grünflächen ca. 466 Ar 

davon Flächen gem. § 9 (1) 20 BauGB ca. 466 Ar 

Private Grünflächen ca. 83 Ar 

davon Flächen gem. § 9 (1) 20 BauGB ca. 77 Ar 

Regenrückhaltebecken (Fläche für Versorgungsanlagen) ca. 58 Ar 

1.10 Auswirkungen der Bauleitplanung/Artenschutz 

Die Umsetzung der Planung hat Auswirkungen auf Natur, Landschaft und Umwelt. Diese 
werden im Teil 2 der Begründung (Umweltbericht) dargestellt. 

Die Betroffenheit von geschützten Arten wurde im Rahmen einer faunistischen Untersuchung 
unter Berücksichtigung des speziellen Artenschutzes überprüft. Die Untersuchung ist Teil des 
Umweltberichts. 

Des Weiteren wurden die schalltechnischen (jeweils für das Gesamtvorhaben und – für den 
Fall der Umsetzung in zwei Realisierungsabschnitten – für den ersten Realisierungsabschnitt), 
lokalklimatologischen und verkehrlichen Auswirkungen der Planung überprüft. Die 
Untersuchungen sind in den Anlagen 4 - 6 der Begründung enthalten. 

Gefertigt:  
Untergruppenbach, den 03.07.2018/04.04.2019/11.05.2021 

 

Käser Ingenieure 

Ingenieurbüro für Vermessung und Stadtplanung 
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Teil 2 der Begründung: Umweltbericht 

mit faunistischer Untersuchung unter Berücksichtigung des speziellen Artenschutzes 

 

angefertigt durch: 

Umweltplanung Dr. Münzing,  

Neubrunnenstr. 18, 

74223 Flein 

 

(ab Kapitel 8, Eingriffs-
/Ausgleichsbilanzierung in Teilen ergänzt, 
außerdem erfolgten die Aktualisierung und 
Behebung von kleineren Fehlern und 
Ergänzungen im Gesamttext). 

 

durch 

StadtLandFluss 

Plochinger Str. 14/3 

72622 Nürtingen 

 

Stauss & Turni  

Gutachterbüro für faunistische 
Untersuchungen 

Vor dem Kreuzberg 28 

72020 Tübingen 

 

Arbeitsgruppe für Tierökologie & Planung 
GmbH 

Johann-Strauß-Straße 22 

70794 Filderstadt 
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Anlagen der Begründung 

 

1. Vorhaben- und Erschließungsplan vom 10.05.2021 

angefertigt durch: 

Messmer Consult 

Dahlienweg 2 

71409 Schwaikheim 

 

2. Bepflanzungs- und Begrünungskonzept (V+E Begrünungsplan) 

angefertigt durch: 

Messmer Consult 

Dahlienweg 2 

71409 Schwaikheim 

 

 

3. Gewässerentwicklung Zaberaue, Renaturierung Fürtlesbach 

angefertigt durch: 

Geitz & Partner GbR 

Sigmaringer Straße 49 

70567 Stuttgart-Möhringen 

 

4. Schalltechnische Untersuchung 

angefertigt durch: 

Heine + Jud Ingenieurbüro für 
Umweltakustik 

Schloßstraße 56 

70176 Stuttgart 

 

4.1 Schalltechnische Untersuchung 
(1. Realisierungsabschnitt) 

angefertigt durch: 

Heine + Jud Ingenieurbüro für 
Umweltakustik 

Schloßstraße 56 

70176 Stuttgart 

 

5. Auswirkungen auf lokalklimatische Verhältnisse 

angefertigt durch: 

Ingenieurbüro Lohmeyer GmbH & Co. KG 

An der Roßweid 3 

76229 Karlsruhe 

 

6. Verkehrsuntersuchung 

angefertigt durch: 

Planungsgruppe Kölz GmbH 

Hoferstraße 9a 

71636 Ludwigsburg 
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Landkreis: Heilbronn 
Zweckverband Wirtschaftsförderung Zabergäu 
Gemarkung: Cleebronn 

Vorhabenbezogener Bebauungsplan und örtliche Bauvorschriften „Langwiesen IV“ Nachtrag 1 der Begründung 

Eingegangene Anregungen anlässlich der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung vom 20.08.2018 - 20.09.2018 bzw. der frühzeitigen Behördenbeteiligung (Schreiben vom 13.08.2018) 

Anregungen von Inhalt der Anregungen Beschluss des Verbandsversammlung 

A. Anregungen der Behörden und Träger öffentlicher Belange 

01. Bundesamt für Infrastruktur, 
Umweltschutz und 
Dienstleistungen der 
Bundeswehr 

vom 14.08.2018 

Durch die oben genannte und in den Unterlagen näher beschriebene 
Planung werden Belange der Bundeswehr berührt, jedoch nicht 
beeinträchtigt. Vorbehaltlich einer gleichbleibenden Sach- und 
Rechtslage bestehen zu der Planung seitens der Bundeswehr als 
Träger öffentlicher Belange keine Einwände. 

Kenntnisnahme. 

02. Handwerkskammer Heilbronn-
Franken 

vom 14.08.2018 

Gegen den im Betreff genannten Bebauungsplan werden von Seiten 
der Handwerkskammer keine Bedenken erhoben. 

Kenntnisnahme. 

03. Gemeinde Sulzfeld 

vom 14.08.2018 

Die Interessen und Aufgaben der Gemeinde Sulzfeld sind von dem 
Bebauungsplan nicht tangiert. 

Kenntnisnahme. 

04. Zweckverband 
Bodenseewasserversorgung 

vom 15.08.2018 

im Bereich dieser Maßnahme befinden sich weder vorhandene noch 
geplante Anlagen der BWV Es werden daher keine Bedenken 
erhoben. Eine weitere Beteiligung am Verfahren ist nicht erforderlich. 

Kenntnisnahme. 

05. Gemeinde Leingarten 

vom 15.08.2018 

Von Seiten der Gemeinde Leingarten bestehen keine Anregungen 
oder Bedenken. 

Kenntnisnahme. 

06. terranets bw GmbH 

vom 16.08.2018 

Im Geltungsbereich des oben genannten Bebauungsplanes (gut nur 
für rot markierten Bereich) liegen keine Anlagen der terranets bw 
GmbH, so dass wir von dieser Maßnahme nicht betroffen werden. Eine 
Beteiligung am weiteren Verfahren ist nicht erforderlich. 

Kenntnisnahme. 

07. Amprion GmbH 

vom 20.08.2018 

Im Planbereich der o. a. Maßnahme verlaufen keine 
Höchstspannungsleitungen unseres Unternehmens. Planungen von 
Höchstspannungsleitungen für diesen Bereich liegen aus heutiger 
Sicht nicht vor. 

Kenntnisnahme. 

  Wir gehen davon aus, dass Sie bezüglich weiterer 
Versorgungsleitungen die zuständigen Unternehmen beteiligt haben. 

  

Siehe Stellungnahme der Netze BW, Nr. 15 + 16. 
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Anregungen von Inhalt der Anregungen Beschluss des Verbandsversammlung 

08. Stadt Schwaigern 

vom 20.08.2018 

Aus Sicht der Stadt Schwaigern ist es nicht erforderlich Anregungen, 
Hinweise oder Bedenken geltend zu machen. Eine weitere Beteiligung 
halten wir daher nicht für erforderlich. 

Kenntnisnahme. 

09. Stadt Bönnigheim 

vom 24.08.2018 

Die Stadt Bönnigheim macht zum Bebauungsplanverfahren 
„Langwiesen IV“ des Zweckverbands Wirtschaftsförderung Zabergäu 
keine Bedenken oder Anregungen geltend. 

Kenntnisnahme. 

10. Deutsche Bahn AG, DB 
Immobilien 

vom 24.08.2018 

Gegen die Neuaufstellung des o.g. Bebauungsplanes bestehen aus 
eisenbahntechnischer Sicht keine grundsätzlichen Bedenken. 

Kenntnisnahme. 

  Öffentliche Belange der DB AG werden hierdurch nicht berührt. Eine 
weitere Beteiligung am Verfahren halten wir nicht für erforderlich. 

 

11. Fernleitungs-
Betriebsgesellschaft mbH 

vom 27.08.2018 

Zuständigkeitshalber haben wir Ihre Anfrage an folgende Dienststelle 
zur Beantwortung abgegeben: 

Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der 
Bundeswehr 

Referat Infra 13 TOB 

Fontainengraben 200 

53123 Bonn. 

BAIUDBwToeB@bundeswehr.org 

Kenntnisnahme (siehe Stellungnahme Nr. 1). 

  Info: Die in unserem Zuständigkeitsbereich befindlichen 
Produktenfernleitungen der NATO und der Bundeswehr sind vom 
Vorhaben nicht betroffen. 

Kenntnisnahme. 

12. Industrie- und Handelskammer 
Heilbronn-Franken 

vom 28.08.2018 

Nach Prüfung dieser Unterlagen begrüßt es die IHK Heilbronn-
Franken, wenn für bestehende oder ansiedlungswillige Unternehmen 
Entwicklungsmöglichkeiten geschaffen und die planungsrechtlichen 
Festsetzungen aktualisiert werden. 

Kenntnisnahme. 

  Sonstige Bedenken und Anregungen zu o. g. Bebauungsplan liegen 
uns zurzeit nicht vor. 

 

13. Regierungspräsidium Tübingen, 
Landesbetrieb Forst Baden-
Württemberg 

vom 03.09.2018 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans beinhaltet keine 
Waldflächen. Auch in unmittelbarer Nachbarschaft des 
Geltungsbereiches sind keine Waldflächen mit Waldbiotopen oder 
sonstige Flächen mit besonderen Waldfunktionen kartiert. 
Wildtierkorridore nach dem Generalwildwegeplan sind ebenfalls nicht 
betroffen. Unter der Annähme, dass evt. Kompensationsmaßnahmen 
nicht innerhalb Waldes festgelegt werden, werden weitere forstliche 
Belange, die durch die höhere Forstbehörde zu vertreten sind, nicht 
berührt. 

Kenntnisnahme. 
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Anregungen von Inhalt der Anregungen Beschluss des Verbandsversammlung 

14. MVV Netze GmbH 

vom 04.09.2018 

Im Geltungsbereich des Bebauungsplans ist eine 
Gasmitteldruckleitung inkl. Hausanschlussleitung der MVV Energie 
AG verlegt. Zur besseren Orientierung haben wir Ihnen entsprechend 
1 DIN-A4 Bestandsplan im M 1:1000 in den betreffenden Bereichen 
als Anlage beigefügt. 

Kenntnisnahme und Beachtung bei der Bauausführung. 

Der Anschluss des Bauvorhabens an die Gasversorgung ist 
beabsichtigt, eine entsprechende Abstimmung mit der MVV Netze 
GmbH wird vorgenommen. 

 

  Ansonsten sind die Versorgungsleitungen durch das Ergreifen von 
Schutzmaßnahmen in ihrem Bestand zu schützen z. B. Reduzierung 
der Ausbautiefe im Trassenbereich der Versorgungsleitungen / 
Einbringung eines Überfahrschutzes im Trassenbereich oder 
ähnlichem. Bestehende Armaturen (Schieberkappen) an der 
Versorgungsleitung sind der Baumaßnahme entsprechend 
anzupassen. Anfallende Kosten zur Leitungssicherung und 
Armaturenanpassung gehen zu Lasten des Verursachers. 

 

  Ferner ist bei den geplanten Baumpflanzungen ein lichter 
Mindestabstand von 2,50 m zu unseren bestehenden 
Versorgungsleitungen nicht zu unterschreiten. Bei einem lichten 
Mindestabstand unter 2,50 m sind Leitungsschutzmaßnahmen durch 
den Einbau von Wurzelschutzplatten von Ihrer Seite zu treffen. Die 
anfallenden Kosten für die Schutzmaßnahmen gehen zu Lasten des 
Verursachers. 

 

  Bei der Umsetzung der geplanten Baumaßnahme ist darauf zu achten, 
dass geplante Bordsteinanlagen und Rinnenläufe nicht unmittelbar auf 
unserer Gasmitteldruckleitung zu liegen kommen. 

 

  Ortsbegehungen sind je nach Baufortschritt mit dem zuständigen 
Mitarbeiter der MW Netze GmbH zu vereinbaren. 

Hr. Steinhiller Tel. 0621/2901762 mobil 0172/6269235 

Hr. Huber Tel. 0621/2901763 mobil 0171/9735857 

Hr. Steffek Tel. 0621/2901764 mobil 0173/9525283 

Sollten sich dennoch Schäden an unseren Versorgungsleitungen 
ergeben, so sind die anfallenden Kosten nach den Regularien des 
Konzessionsvertrages abzurechnen. 
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Anregungen von Inhalt der Anregungen Beschluss des Verbandsversammlung 

  Des Weiteren bitten wir Sie, die bauausführenden Firmen anzuhalten, 
nachfolgendes zu beachten: 

1. Vor Baubeginn sind unsere Planunterlagen einzusehen, MW TN. G, 
Tel. 0621/290-3700. 

2. Im Bereich unserer Leitungen sind die Tiefbauarbeiten von Hand 
auszuführen. 

3. Rechtzeitig vor Baubeginn ist für Gasleitungen unsere Abteilung 
MWTV. B. 1, Tel. 0621/290-3872, zu verständigen bzw. sich mit einem 
der oben aufgeführten Mitarbeiter in Verbindung zu setzen. 

 

  Wir bitten Sie, uns im Bebauungsplanverfahren zu berücksichtigen und 
über das weitere Vorgehen zu informieren. 

 

15. Netze BW GmbH 

vom 05.09.2018 

Im Bereich des bestehenden Römerwegs liegen Mittelspannungskabel 
und Leerrohre der Netze BW. Im Zuge des neuen Radwegs und vor 
Baubeginn der Gebäude muss die Umlegung gewährleistet sein, da 
sonst keine gesicherte Versorgung des Industriegebietes garantiert 
werden kann. 

Kenntnisnahme und Beachtung bei der Bauausführung, es ist eine 
Umverlegung in den auszubauenden Feld- und Radweg beabsichtigt. 

Im Zuge der Erschließungsplanung werden entsprechende 
Abstimmungen mit der Netze BW GmbH vorgenommen. 

16. Netze BW GmbH, Bereich Netz 
TPM 

vom 06.09.2018 

Über den südlichen Bereich des Bebauungsplans "Langwiesen IV" 
führt unsere o.g, 110-kV-Leitung mit einem Schutzstreifen von je 16,0 
m links und rechts der Leitungsachse. Unsere Leitungsanlage ist im 
Bebauungsplan lagerichtig dargestellt. 

Kenntnisnahme und Beachtung. 

Die technischen Anforderungen in Bezug auf den Maststandort 17 
werden im Zuge der Erschließungsplanung mit der Netze BW GmbH 
abgestimmt. 

  Wir bitten Sie, unsere 110 kV-Leitung einschließlich des 
Leitungsschutzstreifens und des Maststandortes Nr. 17 als 
Hauptversorgungsleitung (§ 9 Abs. 1 Nr. 13 BauGB) nach Ziffer 8 und 
15.5 der PlanzV 90 darzustellen. Auf dem Leitungsschutzstreifen ist 
sowohl im Plan- als auch im Textteil zum Bebauungsplan das 
Leitungsrecht (§ 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB) festzusetzen. Im Text zum 
Bebauungsplan ist aufzunehmen, dass innerhalb der mit dem 
Leitungsrecht bezeichneten Fläche eine Bebauung nicht zulässig ist. 

Die innerhalb des Geltungsbereichs liegenden Abschnitte der Leitung 
werden entsprechend festgesetzt, ebenso der sich ergebende 
Schutzstreifen. Der Schutzstreifen liegt dabei außerhalb der 
überbaubaren Flächen (Baufenster). 

Der Mast Nr. 17 liegt südlich außerhalb des Geltungsbereichs. Der 
angrenzende Feld- und Radweg wird höhenmäßig nicht verändert 
sondern lediglich befestigt. 

 

  Um die Standsicherheit des Mastes 17 nicht zu gefährden, dürfen in 
einem Radius von 10,0 m vom äußeren sichtbaren Mastfundament 
Abgrabungen und Aufschüttungen nicht vorgenommen werden. 

 

  Bereits heute weisen wir darauf hin, dass im Bereich der Freileitungen 
mit Baugeräten oder anderen Gegenständen stets ein Abstand von 
mindestens 3 m von den Leiterseilen eingehalten werden muss. Dabei 
ist das seitliche Ausschwingen der Leiterseile zu berücksichtigen. 
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  Bei Anpflanzungen im Bereich unserer Leitungsanlage bitten wir zu 
beachten, dass Bäume und Sträucher stets einen Mindestabstand von 
5 m von den Leiterseilen der Hochspannungsleitung haben müssen. 
Um später wiederkehrende Ausästungen bzw. die Beseitigung 
einzelner Bäume zu vermeiden, bitten wir, dies bereits bei der 
Pflanzenauswahl zu berücksichtigen. 

Kenntnisnahme und Beachtung beim Bepflanzungskonzept. 

  Abschließend bitten wir, uns am Bebauungsplanverfahren weiter zu 
beteiligen. 

Kenntnisnahme und Beachtung. 

17. Gemeinde Sternenfels 

vom 06.09.2018 

Die Gemeinde Sternenfels hat keine Einwendungen gegen den 
Bebauungsplan "Langwiesen IV". 

Kenntnisnahme. 

18. Unitymedia BW GmbH 

vom 10.09.2018 

Gegen die o. a. Planung haben wir keine Einwände. Kenntnisnahme. 

19. Polizeipräsidium Heilbronn 

vom 12.09.2018 

Der Bebauungsplan umschließt ein Firmengelände. Aus 
verkehrspolizeilicher Sicht wird empfohlen für evtl. Verladearbeiten 
entsprechende Rangierflächen auf dem Betriebsgelände zu 
berücksichtigen. 

Kenntnisnahme. 

Dies ist vorgesehen (vgl. Vorhaben- und Erschließungsplan). 

20. Regierungspräsidium Stuttgart, 
Landesamt für Denkmalpflege 

vom 12.09.2018 

1.) Darstellung des Schutzguts 

Das Plangebiet liegt vollständig im Bereich der ausgedehnten 
Kulturdenkmale gem. § 2 DSchG: CLEE016 (KD Nr. 13 in der 
Denkmalliste): Jungsteinzeitliche Siedlungen, die in Form von 
angepflügten Befunden belegt sind. Der Gewannname "Steinäcker" 
lässt zudem auf Zeugnisse der römischen Epoche oder des Mittelalters 
schließen. 

CLEE006 (KD Nr. 6 in der Denkmalliste): Siedlungsspuren 
unbekannter Zeitstellung in Luftbilder, Lesefunde des Alt- und 
Mittelneolithikums sowie Reste einer mittelalterlichen 
Befestigungsanlage. Der Gewannname "Ransbacher Straße" lässt 
einen Bezug zu der jüngst ausgegrabenen Wüstung Niederramsbach 
bzw. der seit Langem gesuchten, südlich des Römerwegs 
verlaufenden römischen Fernstraße erwarten. 

Bei Bodeneingriffen ist daher mit archäologischen Funden und 
Befunden – Kulturdenkmalen gem. § 2 DSchG - zu rechnen. Wir bitten 
um nachrichtliche Übernahme in die Planunterlagen. 

 

Der denkmalpflegerische Hinweis a) wird entsprechend ergänzt. 

Die archäologischen Voruntersuchungen sind mit dem Landesamt für 
Denkmalpflege abgestimmt und haben im Oktober 2018 begonnen. 

  2.) Darlegung der konservatorischen Zielsetzung, weiteres Vorgehen 

An der Erhaltung der ausgewiesenen archäologischen Kulturdenkmale 
besteht grundsätzlich ein öffentliches Interesse. Sollte an den 
Planungen in der vorliegenden Form festgehalten werden, regen wir 
Folgendes an: 
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  Um allseitige Planungssicherheit zu gewährleisten und spätere 
Bauverzögerungen zu vermeiden, sollten frühzeitig im Vorfeld der 
Erschließung archäologische Voruntersuchungen durch das 
Landesamt für Denkmalpflege im Regierungspräsidium Stuttgart 
(LAD) durchgeführt werden. Zweck dieser Voruntersuchungen ist es 
festzustellen, ob bzw. in welchem Umfang es nachfolgender 
Rettungsgrabungen bedarf. Dazu bietet das Landesamt für 
Denkmalpflege den Abschluss einer öffentlich-rechtlichen 
Vereinbarung zu den Rahmenbedingungen an, d. h. insbesondere zu 
Fristen für die Untersuchungen und zur Kostenbeteiligung des 
Veranlassers. Nähere Informationen finden sie unter 

https://www.denkmalpflege-
bw.de/denkmale/projekte/archaeologischedenkmalpflege/pilotprojekt-
flexible-prospektionen/ 

 

  Vorsorglich weisen wir darauf hin, dass im Falle notwendiger 
Rettungsgrabungen durch das LAD oder eine vom Investor zu 
beauftragende Fachfirma die Bergung und Dokumentation der 
Kulturdenkmale ggf. mehrere Monate in Anspruch nehmen kann und 
durch den Vorhabenträger finanziert werden muss. 

Kenntnisnahme. 

  Darüber hinaus wird auf die Einhaltung der Bestimmungen der §§ 20 
und 27 DSchG verwiesen. Sollten bei der Durchführung der 
Maßnahme archäologische Funde oder Befunde entdeckt werden, 
sind gemäß § 20 DSchG Denkmalbehörde(n) oder Gemeinde 
umgehend zu benachrichtigen. Archäologische Funde 
(Steinwerkzeuge, Metallteile, Keramikreste, Knochen, etc.) oder 
Befunde (Gräber, Mauerreste, Brandschichten, bzw. auffällige 
Erdverfärbungen) sind bis zum Ablauf des vierten Werktages nach der 
Anzeige in unverändertem Zustand zu erhalten, sofern nicht die 
Denkmalschutzbehörde oder das Regierungspräsidium Stuttgart 
(Referat 84.2) mit einer Verkürzung der Frist einverstanden ist. Auf die 
Ahndung von Ordnungswidrigkeiten (§ 27 DSchG) wird hingewiesen. 
Bei der Sicherung und Dokumentation archäologischer Substanz ist 
zumindest mit kurzfristigen Leerzeiten im Bauablauf zu rechnen. 

Kenntnisnahme. Ein entsprechender Hinweis ist im Bebauungsplan 
enthalten (Hinweis a). 

  Für weitere Informationen und Terminabsprachen wenden Sie sich 
bitte an das Landesamt für Denkmalpflege, Dr. Andrea Neth, Tel. 0711 
/ 904 45 243, andrea.neth@rps.bwl.de. 

 

21. Stadt Eppingen 

vom 14.09.2018 

Durch den o.g. Bebauungsplanvorentwurf werden die Belange der 
Stadt Eppingen nicht berührt. Anregungen und Bedenken in Bezug auf 
den genannten Bauleitplan haben wir deshalb nicht vorzubringen. 

Kenntnisnahme. 
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22. NABU Kreisverband / NABU 
Brackenheim, NABU Güglingen, 
SPD Brackenheim, Bürger-
Union Güglingen, SPD Oberes 
Zabergäu, Grüne Zabergäu 

vom 16.09.2018 

Wir tragen folgende Stellungnahme zum Bebauungsplan "Langwiesen 
IV" auf Gemarkung Cleebronn im Rahmen der frühzeitigen 
Öffentlichkeitsbeteiligung nach BauGB § 3 vor: 

Die Unterzeichner erwarten im Verlauf der Verfahrensfortschreibung 
eine tragfähige Lösung, der den Einwohnern durch einen sichtbaren 
Ausgleich eine nachhaltige Verbesserung der ökologischen 
Landschaftsstrukturen bietet. 

Zur Information über das weitere Vorgehen und zur Information über 
den Planungsfortschritt fand mit Vertretern der in Spalte 1 aufgeführten 
Einwendern erste Gespräche statt. 

Dabei konnten einzelne Punkte erläutert werden, für andere Punkte 
wiederum wurden vertiefende Gespräche vereinbart. 

  Im Verfahren erwarten wir ein besonderes Augenmerk auf das Gebot 
des sparsamen Umgangs mit Grund und Boden (BauGB § 1a). 
Nachdem in der öffentlichen Vorstellung des Projektes von 10 ha 
Flächenbedarf ausgegangen war, erheben wir erhebliche Bedenken 
gegen eine Baufläche von über 9 ha und begründen im Folgenden. Die 
Ausgleichsflächen sind explizit auszunehmen und diese gleichzeitig 
auf der Fläche des Verbandsgebietes wie vorgesehen auszuweisen. 

Der bei der öffentlichen Vorstellung des Projekts in der Gemeindehalle 
Frauenzimmern vorgestellte Planungsstand entsprach einer ersten 
Konzeption für das Bauvorhaben, das zudem noch am Standort 
südlich der WG Cleebronn-Güglingen angeordnet war. 

Die Projektplanung wurde zwischenzeitlich am neuen Standort östlich 
der WG konkretisiert und fortgeschrieben. Es ergibt sich aktuell ein 
Bauflächenbedarf von ca. 11 ha. 

  WICHTIGE EINZELPUNKTE: 

FLÄCHENOPTIMIERUNG PFLANZLISTE ÖKOPUNKTE 
MUTTERBODEN 

öffentliche Planvorstellung 10 Hektar notwendig: deutlich reduziertes 
Flächenziel für Betriebsgelände, Gebäudehöhen, Parkdeck, digitale 
Logistik 

 

  Dachflächen und Fassaden sind zu begrünen, versiegelte Flächen 
sind mit derartigen Maßnahmen zu minimieren. 

 

  Dachflächen und Fassaden sind zu begrünen, versiegelte Flächen 
sind mit derartigen Maßnahmen zu minimieren. Die Flächenbedarfe für 
die Produktion sind deutlich zu reduzieren, wo möglich ist 
Geschossbauweise umzusetzen. Beispielsweise kann ein Parkdeck 
oder eine Tiefgarage mit darüber liegendem Lager kombiniert werden. 
Wir appellieren an die Planer Flächen-Einsparpotentiale auch in der 
Produktion zu analysieren und wenn möglich umzusetzen. Wir 
erwarten die Prüfung und Bewertung möglicher Geschossbauweisen, 
hierbei beispielsweise die Kombination von Tiefgarage und darüber 
liegendem Lager. Grundsätzlich halten wir an dem Vorschlag eines 
Parkdecks zur Flächeneinsparung fest. 

Die Betriebsanlagen werden schon aus Kostengründen so kompakt 
wie möglich geplant, dabei werden auch die vertikalen baulichen 
Möglichkeiten ausgenutzt (z.B. bei der Lagerhaltung). 

Aufgrund der Mitarbeiterzahl am neuen Standort ist z.B. die Errichtung 
eines Parkhauses vorgesehen. 
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  - Eine Begrünung halten wir für einen notwendigen Schritt. Sie 
wurde bereits 1994/95 von den Stadtplanern Schmid/Heck 
bei der Dorfentwicklungsplanung Frauenzimmern für 
Langwiesen gefordert. Die natürliche Kühlung der 
Industriegebäude durch zwischengespeichertes 
Regenwasser auf den Dächern ist anzustreben und erzielt 
durch Verdunstung positive sich mikroklimatisch auswirkende 
Effekte. 

Durch ein verpflichtendes Bepflanzungs- und Begrünungskonzept ist 
gewährleistet, dass sich das Bauvorhaben besser in die Umgebung 
einfügt und gleichzeitig auch die Belange des Mikroklimas und des 
Wasserhaushalts begünstigt werden. 

Das Konzept umfasst sowohl die Randeingrünung als auch die innere 
Durchgrünung (Fassaden, Dächer) des Plangebiets. 

  -  Eine zusätzliche Lichtverschmutzung ist grundsätzlich zu 
vermeiden. Trotz der Beachtung des Themas 
Lichtverschmutzung, die bereits zugesichert wurde, halten wir 
folgende Anregungen für wichtig: Wir erachten eine 
intelligente LED-Lichtsteuerung für notwendig, die flexibel auf 
jeweilige Notwendigkeiten reagiert, den 
Lichtverschmutzungsanteil minimiert und eine Streuwirkung 
in die Landschaft unterbindet. Die Leuchtmittel sollen geringe 
Blaulichtanteile aufweist, welche sich besonders nachteilig 
auf Insekten auswirkt. 

Es ist beabsichtigt, die Beleuchtung im Plangebiet so zu betreiben, wie 
es im Werk II in Güglingen gehandhabt wird. Dies umfasst eine 
Beleuchtung durch LED-Leuchten, die entsprechend gedimmt werden 
können. Nachts sollen nur die unbedingt notwendigen Flächen im 
Freibereich beleuchtet werden (z.B. Fluchtwege). 

  - Regenwassernutzung ist zu untersuchen. Dachwässer sind 
grundsätzlich dem Grundwasser zuzuführen. Das geplante 
Regenrückhaltebecken soll zur ökologische Reinigung des 
Oberflächenwassers durch einen entsprechenden Aufbau 
des Beckens mit einem ökologischen Retentionsbodenfilter 
beitragen und entsprechend naturnah gestaltet werden, um 
diese Funktion zu gewährleisten, und um in der sensiblen 
Zaber-Aue ein funktionierendes standortverträgliches 
Strukturelement zu bilden. 

Eine getrennte Ableitung der unbelasteten Dachflächenwässer ist 
vorgesehen und verpflichtend festgesetzt. 

Das Regenrückhaltebecken muss aus Gründen der 
Löschwasserrückhaltung als technisches Becken ausgeführt werden. 
Es wird jedoch durch Geländemodellierung in den Talraum bzw. in die 
Umgestaltung der Zaberaue eingebunden. 

  Dies sind im Zuge der Klimaerwärmung und der starken Landnutzung 
Grundvoraussetzungen. Kleinere Einzelmaßnahmen sollten als solche 
benannt werden und nicht als besonderes Entgegenkommen gewertet 
werden. 

 

  Eine deutliche Flächenoptimierung auf dem neuen Firmengelände ist 
in der Planungsphase zu diskutieren, abzuwägen und einer Lösung 
zuzuführen. Ziel muss es sein das Firmengelände einschließlich der 
Verkehrsflächen auf unter 10 ha. zu optimieren. Das entspräche einer 
Optimierung der Ausgangsfläche der in Frauenzimmern vorgestellten 
öffentlichen Planvorstellung. 
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  Es gibt bisher keine Antworten auf die Fragen der Flächenreduzierung 
auf dem Betriebsgelände. Die Erhöhung des Flächenbedarfes um über 
10% gegenüber der ersten vorgestellten Planung sind das Gegenteil 
dessen, was in der Öffentlichkeit als Bedarf vorgestellt wurde. Auch für 
uns ist die Erhöhung des Flächenbedarfs gegenüber der 
Ausgangslage nicht verstellbar. 

 

  Unsere weiteren Vorschläge und Diskussionsbeiträge:  

  Wenn Betriebsgebäude bis 17 m hoch werden können, dann muss 
auch unser Vorschlag für flächensparendes Parken mit einem 
ansprechenden Parkdeck geregelt werden. 

 

  Weitere Einsparpotentiale bei der Lagerhaltung sollen geprüft werden. 
Beispielsweise scheinen uns durch digitale Logistik Potentiale nutzbar: 
Wir hielten es für wichtig darzustellen, ob durch Warehousing 4.0 mit 
Hilfe der RFID-Technik weitere Vorteile für eine zukunftsorientierte 
Produktion insofern erzielen werden könnten, als die Lagerhaltung 
deutlich flächensparender entwickelt und auch "Inhouse" strukturiert 
werden kann. 

 

  Wir gehen davon aus, dass im Erörterungsverfahren die 
Höhenabwicklung den Einwendern transparent gemacht wird. 

 

  Pflanzliste: Artenempfehlung Heimische Gehölze und Streuobst in der 
Landschaft 

Das Bebauungskonzept soll ein verbindliches Pflanzkonzept auf Basis 
Insekten- und Vogelfreundlicher einheimischer Sträucher und 
Streuobstbäumen aufweisen. 

Durch das verpflichtende Bepflanzungs- und Begrünungskonzept ist 
gewährleistet, dass nur das dort festgelegte Pflanzmaterial verwendet 
wird. 

  - Eine klare Liste von Sträuchern und Bäumen ist zu 
formulieren, die anzupflanzen sind und dessen Umfang der 
Bepflanzung festzulegen ist. 

 

  - Die Liste des Landkreises ist als unvollständig und 
Überarbeitungsbedürftig zu beschreiben 

 

  - Für die Artenliste sind keine Konjunktive zuzulassen.  

  - Mit der Baufertigstellung hat auch die Bepflanzung zu 
erfolgen und die nachhaltige Sicherung der Pflege ist zu 
gewährleisten 

 

  - Für die Brutvogelkartierung stand nur ein kurzes Zeitfenster 
der Beobachtung zur Verfügung. 0,1 ha Blühstreifen und 6 
Lerchenfenster sind zu wenig bzw. zu gering. 

Die Festlegung der artenschutzfachlichen Ausgleichsmaßnahmen 
erfolgt in Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde 
(Landratsamt Heilbronn). 
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  Ökopunkte: Priorität für Zaber Fürtlesbach und ggf. Balzhoftäle, 
Abstandsflächen 

Die Gruppe betrachtet mit erster Priorität die Zaberrenaturierung mit 
Fürtlesbach für Ausgleichsmaßnahmen unter Verrechnung von 
Ökopunkten und unter ggf. Einbeziehung des Balzhoftäles. Wir halten 
es für nötig, dass bei der Renaturierung die LNV Veröffentlichung 
"Renaturierung kleiner Fließgewässer mit ökologischen Methoden in 
Berg- und Hügelland –Anleitung zum konkreten Handeln"- 
Berücksichtigung finden. (Werner H. Baur ISBN 978-3-937371-16-0) 

 

 

Die Maßnahmen auf den Flächen entlang der Zaber und des 
Fürtlesbach bilden den Schwerpunkt der Ausgleichsmaßnahmen (vgl. 
Konzept „Gewässerentwicklung Zaberaue, Renaturierung 
Fürtlesbach“, angefertigt durch das Büro Jatho Umweltplanungen. 

Dieses Konzept ist über die Festsetzung von Maßnahmen nach § 9 (1) 
Nr. 20 BauGB Bestandteil des Bebauungsplans.  

 

  Bürgermeister Heckmann hat seitens des NABU Güglingen und der 
Bürger-Union Vorschläge für die Biotopvernetzung auf Grundlage des 
Biotopvernetzungsplans Güglingen und darüber hinaus erhalten. Sie 
sollen Grundlage für Ausgleichs- und Naturschutzmaßnahmen sein. 
Die Bürger-Union hatte diese Vorschläge bereits in der Haushaltsrede 
erwähnt und sie als PP-Präsentation an den Bürgermeister 
weitergeleitet. 

 

  In diesem Zusammenhang halten die Unterzeichner auch eine 
Vergrößerung des Abstandes zum Fürtlesbach notwendig, der als 
unterste Grenze bei 12m besser bei 15m liegen sollte. Aktuell, so die 
Planer, sollen es acht Meter Gewässerabstand sein. 

Der Abstand der Bauflächen zum Fürtlesbach in seiner heutigen Lage 
beträgt im Minimum ca. 15m. Im Zuge der Renaturierung des 
Fürtlesbachs kann der Abstand des Gewässers zu den Bauflächen 
vergrößert werden (vgl. Konzept Gewässerentwicklung Zaberaue, 
Renaturierung Fürtlesbach, Anlage 3 der Begründung). 

Dies ist möglich, da zur Freihaltung der bachbegleitenden Räume 
insgesamt auch die östlich des Fürtlesbachs liegenden Flächen in die 
Betrachtung einbezogen werden. 

  Kritik an Ökopunkten für Mutterboden: Ökobilanz 

Die Umsetzung von Mutterboden auf landwirtschaftliche Flächen kann 
zweckmäßig sein im Sinne der Landwirtschaft. Für die Gruppe ist die 
Umsetzung von Mutterboden unter Nutzung von Ökopunkten eine 
Gesetzesdehnung, 

 

Für den Ausgleich von Eingriffen können über den Umweltbericht 
unterschiedliche Maßnahmen - auch schutzgutübergreifend - 
entwickelt werden. Hierzu gehören Renaturierungen genauso wie 
Oberbodenmanagement. Beide Maßnahmen sind in der 
Ökokontoverordnung enthalten und daher grundsätzlich geeignet, 
Eingriffe auszugleichen. Im Rahmen des Umweltberichtes sind die 
konkreten Eingriffe den konkreten Ausgleichsmaßnahmen 

  - Sie verändert extensiver genutzte Flächen hin zu einer 
schlechteren Ökobilanz 
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  - Sie kann zur Bodenverdichtung beitragen und sie führt zur 
Beeinträchtigung von Bodenlebewesen und deren Beitrag in 
der Bodenentwicklung Wir vermuten, dass der Anteil der 
Ökopunkte, die der Mutterboden unverständlicherweise 
brächte, zwischen 20% u. 40% der Gesamtpunkte läge, das 
würde schon den sinnvollen Ausgleich entlang der von uns 
vorgeschlagenen Teilräume Zaber und Fürtlesbach einengen 
und ist deshalb abzulehnen. 

zuzuordnen, um die durch die Realisierung des Bebauungsplanes 
bedingten Eingriffe auszugleichen. 

  NATURSCHUTZFONDS 

Finanzausstattung, Kofinanzierung, Organisationsform, Struktur, Ziele 

 

 
 

Die Einrichtung eines Naturschutzfonds im Rahmen eines  
Bebauungsplanverfahrens ist nicht erforderlich und wird auch seitens 
des amtlichen Naturschutzes nicht vorgeschrieben. So verfolgt z.B. die 
Stiftung Naturschutzfonds des Landes Baden-Württemberg  
ausschließlich gemeinnützige Ziele. 

Bei den eingangs erwähnten Gesprächen wurde jedoch vereinbart, 
dass die Gespräche über eine wie auch immer geartete Form der 
Naturschutzförderung im Zabergäu fortgesetzt werden soll. Hierfür 
sollen die Naturschutzverbände erste Vorschläge erarbeiten. 

 

 

  

  Der Naturschutzfonds für Naturmaßnahmen bildet einen Kernpunkt 
der Unterzeichner. Ein Naturschutzfonds ist finanziell gut auszustatten 
und ist nicht nur auf Layher zu beschränken. Für den NABU und die 
betroffenen Kommunalpolitiker aus Pfaffenhofen, Güglingen und 
Brackenheim bildet der Naturschutzfonds eine wesentliche 
Voraussetzung, damit für die Zabergäu-Bevölkerung in der Landschaft 
ein der Natur dienender Ausgleich geschaffen wird. Dafür sind die 
Ökopunkte nicht ausreichend. 

  Die Geschäftsführer der Firma Layher, die im Zabergäu wohnen und 
dessen Veränderungen erleben, dienen dem Image der Firma, wenn 
sie Renaturierung und Biotopvernetzung zu einem Ziel des 
Unternehmens 

machen, so wie Würth in Künzelsau dies im Bereich der Kultur tut. 
Damit der Fonds seinen Namen zurecht trägt, ist eine Startaufstellung 
mit einem siebenstelligen Betrag von Nöten. Für die Gruppe ist es 
zusätzlich notwendig, dass in den Gemeinden Kofinanzierungen von 
Projekten zugesagt werden, und dass Vertreter der Gruppe, des 
NABU, der Unternehmen und des Zweckverbandes / der Kommunen 
und der Landwirtschaft gleichberechtigt in einem zu installierenden 
Gremium sitzen werden. Die Umsetzung muss in einer transparenten 
rechtssicheren Struktur münden. 

  Renaturierung und Biotopvernetzung 

Wir betonen nochmals die Bürgermeister Heckmann seitens des 
NABU Güglingen und der Bürger-Union zugeleiteten Vorschläge. Sie 
enthalten umfangreiche Grundlagen für die von den Unterzeichnern 
geforderten sichtbaren Ausgleichs- und Naturschutzmaßnahmen. Die 
Unterlagen sind als Anlage 1 und Anlage 2 beigefügt. 

 

Die Maßnahmen auf den Flächen entlang der Zaber und des 
Fürtlesbach bilden den Schwerpunkt der Ausgleichsmaßnahmen. 
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  Retentionsflächen 

Ein weiteres Projekt, das aus dem Naturschutzfonds finanziert werden 
kann, ist eine kombinierte Lösung aus Hochwasserschutz, 
Naherholung und Naturschutz. Mit den Erfahrungen der 
Regenereignisse in diesem Jahr und der Sicherheit, dass diese 
wiederkehren werden, halten wir es für sinnvoll in Güglingen an die 
jetzige Zaberrenaturierung Richtung Westen eine Retentionsfläche zu 
entwickeln, die bei entsprechenden Extremereignissen überflutet 
werden kann und erst nach und nach ihr Wasser an die Zaber 
zurückgibt. Dies dient den genannten Zielen. 

 

 

  Produktionsintegrierte Kompensation durch Ökologisierung der 
Landwirtschaft oder landwirtschaftlichen Methoden 

Die Position in der Landwirtschaft, nicht nur durch neue Baugebiete, 
sondern auch zusätzlich in ähnlicher Größenordnung durch 
ökologische Ausgleichsmaßnahmen Produktionsflächen zu verlieren, 
kann durch eine produktionsintegrierte Kompensation als 
ökologischen Ausgleichsmaßnahme gemindert werden. 

 

  Maßnahmen hierzu sind:  

  1. Ökologische Anbauverfahren nach den Mindestkriterien der 
EU VO20/91 

 

  2. Anlage von Blühstreifen und Blühflächen  

  3. Uferrandstreifen  

  4. Heckenanpflanzungen  

  5. Wirtschaftswiesen extensiv, extensive Weideformen und 
Extensivwiese ohne Düngung 

 

  6. Streuobstwiesen  

  7. Extensive Ackerrandstreifen  

  Diese Maßnahmen könnten auf Flächen des Bauherren, hier die Fa. 
Layher, oder auf kommunalen Flächen der am Zweckverband 
beteiligten Kommunen oder auf Flächen von Landwirten umgesetzt 
werden. Sie unterstützen die Struktur eines intakten Lebensraums. 

 

  Die Maßnahmen benötigen ein sorgfältig ausgearbeitetes 
Maßnahmenkonzept, eine Eignungsprüfung, sowie eine 
Qualitätssicherung, die die nachhaltige Umsetzung der Maßnahmen 
langfristig sicherstellt. 
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  Wir verweisen auf einen Beitrag zur Fachtagung der Alfred Töpfer 
Akademie für Naturschutz 6. November 2012. 

 

  Den ökologischen Ausgleich für das Bauvorhaben sehen wir 
unabhängig von den in Anrechnung zu bringenden Ökopunkten als 
Angebot an die Bevölkerung und als Beitrag des Unternehmens, einen 
Beitrag für das ökologische Gleichgewicht zu liefern, das auch für die 
Geschäftsleitung erlebbar, nicht nur fragil geworden ist, sondern zu 
kippen scheint. Hier könnte Layher durch besondere Maßnahmen 
nicht nur die Akzeptanz erhöhen, sondern auch als Unternehmen 
profitieren und Standards setzen, an denen sich auch die Kommunen 
in ihren Aktivitäten messen lassen müssen. 

 

  MOBILITÄT 

Brückenbauwerke, Fahrwegeabstand, Radwegenetz, 
Verkehrskonzept, Schwerlastverkehr 

 

  Die Anbindung des alternativen Standorts über das bisherige 
Gewerbegebiet wurde aufgegriffen. Die Brücken - Überquerung des 
Fürtlesbachs und die Vergrößerung des Abstands der Fahrwege im 
neuen Layher-Gelände entlang des Fürtlesbachs wird von uns im 
Hinblick auf eine nachhaltige Renaturierung des Bachs eingefordert. 

Die Fahrwege auf dem Baugrundstück sind durch eine umlaufende 
Eingrünung zur Grundstücksgrenze abgesetzt, so auch entlang des 
Fürtlesbachs. Anschließend ist hier eine 11 – 20m breite öffentliche 
Grünfläche festgesetzt, danach folgt der bestehende Feldweg und 
dann das Grundstück, auf dem sich der Fürtlesbach befindet Im Zuge 
der Renaturierung des Fürtlesbachs kann der Abstand des Gewässers 
zu den Bauflächen vergrößert werden (vgl. Konzept 
Gewässerentwicklung Zaberaue, Renaturierung Fürtlesbach, Anlage 3 
der Begründung). 

  Die geplante Verlegung des Radwegs entspricht nicht den 
Anforderungen eines Radwegekonzepts. Der Radweg ist Teil des 
Radwegegrundnetzes von Baden-Württemberg und damit die zentrale 
Radverbindung im Zabergäu. Ein Radweg ist nördlich als Abschluss 
des bisherigen Verbandsgebiets Richtung Zaber mit Anbindung an 
Brackenheim zu realisieren und muss einen maximalen Abstand zur 
Zaber haben. Dabei kann auf bereits vorhandene und angedeutete 
Wegeführungen zurückgegriffen werden. Dies muss Teil einer 
schnellen Radverbindung im Zabergäu sein, die als Weg zur Arbeit 
genutzt werden kann. Auf eine gute Anbindung der Firmen im 
gemeinsamen Industriegebiet ist zu achten. 

Der ZWZ erarbeitet in Zusammenarbeit mit dem Landratsamt 
Heilbronn sowie Fachverbänden eine Konzeption, die auch die 
überörtlichen Aspekte eines Zabergäu-Radwegs umfasst. 

Unabhängig von der überörtlichen Konzeption ist es erforderlich, 
zumindest für den landwirtschaftlichen Verkehr eine möglichst kurze 
Umfahrung des Betriebsgeländes anzubieten, die vor allem auch die 
anliegenden Felder erschließt. Dies ist durch den 
plangegenständlichen Ausbau des südlichen und westlichen Feldwegs 
gegeben.  

Das Landratsamt Heilbronn hat mitgeteilt, dass die geplante Verlegung 
auch unter verkehrssicherheitsrelevanten Gesichtspunkten 
mitgetragen wird.  
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  Der Schwerlastverkehr ist ein großes Problem, insbesondere der 
Nord-Süd-Verkehr - nicht nur von der Firma Layher erzeugt. Wir 
fordern ein Verkehrskonzept für den Schwerlastverkehr im unteren und 
mittleren Zabergäu. Der Schutz vor Lärm für die Bürgerinnen und 
Bürger hat grundsätzlich Vorrang. Die Sperrung von Straßen für den 
überregionalen Verkehr, explizit oder implizit, insbesondere in reinen 
Wohnlagen im Zabergäu, sollte dabei nicht ausgeschlossen werden. 
Zur Forderung eines Verkehrskonzepts für Schwerlastverkehr fehlen 
bisher die Antworten. 

Um die verkehrlichen Auswirkungen der geplanten Nutzung zu 
überprüfen wurde eine entsprechende Verkehrsuntersuchung 
durchgeführt (vgl. Anlage 6 der Begründung). Hierfür wurden die 
Verkehrsmengen im relevanten Untersuchungsgebiet erhoben und die 
Leistungsfähigkeit des bestehenden Verkehrssystems überprüft. 
Anhand unterschiedlicher Planfallszenarien wurde das künftige 
Verkehrsaufkommen prognostiziert und die verkehrlichen 
Auswirkungen auf die relevanten Knotenpunkte überprüft. 

Dabei hat sich gezeigt, dass die Verkehrszunahme durch das geplante 
Werk im Rahmen der Gesamtprognose eher von untergeordneter 
Bedeutung ist. Da bereits unter Analysebedingungen und mit Eintreten 
einer weiteren allgemeinen Verkehrsentwicklung (Motorisierung - 
Mobilität / Einwohnerentwicklung / etc.) Handlungsbedarf besteht, sind 
die verkehrlichen Auswirkungen der geplanten Gewerbeentwicklung 
zu relativieren. 

Bei der ermittelten Verkehrszunahme ist auch zu berücksichtigen, 
dass durch den Neubau der Verzinkerei im Werk III die LKW-Verkehre 
zu den auswärtigen Verzinkereien entfallen können. 

Die durch die Verkehrszunahme betroffenen Belange, wie z.B. 
vermehrter Straßenverkehrslärm in den Ortsdurchfahrten, sind in eine 
Abwägung mit den Belangen der wirtschaftlichen Entwicklung und der 
Schaffung von Arbeitsplätzen im Gebiet des Zweckverbands, aber 
auch darüber hinaus, zu stellen. Mit der geplanten Investition und einer 
Mitarbeiterzahl von ca. 380 ist von einer erheblichen Wertschöpfung in 
der Region auszugehen, die sich über die Grund- und Gewerbesteuer-
Einnahmen bis in die kommunalen Haushalte auswirkt. Diese Mittel 
können u.a. zur Sicherung der öffentlichen Infrastruktur eingesetzt 
werden. 

  AUFFORDERUNG AN DIE VERANTWORTLICHEN DER FA. 
LAYHER, BÜRGERMEISTER und KOMMUNALPOLITIKER SOWIE 
PLANER UND UMSETZER DER MASSNAHME. 

 

  Die Grenzen des Wachstums sind erreicht. Zusätzlicher 
Arbeitskräftebedarf, der nur von außen gedeckt werden kann, bedeutet 
noch mehr Flächenzersiedelung durch Wohnbebauung und damit 
auch mehr Verkehr. Wichtig und interessant wäre es statistisch zu 
erfassen, wie groß die Integration des örtlichen Arbeitskräftepotentials 
bei neu geschaffenen Arbeitsplätzen ist. Dieses Potential stärker zu 
heben, wäre überzeugend, wenn es um den Aspekt der Sicherung von 
Arbeitsplätzen gehen sollte. 
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  Die Unterzeichner fordern die Beteiligten auf ihrer Verantwortung 
gerecht zu werden und eine nachhaltige Veränderung bei 
Industrieansiedlungen zu unterstützen, um dem Landschafts- und 
Naturschutz eine dem gesetzlichen Auftrag gemäße Beachtung zu 
geben. 

 

  Wir hoffen auf eine gute Lösung für die Menschen und für den Natur- 
und Lebensraum im mittleren Zabergäu. 

 

  Wir halten es für wichtig, uns, die Unterzeichner in weitere 
Planungsentwicklungen einzubinden. Wir sehen uns als kritischen 
aber konstruktiven Wegbegleiter, der Sprachrohr für die Natur und die 
Bedürfnisse der Bevölkerung ist, die neben industrieller Entwicklung 
vor allem auch an einer Verbesserung der Landschaftsstruktur und 
einer nachhaltigen Entwicklung der Landschaftsökologie zur 
Bewahrung einer Zukunft für kommende Generationen interessiert ist. 

 

  Anlagen  

23. Deutsche Telekom Technik 
GmbH 

vom 17.09.2018 

In dem Planbereich befinden sich Telekommunikationslinien der 
Telekom, die aus dem beigefügten Plan ersichtlich sind. 

Kenntnisnahme und Beachtung im Zuge der Ausführungsplanung und 
der Bauausführung. 

  Der Bestand und der Betrieb der vorhandenen TK-Linien müssen 
weiterhin, auch während und nach der Erschließungsmaßnahme 
gewährleistet bleiben. 

 

  Eine Versorgung des Neubaugebietes mit 
Telekommunikationsinfrastruktur in unterirdischer Bauweise ist aus 
wirtschaftlichen Gründen nur bei Ausnutzung aller Vorteile einer 
koordinierten Erschließung sowie einer ausreichenden 
Planungssicherheit möglich 

 

  In allen Straßen bzw. Gehwegen sind daher geeignete und 
ausreichende Trassen für die Unterbringung der 
Telekommunikationslinien der Telekom vorzusehen. 

 

  Für den rechtzeitigen Ausbau des Telekommunikationsnetzes sowie 
die Koordinierung mit dem Straßenbau und den Baumaßnahmen der 
anderen Leitungsträger ist es notwendig, dass Beginn und Ablauf der 
Erschließungsmaßnahmen im Bebauungsplangebiet der Deutschen 
Telekom Technik GmbH unter der im Briefkopf genannten Adresse so 
früh wie möglich, mindestens 3 Monate vor Baubeginn, schriftlich 
angezeigt werden, 

 

  Vorsorglich weisen wir schon jetzt darauf hin, dass Telekom an einer 
gemeinsamen Ausschreibung nicht teilnehmen wird. 
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  Wir bitten Sie weiterhin auch in Ihrer Ausschreibung ausdrücklich 
darauf hinzuweisen, dass Telekom an der Ausschreibung nicht 
teilnimmt, jedoch bestrebt ist mit der Firma, die den Zuschlag erhalten 
hat, eigene Verhandlungen zu führen, 

 

  Nach erfolgter Vergabe bitten wir Sie um Bekanntgabe der von Ihnen 
beauftragten Tiefbaufirma. Zur Vereinfachung der Koordinierung ist 
Telekom bestrebt, die vor Ort eingesetzte Firma mit der Durchführung 
der notwendigen eigenen Arbeiten zu beauftragen. 

 

  Rein vorsorglich und lediglich der guten Ordnung halber weisen wir 
darauf hin, dass, sollten unsere Verhandlungen mit der. Firma erfolglos 
verlaufen-, von Ihrer Seite gemeinsam abgestimmte Bauzeitenfenster 
zur Verlegung der Telekommunikationslinie, während der 
Erschließungsmaßnahme einzuplanen sind. Diese werden in den 
Koordinierungsgesprächen festzulegen sein. Die Bekanntgabe der 
beauftragten Tiefbaufirma möchten Sie bitte an die im Absender 
genannte Adresse richten 

 

  Bei der Bauausführung ist darauf zu achten, dass Beschädigungen der 
vorhandenen Telekommunikationslinien vermieden werden Es ist 
deshalb erforderlich, dass sich die Bauausführenden vor Beginn der 
Arbeiten über die Lage der zum Zeitpunkt der Bauausführung 
vorhandenen Telekommunikationslinien der Telekom informieren. Die 
Kabelschutzanweisung der Telekom ist zu beachten. 

 

24. Bund für Umwelt- und 
Naturschutz BUND / 
Landesnaturschutzverband 
Baden-Württemberg 

vom 18.09.2018 

1. Wir lehnen das geplante Vorhaben ab  

 - wegen des enormen Flächenverbrauchs  

 - wegen der Verletzung des Gebots zum sparsamen Umgang 
mit dem Boden 

 

 - wegen der Vernichtung landwirtschaftlich wertvollen Bodens 
(Vorrangstufe l) 

 

 - wegen der Beeinträchtigung des Landschaftsbilds und der 
Naherholungsmöglichkeiten 

 

  2. Die Darstellung im Regionalplan als Vorranggebiet für Gewerbe und 
Industrie und im Flächennutzungsplan als Gewerbefläche ist kein 
hinreichender Grund für die Realisierung des Baugebiets. Das 
Industriegebiet im Zabergäu wurde vor über 40 Jahren konzipiert. Zu 
dieser Zeit war noch eine Neckar-Odenwald-Autobahn angedacht, die 
es angeschlossen hätte, und alle Prognosen sagten ein exponentielles 
Wachstum von Wirtschaft, Produktion, Energieverbrauch usw. voraus. 

Grund für die Realisierung der Gewerbeflächen ist nicht die 
Darstellung im Regionalplan oder im Flächennutzungsplan, sondern 
der konkret gegebene Bedarf nach Bauflächen durch einen örtlich 
ansässigen Betrieb. 

Die Gewerbeflächen im Bereich Langwiesen  wurden durch den 
interkommunalen Zweckverband geschaffen, um solche Anfragen 
bedienen zu können. 



 

Vorhabenbezogener Bebauungsplan und örtliche Bauvorschriften „Langwiesen IV“ – Nachtrag 1 der Begründung (TöB/Behörden/Private/Vorberatung Gemeinderäte) Seite 17 

Anregungen von Inhalt der Anregungen Beschluss des Verbandsversammlung 

  Seither sind die Studien "Grenzen des Wachstums" und "Global2000" 
erschienen, der Klimawandel wurde als Problem erkannt, die 
Begrenztheit unserer Ressourcen einschließlich des unverbauten 
Bodens ist ins öffentliche Bewusstsein gedrungen und die 
internationale Gemeinschaft hat sich auf dem Erdgipfel 1992 auf 
Nachhaltigkeitsziele verpflichtet. Vor diesem Hintergrund muss es 
möglich sein, auf dem naiven Wachstumsdenken der 1960er Jahre 
beruhende Pläne anzupassen und auf übertrieben Flächen 
versiegelnde Maßnahmen zu verzichten. 

 

  3. Die Abwägung der Bedürfnisse des erweiterungswilligen Betriebs 
mit dem Belang der landwirtschaftlichen Nutzung überzeugt nicht. Die 
Begründung geht davon aus, dass das geplante Bauvorhaben zu 
Standortsicherung des Betriebs notwendig ist, der zahlreiche 
Arbeitsplätze und eine hohe Wertschöpfung in der Raumschaft sichert. 

Dabei wird verkannt, dass das Unternehmen auch bei einem Verzicht 
auf die Verzinkerei in Langwiesen IV mehrere Betriebsteile im 
Zabergäu hat, die Arbeitsplätze bieten. Es wird übersehen, dass 
international tätige Unternehmen sehr häufig Betriebsteile in 
unterschiedlichen Regionen haben und dass in anderen, 
strukturschwächeren Regionen die Sicherung von Arbeitsplätzen eine 
weit höhere Bedeutung hat, während sich viele Unternehmen in 
unserer Region über Fachkräftemangel beklagen. 

Der Eingriff in die landwirtschaftlichen Belange, z.B. durch den Verlust 
von Produktionsflächen, wird nicht verkannt. Durch geeignete 
Maßnahmen wird versucht, diese Eingriffe zu minimieren. Dazu zählen 
die Bereitstellung von Tauschflächen für die betroffenen Bewirtschafter 
oder geeignete Ausgleichsmaßnahmen, die zu keinen weiteren 
Flächenverlusten führen (z.B. Renaturierungen). 

An der grundsätzlichen Abwägung zugunsten der begünstigten 
wirtschaftlichen und strukturellen Belange wird festgehalten. 

  4. Das Argument, der fruchtbare Boden sei nicht verloren, weil er durch 
Oberbodenmanagement der Wiederverwendung auf 
landwirtschaftlichen Flächen zugeführt wird, überzeugt nicht, weil im 
fruchtbaren Zabergäu kaum landwirtschaftliche Flächen gefunden 
werden können, die aufwertungsbedürftig und aufwertungsfähig sind. 
Selbst wenn solche Flächen gefunden werden könnten, wird die 
nutzbare Fläche wertvollen Bodens durch die Auffüllung auf anderen 
Flächen empfindlich verringert. 

Beim sog. Oberbodenmanagement handelt sich um eine 
Minimierungsmaßnahme für den Eingriff in das Schutzgut Boden. Dies 
ist schon deshalb sinnvoll, da die Wiederverwendung von Erdaushub 
einer bloßen Deponierung vorzuziehen ist. Die Maßnahme wird nach 
den Vorgaben der Ökokontoverordnung durchgeführt, sodass nur 
geeignete (aufwertungsfähige) Flächen herangezogen werden. 

  5. Die vorgesehene Dachbegrünung ist zwar eine zweckmäßige 
Maßnahme zur Minderung der Eingriffe in Kleinklima und 
Wasserhaushalt, aber kein Ausgleich oder Ersatz für den Verlust an 
natürlichem Boden, da die Erdauflage auf Dächern nicht mit dem 
Boden und dem Grundwasser in Verbindung steht. 

Auch hierbei handelt es sich um eine sinnvolle 
Minimierungsmaßnahme. 
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  6. Das Vorhaben wird zu einer Zunahme des Schwerlastverkehrs im 
mittleren Zabergäu führen und die Orte Frauenzimmern und Cleebronn 
zusätzlich belasten. 

Um die verkehrlichen Auswirkungen der geplanten Nutzung zu 
überprüfen wurde eine entsprechende Verkehrsuntersuchung 
durchgeführt (vgl. Anlage 6 der Begründung). Hierfür wurden die 
Verkehrsmengen im relevanten Untersuchungsgebiet erhoben und die 
Leistungsfähigkeit des bestehenden Verkehrssystems überprüft. 
Anhand unterschiedlicher Planfallszenarien wurde das künftige 
Verkehrsaufkommen prognostiziert und die verkehrlichen 
Auswirkungen auf die relevanten Knotenpunkte überprüft. 

Dabei hat sich gezeigt, dass die Verkehrszunahme durch das geplante 
Werk im Rahmen der Gesamtprognose eher von untergeordneter 
Bedeutung ist. Da bereits unter Analysebedingungen und mit Eintreten 
einer weiteren allgemeinen Verkehrsentwicklung (Motorisierung - 
Mobilität / Einwohnerentwicklung / etc.) Handlungsbedarf besteht, sind 
die verkehrlichen Auswirkungen der geplanten Gewerbeentwicklung 
zu relativieren. 

Bei der ermittelten Verkehrszunahme ist auch zu berücksichtigen, 
dass durch den Neubau der Verzinkerei im Werk III die LKW-Verkehre 
zu den auswärtigen Verzinkereien entfallen können. 

Die durch die Verkehrszunahme betroffenen Belange, wie z.B. 
vermehrter Straßenverkehrslärm in den Ortsdurchfahrten, sind in eine 
Abwägung mit den Belangen der wirtschaftlichen Entwicklung und der 
Schaffung von Arbeitsplätzen im Gebiet des Zweckverbands, aber 
auch darüber hinaus, zu stellen. Mit der geplanten Investition und einer 
Mitarbeiterzahl von ca. 380 ist von einer erheblichen Wertschöpfung in 
der Region auszugehen, die sich über die Grund- und Gewerbesteuer-
Einnahmen bis in die kommunalen Haushalte auswirkt. Diese Mittel 
können u.a. zur Sicherung der öffentlichen Infrastruktur eingesetzt 
werden. 

  7. Aufgrund des beabsichtigten Dreischichtbetriebs ist davon 
auszugeben, dass die Lichtverschmutzung in der Zaberaue durch das 
Vorhaben noch deutlich zunehmen wird. 

Es ist beabsichtigt, die Beleuchtung im Plangebiet so zu betreiben, wie 
es im Werk II in Güglingen gehandhabt wird. Dies umfasst eine 
Beleuchtung durch LED-Leuchten, die entsprechend gedimmt werden 
können. Nachts sollen nur die unbedingt notwendigen Flächen im 
Freibereich beleuchtet werden (z.B. Fluchtwege). 
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  8. Durch das Bauvorhaben werden die Kaltluft-Abflussbahnen entlang 
der Zaberaue und des Fürtlesbachs beeinträchtigt. Wir gehen davon 
aus, dass das zu einer erheblichen Veränderung des Kleinklimas führt 
und die Siedlungsbelüftung beeinträchtigt. 

Zur Ermittlung der vorhabenbedingten Wirkungen auf die lokalen 
klimatischen Verhältnisse wurde eine Untersuchung durch das 
Ingenieurbüro Lohmeyer beaufragt (vgl. Anlage 5 der Begründung).. 

Diese kommt zum Ergebnis, dass die baulichen Anlagen zwar zu 
gewissen Einschränkungen des Kaltluftstroms führen, die nächtliche 
Belüftung des benachbarten Gewerbegebiets und weiterer 
Siedlungsgebiete entlang der Zaber mittels Kaltluftströmung jedoch 
erhalten bleibt. Die vorgesehene Begrünung ausgedehnter 
Dachflächen mildert das Aufzehren von Kaltluft und trägt dazu bei, 
dass bei ausgeprägten Kaltluftbedingungen die Belüftungsverhältnisse 
im Tal der Zaber auch mit der umgesetzten Planung erhalten bleiben. 

  9. Durch das Bauvorhaben wird der als touristische Attraktion 
beworbene Zabergäuradweg entwertet, da an die Stelle des 
gestreckten Abschnitts mit Erlebnis der offenen Landschaft eine 
umständliche u-förmige Umfahrung eines Fabrikgeländes tritt. 

Der ZWZ erarbeitet in Zusammenarbeit mit dem Landratsamt 
Heilbronn sowie Fachverbänden eine Konzeption, die auch die 
überörtlichen Aspekte eines Zabergäu-Radwegs umfasst. 

Unabhängig von der überörtlichen Konzeption ist es erforderlich, 
zumindest für den landwirtschaftlichen Verkehr eine möglichst kurze 
Umfahrung des Betriebsgeländes anzubieten, die vor allem auch die 
anliegenden Felder erschließt. Dies ist durch den 
plangegenständlichen Ausbau des südlichen und westlichen Feldwegs 
gegeben.  

Das Landratsamt Heilbronn würde die geplante Verlegung auch unter 
verkehrssicherheitsrelevanten Gesichtspunkten mittragen. 

  10. Alarmierend ist folgende Passage in der Begründung zum 
Bebauungsplan: 

Der neue Werkstandort soll auch für künftige Entwicklungen 
Spielräume bieten. Diese Spielräume wären in westliche oder 
südwestliche Richtung gegeben, wo auch der gültige 
Flächennutzungsplan gewerbliche Bauflächen für die Erweiterung des 
Gebiets Langwiesen vorsieht. 

Damit wird deutlich, dass das geplante Bauvorhaben in Zukunft eine 
noch weitergehende Versiegelung von Flächen und Vernichtung 
landwirtschaftlich hochwertiger Böden zur Folge haben wird. 

 
 

Kenntnisnahme. 

Die Ausführungen orientieren sich an der geltenden Darstellung im 
Regional- und Flächennutzungsplan. 

 

  11. Persönliche Stellungnahme 

Es geht nicht darum, ein Unternehmen zu behindern, wenn es 
wirtschaftlich Wachstum anstrebt. Das Dilemma von Platzmangel und 
umständliche Abläufe sind meinerseits voll nachzuvollziehen. 

 

Kenntnisnahme. 
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  Allerdings gibt es ein wesentlich höheres Gut auch vor unserer 
Haustüre. Die Bewahrung unserer Lebensgrundlagen (Schöpfung), 
der wir alle verpflichtet sind. Dies bedeutet unweigerlich für Uns alle, 
die Planungen und Wünsche diesem begrenzten Lebensraum 
(Zabertal) anzupassen. 

 

  Ich persönlich schäme mich wenn Ich sehe wie viele Wildtiere durch 
den Verkehrszuwachs-immer mehr Straßen/Verkehr überfahren 
werden. Vor der Haustüre fängt es an christlich zu handeln. Jedes 
Gerede von Klimaschutz wird zur Farce wenn wir weiterhin diesen 
Raubbau betreiben. Es ist schon längst sprichwörtlich nach Zwölf. 
Zabergäu, Hambacher Forst NRW lässt grüßen. Eine Schande für 
Deutschland. 

 

25. Stadt Heilbronn 

vom 19.09.2018 

Durch die Erweiterung des interkommunalen Industriegebietes 
"Langwiesen" auf Gemarkung Güglingen werden Interessen der Stadt 
Heilbronn nicht berührt, zumal der Planbereich überwiegend als 
regionaler Schwerpunkt für Industrie, Gewerbe und 
Dienstleistungseinrichtungen ausgewiesen ist. 

Kenntnisnahme. 

  Seitens der Stadt Heilbronn sind keine Anregungen zur Planung 
vorzubringen. 

 

  Eine weitere Verfahrensbeteiligung ist nicht erforderlich.  

26. Stadt Sachsenheim 

vom 19.09.2018 

Nach Prüfung der zum Download bereit gestellten Unterlagen können 
wir mitteilen, dass die Stadt Sachsenheim keine Bedenken oder 
Anregungen vorträgt. 

Kenntnisnahme. 

27. Regierungspräsidium Freiburg, 
Landesamt für Geologie, 
Rohstoffe und Bergbau 

vom 19.09.2018 

1 Rechtliche Vorgaben aufgrund fachgesetzlicher Regelungen, die im 
Regelfall nicht überwunden werden können: 

Keine 

 
 

Kenntnisnahme 

  2 Beabsichtigte eigene Planungen und Maßnahmen, die den Plan 
berühren können, mit Angabe des Sachstandes: 

Keine 

 
 

Kenntnisnahme 
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  3 Hinweise, Anregungen oder Bedenken 

Geotechnik 

Das LGRB weist darauf hin, dass im Anhörungsverfahren des LGRB 
als Träger öffentlicher Belange keine fachtechnische Prüfung 
vorgelegter Gutachten oder von Auszügen daraus erfolgt. Sofern für 
das Plangebiet ein ingenieurgeologisches Übersichtsgutachten, 
Baugrundgutachten oder geotechnischer Bericht vorliegt, liegen die 
darin getroffenen Aussagen im Verantwortungsbereich des 
gutachtenden Ingenieurbüros. 

 

 

Ein entsprechender Hinweis wurde in den Bebauungsplan 
aufgenommen. 

  Andernfalls empfiehlt das LGRB die Übernahme der folgenden 
geotechnischen Hinweise in den Bebauungsplan: 

Das Plangebiet befindet sich auf Grundlage der am LGRB 
vorhandenen Geodäten im Verbreitungsbereich von Gesteinen der 
Grabfeld-Formation (Gipskeuper). Diese werden vollständig von 
quartären Lockergesteinen (Holozäne Abschwemmmassen, 
Auenlehm, Reste alter Schuttdecken, Löss) mit im Detail nicht 
bekannter Mächtigkeit verdeckt. 

 

  Mit einem oberflächennahen saisonalen Schwinden (bei 
Austrocknung) und Quellen (bei Wiederbefeuchtung) des 
tonigen/tonig-schluffigen Verwitterungsbodens sowie mit einem 
kleinräumig deutlich unterschiedlichen Setzungsverhalten des 
Untergrundes ist zu rechnen. Ggf. vorhandene organische Anteile 
können zu zusätzlichen bautechnischen Erschwernissen führen. Der 
Grundwasserflurabstand kann bauwerksrelevant sein. 

 

  Verkarstungserscheinungen (offene oder lehmerfüllte Spalten, 
Hohlräume, Dolinen) sind nicht auszuschließen. Sollte eine 
Versickerung der anfallenden Oberflächenwässer geplant bzw. 
wasserwirtschaftlich zulässig sein, wird auf das Arbeitsblatt DWA-A 
138 (2005) verwiesen und im Einzelfall die Erstellung eines 
entsprechenden hydrologischen Versickerungsgutachtens empfohlen. 
Wegen der Gefahr einer Verschlechterung der 
Baugrundeigenschaften sowie ggf. von Sulfatgesteinslösung im 
Untergrund sollte von der Errichtung technischer 
Versickerungsanlagen (z. B. Sickerschächte, Sickerbecken, Mulden-
Rigolen-Systeme zur Versickerung) Abstand genommen werden. 
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  Bei etwaigen geotechnischen Fragen im Zuge der weiteren Planungen 
oder von Bauarbeiten (z. B. zum genauen Baugrundaufbau, zu 
Bodenkennwerten, zur Wahl und Tragfähigkeit des 
Gründungshorizontes, zum Grundwasser, zur Baugrubensicherung, 
bei Antreffen verkarstungsbedingter Fehlstellen wie z. B. offenen bzw. 
lehmerfüllten Spalten) werden objektbezogene 
Baugrunduntersuchungen gemäß DIN EN 1997-2 bzw. DIN 4020 
durch ein privates Ingenieurbüro empfohlen. 

 

  Boden 

Zur Planung sind aus bodenkundlicher Sicht keine Hinweise, 
Anregungen oder Bedenken vorzutragen. 

 

Kenntnisnahme. 

  Mineralische Rohstoffe 

Zum Planungsvorhaben sind aus rohstoffgeologischer Sicht keine 
Hinweise, Anregungen oder Bedenken vorzubringen. 

 

Kenntnisnahme. 

  Grundwasser 

Das Plangebiet liegt außerhalb eines bestehenden oder geplanten 
Wasserschutzgebietes. Aus hydrogeologischer Sicht sind keine 
weiteren Hinweise, Anregungen oder Bedenken vorzutragen. 

 

Kenntnisnahme. 

  Bergbau 

Die Planung liegt nicht in einem aktuellen Bergbaugebiet. Nach den 
beim Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau vorliegenden 
Unterlagen ist das Plangebiet nicht von Altbergbau oder 
Althohlräumen betroffen. 

 

Kenntnisnahme. 

  Geotopschutz 

Im Bereich der Planfläche sind Belange des geowissenschaftlichen 
Naturschutzes nicht tangiert. 

 

Kenntnisnahme. 

  Allgemeine Hinweise 

Die lokalen geologischen Untergrundverhältnisse können dem 
bestehenden Geologischen Kartenwerk, eine Übersicht über die am 
LGRB vorhandenen Bohrdaten der Homepage des LGRB 
(http://www.lgrb-bw.de) entnommen werden. 

Des Weiteren verweisen wir auf unser Geotop-Kataster, welches im 
Internet unter der Adresse http://lgrb-bw.de/geotourismus/geotope 
(Anwendung LGRB-Mapserver Geotop-Kataster) abgerufen werden 
kann. 

 

Kenntnisnahme. 

28. Gemeinde Kirchheim am Neckar 

vom 19.09.2018 

1. Kommunale Belange werden durch den Bebauungsplan nicht 
berührt. 

Kenntnisnahme. 
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  2. Die Gemeinde Kirchheim am Neckar weist eindrücklich auf die im 
Regionalplan Heilbronn-Franken enthaltene Entwicklungsachse hin, 
der eine Reaktivierung der Zabergäubahn sowie die Umfahrung von 
Lauffen mit einer besseren Anbindung an die A81 in Ilsfeld vorsehe, 
und fordert die Beteiligten auf, die Umsetzung dieser 
Entwicklungsachse verstärkt voranzutreiben. 

Kenntnisnahme. 

29. Bauernverband Heilbronn-
Franken 

vom 19.09.2018 

Mit diesem Bebauungsplan sollen die planungsrechtlichen 
Voraussetzungen für einen Werkstandort für den Gerüstebau 
geschaffen werden. Errichtet werden sollen Gebäude und Anlagen für 
eine Verzinkerei und die Produktion sowie Lagerflächen für 
Rohmaterial, Endprodukte und Versand. Weiter sollen notwendige 
Mitarbeiterstellplätze, innerbetriebliche Erschließungsstraßen, 
Regenrückhalteanlagen und Ausgleichsflächen errichtet werden. 

 

  Die Flächen für die Gewerbeentwicklung sind landwirtschaftlich 
hochwertige Böden mit sehr guter Eignung für den Ackerbau. Im 
Westen grenzt das Plangebiet an das Betriebsgelände der 
"Weingärtner Cleebronn-Güglingen eG" und zwei landwirtschaftliche 
Hofstellen an. Im Süden grenzt es an die freie Feldflur. 

 

  Wir empfehlen Ihnen im Rahmen der weiteren Planung die 
Entwicklungsmöglichkeiten der Betriebe stärker zu berücksichtigen. 
Aufgrund der jetzigen Planungen liegen erhebliche Einschränkungen 
vor, die dem baurechtlichen Rücksichtnahmegebot nicht standhalten 
werden. Die Bauleitplanung muss ausreichenden planungsrechtlichen 
Abstand gewähren zu anderen Nutzungen. Empfohlen wird 
grundsätzlich ein Abstand von 300 m, um Beeinträchtigungen 
auszuschließen. Der Abstand vom Wohngebäude des ersten Hofes 
zum Werkstandort von ca. 40 m ist daher nicht ausreichend 
dimensioniert. 

Auch die Lärmimmissionen sollen im Außenbereich für das Wohnen 
denen eines Allgemeinen Wohngebietes bzw. zumindest eines 
Dorfgebietes entsprechen. Die Werte für Lärmimmissionen von 
Mischgebieten finden keine Anwendung, da in Mischgebieten keine 
Landwirtschaftlichen Betriebe zugelassen sind. 

 

 

 

 

 

Offenbar wird bezüglich des geforderten Mindestabstands auf den 
Abstandserlass des Landes Nordrhein-Westfalen Bezug genommen. 
Selbst wenn man den rechtlich unverbindlichen Abstandserlass als 
Orientierungshilfe anwenden würde, ist ein Mindestabstand von 300m 
nicht erforderlich. Die Abstandsliste des Abstandserlasses sieht für 
Anlagen zum Aufbringen von metallischen Schutzschichten auf 
Metalloberflächen zwar einen Abstand von 300m zu Wohngebieten vor 
(Anlage l zum Abstandserlass NRW, lfd. Nr. 95). Die Hofstelle liegt 
bereits in keinem Wohngebiet, sondern im Außenbereich. Zu den 
empfehlenswerten Abständen im Außenbereich enthält der 
Abstandserlass keine Regelung. Die Regelungen zu den Abständen 
zu Wohngebieten können auch nicht entsprechend angewandt 
werden. Denn im Außenbereich zulässige Wohnnutzungen können 
nach ständiger Rechtsprechung nicht die Schutzmaßstäbe eines 
Wohngebiets in Anspruch nehmen. Bewohner des Außenbereichs 
können nur die Schutzmaßstäbe für sich in Anspruch nehmen, die 
auch für andere gemischte nutzbare Bereiche einschlägig sind, mithin 
Werte für Kern-, Dorf- und Mischgebiete. Dafür ist es irrelevant, ob in 
einem Mischgebiet landwirtschaftliche Betriebe zulässig sind. Das 
Schutzniveau entspricht lediglich einem Kern-, Dorf- oder Mischgebiet, 
für die nach der TA Lärm die gleichen Immissionsrichtwerte gelten. Der 
Abstandserlass kann daher allenfalls sinngemäß der Regelungen zum 
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   Abstand von Gewerbe- und Industriegebieten zu Dorf-, Kern- bzw. 
Mischgebieten angewendet werden. Die Abstandsliste ist bei solchen 
Nutzungskonflikten modifiziert anzuwenden. Nach Ziff. 2.2.2.5 des 
Abstandserlasses können zwischen Industrie- oder Gewerbegebieten 
einerseits und einer einem Misch-, Kern- oder Dorfgebiet 
entsprechend schutzwürdigen Nutzung andererseits die Abstände der 
übernächsten Abstandsklasse zugrunde gelegt werden. Damit würde 
der Abstand 100m betragen. Aber selbst dieser Abstand ist bei 
Anwendung des Abstandserlasses NRW vorliegend nicht geboten. Es 
wird ein vorhabenbezogener Bebauungsplan aufgestellt, bei dem die 
Nutzung in Einzelheiten bekannt ist. In diesen Fällen kann unter 
Zugrundelegung der notwendigen Einzelinformationen durch ein 
Einzelgutachten geprüft werden, ob der vorgesehene Abstand 
gleichwohl ausreichen wird, um Gefahren, erhebliche Nachteile oder 
erhebliche Belästigungen für benachbarte schutzwürdige Nutzungen 
zu vermeiden (vgl. Ziff. 2.4. 1.3 Abstandserlass NRW). Dies ist nach 
dem eingeholten Schallgutachten der Fall. Das Schallgutachten weist 
die Verträglichkeit des Vorhabens mit der Hofstelle nach.  

Relevante Geruchs- und Luftschadstoffimmissionen sind aufgrund 
einer Vorprüfung nicht zu erwarten. 

  Wir bitten Sie in diesem Zusammenhang vereinbare Lösungen zu 
suchen, als auch Alternativstandorte für das Gewerbe oder die 
landwirtschaftlichen Betriebe zu unterstützen. 

Kenntnisnahme. Der Zweckverband ist mit den Eigentümern der 
angrenzenden Betriebe in laufendem Kontakt, um einvernehmliche 
Lösungen zu erreichen. Dies gilt auch für den Vorhabenträger. 

  Im Folgenden geben wir Ihnen weitere Hinweise zu den zur Verfügung 
gestellten Planungsunterlagen: 

 

  Textteil 

Wir regen an den umbauten Raum konkreter zu bestimmen. Anstatt 
ebenerdigen Stellplatze, regen wir an ein Parkhaus zu errichten, um 
einen flächensparenden Umgang zu wahren. 

 

Es handelt sich um einen vorhabenbezogenen Bebauungsplan, der 
umbaute Raum ist im Vorhaben- und Erschießungsplan exakt 
bestimmt. Die Errichtung eines Parkhauses für die Mitarbeiter ist 
vorgesehen. 

  Wir regen an anstatt Anpflanzungen von Bäumen und Sträuchern, 
über Dachbegrünungen nachzudenken und über 
Produktionsintegrierte Ausgleichsmaßnahmen mit der Landwirtschaft. 

Beides, sowohl Anpflanzungen als auch eine Dachbegrünung, sind 
städtebaulicher erforderlich und Teil der festgesetzten 
Minimierungsmaßnahmen. 

  Begründung 

Das im Westen angrenzende Betriebsgelände der "Weingärtner 
Cleebronn-Güglingen eG" und die zwei landwirtschaftlichen Hofstellen 
haben im Rahmen des baurechtlichen Rücksichtnahmegebotes einen 

 

Siehe Ausführungen zum erforderlichen Abstand oben. 
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  Abwehranspruch gegen die heranrückende Industriebebauung. Ihre 
Standorte dürfen durch die Festsetzungen nicht unzumutbar 
beeinträchtigt werden. 

Wir weisen darauf hin dass aus dem baurechtlichen 
Rücksichtnahmegebot und § 35 BauGB folgt, dass auch im 
Außenbereich die Richtwerte des Wohngebiets zumindest die des 
Dorfgebiets Anwendung finden. Wir weisen darauf hin, dass 
landwirtschaftliche Hofstellen in Mischgebieten nicht zulässig sind und 
demnach auch nicht die Richtwerte Anwendung finden können. 

Nach den baurechtlichen Abstandserlässen ist zu 
metallverarbeitendem Gewerbe ein Abstand von 300 m empfohlen, um 
Lärm- und Geruchsbelästigung auszuschließen. 

Die Einhaltung der Richtwerte ist im weiteren Verfahren erneut 
nachzuprüfen und gutachterlich konkret zu belegen. Ggf. sind 
Alternativen zu erörtern. 

Die Verträglichkeit der Nutzungen ist gutachterlich nachgewiesen, es 
wird sogar das sog. Irrelevanzkriterium erfüllt, d.h. die zulässigen 
Immissionsrichtwerte werden um mind. 6 db(A) unterschritten. 

 

  Hinsichtlich der Auswahl von naturschutzrechtlichen 
Ausgleichsmaßnahmen regen wir an, anstatt der Anlage von 
Streuobstwiesen und Sträuchern auf andere Produktionsintegrierte 
Ausgleichsmaßnahmen zu berücksichtigen. Das Problem bei 
Streuobstwiesen ist, dass diese nach Ablauf der Bindung oft kaum 
noch von den Kommunen gepflegt werden, zudem wird die 
Landwirtschaft gleich doppelt belastet. Einerseits verlieren die Bauern 
fruchtbare Böden durch die Baugebiete, andererseits fallen wertvolle 
Flächen für den Ausgleich weg. 

Kenntnisnahme, dies wird bei der Auswahl der Ausgleichsmaßnahmen 
beachtet, z.B. durch die Umsetzung von Renaturierungsmaßnahmen 
an der Zaber und am Fürtlesbach. 

  Ein Oberbodenmanagement für eine Wiederverwendung von 
abgeschobenem Erdreich auf landwirtschaftlich genutzten Flächen 
halten wir für zielführend. 

Kenntnisnahme, ein Oberbodenmanagement ist vorgesehen. 

  Auch könnte eine Ausgleichsmaßnahme für die Instandsetzung von 
Weinbergmauern für den Ausgleich dienen. Vorbild hierfür ist das 
Projekt in Rosswag im Kreis Ludwigsburg.  

https://www.heimatverein-rosswag.de/minister-hauk-besichtigt-
trockenmauerbaustelle-im-projektweinberg/ 

https://www.landwirtschaft-bw.info/pb/MLR.LEL-SG, 
Lru/Startseite/Unsere+Themen/Trockenmauern 

 

  Der Römerweg ist ein für die Landwirtschaft wichtiger Zufahrtsweg, der 
während der Baumaßnahme und später auch durch die 
Anpflanzungen und Einfriedungen für den landwirtschaftlichen Verkehr 
freigehalten werden muss. Eine Verlegung sollte in Absprach mit den 
Ortsvorsitzenden der Bauernverbände erfolgen. 

Kenntnisnahme und Beachtung. 

Der verlegte Abschnitt wird ausreichend dimensioniert, die Freihaltung 
und Befahrbarkeit ist durch die Festsetzung von begleitenden 
Verkehrsgrünflächen gewährleistet. 
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  Wir hoffen mit unseren Anregungen zur weiteren Planung beitragen zu 
können, und würden gerne über die weitere Planung informiert 
werden. 

Kenntnisnahme und Beachtung. 

30. Regionalverband Heilbronn-
Franken 

vom 20.09.2018 

Wir kommen mit Blick auf den geltenden Regionalplan Heilbronn-
Franken 2020 hierbei zu folgender Einschätzung. 

 

  Da das Plangebiet weitestgehend innerhalb eines in der 
Raumnutzungskarte ausgewiesenen Schwerpunkts für Industrie, 
Gewerbe und Dienstleistungseinrichtungen nach Plansatz 2.4. 3.1 
liegt, entspricht die Planung grundsätzlich den Zielen der 
Raumordnung. 

Kenntnisnahme. 

  Da die geplanten Bauflächen die regionalplanerische Abgrenzung in 
nördliche Richtung um ca. um 1,5 ha überschreiten, greift der von der 
Verbandsversammlung des Regionalverbands Heilbronn-Franken am 
12.12.2014 beschlossene Leitfaden zum Umgang mit Erweiterungen 
der IGD-Schwerpunkte. Demnach ist - wie in der Begründung 
ausgeführt - unter bestimmten Voraussetzungen eine ausnahmsweise 
Überschreitung der gebietsscharfen Abgrenzung möglich. In dem 
Zusammenhang ist es unerheblich, dass der Geltungsbereich bereits 
im rechtsverbindlichen Flächennutzungsplan des Verwaltungsraums 
Brackenheim-Cleebronn als gewerbliche Baufläche dargestellt ist. 

Kenntnisnahme. 

Ausführungen zum Umfang und zur Notwendigkeit der  Überschreitung 
wurden in die Begründung aufgenommen. 

  Wir haben das Vorliegen der Ausnahmevoraussetzungen auf 
Grundlage der vorgelegten Unterlagen geprüft und sind zu dem 
Ergebnis gekommen, dass diese erfüllt sind. 

Kenntnisnahme. 

  Die Voraussetzungen ,Lage im Anschluss an einen bestehenden IGD-
Schwerpunkt‘, keine entgegenstehenden sonstigen Ziele der 
Raumordnung‘, und ‚Lage auf den Entwicklungsachsen‘ sind ebenso 
erfüllt wie die Voraussetzung ‚Maximale Überschreitung der Fläche 
des IGD-Schwerpunkts um 25%‘. Eingeschränkt erfüllt ist in diesem 
Zusammenhang lediglich das Kriterium, Anbindung an den ÖPNV‘, da 
die nächste Bushaltestelle ca. 10 min Fußweg entfernt in Güglingen-
Frauenzimmern verortet ist. In dem Zusammenhang empfehlen wir zu 
prüfen, ob die ÖPNV-Anbindung durch Anpassung der bestehenden 
Buslinie verbessert werden könnte. Das Vorhaben stellt zudem ein 
weiteres Argument für die derzeit in Diskussion befindliche 
Reaktivierung der Zabergäubahn dar, deren Strecke nördlich des 
Plangebiets verläuft. 

Die Einrichtung einer zusätzlichen Bushaltestelle für das 
Industriegebiet Langwiesen ist vorgesehen (vgl. Stellungnahme des 
LRA HN, Nr. 34). 
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  Klar erfüllt sind auch die Voraussetzungen ‚nachgewiesener 
Gewerbeflächenbedarf‘, da die Erweiterung einem in der Raumschaft 
ansässigen Betrieb dient, sowie die Kriterien ‚anderweitige 
Innenentwicklungspotenziale im Verwaltungsraum sowie im IGD-
Schwerpunkt‘ und die Voraussetzung ,Standortalternativenprüfung auf 
Ebene des Verwaltungsraums‘. 

 

  Während die Begründung zu den beiden Kriterien ‚anderweitige 
Innenentwicklungspotenziale im Verwaltungsraum sowie im IGD-
Schwerpunkt‘ nachvollziehbare Ausführungen enthält ist die 
Alternativenprüfung sehr knapp dargestellt. Wir regen an, der 
umfangreichen Prüfung, die im Laufe der Planung der 
Betriebserweiterung stattgefunden hat, ausreichend Raum in der 
Begründung zu geben. Dazu zählt auch, dass der ursprünglich 
favorisierte Standort westlich des bestehenden Werks in Güglingen 
aufgrund des Eingriffs in eine Regionale Grünzäsur von uns abgelehnt 
wurde. Darüber hinaus wurde auf Bitten der Stadt Brackenheim durch 
uns eine vollständige Überprüfung des Raums zwischen Zaberfeld und 
Nordheim durchgeführt, um mögliche Alternativstandorte zu finden. 
Die Standortprüfung wurde mit Schreiben an die Stadt Brackenheim 
dokumentiert. Demzufolge ist der Planstandort der einzig mögliche 
Standort in räumlicher Nähe zu den übrigen Werksstandorten. 

Ausführungen zur Alternativenprüfung wurden in die Begründung 
aufgenommen. 

  Der Vorhaben- und Erschließungsplan sollte in ausreichender 
Konkretisierungstiefe (Lageplan, Ansichten, Schnitte, etc.). erstellt und 
den Unterlagen im Laufe des weiteren Verfahrens beigefügt werden. 

Kenntnisnahme. Der Vorhaben- und Erschießungsplan wurde 
entsprechend des Planungsfortschritts des Bauvorhabens 
fortgeschrieben (vgl. Anlage 1 der Begründung). 

  Auch die den regionalen Freiraumbelangen zuzurechnenden 
Voraussetzungen sind voraussichtlich erfüllt. Eine abschließende 
Beurteilung kann jedoch erst vorgenommen werden, wenn der 
Vorhabens- und Erschließungsplan sowie der Umweltbericht 
vorliegen. 

Kenntnisnahme. Auch der Umweltbericht wurde zwischenzeitlich 
erstellt und ist als Teil 2 der Begründung in den Unterlagen enthalten. 

  Aufgrund der Betroffenheit von Böden mit hoher Gesamtbewertung 
laut digitaler Bodenschätzung und Einstufung als Vorrangflur l sollten 
im Rahmen der Umweltprüfung die Schutzgüter Fläche und Boden in 
entsprechender Tiefe behandelt werden. Um einer flächensparenden 
Bodeninanspruchnahme Rechnung zu tragen, sollte geprüft werden, 
ob die PKW-Parkierung nicht als Parkhaus oder Tiefgarage ausgeführt 
werden kann. 

Kenntnisnahme und Beachtung im Umweltbericht bzw. der Eingriffs-
/Ausgleichsbilanzierung. 

Die Errichtung eines Parkhauses für die Mitarbeiter ist vorgesehen. 
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  Des Weiteren sollten Auswirkungen auf das Lokalklima, insbesondere 
auf den Kaltluftabfluss entlang der Zaber aufgrund der weiteren 
Ausdehnung der Bebauung nach Norden untersucht werden. Wir 
regen diesbezüglich an, die laut Plan südlichste Baugrenze etwas 
zurückzunehmen.  

Kenntnisnahme. 

Die lokalen Klimaverhältnisse wurden im weiteren Verfahren 
gutachterlich untersucht (vgl. Anlage 5 der Begründung). 

Im nördlichen Bereich sind lediglich Ausgleichsmaßnahmen im 
Zusammenhang mit der Zaber bzw. dem Fürtlesbach geplant. Daran 
schließt sich auf Höhe der HQ100-Linie zunächst ein Feldweg und 
dann das Regenrückhaltebecken an. Keine dieser Maßnahmen hat 
Auswirkungen auf den Kaltluftabfluss. 

  Dies könnte auch im Hinblick auf die Konkretisierung der Planung für 
die L 1103 neu ('Zabertalstraße') sinnvoll sein, da entlang der Straße 
vermutlich mit Anbaubeschränkungen zu rechnen ist. 

Auf die Freihaltung einer Trasse für die „L 1103 neu“ wird zugunsten 
der Festsetzung von Ausgleichsmaßnahmen verzichtet. Daher entfällt 
auch die bisher nachrichtlich übernommene Darstellung der „L1103 
neu“. 

Die Trassenführung einer „L 1103 neu“ ist insbesondere in östliche 
Richtung aufgrund von naturschutzrechtlichen Restriktionen 
(Naturschutzgebiet, FFH-Gebiet) aus heutiger Sicht nicht möglich, 
womit auch auf den Abschnitt von der K 2150 (Cleebronner Straße) bis 
zur Maybachstraße/Zaberbrücke verzichtet werden kann. Die 
Verkehre einer möglichen Südumgehung Güglingens und 
Frauenzimmerns können über die bestehende Langwiesenstraße 
(nördlich der Zaber) auf die L 1103 geführt werden. 

Entsprechende Ausführungen hierzu wurden in die Begründung 
aufgenommen (vgl. Kapitel 1.4). 

  Die Erhaltung und Verlegung des Radwegs begrüßen wir ausdrücklich 
als Beitrag zur Erhaltung der Erholungsfunktion. Auch die 
vorgesehenen Ausgleichsmaßnahmen entlang der Zaber und des 
Fürtlesbachs begrüßen wir im Sinne der Biotopvernetzung sowie der 
Aufwertung des Landschaftsbildes und der Erholungsfunktion. 

Kenntnisnahme. 

  Wir bitten um Beteiligung im weiteren Verlauf dieses Verfahrens sowie 
gemäß § 3 Abs. 2 Satz 4 BauGB um Mitteilung des 
Abwägungsergebnisses zu den von uns vorgebrachten Anregungen. 

Kenntnisnahme und Beachtung. 

  Außerdem bitten wir um Mitteilung der Rechtsverbindlichkeit der 
Planung unter Benennung der Planbezeichnung, des Datums und 
Übersendung einer Planzeichnung, gerne auch in digitaler Form. Die 
Übersendung einer rechtskräftigen Ausfertigung ist nicht erforderlich. 

Kenntnisnahme und Beachtung. 
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31. Regierungspräsidium Stuttgart, 
Straßenwesen und Verkehr 

vom 20.09.2018 

Das Plangebiet umfasst die Flurstücke 1479 (nördlicher Fürtlesweg, 
teilweise), 1481 - 1486, 1494 (Weg, teilweise), 1500 (teilweise), 1501 
-1504, 1505 (Römerweg, teilweise), 1506 - 1514, 1515 (teilweise), 
1522 (Weg, teilweise), 1539 (südl. Fürtlesweg, teilweise), 7206 
(teilweise), 7208, 7211 (teilweise), 7212, 7217 (Daimlerstraße, 
teilweise). 

 

  In dem oben genannten Verfahren sind die Belange der Abteilung 4 
nicht betroffen. 

Kenntnisnahme. 

Auf die Ausführungen in Kapitel 1.4a) der Begründung bezüglich der 
Trassenführung einer „L 1103 neu“ wird verwiesen. 

32. Regierungspräsidium Stuttgart, 
Raumordnung 

vom 20.09.2018 

Es handelt sich nach dem von Ihnen vorgelegten Formblatt um einen 
entwickelten Bebauungsplan. Nach dem Erlass des 
Regierungspräsidiums vom 10. 02.2017 erhalten Sie keine 
Gesamtstellungnahme des Regierungspräsidiums. Die von Ihnen 
benannten Fachabteilungen nehmen - bei Bedarf - jeweils direkt 
Stellung. 

Kenntnisnahme. 

  Ansprechpartner in den weiteren Abteilungen des 
Regierungspräsidiums sind: 

Abt. 3 Landwirtschaft 

Frau Cornelia Kästle 

Tel. : 0711/904-13207 

Cornelia.Kästle@rps.bwl.de 

 

  Abt. 4 Straßenwesen und Verkehr 

Herrn Karsten Grothe 

Tel. 0711/904-14224 

Karsten.Grothe@rps.bwl.de 

 

  Abt. 5 Umwelt 

Frau Birgit Müller 

Tel. : 0711/904-15117 

Birgit.Mueller@rps.bwl.de 

 

  Abt. 8 Denkmalpflege 

Frau Dr. Imke Ritzmann 

Tel. : 0711/904-45170 

Imke.Ritzmann@rps.bwl.de 
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  Raumordnung 

Zu der Ansiedlung des betroffenen Gewerbebetriebs fand am 08. 
11.2017 ein Gespräch im Regierungspräsidium Stuttgart statt, um die 
Rahmenbedingungen und Voraussetzungen für das Verfahren und 
das Vorhaben zu besprechen. 

 

 

  Wir begrüßen es, dass die Planung nun überarbeitet und auch 
räumlich verändert wurde. Das Plangebiet liegt zu einem großen Teil 
im Regionalen Schwerpunkt für Industrie, Gewerbe und 
Dienstleistungseinrichtungen Güglingen – Frauenzimmern / Cleebronn 
nach PS 2.4. 3. 1. (Z) des Regionalplans Heilbronn-Franken. Diese 
Schwerpunkte werden zur Erhaltung der längerfristigen Tragfähigkeit 
der regionalen Siedlungsstruktur über die Eigenentwicklung der 
Gemeinden hinaus als Vorranggebiete festgelegt und gebietsscharf in 
der Raumnutzungskarte dargestellt. Andere raumbedeutsame 
Nutzungen sind hier ausgeschlossen, soweit sie mit den vorrangigen 
Nutzungen nicht vereinbar sind. Die Planung entspricht insoweit den 
Zielen der Raumordnung. 

Kenntnisnahme. 

 

  Eine Fläche von etwa 3,2 ha (davon ca. 1,8 ha Grünfläche, im übrigen 
Lagerfläche und Parken) überschreitet jedoch nach Norden hin den 
Schwerpunkt. Aus diesem Grund ist die Zulassung einer Ausnahme 
erforderlich und aus heutiger Sicht im weiteren Verfahren 
grundsätzlich auch möglich. Da die bislang vorgelegten Unterlagen - 
wohl aufgrund des frühen Planungsstadiums - noch nicht vollständig 
sind, kann insoweit jedoch noch keine abschließende Bewertung der 
Planung erfolgen. Neben dem Umweltbericht ist insbesondere der 
Vorhaben- und Erschließungsplan noch vorzulegen, vgl. § 12 Abs. 3 
BauGB. 

Ausführungen zum Umfang und zur Notwendigkeit der  Überschreitung 
des IGD-Schwerpunkts wurden in die Begründung aufgenommen. 

Umweltbericht (Teil 2 der Begründung)  und Vorhaben- und 
Erschließungsplan (Anlage 1 der Begründung) sind in den Unterlagen 
enthalten. 

  Derzeit ist auf folgendes hinzuweisen:  
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  Die Ausführungen zu den landwirtschaftlichen Belangen sind wegen 
Plansatz 5.3.2 (Z) des Landesentwicklungsplans 2002 noch zu 
vertiefen. Hiernach sollen die für eine land- und forstwirtschaftliche 
Nutzung gut geeigneten Böden und Standorte, die eine ökonomisch 
und ökologisch effiziente Produktion ermöglichen, als zentrale 
Produktionsgrundlage geschont werden; sie dürfen nur in unabweisbar 
notwendigem Umfang für andere Nutzungen vorgesehen werden. Die 
Bodengüte ist dauerhaft zu bewahren. 

Der Plansatz schützt nicht nur die guten Böden, sondern auch die 
Standorte und somit die Betriebe der Landwirtschaft. Die künftigen 
Auswirkungen der vorgelegten Planung auf die Nutzer dieser Flächen 
sind daher im weiteren Verfahren noch abzuarbeiten. 

Die Ausführungen in der Begründung zur Inanspruchnahme der 
landwirtschaftlichen Flächen wurden ergänzt, insbesondere was die 
Einbeziehung von Flächen außerhalb des gebietsscharf abgegrenzten 
IGD-Schwerpunkts angeht. Dabei wurden auch Standortalternativen 
auf der regionalen Ebene überprüft und die Entscheidungsgründe für 
die Inanspruchnahme dargelegt. 

Die Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Belange wurde mit 
entsprechendem Gewicht in die Abwägung eingestellt und z.B. bei der 
Planung der Grundstückszuschnitte oder bei der Auswahl von 
Ausgleichsmaßnahmen beachtet. 

Der Zweckverband und der Vorhabenträger sind darüber hinaus mit 
den Eigentümern der angrenzenden Hofstellen und mit den 
Landpächtern in ständigem Austausch, um annehmbare Lösungen für 
die Betriebe zu finden. 

  Darzustellen ist, dass das Vorhaben in der geplanten Größe und 
Ausprägung erforderlich ist und nicht auf alternativen Flächen 
umgesetzt werden kann, vgl. insoweit auch § 1 a Abs. 2 BauGB. Daran 
gemessen erscheint die Begründung noch zu knapp. Der 
Flächenbedarf für die vorgesehene Parkierung könnte unter 
Umständen durch mehrgeschossiges Parken, Z. B. durch Tiefgaragen 
oder Parkhäuser reduziert werden, sodass die Erforderlichkeit der 
geplanten Flächen zu hinterfragen ist. Auch die Ausführungen zu den 
geprüften Alternativflächen bitten wir noch zu vervollständigen. 

Ausführungen zur Alternativenprüfung wurden in der Begründung 
ergänzt. 

  Zur Aufnahme in das Raumordnungskataster wird gemäß § 26 Abs. 3 
LplG gebeten, dem Regierungspräsidium nach Inkrafttreten des 
Planes eine Mehrfertigung der Planunterlagen - soweit möglich auch 
in digitalisierter Form - zugehen zu lassen. 

Kenntnisnahme und Beachtung. 

 

  Wir bitten darum, am weiteren Verfahren beteiligt zu werden. Kenntnisnahme und Beachtung. 

33. Regierungspräsidium Stuttgart, 
Abteilung Umwelt 

vom 24.09.2018 

Industrie: 

Bei dem Vorhaben der Fa. Layher handelt es sich nach unseren 
Informationen um eine “Feuerverzinkerei“ mit einer Kapazität von mehr 
als 2 t/h Rohgut – Nummer 3.9.1.1 des Anhangs 1 der 4.BImSchV - 
die in etwa der im Werk 1, Ochsenbacher Str. 56 in Eibensbach 
betriebenen Verzinkerei II entsprechen soll. Da die projektierte Anlage 
unter die IE-Richtlinie fällt, ist für die Durchführung des 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens das RP 
Stuttgart zuständig. 

 

Kenntnisnahme. 

Das immissionsschutzrechtliche Genehmigungsverfahren soll nach 
Vorliegen der Planreife eingeleitet werden. 
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  Über die im Protokoll vom 8. Nov. 2017 hinaus dokumentierten 
Aussagen wird aus unserer Sicht noch folgendes ergänzt: Für eine 
Vorabschätzung der Lärmsituation durch den vorgesehenen Betrieb 
Layher liegt eine schalltechnischen Stellungnahme des Büros Heine + 
Jud vor. Bei dieser schalltechnischen Stellungnahme handelt es sich 
um eine Machbarkeitsstudie, mit einer vereinfachten Berechnung ohne 
Berücksichtigung anderer, produktionsbedingter Emissionsquellen. 

 

  Bei dieser Vorabschätzung wurden lediglich die Bewegungen von 
Fahrzeugen sowie der innerbetriebliche Transport außerhalb der 
Produktionshallen berücksichtigt, d.h. die Emissionsquellen, welche 
durch aufwendige bauliche Maßnahmen beeinflussbar sind. Hierbei 
hat der Gutachter auf der Basis eines stark vereinfachten 
Rechenmodells die erforderlichen Lärmschutzmaßnahmen 
abgeschätzt. Bei den zugrunde gelegten Fahrzeugbewegungen und 
innerbetrieblichen Transportvorgängen können die Grenzwerte der TA 
Lärm für Mischgebiete in 5 m Höhe an dem nächst gelegenen 
Wohnhaus der beiden, westlich gelegenen Aussiedlerhöfe eingehalten 
werden. 

Die schalltechnische Untersuchung wurde im Zuge der 
Entwurfsfortschreibung an die Vorhabenplanung angepasst (vgl. 
Anlage 4 der Begründung).  

 

  Eine detaillierte Schallimmissionsprognose ist im Rahmen des 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens erforderlich, in 
welcher sämtliche Emissionsquellen berücksichtigt, sowie notwendige 
bautechnische Maßnahmen und Modalitäten der Betriebsweisen 
festgelegt werden müssen. 

Kenntnisnahme und Beachtung. 

 

  Daher kann das Ergebnis der schalltechnischen Stellungnahme 
lediglich als einen Hinweis gesehen werden, dass die 
Genehmigungsfähigkeit des geplanten Projekts hinsichtlich der davon 
ausgehenden Schallemissionen als wahrscheinlich erscheint. 

 

34. Landratsamt Heilbronn 

vom 24.09.2018 

Wasser 

Der Zweckverband Wirtschaftsförderung Zabergäu, Sitz Brackenheim 
hat die Aufstellung des Bebauungsplanes „Langwiesen IV“ auf 
Gemarkung Cleebronn beschlossen. Der Geltungsbereich liegt 
teilweise im festgesetzten Überschwemmungsgebiet.  

Im festgesetzten Überschwemmungsgebiet ist nach § 78 Absatz 1 Nr. 
1 WHG die Ausweisung von neuen Baugebieten im Außenbereich 
untersagt.  

In Abstimmung mit dem Planungsträger wird das Plangebiet 
zurückgenommen, so dass der Bebauungsplan das 
Überschwemmungsgebiet nicht tangiert.  

 

Die Überplanung verursacht keinen Konflikt mit § 78 
Wasserhaushaltsgesetz (WHG), da das Planungsverbot des § 78 (1) 
WHG ausschließlich für die „Ausweisung neuer Baugebiete“ gilt. Im 
festgesetzten Überschwemmungsgebiet sind jedoch ausschließlich 
Grünflächen bzw. Ausgleichsmaßnahmen und ein beschränkt 
öffentlicher Weg (Feldweg) vorgesehen. Auf die Ausführung in Kapitel 
1.4e) in der Begründung wird verwiesen. 
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  Abwasser / Entwässerung 

Dem vorgelegten Entwurf zum Bebauungsplan „Langwiesen IV“ ist zu 
entnehmen, dass die Entwässerung im Trennsystem erfolgen soll. 
Weiter ist beabsichtigt, das Plangebiet im System des Baugebiets 
„Langwiesen III“ zu entwässern. Hierzu wird ein Anschluss an die 
Kanäle in der Bosch- und der Daimlerstraße im Altgebiet hergestellt. 
Zur Einhaltung der Vorgaben werden die Festsetzungen aus dem 
Bebauungsplan „Langwiesen III“ in die vorliegende Planung 
übernommen. 

 

  Im nördlichen Bereich des Plangebiets ist ein Regenrückhaltebecken 
geplant, dessen endgültige Größe und Ausformung im weiteren 
Verfahren festgelegt wird. Von dort erfolgt eine gedrosselte Ausleitung 
in den Fürtlesbach. 

 

  Die Behandlung der Abwässer erfolgt durch entsprechende 
Einrichtungen auf dem Betriebsgelände, sodass keine 
behandlungsbedürftigen Abwässer in die öffentliche Kanalisation 
abgegeben werden. 

 

  Die Abwasser- und insbesondere die Regenwasserableitung 
(Schadlosigkeit) sowie die hydraulische Kapazität des Kanalnetzes 
muss noch nachgewiesen werden. Auch die Kapazität der 
aufnehmenden Kläranlage ist zu überprüfen. 

Die Nachweise werden dem Landratsamt im Rahmen der 
Erschließungsplanung vorgelegt. Eine erste Vorabstimmung der 
Entwässerung hat bereits stattgefunden, diese wird im weiteren 
Verfahren fortgesetzt. 

  Landwirtschaft 

Unmittelbar westlich des Plangebietes liegen Hofstellen von zwei 
Haupterwerbsbetrieben. Es wird gebeten, je nachdem wie sich die 
Eigentumsverhältnisse gestalten, im weiteren Verlauf des Verfahrens 
sicher zu stellen, dass die ordnungsgemäße Bewirtschaftung auf 
diesen Hofstellen durch das anrückende GI nicht behindert wird, das 
betriebliche Wohnen uneingeschränkt möglich bleibt und 
landwirtschaftliche Weiterentwicklungen und Anpassungen auf den 
Hofstellen an sich ändernde Voraussetzungen und 
Herausforderungen erhalten bleiben. 

 

Die Verträglichkeit der Nutzungen wurde gutachterlich untersucht (vgl. 
Anlage 4 der Begründung) und ist deutlich gegeben. 

Der Zweckverband und der Vorhabenträger sind darüber hinaus mit 
den Eigentümern der angrenzenden Hofstellen und mit den 
Landpächtern in ständigem Austausch, um annehmbare Lösungen für 
die Betriebe zu finden. 

  Nach unserer Kenntnis wird das Plangebiet von mehreren Landwirten 
bewirtschaftet. Die Betriebe verlieren sowohl Eigentums- als auch 
Pachtflächen. Die Betroffenheit durch Flächenverluste dürfte teilweise 
erheblich sein. Um eine Doppelbelastung der Bewirtschafter durch 
zusätzliche Flächenverluste zu vermeiden, regen wir an, eine weitere 
Inanspruchnahme von Ackerflächen für naturschutzrechtliche 
Ausgleichsmaßnahmen möglichst zu vermieden. 

Kenntnisnahme und Beachtung bei der Auswahl von 
Ausgleichsmaßnahmen. Das Ausgleichskonzept umfasst z.B. 
Dachbegrünung und Gewässerrenaturierungen, aber auch ein 
Oberbodenmanagement. 
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  Während und nach den Baumaßnahmen ist die Sicherheit und 
Leichtigkeit des landwirtschaftlichen Verkehrs durchgängig zu 
gewährleisten. Hierfür sollte mit Einfriedungen ein Mindestabstand von 
1 m, mit Anpflanzungen ein Mindestabstand von 1,5 m gegenüber 
angrenzenden Feldwegen und landwirtschaftlichen Nutzflächen 
eingehalten werden. 

Kenntnisnahme und Beachtung. 

Das Plangebiet ist nahezu vollständig durch Feldwege umgeben, die 
wiederum durch Verkehrsgrünflächen zum Plangebiet hin abgesetzt 
sind. Die Befahrbarkeit der Feldwege ist damit dauerhaft gewährleistet. 

An Stellen, wo das Baugrundstück direkt an landwirtschaftliche 
Nutzflächen grenzt wird eine Festsetzung aufgenommen, wonach in 
einem 1m breiten Streifen keine Einfriedungen und Anpflanzungen 
zulässig sind (sog. landwirtschaftlicher Schutzstreifen). Dies ist entlang 
der westlichen Grenze des Baugrundstücks teilweise der Fall. 

  Um Verschattung und andere Beeinträchtigungen landwirtschaftlicher 
Kulturen zu vermeiden, ist mit Anpflanzungen, die in Verbindung mit 
den geplanten Maßnahmen stehen, ein ausreichender Abstand zu den 
angrenzenden landwirtschaftlichen Kulturen einzuhalten, der 
mindestens den Erfordernissen nach dem Nachbarrecht Baden-
Württemberg entspricht. 

Das Plangebiet ist nahezu vollständig durch Feldwege umgeben, die 
wiederum durch Verkehrsgrünflächen zum Plangebiet hin abgesetzt 
sind. Die Abstände zu den Pflanzungen sind somit ausreichend, um 
eine Beschattungswirkung zu verhindern bzw. zu minimieren. 

  Arten- und Naturschutz 

Es liegt zum Artenschutz nur ein Kurzbericht vor, danach ist bei 
aktueller Planung ein Feldlerchenrevier betroffen. Aus dem Bericht ist 
jedoch nicht zu entnehmen, wann und wie oft die Feldlerche kartiert 
wurde. Sobald die ausführlichen Unterlagen in der Offenlage 
eingereicht wurden, kann eine abschließende Beurteilung erfolgen. 

 

Die Untersuchung zum Artenschutz wurde zwischenzeitlich ergänzt. 
Die notwendigen Maßnahmen zur Vermeidung von 
Verbotstatbeständen wurden mit der unteren Naturschutzbehörde 
abgestimmt. 

  Feldlerche: 

Um artenschutzrechtliche Verbote das § 44 BNatSchG 
auszuschließen zu können, muss bei der Planung der CEF 
Maßnahmen ein adäquater Ausgleich für vollständig verloren 
gegangene Reviere erbracht werden.  

 

Kenntnisnahmen und Beachtung (vgl. Ausführungen in der 
faunistischen Untersuchung unter Berücksichtigung des speziellen 
Artenschutzes, siehe Anlage des Umweltberichts). 
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  Für die Bodenbrüter Feldlerche muss eine wirkungsvolle CEF-
Maßnahme in Form der Anlage von Blühstreifen (500 m², 
Mindestbreite 10 m, optimale Breite 20 m) in Kombination 
Feldlerchenfenstern durchgeführt werden. Der Blühstreifen ist 
aufgrund mangelnder Strukturen in der Umgebung als 
Nahrungsgrundlage für die Feldlerchen wichtig. Als wirkungsvoll 
erweisen sich nach aktuellem Stand die Anlage der Feldlerchenfenster 
vorzugsweise in Wintergetreide, mit einer Größe von je 20 m² und zwei 
Fenster je Hektar. Zur Anlage des Blühstreifens ist zur Ansaat eine 
blüten- und artenreiche Mischung mit nieder- bis hochwüchsigen Arten 
aus autochthonem Saatgut zu verwenden. Das Saatgut enthält keine 
Kulturpflanzen, weniger als 50% Gräser, keine breitwüchsigen Gräser, 
keinen Rot- (Trifolium pratense) oder Weißklee (Trifolium repens) und 
insgesamt wenige stark deckende Pflanzen (z. B. Gelbsenf (Sinapis 
alba) maximal 1%). Die Aussaatstärke sollte auf sehr guten Böden 
gering gehalten werden (maximal 7 kg/ha).  

 

  Es sind in Abhängigkeit von Wuchsfreude und Entwicklung maximal 
zwei Schnitte zulässig. Alle zwei Jahre sollte die Pflege mit einem 
Grubber erfolgen, damit die Vegetation des Blühstreifens nicht zu dicht 
wird. Der Blühstreifen ist auf zwei Abschnitten alternierend zu pflegen, 
so dass nach der Mahd der einen Hälfte, die andere Hälfte weiterhin 
bewachsen bleibt. D. h. es ist vorteilhaft im Frühjahr nur eine Hälfte 
des Blühstreifens zu bearbeiten oder ggf. neu einzusäen und die 
andere zweijährig stehen zu lassen. Im Folgejahr wird die 
entsprechend andere Hälfte bearbeitet, so dass jede Hälfte innerhalb 
von zwei Jahren einmal bearbeitet wird und keine Gehölze 
aufwachsen. Die Vegetation der Blühstreifen bleibt über den Winter 
stehen und bietet eine wichtige Deckung und Nahrungsquelle. 

 

  Die Lage der Lerchenfenster und der Blühstreifen sind dem 
Landratsamt Heilbronn mitzuteilen. Auf den für die 
Ausgleichsmaßnahmen vorgesehenen Flächen (CEF Flächen) muss 
die Vorbesiedlung zu Brutzeiten untersucht werden (Status 0), um ein 
Monitoring zu ermöglichen. Bei der Flächenauswahl ist laut dem RP 
Stuttgart  und dem Standartwerk von Hölzinger „Vögel Baden-
Württembergs“ ein Revierabstand zu Waldrand und Siedlungen von 
150 m sicherzustellen. 
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  Ein 5 jähriges Monitoring soll die Funktionalität der CEF-Maßnahme 
für die Feldlerche überprüfen. Die Bewirtschaftung der Blühstreifen 
und Lerchenfenster muss dauerhaft sichergestellt werden. Für die 
CEF-Maßnahmen ist ein öffentlich rechtlicher Vertrag mit der unteren 
Naturschutzbehörde des Landratsamts Heilbronn,- Bauen, Umwelt 
und Nahverkehr- abzuschließen. Wir bitten den Entwurf rechtzeitig mit 
der unteren Naturschutzbehörde abzustimmen. 

Die notwendigen Verträge werden zum Satzungsbeschluss mit der 
Unteren Naturschutzbehörde abgestimmt. 

 

  Für die Ausgleichsmaßnahmen außerhalb des Plangebiets ist ein 
öffentlich-rechtlicher Vertrag mit dem Landratsamt Heilbronn – untere 
Naturschutzbehörde - abzuschließen. In diesem sollte ein konkreter 
Bepflanzungsplan enthalten sein. Dabei ist darauf zu achten, dass 
durch diese Bepflanzung der Hochwasserabfluss und die Höhe des 
Wasserstandes nicht nachteilig beeinflusst werden, die 
Hochwasserrückhaltung nicht beeinträchtigt und der Verlust von 
verloren gehendem Rückhalteraum umfang, funktions- u. zeitgleich 
ausgeglichen wird. Zudem sollte der bestehende Hochwasserschutz 
nicht beeinträchtigt werden und keine nachteiligen Auswirkungen auf 
Oberlieger und Unterlieger zu erwarten sein. 

Kenntnisnahme und Beachtung. 

Die Ausgleichsmaßnahmen sind weitgehend innerhalb des 
Bebauungsplans und damit durch seine Festsetzungen gesichert. 

 

  Immissionen 

Die schalltechnische Untersuchung vom 29.06.2018 führt die 
Bewegungen von Fahrzeugen sowie der innerbetriebliche Transport 
außerhalb der Produktionshallen auf und somit die Emissionsquellen, 
welche nur durch aufwendige bauliche Maßnahmen beeinflussbar und 
deshalb am schwersten in den Griff zu bekommen sind. In dem 
Gutachten wird darauf hingewiesen, dass es sich um eine 
Machbarkeitsstudie handelt, mit einer vereinfachten Berechnung ohne 
Berücksichtigung anderer, produktionsbedingter Emissionsquellen. 

 

Die schalltechnische Untersuchung wurde zwischenzeitlich 
konkretisiert und auf den aktuellen Planungsstand des Bauvorhabens 
abgestimmt (vgl. Anlage 4 der Begründung). 

Die Verträglichkeit der Nutzungen ist gutachterlich nachgewiesen, es 
wird sogar das sog. Irrelevanzkriterium erfüllt, d.h. die zulässigen 
Immissionsrichtwerte werden um mind. 6 db(A) unterschritten. 

 

  Daraus geht hervor, dass die dem Gutachten zugrunde gelegten 
Fahrzeugbewegungen und innerbetriebliche Transportvorgänge am 
nächst gelegenen Wohnhaus der beiden, westlich gelegenen 
Aussiedlerhöfe die Grenzwerte der TA Lärm für Mischgebiete in 5 m 
Höhe einhalten. Dies wird als ein Hinweis darauf gewertet, dass die 
Genehmigungsfähigkeit des geplanten Projekts, hinsichtlich der davon 
ausgehenden Schallemissionen als wahrscheinlich erscheint. 
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  Wie im Gutachten weiterhin aufgeführt,  muss innerhalb eines 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens eine 
detaillierte Schallimmissionsprognose erstellt werden, in welcher 
sämtliche Emissionsquellen aufgeführt sowie notwendige 
bautechnische Maßnahmen und Modalitäten der Betriebsweisen 
festgelegt werden, damit die geltenden Grenzwerte an den 
festzulegenden Immissionsorten eingehalten werden können. Diese 
werden dann als Nebenbestimmungen in die 
immissionsschutzrechtliche Genehmigung aufgenommen. 

Kenntnisnahme. 

  Es handelt sich um eine Feuerverzinkerei mit einer Kapazität von mehr 
als 2 t/h Rohgut (Nummer 3.9.1.1 des Anhangs 1 der 4.BImSchV), die 
in etwa der im Werk 1, Ochsenbacher Str. 56 in Eibensbach 
betriebenen Verzinkerei II entsprechen soll. Da die projektierte Anlage 
unter die IE-Richtlinie fällt, ist für die Durchführung des 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens das RP 
Stuttgart zuständig. 

Kenntnisnahme. 

Das RP Stuttgart ist am Verfahren beteiligt (vgl. Stellungnahme Nr. 
33). 

  Straßen und Verkehr 

Das Plangebiet befindet sich westlich des bereits erschlossenen 
Gebietes „Langwiesen III“ am Ortsrand von Cleebronn. Klassifizierte 
Straßen sind von der Planung nicht betroffen, anbaurechtliche Belange 
werden daher nicht berührt. 

 

Kenntnisnahme. 

  In Vorgesprächen wurde bereits eine Erschließung über die K 2150 
erwogen. Diese Planung wurde zwischenzeitlich verworfen. Das 
Plangebiet soll durch die Verlängerung der Boschstraße sowie 
untergeordnet über die verlängerte Daimlerstraße erfolgen. Dies wird 
von unserer Seite aus befürwortet. 

Kenntnisnahme. 

  Durch das Plangebiet verläuft im südlichen Teil der Römerweg. Über 
diesen Feldweg verläuft seit langem ein touristisch bedeutsamer 
Radweg, der Zabergäu-Radweg. Der Bebauungsplan sieht vor diesen 
Weg zu überplanen und ihn an den Rand des Plangebiets zu verlegen. 
Während der Bauphase regen wir an, eine Umleitungsplanung 
einzurichten. 

Kenntnisnahme und Beachtung. 

  Ein Anschluss an den ÖPNV wird durch die geplanten Haltestellen im 
Gewerbegebiet Langwiesen möglich sein. 

Kenntnisnahme. 
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B. Anregungen aus der Öffentlichkeit 

01. Privatpersonen (30 x) 

zwischen 26.08.2018 und 
17.09.2018 

Zum Bebauungsplan "Langwiesen IV" auf Gemarkung Cleebronn 
bringe ich im Rahmen der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung nach 
BauGB § 3 folgende Einwendung vor: 

 

  Ich lehne das geplante Vorhaben ab  

  - wegen des enormen Flächenverbrauchs (ursprünglich geplant 
10 ha jetzt 14 ha) 

Der bei der öffentlichen Vorstellung des Projekts in der Gemeindehalle 
Frauenzimmern vorgestellte Planungsstand entsprach einer ersten 
Konzeption für das Bauvorhaben, das zudem noch am Standort 
südlich der WG Cleebronn-Güglingen angeordnet war. 

Die Projektplanung wurde zwischenzeitlich am neuen Standort östlich 
der WG konkretisiert und fortgeschrieben. Es ergibt sich aktuell ein 
Bauflächenbedarf von ca. 11 ha.  

  - wegen der Verletzung des Gebots zum sparsamen Umgang mit 
Grund und Boden (BauGB § 1a) 

Die angeführten Belange werden mit entsprechendem Gewicht in die 
Abwägung eingestellt. Durch geeignete Festsetzungen und 
Maßnahmen wird versucht, die Eingriffe in die Schutzgüter zu 
minimieren, so zum Beispiel durch die Wiederverwendung von 
hochwertigen Böden oder durch eine umlaufende Eingrünung. 

Im Plangebiet liegen sämtliche Bauflächen außerhalb der HQ100-
Flächen. Innerhalb sind lediglich Ausgleichsmaßnahmen geplant. 

Durch eine entsprechende Drosselung des Abflusses aus dem 
Regenrückhaltebecken wird der Vorfluter nicht hydraulisch überlastet. 

  - wegen der Vernichtung landwirtschaftlich wertvollen 
Ackerlandes (Vorrangstufe 1) 

  - wegen der gravierenden Beeinträchtigung des Landschaftsbilds 
und der Naherholungsmöglichkeiten (Landschaftsästhetik des 
Zabergäues) 

  - aus Gründen des vorbeugenden Hochwasserschutzes - Verlust 
von Retentionsflächen in der Zabertalaue auf Gemarkung 
Cleebronn 
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  - wegen der Zunahme des Schwerlastverkehrs im mittleren 
Zabergäu (zusätzliche Belastung der Orte Frauenzimmern und 
Cleebronn) 

Um die verkehrlichen Auswirkungen der geplanten Nutzung zu 
überprüfen wurde eine entsprechende Verkehrsuntersuchung 
durchgeführt (vgl. Anlage 6 der Begründung). Hierfür wurden die 
Verkehrsmengen im relevanten Untersuchungsgebiet erhoben und die 
Leistungsfähigkeit des bestehenden Verkehrssystems überprüft. 
Anhand unterschiedlicher Planfallszenarien wurde das künftige 
Verkehrsaufkommen prognostiziert und die verkehrlichen 
Auswirkungen auf die relevanten Knotenpunkte überprüft. 

Dabei hat sich gezeigt, dass die Verkehrszunahme durch das geplante 
Werk im Rahmen der Gesamtprognose eher von untergeordneter 
Bedeutung ist. Da bereits unter Analysebedingungen und mit Eintreten 
einer weiteren allgemeinen Verkehrsentwicklung (Motorisierung - 
Mobilität / Einwohnerentwicklung / etc.) Handlungsbedarf besteht, sind 
die verkehrlichen Auswirkungen der geplanten Gewerbeentwicklung 
zu relativieren. 

Bei der ermittelten Verkehrszunahme ist auch zu berücksichtigen, 
dass durch den Neubau der Verzinkerei im Werk III die LKW-Verkehre 
zu den auswärtigen Verzinkereien entfallen können. 

Die durch die Verkehrszunahme betroffenen Belange, wie z.B. 
vermehrter Straßenverkehrslärm in den Ortsdurchfahrten, sind in eine 
Abwägung mit den Belangen der wirtschaftlichen Entwicklung und der 
Schaffung von Arbeitsplätzen im Gebiet des Zweckverbands, aber 
auch darüber hinaus, zu stellen. Mit der geplanten Investition und einer 
Mitarbeiterzahl von ca. 380 ist von einer erheblichen Wertschöpfung in 
der Region auszugehen, die sich über die Grund- und Gewerbesteuer-
Einnahmen bis in die kommunalen Haushalte auswirkt. Diese Mittel 
können u.a. zur Sicherung der öffentlichen Infrastruktur eingesetzt 
werden. 

  - wegen der Zunahme der Geräuschentwicklung 
(Dreischichtbetrieb betriebsbedingt u. U. auch am Samstag / 
Sonntag) 

Die Überprüfung der schalltechnischen Situation hat ergeben, dass die 
Immissionsrichtwerte in der Umgebung eingehalten sind. 

  - wegen der weiteren Lichtverschmutzung in der Zabertalaue des 
mittleren Zabergäus aufgrund des beabsichtigten 
Dreischichtbetriebes (siehe hierzu Zeitungsbericht der HST vom 
21. August 2018 - Naturschützer beklagen Lichtverschmutzung) 

Es ist beabsichtigt, die Beleuchtung im Plangebiet so zu betreiben, wie 
es im Werk II in Güglingen gehandhabt wird. Dies umfasst eine 
Beleuchtung durch LED-Leuchten, die entsprechend gedimmt werden 
können. Nachts sollen nur die unbedingt notwendigen Flächen im 
Freibereich beleuchtet werden (z.B. Fluchtwege). 
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  - wegen der Beeinträchtigung bzw. Zerstörung der 
Kaltluftschneise entlang der Zaberaue und des Fürtlesbach - 
tiefgreifende Veränderung des Kleinklimas 

Zur Ermittlung der vorhabenbedingten Wirkungen auf die lokalen 
klimatischen Verhältnisse wurde eine Untersuchung durch das 
Ingenieurbüro Lohmeyer beauftragt (vgl. Anlage 5 der Begründung). 

Im nördlichen Bereich sind lediglich Ausgleichsmaßnahmen im 
Zusammenhang mit der Zaber bzw. dem Fürtlesbach geplant. Daran 
schließt sich auf Höhe der HQ100-Linie zunächst ein Feldweg und 
dann das Regenrückhaltebecken an. Keine dieser Maßnahmen hat 
Auswirkungen auf den Kaltluftabfluss. 

  - da der Radweg/ Heerstraße (Römerstraße) durch das Zabergäu 
als touristische Erschließung durch das Layher Werk 3 - 
Betriebsgelände touristisch entwerten wird. Aus der geraden 
Strecke mit Erlebnis der offenen Landschaft wird eine 
umständliche u-förmige Umfahrung eines Fabrikgeländes. 

Der ZWZ erarbeitet in Zusammenarbeit mit dem Landratsamt 
Heilbronn sowie Fachverbänden eine Konzeption, die auch die 
überörtlichen Aspekte eines Zabergäu-Radwegs umfasst. 

Unabhängig von der überörtlichen Konzeption ist es erforderlich, 
zumindest für den landwirtschaftlichen Verkehr eine möglichst kurze 
Umfahrung des Betriebsgeländes anzubieten, die vor allem auch die 
anliegenden Felder erschließt. Dies ist durch den 
plangegenständlichen Ausbau des südlichen und westlichen Feldwegs 
gegeben.  

Das Landratsamt Heilbronn trägt die geplante Verlegung auch unter 
verkehrssicherheitsrelevanten Gesichtspunkten mit (vgl. 
Stellungnahme Nr. 34). 

  - da die Grenzen des Wachstums im Zabergäu längst erreicht 
sind, denn die sensible Kulturlandschaft mitten im Naturpark 
Stromberg-Heuchelberg verträgt keinen weiteren 
Flächenverbrauch, keine weitere Ausweisung bzw. 
Erschließung von Baugebieten und keine weiteren 
Verkehrswege. 

Kenntnisnahme. 

Der ZWZ handelt durch die Aufstellung des Bebauungsplans 
entsprechend seiner primären Aufgabe, wonach die wirtschaftliche 
Leistungsfähigkeit und Struktur der Städte und Gemeinden im 
Zabergäu verbessert werden soll. Da hier einem bereits in der Region 
ansässigen Betrieb eine Zukunftsperspektive gegeben werden kann, 
gilt dies in besonderem Maße. 

  - da durch die Werkserweiterung keine neuen hochqualifizierten 
Arbeitsplätze geschaffen werden und die Abwanderung/ 
Wegzug vieler Hochschulabsolventen aus dem Zabergäu weiter 
stattfindet 

Da mit der Ansiedlung eine allgemeine Stärkung der 
Wirtschaftsstruktur einhergehen wird, werden auch die 
hochqualifizierten Arbeitsplätze profitieren. 

  Ich erwarte, dass auch im Zabergäu die Grenzen des Wachstums 
respektiert werden und die noch vorhandenen Freiflächen für die 
Landwirtschaft, für die Erholung, für die Natur sowie die 
lebensnotwendige Grundwasser-Rückhaltung und Neubildung 
gesichert werden. 
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02. wie Stellungnahme 01, aber 
zusätzlich  

von 5 Privatpersonen 

zwischen 03.09.2018 und 
17.09.2018 

- da Lebensraum von Tieren und Pflanzen unwiederbringlich 
verloren geht. 

Die Funktion des Plangebiets für die Tier- und Pflanzenwelt wird in die 
Abwägung der betroffenen Belange eingestellt. Sie findet zudem 
Eingang in die Eingriffs-/Ausgleichsbilanzierung, dabei ist zu 
berücksichtigen, dass es sich im Bestand um eine ausgeräumte und 
monostrukturelle Feldflur handelt. Der Eingriff wird durch 
entsprechende Minimierungsmaßnahmen, z.B. eine umlaufende 
Eingrünung oder großflächige Dachbegrünung, reduziert.  

03. wie Stellungnahme 01, aber 
zusätzlich  

von 1 Privatperson 

vom 03.09.2018 

- Nachbargemeinden auch in anderen Landkreisen wie z.B. 
Ochsenbach im Lkr. Ludwigsburg, Sachsenheim, oder im 
nördlichen Teil zur A6 werden zunehmend von LKW Verkehr 
betroffen sein. Die Straßen sind jetzt schon für den LKW 
Verkehr aufgrund von schlechtem Zustand und schmalen 
Kreisstraßen nicht geeignet. Dazu kommt der Lärm, Abgase und 
zunehmende Gefahren für Kinder und ältere Menschen 

Um die verkehrlichen Auswirkungen der geplanten Nutzung zu 
überprüfen wurde eine entsprechende Verkehrsuntersuchung 
durchgeführt (vgl. Anlage 6 der Begründung). Hierfür wurden die 
Verkehrsmengen im relevanten Untersuchungsgebiet erhoben und die 
Leistungsfähigkeit des bestehenden Verkehrssystems überprüft. 
Anhand unterschiedlicher Planfallszenarien wurde das künftige 
Verkehrsaufkommen prognostiziert und die verkehrlichen 
Auswirkungen auf die relevanten Knotenpunkte überprüft. 

Dabei hat sich gezeigt, dass die Verkehrszunahme durch das geplante 
Werk im Rahmen der Gesamtprognose eher von untergeordneter 
Bedeutung ist. Da bereits unter Analysebedingungen und mit Eintreten 
einer weiteren allgemeinen Verkehrsentwicklung (Motorisierung - 
Mobilität / Einwohnerentwicklung / etc.) Handlungsbedarf besteht, sind 
die verkehrlichen Auswirkungen der geplanten Gewerbeentwicklung 
zu relativieren. 

Bei der ermittelten Verkehrszunahme ist auch zu berücksichtigen, 
dass durch den Neubau der Verzinkerei im Werk III die LKW-Verkehre 
zu den auswärtigen Verzinkereien entfallen können. 

Die durch die Verkehrszunahme betroffenen Belange, wie z.B. 
vermehrter Straßenverkehrslärm in den Ortsdurchfahrten, sind in eine 
Abwägung mit den Belangen der wirtschaftlichen Entwicklung und der 
Schaffung von Arbeitsplätzen im Gebiet des Zweckverbands, aber 
auch darüber hinaus, zu stellen. Mit der geplanten Investition und einer 
Mitarbeiterzahl von ca. 380 ist von einer erheblichen Wertschöpfung in 
der Region auszugehen, die sich über die Grund- und Gewerbesteuer-
Einnahmen bis in die kommunalen Haushalte auswirkt. Diese Mittel 
können u.a. zur Sicherung der öffentlichen Infrastruktur eingesetzt 
werden. 

04. wie Stellungnahme 01, aber 
zusätzlich  

von 1 Privatperson 

vom 03.09.2018 

- Starke Geruchsbelästigung (Verzinkerei) Eine Unverträglichkeit mit den Umgebungsnutzungen ist nicht zu 
erwarten. Im Rahmen der immissionsschutzrechtlichen Genehmigung 
nach BImSchG wird die Einhaltung auf der Vorhabenebene 
nachgewiesen. 
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05. Privatperson 

vom 10.09.2018 

 

Da ich noch keine Antworten auf meine Fragen aus der letzten 
Gemeinderatssitzung in Pfaffenhofen bezüglich dem Bauvorhaben der 
Firma Layher erhalten habe, erhebe ich hiermit Einspruch. 

Zu den bei den Vorberatungen in den Gemeinderäten der 
Verbandsgemeinden vorgebrachten Anregungen wird unter 
Gliederungspunkt C. Stellung genommen (siehe Tabelle Unterpunkt 
C.,  Seite 67). 

  Es liegen mir keine Antwort vor bezüglich:  

  - logistische Anbindung an das Schienensystem im Zabergäu Die Zabergäubahn ist momentan stillgelegt, sie verläuft nördlich der 
Zaber bzw. nördlich des Gebiets Langwiesen I. 

Im Bebauungsplan Langwiesen III sind entsprechende Fahrrechte für 
eine spätere Anbindung festgesetzt (im Bereich der nordöstlichen 
380kV-Stromleitung). 

  - Rückbaupläne für das Vorhaben Für eine solche Regelung besteht aus Sicht des ZWZ keine 
Notwendigkeit, da von einer dauerhaften Nutzung ausgegangen wird. 
Dies entspricht auch der Handhabung bei der Vermarktung der 
anderen Flächen im Verbandsgebiet. 

  - Verpflichtende Unterbindung des „Werks“verkehrs zwischen 
Werk 3 und den anderen Werken (autark) 

Dies ist aus Sicht des Zweckverbands nicht sinnvoll und praktikabel. 
Wie bei jedem anderen Gewerbebetrieb muss ein unbeschränkter 
Verkehr zwischen den Standorten möglich sein. 

  - sowie dem Thema Begrünung der Fahrflächen des Areals. Das Baugrundstück soll möglichst effizient gewerblich genutzt werden 
können, es ist hinsichtlich seiner Größe auf den gegebenen Bedarf 
zugeschnitten. Diesem Grundgedanken folgt auch die Festsetzung der 
Grundflächenzahl (GRZ) mit 0,8. 

Eine innere Durchgrünung erschwert die betrieblichen Abläufe und 
würde zur Folge haben, dass das Baugrundstück größer bemessen 
werden müsste. Dies soll zur Reduzierung des Flächenverbrauchs 
jedoch vermieden werden. 

  Was mich als Gemeinderat zudem irritiert hat, ist das Vorgehen der 
Firme Layher, welche direkt Flächen von Privat gekauft hat. Das darf 
sie wohl tun, jedoch habe ich als Gemeinderat über dieses Vorgehen 
keine Information erhalten, bzw. wurden mir vorenthalten. Ich ging 
davon aus, dass der Zweckverband zuerst alle Flächen kauft und dann 
an den Investor weiter verkauft. 

Die Verhandlungen zum Grunderwerb wurden vom Zweckverband 
geführt. 

Durch die Konzeption des Projekts als vorhabenbezogener 
Bebauungsplan (§ 12 BauGB) ist sichergestellt, dass Planungsrecht 
nur projektbezogen entsteht. Vor dem Satzungsbeschluss ist zudem 
noch der Abschluss eines Durchführungsvertrags zwischen dem 
Vorhabenträger und dem Zweckverband erforderlich. Der direkte 
Erwerb durch den Vorhabenträger ist insofern unschädlich und dient 
der einfacheren Abwicklung. 
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06. Privatperson 

vom 16.09.2018 

1. Langwiesen IV gehört aus dem Flächennutzungsplan gestrichen 

Langwiesen IV ist laut Darstellung des Zweckverbands (www.wf-
zabergaeu.de) nur eine Reservefläche für eine spätere Erweiterung. 
Diese 30 Hektar große Fläche gehört also nicht originär zum Ausbau 
des interkommunalen Industriegebiets. Eine Reserve wird nur in einer 
Notlage gezogen. Das Zabergäu befindet sich nicht in einer 
wirtschaftlichen Notlage. Das Zabergäu befindet sich eher in einer 
Notlage zunehmender Belastung für Umwelt und Ökologie durch 
Bürgermeister, die als noch mehr Verkehr ins Tal holen und aus dem 
Tal einen geschlossenen, lediglich durch schmale Alibigrünzäsuren 
getrennten Siedlungsstreifen mit Wohn-, Gewerbe-, Industriegebieten 
und neuer Zabertalstraße machen wollen. Es ist keine Einsicht zu 
erkennen, dass es sich verbietet, die Landschaft weiter zu 
verschleißen und die Grenzen des Wachstums erreicht sind. 

 

Der ZWZ handelt durch die Aufstellung des Bebauungsplans 
entsprechend seiner primären Aufgabe, wonach die wirtschaftliche 
Leistungsfähigkeit und Struktur der Städte und Gemeinden im 
Zabergäu verbessert werden soll. Da hier einem bereits in der Region 
ansässigen Betrieb eine Zukunftsperspektive gegeben werden kann, 
gilt dies in besonderem Maße. 

Für die Inanspruchnahme der im Flächennutzungsplan dargestellten 
Flächen wurde durch den Vorhabenträger ein konkreter Bedarf 
nachgewiesen. 

Die durch die Planung betroffenen Belange, insbesondere des 
Umwelt- und Naturschutzes, werden mit entsprechendem Gewicht in 
die Abwägung eingestellt. Durch geeignete Festsetzungen und 
Maßnahmen werden die Eingriffe in die verschiedenen Schutzgüter 
minimiert. Darüber hinaus werden Ausgleichsmaßnahmen im 
unmittelbaren räumlichen Zusammenhang der Planung 
vorgenommen. 

 

  Das interkommunale Industriegebiet Langwiesen wurde vor rund 50 
Jahren zur Bündelung der wirtschaftlichen Aktivitäten festgelegt. Nach 
1969 floss es in die Flächennutzungspläne ein. Inzwischen ist das 
Zabergäu nicht mehr ein großes weites Land, die Verbandsmitglieder 
haben ihre "eigenen" Gewerbe- und Industriegebiete wachsen lassen. 
Der Gründungsgrund des interkommunalen Industriegebiets hat somit 
seine Berechtigung verloren. Größeres Gewicht hat dagegen die in 
Gesetzen und Strategien eingeflossene Nachhaltigkeit erhalten, 
insbesondere seit dem Erdgipfel von Rio 1992. Dabei handelt es sich 
auch um Schutzgüter die bei den Ausgleichsmaßnahmen und der 
Ökobilanzierung á la Käser (siehe Punkt 7 – Die Ökobilanzierung á la 
Käser ist defizitär) ungenügend berücksichtigt werden. 

  Langwiesen IV schließt nicht an Langwiesen III an und ist ein völlig 
neuer Bereich. Die Flächen sind vom bestehenden Industriegebiet 
durch den Fürtlesbach getrennt. Die landschaftliche Trennung dieses 
Außenbereichs wird von dem Westhang des Fürtlesbachs, der nach 
Süden immer ausgeprägter wird unterstrichen. Der Blick wird auf diese 
Weise vom Römerweg zum Michaelsberg geführt, Langwiesen III 
erscheint in einem anderen Bereich zu liegen. 
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  2. Die Umnutzung landwirtschaftlicher Fläche ist nicht notwendig, die 
Begründung ist nicht qualifiziert 

Die Planung verstößt gegen §1a Abs 2 BauGB. Danach soll die 
landwirtschaftlich genutzte Fläche nur im notwendigen Umfang 
umgenutzt werden und die Notwendigkeit der Umwandlung 
landwirtschaftlich genutzter Flächen soll begründet werden. 

 
 

Die Notwendigkeit der Inanspruchnahme der landwirtschaftlich 
genutzten Flächen ist in der Begründung des Bebauungsplans 
dargelegt (vgl. Kapitel 1.3). Der Umfang ist auf das erforderliche Maß 
beschränkt. Die landwirtschaftlichen Belange werden mit 
entsprechendem Gewicht in die Abwägungsentscheidung eingestellt, 
so zum Beispiel bei den Grundstückszuschnitten, durch den Bau von 
Ersatzfeldwegen und bei der Auswahl von naturschutzrechtlichen 
Ausgleichsmaßnahmen. 

  Die Begründung zum Bebauungsplan liefert eine sehr kurz gegriffene 
Argumentationskette, weshalb die Firma Layher ein neues Werk 
brauche, die Ausweisung von gewerblicher Baufläche notwendig sei 
und dieses Werk in Langwiesen entstehen sollte. 

Der Vorhabenträger hat den Bedarf für die Errichtung eines neuen 
Werks substantiiert und nachvollziehbar dargelegt. 

Die Schaffung der planungsrechtlichen Voraussetzungen entspricht 
der Zielsetzung des ZWZ, insbesondere da hier einem bereits in der 
Region ansässigen Betrieb eine Zukunftsperspektive gegeben werden 
kann. 

Die Entscheidung hierfür trifft der Zweckverband im Rahmen seiner 
Zuständigkeit für die verbindliche Bauleitplanung im Verbandsgebiet. 
Diese baut auf den Vorgaben der vorbereitenden 
Flächennutzungsplanung auf, entspricht also dem 
planungsrechtlichen Entwicklungsgebot (§ 8 (2) BauGB). 

  - Der Satz „Für den Neubau besteht ein dringender Bedarf, da in 
den bestehenden Werken bereits eine maximale Auslastung 
erreicht ist“, ist keine Logik. Die Auslastung vorhandener Betriebe 
bedingt nicht den Neubau eines weiteren Werks. Die Aufträge 
können auch an die Kapazität angepasst werden. Layher kann 
doch froh sein, wenn sich die Werke mit Auslastung rechnen und 
nicht unterausgelastet sind. Würde die Firma Layher dann bei 
Überkapazitäten nicht den Zustand beklagen? 

  - Als weiteres wird die wegen begrenzter Kapazität der örtlichen 
Verzinkerei von Fremdfirmen durchgeführte Verzinkung der 
Gerüstteile genannt, weswegen es eine neue Verzinkerei brauche 
und damit auch Verkehr eingespart werden solle. Dasselbe 
Argument druckte die Heilbronner Stimme wie 2018 bereits 2009 
ab, als die erste Feuerverzinkerei für 80.000 Tonnen Stahl jährlich 
eingeweiht wurde. Bis 2018 wurde mit einer zweiten 
Feuerverzinkerei am Standort Eibensbach/Güglingen die 
Leistung auf 170.000 Tonnen Stahl erhöht und trotzdem 
Verzinkungsleistungen nach außen vergeben. Die 
Inbetriebnahme des dritten Werks mit dritter Feuerverzinkerei gibt 
also keine Garantie, dass nicht wieder Verzinkerei nach außen 
gegeben wird, wenn die Produktion noch mehr gesteigert wird. 
Bereits jetzt blickt man schon auf eine Erweiterung des geplanten 
Standortes in Langwiesen IV. 

Auf die Ausführungen in der Projektbeschreibung des Vorhaben- und 
Erschließungsplan (vgl. Anlage 1 der Begründung) wird verwiesen. 

Die augenblickliche Situation bei der Kapazität der Verzinkung von 
Gerüstbauteilen bedingt einen hohen Transportaufwand, da teilweise 
Bauteile mehrfach hin und her zu transportieren sind. Diese Transporte 
entstehen zusätzlich zum regulären Wareneingang und Versand. 

Dagegen ist der Ablauf am neuen Standort so konzipiert, dass 
bestimmte Produktlinien komplett im neuen Werk hergestellt, verzinkt 
und versandt werden. 
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  - Wie bereits oben ausgeführt, gehört die Reserve Langwiesen IV 
aus dem Flächennutzungsplan gestrichen. Ein 
Flächennutzungsplan ist unverbindlich. Die rechtsverbindliche 
Ausgestaltung kommt erst mit dem Bebauungsplanverfahren, wo 
Details erörtert werden. Auch können Entwicklungen dazu fuhren, 
dass ein Bebauungsplan an dieser Stelle nicht mehr zu 
verantworten ist und zu schützende Güter ungerechtfertigt 
untergewichtet würden. So sind zum einen die Menschen vor Ort 
doch sehr überrascht, dass die Felder und Landschaftseindrücke, 
die vor Jahrzehnten überplant wurden nun zerstört werden sollen. 
Radfahrer, Winzer und Landwirte, die mit dem von der 
unsichtbaren Planung bedrohten Bestand gelebt haben, fühlen 
sich getäuscht. Zum anderen ging die Zeit mit der Erkenntnis über 
die Grenzen des Wachstums (Club of Rome 1972) und der 
Konferenz der Vereinten Nationen über Umwelt und Entwicklung 
in Rio de Janeiro 1992 mit der Verankerung der Nachhaltigkeit 
über diese rund 50 Jahre alte Planung. Die Notwendigkeit zur 
Beachtung der daraufhin gestärkten Schutzgüter in den Gesetzen 
wie Boden und Klima wird mit diesem Hitzesommer unterstrichen. 
Aus dem von Landwirtschaftsminister Hauk genannten 
Klimawandel als Ursache für Ernteausfälle und 
Futtermittelknappheit (Heilbronner Stimme, 15.8.2018) müssen 
Konsequenzen gezogen werden. Zum einen sind die gerade in 
den gemäßigten Breiten vorkommenden Ackerböden mit ihrer 
Fähigkeit zur Humusbildung und hohen Qualität zu sichern. Dann 
muss dem Klimawandel begegnet werden, zum einen direkt mit 
dem der Erhalt der Böden mit ihrer Kohlenstoffbindung, zum 
anderen mit dem Übergang zur Postwachstumsgesellschaft. Ein 
weiter so ist völlig aus der Zeit gefallen. Zu sagen, weil der 
Flächennutzungsplan bereits Bauflächen darstelle, könne der 
neue Standort in "Langwiesen" entstehen gibt also keine 
Freigabe, es wird lediglich ein Planungsfenster dargestellt. 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme. 

Wie am vorliegenden vorhabenbezogenen Bebauungsplan deutlich 
wird, besteht für die gewerblichen Bauflächen ein nachgewiesener 
Bedarf. Eine Streichung wäre daher aus Sicht des ZWZ nicht sinnvoll, 
zumal der Gewerbeschwerpunkt auch regionalplanerisch vorgesehen 
ist. 

  In Abschnitt 1.2 der Begründung folgen weitere Argumente die 
allesamt nicht stichhaltig sind: 
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  In den vergangenen Monaten gab es sehr widersprüchliche Aussagen 
zum Binnenverkehr zwischen dem geplanten Werk 3 und den 
bestehenden Fabrikanlagen in Eibensbach. Weil es dem Autor der 
Begründung wohl zur Argumentation für die ortsnahe Ansiedlung 
geeignet erscheint, schreibt er, der neue Standort liege 
verkehrsgünstig zu den bestehenden Werken der Firma in Eibensbach 
und Güglingen. Das widerspricht der Beteuerung der Bürgermeister 
Heckmann und Böhringer an den jeweiligen Gemeinderatssitzungen 
mit Abstimmung über den Start dieses Verfahrens, das Werk 3 werde 
völlig autark arbeiten und sei unabhängig von Produktionsschritten und 
Verkehren in Eibensbach. Diese Aussage war auch Grundlage zum 
Abstimmungsverhalten der Gemeinderäte am 17.7.2018 in Güglingen 
und 25.7.2018 in Pfaffenhofen. In dieser Begründung oder in der 
Aussage der Bürgermeister liegt somit eine Falschaussage vor. 

Der Bebauungsplanentwurf mit Begründung wird vom Zweckverband 
Wirtschaftsförderung Zabergäu aufgestellt und inhaltlich verantwortet. 

Die in der Begründung enthaltenen Ausführungen erläutern u.a. den 
rechtlichen Rahmen der vorliegenden Planung, dies gilt insbesondere 
für die regionalplanerischen Vorgaben im Zusammenhang mit der 
Darstellung des sog. IGD-Schwerpunkts. 

Zur Standortwahl und auch zur Alternativenprüfung wurden weitere 
Ausführungen in der Begründung ergänzt. 

  Layher und der Autor der Begründung behaupten, man habe keine 
geeigneten Brachflächen gefunden, weshalb nun die landwirtschaftlich 
genutzten Flächen mit hoher Eignung für den Landbau in Anspruch 
genommen werden könne. Die Bemühungen zur Standortsuche sind 
darzustellen. Mit welchem Recht sollte ein global aufgestelltes 
Unternehmen eine Brachfläche für ein weiteres Werk nur in der 
näheren Umgebung finden müssen? §1 Absatz 2 
Raumordnungsgesetz sagt ganz klar, "dass die Leitvorstellung der 
Raumordnung in der Bundesrepublik Deutschland eine nachhaltige 
Raumentwicklung ist,... die zu einer ... großräumig ausgewogenen 
Ordnung mit gleichwertigen Lebensverhältnissen in den Teilräumen 
führt". Da widerspricht es diesem Ziel, wenn die Industrie in Baden-
Württemberg konzentriert wird. In Baden-Württemberg darf 
ausschließlich die Wiedernutzung von Industriebrachen erfolgen, um 
diesen Ziel und dem Gesetz gerecht zu werden. 

 

  Was hat das neue Werk mit den Arbeitsplätzen in den bestehenden 
Werken Eibensbach und Güglingen und dem Wohlergehen der Firma 
Layher zu tun? Worin liegt die Gefährdung des Standortes Eibensbach 
und Güglingen, wenn das Werk 3 nicht im Zabertal gebaut werden 
kann? Nach bisherigen Erkenntnissen ist die Firma und Familie Layher 
hier verwurzelt und hat am 14.3.2018 bei der 
Informationsveranstaltung selbst bekundet, dass sie aus dem 
Zabergäu nicht weg wollen und sich dieser Heimat verbunden fühlen. 
Der Standort muss also nicht mit einem Werk 3 "gesichert" werden. 
Sehr viele Unternehmer sind fähig, wenn sie nicht von der 
Wachstumssucht loskommen, weitere Standorte an anderen Orten zu 
eröffnen und so ihr Unternehmen dezentral aufzustellen. 
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  In der Begründung wird beschwichtigt, dass die landwirtschaftlichen 
Belange mit entsprechendem Gewicht eingestellt werden. Wie soll das 
noch möglich sein, wenn bei dem 14 Hektar großen Plangebiet fast 
ebenso viel Ackerfläche ist? 

Die Gründe für die Inanspruchnahme der landwirtschaftlichen Flächen 
sind in der Begründung dargelegt. Dies gilt auch für die 
Berücksichtigung der landwirtschaftlichen Belange. Der 
Zweckverband und der Vorhabenträger sind darüber hinaus mit den 
Eigentümern der angrenzenden Hofstellen und mit den Landpächtern 
in ständigem Austausch, um annehmbare Lösungen für die Betriebe 
zu finden. 

  In Fachkreisen für Umwelt und Naturschutz gilt der Umzug von 
Oberboden nicht als anrechenbarer Ausgleich. Der Umzug eines 
Oberbodens an eine andere Stelle erhält zwar die Ressource. Das 
Bodengefüge ist dann aber an beiden Stellen nicht mehr im 
gewachsenen Zustand wie er dem Naturraum entspricht. An der 
originalen Stelle geht die Funktionalität als Agrarfläche, lebendiger 
Körper und Wasserspeicher verloren. An der Zielfläche wird nicht 
doppelstöckig Getreide angebaut werden können. Den Organismen ist 
die zusätzliche Schicht eine unvorhergesehene Last. 

Das vorgeschlagene Oberbodenmanagement, also die 
Wiederverwendung von hochwertigen Böden, wird nach den Vorgaben 
der Ökokontoverordnung durchgeführt. Diese Ausgleichsmaßnahme 
wird von den Fachverbänden bzw. Landwirten begrüßt. 

  Der Zweckverband trügt Bürgerinnen und Bürger über die Begründung 
von Büro Käser mit der falschen Perspektive, wenn behauptet wird, 
dass mit dem Flächenzuschnitt ausreichend große 
Bewirtschaftungseinheiten erhalten bleiben. Im Flächennutzungsplan 
geht Langwiesen IV bis zur Landstraße Frauenzimmern - Cleebronn. 
Da es bislang keine Hemmung bei der vollen Ausnutzung der 
Planungsfenster in Flächennutzungsplänen seitens der 
Zabergäugemeinden gab, ist davon auszugeben, dass auch die 
Felder, Höfe mit der Winzergenossenschaft als Insel zu Gewerbe- und 
Industrieflächen werden. Dies wird in Abschnitt 1.3 der Begründung 
mit dem Satz bestätigt "Der neue Werkstandort soll auch für künftige 
Entwicklungen Spielraum bieten". Man plant also schon in 
Widerspruch zur versprochenen Erhaltung von 
Bewirtschaftungseinheiten nach Westen und Südwesten. 

 

  Es ist auch die Absicht zu erkennen, dass in einer Fortschreibung der 
Flächennutzungspläne weitere Industriegebiete ausgewiesen werden, 
da 1.) der erste Plan zum Werk 3 im März 2018 bereits über den 
Flächennutzungsplan für Langwiesen hinausging und 2.) nur bedauert 
wurde, dass man nicht "so schnell" mit einem Werk 3 Richtung 
Pfaffenhofen wegen mangelnder Rechtsgrundlage gehen könne. Es 
war nicht die Einsicht zu erkennen, dass es sich verbietet, das Zabertal 
mit weiteren Industrie- und Gewerbegebieten zu belasten. 
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  3. Zweifelhafter Verweis auf die Raumplanung 

Der Regionalverband Heilbronn-Franken ist für die Entwicklung der 
Region nur ein bedingt unabhängiges Gremium, da sehr viele 
Bürgermeister aus der Region Mitglied sind. So auch Bürgermeister 
Böhringer aus Pfaffenhofen. Die im Grundgesetz vorgegebene 
Trennung von Exekutive und Legislative wird damit untergraben. Der 
regionalplanerische Rahmen wird dann von den gleichen Köpfen und 
Geistern entwickelt, die in den Gemeinden aus dem Zabertal 
abgesehen von schmalen Alibigrünzäsuren ein durchgängiges 
Siedlungsband mit Wohn-, Gewerbe- und ein Industriegebieten 
machen wollen. Die Bürgermeister schaffen dann selbst vom 
Flächennutzungsplan bis Regionalplan in einem kafkaesken Prozess 
den Rechtsrahmen, den sie dann mit der kritisierten, 
widersprüchlichen, ungenügenden und plumpen Begründung meinen, 
ausfüllen zu können. Es verwundert also nicht, wenn in der 
Raumnutzungskarte beim Gebiet Langwiesen IV großzügig ein 
entsprechender Schwerpunktbereich für Industrie und Gewerbe 
markiert ist 

 

Kenntnisnahme. 

Auf die Begründung für die Darstellung eines sog. IGD-Schwerpunkts 
im Regionalplan der Region Heilbronn-Franken wird verwiesen. 

  Wegen dieser Rückkopplung in der Regionalplanung ist das Anführen 
des Arguments "Die Planung entspricht den Zielen der Raumordnung" 
nicht angebracht. Auf die tatsächlichen Ziele der Raumordnung wurde 
mit zitieren von §1 Absatz 2 Raumordnungsgesetz bereits oben 
verwiesen. Ich sehe keinen Sinn und rechtliche Grundlage, für wenige 
tausend Einwohner im Zabergäu wie im Textteil des Regionalplans zur 
Entwicklungsachse beschrieben ("…Steigerung der 
Entwicklungsimpulse im südlichen Teil der Region", 
"Verdichtungsräume", "Siedlungsbereiche"), noch mehr Entwicklung 
mit weiterem Gewerbe, Industrie und Straßen (Zabertalstraße) in das 
Tal zu stopfen. Der Entwicklungswille der Region und der Gemeinden 
muss sich dem rechtlichen Rahmen unterordnen. Siehe dazu die 
Zusammenfassung der die Nachhaltigkeit betreffenden Normen im 
Grundgesetz, Baugesetzbuch, Raumordnungsgesetz, internationale 
Vereinbarungen und nationale Strategien in Abschnitt 9. 

 

  Die Begründung zum Bebauungsplan unterschlägt beim Verweis auf 
die Entwicklungsachse den immerhin vorgesehenen Aufbau des 
schienengebundenen Nahverkehrs nach Heilbronn. Das Zabertal ist 
nicht das erste Tal, das von einem eher ländlichen Leben mit 
Kleinstrukturen, maßvollem!! Gewerbe und Industrie geprägt war und 
sein sollte und komfortabel mit der Schiene an die unweit gelegenen 
größeren Städte angebunden werden kann. Das Industriegebiet 
Langwiesen wie auch die weiteren Wachstumswünsche sind nicht 
maßvoll. 
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  4. Abgehobene Einschätzung der Schutzwürdigkeit der Aussiedlerhöfe 

Ist Büro Käser bewusst, dass ein Aussiedlerhof natürlicherweise im 
Außenbereich liegt, gewöhnlich von Feldern umgeben ist und die dort 
wohnhafte Landwirtsfamilie nicht mit dem Heranrücken von Industrie, 
insbesondere keines 24-Stunden-Betriebs rechnen muss? Die 
Lärmbelastung wird idealisiert und runtergespielt. Der Einfluss der 
Werke in Eibensbach auf die Umgebung zeigt eine andere Erfahrung. 

 
 

Die Verträglichkeit der Planung mit der Umgebungsnutzung, 
insbesondere den benachbarten Hofstellen, wurde gutachterlich 
nachgewiesen. Es ergeben sich keine unzulässigen 
Beeinträchtigungen. 

  5. Die verkehrliche Anbindung ist rücksichtslos und ungeeignet 

4 Jahre nach dem Spatenstich zum Logistikzentrum TAXIS täuscht der 
Zweckverband sich, Interessenten, Bürgerinnen und Bürger immer 
noch mit der Illusion der guten Erreichbarkeit des Industriegebiets 
Langwiesen. Die Homepage wirbt in 2018 immer noch wie 2014 damit, 
dass über die Landstraße L 1103 Brackenheim-Güglingen die 
Autobahnanschlüsse zur A81 bei Mundelsheim und zur A6 bei 
Sinsheim-Steinsfurt zügig zu erreichen seien. Die Städte Stuttgart, 
Karlsruhe und Mannheim seien in weniger als eine Stunde zu 
erreichen. Zugegeben, mit meinem PKW schaffe ich die Strecke nach 
Karlsruhe in weniger als eine Stunde. Aber mit dem Schwerlast-LKW? 
Bei welchen Idealbedingungen und welchen 
Geschwindigkeitsüberschreitungen hat ein Schwerlast-LKW 
Mannheim und Stuttgart in weniger als eine Stunde erreicht? Ist dem 
Zweckverband bekannt, dass das Dorf Ochsenbach im benachbarten 
Kirbachtal bereits mit einer Bürgerinitiative gegen den LKW-Verkehr 
demonstriert hat, dies vom SWR dokumentiert wurde? Dieser 
landkreisübergreifende LKW-Verkehr wird gerade auch durch den 
zunehmenden Verkehr für Warenein- und ausgang ins Zabergäu 
erzeugt. Auch wenn der Zweckverband die ungeheuerliche Schneise 
Zabertalstraße propagiert, es bleiben die Belastungen auf kurvigen 
und engen Straßen durch Dörfer und kleine Städte wie Stockheim, 
Kleingartach, Gemmingen, Richen, Dürrenzimmem, Klingenberg, 

Meimsheim, Lauffen, Kirchheim, Bönnigheim, Bietigheim, 
Pfaffenhofen, Weiler, Zaberfeld, Leonbronn,... Die Verkehrszunahme 
der letzten Jahre mit PKW und LKW ist auch in Brackenheim trotz der 
Kreisel festgestellt worden. 

 

Um die verkehrlichen Auswirkungen der geplanten Nutzung zu 
überprüfen wurde eine entsprechende Verkehrsuntersuchung 
durchgeführt (vgl. Anlage 6 der Begründung). Hierfür wurden die 
Verkehrsmengen im relevanten Untersuchungsgebiet erhoben und die 
Leistungsfähigkeit des bestehenden Verkehrssystems überprüft. 
Anhand unterschiedlicher Planfallszenarien wurde das künftige 
Verkehrsaufkommen prognostiziert und die verkehrlichen 
Auswirkungen auf die relevanten Knotenpunkte überprüft. 

Dabei hat sich gezeigt, dass die Verkehrszunahme durch das geplante 
Werk im Rahmen der Gesamtprognose eher von untergeordneter 
Bedeutung ist. Da bereits unter Analysebedingungen und mit Eintreten 
einer weiteren allgemeinen Verkehrsentwicklung (Motorisierung - 
Mobilität / Einwohnerentwicklung / etc.) Handlungsbedarf besteht, sind 
die verkehrlichen Auswirkungen der geplanten Gewerbeentwicklung 
zu relativieren. 

Bei der ermittelten Verkehrszunahme ist auch zu berücksichtigen, 
dass durch den Neubau der Verzinkerei im Werk III die LKW-Verkehre 
zu den auswärtigen Verzinkereien entfallen können. 

Die durch die Verkehrszunahme betroffenen Belange, wie z.B. 
vermehrter Straßenverkehrslärm in den Ortsdurchfahrten, sind in eine 
Abwägung mit den Belangen der wirtschaftlichen Entwicklung und der 
Schaffung von Arbeitsplätzen im Gebiet des Zweckverbands, aber 
auch darüber hinaus, zu stellen. Mit der geplanten Investition und einer 
Mitarbeiterzahl von ca. 380 ist von einer erheblichen Wertschöpfung in 
der Region auszugehen, die sich über die Grund- und Gewerbesteuer-
Einnahmen bis in die kommunalen Haushalte auswirkt. Diese Mittel 
können u.a. zur Sicherung der öffentlichen Infrastruktur eingesetzt 
werden. 

  Das Zabergäu wird dadurch für den Naturpark Stromberg- 
Heuchelberg immer mehr zum schmutzigen rücksichtslosen 
Fremdkörper. 
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  Wo ist die auf der Homepage hochgelebte Bahnstrecke? Plant der 
Zweckverband den Ausbau der Zaber zur Schifffahrtsstraße? Oder 
was soll ein Betrieb mit der Anpreisung des Neckar-Schifffahrtswegs 
anfangen? 

 

  6. Der Römerweg wird zerstört 

Büro Käser und der Zweckverband können hier nichts beschönigen: 
Der Radweg Römerweg wird mit der geplanten umständlichen U-
förmigen Umfahrung des Fabrikgeländes endgültig zerstört. Der 
Römerweg wird in der Freizeitkarte des Neckar-Zaber-Tourismus als 
"Radweg Württemberger Weinstraße", "Zabergäu-Weg" sowie in der 
Raderlebniskarte Heilbronner Land "Radweg Deutsche 
Fachwerkstraße" und "Naturpark-Tour" ausgewiesen. Dieses 
Raderlebnis mit dem beworbenen Wein+Wöhlfühlen hat bereits bei der 
West-Ost Fahrt mit Blick auf das Layher-Werk 2, durch die Güglinger 
Emil-Weber-Straße mit den Billigdiscounts Kik+Lidl, der 
aufgezwungenen Ansicht des Betonklotzes Taxis ab der 
Winzergenossenschaft, der monströsen Stützmauer zu Taxis und dem 
weiteren Ausbau von Langwiesen III Minuspunkte bekommen. Nun 
wird behauptet, man könne künftig "komfortabel" den eckigen und 
ansteigenden Umweg befahren. Was wird aus dieser komfortablen 
Umfahrung, wenn die Erweiterung von Langwiesen FV mit Werk 4 
kommt? Muss man dann auf der von schnellen Autos befahrenen 
Landstraße fahren? Werden an die Fabrikfassade Weinranken und 
Fachwerk für das Wein+Fachwerkerlebnis angebracht? Noch sind die 
Wegweiser zum Radwegenetz üppig mit den örtlichen Radwegelogos 
markiert. Man wird in den Tourismusbüros überlegen müssen, ob das 
Zabergäu überhaupt noch einen Abstecher und touristische 
Dokumentation lohnt und die aufwändige Beschilderung nicht besser 
einspart. 

 

Der ZWZ erarbeitet in Zusammenarbeit mit dem Landratsamt 
Heilbronn sowie Fachverbänden eine Konzeption, die auch die 
überörtlichen Aspekte eines Zabergäu-Radwegs umfasst. 

Unabhängig von der überörtlichen Konzeption ist es erforderlich, 
zumindest für den landwirtschaftlichen Verkehr eine möglichst kurze 
Umfahrung des Betriebsgeländes anzubieten, die vor allem auch die 
anliegenden Felder erschließt. Dies ist durch den 
plangegenständlichen Ausbau des südlichen und westlichen Feldwegs 
gegeben.  

Das Landratsamt Heilbronn würde die geplante Verlegung auch unter 
verkehrssicherheitsrelevanten Gesichtspunkten mittragen. 

  Der Römerweg verläuft wie früher üblich etwas erhöht über der Talaue, 
kommt aus Güglingen in Nähe Mithräum und endet in Botenheim. 
Zwischen dem geplanten Werk 3 und dem Logistikzentrum Taxis 
kommt man an der Gedenkstätte zur Wüstung Niederramsbach vorbei. 
Dahinter liegt wie zu römischen Zeiten das Weingut Ranspacher Hof. 
Zu den archäologischen Aspekten gibt es Führungen und 
Erzählungen. Wird man dann doch vom Mithräum kommend das "U" 
um die Layher-Fabrik mit Verzinkerei erwandern wollen? Auch diese 
Führungen werden an Attraktivität verlieren. Mir ist kein bedeutender 
Radweg bekannt, der mit so einem großen Anteil von Gewerbe- und 
Industriegebieten unattraktiv gemacht wird. 
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  7. Die Ökobilanzierung ä la Käser ist defizitär 

Das Ingenieurbüro Käser hat wie so oft auch in diesem Fall eine 
Ökobilanzierung vorgelegt, die voller Defizite ist. Leider gelingt es Büro 
Käser und seinen Auftraggebern mit dieser in Fachkreisen berühmt-
berüchtigten Ökobilanzierung ä la Käser immer wieder 
durchzukommen. Die Gemeinderäte der Zweckverbandsgemeinden 
haben sich auf Grund der Kritik in dieser Einwendung die 
Ökobilanzierung nochmal genauer anzuschauen. 

 

Eine Bilanzierung der Eingriffe, sowie konkrete Vorschläge für 
Ausgleichsmaßnahmen, waren aufgrund des frühen Entwurfsstadiums 
bisher nicht Bestandteil der Unterlagen, insofern ist die Anregung nicht 
zielführend bzw. unpassend. 

Eine Eingriffs-/Ausgleichsbilanzierung wurde jedoch zwischenzeitlich 
angefertigt und ist Teil der Unterlagen. Zudem sind die erforderlichen 
Ausgleichsmaßnahmen festgelegt, beschrieben und bilanziert worden 
(vgl. Umweltbericht). 

  - Es geht offene Kulturlandschaft verloren. Diese ist wichtig für 
Wildtiere wie Hasen, Greifvögel und Singvögel wie die 
Feldlerche. Bedeutung hat die offene Kulturlandschaft mit 
freien Bücken auch für die Erholung und Wohlbefinden des 
Menschen. Diese Zerstörung der offenen Landschaft wird 
nirgends mit einem Gewicht berücksichtigt. 

Die Bilanzierung erfolgt für alle Schutzgüter, sodass auch die 
Beeinträchtigung von Arten und Biotopen umfasst ist. 

  - Umlaufende Eingrünungen haben nur einen Placebo-Effekt 
für eine gesteigerte Akzeptanz bei Gemeinderäten und 
Naturschützer die derartige Maßnahmen als Ausgleich 
akzeptieren. Tatsächlich werden dicht an die Fabrikbebauung 
und Lagerflächen kleine Bäumchen gepflanzt, die niemals die 
ökologische Wirkung eines frei stehenden Feldbaumes oder 
Gehölzes in einer Feldhecke haben werden. Sie kaschieren 
allenfalls den Fremdkörper Werk 3. Zu Beginn haben die 
Jungbäume sowieso nur eine geringe ökologische 
Bedeutung. Wie mickrig derartige Bäume entlang 10 und 17 
Meter hoher Gebäude aussehen zeigt die Eingrünung der 
Firma Schunk in Hausen. Die ökologische Wirkung am 
Westrand des Gebiets dürfte wieder gänzlich ausfallen, wenn 
die bereits beabsichtigte Erweiterung von Langwiesen IV 
kommt. 

Die grünordnerischen Maßnahmen sind verpflichtend im 
Bebauungsplan festgelegt, sie leisten jede für sich einen Beitrag zur 
Minimierung der Vorhabenwirkung, dies gilt für die umlaufende 
Eingrünung, aber auch die Dach- und Fassadenbegrünung. 

Das Ausgleichskonzept sieht zusätzlich Maßnahmen im 
Zusammenhang mit der Zaber und Fürtlesbach vor, die eine 
Einbindung in den Talraum gewährleisten. 

  - Wie kann im nördlichen Bereich an der Zaber eine 
Ausgleichsfläche gem. §9 (1) 20 BauGB als Maßnahme zur 
Minimierung des Eingriffs in den Naturhaushalt genannt 
werden, wenn dort bereits schon die mögliche 
Trassenführung der Zabertalstraße gemäß FNP-Entwurf 
eingezeichnet ist? 

Die Darstellung der möglichen Trasse einer Zabertalstraße entfällt im 
Zuge der Entwurfsfortschreibung. Zu den Gründen wird auf die 
Ausführung in Kapitel 1.4.a) der Begründung verwiesen. 

  - Eine Dachbegrünung ist keine gültige Ausgleichsmaßnahme. 
Das Büro Käser beweist hier kein Verständnis für die 
komplexen Funktionen des Bodens. 

Die Dachbegrünung stellt eine Minimierungsmaßnahme der 
Ökokonto-Verordnung dar und wird entsprechend in der E/A-Bilanz 
angerechnet. 
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  - Wie bereits in Abschnitt 2 begründet, gilt der Umzug von 
Oberboden nicht als anrechenbarer Ausgleich. 

Das vorgeschlagene Oberbodenmanagement, also die 
Wiederverwendung von hochwertigen Böden, wird nach den Vorgaben 
der Ökokontoverordnung durchgeführt. Diese Ausgleichsmaßnahme 
wird von den Fachverbänden bzw. Landwirten begrüßt. 

  - Mit Büro Käser ist wieder das nicht minder berühmt-
berüchtigte Büro Umweltplanung Dr. Münzing im Boot, das 
stets bemüht ist, die Eingriffe runterzuspielen und 
unzureichende Maßnahmen zum Ausgleich vorschlägt. Die 
Untersuchung von Umweltplanung Dr. Münzing beschränkt 
sich auf die Tierklassse "Vögel", genauer Singvögel 
"Feldlerche" und "Wiesenschafstelze". Diese genießen bei 
Dr. Münzing Beachtung, weil sie dort brüten. Es wird 
verkannt, dass auch Greifvögel dort ihren Lebensraum 
haben. Auch sind die Felder Habitat von Feldhasen, welche 
die offene Landschaft bevorzugen. Es wird verkannt dass alle 
heimischen Säugetier- und Vogelarten mindestens geschützt 
sind. Bestimmte Mäusearten bilden die wenigen Ausnahmen. 
Ebenso beherbergt die Feldflur auch Käferarten, die 
mindestens geschützt sind. Unabhängig von den Listen 
geschützter Arten und Lebensräume ist es im Baugesetzbuch 
unerheblich, ob Lebensraum für wenige, sehr viele oder mehr 
oder weniger geschützte Arten zerstört wird. Es ist allgemein 
von "Tiere" die Rede. Und gerade die Feldhasen geraten mit 
zunehmender Zersiedlung der Landschaft unter Druck. 

Der Untersuchungsumfang beim Artenschutz ist mit der zuständigen 
Unteren Naturschutzbehörde abgestimmt. 

 

  - In der Umweltauswirkung muss auf jeden Fall die potentielle 
Lichtverschmutzung eines 24-Stunden Betriebs analysiert 
werden. Gegebenenfalls muss die Bewertung zum Schluss 
kommen, dass ein 24-Stunden-Betrieb in Langwiesen IV 
wegen der Nachbarschaft zur offenen Flur und der zentralen 
Lage in der Zaberaue unzulässig ist. 

Es ist beabsichtigt, die Beleuchtung im Plangebiet so zu betreiben, wie 
es im Werk II in Güglingen gehandhabt wird. Dies umfasst eine 
Beleuchtung durch LED-Leuchten, die entsprechend gedimmt werden 
können. Nachts sollen nur die unbedingt notwendigen Flächen im 
Freibereich beleuchtet werden (z.B. Fluchtwege). 

  - Ein Regenrückhaltebecken ersetzt keine Ackerfläche. Das Regenrückhaltebecken ist erforderlich um den 
wasserwirtschaftlichen Belangen Rechnung zu tragen. 

 

 

 

 

 

 

  8. Nicht alle wichtigen Aspekte konnten gesammelt werden   
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  Die beteiligen Gemeinden und Bürgermeister sollten wissen, dass die 
Behörden im Verruf stehen, derartige Auslegungen gerne in der 
Ferienzeit oder Adventszeit zu machen, dann wenn möglichst wenig 
Beschäftigung mit der Sache zu erwarten ist Dann ist es unverschämt 
und unfair tatsächlich zur Ferienzeit, zur allgemeinen Sommerruhe, 
erschwerten Arbeit an den Hitzetagen, sommerlichen 
Freizeitgestaltung am Abend und am Wochenende am 20. August mit 
der Öffentlichkeitsbeteiligung zu starten. Und in den ersten beiden 
Wochen nach Ferienende ist die Bevölkerung / die Ämter mit 
Aufarbeitung von Arbeit / viel neuer Arbeit beschäftigt. 

Die frühzeitige öffentliche Beteiligung sollte nach eigenem Bekunden 
der Bürgermeister dem Sammeln aller wichtigen Aspekte dienen. Man 
kann davon ausgehen, dass dieses Ziel nicht erreicht wurde. Die 
Fachleute der TÖBs, Dienststellen der Ämter und Bürgerinnen und 
Bürger konnte sich nicht im gebotenen gründlichen Maß mit dem 
Vorhaben beschäftigen. 

Kenntnisnahme. 

Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit im Rahmen des 
Bebauungsplanverfahrens erstreckte sich über einen Zeitraum von 
einem Monat, die Fachbehörden und Träger öffentlicher Belange 
hatten ca. 6 Wochen Gelegenheit zur Stellungnahme. 

Dem Umfang der eingegangenen Stellungnahmen nach zu urteilen 
bestand bei den Behörden und der Öffentlichkeit ausreichend Zeit, um 
sich mit dem Vorentwurf des Bebauungsplans zu beschäftigen. 

Im Rahmen der förmlichen Auslegung nach § 3 (2) BauGB besteht 
weitere Gelegenheit zur Äußerung. Grundlage ist dann der 
fortgeschriebene Entwurf des Bebauungsplans. 

  9. Vernachlässigte Gesetze 

In diesem Abschnitt folgt eine abschließende Zusammenstellung von 
die Nachhaltigkeit betreffenden Paragraphen die trotz der 
fortschrittlichen Entwicklung im Denken über Nachhaltigkeit und 
Grenzen des Wachstums nach 1969 im Bebauungsplan Langwiesen 
IV ignoriert und ungenügend beachtet werden. Wer diese Paragraphen 
ignoriert oder ungenügend beachtet, verrät die Vereinten Nationen und 
muss eingestehen, dass diese nur ein Etikettenschwindel für den 
Schein eines verantwortungsbewussten Landes vor der 
internationalen Gemeinschaft sind und Deutschland für den Vorrang 
der Wirtschaft Rio 1992 und folgende Konferenzen ausblenden kann. 

 

Kenntnisnahme. 

Die vorliegende Planung bewegt sich innerhalb der angeführten 
Gesetze und damit auf Grundlage der geltenden Rechtslage. 

Der Einwender verkennt, dass durch den Träger der Bauleitplanung 
(hier der ZWZ) auch andere als die in der Anregung aufgeführten 
Belange in die Abwägung einbezogen werden können und müssen. 

  Grundgesetz 

- §20a (betrifft u.a. Abschnitt 1)  
Staat schützt auch in Verantwortung für künftige 
Generationen die natürlichen Lebensgrundlagen... durch die 
vollziehende Gewalt und die Rechtsprechung. 

 

  Baugesetzbuch 

- §1 Absatz 5 (betrifft u.a. Abschnitte 1 und 3)  
Die Bauleitpläne sollen eine nachhaltige städtebauliche 
Entwicklung in Verantwortung gegenüber künftigen 
Generationen gewährleisten. Bauleitpläne sollen 
menschenwürdige Umwelt sichern, Lebensgrundlagen 
schützen, Klimaschutz fördern 
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  - §1 Absatz 6 (betrifft Abschnitt 7) 
Besonders bei Aufstellung der Bauleitpläne zu 
berücksichtigen: u.a. Die Auswirkungen auf Tiere, Pflanzen, 
Fläche, Boden, Wasser, Klima und das Wirkungsgefuge 
zwischen ihnen sowie die Landschaft.... (die Umweltberichte 
zielen dagegen in einer zur Unart ausgewachsenen Praxis 
auf "streng geschützte Arten". Das BauGB schützt 
unbestimmt alle Tiere und Pflanzen unabhängig von ihrer 
Masse.) 

 

  - §1a Absatz 2 (betrifft Abschnitt 2) 
Mit Grund und Boden sparsam umgehen. 

 

  Umnutzung landwirtschaftlicher Flächen nur im notwendigen 
Umfang. Notwendigkeit muss begründet sein (Nicht billig ich 
will mehr) 

 

  - §35 Absatz 3 (betrifft u. a. Abschnitte 6 und 7) 
Beeinträchtigung öffentlicher Belange insbesondere, wenn 
das Landschaftsbild verunstaltet wird und der Erholungswert 
beeinträchtigt wird. 

 

  Raumordnungsgesetz 

- § 1 Absatz 2 (betrifft Abschnitte 2 und 3) 
Leitvorstellung in eine nachhaltige Raumentwicklung 

 

  Sowie: 

UN-Konferenz von Rio 1992 (Erdgipfel) 

- Recht auf nachhaltiges Leben 

 

  UN-Jahr des Bodens 2015  

  Ministerpräsident B-W Günther Oettinger (CDU) Regierungserklärung 
21.6.2006 

- Forderung Netto Null beim Flächenverbrauch 

 

  Nationale Nachhaltigkeitsstrategie (Fortschreibung 2016) 

Deutschland hatte sich bei Rio 1992 verpflichtet, nationale 
Nachhaltigkeitsstrategien zu schreiben, sich aber anscheinend nicht 
verpflichtet, diese umzusetzen. Alles nur für den Schein eines 
verantwortungsbewussten Landes vor der internationalen 
Gemeinschaft. 

- Flächeninanspruchnahme max. 30 Hektar / Tag in 2030 
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  10. Fazit 

Aus den genannten Punkten folgt, dass ich das geplante Vorhaben 
ablehne und der letzte noch nicht bebaute Abschnitt des 
Verbandsgebiets Langwiesen "Langwiesen IV" generell aus dem 
Flächennutzungsplan gestrichen werden muss. 

 

Kenntnisnahme. 

08. Privatpersonen 

vom 18.09.2018 

Sachverhalt, eingerichtete und ausgeübte landwirtschaftliche 
Erwerbsbetriebe 

Meine Familie ist seit nahezu 200 Jähren in Frauenzimmern ansässig 
und hatte sich zunächst der Müllerei, später der Landbewirtschaftung 
verschrieben. 

 

  Heute betreiben wir gemeinsam, meine Frau und ich einen 
Grünlandbetrieb, bewirtschaftet nach den Richtlinien des ökologischen 
Landbaus. Darüber hinaus führe ich auf eigene Rechnung einen 
konventionellen Ackerbaubetrieb mit Schaf- und Rinderhaltung sowie 
angeschlossenem Betriebszweig Weinbau; beide vorgenannten 
Betriebe dienen meiner Familie als Existenzgrundlage. Derzeit läuft 
der Ausbau des Betriebszweigs „Ferien auf dem Bauernhof“. 

 

  Eigentümer sind wir u.a. der Grundstücke 157 bis 165, 176/1, 194/2, 
195, 196, 209, 210, 212, 212/1, 213, 217, 218, 219, 220 (allesamt 
Gemarkung Frauenzimmern), die vorwiegend im Auebereich der 
Zaber liegen und deshalb zum überwiegenden Teil als Grünland 
geführt werden. - Aber auch ein Teil der Ackerflächen liegt in 
unmittelbarer Nachbarschaft zu dem geplanten neuen Standort der Fa. 
Layher, so beispielsweise die Flurstücke 661, 6986, 1899/1, 1903, 
1904, 2027 und 2028 auf Gemarkung Cleebronn. 

 

  Für unsere beiden Landwirtschaftsbetriebe rechnen wir für den Fall der 
Umsetzung der Planung mit einer starken Belastung mit 
umweltgefährdenden Stoffen. 

Von einer Beeinträchtigung der umliegenden Nutzungen durch die 
vorliegende Planung ist nicht auszugehen, die vorliegenden Gutachten 
untermauern diese Einschätzung. 

Eine detaillierte Überprüfung des Bauvorhabens erfolgt in einem 
umfangreichen BImSch-Genehmigungsverfahren durch das 
Regierungspräsidium Stuttgart. Zudem wird im Zuge des 
Genehmigungsverfahrens eine Umweltverträglichkeitsprüfung 
durchgeführt 
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  Bebauungsplanvorhaben 

Gegenstand des Bebauungsplanvorhaben ist eine großflächige 
Gewerbeansiedlung zur Schaffung der „planungsrechtlichen 
Voraussetzungen für einen Werkstandort eines Gewerbebetriebs der 
Gerüstbaubranche [... ], der Gebäude und Anlagen für eine Verzinkerei 
und die Produktion sowie Lagerflächen für Rohmaterial. Endprodukte 
und [...] Versand. Notwendig sind zudem Mitarbeiterstellplätze und 
innerbetriebliche Erschließungsstraßen. Auch die notwendige 
Rückhaltung von Regenwasser und Ausgleichsflächen sollen 
planungsrechtlich abgesichert werden" 

 

  Rechtswidrigkeit des Planentwurfs, Verletzung unserer Rechte, 
Abwägungsfehlerhaftigkeit 

Die Planungen des Zweckverbandes zu Langwiesen IV stellen eine 
massive Beeinträchtigung unserer beiden eingerichteten 
Landwirtschaftsbetriebe dar. Sie können auch aus anderen Gründen 
nicht rechtmäßig in Kraft gesetzt werden. Maßgeblich dafür sind aus 
heutiger Sicht folgende Gesichtspunkte: 

 

  1. Ausreichender Flächennutzungsplan als erforderliche 
Planungsgrundlage fehlt 

Der Planentwurf verletzt bereits das Entwicklungsgebot: ein 
Bebauungsplan ist aus dem Flächennutzungsplan zu entwickeln. Der 
dem Gebiet Langwiesen IV zugrunde liegende Flächennutzungsplan 
ist nahezu 50 Jahre alt und ist hinsichtlich seiner fachtechnischen 
Abgrenzung nach heutigen Gesichtspunkten grob fehlerhaft; so 
schließt er beispielsweise Überschwemmungsgebiete mit ein, aus 
Gründen des Natur- und Umweltschutzes zu berücksichtigende 
Belange werden außer Acht gelassen, etc. 

 
 

Es trifft zu, dass die Darstellung des geltenden Flächennutzungsplans 
auch Flächen innerhalb der Überflutungsflächen entlang der Zaber 
umfasst. Die Verordnung des Überschwemmungsgebiets bzw. die 
Festlegung der HQ100-Linie erfolgten jedoch erst nach der Darstellung 
im Flächennutzungsplan. 

Die vorliegende Bebauungsplanung nimmt die HQ100-Linie auf und 
beschränkt den Eingriff in die Überflutungsflächen auf 
Ausgleichsmaßnahmen, welche im Überschwemmungsgebiet 
zulässig sind. 

  Ziel dieses Flächennutzungsplanes war es, ein für das Zabergäu 
zentral gelegenes Gewerbegebiet zu entwickeln und die gewerbliche / 
industrielle Entwicklung zu bündeln. In Wahrheit wurde aber in nahezu 
jeder der am Zweckverband beteiligten Gemeinden großzügig 
Gewerbegebiete ausgewiesen. Einzelinteressen wurden der erklärten 
Bündelungsfunktion hinten angestellt. Auch dies ein weiterer Grund, 
weshalb der FNP aus den 70-iger Jahren zu beanstanden ist. 

Die Gewerbeflächen im gemeinsamen Industriegebiet Langwiesen 
sind sehr groß geschnitten und sollen daher vorrangig großflächige 
Ansiedlungen ermöglichen, während die Gewerbeflächen in den 
Gemeinden den örtlichen, kleinflächigeren Bedarf decken sollen. Dies 
gilt auch für den zulässigen Emissionsgrad, der bei einem 
Industriegebiet generell höher ist als in einem Gewerbegebiet. 

Die nahezu vollständige Aufsiedlung der Bauflächen im Industriegebiet 
zeigt, dass die Zielsetzung des Zweckverbands richtig war und ist. 
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  Unabhängige, gutachterliche Empfehlungen sowie Feststellungen 
wurden und werden ignoriert. Die Flächennutzungsplangrundlage für 
den Bebauungsplan fehlt deswegen. Das Entwicklungsgebot aus § 8 
Abs. 2 Satz 1 BauGB ist verletzt. Bereits dies wird zur Fehlerhaftigkeit 
des Bebauungsplanaufstellungsverfahrens, zu Abwägungsfehlern und  
zur Verletzung unserer Rechte fuhren. 

 

  2. STEG-Gutachten Februar 1992 

In den 90iger Jahren wurden vom Zweckverband selbst zahlreiche 
Gutachten in Auftrag gegeben, u.a. bei der Stadtentwicklung Südwest 
(STEG), vgl. hierzu "Erweiterung des Industrie- und 
Gewerbestandortes "Langwiesen" im Zabergäu, Februar 1992. Zu 
diesem Zeitpunkt gab es noch kein Langwiesen II, noch kein 
Langwiesen III geschweige denn, es hätte jemand von Langwiesen IV 
gesprochen. Auch Steinäcker, Lüssen und Burgweg in Güglingen 
sowie die Erweiterung Kappelrain in Frauenzimmern waren noch nicht 
einmal angedacht. Deshalb soll an dieser Stelle zur Erinnerung 
nochmals aus dem Gutachten zitiert werden: 

 

Kenntnisnahme. 

 

  "Im Entwurf des Landschaftsplans (1991) zum FNP Brackenheim wird 
dem Gebiet "Langwiesen III" eine geringe ökologische und 
gestalterische Verträglichkeit bescheinigt und ein "Verzicht auf die 
Planung" empfohlen" (Seite 6). 

 

  „Die vielfältigen Erholungsfunktionen des Raumes sind mit lärm- und 
schadstoffintensiven Nutzungen sehr unverträglich. Die 
regionalplanerische Entscheidung für einen "Industrie- und 
Gewerbestandort Langwiesen mit Ansiedlungs- und 
Entfaltungsbedingungen" von 1980 steht dazu in deutlichem 
Gegensatz" (Seite 15). 

 

  "Infolge der linksseitigen Bebauung durch "Langwiesen I" sind dem 
gesamten Naturhaushaltsgefüge bereits erhebliche Wunden zugefügt 
worden, die bei der Erweiterung des Industrie- und Gewerbegebietes 
durch die o.g. Planungsempfehlungen nicht weiter verstärkt werden 
sollten. Vielmehr soll dadurch ein gewisser ökologischer Ausgleich 
sichergestellt werden" (Seite 25). 

 

  Die in vorgenanntem Gutachten ausgewiesenen Freiräume zum 
Kaltluftabfluss werden in die jetzige Bebauung mit einbezogen, eine 
nachhaltige Störung des Kleinklimas, wie im Gutachten bei 
Nichtbeachten dieser Empfehlungen ausgeführt, steht zu erwarten. 

Die im Bebauungsplan „Langwiesen III“ beinhaltete Konzeption zur 
Freihaltung der Zaberaue und der Bereiche entlang des Fürtlesbachs 
wird durch die vorliegende Planung „Langwiesen IV“ aufgenommen, 
da auch sie räumlich von diesen beiden Strukturen abrückt. Zudem 

  Zitate STEG-Gutachten: 
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  "Die stabilen Ostwind-Wetterlagen sind dabei die kritischen 
Wetterlagen, weil sie aus dem stark mit Emissionen belasteten 
Heilbronner Raum schadstoffangereicherte Luft im Zabertal 
heranführen und zugleich kaum eine Durchmischung der Luftschichten 
zulassen. Die Inversionshäufigkeit im Zabertal ist mittel bis hoch. 

An lufthygienischen Belastungssituationen sind v.a. Stick- und 
Schwefeloxide als Schadstoffe beteiligt. Für die Be- und Entlüftung des 
Gäus übernehmen die Flächen der Frischluftproduktion und des 
Frischluftabflusses eine wichtige Funktion. Im Untersuchungsgebiet 
sind dies der gesamte zur Zaberaue gerichtete Nordhang des 
Strombergs, darin verlaufende Tälchen und Gräben wie der 
Fürtlesbach und eine Geländesenke im Osten des Planungsgebietes 
und der Zaberaue selbst. Die gesamte vorgesehene 
Erweiterungsfläche ist also als klimawirksam einzustufen. Die 
kleinklimatischen Verhältnisse sind gegenüber einer weiteren 
Verschlechterung der lufthygienischen Situation als sehr empfindlich 
zu bewerten, zumal der Luftabfluss in der Zaberaue aufgrund 
vorhandener Bebauung stellenweise bereits erheblich behindert wird. 
Dies führt zu einer Einschränkung der Durchlüftung und zur 
Anreicherung von Schadstoffen bei der Ansammlung von Kaltluft in 
sogenannten Kaltluftseen" (Seite 13). 

sind beide Strukturen zentraler Bestandteil des Ausgleichskonzepts, 
das zu einer erheblichen Aufwertung dieser Bereiche führt. 

Zur Ermittlung der vorhabenbedingten Wirkungen auf die lokalen 
klimatischen Verhältnisse wurde eine Untersuchung durch das 
Ingenieurbüro Lohmeyer durchgeführt. 

Diese kommt zum Ergebnis, dass die baulichen Anlagen zwar zu 
gewissen Einschränkungen des Kaltluftstroms führen, die nächtliche 
Belüftung des benachbarten Gewerbegebiets und weiterer 
Siedlungsgebiete entlang der Zaber mittels Kaltluftströmung jedoch 
erhalten bleibt. Die vorgesehene Begrünung ausgedehnter 
Dachflächen mildert das Aufzehren von Kaltluft und trägt dazu bei, 
dass bei ausgeprägten Kaltluftbedingungen die Belüftungsverhältnisse 
im Tal der Zaber auch mit der umgesetzten Planung erhalten bleiben. 

 

  "Der Eingriff in die klimatischen Funktionen wird als sehr hoch 
eingestuft. Eine Bebauung des Zabertals an dieser Stelle verringert die 
Wirksamkeit der Luftleitbahn, die dann beidseitig von Industrieflächen 
eingeschnürt wird. Anstelle von Be- und Entlüftungsvorgängen erhöht 
sich die Tendenz zum Stau von Luftmassen mit höheren 
Schadstoffgehalten. Die zur Ableitung von Kaltluft wichtigen 
Geländestrukturen des Fürtlesbachs und der Geländesenke innerhalb 
des Planungsgebiets werden durch eine flächenhafte Bebauung in 
ihrer Funktion erheblich beeinträchtigt" (Seite 21). 

 

  Die von STEG gegebenen Empfehlungen werden mit der jetzigen 
Planung konterkariert! 
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  Am 14.03.2018 wurde im Rahmen einer öffentlichen 
Informationsveranstaltung in Frauenzimmern eine erste Planung für 
das Gebiet Langwiesen IV vorgestellt. Die aktuelle Planung entspricht 
der an diesem Abend vorgeschlagenen Variante von Herrn Dr. Festl, 
die damals von Ihnen, Herrn Kieser, abgelehnt wurde, da dieser 
Vorschlag zu nahe am Dorf Frauenzimmern läge und wegen 
Emissionsproblemen (Lärm, Luftbelastung etc.) nicht realisiert werden 
könne. - Genau diese Lösung wird jetzt zur Genehmigung vorgelegt. 

Kenntnisnahme. 

Es ist richtig, dass sich der zunächst favorisierte Standort aus Sicht 
des Zweckverbands vorteilhafter im Hinblick auf die 
Immissionsproblematik dargestellt hat, sowohl zur Ortslage 
Frauenzimmern, als auch zu den benachbarten Hofstellen. Zudem war 
bei diesem Standort der Eingriff in das Grundeigentum, bis hin zu einer 
möglichen Existenzgefährdung, als geringer einzustufen. 

Die jetzt vorgelegte Variante konnte nur weiterverfolgt werden, da die 
Verträglichkeit der Planung mit der Umgebung nachgewiesen und mit 
den betroffenen Eigentümern eine einvernehmliche Einigung zum 
Grunderwerb erzielt werden konnte. 

  3. Grober städtebaulicher Missgriff 

Es besteht unter Verstoß gegen § 1 Abs. 3 BauGB und die 
Anforderungen an die ordnungsgemäße Abwägung in § l Abs. 6, Abs. 
7 BauGB ein grobes Missverhältnis zwischen Wohn- und 
Gewerbefläche in dem kleinen Dorf Frauenzimmern. Die 
Siedlungsfläche beträgt ca. 25 ha, am westlichen Ortseingang befindet 
sich eine Schreinerei, am nördlichen Ortseingang ebenfalls Gewerbe 
(Lägler Maschinenbau, Hammerschmiede Baumann, Hartchrom Beck 
sowie Anlagenbau Kübler). Am östlichen Ortsausgang ein Betonwerk 
mit anschließendem Gebiet Langwiesen I (16 ha), Langwiesen II (5 ha) 
südlich der Zaber Langwiesen III mit 23 ha und jetzt neu Langwiesen 
IV mit bislang 14 ha. 

 

Von einer Beeinträchtigung der umliegenden Nutzungen durch die 
vorliegende Planung ist nicht auszugehen, die vorliegenden Gutachten 
untermauern diese Einschätzung. 

Eine detaillierte Überprüfung des Bauvorhabens erfolgt in einem 
umfangreichen BImSch-Genehmigungsverfahren durch das 
Regierungspräsidium Stuttgart. Zudem wird im Zuge dieses 
Genehmigungsverfahrens eine Umweltverträglichkeitsprüfung 
durchgeführt. 

  Die Belastung des Dorfes Frauenzimmern ist enorm und wir 
Frauenzimmerer Bürger sagen schlichtweg, "es reicht"! Die Planungen 
des Zweckverbands zwingen die Bürger, die im Gutachten 
beschriebenen lufthygienischen Auswirkungen zu erdulden. – Diese 
Bürde wird abgelehnt! 

 

  In Frauenzimmern gibt es mittlerweile 5 bzw. 6 Lackier- bzw. 
lackverarbeitenden Betriebe, die Vorbelastung mit erheblich 
belästigenden und möglicherweise sogar gesundheitsgefährdenden 
Stoffen ist exorbitant hoch. Durch die zusätzliche Ansiedelung einer 
Verzinkerei potenziert sich diese Gefährdung nochmal um ein 
Vielfaches! 

Das Vorhaben durchläuft ein immissionsschutzrechtliches 
Genehmigungsverfahren und eine Umweltverträglichkeitsprüfung, die 
Einhaltung der zulässigen Werte der Abluft ist somit behördlich 
abgesichert. Dies gilt auch für den laufenden Betrieb, der einer 
regelmäßigen Überwachung unterliegt. 
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  4. Fehlende Bestimmtheit der Festsetzungen, unklare Auswirkungen 

Die planungsrechtlichen Festsetzungen in den Ziffn. 1.1 zur Art der 
baulichen Nutzung sind inhaltlich unbestimmt. Der größte Teil des 
Bebauungsplans sieht ein riesiges Baufenster vor, was zur extremen 
Überbauung des gesamten Plangebiets führen wird. Mit teilweise bis 
zu 17 m hohen Industrieanlagen (südliche Hälfte, Westen) und einer 
GRZ von 0,8 entsteht hier ein Industriekomplex, der einen extremen 
Fremdkörper in der Landschaft und einen groben städtebaulichen 
Missgriff sowie Abwägungsfehler darstellt. Die Auswirkungen des 
Bebauungsplans, insbesondere die vorhabenbedingten Immissionen 
für die Umgebung, lassen sich so nicht abschätzen. 

 

Der Bebauungsplan wird als sog. „vorhabenbezogener 
Bebauungsplan“ nach § 12 BauGB aufgestellt. 

In diesem Verfahren ist der Vorhaben- und Erschließungsplan (VEP), 
zu dessen Durchführung sich der Vorhabenträger vertraglich 
verpflichtet, maßgeblich für die zulässige Nutzung und gem. § 12 (3) 
Bestandteil des Bebauungsplans.  

Der Bebauungsplan setzt somit lediglich einen Rahmen, innerhalb 
dessen das Vorhaben auf der Grundlage des VEP umgesetzt wird. 

 

  5. Fehlende Untersuchungen zu Achtungsabständen nach der 
Störfallverordnung 

Es fehlt in den Planunterlagen bisher ein Gutachten zum Nachweis der 
Einhaltung von angemessenen Sicherheitsabständen, früher 
"Achtungsabstände" nach der "Seveso-III-Richtlinie" 2012/18-EU vom 
04.07.2012 zur Beherrschung der gefahrenschwere Unfälle mit 
gefährlichen Stoffen. Die Richtlinie enthält Pflichten zur Verhütung 
schwerer Unfälle insbesondere durch Einhaltung von angemessenen 
Sicherheitsabständen, die gerade bei der Bauleitplanung zu 
berücksichtigen sind. Im vorliegenden Fall wird eine 
Summationsbetrachtung mit Blick auf die bereits ansässigen Anlagen 
erforderlich. 

 
 

Nach vorheriger Klärung mit dem zuständigen Regierungspräsidium 
Stuttgart handelt es sich beim Vorhaben nicht um einen Betrieb, der 
unter die Störfallverordnung fällt. 

 

  Es ist davon auszugeben, dass von den Festsetzungsmöglichkeiten 
des § 9 Abs. l Nr. 23c BauGB Gebrauch gemacht werden muss, 
wonach bei der Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung nach 
Art, Maß oder Nutzungsintensität zu bestimmenden Gebäuden oder 
sonstigen baulichen Anlagen in der Nachbarschaft von 
Störfallbetrieben bestimmte bauliche oder sonstige technische 
Maßnahmen zur Vermeidung oder Minderung der Folgen von 
Störfallen getroffen werden müssen. 

 

  Einschränkungen für die Siedlungsentwicklung von Frauenzimmern 
werden die Folge sein. Ob unsere beiden landwirtschaftlicher Betriebe 
bzw. unser Weinbaubetrieb in Zukunft, nach Realisierung der 
vorgelegten Planung, überhaupt noch weitergeführt werden können, 
ist äußerst fraglich. 

Eine Siedlungsentwicklung durch Wohnbauflächen ist in die Richtung 
des interkommunalen Industriegebiets nicht vorgesehen. 

  Wir verweisen auf die Vorschriften zu Anlage 1 Nr. 2e zum BauGB, 
wonach erhebliche nachteilige Auswirkungen von Störfallbetrieben 
nach § 1 Abs. 6 Nr. 7j zu beschreiben und zu bewältigen sind. 

Kenntnisnahme, ein Störfallbetrieb liegt nicht vor. 
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  6. Wasserhaushalt 

Weiter ist mit einer erheblichen Störung und Beeinträchtigung des 
Wasserabflusses der Zaber bei Hochwasserereignissen zu rechnen, 
durch den zu erwartenden Rückstau wird es zu massiven Problemen 
kommen. Bei einem Niederschlagsereignis von 50 mm Niederschlag 
werden bei 14 ha versiegelter Fläche mit einem zusätzlichen Abfluss 
von 7.000 cbm Niederschlagswasser zu rechnen. Wird ein 
Rückhaltebecken mit der Dimensionierung 100 x 100 Meter angelegt 
werde, müsste das Bassin eine Tiefe von 7 m aufweisen. - Und wir 
haben vereinzelt Niederschlagsereignisse größer 50 mm Regen im 
mittleren Zabergäu! 

 

Im Bereich der Überflutungsflächen der Zaber sind lediglich 
Ausgleichsmaßnahmen geplant. Daran schließt sich auf Höhe der 
HQ100-Linie zunächst ein Feld und dann das Regenrückhaltebecken 
an. Dieses wird landschaftsgerecht in die Talaue eingebunden. Eine 
Beeinträchtigung des Hochwasserabflusses ist nicht gegeben. 

Es wird darauf hingewiesen, dass in den aufgeführten 14 ha (Stand 
Vorentwurf) auch die Ausgleichsflächen mit einbezogen sind, weshalb 
die versiegelten Flächen weit geringer sind. Das im Plangebiet 
anfallende Regenwasser wird so gedrosselt an den Vorfluter 
abgegeben, dass keine hydraulische Überlastung entsteht. Die 
gedrosselte Abgabe von Regenwasser wird z.B. durch die 
vorgesehene Dachbegrünung begünstigt. 

  Zitat STEG-Gutachten: 

"Es ist davon auszugeben, dass heute bei einem Hochwasserereignis 
weit mehr Flächen im Planungsgebiet rechts der Zaber überflutet 
werden, als bei der Abgrenzung des Überschwemmungsgebiets 
vorgesehene wurde, weil das ansammelnde Wasser nur noch auf die 
rechte Uferseite ausweichen kann. Aus landschafts- und 
regionalplanerischer Sicht ist grundsätzlich dem Erhalt natürlicher 
Retentionsflächen zum Hochwasserschutz Vorrang vor dem Bau 
teurer, künstlicher Regenrückhaltebecken einzuräumen. In der 
Zaberaue sind jedoch für die Zukunft weitere künstliche Einbauten 
geplant" (Seite 12). 

 

Kenntnisnahme. 

Eine Beeinträchtigung des Hochwasserabflusses ist nicht gegeben. 

  7. Zusätzliche Immissionsbelastung 

Im geplanten neuen Werk von Layher soll gemäß Plan neben der 
Verzinkung von Metallteilen auch die Produktion von Gerüstteilen 
stattfinden. Durch den 3-Schicht-Betrieb ist mit einer erheblichen 
Lärmbelästigung zu rechnen, nicht zuletzt deshalb das Angebot von 
Ihnen, Herrn Kieser, an die benachbarten Aussiedlerhöfe, beim 
Verkauf ihres Landes als Entgegenkommen Lärmschutzfenster zu 
finanzieren!!! 

 

Von einer Beeinträchtigung der umliegenden Nutzungen durch die 
vorliegende Planung ist nicht auszugehen, die vorliegenden Gutachten 
untermauern diese Einschätzung. 

Eine detaillierte Überprüfung des Bauvorhabens erfolgt in einem 
umfangreichen BImSch-Genehmigungsverfahren durch das 
Regierungspräsidium Stuttgart. Zudem wird im Zuge dieses 
Genehmigungsverfahrens eine Umweltverträglichkeitsprüfung 
durchgeführt. 

  Auch für unseren eigenen Betrieb mit bestehender Direktvermarktung 
von Rind- und Schaffleisch, welches wir bislang mit Herkunft aus dem 
Naturpark Stromberg-Heuchelberg bewerben, können wir künftig nur 
noch mit dem Label Herkunft aus dem Industriepark Zabergäu 
vermarkten! Wir rechnen diesbezüglich mit dramatischen 
Absatzeinbußen. An den Ausbau des Betriebszweiges Ferien auf dem 
Bauernhof ist nicht mehr zu denken. 
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  8. Verkehrssituation 

Ein weiteres Problem stellt auch der zusätzlich zu erwartende Verkehr 
dar: es ist mit verstopften Straßen .und Kreuzungen zu rechnen. Die 
Belastung wird in der schalltechnischen Untersuchung des Büros 
Heine + Jud vom 29. 08.2018 auf S. 2 mit 60 Fahrzeugen tagsüber 
sowie einem LKW pro Stunde in der Nacht angegeben. Geht man von 
einer Kapazität des Werkes von 120.000 bis 150.000 to Stahl p.a. aus, 
reichen diese Zahlen bei weitem nicht aus. Nicht jeder LW ist ein 40-
Tonner und nicht jeder LKW ist voll beladen. Diese Zahlen dürfen 
getrost verdoppelt werden. Es ist mit 130 bis 150 zusätzlichen LKW-
Fahrten pro Tag zu rechnen. Die 250 Ein- bzw. Auspendler zum Werk 
noch nicht berücksichtigt. Unsere Betriebsabläufe werden durch diese 
Einflüsse nachhaltig gestört, der Standort Frauenzimmern verliert 
durch zusätzliche Belastung mit Lärm und Gestank deutlich an 
Lebensqualität. 

 

Um die verkehrlichen Auswirkungen der geplanten Nutzung zu 
überprüfen wurde eine entsprechende Verkehrsuntersuchung 
durchgeführt (vgl. Anlage 6 der Begründung). Hierfür wurden die 
Verkehrsmengen im relevanten Untersuchungsgebiet erhoben und die 
Leistungsfähigkeit des bestehenden Verkehrssystems überprüft. 
Anhand unterschiedlicher Planfallszenarien wurde das künftige 
Verkehrsaufkommen prognostiziert und die verkehrlichen 
Auswirkungen auf die relevanten Knotenpunkte überprüft. 

Dabei hat sich gezeigt, dass die Verkehrszunahme durch das geplante 
Werk im Rahmen der Gesamtprognose eher von untergeordneter 
Bedeutung ist. Da bereits unter Analysebedingungen und mit Eintreten 
einer weiteren allgemeinen Verkehrsentwicklung (Motorisierung - 
Mobilität / Einwohnerentwicklung / etc.) Handlungsbedarf besteht, sind 
die verkehrlichen Auswirkungen der geplanten Gewerbeentwicklung 
zu relativieren. 

Bei der ermittelten Verkehrszunahme ist auch zu berücksichtigen, 
dass durch den Neubau der Verzinkerei im Werk III die LKW-Verkehre 
zu den auswärtigen Verzinkereien entfallen können. 

Die durch die Verkehrszunahme betroffenen Belange, wie z.B. 
vermehrter Straßenverkehrslärm in den Ortsdurchfahrten, sind in eine 
Abwägung mit den Belangen der wirtschaftlichen Entwicklung und der 
Schaffung von Arbeitsplätzen im Gebiet des Zweckverbands, aber 
auch darüber hinaus, zu stellen. Mit der geplanten Investition und einer 
Mitarbeiterzahl von ca. 380 ist von einer erheblichen Wertschöpfung in 
der Region auszugehen, die sich über die Grund- und Gewerbesteuer-
Einnahmen bis in die kommunalen Haushalte auswirkt. Diese Mittel 
können u.a. zur Sicherung der öffentlichen Infrastruktur eingesetzt 
werden. 

  Herr Heckmann, Bürgermeister der Stadt Güglingen, schreibt 
sinngemäß, ich bin nicht so blauäugig, als dass ich glauben würde, die 
Causa Layher wäre ohne zusätzliche Belastung der Einwohner von 
Frauenzimmern realisierbar. 

  Auch der Bau zusätzlicher Verkehrswege wird diesbezüglich keine 
Erleichterung bringen, da der Weg nach Sinsheim zur A6 durch 
Güglingen und der Weg zur A81 durch Cleebronn bzw. über die 
Stromberggemeinden führt. - In diesen Ortschaften haben sich (so Z.B. 
in Ochsenbach) zwischenzeitlich Bürgerinitiativen gegen den LKW-
Schwerverkehr, vorwiegend mit der Destination Fa. Layher, Güglingen 
bzw. Eibensbach, formiert. In Ochsenbach sind die Gehwege 
neuerdings von Hundertschaften orangeweißer Pylone zum Schutz 
der Fußgänger gesäumt, ein furchtbarer Anblick in dem ansonsten so 
beschaulichen Fachwerkdorf. 
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  Nicht unerwähnt bleiben soll, dass sich die Straßen nach Norden und 
Süden aufgrund der starken Frequentierung mit schweren Fahrzeugen 
mittlerweile -in einem desolaten Zustand befinden. 

 

  9. Auswirkungen auf die Weingärtnergenossenschaft (WG) Cleebronn 
- Güglingen 

Betroffen sind wir - neben 500 (!) weiteren Erzeugern - als Mitglied in 
der benachbarten Weingärtnergenossenschaft Cleebronn-Güglingen. 

 
 

 

  Unsere Eltern und Großeltern waren in der Vergangenheit am Aufbau 
dieses Betriebes durch entsprechende Einlagen maßgeblich beteiligt. 
Durch Ansiedlung des Layher-Werkes in unmittelbarer Nachbarschaft 
zur WG wird sich das Kaufverhalten der Kunden stark verändern, die 
Umsätze werden rückläufig sein, die Buchung der Räumlichkeiten für 
Events wird an Bedeutung verlieren. Das bisherige Qualitäts- und 
Alleinstellungsmerkmal "beste Genossenschaft Deutschlands“ scheint 
den Plangeber nicht weiter zu interessieren. 

Die optische Beeinträchtigung der Betriebsanlagen der 
Weingärtnergenossenschaft (WG) durch die vorliegende Planung wird 
nicht als erheblich eingeschätzt, zumal sich das Gebäude der WG 
selbst als Industriebau darstellt. 

Der Abstand zwischen den Gebäuden beträgt ca. 140m, zudem wird 
das Betriebsgelände bzw. das geplante Gebäude in diese Richtung 
durch eine Rand- und Fassadenbegrünung in das Landschaftsbild 
eingebunden. 

  Selbst wenn das geplante Werk den Vorgaben der 
Bundesimmissionsschutzverordnung entspricht, welcher Kunde will 
einen Wein erwerben, welcher in unmittelbarer Nachbarschaft zu einer 
Verzinkerei ausgebaut wurde? 

Auch eine Beeinträchtigung des Kellerei-Betriebs wird nicht erwartet. 
Zum einen ist die Umgebung der Kellerei bereits heute durch 
Industriebetriebe geprägt, die in den Gebieten Langwiesen I – III 
ansässig sind. Die Beeinträchtigung durch Immissionen ist gemäß der 
vorliegenden Gutachten nicht zu erwarten, ein weiterer Nachweis 
erfolgt im BImSch-Genehmigungsverfahren.   Seitens der Genossenschaft wurde es versäumt, eine 

basisdemokratische Meinungsbildung innerhalb der Genossenschaft 
herbeizuführen; ob dies an der persönlichen Betroffenheit von der 
geplanten Maßnahme einzelner Personen abhängt, darüber könnte 
allenfalls spekuliert werden. 

  Fakt ist, dass die Genossenschaft ca. 25 bis 30 feste Arbeitsplätze 
bietet, ca. 50 Betriebe im Vollerwerb vom Weinbau leben sowie die 
restlichen 450 Mitglieder ebenfalls auf Einnahmen aus dem 
Weinverkauf angewiesen sind. 

  In Gesprächen mit den Bürgern wird oftmals ohmnächtig von der 
übermächtig erscheinenden Firma Layher gesprochen. Diese Firma 
wird von natürlichen Personen geführt, mit denen man sehr gut und 
verständnisvoll reden kann. 

  Deshalb die eindringliche Forderung, entsprechend rechtzeitig auf 
Alternativen zu dem geplanten Standort in Frauenzimmern 
einzuwirken, um unnötige Planungskosten zu vermeiden. 

Alternative und gleich geeignete gewerbliche Bauflächen sind im 
Zabergäu nicht vorhanden. Dies hat eine regionalplanerische Prüfung 
von Standortalternativen ergeben (vgl. Kapitel 1.3 der Begründung). 
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  Zusammenfassung 

In der derzeit vorgesehenen Entwurfsform kann der Bebauungsplan 
nicht in Kraft treten. Von der Ausweisung ist an dieser Stelle Abstand 
zu nehmen. 

 

Kenntnisnahme. 

09. Privatperson 

vom 19.09.2018 

Zum Bebauungsplan Langwiesen IV erhebe ich im Rahmen der 
frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung nach BauGB § 3 folgende 
Einwendung. 

 

  1. 

Der Landverbrauch stieg in der Planung binnen eines halben Jahres 
um 40% auf jetzt 14 ha. Eine solche Steigerungsrate gegenüber der 
Infoveranstaltung in Frauenzimmern spricht für ein wohl geringes 
Verantwortungsbewusstsein bezüglich der hierbei zerstörten 
landwirtschaftlichen Ackerflächen und eine mangelnde Würdigung des 
Gebots zum sparsamen (Umgang mit Grund und Boden entsprechend 
BauGB § 1a. 

 

Der bei der öffentlichen Vorstellung des Projekts in der Gemeindehalle 
Frauenzimmern vorgestellte Planungsstand entsprach einer ersten 
Konzeption für das Bauvorhaben, das zudem noch am Standort 
südlich der WG Cleebronn-Güglingen angeordnet war. 

Die Projektplanung wurde zwischenzeitlich am neuen Standort östlich 
der WG konkretisiert und fortgeschrieben. Es ergibt sich aktuell ein 
Bauflächenbedarf von ca. 11 ha. 

  2. 

Das Zabergäu hat in der Summe verhältnismäßig viele Metall be- und 
verarbeitende Betriebe. Die Kläranlage Frauenzimmern-Güglingen lag 
vor 10 Jahren bei der Konzentration halogenierter Lösungsmittel im 
Auslauf der Kläranlage absolut in der Spitzengruppe aller in Baden-
Württemberg untersuchten Anlagen. Aufgrund von 
Datenschutzargumenten wurden Verursacher nicht benannt. 

 

Eine detaillierte Überprüfung des Bauvorhabens erfolgt in einem 
umfangreichen BImSch-Genehmigungsverfahren durch das 
Regierungspräsidium Stuttgart. Zudem wird im Zuge dieses 
Genehmigungsverfahrens eine Umweltverträglichkeitsprüfung 
durchgeführt. 

 

  Meine Bemühungen die momentane Belastung der Zaber mit 
perhalogenierten Kohlenwasserstoffen – sowohl Chlor wie auch Fluor 
– zu erfahren endeten kläglich. Die Belastung des Klärschlamms 
bezüglich der PFT Stoffe sei zwar in 10 Jahren auf 25% 
zurückgegangen. Daten über Konzentrationen der perfluorierten und 
chlorierten Kohlenwasserstoffe im Auslauf der Kläranlage stünden für 
die letzten Jahre nicht zur Verfügung, da diesbezüglich keine 
routinemäßigen Messungen durchgeführt würden. (Auskunft Rathaus 
Güglingen im April 2013) 

 

  Mir ist selbstverständlich bekannt, dass perhalogenierte 
Kohlenwasserstoffe und deren Abbaustufen sehr unterschiedliche 
biologische Wirkung haben. Ein Nichtbekanntsein des 
Belastungsgrades der Zaber gemessen am Auslauf der Kläranlage 
Güglingen-Frauenzimmern bringt mich vorerst zu einer Ablehnung 
einer weiteren Ansiedlung größerer Metallverarbeitungsbetriebe. 
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  Vielleicht ist es dem Zweckverband möglich die Kontrollmessungen 
auf die industriespezifischen Mehrbelastungen der Kläranlage zum 
Schutze der Gewässer zu erweitern. 

 

10. Privatperson 

vom 20.09.2018 

Der o.g. Bebauungsplan »Langwiesen IV" betrifft meinen 
Betriebsstandort in der Gemeinde Cleebronn auf den Flurstücken Nr. 
1499, 1500 und den angrenzenden Flurstücken. 

Der landwirtschaftliche Betrieb wird im Haupterwerb seit der 
Hofübergabe im Jahr 2012 bewirtschaftet. Ich als Betriebsleiter 
(Jahrgang 1975} habe drei potenzielle Hofnachfolger von 17. 16 und 
15 Jahren. Ich bewirtschafte einen Betrieb mit 8 ha Weinbau und 40 
ha Ackerbau. Der Betrieb ist derzeit auf Weinbau spezialisiert. 

Kenntnisnahme. 

Der Zweckverband und der Vorhabenträger sind auch mit den 
Eigentümern der angrenzenden Betriebe in laufendem Kontakt, um 
einvernehmliche Lösungen zu erreichen.   

  Ein ausreichender Abstand zum Siedlungskörper des zukünftig 
angrenzenden Gewerbegebiets muss durch die Planung 
gewährleitstet werden, ohne dass der landwirtschaftliche Betrieb in 
seiner Bewirtschaftung eingeschränkt wird. 

Dies ist gegeben. Die Bewirtschaftung der angrenzenden Flächen ist 
nicht eingeschränkt. 

  Die Planung sollte auch unsere zukünftige Entwicklung des Betriebs 
im Blick haben und nicht verhindern. 

Kenntnisnahme. Zwischenzeitlich wurde auf dem Verhandlungsweg 
eine einvernehmliche Lösung erzielt. 

  Aufgrund der Eigentumsbeeinträchtigung ist ein genaues 
Immissionsgutachten unumgänglich, um die Abstände gegenüber der 
Wohnbebauung zu bestimmen. 

Die schalltechnische Untersuchung wurde zwischenzeitlich 
konkretisiert und auf den aktuellen Planungsstand des Bauvorhabens 
abgestimmt (vgl. Anlage 4 der Begründung). 

Die Verträglichkeit der Nutzungen ist gutachterlich nachgewiesen, es 
wird sogar das sog. Irrelevanzkriterium erfüllt, d.h. die zulässigen 
Immissionsrichtwerte werden um mind. 6 db(A) unterschritten. 

  Wir bitten um weitere Prüfung des Eingriffs in mein Eigentum durch die 
herannahende Bebauung und um ein konstruktives Gespräch 
hinsichtlich der weiteren Planung und dem Bestand unseres 
landwirtschaftlichen Betriebs zu gewährleisten. 

 

Dies ist erfolgt. 

Zwischenzeitlich wurde auf dem Verhandlungsweg eine 
einvernehmliche Lösung erzielt. 

C. Anregungen aus den Vorberatungen in den Gemeinderäten der Verbandsgemeinden 

 Gemeinderat Güglingen 

am 17.07.2018, 

Gemeinderat Brackenheim 

Fassadenbegrünung soll umgesetzt werden 

 

Eine Begrünung von geeigneten Fassaden, z.B. an 
Produktionsgebäuden oder Lagerhallen, ist Teil der Vorhabenplanung. 
Sie ist im Bepflanzungs- und Begrünungskonzept verpflichtend 
festgelegt. 
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am 19.07.2018, 

Gemeinderat Cleebronn 

am 20.07.2018, 

Gemeinderat Nordheim 

am 20.07.2018 (keine 
Anregungen), 

Gemeinderat Pfaffenhofen 

am 25.07.2018, 

Gemeinderat Zaberfeld 

am 31.07.2018 

Fugenbreiten bei Festsetzung 1.8a) „Pflastermaterial ohne 
wasserdurchlässige Abstandsfuge ist unzulässig“ sollten breit genug 
sein. 

Die Festsetzung 1.8a) wurde im Zuge der Entwurfsfortschreibung 
geändert. Da es sich beim Baugrundstück um gewerblich genutzte 
Flächen handelt, bei der das auf den Betriebsflächen anfallende 
Oberflächenwasser auch verunreinigt sein kann, wird auf die 
Verpflichtung für wasserdurchlässige Beläge bei Stellplätzen 
verzichtet. Dies dient dem Boden- und Grundwasserschutz. 

Umgehungstraße, Führung „Zabertalstraße“ 

 

Auf die Freihaltung einer Trasse für die „L 1103 neu“ wird zugunsten 
der Festsetzung von Ausgleichsmaßnahmen verzichtet. Daher entfällt 
auch die bisher nachrichtlich übernommene Darstellung der „L1103 
neu“. 

Die Trassenführung einer „L 1103 neu“ ist insbesondere in östliche 
Richtung aufgrund von naturschutzrechtlichen Restriktionen 
(Naturschutzgebiet, FFH-Gebiet) aus heutiger Sicht nicht möglich, 
womit auch auf den Abschnitt von der K 2150 (Cleebronner Straße) bis 
zur Maybachstraße/Zaberbrücke verzichtet werden kann. Die 
Verkehre einer möglichen Südumgehung Güglingens und 
Frauenzimmerns können über die bestehende Langwiesenstraße 
(nördlich der Zaber) auf die L 1103 geführt werden. 

  Radwegführung, 

Radweg: 90 Grad-Stellen runder 

 

Hinsichtlich der alternativen Führung des Zabergäu-Radwegs wird auf 
die vom ZWZ in Zusammenarbeit mit dem Landratsamt und den 
Fachverbänden erarbeitete Konzeption verwiesen, die zur Zeit 
erarbeitet wird. 

An der Schaffung einer südlichen Umfahrung des Betriebsgeländes 
wird festgehalten, da der landwirtschaftliche Verkehr auf möglichst 
kurzem Wege geführt werden soll und zudem die anliegenden 
landwirtschaftlichen Flächen erschlossen sein müssen.  

Die abknickenden Stellen sind so bemessen, dass sie durch 
landwirtschaftliche Fahrzeuge befahren werden können. Dadurch ist 
hier auch für den Radverkehr ein komfortables Befahren möglich. 

  Ausgleichsmaßnahmen nochmals explizit vorstellen Kenntnisnahme und Beachtung. 

Das Konzept der Ausgleichsmaßnahmen umfasst insbesondere die 
Verlegung und Renaturierung der Zaber und des Fürtlesbachs (vgl. 
Konzept „Gewässerentwicklung Zaber,Renaturierung Fürtlesbach, 
Anlage 3 der Begründung). 

  Volumen Regenrückhaltung prüfen! Ausreichend bemessen 

 

Kenntnisnahme, Beachtung und Nachweis im Zuge der 
Entwässerungsplanung. 
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  Biotopvernetzung z.B. Renaturierung Fürtlesbach 

 

Das Konzept der Ausgleichsmaßnahmen umfasst insbesondere die 
Verlegung und Renaturierung der Zaber und des Fürtlesbachs (vgl. 
Konzept „Gewässerentwicklung Zaber,Renaturierung Fürtlesbach, 
Anlage 3 der Begründung). 

  Fassadenfarben: Nur gedeckte Farben zulassen (v.a. nicht weiß) Bei Festsetzung 2.1 b) wird ergänzt, dass „weiß“ als Fassadenfarbe 
nicht zulässig ist. 

Hinsichtlich der Fassadenfarbe wird grundsätzlich darauf hingewiesen, 
dass das Bauvorhaben im Rahmen des Vorhaben- und 
Erschließungsplans auch hinsichtlich seiner Farbgestaltung geregelt 
ist. 

  Dachbegrünung 

 

Eine Dachbegrünung auf geeigneten Dachflächen ist Teil der 
Vorhabenplanung (vgl. Darstellung im Bepflanzungs- und 
Begrünungskonzept, Anlage 2 der Begründung). 

  Durchgrünung des Gebiets gewünscht, insb. aufgrund großer 
Versiegelungen 

 

Das Baugrundstück soll möglichst effizient gewerblich genutzt werden 
können, es ist hinsichtlich seiner Größe auf den gegebenen Bedarf 
zugeschnitten. Diesem Grundgedanken folgt auch die Festsetzung der 
Grundflächenzahl mit 0,8. 

Eine innere Durchgrünung würde zur Folge haben, dass das 
Baugrundstück größer bemessen werden müsste. Dies soll zur 
Reduzierung des Flächenverbrauchs vermieden werden. 

  Festsetzung 2.1 „Äußere Gestaltung“: verwitterungsfest - ist im 
Gegensatz zum Antrag, dass Rohwaren  draußen gelagert werden ggf. 
im Gegensatz zu wasserdurchlässigem Pflaster 

 

Die Festsetzung 2.1. richtet sich auf das Material der Dacheindeckung. 
Hier soll vermieden werden, dass sich das getrennt zum Vorfluter 
abzuleitende Regenwasser (Trennentwässerung) von den Dächern 
mit Schwermetallen anreichert. 

Das von den Betriebsflächen abfließende Regenwasser wird nicht der 
Trennentwässerung zugeführt, sondern dem Schmutzwasserkanal 
und damit der Kläranlage. Wasserdurchlässiges Material ist bei der 
Befestigung von Betriebs- oder Lagerflächen nicht vorgeschrieben, da 
der Schutz des Grundwassers gewährleistet werden muss. 

  Rückbauzwang bei Nicht-Mehr–Nutzung. Kann das geregelt werden? Für eine solche Regelung besteht aus Sicht des ZWZ keine 
Notwendigkeit, da von einer dauerhaften Nutzung ausgegangen wird. 
Dies entspricht auch der Handhabung bei der Vermarktung der 
anderen Flächen im Verbandsgebiet. 
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  Begründung Verlegung des Standorts 

 

Der im Vergleich zur Informationsveranstaltung im März 2018 
geänderte Standort beruht auf einem Vorschlag verschiedener 
Verbände und Parteien (vgl. Stellungnahme Nr. 22). 

Dieser Standort ermöglicht u.a. eine Erschließung über das Gebiet 
Langwiesen III, überschreitet nicht die Darstellung des 
Flächennutzungsplans und liegt etwas tiefer. Er ist damit schonender 
für das Landschaftsbild. 
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Landkreis:  Heilbronn 
Zweckverband Wirtschaftsförderung Zabergäu  
Gemarkung: Cleebronn  

Bebauungsplan und örtliche Bauvorschriften „Langwiesen IV“ Nachtrag 2 der Begründung 

Eingegangene Anregungen anlässlich der öffentlichen Auslegung vom  17.06.2019 – 02.08.2019: 

Anregungen von Inhalt der Anregungen Beschluss der Verbandsversammlung 

P1 Privatperson 1 

vom 24.07.2019 

Ich lehne den Bebauungsplan Langwiesen IV weiterhin ab. Meine 
Einwendungen zum Vorentwurf wurden nicht zufriedenstellend 
beantwortet und der Entwurf wirft neue Fragen auf. 

Kenntnisnahme. 

  Emissionsgutachten fehlt!  

  In der aktuellen öffentlichen Auslegung wird das für die Natur und 
Einwohner enorm wichtige Emissionsgutachten ausgespart, die 
Begründung es wird nachgereicht zeugt von bewusster Irreführung 
und Verschweigen von möglichen Werten, die für die Natur, Umwelt 
und hier lebenden Einwohner schädlich und gefährlich sind. Bereits in 
den bestehenden Werken sind die Umweltbelastungen durch Dämpfe, 
Rauchschwaden, Lärmbelastung, Fahrzeuge, Geräusche aus den 
Werken weit über dem Durchschnitt und unzulässigen Werten. Selbst 
auf den Höhenzügen des Strombergs sind die Dauerbelastungen für 
Mensch und Natur hör und riechbar. 

Es reicht nicht mit hohen Abgasrohren den Dreck in die Umwelt zu 
blasen. Ich stelle auch infrage ob die dargestellten Filteranlagen ihrer 
Funktion überhaupt gerecht werden und wer im Betriebszustand die 
Anlagen ordentlich nach den geltenden Vorschriften kontrolliert. Papier 
ist geduldig und die bestehenden Anlagen sind trotz Beteuerung der 
Verantwortlichen in den bestehenden Betrieben in einem fragwürdigen 
Zustand (Zeugenaussagen). 

Auf den umliegenden Agrarflächen neben dem geplanten Werk 
werden Lebensmittel produziert. Wer garantiert hier, dass die giftigen 
Rauchschwaden sich dort nicht ablagern und zur 
Gesundheitsgefährdung auch im verarbeiteten Zustand beitragen. 

 

 

 

 

 

Die vorhabenbedingten Umwelteinwirkungen wurden ermittelt. 
Schädliche Umwelteinwirkungen sind danach nicht zu erwarten. Das 
Lärmgutachten wurde in der Offenlage ausgelegt und weist nach, dass 
der geplante Betrieb auch bei Berücksichtigung der Vorbelastung die 
Immissionsrichtwerte an den maßgeblichen Immissionsorten einhält.  

Luftschadstoffe sind nach den im Bebauungsplanverfahren 
vorhandenen Erkenntnissen nicht in relevanter Weise zu erwarten. Die 
Einhaltung der rechtlichen Vorgaben ist durch entsprechende Anlagen 
bzw. technischen Ausführung der Anlagen gesichert. Die möglichen 
Schadstoffbelastungen (Emissionen und Immissionen) werden im 
Rahmen des immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens 
geprüft (Zuständigkeit RP Stuttgart). Im Genehmigungsverfahren hat 
der Vorhabenträger mittlerweile ein Immissionsgutachten nach TA Luft 
vorgelegt, das belegt, dass die Immissionen die Irrelevanzschwelle 
nicht überschreiten. Das Genehmigungsverfahren nach dem 
Bundesimmissionsschutzgesetz erfolgt mit Öffentlichkeitsbeteiligung. 
Das Luftschadstoffgutachten ist Gegenstand dieser 
Öffentlichkeitsbeteiligung. Der Betrieb wird laufend durch Messungen 
der Genehmigungsbehörde (RP Stuttgart) kontrolliert werden. 
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  Wasser Abwasser Trinkwasser!  

  Das Wassermanagement ist unzureichend. Das geplante 
Regenrückhaltebecken wird im Ernstfall die Wassermengen bei den zu 
erwarteten Regenmengen durch die Klimaveränderung nicht aufhalten 
können. Allein schon der Gedanke die anfallende Brühe aus dem 
Gelände nach und nach in die Zaber zu leiten ist schon verwerflich. So 
wird ein bereits belasteter Bach wie die Zaber immer mehr durch 
Industrieabwässer belastet. (Warnschild an der Zabermündung in 
Lauffen steht schon seit Jahren!) 

Die Regenwasserrückhaltung ist ausreichend dimensioniert, dass 
selbst bei einem entsprechenden Starkregen die Wassermengen 
aufgenommen werden können (2250m³). Das Becken ist so ausgelegt, 
dass es gleichzeitig die Regenmengen im Überflutungsfall aufnehmen 
kann, das sind zusätzlich 1575m³. Darüber hinaus ist eine Reserve von 
über 4000m³ für den Havariefall vorhanden.  Sämtliches anfallendes 
Niederschlagswasser aus den befestigten Flächen wird durch 
entsprechende Sedimentationsanlagen gereinigt bevor es über die 
Regenrückhaltung in die Zaber gelangt. Das Schmutzwasser wird 
durch entsprechende technische Anlagen (überwacht durch RP 
Stuttgart) in die Kläranlage des Gemeindeverwaltungsverbands 
eingeleitet. Die Wasserproben werden wöchentlich durchgeführt. 

  Die bestehenden Kläranlagen Frauenzimmern, Heilbronn sind für 
diese Abwassermengen nicht gebaut, es fehlt überall in den 
Klärwerken an Reinigungsstufen, damit wird die Zaber und Neckar mit 
stetig wachsenden Schadstoffen belastet. 

Dies trifft nicht zu. Die Abwasserwerte wurden ermittelt, die 
Kläranlagen sind darauf ausgelegt. Die Kläranlage Heilbronn ist nicht 
betroffen. 

  Bei einem Hochwasser durch Starkregen sind die an der Zaber 
liegenden Trinkwasserbrunnen, die teilweise auch Brackenheim 
bedienen durch mögliche Verschmutzungen stark gefährdet. Es ist 
verantwortungslos hier einen weiteren Betrieb zu bauen der nicht nur 
mit giftigen Stoffen wie Zink, Reinigungsbäder, Entfettungsbäder 
hantiert, sondern auch durch Parkraum für LKW und hunderte 
Fahrzeuge täglich die Flächen verschmutzt, in der Nähe von 
Trinkwasseranlagen und Agrarflächen zu bauen. So liegt z.B. die 
Trinkwasserentnahme bei Lauffen in nur 9 m Tiefe in der Nähe der 
Zaber! 

Sämtliche Trinkwasserentnahmestellen werden dauerhaft kontrolliert, 
daher besteht keine Gefahr für die Trinkwasserversorgung. Bei 
Hochwasser werden die Brunnen zudem außer Betrieb genommen. 

  Schadstoffmessungen der vergangenen Jahre zeigten bereits 
deutliche Überschreitungen von Schwermetallen und 
Nitratbelastungen in den Gutachten. Eine solche Gefährdung der 
Bevölkerung ist strafbar. 

Die hier angesprochenen Überschreitungen wurden nicht im Abwasser 
der Kläranlagen gemessen, sondern im Klärschlamm. Daher muss 
dieser verbrannt werden und darf nicht als Dünger ausgebracht 
werden. 

  Renaturierung der Zaber, Verlegung des Bachbetts !  

  Die geplante Renaturierung der Zaber mit Verlegung des Bachbetts 
lehne ich aus Naturschutzgründen und Eingriff in ein bestehendes 
intaktes Naturgefüge ab. 

Für die Renaturierungen werden keine zusätzlichen Ackerflächen zum 
Ausgleich benötigt. Gewässerrenaturierungen werden außerdem von 
der UNB (Untere Naturschutzbehörde) grundsätzlich als geeignete 
Ausgleichsmaßnahmen empfohlen. 
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  Die zwischen den Industriegebieten in Frauenzimmern fließende 
Zaber ist mit alten Baumbeständen umgeben und der Uferbereich 
beherbergt zahlreiche Tiere und Pflanzen. Die Verlegung wird auf 
Jahre das ökologische Gleichgewicht zerstören. Außerdem ist die 
Verlegung von zusätzlichen Abwasserrohren vom geplanten 
Rückhaltebecken, die Veränderung des Fürtlesbach ein Eingriff in 
bestehende Überschwemmungsgebiete und keine zusätzliche 
Gewinnung von Ausgleichsflächen. Nur damit man unsinnige 
Ökopunkte gewinnen will. 

Wer möchte schon bei den geplanten Sichtfenstern Naturereignisse 
entdecken, wenn man von einer Seite der Zaber zur anderen Seite nur 
Industriebauten sieht, ein Parkhaus beobachten kann und von den 
Fabrikschornsteinen einem Rauch, Zinkgeruch und Abgase 
entgegenwehen. Wer soll auf einem Wandelpfad im Uferbereich der 
Zaber Freude für zerstörtes Land empfinden. Ich kenne keine 
Menschen mit gesundem Menschenverstand die zwischen 
Industriegebieten Wanderungen unternehmen. Sicherlich hat der 
NABU Zabergäu an solchen Wanderungen Interesse um sich die 
Alibibegrünungen und kümmerlichen Bäumchen auf einem 
Industriemoloch anzusehen. 

Die Zaber ist im Maßnahmenbereich zwar eine gewachsene 
Biotopstruktur, gleichzeitig ist ihre Linienführung unnatürlich begradigt 
und ihre Gewässerstruktur stark verändert. Die Gewässersohle ist 
stark eingetieft, das Bachbett von den Ufergehölzen eng festgelegt, bei 
Starkregen ist es hydraulisch überlastet. Das Gewässer kann sich 
nicht mehr eigendynamisch verlagern, naturnahe Dynamiken 
zwischen Aue und Gewässer sind unterbunden. 

Die vorgesehene Maßnahme leistet einen Beitrag zum Ziel der 
europäischen Wasserrahmenrichtlinie, einen „guten ökologischen 
Zustand“ der Gewässer zu erreichen (auch: Stellungnahme RP 
Stuttgart, Fischereibehörde, 26.07.2019). 

Der vorgesehene großräumige Eingriff in den vorhandenen Zaberlauf 
mit angrenzenden Flächen ist umfänglich und dann zu rechtfertigen, 
wenn das Gewässer incl. Sekundäraue durch die Umgestaltung ein 
Entwicklungspotential für eigendynamische Prozesse im Aue-
Fließgewässer-System zurück gewinnt. Diese Entwicklung wird nicht 
kurzfristig sondern langfristig von statten gehen. Die Untere 
Wasserbehörde befürwortet den Umfang der vorgesehenen 
Entwicklungsmaßnahme in der Zaberaue. Die Hochwassersituation 
darf durch die Maßnahme nicht verschärft werden, es wird eine 
wasserrechtliche Genehmigung eingeholt. Der Ausgleich innerhalb 
des Überschwemmungsgebiets besteht in der Aufwertung der 
Flächenfunktionen, hier z.B. in der Umwandlung von ackerbaulich 
genutzten Flächen in Auewiesen, Auwald (westlich Fürtlesbach und 
östlich Brücke Maybachstraße). Der Eingriff wurde bilanziert und 
lediglich der entstehende Überschuss zum Ausgleich herangezogen. 

In der überarbeiteten Planung wird der Ufergehölzbestand an der 
Zaber erhalten (ohne Sichtfenster). Der Fußpfad westlich der Brücke 
Maybachstraße in der Zaberaue nimmt die bisherigen 
Wanderwegbeziehungen entlang der Zaber auf. 

  Abtragung von Ackerboden  

  Der bereits abgetragene fruchtbare Ackerboden übertrifft bereits durch 
die archäologischen Grabungen jetzt schon die Menge. Es sind 
teilweise Meterhohe Aufschichtungen zu sehen ohne dass es einen 
vernünftigen Grund dafür gibt. Man hat jetzt schon ohne 
Baugenehmigung der Natur erheblichen Schaden zugefügt. 
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  Das Argument, der fruchtbare Boden sei nicht verloren, weil er durch 
Oberbodenmanagement der Wiederverwendung auf 
landwirtschaftlichen Flächen zugeführt wird, überzeugt nicht, weil im 
Zabergäu kaum landwirtschaftliche Flächen gefunden werden können, 
die aufwertungsbedürftig und aufwertungsfähig sind. Selbst wenn 
solche Flächen gefunden werden könnten, wird die nutzbare Fläche 
wertvollen Bodens durch die Auffüllung auf andere Flächen 
empfindlich verringert. 

Diese geplante Maßnahme ist eine kaufmännische Zahlenspielerei um 
die Ökopunktebilanz auszugleichen. Es bedeutet aber gleichzeitig 
einen gewaltigen Eingriff in vorhandenen wertvollen Boden mit allen 
was fruchtbaren Boden ausmacht. 

Das Aufbringen auf vorhandene Ackerflächen ist nur ein Stapeln auf 
bereits bestehende Flächen, es ist trotzdem eine Verringerung der 
Bodenfläche für die Landwirtschaft und das Ökosystem. 

Die Themenkarte „Suchraum Bodenauftrag“ der LUBW zeigt auch für 
das Zabergäu entsprechende geeignete Flächen. Der Eingriff in den 
Bodenhaushalt wurde selbstverständlich bilanziert. Dies zeigt sich 
auch durch das entstehend große Defizit im Schutzgut Boden. 

Die Maßnahme selbst wird durch eine bodenbiologische 
Baubegleitung überwacht. Der aufzubringende Boden wird mit dem 
bereits vorhandenen Bodenmaterial vermischt und mit Pflug und 
Grubber bearbeitet. Entsprechende Maßnahmen zur 
Erosionsvermeidung und Gefügestabilität sind vorgesehen und 
werden durchgeführt. 

  Verkehrsbelastungen  

  Bereits jetzt ist die Verkehrsbelastung im Zabergäu und in 
angrenzenden Landkreisen an ihren Grenzen angekommen. Ich 
empfehle den sog. Experten sich einmal die täglichen Belastungen vor 
Ort anzusehen. So gehen seit Monaten die Einwohner von 
Ochsenbach auf die Barrikaden. Der Schwerlastverkehr zwängt sich 
durch die engen Straßen des Ortes, große LKW kommen nicht 
aneinander vorbei. Sämtliche Zubringerstraßen ins Zabergäu sind viel 
zu schmal um große LKW zu verkraften. Wenn noch ein weiteres Werk 
Layher mit zusätzlichem PKW und Schwerlastverkehr dazu kommt ist 
der Verkehrsinfarkt vorprogrammiert. 

Dazu der enorme Lärm der den Anwohnern den Schlaf raubt. In einem 
3 Schichtbetrieb Layher wird auch bei Nacht gefahren. Die 
Zahlenspielereien über das Verkehrsaufkommen bleiben Zahlen und 
sagen nichts über die zusätzliche Lärmbelastung aus. 

Ein Werk in dieser Größenordnung gehört schon aus Sicht des 
Verkehrsaufkommens in die Nähe einer bestehenden Autobahn und 
nicht in eine Kulturlandschaft. 

Eine Abwägung für die Belange der Wirtschaft ist den hier lebenden 
Einwohnern nicht zuzumuten. Lärm macht bekanntlich krank. 

 

 

 

Die Betroffenheit der verkehrlichen Belange wurde durch eine 
Verkehrsuntersuchung (vgl. Anlage der Begründung) erhoben und 
kann so in die Abwägung eingestellt werden.  

Den positiv betroffenen Belangen der Wirtschaft (vgl. § 1 (6) Nr. 8a 
BauGB), hier insbesondere die Erhaltung, Sicherung und Schaffung 
von Arbeitsplätzen, wird der Vorrang gegenüber einer verhältnismäßig 
geringen Verkehrszunahme eingeräumt. 

Dies vor allem deshalb, da sowohl verkehrlich als auch schalltechnisch 
Maßnahmen getroffen werden bzw. bereits getroffen wurden, welche 
die Wirkungen auf die Umwelt reduzieren (z.B. Maßnahmen im 
Rahmen eines Lärmaktionsplanes wie schallabsorbierender 
Fahrbahnbelag usw). 
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  Entfernung zu Wohngebieten  

  Selbst wenn so ein Monstrum von Werk mit Hallen zugebaut wird und 
der 3 Schichtbetrieb sich innerhalb der Hallen abspielen soll, wirft es 
die Frage auf wie es in den Sommermonaten gehandhabt wird. Ich 
kann mir nicht vorstellen, dass man im Sommerhalbjahr bei 
geschlossenen Hallen arbeiten kann. Außerdem wären die 
Temperaturbelastungen für die Schichtarbeiter viel zu hoch. So wird 
der Lärm die angebliche Entfernung unter 300m nach Frauenzimmern 
den Bewohnern den Schlaf bei Nacht rauben. Bereits tagsüber wird 
außer dem Fahrzeugverkehr das Gepolter und Knattern vom Werk 
über dem zulässigen Pegel hörbar sein. Auch liegen im nahen Umfeld 
in geringer Entfernung Aussiedlerhöfe, diesen Menschen mutet man 
zu sich damit abzufinden. 

Diese Menschen werden früher oder später ihr Zuhause aufgeben. 

In der Produktionshalle, in der 3-schichtig gearbeitet wird, werden die 
Tore nur im Tagzeitraum, d.h. zwischen 6 Uhr und 22 Uhr, kurzfristig 
geöffnet sein. Im Nachtbetrieb zwischen 22 Uhr und 6 Uhr bleiben die 
Tore und Öffnungen geschlossen. Die Belüftung der Produktionshalle 
erfolgt durch ein im Genehmigungsverfahren (BImSchG) näher 
beschriebenes Belüftungskonzept nach Arbeitsstättenrichtlinie. Die 
Schallminderungsmaßnahmen sind so ausgelegt, dass an den 
Immissionsorten die maßgeblichen Immissionsrichtwerte mindestens 
um 6 dB(A) unterschritten werden. Bei einer derartigen 
Unterschreitung der Immissionsrichtwerte ist der Beurteilungspegel 
einer Anlage (Zusatzbelastung) nach der TA Lärm irrelevant, d.h. die 
Zusatzbelastung  durch den Betrieb ist mit Blick auf die Vorbelastung 
durch bereits bestehende Gewerbe- und Industriebetriebe nicht 
relevant. 

Auf dem Außengelände wird zwischen 22 Uhr und 6 Uhr nicht 
gearbeitet. 

  Niederbügeln der Einwendungen von Privatpersonen  

  Auf die vom BUND vorgeschlagenen und eingereichten 
Mustereinwendungen wurden ohne große Bezugnahme abgetan. 

 

  - So wurde auf den Begriff „enormer Flächenverbrauch“  

  - wegen der Verletzung des Gebots zum sparsamen Umgang mit 
Grund und Boden 

 

  - wegen der Vernichtung landwirtschaftlich wertvollen Ackerlandes  

  - wegen der Vernichtung von Lebensraum für die Tier und 
Pflanzenwelt 

 

  - wegen gravierender Beeinträchtigung des Landschaftsbildes und 
der - Naherholungsmöglichkeiten, Landschaftsästhetik 

 

  - ungenügend eingegangen und am hemmungslosen Zubauen der 
Landschaft entgegen dem gesetzgeberischen Willen festgehalten. 

 



 

Bebauungsplan und örtliche Bauvorschriften „Langwiesen IV“ – Nachtrag 2 der Begründung (Private) Seite 6 

Anregungen von Inhalt der Anregungen Beschluss der Verbandsversammlung 

  Was meint man damit: Die Belange werden mit entsprechendem 
Gewicht in die Abwägung gestellt? Oder durch geeignete 
Festsetzungen und Maßnahmen wird versucht, die Eingriffe in die 
Schutzgüter zu minimieren. Wie viele Brandmeldungen über die 
Verknappung des Ackerlandes müssen noch in der Heilbronner 
Stimme erscheinen? 

Klimawandel und Erderwärmung sind u.a. Folgen von 
Bodenversiegelung und Anstieg von Treibhausgasen, hierüber verliert 
man kein einziges Wort, als hätte man nie etwas davon gehört. 

Die Einwendungen wurden den Gremien zur Beratung und 
Beschlussfassung vorgelegt, und können so in die Abwägung 
einfließen. 

  Bundesnaturschutzgesetz §44,  
Europäische Vogelschutzrichtlinie 

 

  Das Ablaufschema zur Artenschutzrechtlichen Prüfung sieht so aus. 
Ziel der Planer und Entscheider ist, die Dinge so darzustellen, den 
Eingriff runter zu rechnen, die Ausgleichsmaßnahmen schön zu 
rechnen, dass am Ende kein Verbotstatbestand gegen § 44 
Bundesnaturschutzgesetz vorliegt. 

Allerdings wird kein einziges Wort über die Europäische 
Vogelschutzrichtlinie erwähnt, hier würde überhaupt keine 
Genehmigung der Bebauung greifen. Man schweigt gerne darüber und 
ist in solchen Dingen dann lieber gut schwäbisch und kein Europäer. 

Kenntnisnahme. 

In der faunistischen Untersuchung werden die kartierten Vogelarten 
mit ihrem jeweiligen Schutzstatus aufgelistet. 

  Besonders der Satz man solle doch wegen der einen gesichteten 
Feldlerche keinen Aufstand machen, zeugt davon wie Planungsbüros 
ihre gesteckten Ziele ohne große Skrupel auf dünnem Eis versuchen 
zu verkaufen. Dabei werden fragwürdige Gutachten herangezogen bis 
es passt. 

Da kommt dann die Mithilfe des NABU Zabergäu gerade Recht, wenn 
er sich als Mitgestalter profiliert und seine NABU Statuten über Bord 
wirft. 

Diese Aussage befindet sich nicht in den Unterlagen. Für das 
Lerchenpaar und die Wiesenschafstelze wurden die notwendigen 
CEF-Maßnahmen bereits in Absprache mit der UNB umgesetzt, 
gerade weil die archäologischen Grabungen schon einen Eingriff 
darstellen. 

  Geht man ins Baugesetzbuch, zur Anlage 1 die als Anleitung zum im 
§2a BauGB geforderten Umweltbericht dient, so geht dort nicht hervor, 
dass nur bei streng geschützten Arten auf die Population zu achten ist. 
In 2b steht: Die Beschreibung nach Halbsatz 2- die Prognose über die 
Entwicklung des Umweltzustandes- soll (....) den auf Ebene der 
Europäischen Union oder auf Bundes-, Landes-, oder kommunaler 
Ebene festgelegten Umweltzielen Rechnung tragen. 

Bei 4,5 ha Dachbegrünung kann von einer starken Förderung der 
Insektenpopulationen ausgegangen werden. 
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  Und diese Ziele müssen bei den dramatischen Zeichen der Zeit mit 
dem Rückgang der Insekten und Vogelpopulation besonders beachtet 
werden. Dazu gehört die Umsetzung der 17 globalen Ziele für 
Nachhaltigkeit, die 2015 von der UN für den Zeitraum bis 2030 
beschlossen wurden. Sie steht in guter Tradition zur ratifizierten 
Konvention zur biologischen Vielfalt und Agenda 21 von Rio 1992. Die 
Gesetzgebung ist davon durchdrungen, wird aber so nicht beachtet. 

 

  Bepflanzungskonzept  

  Das Bepflanzung und Grünkonzept ist in großen Teilen eine Illusion. Kenntnisnahme. 

  - Irreführende Darstellung der Dachbegrünung Kenntnisnahme. 

  - Nur 12 cm Substrat im Vergleich zu einem gesunden Humusboden 
auf dem Acker. 

Kenntnisnahme. Es handelt sich hierbei hauptsächlich um eine 
Minimierungsmaßnahme für das Schutzgut Boden. Diese ist in 
Verbindung mit dem Oberbodenmanagement zu sehen. 

  - Eine Dachbegrünung von angeblich 45.200 m² wird nicht möglich 
sein, insbesondere auf den östlichen Gebäudeteilen mit Kaminen, 
Klimaanlagen, Lüftungen....... 

Die technischen Anlagen wie Klimaanlage oder Lüftung werden 
aufgeständert. Der Dachaufbau wird in diesen Bereichen 
durchgezogen. Das Niederschlagswasser wird nicht extra abgeführt, 
sondern in die benachbarten Dachflächen geleitet. 

  - Es wird nie ein Ersatz für freie Landschaft sein und die klimatischen 
Bedingungen erst recht das Klima aufheizen. 

Kenntnisnahme. 

  - Während der Bauphase auf einem gigantischen Areal kommt es 
auch zu Beeinträchtigungen auf der noch bestehenden Restfeldflur 
im Umfeld der Baustelle. 

Während der Bauphase werden keine angrenzenden Grundstücke in 
Anspruch genommen. Die sonstigen Emissionen der Baustelle (Staub, 
Lärm) sind vorübergehender Natur. Während der Bauphase hat der 
Vorhabenträger die rechtlichen Vorgaben und sonstigen Regelwerke 
zu beachten (z.B. AVV Baulärm). 

  - Die vorgesehenen Bäumchen können auf einer fast versiegelten 
Werkfläche nicht besonders gut gedeihen. Außerdem wer kontrolliert 
nach der Bauphase ob die Maßnahmen auch greifen, wer zeichnet 
sich verantwortlich für die Bepflanzungen? 

Die Flächen, auf der die Baumpflanzungen durchgeführt werden, 
werden nicht versiegelt. Der Boden wird durch den Vorhabenträger 
entsprechend vorbereitet, dass die Bäume anwachsen können. 

  - In den bestehenden Werken ist von Ausgleich für die Natur so gut 
wie nichts vorhanden. Die billigen Koniferen am Werkzaun sind für 
die Natur nicht relevant und beherbergen keinen einzigen brütenden 
Vogel. 

Kenntnisnahme. Der vorliegenden Planung liegt ein Bepflanzungs- 
und Begrünungskonzept bei, das eine Bepflanzung mit Laub- und 
Obstbäumen, sowie mit Feldhecken aus standortgerechten und 
autochtonen Sträuchern zwingend vorschreibt. 
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  - Ebenso sind die gesetzten Bäumchen auf dem Werksgelände am 
Ende der Umgehungsstraße nach Pfaffenhofen eher ein 
Armutszeugnis von Leuten die von Natur wenig verstehen. Auch hier 
wird kein Vogelpaar sich niederlassen. Wo sollen sie auch Nahrung 
finden? 

Kenntnisnahme. 

  - Layher hat wie viele andere Industriebetriebe für diese Maßnahmen 
und auch zum Erhalt unseres Lebensraumes kein Interesse, es zählt 
nur die Gewinnmarge. 

Kenntnisnahme. 

  Regenrückhaltebecken  

  Es ist ebenso verwerflich den Bürgern mitzuteilen, dass ein 
Regenrückhaltebecken in dieser Planung vor Umweltschäden 
schützen soll. Die entstehende Wasserbrühe auf dem Gelände 
inklusive der Dachhallen und den LKW Parkplätzen werden erst einmal 
im Becken zwischengelagert und anschließend der Zaber zugeführt. 
Was ist mit den anfallenden Schadstoffen die im Wasser enthalten sein 
werden? 

Nach dem Motto: Die Zaber wird's schon verkraften, wird einfach 
geplant um dem nichtsahnenden Bürger zu erklären, wir haben das 
alles im Griff. 

Ich sage nur Papier ist geduldig, in der Realität wird die kleine Zaber 
zur Kloake mit Giften und Schwermetallen und bei einem größeren 
Regenschauer wie es häufiger vorkommen wird, zu einem reißenden 
Strom, verursacht durch ein versiegeltes Werksgelände und weiteren 
geplanten Industriebetrieben. 

Das entstehende Oberflächenwasser auf den befestigten Flächen wird 
in entsprechenden dafür ausgelegten Sedimentationsanlagen nach 
den geltenden Vorschriften des Landesumweltamtes gereinigt und erst 
dann über das Regenrückhaltebecken der Zaber zugeführt. Die 
Dächer werden weitgehend extensiv begrünt und tragen zu einer 
optimierten Rückhaltung von Niederschlagswasser bei. Sie sorgen 
zudem für eine Verbesserung des Kleinklimas und für eine 
Staubbindung. 

  Hiermit fordere ich den Zweckverband Wirtschaftsförderung Zabergäu 
und die Firma Layher aufgrund von massiven Schäden für Umwelt und 
Natur und die Gesundheitsgefahren für die hier lebenden Menschen 
auf, weitere Planungen aufzugeben und auf weitere Gewerbeflächen 
zu verzichten. 

Es gibt genügend Industriebrachen in den neuen Bundesländern mit 
Autobahnanbindung, die Menschen dort freuen sich auf Arbeitsplätze 
und wandern nicht ab. 

Der Vorhabenträger als Unternehmen mit Stammsitz im Zabergäu 
möchte diesen regionalen Standort erhalten und fördern. So wird für 
einen Großteil der Belegschaft aus dem regionalen und örtlichen 
Arbeitskräftepotenzial geschöpft, was auch zur Attraktivität der Region 
beiträgt. 

P2 Privatperson 2 (18 x) 

vom 29.07.2019 

Zum Bebauungsplan „Langwiesen IV“ auf Gemarkung Cleebronn 
nehmen wir im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung nachfolgend 
Stellung und begründen unsere Bedenken/Einwendungen. 
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  Fassadenbegrünung, Bepflanzung mit einheimischem Baum- und 
Straucharten, Dachbegrünung, Parkhaus, Regenrückhaltebecken 
sowie Renaturierung Zaber und Fürtlesbach auf ca. 7 ha Fläche 
dienen nicht nur als Ausgleich, sondern werten die bislang als 
ökologisch wertlose und monotone Agrarland genutzten Flächen auf 
und lassen Natur für die Bevölkerung erlebbar werden. Auf diesen 
Nenner lassen sich die rund 400 Seiten Planunterlagen bringen und 
vermitteln der Bevölkerung paradiesische Zustände. 

Kenntnisnahme. Die Unterlagen bilden lediglich die geplanten 
Maßnahmen detailliert ab. 

  Die Themen Landschaftszerstörung, Versiegelung bester Ackerböden, 
Vernichtung von Retentionsflächen, zusätzliche Verkehrsbelastung, 
Licht- und Lärmverschmutzung, Fernwirkung des Bauvorhabens 
(Ästhetik der Gäulandschaft),... usw. sowie die Grenzen des 
Wachstums wurden nicht diskutiert bzw. bewusst ausgeblendet. 

Für die Belange des Umweltschutzes wurde eine Umweltprüfung 
durchgeführt, in der die voraussichtlichen erheblichen 
Umweltauswirkungen gewissenhaft ermittelt und in einem 
Umweltbericht beschrieben sowie bewertet wurden. Es wurden 
Fachgutachten erstellt, in denen die relevanten Themen untersucht 
wurden. Die weitere Detaillierung findet im Rahmen des 
Genehmigungsverfahrens nach BImSchG statt. 

  Zahlreiche Gutachten wurden zu Langwiesen IV in Auftrag gegeben – 
wohlbemerkt Auftragsgutachten mit wohlwollenden Aussagen und 
Folgerungen im Sinne des Auftragsgebers bzw. des Vorhabenträgers 
Layher. 

Sämtlichen Berechnungen wurden ausschließlich kalkulatorische 
Ansätze zugrunde gelegt, ohne die tatsächlich gelebten 
Produktionsabläufe und täglichen Arbeitsbedingungen zu beachten. 
-- Erst nach Inbetriebnahme wird die Belastung für die umliegende 
Bevölkerung zu Tage treten (Lärm, Licht- und Luftverschmutzung,... 
usw.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Fachgutachten wurden entsprechend der fachlichen und 
gesetzlichen Vorgaben an solche Gutachten erstellt. 
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  Nachfolgend unsere Einwendungen und Bedenken:  

  1. UVP-Pflicht / Immissionsschutzverfahren  

  Bebauungspläne für Industriegebiete sind ab 10 ha UVP-pflichtig. 
Maßgeblich ist aber nicht die Grundfläche, sondern die überbaubare 
Grundfläche (Baugebietsfläche). Da die überbaubare Fläche 10 ha 
übersteigt (Baufläche 11,23 ha laut Begründung Bebauungsplan 
Langwiesen IV), ist eine Umweltverträglichkeitsprüfung erforderlich. 
Diese Prüfung ist in den Planungsunterlagen zur öffentlichen 
Auslegung nicht enthalten und stellt somit einen gravierenden 
Verfahrensfehler dar!! 

Gleichfalls nicht offengelegt wurde die öffentlich angekündigte 
Durchführung eines Verfahrens nach Bundes-lmmissionsschutzrecht 
(BlmSchG). 

Entsprechend § 19 Abs. 2 BauNVO ist das Baugrundstück und die 
festgesetzte GRZ von 0,8 maßgeblich. Damit liegt die überbaubare 
Grundfläche unter 10 ha. 

Zudem ist eine Umweltverträglichkeitsprüfung nach den Vorschriften 
des UVPG im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens nicht 
erforderlich. Vielmehr wird die Umweltverträglichkeitsprüfung im 
Bauleitplanverfahren als (strategische) Umweltprüfung nach den 
Vorschriften des BauGB durchgeführt. Dies ist in § 50 Abs. 1 UVPG 
ausdrücklich geregelt. Die Umweltprüfung wurde hier nach § 2 Abs. 4 
BauGB durchgeführt. Daran bestehen keine Bedenken. Die 
umweltrechtlichen gesetzlichen Anforderungen wurden damit im 
Aufstellungsverfahren ordnungsgemäß berücksichtigt.  

Der Bebauungsplan erfordert auch keiner allgemeinen Vorprüfung des 
Einzelfalles nach § 7 Abs. 1 UVPG, wenn die Grundfläche unter 
100.000 m² beträgt (vgl. Nr. 18.5.2 der Anlage 1 UVPG). Diese 
Vorprüfungspflicht entfällt nach § 50 Abs. 1 Satz 2 UVPG, wenn für 
den aufzustellenden Bebauungsplan eine Umweltprüfung nach den 
Vorschriften des Baugesetzbuchs durchgeführt wird. 

Es ist auch keineswegs so, dass die (unionsrechtlich vorgegebenen) 
umweltrechtlichen Anforderungen einer Umweltprüfung wesentlich 
anders wären als bei der Umweltverträglichkeitsprüfung nach UVPG. 
Die Strategische Umweltprüfung nach BauGB (SUP) ist an die 
Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) angelehnt. Die Prinzipien sind 
die gleichen. Ausgehend davon ist insofern auch unerheblich, welche 
Fläche überbaut wird. 

Eine Pflicht zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung 
nach dem UVPG besteht jedoch im Rahmen des 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens. Dies wurde 
vom Vorhabenträger jedoch beachtet. Das Verfahren ist derzeit im 
Gange. 
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  2. Vernichtung bester Ackerflächen  

  Die Entscheidung für dieses Industriegebiet wurde zum damaligen 
Zeitpunkt ohne die Berücksichtigung ökologischer Belange getroffen, 
und wäre nach heutiger Gesetzeslage und ökologischen Standards so 
nicht mehr möglich. 

Ein sparsamer Umgang mit Grund und Boden ist unabdingbar und wird 
durch § 1a BauGB eingefordert. Grund und Boden sind weder 
vermehr- noch produzierbar. Beste landwirtschaftliche Ackerflächen 
der Vorrangstufe 1 von fast 15 ha werden zerstört. Durch die 
großflächige Versiegelung bester Ackerböden wird die 
Grundwasserneubildung und Rückhaltung unterbunden. 

Kenntnisnahme. Der Bebauungsplan ist entsprechend der 
gesetzlichen Vorschriften aus dem Flächennutzungsplan entwickelt. 
Der Flächenverbrauch unterliegt der Abwägung und wird mit 
entsprechender Wertigkeit eingestellt und betrachtet. 

  3. Regenrückhaltebecken  

  Für zunehmende, extreme Niederschlagsereignisse ist das 
Regenrückhaltebecken (Betontrog mit 170 m Länge, 12 m Breite und 
2 m Höhe) mit maximal 4 000 cbm Fassungsvermögen zu klein um 
eine Extremwassermenge komplett aufzunehmen. 

Anfallende Wassermenge bei rund 13,5 ha versiegelter Fläche: 

- 25 mm Niederschlag -> 3.375 cbm anfallendes Regenwasser 

- 30 mm Niederschlag -> 4.050 cbm anfallendes Regenwasser 

- 35 mm Niederschlag -> 4.725 cbm anfallendes Regenwasser 

- 40 mm Niederschlag -> 5.400 cbm anfallendes Regenwasser 

Die Bemessung des Rückhaltebeckens erfolgte nach den anerkannten 
Regeln der Technik, in diesem Fall nach dem Regelwerk der 
Deutschen Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall 
e.V. – Arbeitsblatt ATV-DVWK-A 117, Bemessung von 
Regenrückhalteräumen. Es hat in der aktuellen Planung eine 
Grundfläche von 2250 m². Bei Starkregen füllt sich das Becken bis zu 
einem Meter. Im gleichzeitigen Überflutungsfall kämen ca. 1575m³ 
hinzu, was eine Einstauhöhe von 1,70m bedeuten würde. Die 
maximale berechnete Einstauhöhe liegt bei 2,30m und somit ca. 
5175m³. Das Becken hat eine Gesamttiefe von 3,65m und weißt somit 
ein Volumen von über 8000m³ auf. 

  Selbst bei Rückhaltung durch die begrünten Dachflächen 
(Substrathöhe 12 cm) von 20 mm Niederschlag ergeben bei 5 ha 
Dachfläche rund 1.000 cbm, d. h. bei 40 mm Niederschlag reicht das 
Fassungsvermögen des Betonbecken offensichtlich nicht aus. Bei 
bereits gesättigtem Substrat auf den Dächern entfällt eine dachseitige 
Rückhaltung / Pufferung und der sofortige Zufluß in die Zaber ist 
vorgezeichnet. Aus statischen Gründen werden vorgenannte 
Annahmen (die Rückhaltung von 1.000 cbm Niederschlag entspräche 
1.000 Tonnen zusätzliche Dachlast) als schlichtweg utopisch erachtet! 

Ein ausgetrockneter Ackerboden in den Sommermonaten bei 
derzeitigem Niederschlagsdefizit schluckt bei 35 - 40 mm Regen 
komplett diese Wassermenge, ohne dass die Zaber durch die Feldflur 
zusätzlich belastet wird. 

Die Abflussbeiwerte der einzelnen Flächen entsprechen den Vorgaben 
des o.g. Regelwerkes.  

Für die Bemessung der Dächer wird eine statische Berechnung 
durchgeführt. Die Dachkonstruktion wird entsprechend ausgelegt. 
Dachbegrünung auf Hallendächern ist keine Utopie. 

Die Regenspende = Wassermenge, welche aus dem Rückhaltebecken 
der Zaber zugeführt wird, berechnet sich aus der derzeitig der Zaber 
zugeführten Wassermenge.  

Die Zaber nimmt auch derzeit das Niederschlagswasser auf, welches 
in den niederschlagsreichen Herbstmonaten anfällt, wenn der 
Ackerboden gesättigt ist. Der natürliche Regenabfluss aus dem 
Ursprungsgelände beträgt 158 l/s. Der nach der Planung anfallende, 
gedrosselte Abfluss liegt insgesamt bei maximal 137 l/s. Diese 
Abflussmenge in die Zaber wird durch die installierte Drossel in keinem 
Fall überschritten. 
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  4. Produktionsgebäude  

  Die Produktionshalle in der Zaberaue mit 250 m x 210 m Ausdehnung 
sowie 17 m Höhe (entspricht der Höhe eines 5-stöckigen 
Wohnhauses) wirkt wie ein Fremdkörper bzw. Klotz in der Landschaft 
- noch gewaltiger als das TAXIS-Logistikzentrum, ist von überall 
einsehbar und stellt eine gravierende Beeinträchtigung des 
Landschaftsbildes (weitere Zerstörung der typischen 
Zabergäulandschaft) dar. 

Durch eine Eingrünung mit hochstämmigen, großkronigen 
Obstbäumen, die niemals eine Wuchshöhe von 17 m erreichen, kann 
die voluminöse abschreckende, schockierende Fernwirkung nicht 
abgemildert bzw. kaschiert werden, hierfür müssten höher wachsende 
Laubbäume gepflanzt werden, so z. B. Eiche und Buche, die in etwa 
50 Jahren diese Gebäudehöhe erreichen könnten. 

Trotz Fassadenbegrünung wird aber die gewaltige Kubatur der 
Fabrikhalle nicht ansehnlicher, freundlicher und ästhetischer! 

Im Zusammenhang mit der zulässigen Gebäudehöhe wird darauf 
hingewiesen, dass insbesondere der südliche und südwestliche Teil 
des Betriebsgeländes in das umgebende Gelände eingeschnitten ist, 
was die Höhenwirkung des Produktionsgebäudes, im Zusammenspiel 
mit der umlaufenden Eingrünung, in diese Richtung deutlich minimiert. 

  5. Lichtverschmutzung  

  Wir gehen davon aus, dass nach dem "Weltraumbahnhof TAXIS" - 
rundum nachts beleuchtet, nicht daneben ein zweiter 
„Weltraumbahnhof Layher“ in der Zaberaue platziert wird und ein 
Beleuchtungskonzept mit insektenfreundlichen Lichtquellen und 
minimaler Beleuchtungsdauer erstellt und installiert wird. Als 
Lichtquellen müssen insektenfreundliche LEDs mit warmweißer 
Strahlung verwendet werden. 

Wie sieht der Beleuchtungsumfang/ die Beleuchtungsintensität bis 22 
Uhr (Beginn Nachtschicht) und ab 6 Uhr (Ende Nachtschicht / Beginn 
Frühschicht) im Winterhalbjahr, speziell in den Monaten September bis 
April, aus ist die Zaberaue ebenso voll ausbeleuchtet wie das Layher-
Firmengelände Werk 1 in Eibensbach (Lichtglocke über Eibensbach)? 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme. Die Festsetzung zur Außenbeleuchtung wurde 
entsprechend der Forderung des Landratsamts Heilbronn (vgl. 
Stellungnahme Behörden Nr. 22) ergänzt und konkretisiert. 

  6. Luftverschmutzung speziell LKW-Standheizungen  
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  Geplant sind laut Vorhaben- und Erschließungsplan 17 LKW-
Stellplätze vor dem Produktionsgebäude und 4 LKW-Stellplätze vor 
der Versandhalle. Obwohl Sozialräume für die LKW-Fahrer*innen 
eingerichtet werden, stellt sich hier die Frage, wo diese gegebenenfalls 
übernachten, denn im Sozialtrakt sind keine Schlaf-räume 
vorgesehen. Falls die Übernachtung in der Fahrerkabine/Schlafnische 
des LKW erfolgt, sind in den Wintermonaten bzw. der kühleren 
Jahreszeit zweifellos die LKW-Standheizungen in Betrieb. Der 
Dieselgestank von diesen Standheizungen wird sich in der Talaue 
ausbreiten und bei Ostwind die südliche Ortslage von Frauenzimmern 
einnebeln. MUSS zusätzlich zu den Belastungen durch den 
zunehmenden Schwerlastverkehr die nächtliche Kaltluftbildung durch 
Dieselgestank weiter beeinträchtigt werden? 

Die weiteren Belastungen durch die Verzinkerei wurden durch das 
fehlende Immissionsschutzgutachten noch gar nicht beschrieben und 
quantifiziert! 

Es werden keine Schlafmöglichkeiten für Lkw-Fahrer vorgesehen. Es 
kann nicht ausgeschlossen werden, dass einzelne Lkw-Fahrer in der 
Nacht ankommen und einige Stunden auch in den Wintermonaten ihre 
Standheizung in Betrieb haben. Die dadurch resultierenden 
Emissionen sind so gering, dass sie zu keiner Geruchsbelästigung 
auch durch die nächtliche Kaltluftbildung führen. 

Schadstoffe nach TA Luft sind nach den im Bebauungsplanverfahren 
vorhandenen Erkenntnissen nicht in relevanter Weise zu erwarten. Die 
Einhaltung der rechtlichen Vorgaben ist durch entsprechende Anlagen 
bzw. technischen Ausführung der Anlagen gesichert. Die möglichen 
Schadstoffbelastungen (Emissionen und Immissionen) werden im 
Rahmen des immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens 
geprüft (Zuständigkeit RP Stuttgart). Im Genehmigungsverfahren hat 
der Vorhabenträger mittlerweile ein Immissionsgutachten nach TA Luft 
vorgelegt, das belegt, dass die Immissionen die Irrelevanzschwelle 
nicht überschreiten. Das Genehmigungsverfahren nach dem 
Bundesimmissionsschutzgesetz erfolgt mit Öffentlichkeitsbeteiligung. 
Das Luftschadstoffgutachten ist Gegenstand dieser 
Öffentlichkeitsbeteiligung. 

  7. Verkehrsbelastung  

  Das Werk ist auf eine Verarbeitungskapazität von 100.000 Tonnen pro 
Jahr ausgelegt, dies bedeutet, bei einer durchschnittlichen 
Ladekapazität von 20 - 25 Tonnen pro LKW werden jährlich zwischen 
4000 - 5000 Lkw das Werk zur Materialanlieferung anfahren und 
entsprechend dieselbe LKW-Anzahl zur Produktabholung (Versand) 
das Werk verlassen. Da die Straßen im Zabergäu bereits jetzt schon 
durch den Schwerlastverkehr überbelastet sind, kommen täglich 
weitere 50 große LKW hinzu sowie eine weitere große Anzahl von 
Kleinlastern (Zulieferer von Betriebsmitteln). 

Die Betroffenheit der verkehrlichen Belange wurde durch eine 
Verkehrsuntersuchung (vgl. Anlage der Begründung) erhoben und 
kann so in die Abwägung eingestellt werden.  

Den positiv betroffenen Belangen der Wirtschaft (vgl. § 1 (6) Nr. 8a 
BauGB), hier insbesondere die Erhaltung, Sicherung und Schaffung 
von Arbeitsplätzen, wird der Vorrang gegenüber einer verhältnismäßig 
geringen Verkehrszunahme eingeräumt. 

 

  Der sich täglich wiederholende Stau zur Mittagszeit und zu Feierabend 
in Frauenzimmern in der Cleebronner Straße am Kreuzungsknoten L 
1103 (Brackenheimer Straße) und K 2150 (Cleebronner Straße) wird 
weiter anwachsen. Die Belastung der Bevölkerung von 
Frauenzimmern entlang der L 1103 und K 2150 wird durch eine weitere 
Zunahme unerträglich. 

Dies vor allem deshalb, da sowohl verkehrlich als auch schalltechnisch 
Maßnahmen getroffen werden bzw. bereits getroffen wurden, welche 
die Wirkungen auf die Umwelt reduzieren (z.B. Maßnahmen im 
Rahmen eines Lärmaktionsplanes wie schallabsorbierender 
Fahrbahnbelag usw). 
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  Weiter möchten wir auf die nicht zutreffenden Aussagen zum 
Verkehrsaufkommen beim Logistikzentrum TAXIS verweisen, Quelle 
Amtsblatt der Gemeinde Cleebronn vom 02.04.2015. « Mit ca. 40 
LKW-Touren am Tag außerhalb der Hauptverkehrszeit hält sich das 
zusätzliche Verkehrsaufkommen in Grenzen. » Die täglichen LKW-
Bewegungen von TAXIS übersteigen erheblich die obige Angabe. Wie 
seriös sind solche Aussagen bzw. Annahmen in Verkehrsgutachten? 

Kenntnisnahme. Das durch das Vorhaben verursachte zusätzliche 
Verkehrsaufkommen wurde gutachterlich erhoben (vgl. Anlage der 
Begründung). Die zu Grunde gelegten Angaben wurden vom 
Vorhabenträger geliefert. 

  Schlussfolgerung:  

  Wir lehnen dieses Bauvorhaben ab! Wir erwarten, dass auch im 
Zabergäu allmählich die Grenzen des Wachstums erkannt und 
respektiert werden, dass die weitere Zerstörung/ Versiegelung bester 
Ackerflächen beendet wird, die notwendige Grundwasserneubildung 
und Rückhaltung nicht weiter reduziert wird und die Verkehrsbelastung 
durch den LKW Schwerlastverkehr drastisch eingeschränkt bzw. 
begrenzt wird. 

Kenntnisnahme. 

P3 Privatperson 3 

vom 29.07.2019 

Zum Bebauungsplan „Langwiesen IV“ auf Gemarkung Cleebronn 
nehmen wir im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß BauGB 
§ 3 Abs. 2 nachfolgend Stellung und begründen unsere Bedenken / 
Einwendungen. 

Kenntnisnahme. 

  Fassadenbegrünung, Bepflanzung mit einheimischem Baum- und 
Straucharten, Dachbegrünung, Parkhaus, Regenrückhaltebecken 
sowie Renaturierung Zaber und Fürtlesbach auf ca. 7 ha Fläche 
dienen nicht nur als Ausgleich, sondern werten die bislang als 
ökologisch wertlose und monotone Agrarland genutzten Flächen auf 
und lassen Natur für die Bevölkerung erlebbar werden. Auf diesen 
Nenner lassen sich die rund 400 Seiten Planunterlagen bringen. 

Kenntnisnahme. Die Unterlagen bilden lediglich die geplanten 
Maßnahmen detailliert ab. 

  Die Themen Landschaftszerstörung, Versiegelung bester Ackerböden, 
Vernichtung von Retentionsflächen, zusätzliche Verkehrsbelastung, 
Licht- und Lärmverschmutzung, Fernwirkung des Bauvorhabens 
(Ästhetik der Gäulandschaft),... usw. sowie die Grenzen des 
Wachstums wurden nicht diskutiert bzw. bewußt ausgeblendet. 

Für die Belange des Umweltschutzes wurde eine Umweltprüfung 
durchgeführt, in der die voraussichtlichen erheblichen 
Umweltauswirkungen gewissenhaft ermittelt werden und in einem 
Umweltbericht beschrieben und bewertet werden. Es wurden zudem 
Fachgutachten erstellt, in denen die relevanten Themen im Rahmen 
der für das Bebauungsplanverfahren nötigen Genauigkeit untersucht 
wurden. Die weitere Detaillierung findet im Rahmen des 
Genehmigungsverfahrens statt. 
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  In Rahmen der Erweiterung des Industriegebietes Langwiesen südlich 
der Zaber auf Gemarkung Cleebronn wurde vom Zweckverband 
Wirtschaftsförderung Zabergäu eine Rahmenkonzeption zur 
Vorgehensweise der Erschließung des Industriestandortes 
Langwiesen III im Jahre 1992 in Auftrag gegeben. Ersteller der 
Rahmenkonzeption: Stadtentwicklung Südwest, Stuttgart, 
gemeinnützige GmbH. Bearbeiter: u.a. Katrin Jatho 

Die Rahmenkonzeption von 1992 gibt umweltplanerische 
Empfehlungen für die weitere Entwicklung des interkommunalen 
Industriegebiets Langwiesen. 

Die Untersuchung von 1992 ist jedoch nicht statisch zu sehen, sondern 
muss vor dem Hintergrund der jeweiligen Rahmenbedingungen an die 
Erfordernisse angepasst werden. 

  Nachfolgend werden einige wichtige komprimierte Auszüge aus der 
Rahmenkonzeption von 1992 aufgeführt, die in dem aktuellen 
Bebauungsplanentwurf Langwiesen IV keine Beachtung fanden. 
Weshalb seinerzeit in die Erstellung der vorgenannten 
Rahmenkonzeption investiert wurde und weshalb die dort 
aufgeführten, wissenschaftlich fundierten Erkenntnisse keine 
Berücksichtigung fanden, bleibt unklar. 

So wird in der Rahmenkonzeption 1992 z.B. empfohlen, vorrangig den 
Bereich westlich des Fürtlesbach (also das jetzt gegenständliche 
Plangebiet) zu erschließen, wo mit dem Neubau der 
Weingärtnergenossenschaft schon ein Eingriff stattgefunden hatte. 
Diese Empfehlung konnte jedoch aufgrund mangelnder 
Mitwirkungsbereitschaft der dortigen Eigentümer nicht verwirklicht 
werden, sodass stattdessen das Gebiet „Langwiesen III“ (östlich des 
Fürtlesbach) umgesetzt wurde. 

  1. Vorbemerkung (S. 1)  

  Die Entscheidung für diesen Standort wurde zum damaligen Zeitpunkt 
im Wesentlichen ohne die Berücksichtigung ökologischer Belange 
getroffen. 

Diese Rahmenkonzeption soll den Zweckverband eine 
Entscheidungshilfe für das weitere Vorgehen bei der Erschließung des 
Industriestandortes Langwiesen dienen. 

 

  1.2 Vorgehensweise / Methodik (S. 2)  

  Die erhebliche Größe des Vorhabens Langwiesen III (70 ha auf 
Gemarkung Cleebronn) in einem sensiblen Landschaftsausschnitt wie 
der Zaberaue erfordert als ersten Arbeits-schritt eine intensive 
Auseinandersetzung mit den natürlichen Standortvoraussetzungen. 

 

  2.2 Planungsvorgaben (S. 6)  

  Im Entwurf des Landschaftsplans (1991) zum FNP Brackenheim / 
Cleebronn wird dem Gebiet Langwiesen III eine geringe ökologische 
und gestalterische Verträglichkeit bescheinigt und ein Verzicht auf die 
Planung empfohlen. 

 

  3.2 Boden und Geologie (S. 9)  

  Solche Ackerfluren sind landwirtschaftliche Vorrangflächen der Stufe l 
und gelten als Ausschlußflächen für Fremdnutzungen. 

 

  3.4 Oberflächenwasser (S. 12)  
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  Durch die Bebauung der Überschwemmungsflächen links der Zaber 
(Langwiesen I) sind hier bereits vor der rechtlichen Sicherstellung der 
Überschwemmungsflächen wertvolle natürliche Retentionsflächen zur 
Wasserrückhaltung verloren gegangen. 

Es ist davon auszugeben, dass heute bei einem Hochwasserereignis 
weit mehr Flächen im Planungsgebiet rechts der Zaber (südlich der 
Zaber) überflutet werden, als bei der Abgrenzung des 
Überschwemmungsgebietes vorgesehen wurde, weil das 
ansammelnde Wasser nur noch auf die rechte Uferseite ausweichen 
kann. Aus landschafts- und regionalplanerischer Sicht ist grundsätzlich 
der Erhalt natürlicher Retentionsflächen zum Hochwasserschutz 
Vorrang vor dem Bau teurer künstlicher Regenrückhaltebecken 
einzuräumen. 

 

  3.5 Klima und Luft (S. 13)  

  Für die Be- und Entlüftung des Gaus übernehmen die Flächen der 
Frischluftproduktion eine wichtige Funktion. Im Untersuchungsgebiet 
sind dies der gesamte zur Zaberaue gerichtete Nordhang des 
Stromberges, darin verlaufende Tälchen und Gräben wie der 
Fürtlesbach und eine Geländesenke im Osten des Planungsgebietes 
und die Zaberaue selbst. Die gesamte vorgesehene 
Erweiterungsfläche ist also als klimawirksam einzustufen. Die 
klimatologischen Verhältnisse sind gegenüber einer weiteren 
Verschlechterung der lufthygienischen Situation als sehr empfindlich 
zu bewerten, zumal der Luftabfluß in der Zaberaue aufgrund 
vorhandener Bebauung stellenweise bereits erheblich behindert wird. 

 

  3.7 Landschaftsbild und Erholungseignung (S. 15)  

  Bei der vom Vorhaben ausgehenden negativen Beeinträchtigung des 
Landschaftsbildes ist offensichtlich und unvermeidbar. Der Eindruck 
der charakteristischen Gäulandschaft mit den verteilten, kleinen 
Siedlungskernen wird zunehmend entwertet, je stärker sich die 
vorhandenen Bebauungsflächen zu einem geschlossenen Band 
verdichten. Die vielfältigen Erholungsfunktionen des Raumes sind mit 
lärm- und schadstoffintensiven Nutzungen sehr unverträglich. Die 
regionalplanerische Entscheidung für einen Industrie- und 
Gewerbestandort Langwiesen mit Ansiedlungs- und 
Entfaltungsbedingungen von 1980 steht dazu im deutlichen 
Gegensatz. 
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  4.2.2 Grund- und Oberflächenwasser (S. 20)  

  Die Versiegelung von Oberflächen führt zur Verringerung der 
Grundwasserneubildungsrate. Ebenso erhöht sich der 
Oberflächenwasserabfluss, der über die Kanalisation die Kläranlage 
belastet und ggfs. deren Ausbau erfordert. Verstärkter 
Oberflächenwasserabfluss trägt weiterhin zur Erhöhung der 
potentiellen Hochwassergefahr im Zabertal bei. 

 

  5.1 Kriterien für die weitere Planung (S. 24)  

  Aus Gründen des Grundwasser- und Auebodenschutzes sind entlang 
der Zaber die Ablagerungsbereiche der Auesedimente von einer 
Bebauung freizuhalten. Am rechten Zaberufer handelt es sich dabei 
um einen Streifen von durchschnittlich 125 m. Aus klimatischen 
Gründen sind die Abflussbahnen für Kaltluft von einer Bebauung 
freizuhalten: 

 

  -- am rechten Zaberufer ein Band von durchschnittlich 200 m Breite 
-- entlang des Fürtlesbach ein Band von durchschnittlich 100 m Breite 
Aus Gründen des Biotopschutzes sind entlang der Fließgewässer 
Zaber und Fürtlesbach Uferrandstreifen von 15-20 m Breite zu 
entwickeln. 

 

  5.3 Städtebauliche Zielsetzungen  

  Das Untersuchungsgebiet liegt zwar noch auf Cleebronner 
Gemarkung ist jedoch räumlich eher Frauenzimmern zugeordnet. 

Die folgenden städtebaulichen Gesichtspunkte sollten deshalb einer 
Erschließungsplanung zugrunde liegen. 

-- Die Größe zusammenhängender Bauflächen sollte die 
Maßstabsvorgabe von Frauenzimmern eher unter-, keinesfalls jedoch 
überschreiten. 

-- Zwischen diesen Quartieren müssen ablesbare Freiräume bestehen 
bleiben. 

-- Die Fernwirkung des neuen Industriegebietes muß so zurückhaltend 
wie möglich sein, z.B. Höhenbegrenzung auf Baumwipfelhöhe, 
geeignetes Farbkonzept bzw. landschaftsangepaßte 
Randbepflanzung. 

-- Das Erscheinungsbild der Bebauung muss kleinteilig sein. 

-- Eine Durchgrünung der Quartiere ist sicherzustellen. 

-- Zugunsten wirksamer Pflanzzonen sollten diese Grundstücke 
intensiv genutzt werden (Reduktion von reinen Lagerflächen). 

-- Die Kelter (Weingärtnergenossenschaft) muss in die 
Quartierplanung einbezogen werden. 
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  Im Fall von Langwiesen III wurden die in der Rahmenkonzeption 
definierten Anforderungen, Kriterien und Zielsetzungen als 
Entscheidungshilfe zur weiteren Entwicklung nicht berücksichtigt. 

Hingegen wurde bei Langwiesen IV zahlreiche Gutachten in Auftrag 
gegeben – wohlbemerkt Auftragsgutachten mit wohlwollenden 
Aussagen und Folgerungen im Sinne des Auftragsgebers bzw. 
Vorhabenträgers; die Vorgaben der Rahmenkonzeption wurden 
bewusst ignoriert bzw. ausgeblendet. 

Sämtlichen Berechnungen wurden ausschließlich kalkulatorische 
Ansätze zugrunde gelegt, ohne die tatsächlich gelebten 
Produktionsabläufe und täglichen Arbeitsbedingungen zu beachten.  
-- Erst nach Inbetriebnahme wird die Belastung für die umliegende 
Bevölkerung zu Tage treten (Lärm, Licht- und Luftverschmutzung). 

Dies ist nicht richtig, wie z.B. an den Abständen der Bebauung zur 
Zaber und zum  Fürtlesbach zu erkennen ist. Generell ist anzumerken, 
dass die Rahmenkonzeption 1992 nicht statisch zu sehen ist, sondern 
vor dem Hintergrund der jeweiligen konkreten Erfordernisse 
angewendet wird. 

Die Fachgutachten für das vorliegende Gebiet „Langwiesen IV“ 
wurden entsprechend der fachlichen und gesetzlichen Vorgaben an 
solche Gutachten erstellt. 

  Der Vorhabensträger hat in verschiedenen Konfliktsituationen in der 
Vergangenheit stets bewiesen, dass er weder zu Zugeständnissen 
noch Nachbesserungen bereit ist (z. B. Verkehrssituation Zufahrt 
Versand, vermüllte Parkplätze sowie Emissionen aus dem Betrieb der 
Verzinkerei,... usw. am Standort Eibensbach, Layher Werk 1). 

Kenntnisnahme. 

Dies ist nicht Gegenstand dieses Verfahrens. 

Maßnahmen innerhalb des Plangebiets bzw. in Verbindung zum 
Projekt stehende Maßnahmen sind verpflichtend umzusetzen. Dies ist 
vertraglich zwischen dem Zweckverband und dem Vorhabenträger  
geregelt (Durchführungsvertrag zum vorhabenbezogenen 
Bebauungsplan). 

  Nachfolgend unsere Einwendungen und Bedenken:  
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  1. UVP-Pflicht / Immissionsschutzverfahren 

Bebauungspläne für Industriegebiete sind ab 10 ha UVP-pflichtig. 
Maßgeblich ist aber nicht die Grundfläche, sondern die überbaubare 
Grundfläche (Baugebietsfläche) - Anlage 1 zum UVPG Ziffer 18.5.1. 
Da die überbaubare Fläche 10 ha übersteigt (Baufläche 11,23 ha laut 
Begründung Bebauungsplan Langwiesen IV), ist eine 
Umweltverträglichkeitsprüfung erforderlich. Diese Prüfung ist in den 
Planungsunterlagen zur öffentlichen Auslegung nicht enthalten und 
stellt somit einen gravierenden Verfahrensfehler dar! 

Gleichfalls nicht eingeleitet wurde die öffentlich angekündigte 
Durchführung eines Verfahrens nach Bundes-Immissionsschutzrecht 
(BlmSchG). 

 

Entsprechend § 19 Abs. 2 BauNVO ist das Baugrundstück und die 
festgesetzte GRZ von 0,8 maßgeblich. Damit liegt die überbaubare 
Grundfläche unter 10 ha. Jedoch selbst, wenn die Grundfläche über 
10 ha betragen würde, ist eine Umweltverträglichkeitsprüfung nach 
den Vorschriften des UVPG im Rahmen des 
Bebauungsplanverfahrens nicht erforderlich. Vielmehr wird die 
Umweltverträglichkeitsprüfung im Bauleitplanverfahren als 
(strategische) Umweltprüfung nach den Vorschriften des BauGB 
durchgeführt. Dies ist in § 50 Abs. 1 UVPG ausdrücklich geregelt. Die 
Umweltprüfung wurde hier nach § 2 Abs. 4 BauGB durchgeführt. 
Daran bestehen keine Bedenken. Die umweltrechtlichen gesetzlichen 
Anforderungen wurden damit im Aufstellungsverfahren 
ordnungsgemäß berücksichtigt. 

Es ist auch keineswegs so, dass die (unionsrechtlich vorgegebenen) 
umweltrechtlichen Anforderungen einer Umweltprüfung wesentlich 
anders wären als bei der Umweltverträglichkeitsprüfung nach UVPG. 
Die Strategische Umweltprüfung nach BauGB (SUP) ist an die 
Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) angelehnt. Die Prinzipien sind 
die gleichen. Ausgehend davon ist insofern auch unerheblich, welche 
Fläche überbaut wird. 

Eine Pflicht zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung 
nach dem UVPG besteht jedoch im Rahmen des 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens. Dies wurde 
vom Vorhabenträger jedoch beachtet. Das Verfahren ist derzeit im 
Gange. 
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  2. Faunistisches Gutachten 

In der faunistischen Untersuchung wurden nur Vögel erfasst und 
abgehandelt. Diese Untersuchung erfüllt nicht einmal die 
Mindestanforderung für diesen erheblichen Eingriff in die Natur und 
Landschaft. 

Die Untersuchung anderer Arten aus dem Reich der Insekten und 
Arthropoden (Gliederfüßer) wurden vollständig vernachlässigt, so 
speziell Laufkäfer entlang dem Feldweg / Grasweg benachbart zum 
Fürtlesbach einschließlich dem Grabenbereich des Baches. 

Ebenso lassen die Unterlagen eine eingehende floristische 
Untersuchung der Feldflur und den Bewuchs entlang des Fürtlesbach 
vermissen. So konnten in unmittelbarer Nachbarschaft z. B. das 
Vorkommen des Myosurus minimus (Kleiner Mäuseschwanz) und 
Kickxia spuria (Eiblättriges Tännelkraut) nachgewiesen werden. Auch 
eine dringend erforderliche Untersuchung der Gewässerfauna -- 
Voraussetzung für die Renaturierung -- im Bachbett des Fürtlesbach 
unterblieb bzw. wurde nicht für notwendig erachtet. 

 

Die Brutvogelkartierung erfolgte zwischen dem 11.03. und dem 
20.06.2019 an insgesamt 8 Terminen. Dies wird stellt einen 
angemessenen Umfang für die Untersuchung dar. Zudem wurde eine 
umfangreiche Biotoptypenkartierung durchgeführt, die sämtliche 
Tiergruppen berücksichtigte. Die notwendigen faunistischen 
Untersuchungen zu den Renaturierungen wurden zwischenzeitlich 
durchgeführt. 
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  3. Gewässerentwicklung Zaber und Renaturierung Fürtlesbach 

Im Fließgewässer des Fürtlesbach leben EU-weit streng geschützte 
Arten (FFH-Richtlinie Anhang II), so Pisces und Crustacea - Nachweis 
am 5.07.2019 durch einen Gewässersachverständigen. Falls der 
Renaturierungsentwurf vom 11.04.2019, JATHO Umweltplanung 
Stuttgart, so ausgeführt wird, verlieren die streng geschützten Arten 
ihren Lebensraum bzw. ihr Lebensraum würde irreversibel zerstört 
werden. 

Zur Gewässerentwicklung Zaberaue sei hier auf die misslungene 
Renaturierung in den Zaberwiesen von Güglingen verwiesen, wo 
durch gravierende handwerkliche Fehler hier die Leitfischart der Zaber, 
Cottus gobio (FFH-Richtlinie Anhang II), aufgrund der starken 
Faulschlammbildung nicht mehr vorkommt. 

Der geplante Naturweg Zaberaue entlang der geplanten, renaturierten 
Zaber darf nicht verwirklicht werden bzw. muss aus dem Entwurf 
umgehend entfernt werden. Wir möchten hier keine Hundepromenade 
- Hundetummelplatz für freilaufende, nicht an der Leine geführter 
Hunde - wie in den beiden Naturschutzgebieten im unteren Zabergäu, 
so 'Zaberauen zwischen Botenheim und Meimsheim' und 
'Haberschlachter Tal', wo keine bodenbrütenden Vogelarten mehr 
angetroffen werden. Die Zaberaue muss als ungestörter Lebensraum 
/ Refugium ausschließlich unserer heimischen Fauna vorbehalten 
sein. 

 

Eine gewässerökologische Begutachtung des Fürtlesbach (Fische, 
Krebse, Makrozoobenthos) ist bereits beauftragt. Das Arteninventar 
und die Bestandsdichten werden vor und nach der Maßnahme 
dokumentiert (Erfolgskontrolle). 

In der weiteren Ausführungsplanung werden die erforderlichen  
Vorkehrungen zum Schutz der gewässergebundenen Arten getroffen. 
Die Erfahrungen aus der durchgeführten Maßnahme „Zaberwiesen“ 
oberhalb „Langwiesen IV“ werden in der weiteren Ausführungsplanung 
berücksichtigt. 

Nur westlich der Brücke Maybachstraße ist ein Fußpfad vorgesehen. 
Bereits jetzt wird dort der Gewässerrandstreifen entlang der Zaber als 
Wanderpfad genutzt. Diese Wegeverbindung wird in der Planung 
aufgegriffen. Der Naturerfahrung soll in diesem Zaberabschnitt ggü. 
dem reinen Naturschutz Vorrang eingeräumt werden. Der Fußpfad 
liegt mindestens in einem Abstand von 10m zur geplanten 
Böschungskante. 

  4. Oberbodenmanagement  

  Grund und Boden sind weder vermehr- noch produzierbar. Ein 
sparsamer Umgang mit Grund und Boden ist unabdingbar und wird 
durch §1a BauGB eingefordert. Beste landwirtschaftliche Ackerflächen 
der Vorrangstufe 1 werden zerstört (siehe oben Rahmenkonzeption 1. 
Vorbemerkung und 3.2 Boden und Geologie). 

Das Oberbodenmanagement, ein Ablasshandel zur Erzielung von 
Ökopunkten, wird als Instrument zur weiteren Zerstörung von Grund 
und Boden missbraucht. Die Mär von der Aufwertung schlechter 
Böden (Grenzertragsböden sind im Zabergäu eher rar) greift so nicht, 
denn die angeblich „aufgebesserten“ Ackerflächen werden nicht 
vermehrt und die Retentionsfähigkeit wird dadurch auch nicht erhöht. 

Wie sollen im Rahmen der archäologischen Grabungen die 
Humusschicht (Abtrag 30 cm) von den tiefer liegenden, abgetragenen 
Bodenschichten (bis zu 150 cm in der Aue) unterschieden werden 
(etwa getrennte Erdaufschüttungen / Erdwälle)? 

Die Themenkarte „Suchraum Bodenauftrag“ der LUBW zeigt auch für 
das Zabergäu entsprechende geeignete Flächen. Der Eingriff in den 
Bodenhaushalt wurde selbstverständlich bilanziert. Dies zeigt sich 
auch durch das entstehend große Defizit im Schutzgut Boden. 

Der Oberbodenauftrag ist in der Ökokonto-VO genau definiert und wird 
durch die bodenbiologische Baubegleitung überwacht und 
dokumentiert. Grenzertragsböden und Sonderstandorte sind nicht zur 
Verbesserung zugelassen. 

Ober- und Unterboden werden getrennt gelagert und verwertet. 
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  5. Fehlende Ökopunkte - nicht auszugleichender Eingriff  

  Die Cleebronner Feldflur wurde in den 60er Jahren des letzten 
Jahrhunderts flurbereinigt -- eine der ersten großen 
Feldflurbereinigungen der Nachkriegszeit im Zabergäu. Diese 
Maßnahme hinterließ eine ausgeräumte, artenarme monotone 
Landschaft, wobei damals die Begriffe Ökologie und Biodiversität noch 
Fremdwörter waren. 

Durch Maßnahmen zur Wiederbelebung der Cleebronner Feldflur 
könnten fehlende Ökopunkte generiert bzw. die Ökobilanz 
ausgeglichen werden, so durch 
-- Schaffung von Vernetzungsstrukturen mittels Anlage von 
Feldgehölzen 

-- artgerechte Bepflanzung von Gehölzfreien Wassergräben 

-- Renaturierung von Wassergräben, so z. B. notwendiges Entfernen 
der Betonsohlschalen (Erhöhung Versickerungsmöglichkeit für zur 
Zaber abfließendes Wasser) 

-- Anlage von Ackerrandstreifen und von kleinen Brachflächen (nicht 
landwirtschaftlich bewirtschaftete, sich jährlich lagemäßig 
wechselnden kleine Ackerflächen) 

Aufgrund des Umfangs des Eingriffs von ca. 1,6 Mio. Ökopunkten sind 
diese an sich wünschenswerten Maßnahmen bei weitem nicht 
ausreichend. Zudem beanspruchen sie zusätzliche landwirtschaftliche 
Flächen bzw. befinden sich die Flächen häufig in Privatbesitz, sodass 
sie nicht verfügbar sind. 

  6. Regenrückhaltebecken  

  Für zunehmende, extreme Niederschlagsereignisse ist das 
Regenrückhaltebecken (Betontrog mit 170 m Länge, 12 m Breite und 
2 m Höhe) mit maximal 4 000 cbm Fassungsvermögen zu klein um 
eine Extremwassermenge komplett aufzunehmen. 

Anfallende Wassermenge bei rund 13,5 ha versiegelter Fläche: 

-- 25 mm Niederschlag -> 3 375 cbm anfallendes Regenwasser 

-- 30 mm Niederschlag -> 4 050 cbm anfallendes Regenwasser 

-- 35 mm Niederschlag -> 4 725 cbm anfallendes Regenwasser 

-- 40 mm Niederschlag -> 5 400 cbm anfallendes Regenwasser 

Die Bemessung der Rückhaltebeckens erfolgte nach den anerkannten 
Regeln der Technik, in diesem Fall nach dem Regelwerk der 
Deutschen Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall 
e.V. – Arbeitsblatt ATV-DVWK-A 117, Bemessung von 
Regenrückhalteräumen. Es hat in der aktuellen Planung eine 
Grundfläche von 2250 m². Bei Starkregen füllt sich das Becken bis zu 
einem Meter. Im gleichzeitigen Überflutungsfall kämen ca. 1575m³ 
hinzu, was eine Einstauhöhe von 1,70m bedeuten würde. Die 
maximale berechnete Einstauhöhe liegt bei 2,30m und somit ca. 
5175m³. Das Becken hat eine Gesamttiefe von 3,65m und weißt somit 
ein Volumen von über 8000m³ auf.  
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  Selbst bei Rückhaltung durch die begrünten Dachflächen (Substrat 
von 12 cm) von 20 mm Niederschlag ergeben bei 5 ha Dachfläche rund 
1000 cbm, d. h. bei 40 mm Niederschlag reicht das 
Fassungsvermögen des Betonbecken offensichtlich nicht aus. Bei 
bereits gesättigtem Substrat auf den Dächern entfällt eine dachseitige 
Rückhaltung/ Pufferung und der sofortige Zufluß in die Zaber ist 
vorgezeichnet. Aus statischen Gründen werden vorgenannte 
Annahmen (die Rückhaltung von 1.000 cbm Niederschlag entspräche 
1 000 Tonnen zusätzliche Dachlast) als schlichtweg utopisch erachtet. 

Ein ausgetrockneter Ackerboden in den Sommermonaten bei 
derzeitigem Niederschlagsdefizit schluckt bei 35 - 40 mm Regen 
komplett diese Wassermenge, ohne dass die Zaber durch die Feldflur 
zusätzlich belastet wird. 

Warum wird benachbart zur Zaber in Auenbereich ein Betontrog 
gebaut und nicht ein ökologisch wertvolleres Schilfklärbecken mit 
Wurzelraumentsorgung angelegt, so entsprechend bei der 
Maybachstraße in Langwiesen III. 

Sind Ausstiegshilfen für Amphibien und eventuell Kleinsäuger, die ins 
Becken fallen können, vorgesehen? Durch entsprechend hohem 
Wasserstand des Beckens werden auch Wasservögel, so z. B. 
Stockenten und Nilgänse, angelockt. 

Die Abflussbeiwerte der einzelnen Flächen entsprechen den Vorgaben 
des o.g. Regelwerkes. 

Für die Bemessung der Dächer wird eine statische Berechnung 
durchgeführt. Die Dachkonstruktion wird entsprechend ausgelegt. 
Dachbegrünung auf Hallendächern ist keine Utopie. 

Die Regenspende = Wassermenge, welche aus dem Rückhaltebecken 
der Zaber zugeführt wird, berechnet sich aus der derzeitig der Zaber 
zugeführten Wassermenge.  

Die Zaber nimmt auch derzeit das Niederschlagswasser auf, welches 
in den niederschlagsreichen Herbstmonaten anfällt, wenn der 
Ackerboden gesättigt ist. 

Der natürliche Regenabfluss aus dem Ursprungsgelände beträgt 158 
l/s. Der nach der Planung anfallende, gedrosselte Abfluss liegt 
insgesamt bei maximal 137 l/s. Diese Abflussmenge in die Zaber wird 
durch die installierte Drossel in keinem Fall überschritten. 

Der Auslauf aus dem Rückhaltebecken kann im Havariefall, wenn das 
anfallende Wasser z.B. durch einen Brandfall kontaminiert ist, 
abgesperrt werden. In diesem Fall wird das Wasser aus dem Becken 
nicht der Zaber zugeführt, sondern durch ein Fachunternehmen 
entsorgt. Bei einem Erdbecken könnten in diesem Fall Schadstoffe in 
das Erdreich bzw. das Grundwasser gelangen, was durch ein 
Betonbecken verhindert wird. 

Das Regenrückhaltebecken wird als offenes Stahlbetonbecken gemäß 
Zusätzlichen Technischen Vertragsbedingungen und Richtlinien für 
Ingenieurbauwerke (ZTV-ING), Teil 9 – Bauwerke, Abschnitt 5 – 
Becken und Pumpenhäuser aus Beton gestaltet. Es wird mit 
Absturzsicherung in Form von Geländer sowie mit Steighilfen 
(Steigleitern, 2 Stück) versehen. Außerdem wird eine Ausstiegshilfe für 
Kleintiere vorgesehen. Als zusätzlicher Schutz ist der Beckenrand bis 
mind. 50 cm über OK Gelände zu führen. 

  7. Produktionsgebäude  

  Die Produktionshalle in der Zaberaue mit 250 m x 210 m Ausdehnung 
sowie 17 m Höhe (entspricht der Höhe eines 
5-stöckigen Wohnhauses) wirkt wie ein Fremdkörper bzw. Klotz in der 
Landschaft - noch gewaltiger als das TAXIS-Logistikzentrum, ist von 
überall einsehbar und stellt eine gravierende Beeinträchtigung des 
Landschaftsbildes (weitere Zerstörung der typischen Gäulandschaft) 
dar. 

Im Zusammenhang mit der zulässigen Gebäudehöhe wird darauf 
hingewiesen, dass insbesondere der südliche und südwestliche Teil 
des Betriebsgeländes in das umgebende Gelände eingeschnitten ist, 
was die Höhenwirkung des Produktionsgebäudes, im Zusammenspiel 
mit der umlaufenden Eingrünung, in diese Richtung deutlich minimiert. 
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  Durch eine Eingrünung mit hochstämmigen, großkronigen 
Obstbäumen, die niemals eine Wuchshöhe von 17 m erreichen, kann 
die voluminöse abschreckende, schockierende Fernwirkung nicht 
abgemildert bzw. kaschiert werden, hierfür müssten höher wachsende 
Laubbäume gepflanzt werden, so z. B. Eiche und Buche, die in etwa 
50 Jahren diese Gebäudehöhe erreichen. Hierzu die Empfehlung der 
Rahmenkonzeption: 5.3 Städtebauliche Zielsetzung 
Höhenbegrenzung auf Baumwipfelhöhe. 

 

  Warum erfolgt nur auf der Westseite eine Fassadenbegrünung und 
nicht auch auf der Südseite sowie an geeigneten Fassadenbereichen 
an der Ostseite? Trotz Fassadenbegrünung wird aber die gewaltige 
Kubatur der Fabrikhalle nicht ansehnlicher, freundlicher und 
ästhetischer! 

Beim Blick von Westen auf die gigantische Produktionshalle, so von 
der Zufahrt zur Weingärtnergenossenschaft Cleebronn - Güglingen / K 
2150 aus, werden viele kritische Weinkunden aufgeschreckt / 
schockiert sein („Vorstellung einer idyllischen Weinbaulandschaft“), 
die sicherlich ihren zukünftigen Weinkauf in dieser zerstörten 
Landschaftskulisse überdenken und gegebenenfalls zur Konkurrenz 
abwandern werden. 

Nur die Südseite und die Westseite zeigen in die freie Landschaft, 
während die Ostseite und die Nordseite zu den Gehölzstrukturen des 
Fürtlesbach (bzw. zum IG „Langwiesen III“) und der Zaber hinweisen 
und dort eine gewisse Eingrünung erfahren. 

  Hier stellt sich auch die Frage an die 
Zweckverbandsverbandsverantwortlichen: Warum wurde das TAXIS-
Logistikzentrum auf eine Anhöhe platziert, anstatt die 
Erdgeschoßfußbodenhöhe um zwei Meter abzusenken bzw. tiefer zu 
legen? 

Dies ist nicht Gegenstand des Verfahrens „Langwiesen IV“. 

    



 

Bebauungsplan und örtliche Bauvorschriften „Langwiesen IV“ – Nachtrag 2 der Begründung (Private) Seite 25 

Anregungen von Inhalt der Anregungen Beschluss der Verbandsversammlung 

  8. Lichtverschmutzung 

Wir gehen davon aus, dass nach dem "Weltraumbahnhof TAXIS" - 
rundum nachts beleuchtet, nicht daneben ein zweiter 
„Weltraumbahnhof Layher“ in der Zaberaue platziert wird und ein 
Beleuchtungskonzept mit insektenfreundlichen Lichtquellen und 
minimaler Beleuchtungsdauer erstellt und installiert wird. Als 
Lichtquellen müssen insektenfreundliche LEDS mit warmweißer 
Strahlung verwendet werden. Wie sieht der Beleuchtungsumfang / die 
Beleuchtungsintensität bis 22 Uhr (Beginn der Nachtschicht) und ab 6 
Uhr (Ende Nachtschicht/ Beginn Frühschicht) im Winterhalbjahr, 
speziell in den Monaten September bis April, aus? Ist die Zaberaue 
ebenso voll ausbeleuchtet, wie das Layher-Firmengelände Werk 1 in 
Eibensbach? 

Ein Beleuchtungskonzept für das Layher Werk 1 in Eibensbach ist seit 
Jahren längst überfällig, denn die nächtliche Lichtglocke an den 
nördlichen Strombergausläufern ist von überall sichtbar, selbst von der 
Zaber in Frauenzimmern aus. 

 

Kenntnisnahme. Die Festsetzung zur Außenbeleuchtung wurde 
entsprechend der Forderung des Landratsamts Heilbronn (vgl. 
Stellungnahme Behörden Nr. 22) ergänzt und konkretisiert. 

  9. Luftverschmutzung speziell LKW-Standheizungen  

  Geplant sind laut Vorhaben- und Erschließungsplan 17 LKW-
Stellplätze vor dem Produktionsgebäude und 4 LKW-Stellplätze vor 
der Versandhalle. 

Obwohl Sozialräume für die LKW-Fahrer*innen eingerichtet werden, 
stellt sich hier die Frage, wo diese gegebenenfalls übernachten, denn 
im Sozialtrakt sind keine Schlafräume vorgesehen. Falls die 
Übernachtung in der Fahrerkabine / Schlafnische des LKW erfolgt, 
sind in den Wintermonaten bzw. der kühleren Jahreszeit zweifellos die 
LKW-Standheizungen in Betrieb. Der Dieselgestank von diesen 
Standheizungen wird sich in der Talaue ausbreiten und bei Ostwind 
die südliche Ortslage von Frauenzimmern einnebeln. MUSS zusätzlich 
zu den Belastungen durch den zunehmenden Schwerlastverkehr die 
nächtliche Kaltluftbildung durch Dieselgestank weiter beeinträchtigt 
werden? 

 

 

 

 

 

Es werden keine Schlafmöglichkeiten für Lkw-Fahrer vorgesehen. Es 
kann nicht ausgeschlossen werden, dass einzelne Lkw-Fahrer in der 
Nacht ankommen und einige Stunden auch in den Wintermonaten ihre 
Standheizung in Betrieb haben. Die dadurch resultierenden 
Emissionen sind so gering, dass sie zu keiner Geruchsbelästigung 
auch durch die nächtliche Kaltluftbildung führen. 

Schadstoffe nach TA Luft sind nach den im Bebauungsplanverfahren 
vorhandenen Erkenntnissen nicht in relevanter Weise zu erwarten. Die 
Einhaltung der rechtlichen Vorgaben ist durch entsprechende Anlagen 
bzw. technischen Ausführung der Anlagen gesichert. Die möglichen 
Schadstoffbelastungen (Emissionen und Immissionen) werden im 
Rahmen des immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens 
geprüft (Zuständigkeit RP Stuttgart). Im Genehmigungsverfahren hat 
der Vorhabenträger mittlerweile ein Immissionsgutachten nach TA Luft 
vorgelegt, das belegt, dass die Immissionen die Irrelevanzschwelle 
nicht überschreiten. Das Genehmigungsverfahren nach dem 
Bundesimmissionsschutzgesetz erfolgt mit Öffentlichkeitsbeteiligung. 
Das Luftschadstoffgutachten ist Gegenstand dieser 
Öffentlichkeitsbeteiligung. 
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  10. Einschränkung der Bodenversiegelung (Festsetzungen im 
Bebauungsplan) 

 

  Textteil: 1.6. Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung 
von Boden, Natur und Landschaft 

 

  Warum werden die LKW- und PKW-Abstellplätze nicht 
wasserdurchlässig angelegt (übliche Praxis)? Hierzu die erforderliche 
Festsetzung im Textteil aufnehmen: Ebenerdige Stellplatzanlagen sind 
wasserdurchlässig zu gestalten. 

Dies ist im gewerblichen Bereich nicht üblich, da hier nicht endgültig 
ausgeschlossen werden kann, dass die Abwässer belastet sind. Daher 
wird auch das auf den Hofflächen anfallende Regenwasser 
vorgereinigt. 

  Ein Mindestfugenabstand bei Pflastersteinen ist vorzugeben, um eine 
tatsächliche Regenwasserversickerung auch zu garantieren. 

Weitergehende Maßnahmen zur Einschränkung / Minimierung der 
Versiegelung auf dem Fabrikgelände, so Z. B. Materiallagerung im 
Freien, sollten ernsthaft geprüft und umgesetzt werden. 

Die Verpflichtung von wasserdurchlässigen Stellplätzen ist im Zuge 
der Entwurfsfortschreibung entfallen (siehe Auslegungsfassung des 
Bebauungsplans). Grund ist der Vorrang des Grundwasser- und 
Bodenschutz. 

  11. Energiegewinnung durch erneuerbare Energien  

  Auf den Dächern der Fabrikgebäude könnten Photovoltaikanlagen mit 
über 7 MWp Leistung installiert werden, wobei auf die Installation 
weiterer Freiflächenanlagen im Zabergäu verzichtet werden könnte. 
Aufgrund der vielen noch freien Dachflächen - auch Layher Werk 1 in 
Eibensbach und Layher Werk 2 in Güglingen - sollten diese 
Möglichkeiten ausgeschöpft werden und keine PV-Anlagen im 
Offenland bzw. auf wertvollen Ackerflächen realisiert werden. 

Die Nutzung der Dachflächen zur Erzeugung regenerativer Energien 
ist durch den Bebauungsplan nicht ausgeschlossen, jedoch u.a. aus 
Gründen des vorbeugenden Brandschutzes nicht vorgesehen. 

  12. Verkehrsbelastung  

  Das Werk ist auf eine Verarbeitungskapazität von 100 000 Tonnen pro 
Jahr ausgelegt, dies bedeutet, bei einer durchschnittlichen 
Ladekapazität von 20 - 25 Tonnen pro LKW werden jährlich zwischen 
4000 - 5000 Lkw das Werk zur Materialanlieferung anfahren und 
entsprechend dieselbe LKW-Anzahl zur Produktabholung (Versand) 
das Werk verlassen. Da die Straßen im Zabergäu bereits jetzt schon 
durch den Schwerlastverkehr überbelastet sind, kommen täglich 
weitere 50 große LKW hinzu sowie eine weitere große Anzahl von 
Kleinlastern (Zulieferer von Betriebsmitteln). 

Der sich täglich wiederholende Stau zur Mittagszeit und zu Feierabend 
in der Cleebronner Straße von Frauenzimmern am Kreuzungsknoten 
L 1103 (Brackenheimer Straße) und K 2150 (Cleebronner Straße) wird 
weiter anwachsen. Die Belastung der Bevölkerung von 
Frauenzimmern entlang der L 1103 und K 2150 wird durch eine weitere 
Zunahme unerträglich. 

Die Betroffenheit der verkehrlichen Belange wurde durch eine 
Verkehrsuntersuchung (vgl. Anlage der Begründung) erhoben und 
kann so in die Abwägung eingestellt werden.  

Den positiv betroffenen Belangen der Wirtschaft (vgl. § 1 (6) Nr. 8a 
BauGB), hier insbesondere die Erhaltung, Sicherung und Schaffung 
von Arbeitsplätzen, wird der Vorrang gegenüber einer verhältnismäßig 
geringen Verkehrszunahme eingeräumt. 

 

Dies vor allem deshalb, da sowohl verkehrlich als auch schalltechnisch 
Maßnahmen getroffen werden bzw. bereits getroffen wurden, welche 
die Wirkungen auf die Umwelt reduzieren (z.B. Maßnahmen im 
Rahmen eines Lärmaktionsplanes wie schallabsorbierender 
Fahrbahnbelag usw). 
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  Weiter möchten wir auf die nicht zutreffenden Aussagen zum 
Verkehrsaufkommen beim Logistikzentrum TAXIS verweisen, Quelle 
Amtsblatt der Gemeinde Cleebronn vom 2.04.2015. 
« Mit ca. 40 LKW-Touren am Tag außerhalb der Hauptverkehrszeit hält 
sich das zusätzliche Verkehrsaufkommen in Grenzen. » Die täglichen 
LKW-Bewegungen bei TAXIS übersteigen erheblich die obige Angabe. 
Wie verlässlich und seriös sind solche Aussagen bzw. Annahmen in 
Verkehrsgutachten? 

Kenntnisnahme. 

Das durch das Vorhaben verursachte zusätzliche 
Verkehrsaufkommen wurde gutachterlich erhoben (vgl. Anlage der 
Begründung). Die zu Grunde gelegten Angaben wurden vom 
Vorhabenträger geliefert. 

  Zum wiederholten Male wurden die Zweckverbandsverantwortlichen 
aufgefordert (Bürgermeister Kieser/ Bürgermeister Heckmann), dass 
der asphaltierte Feldweg von Botenheim ausgehend parallel zur Zaber 
in der Talaue, der Ausbau endet an der Markungsgrenze Cleebronn - 
Botenheim, endgültig als schnelle Radwegverbindung ins 
Industriegebiet Langwiesen auf Gemarkung Cleebronn ausgebaut 
wird. Ist dieser Restausbau so schwierig, anspruchsvoll und teuer? 

Bei dem angesprochenen Weg handelt es sich um einen 
landwirtschaftlichen Wirtschaftsweg. Als überörtliche 
Radwegeverbindung ist – wie bisher - der Römerweg vorgesehen. 
Daher wird hier diese Verbindung bevorzugt. Die nördliche Trasse für 
den Radweg ist zudem nicht sinnvoll, da diese entlang der 
Renaturierungsmaßnahme verlängert werden müsste und dies eine 
Beeinträchtigung der Uferzone bedeuten würde (vgl. Stellungnahmen 
RP Stuttgart, Fischereibehörde und Landratsamt, 
Naturschutzbehörde). Hier ist nur ein unbefestigter Fußweg 
vorgesehen. Stattdessen wird die geplante, südliche Führung des 
Radwegs als sinnvoller angesehen. Dies bestätigt auch die 
Radwegeuntersuchung des Landratsamts. 

Der Zweckverband und seine Mitgliedskommunen haben zudem in 
einer Sitzung der Verbandsversammlung beschlossen, mittel- bis 
langfristig die Variante 1.3 dieser Untersuchung zu verfolgen. 

  Schlussfolgerung:  

  Wir lehnen dieses Bauvorhaben ab, das nicht im Geringsten die 
definierten Anforderungen, Kriterien und Zielsetzungen der 
Rahmenkonzeption von 1992 berücksichtigt. Wir erwarten, dass auch 
im Zabergäu allmählich die Grenzen des Wachstums erkannt und 
respektiert werden, dass die weitere Zerstörung / Versiegelung bester 
Ackerflächen beendet wird, die notwendige Grundwasserrückhaltung 
und Neubildung zukünftig gesichert wird und die Verkehrsbelastung 
durch den LKW-Schwerlastverkehr drastisch eingeschränkt bzw. 
reduziert wird. 

Kenntnisnahme. 
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P4 Privatperson 4 

vom 01.08.2019 

Ich lehne den Bebauungsplan Langwiesen IV weiterhin ab. Meine 
Einwendungen zum Vorentwurf wurden nicht zufriedenstellend 
beantwortet und der Entwurf wirft neue Fragen auf. Das Verfahren ist 
zu schließen und ein neues zur Änderung des FNPs mit Herausnahme 
des Industriegebiets zwischen Fürtlesbach und Straße 
Frauenzimmern - Cleebronn und Sicherung der Kulturlandschaft ist 
einzuleiten. 

Kenntnisnahme. 

  1.  Flächenverbrauch + Landschaftsbild  

  Der Flächenverbrauch ist für das Zabergäu nicht mehr gebührlich. Die 
Planung beugt die in meinen Einwendungen zum Vorentwurf 
angeführten Gesetze mindestens an die Grenze des Legalen, wenn 
sie diese nicht gar überschreitet. Dank einer neoliberal ausgerichteten 
und wachstumskonformen Rechtsprechung gelingt es jedoch immer 
noch, privatwirtschaftliche Interessen als Gemeinwohl durchzuboxen. 
Dabei ist die industrielle Wertschöpfung mit einem Anteil von ca. 23 % 
gar nicht in dem Maße am Gemeinwohl beteiligt wie ihr Gewicht 
gegenüber anderer dem Wohlstand zuträglichen Belangen verliehen 
wird. 

Kenntnisnahme. Das Vorgehen entspricht den gesetzlichen und 
fachlichen Vorgaben. Der mit der Planung einhergehende 
Flächenverbrauch ist in die Abwägung mit den anderen betroffenen 
Belangen einzustellen. 

  In der Bevölkerung wird der Klotz Taxis - von Herrn Kieser in die 
Landschaft gepflanzt - als untragbar empfunden. Die Winzerfamilie 
Essig vom Ranspacher Hof, Naturschützer und viele andere sagten 
bereits bei TAXIS: "So nicht, Herr Kieser!". Nun soll das 
Produktionsgebäude vom Layher Werk 3 mit Seitenlangen über 200 
Metern (207 x 248 m) mehr als 4-mal so groß wie das 
Logistikgebäude von Taxis (ca. 110 x 110 m) werden. Wie kann das 
noch vereinbar mit § 35 Absatz 3 Nr. 5 BauGB sein, wonach bei 
Verunstaltung des Landschaftsbildes die öffentlichen Belange 
beeinträchtigt sind? Die nur kaschierende Eingrünung lässt solch ein 
Bauwerk eben nicht verschwinden, wie ein Vergleich mit Schunk und 
anderen großen „eingegrünten“ Gebäuden beweist. Selbst im 
Umweltbericht von Dr. Münzing steht „Alleine die Wareneingangs- und 
Produktionshalle stellt mit einer überbauten Fläche von ca. 5 Hektar 
eine massive Störung des Landschaftsbildes dar“. Ich frage mich, 
wie Herr Kieser ohne Scham mit seinen französischen Freunden aus 
der Partnergemeinde Charnay-les-Macon durch das Zabertal radeln 
wollte. 

Kenntnisnahme. 
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     2.   Behandlung Kulturgut - ein Armutszeugnis 

Der Respekt vor der Kulturlandschaft und die Behandlung der 
Kulturgüter sind ein Armutszeugnis. Seit 5500 Jahren kamen und 
gingen Menschen und hinterließen eine besenreine Landschaft, so 
Berichte zu den archäologischen Grabungen in Langwiesen in der 
Heilbronner Stimme. Innerhalb weniger Jahre wird mit Langwiesen 1, 
2, 3 und 4 ein Betondeckel über die Geschichte und das Leben 
gegossen. Man begnügt sich hier mit einem in eine Straßenkurve 
gedrücktes Freilichtmuseum und schafft mit einem Römermuseum die 
Illusion der Wertschätzung der Römerlandschaft, die Stück für Stück 
mit Fabriken zugebaut wird. 

Ich finde es unerhört ignorant, dass die Verbandsversammlung meine 
Einwendung unter Nummer 6 zu den archäologischen Aspekten des 
Römerwegs nicht im Geringsten würdigte. 

Der Einwand des Regierungspräsidiums Stuttgart, Landesamt für 
Denkmalpflege bzgl. „Der Gewannname Steinäcker lässt [...] auf 
Zeugnisse der römischen Epoche oder des Mittelalters schließen“ 
und „Der Gewannname Ransbacher Straße lässt einen Bezug zu der 
jüngst ausgegrabenen Wüstung Niederramsbach bzw. der seit langem 
gesuchten, südlich des Römerwegs verlaufenden römischen 
Fernstraße erwarten“, sowie älteren Befunden wird damit abgewiegelt, 
dass der denkmalpflegerische Hinweis a) im Textteil entsprechend 
ergänzt werde. Dort steht lediglich, dass Gelegenheit gegeben werde, 
archäologische Untersuchungen durchzuführen. Ansonsten wird nur 
der Hinweis des Landesdenkmalamtes zitiert. DAS IST ALLES? Es 
wird einmal mehr das Kulturgut Gewann begraben, obwohl an der 
Erhaltung der archäologischen Kulturdenkmale ein öffentliches 
Interesse besteht. Die Bürgermeister und Gemeinderäte des 
Beschlusses über diesen Bebauungsplan haben sich zu schämen! 

 

Kenntnisnahme.  

Das denkmalpflegerische Vorgehen ist mit dem Landesamt für 
Denkmalpflege (LAD) abgesprochen, entspricht also den rechtlichen 
Vorgaben. Die vom LAD geforderten Grabungen auf dem Areal laufen 
bereits seit einiger Zeit. 

Im Rahmen der bauleitplanerischen Abwägung der verschiedenen 
betroffenen Belange werden die denkmalpflegerischen Belange 
zurückgestellt. 
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     3.   Welches Radwegekonzept? 

Was will der Zweckverband Wirtschaftsförderung Zabergäu (ZWZ) in 
Zusammenarbeit mit dem Landratsamt Heilbronn sowie 
Fachverbänden als Konzeption für die bedeutenden Radwege im 
Zabertal konzeptionieren, wenn die dauerhafte Umleitung um die 
Fabrik feststeht? Bei der Präsentation der Umleitung wird einiges 
ausgeblendet. Die Radfahrer fahren unter einer Stromleitung, sind 
LKW-Stellplätzen, Kaminen und Aggregaten ausgesetzt. Die vom 
NABU angedachte Alternative zwischen den Industriegebieten 
Langwiesen 1 und 4 Richtung Langwiesen 3 ist auch nicht schön. Fakt 
ist, dass die Radwege von Lauffen bis Zaberfeld immer größere Anteile 
Gewerbe- und Industriegebiete haben. Das Zabertal fällt als 
Naherholungsstrecke aus. Die Wege gehören aus den Touristikkarten 
gestrichen, da sonst irreführend. 

 

Kenntnisnahme. Eine vom Landratsamt in Auftrag gegebene 
Untersuchung zu den Radwegeverbindungen bestätigt die südliche 
Umfahrung des Werksgeländes als geeignete Trasse. 

     4.   Bepflanzungs-und Grünkonzept  

  Das Bepflanzungs- und Grünkonzept ist in großen Teilen eine Illusion.  

  - Irreführende Darstellung Dachbegrünung.  

    Nur 12 cm Substrat im Vergleich zu einem mehreren Dezimetern 
dicken lebendigen Boden 

Eine Substratdicke von min. 12 cm ist ausreichend. Dies ist auch so 
mit der Unteren Naturschutzbehörde abgestimmt. 

    Von den angeblich 45200 m2 Dachbegrünung wird nicht alles 
grün sein. Insbesondere auf den östlichen Gebäudeteilen sollen 
noch Kamine, Klimaanlagen, Lüftungen (Textteil 1.2) sowie 
Lüftungsanlagen, Aggregate, Rückkühler (Lärmgutachten 6.3.6) 
installiert werden. Diese werden die postulierte Minimierung der 
Fernwirkung wieder minimieren und die Effekte einer 
Dachbegrünung auf den Wasserhausalt, Lokalklima und 
Ökologie um die entsprechende Fläche verringern. 

Effektiv umfasst die begrünte Dachfläche mehr als 5 ha. Um die 
angesprochenen Aspekte zu berücksichtigen wurden lediglich 4,5 ha 
bilanziert. 

  - Irreführende Darstellung Eingrünung und Grünflächen  

    Beim Vorhaben ist von einer gigantischen Baustelleneinrichtung 
auszugeben (Umweltbericht 9.1.7, Beeinträchtigungen auch im 
Bereich der angrenzenden Ackerflächen während der 
Bauphase). Es wird ein ebenso gigantisches Betonfundament, 
unterteilt von Stützmauern gegossen werden/ Befestigte Fläche 
asphaltiert werden. Oberflächenwasser soll über einen 
Abwasserkanal einer Reinigungsanlage zugeführt werden 
(Vorhaben- und Erschließungsplan 2.5). 

Die Baustelleneinrichtung soll auf den zukünftig befestigten Flächen 
stattfinden, sodass keine weiteren Flächen versiegelt werden. 
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     Wie kann unter diesen Voraussetzungen noch von einem 
ausreichenden Untergrund für Bäume ausgegangen werden, 
die in 25 Jahren nach vitalem Wachstum 65 cm 
Stammumfang zugelegt haben sollen und als dauerhafte 
Ausgleichsmaßnahme noch weitere Jahrzehnte wachsen 
sollen? Insbesondere bei der Baumreihe zwischen dem 
technischen Regenrückhaltebecken und der Lagerfläche 
habe ich große Zweifel. 

Der Boden wird entsprechend der fachlichen Anforderungen 
vorbereitet (Tiefenlockerung etc.). Dies ist bei jeglichen Pflanzungen 
bzw. Ansaaten notwendig. 

    Siedlungsbäume haben eine hohe Fluktuation durch beengte 
Baumscheiben, Verkehr, nicht fachgerechter Baumpflege, Stress 
durch Extrempositionen. Nicht alle Bäume werden die 25 Jahre 
erreichen. So konnte bei Schunk ein Astbruch dokumentiert 
werden, der wohl zum Fällen des Baumes führen wird. 

Die umlaufend festgesetzten Pflanzflächen bieten mit durchschnittlich 
5m Breite (südlich bis zu 7m) ausreichende Wuchsvoraussetzungen 
für die Einzelbäume. 

    Es besteht in den Dokumenten ein Widerspruch hinsichtlich der 
Wirkung auf das Verschwinden des Gebäudes durch 
Eingrünung. So schreibt Dr. Münzing im Umweltbericht 8.3.1 b) 
„Der Bebauungsplan lässt mit seinen Pflanzgebotsflächen und 
Grünstreifen an den Rändern des Plangebiets wenig Spielraum 
für eine ausgeklügelte Begrünung, die zum einen die Gebäude 
möglichst in die Landschaft einbindet, [...] Die durchschnittliche 5 
m Breite der Pflanzgebotsstreifen sind i. d. R. für eine typische 3-
reihige Hecke zu schmal, [...]". 

In der Begründung wird dagegen von einer Abschwächung der 
Wirkung auf das Landschaftsbild durch umlaufende Eingrünung 
ausgegangen. 

Auch wenn 4-mal verpflanzte hochstämmige Bäumchen 
gepflanzt werden sollen werden sie im Vergleich zum 17 Meter 
hohen Gebäude winzig wirken und auch in 25 Jahren nicht das 
Gebäude verdecken können. 

Die umlaufende Eingrünung durch Einzelbäume ist gemäß dem 
Begrünungs- und Bepflanzungskonzept verpflichtend umzusetzen und 
wird dementsprechend eine minimierende Wirkung auf das 
Landschaftsbild bewirken. Eine entsprechende Entwicklungszeit der 
Bepflanzung muss hierbei natürlich berücksichtigt werden.  

Hinsichtlich der Gebäudehöhe ist anzumerken, dass das 
Hauptgebäude südlich und südwestlich deutlich in das Gelände 
eingeschnitten ist, sodass sich die Einzelbäume durchaus auf die 
Höhe der Produktionsgebäude entwickeln können. 
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    Die Pflanzliste mit einheimischen hochstämmigen Bäumen wie 
Walnuss, Süßkirsche, Birne, Speierling, Edelkastanie ist zwar 
löblich, jedoch kann dies gerne auch als Kür ohne Einschnitt in 
die Landschaft als Feldbaum erfolgen. Nach der Umsetzung 
von Langwiesen III trotz dessen geringen ökologischen und 
gestalterischen Verträglichkeit (STEG-Gutachten Februar 
1992, erwähnt von Privatperson unter 8. Einwendungen 
Öffentlichkeit) muss Langwiesen IV aus dem FNP 
rausgenommen werden. 

Die Flächen können für die agrarökologisch ausgerichtete 
Bewirtschaftung vom Zweckverband verpachtet werden. 
Frei stehende Feldbäume haben eine weitaus größere 
ökologische Wirkung. 

Kenntnisnahme. 

An der Umsetzung der Bauleitplanung auf der vorbereitenden (FNP) 
und verbindlichen Ebene (Bebauungsplan) wird nach Abwägung der 
betroffenen öffentlichen und privaten Belange festgehalten. 
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     5.   Gewässerentwicklungskonzept 

Es ist unerhört, dass das Vorhaben mit einer sogenannten 
„Renaturierung“ der Zaber (westlicher Teil innerhalb Bebauungsplan, 
östlicher Teil ab Flst. 1472 durch öffentlich-rechtlichen Vertrag 
abgesichert) mit 196.000 bzw. 318.000 ÖP den TÖBs und 
Öffentlichkeit verkauft werden kann. Ebenso gilt dies für den 
Fürtlesbach. An diesen beiden Gewässern hat sich über die Jahre trotz 
Langwiesen III eine Natur entwickelt. Wenn jetzt die bestehenden 
Bachbetten von Zaber und Fürtlesbach trockengelegt und / oder 
verfüllt werden sollen, so ist dies ein Eingriff in den Naturhaushalt. 
Die missglückten Renaturierungen solch kleiner Gewässer in der 
Vergangenheit lassen davon abraten. Es kann eine Verlegung des 
Bachlaufs nicht als Renaturierung verkauft werden, wo schon in die 
Höhe gewachsene Natur ist, welche die Bäche umsäumt. 

Diese Renaturierung ist sehr fadenscheinig. Tatsächlich geht es nur 
um die Konstruktion eines Ausgleichs, um der Forderung der 
Landwirtschaft / Landratsamt gerecht zu werden, die 
Inanspruchnahme von Ackerflächen für Ausgleichsmaßnahmen zu 
vermeiden, sowie Ökopunkte aus dem Hut zu zaubern statt die maßlos 
um sich greifende Wirtschaft in die Schranken zu weisen. Extra dazu 
wurde wie in Begründung 1.1. dargestellt das 
Überschwemmungsgebiet an der Zaber einbezogen. Vom Bundesamt 
für Naturschutz und anderen Stellen wird für 
Überschwemmungsflächen ohnehin eine natürlichere Entwicklung 
gefordert. Mindestens ist dann eine extensive Bewirtschaftung / 
Landschaftsschutzgebiet angesagt. Wenn die 
Zweckverbandsgemeinden für einen Naturraum Zabertal stehen 
würden, können diese Flächen nicht als Ausgleich benutzt werden. Die 
fachgerechte, sinnhafte ökologische Entwicklung an der Zaber im 
Überschwemmungsbereich ist in Anbetracht der Zerstörungen durch 
Langwiesen 1 als freiwillige Leistung zu erbringen. Es muss dafür nicht 
erst offene Flur mit einer Fabrik vernichtet werden. 

 

Die Sinnhaftigkeit der Bilanzierungsvorgaben kann prinzipiell in Frage 
gestellt werden. Die grundsätzliche Entscheidung, in diesem Verfahren 
die ÖKVO anzuwenden liegt bei der Genehmigungsbehörde (LRA). 
Sobald die ÖKVO angewendet wird, ist nur für zwei Schutzgüter 
Biotope und Boden eine Berechnung mittels Ökopunkten vorgegeben. 
Für die weiteren Schutzgüter ist in der ÖKVO keine Punkteberechnung 
geregelt. Eine schutzgutübergreifende Anrechnung von Ökopunkten 
führt dazu, dass auch zu Lasten eines der betroffenen Schutzgüter ein 
Punkteüberschuss der Kompensation entstehen kann. 

Die Verlegung eines Bachlaufs ist gewässerökologisch eine 
Aufwertung, wenn dem Gewässer ein Entwicklungspotential 
zurückgegeben wird, sich wieder mit seinem Umland zu verzahnen 
und eine eigene Laufentwicklung wahrzunehmen. Diese Entwicklung 
wird nicht kurzfristig sondern langfristig von statten gehen. Die obere 
und untere Wasserbehörde befürworten diese Maßnahmen. 

Eine gewässerökologische Begutachtung des Fürtlesbach und der 
Zaber ist bereits beauftragt. Das Arteninventar und die 
Bestandsdichten werden vor und nach der Maßnahme dokumentiert 
(Fische, Krebse, Makrozoobenthos; Erfolgskontrolle). 

Es ist richtig, dass die im Bebauungsplan Langwiesen III festgesetzten 
Ausgleichsmaßnahmen bisher nur teilweise umgesetzt wurden.  

Die Entwicklungsmaßnahme Zaberaue sieht im 
Überschwemmungsgebiet eine naturnähere Entwicklung und 
extensive Bewirtschaftung der Flächen vor. Der Zweckverband nimmt 
die Erschließung von „Langwiesen IV“ als Anlaß, eine großräumige, 
zusammenhängende Maßnahme umzusetzen. 

  Was soll die Bevölkerung mit dem Wandelpfad und Sichtfenstern 
anfangen, wenn sie sich zwischen den beiden Industriegebieten 
von Langwiesen bewegt? Derzeit gibt es bereits Sichtfenster von 
Langwiesen III durch die Weiden an der Zaber. Man blickt da noch auf 
den Michaelsberg, gestört bereits durch Flatterbänder und Erdkugel 
der archäologischen Grabungen. Künftig blickt man dann auf noch 
weniger schöne Betonklötze, Stützmauern und Lagerflächen. 

Nur westlich der Brücke Maybachstraße ist ein Fußpfad vorgesehen. 
Bereits jetzt wird dort der Gewässerrandstreifen entlang der Zaber als 
Wanderpfad genutzt. Diese Wegeverbindung wird in der Planung 
aufgegriffen. 

In der überarbeiteten Planung wird der Ufergehölzbestand an der 
Zaber erhalten (ohne Sichtfenster). 

     6.   Fragen zum Gewässerschutz  
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  Die Baufläche und das Regenrückhaltebecken werden knapp 12 
Hektar versiegeln. Das Regenrückhaltebecken wird für ein 
Fassungsvermögen von 3000 Kubikmeter dimensioniert. Damit 
können aber maximal Regenfälle bis 25 mm auf einer Fläche von 12 
Hektar aufgefangen werden. Im Zabergäu ist mit Regentagen über 30 
mm Niederschlag zu rechnen, z.B. 21. Mai 2019. Ich befürchte ein 
Überlaufen des Regenrückhaltebeckens. 

Für die Bemessung des Rückhaltebeckens wurden Regendaten des 
Deutschen Wetterdienstes – Hydrometeorologie, zuletzt aktualisiert 
2010 (KOSTRA-DWD 2010R) zugrunde gelegt. 

Für Extremniederschläge wurde entsprechend DIN 1986-100 ein 
Überflutungsnachweis durchgeführt:  

„Die größte Auswirkung bzgl. einer Überflutung hat demnach ein 15-
Minuten-Regen. Hierfür wird ein zusätzliches Stauvolumen von 1.575 
m³ benötigt. Für die vorhandene Beckenfläche von 2.250 m² bedeutet 
dies ein zusätzliches Einstauen von 70 cm. Der max. Wasserstand im 
Überflutungsfall liegt dann bei 189,82 HNH. Die Beckenoberkante hat 
eine Höhe von 191,40 HNH und befindet sich oberhalb der maximalen 
Stauhöhe. Ein Überlaufen des Beckens ist nicht zu erwarten. Die 
Zuläufe zum Becken würden z.T. einstauen. Da sich die befestigten 
Flächen und damit auch die Rückstauebene oberhalb der 
Beckenoberkante befinden, werden diese jedoch nicht überflutet.“ 

  Die ausreichende Vorbehandlung des Oberflächenwassers, das dann 
über das Regenrückhaltebecken gedrosselt der ohnehin schon 
belasteten Zaber zugeführt werden soll wirft weitere Fragen auf. 

 

  - Wird eventuell anfallendes Löschwasser auch gedrosselt in die 
Zaber geleitet? 

Nein.  

Der Auslauf des Rückhaltebeckens wird mit einer Notfall-Schieber-
Anlage (NSA) gesichert. Im Brandfall wird über einen Schaltkontakt die 
Notfallschieberanlage angesteuert und die Schieber geschlossen. 
Diese Anlage wird an die Brandmeldeanlage angeschlossen. 

Das kontaminierte Wasser im Becken wird dann abgesaugt und 
fachgerecht entsorgt. Alle Leitungen werden gespült. Erst dann 
werden die Schieber wieder geöffnet. 

  - Wie schnell kann die Reinigungsanlage im Falle von Starkregen das 
Oberflächenwasser ohne Stau durchsickern lassen? 

Die Sedimentationsanlagen wurden entsprechend der 
Herstellerangaben berechnet. Diese Berechnung erfolgt auf 
Grundlage des max. Durchflusses. 

  - Das Konzept zur Entsorgung des Oberflächenwassers widerspricht 
der Antwort auf die Einwendung der Gemeinderäte bzgl. 
Wasserdurchlässigem Pflaster. Danach soll das Oberflächenwasser 
der eventuell belasteten Lager- und anderer Flächen über den 
Schmutzwasserkanal zum Schutze des Grundwassers der 
Kläranlage zugeführt werden. Ist der Ersatz mit der werksinternen 
Reinigungsanlage demnach gleichwertig? 

Wasserdurchlässiges Pflaster ist aufgrund der nicht gegebenen 
Versickerungsfähigkeit des Bodens  nicht sinnvoll. Das Regenwasser 
(aus den befestigten Flächen) wird in einer dafür ausgelegten 
Sedimentationsanlage vorgereinigt. 

     7. Oberbodenmanagement missachtet Evaluierung 
Ökokontoverordnung 2018 und Ökosystem Boden 
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  Die Minimierungsmaßnahme Oberbodenmanagement minimiert vor 
allem sehr geschickt mit kaufmännischer Zahlenspielerei die 
auszugleichenden Ökopunkte, nicht aber den Eingriff am lebendigen 
Boden. Tatsächlich gab es aber im Jahre 2018 eine Evaluierung der 
Ökokontoverordnung durch das PAN-Planungsbüro im Auftrag der 
LUBW. Danach ist der Umzug von Oberboden zur Generierung von 
Ökopunkten weiterhin umstritten. So heißt es dort „Der Maßnahmetyp 
stößt vor allem bei den Zustimmungsbehörden auf Kritik, da der 
naturschutzfachliche Mehrwert oft schwer ersichtlich ist. 
Oberbodenauftrag stelle eine Standortveränderung dar, die zu 
einer Nivellierung der Landschaft führe, und solle 
naturschutzfachlich als Eingriff gewertet werden [...]“ 

Die gültige Ökokontoverordnung, an der man sich auch im Rahmen 
der Bauleitplanung orientiert, sieht eine Anrechenbarkeit des 
Oberbodenmanagements vor. Das Vorgehen ist somit rechtlich 
anerkannt und stellt eine Maßnahme zugunsten der 
landwirtschaftlichen Belange dar, die durch das Vorhaben stark 
betroffen sind. 

  Streng genommen müssten also auch für die Auftragsfläche wieder 
Ausgleichsmaßnahmen getroffen werden. 

Was hier geschehen soll, ist dass man von 109.000 Quadratmeter 30 
cm abträgt und in einer 20 cm dicken Schicht auf 163.000 
Quadratmetern Acker verteilt wo schon Acker ist. Alles was drunter 
lebt, erhält einige Etagen mehr zum Wohnen. Mit dieser Maßnahme 
würde einfach nur Boden gestapelt werden, die Fläche wird aber 
verringert. Damit wird ein ausbaufähiges Ökosystem (im Sinne der 
Agrarökologie) und Humus bildende Fläche verringert. Dass mit dieser 
Zahlenspielerei 43 Prozent des Bedarfs ausgeglichen werden können, 
ist zu viel. 

Die Maßnahme  wird durch eine bodenbiologische Baubegleitung 
überwacht. Der aufzubringende Boden wird mit dem bereits 
vorhandenen Bodenmaterial vermischt und mit Pflug und Grubber 
bearbeitet. Entsprechende Maßnahmen zur Erosionsvermeidung und 
Gefügestabilität sind vorgesehen und werden durchgeführt. 

  Die Vereinten Nationen rückten 2015 mit dem „Jahr des Bodens“ die 
schwindende und doch so wichtige Ressource Boden in den Fokus. 
Die Böden sind eine nur langsame, sich über Generationen 
erneuernde Ressource. Der weltweite Raubbau in Deutschland, 
Europa, Amerika, Asien und anderen Erdteilen schreitet schneller 
voran als der Aufbau von Humus. Dabei sind die Böden wichtig für die 
Ernährung, Natur und Klima. 

Böden sind nicht nur einfach ein Substrat für Pflanzen oder 
Ressourcenlager mit Mineralien. In der Agrarökologie wird der Boden 
als Ökosystem mit einer Vielzahl von Lebewesen verstanden. 

Kenntnisnahme. 
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     8. „Ausgeräumte“ Feldflur ist kein Freibrief zur Bebauung 
Reduktion auf Vermeidung von Verbotstatbeständen nach §44 
Bundesnaturschutzgesetz ist zu wenig. 

Das ist doch nur „intensive Landwirtschaft“ oder „das sind nur 
ausgeräumte monostrukturelle Felder“ ist ein beliebtes Argument, um 
den Wert des Bestandes kleinzurechnen und schnöde Eingrünungen 
überragend werden zu lassen. So auch wieder in 3.6.1 des 
Umweltberichts und in der Antwort zur Stellungnahme 2., Teil B bzgl. 
Verlust von Lebensraum für Tiere und Pflanzen verwendet. 

Nichts spricht dagegen, dass an der Agrarwende gearbeitet wird. Sind 
die Felder aber für künftige Generationen erstmal weg, fallen die Äcker 
für den Ökolandbau aus. Zudem sind die ausgeräumten Felder, im 
Juni mit schönem wogenden Getreide oder im April mit gelb blühenden 
Rapsfeldern bestanden allemal besser als eine weitere Schachtel in 
der Landschaft. 

 
 
 

Es handelt sich bei weiten Teilen des Plangebiets um den Biotoptyp 
Acker, der entsprechend den Vorgaben der Ökokontoverordnung 
bilanziert wurde. 

  Die Faunistische Untersuchung vom April 2019 mit 8 Begehungen 
im Zeitraum März bis Juni 2018 belegt, dass sich das Gebiet gar 
nicht so tot darstellt. Im Plangebiet und angrenzendem 
Kontaktlebensraum wurden insgesamt 20 Vogelarten nachgewiesen. 
Vögel sind gemäß Bericht zur Nationalen Nachhaltigkeitsstrategie 
(Bspl. Ausgabe 2012) ein Indikator zur Messung der Artenvielfalt einer 
Landschaft, mit ihnen leben noch viele weitere Tiere und auch 
Pflanzen in der Flur. Dagegen hoppeln Hasen nicht auf Gründächer, 
viele Käfer und andere Insekten der freien Flur folgen eben nicht ins 
Gewerbegebiet und aufs Gründach. 

Die Aussage, das Plangebiet wäre „tot“ wurde nicht getroffen. Die 
erwarteten Bodenbrüter wurden erfasst und entsprechende CEF-
Maßnahmen veranlasst. 

Hasen sind (noch) nicht streng geschützt. Zudem wird der Rückgang 
der Feldhasenpopulation meist durch die intensive 
Landbewirtschaftung begründet, wie sie auch im Plangebiet stattfindet. 

Bei ca. 4,5 ha Dachbegrünung kann von einer entsprechenden 
Besiedlung durch Insekten ausgegangen werden. 
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  Zu diesem Indikator sagt die Nachhaltigkeitsstrategie (Seite 72): „[...] 
Natur und Landschaft in Deutschland sind durch Jahrhunderte 
währende Nutzung geprägt. Zur Erhaltung der daraus entstandenen 
und der natürlichen Vielfalt reicht ein kleinflächiger Schutz von 
Arten und Lebensräumen nicht aus. Vielmehr sind nachhaltige 
Formen der Landnutzung in der Gesamtlandschaft, eine 
Begrenzung von Emissionen und ein schonender Umgang mit 
Natur erforderlich. [...]“ Und da ist ein Begnügen mit Lerchenfenstern 
ungenügend. Innerhalb weniger Jahrzehnte machen die 
Zabergäugemeinden mit Langwiesen und weiteren Gebieten für den 
Größenwahn alles kaputt. 

Soll es Pech für alle Arten sein, die nur besonders geschützt sind und 
es noch mehr als ein Paar für Arche Noah gibt? Nach Logik der 
Behörden und Gemeinden im Landkreis Heilbronn erfährt erst 
besondere Berücksichtigung wer streng geschützt ist oder wenigstens 
bundesweit gefährdet wie die Feldlerche. Die Feldlerche kann künftig 
nicht mehr frei ein Feld okkupieren, sondern muss in den 
Bebauungsplan schauen, wo ihr zugewiesener Streifen im Feld ist. Die 
neue Wohnstätte der Feldlerche wird 1,5 km von Langwiesen entfernt, 
südlich der Straße nach Eibensbach liegen. Das ist zu weit entfernt 
von der bisherigen Brutstätte in Langwiesen. 

Auch bei Langwiesen IV dringt durch, dass das Ziel der Biodiversität 
auf unterstem Niveau verfolgt wird. Ziel der Planer und Entscheider ist, 
die Dinge so darzustellen, den Eingriff runter zu rechnen, die 
Ausgleichsmaßnahmen schön zu rechnen, dass am Ende kein 
Verbotstatbestand gegen §44 Bundesnaturschutzgesetz vorliegt. 

Der §44 Bundesnaturschutzgesetz definiert Verbote im Umgang mit 
besonders und streng geschützten Arten und deren Fortpflanzungs- 
und Ruhestätten. Natürlich enthält er auch Ausnahmen, damit die 
Verbote nicht greifen. 

Mit dem Zurückdrängen auf §44 kann quasi jeder Acker bebaut 
werden, wenn dort nicht eine streng geschützte Art gefunden wird, die 
nur dort leben kann und sonst keine Population außerhalb hat. Ich 
stelle in den Raum, dass dies nicht akzeptiert werden kann und die 
Rechtsprechung hier einem Irrtum aufliegt. Im Übrigen darf eine 
Kommune auch der Rechtsprechung voraus gehen. 

Kenntnisnahme. 

Die vorliegende Planung entspricht den gesetzlichen und fachlichen 
Vorgaben. Die betroffenen Belange werden in die Abwägung 
eingestellt und gegeneinander abgewogen. 
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  Geht man zurück ins Baugesetzbuch, zur Anlage l die als 
Anleitung zum im §2a BauGB geforderten Umweltbericht dient, so 
geht dort nicht hervor, dass nur bei streng geschützten / 
gefährdeten Arten auf die Population zu achten ist. In 2b) steht 

Die Beschreibung nach Halbsatz 2 - die Prognose über die 
Entwicklung des Umweltzustandes – soll.... den auf Ebene der 
Europäischen Union oder auf Bundes-, Landes- oder kommunaler 
Ebene festgelegten Umweltzielen Rechnung tragen. 

Und diese Ziele müssen bei den dramatischen Zeichen der Zeit mit 
dem Rückgang der Insekten und Vogelpopulation besonders beachtet 
werden (Gewitterwolke zur Artenvielfalt in der 
Nachhaltigkeitsstrategie). Dazu gehört die Umsetzung der 17 globalen 
Ziele für Nachhaltigkeit, die 2015 von der UN für den Zeitraum bis 2030 
beschlossen wurden. Sie stehen in guter Tradition zur ratifizierten 
Konvention zur biologischen Vielfalt und Agenda 21 von Rio 1992. Die 
Gesetzgebung ist davon durchdrungen, wird aber so nicht beachtet. 

 

     9.  Missachtung aufsummierende Effekte  

  Man erwartet ohnehin mehr Verkehr und Lärm und verkennt hierbei 
die Regeln der Mathematik mit der Integration von Beiträgen zur 
großen Summe. Vorbelastungen, z. B. beim Lokalklima werden so 
auch nicht gesehen. Man stellt sich nicht den Ursachen, z. B. den 
Ursachen der Verkehrsentwicklung. Ständig wird gesagt „da geht noch 
mehr“, z.B. beim Flächenverbrauch. Wann ist für den Zweckverband 
und die Zabergäugemeinden die Schmerzgrenze erreicht, bei der man 
auch mit Blick durchs Trollingerglas die Belastungen nicht mehr 
ausblenden kann? Statt immer nur die Differenzen zu bewerten muss 
die absolute Belastung im Vergleich zu einem Basisjahr, z.B. 1990 
betrachtet werden. Beim Klimaschutz ist man da immerhin klugerweise 
soweit. 

Die folgenden Abschnitte 10 bis 13 gehen näher darauf ein. 

Kenntnisnahme. Auch die Vorbelastungen sind in den Gutachten 
berücksichtigt und können so in die Abwägung eingestellt werden. 
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     10.  Verkehr 

Die Gewichtung der Verkehrszunahme durch das geplante Werk als 
untergeordnete Bedeutung im Rahmen der Gesamtprognose geht von 
gestrigen Annahmen aus, vernachlässigt die aufsummierende 
Wirkung von Faktoren und akzeptiert unzulässige Entwicklungen. 

Das Verkehrsgutachten stellt in den Raum, es komme in den 
kommenden Jahren sowieso zu einer größeren Verkehrszunahme um 
ca. 6,9%. Statt hier „resilient“ einen Handlungsbedarf mit weiterem 
Straßenausbau, aufbrechen der baulichen Substanz von 
Frauenzimmern für einen Minikreisel mit Durchmesser 22 Meter zu 
akzeptieren, sollte das alarmieren und Handlungen zum Stopp 
weiterer Verkehrszunahme, wenn nicht gar Minderung des Verkehrs 
hervorrufen. 

Es ist doch kein Argument, wenn es sowieso zu einer größeren 
Verkehrszunahme komme, dass dann die Verkehrszunahme 
durch das Werk 3 hingenommen werden kann. Bei welcher 
Verkehrszunahme soll denn dann das Fass überlaufen? Vielmehr zeigt 
das Verkehrsgutachten auf, dass es noch viele ungenutzte Fläche in 
Langwiesen III gibt. Zu der bebauten Fläche von 15 Hektar in 2018 
sollen noch über 8 Hektar hinzukommen. Das durchschnittliche 
werktägliche Verkehrsaufkommen durch Langwiesen III wird dann von 
1600 Kfz auf 2600 Fahrten ansteigen. Bei diesen Zahlen wäre es 
vernünftig, dass Langwiesen III erstmal bebaut wird, bevor 
Langwiesen IV – wenn überhaupt - angefangen wird. Gleiches trifft für 
das Gewerbegebiet Lüssen zu, das zwar voll 
erschlossen, aber in weiten Teilen noch ungenutzt ist. Siehe dazu 
Abschnitt 16, kurzgegriffene Argumentationskette. 

Der Bevölkerung aber wird nicht so deutlich gesagt was noch 
alles kommt wie es im Verkehrsgutachten steht. Noch trügt das Bild 
weidender Schafe auf künftigen Bauplätzen. Zu einer 
Infoveranstaltung gehört dann auch das Bild der vollaufgesiedelten 
verschandelten Landschaft: mit dem gesamten Verkehr. 

Was bedeutet diese Verkehrszunahme für Frauenzimmern? Einmal 
mehr werden die privatwirtschaftlichen Interessen zum allgemeinen 
Interesse erhoben und die Bürger sollen die Belastung wegen des 
daraus angeblich folgenden Wohlstandes verschmerzen. 

Wie weit wurde mit der Bevölkerung schon diskutiert, dass bereits mit 
weiterer Verkehrszunahme durch Vollaufsiedlung Langwiesen III ein 
Kreisverkehr mit baulichen Eingriffen für Frauenzimmern empfohlen 
wird? 

 

Die Betroffenheit der verkehrlichen Belange wurde durch eine 
Verkehrsuntersuchung (vgl. Anlage der Begründung) erhoben und 
kann so in die Abwägung eingestellt werden.  

Den positiv betroffenen Belangen der Wirtschaft (vgl. § 1 (6) Nr. 8a 
BauGB), hier insbesondere die Erhaltung, Sicherung und Schaffung 
von Arbeitsplätzen, wird der Vorrang gegenüber einer verhältnismäßig 
geringen Verkehrszunahme eingeräumt. 

Dies vor allem deshalb, da sowohl verkehrlich als auch schalltechnisch 
Maßnahmen getroffen werden bzw. bereits getroffen wurden, welche 
die Wirkungen auf die Umwelt reduzieren (z.B. Maßnahmen im 
Rahmen eines Lärmaktionsplanes wie schallabsorbierende 
Fahrbahnbeläge usw). 
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  Wie weit wurde mit den Landwirten schon diskutiert, dass bei Verzicht 
auf den Kreisverkehr eine weitere Straße quer durchs Gelände ab WG 
südlich der Zaberbrücke, entlang der Zaberaue, Querung Radweg, 
Anschluss an die Ochsenwiesenstraße südlich Kompressoren Renner 
gelegt wird? Frauenzimmern und Güglingen würden dann zwar 
entlastet, aber die Natur, Landwirtschaft und Erholungssuchende 
müssen wieder für den Wachstumswahn bluten. Güglingen ist doch 
mit den kontinuierlich angebauten Gewerbegebieten selber schuld an 
dieser Belastung. Es ist das alte Lied: Es wird immer mehr Verkehr in 
die Straßen gedrückt, um dann eine neue Straße fordern zu können. 

Die Ortsumfahrung von Frauenzimmern (Verbindungsstraße K 2150 – 
L 1110) ist nicht Gegenstand der vorliegenden Planung. 

  Die Gutachter rechnen für den Bereich Brackenheim - Güglingen - 
Cleebronn bis 2035 mit einer überdurchschnittlichen Zunahme der 
Einwohner um 5%. Dabei wird die derzeitige falsche Entwicklung 
extrapoliert. In Baden-Württemberg, insbesondere Landkreis 
Heilbronn wird eine falsche Raumplanung praktiziert. Es werden 
als noch mehr Hallen in die Landschaft gepflanzt, Kapital und 
Wirtschaft im Süden konzentriert. Menschen aus anderen Regionen 
werden davon angezogen. Das ist innerdeutscher Kannibalismus an 
ausgedünnten, immer strukturschwächer werdenden Regionen. Zur 
Bevölkerungswanderung und Raumplanung siehe Abschnitt 16, 
kurzgegriffene Argumentationskette. 

Wenn der Zweckverband die prognostizierte Zunahme der PKW-
Dichte um 2% hinnimmt, weil im ländlichen Raum das Auto entgegen 
des allgemeinen Trends weiter eine hohe Bedeutung haben werde, so 
ist dieser rückwärtsgewandt. Die Zabergäubahn muss her, es 
können sehr viel mehr Strecken mit dem Fahrrad zurückgelegt 
werden. 

Der Bebauungsplan und die Gutachten gehen von den Vorgaben der 
übergeordneten Planungsebenen und den daraus abzuleitenden 
Prognosen aus. Dieses Vorgehen entspricht den gesetzlichen 
Vorgaben und ist nicht zu beanstanden. 

Zur Reaktivierung der Zabergäubahn wurde eine unterstützende 
Resolution unterzeichnet und an Verkehrsminister Hermann 
übergeben. Die Entwicklung des neuen Werks im Plangebiet 
Langwiesen IV kann durch Erhöhung der Pendlerströme die 
Reaktivierung der Zabergäubahn sogar unterstützen. 

Die Radverkehrsverbindung im Zuge des Römerwegs wird durch eine 
südliche Umfahrung des Werksgeländes erhalten. Diese Trasse hat 
sich in der Untersuchung des Landratsamtes als geeignet 
herausgestellt. 

  Bei den 1050 Fahrten durch das Werk 3 muss der 
Schwerlastverkehr mit einem Vielfachen der Belastung für den 
gesamten Bereich Stromberg-Heuchelberg und Zabergäu 
gewertet werden. Wie in Abschnitt 16, kurzgegriffene 
Argumentationskette belegt wird, kompensiert das Werk 3 die 
Verkehre zu auswärtigen Verzinkereien eben nicht 
hundertprozentig, anders als von der Verbandsversammlung und 
Layher suggeriert wird. Es werden zwar 36 LKW pro Tag vom Standort 
Güglingen-Eibensbach nach Langwiesen IV verlagert. Die Produktion 
wird aber mehr, so dass künftig 52 LKW pro Tag rein und raus fahren. 
Das sind täglich 104 LKW-Fahrten. Diese fahren durch Bönnigheim, 
Botenheim, Nordheim, Kleingartach, Weiler, Ochsenbach,.... 

Die im Gutachten des Büro Kölz (vgl. Anlage der Begründung)  
dargelegten Zahlen entsprechen dem Endausbau des Werkes. Die 
Betroffenheit der verkehrlichen Belange wurde daher vollständig 
ermittelt und wird in die Abwägung eingestellt. 
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  Bei den Karten der Querschnittsbelastungen sehe ich folgenden 
Mangel: 

Es wird in Planfall 0 gegenüber Planfall 0A mit keinerlei Zunahme 
des Verkehrs Richtung Güglingen und Cleebronn gerechnet. Die 
Knotenstrombelastung bleibt bei 14300 bzw 4900 Fahrten gleich. Wie 
kann das sein, wenn mit der neuen L1103 8100 Fahrten und 7000 
Fahrten auf der alten Ortsdurchfahrt prognostiziert werden können? 
Das sind dann in Summe 15100 Fahrten. Richtung Cleebronn sind es 
plötzlich 5100 Fahrten. Bei den Differenzen Planfall 0A und 0 komme 
ich in Summe auf nur 500 Fahrten mehr - aus und in - Richtung 
Brackenheim, Cleebronn, Güglingen und Stockheim, wo doch 1050 mit 
dem Werk 3 dazukommen sollen und auch so als Plus von 1000 
Fahrten im Industriegebiet, Planfall 0 eingetragen sind. Verschwinden 
500 LKW+PKW? 

Dass die Verkehrsumlegung des Planfalles PF 0 mit Berücksichtigung 
Langwiesen IV in den Querschnitten L 1103 Richtung Güglingen sowie 
K 2150 Richtung Cleebronn im Vergleich zum Planfall 0 (ohne 
Langwiesen IV) keine Verkehrszunahme aufzeigt, ist darauf 
zurückzuführen, dass sich durch die prognostische Berücksichtigung 
einer Verlagerung von ca. 150 Arbeitsplätzen vom Standort 
Eibensbach in das Gebiet Langwiesen IV Be- und Entlastungseffekte 
ergeben, die sich gegenseitig ausgleichen und in der Summe weder 
eine Zunahme noch Abnahme des Verkehrs in den beiden 
Querschnitten bewirken. 

Die Umverlagerung der Arbeitsplätze bewirkt somit eine 
Neuoreintierung von bereits bestehenden Verkehrsverflechtungen 
(sog. „Sowieso-Verkehre“), die das bestehende Verkehrsnetz bereits 
heute befahren. Daher sind die für das geplante Industriegebiet 
prognostizierten 1.050 Fahrten/Werktag (Summe Ziel- und 
Quellverkehr) auch nur zu einem Teil als „Neuverkehre“ einzustufen, 
die das überörtliche / örtliche Hauptverkehrsnetz zusätzlich belasten. 
Unter Berücksichtigung dieser Arbeitsplatzverlagerung ergibt sich 
daher die Zunahme von + 500 Kfz/24h im Vergleich zum Planfall 0A 
(ohne Langwiesen IV). Unmittelbar im Zufahrtsbereich zum 
Industriegebiet treten diese Verkehre aber als 100%-Menge auf. 

Mit der Umfahrung Güglingen-Frauenzimmern stellt sich sowohl eine 
graduelle Umverlagerung und Bündelungswirkung von 
Nahbereichsverkehren ( z.B. Parallelverkehren K 2067 Cleebronn – 
Eibensbach – Güglingen) als auch eine Neuorientierung von Ziel- / 
Quellverkehren der Ortslage Frauenzimmern ein, die in der 
Querschnittbildung der L 1103 und der Umfahrung Güglingen-
Frauenzimmern zu dem etwas höheren Verkehrsaufkommen führen. 
Auch die geringfügige Zunahme in der K 2150 – Cleebronner Straße 
südlich der Umfahrung ergibt sich aus deren Bündelungswirkung 
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    11.  Lärm: Einhaltung der Grenzwerte mit perfiden Annahmen 
und Auslässen kumulativer Betrachtung. 

Die im Lärmgutachten und Umweltbericht getroffenen Annahmen, die 
zu einer Vernachlässigung der Einflüsse vom Layher -Werk 3 führen 
sind perfide. Einmal mehr wird die kumulative Betrachtung der 
Belastung vernachlässigt und die Frage, wieviel absolute Belastung 
vor überlaufen des Fasses noch zugemutet werden kann, wird nicht 
beantwortet. 

 
 

Die Vorbelastung wurde bei der Lärmbetrachtung berücksichtigt. Die 
Vorbelastung durch umliegende bereits bestehende gewerbliche 
Betriebe wurde zwar nicht konkret ermittelt, dies ist jedoch nicht zu 
beanstanden. Denn der Lärmprognose liegt der Ansatz zugrunde, 
dass die Immissionen des Vorhabens an den Immissionsorten 
mindestens 6 dB(A) unter den maßgeblichen Immissionsrichtwerten 
liegen. Ausgehend von dieser erheblichen Unterschreitung der 
Immissionsrichtwerte ist der Lärmbeitrag des Vorhabens auch unter 
Berücksichtigung der Vorbelastung nach der TA Lärm als irrelevant 
einzustufen. 

  - Nach meinem Verständnis muss ein Aussiedlerhof keine 
heranrückende Industrie, insbesondere keinen 
metallverarbeitenden 24-Stunden Betrieb erwarten. Es ist ja die 
Idee der Aussiedlung, dass der Hof einerseits nicht mehr in Konflikt 
mit der Umstrukturierung der Dörfer zu Wohngebieten gerät, 
andererseits die Felder mit dem Feldwegnetz um sich hat. Deshalb 
liegt ein Aussiedlerhof natürlicherweise im Außenbereich. Diese 
Situation des ländlichen Raums findet aber mit der kühlen 
Bewertung durch Käser-Ingenieure und die Gutachter keine 
Beachtung. Die Beantwortung der Bedenken des 
Bauernverbandes zum Lärm ist damit auch zu kühl und zu 
schnoddrig. 

Die Verträglichkeit der Nutzungen wurde gutachterlich überprüft und 
bestätigt (vgl. schalltechnische Beurteilung in der Anlage der 
Begründung). Das Heranrücken ist insoweit nicht zu beanstanden. 

  - Die vom Werk ausgehende Lärmimmission in Frauenzimmern mag 
zwar innerhalb der Grenzwerte sein, jedoch werden neueste 
Studien verkannt, dass auch leisere künstliche Lärmquellen wie 
das Rauschen von Aggregaten, Piepsen hoher Frequenzen von 
Staplern und LKWs, Industriegeräusche als psychisch belastend 
wirken wenn dies dauerhaft ist. Gerade auch in der Nacht ist 
bereits leises Rauschen durchdringend. Das Aufeinanderfallen von 
Metallteilen kann nicht ausgeschlossen werden. Aber da hilft dann 
die Ausnahme mit den Maximalpegeln. 

Die Beurteilung der Schallimmissionen im Bebauungsplanverfahren 
entspricht den rechtlichen Vorgaben. Die schalltechnische Situation 
wird nochmals im BImSch-Verfahren, also auf der Zulassungsebene,  
überprüft. Wenn die rechtlichen Vorgaben eingehalten sind, dann ist 
das Bauvorhaben zuzulassen. 

  - Die Nachtruhe wird mit dem Ende um 6 Uhr zu früh beendet. Da 
zur Frühschicht um 6 Uhr 150 Angestellte mit ihren PKWs bereits 
vor 6 Uhr auf das Werksgelände und ins Parkhaus fahren, ist mit 
Lärmemission vor 6 Uhr zu rechnen. 

Dies ist in der schalltechnischen Beurteilung berücksichtigt. 
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  - Wie beim Verkehrsgutachten ist es allerhand, wenn auch hier den 
Bewohnern weitere Belastung zugemutet wird, weil der Lärmpegel 
bereits mit der Prognose Vollaufsiedlung Langwiesen III (Planfall 
0A) die Immisssionsgrenzwerte für Verkehrsgeräusche 
Mischgebiete überschreite und sogar über die Schwellenwerte für 
Gesundheitsgefährdung (70 dB(A) tags und 60 dB(A) nachts) 
hinausgehe. Da werden alarmierende Zahlen genannt und 
trotzdem wird am weiter so festgehalten. 

Im bisher vorliegenden Gutachten wurde die bereits durch das 
Regierungspräsidium Stuttgart durchgeführte Fahrbahnerneuerung im 
Ortskern von Frauenzimmern nicht betrachtet. Das Gutachten wurde 
zwischenzeitlich aktualisiert. Da die Fahrbahn nun mit 
lärmminderndem Asphalt ausgeführt wurde, wird in der Brackenheimer 
Straße – sowohl im Prognose-Nullfall als auch im Prognose-Planfall – 
die Schwelle zur Gesundheitsgefährdung von 70 dB(A) tags und 60 
dB(A) nicht mehr überschritten. An der Cleebronner Straße und der 
Stockheimer Steige führt die Vorbelastung bereits zu einer 
Lärmbelastung, die mit Gesundheitsgefahren verbunden ist, d.h. die 
Schwelle zur Gesundheitsgefährdung sind nach der Lärmprognose 
bereits heute überschritten. Das Vorhaben führt zu einer zwar nur 
geringfügigen, aber weiteren Überschreitung der Werte dieser 
Schwelle. Die Lärmpegelerhöhungen, d.h. die weitere Überschreitung 
der Gesundheitsgefährdungsschwelle von bis zu 0,2 dB(A) tags und 
nachts, werden auch in die Abwägung eingestellt. Der Umstand, dass 
der durch das Vorhaben mitverursachte Lärmpegel oberhalb der 
Gesundheitsgefährdungsgrenze liegt, zwingt aber nicht, von der 
Planung Abstand zu nehmen. Denn hinter dem Vorhaben stehen 
gewichtige Belange (v.a. Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen; 
Standortsicherung eines Unternehmens), die eine Lärmzunahme, die 
für das menschliche Ohr ohnehin nicht wahrnehmbar ist, als 
hinnehmbar erscheinen lässt.  

Der Handlungsbedarf wurde jedoch erkannt. Die Stadt Güglingen, die 
Mitglied des Zweckverbandes ist, wird angesichts der bereits 
vorhandenen Verkehrslärmbelastung im Rahmen einer 
Fortschreibung ihres Lärmaktionsplans auch Maßnahmen  zur 
Lärmminderung an der Cleebronner Straße und der Stockheimer 
Steige angehen müssen. 
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     12. Heuchelei Erhalt Landwirtschaft Aussiedlerhöfe 

Wozu wird mit Lärmgutachten / Verkehrsgutachten der Eindruck 
erweckt, als würden die Aussiedlerhöfe noch interessieren? 
Privatperson 10. in den Einwendungen wird gar zugesichert, dass die 
Bewirtschaftung der angrenzenden Flächen nicht eingeschränkt sei. 
Die Bevölkerung wird in Glauben versetzt, als ginge es hier „nur“ um 
das Werk 3 im östlichen Teil des 30-Hektar Gebietes Langwiesen IV. 
Tatsächlich soll das Layher Werk 3 in Langwiesen IV gebaut werden, 
auch weil es dort Erweiterungsflächen gibt. (Begründung 1.3 und 1.4 
a)) Dass diese auch genutzt werden, zeigen die bisherige Entwicklung 
der Firma Layher sowie die rigorose Umsetzung der ausgewiesenen 
GI-Flächen im Regionalplan / Flächennutzungsplan sowie darüber 
hinaus. 

Die Landwirte scheinen auch bereits mit "ständigem Austausch", 
„einvernehmliche Lösungen“ hinsichtlich Alternativstandorten, 
ordnungsgemäßer Bewirtschaftung und Entwicklung der 
landwirtschaftlichen Betriebe gekauft zu sein. (Antworten auf 
Einwendungen des Bauernverbandes, Landratsamt und Privatperson 
10.) 

 

Die Erweiterungsmöglichkeiten bestehen, da hierfür noch Fläche im 
Flächennutzungsplan zur Verfügung steht. Jedoch besteht derzeit kein 
Bedarf für eine solche Erweiterung. 

Die Ausführungen zum Umgang mit den angrenzenden Landwirten 
beschreiben die umfangreiche Beteiligung der betroffenen Personen 
und die Berücksichtigung der Belange der Landwirte. 
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  13. Lokalklima wird verschlechtert Kamine und Aggregate nicht 
berücksichtigt 

Abbildung 4.1, Seite 8 im Gutachten für Lokalklimatischen Verhältnisse 
(Kaltluftströmungsgeschwindigkeit in der Anfangsphase der 
Kaltluftbildung) zeigt doch, dass bereits Langwiesen III den 
Kaltluftstrom teilt. Dazu sagt Ingenieurbüro Lohmeyer bereits auf Seite 
l hinreichend erdrückendes: Es werden zusätzliche Gebäude als 
Strömungshindernisse wirksam. 

Die Kaltluft wird durch die Gewerbegebiete nicht nur ausgebremst und 
geteilt, sondern auch aufgezehrt. Auf Seite 9 steht zum Einfluss von 
Langwiesen III auf die Kaltluftbildung der ersten Stunden, dass die 
Kaltluft aufgezehrt werde. Langwiesen IV wird mit seiner immensen 
Größe diesen Effekt verstärken. 

Wie bei allen dynamischen Prozessen kommt es zu einer 
Beschleunigung und Verstärkung, was Lohmeyer auch mit der 
deutlichen Zunahme der Kaltluftmächtigkeit bis 80 m bei andauernden 
Kaltluftbedingungen bestätigt. Fallen jedoch Teile aus, so fehlen sie 
dieser Dynamik. Gerade Abschnitt 3.4.1 Umweltbericht bescheinigt 
dem Plangebiet ein hohes geländeklimatologisches Potential, da 
es derzeit noch als Kaltluftentstehungsfläche fungiert und inmitten der 
kanalisierenden Wirkung des Zabertals für Westwinde liegt. Der 
Kaltluftstrom selbst wird nach Prognose durch die Fabrik immerhin um 
5 bis 10% geschwächt. 

 
 

Das Gutachten führt auf Seite 9 aus: „Im Betrachtungsgebiet und 
südlich davon stellen sich in der Anfangsphase der Kaltluftbildung 
Hangabwinde ein, die aus südlicher Richtung nach Norden in das Tal 
der Zaber orientiert sind, verstärkt durch die Mulde entlang dem 
Fürtlesbach. Von Norden werden ebenfalls Hangabwinde dem Tal der 
Zaber zugeführt. Mit zunehmender Nähe zum Talbereich der Zaber 
verringert sich die bodennahe Kaltluftströmungs-geschwindigkeit und 
führt in dieser Phase zu einer Kaltluftansammlung.“ 

In den Berechnungen werden die Unterschiede der Hangabwinde 
durch das Relief bestimmt, d. h. hier im Plangebiet durch die Eintiefung 
des Fürtlesbachs; das bestehende Gewerbegebiet liegt östlich dieser 
Eintiefung. In den Berechnungen wird für gewerbliche Nutzungen ein 
gewisses Aufzehren der Kaltluft angesetzt, damit der Einfluss nicht 
unterschätzt wird. Die entsprechenden Ergebnisse sind im Bericht 
beschrieben und weisen auf geringe Einschränkungen der 
Kaltluftströmung in umliegenden Bereichen hin. 

  Bei der angeblichen mildernden Wirkung der Dachbegrünung auf das 
Aufzehren der Kaltluft wird nicht berücksichtigt, dass Kamine und 
Aggregate für Heißluft und Durchwirbelung sorgen werden. Das 
Aufheizen der unteren Luftschichten über den Asphaltflächen, 
Wärmeabstrahlung der Gebäudeteile wird durch die Dachbegrünung 
laut Gutachten nur gemindert und nicht voll ausgeglichen und es 
entfällt Kaltluftentstehungsfläche. 

Seite 13: „Die genannten Kaltluftberechnungen wurden ebenfalls für 
den Planzustand mit der vorgesehenen Bebauung durchgeführt. Eine 
Kaltluftproduktion wurde den umgenutzten Teilbereichen der 
Planfläche nicht zugewiesen, vielmehr eine aufzehrende Funktion 
entsprechend der baulichen Ausprägung bzw. den warmen Verkehrs- 
und Wasserflächen.“  

Auf die darüber hinausgehenden Auswirkungen der Dachbegrünung 
wird als ergänzender Ausblick auf Seite 15 beschrieben: „Die 
vorgesehene Begrünung ausgedehnter Dachflächen mildert das 
Aufzehren der Kaltluft und trägt dazu bei, dass bei ausgeprägten 
Kaltluftbedingungen die Belüftungsverhältnisse im Tal der Zaber auch 
mit der umgesetzten Planung erhalten bleiben.“ Impulshafte Abluft- 
bzw. Wärmefreisetzungen über Kamine und Aggregate wirken 
punktuell und über dem Dachniveau; daraus sind keine erfassbaren 
Auswirkungen auf die Kaltluftströmung ableitbar. 
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  Hier liegt wieder ein Fall der unsäglichen Salamitaktik vor, bei der trotz 
der laut Umweltbericht 3.4.2 festgestellten klimatologischen und 
lufthygienischen Vorbelastung durch Langwiesen 1,2 und 3 der 
Bevölkerung in den Wohngebieten Frauenzimmern und Botenheim 
eine eintretende aber „nicht wesentliche“ Einschränkung des 
Lokalklimas aufgezwungen wird. (siehe Abschnitt 9, Missachtung 
aufsummierende Effekte). 

Die Ausarbeitungen zeigen die Kaltluftverhältnisse im Bestand, d.h. mit 
den schon bestehenden Nutzungen und zeigen günstige 
Belüftungsverhältnisse. Die Planungen führen entsprechend den 
Berechnungen zu dem Fazit: (Seite 15): „Die baulichen Planungen mit 
dem Bebauungsplan „Langwiesen IV“ führen zu gewissen 
Einschränkungen des mächtigen Kaltluftstroms; die nächtliche 
Belüftung des benachbarten Gewerbegebietes und weiterer 
Siedlungsgebiete entlang der Zaber mittels Kaltluftströmung bleibt 
jedoch erhalten.“ 

  Bereits in der ersten Änderung zum Flächennutzungsplan 
Brackenheim-Cleebronn 1983 wurden die eigenen Argumente zur 
Frischluftzufuhr mit der Darstellung von Langwiesen konterkariert. 

Kenntnisnahme. 

     14. Klimakiller und Ressourcenschleuder Beton 1,5-Grad Ziel 
des IPPC unberücksichtigt 

 

  Bürgermeister Rolf Kieser präsentiert die Stadt Brackenheim mit 
seinem Klimaschutzmanager gerne als Klimaschutzstadt. Klimaschutz 
wird von Herrn Kieser, ebenfalls auch Vorsitzender des 
Zweckverbands Wirtschaftsförderung Zabergäu, wie auch von den 
anderen Kommunen im Zabergäu nur insoweit betrieben, wie man der 
Wirtschaft nicht zu nahe kommt. Das ist ungenügend und fatal falsch. 

Mit Hurra auf das Wachstum steuern Baden-Württemberg und das 
Zabergäu auf gefährliche Kippelemente der Erde zu. JA GENAU, 
LIEBE KÄSER-INGENIEURE, HERR MÜNZING UND DIE 
BÜRGERMEISTER, AUCH DAS KLEINE ZABERGÄU KANN SEINEN 
BEITRAG ZUR GLOBALEN FRAGE MIT DEGROWTH BEISTEUERN. 
Naomi Klein beschrieb 2016 in ihrem Buch „Die Entscheidung – 
Kapitalismus vs. Klima“ den Zusammenhang zwischen Erderwärmung 
und extraktivistischem Wirtschaftsmodell. Deutschland hat als Mitglied 
der G7 und G20 gehörigen Anteil am Klimawandel mit seiner Predigt 
vom Wachstum. Statt von der Stabilität des Zabergäus durch noch 
mehr Wachstum zu schwadronieren, hören Sie bitte Verfechtern der 
pluralen Ökonomik wie Niko Paech (Postwachstumsökonomie) und 
Christian Felber (Gemeinwohlökonomie) zu. 

Kenntnisnahme. 
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  2018 wurde öffentlich von Amtsträgern festgestellt, dass der 
Klimawandel bereits zu empfindlichen Schäden führt und dies in den 
nächsten Jahren nicht besser wird. Der Weltklimarat IPCC hatte in 
seinem am 8. Oktober 2018 herausgegebenen Bericht 
unmissverständlich klar gemacht, dass eine maximale 
Erwärmung von 1,5 Grad gegenüber dem vorindustriellen Niveau 
eingehalten werden kann und muss. Die Menschen und die 
Regierungen haben keine Zeit mehr, nochmal 20 Jahre zu 
verbummeln. Jahr um Jahr nehmen die Katastrophen an Ausmaß und 
Anzahl zu, beim weiter so wird die globale Mitteltemperatur bereits in 
den 2040er Jahren die 1,5 Grad –Schwelle erreichen. Und das weiter 
so wird im Zabergäu mit den Plänen des Regionalplans 
(Entwicklungsachse Lauffen - Zaberfeld), 
Flächennutzungsplänen und darüber hinaus (Erweiterungen) 
besonders exzessiv praktiziert. DAS ARGUMENT, ANDERE 
VERFAHREN SIND NICHT TEIL DIESES VERFAHRENS IST 
UNSERIÖS. STELLEN SIE SICH DER AUFSUMMIERENDEN 
WIRKUNG DIESER EINGRIFFE. Wenn der Regionalplan zur 
Begründung von Langwiesen IV herangezogen wird, kann dies auch 
in umgekehrter Richtung erfolgen, in dem ein zu viel von allem, all 
dieser GI-Schwerpunkte und Entwicklungsachsen gesehen wird. 

Kenntnisnahme.  

Dennoch wird dieses Verfahren entsprechend der gesetzlichen 
Vorgaben durchgeführt. Fragen zu anderen Verfahren bzw. den 
raumordnerischen Vorgaben können in diesem Bebauungsplan nicht 
gelöst werden. 

  IPPC Bericht - Global Warming of 1,5 °C: https://www.ipcc.ch/srl5/ 
Deutsche Zusammenfassung: https://klima-der-
gerechtigkeit.de/2018/10/08/15-grad-bericht-des-ipcc-radikale-
emissionsreduktionen-und-wiederherstellung-von-oekosystemen-
statt-geoengeneering-ansaetze-wie-beccs/ 

 

  In der auf das Zabergäu zutreffenden Einleitung zum Buch „Das Ende 
der Megamaschine – die Geschichte einer scheiternden Zivilisation“ 
von Fabian Scheidler wird ein bislang wenig beachtetes Problem des 
Baubooms fokussiert: 

Herr Scheidler griff die ARTE-Dokumentation „Sand: Die neue 
Umweltzeitbombe“ (https//youtu.be/T801BaCGJlk) auf. Weltweit 
schwinden die Strände und werden Ökosysteme vernichtet weil Sand 
aus Flussbetten und Meeresgründen abgebaggert werden. Sand ist 
neben Kalk ein Grundstoff für Beton. So verschwinden die Strände 
nicht nur in den Hochhäusern von Dubai und China, sondern auch in 
Bodenplatten wie sie für das neue Layher Werk 3 gegossen werden 
wird, sowie im Hochbau, Stützmauern und Regenrückhaltebecken für 
das Layher Werk 3. Dieser Umweltschaden taucht in der 
Umweltbilanz nicht auf. 

Kenntnisnahme. Die Umweltbilanz entspricht den gesetzlichen 
Vorgaben. 
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  Siehe auch 

https://www.zdf.de/dokumentation/planet-e/sand-wird-knapp-er-gilt-
als-der-am-meistenunterschaetzte-100.html 

 

  [...]Die Auswirkungen des ungebremsten und meist illegalen 
Sandabbaus bleiben den Menschen der modernen Industriewelt 
verborgen. Bei der Sandansaugung am Meeresgrund wird eine 
Vielzahl lebender Organismen getötet. Fischer verlieren ihre Existenz, 
und ca. 100 Millionen Menschen, die auf niedriggelegenen Inseln 
leben, verlieren ihren Lebensraum. Denn das Abgraben des 
Meeressandes führt dazu, dass kein Sand mehr an die Küsten gespült 
wird - Sand, aus dem eigentlich schützende Wälle gegen den 
steigenden Meeresspiegel errichtet werden. Nach Schätzungen des 
UN-Umweltprogramms UNEP schwinden weltweit zwischen 75 und 95 
Prozent aller Strände[…] 

Kenntnisnahme. 

  Nicht weniger problematisch ist der Abbau von Kalk als weiteren 
Bestandteil von Beton, wenn ganze Karstgebiete platt gemacht 
werden, z. B. Indonesien, China. 

Kenntnisnahme. 

  Beton ist nicht nur eine Ressourcenschleuder, sondern auch ein 
Klimakiller 

Siehe 

 

  Harald Lesch: Klimakiller Zement, Beton 

https://youtu.be/i9klATB_WXA 

 

  Der jährliche C02-Ausstoß des weltweiten Luftverkehrs ist gerade mal 
halb so groß wie die Emissionen der Weltbetonproduktion. Denn Beton 
nutzen wir in rauen Mengen. Von allen Rohstoffen verbrauchen wir 
Menschen nur Wasser noch mehr als Beton. So kommt jedes Jahr pro 
Mensch ein Kubikmeter Beton neu in die Welt, und jede Tonne Beton 
bedeutet 100 Kilogramm CO² mehr in der Atmosphäre. 

Kenntnisnahme. 

  https://www.zdf.de/dokumentation/planet-e/planet-e-zement---der-
heimliche-klimakiller100.html 

 

  Diese C02-Emission wird im Umweltgutachten nicht bilanziert. Kenntnisnahme. Die Umweltbilanz entspricht den gesetzlichen 
Vorgaben. 

  In Ergänzung zum IPCC Bericht hatte das CLARA-Netzwerk (Climate 
Land Ambition & Rights Alliance) die Klimaschutzpfade im Bereich der 
Landnutzung herausgearbeitet und am 15. Oktober 2018 vorgestellt: 
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  Die Sicherung der Böden vor weiterer Umnutzung für Siedlungs- 
und Verkehrsflächen und die Agrarwende können zusammen mit 
weltweit begangenen Pfaden im Bereich der Landnutzung zu 
einer jährlichen Minderung der CO²-Emissionen von 7,5 
Gigatonnen führen. (Stand 2018: jährliche Emissionen 
41 Gigatonnen) Eine biodynamische Feldbewirtschaftung schafft 
wieder lebendige Böden mit Aufbau einer Humusschicht. Damit bindet 
die Erde Kohlenstoff. 

Dieses Potential für den Klimaschutz wird im Umweltgutachten nicht 
bilanziert. Kommen Sie mir jetzt bitte nicht mit der doofen Eingrünung 
als Klimaschutzmaßnahme. Die können Sie auch rings um ein Feld 
machen, Stichwort Agroforstwirtschaft. 

Ähnlich verhält es sich auch bei der geplanten Mini-Streuobstwiese im 
Dreieck zwischen neuem Radweg und Fabrik, welche die minimalen 
Ansprüche der Zabergäuer an Streuobstwiesen widerspiegelt, siehe 
auch Gehrn West Pfaffenhofen. Dort soll zum einen eine bestehende 
Streuobstwiese vernichtet werden, zum anderen wird auf eine 
angeblich ausgedehnte Streuobstwiese in westlicher Nachbarschaft: 
verwiesen. Wirklich ausgedehnte Streuobstwiesen findet man z. B. in 
Baden rund um Bischweier. So groß, dass man keine Halle sieht, 
Fahrradwege und Straßen hindurch statt nur dran vorbei führen. 

Das CLARA Netzwerk nennt die Streuobstwiesen als weitere 
Maßnahme zur hohen Kohlestoffspeicherung. Insbesondere mit der 
Integration der Fleisch- und Milchproduktion als traditioneller Nutzung 
der Streuobstwiese. Ich finde es sehr befremdlich, dass im Zabergäu 
mit Freunden des Fleisch- und Milchkonsums keine bis kaum 
Weidetiere in der Landschaft zu sehen sind. Da gibt Frankreich (z. B. 
Auvergne) ein besseres Beispiel. Die damit verbundene Abkehr von 
der massenhaften reinen Stallhaltung inkl. der erforderlichen 
Futtermittelmengen würde auch den Import von Mais und Soja aus 
Amerika reduzieren und so die Rodung des brasilianischen 
Regenwalds unattraktiver machen. 

Kenntnisnahme. Die Bilanzierung und die im Umweltbericht 
dargestellten Ausgleichsmaßnahmen entsprechen den gesetzlichen 
Vorgaben. Die umliegenden Ackerflächen befinden sich größtenteils in 
Privatbesitz, daher ist die dortige Bewirtschaftungsweise von den 
Eigentümern und Landwirten abhängig. 

  CLARA Report - Missing Pathways to 1,5° C 

https://www.climatelandambitionrightsalliance.org/report/ 

 

  Agroforstwirtschaft, Streuobstwiesen mit Weidehaltung sind auch in 
Langwiesen IV möglich. Die Flächen können entsprechend solcher 
Ziele verpachtet werden. 
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     15. Fehlendes Emmissionsgutachten erfordert 2. Auslegung 

Die Bürger lehnen das geplante Vorhaben ab, auch weil sie wegen der 
Verzinkerei eine starke Geruchsbelästigung befürchten. Wie kann die 
Verbandsversammlung eine Unverträglichkeit mit den 
Umgebungsnutzungen ausschließen, wenn man sich in Eibensbach 
von der „sauberen“ Luft dort überzeugen kann? Eine feine Note von 
Metall liegt dort und im ansteigenden Wald des Heuchelbergs in der 
Luft wie man es von Industriezonen kennt. 

Das Zabertal bekommt einen weiteren Betrieb, der Dämpfe behandeln 
muss und innerhalb der Grenzwerte über hohe Kamine freilässt. Man 
kann doch nicht einfach erwarten, die Firma Layher schaffe das mit der 
Einhaltung. Es kann nicht sein, dass zur Auslegung dieses Entwurfs 
noch kein Emmissionsgutachten vorliegt! Das Ansinnen der Firma 
Layher, trotzdem schon ab Oktober bauen zu können, geht so nicht! 
Ich verlange eine zweite Auslegung des Bebauungsplans mit 
Emissionsgutachten. 

 

Luftschadstoffe sind nach den im Bebauungsplanverfahren 
vorhandenen Erkenntnissen nicht in relevanter Weise zu erwarten. Die 
Einhaltung der rechtlichen Vorgaben ist durch entsprechende Anlagen 
bzw. technischen Ausführung der Anlagen gesichert. Die möglichen 
Schadstoffbelastungen (Emissionen und Immissionen) werden im 
Rahmen des immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens 
geprüft (Zuständigkeit RP Stuttgart). Im Genehmigungsverfahren hat 
der Vorhabenträger mittlerweile ein Immissionsgutachten nach TA Luft 
vorgelegt, das belegt, dass die Immissionen die Irrelevanzschwelle 
nicht überschreiten. Das Genehmigungsverfahren nach dem 
Bundesimmissionsschutzgesetz erfolgt mit Öffentlichkeitsbeteiligung. 
Das Luftschadstoffgutachten ist Gegenstand dieser 
Öffentlichkeitsbeteiligung. 

     16. Immer noch kurzgegriffene Argumentationskette zum Werk 
in Langwiesen IV 

 

  Die Begründungen von Layher und des ZWZ vermengen immer noch 
verschiedene Punkte in eine kurzgegriffene Argumentationskette, die 
aber jeder für sich diskutiert werden müssen (keine mögliche 
Erweiterung, Lieferengpässe, Standortsuche Zabergäu, 
Standortsicherung,...). Diese werden im Folgenden behandelt: 
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  Der ZWZ entgegnet auf den Einwand, dass man das Werk hier nicht 
brauche und die Grenzen des Wachstums im Zabergäu erreicht seien, 
er handele mit der Aufstellung des Bebauungsplans entsprechend 
seiner primären Aufgabe, wonach die wirtschaftliche 
Leistungsfähigkeit und Struktur der Städte und Gemeinden im 
Zabergäu verbessert werden soll. 

Der ZWZ mag ja entsprechend seiner primären Aufgabe handeln. 
Darin sitzen aber Bürgermeister, die nach Artikel 20a Grundgesetz 
zum Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen verpflichtet sind. 
So steht dort: 

Der Staat schützt auch in Verantwortung für die künftigen 
Generationen die natürlichen Lebensgrundlagen und die Tiere im 
Rahmen der verfassungsmäßigen Ordnung durch die Gesetzgebung 
und nach Maßgabe von Gesetz und Recht durch die vollziehende 
Gewalt (also die Bürgermeister) und die Rechtsprechung. 

So aber verbauen die Bürgermeister Kieser, Heckmann, Vogl und 
Böhringer der gerade heranwachsenden und künftigen Generationen 
die Zukunft. 

Die Verbesserung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit kann 
auch auf Gewerberuinen und Brachen wie in Pfaffenhofen und 
erschlossene noch nicht/ nicht voll genutzter Gewerbegebiete 
gemacht werden. Man fängt das nächste an obwohl wie in Lüssen 
und Langwiesen III noch Flächen zur wirtschaftlichen Entfaltung frei 
sind. Da es sehr viel „Kruscht“ an Gewerbe und noch freien Flächen 
gibt, scheint der Drang nach wirtschaftlicher Entfaltung im Zabergäu 
nicht so groß zu sein, wie sich das der Zweckverband ausmalt. 

Aufgrund des Flächenbedarfs des Vorhabens besteht keine 
Möglichkeit, dieses auf Baulücken oder Brachen im Zabergäu 
umzusetzen. Die gewählte Fläche ist im Flächennutzungsplan als 
Industriefläche dargestellt, das Vorgehen entspricht den gesetzlichen 
Vorgaben. 
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  Man muss dieses kaum genutzte Potential an wirtschaftlicher 
Entfaltung von expandierenden aber zu groß geratenen Betrieben wie 
Layher trennen. Da die Rohware sicherlich auch aus Übersee kommt 
und die Produkte wieder dorthin verschifft werden, ist eine Ansiedlung 
in Hafennähe angebracht. Mindestens ist aber eine 
Industriebrache zu nutzen, wie es sie in Ostdeutschland gibt. Eine 
weitere Inanspruchnahme von Feldern ist angesichts des Ziels 
der Netto-Null beim Flächenverbrauch (Ministerpräsident Oettinger 
2006, Nachhaltigkeitsstrategie der Bundesregierung auf Rio 92 
aufbauend, die 17 Nachhaltigkeitsziele der UN 2015, entsprechende 
Auslegung des Baugesetzbuches) unzulässig, da keine Gefahr für 
das Gedeihen der Menschen in Verzug ist. Das Argument, man habe 
für das Werk 3 einen Suchlauf im Zabergäu durchgeführt und außer 
Langwiesen IV keinen anderen Standort gefunden, ist ungenügend. 
Bei so einem Vorhaben muss sich die Standortsuche nicht auf die 
nähere Umgebung oder Bundesland beschränken. 

Der Vorhabenträger als Unternehmen mit Stammsitz im Zabergäu 
möchte diesen regionalen Standort erhalten und fördern. So wird für 
einen Großteil der Belegschaft aus dem regionalen und örtlichen 
Arbeitskräftepotenzial geschöpft, was auch zur Attraktivität der Region 
beiträgt. 

  Die Wertschöpfung, welche sogar missbraucht wird, um der 
Bevölkerung weitere Verkehrsbelastung aufzudrücken, ist nicht von 
einem Werk 3 im Zabergäu abhängig. Auch nicht der Standort 
Eibensbach. Als selbsternannter Weltmarktführer mit fähiger 
Geschäftsführung sollte Layher in der Lage sein, dezentrale 
Standorte zu unterhalten. Die Gewinne werden nach Eibensbach 
wandern und auch so den erhofften Geldsegen bringen. Es ist sinnfrei, 
erst mit einem Werk hier hohe Investitionen in Infrastruktur tätigen zu 
müssen, die dann mit der Wertschöpfung finanziert werden soll. Eine 
dezentrale Struktur des Unternehmens würde auch der Forderung 
des §2, Absatz 2, Nr. 1 Raumordnungsgesetzes nachkommen, 
wonach im Gesamtraum der Bundrepublik Deutschland [...] 
ausgeglichene soziale, infrastrukturelle, wirtschaftliche [...] 
Verhältnisse anzustreben sind. Dieser Grundsatz wird vom Land 
Baden-Württemberg und Landkreis Heilbronn sträflich vernachlässigt. 
Man lebt hier auf Kosten anderer, strukturschwächeren Regionen. 
Kapital und Wirtschaft werden im Südwesten konzentriert, Menschen 
aus anderen Regionen werden davon angezogen. So verzeichneten 
Baden-Württemberg und der Landkreis Heilbronn zwischen 2011 und 
2017 ein überdurchschnittliches Bevölkerungswachstum von 4,8% 
(Bundesgebiet 3%) während es im Osten und auch in Regionen wie 
dem Hunsrück eine Negativbilanz gab. 
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  Bevölkerungswachstum nach Gemeinden, 2011-2016 

Anlage: Karte mit Veränderung der Bevölkerungszahl in % 

Wanderungsbewegungen in Deutschland. Die ostdeutschen 
Bundesländer und Regionen wie der Hunsrück haben verloren, 
während im Südwesten die Bevölkerung überdurchschnittlich wuchs. 

 

  Das Arbeitsplatzargument zur Abwertung anderer Belange ist 
untauglich. 

Die IHK-Heilbronn berichtete Ende 2018 über den 
Fachkräftemangel in der Region. Viele Unternehmen sehen den 
Fachkräftemangel gar als größtes Geschäftsrisiko. Es besteht also 
kein Bedarf an neuen Arbeitsplätzen. 

Für die Kunden des Vorhabenträgers sind die Lieferbereitschaft und 
die Qualität der Produkte und Prozesse von zentraler Bedeutung. Um 
dies gewährleisten zu können, verfolgt der Vorhabenträger eine 
langfristig angelegte und kontinuierliche Investitionspolitik – mit dem 
Ziel, die Produktion dem wachsenden Bedarf der Kunden anzupassen 
und mit einer maschinellen Fertigungsoptimierung und einer 
durchgängig kontrollierten Fertigung den Qualitätsstandard 
sicherzustellen.  

Die letzten drei Jahre waren von einer außergewöhnlich hohen 
Nachfrage nach Gerüstsystemen geprägt. Um in der Folge auf die zu 
erwartende nachhaltig steigende Nachfrage reagieren zu können, ist 
ein weiterer Ausbau der Produktion notwendig. Dies ist auf dem 
vorhandenen Betriebsgelände aus Platzgründen nicht möglich. 
Deshalb hat sich der Vorhabenträger für den Bau eines dritten Werks 
entschieden. Die Standortwahl in unmittelbarer Nähe zum Stammsitz 
in Güglingen Eibensbach ist ein klares Bekenntnis zum Zabergäu und 
zum Wirtschaftsstandort Deutschland und drückt die Verbundenheit 
des Familienunternehmens mit der Region aus: Von der langfristigen 
Sicherung der Arbeitsplätze am Standort über die Schaffung neuer 
Arbeitsplätze bis hin zur Stärkung des sekundären und tertiären 
Sektors in der Region.  

Um den Lieferverpflichtungen gegenüber den Kunden nachkommen 
zu können, wurde im Vorgriff auf das Werk 3 frühzeitig in neue 
Maschinen investiert, die vorübergehend in Eibensbach aufgestellt 
wurden und weiterhin werden und die zur Kapazitätssteigerung 
beitragen. Um diese Anlagen bedienen und instand halten zu können, 
war und ist es notwendig, Personal aufzubauen. Mit diesem Aufbau 
der Produktionskapazität liegt der Vorhabenträger derzeit über den 
räumlichen und logistischen Möglichkeiten des Standortes 
Eibensbach. Mit Fertigstellung von Werk 3 werden die entsprechenden 
Mitarbeiter und Maschinen ins neue Werk umziehen. Die von diesen 
Mitarbeitern produzierten und derzeit fremdverzinkten Produkte 
werden zukünftig im neuen Werk 3 verzinkt. In der Endausbaustufe 
werden insgesamt ca. 380 Menschen im Werk 3 beschäftigt werden. 

  Es werden aber gar nicht 388 Arbeitsplätze geschaffen, wie von 
der Verbandsversammlung in den Antworten auf die Einwendungen 
behauptet wird. Laut Verkehrsgutachten werden 150 Arbeitsplatze von 
Eibensbach nach Langwiesen verlagert. 

Und wer dort arbeitet, muss sich dem strikten 3-Schichtbetrieb mit 
Arbeitsbeginn 6:00, 14:00 und 22:00 Uhr fügen. Dabei beklagen die 
Gewerkschaften die Zunahme der Schichtarbeit. Schichtarbeit ist 
wenig sozial, da die Angestellten nicht die natürlichen kühleren, 
ruhigen und dunklen Schlafphasen nutzen können und die 
Gesellschaft nicht mehr im Takt ist. 
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  Das Argument von Layher und des Zweckverbands, das Werk 3 
kompensiere die Verkehre zu auswärtigen Verzinkereien stimmt nicht 
ganz. Laut Verkehrsgutachten werden von 52 LKW pro Tag nur 36 
LKW pro Tag vom Standort Güglingen-Eibensbach nach Langwiesen 
IV verlagert. Auf mein Argument in meiner Einwendung zum 
Vorentwurf, dass nach Erweiterungen der Verzinkungskapazitäten in 
den beiden Verzinkereien am Standort Eibensbach trotzdem wieder 
Verzinkungsleistungen nach außen vergeben wurde, wird nicht 
eingegangen. Dass es wieder so kommt, wird also nicht 
widersprochen. Auch einer Erweiterung von Werk 3 am Standort 
Langwiesen IV wird nicht widersprochen. Es wird also zu mehr 
Schwerlastverkehr kommen, auch wenn ein Teil Verzinkungsleistung 
hereingeholt wird. 

Die im Gutachten des Büro Kölz dargelegten Zahlen entsprechen dem 
Endausbau des Werkes. 

  Layher beklagt Lieferengpässe seiner Spitzenprodukte bei 
Beschränkung auf die vorhandenen Werke. Dass dies als Nachteil 
gesehen wird widerspricht der Marktlogik, wonach hohe Nachfragen 
nach Spitzenprodukten längere Wartezeiten und höhere Preise 
rechtfertigen können, siehe die Spitzenprodukte von Porsche. Wer 
also Spitzenprodukte produziert handelt mit einer Verknappung 
betriebswirtschaftlich sinnvoll. 

Andererseits wird hier über die Produktion von schnöden Gerüsten 
gesprochen, die vor allem auch durch Patente als Spitzenprodukte 
gehandelt werden. Layher muss aber nicht die ganze Welt mit 
Gerüsten bedienen, vor allem nicht aus dem Zabergäu. Wenn die 
Layher-Gerüste Spitzenprodukte sind, bleiben beim Wegbrechen 
von Kunden immer noch genug Kunden, die dann mit der 
Kapazität in Eibensbach bedient werden können. 

Kenntnisnahme. 

  Layher muss sich wie die gesamte Wirtschaft in den kommenden 
Jahren mindestens den Kapazitätsgrenzen des Naturraums Zabertal 
mit Stromberg-Heuchelberg stellen und seine Wirtschaftsweise an die 
zurückgehenden Ressourcen anpassen. Wo ist bei Georg Layher, 
Rolf Kieser, Ulrich Heckmann, Dieter Böhringer und den anderen 
handelnden Personen die Konsequenz aus dem traurigen Rekord 
des diesjährigen Welterschöpfungstag 29. Juli, für Deutschland 
sogar bereits im Mai? Wenn Layher an der Wachstumssucht 
festhalten will, siehe Standortsuche oben. 

 

 

Kenntnisnahme. 
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P5 Privatperson P5 

vom 02.08.2019 

Zum Bebauungsplan „Langwiesen IV“ bringe ich im Rahmen der 
frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung folgende Einwendung vor: 

 

  Ich lehne das geplante Vorhaben ab Kenntnisnahme. 

   Wegen des enormen Flächenverbrauchs (ursprünglich geplant 10 
ha jetzt 14 ha) 

Die Erhöhung der Gesamtfläche des Plangebiets auf 14ha ergibt sich 
insbesondere durch die Einbeziehung der Flächen für ökologische 
Ausgleichsmaßnahmen. 

   Wegen der Verletzung des Gebots zum sparsamen Umgang mit 
Grund und Boden (BauGB § 1a) 

Kenntnisnahme. Die Flächeninanspruchnahme ist mit den anderen 
betroffenen Belangen abzuwägen. 

   Wegen der Vernichtung landwirtschaftlich wertvollen Ackerlandes 
(Vorrangstufe 1) 

Der Verlust landwirtschaftlicher Produktionsflächen wurde bilanziert 
und mit entsprechender Wertigkeit in die Abwägung eingestellt. 

   Wegen der Beeinträchtigung des Landschaftsbilds und der 
Naherholungsmöglichkeiten (Landschaftsästhetik des Zabergäus) 

Die Beeinträchtigung des Landschaftsbilds ist mit Vorschlägen zur 
Minderung im Umweltbericht dargestellt. Durch die festgesetzte 
Eingrünung erfolgt eine gewisse Minimierung der Wirkungen auf das 
das Landschaftsbild. 

   Aus Gründen des vorbeugenden Hochwasserschutzes - Verlust 
von Retentionsflächen in der Zabertalaue auf Gemarkung 
Cleebronn 

Auf der Südseite der Zaber (Markung Cleebronn) ist das 
Überschwemmungsgebiet Zaber festgesetzt. Im 
Überschwemmungsgebiet werden keine baulichen Anlagen erstellt. 
Durch die festgesetzte Entwicklungsmaßnahme Zaberaue wird die 
Retentionsfunktion der Flächen verbessert. Für diese Maßnahme wird 
eine wasserrechtliche Genehmigung eingeholt. 

   Wegen der Zunahme des Schwerlastverkehrs im Zabergäu 
(zusätzliche Belastung der Orte Frauenzimmern, Brackenheim, 
Brackenheim-Meimsheim, Brackenheim-Dürrenzimmern, 
Brackenheim-Hausen und Cleebronn) 

Die Betroffenheit der verkehrlichen Belange wurde durch eine 
Verkehrsuntersuchung (vgl. Anlage der Begründung) erhoben und 
kann so in die Abwägung eingestellt werden.  

Den positiv betroffenen Belangen der Wirtschaft (vgl. § 1 (6) Nr. 8a 
BauGB), hier insbesondere die Erhaltung, Sicherung und Schaffung 
von Arbeitsplätzen, wird der Vorrang gegenüber einer verhältnismäßig 
geringen Verkehrszunahme eingeräumt. 

Dies vor allem deshalb, da sowohl verkehrlich als auch schalltechnisch 
Maßnahmen getroffen werden bzw. bereits getroffen wurden, welche 
die Wirkungen auf die Umwelt reduzieren (z.B. Maßnahmen im 
Rahmen eines Lärmaktionsplanes wie schallabsorbierende 
Fahrbahnbeläge usw). 

   Wegen der weiteren Lichtverschmutzung in der Zabertalaue des 
mittleren Zabergäus aufgrund des beabsichtigten 
Dreischichtbetriebes (siehe hierzu Zeitungsbericht der HAST vom 
21. August 2018 - Naturschützer beklagen Lichtverschmutzung) 

Kenntnisnahme. Die Festsetzung zur Außenbeleuchtung wurde 
entsprechend der Forderung des Landratsamts Heilbronn (vgl. 
Stellungnahme Behörden Nr. 22) erweitert. 
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   Dass Layher das neue Werk brauche, weil die Kapazitätsgrenzen 
erreicht sind, ist keine Logik. Man kann auch die Aufträge an die 
Kapazität anpassen. Denn auch die Kulturlandschaft im Zabergäu 
mit angrenzendem Naturpark Stromberg-Heuchelberg haben die 
Kapazitätsgrenzen erreicht. Layher muss die Wirtschaftsweise an 
diese natürlichen Grenzen anpassen oder eine Industriebrache 
außerhalb suchen. 

Kenntnisnahme. 

 

   Es ist nicht auszuschließen dass durch das neue Werk, die Zaber 
durch Schadstoffe/Giftstoffe verunreinigt wird. Die Zaber fließt in 
ca. 70 Meter an dem größten Trinkwasserbrunnen der Stadt 
Brackenheim in der Lauffener Schlinge vorbei. Eine Kontamination 
des Brunnenwassers durch Schadstoffe in der Zaber ist deshalb 
nicht auszuschließen. Die Verwaltung Stadt Brackenheim hat, 
sofern das neue Werk der Firma Layher gebaut wird, dafür zu 
sorgen, dass die Zaber, ab sofort und auch in Zukunft auf 
Schadstoffe/Giftstoffe kontinuierlich untersucht wird, damit bei 
einer Kontamination rechtzeitig reagiert werden kann, um wie 
seither auch weiterhin jährlich 670.000 Kubikmeter Trinkwasser 
aus dem Trinkwasserbrunnen zu entnehmen. Eine 
Vernachlässigung dieser Maßnahme hätte bei einer Kontamination 
des Brunnenwassers ungeahnte Folgen und müsste strafrechtlich 
verfolgt werden. 

Durch Vorschaltung von Reinigungsanlagen und Nachschaltung einer 
Notfall-Schieber-Anlage (NSA) kann sichergestellt werden, dass kein 
kontaminiertes Wasser in die Zaber gelangt. 

  Ich erwarte, dass auch im Zabergäu die Grenzen des Wachstums 
respektiert werden und die noch vorhandenen Freiflächen für die 
Landwirtschaft, für die Erholung, für die Natur sowie die 
lebensnotwendige Grundwasser-Rückhaltung und Neubildung 
gesichert werden. 

Kenntnisnahme. 

P6 Privatperson P6 

vom 02.08.2019 

Bezugnehmend auf meine Stellungnahme vom 18. September 2018, 
die ich vollinhaltlich zum Gegenstand des vorliegenden Schreibens 
mache, gebe ich ergänzend zu dem Planentwurf folgende 

 

  Stellungnahme  

  ab: Gegenstand des Bebauungsplanentwurfs ist das Vorhaben, im 
Gewann Steinäcker, Gemarkung Cleebronn („Langwiesen IV“) eine 
Produktionsstätte mit angeschlossener Verzinkerei der Fa. Layher zu 
errichten. 

 

  1. Meine Betroffenheit mit Eigentum und einem eingerichteten und 
ausgeübten landwirtschaftlichen Betrieb habe ich schon dargestellt. 
Darauf verweise ich. 

Kenntnisnahme. Auf die Behandlung im Rahmen der frühzeitigen 
Beteiligung wird verwiesen (vgl. Nachtrag 1 der Begründung). 
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  2. Der Betrieb einer Verzinkerei geht stets mit erheblichen 
Immissionen für die nähere Umgebung einher. Sowohl Luft als auch 
Abwasser und Boden werden mit Schadstoffen erheblich belastet. Die 
Folgen für unsere Landwirtschaft, aber auch für unseren persönlichen 
Lebensbereich habe ich schon dargestellt. Sie können nicht 
hingenommen werden. 

Luftschadstoffe sind nicht in relevanter Weise zu erwarten. Die 
Einhaltung der rechtlichen Vorgaben ist durch entsprechende Anlagen 
bzw. technischen Ausführung der Anlagen gesichert. Sämtliches 
anfallendes Niederschlagswasser aus den befestigten Flächen wird 
durch entsprechende Sedimentationsanlagen gereinigt bevor es über 
die Regenrückhaltung in die Zaber gelangt. Das Schmutzwasser wird 
durch entsprechende technische Anlagen (überwacht durch RP 
Stuttgart) in die Kläranlage eingeleitet. Die Wasserproben werden 
wöchentlich durchgeführt. 

  3. In unmittelbarer Nähe des Projekts befindet sich zum einen die 
Ortschaft Frauenzimmern, zum anderen die 
Weingärtnergenossenschaft Cleebronn. Als ich 1995 ein Bauvorhaben 
am Balzhof in Cleebronn zur Planung einreichte, wurde mir dieses 
abgelehnt u.a. mit der Begründüng, die Genossenschaft sei zwar ein 
Vorhaben nach § 35 BauGB im Außenbereich zur Vermarktung 
landwirtschaftlicher Primärerzeugnisse, genieße jedoch einen 
besonderen Schutzstatus. - Dieser Schutz wird durch das 
Bauvorhaben Layher eindeutig gebrochen. Die Nutzung der Flächen 
durch die Landwirtschaft zur Nahrungsmittelproduktion ist gerade 
angesichts der Bodenqualität höherrangig und höherwertig. 

Kenntnisnahme. Diese Einschätzung wird vom Zweckverband nicht 
geteilt. Auf die Weingärtnergenossenschaft Cleebronn-Güglingen wird 
hinreichend Rücksicht genommen. Die schutzbedürftigen und 
schutzwürdigen Belange der Genossenschaft werden durch die 
Planung nicht unverhältnismäßig tangiert. Die landwirtschaftlichen 
Erzeugnisse werden durch das Vorhaben nicht beeinträchtigt. 

Es trifft zu, dass durch die geplante Gewerbeflächenentwicklung 
landwirtschaftlich genutzte Flächen mit hoher Eignung für den 
Landbau in Anspruch genommen werden. Nach Abwägung aller 
Belange wird der Inanspruchnahme der Landwirtschaft und Flächen 
der Vorrang eingeräumt, um die Betriebsansiedlung in dieser Form zu 
ermöglichen. Bei der Entscheidung werden die landwirtschaftlichen 
Belange jedoch mit entsprechendem Gewicht in die Abwägung 
eingestellt. Insbesondere bei der Auswahl der Ausgleichsmaßnahmen 
wird darauf geachtet, dass eine weitere Flächenumwandlung 
vermieden wird.  

  4. Weiter wurde mein Vorhaben bis hin zum VGH Mannheim abgelehnt 
mit der Begründung, es würde den freien Blick in die Talaue (Zitat 
Vorsitzender Richter Stopfkuchen-Menzel) versperren. Die jetzige 
Dimension des Bauvorhabens Layher riegelt die Talaue vollständig ab! 
Die für uns Landwirte notwendige Kaltluftneubildung sowie der 
Luftabfluss werden massiv beeinträchtigt. Es ist mit erheblichen, 
klimatischen Veränderungen in der Talaue zu rechnen! Zudem wird 
das Landschaftsbild unzulässig beeinträchtigt. Dies lässt sich nicht mit 
dem Hinweis, „lex est alia in layher, alia in alies“ rechtfertigen. 

Dem Vorhaben des Einwenders liegt offenbar eine andere Sach- und 
Rechtslage zugrunde. Streitig war offenbar die Zulässigkeit eines 
Vorhabens im bauplanungsrechtlichen Außenbereich nach § 35 
BauGB. Dies ist mit den Anforderungen an die Aufstellung eines 
Bebauungsplans nicht vergleichbar. 
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  5. Nachdem meine Familie von Landwirtschaft und Weinbau lebt, wird 
durch die Ansiedlung des Vorhabens und seine Auswirkungen massiv 
in unsere Lebensgrundlage eingegriffen! Aufgrund der kleinen 
Strukturen in der Landwirtschaft sind wir auf den direkten Kontakt zum 
Verbraucher angewiesen. Bestimmte Betriebszweige 
(Direktvermarktung) unseres Betriebs werden durch das Vorhaben 
erheblich gestört. 

Kenntnisnahme. Diese Einschätzung wird vom Zweckverband nicht 
geteilt. Durch die Planung werden keine Flächen des Einwenders in 
Anspruch genommen. Der landwirtschaftliche Betrieb bzw. 
Weinbaubetrieb wird durch das Vorhaben nicht unangemessen 
beeinträchtigt. Eine erhebliche Betroffenheit ist nicht ersichtlich. 

  In der Gesamtschau führt das Vorhaben zu einer nicht hinnehmbaren 
Beeinträchtigung und Verkehrswertminderung unseres 
landwirtschaftlichen Betriebes, der zwischenzeitlich in der achten 
Generation am Standort der ehemaligen Klostermühle in 
Frauenzimmern geführt wird. 

Die Auswirkungen eines Bebauungsplans auf den Verkehrswert 
können im Einzelfall nur dann zum Abwägungsmaterial gehören, wenn 
die Festsetzungen das überplante Grundstück selbst betreffen, was 
hier nicht der Fall ist. Nur mittelbare Auswirkungen auf den 
Verkehrswert stellen dagegen keinen schutzwürdigen Belang dar. Die 
Auswirkungen des Vorhabens auf das Landschafts- und Ortsbild 
werden jedoch durch mehrere Maßnahmen vermindert. So sieht der 
Bebauungsplan etwa zur Abschwächung der Wirkungen auf das 
Landschaftsbild grundsätzlich umlaufend eine Eingrünung vor. Die 
westlichen Fassaden sind ebenfalls einzugrünen, wie auch die Dächer 
der Hallen. Ein Teil der Höhenwirkung der großen Halle wird zudem 
durch den südlichen Geländeeinschnitt minimiert. Die großflächigen 
Entwicklungsmaßnahmen an Zaber und Fürtlesbach werden zu einer 
deutlichen Aufwertung der Naturlandschaft führen. 

  6. Die touristische Attraktivität des Zabergäus sinkt mit Realisierung 
des Bauvorhabens. Auch dies erschwert die Direktvermarktung. 

Diese Einschätzung wird vom Zweckverband nicht geteilt, da 
erhebliche Auswirkungen auf die touristische Attraktivität nicht zu 
erwarten sind.  

  7. Das Vorhaben führt zu einer weiteren Zunahme des Verkehrs, PKW 
und LKW, welcher sich zum einen negativ auf die betrieblichen Abläufe 
und den Verkehr im Zabergäu insgesamt auswirkt, zum anderen den 
Betriebszweig Ferien auf dem Bauernhof für Radler und Wanderer 
zum Erliegen bringen wird. 

Die prognostizierte Verkehrszunahme ist im entsprechenden 
Fachgutachten (vgl. Anlage der Begründung) dargestellt und kann so 
in die Abwägung eingestellt werden. 

Die touristischen Wege werden durch das Vorhaben nicht wesentlich 
beeinträchtigt, so wird insbesondere der Zabergäu-Radweg südlich um 
das Plangebiet herumgeführt. 

  8. Durch die großflächige Versiegelung des Plangebietes wird die 
Hochwassersituation an der Zaber, an welcher sich unsere Hofstelle 
befindet, noch einmal deutlich verschärft. 

Aufgrund der gesetzlichen Vorgaben darf die Abflussmenge des 
Oberflächenwassers aus dem Plangebiet nicht höher sein als heute. 
Dies ist durch technische Maßnahmen zur Regenrückhaltung 
sichergestellt. Positiv wirkt sich hierbei die großflächige 
Dachbegrünung aus, da sie einen verminderten Abfluss des 
Regenwassers gewährleistet. 

Zudem wird die großflächige Renaturierung der Zaber eine positive 
Wirkung auf die Hochwassersituation haben, da im erheblichen 
Umfang Retentionsraum geschaffen wird. 
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  Nachdem das Bauvorhaben Layher mich und meine Familie in meiner 
betrieblichen Existenz bedroht, lehnen wir das Vorhaben ab und bitten 
Sie als Planungsträger, nach alternativen Lösungen zu suchen. Aus 
den genannten Gründen wird erneut Überprüfung der Planung und 
Ansiedlung an einem alternativen Standort beantragt. 

Kenntnisnahme. An der Planung wird nach Abwägung aller 
betroffenen öffentlichen und privaten Belange festgehalten. Dies gilt 
auch für die damit verbundene Standortentscheidung, die in der 
Begründung ausführlich dargelegt ist. 
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Eingegangene Anregungen von Behörden- und Trägern öffentlicher Belange zur Auslegung vom   17.06.2019 – 02.08.2019: 

Anregungen von Inhalt der Anregungen Beschluss der Verbandsversammlung 

1. Bundesamt für Infrastruktur, 
Umweltschutz und 
Dienstleistungen 
der Bundeswehr 

vom 13.06.2019 

Ich erhalte die abgegebene Stellungnahme der Bundeswehr vom 
14.08.2018 zu o.g. Bebauungsplan (AZ. K-V-465-18-BBP) weiterhin 
aufrecht. 

Kenntnisnahme. 

2. Handwerkskammer Heilbronn-
Franken 

vom 18.06.2019 

Gegen den im Betreff genannten Bebauungsplan werden von Seiten 
der Handwerkskammer keine Bedenken erhoben. 

Kenntnisnahme. 

3. MVV Netze GmbH 

vom 18.06.2019 

Nach Prüfung Ihrer Unterlagen können wir Ihnen mitteilen, dass im 
Geltungsbereich der geplanten Baumaßnahme in Cleebronn keine 
Gasversorgungsleitungen der MW Energie AG verlegt sind. 

Kenntnisnahme. 

  Für weitere Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.  

4. Gemeinde Leingarten 

vom 25.06.2019 

Von Seiten der Gemeinde Leingarten haben wir keine Anregungen 
zum Bebauungsplan. 

Kenntnisnahme. 

5. Vermögen und Bau Baden-
Württemberg 

vom 01.07.2019 

Landeseigene Flächen der Liegenschaftsverwaltung sind nicht 
betroffen. 

Anregungen und Bedenken bestehen keine. 

Kenntnisnahme. 

6. Stadt Bönnigheim 

vom 02.07.2019 

Die Stadt Bönnigheim macht keine Bedenken oder Anregungen 
geltend. 

Kenntnisnahme. 

7. Netze BW GmbH 

vom 04.07.2019 

Dem Bauvorhaben kann unter Berücksichtigung der aufgeführten 
Bedingungen zugestimmt werden: 

Im Römerweg Liegen elektrische Versorgungsleitungen 
(Mittelspannung 20kV). 

Diese müssen vor der Bebauung im neu geplanten Radweg umgelegt 
werden. 

  

Kenntnisnahme und Beachtung im Zuge der Bauausführung. Die 
Verlegung ist mit Netze BW abgesprochen und vertraglich vereinbart. 
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8. NABU Kreisverband Heilbronn 

vom 07.07.2019 

1. Flächeninanspruchnahme  

 Auf unsere Forderung nach Reduzierung der 
Flächeninanspruchnahme auf unter 10 ha in unserer ersten 
Stellungnahme wurde nicht eingegangen, bzw. in Betracht gezogen. 
Es ist jetzt sogar eine Ausdehnung der Produktionsflächen auf über 
11,2 Hektar geplant. 

Insgesamt sind gleichwohl Flächeneinsparungspotentiale genutzt 
worden, die bezogen auf die im Bebauungsplan mit jetzt 388 
Mitarbeiter (55%-Steigerung) auffallen und im Einzelnen auch durch 
die geforderte Reduzierung der Parkflächen und der Lagerhöhen 
(Inhouse) erzielt werden konnten. 

 

  1.1  

  Im Verfahren wurde bisher keine Antwort auf die Frage gegeben, 
inwieweit die Arbeitskraftnachfrage und deren Qualität für den 
regionalen und lokalen Arbeitsmarkt Effekte besitzt, und wie groß 
dieser beziffert werden kann. 

Unter anderem sind es Arbeitsplatz-Argumente der Städte und 
Gemeinden, die sich für die Ansiedlung ausgesprochen haben. 

Für die Bürgerinnen und Bürger und die Akzeptanz der Investitionen 
ist die Beantwortung dieser Frage nach Einschätzung der Gruppe von 
sehr großer Relevanz. Und dies ist auch eine Erfahrung aus 
vielfältigen Gesprächen, die mit Bürgerinnen und Bürgern zu diesem 
Thema geführt wurden. Diese Zielrichtung war auch in der Frage nach 
der Integration des örtlichen Arbeitskräftepotentials intendiert, die am 
Schluss der ersten Stellungnahme aufgeworfen worden war. 

Die Deckung des Personalbedarfes stellt der Vorhabenträger zum 
einen durch Einstellung von Arbeitskräften, die sich auf 
Stellenanzeigen bewerben, aber auch durch eine bedarfsorientierte 
Ausbildung sicher: Stellenanzeigen werden regelmäßig in den 
Printmedien der Region wie z. B. der Heilbronner Stimme oder in den 
Amtsblättern wie z. B. dem „Zabergäu-Leintal-Anzeiger“ geschaltet. 
Der Vorhabenträger ist in regelmäßigem Kontakt mit den 
ortsansässigen Schulen wie der Realschule Güglingen, dem 
Zabergäu-Gymnasium Brackenheim und der Katharina-Kepler-Schule 
– mit dem Ziel junge Menschen für eine Ausbildung beim 
Vorhabenträger zu begeistern. Auch auf der Job Fit Börse in Güglingen 
und auf der Bildungsmesse in Heilbronn ist der Vorhabenträger 
regelmäßig mit einem Stand vertreten. Im Hinblick auf den 
Personalbedarf nimmt die Ausbildung beim Vorhabenträger einen 
immer wichtigeren Stellenwert ein. So haben allein in den letzten 10 
Jahren insgesamt 147 junge Menschen beim Vorhabenträger einen 
Ausbildungsplatz erhalten, von denen heute immer noch 123 beim 
Vorhabenträger beschäftigt sind. Aktuell sind 46 Auszubildende beim 
Vorhabenträger beschäftigt. 
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   Diese beschriebene Vorgehensweise der Personalbeschaffung hat 
dazu geführt, dass 2/3 der aktuellen Belegschaft weniger als 13 
Kilometer und 80 Prozent der Belegschaft weniger als 20 Kilometer 
Anfahrtsstrecke zu ihrem Arbeitsplatz beim Vorhabenträger haben. 
Der Vorhabenträger greift somit eindeutig auf „örtliches“ und 
regionales Arbeitskräftepotential zu. Diese Strategie der 
Personalbeschaffung wird für das Werk 3 fortgesetzt. Für den Betrieb 
in Werk 3 mit hochautomatisierten Fertigungsanlagen ist das 
Anforderungsprofil an die Qualifikation der benötigten Mitarbeiter 
entsprechend. Zur Bedienung der Anlagen – beispielsweise einer 
Siemens SPS mit speicherprogrammierbarer Steuerung – werden im 
Regelfall Mitarbeiter mit einer abgeschlossenen Ausbildung zum 
Maschinen- und Anlagenführer eingesetzt. Dabei entsprechen mehr 
als 50 Prozent der Arbeitsplätze in Werk 3 dieser 
Arbeitsplatzbeschreibung.  

Zur Instandhaltung der Maschinen in der Verzinkerei, in der 
Qualitätssicherung sowie in der Logistik werden im neuen Werk 
weitere ca. 35 Facharbeiter mit entsprechender Qualifikation 
eingesetzt werden. Schichtführer und Abteilungsmeister übernehmen 
als Führungskräfte Verantwortung. Mitarbeiter im Bereich 
Arbeitsvorbereitung, Logistik und Feuerverzinkung vervollständigen 
das Anforderungsprofil für Werk 3. In der Endausbaustufe werden 
insgesamt ca. 380 Menschen im Werk 3 beschäftigt werden. 

  1.2  

  Wir gehen davon aus, dass sich auf der aktuell geplanten Fläche die 
Potentiale für die Entwicklung des Betriebes berücksichtigt sind und 
der Verband sich in seiner Ausrichtung auf die lokalen Bedürfnisse von 
Gewerbe und Industrie konzentriert. 

Gemäß § 2 Abs. 1 der Verbandssatzung ist dies Grundaufgabe des 
Zweckverbands. Zudem befindet sich das Vorhaben innerhalb eines 
regionalplanerisch festgelegten IGD-Schwerpunkt, welche mit der 
Zielsetzung ausgewiesen werden, die regionale Versorgung mit 
Waren, Dienstleitungen und Arbeitsplätzen sicherzustellen. 

  1.3  

  Wir waren bisher davon ausgegangen, dass der Verband sich in den 
Grenzen des Verbandsgebietes bewegt. Lt. Begründung und Nachtrag 
zum Bebauungsplan ergibt sich nachlesbar eine Überschreitung der 
Gebietsabgrenzung des IGD-Schwerpunkts Langwiesen IV durch 
gewerbliche Bauflächen von etwa 1,6 ha. 
Der NABU und die Gruppe erwarten einen Vorschlag, wie diese 
Ausdehnung der Bauflächen reduziert werden kann. 

Das Plangebiet befindet sich komplett innerhalb des Gebiets des 
Zweckverband Wirtschaftsförderung Zabergäu. Dennoch ist es richtig, 
dass der regionalplanerisch festgelegte IGD-Schwerpunkt 
überschritten wird. Dies stellt jedoch kein Problem dar, da geringfügige 
Überschreitungen der IGD-Schwerpunkte durch die Regelungen des 
Regionalplans ermöglicht werden und somit auch in diesem Fall 
planungsrechtlich abgedeckt sind. Der Regionalverband und das 
Regierungspräsidium Stuttgart haben die Vereinbarkeit mit den 
raumordnerischen Vorgaben bestätigt. 



 

Bebauungsplan und örtliche Bauvorschriften „Langwiesen IV“ – Nachtrag 2 der Begründung (TöB/Behörden) Seite 4 

Anregungen von Inhalt der Anregungen Beschluss der Verbandsversammlung 

  1.4   

  Eine weitere Aufgabe für den Verband sehen wir darin, 
Verbandsflächen wo es möglich ist zurückzukaufen, um sie für 
zukünftige Nutzungen aufzuwerten. 

Kenntnisnahme. Dies ist Absicht und Aufgabe des Zweckverbands. 

  1.5  

  Es sollte für die Zukunft möglich sein, die Erhöhung der betrieblichen 
Leistungsfähigkeit bzw. einen höheren Output am gegebenen Standort 
ohne Flächenausdehnung zu erreichen. 

Für die Kunden des Vorhabenträgers sind die Lieferbereitschaft und 
die Qualität der Produkte und Prozesse von zentraler Bedeutung. Um 
dies gewährleisten zu können, verfolgt der Vorhabenträger eine 
langfristig angelegte und kontinuierliche Investitionspolitik – mit dem 
Ziel, die Produktion dem wachsenden Bedarf der Kunden anzupassen 
und mit einer maschinellen Fertigungsoptimierung und einer 
durchgängig kontrollierten Fertigung den Qualitätsstandard 
sicherzustellen.  

Die letzten drei Jahre waren von einer außergewöhnlich hohen 
Nachfrage nach Gerüstsystemen geprägt. Um in der Folge auf die zu 
erwartende nachhaltig steigende Nachfrage reagieren zu können, ist 
ein weiterer Ausbau der Produktion notwendig. Dies ist auf dem 
vorhandenen Betriebsgelände aus Platzgründen nicht möglich. 
Deshalb hat sich der Vorhabenträger für den Bau eines dritten Werks 
entschieden. Die Standortwahl in unmittelbarer Nähe zum Stammsitz 
in Güglingen Eibensbach ist ein klares Bekenntnis zum Zabergäu und 
zum Wirtschaftsstandort Deutschland und drückt die Verbundenheit 
des Familienunternehmens mit der Region aus: Von der langfristigen 
Sicherung der Arbeitsplätze am Standort über die Schaffung neuer 
Arbeitsplätze bis hin zur Stärkung des sekundären und tertiären 
Sektors in der Region.  

Um den Lieferverpflichtungen gegenüber den Kunden nachkommen 
zu können, wurde im Vorgriff auf das Werk 3 frühzeitig in neue 
Maschinen investiert, die vorübergehend in Eibensbach aufgestellt 
wurden und weiterhin werden und die zur Kapazitätssteigerung 
beitragen. Mit diesem Aufbau der Produktionskapazität liegt der 
Vorhabenträger derzeit über den räumlichen und logistischen 
Möglichkeiten des Standortes Eibensbach. Mit Fertigstellung von Werk 
3 werden die entsprechenden Mitarbeiter und Maschinen ins neue 
Werk umziehen. Mit dieser Verlagerung entstehen zum einen wieder 
Flächenreserven in Eibensbach und zum anderen ist das Werk 3 
ebenfalls mit entsprechenden Kapazitätsreserven geplant, um auch 
auf eine weiterhin steigende Nachfrage ohne weitere 
Flächenausdehnung reagieren zu können. 
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  2. Rückhaltebecken  

  Die Planung des Rückhaltebeckens in der aktuellen Form wurde uns 
dargestellt, allerdings hinterfragen wir die Form der Rückhaltung 
weiterhin, weil auch mit einem ökologischen Retentionsfilter die 
Rückhaltung im „Katastrophenfall Brand“ gewährleistet werden kann. 
Er würde auch besser in die Ausgleichsfläche passen. 

Das Becken wurde gerade unter Berücksichtigung und zum Schutz 
von Natur und Landschaft als Betonbecken geplant. Nur so kann 
langfristig die erforderliche Funktion und Kapazität als 
Regenrückhaltebecken mit der notwendigen Wartung und 
regelmäßiger Reinigung gewährleistet werden. 

  2.1  

  Die Retentionsbodenfilter sind zum Erdreich hin ebenfalls dicht, so 
dass keine Schadstoffe ins Grundwasser eindringen können. Sie 
verbessern den Gewässerschutz. 

Ein Retentionsbodenfilter (RBF) zur mechanisch-biologischen   
(Misch-)Wasserreinigung mit dem erforderlichen Rückhaltevolumen 
würde einen enormen Platzbedarf bedeuten. Abgesehen davon ist 
eine zusätzliche Reinigung des Regenwassers nicht erforderlich. 

  „Vom Land NRW gefördert: Retentionsbodenfilter sammeln und 
speichern das bei starken Niederschlagen anfallende Mischwasser 
aus der Kanalisation.“ 

Schilfpflanzen und spezieller Filtersand im Innenbereich des 
Bodenfilters reinigen das Wasser von Schad- und Schwebstoffen, 
bevor es in ein Gewässer eingeleitet wird. Durch die zusätzliche 
Reinigung entlastet die Anlage das Gewässer von Schadstoffen und 
verbessert dadurch die Wasserqualität. Der Erftverband betreibt 
derzeit 28 Retentionsbodenfilterbecken und ist damit deutschlandweit 
führend auf dem Gebiet der weitergehenden 
Niederschlagswasserbehandlung“. Bedeutend ist hierbei, dass 
auffallend gute Reduktionsleistungen für belastete Wässer darstellbar 
sind. 

Um die höchstmögliche Sicherheit zu gewährleisten wurde zur 
Bemessung des Beckens nicht nur das anhand von geltenden 
Regelwerken und Arbeitsblättern errechnete, notwendige 
Stauvolumen von 2081 m³ berücksichtigt (angenommen wurden 
2250m³), sondern gleichzeitig der Überflutungsfall von weiteren 
1575m³. Würde nun gleichzeitig ein Havariefall (z.B. Brand) eintreten 
und der Schieber am Einlauf des nachgeschalteten Drosselschachtes 
schließen, stehen im Becken für das anfallende Löschwasser weitere 
1350m³ bis zur geplanten max. Einstauhöhe zur Verfügung. Bis zur 
Oberkante, also zum Überlaufen des Beckens stehen ca. weitere 
3000m³ Speichervolumen zur Verfügung. Die Abwässer aus dem 
Schmutzwasserkanal werden ebenfalls über einen Umlenkschacht in 
das Becken geleitet, so dass keine belasteten Abwässer in den Boden, 
das Grundwasser oder die Zaber gelangen können.  

Im Bedarfsfall kann das Becken leicht abgepumpt und gereinigt 
werden. Der Inhalt wird fachgerecht entsorgt. Die gleiche 
Funktionsweise und Kapazität kann mit einem RBF nicht erreicht 
werden. 

Dennoch soll im weiteren Verlauf der Planung in Abstimmung mit der 
Genehmigungsbehörde geprüft werden, ob ein mit Folie 
ausgekleidetes Erdbecken den Ansprüchen genügen kann. 

  2.2  

  Deshalb halten wir an der Forderung eines ökologischen 
Retentionsbodenfilters, inclusive der Begründungen, die wir in unserer 
ersten Stellungnahme formuliert haben, fest. In der BUGA HN wird 
diese Form der Regenwasserbehandlung ebenso praktiziert. 

Bei der BUGA handelt es sich nicht wie im vorliegenden Fall um einen 
Industriebetrieb. Die Ansprüche sind, wie in Punkt 2.1 geschildert, 
ganz andere. 
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  3. Oberbodenmanagement, Ausgleichsmaßnahmen und 
Pflanzliste 

 

  3.1  

  Die Gruppe bleibt bei ihrer ablehnenden Haltung zum dargestellten 
„Oberbodenmanagement“ unter Anrechnung von Ökopunkten. 
Begründung: 
Aus landwirtschaftlicher Sicht ist die Verbesserung der Bodenstruktur 
durch hochwertigen Oberboden ein Argument. Aus Naturschutzsicht 
werden dabei extensiver zu bewirtschaftende Flächen in ihrer 
Bodenstruktur gestört und die bestehende Bodenstruktur inclusive der 
Bodenlebewesen mindestens stark beeinträchtigt und auch vernichtet. 
Die Wirtschaftsweise einer humusaufbauenden Landwirtschaft wird 
damit nicht gefördert, sondern bodenbelastende 
Wirtschaftsweisen werden häufig unterstützt. 

Es wird gesehen, dass Bodenauffüllungen gleichzeitig fördernde und 
beeinträchtigende Wirkungen auf die Bodengüte und –struktur haben 
können. 

Die gültige Ökokontoverordnung (ÖKVO 2010) sieht in Tabelle 3 
Bodenmaßnahmen eine Anrechenbarkeit des 
Oberbodenmanagements vor. Das Vorgehen entspricht somit den 
gesetzlichen Anforderungen und stellt zudem eine Maßnahme 
zugunsten der landwirtschaftlichen Belange dar. Der Auftrag erfolgt auf 
Böden mit Ackerzahlen < 60, die i.d.R. bereits vor der Maßnahme 
konventionell landwirtschaftlich genutzt und keinesfalls extensiver 
bewirtschaftet werden. Die Maßnahme wird fachlich begleitet. 

  3.2  

  Die Abtragung der Bodenschicht und deren Aufhäufung entlang des 
Feldweges auf Höhen überwiegend über 1,60 bis über 2m Meter 
zerstört bereits jetzt die Bodenstruktur, die Bodenlebewesen und lässt 
an der Qualität des Vorgehens zweifeln, bedingt durch die Höhe der 
Lagerung, fehlende Differenzierung (Durchmischung) zwischen 
humosem Oberboden (Ah) und vorhandenen Lehm/Löß-Strukturen 
(B - Horizont) und bestärkt uns in unserer ablehnenden Haltung zur 
Ökobilanzierung dieser Maßnahme. 

Die gültige Ökokontoverordnung (ÖKVO 2010) sieht in Tabelle 3 
Bodenmaßnahmen eine Anrechenbarkeit des 
Oberbodenmanagements vor. Das Vorgehen entspricht somit den 
gesetzlichen Anforderungen und stellt zudem eine Maßnahme 
zugunsten der landwirtschaftlichen Belange dar. Die Maßnahme wird 
fachlich begleitet. 

Der humose Oberboden wurde vom Unterboden getrennt 
abgeschoben und zwischengelagert. 

  3.3  

  In der Konsequenz unserer Erläuterungen in den Stellungnahmen 
halten wir es für nötig, dass sich die Kommunen stärker als bisher den 
Naturschutz befördern und in ihre Biotopvernetzungspläne investieren. 

Kenntnisnahme. Die LNV-Veröffentlichung zur Renaturierung kleiner 
Fließgewässer, auf die in der ersten Stellungnahme hingewiesen wird, 
ist bekannt. 
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  Wir verweisen nochmals auf unsere erste Stellungnahme und die 
beispielhafte Anregung die Zaberrenaturierung mit Fürtlesbach für 
Ausgleichsmaßnahmen unter Verrechnung von Ökopunkten und unter 
ggf. Einbeziehung des Balzhoftäles 
voranzubringen, die gleichzeitig dem Hochwasserschutz dienen kann. 
Bürgermeister Heckmann hat seitens des NABU Güglingen und der 
Bürger-Union Vorschläge für die Biotopvernetzung auf Grundlage des 
Biotopvernetzungsplans Güglingen und darüber hinaus erhalten. Sie 
sollen Grundlage für noch ausstehende, bzw. weitere Ausgleichs- und 
Naturschutzmaßnahmen sein. 

Insbesondere sehen wir hier eine Verlängerung der geplanten 
Renaturierungsmaßnahmen an Zaber- und Fürtlesbach an der Zaber 
in Richtung Westen. Die Renaturierung hat mindestens in Breite der 
HQ100 Linie zu erfolgen. Durch die Verlängerung des geplanten 
Feldwegs südlich der HQ100 Linie kann so die Lücke eines direkten 
Radwegs zwischen Weingärtnergenossenschaft und Meimsheim 
nördlich von Botenheim geschlossen werden. 
Siehe hierzu auch unsere Ausführungen unter 5. Radwegekonzept. 
Eine Ausformung des bisher geradlinigen Verlaufs des überörtlichen 
Rad- und Wirtschaftswegs „Römerweg“ kann damit vermieden 
werden. 

Der Zweckverband handelt durch den Bebauungsplan in diesem 
Sinne, allerdings beschränkt auf sein Verbandsgebiet. Durch die 
Umsetzung der in diesem Verfahren geplanten 
Renaturierungsmaßnahmen werden nahezu sämtliche Gewässer 
innerhalb des Gebiets des Zweckverbands renaturiert. Für 
darüberhinausgehende Maßnahmen sind die Gemeinden zuständig. 
Solche Maßnahmen sind grundsätzlich abhängig von der 
Verfügbarkeit von Flächen, die sich oftmals in Privateigentum 
befinden. 

Das Balzhoftäle wird in das vorhabenbezogene 
Bebauungspanverfahren nicht mit einbezogen, da sich die Flächen 
weder im Eigentum des ZWZ noch des Vorhabenträgers befinden. 

Die nördliche Trasse für den Radweg ist nicht vorzugswürdig, da diese 
entlang der Renaturierungsmaßnahme führen würde und zu einer 
Beeinträchtigung der dort geplanten Uferzone führt. Daher ist hier nur 
ein unbefestigter Fußweg vorgesehen. 

Stattdessen wird die geplante, südliche Führung des Radwegs als 
sinnvoller angesehen (vgl. Stellungnahmen RP Stuttgart, 
Fischereibehörde und Landratsamt, Naturschutzbehörde). Dies 
bestätigt auch die Radwegeuntersuchung des Landratsamts 
Heilbronn. Der Zweckverband und seine Mitgliedskommunen haben in 
einer Sitzung der Verbandsversammlung beschlossen, dass mittel- bis 
langfristig die Variante 1.3 dieser Radwegeuntersuchung 
weiterverfolgt wird.  

Eine Verlängerung der Entwicklungsmaßnahme Zaberaue in Richtung 
Westen kann zum jetzigen Zeitpunkt auch deshalb nicht mit eingeplant 
werden, da die Flächen nicht verfügbar sind.  

  3.4  

  Wir begrüßen die vorgesehenen Ausgleichsmaßnahmen am Standort 
des gemeinsamen Industriegebietes Langwiesen. Allerdings sind sie 
ein Upcycling bereits zuvor vorgenommener Ausgleichsmaßnahmen 
in nicht unerheblichem Ausmaß, die dem Naturschutz zwar auf diesen 
Flächen eine zusätzliche Aufwertung bringt, allerdings keine wirklich 
nötigen Flächen zusätzlich zur Verfügung stellt. 

Über bereits bestehende Festsetzungen im B-Plan „Langwiesen III“ 
hinaus werden am Fürtlesbach auf der linken (westlichen) Seite 
weitere Renaturierungsflächen planfestgesetzt.  In der Zaberaue 
werden sowohl westlich des Fürtlesbachs als auch östlich der Brücke 
Maybachstraße weitere Ausgleichsflächen vorgesehen. 

  3.4.1  

  Die Ausgleichsmaßnahmen müssen spätestens zeitgleich mit der 
Werksfertigstellung umgesetzt sein. 

Kenntnisnahme. Dies wird in sinnvoller Abfolge der Bauabschnitte 
nach Möglichkeit beachtet. Es wird jedoch darauf hingewiesen, dass 
dies auch abhängig ist von der Erteilung der wasser- und 
naturschutzrechtlichen Genehmigungen. 
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  3.4.2  

  Wir sehen nicht nur durch das „Upcycling“ weiterhin die Notwendigkeit 
der produktionsintegrierten Kompensation  
durch Ökologisierung der Landwirtschaft oder landwirtschaftlichen 
Methoden. 

Auch dies ist eine Aufgabe, die über den Naturschutzfonds (s. 4.ff) 
initiiert werden kann und soll. 

Die Position in der Landwirtschaft, nicht nur durch neue Baugebiete, 
sondern euch zusätzlich in ähnlicher Größenordnung durch 
ökologische Ausgleichsmaßnahmen Produktionsflächen zu verlieren, 
kann durch eine produktionsintegrierte Kompensation als 
ökologischen Ausgleichsmaßnahme gemindert werden. 

Der durch die Planung bedingte Eingriff in Natur und Landschaft wird 
durch umfangreiche Maßnahmen, die im Umweltbericht im Einzelnen 
beschrieben sind und deren Durchführung durch Festsetzungen oder 
Vertrag gesichert ist, ausgeglichen. Die vorgeschlagene Einrichtung 
eines Naturschutzfonds ist grundsätzlich eine Idee, die weiterverfolgt 
werden kann. Für das Bebauungsplanverfahren ist dies jedoch nicht 
von Bedeutung. Die Einrichtung eines Naturschutzfonds ist kein 
gesetzlich vorgesehenes Mittel zum Ausgleich planbedingter Eingriffe. 
Dem Träger der Planungshoheit steht es nicht offen, den nach § 1a 
Abs. 3 BauGB erforderlichen Ausgleich durch die Einrichtung eines 
Naturschutzfonds zu leisten. 

Auf den vorgesehenen Ausgleichsflächen sind keine zusätzlichen PIK-
Maßnahmen (produktionsintegrierte Kompensation) erforderlich. 

  Maßnahmen hierzu sind:   

  1. Ökologische Anbauverfahren nach den Mindestkriterien der EU 
VO20/91 

Auch durch die hier aufgelisteten PIK-Maßnahmen werden der 
Landwirtschaft Produktionsflächen entzogen. 

  2. Anlage von Blühstreifen und Blühflächen  

  3. Uferrandstreifen  

  4. Heckenanpflanzungen  

  5. Wirtschaftswiesen extensiv, extensive Weideformen und 
Extensivwiese ohne Düngung 

 

  6. Streuobstwiesen  

  7. Extensive Ackerrandstreifen  
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  Diese Maßnahmen könnten auf Flächen des Bauherren, hier die 
Fa. Layher, oder auf kommunalen Flächen der am Zweckverband 
beteiligten Kommunen oder auf Flächen von Landwirten umgesetzt 
werden. Sie unterstützen die Struktur eines intakten Lebensraums. 

Die Maßnahmen benötigen ein sorgfältig ausgearbeitetes 
Maßnahmenkonzept, eine Eignungsprüfung, sowie eine 
Qualitätssicherung, die die nachhaltige Umsetzung der Maßnahmen 
langfristig sicherstellt. 

Wir verweisen auf einen Beitrag zur Fachtagung der Alfred Töpfer 
Akademie für Naturschutz 6. November 2012. 

Den ökologischen Ausgleich für das Bauvorhaben sehen wir 
unabhängig von den in Anrechnung zu bringenden Ökopunkten als 
Angebot an die Bevölkerung und als Beitrag des Unternehmens, einen 
Beitrag für das ökologische Gleichgewicht zu liefern, das auch für die 
Geschäftsleitung erlebbar, nicht nur fragil geworden ist, 
sondern zu kippen scheint. Hier könnte Layher durch besondere 
Maßnahmen nicht nur die Akzeptanz erhöhen, sondern auch als 
Unternehmen profitieren und Standards setzen, an denen sich auch 
die Kommunen in ihren Aktivitäten messen lassen müssen. 

Aufgrund des Umfangs des Eingriffs von ca. 1,6 Mio. Ökopunkten sind 
diese an sich wünschenswerten Maßnahmen bei weitem nicht 
ausreichend. Zudem beanspruchen sie zusätzliche landwirtschaftliche 
Flächen und die Bewirtschaftung/Beweidung muss gesichert sein. 

  3.5  

  Die Pflanzliste des Landkreises halten wir für unvollständig und leicht 
überarbeitungsbedürftig. Dies gilt auch unter dem Gesichtspunkt des 
fortschreitenden Klimawandels. 

Kenntnisnahme. Dem Bepflanzungs- und Begrünungskonzept liegt die 
im Umweltbericht aufgeführte Pflanzliste zugrunde. Diese ist zwar an 
der Liste des Landkreises orientiert, wurde jedoch an die vorliegende 
Situation angepasst und erweitert. 

  3.5.1  

  Das Bebauungskonzept soll ein verbindliches Pflanzkonzept auf Basis 
insekten- und vogelfreundlicher einheimischer Sträucher und 
Streuobstbäumen aufweisen. 

Kenntnisnahme. Dies ist der Fall. 

  3.5.2  

  Ein konkreter Pflanzplan, der den Umfang der Bepflanzung formuliert, 
die jeweiligen Standorte der Sträucher und Bäume, die anzupflanzen 
sind, festlegt, ist zu erstellen. Ein solcher Pflanzplan zur Strukturierung 
der Extensivbegrünung, ihres Aufbaus und der Entwicklung einer 
vielfältigen Pflanzstruktur mit Gräsern, Moosen, Sedumarten und 
Kräutern, muss auch auf der Begrünungsfläche entwickelt werden. Für 
die Pflanzpläne sind keine Konjunktive zuzulassen. Art und Umfang 
der Bepflanzung sind auf deren Grundlage auszuführen. 

Im Rahmen der Ausführungsplanung wird ein detaillierter, auf dem 
Bepflanzungs- und Begrünungskonzept des Bebauungsplans 
basierender Pflanzplan erarbeitet. Hierfür wird der Vorhabenträger 
zwecks Abstimmung an den Naturschutzbund bzw. die Gruppe 
herantreten.  

Auf der Ebene der Bauleitplanung ist das vorliegende Konzept mit 
Vorschlägen zu Pflanzmaterial und Saatgut ausreichend. 
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  3.5.3  

  Mit der Baufertigstellung hat auch die Bepflanzung zu erfolgen und die 
nachhaltige Sicherung der Pflege ist in einem öffentlich-rechtlichen 
Vertrag langfristig zu gewährleisten. 

Die Pflege und Unterhaltung der grünordnerischen 
Maßnahmen/Ausgleichsmaßnahmen wird hinreichend rechtlich 
gesichert sein. 

  3.5.4  

  Für die Brutvogelkartierung stand nur ein kurzes Zeitfenster der 
Beobachtung zur Verfügung. 0,1 Hektar Blühstreifen und sechs 
Lerchenfenster waren vorgesehen. Zur Vermeidung der 
Verbotstatbestände nach § 44 (1) 3 BNatSchG wurden CEF-
Maßnahmen im Vorgriff auf das Bauvorhaben durchgeführt. Eine 
Einschätzung der Rechtzeitigkeit und Wirksamkeit der Maßnahme 
kann vom NABU und der Gruppe nicht eingeschätzt werden. 

Zur Überprüfung des Erfolgs der Maßnahme für den Vogel des Jahres 
2019 ist ein Monitoring durchzuführen und der Erfolg der Maßnahme 
zu überprüfen und die Maßnahme je nach Ergebnis auch 
fortzuentwickeln. Eine langfristige Sicherung der Maßnahme muss 
vertraglich abgeschlossen und dokumentiert werden. 

Die Brutvogelkartierung erfolgte zwischen dem 11.03. und dem 
20.06.2019 an insgesamt 8 Terminen. Dies stellt einen angemessenen 
Umfang für die Untersuchung dar. Auf Wunsch der UNB (Untere 
Naturschutzbehörde) wurden die CEF-Maßnahmen (Blühstreifen) 
über das notwendige Maß hinaus erweitert. Für die Feldlerche wurden 
zudem bereits im Vorgriff auf die archäologischen Grabungen im 
Frühjahr 2019 Maßnahmen durchgeführt, um eine Störung durch die 
Grabungen zu unterbinden. Hierfür wird ein Monitoring durchgeführt, 
die Bestandserhebung auf der Feldlerchenfläche wurde im Sommer 
2019 durchgeführt. Die CEF-Heckenanpflanzung im Gewann Fürtle 
am Fürtlesbach soll noch 2019 ausgeführt werden. Verträge zur 
Sicherung der Maßnahmen wurden zwischenzeitlich erstellt und mit 
der UNB abgestimmt. 

  4. Naturschutzfonds  

  4.1  

  In diesem Zusammenhang besteht die Forderung nach einem 
Naturschutzfonds. Die Gruppe hat Ihre Hausaufgaben gemacht und 
dem Zweckverband einen Vorschlag für den Rohentwurf einer Satzung 
vorgelegt. Die Gruppe hat damit dem Wunsch des 
Verbandsvorsitzendenden BM Kieser aus der ersten gemeinsamen 
Sitzung entsprochen. 

Siehe oben Ausführungen zum Naturschutzfonds 

  4.2  

  Der Entwurf ist Bestandteil der Stellungnahme und ist als Anhang 
beigefügt. Die Gruppe und der NABU hat sich hierbei Expertise 
eingeholt und an existierenden Satzungen orientiert. 

Kenntnisnahme. 

  4.3  
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  Der Naturschutzfonds hat die Möglichkeiten unter Einbindung der 
Landwirtschaft die Potentiale zu nutzen, die die Gruppe um den NABU 
als produktionsintegrierte Kompensation durch Ökologisierung der 
Landwirtschaft und/oder Methoden beschrieben hat. 

Hierzu hat es in der ersten Runde des vorhabenbezogenen 
Bebauungsplanes keine Antworten seitens des Verbandes gegeben. 
Auch in den zwei Gesprächen wurden diese Aspekte nicht 
aufgegriffen. 

 

  4.4  

  Wir halten den Naturschutzfonds über den Bezug zum 
vorhabenbezogenen Bebauungsplan hinaus für eine sinnvolle 
Begleitung von Eingriffsmaßnahmen und eine wesentliche 
Einrichtung, um dem Artensterben im Zabergäu interkommunal 
entgegenzutreten, den Reiz der Landschaft zu erhöhen und den 
aktuellen wissenschaftlichen Stand der Diskussionen um Klimawandel 
und Naturschutz aufzunehmen und mit klaren Zeithorizonten zu 
realisieren. 

 

  5. Radwegekonzept; Abstimmung Landkreis, Verband, 
Kommunen 

 

  5.1  

  Bisher hat der Verband in Zusammenarbeit mit dem Landratsamt die 
Potentiale für das Radwegenetz, die sich auch aus der formulierten 
Verkehrswende des Landes für die Mobilität ergeben, nicht 
ausreichend genutzt. 

Das Radwegekonzept wurde durch das Landratsamt Heilbronn 
erarbeitet und ist nicht Teil des Bebauungsplans.  

Es bestätigt jedoch die südliche Umfahrung des Werksgeländes als 
geeignete Trassierung. Der Zweckverband und seine 
Mitgliedskommunen haben in einer Sitzung der 
Verbandsversammlung beschlossen, dass mittel- bis langfristig die 
Variante 1.3 dieser Radwegeuntersuchung weiterverfolgt wird. 
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  5.2  

  Die Gruppe hat aus diesem Grund, den Abschlussbericht zu 
Radwegealternativen kritisiert. 

Besonders zu kritisieren ist die intransparente und zum Teil 
fehlerbehaftete Matrix, aus der heraus Prioritäten für potentielle 
Wegeführungen formuliert wurden. Die Stellungnahme des NABU und 
der Gruppe zum Abschlussbericht ist Bestandteil der Stellungnahme 
und als Anhang beigefügt. Die aktuell vorgeschlagene und leicht 
veränderte Wegeführung ist zeichnerisch im Plan dargestellt. 

Ergänzen möchten wir, dass eine direkte Anbindung an den Layher-
Standort anzulegen ist. 

Die nördliche Trasse für den Radweg ist nicht vorzugswürdig, da diese 
entlang der Renaturierungsmaßnahme führen würde und zu einer 
Beeinträchtigung der dort geplanten Uferzone führt. Daher ist hier nur 
ein unbefestigter Fußweg vorgesehen. 

Stattdessen wird die geplante, südliche Führung des Radwegs als 
sinnvoller angesehen (vgl. Stellungnahmen RP Stuttgart, 
Fischereibehörde und Landratsamt, Naturschutzbehörde).  
 
 

Das Werk 3 ist über die bestehenden Straßen an den Radverkehr 
angeschlossen, unter anderem auch an den Römerweg. 

  5.3  

  Die Gruppe fordert, das Versprechen einzulösen, den ADFC in die 
Bewertung der Wegeführung einzubinden und dabei den Focus auf die 
überregionale Einbindung sowohl ins obere Zabergäu, als auch ins 
untere Zabergäu zu richten. Der sogenannte „Römerweg“ ist nicht nur 
eine Fahrradroute für den Freizeitverkehr, sondern die Fahrradroute / 
Schnellroute des Zabergäus. 

Eine Abstimmung mit dem ADFC wurde angestrebt, von diesem 
jedoch aus Kapazitätsgründen abgelehnt. 

  6. Weitere Überlegungen / Optionen für den Radweg, 
Schallreduktion und Verminderung des motorisierten 
Individualverkehrs 

 

  6.1  

  Die Zaberrenaturierung ließe sich sinnvoll nach Westen bis zur 
Kreisstraße K2150 fortsetzen. Unter dieser Voraussetzung wäre auch 
eine Verlängerung des geplanten Feldwegs südlich der HQ100 Linie 
entlang der Zaber nach Westen eine Option, da dadurch eine noch 
direktere, sowohl fußläufige als auch Radwegeverbindung vom 
Bahnhof ins Industriegebiet entstehen könnte. Der Radweg würde 
auch näher an Frauenzimmern heranrücken, was positiv zu bewerten 
ist. Diese Wegeführung stellt eine Modifikation unseres Vorschlags der 
Alternativ-Variante 2.0 dar. 

Die Fortsetzung der Entwicklungsfläche Zaberaue nach Westen kann 
in diesem Bebauungsplanverfahren nicht vorgesehen werden, da die 
Flächenverfügbarkeit nicht gegeben ist. 

Wie oben ausgeführt ist aus Sicht des Zweckverbands eine nördliche 
Trasse für den Radweg nicht vorzugswürdig. Die Entfernung zu 
Frauenzimmern unterscheidet sich nicht erheblich. 

  6.2  

  Besonders wichtig halten der NABU und die Mitglieder der Gruppe 
eine Lösung, die die Industriegebiete und die Gewerbegebiete 
einbindet und Möglichkeiten für Pendler schafft, aufs Fahrrad 
umzusteigen. 

Kenntnisnahme. Dies ist auch im Interesse des Zweckverband und 
seiner Mitgliedsgemeinden. Die beschlossene Trassenführung 
Variante 1.3 gewährleistet dies. 
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  6.2.1  

  Dabei sollten Mobilitätspartnerschaften mit den Firmen angestrebt 
werden und Ladestationen in den Gebieten geschaffen werden. 
Hierbei spielen auch die Arbeitgeber durch Angebote an die 
Arbeitnehmer eine nicht zu unterschätzende Rolle. 

Bei der Errichtung des neuen Werks werden im Parkhaus 
Vorrichtungen für Ladesäulen vorgesehen. Der Vorhabenträger bietet 
seinen Mitarbeitern zudem ein E-Bike-Leasing sowie ausgewiesene 
Fahrradparkplätze an. Darüber hinaus werden schon heute von im 
Schichtbetrieb beschäftigten Mitarbeitern private Fahrgemeinschaften 
praktiziert.  

  6.2.2  

  Eine direkte Anbindung dieser Radwegverbindung an das neue 
Layher-Gelände im Bereich Parkhaus sollte erfolgen. Durch eine 
verstärkte Nutzung des Rads als Verkehrsmittel wird auch die 
Schallabstrahlung beim Parkhaus durch Motorenlärm von PKWs 
vermindert. 

Die Anbindung des Werkstandorts erfolgt über die Straßen im Gebiet 
Langwiesen III, sowohl vom Römerweg her als auch aus den anderen 
Richtungen. 

  6.2.3  

  Ebenso wird die Verkehrsbelastung durch den motorisierten 
Individualverkehr verringert, was sich positiv auf das 
Verkehrsgutachten auswirkt. 

 

  7. Verkehrsgutachten  

  Das Verkehrsgutachten listet nur die Problemstellungen des 
Zabergäus auf. Ein darauf aufbauender Maßnahmenkatalog, der den 
Verkehr lenkt und die Bürger vor wachsendem Lärm und vor 
Verkehrsbelastungen schützt, ist nicht ausreichend thematisiert und 
problematisiert. 

Wir fordern ein Verkehrskonzept für den Schwerlastverkehr im unteren 
und mittleren Zabergäu. Der Schutz vor Lärm für die Bürgerinnen und 
Bürger hat grundsätzlich Vorrang. Die Sperrung von Straßen für den 
überregionalen Verkehr, explizit oder implizit, insbesondere in reinen 
Wohnlagen im Zabergäu, sollte dabei nicht ausgeschlossen werden. 

Primäre Aufgabe der Voruntersuchung war, die Auswirkungen der 
Planung auf die bestehende Situation zu untersuchen. 
Lösungsansätze sind im Gutachten vorhanden. 

In Abstimmung mit dem Landkreis werden geeignete Maßnahmen 
untersucht und nach Möglichkeit umgesetzt. 

  Wir fordern den Vorsitzenden BM Kieser auf, den Landkreis intensiv 
darin zu unterstützen, die Zabergäubahn zu reaktivieren, da sie für die 
Mobilität der Arbeitnehmer und zur Entlastung der Verkehrswege eine 
wichtige Rolle spielen kann. Die Gruppe um den NABU kritisiert, dass 
im Verkehrsgutachten die Zabergäubahn nicht berücksichtigt wird. Es 
fehlt die Berücksichtigung der Potentiale, um 

 

Eine entsprechende Resolution wurde verabschiedet und an 
Verkehrsminister Hermann übergeben. 

  7.1  
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  die Verkehrsbelastung z.B. durch geeignete Jobtickets zu reduzieren, Die Vorschläge 7.1 und 7.2 beziehen sich auf einen Zeitpunkt, in dem 
die Zabergäubahn reaktiviert ist. Diese sind dann zu prüfen und ggf. 
zu berücksichtigen. 

  7.2  

  Wege vom Haltepunkt in das Industriegebiet hinein zu entwickeln, und 
damit den Umstieg attraktiv zu machen. 

 

  7.3  

  Die als 1 bezeichnete Umgehung lehnt der NABU und die Gruppe ab, 
da sie keine Lösung im Sinne einer Entlastung darstellt, sondern nur 
eine Verlagerung des Verkehrs auf zwei Verkehrswege. 

Gemeint ist hier die Südumfahrung von Frauenzimmern im Zuge der L 
1103, die als Option in der Verkehrsuntersuchung dargestellt ist. Diese 
Umfahrung ist nicht Teil der vorliegenden Planung. Die Anregungen 
hierzu werden zur Kenntnis genommen. 

  7.3.1  

  Bei dieser „Lösung“ kommt es zu einer Verlärmung der gesamten 
südlichen Wohngebiete Frauenzimmerns und Güglingens. Die 
Belastung wird durch Lärm, Schmutz und Flächenverbrauch beim 
angedachten Planungsansatz für deutlich mehr Menschen in 
Güglingen und Frauenzimmern zum Problem. 

 

  7.3.2  

  Die Belastung entlang der Langwiesenstraße beeinträchtigt die Firmen 
massiv in ihrem Betriebsablauf. 

Dies ist nicht zutreffend. Die Straße dient dem öffentlichen Verkehr und 
ist dafür ausreichend dimensioniert. 

  7.3.3  

  Eine Umgehung durch die Talaue zwischen Güglingen und 
Frauenzimmern ist ebenso aus Ökologischer Sicht und aus 
Zersiedlungsgründen nicht tragbar. Durch einen Verzicht auf weitere 
Straßen ist dem unkontrollierten Wachstum in der Talaue Einhalt zu 
gebieten. 

Wir verweisen hierbei auf das Mobilitätskonzept des NABU Güglingen. 

 

 

 

 

 

 

  7.3.4  
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  Der Erhalt der letzten Reste des einzigartigen Talraums Zabergäu 
zwischen Güglingen und Frauenzimmern ist eine zentrale Aufgabe. 
Die Erhaltung eines weitgehend unbebauten Abschnittes des 
Zabertals, seiner wertvollen und für das Tal prägenden Flächen darf 
durch eine Umgehung nicht weiter zerteilt werden. Die Belastung von 
Landwirtschaft und Ökologie darf in diesem Abschnitt nicht weiter 
belastet werden. 

 

  7.3.5  

  Der Flächenverbrauch für die Umgehung ist in Bezug auf die 
beabsichtigte Zielerreichung unwirtschaftlich. Die hierfür benötigte 
Fläche ist sinnvoller für eine ökologische Vernetzung der Landschaft, 
bzw. weiterhin für eine produktionsintegrierte Kompensation durch 
Ökologisierung der Landwirtschaft oder landwirtschaftlichen Methoden 
zu verwenden. 

 

  7.4  

  Der Verband hat auch die Aufgabe für den LKW-Verkehr über die 
Installation eines Betriebshofes nachzudenken, der auch Rückraum für 
die Logistiker bietet und Sanitäranlagen einrichtet, die das 
erniedrigende Parken an Straßen, das mit einer Belastung der Flächen 
mit Fäkalien einhergeht, zu verhindern. 

Dies ist Aufgabe der Betriebe und bisher gab es auch keine größeren 
Probleme mit parkenden LKW im Gewerbegebiet Langwiesen. Im 
Rahmen der Planungen zu Langwiesen IV wurde darauf geachtet, 
dass genug Abstellmöglichkeiten für LKW auf dem Betriebsgelände 
vorhanden sind. 

  7.5  

  Zur Reduzierung des Pendlerverkehrs muss aus Sicht der Gruppe 
auch über Betriebswohnungen und Mietwohnungsbau als 
Geschosswohnungsbau innerorts nachgedacht werden. 

Kenntnisnahme. Dies ist nicht Teil dieses Verfahrens. 

  Anlagen: 

Entwurf Satzung Naturschutzfonds 

Stellungnahme zum Abschlussbericht zu Radwegealternativen 

Anhang Trassendarstellung Radweg Übersicht 

Anhang Trassendarstellung im Bereich Gewerbegebiet Langwiesen 

 

 

 

 

 

  Anlage zu 4.2 

Naturschutzfonds Zabergäu 
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  Natur- und Artenschutz hat für die Bevölkerung im Zabergäu einen 
hohen Stellenwert. Das Zabergäu, eingebettet zwischen Stromberg 
und Heuchelberg, mit seinen mit Reben bestockten Südhängen, auf 
den Höhen zum Teil bewaldet, in den Bach-Auen Wiesen und 
Ackerbau, ist eine der ältesten Siedlungsflächen im Südwesten. 

Die Zaber prägt mit den Seitentälern und den in sie mündenden 
Bächen und Gräben die abwechslungsreiche Landschaft. 

Das Zabertal und seine Kulturlandschaft, seine Flora und Fauna, die 
allerdings stark gefährdet ist, stellt für die Gemeinden einen wichtigen 
Standortfaktor dar. Als Wohn- und Arbeitsort bietet das Zabergäu 
einen hohen Lebensstandard. Die Kommunen und ihr Wirtschaftsraum 
nutzen dieses komplexe, aber bedrohte Ökosystem. Die Raumschaft 
liegt teilweise im Naturpark Stromberg- Heuchelberg, mit einem 
flächenmäßig geringen Schutzstatus. 

In vielerlei Hinsicht stehen der Ausdehnung der Flächen Grenzen 
entgegen. Die Bewahrung und Stärkung und Neugestaltung vielfältiger 
Landschaftsstrukturen ist deshalb eine Herausforderung und 
notwendige Zukunftsaufgabe. Dabei spielt die Einbindung der 
Landwirtschaft mit dem Ziel der Forderung einer naturangepassten 
nachhaltigen Bewirtschaftung eine wichtige und nicht zu 
unterschätzende Rolle. 

Die Bürgerschaft des Zabergäus ist sich bewusst, dass die 
Flächeninanspruchnahme für Bau- und Verkehrsflächen, dass die 
gesellschaftlichen Raumansprüche die Lebensbedingungen der 
Pflanzen und Tierwelt in der historisch gewachsenen Kulturlandschaft 
des Zabergäu gefährdet. Besonders betroffen sind bedrohte und 
streng geschützte Tier- und Pflanzenarten, die auf spezielle 
Lebensraumbedingungen angewiesen sind. 

 

  Die natürlichen Lebensgrundlagen des Zabergäus und deren 
ökologische Funktion müssen langfristig gesichert werden. Dies bedarf 
auf Dauer vielfältiger Anstrengungen. Dazu gehören gemeinsame und 
abgestimmte Maßnahmen zur Verzahnung der freien Landschaft mit 
den Städten und Gemeinden in Form von Grünachsen. Unsere 
Siedlungsräume müssen ökologischer werden. 
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  Dies gilt für Straßenräume, Plätze, Gärten Dächer und Fassaden. 
Bestehende Biotope müssen erhalten werden. Ihre Vernetzung in der 
Raumschaft hilft, bestehende Inselstrukturen aufzuheben. Die 
Renaturierung der Zaber, der Bachläufe, die in sie münden, und die 
damit verbundene Wiederherstellung hochwertiger Lebensräume für 
eine gefährdete Fauna und Flora ist ein vordringliches Ziel. 
Bestehende Biotopvernetzungspläne sollen mit diesen Maßnahmen 
abgeglichen, mit einer Priorisierung versehen und sukzessive 
umgesetzt werden. 

 

  Zur nachhaltigen Umsetzung dieser Ziele schlagen wir die Einrichtung 
eines „Kommunalen Naturschutzfonds Zabergäu“ vor. Der Fonds ist 
mit einem namhaften Ausgangsbetrag auszustatten. 

 

  Aufgaben  

  - Planung, Umsetzung und Finanzierung  

   Ökokontorelevanter Ausgleichs- und Kompensationsmaßnahmen 
für Eingriffe in Natur und Landschaft im Sinne des Naturschutz- 
und Baurechts. 

 

   Ökologischer Strukturverbesserungen im Verbandsgebiet und in 
den bestehenden Wohn- Industrie- und Gewerbegebieten 

 

   von Untersuchungen, Kartierungen und Planungen zur 
Vorbereitung ökologisch sinnvoller Maßnahmen 

 

   von Maßnahmen zur Erfolgskontrolle von Naturschutzmaßnahmen 
insbesondere Monitoring. 

 

   naturangepasster nachhaltiger Bewirtschaftung auf land- und 
forstwirtschaftlichen Flächen 

 

   und Unterstützung privater Naturschutzmaßnahmen  

   von Öffentlichkeits- und Bildungsarbeit zur Vermittlung 
ökologischer Probleme und deren Zusammenhänge im Zabergäu 

 

   und Unterstützung von Planungen der Verbandskommunen, die 
über ökologische Ausgleichsmaßnahmen hinausgehende 
Einzelprojekte sind. 

 

   von Anträgen, die von Vereinen wie Albverein, Gartenbauvereinen, 
Naturschutzvereinen, Jägern oder Fischereiverein sowie von 
Landwirten des Zabergäus gestellt werden. 

 

  Struktur  
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  1. Vorstand  

  - Vorsitzender des Zweckverbandes Industriegebiet Langwiesen  

  - Geschäftsführer des Zweckverbandes  

  - Vertreter der Naturschutzverbände  

  - Vertreter der Landwirtschaft  

  2. Naturschutzrat  

  - Initiiert, bewertet und entscheidet über Maßnahmen/Anträge  

  - Besetzung: Vertreter verschiedenster gesellschaftlich relevanter 
Gruppen Vertreter werden aus ihren Reihen vorgeschlagen 

 

  Finanzierung  

  - Zuschüsse für zweckgebundene Naturschutzmittel für 
Eingriffsausgleichsmaßnahmen 

 

  - Spenden von Firmen und Privatpersonen sowie öffentlichen 
Stellen mit oder ohne nähere Zweckbestimmung des 
Zuwendenden 

 

  - Zuwendungen, Zuschüsse aus den Gemeindehaushalten für 
allgemeine Naturschutzmaßnahmen. Die Kommunen beteiligen 
sich jährlich an einem noch festzulegenden prozentualen Anteil der 
im Gebiet erwirtschafteten Netto-Gewerbesteuer zur 
Grundausstattung des Fonds. Alternative: Festbeträge 
(einwohnerbezogen?) 

 

  - Erbschaften in Rücklagen für Projekte.  
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  Anlage: zu 5.2 

Stellungnahme zu den Radwegevarianten 

Wir halten es nach wie vor für wichtig, eine Radwegeverbindung als 
Mobilitätsangebot zur schnellen Verbindung der Zabergäugemeinden 
sowie der Anbindung an die Industrie- und Gewerbegebiete 
darzustellen. 

Die bisherige Planung wird diesem Anspruch unseres Erachtens nur 
eingeschränkt gerecht. 

Wir bitten darum, so wie von BM Kieser versprochen, den ADFC in den 
jetzigen Diskussionsstand einzubinden, und unsere Bemerkungen und 
Einschätzungen weiterzugeben. 

Gerne sind wir auch zu konkreterem Austausch mit dem ADFC bereit. 

 

 

Dies ist grundsätzlich auch die Auffassung des Zweckverbandes, die 
favorisierte und beschlossene Trassenvariante 1.3 gewährleistet dies 
im vollen Umfang. 
 

Kenntnisnahme. Der Zweckverband sieht die südliche Trassierung der 
Radwegverbindung als vorzugswürdiger, was auch durch die 
Untersuchung des Landratsamts bestätigt wird. Der Zweckverband 
und seine Mitgliedskommunen haben in einer Sitzung der 
Verbandsversammlung beschlossen, dass mittel- bis langfristig die 
Variante 1.3 der Radwegeuntersuchung weiterverfolgt wird. 

Eine Abstimmung mit dem ADFC wurde angestrebt, von diesem 
jedoch aus Kapazitätsgründen abgelehnt. 

  Bewertung der Variantenbewertung Der Abschlussbericht zur Untersuchung von Radwegvarianten ist nicht 
Bestandteil des vorliegenden Bebauungsplanverfahrens. 

Die Bewertung der einzelnen Kriterien obliegt dem Verfasser der 
Untersuchung. 

  Tabelle 1: Variantenbewertung (siehe gesondertes Blatt) 

  1. Matrix ist intransparent bezüglich der Bewertungen 

  2. Sie enthält Fehler, weil die Variante 2.0 nicht länger ist als die 
Variante 1.1, wenn man den Anschlusspunkt in Botenheim sieht. 

 

  3. Die Attraktivität ist ebenso gut bzw. besser als in der Variante 1.1, 
denn die Radwegeführung entlang der renaturierten Zaber ist ein 
Erlebnis. Die Strecke benötigt auch weniger Fahrstrecke auf 
öffentlichen Straßen, und sie umgeht eine Steigung. 

 

  4. Die Gleichwertigkeit der Einzelpunkte ist ebenfalls nicht 
nachvollziehbar. Es ist zu hinterfragen, ob der Kostenfaktor 
gegenüber den Vorteilen von Mobilitätsoptimierungen gleichwertig 
gegenübergestellt werden darf. Zumindest ist dies in der aktuellen 
Mobilitätsdiskussion und der Bedeutung sowie Aufwertung des 
Fahrradverkehrs schwer darstellbar. 

 

  5. Distanz: Es fehlt die Bewertung der Fahrradmobilität in Bezug auf 
Anbindungs-, Anknüpfungspunkte und in der Zuordnung zur 
möglichen Erreichbarkeit der Arbeitsplätze, und dem Zugang zu 
den Layher-Parkplätzen. Ebenso bleibt die Anbindung an 
Brackenheim über den die L1103 begleitenden Radweg nicht 
berücksichtigt. 
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  6. Inhaltlich nicht erkennbar sind welche Parameter für Umwelt- und 
Natur eine Rolle spielen. Welche Strecke hat das höchste 
Potential bezüglich des Wechsels vom KFZ auf das Auto und durch 
welche Initiativen der Arbeitgeber könnte dieser Vorteil sich 
besonders bemerkbar machen. 

 

  Fazit: Die Variantenbetrachtung erfolgt sehr eingeschränkt indirekt v.a. 
unter Kostengesichtspunkten, wenn man die behandelten Aspekte 
analysiert. Diesbezüglich müssen durchaus Aspekte von 
Ausbauvarianten zusätzlich diskutiert werden. 

Die generelle Kritik ist allerdings tiefgründiger, weil der Aspekt der 
automobilen Verkehrsreduktion durch die Fahrrad-Elektro-
Fahrradmobilität nicht gewürdigt wird. 

Auch die Attraktivität kann u.E. völlig anders betrachtet und auch 
begründet werden. 

Wir möchten hier auch nochmals nach Prüfung aller Varianten eine 
begründete Alternativ-Variante 2.0 vorschlagen. 

 

  Alternativ-Variante 2.0 

Die vorgestellte Variante 2.0 könnte entlang der Westgrenze des 
Layhergeländes nach Süden geführt werden und dann auf die 
bestehende Trasse einmünden. Sie mündet in Richtung Güglingen auf 
die bestehende Wegeführung ein. 

Die Alternativ-Variante führt zu einer Distanzverkürzung, zu einer 
geringeren Anzahl von 90°-Kurven und zu einer Verkürzung zu 
erneuernder Abschnitte. 

 

Die nördliche Trasse für den Radweg ist nicht vorzugswürdig, da diese 
entlang der Renaturierungsmaßnahme führen würde und zu einer 
Beeinträchtigung der dort geplanten Uferzone führt. Daher ist hier nur 
ein unbefestigter Fußweg vorgesehen. 

Stattdessen wird die geplante, südliche Führung des Radwegs als 
sinnvoller angesehen (vgl. Stellungnahmen RP Stuttgart, 
Fischereibehörde und Landratsamt, Naturschutzbehörde). Dies 
bestätigt auch die Radwegeuntersuchung des Landratsamts 
Heilbronn. Der Zweckverband und seine Mitgliedskommunen haben in 
einer Sitzung der Verbandsversammlung beschlossen, dass mittel- bis 
langfristig die Variante 1.3 dieser Radwegeuntersuchung 
weiterverfolgt wird.  

  Anlage: Von NABU, SPD, Grüne, BU favorisierte Radwegvariante 
(siehe gesondertes Blatt)  

 

  Anlage: s. Alternativvariante 2.0: Trassendarstellung im Bereich 
Gewerbegebiet Langwiesen (siehe gesondertes Blatt)  

 

9. Heilbronner Versorgungs GmbH 

vom 10.07.2019 

Für den Bebauungsplan „Langwiesen IV“ in Cleebronn müssen wir 
Ihnen absagen, da uns dieser Bereich nicht betrifft. 
Dort betreibt die HNVG keine Leitungen. 

Kenntnisnahme. 
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10. Industrie- und Handelskammer 
Heilbronn-Franken 

vom 12.07.2019 

Wir bestätigen den Eingang Ihres Schreibens vom 12. Juni 2019 sowie 
den Erhalt der Planunterlagen. 

 

 Nach Prüfung dieser Unterlagen begrüßt es die IHK Heilbronn-
Franken, wenn für bestehende oder ansiedlungswillige Unternehmen 
Entwicklungsmöglichkeiten geschaffen und die planungsrechtlichen 
Festsetzungen aktualisiert werden. 

Kenntnisnahme. 

  Sonstige Bedenken und Anregungen zu o. g. Bebauungsplan liegen 
uns zurzeit nicht vor. 

Kenntnisnahme. 

11. Gemeinde Sulzfeld 

vom 16.07.2019 

Vielen Dank für Ihr Schreiben vom 12.06.2019 bezüglich der Offenlage 
des Entwurfs des Bebauungsplans mit Begründung. 

Die Interessen und Aufgaben der Gemeinde Sulzfeld sind von dem 
Bebauungsplan nicht tangiert. 

Kenntnisnahme. 

12. Regierungspräsidium Tübingen 
Forst BW 

vom 16.07.2019 

Unter Verweis auf die Stellungnahme vom 03.09.2018 nimmt die 
höhere Forstbehörde am Regierungspräsidium Tübingen wie folgt 
Stellung: 

 

 Der Geltungsbereich des Bebauungsplans beinhaltet keine 
Waldflächen. Auch in unmittelbarer Nachbarschaft des 
Geltungsbereiches sind keine Waldflächen mit Waldbiotopen oder 
sonstige Flächen mit besonderen Waldfunktionen kartiert. 
Wildtierkorridore nach dem Generalwildwegeplan sind ebenfalls nicht 
betroffen. 

Sollten im weiteren Verfahren Kompensationsmaßnahmen innerhalb 
Waldes festgelegt werden, wird um Abstimmung mit der unteren 
Forstbehörde am Landratsamt Heilbronn gebeten. 

Kenntnisnahme. Es sind keine Kompensationsmaßnahmen im Wald 
geplant. 

13. Regierungspräsidium Stuttgart 
Abteilung 5 – Umwelt 

vom 17.07.2019 

Industrie:  

 Die Notwendigkeit der Änderung bzw. Aufstellung des 
Bebauungsplans begründet sich auf ein geplantes industrielles 
Vorhaben im Bereich Langwiesen. Bei dem Vorhaben der Fa. Layher 
handelt es um eine „Feuerverzinkerei“ mit einer Kapazität von mehr als 
2 t/h Rohgut - Nummer 3.9.1.1 des Anhangs 1 der 4.BlmSchV - die in 
etwa der im Werk1, Ochsenbacher-Str. 56 in Eibensbach betriebenen 
Verzinkerei II entsprechen soll. 

 

  Da die projektierte Anlage unter die IE-Richtlinie fällt, ist für die 
Durchführung des immissionsschutzrechtlichen 
Genehmigungsverfahrens das RP Stuttgart zuständig. 

Kenntnisnahme. 
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  Das Verfahren ist bereits eingeleitet, eine Vorantragskonferenz hat 
stattgefunden, die Entwürfe der Genehmigungsunterlagen liegen vor. 
Dabei wurden die erforderlichen Aussagen / Gutachten zu den 
Umweltauswirkungen beigelegt. Eine Umweltverträglichkeitsprüfung 
nach dem UVPG ist erforderlich und wird durchgeführt. 

Kenntnisnahme. 

  Bislang deutet alles darauf hin, dass die Anlage aus umwelt-, 
naturschutz-, arbeitsschutz- und sicherheitsrechtlichen Aspekten 
genehmigungsfähig ist. 

Kenntnisnahme. 

  Grundvoraussetzung für die Genehmigung ist neben der Betrachtung 
der o.g. Aspekte die bauplanungsrechtliche Festlegung des zu 
bebauenden Gebiets als Industriegebiet. Auf der Basis der uns 
vorliegenden Informationen bestehen aus immissionsschutzrechtlicher 
Sicht keine Bedenken gegen die beantragte 
bauplanungsrechtliche Festlegung. 

Kenntnisnahme. 

  Für Rückfragen steht Ihnen 
Herr Achim Maxion,  0711/904-15457, 
 achim.maxion@rps.bwl.de 
zur Verfügung. 

 

14. Deutsche Telekom 
Technik GmbH 

vom 17.07.2019 

Die Telekom Deutschland GmbH (nachfolgend Telekom genannt) - als 
Netzeigentümerin und Nutzungsberechtigte i. S. v. § 68 Abs. 1 TKG - 
hat die Deutsche Telekom Technik GmbH beauftragt und 
bevollmächtigt, alle Rechte und Pflichten der Wegesicherung 
wahrzunehmen sowie alle Planverfahren Dritter entgegenzunehmen 
und dementsprechend die erforderlichen Stellungnahmen abzugeben. 

 

  Zu der o. g. Planung haben wir bereits zum 17.09.2018 Stellung 
bezogen. 

Die damalige Stellungnahme gilt weiterhin unverändert. 

Kenntnisnahme. 

15. Amprion GmbH 

vom 17.07.2019 

Mit Schreiben vom 20.08.2018 haben wir zur o.g. Bauleitplanung eine 
Stellungnahme abgegeben, in der wir darauf hingewiesen haben, dass 
im Bereich des Bebauungsplanes keine Höchstspannungsleitungen 
unseres Unternehmens verlaufen. 

Kenntnisnahme. 

  Ergänzend zu dieser Stellungnahme teilen wir Ihnen mit, dass im 
Bereich der nun als Ausgleichsmaßnahme geplanten 
Gewässerentwicklung der Zaber unsere im Betreff genannte 
Höchstspannungsfreileitung verläuft. 

Kenntnisnahme. Der Verlauf der Höchstspannungsfreileitung ist im 
Plan für die Entwicklung der Zaberaue eingetragen. Standorte von 
Höchstspannungsmasten werden von der Maßnahme nicht berührt. 
Die aufgeführten Bedingungen werden im weiteren Verfahren 
berücksichtigt. 
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  Die Leitungsführung mit Leitungsmittellinie, Maststandorten und 
Schutzstreifengrenzen können Sie unserem beigefügten Lageplan im 
Maßstab 1:2000 entnehmen. Wir weisen jedoch darauf hin, dass sich 
die tatsächliche Lage der Leitung ausschließlich aus der Örtlichkeit 
ergibt. 

Kenntnisnahme. 

  Unsere Zustimmung zum geplanten Ausbau des Gewässers im 
Schutzstreifen unserer Freileitung können wir in Aussicht stellen, wenn 
die nachfolgend aufgeführten Bedingungen eingehalten werden: 

Kenntnisnahme und Beachtung im Laufe der weiteren Planung der 
Gewässermaßnahmen. 

   In einem Abstand von 20 m zu den sichtbaren Fundamenten 
unseres Höchstspannungsmastes werden keine Abgrabungen 
vorgenommen. 

 

   Die Böschungen in Mastnähe werden so ausgestaltet, dass sie 
gegen Abrutschen und Ausspülen gesichert sind und dauerhaft 
erhalten bleiben. 

 

   Geplante Aufschüttungen oder Anpflanzungsmaßnahmen werden 
im Rahmen der Ausführungsplanung detailliert in Lage und Höhe 
mit Amprion abgestimmt. 

 

  Wir bitten Sie, unsere vorgenannten Auflagen bei der Bauleitplanung 
zu berücksichtigen und uns weiterhin am Verfahren zu beteiligen. 

 

  Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.  

  Anlage 1: Plan von 
JATHO Umweltplanungen, Stuttgart vom 11.04.2019: Konzept zur 
Beteiligung B-Plan §§ 3, 4 BauGB, Entwurf 

 

  Anlage 2: Plan von Amprion vom 28.10.1997: Rheinau – Hoheneck 
BL.4524, Lageplan 

 

16. Regionalverband 
Heilbronn-Franken 

vom 18.07.2019 

Vielen Dank für die Beteiligung an dem o.g. Verfahren. Wir kommen 
mit Blick auf den geltenden Regionalplan Heilbronn-Franken 2020 und 
mit Verweis auf unsere Stellungnahme vom 20.09.2018 hierbei zu 
folgender Einschätzung. 

 

  Da das Plangebiet weitestgehend innerhalb eines in der 
Raumnutzungskarte ausgewiesenen Schwerpunkts für Industrie, 
Gewerbe und Dienstleistungseinrichtungen nach Plansatz 2.4.3.1 
liegt, entspricht die Planung grundsätzlich den Zielen der 
Raumordnung. 

Kenntnisnahme. 
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  Da die geplanten Bauflächen laut Entwurf vom 04.04.2019 die 
regionalplanerische Abgrenzung in nördliche Richtung um ca. um 1,6 
ha überschreiten, greift der von der Verbandsversammlung des 
Regionalverbands Heilbronn-Franken am 12.12.2014 beschlossene 
Leitfaden zum Umgang mit Erweiterungen der IGD-Schwerpunkte. 
Demnach ist - wie in der Begründung ausgeführt - unter bestimmten 
Voraussetzungen eine ausnahmsweise Überschreitung der 
gebietsscharfen Abgrenzung möglich. 

Wir haben das Vorliegen der Ausnahmevoraussetzungen auf 
Grundlage der vorgelegten Unterlagen geprüft und sind, wie bereits in 
unserer Stellungnahme vom 20.09.2018 festgestellt, zu dem Ergebnis 
gekommen, dass diese erfüllt sind. Dies gilt auch für die mittlerweile in 
Umfang und Inhalt geänderte Planung. 

Kenntnisnahme. 

  Der Synopse zur frühzeitigen Beteiligung entnehmen wir, dass die 
Einrichtung einer zusätzlichen Bushaltestelle für das Industriegebiet 
Langwiesen vorgesehen ist. Somit ist zwischenzeitlich auch das 
Kriterium „Anbindung an den ÖPNV“ erfüllt. Wie empfehlen, die OPNV-
Anbindung in das Kapitel 1.6. b) der Begründung aufzunehmen. 

Kenntnisnahme. Die Begründung wurde ergänzt. 

  Der Vorhaben- und Erschließungsplan liegt in ausreichender 
Konkretisierungstiefe vor und ist Bestandteil des Bebauungsplanes. 
Wir begrüßen im Sinne einer flächensparenden Entwicklung 
ausdrücklich, dass die PKW-Parkierung, wie von uns angeregt, als 
mehrgeschossiges Parkhaus ausgeführt werden soll. 

Kenntnisnahme. 

  Im vorliegenden Umweltbericht werden die Belange Landwirtschaft / 
Boden sowie Auswirkungen auf das Lokalklima, wie von uns angeregt, 
in ausreichender Tiefe behandelt. Ebenso wurden Ausführungen zur 
Alternativenprüfung in den Umweltbericht und die Begründung 
aufgenommen. Die geplanten Kompensationsmaßnahmen entlang der 
Zaber und des Fürtlesbachs begrüßen wir im Sinne der 
Biotopvernetzung, der Aufwertung des Landschaftsbildes und der 
Erholungsfunktion sowie der Reduktion der Inanspruchnahme weiterer 
hochwertiger landwirtschaftlicher Flächen. 

Die Erhaltung und Verlegung des Radwegs sehen wir als positiven 
Beitrag zur Erhaltung der Erholungsfunktion. 

Kenntnisnahme. 
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  Der Vollständigkeit wegen weisen wir noch auf Folgendes hin. Auf 
Seite 3 der Begründung, Kapitel 1.3, ist geschrieben: „Grundsätzlich 
wäre es verstellbar, eine Verlagerung des Schwerpunkts im Rahmen 
des derzeit in Aufstellung befindlichen regionalen 
Gewerbeflächenentwicklungskonzepts vorzusehen“. Das regionale 
Gewerbeflächenentwicklungskonzept Heilbronn Franken 2030 wurde 
am 29.06.2018 von der Verbandsversammlung beschlossen. Auf der 
Grundlage des regionalen Gewerbeflächenentwicklungskonzepts 
wurde der Entwurf zur 18. Änderung des Regionalplans Heilbronn-
Franken 2020 „Weiterentwicklung der Schwerpunkte für Industrie, 
Gewerbe und Dienstleistungseinrichtungen (IGD)“ gefasst. Derzeit 
läuft bereits das förmliche Beteiligungsverfahren. D.h. die Erweiterung 
des IGD-Schwerpunktes wird von uns noch immer als Leitfadenfall 
behandelt und demnach nicht mehr in die gebietsscharfe Abgrenzung 
des IGD-Schwerpunkts aufgenommen. Wir bitten dies in der 
Begründung zu korrigieren. 

Kenntnisnahme. Die Begründung wurde ergänzt. 

  Wir bitten um Beteiligung im weiteren Verlauf dieses Verfahrens sowie 
gemäß § 3 Abs. 2 Satz 4 BauGB um Mitteilung des 
Abwägungsergebnisses zu den von uns vorgebrachten Anregungen. 

Kenntnisnahme und Beachtung. 

  Außerdem bitten wir um Mitteilung der Rechtsverbindlichkeit der 
Planung unter Benennung der Planbezeichnung, des Datums und 
Übersendung einer Planzeichnung, gerne auch in digitaler Form. Die 
Übersendung einer rechtskräftigen Ausfertigung ist nicht erforderlich. 

Kenntnisnahme und Beachtung. 

17. Gemeinde Kirchheim am Neckar 

vom 19.07.2019 

Der Verwaltungs- und Bauausschuss der Gemeinde Kirchheim am 
Neckar hat in seiner Sitzung am 15.07.2019 folgende Stellungnahme 
zu o.g. Bebauungsplan verabschiedet: 

 

  1. Die Gemeinde Kirchheim am Neckar gibt zu bedenken, dass eine 
massive Erhöhung der verkehrlichen Belastung zu erwarten ist, 
und fordert deshalb ein Verkehrsgutachten mit Betrachtung der 
Belastungssteigerung und möglicher Alternativen zur Lenkung der 
Verkehrsströme. 

Kenntnisnahme. Ein Verkehrsgutachten wurde entsprechend der 
Anforderungen im Bebauungsplanverfahren erstellt. 

  2. Die übergeordneten Behörden werden im Zusammenhang mit dem 
weiteren Anstieg der verkehrlichen Belastung aufgefordert, die 
Umgehung für Kirchheim am Neckar näher in Betracht zu ziehen, 
da dies die einzige Entlastungsmöglichkeit für den Ort darstelle. 

Kenntnisnahme. 

  3. Die Gemeinde Kirchheim am Neckar regt an, die Inbetriebnahme 
der Zabergäubahn weiter voran zu treiben. 

Kenntnisnahme. Eine entsprechende Resolution wurde verabschiedet 
und an Verkehrsminister Hermann übergeben. 
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18. Unitymedia NRW GmbH 

vom 23.07.2019 

Zum o. a. Bauvorhaben haben wir bereits mit Schreiben vom 
10.09.2018 Stellung genommen. 

Diese Stellungnahme gilt unverändert weiter. 

Kenntnisnahme. 

19. Regierungspräsidium Stuttgart 
Fischereibehörde 

vom 26.07.2019 

Im Rahmen des Bebauungsplans „Langwiesen IV“ sind als 
Ausgleichmaßnahme Eingriffe in die Gewässer Zaber und Fürtlesbach 
geplant (Gewässerentwicklungsplan JATHO Umweltplanungen 
11.04.2019). Grundsätzlich werden die Vorhaben aus 
fischökologischer Sicht begrüßt. Auf dem Weg zum Ziel der 
europäischen Wasserrahmenrichtlinie, einen „guten ökologischen 
Zustand“ der Gewässer zu erreichen, leisten diese Maßnahmen einen 
wichtigen Beitrag. 

Kenntnisnahme. 

  Es wird darauf hingewiesen, dass für die einzelnen Maßnahmen 
gesonderte wasserrechtliche Genehmigungen zu beantragen sind, 
weshalb sich unten stehende Ausführungen auf die grundsätzlichen 
Planungen beziehen. 

Kenntnisnahme und Beachtung. Für die Maßnahmen „Renaturierung 
Fürtlesbach“ und „Entwicklung Zaberaue“ werden zwei getrennte 
wasserrechtliche Genehmigungsanträge eingereicht. 

Umfang und Ausformung der Gewässerentwicklungsmaßnahmen 
wurden mit der Unteren Wasserbehörde im Landratsamt Heilbronn 
vorabgestimmt. 

  Zaber  

  Die Zaber ist insbesondere mit einer rauen Gewässersohle aus 
natürlichem, ortsüblichem Sohlsubstrat zu versehen, um Lebensraum 
für aquatische Kleintiere zu schaffen. Die Breite und der Längsverlauf 
der Zaber sind möglichst variabel zu gestalten. Wichtige Aspekte der 
ökologischen Aufwertung begradigter und ausgebauter Gewässer sind 
die Wiederherstellung eines naturnahen mäandrierenden 
Längsverlaufes, mit einer hohen Tiefen- und Breitenvariabilität und 
eine naturnahe Gestaltung der Sohle. Dabei sind bestehende 
naturnahe Elemente wie z. B. Sohlvertiefungen und standortgerechtes 
Gehölz mit einzubeziehen. Durch gezieltes Setzen von 
Flussbausteinen und/oder Totholz als „Strömungslenker“, kann eine 
dynamische Flussentwicklung auf engstem Raum eingeleitet werden. 
Langfristig entsteht so ein sehr strukturreicher Fluss mit Prall- und 
Gleitufern. 

Die genannten Planungsziele werden in der weiteren 
Ausführungsplanung zur Maßnahme berücksichtigt. 

  Wichtig ist der Erhalt der ökologischen Durchgängigkeit. Durch die 
Umgestaltung dürfen im Laufe der Zeit keine Kolke oder Abstürze 
entstehen. Im naturnah gestalten Fluss muss der 
Niedrigwasserabfluss gebündelt abfließen können, um Wanderungen 
von Gewässerorganismen auch in Trockenwetterzeiten zu 
ermöglichen. Hierauf ist zu achten, insbesondere wo das 
Gewässerbett breiter und flacher angelegt werden soll. 

Die ökologische Durchgängigkeit wird in der weiteren 
Ausführungsplanung zur Maßnahme berücksichtigt. 
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  Die Anpflanzung einzelner einheimischer, bachbegleitender Gehölze 
wird zur Verbesserung der Gewässerstruktur und Beschattung der 
Zaber empfohlen. Ein durchgehender, mit standortgerechten 
Gehölzen und Hochstauden bewachsener Gewässerrandstreifen, ist 
zu entwickeln. Unterstützt durch Pflanzung einzelner Gehölze, kann 
dies unter anderem durch natürliche Sukzession erfolgen 
(Unterbleiben von Mahd). Aquatische Organismen finden im 
Wurzelwerk von im Mittelwasserbereich gepflanzten Erlen und Weiden 
Unterstand. Durch die Beschattung mit Büschen oder Bäumen soll 
einer übermäßigen Erwärmung des Gewässers im Sommer 
vorgebeugt werden. Altbäume sind möglichst zu erhalten. Der 
vorhandene Auwaldstreifen sollte sofern dies möglich ist nicht nur 
Abschnittweise, sondern über die gesamte Gewässerlänge erhalten 
bleiben. 

In der weiterentwickelten Genehmigungsplanung wird der vorhandene 
Auwaldstreifen über die Gesamtlänge erhalten, davon ausgenommen 
nur die Stellen zur Ein- und Ausleitung des neuen Bachgerinnes. 

Die ökologische Durchgängigkeit wird in der weiteren 
Ausführungsplanung zur Maßnahme berücksichtigt 

  Die Zugänglichkeit und Erlebbarkeit der Zaber soll durch einen 
„Naturweg Zaberaue“ verbessert werden. Dies wird aus 
gewässerökologischer Sicht kritisch betrachtet, da zu befürchtende 
zunehmende Vermüllung und Zerstörung gewässerbegleitender Flora 
negative Auswirkung auf im und am Wasser lebende Tier- und 
Pflanzenarten haben kann. 

Ein Fußpfad ist nur westlich der Brücke Maybachstraße vorgesehen. 
Bereits jetzt wird dort der Gewässerrandstreifen entlang der Zaber als 
Wanderpfad genutzt. Diese Wegeverbindung wird in der Planung 
aufgegriffen. Der Naturerfahrung soll in diesem Zaberabschnitt ggü. 
dem reinen Naturschutz Vorrang eingeräumt werden. 

  Fürtlesbach  

  Am Fürtlesbach sind Revitalisierungsmaßnahmen vorgesehen, die 
ebenfalls als Ausgleich für die geplanten Baumaßnahmen dienen 
sollen. Im Zuge dessen werden auch noch ausstehende 
Ausgleichsmaßnahmen des Gewerbegebiets „Langwiesen III“ 
umgesetzt. Trotz großer struktureller Defizite weißt der Fürtlesbach im 
Vorhabensbereich eine überwiegend naturnahe Sohlstruktur auf. Bei 
einer Vorortbesichtigung konnten Steinkrebse (Austropotamobius 
torrentium), Elritzen (Phoxinus phoxinus) und Mühlkoppen (Cottus 
gobio) erstmals im Fürtlesbach nachgewiesen werden. Das 
Steinkrebsvorkommen war bisher unbekannt. 

Eine gewässerökologische Begutachtung des Fürtlesbach (Fische, 
Krebse, Makrozoobenthos) ist bereits beauftragt. Das Arteninventar 
und die Bestandsdichten werden vor und nach der Maßnahme 
dokumentiert (Erfolgskontrolle). 

In der weiteren Ausführungsplanung werden die erforderlichen  
Vorkehrungen zum Schutz der gewässergebundenen Arten getroffen. 

  Die Fischereibehörde regt zeitnah eine gewässerökologische 
Untersuchung an, um die Bestandsdichten und das Arteninventar des 
Fürtlesbachs zu untersuchen. Ggf. ist zu prüfen ob der Bau einer 
Krebssperre sinnvoll sein kann, um das Steinkrebsvorkommen im 
Fürtlesbach vor in der Zaber nachgewiesenen Signalkrebsen 
(Überträger der Krebspest) zu schützen. Eine Anbindung des 
Fürtlesbachs an die Zaber würde das Einwandern des Signalkrebses 
ermöglichen/fördern und wäre in diesem Fall verheerend. 
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  Bisherige Defizite sind fehlende Tiefen- und Breitenvarianz und ein 
fehlender bachbegleitender Gehölzsaum. In Folge fehlender 
Beschattung kann sich der Fürtlesbach unnatürlich stark aufheizen. 
Die Entwicklung eines Gehölzstreifens kann bereits durch 
Unterbleiben der bisherigen ökologisch fragwürdigen Bewirtschaftung 
der Randstreifen und das Unterlassen von Beweidung im 
Gewässerrandstreifen gefördert werden. Der aktuelle Bewuchs ist 
überwiegend nicht standortgerecht (Schilf) und wird durch die 
bisherige Bewirtschaftungsweise gefördert. 

Der Fürtlesbach wird auf der linken (westlichen) Grabenseite von 
einem Gehölzsaum begleitet (Bäume, Sträucher). Die  
erhaltungswürdigen Gehölze sollen vor Ausführung der Maßnahme 
gesichert und als Bestandteil der Bachzone erhalten bleiben. 

  Gemäß vorgelegtem Plan soll der Fürtlesbach im Vorhabensbereich 
aus seinem bisherigen Gewässerbett verlegt werden. Des Weiteren 
sind Aufwertungen des Bachbetts und Modellierung von 
Retentionsmulden vorgesehen. Die Fischereibehörde regt an auf die 
großräumige Bachverlegung zu verzichten und stattdessen an 
einzelnen Stellen durch Instream River Training, Uferabflachung und 
gezieltes Schaffen kleiner Strukturen („Anreißen" des Ufers mit der 
Baggerschaufel) eine naturnahe Gewässerentwicklung zu initiieren. 
Die eingesparten Kosten könnten zur Revitalisierung und Anbindung 
des Unterlaufs des Balzhöfer Täle Bachs genutzt werden. Dieser 
befindet sich westlich des Vorhabensbereichs und weißt starke 
strukturelle Defizite (Sohlverschalung, fehlender Gehölzstreifen) auf. 

Die Anregung hinsichtlich der naturnahen Flußbaumethode werden 
zur Kenntnis genommen, ein minimaler Materialeinsatz wird in der 
Planung berücksichtigt. Da der Bach auf gesamter Länge geradlinig 
durch den Gehölzsaum (einseitig) sowie Feldwege (beidseitig) 
festgelegt ist, wird das Bachgerinne neu geplant, das dem 
bestehenden Gewässerbett noch in kleinen Abschnitten folgt. Die Ufer 
können auf diese Weise breiter abgeflacht und die 
Eigenentwicklungsanreize für den Bach verstärkt werden. 

Die Revitalisierung des Balzhöfer Täles Bachs ist nicht Gegenstand 
des Bebauungsplans. 

  Gewässeraufweitungen des Fürtlesbachs sind aufgrund des geringen 
Abflusses und der geringen Wassertiefen kritisch zu prüfen. Auch bei 
niedrigen Abflüssen sind ausreichende Wassertiefen zu erhalten um 
eine Durchgängigkeit zu gewährleisten. 

Die ökologische Durchgängigkeit bei Niedrigwasserabfluß wird in der 
weiteren Ausführungsplanung zur Maßnahme berücksichtigt. 

  An zwei Stellen soll der Fürtlesbach gequert werden. Ein durchgehend 
standorttypisches Sohlsubstrat ist zu erhalten. 

Die ökologische Durchgängigkeit bei Niedrigwasserabfluss wird in der 
weiteren Ausführungsplanung zur Maßnahme berücksichtigt. 

20. Regierungspräsidium Stuttgart 
Landesamt für Denkmalpflege 

vom 29.07.2019 

Wir danken für die erneute Beteiligung an o.g. Verfahren und 
verweisen auf die Stellungnahme des Landesamts vom 12.09.2018. 

 

 1.) Darstellung Schutzgutes 

Das Plangebiet liegt vollständig im Bereich der ausgedehnten 
Kulturdenkmale gem. § 2 DSchG: 

Kenntnisnahme. 

   CLEE016 (KD Nr.13 in der Denkmalliste): Jungsteinzeitlichen 
Siedlungen, die in Form von angepflügten Befunden belegt sind. 
Der Gewannname „Steinäcker“ lässt zudem auf Zeugnisse der 
römischen Epoche oder des Mittelalters schließen. 

 



 

Bebauungsplan und örtliche Bauvorschriften „Langwiesen IV“ – Nachtrag 2 der Begründung (TöB/Behörden) Seite 29 

Anregungen von Inhalt der Anregungen Beschluss der Verbandsversammlung 

   CLEE006 (KD Nr.6 in der Denkmalliste): Siedlungsspuren 
unbekannter Zeitstellung in Luftbildern sowie Lesefunde des Alt- 
und Mittelneolithikums. Der Flurname „Ransbacher Straße“ lässt 
einen Bezug zu der jüngst ausgegrabenen Wüstung 
Niederramsbach bzw. der seit Langem gesuchten, im Bereich des 
Römerwegs verlaufenden römischen Fernstraße erwarten. 

 

  Bei Bodeneingriffen ist daher mit archäologischen Funden und 
Befunden – Kulturdenkmalen gem. § 2 DSchG - zu rechnen. 

 

  Wir bitten um nachrichtliche Übernahme in die Planunterlagen. 
Weiterhin möchten wir Sie auf die unzutreffenden Aussagen zu den 
Kulturdenkmalen im Umweltbericht (04_Teil lla) unter 3.7 und 3.8 
(S. 39 und 40) hinweisen und um eine Korrektur bitten. 

Kenntnisnahme. Entsprechende Hinweise sind bereits Teil der 
Unterlagen. Der Umweltbericht wurde korrigiert. 

  Karte: Kulturdenkmale gemäß DSchG  

  2.) Darlegung der konservatorischen Zielsetzung, weiteres Vorgehen  

  An der Erhaltung der ausgewiesenen archäologischen Kulturdenkmale 
besteht grundsätzlich ein öffentliches Interesse. 

Kenntnisnahme. 

  Die in unserer Stellungnahme vom 12.09.2018 angeregten 
Prospektionen sind durchgeführt und Anfang 2019 abgeschlossen 
worden. Sie haben die großflächige Ausweisung des Areals als 
Kulturdenkmal gem. § 2 DSchG in vollem Umfang bestätigt. Auf 
Initiative des Vorhabenträgers wurde -angesichts seines engen 
Zeitplans und der Ausdehnung der Fläche- 2019 mit den 
Rettungsgrabungen begonnen, im Zuge derer Siedlungen und 
Bestattungsplätze der Jungsteinzeit, der Bronze- und der Eisenzeit, 
der römischen Epoche sowie des frühen und des hohen Mittelalters 
dokumentiert und geborgen wurden. 

Kenntnisnahme. 
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  Von den denkmalpflegerischen Maßnahmen bisher nicht tangiert sind 
die bestehenden und neu zu erstellenden Verkehrswege. 

Der derzeit noch genutzte Römerweg 1505 ist vor seiner Entfernung 
ebenso archäologisch zu untersuchen wie der bestehende Grasweg 
1494. Der geplante Ersatzweg, der das Bauvorhaben im Süden 
umfahren soll (1522) und die Bodeneingriffsflächen in den 
Verlängerungen der Bosch- und der Daimlerstraße erfordern ebenfalls 
eine archäologische Untersuchung. 

Dazu bietet das Landesamt für Denkmalpflege den Abschluss einer 
öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zu den Rahmenbedingungen an, 
d. h. insbesondere zu Fristen für die Untersuchungen und zur 
Kostenbeteiligung des Veranlassers. 

Kenntnisnahme und Beachtung. 

  Vorsorglich weisen wir darauf hin, dass im Falle notwendiger 
Rettungsgrabungen durch eine archäologische Fachfirma diese durch 
die Vorhabenträger finanziert werden müssen. 

Kenntnisnahme. 

  Ein entsprechendes Zeitfenster ist jeweils einzuplanen. 

Darüber hinaus wird auf die Einhaltung der Bestimmungen der §§ 20 
und 27 DSchG verwiesen. Für weitere Informationen und 
Terminabsprachen wenden Sie sich bitte an das 

Landesamt für Denkmalpflege, 
Dr. Andrea Neth (Tel. 0711/904 45 243, andrea.neth@rps.bwl.de). 

Kenntnisnahme und Beachtung. 

  Wir bitten, diese Hinweise in die Planunterlagen einzufügen. Die bereits vorhandenen Hinweise wurden entsprechend konkretisiert. 

21. Regierungspräsidium Stuttgart 
Abteilung Wirtschaft und 
Infrastruktur 

vom 29.07.2019 

Vielen Dank für die Beteiligung an o.g. Verfahren. Die Unterlagen 
wurden ins Intranet eingestellt bzw. durch Ref. 21 ausgelegt und damit 
den Fachabteilungen im Hause zugänglich gemacht. 

 

 Es handelt sich nach dem von Ihnen vorgelegten Formblatt um einen 
entwickelten Bebauungsplan. Nach dem Erlass des 
Regierungspräsidiums vom 10.02.2017 erhalten Sie keine 
Gesamtstellungnahme des Regierungspräsidiums. Die von Ihnen 
benannten Fachabteilungen nehmen - bei Bedarf - jeweils direkt 
Stellung. 

Kenntnisnahme. 

  Raumordnung 

Nach dem die Unterlagen um die im Rahmen der frühzeitigen 
Beteiligung gemachten Hinweise ergänzt wurden, bestehen gegen die 
Planung keine raumordnerischen Bedenken. 

 

Kenntnisnahme. 
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  Das Plangebiet liegt zu einem großen Teil im Regionalen Schwerpunkt 
für Industrie, Gewerbe und Dienstleistungseinrichtungen Güglingen - 
Frauenzimmern / Cleebronn nach PS 2.4.3.1 (Z) des Regionalplans 
Heilbronn-Franken. Diese Schwerpunkte werden zur Erhaltung der 
längerfristigen Tragfähigkeit der regionalen Siedlungsstruktur über die 
Eigenentwicklung der Gemeinden hinaus als Vorranggebiete 
festgelegt und gebietsscharf in der Raumnutzungskarte dargestellt. 
Andere raumbedeutsame Nutzungen sind hier ausgeschlossen, 
soweit sie mit den vorrangigen Nutzungen nicht vereinbar sind. Die 
Planung entspricht insoweit den Zielen der Raumordnung. 

Kenntnisnahme. 

  Laut Begründung wird der Schwerpunkt in nördlicher Richtung durch 
eine Baufläche von etwa 1,6 ha überschritten. Der Leitfaden zum 
Umgang mit Erweiterungen der Schwerpunkte für Industrie, Gewerbe 
und Dienstleistungen vom 12.12.2014 lässt unter gewissen 
Voraussetzungen ausnahmsweise Überschreitungen zu. 

Kenntnisnahme. 

  Die Unterlagen wurden vervollständigt, insbesondere wurden der 
Vorhabens- und Erschließungsplan sowie der Umweltbericht 
eingereicht. Eine Beurteilung auf der Grundlage dieser Unterlagen 
kann nun erfolgen. 

Kenntnisnahme. 

  Die besonderen Prüfkriterien des Leitfadens sind erfüllt. Das 
überschreitende Plangebiet grenzt östlich und südlich an den 
bestehenden IGD-Schwerpunkt, sodass durch die Ausweisung der 
neuen Gewerbeflächen kein neuer Schwerpunkt entstehen kann. Die 
außerhalb des IGD-Schwerpunktes liegende Baufläche beträgt mit ca. 
1,6 ha weniger als 25 % des bestehenden IGD-Schwerpunkts. Die 
Gemeinde Cleebronn befindet sich des Weiteren auch auf einer 
regionalen Entwicklungsachse, Zaberfeld - Güglingen - Brackenheim - 
Lauffen a.N., und ist mit der Landesstraße L 1103 gut an das 
überörtliche Straßennetz angebunden. Eine Beeinträchtigung 
regionaler Freiraumbelange soll durch im Bebauungsplan dargestellte 
Ausgleichsmaßnahmen minimiert werden. 

Kenntnisnahme. 

  Auch wurde die Begründung um Ausführungen zu den 
landwirtschaftlichen Belangen ergänzt und ausreichend in die 
Abwägung miteinbezogen. 

Kenntnisnahme. 

  Der Hinweis bezüglich möglicher Alternativstandorte wurde ebenfalls 
abgearbeitet. 

Kenntnisnahme. 

  Ansprechpartner in den weiteren Abteilungen des 
Regierungspräsidiums sind: 
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  Abt. 3 Landwirtschaft 
Frau Cornelia Kästle 
Tel.: 0711/904-13207 
Cornelia.Kaestle@rps.bwl.de 

 

  Abt. 4 Straßenwesen und Verkehr 
Herrn Karsten Grothe 
Tel.: 0711/904-14224 
Karsten.Grothe@rps.bwl.de 

 

  Abt. 5 Umwelt 
Frau Birgit Müller 
Tel.: 0711/904-15117 
Birgit.Mueller@rps.bwl.de 

 

  Abt. 8 Denkmalpflege 
Frau Dr. Imke Ritzmann 
Tel.: 0711/904-45170 
Imke.Ritzmann@rps.bwl.de 

 

  Zur Aufnahme in das Raumordnungskataster wird gemäß § 26 Abs. 3 
LplG gebeten, dem Regierungspräsidium nach Inkrafttreten des 
Planes eine Mehrfertigung der Planunterlagen - soweit möglich auch 
in digitalisierter Form - zugehen zu lassen. 

Kenntnisnahme und Beachtung. 

22. Landratsamt Heilbronn 

vom 30.07.2019 

Natur- und Artenschutz 

Der Umweltbericht und die artenschutzrechtliche Prüfung sind derzeit 
in Abstimmung mit der unteren Naturschutzbehörde. Die vorliegenden 
Dokumente entsprechen nicht mehr dem aktuellen Stand. 

 

 

  Eine abschließende naturschutzfachliche Stellungnahme kann erst 
nach Vorliegen der überarbeiteten Dokumente abgegeben werden. 
Die naturschutzfachlichen und - rechtlichen Hinweise sind dem 
Vorhabenträger mit der E-Mail vom 26. Juni 2019 mitgeteilt worden 
und daher bekannt. Um erneute Abstimmung der Belange des Natur- 
und Artenschutzes wird gebeten. 

Die Abstimmung hat zwischenzeitlich stattgefunden und eine 
aktualisierte Stellungnahme wurde durch das Landratsamt zugesagt. 

  Hinweise  
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   CEF-Maßnahmen 

Wir weisen darauf hin, dass für vorgezogene artenschutzrechtliche 
Maßnahmen (CEF-Maßnahmen) der Abschluss eines öffentlich-
rechtlichen Vertrages zwischen dem Zweckverband 
Wirtschaftsförderung Zabergäu und dem Landratsamt Heilbronn - 
untere Naturschutzbehörde erforderlich ist. Der mit der 
Naturschutzbehörde im Vorfeld abgestimmte öffentlich-rechtliche 
Vertrag muss spätestens zum Zeitpunkt des Satzungsbeschlusses 
vorliegen. Die CEF-Maßnahmen müssen vor dem Beginn der 
Erschließungsarbeiten wirksam sein. Um Übersendung eines 
Vertragsentwurfs wird gebeten. 

 

Kenntnisnahme. Die Abstimmungen haben zwischenzeitlich 
stattgefunden. Der Vertrag wurde zwischenzeitlich erstellt und mit der 
UNB beim Landratsamt Heilbronn abgestimmt. Die CEF-
Heckenanpflanzung im Gewann Fürtle am Fürtlesbach soll noch in 
2019 ausgeführt werden. 

   Textlicher Teil 

Unter Punkt g) ist aufgeführt: „Zur Schonung nachtaktiver Insekten 
sind für die Außenbeleuchtung insektenfreundliche Leuchtmittel zu 
verwenden.“ Nach BNatSchG hat die Vermeidung Vorrang vor der 
Minimierung. Eine Reduzierung der Lichtimmission ist sowohl aus 
artenschutzrechtlichen Gründen als auch zum Schutz des 
Landschaftsbildes anzustreben. 

Wir bitten daher um die Ergänzung: „Zur Schonung nachtaktiver 
Insekten ist die Außenbeleuchtung auf das notwendige 
Minimalmaß zu beschränken und es sind abstrahlungsarme 
Lampen sowie insektenfreundliche Leuchtmittel zu verwenden.“ 

Zur Vermeidung von Vogelschlag bitten wir folgenden Punkt 
aufzunehmen: 

Größere Glasflächen ab zwei Quadratmetern erfordern 
Vogelschutzglas der Kategorie A. Informationen hierzu finden Sie 
unter: https://vogelglas.vogelwarte.ch/assets/files/broschueren/ 
voegel_glas_licht_2012.pdf 

 

Kenntnisnahme. Die Festsetzung zur Beleuchtung wurde ergänzt. 

Zum Vogelschutzglas wurden Abstimmungen mit dem Vorhabenträger 
durchgeführt. Da sich die Bauplanung noch weiter konkretisieren wird, 
erfolgt die Verpflichtung in diesem Fall über den städtebaulichen 
Vertrag. 
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   Ausgleich Oberbodenmanagement 

Bezüglich des geplanten Oberbodenmanagements sind folgende 
Hinweise zu beachten: 

Für die Anerkennung des Oberbodenmanagements als 
Ausgleichsmaßnahme ist der Abschluss eines öffentlich-
rechtlichen Vertrages zwischen dem Zweckverband 
Wirtschaftsförderung Zabergäu und dem Landratsamt Heilbronn – 
untere Naturschutzbehörde notwendig. Der mit der 
Naturschutzbehörde im Vorfeld abgestimmte öffentlich-rechtliche 
Vertrag muss spätestens zum Zeitpunkt des Satzungsbeschlusses 
vorliegen. Es ist eine bodenkundliche Baubegleitung zur 
Überwachung der fachgerechten Durchführung notwendig (S. 19 
Arbeitshilfe Heft 24 der LUBW). 

 

Der Vertrag wurde zwischenzeitlich erstellt und abgestimmt. 

   Ausgleich Renaturierung und Bepflanzungen 

Nach derzeitigen Planunterlagen soll der Ausgleich auf öffentlichen 
und privaten Grünflächen innerhalb der Bebauungsplangrenzen 
stattfinden. Die Naturschutzbehörde hat durch geeignete Mittel und 
Wege sicherzustellen und zu überprüfen, dass die vom 
Planungsträger und dem Zweckverband vorgeschlagenen 
Ausgleichsmaßnahmen zweckdienlich sind und die ökologische 
Funktion durch sie auf Dauer erhalten bleibt. 

 

Der Vertrag wurde zwischenzeitlich erstellt und abgestimmt. 

   Für Maßnahmen, die auf Grundstücken durchgeführt werden, die 
nicht im Eigentum einer der Mitgliedsgemeinden des 
Zweckverbandes stehen, ist daher der Abschluss eines öffentlich-
rechtlichen Vertrages zwischen dem Land Baden-Württemberg, 
vertreten durch die Naturschutzbehörde des Landratsamtes und 
dem Zweckverband Wirtschaftsförderung Zabergäu als Träger der 
Bauleitplanung erforderlich. Darüber hinaus muss zusätzlich eine 
dingliche Sicherung über das Grundbuch erfolgen. 

Der Vertrag wurde zwischenzeitlich erstellt und abgestimmt. 

   Für die eigentliche Umsetzung der festgelegten Maßnahmen ist 
der Zweckverband Wirtschaftsförderung Zabergäu als Träger der 
Bauleitplanung zuständig. Diesem steht es frei, seine Verpflichtung 
durch Vertragsabschluss auf einen Dritten zu übertragen. Die 
Sicherstellung, dass festgelegte Maßnahmen auch umgesetzt 
werden, verbleibt jedoch auch in diesem Falle beim 
Zweckverband. 

Kenntnisnahme. 
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   Eine ausreichende Gewähr für eine entsprechende Sicherung der 
notwendigen Maßnahmen kann nur eine dingliche Berechtigung 
des Zweckverbands bieten, die es ihm erlaubt, den Ausgleich 
notfalls selbst in der vorgesehenen Weise durchzuführen bzw. den 
effektiven Vollzug der Ausgleichssicherung durchzusetzen. In 
Fällen von vertraglichen Vereinbarungen bedarf es daher sowohl 
einer dinglichen Berechtigung des Vertragspartners als auch einer 
entsprechenden Berechtigung des Zweckverbands an den zum 
Ausgleich erforderlichen Flächen. Der Vertragspartner des 
Zweckverbands muss in einer Art und Weise über das Grundstück 
verfügen können, die eine dauerhafte Vertragserfüllung 
sicherstellt. 

Die Durchführung und dauerhafte Erhaltung/Pflege der 
Ausgleichsmaßnahmen wird hinreichend rechtlich geregelt. Soweit 
rechtlich geboten werden die Pflichten auch dinglich gesichert. 

   Nur durch dieses Vorgehen kann die Umsetzung des Ausgleichs 
gewährleistet werden und es bestehen für alle Seiten klare 
Zuständigkeitsabgrenzungen. 

 

   Vor Abgabe einer endgültigen Stellungnahme muss die rechtliche 
und dauerhafte Absicherung des Ausgleichskonzepts gesichert 
sein. 

 

   Sowohl der mit der unteren Naturschutzbehörde im Vorfeld 
abgestimmte öffentlich-rechtliche Vertrag als auch die dingliche 
Sicherung im Grundbuch müssen spätestens zum Zeitpunkt des 
Satzungsbeschlusses vorliegen. Um Übersendung eines 
Vertragsentwurfs wird gebeten. 

 

   Im Zuge der Renaturierung können die entlang des Fürtlesbach 
und der Zaber befindlichen Biotope (geschützt nach § 30 Abs. 2 
Satz 1 Nr. 1 BNatSchG) betroffen sein. Wir weisen frühzeitig darauf 
hin, dass für einen Eingriff eine Biotopausnahme nach § 30 Abs. 3 
BNatSchG erforderlich ist und bitten um frühzeitige Absprache mit 
der Naturschutzbehörde. Die Erteilung der Biotopausnahme kann 
auf Basis der derzeitig vorliegenden Planungen in Aussicht gestellt 
werden. 

Entlang des Fürtlesbach befinden sich keine betroffenen, nach § 30 
Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 BNatSchG) geschützten Biotope. Die 
Biotopausnahme für die vorhandenen geschützten Biotope an der 
Zaber (Ufergehölze und Bachlauf) soll im Zuge der wasserrechtlichen 
Genehmigung beantragt werden. 

   Nach Überprüfung durch die Naturschutzbehörde bleibt bei nach § 
30 Abs. 2 Nr. 1 BNatSchG geschützten Biotopen (natürliche oder 
naturnahe Bereiche fließender Binnengewässer einschließlich 
ihrer Ufer und der dazugehörigen uferbegleitenden natürlichen 
oder naturnahen Vegetation) der Schutzstatus trotz Zuordnung 
zum Geltungsbereich des Bebauungsplans erhalten. Ein darüber 
hinausgehender Ausgleich ist daher nicht erforderlich. 

Kenntnisnahme. 
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  Da der abschließende Umweltbericht derzeit noch aussteht weisen wir 
frühzeitig darauf hin, dass für die geplanten Ausgleichsmaßnahmen 
eine ökologische Baubegleitung erforderlich werden wird. Bezüglich 
des genauen Umfangs bitten wir um Ab- Sprache mit der unteren 
Naturschutzbehörde. 

Der Umweltbericht wurde zwischenzeitlich in Absprache mit dem 
Landratsamt fortgeschrieben. Eine ergänzende Stellungnahme wurde 
durch das Landratsamt zugesagt. 

  Landwirtschaft 

Der Rad- und Wirtschaftswegs „Römerweg“ soll im Zuge des 
Vorhabens verlegt bzw. ein neuer Weg soll südlich des Plangebietes 
errichtet werden. Dieser Weg muss so gestaltet werden, dass die 
Sicherheit und Leichtigkeit des landwirtschaftlichen Verkehrs 
durchgängig gewährleistet werden kann. Die Zufahrten vom 
Wirtschaftsweg auf die landwirtschaftlichen Flächen und zu den 
westlich gelegenen Betrieben müssen ungehindert möglich bleiben. 
Wir empfehlen den Ausbau des neuen Wegs vorzuziehen, bevor der 
Römerweg gesperrt wird. 

 

Kenntnisnahme. Dies wird beachtet. 

  Bezüglich der CEF-Maßnahmen bitten wir darum, freiwillige Landwirte 
zu ermitteln, die bereit sind, im Rahmen ihrer bestehenden bzw. 
geplanten Kultur Lerchenfenster, Blühstreifen etc. anzulegen und zu 
unterhalten. CEF-Maßnahmen können unter Umständen 
produktionsintegriert angelegt werden. 

Die Umsetzung der Lerchenfenster und Blüh- bzw. Bracheflächen 
wurde mit verschiedenen Landwirten abgestimmt. 

  Oberirdische Gewässer / Hochwasserschutz 

Das Plangebiet liegt teilweise im festgesetzten 
Überschwemmungsgebiet. Die bestehende Hochwassersituation darf 
durch die Maßnahme nicht verschlechtert werden. Sofern dort Baum- 
u. Strauchpflanzungen vorgesehen sind oder es durch die Herstellung 
von Wegen oder durch sonstige Erdbaumaßnahmen zu einer 
Erhöhung oder Vertiefung der Erdoberfläche kommt, bedürfen diese 
Maßnahmen nach § 78a Absatz 2 Wasserhaushaltsgesetz (WHG) 
einer Zulassung durch die untere Wasserbehörde. Diesbezüglich 
verweisen wir auf unsere Stellungnahme vom 28. Januar 2019. 

 

Die bestehende Hochwassersituation wird durch die geplante 
Maßnahme nicht verschärft. Durch die Entwicklungsmaßnahme wird 
Rückhalteraum vergrößert. 

Die Zulassung einer Vertiefung im Überschwemmungsgebiet soll im 
Zuge der wasserrechtlichen Genehmigung beantragt werden. 
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  Bei den im Gewässerentwicklungskonzept dargestellten 
Renaturierungsmaßnahmen an der Zaber und am Fürtlesbach handelt 
es sich um einen Gewässerausbau nach § 67 Absatz 2 WHG. Dieser 
bedarf nach § 68 WHG einer Planfeststellung. Sofern nach dem 
Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung keine Verpflichtung zur 
Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung besteht, kann 
anstelle eines Planfeststellungsbeschlusses eine Plangenehmigung 
erteilt werden. Darüber hinaus benötigen die geplanten Brücken und 
Überfahrten (auch provisorische Brücken) und evtl. 
Gewässerkreuzungen nach § 28 Wassergesetz eine wasserrechtliche 
Erlaubnis. Die entsprechenden wasserrechtlichen Befugnisse sind 
rechtzeitig zu beantragen und die Genehmigungsplanungen sind 
vorher mit der unteren Wasserbehörde abzustimmen. Der Fürtlesbach 
ist hinsichtlich des Vorkommens von Steinkrebs und Groppe zu 
untersuchen. 

Vom Landratsamt ist bereits die Erteilung einer Plangenehmigung für 
die vorgesehenen Gewässerentwicklungsmaßnahmen in Aussicht 
gestellt. 

  Immission und Gewerbe 

Die Firma wird im Genehmigungsverfahren immissionsschutzrechtlich 
vom Regierungspräsidium Stuttgart beurteilt. Seitens des RPs wurde 
nach telefonischer Rücksprache eine Stellungnahme zu den 
vorgelegten Unterlagen in Bezug auf den Immissionsschutz 
abgegeben. 

 

  Das durch Heine und Jud vorgelegte Schallgutachten kann dabei nur 
als Machbarkeitsanalyse angesehen werden. 

Nach der im Bebauungsplanverfahren eingeholten schalltechnischen 
Untersuchung ist sichergestellt, dass die durch den 
vorhabenbezogenen Bebauungsplan aufgeworfenen Lärmkonflikte 
bewältigt werden können. Die Lösungen für die schalltechnische 
Situation werden im Rahmen des Verfahrens nach BImschG 
konkretisiert. 
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  Bezüglich der verkehrsbedingten Lärmemissionen ergibt das 
Gutachten von Heine und Jud im Wesentlichen, dass an bestehenden 
Gebäuden entlang der Cleebronner und Brackenheimer Straße sowie 
Stockheimer Steige bereits ohne das geplante Vorhaben die Pegel 70 
dB tags und 60 dB nachts überschritten werden. Durch das neue 
Gebiet werden diese Werte nur geringfügig erhöht. Dies sind die 
Werte, die als Schwellenwerte der Gesundheitsgefährdung gewertet 
werden. 

Aus unserer Sicht besteht hier massiver Handlungsbedarf für die 
Festlegung von aktiven oder passiven Lärmschutzmaßnahmen. 

Im bisher vorliegenden Gutachten wurde die bereits durch das 
Regierungspräsidium Stuttgart durchgeführte Fahrbahnerneuerung im 
Ortskern von Frauenzimmern nicht betrachtet. Das Gutachten wurde 
zwischenzeitlich aktualisiert. Da die Fahrbahn nun mit 
lärmminderndem Asphalt ausgeführt wurde, wird in der Brackenheimer 
Straße – sowohl im Prognose-Nullfall als auch im Prognose-Planfall – 
die Schwelle zur Gesundheitsgefährdung von 70 dB(A) tags und 60 
dB(A) nicht mehr überschritten. An der Cleebronner Straße und der 
Stockheimer Steige führt die Vorbelastung bereits zu einer 
Lärmbelastung, die mit Gesundheitsgefahren verbunden ist, d.h. die 
Schwelle zur Gesundheitsgefährdung sind nach der Lärmprognose 
bereits heute überschritten. Das Vorhaben führt zu einer zwar nur 
geringfügigen, aber weiteren Überschreitung der Werte dieser 
Schwelle. Die Lärmpegelerhöhungen, d.h. die weitere Überschreitung 
der Gesundheitsgefährdungsschwelle von bis zu 0,2 dB(A) tags und 
nachts, werden auch in die Abwägung eingestellt. Der Umstand, dass 
der durch das Vorhaben mitverursachte Lärmpegel oberhalb der 
Gesundheitsgefährdungsgrenze liegt, zwingt aber nicht, von der 
Planung Abstand zu nehmen. Denn hinter dem Vorhaben stehen 
gewichtige Belange (v.a. Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen; 
Standortsicherung eines Unternehmens), die eine Lärmzunahme, die 
für das menschliche Ohr ohnehin nicht wahrnehmbar ist, als 
hinnehmbar erscheinen lässt.  

Der Handlungsbedarf wurde jedoch erkannt. Die Stadt Güglingen, die 
Mitglied des Zweckverbandes ist, wird angesichts der bereits 
vorhandenen Verkehrslärmbelastung im Rahmen einer 
Fortschreibung ihres Lärmaktionsplans auch Maßnahmen  zur 
Lärmminderung an der Cleebronner Straße und der Stockheimer 
Steige angehen müssen.  

  Straßen und Verkehr 

Das Plangebiet befindet sich westlich des bereits erschlossenen 
Gebietes „Langwiesen III“ am Ortsrand von Cleebronn. Klassifizierte 
Straßen sind von der Planung nicht betroffen, anbaurechtliche Belange 
werden daher nicht berührt. 

 

Kenntnisnahme. 

Es wird darauf hingewiesen, dass sich das Industriegebiet 
„Langwiesen IV“ auf Gemarkung Cleebronn befindet, die eigentliche 
Siedlung Cleebronn jedoch ca. 2 km südlich des Plangebiets liegt. 
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  Das Plangebiet soll über das bestehende Industriegebiet erschlossen 
werden. Im weiteren Verlauf ist eine Erschließung über die 
Zaberbrücke an die Langwiesenstraße/Am Weihergraben bzw. an die 
L 1103 geplant. 

Sollte ein Anschluss an die L 1103 erfolgen, ist das 
Regierungspräsidium Stuttgart zu beteiligen. Hierbei ist der Anschluss 
auch in Bezug auf seine Leistungsfähigkeit hin zu beurteilen. 

Das ist  richtig, gemeint ist das Industriegebiet Langwiesen, konkret 
dessen Abschnitte II und III. Es handelt sich also um vorhandene 
Straßen bzw. Knotenpunkte, insbesondere der Knoten 
Langwiesenstraße/Am Weihergraben/L1103. 

Das Regierungspräsidium Stuttgart ist am Verfahren beteiligt (vgl. 
Stellungnahme Nr. 21), von dort wurden keine Anregungen zum 
Anschluss vorgebracht. Die Leistungsfähigkeit des Knotens wurde im 
Zuge der Verkehrsuntersuchung (vgl. Anlage der Begründung) einer 
ersten Beurteilung unterzogen und auch Verbesserungsvorschläge 
formuliert. 

  An der Kreuzung L1103 Brackenheimer Straße/Am Weihergraben 
sollte eine Untersuchung einer signalisierten Knotenform mit 
getrennten Zulaufen für Links- und Rechtsabbieger unter 
Berücksichtigung von Querungsmöglichkeiten für Fußgänger und 
Radfahrer erfolgen. 

Verbesserungsmöglichkeiten an den bestehenden Knoten werden in 
Abstimmung mit den zuständigen Straßenbaubehörden geprüft. 

  Aufgrund der heutigen allgemein hohen Verkehrsbelastung regen wir 
an, auch alternative LKW-Führungen zu prüfen. 

Kenntnisnahme. 

  Um den Bebauungsplan abschließend beurteilen zu können, ist ein 
Plan notwendig, der den genauen Verlauf des Anschlusses an die L 
1103 verdeutlicht. In diesem Zuge sollte der neue Plan bereits eine 
ausreichende Anzahl an LKW-Stellplätzen in ausreichend 
dimensionierter Größe berücksichtigen. Zudem regen wir an, die 
Straßen im Baugebiet so zu planen, dass aufgrund ihrer Breite, LKW 
problemlos parken können, ohne die Fahrbahn benutzen zu müssen. 
Eine Breite von 9m wäre dabei ideal. 

 

Zu diesem Zeitpunkt ist die Abgabe einer abschließenden 
Stellungnahme nicht möglich. Wir bitten daher, die entsprechenden 
Pläne nachzureichen. 

Es handelt sich um bestehende Straßen bzw. Knotenpunkte, die für 
gewerblichen Schwerlastverkehr ausgelegt sind und von diesem seit 
Jahren benutzt werden. 

LKW-Stellplätze sind im Plangebiet, d.h. auf dem Werksgelände, in 
ausreichender Zahl vorgesehen, siehe Vorhaben- und 
Erschließungsplan (Anlage der Begründung). 

Die in den Geltungsbereich einbezogenen Zufahrten sind ausreichend 
dimensioniert, insbesondere die für den Werksverkehr vorgesehene 
südlich Zufahrt. 

Der Zweckverband geht davon aus, dass die im Verfahren vorgelegten 
Unterlagen zusammen mit den hier gegebenen Erläuterungen für die 
verkehrliche Beurteilung ausreichend sind. 

  ÖPNV 

Im südlichen Teil des Plangebiets verläuft eine nahräumliche 
Radverbindung und ist durch den o.g. Bebauungsplan betroffen. 
Hierfür muss eine alternative Radverbindung gefunden werden. Wir 
verweisen auf den Abschlussbericht „Alternative Trassenführung der 
Radverbindung Gewerbegebiet Langwiesen“ (s. Anlage). 

 

Kenntnisnahme. 

Der Radweg soll, wie schon bisher beabsichtigt, als südliche 
Umfahrung des Werksgeländes trassiert werden. Der angesprochene 
Abschlussbericht bestätigt diese südliche Umfahrung als Teil der 
geeignetsten Trasse. Der Zweckverband und seine 
Mitgliedskommunen haben in einer Sitzung der 
Verbandsversammlung beschlossen, die Variante 1.3 der 
Radwegeuntersuchung mittel- bis langfristig umzusetzen. 
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 Landratsamt Heilbronn, 
ergänzende Stellungnahme 

vom 28.10.2019 

Am 08. August 2019 wurde ein aktualisierter Umweltbericht (datiert auf 
Juli 2019) vorgelegt, dessen Inhalt in einem gemeinsamen Termin am 
28. August 2019 im Landratsamt Heilbronn besprochen wurde. Der 
aktualisierte Umweltbericht ersetzt den bisherigen Umweltbericht 
(datiert auf April 2019). Auf eine erneute Offenlage wird in Bezug auf 
den Bereich Natur- und Artenschutz verzichtet. 

 

  Es ergeben sich aufgrund der Aktualisierung des Umweltberichts 
folgende Ergänzungen zu unserer Stellungnahme vom 30.07.2019. 

 

  Ausgleich Oberbodenmanagement:  

   Zur Anerkennung von Ökopunkten für das 
Oberbodenmanagement ist die Aufwertbarkeit der 
Empfängerflächen durch den Oberboden der Spenderflächen 
bodenkundlich zu bewerten. Die bodenkundliche Bewertung 
für das Oberbodenmanagement, das im Rahmen der 
Maßnahme zur Renaturierung der Zaber durchgeführt wird, 
ist noch vorzulegen. 

Kenntnisnahme und Beachtung. 

   Die Verbesserungswürdigkeit des Bodens muss 
nachvollziehbar dargestellt werden. Eine Auflistung der 
Flächen (Flurstücknummern, Gemarkung, Größe, 
Aufrechnung der Ackerzahlen) von den Herkunfts- und den 
Auftragsflächen ist zur Plausibilisierung der zur 
Kompensation vorgesehenen Ökopunkte der unteren 
Naturschutzbehörde vorzulegen. Die Auflistung ist 
spätestens dem öffentlich-rechtlichen Vertrag zum 
Oberbodenmanagement beizufügen. 

Kenntnisnahme und Beachtung. 

   Für die Anerkennung des Oberbodenmanagements als 
Ausgleichsmaßnahme ist der Abschluss eines öffentlich-
rechtlichen Vertrages zwischen dem Zweckverband 
Wirtschaftsförderung Zabergäu und dem Landratsamt 
Heilbronn - untere Naturschutzbehörde notwendig. Der mit 
der Naturschutzbehörde im Vorfeld abgestimmte öffentlich-
rechtliche Vertrag muss spätestens zum Zeitpunkt des 
Satzungsbeschlusses vorliegen. 

Kenntnisnahme und Beachtung. 

   Es ist eine bodenkundliche Baubegleitung zur Überwachung 
der fachgerechten Durchführung notwendig (S. 19 
Arbeitshilfe Heft 24 der LUBW). 

Kenntnisnahme. Dies ist so geplant. 
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  CEF-Maßnahmen: 

Wir weisen darauf hin, dass für vorgezogene artenschutzrechtliche 
Maßnahmen (CEF-Maßnahmen) der Abschluss eines öffentlich-
rechtlichen Vertrages zwischen dem Zweckverband 
Wirtschaftsförderung Zabergäu und dem Landratsamt Heilbronn - 
untere Naturschutzbehörde erforderlich ist. Der mit der 
Naturschutzbehörde im Vorfeld abgestimmte öffentlich-rechtliche 
Vertrag muss spätestens zum Zeitpunkt des Satzungsbeschlusses 
vorliegen. Die CEF-Maßnahmen müssen vor dem Beginn der 
Erschließungsarbeiten wirksam sein.  

 

Der Vertrag wurde zwischenzeitlich erstellt und mit der UNB beim 
Landratsamt Heilbronn abgestimmt. Die CEF-Heckenanpflanzung im 
Gewann Fürtle am Fürtlesbach soll noch in 2019 ausgeführt werden. 

  Um Übersendung eines Vertragsentwurfs zu den CEF-Maßnahmen für 
die Arten Feldlerche (inklusive Wiesenschafstelze) und Goldammer 
wird gebeten. Ein Lageplan der Maßnahmen ist dem öffentlich-
rechtlichen Vertrag beizufügen.  

Kenntnisnahme und Beachtung. 

  Folgende Rahmenbedingungen sind für das Monitoring einzuhalten:  

   Feldlerche (inklusive Wiesenschafstelze): In der ersten, 
dritten und fünften Wirksamkeitsperiode der CEF-
Maßnahmen ist ein Monitoring durchzuführen. Die 
Entwicklung des Bestandes an Feldlerchen-Brutpaaren auf 
der Maßnahmenfläche ist den Ergebnissen der 
Ausgangskartierungen auf den Maßnahmenflächen 
gegenüberzustellen.  

Kenntnisnahme. Die Monitoringmaßnahmen werden in Absprache mit 
der UNB durchgeführt. 

   Goldammer: Im ersten Jahr ist zu überprüfen, ob eine 
geeignete Pflanzung korrekt durchgeführt wurde. Es ist 
mindestens ein Brutnachweis in fünf Jahren zu erbringen. 

Kenntnisnahme. Die Monitoringmaßnahmen werden in Absprache mit 
der UNB durchgeführt. 

   Bei Nichterreichen der Zielsetzung oder fehlerhafter 
Umsetzung der Maßnahmen sind vom Fachbüro 
Nachbesserungen vorzuschlagen und der 
Monitoringzeitraum wird entsprechend verlängert. 

Kenntnisnahme und Beachtung. 

   Hinweis: Im Rahmen des Monitorings ist die Entwicklung der 
im Bereich der Maßnahmenfläche liegenden 
Christbaumkulturen zu beobachten. Sobald die 
Christbaumkulturen höher gewachsen sind und 
Meideverhalten anzunehmen ist sind Ausweichflächen im 
direkten Umfeld mit ausreichendem Abstand umzusetzen.  

Kenntnisnahme. Die Monitoringmaßnahmen werden in Absprache mit 
der UNB durchgeführt. 
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  Ausnahme Biotopschutz: 

Entlang des Fürtlesbaches befindet sich ein Gehölz, das den Kriterien 
für ein geschütztes Biotop (Feldhecke) nach §33 NatSchG BW 
entspricht. Erhebliche Eingriffe in das Gehölz bedürfen einer 
Ausnahme nach § 30 BNatSchG Abs. 3 bzw. nach § 33 NatSchG BW 
Abs. 3. Der Antrag ist formlos bei der unteren Naturschutzbehörde zu 
stellen, sofern im Rahmen des Bebauungsplanes ein Eingriff (im Zuge 
der Herstellung der Überfahrten) vorgesehen ist. Erfolgt der Eingriff 
erst mit Umsetzung der Renaturierungsmaßnahmen, so ist die 
Ausnahme Teil des Wasserrechtsverfahrens und dort auszugleichen. 
Dazu sind eine Beschreibung des Bestands, des Eingriffs und eine 
Beschreibung des Ausgleiches zusammen. 

 

Kenntnisnahme. Die Eingriffe in das Biotop werden im Rahmen der 
Renaturierungsmaßnahmen erfolgen und wie gefordert im Rahmen 
des Wasserrechtsverfahrens behandelt. Für die Herstellung der 
Überfahrten ist kein Eingriff in das Biotop notwendig. 

  Hinweis  

Der Ausgleich ist voraussichtlich im Rahmen der Renaturierung 
möglich, wenn dort wie vorgesehen Auwald-, gewässerbegleitende 
Gehölze und Feldhecken geschaffen werden. Bei Eingriffen in den 
Gehölzgürtel am Fürtlesbach ist der Artenschutz zu beachten. 
Insbesondere ist sicherzustellen, dass die CEF-Maßnahme für die 
Goldammer funktionstüchtig umgesetzt ist, sobald Eingriffe in den 
Lebensraum der Goldammer durchgeführt werden. 

 

Kenntnisnahme. 

  Die Erteilung der Biotopausnahme kann auf Basis der derzeitig 
vorliegenden Planungen in Aussicht gestellt werden. 

Kenntnisnahme. 

  Sonstige Hinweise  

   Wir gehen davon aus, dass der Naturweg entlang der Zaber 
wie in der Bilanz berechnet als reiner Grasweg angelegt wird. 
Andernfalls wäre die Eingriffs-Ausgleichsbilanzierung 
fehlerhaft. 

Kenntnisnahme. Der Naturweg ist unbefestigt geplant. 

   In der Berechnung der Bilanz und auf Seite 70 im 
Umweltbericht wird von ca. 10,9 ha versiegelter Bodenfläche 
berichtet, auf den Seiten 76 und 77 ist von 11,2 ha die Rede. 
Wir gehen davon aus, dass es sich um einen redaktionellen 
Fehler handelt und die in der Berechnung verwendeten 10,9 
ha dem aktuellen Stand entsprechen. Andernfalls wäre eine 
Anpassung vorzunehmen.  

Kenntnisnahme. Der Fehler wurde korrigiert. 
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   Auf Seite 75 im Umweltbericht fehlt die Angabe der 
Gemarkung bei der Flurstücknummer. Durch die darüber 
liegende Abbildung und den sonstigen Text wird jedoch klar, 
welches Flurstück gemeint sein muss. Demnach gehen wir 
davon aus, dass es sich um die Gemarkung Cleebronn 
handelt. 

Kenntnisnahme. Es ist die Gemarkung Cleebronn gemeint. 

23. Stadt Sachsenheim 

vom 31.07.2019 

Nach Prüfung der zum Download bereit gestellten Unterlagen können 
wir Ihnen mitteilen, dass die Stadt Sachsenheim keine Bedenken oder 
Anregungen vorträgt. 

Kenntnisnahme. 

24. Stadt Eppingen 

vom 31.07.2019 

Durch den o.g. Bebauungsplanentwurf werden die Belange der Stadt 
Eppingen nicht berührt. Anregungen und Bedenken in Bezug auf den 
Bauleitplan haben wir deshalb nicht vorzubringen. 

Kenntnisnahme. 

25. Wasserverband Zaber 

vom 02.08.2019 

Wir gehen davon aus, dass bei der Renaturierung der Zaber die 
Belange des Hochwasserschutzes berücksichtigt werden. 

Die Belange des Hochwasserschutzes werden berücksichtigt. Für die 
Entwicklungsmaßnahme Zaberaue wird eine wasserrechtliche 
Genehmigung eingeholt. 

  Unter diesen Voraussetzungen ist eine weitere Beteiligung des 
Wasserverbandes Zaber im Verfahren nicht notwendig. 

Kenntnisnahme und Beachtung. 

26. BUND und LNV 

vom 02.08.2019 

1. Wir lehnen das geplante Vorhaben ab  

  - wegen des enormen Flächenverbrauchs  

   - wegen der Verletzung des Gebots zum sparsamen Umgang mit 
dem Boden 

 

   - wegen der Vernichtung landwirtschaftlich wertvollen Bodens 
(Vorrangstufe l) 

 

   - wegen der Beeinträchtigung des Landschaftsbilds und der 
Naherholungsmöglichkeiten 

 

   - aus Gründen des vorbeugenden Hochwasserschutzes.  

   Die in unserer Stellungnahme vom 20.09.2018 aufgeführten 
Einwendungen halten wir in vollem Umfang aufrecht. 
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  2. Laut Erläuterungsbericht soll der Neubau des Werks ca. 11 ha, 
also ca. 110.000 m2 umfassen. In der Planstatistik, Ziffer 1.9 der 
Begründung, ist die Baufläche sogar mit 1.123 a, also 112.300 m2, 
angegeben. Nach Anhang l UVPG, Ziffer 18.5.1 ist für den Bau 
einer Industriezone für Industrieanlagen, für den im bisherigen 
Außenbereich im Sinne des § 35 des Baugesetzbuchs ein 
Bebauungsplan aufgestellt wird, mit einer zulässigen Grundfläche 
von mehr als 100.000 m2 eine vollständige 

Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) durchzuführen. Der 
vorliegende Umweltbericht genügt den Anforderungen an eine 
UVP nach UVPG nicht. Falls das Bebauungsplanverfahren weiter 
verfolgt wird, ist eine UVP durchzuführen. Es fällt auf, dass die 
überbaubare Fläche in der Einleitung zum Umweltbericht 
abweichend vom Erläuterungsbericht nur mit ca. 10 ha angegeben 
wird – vermutlich ist dem Autor die Grenze der UVP-Pflichtigkeit 
bewusst. 

Entsprechend § 19 Abs. 2 BauNVO ist das Baugrundstück und die 
festgesetzte GRZ von 0,8 maßgeblich. Damit liegt die überbaubare 
Grundfläche unter 10 ha. 

Zudem ist eine Umweltverträglichkeitsprüfung nach den Vorschriften 
des UVPG im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens nicht 
erforderlich. Vielmehr wird die Umweltverträglichkeitsprüfung im 
Bauleitplanverfahren als (strategische) Umweltprüfung nach den 
Vorschriften des BauGB durchgeführt. Dies ist in § 50 Abs. 1 UVPG 
ausdrücklich geregelt. Die Umweltprüfung wurde hier nach § 2 Abs. 4 
BauGB durchgeführt. Daran bestehen keine Bedenken. Die 
umweltrechtlichen gesetzlichen Anforderungen wurden damit im 
Aufstellungsverfahren ordnungsgemäß berücksichtigt. 

Der Bebauungsplan erfordert auch keiner allgemeinen Vorprüfung des 
Einzelfalles nach § 7 Abs. 1 UVPG, wenn die Grundfläche unter 
100.000 m² beträgt (vgl. Nr. 18.5.2 der Anlage 1 UVPG). Diese 
Vorprüfungspflicht entfällt nach § 50 Abs. 1 Satz 2 UVPG, wenn für 
den aufzustellenden Bebauungsplan eine Umweltprüfung nach den 
Vorschriften des Baugesetzbuchs durchgeführt wird. 

Es ist auch keineswegs so, dass die (unionsrechtlich vorgegebenen) 
umweltrechtlichen Anforderungen einer Umweltprüfung wesentlich 
anders wären als bei der Umweltverträglichkeitsprüfung nach UVPG. 
Die Strategische Umweltprüfung nach BauGB (SUP) ist an die 
Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) angelehnt. Die Prinzipien sind 
die gleichen. Ausgehend davon ist insofern auch unerheblich, welche 
Fläche überbaut wird. 

Eine Pflicht zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung 
nach dem UVPG besteht jedoch im Rahmen des 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens. Dies wurde 
vom Vorhabenträger beachtet. Das Verfahren ist derzeit im Gange. 

  3. Der Bebauungsplan greift im Süden - im südlichen Bereich der Flst. 
1507 - 1514 - deutlich über den im Regionalplan Heilbronn-
Franken 2020 dargestellten Schwerpunkt für Industrie, Gewerbe 
und Dienstleistungen (IGD) hinaus. Für die Überschreitung wäre 
ein Zielabweichungsverfahren erforderlich. 

Dies ist nicht zutreffend. Der IGD-Schwerpunkt wird nördlich in 
geringem Maße überschritten. Dies ist nach den regionalplanerischen 
Regelungen möglich und benötigt kein förmliches 
Zielabweichungsverfahren. Der Regionalverband und das 
Regierungspräsidium Stuttgart haben die Vereinbarkeit mit den 
raumordnerischen Vorgaben bestätigt. 
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   3.1 Die Argumentation im Erläuterungsbericht, dass durch die 
Überschreitung die Belange des Hochwasserschutzes nicht 
beeinträchtigt würden, trifft nur insoweit zu, als die 
Überschreitung kein Überschwemmungsgebiet betrifft. Durch 
die zusätzliche Versiegelung wird der Abfluss beschleunigt 
und Abflussspitzen werden verstärkt. 

Die zusätzliche Versiegelung wird durch die sehr umfangreiche, 
extensive Dachbegrünung sowie die Erstellung eines 
Regenrückhaltebeckens mit einem Stauvolumen von 2250 m³ nicht nur 
kompensiert, sondern der Abfluss verringert. Der natürliche 
Regenabfluss aus dem Ursprungsgelände beträgt 158 l/s. Der nach 
der Planung anfallende, gedrosselte Abfluss liegt insgesamt bei 
maximal 137 l/s. Dem entsprechend sind die Belange des 
Hochwasserschutzes erfüllt. 

   3.2 Die Rechtfertigung der Überschreitung des IGD-
Schwerpunkts berücksichtigt nicht, dass damit in einen 
regionalen Grünzug (verbindliches Ziel) eingegriffen wird. Der 
Regionalplan formuliert dafür als allgemeines Ziel: Die 
Regionalen Grünzüge sind von Siedlungstätigkeit und 
anderen funktionswidrigen Nutzungen freizuhalten. Innerhalb 
der Regionalen Grünzüge sind die Landnutzungen auf eine 
Erhaltung und Entwicklung der Ausgleichs-funktionen und 
der Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes auszurichten 
(Satz 3.1.1. Ziel2, S. 77). Speziell für den Grünzug Zabergäu 
werden als wichtigste Funktionen genannt: Naturschutz und 
Landschaftspflege, Grundwasserneubildung für die 
Trinkwasserversorgung, Luftaustausch, siedlungsnahe 
Erholung, Bodenerhaltung und Landwirtschaft (Tab. 3, S. 80). 
Alle diese Funktionen werden durch die Überbauung völlig 
ausgelöscht. 

Dies ist nicht zutreffend, es wird nicht in den regionalen Grünzug 
eingegriffen. 

  4. Das Ausgleichskonzept ist nicht geeignet, die von den Eingriffen 
betroffenen Funktionen des Naturhaushalts auch nur annähernd 
wiederherzustellen (§ 15 (2) BNatSchG) 

Die Maßnahmen sind durch die Ökokontoverordnung abgedeckt und 
entsprechend den dortigen Vorgaben bilanziert. Sie leisten einen 
Beitrag zum Ausgleich des Gesamteingriffs. 

   4.1.1 Die vorgesehene Dachbegrünung ist zwar eine zweckmäßige 
Maßnahme zur Minderung der Eingriffe in Kleinklima und 
Wasserhaushalt, aber kein Ausgleich oder Ersatz für den Verlust 
an natürlichem Boden, da die Erdauflage auf Dächern nicht mit 
dem Boden und dem Grundwasser in Verbindung steht und da ihre 
Mächtigkeit keineswegs mit der des natürlichen Oberbodens 
vergleichbar ist, schon gar nicht im fruchtbaren Zabergäu. 

Die Maßnahme entspricht der Ökokonto-VO und stellt allein schon 
durch die Gesamtfläche von ca. 4,5 ha einen nicht unerheblichen 
Minderungsfaktor dar. 

   4.1.2 Die vorgesehene Dachbegrünung ist auch nicht geeignet, 
einen Ausgleich für die beseitigten Lebensräume herzustellen, da 
die Dächer für alle nicht flugfähigen Arten nicht erreichbar sind und 
da Feldvögel wie Feldlerche und Schafstelze Dächer 
erfahrungsgemäß nicht als Lebensraum annehmen. 

Die Maßnahme entspricht der Ökokonto-VO und stellt allein schon 
durch die Gesamtfläche von ca. 4,5 ha einen nicht unerheblichen 
Minderungsfaktor dar. Für Feldlerche, Wiesenschafstelze und 
Goldammer werden CEF-Maßnahmen umgesetzt. 
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   4.1.3 Die Bewertung der Dachbegrünung mit einem Biotopwert von 
8 Punkten erscheint viel zu hoch. Intensive Grünlandtypen werden 
mit 6 Punkten bewertet, Zierrasen mit 4 Punkten, selbst wenn sie 
auf gewachsenem Boden und im Zusammenhang mit der 
umgebenden Landschaft vorliegen. 

Die Bewertung ist mit der UNB abgestimmt und angesichts der Fläche 
von ca. 4,5 ha auch angebracht. Zierrasen und intensives Grünland ist 
nicht vorgesehen und können daher nicht als Vergleichswert 
herangezogen werden. 

   4.2 Die wichtigsten vorgesehenen Ausgleichsmaßnahmen sind die 
Umgestaltung von Zaber und Fürtlesbach. Diese Maßnahmen 
stellen selbst empfindliche Eingriffe in die Lebensräume streng 
geschützter Arten dar: 

Der Eingriff durch die Maßnahme wurde bilanziert und lediglich der 
resultierende Überschuss zum naturschutzrechtlichen Ausgleich 
herangezogen. 

   4.2.1 In Zaber und Fürtlesbach kommt die Groppe (Anhang II und 
IV der FFH-Richtlinie) vor. Diese Art braucht steiniges Substrat, 
höhere Fließgeschwindigkeiten und einen ausreichenden 
Sauerstoffgehalt im Wasser. Die vorgesehene Verlängerung der 
Gewässerläufe verbunden mit der Aufweitung ihrer Betten kann 
dazu führen, dass die Fließgeschwindigkeit unter einen kritischen 
Wert abnimmt, dass sich schlammiges Sediment ablagert, dass die 
Wassertemperatur im Sommer steigt und der Sauerstoffgehalt 
abnimmt und dass Zaber und Fürtlesbach als Lebensraum für die 
Groppe entwertet werden. Verschärft wird dies durch den 
Umstand, dass es nach der Neugestaltung ein paar Jahre braucht, 
bis die Ufergehölze das Gewässer wieder ausreichend beschatten. 
Als Negativbeispiel bewerten wir die ab 2014 durchgeführte 
Umgestaltung der Zaber in Güglingen, bei der grundlegende 
Fehler gemacht wurden, von denen sich der Fluss bis heute nicht 
erholt hat, obwohl die Begleitbepflanzung sehr hübsch aussieht. 
Diese Fehler können wir im Detail belegen und erwarten, dass sie 
sich bei weiteren Eingriffen in das Flussbett der Zaber nicht 
wiederholen. 

Die Bedenken sowie der Artenschutz werden beachtet. Eine 
gewässerökologische Begutachtung des Fürtlesbach und der Zaber ist 
bereits für dieses Jahr beauftragt. Das Arteninventar und die 
Bestandsdichten werden vor und nach der Maßnahme dokumentiert 
(Fische, Krebse, Makrozoobenthos; Erfolgskontrolle). In der weiteren 
Ausführungsplanung werden die erforderlichen Vorkehrungen zum 
Schutz der gewässergebundenen Arten getroffen. Die Erfahrungen 
aus der durchgeführten Maßnahme „Zaberwiesen“ oberhalb 
„Langwiesen IV“ werden in der weiteren Ausführungsplanung 
berücksichtigt. 

Vom RP Stuttgart werden die Gewässermaßnahmen aus 
fischökologischer Sicht begrüßt. In den Maßnahmen wird ein wichtiger 
Beitrag gesehen, auf dem Weg zum Ziel der europäischen 
Wasserrahmenrichtlinie, einen „guten ökologischen Zustand“ der 
Gewässer zu erreichen. 

   4.2.2 Im Fürtlesbach kommt noch der Steinkrebs 
(Austropotamobius torrentium) vor, eine prioritäre Art der FFH-
Richtlinie, deren Bestand in den letzten Jahren im 
Regierungsbezirk Stuttgart drastisch abgenommen hat. Seine 
Ansprüche an den Lebensraum ähneln denen der Groppe. Vor 
einem Eingriff in den Fürtlesbach ist zwingend zu untersuchen, ob 
im Eingriffsbereich Steinkrebse vorkommen. Die Planung ist 
gegebenenfalls darauf abzustimmen. 

Umfang und Ausformung der Gewässerentwicklungsmaßnahmen 
wurden mit der Unteren Wasserbehörde im Landratsamt 
vorabgestimmt. 
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   4.2.3 Pflegeweg (befestigt mit Schotterrasen) und Ersatz-Radweg 
sind zu nahe am Fürtlesbach und beeinträchtigen den 
Gewässerrandstreifen des AWGN-Gewässers. Die Erhaltung des 
Lebensraumes der FFH-Leitarten wird damit gefährdet. Da es sich 
hier um eine Fläche zum Ausgleich der Eingriffe in den 
Naturhaushalt handelt, muss für den Gewässerrandstreifen die 
Breite von 10 m zu Grunde gelegt werden, die im Außenbereich 
gilt. 

Der Radweg wird vorhabenbedingt umgeleitet, über den vorhandenen, 
asphaltierten Feldweg am Fürtlesbachgraben. Zwischen dem Radweg 
und den Flurstücken 7215/2, 7216, 7216/1 verbleibt eine 
durchschnittlich 20m breite Bachzone. In diesem 
Fließstreckenabschnitt kann ein Gewässerrandstreifen mit 10m Breite 
nicht angelegt werden. 

Eine Zuwegung für die Durchführung von Pflegemaßnahmen 
(Maschineneinsatz) ist erforderlich und wird wird in Form eines 
Grasweges incl. Unterbau in die Bachwiesenfläche integriert. Eine 
Gefährdung von FFH-Leitarten ist nicht zu befürchten. 

   4.2.4 Die bezeugten Nachweise der Groppe in den betroffenen 
Abschnitten von Zaber und Fürtlesbach stammen aus dem Jahr 
2019, Steinkrebse wurden 2019 im Fürtlesbach nachgewiesen. Wir 
setzen voraus, dass bei dennoch durchgeführten Eingriffen in die 
Gewässer bereits nach einem Jahr die erste 
Monitoringuntersuchung durchgeführt wird, um den Nachweis zu 
erbringen, dass an den Gewässern keine Verschlechterung 
eingetreten ist. Wir erwarten, dass bei einem negativen Ergebnis 
Finanzmittel reserviert sind, um eine schonende Nachbesserung 
durchzuführen, damit die ökologische Bilanz des 
Ausgangszustands wieder hergestellt wird. 

Weitere Monitoringuntersuchungen können z.B. nach 3,5 und 10 
Jahren durchgeführt werden. 

Eine gewässerökologische Begutachtung des Fürtlesbach und der 
Zaber ist bereits beauftragt. Das Arteninventar und die 
Bestandsdichten werden vor und nach der Maßnahme dokumentiert 
(Fische, Krebse, Makrozoobenthos; Erfolgskontrolle). 

   4.2.5 Die Sinnhaftigkeit eines gewässerbegleitenden „Naturweges“ 
(unbefestigt?) entlang der Zaber in einem Industriegebiet 
erschließt sich nicht. Anzunehmen ist, dass diese Strecke von 
Hundehaltern frequentiert werden wird, die mit dem PKW anreisen. 
Damit werden eventuell Reviere von Zweig- und baumbrütenden 
Vogelarten vereitelt. Falls auf die Wegeausweisung nicht verzichtet 
werden kann, erwarten wir, dass ein Abstand von der 
Böschungsoberkante von mindestens 10 m eingehalten wird, auf 
dem sich ein ökologisch hochwertiger Gewässerrandstreifen 
entwickeln kann. 

Ein Fußpfad in der Zaberaue ist nur westlich der Brücke 
Maybachstraße vorgesehen. Bereits jetzt wird dort der 
Gewässerrandstreifen entlang der Zaber als Wanderpfad genutzt. 
Diese Wegeverbindung wird in der Planung aufgegriffen. Der 
Naturerfahrung soll in diesem Zaberabschnitt ggü. dem reinen 
Naturschutz Vorrang eingeräumt werden. Der Fußpfad liegt 
mindestens in einem Abstand von 10m zur geplanten 
Böschungskante. 
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   4.2.6 Bei der Bilanzierung der Ausgleichsflächen wird auf eine 
überschlägige Abschätzung von Umweltplanungen Jatho 
verwiesen, die einen Überschuss von 255.000 Ökopunkten beim 
Schutzgut Biotope und von 59.000 Ökopunkten beim Schutzgut 
Boden erwarten lassen, welche dann zu einer Summe von 
314.000 Ökopunkten addiert werden. Die Grundlagen für diese 
Abschätzung und der Rechengang sind den ausgelegten 
Unterlagen nicht zu entnehmen. Wie der Überschuss zu Stande 
kommt, ist nicht nachvollziehbar. 

Die konkrete Bilanzierung liegt zwischenzeitlich vor und wurde in den 
Umweltbericht eingearbeitet. 

   4.2.7 Die geplante, gewässeruntypische Umgestaltung von Zaber 
und Fürtlesbach beinhaltet zumindest die Maßnahmen Cl 04 und 
Cl 05 für die Markung Cleebronn aus dem 
Gewässerentwicklungsplan Zaber. Die Entwicklung eines 
mindestens 10m breiten Gewässerrandstreifens mit 
Nutzungsbeschränkung an der Zaber (Cl 04) und die naturnahe 
Gestaltung der Mündung des Fürtlesbachs (Cl 05) sind mit 
förderfähigen Kosten zwischen EUR 20.000,- bis 60.000,- 
machbar. 

Die vorgesehenen Entwicklungsmaßnahmen an Zaber und 
Fürtlesbach orientieren sich an den für diese Fließgewässer typischen 
Merkmalen (Hydromorphologische Steckbriefe der 
Fließgewässertypen). 

   Wir schlagen deshalb vor, statt der geplanten, ökologisch riskanten 
Gewässerveränderungen die folgenden, weiteren Maßnahmen 
aus dem GEP Zaber endlich umzusetzen: 

Das Gewässerentwicklungskonzept Zaber umfasst kommunale 
Maßnahmen, die sich teilweise bereits in der Planung befinden. Diese 
stehen nicht im Widerspruch zu den geplanten 
Renaturierungsmaßnahmen. Zudem handelt es sich bei diesen 
Maßnahmen um öffentlich geförderte Maßnahmen, die somit nicht, 
bzw. nur teilweise als Ausgleich für den Bebauungsplan angerechnet 
werden könnten. 

   GEP-
Maßnahme 

Vorhaben Schätzkosten 

   Cl 03 Graben extensivieren 10.000,-  

   Cl 07 Sohlschalen im Balzhöfer Bach 
entfernen 

10.000,-  

   Cl 08 Sohlschalen im Sägmühlenkanal 
entfernen 

10.000,-  

   Cl 09 Steinschüttung am rechten 
Zaberufer entfernen 

10.000,-  

   Gü / Cl 01 Gewässerrandstreifen an der Zaber 
entwickeln 

10.000,-  

   Gü /Cl 02 Wanderungshindernis / Absturz in 
der Zaber entfernen 

10.000,-  
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   4.3 Der Eingriff in den Boden durch Versiegelung soll durch den 
Auftrag des Aushubs auf 163.838 m2 schlechterer Böden 
ausgeglichen werden. 

Das ist richtig. 

   4.3.1 Wir halten Oberbodenmanagement als 
Ausgleichsmaßnahme für Versiegelungen für äußerst fragwürdig. 
Aus Naturschutzsicht bedeutet der Auftrag guten Bodens auf 
nährstoffärmere Flächen eine Verschlechterung. Auch im Sinn 
einer Humus bewahrenden und aufbauenden Landwirtschaft ist 
der Auftrag von Mineralboden auf bestehenden Humus nicht 
zweckmäßig. Schließlich wird beim Ab- und Auftrag das 
Bodengefüge erheblich gestört, neu aufgetragenes, noch nicht 
durchwurzeltes Erdmaterial ist auf hängigen Flächen sehr 
erosionsanfällig und die Erdarbeiten können zu erheblichen 
Bodenverdichtungen führen. 

Die gültige Ökokontoverordnung sieht eine Anrechenbarkeit des 
Oberbodenmanagements vor. Das Vorgehen entspricht somit den 
gesetzlichen Anforderungen und stellt eine Maßnahme zugunsten der 
landwirtschaftlichen Belange dar. 

   4.3.2 Wo der Auftrag stattfinden soll, ist den ausliegenden 
Unterlagen nicht zu entnehmen. Voraussetzung für die im 
Umweltbericht veranschlagte Aufwertung um 4 Ökopunkte wäre 
nach Anlage 2, Abschnitt 3.1 ÖkokontoVO, dass die Böden eine 
ganze Wertstufe schlechter sind. Andererseits dürfen sie nicht 
erosionsgefährdet sein und der Auftrag darf nicht zu 
Verdichtungsschäden führen. Wir haben erhebliche Zweifel, ob 
derartige Flächen im Zabergäu zu finden sind. Sie müssten vor 
dem Satzungsbeschluss festgelegt und planungsrechtlich 
gesichert werden. 

Die Themenkarte „Suchraum Bodenauftrag“ der LUBW zeigt auch für 
das Zabergäu entsprechende geeignete Flächen.  

Die Maßnahme selbst wird durch eine bodenbiologische 
Baubegleitung überwacht. Entsprechende Maßnahmen zur 
Erosionsvermeidung und Gefügestabilität sind vorgesehen und 
werden durchgeführt. 

   4.4 Dass bei der Inanspruchnahme von über 14 ha freier 
Landschaft, von der fast 12 ha versiegelt werden und die 
erhebliche negative Auswirkungen auf alle Schutzgüter hat, ein 
Überschuss an Ökopunkten im 6-stelligen Bereich erzielt werden 
soll, ist offensichtlich widersinnig. Dies geht auf 

Die Sinnhaftigkeit der Bilanzierungsvorgaben kann prinzipiell in Frage 
gestellt werden. Die grundsätzliche Entscheidung, in diesem Verfahren 
die ÖKVO anzuwenden liegt bei der Genehmigungsbehörde (LRA). 
Sobald die ÖKVO angewendet wird, ist nur für zwei Schutzgüter 
Biotope und Boden eine Berechnung mittels Ökopunkten vorgegeben. 
Für die weiteren Schutzgüter ist in der ÖKVO keine Punkteberechnung 
geregelt. Eine schutzgutübergreifende Anrechnung von Ökopunkten 
führt dazu, dass auch zu Lasten eines der betroffenen Schutzgüter ein 
Punkteüberschuss der Kompensation entstehen kann. 

   - die unangemessen hohe Bewertung der begrünten Dächer 

   - die nicht nachvollziehbare Bewertung der fragwürdigen 
Gewässergestaltungsmaßnahmen und 

   - den fragwürdigen Ausgleich der Flächenversiegelung durch 
„Oberbodenmanagement“ zurück. 
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  5. Wir vermissen eine Begründung, weshalb das 
Regenrückhaltebecken als Betonwanne ausgeführt wird, die einen 
hohen Reinigungsaufwand erfordert und bei potentieller 
Besiedelung mit einer Flußregenpfeiferbrut eine schwerwiegende 
Artenschutzproblematik aufwerten wird. Im Zug von 
Flurbereinigungen und bei Hochwasserschutzmaßnahmen der 
kommunalen Zweckverbände werden seit Jahrzehnten naturnahe 
Becken gebaut, die ihren Zweck gut erfüllen. Auf FlSt. 7247 
existiert auf Markung Cleebronn nahe der Zaber bereits ein 
naturnäher gestaltetes RRB. Wir erwarten, dass diese alternative 
Bauweise als Ersatz für die geplante Betonwanne geprüft wird. Wir 
gehen davon aus, dass in der Fabrik ausreichend dimensionierte 
Rückhaltevorrichtungen für alle gewässerschädigenden 
Substanzen vorgehalten werden, so dass die Betonwanne im 
Rückhaltebecken für das Oberflächenwasser nicht aus 
Grundwasserschutzgründen erforderlich ist. 

Nur mit einem Betonbecken kann sichergestellt werden, dass keine 
verunreinigten Wässer im Havariefall in den Boden, das Grundwasser 
oder die Zaber gelangen können. Auch die Kapazität des Beckens 
konnte nur als Betonbecken so ausgelegt werden, dass im 
ungünstigsten Fall, dem Zusammentreffen von andauerndem Regen, 
gleichzeitigem Überflutungsregen und dem Havariefall mit 
anfallendem Löschwasser, das durch Absperrung der Schieber-
Anlage zurückgehalten werden muss, genügend Speichervolumen 
vorgehalten werden kann. Nach eingehender Prüfung und Abwägung 
ist die Entscheidung für ein Betonbecken gefallen. Siehe dazu auch 
die Ausführungen zu Stellungnahme Nr. 2 (NABU Kreisverband HN). 

Für Kleintiere und Amphibien wird eine Ausstiegshilfe vorgesehen. Als 
zusätzlicher Schutz ist der Beckenrand bis mind. 50 cm über OK 
Gelände zu führen. Es wird mit Absturzsicherung in Form von 
Geländer sowie mit Steighilfen (Steigleitern, 2 Stück) versehen. 

Für wasserschädigende Stoffe ist an den Standorten der Lagerung und 
dem Gebrauch der Substanzen jeweils eine WHG-Fläche mit 
entsprechendem Rückhaltevolumen vorgesehen und im BImSch-
Antrag beschrieben. Somit dient das Rückhaltebecken nicht dem 
Auffangen dieser Substanzen. Im Brandfall jedoch kann das 
anfallende Löschwasser dennoch mit den Substanzen vermischt 
werden und in den Kanal gelangen. Für diesen Fall wird sofort die 
Notfall-Schieber-Anlage hinter dem Regenrückhaltebecken 
geschlossen und auch das Schmutzwasser über einen Umlenkschacht 
in das Becken geleitet, sodass kein belastetes Wasser in den Boden, 
das Grundwasser oder die Zaber gelangen kann. Das Becken wird 
dann von einer Fachfirma geleert und der Inhalt fachgerecht entsorgt.  

Dennoch wird in Absprache mit der Genehmigungsbehörde im 
weiteren Verlauf der Planung die Ausführung als Erdbecken 
untersucht. 

Unabhängig davon wird die Hochwassersituation der Zaber durch die 
Versiegelung der Flächen nicht verschlechtert. Der natürliche 
Regenabfluss aus dem Ursprungsgelände für die Bebauungsfläche 
beträgt 158 l/s. Der durch die Versiegelung entstehende Regenabfluss 
wird durch Rückhaltung im Regenrückhaltebecken und 
nachgeschalteter Drossel auf insgesamt 137 l/s reduziert, so dass der 
natürliche Regenabfluss sogar unterschritten wird.  

Durch Vorschaltung von Reinigungsanlagen und Nachschaltung einer 
Notfall-Schieber-Anlage (NSA) kann sichergestellt werden, dass kein 
kontaminiertes Wasser in die Zaber gelangt. 
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27. Polizeipräsidium Heilbronn   
Sachbereich Verkehr 

vom 09.08.2019 

Zunächst möchte ich mich für die verspätete Antwort entschuldigen.  

 Aus verkehrspolizeilicher Sicht bestehen gegen die geplante 
Erweiterung des bestehenden Industriegebietes bei einer Ertüchtigung 
der Knotenpunkte zur Steigerung der Leistungsfähigkeit keine 
Bedenken. 

Kenntnisnahme. 

  Es wird angeregt, ausreichend Parkraum für den Schwerlastverkehr 
vorzusehen, da in den Industriegebieten zunehmend mehr LKW-
Fahrer ihre Ruhezeit verbringen. 

Dies ist Aufgabe der Betriebe und bisher gab es auch keine größeren 
Probleme mit parkenden LKW im Gewerbegebiet Langwiesen. 

Im Rahmen der Vorhabenplanung zu „Langwiesen IV“ wurde darauf 
geachtet, dass genug Abstellmöglichkeiten für LKW auf dem 
Betriebsgelände vorhanden sind. 

  Eine weitere Beteiligung am Verfahren - insbesondere in verkehrlicher 
Hinsicht - mit Verweis auf den jeweiligen Internetlink ist weiter 
erwünscht. 

Kenntnisnahme und Beachtung. 
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1. Regionalverband 
Heilbronn-Franken 

vom 19.06.2020 

Wir tragen mit Verweis auf unsere Stellungnahme vom 18.07.2019 
keine weiteren Anregungen vor. 

Kenntnisnahme und Beachtung. 

  Wir bitten um Mitteilung der Rechtsverbindlichkeit der Planung unter 
Benennung der Planbezeichnung, des Datums und Übersendung 
einer Planzeichnung, gerne auch in digitaler Form. Die Übersendung 
einer rechtskräftigen Ausfertigung ist nicht erforderlich. 

 

2. BUND 
Bund für Umwelt und 
Naturschutz Deutschland 

vom 22.06.2020 

1. Wir halten eine Umweltverträglichkeitsprüfung nach UVPG nach 
wie vor für erforderlich. Die Gründe haben wir bereits in der 
Stellungnahme vom 02.08.2019 sowie im Schreiben vom 
09.12.2019 an die Bürgermeister der Zabergäu-Gemeinden 
ausgeführt. Wir fassen noch einmal zusammen: 

Diese Anmerkungen zur Erforderlichkeit einer 
Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) beziehen sich nicht auf die 
einzelnen Änderungen, die Gegenstand der erneuten Offenlage 
waren. Nachfolgend wird nochmals die Stellungnahme aus der 
Abwägungssynopse der Offenlage aufgeführt, da sich an der 
damaligen Beurteilung nichts geändert hat: 

  1.1 Nach Anhang 1 UVPG, Ziffer 18.5.1 ist für den Bau einer 
Industriezone für Industrieanlagen, für den im bisherigen 
Außenbereich im Sinne des § 35 des Baugesetzbuchs ein 
Bebauungsplan aufgestellt wird, mit einer zulässigen 
Grundfläche von mehr als 100 000 m2 eine vollständige 
Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) durchzuführen. 

Entsprechend § 19 Abs. 2 BauNVO ist das Baugrundstück und die 
festgesetzte GRZ von 0,8 maßgeblich. Damit liegt die überbaubare 
Grundfläche unter 10 ha. Jedoch selbst, wenn die Grundfläche über 
10 ha betragen würde, ist eine Umweltverträglichkeitsprüfung nach 
den Vorschriften des UVPG im Rahmen des 
Bebauungsplanverfahrens nicht erforderlich. Vielmehr wird die 
Umweltverträglichkeitsprüfung im Bauleitplanverfahren als 
(strategische) Umweltprüfung nach den Vorschriften des BauGB 
durchgeführt. Dies ist in § 50 Abs. 1 UVPG ausdrücklich geregelt. Die 
Umweltprüfung wurde hier nach § 2 Abs. 4 BauGB durchgeführt. 
Daran bestehen keine Bedenken. Die umweltrechtlichen gesetzlichen 
Anforderungen wurden damit im Aufstellungsverfahren 
ordnungsgemäß berücksichtigt. 

Es ist auch keineswegs so, dass die (unionsrechtlich vorgegebenen) 
umweltrechtlichen Anforderungen einer Umweltprüfung wesentlich 
anders wären als bei der Umweltverträglichkeitsprüfung nach UVPG. 
Die Strategische Umweltprüfung nach BauGB (SUP) ist an die 
Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) angelehnt. Die Prinzipien sind 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 Der Umweltbericht ist auch in seiner korrigierten und ergänzten 
Version keine UVP im Sinn des UVPG (Ziffer 1.1.1, S.S 
Umweltbericht) 
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1.3 Die Verpflichtung zur Durchführung einer UVP im 
Bauleitplanverfahren wird auch nicht durch den Verweis auf die 
UVP im BlmSchG-Verfahren erfüllt, da im BlmSchG-Verfahren 
bei allen Fragen zu den Schutzgütern Boden, Pflanzen, Tiere, 
Biotope, Landschaft etc. auf das Bbpl.-Verfahren verwiesen 
wurde. 

die gleichen. Ausgehend davon ist insofern auch unerheblich, welche 
Fläche überbaut wird. 

Eine Pflicht zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung 
nach dem UVPG besteht jedoch im Rahmen des 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens. Dies wurde 
vom Vorhabenträger jedoch beachtet. Das Verfahren ist derzeit im 
Gange. 

  1.4 Die Verpflichtung wird auch nicht dadurch hinfällig, dass die 
überbaubare Fläche auf unter 10 ha heruntergerechnet wird. Zur 
durch die Gebäude versiegelten Fläche muss die ebenfalls 
versiegelte Fläche des Rückhaltebeckens hinzugezählt werden. 
Damit liegt die überbaubare Fläche deutlich über 10 ha. 

  1.5 Selbst wenn die Auffassung zutreffen würde, dass die 
maßgebliche überbaubare Fläche unter 10 ha liegt und damit 
eine obligatorische UVP entfällt, müsste die dann 
vorgeschriebene Allgemeine Vorprüfung in Anbetracht der 
gravierenden Umweltauswirkungen des Vorhabens, die nicht 
zuletzt im BlmSchG-Verfahren deutlich geworden sind, 
notwendigerweise zum Ergebnis führen, dass eine UVP 
erforderlich ist. 

  2. Die Erhebungen zum Schutzgut Arten und Biotope und zum 
speziellen Artenschutz weisen erhebliche Mängel auf: 

 

  2.1 Bei den Erhebungen zur Avifauna wurden zahlreiche im 
Untersuchungsgebiet vorkommende Vogelarten nicht erfasst, Z. 
B. Bluthänfling, Buntspecht, Grünspecht, Gartengrasmücke, 
Hausrotschwanz, Teichrohrsänger, Kuckuck, Rauch- und 
Mehlschwalbe, Wacholderdrossel, Rohrammer und - knapp 
außerhalb des Untersuchungsgebiets - der Neuntöter (vgl. 
Anlage). 

2021 wird eine erneute Untersuchung der Brutvogelfauna im Bereich 
der geplanten Renaturierungsabschnitte stattfinden. Die Nachweise 
von Feldlerche und Schafstelze im Bereich der geplanten 
Werkserweiterung (dies waren Ackerflächen) ist jedoch plausibel. 
Zudem ist zu berücksichtigen, dass ausschließlich Brutvorkommen 
und hier insbesondere die naturschutzfachlich relevanten Arten) und 
nicht alle Beobachtungen darzustellen sind. 
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  2.2 Offensichtlich wurden keine floristischen Erhebungen 
durchgeführt in der Annahme, auf Äckern könnten keine 
wertgebenden Arten vorkommen. Nach Angaben Ortskundiger 
kommen am Fürtlesbach die geflügelte Braunwurz (Scophularia 
umbrosa) und auf benachbarten Ackerflächen das Kleine 
Mäuseschwänzchen (Myosurus minimus) sowie das Eiblättrige 
Tännelkraut (Kickxia spuria) vor. Diese Zufallserhebungen 
zeigen, dass eine systematische Erhebung der Flora 
erforderlich gewesen wäre. Da dies verpasst wurde, hilft nur 
eine worst-case-Annahme bei der Abwägung von Eingriff und 
Ausgleich. 

Die genannten Arten sind nicht im Rahmen des besonderen 
Artenschutzes sondern bei der Gesamtabwägung zu beurteilen. 

  2.3 Die Bedeutung des Fürtlesbachs als Leitlinie für Fledermäuse 
zwischen Stromberg und Zaber wurde offensichtlich nicht 
erkannt und nicht in die Abwägung eingestellt. Bei einer 
Begehung mit Bat-logger im Frühsommer 2020 wurden dort 
Großer Abendsegler, Graues Langohr, Rauhautfledermaus und 
Zwergfledermaus festgestellt. Alle diese Arten sind streng 
geschützt. 

Der Fürtlesbach und dessen begleitenden Strukturen (Gehölze, 
Freiflächen) bleiben erhalten bzw. werden durch die festgesetzte 
Renaturierung teilweise gestärkt. Sie bleiben daher als Leitlinie für 
Fledermäuse erhalten. Die genannten Arten weisen im Allgemeinen 
nur eine geringe Strukturbindung auf. Im Sommer 2021 wird entlang 
des Fürtlesbach und der Zaber noch eine spezielle 
Fledermausuntersuchung durchgeführt. Sollten sich hieraus wieder 
erwarten mögliche Betroffenheiten ergeben (z. B. im Bereich der 
Brückenbauwerke), kann mit entsprechenden Maßnahmen 
gegengesteuert werden. 

  2.4 Bei den vorgeschlagenen Ausgleichsmaßnahmen sollen 
Fürtlesbach und Zaber erheblich verändert werden. Daher ist 
eine Erfassung von Fischen und Makro-Zoobenthos in diesen 
Gewässern erforderlich. Im Fürtlesbach leben u. a. der 
Steinkrebs (Austropotamobiostorrentium), dessen Bestände in 
den letzten Jahren im Regierungsbezirk dramatisch 
eingebrochen sind, und die Groppe. Beide sind FFH-Arten und 
nach der Bundesartenschutzverordnung streng geschützt. 

Eine Erfassung wurde vom Büro am Fluss e.V. 2020 durchgeführt und 
die Veränderungen wurden dahingehend angepasst (mgl. Einbau 
Krebssperre nach nochmaliger Überprüfung im Juni 2021) 

  3. Aus den ergänzten Ausführungen zum Schutzgut Mensch, Ziffer 
4.1.1, S. 44/45 Umweltbericht, geht hervor, dass die Schwelle 
der Gesundheitsgefahr beim Lärm an den Gebäuden der 
Cleebronner Straße nur dann unterschritten wird, wenn auf der 
Cleebronner Straße eine Geschwindigkeitsbegrenzung von 30 
km/h festgesetzt wird. Dies dürfte über Festsetzungen im 
Bebauungsplan nicht möglich sein. Wenn der Bebauungsplan 
wie vorliegend verabschiedet würde, würde also eine 
gesundheitsgefährdende Lärmbelastung wissentlich in Kauf 
genommen. 

Es ist richtig, dass die erforderliche Geschwindigkeitsbeschränkung an 
der Cleebronner Straße nicht im Bebauungsplan verbindlich geregelt 
werden kann. Dies erfordert das Konfliktbewältigungsgebot auf Ebene 
des Bebauungsplans aber auch nicht. Ausreichend und erforderlich ist 
es, dass der Konflikt lösbar ist. Hierzu hat die Stadt Güglingen im 
Rahmen des laufenden Lärmaktionsplans eine schalltechnische 
Prüfung der Situation veranlasst. Ziel der Stadt ist es, in Abstimmung 
mit der zuständigen Verkehrsbehörde eine 
Geschwindigkeitsbeschränkung im betroffenen Abschnitt zu 
umzusetzen. 
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  4. Auch die geänderte Eingriffs-/Ausgleichsbilanzierung (Ziffer 8.3 
Umweltbericht) weist gravierende Mängel auf: 

 

  4.1 Schutzgut Boden:  

   Beim Oberbodenmanagement werden lediglich zwei Flächen 
abgezogen: Beim Abtrag die Teilfläche, die keine 60 
Bodenpunkte erreicht und demnach nicht zur Aufwertung 
anderer Böden geeignet ist, beim Auftrag die Teilfläche, die 
bereits mehr als 60 Bodenpunkte hat und deshalb nicht 
aufwertungsfähig ist (S. 71/72 Umweltbericht).  

Das Oberbodenmanagement wurde nochmals überarbeitet und neu 
bilanziert. Es wurden nun nur Punkte als ökokontofähig 
miteinbezogen, die absolut anrechenbar sind.  285.306 ÖP wurden 
abgezogen. Dies ist dem Umweltbericht zu entnehmen.   

   Völlig außer Acht gelassen wird dabei, dass beim bereits 
erfolgten Oberbodenmanagement eben nicht der fruchtbare 
Boden separat abgetragen und auf Äcker mit geringeren 
Bodenzahlen aufgetragen wurde, sondern es wurde humoser 
Boden der oberen 30 cm mit mineralischem Boden tieferer 
Schichten vermischt und zusammen gelagert. Zum Auftrag 
gelangte also ein Mischboden, der auf erheblichen Flächen nicht 
zu einer Aufwertung, sondern zu einer Abwertung der Böden 
führte. Da die Arbeiten teilweise zu ungeeigneter Zeit 
stattfanden, wurde ein Teil des aufgetragenen Materials sofort 
in abgeschwemmt und gelangte in die Vorfluter. Dafür 
Ökopunkte anzurechnen, ist völlig verfehlt. Vielmehr handelt es 
sich bei dem Auftrag von mit Humus vermischtem Mineralboden 
auf gute Äcker um einen weiteren Eingriff in das Schutzgut 
Boden. Damit sind beim Schutzgut Boden offen  

 

 

   - der Ausgleich für die durch das Bauvorhaben 
versiegelten Flächen 

Der Ausgleich ist mit der Renaturierung der Zaber und den sonstigen 
Maßnahmen (Anlage Streuobstwiese, Dachbegrünung, GOP 
Werksgelände) geschaffen. Es wurde bei der Bilanzierung nach 
gesetzlichen Maßstäben vorgegangen. 

   - der Ausgleich für die durch den unsachgemäßen 
Bodenauftrag abgewerteten Ackerflächen 

Dies wurde berücksichtigt, durch Abzüge beim 
Oberbodenmanagement und andere Ausgleichsmaßnahmen. Siehe 
Bilanz im UB. 

   sowie die Verschlechterung beim nicht separat bilanzierten 
Schutzgut Wasser durch das abgeschwemmte Erdmaterial. Es 
verbleibt ein riesiges Ausgleichsdefizit. 

 

  4.2 Schutzgut Arten und Biotope  
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   Dass das Überbauen von fast 14 ha Ackern und Graswege nicht 
zu einer Aufwertung um 150.543 Ökopunkte beim Schutzgut 
Arten und Biotope führen kann, leuchtet auch ohne detaillierte 
Berechnung unmittelbar ein. Diese Bilanzierung müsste bei den 
Vertretern der Landwirtschaft Empörung auslösen. Hier sehen 
wir folgende Mängel: 

Die E/A-Bilanz wurde nach den Vorgaben der LUBW berechnet. 
Außerdem wurden mit der Unteren Naturschutzbehörde (UNB) strittige 
Punkte vorab geklärt und freigegeben.  

So zum Beispiel die im nächsten Punkt erwähnte Dachbegrünung. 
Diese erzielt mit 8 ÖP einen nur sehr geringen Wert im Vergleich zu 
sonstigem Grünland. Damit sollte man es aber auch nicht vergleichen, 
sondern mit einem komplett versiegelten Dach. 

  4.2.1 Die Dachbegrünung ist nach unserer Auffassung viel zu hoch 
bewertet. Diese Flächen stehen nicht im Verbund mit den 
Lebensräumen der Umgebung und sind für nicht flugfähige 
Tiere wie Kleinsäuger, Reptilien, Laufkäfer oder Spinnen 
überhaupt nicht und für flugfähige Insekten nur eingeschränkt 
erreichbar. 

Die Bewertung wurde so von der UNB vorgegeben. Siehe oben 

  4.2.2 Bei den Bäumen wird für die Bilanzierung ein Zuwachs von 65 
cm und damit ein rechnerischer Umfang von 87 cm bilanziert. 
Bäume in Gewerbegebieten werden erfahrungsgemäß in den 
meisten Fällen gefällt, bevor sie diesen Umfang erreichen. 
Außerdem liegt der Sinn der Ökokonto-VO darin, 
Ausgleichsmaßnahmen vorzuziehen und dann zum Zeitpunkt 
der Bewertung von Eingriff und Ausgleich den bis dahin 
erreichten Zuwachs in die Bilanzierung einzustellen. Wenn ein 
fiktiver Zustand in 25 Jahren, der mit einiger Wahrscheinlichkeit 
nicht erreicht wird, in die Bilanzierung eingestellt wird, wird der 
Sinn des Ökokontos auf den Kopf gestellt. 

Die Bäume sind nach den Festsetzungen des Bebauungsplans 
verbindlich herzustellen und dauerhaft zu unterhalten. Soweit Bäume 
eingehen, sind diese zu ersetzen.  

Es ist korrekt, dass die Ökokonto-Verordnung die Möglichkeit regelt, 
vorgezogene Maßnahmen bei späteren Eingriffen in Natur und 
Landschaft als Kompensationsmaßnahmen anrechnen zu können. 
Dieser Gedanke ist jedoch nicht auf Ausgleichsmaßnahmen nach § 1a 
Abs. 3 BauGB übertragbar. Die Ökokonto-Verordnung gilt nicht für die 
Ermittlung von Ausgleich und Ersatzmaßnahmen in der 
Bauleitplanung, also bei Erstellung von Flächennutzungs- und 
Bauleitplänen (vgl. § 12 Ökokonto-Verordnung BW). Hier ist § 1a Abs. 
3 BauGB einschlägig. Im Rahmen der Abwägungsentscheidung über 
den Bauleitplan muss die Gemeinde u.a. die Grundsätze der 
Vermeidung und Kompensation von Eingriffen in Naturhaushalt und 
Landschaftsbild berücksichtigen. Mit der Einwendung wird damit die 
Bedeutung der Ökokonto-Verordnung auf Ebene der Bauleitplanung 
verkannt. In der bauplanungsrechtlichen Eingriffsregelung besteht 
zwar auch die Möglichkeit vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen 
durchzuführen (§ 135a Abs. 2 S. 2 BauGB). Rechtlich ist dies jedoch 
nicht zwingend. In Bauleitplanverfahren wird lediglich regelmäßig auf 
die Bewertungsvorgaben der für den Ökokonto-Verordnung Bezug 
genommen. So auch im vorliegenden Planungsverfahren. 
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  5. Als wesentliche Ausgleichsmaßnahmen sind Veränderungen an 
Zaber und Fürtlesbach geplant. Diese liegen lediglich als 
Übersichtspläne mit zahlreichen Einschrieben vor, aber ohne 
Erläuterungsbericht, Schnitte etc. Wie diese Maßnahmen und 
Flächen zur Eingriffs- /Ausgleichsbilanz beitragen sollen ist 
völlig unklar. Diese Darstellungen können unsere bereits mit 
Stellungnahme vom 02.08. 2019, Ziffer 4. 2, vorgebrachte Kritik 
nicht ausräumen, dass die Ausgleichsmaßnahmen selbst 
Eingriffe in die Lebensräume streng geschützter Arten sind. Wir 
wiederholen den in Ziffer 4. 2.6 der genannten Stellungnahme 
vorgebrachten Vorschlag, stattdessen Maßnahmen aus dem 
Gewässerentwicklungsplan Zaber umzusetzen, um vorhandene 
gravierende Defizite an diesen Gewässern zu beseitigen. 

Die Ausgleichsmaßnahmen an Zaber und Fürtlesbach wurden auf 
diese Aspekte nochmals überprüft, insbesondere die 
artenschutzfachlichen Themen. Die dabei gewonnenen Erkenntnisse 
wurden im weiteren Planungsverfahren der Renaturierung 
berücksichtigt. 

  6. Als Maßnahme zum vorgezogenen Funktionsausgleich für die 
Feldlerche sieht der Umweltbericht Lerchenfenster vor mit der 
Maßgabe „Bei der anschließenden Bewirtschaftung bestehen 
für die Bewirtschaftung keine Einschränkungen hinsichtlich 
Düngung und Pflanzenschutzmitteleinsatz“ (S. 65). Damit würde 
riskiert, dass Bruten der Feldlerche durch 
Pflanzenschutzmitteleinsatz geschädigt werden. Das ist weder 
naturschutzfachlich vertretbar noch verträgt es sich mit den 
Vorgaben in § 13 PflSchG. Wir weisen darauf hin, dass der 
Abschlussbericht des von der Deutschen Bundesstiftung 
Umwelt zusammen mit dem NABU und dem Deutschen 
Bauernverband durchgeführten Projekts „1000 Acker für die 
Feldlerche“ vom September 2011 im Absatz „positive Effekte 
nachweisbar“ darauf hinweist, dass vegetationslose 
Feldlerchenfenster, die durch Einsatz von Herbiziden entstehen, 
kein ausreichendes Nahrungsangebot bieten können, weil viele 
Insekten und Spinnen mit Pflanzen assoziiert sind. 
Entsprechendes gilt noch viel mehr für den Einsatz von 
Insektiziden. Bei Feldlerchenfenstern, die als CEF-Maßnahmen 
dienen, muss der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln 
ausgeschlossen werden. 

Es ist richtig, dass die alleinige Anlage von Lerchenfenstern keine 
hinreichend geeignete Maßnahme zur Förderung der Feldlerche 
darstellt, da i.d.R. nicht das Brutplatzangebot sondern die 
Nahrungsverfügbarkeit limitierend ist. Deshalb soll im Rahmen der 
Interimsmaßnahme CEF1a (2020/21) speziell zur Erhöhung des 
Nahrungsangebots ein benachbarter, größerer (einjähriger) 
Blühstreifen angelegt werden. Ab 2022 soll diese Funktion dann bei 
geänderter Lage eine größerflächige dauerhafte (mehrjährige) Brache 
übernehmen. 

Für die Feldlerchenfenster selbst bestehen bei der anschließenden 
Bewirtschaftung der Flächen keine Einschränkungen hinsichtlich 
Düngung und Pflanzenschutzmitteleinsatz. 

  7. In den Wasserflächen, die auf der Abgrabungsfläche entstanden 
sind, haben sich 2020 Wechselkröten eingefunden. Vermutlich 
haben sie dort abgelaicht. Es ist sicher zu stellen, dass die 
Verbote nach § 44 BNatSchG beachtet werden. 

Etwaige Vorkommen der Wechselkröte wurden im weiteren Verfahren 
ermittelt und maßnahmenseitig berücksichtigt (vgl. entsprechende 
Darstellung im Umweltbericht). 
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  8. Als zusätzliche Ausgleichsmaßnahme ist die Anlage einer 
Streuobstwiese geplant - möglicherweise in Erwägung, dass die 
vorgelegte Bilanzierung so nicht haltbar ist. Falls diese 
Obstwiese in einer überarbeiteten Bilanz als 
Ausgleichsmaßnahme beansprucht wird, sind dort 
naturschutzwidrige Nutzungen auszuschließen. 

An der Streuobstwiese soll als Ausgleichsmaßnahme festgehalten 
werden, jedoch an anderer Stelle. Die für die Streuobstwiese 
vorgesehene Fläche kann dann nicht anders genutzt werden. Teile 
dieser Fläche dienen auch für artenschutzfachliche Maßnahmen für 
Feuerfalter und Nachtkerzenschwärmer. 

 

  Anlage: 1 Blatt mit artenschutzfachlichen Erhebungen von Vogelarten  

3. Landratsamt Heilbronn 

vom 29.06.2020 

Naturschutz 

Einsatz einer ökologischen Baubegleitung 

Bei Großbaustellen, vor allem wenn sie an den Außenbereich 
angrenzen, empfehlen wir, wie bereits erfolgt, generell eine 
ökologische Baubegleitung für die gesamte Bauzeit. Durch 
vorausschauende oder schnelle Reaktionen können bei 
artenschutzrechtlichen Problemen zeitliche Verzögerungen vermieden 
werden. Es kann dadurch überwacht werden, dass keine 
Verbotstatbestände nach § 44 BNatSchG ausgelöst werden. Dies 
betrifft sowohl planbare Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen 
als auch unerwartete Sachverhalte, die trotz sorgfältiger Planung bei 
Großprojekten auftreten können. 

 

 

Die Anregung wird aufgenommen und eine ökologische Baubegleitung 
im Zuge der anlaufenden Ausführung bestellt. 

  Eine regelmäßige, fachlich angepasste Begehung und Prüfung der 
Großbaustelle auf artenschutzrechtliche Konfliktstellen ist vorzusehen. 

Kenntnisnahme und Beachtung. 

  Den Abschlussbericht bitten wir der unteren Naturschutzbehörde zur 
Kenntnis zu senden. 

Kenntnisnahme und Beachtung. 

  Für die Umsetzung der CEF- und Ausgleichsmaßnahmen ist eine 
ökologische (bzw. im Fall des Oberbodenmanagements eine 
bodenkundliche) Baubegleitung erforderlich und der Fortschritt und der 
Erfolg sind zu dokumentieren. Der Umfang der Dokumentation erfolgt 
in den öffentlich-rechtlichen Verträgen über eine Regelung zum 
Monitoring. 

Ökologische Baubegleitung siehe oben. Die Anregung für eine 
bodenkundliche Baubegleitung wurde aufgenommen und eine solche 
im Zuge der angelaufenen Ausführung bestellt. 

  Eingriffs-Ausgleichs-Bilanzierung:  
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   Es liegen Tabellen mit Details zum Oberbodenmanagement vor, 
deren Inhalt nicht zu den prognostizierten Ökopunkten für die 
Renaturierungsmaßnahmen passen. Werden die korrigierten 
Werte für das Oberbodenmanagement in der Gesamtbilanzierung 
für die Renaturierungsmaßnahmen eingerechnet, können 
734.373 ÖP anstelle von 776.443 ÖP erreicht werden. Dadurch 
ändert sich die Gesamtbilanz des Vorhabens. Der Überschuss 
beträgt dann 171.817 ÖP anstelle von 213.917 ÖP (vgl. 
Umweltbericht S. 82). 

Die Bilanzierung der Eingriffe und der Maßnahmen wurde komplett 
überarbeitet. Auf den geänderten Umweltbericht wird verwiesen. 

   Im Umweltbericht wird auf das teilweise nicht fachgerecht 
durchgeführte Oberbodenmanagement eingegangen. Auf einer 
bereits aufgefüllten und mit Ökopunkten bewertete Fläche wurde 
Mais eingesät. Dies stellt einen Verstoß gegen die 
Nebenbestimmung der Erdauffüllungsgenehmigung dar. Die 
Ökopunkte für diese Fläche in Höhe von 24.276 ÖP sind in Abzug 
zu bringen. Der Überschuss verringert sich dann, unter 
Berücksichtigung des vorher genannten Abzuges, auf 147.541 
Ökopunkte. 

Dies wurde bei der überarbeiteten Bilanzierung berücksichtigt. 

   Die Renaturierungsmaßnahmen von Zaber und Fürtlesbach, 
inklusive Oberbodenmanagement, sind in der Eingriffs-
Ausgleichsbilanzierung in den wasserrechtlichen Verfahren so 
darzustellen, dass erkennbar ist, wie die Punkte errechnet und 
zugeordnet werden. 

Die Eingriffs- und Ausgleichsbilanz wird im Umweltbericht zum 
Bebauungsplan erläutert und dargestellt. In den wasserrechtlichen 
Verfahren wird die Bilanzierung ebenfalls transparent berücksichtigt. 

  Textteil 

Eine Festsetzung zur Verwendung von Vogelschutzglas wurde im 
Textteil des Bebauungsplans nicht aufgenommen. Es wurden jedoch 
Abstimmungen mit dem Vorhabenträger durchgeführt. Die 
Verpflichtung soll über einen städtebaulichen Vertrag erfolgen. 

 

Dies ist richtig, eine Regelung zur Verwendung von Vogelschutzglas 
erfolgt im städtebaulichen Vertrag. Grundlage sind die Erläuterungen 
im Artenschutzbeitrag. 

 

  Hinweise zu den wasserrechtlichen Anträgen für die 
Renaturierungsmaßnahmen 

 

   Für das Oberbodenmanagement im Rahmen der 
Renaturierungsmaßnahmen ist ein bodenkundliches Gutachten 
und eine bodenkundliche Baubegleitung erforderlich. Die 
Einzelgenehmigungen für die Erdauffüllungen sind rechtzeitig 
einzuholen. 

Kenntnisnahme und Beachtung. 



 

Bebauungsplan und örtliche Bauvorschriften „Langwiesen IV“ – Nachtrag 3 der Begründung Seite 9 

Anregungen von Inhalt der Anregungen Beschluss der Verbandsversammlung 

   Aus naturschutzrechtlicher Sicht müssen den 
Wasserrechtsanträgen mindestens eine spezielle 
artenschutzrechtliche Prüfung (saP), ein landespflegerischer 
Begleitplan (LBP) mit Eingriffs-Ausgleichs-Bilanzierung und ein 
Antrag auf Biotopausnahme nach § 30 Abs. 3 BNatSchG 
beiliegen. 

Kenntnisnahme und Beachtung. 

  Landwirtschaft 

Aus landwirtschaftlicher Sicht bestehen gegen die Umwandlung 
(Ackerland in Streuobstwiese) des Flurstücks Nr. 1618; Gemarkung 
Güglingen, erhebliche Bedenken.  

Nach § 15 Abs. 3 BNatSchG sind bei Ausgleichs- und 
Ersatzmaßnahmen agrarstrukturelle Belange stärker zu 
berücksichtigen. Eine zusätzliche Inanspruchnahme 
landwirtschaftlicher Nutzflächen ist dringend zu vermeiden. 

Die Flurbilanz weist für das o.g. Flurstück Vorrangflur der Stufe l aus. 
Dies sind Böden sehr hoher Qualität für die nachhaltige Erzeugung von 
Nahrungs- und Futtermitteln. Solche Böden sind grundsätzlich in 
landwirtschaftlicher Nutzung zu erhalten (gem. § 2 Abs. 2 ROG). Die 
geforderte „stärkere Berücksichtigung“ ist aus landwirtschaftlicher 
Sicht hier nicht erkennbar. 

 

Im Zuge der fortgeführten Planung wird auf dem Flst. 1618, Güglingen, 
keine Streuobstwiese angelegt, sondern dort eine Maßnahmenfläche 
für die Feldlerche angelegt. Maßnahmen für die Feldlerche können nur 
auf geeigneten Ackerstandorten durchgeführt werden. Geeignete 
Alternativflächen auf ggf. geringerwertigen Standorten standen nicht 
zur Verfügung. Da auf der Maßnahmenfläche eine dauerhafte, 
mehrjährige Blühbrache vorgesehen ist, die zudem ein langfristiges 
auf die Bedürfnisse der Feldlerche abgestimmtes 
Flächenmanagement erfordert, ist auf dem Flurstück keine 
landwirtschaftliche Nutzung mehr möglich. 

  

 

Bodenschutz 

Es wird auf die Pflicht zur Beachtung der Bestimmungen des 
Bundesbodenschutzgesetzes (BBodSchG) und der 
bodenschutzrechtlichen Regelungen (BBodSchV) hingewiesen. 

 

Kenntnisnahme. 
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Mutterboden, der bei den Baumaßnahmen anfällt, ist gesondert von 
tieferen Bodenschichten abzuheben und zu lagern. Er ist in 
kulturfähigem, biologisch-aktivem Zustand zu erhalten und zur 
Rekultivierung und Bodenverbesserung zu verwenden (siehe § 202 
BauGB). Notwendige Bodenarbeiten sind schonend und unter 
sorgfältiger Trennung von Mutterboden und Unterboden 
durchzuführen. Bodenverdichtungen sind grundsätzlich zu vermeiden. 
Entstandene Bodenverdichtungen sind nach Abschluss der 
Bautätigkeit aufzulockern. Als Zwischenlager sind Mieten vorzusehen, 
die den Erhalt der Bodenfunktionen nach § 1 BBodSchG 
gewährleisten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Aufgrund der aktuellen Entwicklungen auf dem 
Bebauungsplangebiet weisen wir explizit auf Folgendes hin: 

 

  Artenschutz  

   Im Geltungsbereich hat sich ein Lebensraum und eine 
Fortpflanzungsstätte der streng geschützten, FFH-Anhang IV-Art 
Wechselkröte entwickelt, der zwischenzeitlich von den Amphibien 
besiedelt wurde. Nach Prüfung artenschutzrechtlicher Belange 
(ggf. inkl. CEF-Maßnahmen) gem. §§ 44 ff BNatSchG kommt die 
UNB zu dem Schluss, dass eine Ausnahme nach § 45 Abs. 7 
BNatSchG oder eine Befreiung nach § 67 BNatSchG erforderlich 
ist. Der entsprechende Antrag ist beim RP Stuttgart Ref. 55 
Naturschutz Recht zu stellen. Das Tötungsrisiko würde durch das 
Vorhaben trotz Umsetzung von Vermeidungs-, Minimierungs- und 
CEF-Maßnahmen signifikant erhöht. Darüber hinaus ist noch nicht 
geklärt, ob die Umsetzung einer CEF-Maßnahme im Umfeld des 
gegebenen Standortes fachlich sinnvoll möglich ist oder eine 
FCS-Maßnahme erforderlich wird. 

Kenntnisnahme. 

Für die Wechselkröte wurden zwischenzeitlich in Abstimmung mit der 
UNB und mit fachlicher Begleitung vorgezogene, funktionserhaltende 
Maßnahmen in Form von Laichgewässeranlagen und Entwicklung 
geeigneter Landlebensräume in deren Nahbereich durchgeführt. 
Weitere Maßnahmen zielen auf die Reduktion von Individuenverlusten 
ab (z. B. Absammeln und Umsetzen von Individuen im räumlichen 
Zusammenhang. 

Auch bei der Durchführung der o.g. Maßnahmen ist eine 
artenschutzrechtliche Ausnahme erforderlich, da eine vollständige 
Vermeidung von Individuenverlusten nicht möglich ist. Ein 
entsprechender Antrag wird beim Regierungspräsidium Stuttgart 
durch den Zweckverband gestellt. Die zuständige Stelle hat vorab 
signalisiert, dass eine Ausnahme in Aussicht gestellt werden kann. 
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 Darüber hinaus hat sich mittlerweile ein potenzieller Lebensraum 
für Reptilien entwickelt. Als Sofortmaßnahme ist daher das Stellen 
von Amphibien- /Reptilienzäunen umgehend erforderlich. Mit Hilfe 
der Zäune soll zum einen vermieden werden, dass sich an Land 
mobile Stadien der Wechselkröte weiter in die Fläche ausbreiten. 
Zum anderen soll verhindert werden, dass weitere Arten vor allem 
Zauneidechsen einwandern können. Die durch den Zaun 
hergestellten Kompartimente sind so zu wählen, dass kein 
erhöhtes Tötungsrisiko für die vorhandenen Wechselkröten 
entsteht (d. h. ausreichende Größe, ausreichendes Nahrungs- 
und Versteckangebot, Berücksichtigung der 
Fortpflanzungsstätten, usw.). Die enge Betreuung der Maßnahme 
durch ein Fachbüro ist erforderlich. 

Kenntnisnahme und Beachtung. Dies ist bereits entsprechend 
umgesetzt. 

Ö1  1 Privatperson mit 
Unterschriftenliste 

vom 13.06.2020 

Als von der Maßnahme betroffene Bürger des Zabergäus nehmen wir 
zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan „Langwiesen IV“ auf 
Gemarkung Cleebronn im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung 
gemäß BauGB § 4a Abs. 3 nachfolgend Stellung und begründen 
unsere Bedenken und Einwendungen wie folgt: 

 

  Biodiversität - Biologische Artenvielfalt Flora und Fauna  

  Die im Umweltbericht von Dr. Münzing S. 54 - 4.8. Biodiversität - 
getätigten Ausführungen, dass die biologische Artenvielfalt durch 
dieses Vorhaben nicht erheblich betroffen ist, möchten wir hier 
entschieden widersprechen. 

Selbst in einer intensiv landwirtschaftlich genutzten Feldflur mit 
zahlreichen linienhaften Biotopstrukturen ist eine schützenswerte 
Flora und Fauna anzutreffen. 

Die Anregungen beziehen sich nicht auf die geänderten Teile der 
Planung, die Gegenstand der erneuten Offenlage waren. 

  Spezielle artenschutzrechtliche Prüfung Brutvögel  

  Im Umweltbericht von Herrn Dr. Münzing fand ausschließlich die 
veröffentlichte avifaunistische Untersuchung der Vogelwelt von Stauss 
& Turni (08.04.2019, Erfassung Frühjahr 2018) - hier speziell Rote-
Liste-Arten Feldlerche, Wiesenschafstelze sowie Goldammer - 
Eingang. 

Die Anregungen beziehen sich nicht auf die geänderten Teile der 
Planung, die Gegenstand der erneuten Offenlage waren. 
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  Eine auf ehrenamtliche Initiative durchgeführte avifaunistische 
Untersuchung der Vogelwelt entlang Zaber und Fürtlesbach mit 9 
Begehungen im Zeitraum April bis Juni 2020 ergab ein deutlich 
umfassenderes Spektrum von Brutvogelarten, so zusätzlich 
Gartengrasmücke und Teichrohrsänger entlang Fürtlesbach, 
Eichelhäher, Elster, Star, Wacholderdrossel und Kuckuck entlang der 
Zaber sowie weiter östlich im Überschwemmungsgebiet westlich 
Zaberbrücke Sumpfrohrsänger, Rohrammer und 
überraschenderweise im Schilfklärbecken. 

Der Artenschutzfachbeitrag wurde im Zuge der fortgeführten Planung 
überarbeitet und wo notwendig auch auf weitere Artengruppen 
erweitert. 

Im Vorfeld der geplanten Renaturierungen werden zudem sowohl an 
der Zaber als auch am Fürtlesbach erneute Kartierungen zur 
Brutvogelfauna stattfinden. Die Ergebnisse werden - sofern fachlich 
erforderlich - bei der Umsetzung der Renaturierungsmaßnahmen 
berücksichtigt. Es ist zudem festzuhalten, dass allenfalls in sehr 
geringem Umfang in bestehende Gehölze und im Fall des Bodenfilters 
und des Schilfklärbeckens überhaupt nicht eingegriffen wird. Auf der 
anderen Seite ist auch bei den genannten (zumeist häufigen) Arten 
eine Aufwertung ihrer Lebensräume durch die 
Renaturierungsmaßnahme zu erwarten. 

  Ein weiteres negatives Beispiel hierfür ist die missratene 
Renaturierung in den Zaberwiesen von Güglingen, wo durch 
gravierende handwerkliche Fehler die Leitfischart der Zaber, die 
Groppe oder auch Mühlkoppe genannt (vgl. hierzu FFH-Richtlinie 
Anhang II), aufgrund der starken Faulschlammbildung nicht mehr 
vorkommt. 

 

  Die Verantwortlichen haben zur Kenntnis zu nehmen, dass endlich Zeit 
für die Abkehr von dem Prinzip „action and fun“ angezeigt ist. Der 
geplante Naturpfad Zaberaue entlang der beabsichtigten renaturierten 
Zaber einschließlich der Stelle für Naturbeobachtung ist ersatzlos zu 
streichen. - Und diese Forderung wird z.B. auch von unabhängigen 
Fachleuten, so z.B. dem Sachgebiet Fischerei des 
Regierungspräsidiums Stuttgart, unterstützt. 

Die Anregung wird aufgenommen und die Führung eines 
Naturerlebnisweges entlang der Zaber aus der 
Renaturierungsplanung Zaber/Fürtlesbach entfernt. 
Informationsangebote zur Maßnahme sollen im Bereich des 
Zabergäuradwegs angeboten werden. 

  Es darf keine Hundepromenade / Hundetummelplatz für freilaufende, 
nicht an der Leine geführter Hunde -- wie in unseren beiden 
Naturschutzgebieten im unteren Zabergäu, so ´Zaberauen zwischen 
Botenheim und Meimsheim` und ´Haberschlachter Tal`, wo keine 
bodenbrütenden Vogelarten mehr angetroffen werden, entstehen. 

 

  Die Zaberaue muss als ungestörter Lebensraum / Refugium 
ausschließlich unserer heimischen Fauna und Flora vorbehalten sein. 

 

  Eingriffs-Ausgleichsbilanzierung - Ermittlung der Ökopunkte  

  Mangels Transparenz ist die Bilanzierung der 
Gewässerentwicklungsmaßname nicht nachvollzieh- und überprüfbar. 
Eine ausführliche, beschreibende Darstellung der einzelnen 
Positionen fehlt. 

Die Bilanzierung der Eingriffe und der Maßnahmen wurde komplett 
überarbeitet, die Bilanzierung ist transparent dargestellt (siehe 
Umweltbericht). 
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  Zur Beurteilung der Bilanzierung des Oberbodenmanagement fehlen 
die Grundstücke (Lage und Flächen) mit Bodenauftrag sowie 
diejenigen Grundstücke, bei welchen eine Mindestbodenaufwertung 
nicht erzielt wurde und aus der Bilanzierung entfernt wurde. Obwohl in 
die Bilanzierung die höchstmögliche Fläche für den Bodenauftrag 
eingeht (1,5- fache der abgetragenen Fläche), fehlt zur weiteren 
Umsetzung der Maßnahme der hierzu notwendige belebte, humose 
Oberboden - durch mehrmaliges Umgraben im ursprünglichen 
Zustand nicht mehr verfügbar. 

Zur Prüfung der Auftragsflächen beim Oberbodenmanagement 
wurden im Zuge der fortgeführten Planung weitere Untersuchungen 
vorgenommen. Die geeigneten Flächen sind im Umweltbericht 
dargestellt. Sämtliche Oberbodenmaßnahmen wurden und werden 
fachgutachterlich begleitet. Die fehlerhaft aufgetragenen Flächen 
wurden entsprechend berücksichtigt. 

  Eine Kontrolle der Umsetzung des Oberbodenmanagement, sträflich 
vernachlässigt durch die Untere Naturschutzbehörde LRA HN, bleibt 
den kritischen Bürger so verwehrt. 

 

  Im Rahmen der naturschutzrechtlichen Eingriffs-
Ausgleichsbilanzierung wurde die noch vorhandene Natur nicht oder 
nur in Teilen berücksichtigt, hingegen die neu geplanten Ausgleichs- 
und Ersatzmaßnahmen gezielt höher bewertet. -- Vergleichbar zu dem 
im Mittelalter weit verbreiteten Mittel des Ablasshandels (Stichwort 
Ökopunkte) wird versucht, die geplante Zerstörung von 
Naturschönheiten im Mittelpunkt des Zabergäus zu beschönigen. 

Diese Unterstellung ist unbegründet und unangebracht. Der 
Zweckverband nimmt den Ausgleich des planbedingten Eingriffs sehr 
ernst. Der erforderliche Ausgleich wird unter Beteiligung mehrerer 
Fachgutachter gewissenhaft ermittelt und transparent dargestellt. 

  Transparenz, Glaubwürdigkeit und vertrauensbildende Maßnahmen 
sind in diesem Verfahren nicht gegeben und seitens der 
Verantwortlichen - v. a. des ehemaligen Verbandsvorsitzenden Rolf 
Kieser - bislang nicht erwünscht. 

 

  Schlussfolgerung:  

  Sollte sich der Zweckverband Wirtschaftsförderung Zabergäu - als 
beschließendes Organ unseren Ausführungen und begründeten 
Ablehnungen nicht anschließen, so halten wir trotzdem an allen 
Einwendungen und Anmerkungen vollinhaltlich fest. 

Kenntnisnahme. 

  Unsere Einwendungen vom 29. Juli 2019 werden voll inhaltlich zum 
Gegenstand dieser Stellungnahme gemacht. 

Kenntnisnahme. Über diese Stellungnahme wurde bereits beraten und 
Beschluss gefasst. An der Planung wird festgehalten. 

  Wir lehnen dieses Vorhaben an dem geplanten Standort ab, das schon 
aus artenschutzrechtlicher Sicht die notwendigen Untersuchungen 
und Erhaltungsmaßnahmen vermissen lässt und ein weiterer Verlust 
der biologischen Vielfalt zur Folge hat. 

 

  Anlagen: 

1 Blatt mit Tabelle zur Erhebung von Vogelarten 

 

  1 Plan: Brutvogelerfassungsgebiet entlang Zaber und Fürtlesbach  
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  2 Aufnahmen Draufsicht Revierzentren Brutvogelarten   

  5 Aufnahmen mit Brutrevieren von Vögeln  

  15 Seiten Unterschriftenliste  

Ö2 3 Privatpersonen 

vom 19.06.2020 

1. Unverlässliche „finale“ Berechnungen 

Wir sind überrascht, dass es in der Bilanzierung neben den neuen 
Ökopunkten (ÖP) für die Streuobstwiese bei der Flügelau als 
Ausgleich für das misslungene Oberbodenmanagement doch allerlei 
Änderungen gibt. 

Unser letzter offizieller Bezug ist der Umweltbericht zur Auslegung 
Entwurf 17.06.2019 bis 02.08.2019, dieser wird im folgenden U1906 
genannt. 

Zur finalen Vorlage des Bebauungsplans für die Zabergäugemeinden 
zur Abstimmung über die Ermächtigung der Bürgermeister zum 
Beschluss des Bebauungsplans im Zweckverband gab es zwar 
Ergänzungen und damit Änderungen in Bilanz für die sogenannte 
Renaturierung Zaber und Fürtlesbach. Gegenüber U1906 änderten 
sich aber nicht alle Zahlen in der übrigen Bilanz, z. B. im 
Begrünungskonzept. Persönlich wurden wir auch nicht in Kenntnis 
gesetzt. 

Die Version des Umweltberichts zur Beschlussvorlage im Dezember 
2019 wird im folgenden U1912 genannt. 

Die aktuell vorliegende Version des Umweltberichts wird im folgenden 
U2006 genannt. 

 

Der Umweltbericht und die E/A-Bilanzierung wurden im weiteren 
Verfahren nochmals verifiziert und bei Bedarf aktualisiert bzw. auf die 
gegenständlichen Maßnahmen angepasst. 

  Es zeigen sich große Sprünge und Änderungen an den Zahlen auch 
gegenüber U1912, welche die Frage über die Verlässlichkeit der 
Gutachter und Gutachten aufwerfen. Insbesondere werden von 
Ingenieurbüro Messmer Consult, Käser Ingenieure und 
Umweltplanung Dr. Münzing immer wieder Zahlen in den Raum 
geworfen (Heilbronner Stimme, die Gutachen), die sich oft nur schwer 
oder gar nicht nachvollziehen lassen. Die Zahlen weisen Streuungen 
auf. 
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  Für die Renaturierung Fürtlesbach gibt es eine Steigerung der Bilanz 
von 18800 ÖP in U1906 auf 74276 ÖP in U2006 für den Bereich 
Langwiesen IV. Wie ist eine derartige Steigerung um das 4-fache 
möglich? Auch für die Zaber gibt es eine beachtliche Steigerung von 
196000 ÖP in U1906 auf 289500 OP in U2006. 

Wir haben den Verdacht, dass man hier noch mehr Ökopunkte 
herausschlagen will als aus naturschutzfachlicher Sicht akzeptiert 
werden kann. Der BUND beklagte bereits in 7/2019 eine 
gewässeruntypische Umgestaltung von Zaber und Fürtlesbach mit 
empfindlichen Eingriffen in die Lebensräume streng geschützter Arten. 

Die EXCEL-Tabelle in Abschnitt 14 kann mit der Unterteilung in 
Zaberabschnitte nicht gerade als detailliert bezeichnet werden, obwohl 
dies dem BUND als Antwort auf die Zweifel an der 
Ökopunktebilanzierung versprochen wurde. 

 

  Die EXCEL-Tabellen in Abschnitt sind zudem nicht aktuell. Es wurden 
jene zur Beschlussvorläge Dezember 2019 mit Stand 10.07.2019 
angehängt. Insbesondere die Zahlen zum Schutzgut Boden findet man 
nicht in der aktuell ausliegenden Änderung des Entwurfs mit 
Umweltbericht, bzw können die Zahlen im Umweltbericht zum 
Schutzgut Boden Zaber/Fürtlesbach nicht in der Kalkulation in 
Abschnitt 14 gefunden werden. 

 

  2. Oberbodenmanagement: 

Beim Schutzgut Boden im Bereich der Renaturierungen Zaber und 
Fürtlesbach gibt es zwar Verluste durch Umwandlung in Gewässer. 
Aber vor allem ein Plus von insgesamt 58824 ÖP in U2006 gegenüber 
U1906 durch das in Kritik stehende Oberbodenmanagement. Es ist 
absolute kaufmännische Zahlentrickserei, wenn man durch Entnahme 
von Boden in Nähe eines Gewässers / Aue- und Wiesenbereichs auch 
noch Ökopunkte bekommt, nur weil die Ökokontoverordnung es 
hergibt, dass anderswo Boden „aufgewertet“ würde. 
Verantwortungsvolles Wirtschaften bedingt bereits die Sicherung des 
Bodens, der Nutzen für die so zwangsbeglückte Fläche ist zweifelhaft. 

 

Zur Prüfung der Auftragsflächen beim Oberbodenmanagement 
wurden im Zuge der fortgeführten Planung weitere Untersuchungen 
vorgenommen. Die geeigneten Flächen sind im Umweltbericht 
dargestellt. Sämtliche Oberbodenmaßnahmen wurden und werden 
fachgutachterlich begleitet. Die fehlerhaft aufgetragenen Flächen 
wurden entsprechend berücksichtigt. 
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  Der BUND hatte in seiner Stellungname zum Entwurf des 
Bebauungsplans zur Auslegung in 7/2019 in Abschnitt 4.3.1 
geschrieben, dass es wenig sinnvoll ist, Mineralboden auf 
bestehenden Humus aufzutragen, das Bodengefüge zu stören. 
Erdarbeiten können zu Bodenverdichtungen führen und Auftrag von 
gutem Boden auf nährstoffärmere Flächen bedeutet aus 
naturschutzfachlicher Sicht eine Verschlechterung. In Abschnitt 4.3.2 
warf der BUND zudem ein, das kaum Flächen im Zabergäu zu finden 
seien, die um entsprechende Wertstufen aufwertungsbedürftig seien 
und nicht erosionsgefährdet sind. 

Die Ereignisse zum durchgeführten Oberbodenmanagement seit 
August 2019 (ab da dokumentiertes Abholen von Erde) gaben den 
Einwendungen des BUND recht: Starkregen schwemmte 
aufgetragene Erde fort. Die Heilbronner Stimme berichtete am 
10.03.20 von einem Defizit von 60000 Ökopunkten, da in Teilen nicht 
die erforderliche Aufwertung von 20 Ackerpunkten erreicht werden 
konnte und es gab einen Verlust von 130000 Ökopunkten wegen 
unsachgemäßer Ausführung beim Bodenauftrag mit Pressen. 

In der Beschlussvorlage zu den Punkten des BUND wurde aber 
behauptet, dass Maßnahmen zu Erosionsvermeidung und 
Gefügestabilität vorgesehen waren und wurden. Eine glatte Lüge. 

Die Fehler bei den Annahmen und Durchführung im 
Oberbodenmanagement führten nun zu eben dieser vorgelegten 
Änderung des Entwurfs des Bebauungsplans. 

 

  Wo sind überhaupt die Defizite beim Oberbodenmanagement 
geblieben? 

 

  Vergleich Zahlen aus „Auf der Suche nach neuen Ökopunkten“ in der 
Heilbronner Stimme 10.03.2020 mit U2006: 

 

   130000 ÖP Abzug wegen nicht fachgerechter Durchführung 
==> jetzt 108420 
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   50000 ÖP Abzug, weil Langwiesen IV-Acker nicht so werthaltig 
sei, steinig. ==> U2006 Seite 72 ist eine Fläche von 1,6 Ha 
markiert, die vom abzutragenden Boden für neuzuversiegelten 
Flächen bei der Bilanzierung abgezogen werden muss. Im Vorfeld 
zeigte U1906, dass von 109225 qm völlig neu versiegelter Fläche 
100% = 109225 qm in den Bodenabtrag/ Auftrag fürs 
Oberbodenmanagement einflossen, wofür 655352 ÖP 
angerechnet wurden. Also 100% mit Annahme der Werthaltigkeit 
auf ganzer Fläche. 

Dann in U2006: 109868 qm werden völlig neu versiegelt, davon 
fließen aber immer noch 105839 qm „guter Boden“ in 
Bodenabtrag/ Auftrag fürs Oberbodenmanagement, dafür werden 
635034 ÖP angerechnet. Also nur 20000 ÖP weniger und nicht 
50000. Auch müssten bei 1,6 Hektar nicht werthaltigem Boden 
16000 qm von 109868 qm abgezogen werden, es würden 93868 
qm bleiben. Daraus würde sich ein noch größerer Abzug ÖP 
ergeben. 

 

   60000 ÖP Abzug für Auftrag auf Boden, der es gar nicht nötig 
hatte. Aufwertung von 20 Ackerpunkten konnten in Teilen nicht 
erreicht werden. Jetzt wurden aber nur 20790 ÖP abgezogen. 

 

 

  Statt einem Oberbodendefizit von 240000 ÖP wurden jetzt also nur 
149548 ÖP abgezogen. 

Die Bilanzierung der Eingriffe und der Maßnahmen wurde komplett 
überarbeitet. Der Abzug beim Oberbodenmanagement beträgt nun ca. 
285.300 ÖP (siehe Umweltbericht). 

  Es wurde zudem nicht berücksichtigt, dass seit Oktober 2018 mit 
Beginn der Prospektionen weit tiefer als die vorgesehenen 30 cm mit 
der Humusschicht gegraben und ausgehoben wurde. Die Erde wurde 
völlig durchmischt angehäuft, verladen und aufgetragen. Humoser 
Oberboden und Mineralboden wurden nicht getrennt. So kamen 
mineralische Erdschichten auf die Humusschicht der Acker. Die Böden 
dort wurden dadurch nicht aufgewertet, sondern abgewertet. Dazu 
verlangen wir ebenfalls einen Abzug. 
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  Die Tatsachen geben uns Recht, dass mit dem grobschlächtig 
durchgeführten Oberbodenmanagement übereilt gehandelt wurde, nur 
um die Vorbereitung des Baufeldes zu beschleunigen, damit die Firma 
Layher alsbald loslegen kann. Die Rettungsgrabungen der 
Archäologen und der Abtrag von Erde hätten bis nach der Rechtskraft 
des Bebauungsplans warten und dann mit fachlicher 
Gewissenhaftigkeit durchgeführt werden können, sofern vernünftige 
Abwägung nicht generell zum Einstampfen des Verfahrens führen 
würden. Das Regierungspräsidium Stuttgart hatte in der 
Stellungnahme der Abteilung Denkmalpflege vom Sommer 2019 die 
gerügte gut laufende Maschinerie bestätigt, dass man auf Druck von 
Layher nach Abschluss der Prospektionen Anfang 2019 ohne 
rechtskräftigen Bebauungsplan weiter gegraben hatte um eben diese 
Rettungsgrabungen durchzuführen. 

Da sich alle Beteiligten in der gut geschmiert laufenden Maschinerie 
einig sind und sich gegenseitig Recht geben, blieben damit 
Beschwerden und Anzeigen unsererseits über die vorzeitige 
Entnahme des Bodens ohne rechtskräftigen Bebauungsplan leider 
folgenlos. 

 

  3. Begrünungskonzept: 

Obwohl sich an der Darstellung im Bepflanzungs- und 
Begrünungskonzept nichts geändert hat 

- wuchs die Fläche für die Baumreihe 33.41 von 1600 qm auf 3420 qm. 
Dafür gibt es zusätzlich 23660 ÖP. Von welcher Fläche wurde diese 
Vergrößerung entnommen? 

- mit weniger Fläche für die Hecke 42.10 (3598 qm in U2006 statt 5030 
qm in U1906) erzielt man mehr Ökopunkte. Nun 43176 ÖP statt 24360 
ÖP, also plus 18816 ÖP. Wie kann das sein? 

 

 

Der Umweltbericht und die E/A-Bilanzierung wurden im weiteren 
Verfahren nochmals verifiziert und bei Bedarf aktualisiert bzw. auf die 
gegenständlichen Maßnahmen angepasst. 

  4. Ökopunkte für versiegelte Flächen 

Wir kritisieren grundsätzlich, dass allein für die Straßen, Hofflächen 
und nicht begrünten Gebäude pro Quadratmeter ein Ökopunkt 
angerechnet werden kann. Für 57555 qm ungrüne, tote, 
lebensfeindliche, teils verschmutzte Flächen gibt es 57555 ÖP. 
Welche Tiere und Pflanzen sollen sich in der mit HOL angereicherten 
dampfenden Beton- und Asphaltlandschaft mit LKWs, Parkraum für 
LKW und PKW, Umladestellen für wassergefährdende Stoffe, 
Schornsteinen, Flüssigkeitsbehältern und Rohren wohlfühlen? 

 

Die Bilanzierung orientiert sich auch hier an die rechtlichen Vorgaben 
der LUBW bzw. der Ökokontoverordnung. Diese sieht vor, dass 
versiegelte Fläche mit 1 ÖP bewertet werden. 
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  5. Gründach 

Der Unterschied zwischen der Zahlenschieberei in der Heilbronner 
Stimme vom 25.05.20 zum vorgelegten Entwurf erweckt nicht gerade 
Vertrauen in eine gerechtfertigte und richtige Bilanz. 

Allein pro Quadratmeter 12 cm totes Gründachsubstrat ohne 
Verbindung zur gewachsenen Erde gibt es 2 ÖP im Bereich Schutzgut 
Boden. Macht bei 53767 qm Gründach 107534 ÖP. Das sind zwei 
Drittel der 1 ha-großen Streuobstwiese. Das ist zu viel. 

Wo kommen 8567 qm Gründach zusätzlich her? Wir haben Zweifel, 
5000 qm müssen bestimmt abgezogen werden: In der Stellungnahme 
der Verwaltung „Private Einwendungen“ Seite 30 zur 
Beschlussvorlage im Dezember 2019 steht zu meiner Einwendung 
bzgl.  (M. Böhringer:) Von den angeblich 45200 qm Dachbegrünung 
wird nicht alles grün sein. Insbesondere auf den östlichen 
Gebäudeteilen sollen noch Kamine, Klimaanlagen, Lüftungen (Textteil 
1.2) sowie Lüftungsanlagen, Aggregate, Rückkühler (Lärmgutachten 
6.3.6) installiert werden. Diese werden die postulierte Minimierung der 
Fernwirkung wieder minimieren und die Effekte einer Dachbegrünung 
auf den Wasserhausalt, Lokalklima und Ökologie um die 
entsprechende Fläche verringern. 

 (Verwaltung:) Effektiv umfasst die begrünte Dachfläche mehr als 5 
ha. Um die angesprochenen Aspekte zu berücksichtigen wurden 
lediglich 4,5 ha bilanziert. 

 

Die Berechnung der durch die Dachbegrünung erzielbaren Ökopunkte 
wurde an die aktuelle und detailliertere Planung des Vorhabenträgers 
angepasst. Die Zunahme dieser Fläche bedingt zudem eine 
Reduzierung der versiegelten Fläche. 
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  Wurden die Aufbauten auch jetzt bilanziert? Aktuell entsprechen 
49099 qm großflächiger Dachfläche genau den 5 ha. Wir vermuten, 
dass unter dem Druck, Ökopunkte zu generieren obige Aspekte 
vergessen wurden und netto eben doch nur 4,5 ha großflächige 
Dachfläche bilanziert werden können. 

Insgesamt ergibt sich ein Plus von 49864 ÖP in U2006 gegenüber 
U1906 für das Biotop Gründach. Zusammen mit den +17134 für das 
um 0,86 ha gewachsene Substrat kommt man dann auf ein Plus für 
das größer gerechnete Gründach von ca. 67000 ÖP. In der HnSt vom 
25.05.20 hatte Herr Messmer das anders aufgeteilt und wohl falsch 
verstanden. Da hieß es 36000 ÖP für das Gründach und nochmal so 
viel durch „verringerte versiegelte Fläche“. Wie aber die 107535 ÖP für 
das Substrat zeigen, ist das mit „verringerter Versiegelung“ aber 
schlechter Usus und funktioniert nur mit Berufung auf die in Kritik 
stehende Ökokontoverordnung. Die Beschreibung von Messmer in der 
HnSt war falsch. Es gibt nicht ÖP für verringerte Versiegelung, sondern 
für 12 cm totes Substrat. 

Wurden auch die Oberlichter berücksichtigt? Oberlichter, 
Dachaufbauten usw. zerstückeln die als großflächig bezeichneten 
kräftiggrünen Flächen. 

Die Dachaufbauten, einschließlich lüftungstechnischer Anlagen, 
wurden bei der Gründachblianz berücksichtigt. 

 

 

  6. Klima 

Zum Klima steht unverändert im Umweltbericht, dass die großflächige 
Dachbegrünung das Aufzehren der Kaltluft mildern soll. Warum wird 
dann eine Ruderalvegetation für trocken-warme Standorte geplant  
(= krautige Vegetation für offene/ gestörte Flächen in Industrieanlagen, 
Verkehr, Siedlung, also keine hoch stehende Wiese mit Gräsern und 
Blumen)? Das Dach soll zudem bewässert werden. Das Dach schafft 
also nicht von sich aus eine kühlende Fläche. Da besteht ein 
Widerspruch. 

 

Die Anregungen beziehen sich nicht auf die geänderten Teile der 
Planung, die Gegenstand der erneuten Offenlage waren. 
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  7. Landschaftsbild 

Wie soll die Dachbegrünung den Eingriff in die Landschaft minimieren? 
Wir schweben nicht drüber. Auch die Eingrünung wird nicht 
geschlossen die Gebäudefronten verdecken können. Es werden 
Hallen und Stützwände zu sehen sein. Der weite Blick über die Felder 
geht verloren. Man wird mit einer von Siedlungsbäumchen kaschierten 
Industrielandschaft konfrontiert, die man in dieser Dimension nicht an 
der Zaber und mit Blick zum Michaelsberg erwartet. Gerade der Blick 
zur Landmarke Michaelsberg wird von der Winzergenossenschaft 
kommend verstellt sein. Wie die vorhandenen Hallen im 
Industriegebiet zeigen, wird der Blick vom Zweifelberg und 
Michaelsberg durch diese kubischen disharmonischen Störungen 
getrübt. Nicht noch so viel Gründach kann diese Verunstaltung der 
Landschaft minimieren. Wer das behauptet ist unehrlich. Auswärtige 
Stimmen sagen auch: „Das Tal ist ja schon sehr intensiv genutzt“. Nur 
die Zabergäuer machen sich da noch mit den Touristikverbänden eine 
malerische toskanische Landschaft vor. Von dem beworbenen 
harmonischen Zusammenspiel von Natur und Kultur, gar eine Insel 
des Wohlbefindens (z. B. Gästejournal Heilbronner Land 2011, Seite 
11 „Das Zabergäu - Traumhafte Landschaften und erlesene Weine“) 
können wir nichts mehr erkennen. 

 

Die Anregungen beziehen sich nicht auf die geänderten Teile der 
Planung, die Gegenstand der erneuten Offenlage waren. 

  8. Wasseraufnahmevermögen 

Grundsätzlich bemängeln wir noch das Herbeizaubern von ÖP durch 
„Verbesserung des Wasseraufnahmevermögens“ bei Umwandlung 
von Acker in Grünland. Das ist in U2006 in etwa gleich zu U1906, bringt 
35268 ÖP. 

Zum Wasseraufnahmevermögen trägt im Wesentlichen die 
Bewirtschaftung und biologische Zustand des Bodens bei. So sind 
Ackerböden nicht per se schlechter. Sie werden nur mit schweren 
Maschinen bewirtschaftet und das Bodenleben mit synthetischem 
Dünger und Spritzmittel gestört. Die Landwirtschaft konventioneller 
Schule reduzierte die Zahl der Regenwürmer und das Bodenleben. Mit 
Agroforstwirtschaft und biodynamischer Bewirtschaftung wird der 
Wasserhaushalt des Bodens gefördert. Pflanzen bilden dann mehr 
Wurzeln aus, wodurch der Boden besser das Wasser hält. 
Regenwürmer und Maulwürfe bohren und graben Wasserleitbahnen. 
Der Zweckverband könnte dies bei Verpachtung der Ackerflächen mit 
entsprechenden Auflagen erzielen. Denn auch Landwirtschaft ist 
Wirtschaft. Und die Umstellung auf Ökolandbau wäre eine gut 
angelegte Wirtschaftsförderung. 

 

Die Umwandlung von Acker in Grünland ist eine auch nach der 
Ökokonto-Verordnung BW anerkannte Aufwertungsmaßnahme im 
Hinblick auf die Verbesserung des Wasseraufnahmevermögens. Da 
es auf allen Aufwertungsflächen um verschlammungsempfindliche 
Böden handelt, ergibt die Planung eine wesentliche Verbesserung im 
Gegensatz zur Ackernutzung. Dies wurde auch so von der UNB 
bestätigt. 
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  9. Streuobstwiese bei der Flügelau 

Laut Bürgermeister Csaszar sollte der Ausgleich von Defiziten bei den 
Ökopunkten „wahrnehmbar vor Ort realisiert werden“. Nun wurde aber 
für die 1-ha-Streuobstwiese ein Feld neben einem 
Weihnachtsbaumforst in Nähe der Flügelau, weitab von dem 
zerstörten und neuen Radweg gefunden. Für einen erlebbaren 
Ausgleich muss die Wiese am Radweg liegen und nicht weitab der 
gängigen Wege. Streuobstwiesen sollten sich zudem organisch 
entwickeln und nicht als rechtwinkliges planerisches Feld. 

Mit der Einigung zum Volksbegehren Artenschutz sind ohnehin mehr 
Streuobstwiesen angesagt, da muss man nicht erst Verzinkereien auf 
Radwege stellen. 

 

Der Ausgleich wird auch weiterhin weit überwiegend im Plangebiet 
bzw. in dessen unmittelbaren Umfeld erbracht. Im Zuge der 
fortgeführten Planung wird auf dem Flst. 1618, Güglingen, keine 
Streuobstwiese angelegt, sondern dort eine Maßnahmenfläche für die 
Feldlerche angelegt. 

 

  10. Dauerhafte Umleitung des Radwegs um die Fabrik: 

Beim zentralen Radweg im Zabertal, dem „Römerweg“ wurden 
Tatsachen geschaffen. 4,5m Breite gilt nun laut Aussage von 
Geschäftsführer Leonhardt vom Zweckverband Wirtschaftsförderung 
Zabergäu als Zukunft zur Vermeidung von Störungen beim 
Begegnungsverkehr Landwirtschaft und Radfahrer. Bislang konnten 
sich doch Freizeit- und Landwirtschaftlicher Verkehr gut auf ca. 2,5m 
breiten Wegen arrangieren. 

Diese mit mehreren touristischen Hinweisen ausgewiesene Strecke ist 
nun mit der Breite angesichts der drohenden Fabrik noch öder. Man 
kann nicht mehr ohne größere Anstrengungen fast eben mit kaum 
Steigungen auf einem schönen Radweg im Tal radeln, vorbei an 
malerischen Dörfern, wie an einer Schnur aufgereiht, so wie es die 
Rathäuser mit ihren Touristikverbänden in Broschüren und 
Internetauftritten glaubhaft machen wollen. Wie an einer Schnur 
aufgereiht sind heute die Gewerbe- und Industriegebiete. Man muss in 
die zweite und dritte Reihe des Zabergäus, auf die anstrengenderen 
Höhen ausweichen. 

Die Fahrt zum Marktstand in Brackenheim, nach Lauffen runter oder 
nach Bönnigheim ist nun endgültig vermiest. Nur noch Ignoranten für 
Landschaftsblicke und Liebhaber von Industrielandschaften können 
dem Radfahren im Zabertal noch was abgewinnen. 

 

Die Anregungen beziehen sich nicht auf die geänderten Teile der 
Planung, die Gegenstand der erneuten Offenlage waren. 
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  11. Antworten der Verwaltung auf die Stellungahmen zum Entwurf 
des Bebauungsplans in der Auslegung 17.06.2019 bis 02.08.2019 

Wir halten alle bisherigen Einwendungen aufrecht. Die Antworten sind 
nicht zufriedenstellend. Wir lehnen den Bebauungsplan Langwiesen IV 
weiterhin ab. Das Verfahren ist zu schließen und ein neues zur 
Änderung des FNPs mit Herausnahme des Industriegebiets zwischen 
Fürtlesbach und Straße Frauenzimmern - Cleebronn und Sicherung 
der Kulturlandschaft ist einzuleiten. Die ohne rechtskräftigen 
Bebauungsplan geschaffenen Tatsachen sind zu heilen. Aus der 
Fläche kann eine Wiesenlandschaft mit Agroforstwirtschaft werden. 
Layher und der Zweckverband sind zusammen mit der Verwaltung bis 
hinauf zu Ministerpräsident Kretschmann auf dem falschen Pfad, bzgl. 
Laissez-faire beim Flächenverbrauch wie beim Zuarbeiten für den 
Klimawandel, letzteres ist auch Folge von ersterem. 

 
 

Kenntnisnahme. Über diese Stellungnahme wurde bereits beraten und 
Beschluss gefasst. An der Planung wird festgehalten. 

  Für die im Pariser Klimaabkommen als Ziel festgelegte Erwärmung 
von 1,5 Grad dürfen zur Einhaltung mit 67-prozentiger 
Wahrscheinlichkeit laut Bericht des IPCC von 2018 mit Stichtag 
1. Januar 2018 nur noch 420 Gigatonnen CO2 in die Atmosphäre 
ausgestoßen werden. Bei dem Denken „Unsere Kapazitäten sind 
erreicht, wir brauchen eine neue Fabrik, wir wollen neue Märkte 
erschließen“, tickt die Uhr rasend schnell. Da bleiben jetzt bei 
jährlichen 42 Gigatonnen keine 10 Jahre mehr. Aber die sterbenden 
Wälder und rissige Böden, ungesunde Hitze, dürrer April und die aus 
dem Takt geratene Natur sind für den Zweckverband anscheinend 
noch nicht Warnungen genug. Das ist sehr traurig. Und 
verantwortungslos, da wir in Gegensatz zu anderen Erdteilen in den 
gemäßigten Breiten nicht die ganze Härte der Erderwärmung 
abbekommen. 

 

  Angesagt ist Suffizienz, weniger Nutzung von Ressourcen, eine Kultur 
des genug. 
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  12. Die tatsächliche Grundfläche über 10 Hektar erfordert UVP 
gerade auch im Bauleitverfahren inklusive überregionaler 
Standortsuche 

Erneut bestätigt der vorgelegte Entwurf die völlige neue Versiegelung 
von 10,9 ha. 

Die Versiegelung gesamt summiert sich mit 

57555 qm Straße, ungrünes Gebäude 

+ 49099 qm großflächiges Gründach 

+ 4668 kleinflächiges Gründach 

auf 111322 qm tatsächliche Grundfläche. 

Damit werden die 100.000 qm zulässige Grundfläche überschritten, ab 
der nach Anlage 1 UVPG die UVP-Pflicht erfüllt ist. 

 

 
 
Diese Anmerkungen zur Erforderlichkeit einer 
Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) beziehen sich nicht auf die 
einzelnen Änderungen, die Gegenstand der erneuten Offenlage 
waren. 

Nachfolgend wird nochmals die Stellungnahme der Verwaltung aus 
der Abwägungssynopse der Offenlage aufgeführt, da sich an der 
damaligen Beurteilung nichts geändert hat: 

Entsprechend § 19 Abs. 2 BauNVO ist das Baugrundstück und die 
festgesetzte GRZ von 0,8 maßgeblich. Damit liegt die überbaubare 
Grundfläche unter 10 ha. Jedoch selbst, wenn die Grundfläche über 
10 ha betragen würde, ist eine Umweltverträglichkeitsprüfung nach 
den Vorschriften des UVPG im Rahmen des 
Bebauungsplanverfahrens nicht erforderlich. Vielmehr wird die 
Umweltverträglichkeitsprüfung im Bauleitplanverfahren als 
(strategische) Umweltprüfung nach den Vorschriften des BauGB 
durchgeführt. Dies ist in § 50 Abs. 1 UVPG ausdrücklich geregelt. Die 
Umweltprüfung wurde hier nach § 2 Abs. 4 BauGB durchgeführt. 
Daran bestehen keine Bedenken. Die umweltrechtlichen gesetzlichen 
Anforderungen wurden damit im Aufstellungsverfahren 
ordnungsgemäß berücksichtigt. 

Es ist auch keineswegs so, dass die (unionsrechtlich vorgegebenen) 
umweltrechtlichen Anforderungen einer Umweltprüfung wesentlich 
anders wären als bei der Umweltverträglichkeitsprüfung nach UVPG. 

Die Strategische Umweltprüfung nach BauGB (SUP) ist an die 
Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) angelehnt. Die Prinzipien sind 
die gleichen. Ausgehend davon ist insofern auch unerheblich, welche 
Fläche überbaut wird. 

Eine Pflicht zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung 
nach dem UVPG besteht jedoch im Rahmen des 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens. Dies wurde 
vom Vorhabenträger jedoch beachtet. Das Verfahren ist derzeit im 
Gange. 

  Auszug aus dem UVPG, Nr. 3.8 (Tabelle) 

  Bei der Behandlung der beiden Kriterien „Fläche“ und „Aufbringen 
metallische Schutzschicht“ hat sich allerdings eine fehlerhafte 
Arbeitsteilung zwischen Landratsamt Heilbronn + Ingenieurbüro Käser 
(Baurecht, BPlan) sowie Regierungspräsidium Stuttgart + 
Ingenieurbüro Messmer (Errichtung und Betrieb der 
Verzinkungsanlage) eingespielt. 

Beides wollte man partout nicht zusammenbringen. Der Aspekt 
„Vorhabenbezogener“ Bebauungsplan wurde nicht gewürdigt. Dazu: 

  a) Landratsamt Heilbronn und Planungsbüro Käser vertreten unisono 
die Trennung zwischen einer Umweltverträglichkeitsprüfung im 
Bauleitverfahren und einer UVP im Rahmen des 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens. Der Aspekt, 
dass der Bebauungsplan „Langwiesen TV“ als Vorhabenbezogener 
Bebauungsplan auf ein konkretes Vorhaben hinarbeitet wurde 
entgegen juristischer Einschätzungen nicht gewürdigt. 

  Zusätzlich zur Trennung wird die Umweltverträglichkeitsprüfung im 
Bauleitverfahren heruntergespielt. Bereits die UVP im 
Bauleitplanverfahren sei als die vom Baugesetzbuch ohnehin 
geforderte Umweltprüfung erledigt. Eine selbständige 
Umweltverträglichkeitsprüfung nach den Vorschriften des UVPG sei 
dann nicht erforderlich. 

  Dies widerspricht dem im IDUR-Schnellbrief Nr. 219 dargestellten 
Ansatz, nachdem eine Legalisierungsgenehmigung mit Wirkung wie 
eine regelkonform mit UVP erteilte Genehmigung unzulässig ist. 
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  b) Punkt a) wird von Büro Käser noch weiter ausgehebelt mit der 
Behauptung, das Kriterium zur UVP-Pflicht im Bauleitverfahren sei gar 
nicht zutreffend, denn Büro Käser spielte selbst die hypothetische 
UVP-Pflicht bezüglich Fläche mit nochmaliger Reduktion der Netto-
Baufläche runter. 

 

  Bzgl. der Fläche wurde also die Strategie Trennung - UVP bereits 
inklusiv erledigt – UVP-Pflicht nicht zutreffend angewandt. 

 

  12.1 Streitpunkt ist der § 50 UVPG 

Im Umweltbericht des Entwurfs vom Bebauungsplan steht 
ausdrücklich, dass es sich beim Umweltbericht nicht um eine 
Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) handelt. 

Die Rechtsnorm, auf die sich Landratsamt HN und die Rechtsanwälte 
für Büro Käser/Zweckverband berufen lautet: 

§ 50 Abs. 1 UVPG Werden Bebauungspläne im Sinne des § 2 Absatz 
6 Nummer 3, insbesondere bei Vorhaben nach Anlage 1 Nummer 18.1 
bis 18.9, aufgestellt, geändert oder ergänzt, so wird die 
Umweltverträglichkeitsprüfung einschließlich der Vorprüfung nach den 
§§ 1 und 2 Absatz 1 und 2 sowie nach den §§ 3 bis 13 im 
Aufstellungsverfahren als Umweltprüfung sowie die Überwachung 
nach den Vorschriften des Baugesetzbuchs durchgeführt. Eine nach 
diesem Gesetz vorgeschriebene Vorprüfung entfällt, wenn für den 
aufzustellenden Bebauungsplan eine Umweltprüfung nach den 
Vorschriften des Baugesetzbuchs durchgeführt wird. 

 

  Die Rechtshilfe IDUR hatte uns mit Berufung auf § 50 Abs 3 UVPG 
bescheinigt, dass entgegen der Meinung von Verwaltung und Planer 
die umfangreiche Umweltverträglichkeitsprüfung nicht durch den 
einfachen Umweltbericht ersetzt werden könne. Vielmehr ist es anders 
rum: Die große UVP ersetzt den kleinen Umweltbericht und ersetzt 
dessen Rolle. Ziel des § 50 ist die Vermeidung von Doppelarbeit und 
nicht die Reduktion des Prüfungsumfangs. 
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  § 50 Abs. 3 UVPG sagt Wird die Umweltverträglichkeitsprüfung in 
einem Aufstellungsverfahren für einen Bebauungsplan und in einem 
nachfolgenden Zulassungsverfahren durchgeführt, soll die 
Umweltverträglichkeitsprüfung im nachfolgenden 
Zulassungsverfahren auf zusätzliche oder andere erhebliche 
Umweltauswirkungen des Vorhabens beschränkt werden. 

Das heißt, ausfallen darf die UVP in keinem Verfahren - sie muss nur 
bei überschneidenden Inhalten nicht doppelt durchgeführt werden. 
Sollte die UVP-Pflicht für den vorhabenbezogenen Bebauungsplan 
bestehen, muss diese vollständig im Rahmen des 
Aufstellungsverfahrens auch durchgeführt werden und der 
Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt werden. 

 

  12.2 Vorhabenbezogener Bebauungsplan 

Der Bebauungsplan „Langwiesen IV“ arbeitet als vorhabenbezogener 
Bebauungsplan mit Vorhaben- und Erschließungsplan (VEP) auf ein 
konkretes Vorhaben hin [siehe maßgeschneiderter Vorhaben- und 
Erschließungsplan]. Diese Art gehört damit zu den vereinfachten 
Verfahren des Baugesetzbuchs in Abschnitt 4 des ersten Kapitels, dort 
in § 12 geregelt. Als All-in-one-Paket kommt mit Rechtskraft das 
Baurecht für das Vorhaben. 

Da das Baurecht unmittelbar mit der Rechtskraft folgt, die Art und 
Größe der Fabrik bekannt ist, die UVP-Kriterien erfüllt sind, besteht die 
UVP-Pflicht bereits zum Bebauungsplan. Das ist ein Unterschied zu 
Industrie- und Gewerbegebieten, bei denen im Sinne einer 
Angebotsplanung eines normalen Bebauungsplans noch nicht 
feststeht, ob und welche UVP-pflichtigen Vorhaben durchgeführt 
werden sollen. 

 

  Eine Zweistufigkeit mit Aufteilung Bebauungsplan- und 
Zulassungsverfahren ist dabei durchaus möglich. Aber nicht so wie 
beim jetzigen Verfahren Layher, dass die komplette Frage des 
Produktionsprozesses mit dem Einsatz von Chemikalien erst im 
Zulassungsverfahren behandelt wird. Vieles im Umgang mit 
wassergefährdenden Stoffen, Abluft und Transport ist standortrelevant 
und umweltbezogen und bereits bei der Aufstellung des 
Bebauungsplans zu behandeln [siehe die Niederschrift des 
Erörterungstermins mit RP]. In der zweiten Stufe im 
Zulassungsverfahren sollen dann lediglich nur noch Einzelfragen 
behandelt werden. 
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  Für vorhabenbezogene Bebauungspläne mit konkreten Vorhaben 
nach § 4 ff BImSchG bestätigen Schriften an den Rechtsfakultäten, 
dass die umfassende UVP, selbst wenn sie zweistufig durchgeführt 
wird, mit dem Teil im Bebauungsplanverfahren dem in der EU 
verankerten Vorsorgeprinzip Rechnung tragen muss, mögliche aus der 
Standortwahl resultierende Umweltauswirkungen erfassen, und die 
Gefährdung der Umgebung durch das bloße Vorhandensein der 
Anlage im Blick haben. Kriterien bezüglich der Größe müssen 
vollständig im Bebauungsplanverfahren behandelt werden. 

Im Aufstellungsverfahren mit Vorhaben- und Erschließungsplan war 
davon, den einzelnen Produktionsschritten und eingesetzten Säuren 
und anderer Chemikalien keine Rede (nur „Vorbehandlung“, 
„Zinkbad“). Die Standortwahl konnte diesbezüglich also nicht bewertet 
werden. Damit wurde die Einbringung der Produktionsprozesse und 
eingesetzten Stoffe erst nach einem Verfahren, das Baurecht schaffen 
soll dem Vorsorgeprinzip in der EU nicht gerecht. 

 

  12.3 Standortrelevante Fragen 

Folgende standortrelevanten Fragen hätten im Fall Layher Werk 3 
bereits im Aufstellungsverfahren Bebauungsplan mit einer UVP geklärt 
werden müssen: 

 

   Alternative Standortsuche. Beim Layher-Werk hat man sich dabei 
auf das Zabergäu beschränkt. Bei einem Vorhaben dieser Größe, 
Erfüllung Nr. 18.5.1 UVPG muss die Standortsuche nicht auf die 
nähere Umgebung oder Bundesland beschränkt werden. Gerade 
auch im Hinblick auf das Raumordnungsgesetz, Industriebrachen 
in strukturschwachen Regionen und Standorte mit besserer 
strategischen Anbindung an Import Rohstoffe, Export Produkte 
(Bahnlinien, Häfen). 

 

   Erhöhtes Risiko durch weitere Gefahrguttransporte durch den 
Naturpark Stromberg-Heuchelberg und Zabertal auf schmalen 
Straßen, durch Ortsdurchfahrten und kurvigem bergigen Gelände. 

 

   Eine Fabrik zum Aufbringen von metallischen Schutzschichten auf 
Metalloberflächen mit großem Einsatz diverser Chemikalien in 
unmittelbarer Nachbarschaft zu einer Weinkelter. 

 

   Die dritte Feuerverzinkerei in einem Tal mit Inversionswetterlage  

   Ein weiterer Industriebetrieb in einem Tal mit dem eher 
bachähnlichen Fluss Zaber 
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   weitere Auswirkungen auf alle betroffenen Schutzgüter  

  12.4 Maßgebliche Fläche Baugrundstück 

Büro Käser und der Zweckverband rechnen die zulässige Grundfläche 
auf 9 Hektar runter, und meinen dann, dass Nr. 18.5.1 UVPG nicht 
greift, hierfür also sowieso keine UVP erforderlich sei. Da die Planer 
und Verwaltung zudem meinen, die UVP bezüglich Immission 
(Nr. 3.8.1) aus dem Bebauungsplanverfahren auskoppeln zu können 
und erst zur Genehmigung für den Betrieb starten müssen, reicht 
diesen der einfache Umweltbericht. 

 

  Tabelle 1.9, nächste Seite, Die Planstatistik zum Bebauungsplan. 
Daraus geht hervor, dass die reine Baufläche 11,23 ha beträgt. 

 

  1.9 Planstatistik  

  Tabelle aus Begründung, mit Hervorhebungen  

  Für die Berechnung der zulässigen Grundfläche ist nach § 19 
Baunutzungsverordnung (BauNVO) die gesamte Fläche des 
Baugrundstücks maßgebend, also alles inklusive der darin 
beinhalteten Grünflächen, Hofflächen und Wasserbecken. Ein 
Baugrundstück kann aus mehreren katasterrechtlich 
zusammenhängenden Flurstücken bestehen. 

 

  Im Bebauungsplan ist eine Grundflächenzahl (GRZ) angegeben, hier 
0,8. Sie bemisst den prozentualen Anteil an der Grundstücksfläche, 
hier 80%, der von Hochbauten, Hofflächen, Nebenanlagen genutzt 
werden darf. 

Alles Private zusammengerechnet: 

11,23 ha Baufläche 

+ 0,58 ha privates betoniertes Regenrückhaltebecken 

+ 2,41 ha private Grünflächen 

= 14,22 ha Baugrundstück 

 

  x GRZ 0,8  

  = 11,38 zulässige Grundfläche  

  Da das Regenrückhaltebecken als technisches Becken der Anlage 
untergeordnet ist, ist es der Grundfläche der Fabrik als Nebenanlage 
hinzuzurechnen. 

[siehe z.B. folgendes Beispiel aus der Arbeitshilfe GRZ und GFZ, Stadt 
Frankfurt] 
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  1 Seite mit Berechnungsbeispiel Grundflächenzahl der BauNVO 1990  

  Auszug aus der BauNVO (§ 19)  

  https://www.gesetze-im-internet.de/baunvo/___19.html 

Büro Käser hat einen falschen Rechenansatz zur Berechnung der 
zulässigen Grundfläche und reduziert die um die private Grünfläche 
und Regenrückhaltebecken reduzierte Fläche nochmals durch 
Multiplikation mit 0,8, verwendet also nur die Baufläche als Eingang in 
die Formel: 

11,23 ha Baufläche x 0,8 = 8,98 ha 

 

  Die Baufläche ist aber nicht die Grundstücksfläche!  

  12.5 Fabrik mit Gebäuden Außenflächen und Regenrückhaltebecken 
auf ca. 11 Hektar und nicht 9 Hektar erforderliche und dokumentierte 
Größe Baugrundstück ca. 14 Hektar 

Nach der Berechnung von Käser dürfte Layher nur 9 Hektar für 
Gebäude, Parkplätze, Lagerflächen und Nebenanlagen 
(Regenrückhaltebecken) nutzen. Das wären nur 80% der im Planteil 
grauen Fläche. Layher braucht aber die Grünfläche, um mit einem 
Faktor von 0,8 die Baufläche nutzen zu können. 

Im Durchführungsvertrag stehen aber schon 11 ha. 

 

  Im §19 wird zwischen zulässiger und tatsächlicher Grundfläche 
unterschieden. Da liegen die oben gerechneten 11,38 ha zulässige 
Grundfläche näher zu den 11 ha Grundfläche des 
Durchführungsvertrags. Aus dem Durchführungsvertrag: 

Auf ca. 11 ha Fläche (und nicht 9) sollen u.a. Gebäude für eine 
Verzinkerei und Produktionsanlagen, eine Wareneingangshalle, eine 
Versandhalle sowie Lagerflächen für Rohmaterial, Endprodukte und 
den Versand sowie die An- und Ablieferung entstehen. [...] Bestandteil 
des Vorhabens sind außerdem ein Regenrückhaltebecken, Flächen 
zum Ausgleich des Eingriffs in Natur und Landschaft. 

 

  Und wie eingangs beziffert beträgt die prognostizierte völlig versiegelte 
Fläche 11,13 Hektar. Der Umweltbericht handelt also für die 
tatsächliche Nutzung ebenfalls mit den 11 Hektar. Auch grobe 
Digitalisierungen in der Karte der LUBW ergaben mit Baufläche ohne 
Eingrünung + die angegebene kleine Streuobstwiese, aber inkl. 
Regenrückhaltebecken eine tatsächliche Grundfläche von ca. 11 ha. 

 

  14,22 ha Baugrundstück passt auch zu den über die Presse 
vermittelten Zahlen: 
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   14ha .... Heilbronner Stimme 13.09.2018  

   14,7ha .... Heilbronner Stimme 05.07.2019  

Ö3 2 Privatpersonen 

vom 22.06.2020 

Wir nehmen vollinhaltlich Bezug auf unsere beiden Stellungnahmen 
vom 20.09.2018 bzw. 02.08.2019, welche wir Ihnen in Kopie in der 
Anlage übermitteln. 

Die nachfolgenden Ausführungen betreffen Aspekte, die nicht 
Gegenstand der erneuten Offenlage (Änderungen zum Stand der 
Offenlage) waren. 

  In der Vergangenheit erfolgte weder eine fach- noch sachgerechte 
Abwägung unserer geäußerten Bedenken gegenüber dem 
Bauvorhaben „Langwiesen IV“. - Insbesondere verweisen wir 
nochmals auf die befürchteten Einschränkungen unseres 
eingerichteten, landwirtschaftlichen Betriebes sowie die negativen 
Auswirkungen auf unser Eigentum. 

Kenntnisnahme. Über sämtliche im bisherigen Verfahren vorgebrachte 
Stellungnahmen wurde beraten und Beschluss gefasst.  

An der Planung wird festgehalten. 

  Wir behalten uns deshalb vor, im Schadensfall Haftungsansprüche 
gegenüber den Planungsträgern, respektive 

 

   dem Zweckverband Wirtschaftsförderung Zabergäu  

   der Gemeinde Cleebronn  

   der Gemeinde Güglingen und  

   gegenüber dem Landratsamt Heilbronn  

  geltend zu machen.  

  Im Schreiben vom 02.08.2019 haben wir unter Punkt (4) auf die 
ungleiche, rechtliche Beurteilung in eigener Sache verwiesen. - Auch 
in diesem Punkt behalten wir uns weitere, rechtliche Schritte vor! 

 

  Hinsichtlich Punkt (5) unserer Bedenken im Schreiben vom 
20.09.2018, Stichwort Störfall-Verordnung, erfolgte bis dato keine 
rechtliche Abwägung! 

 

  Im Übrigen unterstützen wir mit unseren Unterschriften die 
Stellungnahme vom 13.06.2020 von Herrn Dr. Wilhelm Stark und 
beziehen uns ergänzend auf unser Schreiben vom 10.02.2020 an das 
Regierungspräsidium Stuttgart anlässlich der 
Öffentlichkeitsbeteiligung nach §§ 4 und 10 des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes (BImSchG). 
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  Nachdem mit dem seinerzeitigen Antrag nach BImSchG die 
zwischenzeitlich durchgeführte Umweltverträglichkeitsprüfung 
vorgelegt wurde, haben wir anstelle der bislang angedachten 
Renaturierungsmaßnahmen an Zaber und Fürtlesbach die 
Ausweisung eines Naturschutzgebietes zwischen Balzhöfer Bach im 
Osten, Flügelau im Westen, Römerweg im Süden sowie Zaber im 
Norden gefordert.  

Die Anregung betrifft nicht das Bebauungsplanverfahren, sondern das 
laufende BImSch-Verfahren, welches durch das Regierungspräsidium 
Stuttgart durchgeführt wird. 

  Diese Forderung ist in der äußerst unglücklichen Abfolge der 
Erstellung und Auslegung der Umweltverträglichkeitsprüfung völlig 
untergegangen! 
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1  Projektbeschreibung 

Die Firma Wilhelm Layher Verwaltungs-GmbH ist für die innerhalb des Gel-

tungsbereiches des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes betroffene Fläche 

als Eigentümerin eingetragen. Sie beabsichtigt die Errichtung eines neuen Pro-

duktionsstandortes mit Verzinkerei sowie die dazu notwendigen Warenein-

gangs- und Warenausgangsflächen.  

Aufgrund der bisherigen massiven und der schwer voraussehbaren künftigen 

Auswirkungen der Corona-Pandemie wird die Vorhabenrealisierung dahinge-

hend flexibilisiert, dass der Vorhabenträger nach Maßgabe des Durchführungs-

vertrages das Gesamtvorhaben alternativ zur gesamtheitlichen Umsetzung 

auch abschnittsweise realisieren darf.  

Das Gesamtgelände wird für den Produktionsstandort entsprechend modelliert, 

d.h. dass der Geländeunterschied von Nord nach Süd von bis zu 8 m durch ei-

nen Massenausgleich ohne Abfuhr von Aushub weitgehend ausgeglichen wird. 

Dadurch entstehen im Süden entsprechende Höhenunterschiede, die durch 

entsprechende Stützmauer ausgeglichen werden. Dasselbe gilt für die Nordsei-

te. Auch hier werden für die Überbrückung der Geländeunterschiede Stützmau-

ern errichtet. 

Das Bauvorhaben besteht aus insgesamt 3 Baukörpern und einem Nebenge-

bäude. Diese Baukörper gliedern sich wie folgt:  

- Produktionsgebäude, Verzinkerei, Kantinen- und Sozialtrakt, Warenein-

gangsgebäude 

- Versandhalle mit angegliederten Verwaltungsbau 

- Parkhaus (ca. 280 Stellplätze) 

- Nebengebäude wie Staplerladehalle 

Der Baukörper des Produktionsgebäudes ist 17 m hoch, die Versandhalle ist 

nur 12 m hoch. Das Parkhaus ist abgesetzt vom Geländeversprung und 

dadurch deutlich niedriger. 

Die Fassaden des Produktions- und Versandgebäudes werden in dunkelgrau 

ausgeführt. Auf der Westseite des Produktionsgebäudes ist eine bodengebun-

dene Fassadenbegrünung vorgesehen.  

Die Begrünung sämtlicher Dachflächen mit Ausnahme des Parkhauses ist ge-

plant und deren Umsetzung wird im Durchführungsvertrag im Detail geregelt. 

Die Gebäude werden, soweit möglich, mittels Wärmerückgewinnung aus der 

Verzinkerei versorgt. Der fehlende Energiebedarf wird über entsprechende 

Gasheizungen zugeführt. 
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Dem Vorhaben schließt sich nach dem Vorliegen der Planreife ein Verfahren 

nach Bundes-Immissionsschutzrecht (BImSchG) an, sowie eine Umweltverträg-

lichkeitsprüfung. 

 

Im neuen Werk werden im Wesentlichen Produkte der Produktfamilie Layher 
AllroundGerüst® Lightweight produziert. Der überwiegende Teil der Rohmate-
rialien wird von Lieferanten geliefert, ein geringer Teil wird im Stammwerk in 
Eibensbach hergestellt und in das neue Werk transportiert. Die wesentlichen 
Fertigungsverfahren sind: Sägen, (MIG-/MAG-) Schweißen, Umformen und 
Feuerverzinken. 

Alle Anlagen werden konform den geltenden und anwendbaren EU-
Produktrichtlinien und entsprechend dem Stand der Technik ausgeführt.  

Die Zufahrt zum Werksgelände für den LKW-Verkehr wird durch eine Zutritts-
kontrolle mittels Schranke geregelt. Zur Vermeidung von Verkehrsspitzen wird 
die Zufahrtsgenehmigung durch eine Voranmeldung über ein Zeitkorridor-
Management-System erteilt. Somit ist ein Zutritt nur mit einem entsprechenden 
Code durch die Voranmeldung oder über eine Sprechanlage geregelt. Auf dem 
Werksgelände werden LKW-Stellplätze ausgewiesen. Durch ein zu installie-
rendes Leitsystem werden diese von den jeweiligen Abteilungen (Warenein-
gang, Versand, Verzinkerei) abgerufen und über das Gelände bis zum Zielort 
geführt. 

Im Wareneingang wird die angelieferte Ware auf die zugewiesenen Lagerbe-
reiche verteilt. Der massenmäßig weitaus größte Anteil, die Rohrbunde, wer-
den vom Stapler in eine Aufgabestation gelegt, die das Material an das Auto-
matiklager übergibt. 

Die Rohware wird anschließend durch das automatisierte Lagersystem zu den 
Produktionsmaschinen der ersten Fertigungsstufe gebracht. Die darüber hin-
aus erforderlichen Einzelkomponenten werden den Anlagen über durch Stap-
ler angelieferte Schüttgutkisten zugeführt. Nach dem ersten Fertigungsschritt 
werden die Halbzeuge typenabhängig dem nächsten Fertigungsschritt oder 
direkt der Verzinkerei zugeführt. 

Bei der Verzinkerei durchläuft die Ware der Reihe nach die Vorbehandlung, 
den Trockner und anschließend das Zinkbad, bevor sie im Anschluss daran im 
nachgelagerten Speicherbereich wieder auf Raumtemperatur abkühlt um dann 
dem Endmontage-Prozess zugeführt werden zu können. 

Bei den Endmontagemaschinen werden die weiteren Komponenten wie Keile 
und Köpfe vernietet, sowie die Produkte auf Qualität geprüft und etikettiert. 

Nach der Endmontage wird die Ware mittels Stapler in eine Übergabehalle 
gefahren, von wo aus sie durch die Versandabteilung abgeholt und bis zum 
Verkauf auf den entsprechend zugewiesenen Lagerflächen deponiert werden. 
Hierbei ist zu beachten, dass die Übergabehalle direkt an die Produktion an-
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grenzt, sodass in den Nachtstunden (zwischen 22 – 6 Uhr) der Versandbetrieb 
ruhen und die Produktion diesen Pufferbereich weiter befüllen kann. Somit fin-
det zu der Zeit kein Betrieb außerhalb geschlossener Räume statt. 

Im Versand lagern die Produkte auf einer offenen Lagerfläche und werden je 
nach Bestellung an der Versandhalle vorkommissioniert und beim Eintreffen 
des LKWs zügig verladen. Neben der Direktbeladung von LKWs ist auch eine 
Ladefläche für Container vorgesehen. 
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2 Ziele und Zweck der Bauleitplanung 

2.1 Anlass zur Planaufstellung 

Die Firma Wilhelm Layher GmbH & Co. KG aus Güglingen ist ein Unternehmen 

zur Herstellung von Stahl- und Aluminiumgerüsten. Das Unternehmen ist am 

Standort Eibensbach, welches ein Ortsteil von Güglingen ist, seit nunmehr 60 

Jahren angesiedelt. In diesen vergangenen Jahren wurden die Produktionsstät-

ten immer wieder dem wachsenden Bedarf an Baugerüsten angepasst. In den 

letzten 12 Jahren wurden an diesem Standort eine Verzinkerei (VZ 2) neu ge-

baut sowie die bestehende Verzinkerei (VZ 1) umfangreich saniert.  

Ebenso  wurden die verschiedenen Bereiche wie Wareneingang und Waren-

versand dem erhöhten Produktionsbedarf angepasst.  

Zusätzliche Erweiterungen sind am Standort nicht mehr möglich. Durch die im-

mer weiter steigende weltweite Nachfrage nach Produkten von Layher kann 

dieser mit den bestehenden Produktionskapazitäten nicht mehr Rechnung ge-

tragen werden. Dadurch kommt es zu immer größeren Lieferengpässen. Diese 

Lieferengpässe führen dazu, dass die rasch benötigten Produkte bei anderen 

Herstellern gekauft werden. Somit verliert Layher durch die Nicht- Lieferfähig-

keit immer mehr Kunden. Aus diesem Grund haben sich die Gesellschafter der 

Firma entschlossen einen weiteren Produktionsstandort mit Verzinkerei zu er-

richten.  

Der Zweckverband Oberes Zabergäu hat diesen Wunsch nach einem neuen 

Produktionsstandort gerne aufgenommen und der Firma ein Grundstück im Be-

bauungsplangebiet „Langwiesen IV“ zur Verfügung gestellt. Dies dient in erster 

Linie zur Sicherung des Standortes Eibensbach und Erhalt und Schaffung neu-

er Arbeitsplätze im Oberen Zabergäu. 
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2.2 Verkehrserschließung 

Der Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes liegt westlich 

des bestehenden Gewerbegebietes „Langwiesen III“. Die verkehrstechnische 

Erschließung erfolgt durch das Gewerbegebiet hauptsächlich über die Verlän-

gerung der Boschstraße. Dazu wird der Straßenabschnitt neu hergestellt und 

eine Brücke über den Fürtlesbach gebaut. Über diese Zufahrt ist LKW- / und 

PKW-Verkehr geplant. 

Die Zufahrt zum Parkhaus ist für PKW´s ausgelegt und erfolgt ebenfalls über 

das bestehende Gewerbegebiet. Die Daimlerstraße wird in westliche Richtung 

bis über den Fürtlesbach verlängert. Auch hier ist eine neue Brücke vorgese-

hen. 

Die für das Bauvorhaben nachzuweisenden Stellplätze werden überwiegend in 

dem nördlich vorgesehenen Parkhaus realisiert. Für Besucher sind weitere 

Stellplätze im Bereich vom Bürogebäude geplant. 

Für den Wareneingang und den Versand sind insgesamt 16 LKW-Stellplätze 

geplant. Diese sind entlang der Zufahrt im Osten angeordnet. Ein Vorbeifahren 

an parkenden LKW´s, das Wenden über die Schleife im Süden und im Kreis-

verkehr im Bereich der Hauptzufahrt ist jederzeit möglich. 

2.3 Strom- und Energieversorgung 

Die Versorgung des Vorhabengebietes mit Strom, Gas und Trinkwasser erfolgt 

über die vorhandenen Versorgungsleitungen in der Boschstraße und der Daim-

lerstraße, sowie über den Weg Steinäcker im Gewerbegebiet „Langwiesen III“.  

2.4 Schmutzwasser 

In der Boschstraße und in der Daimlerstraße im Gewerbegebiet „Langwiesen 

III“ befinden sich Schmutzwasserleitungen. Im Zuge der Straßenanbindung wird 

ein Schmutzwasserkanal vom Vorhabengebiet bis zum bestehenden Schmutz-

wasserkanal verlegt.  

2.5 Dach- und Oberflächenwasser 

Die geplanten Dachbegrünungen speichern teilweise die Niederschlagswässer 

und sorgen durch dessen Verdunstung sowie durch ihre verminderte Wärme-

rückstrahlung für ein besseres Mikroklima. Anfallendes Dachwasser wird über 



V+E – Plan „Langwiesen IV“ Cleebronn  Seite 8 von 36 

Messmer Consult  Projekt 22534 

separate Sammelleitungen auf der Westseite und der Ostseite des Vorhaben-

gebietes dem im Norden geplanten Regenrückhaltebecken zugeführt.  

Das anfallende Oberflächenwasser von den Verkehrs- und Lagerflächen wir 

gesondert über einen Abwasserkanal einer Reinigungsanlage (Sedimentation, 

Abscheider) zugeführt und danach in das geplante Regenrückhaltebecken ein-

geleitet. 

2.6 Müllentsorgung 

Da es sich bei den anfallenden Abfällen um gewerbliche Mengen handelt erfolgt 

dies nicht über die öffentliche Müllentsorgung sondern über entsprechend zuge-

lassene Entsorgungsbetriebe. Detaillierte Angaben werden in einem emissions-

rechtlichen Verfahren beschrieben. 
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3 Realisierungsabschnitt 1 

3.1 Vorbemerkung 1.RA 

In Reaktion auf die derzeitigen massiven und die schwer vorherzusehenden 

zukünftigen Auswirkungen der Corona-Pandemie, insbesondere auch die mo-

mentan sehr schwer absehbare Nachfragesituation hinsichtlich der im neuen 

Werk herzustellenden Produkte, wird die Vorhabenrealisierung dahingehend 

flexibilisiert, dass Vorhabenträger nach Maßgabe des Durchführungsvertrages 

das Gesamtvorhaben alternativ zur gesamtheitlichen Umsetzung auch ab-

schnittsweise realisieren darf.  

Im Falle der Abschnittsbildung umfasst der erste Realisierungsabschnitt einen 

Teil der Produktionshalle, in der die Produktionsmaschinen aufgestellt werden. 

Das Bauvorhaben ist so ausgelegt, dass der Ausbau zum Gesamtprojekt prob-

lemlos fortgeführt werden kann. 

Im ersten RA sind keine Anlagen enthalten, die einer immissionsrechtlichen 

Genehmigung bedürfen. 

3.2 Verkehrserschließung 1.RA 

Der Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes liegt westlich 

des bestehenden Gewerbegebietes „Langwiesen III“. Die verkehrstechnische 

Erschließung erfolgt durch das Gewerbegebiet hauptsächlich über die Verlän-

gerung der Boschstraße. Dazu wird der Straßenabschnitt neu hergestellt und 

eine Brücke über den Fürtlesbach gebaut. Über diese Zufahrt ist LKW- / und 

PKW-Verkehr geplant. 

Die für das Bauvorhaben nachzuweisenden Stellplätze werden auf den späte-

ren werksinternen Verkehrsflächen realisiert. 

3.3 Strom- und Energieversorgung 1.RA 

Die Versorgung des Vorhabengebietes mit Strom, Gas und Trinkwasser erfolgt 

über die vorhandenen Versorgungsleitungen in der Boschstraße und der Daim-

lerstraße, sowie dem Weg Steinäcker aus dem Gewerbegebiet „Langwiesen 

III“.  
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3.4 Schmutzwasser 1.RA 

In der Boschstraße und in der Daimlerstraße im Gewerbegebiet „Langwiesen 

III“ befinden sich Schmutzwasserleitungen. Im Zuge der Straßenanbindung wird 

ein Schmutzwasserkanal vom Vorhabengebiet bis zum bestehenden Schmutz-

wasserkanal verlegt.  

3.5 Dach- und Oberflächenwasser 1.RA 

Die geplanten Dachbegrünungen speichern teilweise die Niederschlagswässer 

und sorgen durch dessen Verdunstung sowie durch ihre verminderte Wärme-

rückstrahlung für ein besseres Mikroklima. Anfallendes Dachwasser wird über 

offene Gräben auf der Westseite und der Ostseite des Vorhabengebietes dem 

im Norden geplanten Regenrückhaltebecken zugeführt. (siehe Anlagen) 

Das anfallende Oberflächenwasser (1.RA) von den Verkehrs- und Lagerflächen 

wird gesondert über offene Gräben einer Reinigungsanlage (Sedimentation, 

Abscheider) zugeführt und danach in das Regenrückhaltebecken eingeleitet. 

3.6 Müllentsorgung 1.RA 

Da es sich bei den anfallenden Abfällen um gewerbliche Mengen handelt erfolgt 

dies nicht über die öffentliche Müllentsorgung sondern über entsprechend zuge-

lassene Entsorgungsbetriebe.  

 

 

 

 



V+E – Plan „Langwiesen IV“ Cleebronn  Seite 11 von 36 

Messmer Consult  Projekt 22534 

Anlage 1 – Lageplan 

4 Anlagen 
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Anlage 2 - VE Vorhaben- und Erschließungsplan 
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Anlage 3 - Perspektive West 
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Anlage 4 - Perspektive Süd-West 
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Anlage 5 - Perspektive Nord 
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Anlage 6 - Perspektive Ost 
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Anlage 7 - Layoutplanung 
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Anlage 8 - Grundriss Versandhalle 
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Anlage 9 - Grundriss Parkhaus 
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Anlage 10 - Ansicht Nord und Süd 
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Anlage 11 - Ansicht Ost 
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Anlage 12 - Ansicht West 
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Anlage 13 - Schnitt Nord-Süd 
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Anlage 14 - Lageplan 1.RA 
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Anlage 15 - Lageplan Erschließung 1.RA   
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Anlage 16 - Visualisierung 1.RA 
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Anlage 17 – Visualisierung 1.RA 
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Anlage 18 – Visualisierung 1.RA 
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Anlage 19 - Visualisierung 1.RA 
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Anlage 20 - Grundriss E0 1.RA 
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Anlage 21 - Ansicht Nord und Ost 1.RA 
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Anlage 22 - Ansicht Süd und West 1.RA 
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Anlage 23- Schnitt Achse H5 / Schnitt HS1-1   1.RA 
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Anlage 24 – Dachaufsicht 1.RA 
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Anlage 25 - Außenanlagenplan 1.RA 
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Bachsohle=185.05
Bachsohle=185.45

Bachsohle=185.33

Bachsohle=185.43

Bachsohle=185.36

Bachsohle=185.40

Bachsohle=185.48

Bachsohle=185.23

Bachsohle=185.19

Bachsohle=185.29

Bachsohle=184.91

Bachsohle=185.01

Bachsohle=185.03

Bachsohle=184.99
Bachsohle=184.95

Bachsohle=185.16

Bachsohle=185.16

Bachsohle=185.11

Bachsohle=185.10

Bachsohle=185.10

Bachsohle=185.24

Bachsohle=185.26

Bachsohle=185.99

Bachsohle=185.82

Bachsohle=185.92

Bachsohle=186.01

Bachsohle=186.05

Bachsohle=186.00

Bachsohle=186.06

Bachsohle=186.11

Gebüsc
h / 

Gehölz

Wasserspiegel=185.84

Wasserspiegel=185.80

Wasserspiegel=185.78
Wasserspiegel=185.79

Wasserspiegel=185.76

Wasserspiegel=185.78

Wasserspiegel=185.78

Wasserspiegel=185.78

Wasserspiegel=185.77

Wasserspiegel=185.78

Wasserspiegel=185.76 Wasserspiegel=185.77

Wasserspiegel=185.76

Wasserspiegel=185.75

Wasserspiegel=185.76

Wasserspiegel=185.76

Wasserspiegel=185.76

Wasserspiegel=185.75 Wasserspiegel=185.68

Wasserspiegel=185.70

Wasserspiegel=185.67

Wasserspiegel=185.57

Wasserspiegel=185.58

Wasserspiegel=185.59

Wasserspiegel=185.60

Wasserspiegel=185.59

Stütze, Pfeiler (Eckpunkt)
Stütze, Pfeiler (Eckpunkt)

Wasserpegel
185.55

D
N

50
0

D
N

5
0
0

Schilf / Buschwerk

Gebüsch / Gehölz

Gebüsch / Gehölz

Gebüsch / Gehölz

Rasengitter

Baumstumpf

Baumstumpf

Baumstumpf

Bachsohle=185.23

Bachsohle=185.33
Bachsohle=185.51

S=185.77

S=185.78

S=185.79

D=187.66

186.08

186.13

188.21
188.18

188.21
188.33

188.35

188.25

188.19 188.30

188.38188.26

188.36

188.48

188.58

185.20

185.18

185.28

185.34

186.44

186.55
186.36

186.63

187.70187.96

186.42

186.40

186.65
186.86

186.81

187.83187.97

188.62

188.59

188.57

188.57

188.54

188.45

188.47

188.45
188.44

188.39
188.43

188.29

188.43

188.42

188.27

188.28 188.24
188.22

188.21

188.20

188.21

188.26

188.09
188.06

188.04

188.01

188.09

188.04

187.92

187.90 187.90

187.95

187.83

186.83

186.57

186.90

188.06

188.02 188.06

187.84

187.69

187.73

187.94

188.00

187.87 187.85

187.79

187.68

187.68

187.73
187.69

187.78 187.74

187.76

187.72
187.64

187.58

187.65

187.65

187.61

187.66
187.66

187.69

187.56

187.56

187.67

187.56

187.53

187.34 187.47
187.46

187.42
187.44

187.52

187.48

187.36

187.36

187.51

187.53

186.76

188.72

188.10
186.53

186.53

186.65

186.68

186.71

186.41

186.49

186.44

186.54

186.52

186.71

186.88

186.92

186.84
186.36

186.35

186.38

186.69

186.84

186.89

186.98

187.12

187.25

187.08

187.23

187.43

186.57

186.72

187.40
187.52

187.57

187.65

187.47187.55
187.52

188.09

188.16 188.07

188.05

188.70

188.60

188.60

188.71

188.09

188.02

187.94

187.92

187.90

187.90
187.88

187.83

187.82

187.89

187.87

188.00

188.06

188.20

188.47

188.35

188.29

188.15

188.04

187.91

187.91

187.85

187.99

187.91

187.92

187.92

187.94

188.02

188.12

188.24

188.32

188.45

188.46

188.32

188.20

188.11

188.09

187.98

187.94

187.92

187.97

188.00

187.93

187.93

188.02

188.07

188.12

188.28

188.38

188.35

188.18

188.13

188.09

187.99

187.99

187.96

188.05
188.23

187.98

187.96

187.95

188.06

188.12

188.20

188.30

188.46

188.25

188.14

188.05

187.98

187.94

188.11

188.06

187.95

187.96

188.07

188.19

188.29

188.47

188.54

188.38

188.22

188.11

187.96

188.01

187.97

188.02

188.14

188.28

188.42

188.65

188.54

188.45

188.28

188.17

188.00

188.01187.99

187.99

188.14

188.30

188.42

188.60
188.65

188.53

188.32

188.19

188.07

188.12
188.24

188.11

188.20

188.39

188.46

188.66188.75

188.55

188.44

188.31

188.09

188.05188.12

188.11

188.27

188.57

188.69

188.92

188.89

188.72

188.50

188.34

188.12

188.19188.18

188.11

188.23

188.57

188.81

189.01

188.95

188.72

188.52

188.26

188.13

188.22

188.16

188.10

188.28

188.53

188.83

189.19

189.21

188.78

188.55

188.25

188.13

188.63

188.35

188.15

188.52

188.20

188.57

188.31

188.38

188.63

188.57

188.43

188.41

188.57

188.54

188.36

188.36

188.55

188.56

188.36

188.36

188.50

188.47

188.44

188.32

188.33

188.42

188.49
188.47

188.38

188.31
188.28

188.36

188.46

188.43

188.36

188.28
188.27

188.45

188.35

188.44

188.41

188.24
188.32

188.42

188.38

188.40

188.28

188.22

188.39

188.33

188.32
188.29

188.34

188.32

188.22

188.30

188.27

188.22

188.31

188.30

188.17

188.17

188.28

188.28

188.15

188.18

188.20

188.18

188.30

188.18

188.15

188.24

188.07

188.09

188.21

188.09

188.04

188.19

188.08
188.00

188.11

188.04

188.00

186.95

187.00

186.84

186.65

187.11

187.24

187.08

186.86

186.78

186.81

186.24

186.80

186.99

187.00

186.98

187.04

186.91

186.95
187.07

187.11 186.95

186.86

186.96

186.80

186.91

186.88
186.90

186.94
187.02

187.18

187.20 187.08

186.24

186.21
186.16

186.12186.08

186.22186.20

186.12186.11

186.04
186.04

186.08186.02

185.99
185.91

186.06186.10

187.32

186.86

187.21

186.39

185.36

185.38

185.34

185.20

187.73

187.69

187.68

186.91

186.44

186.66

188.14

187.74

187.34

187.25

187.92

188.36188.23

188.36
188.58

187.82
187.79

187.73

187.74

187.73

187.78

187.87
187.89

187.78

187.78 187.82

187.80
187.79

187.76
187.76

187.65

187.69

187.69

187.68 187.71

187.61

187.60

187.56

187.56

187.53

187.50

187.54

187.53 187.50

187.66

187.61

187.53

187.57

187.76
187.68

188.17

187.56

187.69187.71187.75
187.93

187.99
188.04

187.84

187.75

187.89
187.81

187.99

187.92188.04
188.04188.24188.25188.38188.53

188.52
188.53

188.66

188.11

188.28

188.41

188.35

188.28

188.08

187.95

187.93

187.86

187.80

187.90

187.79

187.82
187.75

187.73

187.76

187.76

187.78

187.79

187.83

187.95

188.33

188.36
188.33

188.32

188.01

187.80

187.74

187.72

187.71

187.72

187.75

187.74

187.71

187.68

187.66

187.66

187.64

187.64

187.70

187.82

187.99

188.10

188.07

188.01

187.91

187.77

187.68

187.64

187.64

187.65

187.67

187.72

187.74
187.72

187.68

187.64

187.64

187.61

187.62

187.62

187.67

187.79

187.93

187.83

187.73

187.64

187.58

187.56

187.58

187.57

187.61

187.65

187.64

187.70

187.72

187.61

187.68

187.60

187.58

187.54

187.56

187.52

187.67

187.80

187.75

187.62

187.57

187.49

187.54

187.52

187.52

187.54

187.66

187.62

187.49

187.56

187.49

187.43

187.45

187.47

187.50

187.52

187.71

187.62

187.63

187.51

187.42

187.42

187.40

187.42

187.45

187.52

187.55 187.53

187.50

187.45

187.38

187.36

187.39

187.38

187.48

187.57

187.68

187.68

187.56

187.46

187.33

187.33

187.28

187.31

187.33

187.38

187.46

187.50 187.40

187.45

187.40

187.32

187.29

187.26

187.25

187.31

187.46

187.52

187.56

187.53

187.46

187.37

187.32

187.25

187.28

187.30

187.28

187.37

187.35

187.44

187.40

187.37

187.35

187.30

187.25

187.20

187.21

187.27

187.38

187.44

187.53

187.48

187.40

187.38

187.34

187.22

187.20

187.20

187.23

187.24

187.27

187.27

187.50
187.42

187.24

187.17

187.14

187.19

187.17

187.13

187.19

187.29

187.36

187.37

187.45

187.44

187.35

187.32

187.31

187.24

187.12

187.09

187.17

187.16

187.14

187.14

187.18

187.41

187.34

187.32

187.24

187.19

187.15

187.13

187.10

187.12

187.17

187.27

187.28

187.35

187.34

187.26

187.22

187.15

187.09

187.08

187.11

187.16

187.31

187.23

187.19

187.03

187.01

187.03

187.13

187.20

187.26

187.50

187.54

187.51

187.49

187.18

187.15

187.07

187.02

187.03

187.14

187.22

187.14

187.06

187.04

187.04

187.14

187.10

187.35

187.22 187.08

187.24

187.22

187.12

187.04

187.02

186.96

187.07

187.07

187.13

187.05

187.03

187.20

187.35

187.25 187.27

187.13

187.05

186.98

187.03

187.07

187.17

186.32

186.32

186.22

186.26

186.24

186.22

186.29

186.20
186.25

187.46

187.59

187.49

187.41

187.43

187.59

186.39

186.54

186.39

186.45

186.39

186.34

186.32

186.60

186.57

186.27

186.34
186.68

186.35

186.52

186.72

187.04

186.73

186.35

186.66

186.57 186.37

185.83
186.34

186.30

187.07

187.48

186.75

186.88

187.08

187.43 187.38
187.09

186.62
186.49

186.37

186.31

186.88
187.12

187.08

186.57 187.23

187.13

186.50

186.14

186.74

186.01

186.83

187.11

187.19 187.27

187.37

187.22

187.25 187.31

187.18187.06

187.09
187.13

187.35187.15

187.23 187.32

185.26

185.34

185.36

185.39

185.42185.34

185.38

186.42

186.67

185.50

185.44

186.44 186.35
186.37

187.01

187.19

186.50

185.63

185.51

186.15

187.32

185.04

184.68

184.96

185.34

186.60

187.13

187.31
187.36

187.32

186.66

185.56

185.49

187.39

185.65

185.23

185.61

186.06

185.37

187.46

187.39
187.33

187.31

187.26

187.35

187.27

187.35

187.27
187.20

186.89

187.10

187.48

187.76

187.53

187.66

187.95

187.74

187.53

187.40

187.61
187.96

187.54

187.42187.48

187.80
187.71

187.56

187.50

187.72
187.71

187.52

187.47

186.63
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185.31

185.40

185.45185.27

185.48

185.48

186.66

185.27

185.27

185.60

185.44

185.66

185.69

185.62

186.28
186.14

186.31

185.57

185.57

186.21

187.57

187.43

187.42

187.16

187.43

187.29

187.62

187.60

187.58

187.62

187.47

187.43

187.61

187.34

187.56
187.54

187.65187.50

187.48

187.49

186.71

185.16

186.95
186.80

185.12

185.72

186.35

185.54

185.61

185.54

186.64186.38

185.57

185.54 186.55

187.54

187.61

187.58

187.45

187.65

187.81

187.82

187.64

187.68

187.78
187.73

187.67
187.66

187.72

187.67

187.72
187.92

187.82

187.87

187.67

187.65

188.65

187.56

187.62

187.76

187.51

187.59

187.47

187.67

187.81

187.66

187.54

187.42187.50

187.54

187.65

187.53

187.44

187.61

187.63
187.61

187.64

187.54 187.38

185.65

185.42

187.03

187.54

185.66

185.34

186.85

185.49

185.32

186.44

185.71

185.54

186.68

185.79

185.66

186.66

187.72

187.68 187.64

187.60

187.69

187.54

187.55

187.45

187.57

187.64

187.73

187.60

187.48

187.74

188.28

188.05

187.70

187.64

187.73

187.72

187.77

187.44

187.43

187.93
187.88

187.28

187.70

187.74

186.64

185.49

185.74
186.48

188.36

188.44

188.43

188.48

188.51

188.55

188.58

188.91

188.83

188.84

188.84

188.81

188.86

188.71

188.64

188.74

188.92

188.87

188.94

189.00

189.02

188.56

188.53

188.64

188.76
188.24

188.22

186.94

186.90

186.70

186.77

186.77

186.89

186.91 186.75

187.03

186.85

186.96

186.96

186.95

186.95

187.03
187.20

186.51

186.39

186.37
186.53

186.38

186.42

186.58

186.29
186.19

188.46

188.17

187.77

187.20

187.21

187.18

188.36

188.34

188.36

188.57
188.52188.34

189.69

189.52

189.44189.71
189.98

189.77
189.67

189.56

189.79
189.94

189.95
190.06

189.01

189.15

189.37
189.40

189.49

189.50

189.94189.96
190.00

190.00

190.10190.48190.52

190.26

190.45

189.70
189.70

186.86

187.00

187.00

187.05

187.03

187.20

187.30

187.27

187.31

187.50

187.53

187.47

186.21186.25
186.30186.29

186.21
186.46

186.37

187.09

186.78
187.30

187.03

186.52

187.19

186.40

186.34

187.02

187.04

186.59
187.37

187.30

187.37
188.82

188.62

188.64

188.63

188.55

188.41

188.50
188.54

188.58
188.50

188.52

188.42

187.20187.24

187.34
187.28

187.18

187.06

187.46

187.09

187.09

187.43

186.99

187.40

187.30

187.58

187.29

188.27

188.42

188.38

187.40

187.46
187.50

187.40
187.04

187.21

187.44

187.46

188.20

188.63

188.58188.60
188.57

188.50

188.68

188.53

188.51

188.55

188.53

188.41

188.53188.46

188.56

187.12

187.60
187.06

187.63

187.20

187.66

187.23

187.61

187.67

187.49

187.62

187.52

P

P

P

P

P

189.0

188.5

188.0

188.0

18
8.

0

Bachsohle=185.59

Bachsohle=185.57

Bachsohle=185.60

Bachsohle=185.69

Bachsohle=185.67
Bachsohle=185.59

Bachsohle=185.62

Bachsohle=185.66
Bachsohle=185.82
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Auwaldentwicklung

Auwaldentwicklung

Pflegezufahrt

Pflegezufahrt

Bäume (Initialpflanzungen)

Bach mit Tiefrinne

Bachböschung 
(krautig-grasige Vegetation 
mit Hochstaudenanteil)

Ufergehölz (aus Steckhölzern, 
Initialpflanzungen)

LEGENDE

frische bis feuchte, 
artenreiche Wiese*

Kanal 

Strom (Netze BW)

Bestandsbaum
(aus Vermessung)

Wasser

Leitungen Bestand

Planung Bestand

Telekom

Gas (MVV)

übertiefte Gumpen (Einstände) 
im Außenbogen

FFH-Gebiet

Biotop nach 
§ 30 BNatSchG 

Schutzgebiete

Rohrauslauf 

Überschwemmungsgebiet
(RVO)

Höhe
270.35

Höhe
270,35

Habitatbäume Artenschutz -
nachrichtliche Übernahme

Brutbaum Eremit**

Verdachtsbaum Eremit**

aktuell ungeignet f. Eremit**

abgesenktes Vorland, - 50 bis -80 cm 
unter Gelände Bestand
(Feuchtwiese /-brache*)

Flache Uferberme 
(Feinsediment- Entwicklung 
Röhricht-/ Hochstaudenflur*)

Kiesbank (tlw. überströmt)

Entwicklung Kopfweiden
(aus Setzstangen, vor Ort gewonnen)

Steinbuhne

Strukturen zur Förderung der Fließdynamik 

und der Habitatausstattung

Böschung

Höhenlinien 
(Abstand 50 cm)

Ufergehölz

Rodung Bestandsbaum

Wurzelstrunk

Totholzstamm

Pflegezufahrt 

Verfüllung Bestandsgerinne

Ü Ü Ü

Überflutungsfläche nach HWGK
HQ100 / HQ extrem

Geltungsbereich Bebauungsplan

Umgrenzung von Flächen für Maßnahmen 
zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung 
von Boden, Natur und Landschaft (§ 9 (1) 
Nr.20 BauGB)

Bebauungsplan Langwiesen IV - 
nachrichtliche Übernahme

Flächen mit Pflanzzwang

Hinweise: 
*Saatgutmischungen optimiert für 
Offenlandarten

**Baumstandorte mit GPS bestimmt; reale 
Lage weicht z.T. stark ab; s. Baumstandorte 
Vermessung

HQ100

HQextrem

Baumstumpf

Auwaldentwicklung (durch 
natürliche Suzzession)

Obstbaumpflanzung, Hochstämme
- Entwicklung Streuobstwiese

Auftraggeber:

Auftragnehmer: Plantitel:
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Plangröße: Projektnummer: 2008
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70567 Stuttgart - Möhringen
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Entwicklung der Zaberaue bei Frauenzimmern

Renaturierung Zaber & Fürtlesbach

Vermessung/Kataster/Kanalnetz: Käser Ing. für ZVZ, Stand: 25.05.2020, 
sonst. Leitungen: Planauskunft Leitungsträger: Gas (MVV), Strom (Netze BW), 
Fernmeldeleitungen (Telekom)
B-Plan Langwiesen IV: Käser Ingen., Stand: 16.04.2021
Infrastrukturplanung (Straßen, Wege Brücken): IB Ippich, 10.03.2021
Entwässerung Werksgelände: Messmer Consult, Stand 12.03.2021
Standorte Habitatbäume: Arbeitsgruppe f. Tierökologie & Planung, Feb. 2021 DHHN12/130

Vorentwurf

Lageplan Zaber West

1 : 500 

2.1.1

1800 x 470

Ausleitung Zaber aus
Bestandsbett

Verfüllung Zaberbestandsbett unter weitgehendem 
Erhalt des Gehölzbestandes (abschnittsweises 
auf-den-Stock-setzen des strauchigen Unterwuchses 
für Zufahrt Baufahrzeuge); Substratbergung und 
Umsetzung in neues Profil vor der Verfüllung 
(Transplantation v. Makrozoobenthos)

keine Verfüllung (oder max. Teilverfüllung) 
Zaberbestandsbett im Bereich der Habitatbäume 
Eremit (keine aquatische Verbindung zu neuem 
Zabergerinne, nur temporär wasserführend durch 
Niederschlagseinträge und Hochwasser)

Anlage neues Zabergerinne mit ausgeprägten Prall- 
und Gleitufern und differenzierter Profilgestaltung 
(Niedrig-Mittelwasser-Gerinne, Gumpen, etc.); 
Lauflänge von Ausleitung bis Fürtlesbachmündung 
ca. 320 m (Bestand: ca. 260 m), Sohlgefälle ca. 1 ‰

Absenkung des Gewässervorlandes durch 
Bodenabtrag zur Schaffung einer Sekundäraue 
(-50 bis -80 cm unter Gelände Bestand)

Initialpflanzungen und gesteuerte Sukzession zur 
Entwicklung von Ufer- und Auwaldvegetation

Initiierung von eigendynamischen 
Prozessen durch Prallhangausbildung

offener Erhalt Fürtelsbach bis 
zum neuen Zabergerinne

Verlegung Fürtlesbach aus Bestandsgerinne; 
neues Gerinne bis zur Daimlerstraße 
(Unterbrechung aquatischer Austausch durch 
geplante Doppel-Krebssperre) als Rückzugsraum 
v.a. bei Hochwasser

Verfüllung Zaberbestandsbett unter 
weitgehendem Erhalt des Gehölzbestandes 
(abschnittsweises auf-den-Stock-setzen des 
strauchigen Unterwuchses für Zufahrt 
Baufahrzeuge)

Langwiesenstraße

Frauenzimmern

Gewerbegebiet Langwiesen III (Cleebronn)

Bodenfilterbecken Bestand

privates Regenrückhaltebecken
Werksgelände Layher

noch zu prüfen:

landschaftsgerechte Geländeanpassung der 

Böschung zur Langwiesenstraße (mit Aushub aus 

Gerinnegestaltung; Retentionsraumausgleich 

durch neues Zabergerinne)

Anlage von zwei Pflegezufahrten von der 
Langwiesenstraße im Bereich der 
Gerinneverfüllabschnitte (zur Durchführung 
Mahd Offenlandflächen und Gehölzpfege)

temporäre Einleitung des Entwässerungsgrabens in das 
Zabergerinne Bestand bis zum Bau des neuen Gerinnes 
(Planung Lage & Ausbildung IB Messmer); Schutz der 
Habitatbäume ist zu beachten

naturnah gestalteter Graben mit zur Ableitung des Überlaufs aus
dem Regenrückhaltebecken in die Zaber, Raugerinneausbildung
im Böschungsbereich;  Vorschlag: angeschlossene Sickermulden
mit Röhrichtvegetation zur biologischen Vorreinigung; temporäre

Führung Richtung Zaber Bestand abweichend (Planung Lage &
Ausbildung IB Messmer)

Anschluss Naturerlebnispfad 
an Wiesenweg Bestand

Auwaldentwicklung

Gewerbegebiet Langwiesen VI (Cleebronn)

Verlängerung von Einleitungen in die Zaber

Wiedereinleitung in Bestandszaberbett vor der Brückenquerung 
Maybachstraße (Schutz von Habitatbäumen); keine Veränderung 
am Gewässer im Brückenbereich

M
a

yb
a

c
h

stra
ß
e

Initiales Einbringen von Totholz- und 
Steinstrukturen zur Förderung der Habitat- 
und Strömungsvielfalt

Anlage neues Zabergerinne mit ausgeprägten 
Prall- und Gleitufern und differenzierter 
Profilgestaltung (Niedrig-Mittelwasser-Gerinne, 
Gumpen, etc.); Lauflänge von Fürtlesbach- 
mündung bis Wiedereinleitung in Bestand ca. 
355 m (Bestand: ca.260 m), Sohlgefälle ca. 1,2%

Auwaldentwicklung

Auwaldentwicklung

Steinbuhnen strukturieren die Uferlinie, lassen den 
Stromstrich pendeln und reduzieren bzw. erhöhen 
den Strömungsangriff auf das Prall- und Gleitufer.

Beispielfotos vergleichbarer Projekte

Auf besonnten, flachen Uferbermen kann sich ökologisch wertvolle und optisch ansprech- ende 
Röhricht- und Hochstaudenvegetation entwickeln, die durch Sodenpflanzung und Ansaat 
initiiert wird. Die Pflanzen erfüllen in der Wasserwechselzone oder auch in flachen Mulden am 
Grabenzulauf zudem eine biologische Reinigungsfunktion.

In der Zaberaue sollen Tiere und Pflanzen sich ungestört entwickeln können; intensive Erholungsangebote sind deshalb nicht vorgesehen. Über einen unbefestigten, schmalen Pfad südlich der 
Zaber mit Querung am Fürtlesbach (Trittsteine oder Brücke) soll jedoch ein extensives Gewässererlebnis ermöglicht werden. Ergänzt werden könnte das Angebot durch einen Unterstand zur 
Naturbeobachtung und durch Hinweistafeln, die über die vielfältigen Lebensräume und Arten informieren.

Durch die vielgestaltige Laufausbildung entstehen Zonen mit unterschiedlichster Ausbildung 
von Fließgeschwindigkeiten. Es entstehen zeitweise überströmte Uferzonen mit Feinsediment- 
ablagerungen, auf denen sich Röhricht- und Hochstaudenvegetation entwickeln kann. Aus 
mitgeführtem, größerem Geschiebe und gewässertypischem Substrat aus angelegten 
Geschiebedepots können sich flache kiesige Ufer ausbilden.

Aus vor Ort gewonnenen Steckhölzern entwick- 
eln sich an der Uferlinie überhängende Strauch- 
weidengebüsche, die das Gewässer beschatten 
und wertvolle Unterstände für Fische bieten.

Der Bestand an alten Kopfweiden am heutigen Verlauf 
der Zaber wird erhalten und gleichzeitig durch Einbringen 
von Setzstangen (aus Bestand vor Ort) und entsprech- 
ende Pflege neue Kopfweiden am neuen Lauf 
entwickelt.

Hinter großen Störsteinen und hufeisenförmigen Störsteingruppen bilden sich tiefe Kolke als 
wertvolle Fischeinstände. Zudem führen sie zur Diversifizierung der Strömungsmuster im 
Gewässer. Vielfältige Strukturen im Gewässer bereichern die aquatischen und amphibischen 
Lebensräume und führen zugleich zu einer Steigerung der Gewässerattraktivität.

Im Mittelwasserbett eingebaute, sogenannte Stummel- 
faschinenbuhnen führen zu Feinsedimentanlandungen im 
Strömungsschatten; das Feingeäst bietet Rückzugsräume 
für Kleinlebewesen.

Wurzelstrünke und Totholz werden in unterschiedlichen Größen an der Mittelwasserlinie als Strukturelemente eingebaut. Sie dienen als 
Unterstände für Fische und Kleinlebewesen, helfen dabei eine vielgestaltige Uferlinie auszubilden und können durch einen buhnen- 
artigen Einbau auch lauflenkende Wirkung haben.
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noch zu prüfen:

landschaftsgerechte Geländeanpassung der 

Böschung zur Langwiesenstraße (mit Aushub aus 

Gerinnegestaltung; Retentionsraumausgleich 

durch neues Zabergerinne)

temporäre Grabeneinleitung in 
Zaber Bestand (1. Ausbaustufe)



Bäume (Initialpflanzungen)

Bach mit Tiefrinne

Bachböschung 
(krautig-grasige Vegetation 
mit Hochstaudenanteil)

Ufergehölz (aus Steckhölzern, 
Initialpflanzungen)
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frische bis feuchte, 
artenreiche Wiese*

Kanal 

Strom (Netze BW)

Bestandsbaum
(aus Vermessung)

Wasser

Leitungen Bestand

Planung Bestand

Telekom

Gas (MVV)
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Habitatbäume Artenschutz -
nachrichtliche Übernahme

Brutbaum Eremit**

Verdachtsbaum Eremit**

aktuell ungeignet f. Eremit**

abgesenktes Vorland, - 50 bis -80 cm 
unter Gelände Bestand
(Feuchtwiese /-brache*)

Flache Uferberme 
(Feinsediment- Entwicklung 
Röhricht-/ Hochstaudenflur*)

Kiesbank (tlw. überströmt)

Entwicklung Kopfweiden
(aus Setzstangen, vor Ort gewonnen)

Steinbuhne

Strukturen zur Förderung der Fließdynamik 

und der Habitatausstattung

Böschung

Höhenlinien 
(Abstand 50 cm)

Ufergehölz

Rodung Bestandsbaum

Wurzelstrunk

Totholzstamm

Pflegezufahrt 

Verfüllung Bestandsgerinne
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Überflutungsfläche nach HWGK
HQ100 / HQ extrem

Geltungsbereich Bebauungsplan

Umgrenzung von Flächen für Maßnahmen 
zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung 
von Boden, Natur und Landschaft (§ 9 (1) 
Nr.20 BauGB)

Bebauungsplan Langwiesen IV - 
nachrichtliche Übernahme

Flächen mit Pflanzzwang

Hinweise: 
*Saatgutmischungen optimiert für 
Offenlandarten

**Baumstandorte mit GPS bestimmt; reale 
Lage weicht z.T. stark ab; s. Baumstandorte 
Vermessung

HQ100

HQextrem

Baumstumpf

Auwaldentwicklung (durch 
natürliche Suzzession)

Obstbaumpflanzung, Hochstämme
- Entwicklung Streuobstwiese
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Gewerbegebiet Langwiesen III (Cleebronn)

Gewerbegebiet Frauenzimmern

Pflegezufahrt

M
a

yb
a

c
h
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ß
e

RÜB Bestand

RÜ-Einleitung Bestand
DN1200

RÜB-Überlauf Bestand
DN1450

RÜB-Überlauf DN1450 einkürzen; vor Rohrauslauf Energieumwand- 
lungsbecken anlegen mit nachgeschalteten Weidenrechen zur 
Reduzierung des Stoffeintrags im Gewässer, Zaberbett wird dazu 
leicht verschwenkt, Einbau von Strukturen

Energieumwandlungsbereich vor RÜ-Abschlagsleitung DN1200 
anlegen zur Reduzierung des hydraulischen Belastung im 
Entlastungsfall (nur bei Störung RÜB)

Verlegung der Kanalleitung DN300 
(Kreuzung Zaber am Bestandskanal 
wegen Höhenlage nicht möglich)

noch zu prüfen:

landschaftsgerechte Geländeanpassung der Böschung 

zur Langwiesenstraße (mit Aushub aus Gerinnegestaltung; 

Retentionsraumausgleich durch neues Zabergerinne)

Langwiesenstraße
Anlage neues Zabergerinne mit ausgeprägten Prall- und 
Gleitufern und differenzierter Profilgestaltung (Niedrig-Mittel- 
wasser-Gerinne, Gumpen, etc.); Länge neuer Gewässerlauf: 
ca. 220 m (Bestand: ca. 160 m), Gefälle: ca. 2 ‰

Initalpflanzungen und gesteuerte Sukzession zur 
Entwicklung von Ufer- und Auwaldvegetation

Absenkung des Gewässervorlandes durch 
Bodenabtrag zur Schaffung einer Sekundäraue 
(-50 bis -80 cm unter Gelände Bestand)

Ufergehölz-/
Auwaldentwicklung

Auewiese

Auewiese

Beibehaltung der landwirtschaftlichen Nutzung
(Acker Bestand)

Wiesennutzung im
Gewässerrandstreifen

Initiierung von eigendynamischen 
Prozessen durch Prallhangausbildung

Beispielbilder Tosbereich mit Störsteinen und nachgeschalteten Weidenrechen

Der Auslaufbereich des RÜB-Überlaufs dient zur Energieumwandlung. 
Er ist tropfenförmig aufgeweitet, die Sohle mit Wasserbausteinen 
gesichert und mit großen Störsteinen durchsetzt (Ramsbach S-Degerloch/-Hoffeld)

Dem Tosbereich nachgeschaltet werden in versetzten Reihen 
Weidensteckhölzer eingebaut, die sich zu einem linearen Gebüsch 
entwickeln, das eine Rechenfunktion für Schwebstoff übernimmt. 

In den Weidenrechen bleiben Schwebstoffe hängen, die durch Rückschnitt der sich schnell regenerierenden Weiden leicht entfernt 
werden können. So gestaltete Auslaufbereiche tragen erheblich zur Verbesserung der Wasserqualität  im Fließgewässer bei. 
(Klingenbach Steinenbronn)

Entwässerungsgraben
Bestand

Überlauf Graben
in Zaber

Einmündung
Wurmbach

Verfüllung Zaberbestandsbett unter weitgehendem Erhalt 
des Gehölzbestandes (abschnittsweises Auf-den-Stock- 
setzen des strauchigen Unterwuchses für Zufahrt Baufahr- 
zeuge); Substratbergung und Umsetzung in neues Profil vor 
der Verfüllung (Transplantation v. Makrozoobenthos)

Initales Einbringen von Totholz- und Steinstrukturen 
zur Förderung der Habitat- und Strömungsvielfalt

Anlage einer Streuobstwiese mit
Obsthochstämmen (Fläche: ca. 6.810 m²)
auf artenreicher Wiese (zweimalige Mahd)
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Vorentwurf

Lageplan Fürtlesbach

1 : 500 

2.1.3

1780 x 420

Bäume (v.a. Schwarzerlen)

Bach mit Tiefrinne

Bachböschung 
(krautig-grasige Vegetation 
mit Hochstaudenanteil)

Ufergehölz (aus Steckhölzern, 
Initialpflanzungen)

LEGENDE

frische bis feuchte, 
artenreiche Wiese*

Kanal 

Strom (Netze BW)

Bestandsbaum

Wasser

Leitungen Bestand

Planung Bestand

Telekom

Gas (MVV)

übertiefte Gumpen (Einstände) 
im Außenbogen

FFH-Gebiet

Biotop nach 
§ 30 BNatSchG 

Schutzgebiete

Rohrauslauf 

Überschwemmungsgebiet
(RVO)

Höhe
270.35

Höhe
281,35

Flache Uferberme 
(Feinsediment- Entwicklung 
Röhricht-/ Hochstaudenflur*)

Entwicklung Kopfweiden
(aus Setzstangen, vor Ort gewonnen)

Strukturen zur Förderung der Fließdynamik 

und der Habitatausstattung

Böschung

Höhenlinien 
(Abstand 50 cm)

Ufergehölz

Rodung Bestandsbaum

Wurzelstrunk

Verfüllung Bestandsgerinne

Ü Ü Ü

Überflutungsfläche nach HWGK
HQ100 / HQ extrem

Geltungsbereich Bebauungsplan

Umgrenzung von Flächen für Maßnahmen 
zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung 
von Boden, Natur und Landschaft (§ 9 (1) 
Nr.20 BauGB)

Bebauungsplan Langwiesen IV - 
nachrichtliche Übernahme

Flächen mit Pflanzzwang

Hinweise: 
*Saatgutmischungen optimiert für 
Offenlandarten

HQ100

HQextrem

Baumstumpf

Wurzelstrunk

Störsteine

Steinkrebshabitat
(plattige Stein als Unterschlupf)

umweltpädagogisches Element
(z.B. Infotafel)

N

Vorschlag zum Bau eine Doppel Krebssperre integriert in die Brücke 
Daimlerstraße (Vollsperrenprinzip), Absturzhöhe je Sperre 50 cm; 
Einbau an ober- und unterstromigem Ende des Brückendurchlasses, 
Abstand 15 m (Länge Brückendurchlass= Monitoringstrecke), 
Ausbildung z.B. als Betonriegel in der Sohle mit Edelstahlverkleidung; 
Standort Krebssperren vorbehaltlich Überprüfung Ausbreitung 
Signalkrebs durch RPS Naturschutz
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Rigolen Baugebiet Langwiesen III,
bereits umgesetzt

Rigolen Baugebiet Langwiesen III,
bereits umgesetzt

Rigolen Baugebiet Langwiesen III,
noch umzusetzen

neue Bachquerung mittels Wellstahlprofil, 
Länge 15 m; Bachquerung im Bestandsprofil 
(Planung IB Ippich)

neue Bachquerung mittels Wellstahlprofil, 
Länge 18,5 m; Bachquerung im 
Bestandsprofil (Planung IB Ippich)

Abbau des Gefällesprungs der Krebssperren (1,00 m) auf 
ca. 60 cm Bachstrecke in einem neuen Profil zur Schonung 
des Bestandsgehölzbestandes, vorgezogener Bau dieses 
Abschnitts im Zuge des Krebssperren-/Brückenbaus; 
temporäre Rückführung in den Bestand

Länge ca. 60 m

Anlage neues Fürtlebachgerinne mit optimierter Tiefen- und Breitenvarianz; 
Abbau des im Bestand vorhandenen Sohlsprungs an der best. Einmündung 
in die Zaber und des geplanten Sohlsprungs an den Krebssperren Brücke 
Daimlerstraße, tlw. Ausgleich der Laufverkürzung des Fürtlesbachs durch 
die Verlegung des Gewässerbetts

Gewässerökologisch durchgängige,
neue Mündung des Fürtlesbachs in

die Zaber

Verfüllung Fürtlesbach Bestand;
Erhalt Gehölzbestand

Erhalt Gehölzbestand

Verschwenken des Fürtlesbachbetts auf kurzen Abschnitten kombiniert 
mit der Schaffung von tieferen Einständen (Rückzugsräume bei 
Niedrigwasserabflüssen) in der Sohle und ebenfalls Einbau von Strukturen 
zur Erhöhung der Strömungsdiversität und zur Schaffung von 
Unterständen

Strukturverbesserungen im Bestandsgerinne zur 
Optimierung des Fürtlesbachs für den Steinkrebs 
durch Einbau von Totholz und Steinstrukturen;
Ergänzung der Gehölzstruktur (Ersatz für 
gerodete Gehölze im Brückenbereich)

Verschwenken des Fürtlesbachbetts im Bereich des parallel an der 
linken BOK verlaufenden Weges zur Schaffung einer Pufferzone 
(Gewässerrandstreifen) zwischen Bach und Weg; Erhöhung der 
Fließdynamik  durch Ausbildung von Prall- und Gleitufern und den Einbau 
von Strukturen, Schaffung von tieferen Einständen und von Unterständen

Verbreiterung des bestehenden Weges nach Westen, 
Leitungsverlegung in der Wegetrasse (Planung IB Ippich); 
Hinweis: Darstellung B-Plan überholter Stand, angepasste 
Grundlage lag zur Planerstellung nicht vor

Herausnahme von standort- 
fremden Gehölzen (2 Fichten)

Prallufer mit Tiefrinne/Gumpen 
(als Rückzugsräume & Einstände); 
Erlenentwicklung an der Mittelwasserlinie 
zur Sohlstrukturierung und zur Beschattung

Herausnahme Sohlschwelle

Strukturierung

im Bestand

Strukturierung

im Bestand

Strukturierung
im Bestand

Verschwenken des Fürtlesbachbetts auf 
kurzen Abschnitten kombiniert mit der 
Schaffung von tieferen Einständen, 
Einbau von Strukturen, Erlenentwicklung 
an der Mittelwasserlinie zur 
Sohlstrukturierung und zur Beschattung

Erhalt altes Bachbett als Stillwasser- 
biotop, ggf. Drainageanschluss an Bach

Pflanzung westlich Fürtelsbach 
aus Planung Jatho übernommen

Wurzelstrünke
Wurzelstrünke werden in unterschiedlichen Größen an der Mittelwasserlinie als Strukturlelemente und Unterschlupf- 
möglichkeiten eingebaut. Sie helfen dabei eine vielgestaltige Uferlinie auszubilden und können bei kleinen Bächen wie 
dem Fürtlesbach durch buhnenartigen Einbau auch lauflenkende Wirkung haben und zur Strömungsdiversität beitragen.

Stummelbuhnen und Störsteine als Strukturen im Gewässer

Die Ausbildung und Strukturierung des 
Mittelwasserbetts erfolgt mit Hilfe von 
sogenannten Stummelbuhnen (Tot- und 
Lebendfaschinenbauweise) und einzelnen 
großen Störsteinen. Ziel ist ein pendelnder 
Verlauf, die Schaffung von Zonen mit 
unterschiedlichen Fließgeschwindigkeiten 
und die Initiierung von Rückzugsräume für 
Kleinlebewesen.

Strukturierung der Uferlinie und Sohle durch Totfaschinen mit Erlenhinterpflanzung

Totfaschinen können neben ihrer ufersichernden Funktion auch gut als 
Strukturelemente an der Mittelwasserlinie an Prallufern eingesetzt werden. Die 
dahintergepflanzten Schwarzerlen wurzeln dabei unter der Mittelwasserlinie in die 
Sohle und sichern diese dadurch auf natürliche Weise. Außerdem schaffen sie mit 
ihren Wurzeln wichtige Strukturen und beschatten das Gewässer.

Die Totfaschine strukturiert das Ufer im
Bereich der Mittelwasserlinie  und dient
z.B. als wertvoller Unterstand für Fische.

bereits umgesetzte CEF-Maßnahme 
für Vögel (C1): Feldgehölzpflanzung

Bestandsgerinne bleibt möglichst 
als Stillwasserbiotope erhalten

Strukturverbesserungen im Bestandsgerinne zur 
Optimierung des Fürtlesbachs für den Steinkrebs 
durch Einbau von Totholz und Steinstrukturen

Fürtlesweg

Strukturierungim Bestand

Strukturierungim Bestand

Prallufer mit Tiefrinne/Gumpen 
(als Rückzugsräume & Einstände); 
Erlenentwicklung an der Mittelwasserlinie 
zur Sohlstrukturierung und zur Beschattung

Feldweg entlang Bach (Flurstück 7205) aufheben; nur Nutzung 
als Zufahrt zur Gewässerunterhaltung (Zufahrt über Wiesen; 
keine befestigten Pflegezufahrten); Entwicklung artenreiche 
Wiese im Gewässerrandstreifen

Neubau Durchlass unter Rad-/Landwirtschaftsweg
(Spannbreite min. 6 m, Wellstahlprofil) zur Herstellung der

terrestrischen & aquatischen ökolog. Durchgängigkeit
durch natürliches Sohlsubstrat und seitliche Bermen,

Durchlasslänge 15 m; Bachquerung Durchlass im
Bestandsprofil (Planung IB Ippich)

Gewerbegebiet Langwiesen III (Cleebronn)Gewerbegebiet Langwiesen III (Cleebronn)

im Schutzstreifen unter der 110 KV-Freileitung sind die
Beschränkungen für den Höhenwuchs von Gehölzen
zu beachten (Hinweis: keine Neupflanzungen durch

Bachgestaltung vorgesehen)

Entfall der ursprünglich geplanten 
Geländesenke -> durch Belassen 
des Baches im Bestandsprofil 
nicht umsetzbar

Einleitung der wegeparallelen Entwässerungsmulde 
in den Fürtlesbach (Rohrleitung zur Querung 
Feldweg, Planung IB Ippich); Raugerinne in der 
Böschung ausbilden

Verschwenken des Fürtlesbachbetts auf 
kurzen Abschnitten kombiniert mit der 
Schaffung von tieferen Einständen, 
Einbau von Strukturen; Schaffung eines 
Pufferstreifens zum Feldweg 
(Gewässerrandstreifen!)

Um eine Verbreitung der für den Steinkrebs tödlichen Krebspest durch den 
Signalkrebses von der Zaber in den Fürtlesbach zu verhindern, sollen zwei 
Krebssperren am Unterlauf des Fürtlesbachs eingebaut werden.  
Bildbeispiel: Kombination aus Sohlabsturz mit Edelstahlblechverkleidung.

Steinkrebsschutz durch Einbau von Krebssperre

Optimierung Offenlandfläche für
Habitatansprüche Zauneidechse

(Zielfläche Vergrämung)

Zur Förderung des Steinkrebsbestandes im Fürtlesbach sollen 
u.a. geeignete Hartsubstratstrukturen in das Bachbett 
eingebaut werden. Diese Unterstände aus plattigen Steinen 
eignen sich gut als Unterschlupf und können sowohl in das 
Bestandsbett als auch in die geplanten Laufverschwenkungen 
eingebaut werden.

Detail - Unterstand für Steinkrebse
M 1:20

WSP

Fließrichtung
Stützstein (in Gewässer- 
sohle einbinden)

plattiger Stein aus Sandstein

Unterstand für Steinkrebse

Umweltpädagogisches Element , Thema 
Zaberrenaturierung (z.B. Infotafel)

Umweltpädagogisches Element , Thema 
Fürtlesbach-Krebsschutz (z.B. Infotafel)
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1 E inleitung 

Im Gewerbegebiet Langwiesen IV südlich von Frauenzimmern bei C leebronn ist eine Bebauungsc
maßnahme von ca. 10ha eines Gerüstbauunternehmens geplant. Dazugehörend wurden Ausc
gleichsmaßnahmen angrenzend an das Baufeld geplant. S o betrifft dies die E ntwicklung der 
Zaberaue (eingeteilt in West und Ost)b die nördlich verläuft. Aufgrund der S tandortverhältnisse und 
des in die Zaber mündenden Fürtlesbachs hat man beschlossenb dass dieser ebenfalls renaturiert 
werden und noch dem Gewerbegebiet Langwiesen III als Ausgleich dienen soll. Als dritte Maßc
nahme sollen Krebssperren im Fürtlesbach verbaut werden und wiederum dem Gewerbegebiet 
„Langwiesen IV“ zugeschrieben werden. 

Im Folgenden werden diese Maßnahmen auf Verpflichtung einer Umweltverträglichkeitsprüfung 
vorgeprüft.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Abb. 1 Ü bersichtskarte: Lage des Planungsgebietes (Grundlage: Map Data E S R I) 
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1.1 Beschreibung des Vorhabens 

Das E ntwicklungskonzept teilt das Vorhaben in die folgenden 3 Abschnitte (vgl. Abb. 2): 

° Bereich I: Zaber West bis zum Fürtlesbach und weiter bis zur Maybachstraße 

° Bereich II: Zaber Ost 

° Bereich III: Fürtlesbach 

° Bereich IV: Krebssperren im Fürtlesbach 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 2 Ü bersicht über die Lage des Plangebiets (Geitz & Partner) 
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Bereich I und II: E ntwicklung Zaberaue 

Die R enaturierung der Zaber sieht folgende Hauptelemente vor: 

 Anlage eines neuen Zabergerinnes mit ausgeprägten Prallc und Gleitufern und differenzierc

ter Profilgestaltung (NiedrigcMittelwassercGerinneb Gumpenb etc.) und ausgedehnten E ntc

wicklungsflächen in der Aue. Dies bedingt eine Förderung der E igendynamik. 

 E inbringen von Totholzc und S teinstrukturen zur Förderung der Habitatdiversität. 

 Absenkung von angrenzenden Auebereichen zur Förderung der Ü berflutungshäufigkeit 

(S ekundäraue). 

 Initialpflanzungen an der Mittelwasserlinie und den Böschungen zur E ntwicklung von bec

schatteten Ufergehölzbeständen; E ntwicklung von Kopfweiden aus S etzstangen. Dies soll 

einen langfristigen Ersatz für Habitatbäume des E remiten darstellen. 

 E ntwicklungskonzept für Auebereich mit Offenlandstrukturen (Auec und Feuchtwiesen)b 

sowie Auwaldentwicklungsflächen durch natürliche S ukzession. 

 Das derzeitige Bestandbett soll in Abschnitten ohne Habitatbäume verfüllt werden. Ansonsc

ten soll das Bestandsgerinne offengehalten werden und temporär Wasser führen. 

 Zur Unterhaltung werden in den Verfüllbereichen Pflegezufahrten vorgesehen.  

 Die Kanalleitung DN 300 östlich der Maybachstraßeb die hier parallel zum Bach liegtb lässt 

aufgrund ihrer Höhenlage eine Bachquerung nicht zu. E s ist eine Leitungsverlegung nach 

S üden vorgesehenb um die Umgestaltung in Form eines neuen Gerinnes zu ermöglichen.  

 Vor den beiden Mischwasserentlastungen im Norden (R Ü  und RÜ BcÜ berlauf) wird die 

Zaber wieder in das Bestandsbett zurückgeführt. Die Auslaufbereiche werden zur R eduziec

rung der S tofffracht im Gewässer mit E nergieumwandungsbecken und nachgeschalteten 

Weidenrechen und R öhrichtflächen versehen (R ückhalt durch Auskämmfunktion und bioloc

gische Reinigung).  

 Die Weidenrechen können bei regelmäßiger Pflege eine effektive Vorreinigungsfunktion erc

füllen. Ä ltere Bestandsbäume können überwiegend erhalten bleiben. 
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E s ist auf beiden Planungen (Abb. 3 und 4) gut zu erkennenb dass die ursprüngliche Zaber sehr 
geradlinig verläuft. E benso ist auch der Gehölzsaum eher schmal ausgeprägt. Die neue Planung 
zeigt deutlich eine Verbreiterung der Gehölze und wieder einen mäandrierenden Wasserlauf. 

In beiden Planungsbereichen soll der alte Bachlauf teilweise noch erhalten bleiben sollb um tempoc
rär Wasser aus R ücklaufb Niederschlag oder Hochwasser aufzunehmen. 

 

Abb. 3 Vorentwurfsplanung Planungsbereich I: (GE ITZ & PARTNE R ) 

Abb. 4 Vorentwurfsplanung Planungsbereich II: (GE ITZ & PARTNE R ) 
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Bildbeschreibung von links nach rechts: 

c Zaber Planungsbereich I bzw. IIIb Mündungsbereich Fürtlesbach in die Zaberb S üdufer mit 
Blick auf Habitatbaum. 

c Zaber Planungsbereich II Nordufer mit Blick auf Brücke Maybachstraße. 

c Zaber Planungsbereich II Nordufer mit Blick nach Osten. 

c Die letzten drei Bilder zeigen die Zaber im Planungsbereich II Nordufer bei der Mündung 
Fürtlesbach x S trukturarmutb einreihiger Auwaldb kein S aumbestand und sehr geradlinig. 

 

 

Abb. 5 Fotodokumentation c Bestand im Planungsbereich I und II 
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Bereich III: R enaturierung Fürtlesbach 

Planungsziele am ebenfalls im Bestand stark strukturarmen Fürtlesbach sind: 

 S chutz der S teinkrebspopulation vor Krebspest durch einwandernde S ignalkrebse aus der 
Zaber durch E inbau von Krebssperren 

 S icherung und Förderung der vorh. S teinkrebspopulation sowie allen anderen Gewässerc
organismen durch gezielte S trukturverbesserungen bzw. grundsätzliche Verbesserung der 
Habitatqualitäten im Fürtlesbach (S trukturen als R ückzugsräumeb differenzierte S ohlausbilc
dungb starke BreitencTiefenvarianzb Beschattungb E intrag Detritusb etc.) 

 Verbesserung der räumlichen E ntwicklungsmöglichkeiten des durchgehend stark beeinc
trächtigten Bachabschnittes entlang des direkt an der Böschungsoberkanten verlaufenden 
Fürtlesweges (komplett fehlender Gewässerrandstreifen) 

 Im weiteren Verlauf der Planungsstrecke Fürtlesbach nach oberstrom wurden wie abgec
stimmt kleine Verschwenkungen des Bachbetts eingeplant. Die Verschwenkung ist kombic
niert mit der S chaffung von tieferen E inständen (besonders wichtig als Rückzugsräume bei 
Niedrigwasserabflüssen) in der S ohle und dem E inbau von S trukturenb um u.a. mehr S tröc
mungsdiversität und Unterstände zu schaffen. Außerdem ist an den Außenufern Gehölzc
entwicklung (v.a. S chwarzerlen) vorgesehenb um die Beschattung des Bachs zu fördern. 

 Im Abschnitt südlich des R ömerwegs schlägt GuP vorb den Bach über weite S trecken aus 
dem Bestand zu verlegenb da hier der Fürtlesweg direkt an die linke Böschungsoberkante 
angrenztb der Bach hier somit absolut keine E ntwicklungsmöglichkeit hat und durch die 
Wegnähe stark negativ beeinträchtigt ist (regelmäßiger Gehölzschnitt zur Freihaltung des 
Lichtraumprofilsb keine Entwicklung eines angemessenen Gehölzsaumes zur Beschattungb 
Mahdb steile Böschungenb Mülleintragb etc.). Durch deutliches Abrücken des Bachlaufs 
nach Osten kann die linke Uferböschung verbreitert und abgeflacht und ein breiterer Gec
hölzsaum entwickelt werden. 

 R echtsufrig und somit wenigstens einseitig kann dem Bach der im Wassergesetz BW gec
setzlich festgelegte Korridor zur Gewässerentwicklung zugestanden werden (im Außenbec
reich 10 m Gewässerrandstreifen beidseitig). S omit kann hier auch nachhaltige Gewässerc
entwicklung stattfinden. 

 Linksufrig und damit entlang des neuen R adweges am Fürtlesbachweg sollen an verschiec
denen S tellen umweltpädagogische E lemente angebracht werdenb welche den Fürtlesbach 
erlebbar machen. 
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Abb. 6 R enaturierung Fürtlesbach – Planungsbereich III mit Krebssperren an der Daimlerstraße – 
Planungsbereich IV (GE ITZ & PAR TNE R) 

 

Die Planung zeigt den Fürtlesbach der von S üd nach Nord fließt (auf dem Plan von links nach 
rechts) und dann in die Zaber mündet. Der Verlauf des Bachs kann aus Platzgründen nicht stark 
verändert werdenb wird aber nach Möglichkeit wie oben beschrieben sinnvoll verschwenkt. J eglic
cher R aum wurde sehr gut genutztb so finden sich auch CE FcMaßnahmen der Goldammer und 
Zauneidechseb gebietsheimisches Gehölz und Baumpflanzungen sowie R igolen im Planungsbec
reich.  
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     Abb. 7 Fotodokumentation Planungsbereich III 

Bildbeschreibung von links nach rechts: 

c Planungsbereich I bzw. IIIb Nordufer Zaber c Mündungsbereich Fürtlesbach in die Zaber. 

c Planungsbereich I bzw. IIIb S üdufer Zaber am Mündungsbereich Fürtlesbach Habitatbaum 
an der Zaber. 

c Planungsbereich IIIb Westufer Fürtlesbach – geradliniger Abschnitt mit einreihigem Gehölzc
saum. 

c Die letzten drei Bilder zeigen den Planungsbereich IIIb Westufer Fürtlesbachb schmalerb 
zum Teil lückiger Bachabschnitt mit kleinen Höhenunterschieden des Bachlaufs. 
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Bereich IV: K rebssperren im Fürtlesbach 

Da die Planungsziele im Fürtlesbach vor allem darauf abzielenb dass der S teinkrebs geschützt wird 
und kein S ignalkrebs einwandern kannb soll dies mithilfe von Krebssperren gesichert werden.  

Die geplanten Krebssperren im Fürtlesbach im Bereich der Brückenquerung Boschstraße sollen 
verhindernb dass der S ignalkrebsb der Ü berträger der Krebspest istb in den Fürtlesbach einwandert 
und die dort vorkommende geschützte S teinkrebspopulation infiziert. Die S perren sollen 
entsprechend dem aktuellen anerkannten S tand wissenschaftlicher E rkenntnisse im 
Doppelsperrenprinzip gebaut werden. Dabei werden zwei S perrenbauwerke mit Abstand 
hintereinandergeschaltetb falls eine S perre überwunden werden sollte. Die S perren müssen dabei 
u.a. einen S ohlsprung von min. 40 cm aufweisen und eine glatte Oberfläche aufweisen 
(E delstahlverkleidung)b um ein effektives Hindernis zu bilden. Die Wandersperre ist dabei nicht auf 
die S ohle beschränktb sondern muss auch in die Böschungsbereiche ausgedehnt werdenb um eine 
landseitige Umwanderung ebenfalls zu verhindern. Nach jetzigem Planungsstand würde die 
Brücke den Bach in F ließrichtung auf einer Länge von 15 m überdecken. E ine S perre könnte 
unterhalb der Brücke angeordnet werdenb die zweite oberhalb; der Abschnitt zwischen den 
S perren wäre im Brückenquerschnitt strukturell unattraktiv auszubilden und würde als 
Monitoringstrecke dienen (erleichtertes Auffinden von eingewanderten Krebsen). Der Bau der 
S perren soll in Verbindung mit dem Bau des Brückendurchlasses erfolgen. Zur endgültigen 
S tandortfestlegung muss im späten Frühjahr/Frühsommer 2021 zur Hauptaktivitätszeit der Krebse 
nochmals die bestehende Verbreitung des S ignalkrebses überprüft werden. Die 
S tandortfestlegung und Planung der S perren erfolgt in enger Abstimmung mit der 
F ischereibehörde und dem R eferat für Naturschutz und Landschaftspflege bei 
R egierungspräsidium S tuttgart (RPS ) auf Grundlage des Gesamtkonzeptes des R PS  zum S chutz 
des S teinkrebses (E rhalt des S teinkrebses im E inzugsgebiet der Zaberb Landkreis Heilbronnb 
2020). 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 8 Verortung E inbau Krebssperren c 
Planbereich III 
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1.2 UVPcPrüfpflicht 

Nach §  3 UVPG umfassen Umweltprüfungen die E rmittlungb Beschreibung und Bewertung erheblic
cher Auswirkungen eines Vorhabens oder eines Plans oder Programms auf die S chutzgüter. Ziel 
ist eine wirksame Umweltvorsorge nach Maßgabe der geltenden Gesetze. Die Durchführung erc
folgt nach einheitlichen Grundsätzen sowie unter Beteiligung der Ö ffentlichkeit. 

Ob für ein Bauvorhaben eine Pflicht zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) 
bestehtb entscheidet die zuständige Behörde auf der Grundlage geeigneter Angaben des Vorhac
bensträgers sowie eigener Informationen (§  5 Abs. 1 UVPG). Dabei hängt die E rfordernis einer 
UVP bei bestimmten Neuvorhaben nach §  7 UVPG von dem E rgebnis einer Vorprüfung des E inc
zelfalls ab. Die betroffenen Vorhaben sind in Anlage 1 des UVPG definiert. 

Die geplante Umgestaltung der Zaber und des Fürtlesbachs in den Planungsbereichen Ib II und III 
fällt unter Vorhaben Nr. 13.18.2 der Anlage 1 UVPG „naturnaher Ausbau von Bächen (… )“ und ist 
somit einer standortbezogenen Vorprüfung der UVPcPflicht zu unterziehen. Das vorliegende Gutc
achten stellt die nach UVPG zu prüfende Kriterien zusammen.  

1.3 Methodik 

Die S tandortbezogene Vorprüfung wird nach §  7 Abs. 2 UVPG als überschlägige Prüfung in zwei 
S tufen durchgeführt. In der ersten S tufe wird geprüftb ob bei dem Vorhaben besondere örtliche 
Gegebenheiten gemäß den in Anlage 3 Nr. 2.3 aufgeführten S chutzkriterien vorliegen. E rgibt die 
Prüfung in der ersten S tufeb dass keine besonderen örtlichen Gegebenheiten vorliegenb so besteht 
keine UVPcPflicht. Andernfalls wird in einer zweiten S tufe unter Berücksichtigung der in Anlage 3 
aufgeführten Kriterien geprüftb ob das Vorhaben mit erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen 
verbunden sein kannb die die besondere E mpfindlichkeit oder die S chutzziele des Gebietes betrefc
fen und nach §  25 Abs. 2 UVPG zu berücksichtigen wären. E ine UVPcPflicht bestehtb wenn das 
Vorhaben nach E inschätzung der zuständigen Behörde solche Umweltauswirkungen haben kann. 

 

Nach §  7 Abs. 5 ist bei der Beurteilung zu berücksichtigenb ob erhebliche nachteilige Umweltausc
wirkungen durch Merkmale des Vorhabens oder des S tandorts oder durch Vorkehrungen des Vorc
habenträgers offensichtlich ausgeschlossen werden können.  

Auch die E rgebnisse vorgelagerter Umweltprüfungen oder andere Untersuchungen zu den Umc
weltauswirkungen des Vorhabens werden in die Prüfung einbezogen. Im vorliegenden Fall liegt 
eine faunistische Untersuchung mit speziellem Artenschutz (S TAUS S  & TUR NI 2019)b eine Artenc
schutzfachliche Beurteilung (AR BE ITS GR UPPE  F Ü R  T IE R Ö KOLOGIE  UND PLANUNG GmbH 2021)b 
sowie eine E rgänzung zur Artenschutzfachlichen Beurteilung (AR BE ITS GR UPPE  F Ü R  T IE R Ö KOLOc
GIE  UND PLANUNG GmbH 2021) vor.  

Die E rgebnisse dieser Untersuchungen sowie die darin festgehaltenen Maßnahmen werden in der 
vorliegenden UVPcVorprüfung berücksichtigt. 
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Als weitere Quellen wurde verwendet: 

° Kartographisches Material: Geologische Karteb Bodenkarteb Topographische Karte  

° Daten des LUBW Datenc und Kartendienstes (Landesamt für Umweltb Messungen und Naturc
schutz BadencWürttemberg): http://udo.lubw.badencwuerttemberg.de/public/ 

° Daten des LGR B Kartenviewers (Landesamt für Geologieb R ohstoffe und Bergbau Badenc
Württemberg): http://maps.lgrbcbw.de/ 

° Geländebegehungen  

2 S tufe 1: Prüfung der besonderen örtlichen Gegebenheiten 

In S tufe 1 der standortbezogenen Vorprüfung wird geprüftb ob besondere örtliche Gegebenheiten 
gemäß den in Anlage 3 Nr. 2.3 UVPG aufgeführten S chutzkriterien vorliegen (vgl. Kap. 1.3): 

  Natura 2000cGebiete nach §  7 Absatz 1 Nummer 8 des Bundesnaturschutzgesetzes (Anlage 
3 Nr. 2.3.1): 

Keine Betroffenheit 

  Naturschutzgebiete nach §  23 des Bundesnaturschutzgesetzesb soweit nicht bereits von 
Nummer 2.3.1 erfasst (Anlage 3 Nr. 2.3.2): 

Keine Betroffenheit 

  Nationalparke und Nationale Naturmonumente nach §  24 des Bundesnaturschutzgesetzesb 
soweit nicht bereits von Nummer 2.3.1 erfasst (Anlage 3 Nr. 2.3.3): 

Keine Betroffenheit 

  Biosphärenreservate und Landschaftsschutzgebiete gemäß den § §  25 und 26 des Bunc
desnaturschutzgesetzes (Anlage 3 Nr. 2.3.4): 

Keine Betroffenheit 

  Naturdenkmale nach §  28 des Bundesnaturschutzgesetzes (Anlage 3 Nr. 2.3.5): 

° Naturdenkmal Feldgehölz „Kalkofen“b S chutzgebietscNr. 81250170007: Lage südlich des 
Planungsbereichs am Fürtlesbach  
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Abb. 9 Naturdenkmal "Kalkofen" 

Das Naturdenkmal bleibt unberührt von jeglichen Maßnahmen und somit ergibt sich keine Bec
troffenheit. 

  geschützte Landschaftsbestandteileb einschließlich Alleenb nach §  29 des Bundesnaturc
schutzgesetzes (Anlage 3 Nr. 2.3.6): 

Keine Betroffenheit 

  gesetzlich geschützte Biotope nach §  30 des Bundesnaturschutzgesetzes (Anlage 3 Nr. 
2.3.7): 

ZABE R : 

Biotop „Auwaldstreifen an der Zaber zwischen Frauenzimmern und Brackenheim“ – Bioc
topcNr. 169201250139. Der Ufergehölzsaum ist im Maßnahmenbereich über die gesamte Länc
ge geschützt. Im Zuge der vorgesehenen Gewässerentwicklungsmaßnahme werden die Biotoc
pe erheblich beeinträchtigt: Ca. 288 lfm im Bereich I und ca. 110lfm im Bereich II des naturnac
hen Gewässerabschnitts werden verfüllt. E inige E inzelbäume im Gehölzstreifen werden entc
fernt. 
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Biotop „Naturnahe Zaber zwischen Frauenzimmern und Brackenheim“ – BiotopcNr. 
169201250140.  

Die Beeinträchtigungen werden im Maßnahmenbereich zeitversetzt und artgleich ausgeglichen 
(Anlage naturnaher Bachlaufb umfangreiche Gehölzpflanzungenb Auwaldentwicklung). Aufc
grund der vorgesehenen Kompensation kann im R ahmen der wasserrechtlichen Genehmigung 
eine Biotopausnahme nach § 30 Abs. 3 BNatS chG in Aussicht gestellt werden. 

 

F Ü RTLE S BACH 

Biotop „Feldgehölz östlich Fürtlesbach“ – BiotopcNr. 169201250142b mit gleicher Verortung 
wie das ND Feldgehölz „Kalkofen“. Das Biotop wird von den Bauarbeiten sowie der späteren 
R enaturierung nicht berührt. Keine Betroffenheit. 

Am Fürtlesbach sind außerdem folgende geschützte Biotope vorhandenb die nicht in der Offenc
landbiotopkartierung erfasst sind:  

c kleinflächige S chilfröhrichte am Gewässerrand (Biotoptyp Nr. 34.51; § 30 BNatS chG)  

c lineare Feldheckenbeständen entlang der linken Uferseite (Biotoptyp Nr. 41.20; § 33    

  NatS chG BW).  

Bei den S chilfröhrichten am Fürtlesbach handelt es sich um nicht standortgerechte Vorkomc
men (R P S tuttgartb F ischereibehörde; S tellungnahme 26.07.2019). Die Betroffenheit ist demc
nach relativ. Naturschutzfachliches Ziel ist die E ntwicklung von gewässertypischen Vegetatic
onssäumen am Bachufer – sob wie sie im Zuge der vorgesehenen Gewässermaßnahme geförc
dert werden.  

Die Feldhecken sind einreihige Bestände aus standorttypischen Bäumen und S träuchern auf 
einer Uferseite des Bachs. Aufgrund der intensivenb angrenzenden ackerbaulichen Nutzung 
bzw. der angrenzenden Feldwegeb fehlt ihnen ein vorgelagerter Krautsaum. Beim vorgesehec
nen Umbau werden erhaltungswürdige Gehölze abschnittsweise erhalten. Die baubedingt entc
fallenden Gehölzvorkommen werden artgleichb mit zeitlichem Verzug in der breiten Bachzone 
nachgepflanzt. Aufgrund der vorgesehenen Kompensation kann im Rahmen der wasserrechtlic
chen Genehmigung eine Biotopausnahme nach § 30 Abs. 3 BNatS chG in Aussicht gestellt 
werden. 

 

  Wasserschutzgebiete nach §  51 des Wasserhaushaltsgesetzesb Heilquellenschutzgebiete 
nach §  53 Absatz 4 des Wasserhaushaltsgesetzesb R is ikogebiete (Hochwasserrisiko) nach 
§  73 Absatz 1 des Wasserhaushaltsgesetzes sowie Ü berschwemmungsgebiete nach §  76 
des Wasserhaushaltsgesetzes (Anlage 3 Nr. 2.3.8): 

c Heilquellenschutzgebiete: Keine Betroffenheit  

c R isikogebiete: Für die Werte HQ10 und HW100 besteht ein R isiko an der Zaber mit Länc
genauswirkungen der Ü berflutung von bis zu 100m in südlicher R ichtung (Abb. 10). Ü berc
flutungstiefen liegen bei ca. 0b25 bis 0b5m (Abb. 12). F lächen sind ohne bewertbares R isiko 
(Abb. 11).  
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Abb. 10 Ü berflutungsflächen HQ10 c HQ100 c LUBW 

Abb. 11 R isikobewertung Hochwasser c LUBW 

Abb. 12 Ü berflutungstiefen c LUBW 
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ZABE R : Der E ntwicklungskorridor für die S ekundäraue überlagert sich mit dem Ü berschwemc
mungsgebiet Zaber (Ü S G Nr. 630.125.000.005). Die Hochwasserrisikokarte zeigtb dass die 
E ntwicklungsfläche bei HQ100 überflutet ist. Die Ü berflutungstiefen erreichen ca. 0b30c0b40 m. 

Die R isikobewertung für menschliche Gesundheit wird im Vorhabenbereich als „gering“ eingec
stuft (Hochwasser R isikomanagement BadencWürttemberg). Die E ntwicklungsmaßnahme gec
neriert mehr R etentionsraum im Hochwasserfall und führt nicht zu einer Verschärfung der 
Hochwasserabflüsse. E s ist nicht mit einem größeren Hochwasserrisiko und damit negativen 
Auswirkungen für die menschliche Gesundheit zu rechnen.  

F Ü RTLE S BACH: Vor der Mündung in die Zaber quert der Fürtlesbach auf einer Länge von ca. 
80lfm das Ü berschwemmungsgebiet Zaber (Ü SG Nr. 630.125.000.005). Die Hochwasserrisic
kokarte zeigtb dass der Mündungsbereich bei HQ10 überflutet wird. Bei HQ100 und HQextrem 
werden rd. 80lfm Bachabschnitt überschwemmt.  

Die Ü berflutungstiefen erreichen ca. 0b30c0b40 m.  

Die R isikobewertung für menschliche Gesundheit wird im Vorhabenbereich als „gering“ eingec
stuft (Hochwasser R isikomanagement BadencWürttemberg). Die R enaturierung des Fürtlesc
bachs mit Umgestaltung des Mündungsbereichs führt nicht zu einer Verschärfung der Hochc
wasserabflüsse in der Zaberaue (Hydraul. Gutachten). Gleichfalls ist nicht mit einem größeren 
Hochwasserrisiko und negativen Auswirkungen für die menschliche Gesundheit zu rechnen. 

 

  Gebieteb in denen die in Vorschriften der E uropäischen Union festgelegten Umweltqualitätsc
normen bereits überschritten sind (Anlage 3 Nr. 2.3.9): 

Keine Betroffenheit (die naturnahe Umgestaltung der Zaber und des Fürtlesbachs im Planbec
reich führt nicht zu E missionen oder zu einer E rhöhung von S chadstoffen in Bodenb Luft und 
Wasser und somit aus fachlicher S icht nicht zu Konflikten mit Umweltqualitätsnormen der E uc
ropäischen Union). 

  Gebiete mit hoher Bevölkerungsdichteb insbesondere Zentrale Orte im S inne des §  2 Absatz 
2 Nummer 2 des R aumordnungsgesetzes (Anlage 3 Nr. 2.3.10): 

Frauenzimmern ist ein Ortsteil von Güglingen. Laut Bevölkerungsdichtekarte weist Güglingen 
eine sehr hohe Bevölkerungsdichte auf. Durch die Nähe der S tadt Heilbronn (ca. 20km E ntferc
nungb handelt es sich zusätzlich um einen Verdichtungsraum. (vgl. Abb. 12). 
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Abb. 13 Ü berblick Bevölkerungsdichte c Quelle (Der Deutschlandatlas c Karten c Bevölkec
rungsdichte (bund.de) 

Damit ist der Planungsraum Teil eines Gebietes mit hoher Bevölkerungsdichte im S inne des 
UVPG. 

  in amtlichen Listen oder Karten verzeichnete Denkmälerb Denkmalensemblesb Bodendenkc
mäler oder Gebieteb die von der durch die Länder bestimmten Denkmalschutzbehörde als arc
chäologisch bedeutende Landschaften eingestuft worden sind (Anlage 3 Nr. 2.3.11): 

Kulturdenkmale gem. §  2 DS chG: Die F luren westlich der Fürtlesbachparzelle liegen im Bec
reich von ausgedehnten Kulturdenkmalen gem. §  2 DS chG. CLE E 016 (KD Nr. 13 Denkmallisc
te): J ungsteinzeitliche S iedlungen sowie Zeugnisse der römischen E poche oder des Mittelalc
ters. CLE E 006 (KD Nr. 6 Denkmalliste): S iedlungsspuren unbekannter Zeitstellung sowie R esc
te einer mittelalterlichen Befestigungsanlage (R P S tuttgartb Landesamt für Denkmalpflege). Im 
Vorgriff auf Erschließungsmaßnahmen im Bereich der Kulturdenkmale wurden archäologische 
Voruntersuchungen mit dem Landesamt für Denkmalpflege abgestimmtb im Oktober 2018 bec
gonnen und sind mittlerweile abgeschlossen. E s wurden keine bedeutenden Funde gemacht. 
Keine Betroffenheit. 

  Nicht explizit genannt werden geschützte Geotopeb die dennoch zu berücksichtigen sind: 

Keine Betroffenheit. 
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Fazit 

Das Plangebiet liegt innerhalb von Ü berflutungsflächen der Hochwassergefahrenkarte sowie eines 
Gebietes mit hoher Bevölkerungsdichte.  

Innerhalb des Plangebietes befinden sich zudem das Naturdenkmal „Kalkofen“b welches gleichzeic
tig ein geschütztes Biotop darstellt. Die Biotope an der Zaber „Auwaldstreifen“ und „naturnahe 
Zaber“ werden zum Teil stark beeinträchtigt. Aufgrund der geplanten Maßnahmen werden aber 
alle E ingriffe kompensiert und die entstehenden Biotope erhalten sogar einen Mehrwert. E s kann 
im R ahmen der wasserrechtlichen Genehmigung eine Biotopausnahme nach § 30 Abs. 3 
BNatS chG in Aussicht gestellt werden.  

Zudem gibt es verschiedene nicht kartierte und auch erst jetzt festgestellte Biotope am Fürtlesc
bach. Dies betrifft „S chilfröhrichte“ und „Feldheckenbestände“. Diese werden zum Teil auch beeinc
trächtigt. Bei den S chilfröhrichten handelt es sich um ein nicht standortgerechtes Vorkommen. 
Durch die Maßnahmen wird der Fürtlesbach naturnah umgestaltet und das Vorkommen ist irrelec
vant. Die Feldhecken bleiben dabei zum großen Teil erhalten und für den Teilb der beeinträchtigt 
wirdb kann im R ahmen der wasserrechtlichen Genehmigung eine Biotopausnahme nach § 30 Abs. 
3 BNatS chG in Aussicht gestellt werden. 

3 S tufe 2: Prüfung der Umweltauswirkungen  

In S tufe 1 der S tandortbezogenen Vorprüfung (vgl. Kap. 2) wurde festgestelltb dass besondere örtc
liche Gegebenheiten gemäß der in Anlage 2 Nr. 2.3 aufgeführten S chutzkriterien vorliegen. S omit 
wird im Folgenden in S tufe 2 unter Berücksichtigung der in Anlage 3 UVPG aufgeführten Kriterien 
geprüftb ob das Vorhaben mit erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen verbunden ist. Dabei 
sind (unter Berücksichtigung sämtlicher im konkreten Fall relevanter Kriterien der Anlage 3) nur 
diejenigen Umweltauswirkungen relevantb die die besondere E mpfindlichkeit oder die S chutzziele 
der Gebiete betreffen können (UVPG §  7 Abs. 2). Bei den betroffenen Gebieten handelt es sich 
dabei um folgende S chutzziele: 

° Als wesentliches S chutzkriterium hinsichtlich der Lage in einem Gebiet mit hoher Bevölkec
rungsdichte im S inne des UVPG ist der Mensch mit seinen vielfältigen Ansprüchen an die 
Landschaft zu sehen. 

° Auch bezüglich des Naturdenkmals „Kalkofen“ und den Biotopen „Feldgehölz östlich Fürtlesc
bach“b „Feldheckenbestände am Fürtlesbach“b „Auwaldstreifen an der Zaber zwischen Frauenc
zimmern und Brackenheim“ und „Naturnahe Zaber zwischen Frauenzimmern und Brackenheim 
ist dessen E rhalt der wesentliche S chutzzweck.  
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3.1 Merkmale des Vorhabens 

Die Merkmale eines Vorhabens sind insbesondere hinsichtlich folgender Kriterien zu beurteilen 
(Anlage 3 Nr. 1): 

  Größe und Ausgestaltung des gesamten Vorhabens  

Die Lage und Details zum Vorhaben können Kap. 1.1 entnommen werden. Geplant sind die 
naturnahe Umgestaltung der Zaber und des Fürtlesbachs. Gleichzeitig soll am Fürtlesbachweg 
im Planungsbereich III umweltpädagogische E lemente angebracht werdenb welche die Aufentc
haltsqualität am Gewässer verbessert und so den Fürtlesbach erlebbar machen.  

Das Naturdenkmal „Kalkofen“ südlich des Fürtlesbachs bleibt dabei erhalten.  

Abbrucharbeiten betreffen insbesondere den Planungsbereich IV (Im Wasen)b wobei hier der 
Abbruch von Gebäuden nicht unmittelbar im Zusammenhang mit der naturnahen Umgestaltung 
der E chaz stehtb sondern unabhängig davon geplant ist. 

Die einzelnen Planungsbereiche umfassen folgende F ließgewässerstrecken: 

° Bereich I und II c Zaber: ca. 990 m 

° Bereich III c Fürtlesbach: ca. 670 m 

  Zusammenwirken mit anderen bestehenden oder zugelassenen Vorhaben und Tätigkeic
ten (Anlage 3 Nr. 1.2): 

Die Planung findet im Bestand und eingeschlossen von Gewerbegebieten statt und hat zum 
Zielb die vorhandenen S trukturen und Nutzungen hinsichtlich ihrer ökologischen Funktionalitätb 
sowie der E rholungsnutzung zu verbessern. Die Renaturierung ist Ausgleich für die Bebauc
ungspläne Langwiesen III (Fürtlesbach) und Langwiesen IV (Zaber). Bestehende Vorhaben 
oder Tätigkeiten im Umfeld des Planbereichs werden dadurch nicht oder zumindest nicht negac
tiv beeinflusst.  

  Nutzung natürlicher Ressourcenb insbesondere F lächeb Bodenb Wasserb Tiereb Pflanzen 
und biologische Vielfalt (Anlage 3 Nr. 1.3): 

Für die Umsetzung der Maßnahme werden F lächen im unmittelbaren Gewässerumfeld in Anc
spruch genommen. Die geplanten Umgestaltungen kommen dem S chutzgut Wasser sowie den 
im Planbereich lebenden Tierenb Pflanzen und der biologischen Vielfalt insgesamt zugute. Insc
besondere durch die Neuanlage eines naturnahen Bachgerinnes wird ein dauerhafter E rsatz 
geschaffen. 

Zur Umsetzung der Maßnahmen muss insbesondere in Planbereich I und II Boden abgegraben 
werden. Das ist vor allem erforderlichb um den notwendigen R etentionsraum und hochwertigeb 
gewässernahe Lebensräume zu schaffen. Der Boden ist entsprechend seiner E ignung einer 
möglichst hochwertigen Verwertung zuzuführen. Neuversiegelungen sind nicht geplant. 

Das Vorhaben wird parallel zur vorliegenden Vorprüfung der UVPcPflicht einer artenschutzc
rechtlichen R elevanzprüfung unterzogen (BÜ R O F Ü R  T IE R Ö KOLOGIE  UND PLANUNGb 2021). Die 
artenschutzrechtliche Betrachtung kommt zu dem E rgebnisb dass die Verbotstatbestände nach 
§  44 (1) Nr. 1 bis 3 BNatS chG unter Berücksichtigung von Vermeidungsmaßnahmen (Bauc
zeitenbeschränkungen) nicht erfüllt werden. Weitere Maßnahmen sind nicht zwingend erforderc
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lichb empfohlen wird jedoch das Anbringen von Nisthilfen und F ledermausquartieren und die 
Neupflanzung von Baumbeständen für den E remit. Weitere Details können dem vollständigen 
Gutachten im Anhang entnommen werden. 

E s gibt keine unerwünschten Auswirkungen auf das Ü berschwemmungsgebiet Zaberb es ist 
nach wie vor ein gefahrloser Hochwasserabfluss möglich. 

E benso gibt es keine Auswirkungen auf Kulturdenkmaleb da die vorangegangenen Untersuc
chungen ergebnislos abgeschlossen wurden. 

  E rzeugung von Abfällen im S inne von §  3 Absatz 1 und 8 des Kreislaufwirtschaftsgesetzes 
(Anlage 3 Nr. 1.4): 

Im Zuge der Baumaßnahmen anfallendes Abbruchmaterial und sonstige Abfälle werden abc
transportiert und ordnungsgemäß entsorgt. Nach Beendigung der Baumaßnahmen werden 
keine Abfälle mehr erzeugt. 

  Umweltverschmutzung und Belästigungen (Anlage 3 Nr. 1.5): 

Während der Bauphase ist temporär mit erhöhten Lärmcb S taubc und Abgasbelastungen durch 
die Bautätigkeit sowie durch anc und abfahrende Baumaschinen zu rechnen. Damit ist jedoch 
keine signifikante Veränderung der Luftqualität und des Lokalklimas verbunden. Der zu erwarc
tende Baulärm geht nicht über denb der bei vergleichbaren Baumaßnahmen entstehtb hinaus 
und ist zudem auf einen kurzen Zeitraum und auf den Tag beschränkt. Während der Bauphase 
ist eine Verunreinigung von Boden und Grundwasser durch geeignete Schutzmaßnahmen zu 
vermeiden. E s sind Baustoffeb Bauabfälle und Betriebsstoffe so zu lagernb dass S toffeinträge in 
Oberflächengewässer (bzw. Vermischungen mit Bodenmaterial) ausgeschlossen sind. Nach 
Abschluss der Bauarbeiten gehen von der Maßnahme keinerlei Umweltverschmutzungen oder 
Belästigungen aus.  

  R isiken von S törfällenb Unfällen und K atastrophenb die für das Vorhaben von Bedeutung 
sindb einschließlich der S törfälleb Unfälle und Katastrophenb die wissenschaftlichen E rkenntnisc
sen zufolge durch den Klimawandel bedingt sind insbesondere mit Blick auf: 
c verwendete S toffe und Technologienb 
c die Anfälligkeit des Vorhabens für S törfälle im S inne des §  2 Nummer 7 der S törfallc

Verordnungb insbesondere aufgrund seiner Verwirklichung innerhalb des angemessenen 
S icherheitsabstandes zu Betriebsbereichen im S inne des §  3 Absatz 5a des Bundesc
Immissionsschutzgesetzes (Anlage 3 Nr. 1.6)                      

E in erhöhtes R isiko von S törfällenb Unfällen und Katastrophen kann für das Vorhaben nach akc
tuellem Kenntnisstand mit hinreichender S icherheit ausgeschlossen werden. 

  R isiken für die menschliche Gesundheitb z. B. durch Verunreinigung von Wasser oder Luft 
(Anlage 3 Nr. 1.7): 

R isiken für die menschliche Gesundheit können für das Vorhaben nach aktuellem Kenntnisc
stand mit hinreichender S icherheit ausgeschlossen werden. 
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3.2 S tandort des Vorhabens  

Die ökologische E mpfindlichkeit eines Gebietsb das durch ein Vorhaben möglicherweise beeinc
trächtigt wirdb ist insbesondere hinsichtlich folgender Nutzungsc und S chutzkriterien unter Berückc
sichtigung des Zusammenwirkens mit anderen Vorhaben in ihrem gemeinsamen E inwirkungsbec
reich zu beurteilen (Anlage 3 Nr. 2): 

  Nutzungskriterien: bestehende Nutzung des Gebietesb insbesondere als F läche für S iedlung 
und E rholungb für landcb forstc und fischereiwirtschaftliche Nutzungenb für sonstige wirtschaftlic
che und öffentliche Nutzungenb Verkehrb Verc und E ntsorgung (Anlage 3 Nr. 2.1): 

Bei dem Planbereich handelt es sich um die Zaber und den Fürtlesbach einschließlich der umc
gebenden Gewässerrandbereiche. Dort bestehende Nutzungen bleiben überwiegend erhalten 
oder werden aufgewertet. S onstige Nutzungsänderungen (z.B. Neubebauung Langwiesen IV) 
stehen nicht in unmittelbarem Zusammenhang mit der naturnahen Umgestaltung der Zaber 
und des Fürtlesbachs. Die Nutzung des neuen Radwegs am Fürtlesbachweg wird mit umweltc
pädagogischen E lementen aufgewertet und macht den Fürtlesbach erlebbar. 

Auch die Funktion des Gewässers im Landschaftswasserhaushalt bleibt erhalten bzw. wird 
aufgewertet. Mit dem Verbau der Krebssperren wird der S teinkrebs vor der Krebspest bewahrt. 

  Qualitätskriterien: R eichtumb Verfügbarkeitb Qualität und R egenerationsfähigkeit der natürlic
chen R essourcenb insbesondere F lächeb Bodenb Landschaftb Wasserb Tiereb Pflanzenb biologic
sche Vielfaltb des Gebiets und seines Untergrunds (Anlage 3 Nr. 2.2): 

Arten: Die artenschutzrechtliche R elevanzprüfung (AR BE ITS GR UPPE  F Ü R  T IE R Ö KOLOGIE  UND 

PLANUNG; 2021) kommt zusammenfassend zu dem Ergebnisb dass unter Berücksichtigung von 
Vermeidungsmaßnahmen (Bauzeitenregelungenb vgl. Kap. 3.4) durch das geplante Vorhaben 
keine artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände ausgelöst werden. E in vertiefender Untersuc
chungsbedarf ist nicht gegeben. Weitere Details können dem vollständigen Gutachten im Anc
hang entnommen werden. 

E rgänzend müssen die planerischen Hinweise der Untersuchung der Gewässerarten (BÜ R O AM 

FLUS S  E .V.; 2019) beachtet werden. Dies ist auch dem Gutachten im Anhang zu entnehmen. 
Die Abfischung muss vor Baubeginn zum richtigen Zeitpunkt durchgeführt werdenb damit kein 
Umweltschaden entstehen kann. 

Biotope: Der Planbereich umfasst die Zaber und Fürtlesbach einschließlich überwiegend unc
verbauter Uferbereiche und gewässerbegleitender Gehölzbestände (Auenwaldb Feldgehölz). 
Die Biotopstrukturen werden durch die naturnahe Gestaltung insgesamt aufgewertet. Für die 
naturnahe Umgestaltung der Zaber müssen E inzelbäume entnommen werdenb welche nicht 
gebietsheimisch sind. E in Großteil der älteren E inzelbäume (Habitatsbäume) bleibt erhalten. 

Landschaftsc/Ortsbild: Das Ortsbild im Planbereich ist vor allem durch die im gesamten Umc
kreis als Gewerbegebiet genutzte F läche geprägt. E inzig die Zaber und der Fürtlesbach sorgen 
für eine schöne Abwechslung. Dies wird durch die R enaturierung noch verstärkt. Mit der Umc
gestaltung ist also eine Aufwertung des Ortsbilds und durch die neuen umweltpädagogischen 
E lemente eine S teigerung der E rlebnisfunktion verbunden. 
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Klima und Luft: Die Zaber und der Fürtlesbach erfüllen teilweise als ortsrandnahe Grünfläche 
und durch den Baumbestand klimarelevante Funktionen für die umliegenden bebauten Gebiec
te. Diese Funktion wird durch die Umgestaltung nicht beeinflusst und bleibt uneingeschränkt 
erhalten.  

Boden: Bei den Böden im Planungsgebiet handelt es sich um Alluvialbödenb wobei von Aufc 
und Abtrag im Zuge von Baumaßnahmen und Geländemodellierungen auszugehen ist. Durch 
Uferabflachungen sind insbesondere im Planbereich I und II weitere Umgestaltungen zu erwarc
ten. E ine Neuversiegelung von F lächen findet nicht statt.  

Oberflächenwasser: Im Planungsgebiet ist mit der Zaber und dem Fürtlesbach ein Oberfläc
chengewässer vorhandenb das durch die naturnahe Umgestaltung aufgewertet wird. 

Grundwasser: Das Planungsgebiet liegt im Gipskeuper. Hierbei handelt es sich um einen 
Grundwassergeringleiter. Auch die Lößüberdeckung hat nur als Grundwasserüberdeckung eic
ne gewisse hydrogeologische Bedeutung. S ie hat eine mittlere S chutzfunktion als S chadstofffilc
ter. E ntsprechend den Bewertungsempfehlungen (STADTLANDFLUS S 2016 auf Basis der 
LUBWcLfU2005a) für die E ingriffsregelung wird die Bedeutung des Plangebiets mit mittel (geoc
logische Formation: Gipskeuper) bis gering angegeben (mächtiger Grundwassergeringleiter 
(Lößb Lößlehm) als Ü berlagerung der Grundwasserschicht. Das Grundwasser wird von der 
Planung nicht negativ beeinflusstb ist aber während der Bauphase vor S toffeinträgen zu schütc
zen. 

F läche: Bei dem Vorhaben handelt es sich um die naturnahe Umgestaltung eines Gewässers 
und seiner Randbereiche. Dabei werden die Bereiche gleichzeitig hinsichtlich ihrer Erholungsc
funktion aufgewertet. E s werden Ackerflächen in Anspruch genommenb diese werden dann 
entsprechend durch die R enaturierung aufgewertetb da in diesem Falle eine Aufwertung durch 
E ntstehung von Grünland stattfindet. E ine F lächeninanspruchnahme im eigentlichen S inneb alc
so hinsichtlich einer Umwidmung und S iedlungsc und Verkehrsflächeb findet vorhabenbedingt 
nicht statt. 

  S chutzkriterien: Belastbarkeit der S chutzgüter unter besonderer Berücksichtigung folgender 
Gebiete und von Art und Umfang des ihnen jeweils zugewiesenen S chutzes (Anlage 3 Nr. 2.3): 

Die S chutzkriterien wurden bereits in S tufe 1 der UVPcVorprüfung betrachtet (vgl. Kap. 2). 
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3.3 Merkmale der möglichen Auswirkungen  

Die möglichen erheblichen Auswirkungen des Vorhabens auf die S chutzgüter sind anhand der in 
Kap. 3.1 und 3.2 aufgeführten Kriterien zu beurteilen. Dabei ist insbesondere folgenden Gesichtsc
punkten R echnung zu tragen (Anlage 3 Nr. 3): Art und Ausmaß (Nr. 3.1)b grenzüberschreitender 
Charakter (Nr. 3.2)b S chwere und der Komplexität (Nr. 3.3)b Wahrscheinlichkeit (Nr. 3.4)b vorausc
sichtlicher Zeitpunkt des E intretensb Dauerb Häufigkeit und Umkehrbarkeit (Nr. 3.5) der Auswirkunc
gen sowie Zusammenwirken mit den Auswirkungen anderer bestehender oder zugelassener Vorc
haben (Nr. 3.6) und Möglichkeitb die Auswirkungen wirksam zu vermindern (Nr. 3.6). 

Wie in Kapitel 3.1 und 3.2 bei den einzelnen Unterpunkten beschriebenb hat die Umgestaltung der 
Zaber und des Fürtlesbachs in den Planungsbereichen Ib II und IIIb sowie die Gestaltung der 
Krebssperren im Planungsbereich IV unter Berücksichtigung der in Kap. 3.4 aufgeführten Vermeic
dungsmaßnahmen keine negativen Auswirkungen auf die zu berücksichtigenden S chutzgüterb die 
eine UVP erforderlich machen würden: 

Hinsichtlich der S chutzgüter Biotope werden bei denjenigenb bei denen ein E ingriff erfolgt im R ahc
men der wasserrechtlichen Genehmigung eine Biotopausnahme nach § 30 Abs. 3 BNatS chG in 
Aussicht gestellt werden. 

Für die S chutzgüter Oberflächenwasserb Grundwasser sowie Ortsc und Landschaftsbild führt die 
naturnahe Umgestaltung zu einer verbesserten Funktionserfüllung und somit einer Aufwertung. 
Artenschutzrechtliche Belange werden unter Berücksichtigung von Vermeidungsmaßnahmen 
(Bauzeitenregelungenb s.u.) nicht berührt.  

Für die S chutzgüter Klima und Luft ist die Planung nicht mit Veränderungen verbunden die eine 
Ä nderung der Funktionserfüllung der F läche mit sich bringen würden. Das Naturdenkmal „Kalkc
ofen“ bleibt erhalten.  

Das S chutzgut Boden ist durch Geländemodellierungen und Abgrabungen betroffenb was neben 
der naturnahen Gestaltung insbesondere zur S chaffung von Retentionsvolumen im Zusammenc
hang mit dem Hochwasserschutz erforderlich ist. Anfallendes Bodenmaterial ist entsprechend seic
ner E ignung einer möglichst hochwertigen Verwertung zuzuführen.  

Mit der Planung ist abgesehen von der Auflösung der Ä cker in Planungsbereich I und II keine 
grundsätzliche Ä nderung der F lächennutzung verbundenb es werden aber Ackerflächen außerhalb 
des direkten Gewässerumfelds einbezogen. Die umgewandelten Ackerflächen werden aber ebenc
so grundsätzlich verbessert.  
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3.4 Vermeidungsmaßnahmen 

Folgende Vermeidungsmaßnahmen wurden bei der Beurteilung berücksichtigt und sind im Zuge 
des weiteren Planungsverfahrens zu beachten: 

  Vermeidung baubedingter Beeinträchtigungen: Zu erhaltende E inzelbäume einschließlich 
des Wurzelraums und sonstige Biotopstrukturen müssen während der Bauphase geschützt 
werdenb um Beeinträchtigungen z.B. durch Befahren oder Lagerung von Material zu vermeic
den. Der Boden ist vor Verdichtungen und Verunreinigungen zu schützen. Baustoffeb Bauabfälc
le und Betriebsstoffe sind so zu lagernb dass S toffeinträge in Boden und Grundwasser bzw. 
Vermischungen mit Bodenmaterial auszuschließen sind. Anfallendes Bodenmaterial ist entc
sprechend seiner E ignung einer möglichst hochwertigen Verwertung zuzuführen. Besonderes 
Augenmerk muss darauf gelegt werdenb dass das Naturdenkmal „Kalkofen“ im Zuge der Bauc
arbeiten nicht beschädigt wird 

  Artenschutzrechtlich erforderliche Vermeidungsmaßnahme (Bauzeitenregelung): Zur 
Vermeidung einer unbeabsichtigten Tötung oder S törung von Brutvögeln und F ledermäusen 
sind Gehölzrodungen sowie Arbeiten an den Uferbereichen im Zeitraum Anfang Oktober bis 
E nde Februarb die Rodung von Bäumen mit einem S tammumfang über 30 cm im Zeitraum Anc
fang November bis E nde Februar durchzuführen. 

  Vermeidung von Beeinträchtigungen durch L ichtemissionen: Falls eine Beleuchtung vorc
gesehen istb sind abgeschirmteb insektenfreundliche Leuchten mit geschlossenen Lampengec
häusen zu verwendenb die eine unnötige Lockwirkung auf Insekten verhindern. Empfohlen 
werden warmweiße LE Ds. Die Abstrahlung muss nach unten gerichtet sein. Horizontal oder 
diffus und ungerichtet strahlende Lampen dürfen nicht verwendet werden. Insgesamt sind Bec
leuchtungsumfang und –intensität auf das notwendige Maß zu beschränken. 

3.5 Zusammenfassende Beurteilung der Umweltauswirkungen 

Die abschließende Beurteilung der Umweltauswirkungen bezüglich der besonderen Empfindlichc
keit oder der S chutzziele der betroffenen Gebiete kommt zu folgendem E rgebnis: 

° Bezüglich des Hochwasserschutzes führen die naturnahe Umgestaltung der E chazb die 
S chaffung von R etentionsvolumen und die geplanten neuen Ufermauern zu Verbesserungen. 
Der besonderen Empfindlichkeit des Gebietes wird in dieser Hinsicht somit R echnung getragen 
und die Maßnahme dient diesem S chutzziel. 

° Bezüglich der Lage in einem Gebiet mit hoher Bevölkerungsdichte stellt der Mensch mit 
seinen vielfältigen Ansprüchen an die Landschaft das wesentliche S chutzkriterium dar. Hier ist 
das Vorhaben durch die Aufwertung der Erholungsfunktion und die E rlebbarkeitb die S chaffung 
einer neuen Wegeverbindung durch den Fußc und R adwegb sowie dessen Gestaltung mit den 
umweltpädagogischen E lementen am Fürtlesbachweg mit einer Verbesserung der aktuellen S ic
tuation verbunden. Auch der verbesserte Hochwasserschutz dient den Anwohnern. Hinzu 
kommtb dass keine zusätzlichen F lächen in Anspruch genommen werden. 
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° Das geschützte Naturdenkmal „Kalkofen“ bleibt erhalten und wird von dem Vorhaben nicht 
beeinträchtigt.  

° Die geschützten kartierten Biotope „Feldgehölz östlich Fürtlesbach (ND Kalkofen)“b „Auwaldc
streifen an der Zaber zwischen Frauenzimmern und Brackenheim“ und „Naturnahe Zaber zwic
schen Frauenzimmern und Brackenheim“ werden bei Beeinträchtigung kompensiert oder sogar 
noch verbessert. Zudem wird eine Ausnahmegenehmigung in Aussicht gestellt. 

° Das Biotop „Feldheckenbestände am Fürtlesbach“ wird in beschränktem Umfang (siehe Kapic
tel 2) beeinträchtigtb mit der R enaturierung wird dieser E ingriff jedoch mehr als kompensiert. 
Auch hier wird eine Ausnahmegenehmigung in Aussicht gestellt. 

Die artenschutzrechtlichen E rfordernisse werden berücksichtigt und ein E intreten artenschutzrechtc
licher Verbotstatbestände wird durch entsprechende Maßnahmen verhindert. 

  Zusammenfassend ist festzustellenb dass das Vorhaben basierend auf den nach UVPG 
zu prüfenden K riterien und unter Berücksichtigung der geplanten Vermeidungsmaßc
nahmen nicht mit erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen verbunden istb die die 
besondere E mpfindlichkeit und die S chutzziele der betroffenen Gebiete negativ beeinc
flussen. 

4 Fazit 

Mit der naturnahen Umgestaltung der Zaber in den Planungsbereichen I und II und des Fürtlesc
bachs im Planungsbereich IIIb sowie dem E inbau der Krebssperren im Planungsbereich IV sind 
unter Berücksichtigung der Vermeidungsmaßnahmen keine erheblichen nachteiligen Umweltausc
wirkungen im S inne des UVPG zu erwartenb die die besondere E mpfindlichkeit und die S chutzziele 
der betroffenen Gebiete negativ beeinflussen.  

Die Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung ist somit nicht erforderlich. 
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1 Aufgabenstellung 

Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens zum vorhabenbezogenen Bebau-

uŶgsplaŶ „LaŶgǁieseŶ IV“ iŶ Cleebronn sind die schalltechnischen Auswirkun-

gen des geplanten Werks III der Firma Layher zu untersuchen und zu beurteilen. 

Es sind alle relevanten Schallquellen auf dem Betriebsgrundstück (Fahr- und 

Lieferverkehr, Parkplätze/Parkhaus, Produktionsgeräusche, technische Aggre-

gate etc.) zu erfassen und in die Beurteilung einzubeziehen. Außerdem werden 

die Veränderungen durch den zusätzlichen Fahrverkehr im öffentlichen Stra-

ßenraum aufgezeigt. 

Die TA Lärm schreibt Immissionsrichtwerte vor, die an der angrenzenden Be-

bauung einzuhalten sind. Die Vorbelastung durch andere Anlagen oder Be-

triebe wird nicht erhoben, es wird ein pauschaler Ansatz gewählt. 

Es werden mittels Ausbreitungsberechnung die Pegel im umliegenden Bereich 

und an der angrenzenden Bebauung ermittelt. Bei Überschreiten der Orientie-

rungs-/Immissionsrichtwerte werden Vorschläge zu Schallschutzmaßnahmen 

unterbreitet und für die Ausführungsvariante der rechnerische Nachweis der 

Wirksamkeit erbracht.  

Beurteilungsgrundlage ist die DIN 180051,2 sowie die Technische Anleitung zum 

Schutz gegen Lärm (TA Lärm)3 mit den darin genannten Regelwerken und Richt-

linien.  

Im Einzelnen ergeben sich folgende Arbeitsschritte: 

o Erarbeiten eines Rechenmodells anhand von Literaturangaben und Anga-

ben des Auftraggebers sowie Bestimmung der Abstrahlung aller relevanten 

Schallquellen, 

o Ermittlung der Beurteilungspegel an der angrenzenden Bebauung, 

o Konzeption von Minderungsmaßnahmen bei Überschreitung der zulässigen 

Orientierungs-/Immissionsrichtwerte, 

o Darstellung der Situation in Form von Lärmkarten, 

o Textfassung und Beschreibung der Ergebnisse. 

                                                      
1 DIN 18005-1 Schallschutz im Städtebau - Teil 1: Grundlagen und Hinweise für die Planung. Juli 

2002. 

2 DIN 18005-1 Beiblatt 1 Schallschutz im Städtebau - Berechnungsverfahren; Schalltechnische 

Orientierung für städtebauliche Planung. Mai 1987. 
3 Sechste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz (Technische 

Anleitung zum Schutz gegen Lärm - TA Lärm) vom 26. August 1998 (GMBl Nr. 26/1998 S. 503), 

zuletzt geändert durch Bekanntmachung des BMUB vom 1. Juni 2017 (BAnz AT 08.06.2017 

B5), in Kraft getreten am 9. Juni 2017. 
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2 Unterlagen 

2.1 Projektbezogene Unterlagen 

Folgende Unterlagen wurden zur Erstellung dieses Berichts herangezogen: 

o VoƌhaďeŶďezogeŶeƌ BeďauuŶgsplaŶ „LaŶgǁieseŶ IV“ ;EŶtwurf), Maßstab 

1:1.000, Stand 08.04.2019.  

o VeƌkehƌsuŶteƌsuĐhuŶg „GI LaŶgǁieseŶ IV“, VeƌkehƌsaŶgaďeŶ uŶd DTV-

Querschnitteplan, Planungsgruppe Kölz GmbH, per E-Mail am 21.12.2018. 

o Angaben zur geplanten Auslastung seitens des Auftraggebers. 

2.2 Gesetze, Normen und Regelwerke 

o Allgemeines Rundschreiben Straßenbau Nr. 8/1990 vom 10.04.1990 - StB 

11/14.86.22-01/25 Va 90 - Richtlinien für den Lärmschutz an Straßen, RLS-

90. 

o Bayerisches Landesamt für Umwelt (2007): Parkplatzlärmstudie, Empfeh-

lungen zur Berechnung von Schallemissionen aus Parkplätzen, Autohöfen 

und Omnibusbahnhöfen sowie von Parkhäusern und Tiefgaragen - 6. über-

arbeitete Auflage. 

o Bayerisches Landesamt für Umweltschutz (2001): Verwendung von akusti-

schen Rückfahrwarneinrichtungen. 

o Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft für Immissionsschutz (2017): LAI-Hin-

weise zur Auslegung der TA Lärm (Fragen und Antworten zur TA Lärm) in 

der Fassung des Beschlusses zur TOP 9.4 der 133. LAI-Sitzung am 22. und 

23. März 2017. 

o DIN 18005-1 Beiblatt 1 Schallschutz im Städtebau - Berechnungsverfahren; 

Schalltechnische Orientierung für städtebauliche Planung. 1987. 

o DIN 18005-1 Schallschutz im Städtebau - Teil 1: Grundlagen und Hinweise 

für die Planung. 2002. 

o DIN 45687 - Akustik - Software-Erzeugnisse zur Berechnung der Geräu-

schimmissionen im Freien - Qualitätsanforderungen und Prüfbestimmun-

gen. 2006. 

o DIN EN ISO 12354-4 Bauakustik – Berechnung der akustischen Eigenschaf-

ten von Gebäuden aus den Bauteileigenschaften – Teil 4: Schallübertragung 

von Räumen ins Freie (ISO 12354-4:2017); Deutsche Fassung EN ISO 12354-

4:2017. 2017. 

o DIN ISO 9613-2 Dämpfung des Schalls bei der Ausbreitung im Freien - Teil 

2: Allgemeines Berechnungsverfahren (ISO 9613-2: 1996). 1999. 
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o Lenkewitz, Knut; Müller, Jürgen (2005): Technischer Bericht zur Untersu-

chung der Geräuschemissionen durch Lastkraftwagen auf Betriebsgelän-

den von Frachtzentren, Auslieferungslagern, Speditionen und Verbraucher-

märkten sowie weiterer typischer Geräusche insbesondere von Verbrau-

chermärkten. Wiesbaden: HLUG. 

o Sechste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutz-

gesetz (Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm - TA Lärm) vom 26. 

August 1998 (GMBl Nr. 26/1998 S. 503), zuletzt geändert durch Bekannt-

machung des BMUB vom 1. Juni 2017 (BAnz AT 08.06.2017 B5), in Kraft 

getreten am 9. Juni 2017. 

o Sechzehnte Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutz-

gesetzes (Verkehrslärmschutzverordnung - 16. BImSchV) vom 12. Juni 1990 

(BGBl. I S. 1036), die durch Artikel 1 der Verordnung vom 18. Dezember 

2014 (BGBl. I S. 2269) geändert worden ist. 

o Ströhle, Mark (2000): Untersuchung der Geräuschemissionen von dieselge-

triebenen Stapler im praktischen Einsatz. Diplomarbeit an der Fachhoch-

schule Stuttgart - Hochschule für Technik. 

o VDI 2571 Schallabstrahlung von Industriebauten. 1976. 

o VGH Baden-Württemberg (2015) - 8 S 538/12. 
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3 Beurteilungsgrundlagen 

Zur Beurteilung der Situation werden folgende Regelwerke angewendet: 

o Die DIN 180051,2 wird in der Regel im Rahmen eines Bebauungsplanverfah-

rens angewendet, die darin genannten Orientierungswerte gelten für alle 

Lärmarten. 

o Für Gewerbebetriebe mit allen dazugehörenden Schallimmissionen ist die 

TA Lärm heranzuziehen. Die TA Lärm3 gilt für Anlagen im Sinne des BIm-

SchG. Die TA Lärm ist im Bebauungsplanverfahren zwar nicht bindend, es 

sollte jedoch im Rahmen der Abwägung geprüft werden, ob deren Anfor-

derungen eingehalten werden können. 

Bei beiden Regelwerken stimmen die Immissionsricht- bzw. Orientierungs-

werte weitestgehend überein. Abweichungen gibt es im Beurteilungsverfah-

ren, so kennt die DIN 18005 z.B. keine Ruhezeiten. Durch die Berücksichtigung 

von Zuschlägen, z. B. für die Impulshaltigkeit und die Betrachtung der lautesten 

Nachtstunde, liegen die Anforderungen der TA Lärm über denen der 

DIN 18005.  

Eine Betrachtung nach der TA Lärm führt im vorliegenden Fall zu einer strenge-

ren Beurteilung. 

  

                                                      
1 DIN 18005-1 Schallschutz im Städtebau - Teil 1: Grundlagen und Hinweise für die Planung. Juli 

2002. 

2 DIN 18005-1 Beiblatt 1 Schallschutz im Städtebau - Berechnungsverfahren; Schalltechnische 

Orientierung für städtebauliche Planung. Mai 1987. 
3 Sechste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz (Technische 

Anleitung zum Schutz gegen Lärm - TA Lärm) vom 26. August 1998 (GMBl Nr. 26/1998 S. 503), 

zuletzt geändert durch Bekanntmachung des BMUB vom 1. Juni 2017 (BAnz AT 08.06.2017 

B5), in Kraft getreten am 9. Juni 2017. 
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3.1 Anforderungen der DIN 18005 

Tabelle 1  Orientierungswerte der DIN 180051 

Gebietsnutzung Orientierungswert in dB(A) 

 tags (6-22 Uhr) nachts (22-6 Uhr) 

Kern-/Gewerbegebiet (MK / GE) 65 55 / 50 

Dorf-/Mischgebiete (MD / MI) 60 50 / 45 

Besondere Wohngebiete (WB) 60 45 / 40 

Allgemeine Wohngebiete (WA) 55 45 / 40 

Reine Wohngebiete (WR) 50 40 / 35 

 

Der jeweils niedrigere Nachtwert gilt für Industrie-, Gewerbe- und Freizeitlärm, 

der höhere für Verkehrslärm. 

Nach der DIN 180052 sollen die Beurteilungspegel verschiedener Arten von 

Schallquellen (Verkehrs-, Sport-, Gewerbe- und Freizeitlärm, etc.) jeweils für 

sich allein mit den Orientierungswerten verglichen und beurteilt werden. Diese 

Betrachtungsweise lässt sich mit der verschiedenartigen Geräuschzusammen-

setzung und der unterschiedlichen Einstellung der Betroffenen zur jeweiligen 

Lärmquelle begründen. 

  

                                                      
1 DIN 18005-1 Beiblatt 1 Schallschutz im Städtebau - Berechnungsverfahren; Schalltechnische 

Orientierung für städtebauliche Planung. Mai 1987. 

2 DIN 18005-1 Schallschutz im Städtebau - Teil 1: Grundlagen und Hinweise für die Planung. Juli 

2002. 
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3.2 Immissionsrichtwerte der TA Lärm 

Zur Beurteilung der Schallimmissionen werden die Immissionsrichtwerte der 

Technischen Anleitung zum Schutz gegen Lärm (TA Lärm)1 herangezogen. Fol-

gende Immissionsrichtwerte sollen während des regulären Betriebes nicht 

überschritten werden: 

Tabelle 2  Immissionsrichtwerte der TA Lärm, außerhalb von Gebäuden 

Gebietsnutzung Immissionsrichtwert in dB(A) 

 tags (6-22 Uhr) lauteste Nachtstunde 

a) Industriegebiete 70 70 

b) Gewerbegebiete 65 50 

c) Urbane Gebiete 63 45 

d) Kern-, Misch-, Dorfgebiete 60 45 

e) Allgemeine Wohngebiete 

und Kleinsiedlungsgebiete 

55 40 

f) Reine Wohngebiete 50 35 

g) Kurgebiete, Krankenhäu-
ser, Pflegeanstalten 

45 35 

 

Es soll vermieden werden, dass kurzzeitige Geräuschspitzen den Tagrichtwert 

um mehr als 30 dB(A) und den Nachtrichtwert um mehr als 20 dB(A) über-

schreiten. Innerhalb von Ruhezeiten (werktags 6 bis 7 Uhr und 20 bis 22 Uhr, 

sonntags 6 bis 9 Uhr, 13 bis 15 Uhr und 20 bis 22 Uhr) ist für die Gebietskate-

gorien e) bis g) ein Zuschlag von 6 dB(A) zum Mittelungspegel in der entspre-

chenden Teilzeit anzusetzen. Für die Nachtzeit ist die lauteste Stunde zwischen 

22 und 6 Uhr maßgeblich. 

Die Richtwerte gelten für alle Anlagen/Gewerbebetriebe gemeinsam, d.h. die 

Vorbelastung durch die ansässigen Betriebe muss berücksichtigt werden. Nach 

Nr. 3.2.1 der TA Lärm gilt als Irrelevanz-Kriterium für die Vorbelastung eine Un-

terschreitung des Immissionsrichtwerts um 6 dB(A) durch den Beurteilungspe-

gel der Anlage.  

  

                                                      
1 Sechste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz (Technische 

Anleitung zum Schutz gegen Lärm - TA Lärm) vom 26. August 1998 (GMBl Nr. 26/1998 S. 503), 

zuletzt geändert durch Bekanntmachung des BMUB vom 1. Juni 2017 (BAnz AT 08.06.2017 

B5), in Kraft getreten am 9. Juni 2017. 
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Seltene Ereignisse 

Bei seltenen Ereignissen an höchstens zehn Tagen oder Nächten eines Kalen-

derjahres können folgende Richtwerte außerhalb von Gebäuden angesetzt 

werden (betrifft Gebietskategorien b) bis g)): 

o tags 70 dB(A) 

o nachts 55 dB(A) 

Einzelne kurzzeitige Geräuschspitzen sollen die o.g. Richtwerte nicht über-

schreiten: 

o für Gebietskategorie b) tags um nicht mehr als 25 dB(A) und nachts um 

nicht mehr als 15 dB(A), 

o für Kategorie c) bis g) tags um nicht mehr als 20 dB(A) und nachts um nicht 

mehr als 10 dB(A). 
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3.3 Verkehrsgeräusche – Grenzwerte der 16. BImSchV 

Der Zu- und Abfahrtverkehr auf öffentlichen Verkehrsflächen wird gemäß der 

TA Lärm1 ebenfalls erfasst. Lärmschutzmaßnahmen organisatorischer Art sind 

hiernach für Kur-, Wohn- und Mischgebiete vorzusehen, wenn: 

o der Beurteilungspegel der Verkehrsgeräusche um 3 dB(A) erhöht wird, 

o keine Vermischung mit dem übrigen Verkehr erfolgt ist und 

o die Grenzwerte der 16. BImSchV2 erstmals oder weitergehend überschrit-

ten sind. 

Die Bedingungen gelten kumulativ, das heißt, nur wenn alle Bedingungen erfüllt 

sind, sind organisatorische Lärmschutzmaßnahmen zu ergreifen.3 

Tabelle 3 - Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV 

Gebietsnutzung Immissionsgrenzwert in dB(A) 

 tags (6-22 Uhr) nachts (22-6 Uhr) 

Krankenhäuser, Schulen, Kurheime und 

Altenheime 

57 47 

Wohngebiete 59 49 

Kern-, Dorf- und Mischgebiete 64 54 

Gewerbegebiete 69 59 

  

                                                      
1 Sechste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz (Technische 

Anleitung zum Schutz gegen Lärm - TA Lärm) vom 26. August 1998 (GMBl Nr. 26/1998 S. 503), 

zuletzt geändert durch Bekanntmachung des BMUB vom 1. Juni 2017 (BAnz AT 08.06.2017 

B5), in Kraft getreten am 9. Juni 2017. 

2 Sechzehnte Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes 

(Verkehrslärmschutzverordnung - 16. BImSchV) vom 12. Juni 1990 (BGBl. I S. 1036), die durch 

Artikel 1 der Verordnung vom 18. Dezember 2014 (BGBl. I S. 2269) geändert worden ist. 

3 Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft für Immissionsschutz (2017): LAI-Hinweise zur Auslegung 

der TA Lärm (Fragen und Antworten zur TA Lärm) in der Fassung des Beschlusses zur TOP 9.4 

der 133. LAI-Sitzung am 22. und 23. März 2017. 
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3.4 Weitere Abwägungskriterien im Bebauungsplanverfahren 

Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens sind die Verkehrslärmauswirkungen 

durch den Quell- und Zielverkehr für die bestehende Bebauung darzustellen 

(vgl. Urteil des VGH Baden-Württemberg 8 S 538/12 vom 24.07.2015)1.  

Im Urteil des VGH Baden-Württemberg 8 S 538/12 vom 24.07.2015 wird darauf 

hiŶgeǁieseŶ, dass „die Frage ob eine planbedingte Zunahme des Verkehrslärms 

mehr als geringfügig und deshalb als Abwägungsbelang beachtlich ist, [...] nicht 

anhand fester Maßstäbe beantwortet“ werden kann. „AďǁäguŶgsreleǀaŶt 
kann eine Verkehrslärmzunahme auch unterhalb des 3-dB(A)-Kriteriums der 

16. BImSchV sein (BVerwG, Beschluss vom 19.08.2003 - 4 BN 51.03 - BauR 2004, 

1132). Es bedarf jeweils einer wertenden Betrachtung der konkreten Verhält-

nisse unter Berücksichtigung der jeweiligen Vorbelastung und der Schutzwür-

digkeit des jeweiligen Gebiets (BVerwG, Beschluss vom 24.05.2007 - 4 BN 16.07, 

4 VR 1.07 - BauR 2008, 41 Rn. 5 f.). Deshalb gehört eine planbedingte Zunahme 

des Verkehrslärms auch unterhalb einschlägiger Grenzwerte grundsätzlich zu 

deŵ ŶaĐh § Ϯ Aďs. ϯ BauGB zu erŵittelŶdeŶ AďǁäguŶgsŵaterial.“1  

Grundlage für die Abwägung im Bebauungsplanverfahren sind deshalb die er-

mittelten Pegeldifferenzen, die sich beim direkten Vergleich der beiden akusti-

schen Situationen Nullfall und Planfall ergeben. 

  

                                                      
1 VGH Baden-Württemberg (2015) - 8 S 538/12. 
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3.5 Gebietseinstufung und Schutzbedürftigkeit 

Die Schutzbedürftigkeit eines Gebietes ergibt sich in der Regel aus den Festset-

zungen in den Bebauungsplänen. Östlich des BebauuŶgsplaŶgeďietes „LaŶg-
ǁieseŶ IV“ ďefiŶdet siĐh eiŶ eiŶgesĐhƌäŶktes IŶdustƌiegeďiet ;BeďauuŶgsplaŶ 
„LaŶgǁieseŶ III“Ϳ. NöƌdliĐh deƌ LaŶgǁieseŶstƌaße ďefiŶdet siĐh iŵ östliĐheŶ Teil 
eďeŶfalls eiŶ IŶdustƌiegeďiet ;BeďauuŶgsplaŶ „IŶdustƌiegeďiet I LaŶgǁieseŶ“Ϳ. 
Im westlichen Teil nördlich der Langwiesenstraße ist ein eingeschränktes In-

dustriegebiet und ein eingeschränktes Gewerbegebiet ausgewiesen (Bebau-

uŶgsplaŶ „IŶdustƌiegeďiet LaŶgǁieseŶ“Ϳ. WestliĐh des BeďauuŶgsplaŶgeďiets 
befinden sich zwei Aussiedlerhöfe im Außenbereich, es wird die Schutzbedürf-

tigkeit eines Mischgebiets angesetzt.  

Tabelle 4 – Schutzwürdigkeit der umliegenden Bebauung 

Immissionsort Schutzbedürftigkeit 

IO 1 – Steinäcker 3 MI 

IO 2 – Steinäcker 1 MI 

IO 3 – Langwiesenstraße 6 GE 

IO 4 – Langwiesenstraße 10 GI 

IO 5 – Langwiesenstraße 14 GI 

IO 6 – Daimlerstraße 12 GI 

IO 7 – Daimlerstraße GI 

IO 8 – Daimlerstraße 6 GI 

IO 9 – Daimlerstraße 9 GI 
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Abbildung 1 – Entwurf vorhabenbezogener BeďauuŶgsplaŶ „LaŶgǁieseŶ IV“ 1 

und Schutzbedürftigkeit der umliegenden Bebauung 

  
  

                                                      
1 EŶtǁuƌf ǀoƌhaďeŶďezogeŶeƌ BeďauuŶgsplaŶ „LaŶgǁieseŶ IV“, Maßstab 1:1.000, Stand 

08.04.2019.  

Langwiesenstraße 

Bebauungsplange-

ďiet „LaŶgǁieseŶ IV“ 

GIe 

GIe 

GIe 

MI 

GEe 

GIe 

GI 
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4 Beschreibung der geplanten Anlage 

Die Fa. Layher plant in Cleebronn den Neubau des Werks III. Es ist eine Waren-

eingangshalle, eine Produktionshalle und eine Versandhalle geplant. In der Wa-

reneingangshalle wird das Rohmaterial vollautomatisch eingelagert. In der Pro-

duktionshalle wird das Rohmaterial zugeschnitten, verschweißt, verzinkt und 

lackiert und in der Versandhalle werden Lkws beladen. Im Nordosten des Plan-

gebiets ist der Bau eines Parkhauses vorgesehen. 

Im Folgenden werden die Grundlagen und Randbedingungen für die aus schall-

technischer Sicht relevanten Schallquellen aufgeführt, diese beruhen auf den 

Angaben des Auftraggebers:  

o Technik: Aggregate auf den Dächern (jeweils im östlichen Teil) der Waren-

eingangshalle, der Produktionshalle und der Versandhalle. 

o Lieferverkehr Lkw:  

 25 Lkw tags Versand 

 25 Lkw tags Wareneingang (Ein-/Ausfahrt) und 5 Lkw in der lautesten 

Nachstunde 

 16 Lkw tags interner Verkehr/Sonstige 

o Diesel-Gabelstapler: 

 30 Stapler (800 – 1700 Uhr) 

 20 Stapler (600 – 800 und 1700 – 2200 Uhr) 

o Tätigkeiten im Innern der Hallen: 

 Durchgängiger Betrieb (000 – 2400 Uhr) im Innern. 

o Parkhaus (EG, 1. OG, 2. OG, Dachdeck): 

 Pkw-Bewegungen: Anfahrt 150 Mitarbeiter vor 600 Uhr, Abfahrt 

88 Mitarbeiter nach 600 Uhr, Anfahrt 150 Mitarbeiter ca. 1400 Uhr, Ab-

fahrt 150 Mitarbeiter ca. 1400 Uhr, Anfahrt 88 Mitarbeiter vor 

2200 Uhr, Abfahrt 150 Mitarbeiter nach 2200 Uhr, d.h. ca. 476 Bewe-

gungen tags und 150 Bewegungen in der lautesten Nachstunde.  
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5 Schallschutzmaßnahmen 

Bereits im Vorfeld wurden Schallschutzmaßnahmen zur Einhaltung der gelten-

den Immissionsrichtwerte konzipiert, die in den Berechnungen bereits berück-

sichtigt wurden. Im Folgenden werden diese im Einzelnen aufgeführt. 

o Errichtung einer Überdachung mit Seitenwand (Ladehalle Stapler) nord-

westlich der geplanten Produktionshalle. 

o Im Rahmen der schalltechnischen Untersuchung zum Bebauungsplanver-

fahren wurde ein Innenpegel von 85 dB(A) einschließlich der Zuschläge für 

die Ton-/Impulshaltigkeit angesetzt. Im Rahmen der schalltechnischen Un-

tersuchung für das Genehmigungsverfahren werden die Innenpegel in den 

einzelnen Hallenbereichen durch Vergleichsmessungen am bestehenden 

Werk konkretisiert. Ggf. ist durch geeignete Maßnahmen im Halleninnern 

(z.B. absorbierende Auskleidung der Innenwände und Decke, Kapse-

lung/Einhausung der maßgeblichen Schallquellen) die Einhaltung des 

Werts sicherzustellen oder es sind die Schalldämm-Maße der einzelnen 

Bauteile entsprechend anzupassen.  

o Es werden Schallschutzmaßnahmen an den Hallen sowie Maßnahmen or-

ganisatorischer Art zum Betriebsablauf vorgesehen. Für die detaillierten 

Maßnahmen zur Einhaltung der Immissionsrichtwerte wird auf die schall-

technische Untersuchung im Genehmigungsverfahren verwiesen. 

o Die genaue Lage der Tore und möglicher Lüftungsfenster / Oberlichter etc. 

stand zum Zeitpunkt der schalltechnischen Untersuchung zum Bebauungs-

planverfahren noch nicht fest. Es ist darauf zu achten, dass durch die De-

tailplanung oder ggf. Umplanung keine Erhöhung der Schallimmissionen 

herbeigeführt wird. Entsprechende Nachweise sind ggf. im Baugenehmi-

gungsverfahren zu führen. 

 

 

Die Lage der Schallquellen, der Immissionsorte und der Schallschutzmaßnah-

men ist in den folgenden Abbildungen dargestellt. 
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Abbildung 2 – Lage der Immissionsorte und der Schallquellen tags 
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Abbildung 3 – Lage der Schallquellen nachts 
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6 Bildung der Beurteilungspegel 

6.1 Verfahren ‒ TA Lärm 

Die Beurteilungspegel wurden nach dem in der TA Lärm1 beschriebenen Ver-

fahƌeŶ „detaillieƌte PƌogŶose“ eƌŵittelt. Zuƌ BestiŵŵuŶg deƌ küŶftigeŶ Situa-
tion wurde ein Rechenmodell auf der Basis von Literaturangaben sowie Anga-

ben zur Auslastung seitens des Auftraggebers erarbeitet.  

Entsprechend den einschlägigen Regelwerken und Verordnungen werden nur 

die Tätigkeiten auf dem Betriebsgelände betrachtet und den Richtwerten ge-

genübergestellt. Sobald sich ein Fahrzeug im öffentlichen Straßenraum befin-

det, unterliegt es einer gesonderten Betrachtung und Beurteilung. 

Die Immissionspegel der einzelnen Geräusche werden unter Berücksichtigung 

der Einwirkdauer sowie besonderer Geräuschmerkmale (Ton- und Impulshal-

tigkeit) zum Beurteilungspegel zusammengefasst. Die Beurteilungspegel wer-

den nach dem Verfahren der TA Lärm nach folgender Gleichung bestimmt: 

Lƌ = ϭϬ ∙ lg [ ϭ
Tƌ

 ∑ Tj ∙ ϭϬϬ,ϭ(LAeƋ,j - Cŵet + KT,j + KI,j + KR,j)N

j=ϭ

] dB(A) 

  

Mit:   

Tr Beurteilungszeitraum, 16 Stunden tags und 1 Stunde nachts 

Tj Teilzeit j 

N Zahl der gewählten Teilzeiten 

LAeq,j Mittelungspegel während der Teilzeit j 

Cmet meteorologische Korrektur 

KT,j Zuschlag für Ton- und Informationshaltigkeit 

KI,j Zuschlag für Impulshaltigkeit 

KR,j Zuschlag für Tageszeiten mit erhöhter Empfindlichkeit 

 

  

                                                      
1 Sechste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz (Technische 

Anleitung zum Schutz gegen Lärm - TA Lärm) vom 26. August 1998 (GMBl Nr. 26/1998 S. 503), 

zuletzt geändert durch Bekanntmachung des BMUB vom 1. Juni 2017 (BAnz AT 08.06.2017 

B5), in Kraft getreten am 9. Juni 2017. 
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6.2 Bildung der Beurteilungspegel ‒ Straßenverkehr 

Die Berechnung des Straßenverkehrslärms erfolgt anhand der RLS-901. Die Ver-

kehƌszahleŶ ǁuƌdeŶ deƌ VeƌkehƌsuŶteƌsuĐhuŶg „GI LaŶgǁieseŶ IV“ deƌ Pla-
nungsgruppe Kölz2 entnommen. 

Abbildung 4 – Lageplan der Straßen3 

 

 

Die Aufteilung des DTV und des Schwerverkehrs auf den Tag- und Nachtzeit-

raum erfolgte entsprechend der Verkehrsuntersuchung. 

Für die Daimlerstraße und Boschstraße erfolgte die Aufteilung des DTV und des 

Schwerverkehrs auf den Tag- und Nachtzeitraum entsprechend der Maybach-

straße. 

Um die Änderung der verkehrsbedingen Schallimmissionen infolge des Bebau-

uŶgsplaŶgeďiets „LaŶgǁieseŶ IV“ zu eƌŵittelŶ, ǁiƌd deƌ „Prognose-Nullfall“ 
;ohŶe „LaŶgǁieseŶ IV“, BezeiĐhŶuŶg iŶ deƌ VeƌkehƌsuŶteƌsuĐhuŶg „PlaŶfall 
ϬA“) mit dem „PƌogŶose-PlaŶfall I“ ;ŵit „LaŶgǁieseŶ IV“, BezeiĐhŶuŶg iŶ deƌ 
VeƌkehƌsuŶteƌsuĐhuŶg „PlaŶfall ϬB“Ϳ verglichen.  

                                                      
1 Allgemeines Rundschreiben Straßenbau Nr. 8/1990 vom 10.04.1990 - StB 11/14.86.22-01/25 

Va 90 - Richtlinien für den Lärmschutz an Straßen, RLS-90. 

2 VeƌkehƌsaŶgaďeŶ deƌ VeƌkehƌsuŶteƌsuĐhuŶg „GI LaŶgǁieseŶ IV“, PlaŶuŶgsgƌuppe Kölz GmbH, 

per E-Mail am 21.12.2018. 

3 Auszug aus dem DTV-Querschnitteplan, Planungsgruppe Kölz GmbH, per E-Mail am 

21.12.2018. 
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Den Berechnungen liegen folgende Kennwerte zugrunde: 

Tabelle 5 – Verkehrskennwerte Prognose-Nullfall 

Straße DTV * SV-Anteil** 

tags /nachts 

Geschwindigkeit 

Pkw / Lkw 

Kfz/24 h % km/h 

Cleebronner Straße (Q1) 4.500 11,7 / 9,0 50 / 50 

Cleebronner Straße (Q2) 4.900 11,0 / 7,9 50-70 / 50-70 

Cleebronner Straße (Q13) 4.500 11,4 / 8,9 50 / 50 

Langwiesenstraße (Q3) 2.600 12,0 / 7,9 50 / 50 

Langwiesenstraße (Q4) 2.200 12,4 / 9,2 50 / 50 

Maybachstraße (Q5) 2.600 23,0 / 12,2 50 / 50 

Maybachstraße (Süd) 2.100 23,0 / 12,2 50 / 50 

Steinäckerstraße / Am Wei-

hergraben (Q6) 

3.400 17,8 / 14,6 50 / 50 

Am Weihergraben (Q7) 4.000 16,2 / 13,4 50 / 50 

L 1103 (Q9) 12.500 9,2 / 5,2 70 / 70 

L 1103 (Q10) 12.600 9,1 / 5,2 50 / 50 

L 1103 (Q12) 13.600 9,4 / 5,3 50 / 50 

Stockheimer Steige (Q11) 4.000 10,7 / 6,2 50 / 50 

Daimlerstraße / Boschstraße 600 23,0 / 12,2 50 / 50 

*Durchschnittlicher täglicher Verkehr, **Schwerverkehrsanteil 
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Tabelle 6 – Verkehrskennwerte Prognose-Planfall I 

Straße DTV * SV-Anteil** 

tags /nachts 

Geschwindigkeit 

Pkw / Lkw 

Kfz/24 h % km/h 

Cleebronner Straße (Q1) 4.600 11,9 / 9,3 50 / 50 

Cleebronner Straße (Q2) 4.900 11,0 / 7,8 50-70 / 50-70 

Cleebronner Straße (Q13) 4.600 11,6 / 8,9 50 / 50 

Langwiesenstraße (Q3) 2.800 12,3 / 7,9 50 / 50 

Langwiesenstraße (Q4) 2.400 12,6 / 9,1 50 / 50 

Maybachstraße (Q5) 3.600 19,1 / 10,3 50 / 50 

Maybachstraße (Süd) 2.600 19,1 / 10,3 50 / 50 

Steinäckerstraße / Am Wei-

hergraben (Q6) 

4.000 16,5 / 13,4 50 / 50 

Am Weihergraben (Q7) 4.600 15,3 / 12,5 50 / 50 

L 1103 (Q9) 12.600 9,0 / 5,2 70 / 70 

L 1103 (Q10) 12.600 9,0 / 5,2 50 / 50 

L 1103 (Q12) 13.600 9,3 / 5,2 50 / 50 

Stockheimer Steige (Q11) 4.100 10,6 / 6,5 50 / 50 

Daimlerstraße / Boschstraße 1.100 19,1 / 10,3 50 / 50 

*Durchschnittlicher täglicher Verkehr, **Schwerverkehrsanteil 

 

Tabelle 7 – Änderung der Verkehrszahlen Prognose-Planfall I – Prognose-Null-

fall, ausgewählte Straßenabschnitte 

Straße DTV * 

Prognose-Nullfall 

DTV * 

Prognose-Planfall I 

Änderung 

Planfall I - Nullfall 

Kfz/24 h Kfz/24 h Kfz/24 h 

Cleebronner Straße (Q1) 4.500 4.600 +100 

Langwiesenstraße (Q4) 2.200 2.400 +200 

Maybachstraße (Q5) 2.600 3.600 +1.000 

Am Weihergraben (Q6) 3.400 4.000 +600 

L 1103 (Q9) 12.500 12.600 +100 

Daimlerstraße / Boschstraße 600 1.100 +500 

*Durchschnittlicher täglicher Verkehr 
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Fahrbahnbelag 

Die Brackenheimer Straße ist innerorts mit einem lärmarmen Fahrbahnbelag 

ausgeführt. Entsprechend der schalltechnischen Untersuchung von Müller-

BBM wurde im Vergleich zur alten Deckschicht eine Minderung von 2 bis 

3 dB(A) ermittelt. Im Sinne eines Worst Case-Ansatzes wurde die geringste er-

mittelte Minderung von 2,1 dB(A) berücksichtigt. 

Für alle anderen Straßen geht die Straßenoberfläche mit einem Korrekturwert 

von  0 dB(A) in die Berechnungen ein. 

Steigungen und Gefälle 

Es treten z.T. SteiguŶgeŶ ≥ 5% auf, so dass gemäß RLS-901 entsprechende Zu-

schläge zu vergeben sind. 

Mehrfachreflexionen 

Ein Zuschlag für Mehrfachreflexionen gemäß RLS-90 wurde nicht vergeben. 

Signalanlagen 

In den relevanten Abschnitten sind keine Signalanlagen vorhanden. Dement-

sprechend wurde kein Zuschlag gemäß RLS-90 für Signalanlagen vergeben. 

Emissionsberechnung 

Der maßgebende Wert für den Schall am Immissionsort ist der Beurteilungspe-

gel. Die Beurteilungspegel wurden für den Tag (von 600 bis 2200 Uhr) und die 

Nacht (2200 bis 600 Uhr) berechnet. Zur Berechnung der Schallemissionen nach 

den RLS-90 werden bei einer mehrstreifigen Straße Linienschallquellen in 0,5 m 

über den Mitten der beiden äußersten Fahrstreifen angenommen. Bei einstrei-

figen Straßen liegt die Linienschallquelle in der Mitte des Fahrstreifens. Der 

Emissionspegel wird in einer Entfernung von 25 m von der Fahrbahnachse an-

gegeben. 

In die Berechnung des Emissionspegels beim Straßenverkehrslärm gehen ein: 

o die maßgebende Verkehrsstärke für den Tag und die Nacht, ermittelt aus 

der durchschnittlichen täglichen Verkehrsstärke (DTV), 

o die Lkw-Anteile (> 2,8 t) für Tag und Nacht, 

o die zulässigen Geschwindigkeiten für Pkw und Lkw, 

o die Steigung und das Gefälle der Straße, 

o ein Korrekturwert für die Bauweise der Straßenoberfläche. 

                                                      
1 Allgemeines Rundschreiben Straßenbau Nr. 8/1990 vom 10.04.1990 - StB 11/14.86.22-01/25 

Va 90 - Richtlinien für den Lärmschutz an Straßen, RLS-90. 
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6.3 Emissionen der maßgeblichen Schallquellen – Fa. Layher 

6.3.1 Parkhaus 

Die Schallemissionen durch das Parkhaus wurden anhand der Angaben des Auf-

traggebers ermittelt. Es wurde davon ausgegangen, dass die insgesamt 

280 Stellplätze des Parkhauses gleichmäßig auf 4 Ebenen aufgeteilt werden 

(70 Stellplätze pro Parkdeck). Aus der Anzahl der Mitarbeiter je Schicht wurden 

tags insgesamt 476 und in der lautesten Nachstunde 150 Pkw-Bewegungen 

bzw. Parkvorgänge ermittelt. Die Schallemissionen durch das Parkhaus wurden 

anhand der Parkplatzlärmstudie1 getrennt nach den einzelnen Parkebenen (je-

weils 70 Stellplätze) ermittelt. Aus den anlagenbezogenen Schallleistungspe-

geln der Parkebenen 0 bis 2 wird jeweils ein Innenpegel für das Parkhaus be-

stimmt.  

Die Schallleistung berechnet sich anhand der Parkplatzlärmstudie: 

LW’’ = LW0 + KPA + KI + KD + KStrO + 10  lg (B  N) - 10  lg (S / 1 m2) dB(A)/m2 

  

Mit:  

LW’’ flächenbezogener Schallleistungspegel des Parkhauses 

LW0 Ausgangsschallpegel, eine Bewegung je Stellplatz und Stunde 

LW0 = 63 dB(A) 

KPA Zuschlag für die Parkplatzart, hier +0 dB(A) Besucher-/Mitarbeiter-

Parkparkplatz 

KI Zuschlag für die Impulshaltigkeit, hier +4 dB(A)  

KD Zuschlag für Durchfahrverkehr, hier: +4,5 dB(A) 

KStrO Zuschlag für die Fahrbahnoberfläche, hier 0 dB(A) für Asphalt 

N Bewegungshäufigkeiten je Stellplatz und Stunde, hier 0,106 tags 

und 0,536 in der lautesten Nachtstunde. Dies entspricht für jede 

Ebene 119 Bewegungen tags und rund 37 Bewegungen in der lau-

testen Nachtstunde. 

B Anzahl der Stellplätze, hier: 70 je Parkdeck 

S Gesamtfläche 

  

                                                      
1 Bayerisches Landesamt für Umwelt (2007): Parkplatzlärmstudie, Empfehlungen zur Berech-

nung von Schallemissionen aus Parkplätzen, Autohöfen und Omnibusbahnhöfen sowie von 

Parkhäusern und Tiefgaragen - 6. überarbeitete Auflage. 
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Daraus berechnet sich folgender Schallleistungspegel (Angabe bezogen auf die 

oben angegebenen Bewegungshäufigkeiten) von 80,2 dB(A) tags und 

87,2 dB(A) in der lautesten Nachtstunde. Dieser Pegel wird für den Parkplatz 

auf dem Dach (Ebene 3) direkt in Ansatz gebracht. 

(Schallquelle im Rechenmodell: Parkhaus Ebene 3) 

Innenpegel 

Aus dem Schallleistungspegel wird nach der VDI 25711 der Innenpegel der Ebe-

nen 0 bis 2 wie folgt berechnet:  

LI ≈ LW + 14 + 10 lg (T/V) dB(A) 

  

Mit:   

LI Pegel im Innern 

Lw Schallleistungspegel; hier: 80,2 dB(A) tags und 87,2 dB(A) in der lau-

testen Nachtstunde 

T Nachhallzeit T = 0,16 V/A, ca. 2 s 

V Volumen, hier: ca. 4.500 m3 je Parketage 

Für das Parkhaus ergibt sich somit ein Innenpegel je Parketage von 60,7 dB(A) 

tags und 67,7 dB(A) in der lautesten Nachtstunde. 

 

Schallabstrahlung der Außenbauteile 

Die Schallabstrahlung der Öffnungsflächen des Parkhauses wurde anhand der 

DIN EN 12354-42 ermittelt. Die anlagenbezogenen Schallleistungspegel der ein-

zelnen Bauteile berechnen sich frequenzabhängig nach: 

LWA = Lp,in - Cd - R’ + ϭϬ lg ;S/S0) dB(A) 

  

Mit:  

LWA anlagenbezogener Schallleistungspegel des Außenbauteils 

Lp,in Schalldruckpegel im Abstand von 1 bis 2 m vor dem Bauteil Innen 

                                                      
1 VDI 2571 - Schallabstrahlung von Industriebauten, August 1976. 

2 DIN EN ISO 12354-4 Bauakustik – Berechnung der akustischen Eigenschaften von Gebäuden 

aus den Bauteileigenschaften – Teil 4: Schallübertragung von Räumen ins Freie (ISO 12354-

4:2017); Deutsche Fassung EN ISO 12354-4:2017. November 2017. 
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Cd Diffusitätsterm, hier 3 dB: 

o Relativ kleine, gleichförmige Räume (diffuses Feld) vor reflek-

tierender Oberfläche 6 dB 

o Relativ kleine, gleichförmige Räume (diffuses Feld) vor absor-

bierender Oberfläche 3 dB 

o Große, flache oder lange Hallen, viele Schallquellen (durch-

schnittliches Industriegebäude) vor reflektierender Oberfläche 

5 dB 

o Industriegebäude, wenige dominierende und gerichtet ab-

strahlende Schallquellen vor reflektierender Oberfläche 3 dB 

o Industriegebäude, wenige dominierende und gerichtet ab-

strahlende Schallquellen vor absorbierender Oberfläche 0 dB 

R’ Schalldämm-Maß des betrachteten Bauteils 

S/S0 Fläche des betrachteten Bauteils, Bezugsgröße S0 = 1m2 

 

Für die Öffnungsflächen des Parkhauses wurde ein Schalldämm-Maß von  

R’ǁ = 0 dB angesetzt.  

(Schallquellen im Rechenmodell: Parkhaus + Ebene + Fassade) 

 

6.3.2 Parkhaus  Zu- und Abfahrten 

Für die Zu- und Abfahrt der Pkw zu bzw. von dem Parkplatz über das Betriebs-

gelände wurde ein längenbezogener Schallleistungspegel von 47,5 dB(A)1 je 

Meter angesetzt. Es wurden insgesamt 476 Fahrten tags und 150 Fahrten in der 

lautesten Nachtstunde berücksichtigt. 

(Schallquellen im Rechenmodell: Parkhaus Zufahrt, Parkhaus Abfahrt) 

  

                                                      
1 Der Emissionspegel wurde nach den Richtlinien für den Lärmschutz an Straßen, Bundesminis-

ter für Verkehr, Abteilung Straßenbau, Ausgabe 1990 ermittelt und nach dem in der Park-

platzlärmstudie 2007 angegebenen Verfahren auf einen längenbezogenen Schallleistungspe-

gel umgerechnet. 
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6.3.3 Schallabstrahlung der Hallen 

Schallabstrahlung der Außenbauteile 

Nach Anhang A.2.3.3 der TA Lärm1 ist für die Ermittlung der Schallabstrahlung 

über die Außenbauteile die VDI 25712 heranzuziehen, diese wurde jedoch im 

Oktober 2006 zurückgezogen. Aus diesem Grund wurde die Schallabstrahlung 

der Außenbauteile anhand der DIN EN 12354-43 ermittelt. 

Der Innenpegel wurde aus bestehenden schalltechnischen Untersuchungen für 

Industriehallen der Fa. Layher mit vergleichbaren Tätigkeiten im Innern heran-

gezogen. Es wurde ein Innenpegel von 79 dB(A) zuzüglich eines Zuschlags für 

die Impulshaltigkeit von 6 dB angesetzt. 

Die anlagenbezogenen Schallleistungspegel der einzelnen Bauteile berechnen 

sich frequenzabhängig nach: 

LWA = Lp,in - Cd - R’ + ϭϬ lg ;S/S0) dB(A) 

  

Mit:  

LWA anlagenbezogener Schallleistungspegel des Außenbauteils 

Lp,in Schalldruckpegel im Abstand von 1 bis 2 m vor dem Bauteil Innen 

Cd Diffusitätsterm, hier 5 dB: 

o Relativ kleine, gleichförmige Räume (diffuses Feld) vor reflek-

tierender Oberfläche 6 dB 

o Relativ kleine, gleichförmige Räume (diffuses Feld) vor absor-

bierender Oberfläche 3 dB 

o Große, flache oder lange Hallen, viele Schallquellen (durch-

schnittliches Industriegebäude) vor reflektierender Oberfläche 

5 dB 

o Industriegebäude, wenige dominierende und gerichtet ab-

strahlende Schallquellen vor reflektierender Oberfläche 3 dB 

                                                      
1 Sechste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz (Technische 

Anleitung zum Schutz gegen Lärm - TA Lärm) vom 26. August 1998 (GMBl Nr. 26/1998 S. 503), 

zuletzt geändert durch Bekanntmachung des BMUB vom 1. Juni 2017 (BAnz AT 08.06.2017 

B5), in Kraft getreten am 9. Juni 2017. 

2 VDI 2571 Schallabstrahlung von Industriebauten. August 1976. 

3 DIN EN ISO 12354-4 Bauakustik – Berechnung der akustischen Eigenschaften von Gebäuden 

aus den Bauteileigenschaften – Teil 4: Schallübertragung von Räumen ins Freie (ISO 12354-

4:2017); Deutsche Fassung EN ISO 12354-4:2017. November 2017. 
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o Industriegebäude, wenige dominierende und gerichtet ab-

strahlende Schallquellen vor absorbierender Oberfläche 0 dB 

R’ Schalldämm-Maß des betrachteten Bauteils 

S/S0 Fläche des betrachteten Bauteils, Bezugsgröße S0 = 1m2 

 

Schalldämmung 

Für das Betriebsgebäude werden folgende Schalldämm-Maße angesetzt:  

Fassade West Produktions-/Wareneingangshalle R'w = 42 dB 

Dach Produktions-/Wareneingangshalle R'w = 42 dB 

Fassaden / Dächer der Versandhalle sowie alle anderen 

Fassaden der Produktions-/Wareneingangshalle 

R'w = 35 dB 

Tore geschlossen R'w = 12 dB 

Tore offen R'w = 0 dB 

(Schallquellen im Rechenmodell: P/WE-Halle Fassade + Himmelsrichtung 

(+ Zahl), P/WE-Halle Dach, P/WE-Halle Tor + Himmelsrichtung + offen/geschlos-

sen, Versandhalle Fassade + Himmelsrichtung (+ Zahl), Versandhalle Dach, Ver-

sandhalle Tor + Himmelsrichtung + offen/geschlossen) 
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6.3.4 Lkw Rangieren 

Im Tagzeitraum findet die An- und Auslieferung des Betriebs mit Lkw statt. Fol-

gende Frequentierungen wurden angesetzt: 

o 25 Lkw tags Versand 

o 25 Lkw tags Wareneingang (Ein-/Ausfahrt) und 5 Lkw in der lautesten Nach-

stunde 

o 16 Lkw tags interner Verkehr/Sonstige 

Der Lkw-Rangiervorgang setzt sich aus mehreren Einzelereignissen wie Rangie-

ren, Betriebsbremsen, Türenschlagen, Anlassen sowie dem Einsatz von akusti-

schen Rückfahrwarneinrichtungen zusammen (vgl. Tabelle 8).  

Diese Einzelereignisse wurden im Rechenmodell zu einer Flächenschallquelle 

mit einem anlagenbezogenen Schallleistungspegel von 89,5 dB(A) zusammen-

gefasst.  

Die nachfolgende Tabelle enthält die Einzelereignisse, aus denen sich ein Ran-

giervorgang zusammensetzt, die Anzahl und Einwirkzeit der Ereignisse, den 

Korrekturwert, den Schallleistungspegel sowie den Teilpegel der einzelnen 

Quellen. 

Tabelle 8  Teilpegel der Rangiervorgänge für 1 Lkw 

 Anzahl Einwirkzeit 

je  
Ereignis 

 

LWA 

 
 

dB(A) 

Korrektur 

Einwirkzeit 
 

dB(A) 

Teilpegel 

 
 

dB(A) 

Rangieren Lkw 1 2 min 99 -14,8 84,2 

Betriebsbremse 2 5 sek * 108 -25,6 82,4 

Türenschlagen 2 5 sek * 100 -25,6 74,4 

Anlassen 1 5 sek * 100 -28,6 71,4 

Rückfahrwarner 1 1 min 1041 -17,8 86,2 

Auf die Beurteilungszeit (1 h) bezog. Schallleistungspegel  LWA,1h 89,5 dB(A) 

* BezogeŶ auf eiŶeŶ „5-Sekunden-Takt“, daŵit ǁiƌd ǀoŶ ǀoƌŶheƌeiŶ die Iŵpulshaltigkeit ďeƌüĐksiĐhtigt. 

(Schallquellen im Rechenmodell: 01a-Lkw WE ein, 01b-Lkw WE aus, 02-Lkw in-

tern+sonstige, 03-Lkw Versand ein/aus) 

 

                                                      
1 Bayerisches Landesamt für Umweltschutz (2001): Verwendung von akustischen Rückfahr-

warneinrichtungen. 
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6.3.5 Gabelstapler 

Auf dem Betriebsgelände werden Diesel-Gabelstapler nördlich und östlich der 

Produktionshalle betrieben. Je Diesel-Gabelstapler wurde eine Flächenschall-

quelle mit einem anlagenbezogenen Schallleistungspegel von 100 dB(A)1 zuzüg-

lich eines Zuschlags für die Impulshaltigkeit2 von 5 dB in Ansatz gebracht. Es 

wurden 30 Stapler zwischen 800 und 1700 Uhr sowie 20 Stapler zwischen 600 und 

800 Uhr und zwischen 1700 und 2200 Uhr berücksichtigt. 

(Schallquelle im Rechenmodell: 04-Diesel Stapler Betriebsgelände) 

 

6.3.6 Technik 

Auf den Dächern der Versandhalle, der Produktionshalle und der Warenein-

gangshalle wurden technische Anlagen (z.B. Lüftungsanlagen, Aggregate, Rück-

kühler etc.) mit einem anlagenbezogenen Schallleistungspegel von jeweils 

90 dB(A) als tags und nachts in Betrieb angesetzt. Die Technik befindet sich je-

weils im östlichen Teil auf den Hallendächern. 

(Schallquellen im Rechenmodell: 05-Technik Dach WE-Halle, 06a-Technik Dach 

Produktionshalle, 06b-Technik Dach Produktionshalle, 07-Technik Dach Ver-

sandhalle) 

 

  

                                                      
1 Ströhle, Mark (2000): Untersuchung der Geräuschemissionen von dieselgetriebenen Stapler 

im praktischen Einsatz. Diplomarbeit an der Fachhochschule Stuttgart - Hochschule für Tech-

nik. 
2 Z.B. Klappern der Gabeln 
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6.4 Spitzenpegel 

Maßgeblich sind Geräuschspitzen durch Vorgänge im Freien. Demnach ist mit 

folgenden Schallleistungspegeln für Einzelereignisse1,2,3 zu rechnen: 

Kofferraum schließen Pkw 99,5 dB(A) 

Betriebsbremse Lkw 108 dB(A) 

Gabelstapler Klappern 112 dB(A) 

  

                                                      
1 Bayerisches Landesamt für Umwelt (2007): Parkplatzlärmstudie, Empfehlungen zur Berech-

nung von Schallemissionen aus Parkplätzen, Autohöfen und Omnibusbahnhöfen sowie von 

Parkhäusern und Tiefgaragen - 6. überarbeitete Auflage. 

2 Lenkewitz, Knut; Müller, Jürgen (2005): Technischer Bericht zur Untersuchung der Geräusche-

missionen durch Lastkraftwagen auf Betriebsgeländen von Frachtzentren, Auslieferungsla-

gern, Speditionen und Verbrauchermärkten sowie weiterer typischer Geräusche insbeson-

dere von Verbrauchermärkten. Wiesbaden: HLUG. 
3 Untersuchung der Geräuschemissionen von dieselgetriebenen Stapler im praktischen Einsatz, 

Diplomarbeit an der Fachhochschule Stuttgart – Hochschule für Technik; Mark Ströhle, vom 

7. Januar 2000; Anmerkung: Die Arbeit macht in den Anlagen Angaben zu Schallleistungspe-

geln betreffend gas- und elektrobetriebenen Gabelstaplern. 
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6.5 Ausbreitungsberechnung 

Die Berechnungen erfolgten mit dem EDV-Programm SoundPlan auf der Basis 

der DIN ISO 9613-21 (Gewerbe) und den RLS-902 (Straße). Das Modell berück-

sichtigt: 

o die Anteile aus Reflexionen der Schallquellen an Stützmauern, Hausfassa-

den oder anderen Flächen (Spiegelschallquellen-Modell), gerechnet wurde 

bis zur 3. Reflexion (Gewerbe) bzw. 1. Reflexion (Straße), 

o Pegeländerungen aufgrund des Abstandes und der Luftabsorption, 

o Pegeländerungen aufgrund der Boden- und Meteorologiedämpfung, es 

wird für den gesamten Untersuchungsraum ein Bodenfaktor von 0,4 

(0,0 = schallhart; 1,0 = schallweich) berücksichtigt, 

o Pegeländerungen durch topographische und bauliche Gegebenheiten 

(Mehrfachreflexionen und Abschirmungen), 

o einen leichten Wind, etwa 3 m/s, zum Immissionsort hin und Temperatu-

rinversion, die beide die Schallausbreitung fördern, 

o Die Minderung durch die meteorologische Korrektur Cmet wurde im Sinne 

eiŶeƌ „Woƌst Case-Betrachtung“ mit 0 dB(A) angesetzt. 

Die Ergebnisse der Berechnungen sind in den Lärmkarten im Anhang darge-

stellt. In einem Rasterabstand von 10 m (Gewerbe) bzw. 5 m (Straße) und in 

einer Höhe von 5 m über Gelände wurden die Beurteilungspegel für das ge-

samte Untersuchungsgebiet berechnet und die Isophonen mittels einer mathe-

matischen Funktion (Bezier) bestimmt. Die Farbabstufung wurde so gewählt, 

dass ab den hellroten Farbtönen die Immissionsrichtwerte für Mischgebiete 

(MI) überschritten werden. 

Die Lärmkarten können aufgrund unterschiedlicher Rechenhöhen und Reflexi-

onen nur eingeschränkt mit Pegelwerten aus Einzelpunktberechnungen vergli-

chen werden. Maßgeblich für die Beurteilung sind die Ergebnisse der Einzel-

punktberechnungen. 

  

                                                      
1 DIN ISO 9613-2 Dämpfung des Schalls bei der Ausbreitung im Freien - Teil 2: Allgemeines Be-

rechnungsverfahren (ISO 9613-2: 1996). Oktober 1999. 

2 Allgemeines Rundschreiben Straßenbau Nr. 8/1990 vom 10.04.1990 - StB 11/14.86.22-01/25 

Va 90 - Richtlinien für den Lärmschutz an Straßen, RLS-90. 
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6.6 Qualität der Prognose 

Folgende Einflussfaktoren haben Auswirkungen auf die Qualität der Ergebnisse 

der schalltechnischen Untersuchung: 

o Die Angaben zu den Schallleistungspegeln basieren auf einer Maximalaus-

lastuŶg ;„Worst Case“-Ansatz). 

o Die Emissionsansätze für die LiefertätigkeiteŶ ǁuƌdeŶ deŵ „TeĐhŶisĐheŶ 
Bericht zur Untersuchung der Geräuschemissionen durch Lastkraftwagen 

auf Betriebsgeländen von Frachtzentren, Auslieferungslagern, Speditionen 

und Verbrauchermärkten sowie weiterer typischer Geräusche insbeson-

dere von VerbraucherŵäƌkteŶ“ eŶtŶoŵŵeŶ. DaƌiŶ ǁeƌdeŶ keiŶe AŶgaďeŶ 
zuƌ „Qualität“ geŵaĐht, sie liegeŶ aďeƌ eƌfahƌuŶgsgeŵäß auf deƌ „siĐheƌeŶ 
Seite“. 

o Den Lkw wird unterstellt, dass diese beim Rückwärtsfahren/-rangieren 

akustische Rückfahrwarneinrichtungen einsetzen. 

o Die Berechnungen der Schallimmissionen wurden mit dem EDV-Programm 

SoundPlan in der Version 8.1 durchgeführt. Das Programm erfüllt die Qua-

litätsanforderungen der DIN 456871. 

Mit den gewählten Ansätzen befinden sich die in dieser Untersuchung ermittel-

ten Beurteilungspegel voraussichtlich an der oberen Grenze der zu erwarten-

den Schallimmissionen. 

  

                                                      
1 DIN 45687 - Akustik - Software-Erzeugnisse zur Berechnung der Geräuschimmissionen im 

Freien - Qualitätsanforderungen und Prüfbestimmungen. Mai 2006. 
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7 Ergebnisse und Beurteilung 

7.1 Schallimmissionen durch den geplanten Betrieb 

Die Beurteilung erfolgt mit den Immissionsrichtwerten der TA Lärm1. Die in Ka-

pitel 5 aufgeführten Schallschutzmaßnahmen sind in den Berechnungen bereits 

enthalten. 

Es treten folgende Beurteilungspegel an der umliegenden Bebauung auf (de-

taillierte Ergebnisse siehe Anlagen A6 bis A40, Pegelverteilung siehe Karten 1 

und 2):  

Tabelle 9 - Beurteilungspegel an der umliegenden Bebauung, ausgewählte Im-

missionsorte 

Immissionsort Beurteilungspegel 

 
dB(A) 

Immissionsricht-

wert 
dB(A) 

Überschreitung 

 
dB(A) 

 tags / nachts 

IO 1 – Steinäcker 3 1.OG, O 54 / 39 
60 / 45 

- / - 

IO 2 – Steinäcker 1 1.OG, O 51 / 37 - / - 

IO 3 – Langwiesenstraße 6 1.OG, S 55 / 37 65 / 50 - / - 

IO 7 – Daimlerstraße 1.OG, W 62 / 47 70 / 70 - / - 

 

An der umliegenden Bebauung im Mischgebiet werden Beurteilungspegel tags 

bis 54 dB(A) und in der lautesten Nachtstunde bis 39 dB(A) erreicht. Im Gewer-

begebiet treten Beurteilungspegel bis 55 dB(A) tags und bis 37 dB(A) in der lau-

testen Nachtstunde, im Industriegebiet bis 62 dB(A) tags und bis 47 dB(A) in der 

lautesten Nachtstunde auf. 

Unter Berücksichtigung der geplanten Schallschutzmaßnahmen werden die Im-

missionsrichtwerte der TA Lärm tags und nachts an allen Immissionsorten ein-

gehalten. 

  

                                                      
1 Sechste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz (Technische 

Anleitung zum Schutz gegen Lärm - TA Lärm) vom 26. August 1998 (GMBl Nr. 26/1998 S. 503), 

zuletzt geändert durch Bekanntmachung des BMUB vom 1. Juni 2017 (BAnz AT 08.06.2017 

B5), in Kraft getreten am 9. Juni 2017. 
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Spitzenpegel 

An der umliegenden Bebauung werden im ungünstigsten Fall Pegelspitzen bis 

66 dB(A) tags und 43 dB(A) nachts im Mischgebiet sowie bis 66 dB(A) tags und 

bis 64 dB(A) nachts im Gewerbe-/Industriegebiet erreicht. Die Forderung der 

TA Lärm, dass Maximalpegel die Immissionsrichtwerte tags um nicht mehr als 

30 dB(A) und nachts um nicht mehr als 20 dB(A) überschreiten sollen (Mischge-

biete 90 dB(A) tags, 65 dB(A) nachts; Gewerbegebiete 95 dB(A) tags, 70 dB(A) 

nachts), wird eingehalten. 

Berücksichtigung der Vorbelastung 

Die Immissionsrichtwerte gelten für die Gesamtbelastung aller Anlagen/Ge-

werbebetriebe, die in den Geltungsbereich der TA Lärm fallen, gemeinsam. Die 

Gesamtbelastung setzt sich aus Vor- und Zusatzbelastung zusammen und muss 

den Anforderungen der TA Lärm genügen. 

Die Vorbelastung im Sinne der TA Lärm stellt die Immissionen durch die bereits 

ansässigen Betriebe dar. Die Zusatzbelastung geht von den zu beurteilenden 

Anlagen im Plangebiet aus. 

Nach TA Lärm braucht die Vorbelastung nicht (detailliert) berücksichtigt wer-

den, wenn die Zusatzbelastung mindestens 6 dB(A) unter dem zulässigen Im-

missionsrichtwert liegt (sog. Irrelevanz-Kriterium). 

Die Beurteilungspegel durch den Betrieb liegen mindestens 6 dB(A) unter den 

Immissionsrichtwerten, so dass die Vorbelastung gemäß dem Irrelevanz-Krite-

rium der TA Lärm nicht detailliert zu betrachten ist.  

Fahrverkehr im öffentlichen Straßenraum 

Die Immissionen durch den Fahrverkehr im öffentlichen Straßenraum, bedingt 

durch den Betrieb, sind ebenfalls zu betrachten und nach den Grenzwerten der 

16. BImSchV1 zu beurteilen. Maßnahmen sind nach der TA Lärm vorzusehen, 

wenn die in Kapitel 3.2 dargestellten Bedingungen kumulativ erfüllt werden. 

An der umliegenden Wohnbebauung (Einstufung als Mischgebiet) werden die 

Kriterien nicht kumulativ erfüllt (vgl. Kapitel 7.2 und Karten 3 und 4 im Anhang). 

Es sind keine Maßnahmen organisatorischer Art erforderlich. 

  

                                                      
1 Sechzehnte Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes 

(Verkehrslärmschutzverordnung - 16. BImSchV) vom 12. Juni 1990 (BGBl. I S. 1036), die durch 

Artikel 1 der Verordnung vom 18. Dezember 2014 (BGBl. I S. 2269) geändert worden ist. 
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7.2 Änderung der verkehrsbedingten Schallimmissionen 

Für die Abwägung im Bebauungsplanverfahren wurden die Pegeldifferenzen 

ermittelt, die sich beim direkten Vergleich der beiden akustischen Situationen 

Nullfall und Planfall ergeben. 

Die Verkehrsbelastung im Prognose-Planfall I (mit „LaŶgǁieseŶ IV“) und im  

-Nullfall ;ohŶe „LaŶgǁieseŶ IV“) sowie die Änderungen der Verkehrsbelastung 

zwischen Prognose-Planfall I und Prognose-Nullfall können den Tabellen 5 – 7 

entnommen werden.  

Die Lage der ausgewählten Immissionsorte für die Einzelpunktberechnungen 

kann der folgenden Abbildung entnommen werden. 

Abbildung 5 – Lage der ausgewählten Immissionsorte 
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Die Pegelverteilungen tags und nachts für den Prognose-Planfall I sind in den 

folgenden Abbildungen dargestellt. Die Skala der Lärmkarten wurde so ge-

wählt, dass ab den hellroten Farbtönen die Immissionsgrenzwerte der 16. BIm-

SchV für Mischgebiete nachts überschritten werden. 

Abbildung 6 – Pegelverteilung Straße Prognose-Planfall I tags 
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Abbildung 7 – Pegelverteilung Straße Prognose-Planfall I nachts 

  

 

 

Die Ergebnisse der Einzelpunktberechnungen sind für die ausgewählten Immis-

sionsorte in der folgenden Tabelle aufgeführt. Die detaillierte Ergebnistabelle 

ist dem Anhang (Anlagen A47 – A48) zu entnehmen.  

Die Pegeldifferenzen zwischen Planfall I und Nullfall sind in den Karten 3 und 4 

im Anhang dargestellt. 
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Tabelle 10 - Beurteilungspegel Prognose-Nullfall und -Planfall I sowie Pegeldif-

ferenzen, ausgewählte Immissionsorte (Stockwerk mit der höchsten Pegeldifferenz) 

Immissionsort Beurteilungspegel 

Prognose-Nullfall 

dB(A) 

Beurteilungspegel 

Prognose-Planfall I 

dB(A) 

Pegeldifferenz 

Prognose-Planfall I 

– Prognose-Null-

fall 

dB(A) 

 tags / nachts 

Bahnhofstraße 1 EG, S 70,0 / 61,8 70,2 / 61,9 +0,2 / +0,1 

Balzhof 2 1.OG, O 64,2 / 55,3 64,2 / 55,2 0,0 / -0,1 

Daimlerstraße EG, O 59,8 / 51,7 61,7 / 53,7 +1,9 / +2,0 

Langwiesenstraße 6 EG, S 64,1 / 54,9 64,5 / 55,3 +0,4 / +0,4 

Langwiesenstraße 22 EG, S 59,8 / 50,7 60,3 / 51,1 +0,5 / +0,4 

Schafgasse 1 1.OG, N 69,4 / 59,9 69,3 / 59,9 -0,1 / 0,0 

Steinäcker 1 EG, O 37,8 / 29,1 39,4 / 30,7 +1,6 / +1,6 

Steinäcker 3 EG, O 36,8 / 28,5 39,6 / 30,8 +2,8 / +2,3 

Stockheimer Steige 3 EG, O 69,7 / 59,2 69,8 / 59,4 +0,1 / +0,2 

Anmerkung: Aufgrund der auf die erste Nachkommastelle gerundeten Beurteilungspegel können Abwei-

chungen bei der Pegeldifferenz entstehen. 

 

Im östlich des Plangebiets gelegenen Industriegebiet ergeben sich Pegelerhö-

hungen bis 2,0 dB(A) tags und bis 2,1 dB(A) nachts. Im Gewerbe-/Industriege-

biet nördlich der Langwiesenstraße sind Pegelerhöhungen bis 0,5 dB(A) tags 

und bis 0,4 dB(A) nachts zu erwarten. An der Bebauung an der Cleebronner 

Straße, Brackenheimer Straße und Stockheimer Steige, für die die Schutzwür-

digkeit eines Dorf-/Mischgebietes angesetzt wurde, ist mit Pegelerhöhungen 

bis 0,2 dB(A) tags und nachts zu rechnen. An den Aussiedlerhöfen (Steinäcker 1 

und 3) sind Pegelerhöhungen bis 2,8 dB(A) tags und 2,3 dB(A) nachts zu erwar-

ten. 

Die Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV werden im Prognose-Planfall I an 

der Bebauung in den Gewerbe- und Industriegebieten sowie an den Aussied-

lerhöfen (Steinäcker 1 und 3) eingehalten. An der Bebauung an der Cleebronner 

Straße, Brackenheimer Straße und Stockheimer Steige treten Überschreitun-

gen der Immissionsgrenzwerte für Mischgebiete bis 6 dB(A) tags und nachts 

auf. 
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An den bestehenden Gebäuden entlang der Cleebronner Straße ergeben sich 

bereits im Prognose-Nullfall (ohne den zusätzlichen Verkehr durch das Plange-

ďiet „LaŶgǁieseŶ IV“Ϳ ÜďeƌsĐhƌeituŶgeŶ deƌ Iŵŵissionsgrenzwerte der 16. 

BImSchV, z.T. werden auch Pegel von 70 dB(A) tags und 60 dB(A) (Schwellen-

werte der Gesundheitsgefährdung) nachts erreicht bzw. überschritten.  

Als Lärmschutzmaßnahmen kommen nur eine Geschwindigkeitsreduzierung  

oder verkehrslenkende Maßnahmen (Lkw-Fahrverbot, Ortsumgehung) in Be-

tracht. Aktive Maßnahmen, wie Wände oder Wälle können städtebaulich auf-

grund der Nähe der Gebäude zur Straße nicht umgesetzt werden.  

Eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf 30 km/h auf der Cleebronner Straße in-

nerorts hat an den Gebäuden entlang der Straße eine Pegelminderung von 2 

bis 3 dB(A) zur Folge, so dass die Beurteilungspegel unter 70 dB(A) tags und 

unter 60 dB(A) nachts lägen. Die Schwelle der Gesundheitsgefahr wäre somit 

unterschritten. 
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8 Zusammenfassung 

Die schalltechnische Untersuchung zum BeďauuŶgsplaŶ „LaŶgǁieseŶ IV“ ;Neu-
bau Werk III der Fa. Layher) in Cleebronn kann wie folgt zusammengefasst wer-

den: 

o Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens ist eine schalltechnische Unter-

suchung durchzuführen. Dabei sind die Schallimmissionen durch den ge-

planten Betrieb an der umliegenden Bebauung zu ermitteln. Zudem sollen 

die Verkehrslärmauswirkungen durch den Quell- und Zielverkehr für die be-

stehende Bebauung ermittelt und die Pegeldifferenzen zwischen dem 

Prognose-Nullfall ;ohŶe „LaŶgǁieseŶ IV“Ϳ und dem Prognose-Planfall I (mit 

„LaŶgǁieseŶ IV“Ϳ daƌgestellt ǁeƌdeŶ. 

Gewerbe 

o Die Beurteilung der künftigen Situation erfolgt im Bebauungsplanverfahren 

in der Regel anhand der Orientierungswerte der DIN 180051,2. Ergänzend 

wurden die Immissionsrichtwerte der TA Lärm3 herangezogen. Für die 

nächstgelegene schutzbedürftige (Wohn-)Bebauung wurden die Richt-

werte entsprechend denen eines Mischgebietes von tags 60 dB(A) und 

nachts 45 dB(A) herangezogen. Einzelne kurzzeitige Geräuschspitzen sollen 

den Tagrichtwert um nicht mehr als 30 dB(A) und den Nachtrichtwert um 

nicht mehr als 20 dB(A) überschreiten. 

o Es wurde die Abstrahlung der maßgeblichen Schallquellen bestimmt und 

zum Beurteilungspegel zusammengefasst, unter Berücksichtigung der Ein-

wirkzeit, der Ton- und Impulshaltigkeit und der Pegelminderung auf dem 

Ausbreitungsweg. Grundlage hierfür waren Literaturangaben sowie Anga-

ben seitens des Auftraggebers. 

o An der umliegenden Bebauung im Mischgebiet werden Beurteilungspegel 

bis 54 dB(A) tags und bis 39 dB(A) in der lautesten Nachstunde erreicht. In 

den umliegenden Gewerbe- und Industriegebieten sind Beurteilungspegel 

bis 55 dB(A) tags und 37 dB(A) nachts bzw. bis 62 dB(A) tags und bis 47 

dB(A) nachts zu erwarten. 

                                                      
1 DIN 18005-1 Schallschutz im Städtebau - Teil 1: Grundlagen und Hinweise für die Planung. Juli 

2002. 

2 DIN 18005-1 Beiblatt 1 Schallschutz im Städtebau - Berechnungsverfahren; Schalltechnische 

Orientierung für städtebauliche Planung. Mai 1987. 
3 Sechste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz (Technische 

Anleitung zum Schutz gegen Lärm - TA Lärm) vom 26. August 1998 (GMBl Nr. 26/1998 S. 503), 

zuletzt geändert durch Bekanntmachung des BMUB vom 1. Juni 2017 (BAnz AT 08.06.2017 

B5), in Kraft getreten am 9. Juni 2017. 
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o Die Immissionsrichtwerte der TA Lärm werden an allen Immissionsorten 

eingehalten. Das Irrelevanz-Kriterium der TA Lärm wird erfüllt. 

o Die Forderung der TA Lärm hinsichtlich des Spitzenpegelkriteriums wird er-

füllt. 

o Es sind keine Maßnahmen organisatorischer Art gegenüber dem betriebs-

bedingten Fahrverkehr im öffentlichen Straßenraum erforderlich. 

Straßenverkehr 

o Es wurden die schalltechnischen Auswirkungen der zu erwartenden Verän-

derung des Verkehrsaufkommens infolge des Plangebiets auf die umlie-

gende, bestehende Bebauung untersucht (vgl. Urteil des VGH Baden-Würt-

temberg 8 S 538/12 vom 24.07.2015)1. Es ergeben sich Pegelveränderun-

gen bis +0,2 dB(A) tags und nachts an der Bebauung entlang der Cleebron-

ner Straße, Brackenheimer Straße und Stockheimer Steige. Im östlich des 

Plangebiets gelegenen Industriegebiet ergeben sich Pegelerhöhungen bis 

2,0 dB(A) tags und bis 2,1 dB(A) nachts. Im Gewerbe-/Industriegebiet nörd-

lich der Langwiesenstraße sind Pegelerhöhungen bis 0,5 dB(A) tags und bis 

0,4 dB(A) nachts zu erwarten.  

o Die Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV werden im Prognose-Planfall I 

an der Bebauung in den Gewerbe- und Industriegebieten eingehalten. An 

der Bebauung an der Cleebronner Straße, Brackenheimer Straße und Stock-

heimer Steige treten Überschreitungen der Immissionsgrenzwerte für 

Mischgebiete bis 6 dB(A) tags und nachts auf. Die Überschreitungen der 

Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV und z.T. auch Pegel von über 

70 dB(A) tags und 60 dB(A) nachts (Schwellenwerte der Gesundheitsge-

fährdung) treten bereits im Prognose-Nullfall (ohne den zusätzlichen Ver-

kehƌ duƌĐh das PlaŶgeďiet „LaŶgǁieseŶ IV“Ϳ auf.  

o Durch eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf 30 km/h auf der Cleebronner 

Straße innerorts ergäben sich Pegelminderungen, die zu Beurteilungspe-

geln unterhalb der Schwelle der Gesundheitsgefahr führen. 

 

 

  

                                                      
1 VGH Baden-Württemberg (2015) - 8 S 538/12. 
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9 Anhang 

Rechenlaufinformation Gewerbe Anlage A1  A2 

Liste der Schallquellen Gewerbe Anlage A3  A5 

Teilpegel Ausbreitungsberechnung Gewerbe Anlage A6  A40 

Rechenlaufinformation Straße Prognose-Planfall I Anlage A41 

Eingangsdaten Straße Prognose-Planfall I Anlage A42 – A43 

Rechenlaufinformation Straße Prognose-Nullfall Anlage A44 

Eingangsdaten Straße Prognose-Nullfall Anlage A45 – A46 

Beurteilungspegel und Pegeldifferenzen Straße Anlage A47 – A48 

  

Lärmkarten  

Pegelverteilung Gewerbe tags Karte 1 

Pegelverteilung Gewerbe nachts Karte 2 

Pegeldifferenzen Straße Planfall I – Nullfall tags Karte 3 

Pegeldifferenzen Straße Planfall I – Nullfall nachts Karte 4 

 



Schalltechnische Untersuchung
Nebau Layher Werk III in Güglingen

- Rechenlaufinformation -

Anlage A1

Projektbeschreibung

Projekttitel: Nebau Layher Werk III in Güglingen
Projekt Nr.: 2476
Projektbearbeiter: TH-SB
Auftraggeber: Messmer Consult

Beschreibung:

Rechenlaufparameter

Reflexionsordnung 3
Maximaler Reflexionsabstand zum Empfänger 200 m
Maximaler Reflexionsabstand zur Quelle 50 m
Suchradius 5000 m
Filter:                dB(A)
Zulässige Toleranz (für einzelne Quelle): 0,100 dB
Bodeneffektgebiete aus Straßenoberflächen erzeugen: Nein

Richtlinien:
Gewerbe: ISO 9613-2: 1996
Luftabsorption: ISO 9613-1
regulärer Bodeneffekt (Kapitel 7.3.1), für Quellen ohne Spektrum automatisch alternativer Bodeneffekt
Begrenzung des Beugungsverlusts:
        einfach/mehrfach  20,0 dB /25,0 dB
Seitenbeugung: Veraltete Methode (seitliche Pfade auch um Gelände)
Verwende Glg (Abar=Dz-Max(Agr,0)) statt Glg (12) (Abar=Dz-Agr) für die Einfügedämpfung
Umgebung:
        Luftdruck 1013,3 mbar
        relative Feuchte 70,0 %
        Temperatur 10,0 °C
        Meteo. Korr. C0(6-22h)[dB]=0,0;  C0(22-6h)[dB]=0,0; 
        Cmet für Lmax Gewerbe Berechnungen ignorieren: Nein
Beugungsparameter:        C2=20,0
Zerlegungsparameter:
        Faktor Abstand / Durchmesser 8
        Minimale Distanz [m]                 1 m
        Max. Differenz Bodendämpfung + Beugung 1,0 dB
        Max. Iterationszahl 4
Minderung
        Bewuchs:       ISO 9613-2
        Bebauung:      ISO 9613-2
        Industriegelände: ISO 9613-2

Parkplätze: ISO 9613-2: 1996
Emissionsberechnung nach: Parkplatzlärmstudie 2007
Luftabsorption: ISO 9613-1
regulärer Bodeneffekt (Kapitel 7.3.1), für Quellen ohne Spektrum automatisch alternativer Bodeneffekt
Begrenzung des Beugungsverlusts:
        einfach/mehrfach  20,0 dB /25,0 dB
Seitenbeugung: Veraltete Methode (seitliche Pfade auch um Gelände)
Verwende Glg (Abar=Dz-Max(Agr,0)) statt Glg (12) (Abar=Dz-Agr) für die Einfügedämpfung
Umgebung:
        Luftdruck 1013,3 mbar
        relative Feuchte 70,0 %
        Temperatur 10,0 °C
        Meteo. Korr. C0(6-22h)[dB]=0,0;  C0(22-6h)[dB]=0,0; 
        Cmet für Lmax Gewerbe Berechnungen ignorieren: Nein
Beugungsparameter:        C2=20,0
Zerlegungsparameter:
        Faktor Abstand / Durchmesser 8
        Minimale Distanz [m]                 1 m
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- Rechenlaufinformation -

Anlage A2

        Max. Differenz Bodendämpfung + Beugung 1,0 dB
        Max. Iterationszahl 4
Minderung
        Bewuchs:       ISO 9613-2
        Bebauung:      ISO 9613-2
        Industriegelände: ISO 9613-2

Bewertung: TA-Lärm 1998/2017 - Sonntag
Reflexion der "eigenen" Fassade wird unterdrückt

Geometriedaten

Situation1 - BPlanverf Gewerbe 01-2019.sit 27.02.2019 14:52:26
- enthält:

DXF_0.geo    13.02.2019 12:44:44
DXF_2018-12-19_UE-Entwurf_B-Plan_STANDORT-2-K(2018-12-19_UE-Entwurf_B-Plan.PLT).geo 03.01.
DXF_B_Kataster.geo 13.02.2019 12:44:44
DXF_B_plan.geo 13.02.2019 12:44:44
DXF_Gebauede.geo 13.02.2019 12:44:46
DXF_Gruen.geo 13.02.2019 12:44:46
DXF_Hochspannungsleitung.geo 13.02.2019 12:44:46
DXF_HQ100.geo 13.02.2019 12:44:48
DXF_P-Hoehen.geo 03.01.2019 15:33:00
DXF_Plangestaltung.geo 13.02.2019 12:44:48
DXF_P-StraÃŸe.geo 13.02.2019 12:44:48
DXF_P-WerkIII-Aufteilung.geo 13.02.2019 12:44:48
DXF_P-WerkIII-V2.geo 13.02.2019 12:44:48
DXF_Strasse.geo 13.02.2019 12:44:48
DXF_Versorgung.geo 13.02.2019 12:44:48
F001 Rechengebiet+Bodeneffekt.geo 27.02.2019 11:40:54
Geofile1.geo 07.01.2019 15:44:42
IO001 Immissionsorte.geo 13.02.2019 12:44:48
OSM_Building.geo 13.02.2019 12:44:48
Q001 Schallquellen nur tags - BPlanverfahren 01-2019.geo 07.02.2019 10:44:04
Q002 Schallquellen auch nachts - BPlanverfahren 01-2019.geo 27.02.2019 14:52:26
R001 Gebäude Bestand.geo 13.02.2019 12:44:48
T001 Schutzbedürftigkeit.geo27.02.2019 11:39:50

RDGM0999.dgm 10.01.2019 13:14:56
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Anlage A3

Legende

Name Name der Schallquelle
Quelltyp Typ der Quelle (Punkt, Linie, Fläche)
l oder S m,m² Größe der Quelle (Länge oder Fläche)
Lw dB(A) Schallleistungspegel pro Anlage
L'w dB(A) Schallleistungspegel pro m, m²
KI dB Zuschlag für Impulshaltigkeit 
KT dB Zuschlag für Tonhaltigkeit 
LwMax dB(A) Spitzenpegel
63Hz dB(A) Schallleistungspegel dieser Frequenz
125Hz dB(A) Schallleistungspegel dieser Frequenz
250Hz dB(A) Schallleistungspegel dieser Frequenz
500Hz dB(A) Schallleistungspegel dieser Frequenz
1kHz dB(A) Schallleistungspegel dieser Frequenz
2kHz dB(A) Schallleistungspegel dieser Frequenz
4kHz dB(A) Schallleistungspegel dieser Frequenz
8kHz dB(A) Schallleistungspegel dieser Frequenz
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Schalltechnische Untersuchung
Nebau Layher Werk III in Güglingen
- Liste der Schallquellen, Gewerbe -

Anlage A4

Name Quelltyp l oder S

m,m²

Lw

dB(A)

L'w

dB(A)

KI

dB

KT

dB

LwMax

dB(A)

63Hz

dB(A)

125Hz

dB(A)

250Hz

dB(A)

500Hz

dB(A)

1kHz

dB(A)

2kHz

dB(A)

4kHz

dB(A)

8kHz

dB(A)

01a-Lkw WE ein Fläche 9099 89,5 49,9 0,0 0,0 108,0 69,8 72,8 78,8 81,8 85,8 82,8 76,8 68,8

01b-Lkw WE aus Fläche 4171 89,5 53,3 0,0 0,0 108,0 69,8 72,8 78,8 81,8 85,8 82,8 76,8 68,8

02-Lkw intern+sonstige Fläche 34188 89,5 44,2 0,0 0,0 108,0 69,8 72,8 78,8 81,8 85,8 82,8 76,8 68,8

03-Lkw Versand ein/aus Fläche 4577 89,5 52,9 0,0 0,0 108,0 69,8 72,8 78,8 81,8 85,8 82,8 76,8 68,8

04-Diesel Stapler Betriebsgelände Fläche 37484 100,0 54,3 5,0 0,0 112,0 81,6 85,6 89,6 92,6 95,6 93,6 88,6 83,6

05-Technik Dach WE-Halle Punkt 90,0 90,0 0,0 0,0 57,5 75,1 84,1 83,5 81,7 82,9 80,2 76,6

06a-Technik Dach Produktionshalle Punkt 87,0 87,0 0,0 0,0 54,5 72,1 81,1 80,5 78,7 79,9 77,2 73,6

06b-Technik Dach Produktionshalle Punkt 87,0 87,0 0,0 0,0 54,5 72,1 81,1 80,5 78,7 79,9 77,2 73,6

07-Technik Dach Versandhalle Punkt 90,0 90,0 0,0 0,0 57,5 75,1 84,1 83,5 81,7 82,9 80,2 76,6

P/WE-Halle Dach Fläche 47284 85,0 38,3 6,0 0,0 74,8 77,8 81,9 78,0 68,6 58,9 50,5 46,5

P/WE-Halle Fassade N1 Fläche 468 72,0 45,3 6,0 0,0 61,8 64,8 68,9 65,0 55,6 45,9 37,5 33,5

P/WE-Halle Fassade N2 Fläche 178 67,8 45,3 6,0 0,0 57,6 60,6 64,7 60,8 51,4 41,7 33,3 29,3

P/WE-Halle Fassade N3 Fläche 699 73,7 45,3 6,0 0,0 63,5 66,5 70,6 66,7 57,3 47,6 39,2 35,2

P/WE-Halle Fassade N4 Fläche 1258 76,3 45,3 6,0 0,0 66,1 69,1 73,2 69,3 59,9 50,2 41,8 37,8

P/WE-Halle Fassade O1 Fläche 376 71,0 45,3 6,0 0,0 60,8 63,8 67,9 64,0 54,6 44,9 36,5 32,5

P/WE-Halle Fassade O2 Fläche 581 72,9 45,3 6,0 0,0 62,7 65,7 69,8 65,9 56,5 46,8 38,4 34,4

P/WE-Halle Fassade O3 Fläche 71 63,7 45,3 6,0 0,0 53,5 56,5 60,6 56,7 47,3 37,6 29,2 25,2

P/WE-Halle Fassade O4 Fläche 504 72,3 45,3 6,0 0,0 62,1 65,1 69,2 65,3 55,9 46,2 37,8 33,8

P/WE-Halle Fassade O5 Fläche 56 62,7 45,3 6,0 0,0 52,5 55,5 59,6 55,7 46,3 36,6 28,2 24,2

P/WE-Halle Fassade O6 Fläche 906 74,8 45,3 6,0 0,0 64,6 67,6 71,7 67,8 58,4 48,7 40,3 36,3

P/WE-Halle Fassade S Fläche 1943 78,1 45,3 6,0 0,0 67,9 70,9 75,0 71,1 61,7 52,0 43,6 39,6

P/WE-Halle Fassade W1 Fläche 777 67,2 38,3 6,0 0,0 57,0 60,0 64,1 60,2 50,8 41,1 32,7 28,7

P/WE-Halle Fassade W1 Fläche 2169 71,6 38,3 6,0 0,0 61,4 64,4 68,5 64,6 55,2 45,5 37,1 33,1

P/WE-Halle Fassade W2 Fläche 116 58,9 38,3 6,0 0,0 48,7 51,7 55,8 51,9 42,5 32,8 24,4 20,4

P/WE-Halle Fassade W3 Fläche 802 67,3 38,3 6,0 0,0 57,1 60,1 64,2 60,3 50,9 41,2 32,8 28,8

P/WE-Halle Tor N-geschlossen Fläche 25 77,7 63,8 6,0 0,0 66,0 70,6 70,5 71,7 70,3 66,1 63,7 59,7

P/WE-Halle Tor N-offen Fläche 25 90,0 76,0 6,0 0,0 73,0 78,0 82,1 83,2 83,8 82,1 79,7 75,7

P/WE-Halle Tor O-geschlossen Fläche 25 77,7 63,8 6,0 0,0 66,1 70,7 70,5 71,7 70,3 66,1 63,8 59,8

P/WE-Halle Tor O-offen Fläche 25 90,0 76,0 6,0 0,0 73,1 78,1 82,2 83,3 83,9 82,2 79,8 75,8
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Schalltechnische Untersuchung
Nebau Layher Werk III in Güglingen
- Liste der Schallquellen, Gewerbe -

Anlage A5

Name Quelltyp l oder S

m,m²

Lw

dB(A)

L'w

dB(A)

KI

dB

KT

dB

LwMax

dB(A)

63Hz

dB(A)

125Hz

dB(A)

250Hz

dB(A)

500Hz

dB(A)

1kHz

dB(A)

2kHz

dB(A)

4kHz

dB(A)

8kHz

dB(A)

Parkhaus Abfahrt Linie 93 67,2 47,5 0,0 0,0 48,7 52,7 56,7 59,7 62,7 60,7 55,7 50,7

Parkhaus Ebene 0 Nordfassade Fläche 137 79,1 57,7 0,0 0,0 99,5 63,3 70,3 69,3 71,3 73,3 71,3 69,3 63,3

Parkhaus Ebene 0 Ostfassade Fläche 82 76,9 57,7 0,0 0,0 99,5 61,1 68,1 67,1 69,1 71,1 69,1 67,1 61,1

Parkhaus Ebene 0 Südfassade Fläche 137 79,1 57,7 0,0 0,0 99,5 63,3 70,3 69,3 71,3 73,3 71,3 69,3 63,3

Parkhaus Ebene 0 Westfassade Fläche 82 76,9 57,7 0,0 0,0 99,5 61,1 68,1 67,1 69,1 71,1 69,1 67,1 61,1

Parkhaus Ebene 1 Nordfassade Fläche 137 79,1 57,7 0,0 0,0 99,5 63,3 70,3 69,3 71,3 73,3 71,3 69,3 63,3

Parkhaus Ebene 1 Ostfassade Fläche 82 76,9 57,7 0,0 0,0 99,5 61,1 68,1 67,1 69,1 71,1 69,1 67,1 61,1

Parkhaus Ebene 1 Südfassade Fläche 137 79,1 57,7 0,0 0,0 99,5 63,3 70,3 69,3 71,3 73,3 71,3 69,3 63,3

Parkhaus Ebene 1 Westfassade Fläche 82 76,9 57,7 0,0 0,0 99,5 61,1 68,1 67,1 69,1 71,1 69,1 67,1 61,1

Parkhaus Ebene 2 Nordfassade Fläche 137 79,1 57,7 0,0 0,0 99,5 63,3 70,3 69,3 71,3 73,3 71,3 69,3 63,3

Parkhaus Ebene 2 Ostfassade Fläche 82 76,9 57,7 0,0 0,0 99,5 61,1 68,1 67,1 69,1 71,1 69,1 67,1 61,1

Parkhaus Ebene 2 Südfassade Fläche 137 79,1 57,7 0,0 0,0 99,5 63,3 70,3 69,3 71,3 73,3 71,3 69,3 63,3

Parkhaus Ebene 2 Westfassade Fläche 82 76,9 57,7 0,0 0,0 99,5 61,1 68,1 67,1 69,1 71,1 69,1 67,1 61,1

Parkhaus Ebene 3 Parkplatz 1777 89,9 57,4 0,0 0,0 99,5 73,3 84,9 77,4 81,9 82,0 82,4 79,7 73,5

Parkhaus Zufahrt Linie 98 67,4 47,5 0,0 0,0 48,9 52,9 56,9 59,9 62,9 60,9 55,9 50,9

Versandhalle Dach Fläche 4795 82,1 45,3 6,0 0,0 71,9 74,9 79,0 75,1 65,7 56,0 47,6 43,6

Versandhalle Fassade N Fläche 698 73,7 45,3 6,0 0,0 63,5 66,5 70,6 66,7 57,3 47,6 39,2 35,2

Versandhalle Fassade O1 Fläche 948 75,0 45,3 6,0 0,0 64,8 67,8 71,9 68,0 58,6 48,9 40,5 36,5

Versandhalle Fassade O2 Fläche 12 56,1 45,3 6,0 0,0 45,8 48,8 52,9 49,0 39,6 29,9 21,5 17,5

Versandhalle Fassade S1 Fläche 419 71,5 45,3 6,0 0,0 61,3 64,3 68,4 64,5 55,1 45,4 37,0 33,0

Versandhalle Fassade S2 Fläche 276 69,7 45,3 6,0 0,0 59,5 62,5 66,6 62,7 53,3 43,6 35,2 31,2

Versandhalle Fassade W Fläche 960 75,1 45,3 6,0 0,0 64,9 67,9 72,0 68,1 58,7 49,0 40,6 36,6

Versandhalle Tor N-geschlossen Fläche 22 77,1 63,8 6,0 0,0 65,4 70,0 69,9 71,0 69,6 65,5 63,1 59,1

Versandhalle Tor N-offen Fläche 22 89,4 76,0 6,0 0,0 72,4 77,4 81,5 82,6 83,2 81,5 79,1 75,1

Versandhalle Tor S-geschlossen Fläche 25 77,8 63,8 6,0 0,0 66,1 70,7 70,5 71,7 70,3 66,2 63,8 59,8

Versandhalle Tor S-offen Fläche 25 90,0 76,0 6,0 0,0 73,1 78,1 82,2 83,3 83,9 82,2 79,8 75,8
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Schalltechnische Untersuchung
Nebau Layher Werk III in Güglingen

- Teilpegelliste Ausbreitungsberechnung, Gewerbe -

Anlage A6

Legende

Schallquelle Name der Schallquelle
Li dB(A) Innenpegel
R'w dB Bewertetes Schalldämm-Maß
Lw dB(A) Schallleistungspegel pro Anlage
L'w dB(A) Schallleistungspegel pro m, m²
l oder S m,m² Größe der Quelle (Länge oder Fläche)
S m Mittlere Entfernung Schallquelle - Immissionsort
KI dB Zuschlag für Impulshaltigkeit 
KT dB Zuschlag für Tonhaltigkeit 
Ko dB Zuschlag für gerichtete Abstrahlung 
Adiv dB Mittlere Dämpfung aufgrund geometrischer Ausbreitung
Agr dB Mittlere Dämpfung aufgrund Bodeneffekt
Abar dB Mittlere Dämpfung aufgrund Abschirmung
Aatm dB Mittlere Dämpfung aufgrund Luftabsorption
dLrefl dB Pegelerhöhung durch Reflexionen
dLw(LrT) dB Korrektur Betriebszeiten
dLw(LrN) dB Korrektur Betriebszeiten
LrT dB(A) Beurteilungspegel Tag
LrN dB(A) Beurteilungspegel Nacht
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Schalltechnische Untersuchung
Nebau Layher Werk III in Güglingen

- Teilpegelliste Ausbreitungsberechnung, Gewerbe -

Anlage A7

Schallquelle Li

dB(A)

R'w

dB

Lw

dB(A)

L'w

dB(A)

l oder S

m,m²

S

m

KI

dB

KT

dB

Ko

dB

Adiv

dB

Agr

dB

Abar

dB

Aatm

dB

dLrefl

dB

dLw(LrT)

dB

dLw(LrN)

dB

LrT

dB(A)

LrN

dB(A)

IO 1 - Steinäcker 3   SW EG   RW,T 60 dB(A)   RW,N 45 dB(A)   RW,T,max 90 dB(A)   RW,N,max 65 dB(A)   LrT 51,5 dB(A)   LrN 37,2 dB(A)   LT,max 65,6 dB(A)   LN,max 39,8 dB(A)   

01a-Lkw WE ein 89,5 49,9 9099 307 0 0 0 -60,7 1,9 -23,1 -1,2 0,9 1,9 7,0 9,2 14,2

01b-Lkw WE aus 89,5 53,3 4171 172 0 0 0 -55,7 1,2 -21,1 -0,6 0,9 1,9 16,2

02-Lkw intern+sonstige 89,5 44,2 34188 206 0 0 0 -57,3 1,4 -15,2 -0,8 2,2 0,0 19,9

03-Lkw Versand ein/aus 89,5 52,9 4577 292 0 0 0 -60,3 1,7 -21,8 -1,0 3,4 1,9 13,5

04-Diesel Stapler Betriebsgelände 100,0 54,3 37484 179 5 0 0 -56,0 1,3 -16,0 -0,8 3,8 14,1 51,3

05-Technik Dach WE-Halle 90,0 90,0 248 0 0 0 -58,9 1,3 -7,9 -0,9 1,4 0,0 0,0 25,0 25,0

06a-Technik Dach Produktionshalle 87,0 87,0 253 0 0 0 -59,0 1,3 -9,0 -0,8 1,4 0,0 0,0 20,9 20,9

06b-Technik Dach Produktionshalle 87,0 87,0 243 0 0 0 -58,7 1,3 -9,1 -0,8 0,0 0,0 0,0 19,7 19,7

07-Technik Dach Versandhalle 90,0 90,0 258 0 0 0 -59,2 1,3 -8,1 -0,8 0,0 0,0 0,0 23,1 23,1

P/WE-Halle Dach 79,0 42 85,0 38,3 47284 163 6 0 0 -55,2 1,0 -6,0 -0,1 0,7 0,0 0,0 31,3 31,3

P/WE-Halle Fassade N1 79,0 35 72,0 45,3 468 261 6 0 3 -59,3 0,8 -19,4 -0,2 0,0 0,0 0,0 2,9 2,9

P/WE-Halle Fassade N2 79,0 35 67,8 45,3 178 245 6 0 3 -58,8 0,8 -19,5 -0,2 0,0 0,0 0,0 -0,8 -0,8

P/WE-Halle Fassade N3 79,0 35 73,7 45,3 699 217 6 0 3 -57,7 0,7 -17,9 -0,1 0,0 0,0 0,0 7,6 7,6

P/WE-Halle Fassade N4 79,0 35 76,3 45,3 1258 136 6 0 3 -53,7 0,7 -15,5 -0,1 0,0 0,0 0,0 16,8 16,8

P/WE-Halle Fassade O1 79,0 35 71,0 45,3 376 281 6 0 3 -60,0 0,9 -19,8 -0,2 0,3 0,0 0,0 1,3 1,3

P/WE-Halle Fassade O2 79,0 35 72,9 45,3 581 288 6 0 3 -60,2 0,9 -19,8 -0,2 0,4 0,0 0,0 3,0 3,0

P/WE-Halle Fassade O3 79,0 35 63,7 45,3 71 284 6 0 3 -60,1 0,9 -19,8 -0,2 0,3 0,0 0,0 -6,1 -6,1

P/WE-Halle Fassade O4 79,0 35 72,3 45,3 504 284 6 0 3 -60,0 0,9 -19,8 -0,2 0,4 0,0 0,0 2,5 2,5

P/WE-Halle Fassade O5 79,0 35 62,7 45,3 56 279 6 0 3 -59,9 0,9 -17,8 -0,2 0,3 0,0 0,0 -5,0 -5,0

P/WE-Halle Fassade O6 79,0 35 74,8 45,3 906 277 6 0 3 -59,8 0,9 -19,8 -0,2 0,2 0,0 0,0 5,1 5,1

P/WE-Halle Fassade S 79,0 35 78,1 45,3 1943 237 6 0 3 -58,5 0,8 -17,5 -0,1 0,3 0,0 0,0 12,0 12,0

P/WE-Halle Fassade W1 79,0 42 67,2 38,3 777 283 6 0 3 -60,0 0,9 -19,6 -0,2 0,4 0,0 0,0 -2,3 -2,3

P/WE-Halle Fassade W1 79,0 42 71,6 38,3 2169 85 6 0 3 -49,6 0,9 -0,8 -0,1 0,7 0,0 0,0 31,6 31,6

P/WE-Halle Fassade W2 79,0 42 58,9 38,3 116 135 6 0 3 -53,6 0,7 -12,0 -0,1 0,1 0,0 0,0 3,1 3,1

P/WE-Halle Fassade W3 79,0 42 67,3 38,3 802 163 6 0 3 -55,3 0,7 -2,5 -0,2 0,9 0,0 0,0 19,9 19,9

P/WE-Halle Tor N-geschlossen 79,0 12 77,7 63,8 25 147 6 0 3 -54,3 1,1 -22,9 -0,4 0,0 0,0 10,3

P/WE-Halle Tor N-offen 79,0 0 90,0 76,0 25 147 6 0 3 -54,3 1,3 -24,1 -0,9 0,0 0,0 21,1

P/WE-Halle Tor O-geschlossen 79,0 12 77,7 63,8 25 285 6 0 3 -60,1 1,7 -23,3 -0,6 0,6 0,0 5,0

P/WE-Halle Tor O-offen 79,0 0 90,0 76,0 25 285 6 0 3 -60,1 1,9 -24,3 -1,4 1,0 0,0 16,1
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Schalltechnische Untersuchung
Nebau Layher Werk III in Güglingen

- Teilpegelliste Ausbreitungsberechnung, Gewerbe -

Anlage A8

Schallquelle Li

dB(A)

R'w

dB

Lw

dB(A)

L'w

dB(A)

l oder S

m,m²

S

m

KI

dB

KT

dB

Ko

dB

Adiv

dB

Agr

dB

Abar

dB

Aatm

dB

dLrefl

dB

dLw(LrT)

dB

dLw(LrN)

dB

LrT

dB(A)

LrN

dB(A)

Parkhaus Abfahrt 67,2 47,5 93 318 0 0 0 -61,0 1,5 -21,9 -1,1 0,1 11,7 18,8 -3,5 3,5

Parkhaus Ebene 0 Nordfassade 60,7 0 79,1 57,7 137 299 0 0 3 -60,5 1,9 -23,3 -1,2 0,3 0,0 7,0 -0,8 6,2

Parkhaus Ebene 0 Ostfassade 60,7 0 76,9 57,7 82 312 0 0 3 -60,9 1,9 -22,4 -1,1 0,0 0,0 7,0 -2,7 4,3

Parkhaus Ebene 0 Südfassade 60,7 0 79,1 57,7 137 279 0 0 3 -59,9 1,7 -5,3 -1,5 0,3 0,0 7,0 17,3 24,3

Parkhaus Ebene 0 Westfassade 60,7 0 76,9 57,7 82 267 0 0 3 -59,5 1,8 -10,6 -0,8 1,1 0,0 7,0 11,8 18,8

Parkhaus Ebene 1 Nordfassade 60,7 0 79,1 57,7 137 299 0 0 3 -60,5 1,9 -22,9 -1,0 0,2 0,0 7,0 -0,2 6,8

Parkhaus Ebene 1 Ostfassade 60,7 0 76,9 57,7 82 312 0 0 3 -60,9 2,0 -22,0 -0,9 0,0 0,0 7,0 -2,0 5,0

Parkhaus Ebene 1 Südfassade 60,7 0 79,1 57,7 137 279 0 0 3 -59,9 1,9 -5,3 -1,5 0,3 0,0 7,0 17,5 24,5

Parkhaus Ebene 1 Westfassade 60,7 0 76,9 57,7 82 267 0 0 3 -59,5 1,8 -10,6 -0,8 1,0 0,0 7,0 11,7 18,7

Parkhaus Ebene 2 Nordfassade 60,7 0 79,1 57,7 137 299 0 0 3 -60,5 1,5 -20,4 -0,7 0,1 0,0 7,0 2,2 9,2

Parkhaus Ebene 2 Ostfassade 60,7 0 76,9 57,7 82 312 0 0 3 -60,9 1,6 -18,9 -0,6 0,0 0,0 7,0 1,1 8,1

Parkhaus Ebene 2 Südfassade 60,7 0 79,1 57,7 137 279 0 0 3 -59,9 1,4 -5,4 -1,5 0,3 0,0 7,0 17,0 24,0

Parkhaus Ebene 2 Westfassade 60,7 0 76,9 57,7 82 267 0 0 3 -59,5 1,4 -10,1 -0,8 0,5 0,0 7,0 11,3 18,3

Parkhaus Zufahrt 67,4 47,5 98 320 0 0 0 -61,1 1,5 -21,9 -1,1 0,1 11,7 18,8 -3,4 3,6

Versandhalle Dach 79,0 35 82,1 45,3 4795 255 6 0 0 -59,1 0,9 -8,4 -0,2 0,0 0,0 0,0 21,2 21,2

Versandhalle Fassade N 79,0 35 73,7 45,3 698 264 6 0 3 -59,4 0,8 -16,5 -0,2 0,0 0,0 0,0 7,4 7,4

Versandhalle Fassade O1 79,0 35 75,0 45,3 948 286 6 0 3 -60,1 0,9 -19,7 -0,2 0,0 0,0 0,0 4,9 4,9

Versandhalle Fassade O2 79,0 35 56,1 45,3 12 281 6 0 3 -60,0 0,8 -18,6 -0,2 0,0 0,0 0,0 -15,0 -15,0

Versandhalle Fassade S1 79,0 35 71,5 45,3 419 239 6 0 3 -58,6 0,7 -12,4 -0,2 0,0 0,0 0,0 10,1 10,1

Versandhalle Fassade S2 79,0 35 69,7 45,3 276 269 6 0 3 -59,6 0,8 -11,0 -0,2 0,0 0,0 0,0 7,4 7,4

Versandhalle Fassade W 79,0 35 75,1 45,3 960 227 6 0 3 -58,1 0,7 -9,9 -0,1 0,0 0,0 0,0 16,6 16,6

Versandhalle Tor N-geschlossen 79,0 12 77,1 63,8 22 291 6 0 3 -60,3 1,8 -22,6 -0,6 0,0 0,0 4,5

Versandhalle Tor N-offen 79,0 0 89,4 76,0 22 291 6 0 3 -60,3 2,0 -23,8 -1,3 0,0 0,0 15,0

Versandhalle Tor S-geschlossen 79,0 12 77,8 63,8 25 231 6 0 3 -58,3 1,4 -17,1 -0,2 0,0 0,0 12,6

Versandhalle Tor S-offen 79,0 0 90,0 76,0 25 231 6 0 3 -58,3 1,6 -19,9 -0,6 0,0 0,0 21,8

Parkhaus Ebene 3 89,9 57,4 1777 289 0 0 0 -60,2 1,4 -4,5 -1,3 0,2 -9,7 -2,7 15,7 22,8
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Schalltechnische Untersuchung
Nebau Layher Werk III in Güglingen

- Teilpegelliste Ausbreitungsberechnung, Gewerbe -

Anlage A9

Schallquelle Li

dB(A)

R'w

dB

Lw

dB(A)

L'w

dB(A)

l oder S

m,m²

S

m

KI

dB

KT

dB

Ko

dB

Adiv

dB

Agr

dB

Abar

dB

Aatm

dB

dLrefl

dB

dLw(LrT)

dB

dLw(LrN)

dB

LrT

dB(A)

LrN

dB(A)

IO 1 - Steinäcker 3   SW 1.OG   RW,T 60 dB(A)   RW,N 45 dB(A)   RW,T,max 90 dB(A)   RW,N,max 65 dB(A)   LrT 53,1 dB(A)   LrN 38,9 dB(A)   LT,max 65,8 dB(A)   LN,max 42,6 dB(A)   

01a-Lkw WE ein 89,5 49,9 9099 307 0 0 0 -60,7 1,5 -22,8 -1,1 0,9 1,9 7,0 9,1 14,2

01b-Lkw WE aus 89,5 53,3 4171 172 0 0 0 -55,7 0,8 -18,7 -0,5 0,8 1,9 18,1

02-Lkw intern+sonstige 89,5 44,2 34188 206 0 0 0 -57,3 0,9 -12,5 -0,9 1,6 0,0 21,5

03-Lkw Versand ein/aus 89,5 52,9 4577 292 0 0 0 -60,3 1,3 -17,9 -1,0 1,7 1,9 15,3

04-Diesel Stapler Betriebsgelände 100,0 54,3 37484 179 5 0 0 -56,0 1,0 -13,6 -0,9 3,3 14,1 53,0

05-Technik Dach WE-Halle 90,0 90,0 248 0 0 0 -58,9 1,7 -5,9 -1,1 1,3 0,0 0,0 27,2 27,2

06a-Technik Dach Produktionshalle 87,0 87,0 253 0 0 0 -59,0 1,7 -6,5 -1,0 1,4 0,0 0,0 23,5 23,5

06b-Technik Dach Produktionshalle 87,0 87,0 243 0 0 0 -58,7 1,7 -6,6 -0,9 0,0 0,0 0,0 22,5 22,5

07-Technik Dach Versandhalle 90,0 90,0 258 0 0 0 -59,2 1,7 -5,9 -1,1 0,0 0,0 0,0 25,5 25,5

P/WE-Halle Dach 79,0 42 85,0 38,3 47284 162 6 0 0 -55,2 1,6 -5,2 -0,2 0,7 0,0 0,0 32,7 32,7

P/WE-Halle Fassade N1 79,0 35 72,0 45,3 468 261 6 0 3 -59,3 1,3 -19,1 -0,2 0,0 0,0 0,0 3,7 3,7

P/WE-Halle Fassade N2 79,0 35 67,8 45,3 178 245 6 0 3 -58,8 1,3 -19,2 -0,2 0,0 0,0 0,0 -0,1 -0,1

P/WE-Halle Fassade N3 79,0 35 73,7 45,3 699 217 6 0 3 -57,7 1,3 -17,8 -0,1 0,0 0,0 0,0 8,4 8,4

P/WE-Halle Fassade N4 79,0 35 76,3 45,3 1258 136 6 0 3 -53,7 1,4 -15,1 -0,1 0,0 0,0 0,0 17,8 17,8

P/WE-Halle Fassade O1 79,0 35 71,0 45,3 376 281 6 0 3 -60,0 1,3 -19,5 -0,2 0,3 0,0 0,0 2,1 2,1

P/WE-Halle Fassade O2 79,0 35 72,9 45,3 581 288 6 0 3 -60,2 1,4 -19,5 -0,2 0,4 0,0 0,0 3,8 3,8

P/WE-Halle Fassade O3 79,0 35 63,7 45,3 71 284 6 0 3 -60,1 1,3 -19,5 -0,2 0,4 0,0 0,0 -5,3 -5,3

P/WE-Halle Fassade O4 79,0 35 72,3 45,3 504 284 6 0 3 -60,0 1,4 -19,5 -0,2 0,4 0,0 0,0 3,4 3,4

P/WE-Halle Fassade O5 79,0 35 62,7 45,3 56 279 6 0 3 -59,9 1,3 -16,8 -0,2 0,3 0,0 0,0 -3,5 -3,5

P/WE-Halle Fassade O6 79,0 35 74,8 45,3 906 277 6 0 3 -59,8 1,3 -19,4 -0,2 0,2 0,0 0,0 5,9 5,9

P/WE-Halle Fassade S 79,0 35 78,1 45,3 1943 237 6 0 3 -58,5 1,2 -17,5 -0,2 0,3 0,0 0,0 12,4 12,4

P/WE-Halle Fassade W1 79,0 42 67,2 38,3 777 283 6 0 3 -60,0 1,4 -19,3 -0,2 0,5 0,0 0,0 -1,5 -1,5

P/WE-Halle Fassade W1 79,0 42 71,6 38,3 2169 85 6 0 3 -49,6 1,4 -0,5 -0,1 0,7 0,0 0,0 32,5 32,5

P/WE-Halle Fassade W2 79,0 42 58,9 38,3 116 135 6 0 3 -53,6 1,4 -12,2 -0,1 0,1 0,0 0,0 3,5 3,5

P/WE-Halle Fassade W3 79,0 42 67,3 38,3 802 163 6 0 3 -55,3 1,3 -2,0 -0,2 1,0 0,0 0,0 21,2 21,2

P/WE-Halle Tor N-geschlossen 79,0 12 77,7 63,8 25 147 6 0 3 -54,3 1,3 -19,8 -0,2 0,0 0,0 13,8

P/WE-Halle Tor N-offen 79,0 0 90,0 76,0 25 147 6 0 3 -54,3 1,5 -21,7 -0,6 0,0 0,0 24,0

P/WE-Halle Tor O-geschlossen 79,0 12 77,7 63,8 25 285 6 0 3 -60,1 1,4 -23,4 -0,6 0,7 0,0 4,7

P/WE-Halle Tor O-offen 79,0 0 90,0 76,0 25 285 6 0 3 -60,1 1,6 -24,4 -1,4 1,0 0,0 15,8
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Schalltechnische Untersuchung
Nebau Layher Werk III in Güglingen

- Teilpegelliste Ausbreitungsberechnung, Gewerbe -

Anlage A10

Schallquelle Li

dB(A)

R'w
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Lw

dB(A)
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dB(A)

l oder S
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m
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dB(A)

LrN

dB(A)

Parkhaus Abfahrt 67,2 47,5 93 318 0 0 0 -61,0 1,1 -21,1 -1,0 0,0 11,7 18,8 -3,1 3,9

Parkhaus Ebene 0 Nordfassade 60,7 0 79,1 57,7 137 299 0 0 3 -60,5 1,5 -22,4 -1,1 0,2 0,0 7,0 -0,2 6,8

Parkhaus Ebene 0 Ostfassade 60,7 0 76,9 57,7 82 312 0 0 3 -60,9 1,4 -20,5 -0,8 0,0 0,0 7,0 -0,9 6,1

Parkhaus Ebene 0 Südfassade 60,7 0 79,1 57,7 137 279 0 0 3 -59,9 1,2 -4,5 -1,6 0,1 0,0 7,0 17,4 24,4

Parkhaus Ebene 0 Westfassade 60,7 0 76,9 57,7 82 267 0 0 3 -59,5 1,3 -6,2 -0,9 0,3 0,0 7,0 14,8 21,8

Parkhaus Ebene 1 Nordfassade 60,7 0 79,1 57,7 137 299 0 0 3 -60,5 1,6 -22,0 -0,9 0,2 0,0 7,0 0,5 7,5

Parkhaus Ebene 1 Ostfassade 60,7 0 76,9 57,7 82 312 0 0 3 -60,9 1,7 -20,3 -0,7 0,0 0,0 7,0 -0,4 6,6

Parkhaus Ebene 1 Südfassade 60,7 0 79,1 57,7 137 279 0 0 3 -59,9 1,5 -3,1 -2,1 0,1 0,0 7,0 18,6 25,6

Parkhaus Ebene 1 Westfassade 60,7 0 76,9 57,7 82 267 0 0 3 -59,5 1,5 -4,1 -1,1 0,2 0,0 7,0 16,8 23,8

Parkhaus Ebene 2 Nordfassade 60,7 0 79,1 57,7 137 299 0 0 3 -60,5 1,6 -19,3 -0,6 0,1 0,0 7,0 3,3 10,3

Parkhaus Ebene 2 Ostfassade 60,7 0 76,9 57,7 82 312 0 0 3 -60,9 1,6 -18,0 -0,5 0,0 0,0 7,0 2,1 9,1

Parkhaus Ebene 2 Südfassade 60,7 0 79,1 57,7 137 279 0 0 3 -59,9 1,6 -1,5 -1,8 0,2 0,0 7,0 20,6 27,6

Parkhaus Ebene 2 Westfassade 60,7 0 76,9 57,7 82 267 0 0 3 -59,5 1,6 -3,6 -1,1 0,2 0,0 7,0 17,5 24,5

Parkhaus Zufahrt 67,4 47,5 98 320 0 0 0 -61,1 1,2 -21,3 -1,0 0,0 11,7 18,8 -3,1 3,9

Versandhalle Dach 79,0 35 82,1 45,3 4795 255 6 0 0 -59,1 1,6 -6,6 -0,2 0,0 0,0 0,0 23,7 23,7

Versandhalle Fassade N 79,0 35 73,7 45,3 698 264 6 0 3 -59,4 1,3 -14,7 -0,2 0,0 0,0 0,0 9,7 9,7

Versandhalle Fassade O1 79,0 35 75,0 45,3 948 286 6 0 3 -60,1 1,3 -19,2 -0,2 0,0 0,0 0,0 5,8 5,8

Versandhalle Fassade O2 79,0 35 56,1 45,3 12 281 6 0 3 -60,0 1,5 -18,3 -0,2 0,0 0,0 0,0 -14,0 -14,0

Versandhalle Fassade S1 79,0 35 71,5 45,3 419 239 6 0 3 -58,6 1,2 -10,9 -0,2 0,0 0,0 0,0 12,1 12,1

Versandhalle Fassade S2 79,0 35 69,7 45,3 276 269 6 0 3 -59,6 1,4 -9,3 -0,2 0,0 0,0 0,0 9,7 9,7

Versandhalle Fassade W 79,0 35 75,1 45,3 960 227 6 0 3 -58,1 1,2 -8,2 -0,2 0,0 0,0 0,0 18,8 18,8

Versandhalle Tor N-geschlossen 79,0 12 77,1 63,8 22 291 6 0 3 -60,3 1,5 -19,6 -0,4 0,0 0,0 7,3

Versandhalle Tor N-offen 79,0 0 89,4 76,0 22 291 6 0 3 -60,3 1,7 -21,5 -0,9 0,0 0,0 17,3

Versandhalle Tor S-geschlossen 79,0 12 77,8 63,8 25 231 6 0 3 -58,3 1,1 -15,6 -0,2 0,0 0,0 13,8

Versandhalle Tor S-offen 79,0 0 90,0 76,0 25 231 6 0 3 -58,3 1,3 -18,3 -0,5 0,0 0,0 23,2

Parkhaus Ebene 3 89,9 57,4 1777 289 0 0 0 -60,2 1,4 -3,4 -1,5 0,2 -9,7 -2,7 16,6 23,7
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Schalltechnische Untersuchung
Nebau Layher Werk III in Güglingen

- Teilpegelliste Ausbreitungsberechnung, Gewerbe -

Anlage A11
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IO 2 - Steinäcker 1   SW EG   RW,T 60 dB(A)   RW,N 45 dB(A)   RW,T,max 90 dB(A)   RW,N,max 65 dB(A)   LrT 48,3 dB(A)   LrN 34,8 dB(A)   LT,max 47,6 dB(A)   LN,max 37,3 dB(A)   

01a-Lkw WE ein 89,5 49,9 9099 372 0 0 0 -62,4 2,0 -22,6 -1,3 0,9 1,9 7,0 8,0 13,1

01b-Lkw WE aus 89,5 53,3 4171 239 0 0 0 -58,6 1,6 -21,1 -0,7 1,1 1,9 13,7

02-Lkw intern+sonstige 89,5 44,2 34188 263 0 0 0 -59,4 1,7 -13,1 -1,0 0,9 0,0 18,5

03-Lkw Versand ein/aus 89,5 52,9 4577 356 0 0 0 -62,0 1,8 -19,5 -1,1 0,6 1,9 11,3

04-Diesel Stapler Betriebsgelände 100,0 54,3 37484 240 5 0 0 -58,6 1,7 -13,8 -1,0 0,8 14,1 48,2

05-Technik Dach WE-Halle 90,0 90,0 305 0 0 0 -60,7 1,2 -5,2 -1,6 1,3 0,0 0,0 25,0 25,0

06a-Technik Dach Produktionshalle 87,0 87,0 320 0 0 0 -61,1 1,2 -5,5 -1,6 0,9 0,0 0,0 20,9 20,9

06b-Technik Dach Produktionshalle 87,0 87,0 311 0 0 0 -60,8 1,2 -8,8 -0,9 0,2 0,0 0,0 17,8 17,8

07-Technik Dach Versandhalle 90,0 90,0 319 0 0 0 -61,1 1,2 -8,4 -1,0 0,3 0,0 0,0 21,0 21,0

P/WE-Halle Dach 79,0 42 85,0 38,3 47284 234 6 0 0 -58,4 0,8 -5,4 -0,2 0,6 0,0 0,0 28,5 28,5

P/WE-Halle Fassade N1 79,0 35 72,0 45,3 468 329 6 0 3 -61,3 0,9 -18,8 -0,2 0,0 0,0 0,0 1,5 1,5

P/WE-Halle Fassade N2 79,0 35 67,8 45,3 178 312 6 0 3 -60,9 0,8 -17,9 -0,2 0,0 0,0 0,0 -3,3 -3,3

P/WE-Halle Fassade N3 79,0 35 73,7 45,3 699 284 6 0 3 -60,0 0,8 -19,0 -0,2 0,0 0,0 0,0 4,4 4,4

P/WE-Halle Fassade N4 79,0 35 76,3 45,3 1258 200 6 0 3 -57,0 0,7 -17,9 -0,1 0,4 0,0 0,0 11,3 11,3

P/WE-Halle Fassade O1 79,0 35 71,0 45,3 376 344 6 0 3 -61,7 1,0 -19,2 -0,2 0,3 0,0 0,0 0,1 0,1

P/WE-Halle Fassade O2 79,0 35 72,9 45,3 581 353 6 0 3 -62,0 0,9 -19,2 -0,2 0,4 0,0 0,0 1,8 1,8

P/WE-Halle Fassade O3 79,0 35 63,7 45,3 71 351 6 0 3 -61,9 1,0 -19,2 -0,2 0,3 0,0 0,0 -7,3 -7,3

P/WE-Halle Fassade O4 79,0 35 72,3 45,3 504 351 6 0 3 -61,9 0,9 -19,3 -0,2 0,4 0,0 0,0 1,2 1,2

P/WE-Halle Fassade O5 79,0 35 62,7 45,3 56 347 6 0 3 -61,8 1,0 -17,2 -0,2 0,2 0,0 0,0 -6,3 -6,3

P/WE-Halle Fassade O6 79,0 35 74,8 45,3 906 345 6 0 3 -61,8 0,9 -19,3 -0,2 0,1 0,0 0,0 3,5 3,5

P/WE-Halle Fassade S 79,0 35 78,1 45,3 1943 284 6 0 3 -60,1 0,8 -16,8 -0,2 0,3 0,0 0,0 11,2 11,2

P/WE-Halle Fassade W1 79,0 42 67,2 38,3 777 343 6 0 3 -61,7 0,9 -19,0 -0,2 0,4 0,0 0,0 -3,4 -3,4

P/WE-Halle Fassade W1 79,0 42 71,6 38,3 2169 149 6 0 3 -54,5 0,6 -2,9 -0,2 0,6 0,0 0,0 24,3 24,3

P/WE-Halle Fassade W2 79,0 42 58,9 38,3 116 181 6 0 3 -56,2 0,6 -10,0 -0,1 0,1 0,0 0,0 2,3 2,3

P/WE-Halle Fassade W3 79,0 42 67,3 38,3 802 206 6 0 3 -57,3 0,6 -2,2 -0,2 1,0 0,0 0,0 18,2 18,2

P/WE-Halle Tor N-geschlossen 79,0 12 77,7 63,8 25 210 6 0 3 -57,4 1,3 -23,3 -0,5 0,0 0,0 6,8

P/WE-Halle Tor N-offen 79,0 0 90,0 76,0 25 210 6 0 3 -57,4 1,5 -24,3 -1,2 0,0 0,0 17,6

P/WE-Halle Tor O-geschlossen 79,0 12 77,7 63,8 25 344 6 0 3 -61,7 1,8 -23,2 -0,7 0,6 0,0 3,6

P/WE-Halle Tor O-offen 79,0 0 90,0 76,0 25 344 6 0 3 -61,7 2,1 -24,2 -1,6 1,0 0,0 14,5
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Schalltechnische Untersuchung
Nebau Layher Werk III in Güglingen

- Teilpegelliste Ausbreitungsberechnung, Gewerbe -

Anlage A12
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Parkhaus Abfahrt 67,2 47,5 93 375 0 0 0 -62,5 1,6 -19,7 -1,1 0,4 11,7 18,8 -2,3 4,7

Parkhaus Ebene 0 Nordfassade 60,7 0 79,1 57,7 137 347 0 0 3 -61,8 2,0 -22,4 -1,2 0,1 0,0 7,0 -1,3 5,7

Parkhaus Ebene 0 Ostfassade 60,7 0 76,9 57,7 82 365 0 0 3 -62,2 1,9 -22,9 -1,4 0,1 0,0 7,0 -4,6 2,4

Parkhaus Ebene 0 Südfassade 60,7 0 79,1 57,7 137 332 0 0 3 -61,4 1,8 -5,6 -1,5 0,1 0,0 7,0 15,5 22,5

Parkhaus Ebene 0 Westfassade 60,7 0 76,9 57,7 82 316 0 0 3 -61,0 1,9 -5,9 -1,4 0,1 0,0 7,0 13,6 20,6

Parkhaus Ebene 1 Nordfassade 60,7 0 79,1 57,7 137 347 0 0 3 -61,8 2,1 -22,0 -1,0 0,0 0,0 7,0 -0,7 6,3

Parkhaus Ebene 1 Ostfassade 60,7 0 76,9 57,7 82 365 0 0 3 -62,2 2,1 -22,6 -1,1 0,1 0,0 7,0 -3,9 3,1

Parkhaus Ebene 1 Südfassade 60,7 0 79,1 57,7 137 332 0 0 3 -61,4 2,1 -4,9 -1,7 0,1 0,0 7,0 16,3 23,3

Parkhaus Ebene 1 Westfassade 60,7 0 76,9 57,7 82 316 0 0 3 -61,0 2,0 -5,0 -1,6 0,1 0,0 7,0 14,4 21,4

Parkhaus Ebene 2 Nordfassade 60,7 0 79,1 57,7 137 347 0 0 3 -61,8 1,7 -19,1 -0,7 0,0 0,0 7,0 2,2 9,2

Parkhaus Ebene 2 Ostfassade 60,7 0 76,9 57,7 82 365 0 0 3 -62,2 1,8 -19,6 -0,7 0,0 0,0 7,0 -0,8 6,2

Parkhaus Ebene 2 Südfassade 60,7 0 79,1 57,7 137 332 0 0 3 -61,4 1,7 -4,7 -1,8 0,1 0,0 7,0 16,0 23,0

Parkhaus Ebene 2 Westfassade 60,7 0 76,9 57,7 82 316 0 0 3 -61,0 1,6 -4,6 -1,7 0,1 0,0 7,0 14,2 21,2

Parkhaus Zufahrt 67,4 47,5 98 377 0 0 0 -62,5 1,6 -20,2 -1,1 0,3 11,7 18,8 -2,8 4,3

Versandhalle Dach 79,0 35 82,1 45,3 4795 317 6 0 0 -61,0 0,8 -7,1 -0,3 0,0 0,0 0,0 20,5 20,5

Versandhalle Fassade N 79,0 35 73,7 45,3 698 321 6 0 3 -61,1 0,9 -18,1 -0,2 0,0 0,0 0,0 4,1 4,1

Versandhalle Fassade O1 79,0 35 75,0 45,3 948 348 6 0 3 -61,8 0,9 -19,2 -0,2 0,0 0,0 0,0 3,8 3,8

Versandhalle Fassade O2 79,0 35 56,1 45,3 12 347 6 0 3 -61,8 0,8 -17,7 -0,2 0,0 0,0 0,0 -16,9 -16,9

Versandhalle Fassade S1 79,0 35 71,5 45,3 419 305 6 0 3 -60,7 0,8 -18,9 -0,2 0,0 0,0 0,0 1,5 1,5

Versandhalle Fassade S2 79,0 35 69,7 45,3 276 335 6 0 3 -61,5 0,8 -17,0 -0,2 0,0 0,0 0,0 -2,2 -2,2

Versandhalle Fassade W 79,0 35 75,1 45,3 960 288 6 0 3 -60,2 0,8 -8,2 -0,2 0,0 0,0 0,0 16,2 16,2

Versandhalle Tor N-geschlossen 79,0 12 77,1 63,8 22 349 6 0 3 -61,8 1,9 -22,7 -0,7 0,1 0,0 3,0

Versandhalle Tor N-offen 79,0 0 89,4 76,0 22 349 6 0 3 -61,8 2,1 -23,9 -1,5 0,1 0,0 13,4

Versandhalle Tor S-geschlossen 79,0 12 77,8 63,8 25 296 6 0 3 -60,4 1,8 -23,4 -0,7 0,0 0,0 4,1

Versandhalle Tor S-offen 79,0 0 90,0 76,0 25 296 6 0 3 -60,4 2,0 -24,4 -1,5 0,0 0,0 14,7

Parkhaus Ebene 3 89,9 57,4 1777 339 0 0 0 -61,6 1,4 -4,5 -1,5 0,1 -9,7 -2,7 14,1 21,1
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Schalltechnische Untersuchung
Nebau Layher Werk III in Güglingen

- Teilpegelliste Ausbreitungsberechnung, Gewerbe -
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IO 2 - Steinäcker 1   SW 1.OG   RW,T 60 dB(A)   RW,N 45 dB(A)   RW,T,max 90 dB(A)   RW,N,max 65 dB(A)   LrT 50,5 dB(A)   LrN 36,3 dB(A)   LT,max 49,4 dB(A)   LN,max 39,3 dB(A)   

01a-Lkw WE ein 89,5 49,9 9099 372 0 0 0 -62,4 1,7 -22,3 -1,3 0,8 1,9 7,0 8,0 13,0

01b-Lkw WE aus 89,5 53,3 4171 239 0 0 0 -58,6 1,0 -19,5 -0,7 1,4 1,9 15,2

02-Lkw intern+sonstige 89,5 44,2 34188 263 0 0 0 -59,4 1,2 -9,9 -1,2 0,7 0,0 20,8

03-Lkw Versand ein/aus 89,5 52,9 4577 356 0 0 0 -62,0 1,5 -16,9 -1,2 0,4 1,9 13,3

04-Diesel Stapler Betriebsgelände 100,0 54,3 37484 241 5 0 0 -58,6 1,2 -10,8 -1,3 0,7 14,1 50,3

05-Technik Dach WE-Halle 90,0 90,0 305 0 0 0 -60,7 1,7 -4,7 -1,6 1,2 0,0 0,0 25,9 25,9

06a-Technik Dach Produktionshalle 87,0 87,0 320 0 0 0 -61,1 1,7 -4,9 -1,7 1,2 0,0 0,0 22,3 22,3

06b-Technik Dach Produktionshalle 87,0 87,0 311 0 0 0 -60,8 1,7 -5,6 -1,3 0,0 0,0 0,0 20,8 20,8

07-Technik Dach Versandhalle 90,0 90,0 319 0 0 0 -61,1 1,7 -4,6 -1,6 0,1 0,0 0,0 24,4 24,4

P/WE-Halle Dach 79,0 42 85,0 38,3 47284 234 6 0 0 -58,4 1,6 -4,8 -0,2 0,7 0,0 0,0 29,8 29,8

P/WE-Halle Fassade N1 79,0 35 72,0 45,3 468 329 6 0 3 -61,3 1,5 -18,6 -0,2 0,0 0,0 0,0 2,3 2,3

P/WE-Halle Fassade N2 79,0 35 67,8 45,3 178 312 6 0 3 -60,9 1,5 -17,5 -0,2 0,0 0,0 0,0 -2,2 -2,2

P/WE-Halle Fassade N3 79,0 35 73,7 45,3 699 284 6 0 3 -60,0 1,3 -18,0 -0,2 0,0 0,0 0,0 5,8 5,8

P/WE-Halle Fassade N4 79,0 35 76,3 45,3 1258 200 6 0 3 -57,0 1,3 -16,4 -0,1 0,6 0,0 0,0 13,6 13,6

P/WE-Halle Fassade O1 79,0 35 71,0 45,3 376 344 6 0 3 -61,7 1,5 -19,2 -0,2 0,3 0,0 0,0 0,7 0,7

P/WE-Halle Fassade O2 79,0 35 72,9 45,3 581 353 6 0 3 -62,0 1,5 -19,1 -0,3 0,4 0,0 0,0 2,5 2,5

P/WE-Halle Fassade O3 79,0 35 63,7 45,3 71 351 6 0 3 -61,9 1,5 -19,1 -0,2 0,3 0,0 0,0 -6,7 -6,7

P/WE-Halle Fassade O4 79,0 35 72,3 45,3 504 351 6 0 3 -61,9 1,5 -19,1 -0,2 0,4 0,0 0,0 1,9 1,9

P/WE-Halle Fassade O5 79,0 35 62,7 45,3 56 347 6 0 3 -61,8 1,5 -16,1 -0,3 0,2 0,0 0,0 -4,7 -4,7

P/WE-Halle Fassade O6 79,0 35 74,8 45,3 906 345 6 0 3 -61,8 1,5 -19,1 -0,2 0,1 0,0 0,0 4,3 4,3

P/WE-Halle Fassade S 79,0 35 78,1 45,3 1943 284 6 0 3 -60,1 1,3 -16,9 -0,2 0,3 0,0 0,0 11,6 11,6

P/WE-Halle Fassade W1 79,0 42 67,2 38,3 777 343 6 0 3 -61,7 1,5 -18,9 -0,2 0,5 0,0 0,0 -2,8 -2,8

P/WE-Halle Fassade W1 79,0 42 71,6 38,3 2169 149 6 0 3 -54,5 1,3 -2,0 -0,2 0,7 0,0 0,0 26,0 26,0

P/WE-Halle Fassade W2 79,0 42 58,9 38,3 116 181 6 0 3 -56,2 1,3 -10,3 -0,1 0,1 0,0 0,0 2,8 2,8

P/WE-Halle Fassade W3 79,0 42 67,3 38,3 802 206 6 0 3 -57,3 1,3 -1,5 -0,2 1,1 0,0 0,0 19,6 19,6

P/WE-Halle Tor N-geschlossen 79,0 12 77,7 63,8 25 210 6 0 3 -57,4 1,3 -20,7 -0,3 0,0 0,0 9,6

P/WE-Halle Tor N-offen 79,0 0 90,0 76,0 25 210 6 0 3 -57,4 1,5 -22,5 -0,8 0,0 0,0 19,8

P/WE-Halle Tor O-geschlossen 79,0 12 77,7 63,8 25 344 6 0 3 -61,7 1,7 -23,3 -0,7 0,7 0,0 3,3

P/WE-Halle Tor O-offen 79,0 0 90,0 76,0 25 344 6 0 3 -61,7 1,9 -24,3 -1,5 1,0 0,0 14,3
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Schalltechnische Untersuchung
Nebau Layher Werk III in Güglingen

- Teilpegelliste Ausbreitungsberechnung, Gewerbe -

Anlage A14

Schallquelle Li
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R'w
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l oder S

m,m²

S

m

KI

dB

KT

dB

Ko
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dB(A)

LrN

dB(A)

Parkhaus Abfahrt 67,2 47,5 93 375 0 0 0 -62,5 1,3 -17,3 -1,2 0,6 11,7 18,8 -0,2 6,8

Parkhaus Ebene 0 Nordfassade 60,7 0 79,1 57,7 137 347 0 0 3 -61,8 1,6 -21,7 -1,0 0,0 0,0 7,0 -0,8 6,2

Parkhaus Ebene 0 Ostfassade 60,7 0 76,9 57,7 82 365 0 0 3 -62,2 1,6 -21,4 -1,0 0,1 0,0 7,0 -3,1 3,9

Parkhaus Ebene 0 Südfassade 60,7 0 79,1 57,7 137 332 0 0 3 -61,4 1,5 -4,6 -1,9 0,1 0,0 7,0 15,7 22,7

Parkhaus Ebene 0 Westfassade 60,7 0 76,9 57,7 82 316 0 0 3 -61,0 1,5 -4,5 -1,8 0,0 0,0 7,0 14,0 21,0

Parkhaus Ebene 1 Nordfassade 60,7 0 79,1 57,7 137 347 0 0 3 -61,8 1,8 -17,1 -0,7 0,0 0,0 7,0 4,3 11,3

Parkhaus Ebene 1 Ostfassade 60,7 0 76,9 57,7 82 365 0 0 3 -62,2 1,9 -18,9 -0,7 0,0 0,0 7,0 -0,1 6,9

Parkhaus Ebene 1 Südfassade 60,7 0 79,1 57,7 137 332 0 0 3 -61,4 1,8 -3,9 -2,2 0,1 0,0 7,0 16,4 23,4

Parkhaus Ebene 1 Westfassade 60,7 0 76,9 57,7 82 316 0 0 3 -61,0 1,7 -3,9 -2,1 0,0 0,0 7,0 14,6 21,6

Parkhaus Ebene 2 Nordfassade 60,7 0 79,1 57,7 137 347 0 0 3 -61,8 1,6 -15,6 -0,5 0,0 0,0 7,0 5,8 12,8

Parkhaus Ebene 2 Ostfassade 60,7 0 76,9 57,7 82 365 0 0 3 -62,2 1,6 -16,8 -0,6 0,0 0,0 7,0 1,9 8,9

Parkhaus Ebene 2 Südfassade 60,7 0 79,1 57,7 137 332 0 0 3 -61,4 1,6 -1,8 -2,4 0,1 0,0 7,0 18,1 25,1

Parkhaus Ebene 2 Westfassade 60,7 0 76,9 57,7 82 316 0 0 3 -61,0 1,6 -1,9 -2,4 0,0 0,0 7,0 16,2 23,2

Parkhaus Zufahrt 67,4 47,5 98 377 0 0 0 -62,5 1,3 -18,3 -1,1 0,3 11,7 18,8 -1,2 5,8

Versandhalle Dach 79,0 35 82,1 45,3 4795 317 6 0 0 -61,0 1,6 -5,0 -0,3 0,0 0,0 0,0 23,3 23,3

Versandhalle Fassade N 79,0 35 73,7 45,3 698 321 6 0 3 -61,1 1,4 -12,2 -0,2 0,0 0,0 0,0 10,5 10,5

Versandhalle Fassade O1 79,0 35 75,0 45,3 948 348 6 0 3 -61,8 1,4 -18,7 -0,2 0,0 0,0 0,0 4,7 4,7

Versandhalle Fassade O2 79,0 35 56,1 45,3 12 347 6 0 3 -61,8 1,5 -17,4 -0,2 0,0 0,0 0,0 -15,8 -15,8

Versandhalle Fassade S1 79,0 35 71,5 45,3 419 305 6 0 3 -60,7 1,3 -18,4 -0,2 0,0 0,0 0,0 2,5 2,5

Versandhalle Fassade S2 79,0 35 69,7 45,3 276 335 6 0 3 -61,5 1,5 -16,5 -0,2 0,0 0,0 0,0 -1,0 -1,0

Versandhalle Fassade W 79,0 35 75,1 45,3 960 288 6 0 3 -60,2 1,3 -5,5 -0,3 0,0 0,0 0,0 19,4 19,4

Versandhalle Tor N-geschlossen 79,0 12 77,1 63,8 22 349 6 0 3 -61,8 1,8 -16,8 -0,4 0,0 0,0 8,8

Versandhalle Tor N-offen 79,0 0 89,4 76,0 22 349 6 0 3 -61,8 2,0 -19,1 -0,9 0,0 0,0 18,6

Versandhalle Tor S-geschlossen 79,0 12 77,8 63,8 25 296 6 0 3 -60,4 1,6 -23,5 -0,7 0,0 0,0 3,7

Versandhalle Tor S-offen 79,0 0 90,0 76,0 25 296 6 0 3 -60,4 1,8 -24,5 -1,4 0,0 0,0 14,4

Parkhaus Ebene 3 89,9 57,4 1777 339 0 0 0 -61,6 1,4 -3,5 -2,2 0,1 -9,7 -2,7 14,3 21,4
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Schalltechnische Untersuchung
Nebau Layher Werk III in Güglingen

- Teilpegelliste Ausbreitungsberechnung, Gewerbe -

Anlage A15
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IO 3 - Langwiesenstraße 6   SW EG   RW,T 65 dB(A)   RW,N 50 dB(A)   RW,T,max 95 dB(A)   RW,N,max 70 dB(A)   LrT 53,7 dB(A)   LrN 36,2 dB(A)   LT,max 55,0 dB(A)   LN,max 41,9 dB(A)   

01a-Lkw WE ein 89,5 49,9 9099 551 0 0 0 -65,8 2,1 -21,2 -1,6 0,0 1,9 7,0 5,0 10,0

01b-Lkw WE aus 89,5 53,3 4171 355 0 0 0 -62,0 1,8 -5,6 -1,8 0,9 1,9 24,7

02-Lkw intern+sonstige 89,5 44,2 34188 328 0 0 0 -61,3 1,8 -5,0 -1,7 0,4 0,0 23,7

03-Lkw Versand ein/aus 89,5 52,9 4577 429 0 0 0 -63,6 1,9 -10,4 -1,9 1,8 1,9 19,2

04-Diesel Stapler Betriebsgelände 100,0 54,3 37484 312 5 0 0 -60,9 1,9 -4,9 -1,9 0,2 14,1 53,5

05-Technik Dach WE-Halle 90,0 90,0 529 0 0 0 -65,5 1,4 -4,8 -2,6 0,0 0,0 0,0 18,6 18,6

06a-Technik Dach Produktionshalle 87,0 87,0 500 0 0 0 -65,0 1,3 -4,9 -2,4 0,0 0,0 0,0 16,1 16,1

06b-Technik Dach Produktionshalle 87,0 87,0 449 0 0 0 -64,0 1,3 -4,7 -2,3 0,0 0,0 0,0 17,2 17,2

07-Technik Dach Versandhalle 90,0 90,0 391 0 0 0 -62,8 1,3 -4,7 -2,1 0,0 0,0 0,0 21,6 21,6

P/WE-Halle Dach 79,0 42 85,0 38,3 47284 430 6 0 0 -63,7 0,8 -4,6 -0,4 0,0 0,0 0,0 23,2 23,2

P/WE-Halle Fassade N1 79,0 35 72,0 45,3 468 450 6 0 3 -64,1 1,2 -7,2 -0,4 0,0 0,0 0,0 10,6 10,6

P/WE-Halle Fassade N2 79,0 35 67,8 45,3 178 430 6 0 3 -63,7 1,2 -15,3 -0,2 0,0 0,0 0,0 -1,3 -1,3

P/WE-Halle Fassade N3 79,0 35 73,7 45,3 699 400 6 0 3 -63,0 1,2 -3,7 -0,5 0,0 0,0 0,0 16,7 16,7

P/WE-Halle Fassade N4 79,0 35 76,3 45,3 1258 326 6 0 3 -61,3 0,9 -3,5 -0,4 0,0 0,0 0,0 21,1 21,1

P/WE-Halle Fassade O1 79,0 35 71,0 45,3 376 545 6 0 3 -65,7 1,4 -19,3 -0,3 0,0 0,0 0,0 -3,9 -3,9

P/WE-Halle Fassade O2 79,0 35 72,9 45,3 581 542 6 0 3 -65,7 1,5 -19,4 -0,3 0,0 0,0 0,0 -2,0 -2,0

P/WE-Halle Fassade O3 79,0 35 63,7 45,3 71 530 6 0 3 -65,5 1,4 -19,2 -0,3 0,0 0,0 0,0 -10,9 -10,9

P/WE-Halle Fassade O4 79,0 35 72,3 45,3 504 520 6 0 3 -65,3 1,4 -19,0 -0,3 0,0 0,0 0,0 -2,0 -2,0

P/WE-Halle Fassade O5 79,0 35 62,7 45,3 56 506 6 0 3 -65,1 1,3 -15,4 -0,3 0,0 0,0 0,0 -7,7 -7,7

P/WE-Halle Fassade O6 79,0 35 74,8 45,3 906 485 6 0 3 -64,7 1,3 -17,6 -0,3 0,0 0,0 0,0 2,6 2,6

P/WE-Halle Fassade S 79,0 35 78,1 45,3 1943 528 6 0 3 -65,5 1,4 -18,2 -0,3 0,0 0,0 0,0 4,5 4,5

P/WE-Halle Fassade W1 79,0 42 67,2 38,3 777 556 6 0 3 -65,9 1,4 -19,1 -0,3 0,0 0,0 0,0 -7,8 -7,8

P/WE-Halle Fassade W1 79,0 42 71,6 38,3 2169 344 6 0 3 -61,7 1,0 -3,2 -0,4 0,0 0,0 0,0 16,2 16,2

P/WE-Halle Fassade W2 79,0 42 58,9 38,3 116 426 6 0 3 -63,6 1,2 -16,4 -0,3 0,0 0,0 0,0 -11,1 -11,1

P/WE-Halle Fassade W3 79,0 42 67,3 38,3 802 456 6 0 3 -64,2 1,2 -4,0 -0,4 0,0 0,0 0,0 8,9 8,9

P/WE-Halle Tor N-geschlossen 79,0 12 77,7 63,8 25 332 6 0 3 -61,4 1,8 -3,6 -1,4 0,0 0,0 22,1

P/WE-Halle Tor N-offen 79,0 0 90,0 76,0 25 332 6 0 3 -61,4 2,0 -2,9 -2,5 0,0 0,0 34,1

P/WE-Halle Tor O-geschlossen 79,0 12 77,7 63,8 25 559 6 0 3 -65,9 2,2 -23,2 -1,0 0,0 0,0 -1,2

P/WE-Halle Tor O-offen 79,0 0 90,0 76,0 25 559 6 0 3 -65,9 2,4 -24,3 -2,2 0,0 0,0 9,0
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Schalltechnische Untersuchung
Nebau Layher Werk III in Güglingen

- Teilpegelliste Ausbreitungsberechnung, Gewerbe -

Anlage A16

Schallquelle Li

dB(A)

R'w

dB

Lw

dB(A)

L'w

dB(A)

l oder S

m,m²

S

m

KI

dB

KT

dB

Ko

dB

Adiv

dB

Agr

dB

Abar

dB

Aatm

dB

dLrefl

dB

dLw(LrT)

dB

dLw(LrN)

dB

LrT

dB(A)

LrN

dB(A)

Parkhaus Abfahrt 67,2 47,5 93 404 0 0 0 -63,1 1,6 -12,1 -1,6 0,0 11,7 18,8 3,6 10,7

Parkhaus Ebene 0 Nordfassade 60,7 0 79,1 57,7 137 337 0 0 3 -61,5 2,0 -0,8 -2,4 0,0 0,0 7,0 19,3 26,3

Parkhaus Ebene 0 Ostfassade 60,7 0 76,9 57,7 82 369 0 0 3 -62,3 1,9 -20,0 -0,9 0,0 0,0 7,0 -1,4 5,6

Parkhaus Ebene 0 Südfassade 60,7 0 79,1 57,7 137 348 0 0 3 -61,8 1,8 -15,4 -0,6 0,0 0,0 7,0 6,1 13,1

Parkhaus Ebene 0 Westfassade 60,7 0 76,9 57,7 82 317 0 0 3 -61,0 1,8 -2,7 -2,4 0,0 0,0 7,0 15,6 22,6

Parkhaus Ebene 1 Nordfassade 60,7 0 79,1 57,7 137 337 0 0 3 -61,5 2,1 0,0 -1,8 0,0 0,0 7,0 20,8 27,8

Parkhaus Ebene 1 Ostfassade 60,7 0 76,9 57,7 82 369 0 0 3 -62,3 2,2 -19,8 -0,8 0,0 0,0 7,0 -0,9 6,1

Parkhaus Ebene 1 Südfassade 60,7 0 79,1 57,7 137 348 0 0 3 -61,8 2,1 -15,4 -0,7 0,0 0,0 7,0 6,3 13,3

Parkhaus Ebene 1 Westfassade 60,7 0 76,9 57,7 82 317 0 0 3 -61,0 2,0 -0,4 -1,9 0,0 0,0 7,0 18,5 25,5

Parkhaus Ebene 2 Nordfassade 60,7 0 79,1 57,7 137 337 0 0 3 -61,5 1,7 0,0 -1,8 0,0 0,0 7,0 20,4 27,4

Parkhaus Ebene 2 Ostfassade 60,7 0 76,9 57,7 82 370 0 0 3 -62,3 1,8 -17,7 -0,6 0,0 0,0 7,0 1,1 8,1

Parkhaus Ebene 2 Südfassade 60,7 0 79,1 57,7 137 348 0 0 3 -61,8 1,7 -14,3 -0,6 0,0 0,0 7,0 7,1 14,1

Parkhaus Ebene 2 Westfassade 60,7 0 76,9 57,7 82 317 0 0 3 -61,0 1,6 -0,1 -1,7 0,0 0,0 7,0 18,6 25,6

Parkhaus Zufahrt 67,4 47,5 98 402 0 0 0 -63,1 1,6 -15,0 -1,3 0,0 11,7 18,8 1,4 8,5

Versandhalle Dach 79,0 35 82,1 45,3 4795 388 6 0 0 -62,8 0,8 -4,5 -0,4 0,0 0,0 0,0 21,2 21,2

Versandhalle Fassade N 79,0 35 73,7 45,3 698 364 6 0 3 -62,2 1,0 -1,9 -0,5 0,0 0,0 0,0 19,2 19,2

Versandhalle Fassade O1 79,0 35 75,0 45,3 948 412 6 0 3 -63,3 1,1 -16,4 -0,2 0,0 0,0 0,0 5,2 5,2

Versandhalle Fassade O2 79,0 35 56,1 45,3 12 437 6 0 3 -63,8 1,2 -18,0 -0,3 0,0 0,0 0,0 -15,8 -15,8

Versandhalle Fassade S1 79,0 35 71,5 45,3 419 406 6 0 3 -63,2 1,1 -13,5 -0,2 4,9 0,0 0,0 9,5 9,5

Versandhalle Fassade S2 79,0 35 69,7 45,3 276 428 6 0 3 -63,6 1,2 -17,5 -0,3 0,0 0,0 0,0 -1,5 -1,5

Versandhalle Fassade W 79,0 35 75,1 45,3 960 365 6 0 3 -62,2 1,0 -3,0 -0,5 0,0 0,0 0,0 19,4 19,4

Versandhalle Tor N-geschlossen 79,0 12 77,1 63,8 22 388 6 0 3 -62,8 2,0 -2,9 -1,7 0,0 0,0 20,8

Versandhalle Tor N-offen 79,0 0 89,4 76,0 22 388 6 0 3 -62,8 2,2 -1,9 -2,9 0,0 0,0 33,0

Versandhalle Tor S-geschlossen 79,0 12 77,8 63,8 25 399 6 0 3 -63,0 2,1 -15,2 -0,4 7,6 0,0 17,8

Versandhalle Tor S-offen 79,0 0 90,0 76,0 25 399 6 0 3 -63,0 2,3 -18,0 -0,9 10,0 0,0 29,4

Parkhaus Ebene 3 89,9 57,4 1777 343 0 0 0 -61,7 1,4 -4,5 -1,7 0,0 -9,7 -2,7 13,6 20,7
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Schalltechnische Untersuchung
Nebau Layher Werk III in Güglingen

- Teilpegelliste Ausbreitungsberechnung, Gewerbe -

Anlage A17

Schallquelle Li

dB(A)

R'w

dB

Lw

dB(A)

L'w

dB(A)

l oder S

m,m²

S

m

KI

dB

KT

dB

Ko

dB

Adiv

dB

Agr

dB

Abar

dB

Aatm

dB

dLrefl

dB

dLw(LrT)

dB

dLw(LrN)

dB

LrT

dB(A)

LrN

dB(A)

IO 3 - Langwiesenstraße 6   SW 1.OG   RW,T 65 dB(A)   RW,N 50 dB(A)   RW,T,max 95 dB(A)   RW,N,max 70 dB(A)   LrT 54,9 dB(A)   LrN 36,5 dB(A)   LT,max 54,5 dB(A)   LN,max 41,6 dB(A)   

01a-Lkw WE ein 89,5 49,9 9099 550 0 0 0 -65,8 2,0 -20,8 -1,5 0,0 1,9 7,0 5,2 10,3

01b-Lkw WE aus 89,5 53,3 4171 355 0 0 0 -62,0 1,5 -4,0 -2,3 0,9 1,9 25,5

02-Lkw intern+sonstige 89,5 44,2 34188 328 0 0 0 -61,3 1,4 -3,2 -2,0 0,4 0,0 24,8

03-Lkw Versand ein/aus 89,5 52,9 4577 429 0 0 0 -63,6 1,7 -8,3 -2,3 1,6 1,9 20,4

04-Diesel Stapler Betriebsgelände 100,0 54,3 37484 312 5 0 0 -60,9 1,4 -3,0 -2,1 0,2 14,1 54,7

05-Technik Dach WE-Halle 90,0 90,0 529 0 0 0 -65,5 1,7 -4,7 -2,3 0,0 0,0 0,0 19,2 19,2

06a-Technik Dach Produktionshalle 87,0 87,0 500 0 0 0 -65,0 1,7 -4,8 -2,3 0,0 0,0 0,0 16,7 16,7

06b-Technik Dach Produktionshalle 87,0 87,0 449 0 0 0 -64,0 1,7 -4,7 -2,1 0,0 0,0 0,0 17,8 17,8

07-Technik Dach Versandhalle 90,0 90,0 391 0 0 0 -62,8 1,7 -4,7 -2,0 0,0 0,0 0,0 22,2 22,2

P/WE-Halle Dach 79,0 42 85,0 38,3 47284 430 6 0 0 -63,7 1,6 -4,6 -0,4 0,0 0,0 0,0 23,9 23,9

P/WE-Halle Fassade N1 79,0 35 72,0 45,3 468 450 6 0 3 -64,1 1,6 -7,0 -0,4 0,0 0,0 0,0 11,2 11,2

P/WE-Halle Fassade N2 79,0 35 67,8 45,3 178 430 6 0 3 -63,7 1,7 -15,4 -0,3 0,0 0,0 0,0 -0,9 -0,9

P/WE-Halle Fassade N3 79,0 35 73,7 45,3 699 399 6 0 3 -63,0 1,6 -2,0 -0,5 0,0 0,0 0,0 18,8 18,8

P/WE-Halle Fassade N4 79,0 35 76,3 45,3 1258 326 6 0 3 -61,3 1,4 -2,8 -0,4 0,0 0,0 0,0 22,2 22,2

P/WE-Halle Fassade O1 79,0 35 71,0 45,3 376 545 6 0 3 -65,7 1,9 -19,4 -0,4 0,0 0,0 0,0 -3,6 -3,6

P/WE-Halle Fassade O2 79,0 35 72,9 45,3 581 542 6 0 3 -65,7 1,9 -19,3 -0,4 0,0 0,0 0,0 -1,6 -1,6

P/WE-Halle Fassade O3 79,0 35 63,7 45,3 71 529 6 0 3 -65,5 1,9 -19,3 -0,4 0,0 0,0 0,0 -10,5 -10,5

P/WE-Halle Fassade O4 79,0 35 72,3 45,3 504 520 6 0 3 -65,3 1,9 -19,1 -0,4 0,0 0,0 0,0 -1,6 -1,6

P/WE-Halle Fassade O5 79,0 35 62,7 45,3 56 506 6 0 3 -65,1 1,8 -15,1 -0,4 0,0 0,0 0,0 -7,1 -7,1

P/WE-Halle Fassade O6 79,0 35 74,8 45,3 906 485 6 0 3 -64,7 1,8 -17,7 -0,3 0,0 0,0 0,0 2,9 2,9

P/WE-Halle Fassade S 79,0 35 78,1 45,3 1943 528 6 0 3 -65,5 1,8 -18,1 -0,4 0,0 0,0 0,0 5,1 5,1

P/WE-Halle Fassade W1 79,0 42 67,2 38,3 777 556 6 0 3 -65,9 1,9 -19,2 -0,4 0,0 0,0 0,0 -7,4 -7,4

P/WE-Halle Fassade W1 79,0 42 71,6 38,3 2169 344 6 0 3 -61,7 1,5 -2,6 -0,4 0,0 0,0 0,0 17,3 17,3

P/WE-Halle Fassade W2 79,0 42 58,9 38,3 116 426 6 0 3 -63,6 1,7 -14,7 -0,3 0,0 0,0 0,0 -9,0 -9,0

P/WE-Halle Fassade W3 79,0 42 67,3 38,3 802 456 6 0 3 -64,2 1,6 -3,6 -0,4 0,0 0,0 0,0 9,8 9,8

P/WE-Halle Tor N-geschlossen 79,0 12 77,7 63,8 25 332 6 0 3 -61,4 1,6 -3,5 -1,4 0,0 0,0 22,0

P/WE-Halle Tor N-offen 79,0 0 90,0 76,0 25 332 6 0 3 -61,4 1,8 -2,8 -2,4 0,0 0,0 34,1

P/WE-Halle Tor O-geschlossen 79,0 12 77,7 63,8 25 559 6 0 3 -65,9 2,2 -23,3 -1,0 0,0 0,0 -1,3

P/WE-Halle Tor O-offen 79,0 0 90,0 76,0 25 559 6 0 3 -65,9 2,4 -24,3 -2,1 0,0 0,0 9,0
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Schalltechnische Untersuchung
Nebau Layher Werk III in Güglingen

- Teilpegelliste Ausbreitungsberechnung, Gewerbe -

Anlage A18

Schallquelle Li

dB(A)

R'w

dB

Lw

dB(A)

L'w

dB(A)

l oder S

m,m²

S

m

KI

dB

KT

dB

Ko

dB

Adiv

dB

Agr

dB

Abar

dB

Aatm

dB

dLrefl

dB

dLw(LrT)

dB

dLw(LrN)

dB

LrT

dB(A)

LrN

dB(A)

Parkhaus Abfahrt 67,2 47,5 93 404 0 0 0 -63,1 1,3 -11,6 -1,7 0,0 11,7 18,8 3,8 10,8

Parkhaus Ebene 0 Nordfassade 60,7 0 79,1 57,7 137 337 0 0 3 -61,5 1,6 -0,7 -2,3 0,0 0,0 7,0 19,1 26,1

Parkhaus Ebene 0 Ostfassade 60,7 0 76,9 57,7 82 369 0 0 3 -62,3 1,6 -20,0 -0,9 0,0 0,0 7,0 -1,8 5,2

Parkhaus Ebene 0 Südfassade 60,7 0 79,1 57,7 137 348 0 0 3 -61,8 1,5 -15,4 -0,7 0,0 0,0 7,0 5,6 12,6

Parkhaus Ebene 0 Westfassade 60,7 0 76,9 57,7 82 317 0 0 3 -61,0 1,4 -1,6 -2,5 0,0 0,0 7,0 16,2 23,2

Parkhaus Ebene 1 Nordfassade 60,7 0 79,1 57,7 137 337 0 0 3 -61,5 1,8 0,0 -1,8 0,0 0,0 7,0 20,5 27,5

Parkhaus Ebene 1 Ostfassade 60,7 0 76,9 57,7 82 369 0 0 3 -62,3 1,9 -19,8 -0,8 0,0 0,0 7,0 -1,2 5,8

Parkhaus Ebene 1 Südfassade 60,7 0 79,1 57,7 137 348 0 0 3 -61,8 1,8 -15,4 -0,7 0,0 0,0 7,0 6,0 13,0

Parkhaus Ebene 1 Westfassade 60,7 0 76,9 57,7 82 317 0 0 3 -61,0 1,7 -0,3 -1,8 0,0 0,0 7,0 18,4 25,4

Parkhaus Ebene 2 Nordfassade 60,7 0 79,1 57,7 137 337 0 0 3 -61,5 1,6 0,0 -1,7 0,0 0,0 7,0 20,4 27,4

Parkhaus Ebene 2 Ostfassade 60,7 0 76,9 57,7 82 369 0 0 3 -62,3 1,6 -17,6 -0,6 0,0 0,0 7,0 0,9 7,9

Parkhaus Ebene 2 Südfassade 60,7 0 79,1 57,7 137 348 0 0 3 -61,8 1,6 -14,3 -0,6 0,0 0,0 7,0 7,0 14,0

Parkhaus Ebene 2 Westfassade 60,7 0 76,9 57,7 82 317 0 0 3 -61,0 1,6 0,0 -1,7 0,0 0,0 7,0 18,7 25,7

Parkhaus Zufahrt 67,4 47,5 98 402 0 0 0 -63,1 1,3 -14,4 -1,3 0,0 11,7 18,8 1,6 8,6

Versandhalle Dach 79,0 35 82,1 45,3 4795 388 6 0 0 -62,8 1,6 -4,6 -0,4 0,0 0,0 0,0 21,9 21,9

Versandhalle Fassade N 79,0 35 73,7 45,3 698 364 6 0 3 -62,2 1,4 -1,0 -0,4 0,0 0,0 0,0 20,5 20,5

Versandhalle Fassade O1 79,0 35 75,0 45,3 948 412 6 0 3 -63,3 1,6 -16,6 -0,3 0,0 0,0 0,0 5,5 5,5

Versandhalle Fassade O2 79,0 35 56,1 45,3 12 437 6 0 3 -63,8 1,7 -18,1 -0,3 0,0 0,0 0,0 -15,5 -15,5

Versandhalle Fassade S1 79,0 35 71,5 45,3 419 406 6 0 3 -63,2 1,5 -13,8 -0,3 6,7 0,0 0,0 11,5 11,5

Versandhalle Fassade S2 79,0 35 69,7 45,3 276 428 6 0 3 -63,6 1,6 -17,7 -0,3 0,0 0,0 0,0 -1,3 -1,3

Versandhalle Fassade W 79,0 35 75,1 45,3 960 365 6 0 3 -62,2 1,5 -1,7 -0,5 0,0 0,0 0,0 21,2 21,2

Versandhalle Tor N-geschlossen 79,0 12 77,1 63,8 22 388 6 0 3 -62,8 1,9 -1,6 -1,5 0,0 0,0 22,2

Versandhalle Tor N-offen 79,0 0 89,4 76,0 22 388 6 0 3 -62,8 2,1 -0,9 -2,3 0,0 0,0 34,5

Versandhalle Tor S-geschlossen 79,0 12 77,8 63,8 25 399 6 0 3 -63,0 1,9 -15,4 -0,4 8,9 0,0 18,8

Versandhalle Tor S-offen 79,0 0 90,0 76,0 25 399 6 0 3 -63,0 2,1 -17,9 -0,9 11,8 0,0 31,1

Parkhaus Ebene 3 89,9 57,4 1777 343 0 0 0 -61,7 1,4 -4,6 -1,7 0,0 -9,7 -2,7 13,7 20,7
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Schalltechnische Untersuchung
Nebau Layher Werk III in Güglingen

- Teilpegelliste Ausbreitungsberechnung, Gewerbe -

Anlage A19

Schallquelle Li

dB(A)

R'w
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Lw

dB(A)
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Abar

dB
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IO 4 - Langwiesenstraße 10   SW EG   RW,T 70 dB(A)   RW,N 70 dB(A)   RW,T,max 100 dB(A)   RW,N,max 90 dB(A)   LrT 57,5 dB(A)   LrN 40,6 dB(A)   LT,max 57,3 dB(A)   LN,max 46,8 dB(A)   

01a-Lkw WE ein 89,5 49,9 9099 493 0 0 0 -64,9 2,1 -20,9 -1,4 0,0 1,9 7,0 6,4 11,4

01b-Lkw WE aus 89,5 53,3 4171 303 0 0 0 -60,6 1,8 -5,0 -1,7 2,2 1,9 28,0

02-Lkw intern+sonstige 89,5 44,2 34188 254 0 0 0 -59,1 1,6 -3,7 -1,4 0,5 0,0 27,4

03-Lkw Versand ein/aus 89,5 52,9 4577 314 0 0 0 -60,9 1,8 -13,8 -1,3 2,0 1,9 19,1

04-Diesel Stapler Betriebsgelände 100,0 54,3 37484 250 5 0 0 -59,0 1,7 -3,2 -1,7 0,4 14,1 57,4

05-Technik Dach WE-Halle 90,0 90,0 522 0 0 0 -65,3 1,3 -4,8 -2,5 0,0 0,0 0,0 18,7 18,7

06a-Technik Dach Produktionshalle 87,0 87,0 455 0 0 0 -64,2 1,2 -4,8 -2,3 0,0 0,0 0,0 17,0 17,0

06b-Technik Dach Produktionshalle 87,0 87,0 381 0 0 0 -62,6 1,2 -4,7 -2,1 0,0 0,0 0,0 18,8 18,8

07-Technik Dach Versandhalle 90,0 90,0 289 0 0 0 -60,2 1,2 -4,6 -1,7 0,0 0,0 0,0 24,7 24,7

P/WE-Halle Dach 79,0 42 85,0 38,3 47284 409 6 0 0 -63,2 0,8 -4,5 -0,4 0,0 0,0 0,0 23,6 23,6

P/WE-Halle Fassade N1 79,0 35 72,0 45,3 468 369 6 0 3 -62,3 1,0 -9,4 -0,3 0,0 0,0 0,0 9,9 9,9

P/WE-Halle Fassade N2 79,0 35 67,8 45,3 178 351 6 0 3 -61,9 1,0 -18,5 -0,2 0,0 0,0 0,0 -2,9 -2,9

P/WE-Halle Fassade N3 79,0 35 73,7 45,3 699 329 6 0 3 -61,3 0,9 -3,5 -0,4 0,0 0,0 0,0 18,3 18,3

P/WE-Halle Fassade N4 79,0 35 76,3 45,3 1258 294 6 0 3 -60,4 0,8 -1,8 -0,4 0,0 0,0 0,0 23,6 23,6

P/WE-Halle Fassade O1 79,0 35 71,0 45,3 376 512 6 0 3 -65,2 1,3 -19,1 -0,3 0,0 0,0 0,0 -3,3 -3,3

P/WE-Halle Fassade O2 79,0 35 72,9 45,3 581 497 6 0 3 -64,9 1,3 -18,9 -0,3 0,0 0,0 0,0 -0,9 -0,9

P/WE-Halle Fassade O3 79,0 35 63,7 45,3 71 478 6 0 3 -64,6 1,3 -18,8 -0,3 0,0 0,0 0,0 -9,7 -9,7

P/WE-Halle Fassade O4 79,0 35 72,3 45,3 504 461 6 0 3 -64,3 1,2 -18,4 -0,3 0,0 0,0 0,0 -0,5 -0,5

P/WE-Halle Fassade O5 79,0 35 62,7 45,3 56 443 6 0 3 -63,9 1,1 -14,6 -0,3 0,0 0,0 0,0 -5,9 -5,9

P/WE-Halle Fassade O6 79,0 35 74,8 45,3 906 410 6 0 3 -63,2 1,1 -18,6 -0,3 0,0 0,0 0,0 2,8 2,8

P/WE-Halle Fassade S 79,0 35 78,1 45,3 1943 543 6 0 3 -65,7 1,3 -18,8 -0,3 0,0 0,0 0,0 3,7 3,7

P/WE-Halle Fassade W1 79,0 42 67,2 38,3 777 535 6 0 3 -65,6 1,3 -19,0 -0,3 0,0 0,0 0,0 -7,4 -7,4

P/WE-Halle Fassade W1 79,0 42 71,6 38,3 2169 359 6 0 3 -62,1 0,9 -2,7 -0,4 0,0 0,0 0,0 16,4 16,4

P/WE-Halle Fassade W2 79,0 42 58,9 38,3 116 461 6 0 3 -64,3 1,2 -15,6 -0,3 0,0 0,0 0,0 -11,0 -11,0

P/WE-Halle Fassade W3 79,0 42 67,3 38,3 802 493 6 0 3 -64,8 1,2 -8,2 -0,4 0,0 0,0 0,0 4,0 4,0

P/WE-Halle Tor N-geschlossen 79,0 12 77,7 63,8 25 294 6 0 3 -60,4 1,7 -2,6 -1,4 0,6 0,0 24,8

P/WE-Halle Tor N-offen 79,0 0 90,0 76,0 25 294 6 0 3 -60,4 1,9 -1,6 -2,3 1,0 0,0 37,6

P/WE-Halle Tor O-geschlossen 79,0 12 77,7 63,8 25 539 6 0 3 -65,6 2,1 -23,0 -0,9 0,0 0,0 -0,7

P/WE-Halle Tor O-offen 79,0 0 90,0 76,0 25 539 6 0 3 -65,6 2,4 -24,2 -2,1 0,0 0,0 9,4
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Schalltechnische Untersuchung
Nebau Layher Werk III in Güglingen

- Teilpegelliste Ausbreitungsberechnung, Gewerbe -

Anlage A20

Schallquelle Li
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Parkhaus Abfahrt 67,2 47,5 93 263 0 0 0 -59,4 1,4 -19,1 -0,7 0,6 11,7 18,8 1,8 8,8

Parkhaus Ebene 0 Nordfassade 60,7 0 79,1 57,7 137 193 0 0 3 -56,7 1,6 0,0 -1,3 0,0 0,0 7,0 25,6 32,6

Parkhaus Ebene 0 Ostfassade 60,7 0 76,9 57,7 82 224 0 0 3 -58,0 1,7 -17,6 -0,5 0,0 0,0 7,0 5,4 12,4

Parkhaus Ebene 0 Südfassade 60,7 0 79,1 57,7 137 219 0 0 3 -57,8 1,6 -19,8 -0,6 6,3 0,0 7,0 11,8 18,8

Parkhaus Ebene 0 Westfassade 60,7 0 76,9 57,7 82 190 0 0 3 -56,6 1,5 -1,7 -1,6 0,0 0,0 7,0 21,6 28,6

Parkhaus Ebene 1 Nordfassade 60,7 0 79,1 57,7 137 193 0 0 3 -56,7 1,3 0,0 -1,2 0,0 0,0 7,0 25,5 32,5

Parkhaus Ebene 1 Ostfassade 60,7 0 76,9 57,7 82 224 0 0 3 -58,0 1,6 -17,6 -0,5 0,0 0,0 7,0 5,4 12,4

Parkhaus Ebene 1 Südfassade 60,7 0 79,1 57,7 137 219 0 0 3 -57,8 1,6 -19,8 -0,6 9,1 0,0 7,0 14,6 21,6

Parkhaus Ebene 1 Westfassade 60,7 0 76,9 57,7 82 190 0 0 3 -56,6 1,4 -0,1 -1,3 0,0 0,0 7,0 23,3 30,3

Parkhaus Ebene 2 Nordfassade 60,7 0 79,1 57,7 137 193 0 0 3 -56,7 1,4 0,0 -1,2 0,0 0,0 7,0 25,6 32,6

Parkhaus Ebene 2 Ostfassade 60,7 0 76,9 57,7 82 224 0 0 3 -58,0 1,4 -15,9 -0,4 0,0 0,0 7,0 7,0 14,0

Parkhaus Ebene 2 Südfassade 60,7 0 79,1 57,7 137 219 0 0 3 -57,8 1,4 -17,6 -0,4 8,4 0,0 7,0 16,0 23,0

Parkhaus Ebene 2 Westfassade 60,7 0 76,9 57,7 82 190 0 0 3 -56,6 1,4 0,0 -1,2 0,0 0,0 7,0 23,5 30,5

Parkhaus Zufahrt 67,4 47,5 98 258 0 0 0 -59,2 1,5 -19,0 -0,6 0,4 11,7 18,8 2,2 9,2

Versandhalle Dach 79,0 35 82,1 45,3 4795 285 6 0 0 -60,1 0,8 -4,6 -0,3 0,1 0,0 0,0 24,0 24,0

Versandhalle Fassade N 79,0 35 73,7 45,3 698 250 6 0 3 -58,9 0,7 -3,3 -0,3 0,0 0,0 0,0 20,8 20,8

Versandhalle Fassade O1 79,0 35 75,0 45,3 948 296 6 0 3 -60,4 0,8 -16,9 -0,2 0,0 0,0 0,0 7,4 7,4

Versandhalle Fassade O2 79,0 35 56,1 45,3 12 335 6 0 3 -61,5 1,0 -18,2 -0,2 0,0 0,0 0,0 -13,9 -13,9

Versandhalle Fassade S1 79,0 35 71,5 45,3 419 321 6 0 3 -61,1 0,9 -15,7 -0,2 8,4 0,0 0,0 12,8 12,8

Versandhalle Fassade S2 79,0 35 69,7 45,3 276 331 6 0 3 -61,4 0,9 -18,4 -0,2 0,0 0,0 0,0 -0,4 -0,4

Versandhalle Fassade W 79,0 35 75,1 45,3 960 275 6 0 3 -59,8 0,8 -1,8 -0,3 0,3 0,0 0,0 23,3 23,3

Versandhalle Tor N-geschlossen 79,0 12 77,1 63,8 22 262 6 0 3 -59,4 1,5 -10,9 -0,2 0,0 0,0 17,2

Versandhalle Tor N-offen 79,0 0 89,4 76,0 22 262 6 0 3 -59,4 1,7 -13,6 -0,5 0,0 0,0 26,6

Versandhalle Tor S-geschlossen 79,0 12 77,8 63,8 25 319 6 0 3 -61,1 1,9 -18,2 -0,4 10,3 0,0 19,3

Versandhalle Tor S-offen 79,0 0 90,0 76,0 25 319 6 0 3 -61,1 2,1 -20,6 -0,9 12,9 0,0 31,4

Parkhaus Ebene 3 89,9 57,4 1777 206 0 0 0 -57,3 1,4 -4,2 -1,2 0,3 -9,7 -2,7 19,2 26,3
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Schalltechnische Untersuchung
Nebau Layher Werk III in Güglingen

- Teilpegelliste Ausbreitungsberechnung, Gewerbe -

Anlage A21
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IO 4 - Langwiesenstraße 10   SW 1.OG   RW,T 70 dB(A)   RW,N 70 dB(A)   RW,T,max 100 dB(A)   RW,N,max 90 dB(A)   LrT 58,8 dB(A)   LrN 40,8 dB(A)   LT,max 57,0 dB(A)   LN,max 47,0 dB(A)   

01a-Lkw WE ein 89,5 49,9 9099 493 0 0 0 -64,9 1,9 -20,5 -1,3 0,0 1,9 7,0 6,7 11,7

01b-Lkw WE aus 89,5 53,3 4171 303 0 0 0 -60,6 1,4 -2,3 -2,0 1,8 1,9 29,7

02-Lkw intern+sonstige 89,5 44,2 34188 254 0 0 0 -59,1 1,1 -1,7 -1,4 0,4 0,0 28,8

03-Lkw Versand ein/aus 89,5 52,9 4577 314 0 0 0 -60,9 1,4 -11,8 -1,5 2,0 1,9 20,6

04-Diesel Stapler Betriebsgelände 100,0 54,3 37484 250 5 0 0 -59,0 1,2 -1,4 -1,6 0,4 14,1 58,7

05-Technik Dach WE-Halle 90,0 90,0 522 0 0 0 -65,3 1,7 -4,7 -2,3 0,0 0,0 0,0 19,3 19,3

06a-Technik Dach Produktionshalle 87,0 87,0 455 0 0 0 -64,2 1,7 -4,8 -2,1 0,0 0,0 0,0 17,6 17,6

06b-Technik Dach Produktionshalle 87,0 87,0 380 0 0 0 -62,6 1,7 -4,7 -1,9 0,0 0,0 0,0 19,5 19,5

07-Technik Dach Versandhalle 90,0 90,0 289 0 0 0 -60,2 1,7 -4,6 -1,6 0,0 0,0 0,0 25,3 25,3

P/WE-Halle Dach 79,0 42 85,0 38,3 47284 409 6 0 0 -63,2 1,6 -4,6 -0,4 0,0 0,0 0,0 24,3 24,3

P/WE-Halle Fassade N1 79,0 35 72,0 45,3 468 369 6 0 3 -62,3 1,5 -8,9 -0,3 0,0 0,0 0,0 10,8 10,8

P/WE-Halle Fassade N2 79,0 35 67,8 45,3 178 351 6 0 3 -61,9 1,5 -18,6 -0,2 0,0 0,0 0,0 -2,5 -2,5

P/WE-Halle Fassade N3 79,0 35 73,7 45,3 699 328 6 0 3 -61,3 1,4 -2,2 -0,4 0,0 0,0 0,0 20,3 20,3

P/WE-Halle Fassade N4 79,0 35 76,3 45,3 1258 294 6 0 3 -60,4 1,4 -0,8 -0,4 0,0 0,0 0,0 25,2 25,2

P/WE-Halle Fassade O1 79,0 35 71,0 45,3 376 512 6 0 3 -65,2 1,8 -19,3 -0,4 0,0 0,0 0,0 -2,9 -2,9

P/WE-Halle Fassade O2 79,0 35 72,9 45,3 581 497 6 0 3 -64,9 1,8 -19,0 -0,3 0,0 0,0 0,0 -0,5 -0,5

P/WE-Halle Fassade O3 79,0 35 63,7 45,3 71 478 6 0 3 -64,6 1,8 -19,0 -0,3 0,0 0,0 0,0 -9,3 -9,3

P/WE-Halle Fassade O4 79,0 35 72,3 45,3 504 461 6 0 3 -64,3 1,7 -18,5 -0,3 0,0 0,0 0,0 -0,1 -0,1

P/WE-Halle Fassade O5 79,0 35 62,7 45,3 56 443 6 0 3 -63,9 1,6 -14,2 -0,3 0,0 0,0 0,0 -5,1 -5,1

P/WE-Halle Fassade O6 79,0 35 74,8 45,3 906 410 6 0 3 -63,2 1,6 -18,7 -0,3 0,0 0,0 0,0 3,2 3,2

P/WE-Halle Fassade S 79,0 35 78,1 45,3 1943 543 6 0 3 -65,7 1,8 -19,0 -0,4 0,0 0,0 0,0 4,0 4,0

P/WE-Halle Fassade W1 79,0 42 67,2 38,3 777 535 6 0 3 -65,6 1,9 -19,1 -0,4 0,0 0,0 0,0 -7,0 -7,0

P/WE-Halle Fassade W1 79,0 42 71,6 38,3 2169 359 6 0 3 -62,1 1,5 -2,2 -0,4 0,0 0,0 0,0 17,4 17,4

P/WE-Halle Fassade W2 79,0 42 58,9 38,3 116 461 6 0 3 -64,3 1,7 -15,2 -0,3 0,0 0,0 0,0 -10,1 -10,1

P/WE-Halle Fassade W3 79,0 42 67,3 38,3 802 493 6 0 3 -64,8 1,7 -7,6 -0,4 0,0 0,0 0,0 5,1 5,1

P/WE-Halle Tor N-geschlossen 79,0 12 77,7 63,8 25 294 6 0 3 -60,4 1,5 -1,0 -1,1 0,6 0,0 26,4

P/WE-Halle Tor N-offen 79,0 0 90,0 76,0 25 294 6 0 3 -60,4 1,7 -0,5 -1,8 0,9 0,0 39,0

P/WE-Halle Tor O-geschlossen 79,0 12 77,7 63,8 25 539 6 0 3 -65,6 2,2 -23,2 -0,9 0,0 0,0 -0,8

P/WE-Halle Tor O-offen 79,0 0 90,0 76,0 25 539 6 0 3 -65,6 2,4 -24,3 -2,0 0,0 0,0 9,5
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Schalltechnische Untersuchung
Nebau Layher Werk III in Güglingen

- Teilpegelliste Ausbreitungsberechnung, Gewerbe -

Anlage A22
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Parkhaus Abfahrt 67,2 47,5 93 263 0 0 0 -59,4 1,0 -18,6 -0,7 0,7 11,7 18,8 1,9 8,9

Parkhaus Ebene 0 Nordfassade 60,7 0 79,1 57,7 137 193 0 0 3 -56,7 0,9 0,0 -1,3 0,0 0,0 7,0 25,0 32,0

Parkhaus Ebene 0 Ostfassade 60,7 0 76,9 57,7 82 224 0 0 3 -58,0 1,1 -17,7 -0,5 0,0 0,0 7,0 4,7 11,7

Parkhaus Ebene 0 Südfassade 60,7 0 79,1 57,7 137 219 0 0 3 -57,8 1,0 -20,0 -0,6 7,3 0,0 7,0 11,9 18,9

Parkhaus Ebene 0 Westfassade 60,7 0 76,9 57,7 82 190 0 0 3 -56,6 0,9 -1,0 -1,6 0,0 0,0 7,0 21,5 28,5

Parkhaus Ebene 1 Nordfassade 60,7 0 79,1 57,7 137 193 0 0 3 -56,7 1,5 0,0 -1,2 0,0 0,0 7,0 25,7 32,7

Parkhaus Ebene 1 Ostfassade 60,7 0 76,9 57,7 82 224 0 0 3 -58,0 1,5 -17,6 -0,5 0,0 0,0 7,0 5,2 12,2

Parkhaus Ebene 1 Südfassade 60,7 0 79,1 57,7 137 219 0 0 3 -57,8 1,5 -19,8 -0,6 10,3 0,0 7,0 15,7 22,7

Parkhaus Ebene 1 Westfassade 60,7 0 76,9 57,7 82 190 0 0 3 -56,6 1,5 -0,1 -1,2 0,0 0,0 7,0 23,5 30,5

Parkhaus Ebene 2 Nordfassade 60,7 0 79,1 57,7 137 193 0 0 3 -56,7 1,6 0,0 -1,2 0,0 0,0 7,0 25,8 32,8

Parkhaus Ebene 2 Ostfassade 60,7 0 76,9 57,7 82 224 0 0 3 -58,0 1,6 -15,9 -0,4 0,0 0,0 7,0 7,1 14,1

Parkhaus Ebene 2 Südfassade 60,7 0 79,1 57,7 137 219 0 0 3 -57,8 1,6 -17,6 -0,4 8,9 0,0 7,0 16,7 23,7

Parkhaus Ebene 2 Westfassade 60,7 0 76,9 57,7 82 190 0 0 3 -56,6 1,6 0,0 -1,2 0,0 0,0 7,0 23,7 30,7

Parkhaus Zufahrt 67,4 47,5 98 258 0 0 0 -59,2 1,0 -18,1 -0,6 0,4 11,7 18,8 2,6 9,6

Versandhalle Dach 79,0 35 82,1 45,3 4795 285 6 0 0 -60,1 1,6 -4,7 -0,3 0,1 0,0 0,0 24,7 24,7

Versandhalle Fassade N 79,0 35 73,7 45,3 698 250 6 0 3 -58,9 1,3 -3,0 -0,3 0,0 0,0 0,0 21,8 21,8

Versandhalle Fassade O1 79,0 35 75,0 45,3 948 296 6 0 3 -60,4 1,3 -16,3 -0,2 0,0 0,0 0,0 8,4 8,4

Versandhalle Fassade O2 79,0 35 56,1 45,3 12 335 6 0 3 -61,5 1,4 -18,2 -0,2 0,0 0,0 0,0 -13,5 -13,5

Versandhalle Fassade S1 79,0 35 71,5 45,3 419 321 6 0 3 -61,1 1,4 -16,0 -0,2 10,1 0,0 0,0 14,7 14,7

Versandhalle Fassade S2 79,0 35 69,7 45,3 276 331 6 0 3 -61,4 1,4 -18,5 -0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Versandhalle Fassade W 79,0 35 75,1 45,3 960 275 6 0 3 -59,8 1,3 -0,9 -0,3 0,4 0,0 0,0 24,8 24,8

Versandhalle Tor N-geschlossen 79,0 12 77,1 63,8 22 262 6 0 3 -59,3 1,3 -10,4 -0,3 0,0 0,0 17,4

Versandhalle Tor N-offen 79,0 0 89,4 76,0 22 262 6 0 3 -59,3 1,5 -12,7 -0,5 0,0 0,0 27,3

Versandhalle Tor S-geschlossen 79,0 12 77,8 63,8 25 319 6 0 3 -61,1 1,7 -18,4 -0,4 12,6 0,0 21,2

Versandhalle Tor S-offen 79,0 0 90,0 76,0 25 319 6 0 3 -61,1 1,9 -20,7 -0,9 15,6 0,0 33,8

Parkhaus Ebene 3 89,9 57,4 1777 206 0 0 0 -57,3 1,4 -4,0 -1,2 0,3 -9,7 -2,7 19,4 26,4
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Schalltechnische Untersuchung
Nebau Layher Werk III in Güglingen

- Teilpegelliste Ausbreitungsberechnung, Gewerbe -

Anlage A23

Schallquelle Li

dB(A)

R'w
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Lw

dB(A)
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S

m
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dB
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Aatm
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dLrefl
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LrT
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LrN
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IO 5 - Langwiesenstraße 14   SW EG   RW,T 70 dB(A)   RW,N 70 dB(A)   RW,T,max 100 dB(A)   RW,N,max 90 dB(A)   LrT 55,9 dB(A)   LrN 41,0 dB(A)   LT,max 55,7 dB(A)   LN,max 47,1 dB(A)   

01a-Lkw WE ein 89,5 49,9 9099 496 0 0 0 -64,9 2,1 -17,0 -1,4 0,0 1,9 7,0 10,2 15,2

01b-Lkw WE aus 89,5 53,3 4171 324 0 0 0 -61,2 1,8 -5,1 -1,9 1,7 1,9 26,8

02-Lkw intern+sonstige 89,5 44,2 34188 281 0 0 0 -60,0 1,7 -4,1 -1,6 0,4 0,0 25,9

03-Lkw Versand ein/aus 89,5 52,9 4577 301 0 0 0 -60,6 1,7 -12,4 -1,1 0,8 1,9 19,9

04-Diesel Stapler Betriebsgelände 100,0 54,3 37484 281 5 0 0 -60,0 1,8 -3,5 -1,9 0,4 14,1 55,8

05-Technik Dach WE-Halle 90,0 90,0 547 0 0 0 -65,7 1,4 -4,8 -2,6 0,0 0,0 0,0 18,3 18,3

06a-Technik Dach Produktionshalle 87,0 87,0 467 0 0 0 -64,4 1,2 -6,2 -1,7 0,0 0,0 0,0 15,9 15,9

06b-Technik Dach Produktionshalle 87,0 87,0 386 0 0 0 -62,7 1,2 -5,0 -2,0 0,0 0,0 0,0 18,6 18,6

07-Technik Dach Versandhalle 90,0 90,0 285 0 0 0 -60,1 1,2 -4,7 -1,7 0,0 0,0 0,0 24,7 24,7

P/WE-Halle Dach 79,0 42 85,0 38,3 47284 436 6 0 0 -63,8 0,8 -4,7 -0,4 0,0 0,0 0,0 22,9 22,9

P/WE-Halle Fassade N1 79,0 35 72,0 45,3 468 367 6 0 3 -62,3 1,0 -9,3 -0,3 0,0 0,0 0,0 10,0 10,0

P/WE-Halle Fassade N2 79,0 35 67,8 45,3 178 353 6 0 3 -62,0 1,0 -18,6 -0,2 0,0 0,0 0,0 -3,0 -3,0

P/WE-Halle Fassade N3 79,0 35 73,7 45,3 699 338 6 0 3 -61,6 0,9 -4,5 -0,4 0,1 0,0 0,0 17,3 17,3

P/WE-Halle Fassade N4 79,0 35 76,3 45,3 1258 326 6 0 3 -61,3 0,9 -1,7 -0,4 0,0 0,0 0,0 22,8 22,8

P/WE-Halle Fassade O1 79,0 35 71,0 45,3 376 525 6 0 3 -65,4 1,4 -19,2 -0,3 0,0 0,0 0,0 -3,5 -3,5

P/WE-Halle Fassade O2 79,0 35 72,9 45,3 581 506 6 0 3 -65,1 1,4 -18,8 -0,3 0,0 0,0 0,0 -0,9 -0,9

P/WE-Halle Fassade O3 79,0 35 63,7 45,3 71 485 6 0 3 -64,7 1,3 -18,8 -0,3 0,0 0,0 0,0 -9,8 -9,8

P/WE-Halle Fassade O4 79,0 35 72,3 45,3 504 466 6 0 3 -64,4 1,2 -18,3 -0,3 0,0 0,0 0,0 -0,4 -0,4

P/WE-Halle Fassade O5 79,0 35 62,7 45,3 56 446 6 0 3 -64,0 1,2 -14,4 -0,3 0,0 0,0 0,0 -5,7 -5,7

P/WE-Halle Fassade O6 79,0 35 74,8 45,3 906 408 6 0 3 -63,2 1,1 -18,0 -0,3 0,0 0,0 0,0 3,5 3,5

P/WE-Halle Fassade S 79,0 35 78,1 45,3 1943 576 6 0 3 -66,2 1,4 -18,9 -0,3 0,0 0,0 0,0 3,2 3,2

P/WE-Halle Fassade W1 79,0 42 67,2 38,3 777 552 6 0 3 -65,8 1,4 -18,9 -0,3 0,0 0,0 0,0 -7,5 -7,5

P/WE-Halle Fassade W1 79,0 42 71,6 38,3 2169 407 6 0 3 -63,2 1,1 -8,4 -0,3 0,0 0,0 0,0 9,9 9,9

P/WE-Halle Fassade W2 79,0 42 58,9 38,3 116 506 6 0 3 -65,1 1,3 -17,6 -0,3 0,0 0,0 0,0 -13,7 -13,7

P/WE-Halle Fassade W3 79,0 42 67,3 38,3 802 538 6 0 3 -65,6 1,4 -16,4 -0,3 0,0 0,0 0,0 -4,6 -4,6

P/WE-Halle Tor N-geschlossen 79,0 12 77,7 63,8 25 324 6 0 3 -61,2 1,8 -2,4 -1,5 0,0 0,0 23,5

P/WE-Halle Tor N-offen 79,0 0 90,0 76,0 25 324 6 0 3 -61,2 2,0 -1,5 -2,4 0,0 0,0 35,9

P/WE-Halle Tor O-geschlossen 79,0 12 77,7 63,8 25 557 6 0 3 -65,9 2,2 -22,8 -0,9 0,0 0,0 -0,8

P/WE-Halle Tor O-offen 79,0 0 90,0 76,0 25 557 6 0 3 -65,9 2,4 -24,1 -2,1 0,0 0,0 9,3
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Schalltechnische Untersuchung
Nebau Layher Werk III in Güglingen

- Teilpegelliste Ausbreitungsberechnung, Gewerbe -

Anlage A24

Schallquelle Li
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Parkhaus Abfahrt 67,2 47,5 93 236 0 0 0 -58,5 1,4 -4,5 -1,8 0,2 11,7 18,8 15,8 22,8

Parkhaus Ebene 0 Nordfassade 60,7 0 79,1 57,7 137 177 0 0 3 -55,9 1,5 0,0 -1,3 0,0 0,0 7,0 26,4 33,4

Parkhaus Ebene 0 Ostfassade 60,7 0 76,9 57,7 82 198 0 0 3 -56,9 1,6 -13,1 -0,4 0,1 0,0 7,0 11,0 18,0

Parkhaus Ebene 0 Südfassade 60,7 0 79,1 57,7 137 209 0 0 3 -57,4 1,6 -20,4 -0,6 2,7 0,0 7,0 7,9 14,9

Parkhaus Ebene 0 Westfassade 60,7 0 76,9 57,7 82 189 0 0 3 -56,5 1,5 -1,5 -1,6 0,0 0,0 7,0 21,7 28,7

Parkhaus Ebene 1 Nordfassade 60,7 0 79,1 57,7 137 177 0 0 3 -55,9 1,3 0,0 -1,2 0,0 0,0 7,0 26,3 33,3

Parkhaus Ebene 1 Ostfassade 60,7 0 76,9 57,7 82 198 0 0 3 -56,9 1,4 -13,0 -0,4 0,1 0,0 7,0 11,0 18,0

Parkhaus Ebene 1 Südfassade 60,7 0 79,1 57,7 137 209 0 0 3 -57,4 1,5 -20,3 -0,6 4,2 0,0 7,0 9,5 16,5

Parkhaus Ebene 1 Westfassade 60,7 0 76,9 57,7 82 189 0 0 3 -56,5 1,4 -0,1 -1,2 0,0 0,0 7,0 23,4 30,4

Parkhaus Ebene 2 Nordfassade 60,7 0 79,1 57,7 137 177 0 0 3 -56,0 1,4 0,0 -1,1 0,0 0,0 7,0 26,4 33,4

Parkhaus Ebene 2 Ostfassade 60,7 0 76,9 57,7 82 199 0 0 3 -57,0 1,4 -12,2 -0,4 0,1 0,0 7,0 11,9 18,9

Parkhaus Ebene 2 Südfassade 60,7 0 79,1 57,7 137 209 0 0 3 -57,4 1,4 -18,0 -0,4 4,6 0,0 7,0 12,2 19,2

Parkhaus Ebene 2 Westfassade 60,7 0 76,9 57,7 82 189 0 0 3 -56,5 1,4 0,0 -1,2 0,0 0,0 7,0 23,6 30,6

Parkhaus Zufahrt 67,4 47,5 98 230 0 0 0 -58,2 1,3 -3,8 -1,7 0,2 11,7 18,8 16,9 23,9

Versandhalle Dach 79,0 35 82,1 45,3 4795 281 6 0 0 -60,0 0,8 -4,7 -0,3 0,2 0,0 0,0 24,2 24,2

Versandhalle Fassade N 79,0 35 73,7 45,3 698 244 6 0 3 -58,7 0,7 -5,8 -0,2 0,0 0,0 0,0 18,6 18,6

Versandhalle Fassade O1 79,0 35 75,0 45,3 948 283 6 0 3 -60,0 0,8 -12,1 -0,2 0,0 0,0 0,0 12,6 12,6

Versandhalle Fassade O2 79,0 35 56,1 45,3 12 325 6 0 3 -61,2 1,0 -15,1 -0,2 0,0 0,0 0,0 -10,5 -10,5

Versandhalle Fassade S1 79,0 35 71,5 45,3 419 323 6 0 3 -61,2 0,9 -17,8 -0,2 5,5 0,0 0,0 7,6 7,6

Versandhalle Fassade S2 79,0 35 69,7 45,3 276 324 6 0 3 -61,2 1,0 -18,6 -0,2 2,1 0,0 0,0 1,7 1,7

Versandhalle Fassade W 79,0 35 75,1 45,3 960 281 6 0 3 -60,0 0,8 -6,1 -0,2 1,2 0,0 0,0 19,8 19,8

Versandhalle Tor N-geschlossen 79,0 12 77,1 63,8 22 246 6 0 3 -58,8 1,5 -10,5 -0,2 0,0 0,0 18,0

Versandhalle Tor N-offen 79,0 0 89,4 76,0 22 246 6 0 3 -58,8 1,7 -13,3 -0,5 0,0 0,0 27,4

Versandhalle Tor S-geschlossen 79,0 12 77,8 63,8 25 323 6 0 3 -61,2 1,9 -21,2 -0,5 3,9 0,0 9,6

Versandhalle Tor S-offen 79,0 0 90,0 76,0 25 323 6 0 3 -61,2 2,1 -23,0 -1,2 3,7 0,0 19,3

Parkhaus Ebene 3 89,9 57,4 1777 193 0 0 0 -56,7 1,4 -4,2 -1,1 0,2 -9,7 -2,7 19,9 26,9
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Schalltechnische Untersuchung
Nebau Layher Werk III in Güglingen

- Teilpegelliste Ausbreitungsberechnung, Gewerbe -

Anlage A25

Schallquelle Li
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IO 5 - Langwiesenstraße 14   SW 1.OG   RW,T 70 dB(A)   RW,N 70 dB(A)   RW,T,max 100 dB(A)   RW,N,max 90 dB(A)   LrT 57,1 dB(A)   LrN 41,1 dB(A)   LT,max 55,3 dB(A)   LN,max 47,3 dB(A)   

01a-Lkw WE ein 89,5 49,9 9099 496 0 0 0 -64,9 1,9 -16,0 -1,4 0,0 1,9 7,0 11,0 16,1

01b-Lkw WE aus 89,5 53,3 4171 324 0 0 0 -61,2 1,4 -2,6 -2,2 1,4 1,9 28,3

02-Lkw intern+sonstige 89,5 44,2 34188 281 0 0 0 -60,0 1,2 -2,3 -1,7 0,3 0,0 27,1

03-Lkw Versand ein/aus 89,5 52,9 4577 301 0 0 0 -60,6 1,3 -10,2 -1,2 0,5 1,9 21,3

04-Diesel Stapler Betriebsgelände 100,0 54,3 37484 281 5 0 0 -60,0 1,3 -1,9 -1,9 0,4 14,1 57,0

05-Technik Dach WE-Halle 90,0 90,0 547 0 0 0 -65,7 1,7 -4,7 -2,4 0,0 0,0 0,0 18,8 18,8

06a-Technik Dach Produktionshalle 87,0 87,0 467 0 0 0 -64,4 1,7 -5,2 -1,9 0,0 0,0 0,0 17,2 17,2

06b-Technik Dach Produktionshalle 87,0 87,0 386 0 0 0 -62,7 1,7 -4,8 -1,9 0,0 0,0 0,0 19,3 19,3

07-Technik Dach Versandhalle 90,0 90,0 285 0 0 0 -60,1 1,7 -4,7 -1,6 0,0 0,0 0,0 25,3 25,3

P/WE-Halle Dach 79,0 42 85,0 38,3 47284 436 6 0 0 -63,8 1,6 -4,7 -0,5 0,0 0,0 0,0 23,6 23,6

P/WE-Halle Fassade N1 79,0 35 72,0 45,3 468 367 6 0 3 -62,3 1,5 -8,8 -0,3 0,0 0,0 0,0 11,0 11,0

P/WE-Halle Fassade N2 79,0 35 67,8 45,3 178 353 6 0 3 -62,0 1,5 -18,6 -0,2 0,0 0,0 0,0 -2,5 -2,5

P/WE-Halle Fassade N3 79,0 35 73,7 45,3 699 337 6 0 3 -61,6 1,4 -3,3 -0,4 0,1 0,0 0,0 18,9 18,9

P/WE-Halle Fassade N4 79,0 35 76,3 45,3 1258 326 6 0 3 -61,2 1,4 -0,8 -0,4 0,0 0,0 0,0 24,2 24,2

P/WE-Halle Fassade O1 79,0 35 71,0 45,3 376 525 6 0 3 -65,4 1,9 -19,3 -0,4 0,0 0,0 0,0 -3,1 -3,1

P/WE-Halle Fassade O2 79,0 35 72,9 45,3 581 506 6 0 3 -65,1 1,9 -18,9 -0,3 0,0 0,0 0,0 -0,5 -0,5

P/WE-Halle Fassade O3 79,0 35 63,7 45,3 71 485 6 0 3 -64,7 1,8 -18,9 -0,3 0,0 0,0 0,0 -9,4 -9,4

P/WE-Halle Fassade O4 79,0 35 72,3 45,3 504 466 6 0 3 -64,4 1,7 -18,4 -0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

P/WE-Halle Fassade O5 79,0 35 62,7 45,3 56 446 6 0 3 -64,0 1,6 -13,9 -0,3 0,0 0,0 0,0 -4,8 -4,8

P/WE-Halle Fassade O6 79,0 35 74,8 45,3 906 408 6 0 3 -63,2 1,6 -18,0 -0,3 0,0 0,0 0,0 4,0 4,0

P/WE-Halle Fassade S 79,0 35 78,1 45,3 1943 575 6 0 3 -66,2 1,9 -19,0 -0,4 0,0 0,0 0,0 3,5 3,5

P/WE-Halle Fassade W1 79,0 42 67,2 38,3 777 552 6 0 3 -65,8 1,9 -19,0 -0,4 0,0 0,0 0,0 -7,1 -7,1

P/WE-Halle Fassade W1 79,0 42 71,6 38,3 2169 407 6 0 3 -63,2 1,6 -8,5 -0,3 0,0 0,0 0,0 10,3 10,3

P/WE-Halle Fassade W2 79,0 42 58,9 38,3 116 506 6 0 3 -65,1 1,8 -17,8 -0,3 0,0 0,0 0,0 -13,5 -13,5

P/WE-Halle Fassade W3 79,0 42 67,3 38,3 802 538 6 0 3 -65,6 1,9 -16,5 -0,4 0,0 0,0 0,0 -4,3 -4,3

P/WE-Halle Tor N-geschlossen 79,0 12 77,7 63,8 25 324 6 0 3 -61,2 1,6 -1,0 -1,2 0,0 0,0 24,9

P/WE-Halle Tor N-offen 79,0 0 90,0 76,0 25 324 6 0 3 -61,2 1,8 -0,5 -1,9 0,0 0,0 37,2

P/WE-Halle Tor O-geschlossen 79,0 12 77,7 63,8 25 557 6 0 3 -65,9 2,2 -22,9 -0,9 0,0 0,0 -0,9

P/WE-Halle Tor O-offen 79,0 0 90,0 76,0 25 557 6 0 3 -65,9 2,4 -24,1 -2,0 0,0 0,0 9,4
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Schalltechnische Untersuchung
Nebau Layher Werk III in Güglingen

- Teilpegelliste Ausbreitungsberechnung, Gewerbe -

Anlage A26
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Parkhaus Abfahrt 67,2 47,5 93 236 0 0 0 -58,5 0,8 -4,2 -1,8 0,2 11,7 18,8 15,5 22,5

Parkhaus Ebene 0 Nordfassade 60,7 0 79,1 57,7 137 177 0 0 3 -55,9 0,9 0,0 -1,3 0,0 0,0 7,0 25,7 32,7

Parkhaus Ebene 0 Ostfassade 60,7 0 76,9 57,7 82 198 0 0 3 -56,9 0,9 -13,0 -0,5 0,1 0,0 7,0 10,4 17,4

Parkhaus Ebene 0 Südfassade 60,7 0 79,1 57,7 137 209 0 0 3 -57,4 0,9 -20,6 -0,6 3,4 0,0 7,0 7,7 14,7

Parkhaus Ebene 0 Westfassade 60,7 0 76,9 57,7 82 189 0 0 3 -56,5 0,8 -1,0 -1,6 0,0 0,0 7,0 21,6 28,6

Parkhaus Ebene 1 Nordfassade 60,7 0 79,1 57,7 137 177 0 0 3 -55,9 1,5 0,0 -1,1 0,0 0,0 7,0 26,5 33,5

Parkhaus Ebene 1 Ostfassade 60,7 0 76,9 57,7 82 198 0 0 3 -56,9 1,5 -13,0 -0,4 0,1 0,0 7,0 11,1 18,1

Parkhaus Ebene 1 Südfassade 60,7 0 79,1 57,7 137 209 0 0 3 -57,4 1,5 -20,4 -0,6 5,0 0,0 7,0 10,3 17,3

Parkhaus Ebene 1 Westfassade 60,7 0 76,9 57,7 82 189 0 0 3 -56,5 1,5 0,0 -1,2 0,0 0,0 7,0 23,6 30,6

Parkhaus Ebene 2 Nordfassade 60,7 0 79,1 57,7 137 177 0 0 3 -55,9 1,6 0,0 -1,1 0,0 0,0 7,0 26,6 33,6

Parkhaus Ebene 2 Ostfassade 60,7 0 76,9 57,7 82 198 0 0 3 -56,9 1,6 -12,2 -0,4 0,2 0,0 7,0 12,1 19,1

Parkhaus Ebene 2 Südfassade 60,7 0 79,1 57,7 137 209 0 0 3 -57,4 1,6 -18,0 -0,4 5,9 0,0 7,0 13,7 20,7

Parkhaus Ebene 2 Westfassade 60,7 0 76,9 57,7 82 189 0 0 3 -56,5 1,6 0,0 -1,2 0,0 0,0 7,0 23,8 30,8

Parkhaus Zufahrt 67,4 47,5 98 230 0 0 0 -58,2 0,8 -3,4 -1,8 0,2 11,7 18,8 16,6 23,7

Versandhalle Dach 79,0 35 82,1 45,3 4795 281 6 0 0 -60,0 1,6 -4,7 -0,3 0,3 0,0 0,0 25,0 25,0

Versandhalle Fassade N 79,0 35 73,7 45,3 698 244 6 0 3 -58,7 1,3 -5,7 -0,2 0,0 0,0 0,0 19,3 19,3

Versandhalle Fassade O1 79,0 35 75,0 45,3 948 282 6 0 3 -60,0 1,3 -12,2 -0,2 0,0 0,0 0,0 13,0 13,0

Versandhalle Fassade O2 79,0 35 56,1 45,3 12 325 6 0 3 -61,2 1,4 -15,1 -0,2 0,0 0,0 0,0 -10,1 -10,1

Versandhalle Fassade S1 79,0 35 71,5 45,3 419 323 6 0 3 -61,2 1,4 -17,9 -0,2 6,1 0,0 0,0 8,7 8,7

Versandhalle Fassade S2 79,0 35 69,7 45,3 276 324 6 0 3 -61,2 1,4 -18,6 -0,2 2,5 0,0 0,0 2,5 2,5

Versandhalle Fassade W 79,0 35 75,1 45,3 960 281 6 0 3 -60,0 1,3 -6,1 -0,3 1,7 0,0 0,0 20,8 20,8

Versandhalle Tor N-geschlossen 79,0 12 77,1 63,8 22 246 6 0 3 -58,8 1,3 -10,2 -0,2 0,0 0,0 18,2

Versandhalle Tor N-offen 79,0 0 89,4 76,0 22 246 6 0 3 -58,8 1,5 -12,6 -0,5 0,0 0,0 27,9

Versandhalle Tor S-geschlossen 79,0 12 77,8 63,8 25 323 6 0 3 -61,2 1,7 -21,4 -0,5 4,1 0,0 9,4

Versandhalle Tor S-offen 79,0 0 90,0 76,0 25 323 6 0 3 -61,2 1,9 -23,1 -1,2 3,9 0,0 19,3

Parkhaus Ebene 3 89,9 57,4 1777 193 0 0 0 -56,7 1,4 -4,0 -1,2 0,3 -9,7 -2,7 20,0 27,1
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Schalltechnische Untersuchung
Nebau Layher Werk III in Güglingen

- Teilpegelliste Ausbreitungsberechnung, Gewerbe -

Anlage A27

Schallquelle Li

dB(A)

R'w
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S
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dB(A)

LrN
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IO 6 - Daimlerstraße 12   SW EG   RW,T 70 dB(A)   RW,N 70 dB(A)   RW,T,max 100 dB(A)   RW,N,max 90 dB(A)   LrT 58,5 dB(A)   LrN 46,6 dB(A)   LT,max 63,9 dB(A)   LN,max 54,1 dB(A)   

01a-Lkw WE ein 89,5 49,9 9099 310 0 0 0 -60,8 1,8 -4,6 -1,7 0,1 1,9 7,0 26,2 31,3

01b-Lkw WE aus 89,5 53,3 4171 216 0 0 0 -57,7 1,6 -8,0 -1,5 0,4 1,9 26,3

02-Lkw intern+sonstige 89,5 44,2 34188 194 0 0 0 -56,7 1,3 -4,9 -1,0 0,8 0,0 28,9

03-Lkw Versand ein/aus 89,5 52,9 4577 132 0 0 0 -53,4 1,0 -1,4 -0,9 0,8 1,9 37,5

04-Diesel Stapler Betriebsgelände 100,0 54,3 37484 199 5 0 0 -57,0 1,4 -5,2 -1,1 0,8 14,1 58,0

05-Technik Dach WE-Halle 90,0 90,0 412 0 0 0 -63,3 1,2 -10,0 -1,1 0,0 0,0 0,0 16,9 16,9

06a-Technik Dach Produktionshalle 87,0 87,0 313 0 0 0 -60,9 1,2 -6,3 -1,2 0,0 0,0 0,0 19,7 19,7

06b-Technik Dach Produktionshalle 87,0 87,0 232 0 0 0 -58,3 1,2 -10,6 -0,6 0,0 0,0 0,0 18,7 18,7

07-Technik Dach Versandhalle 90,0 90,0 145 0 0 0 -54,2 1,2 -7,4 -0,6 0,0 0,0 0,0 29,0 29,0

P/WE-Halle Dach 79,0 42 85,0 38,3 47284 315 6 0 0 -60,9 0,8 -7,9 -0,3 0,0 0,0 0,0 22,7 22,7

P/WE-Halle Fassade N1 79,0 35 72,0 45,3 468 204 6 0 3 -57,2 0,7 -3,1 -0,2 0,0 0,0 0,0 21,1 21,1

P/WE-Halle Fassade N2 79,0 35 67,8 45,3 178 202 6 0 3 -57,1 0,6 -9,3 -0,1 0,0 0,0 0,0 10,9 10,9

P/WE-Halle Fassade N3 79,0 35 73,7 45,3 699 205 6 0 3 -57,2 0,7 -11,7 -0,1 0,3 0,0 0,0 14,6 14,6

P/WE-Halle Fassade N4 79,0 35 76,3 45,3 1258 250 6 0 3 -59,0 0,7 -8,8 -0,2 0,0 0,0 0,0 18,0 18,0

P/WE-Halle Fassade O1 79,0 35 71,0 45,3 376 368 6 0 3 -62,3 1,0 -18,0 -0,2 0,0 0,0 0,0 0,5 0,5

P/WE-Halle Fassade O2 79,0 35 72,9 45,3 581 342 6 0 3 -61,7 0,9 -8,4 -0,2 0,0 0,0 0,0 12,5 12,5

P/WE-Halle Fassade O3 79,0 35 63,7 45,3 71 318 6 0 3 -61,1 0,9 -13,7 -0,2 0,0 0,0 0,0 -1,3 -1,3

P/WE-Halle Fassade O4 79,0 35 72,3 45,3 504 296 6 0 3 -60,4 0,8 -3,1 -0,3 0,0 0,0 0,0 18,2 18,2

P/WE-Halle Fassade O5 79,0 35 62,7 45,3 56 277 6 0 3 -59,8 0,8 -3,4 -0,3 0,0 0,0 0,0 9,0 9,0

P/WE-Halle Fassade O6 79,0 35 74,8 45,3 906 236 6 0 3 -58,4 0,7 -2,3 -0,3 0,0 0,0 0,0 23,6 23,6

P/WE-Halle Fassade S 79,0 35 78,1 45,3 1943 455 6 0 3 -64,1 1,2 -19,7 -0,3 0,0 0,0 0,0 4,2 4,2

P/WE-Halle Fassade W1 79,0 42 67,2 38,3 777 402 6 0 3 -63,1 1,0 -12,1 -0,3 0,0 0,0 0,0 1,7 1,7

P/WE-Halle Fassade W1 79,0 42 71,6 38,3 2169 350 6 0 3 -61,9 1,0 -19,4 -0,2 0,1 0,0 0,0 0,2 0,2

P/WE-Halle Fassade W2 79,0 42 58,9 38,3 116 427 6 0 3 -63,6 1,1 -20,5 -0,3 0,0 0,0 0,0 -15,3 -15,3

P/WE-Halle Fassade W3 79,0 42 67,3 38,3 802 452 6 0 3 -64,1 1,2 -20,4 -0,3 0,0 0,0 0,0 -7,3 -7,3

P/WE-Halle Tor N-geschlossen 79,0 12 77,7 63,8 25 249 6 0 3 -58,9 1,5 -13,5 -0,2 0,0 0,0 15,6

P/WE-Halle Tor N-offen 79,0 0 90,0 76,0 25 249 6 0 3 -58,9 1,7 -16,5 -0,5 0,0 0,0 24,8

P/WE-Halle Tor O-geschlossen 79,0 12 77,7 63,8 25 407 6 0 3 -63,2 1,9 -16,3 -0,4 0,0 0,0 8,9

P/WE-Halle Tor O-offen 79,0 0 90,0 76,0 25 407 6 0 3 -63,2 2,2 -19,1 -0,8 0,0 0,0 18,0
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Schalltechnische Untersuchung
Nebau Layher Werk III in Güglingen

- Teilpegelliste Ausbreitungsberechnung, Gewerbe -

Anlage A28

Schallquelle Li
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Parkhaus Abfahrt 67,2 47,5 93 78 0 0 0 -48,8 0,5 -0,2 -0,7 0,1 11,7 18,8 29,7 36,8

Parkhaus Ebene 0 Nordfassade 60,7 0 79,1 57,7 137 106 0 0 3 -51,5 1,0 -6,4 -0,6 0,0 0,0 7,0 24,6 31,6

Parkhaus Ebene 0 Ostfassade 60,7 0 76,9 57,7 82 83 0 0 3 -49,4 0,9 -1,0 -0,8 0,0 0,0 7,0 29,6 36,6

Parkhaus Ebene 0 Südfassade 60,7 0 79,1 57,7 137 110 0 0 3 -51,8 0,9 -13,3 -0,3 0,0 0,0 7,0 17,6 24,6

Parkhaus Ebene 0 Westfassade 60,7 0 76,9 57,7 82 138 0 0 3 -53,8 1,2 -22,3 -0,6 0,1 0,0 7,0 4,5 11,5

Parkhaus Ebene 1 Nordfassade 60,7 0 79,1 57,7 137 106 0 0 3 -51,5 1,4 -5,8 -0,6 0,0 0,0 7,0 25,6 32,6

Parkhaus Ebene 1 Ostfassade 60,7 0 76,9 57,7 82 84 0 0 3 -49,4 1,4 0,0 -0,7 0,0 0,0 7,0 31,2 38,2

Parkhaus Ebene 1 Südfassade 60,7 0 79,1 57,7 137 110 0 0 3 -51,8 1,4 -13,0 -0,3 0,0 0,0 7,0 18,4 25,4

Parkhaus Ebene 1 Westfassade 60,7 0 76,9 57,7 82 138 0 0 3 -53,8 1,4 -21,6 -0,5 0,1 0,0 7,0 5,5 12,5

Parkhaus Ebene 2 Nordfassade 60,7 0 79,1 57,7 137 106 0 0 3 -51,5 1,5 -5,7 -0,5 0,0 0,0 7,0 25,8 32,8

Parkhaus Ebene 2 Ostfassade 60,7 0 76,9 57,7 82 84 0 0 3 -49,5 1,5 0,0 -0,6 0,0 0,0 7,0 31,3 38,3

Parkhaus Ebene 2 Südfassade 60,7 0 79,1 57,7 137 111 0 0 3 -51,9 1,5 -12,3 -0,2 0,0 0,0 7,0 19,1 26,1

Parkhaus Ebene 2 Westfassade 60,7 0 76,9 57,7 82 138 0 0 3 -53,8 1,4 -19,4 -0,3 0,1 0,0 7,0 7,8 14,8

Parkhaus Zufahrt 67,4 47,5 98 75 0 0 0 -48,5 0,5 -0,2 -0,7 0,1 11,7 18,8 30,3 37,3

Versandhalle Dach 79,0 35 82,1 45,3 4795 143 6 0 0 -54,1 0,9 -6,1 -0,1 0,3 0,0 0,0 28,9 28,9

Versandhalle Fassade N 79,0 35 73,7 45,3 698 122 6 0 3 -52,8 0,7 -0,6 -0,1 0,0 0,0 0,0 29,9 29,9

Versandhalle Fassade O1 79,0 35 75,0 45,3 948 121 6 0 3 -52,6 0,6 -0,3 -0,1 0,0 0,0 0,0 31,6 31,6

Versandhalle Fassade O2 79,0 35 56,1 45,3 12 155 6 0 3 -54,8 0,6 -1,2 -0,2 0,0 0,0 0,0 9,5 9,5

Versandhalle Fassade S1 79,0 35 71,5 45,3 419 180 6 0 3 -56,1 0,6 -17,5 -0,1 2,9 0,0 0,0 10,3 10,3

Versandhalle Fassade S2 79,0 35 69,7 45,3 276 162 6 0 3 -55,2 0,5 -14,6 -0,1 4,1 0,0 0,0 13,5 13,5

Versandhalle Fassade W 79,0 35 75,1 45,3 960 170 6 0 3 -55,6 0,6 -16,4 -0,1 0,2 0,0 0,0 12,7 12,7

Versandhalle Tor N-geschlossen 79,0 12 77,1 63,8 22 101 6 0 3 -51,1 1,1 -0,2 -0,4 0,0 0,0 35,5

Versandhalle Tor N-offen 79,0 0 89,4 76,0 22 101 6 0 3 -51,1 1,3 -0,1 -0,8 0,0 0,0 47,7

Versandhalle Tor S-geschlossen 79,0 12 77,8 63,8 25 187 6 0 3 -56,4 1,3 -22,1 -0,4 2,9 0,0 12,1

Versandhalle Tor S-offen 79,0 0 90,0 76,0 25 187 6 0 3 -56,4 1,5 -23,6 -0,9 3,0 0,0 22,6

Parkhaus Ebene 3 89,9 57,4 1777 108 0 0 0 -51,7 1,5 -5,9 -0,5 0,0 -9,7 -2,7 23,6 30,7
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Schalltechnische Untersuchung
Nebau Layher Werk III in Güglingen

- Teilpegelliste Ausbreitungsberechnung, Gewerbe -

Anlage A29
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IO 6 - Daimlerstraße 12   SW 1.OG   RW,T 70 dB(A)   RW,N 70 dB(A)   RW,T,max 100 dB(A)   RW,N,max 90 dB(A)   LrT 59,7 dB(A)   LrN 47,0 dB(A)   LT,max 64,6 dB(A)   LN,max 54,3 dB(A)   

01a-Lkw WE ein 89,5 49,9 9099 310 0 0 0 -60,8 1,4 -3,3 -1,7 0,1 1,9 7,0 27,1 32,2

01b-Lkw WE aus 89,5 53,3 4171 216 0 0 0 -57,7 1,0 -6,2 -1,3 0,4 1,9 27,6

02-Lkw intern+sonstige 89,5 44,2 34188 194 0 0 0 -56,7 0,9 -3,5 -1,0 0,9 0,0 30,2

03-Lkw Versand ein/aus 89,5 52,9 4577 132 0 0 0 -53,4 0,7 -0,4 -0,9 1,0 1,9 38,4

04-Diesel Stapler Betriebsgelände 100,0 54,3 37484 199 5 0 0 -57,0 1,0 -3,7 -1,2 1,0 14,1 59,2

05-Technik Dach WE-Halle 90,0 90,0 412 0 0 0 -63,3 1,7 -7,7 -1,1 0,0 0,0 0,0 19,6 19,6

06a-Technik Dach Produktionshalle 87,0 87,0 313 0 0 0 -60,9 1,7 -5,5 -1,3 0,0 0,0 0,0 21,0 21,0

06b-Technik Dach Produktionshalle 87,0 87,0 232 0 0 0 -58,3 1,7 -8,5 -0,7 0,0 0,0 0,0 21,2 21,2

07-Technik Dach Versandhalle 90,0 90,0 145 0 0 0 -54,2 1,7 -6,1 -0,6 0,0 0,0 0,0 30,7 30,7

P/WE-Halle Dach 79,0 42 85,0 38,3 47284 314 6 0 0 -60,9 1,6 -7,1 -0,3 0,0 0,0 0,0 24,3 24,3

P/WE-Halle Fassade N1 79,0 35 72,0 45,3 468 204 6 0 3 -57,2 1,3 -2,8 -0,2 0,0 0,0 0,0 22,1 22,1

P/WE-Halle Fassade N2 79,0 35 67,8 45,3 178 201 6 0 3 -57,1 1,3 -8,9 -0,2 0,0 0,0 0,0 12,0 12,0

P/WE-Halle Fassade N3 79,0 35 73,7 45,3 699 205 6 0 3 -57,2 1,3 -11,3 -0,2 0,4 0,0 0,0 15,7 15,7

P/WE-Halle Fassade N4 79,0 35 76,3 45,3 1258 250 6 0 3 -59,0 1,3 -8,1 -0,2 0,0 0,0 0,0 19,3 19,3

P/WE-Halle Fassade O1 79,0 35 71,0 45,3 376 368 6 0 3 -62,3 1,5 -18,0 -0,2 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0

P/WE-Halle Fassade O2 79,0 35 72,9 45,3 581 342 6 0 3 -61,7 1,4 -7,7 -0,3 0,0 0,0 0,0 13,7 13,7

P/WE-Halle Fassade O3 79,0 35 63,7 45,3 71 318 6 0 3 -61,1 1,4 -13,6 -0,2 0,0 0,0 0,0 -0,7 -0,7

P/WE-Halle Fassade O4 79,0 35 72,3 45,3 504 296 6 0 3 -60,4 1,3 -2,8 -0,3 0,0 0,0 0,0 19,0 19,0

P/WE-Halle Fassade O5 79,0 35 62,7 45,3 56 276 6 0 3 -59,8 1,3 -2,7 -0,3 0,0 0,0 0,0 10,2 10,2

P/WE-Halle Fassade O6 79,0 35 74,8 45,3 906 236 6 0 3 -58,4 1,3 -1,9 -0,3 0,0 0,0 0,0 24,5 24,5

P/WE-Halle Fassade S 79,0 35 78,1 45,3 1943 455 6 0 3 -64,1 1,6 -19,7 -0,3 0,0 0,0 0,0 4,6 4,6

P/WE-Halle Fassade W1 79,0 42 67,2 38,3 777 402 6 0 3 -63,1 1,5 -11,4 -0,3 0,0 0,0 0,0 2,9 2,9

P/WE-Halle Fassade W1 79,0 42 71,6 38,3 2169 350 6 0 3 -61,9 1,5 -19,2 -0,2 0,2 0,0 0,0 1,0 1,0

P/WE-Halle Fassade W2 79,0 42 58,9 38,3 116 427 6 0 3 -63,6 1,7 -20,3 -0,3 0,0 0,0 0,0 -14,6 -14,6

P/WE-Halle Fassade W3 79,0 42 67,3 38,3 802 452 6 0 3 -64,1 1,7 -20,2 -0,3 0,0 0,0 0,0 -6,6 -6,6

P/WE-Halle Tor N-geschlossen 79,0 12 77,7 63,8 25 249 6 0 3 -58,9 1,3 -12,9 -0,2 0,0 0,0 16,0

P/WE-Halle Tor N-offen 79,0 0 90,0 76,0 25 249 6 0 3 -58,9 1,5 -15,7 -0,5 0,0 0,0 25,5

P/WE-Halle Tor O-geschlossen 79,0 12 77,7 63,8 25 407 6 0 3 -63,2 1,9 -15,9 -0,4 0,0 0,0 9,1

P/WE-Halle Tor O-offen 79,0 0 90,0 76,0 25 407 6 0 3 -63,2 2,1 -18,5 -0,8 0,0 0,0 18,6
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Schalltechnische Untersuchung
Nebau Layher Werk III in Güglingen

- Teilpegelliste Ausbreitungsberechnung, Gewerbe -

Anlage A30
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Parkhaus Abfahrt 67,2 47,5 93 78 0 0 0 -48,8 0,6 0,0 -0,7 0,2 11,7 18,8 30,1 37,2

Parkhaus Ebene 0 Nordfassade 60,7 0 79,1 57,7 137 106 0 0 3 -51,5 1,0 -5,9 -0,6 0,0 0,0 7,0 25,0 32,0

Parkhaus Ebene 0 Ostfassade 60,7 0 76,9 57,7 82 83 0 0 3 -49,4 1,0 -0,7 -0,8 0,1 0,0 7,0 30,0 37,0

Parkhaus Ebene 0 Südfassade 60,7 0 79,1 57,7 137 110 0 0 3 -51,8 0,8 -13,0 -0,3 0,0 0,0 7,0 17,8 24,8

Parkhaus Ebene 0 Westfassade 60,7 0 76,9 57,7 82 138 0 0 3 -53,8 0,8 -21,8 -0,6 0,1 0,0 7,0 4,6 11,6

Parkhaus Ebene 1 Nordfassade 60,7 0 79,1 57,7 137 106 0 0 3 -51,5 1,5 -5,8 -0,5 0,0 0,0 7,0 25,8 32,8

Parkhaus Ebene 1 Ostfassade 60,7 0 76,9 57,7 82 83 0 0 3 -49,4 1,5 0,0 -0,6 0,1 0,0 7,0 31,4 38,4

Parkhaus Ebene 1 Südfassade 60,7 0 79,1 57,7 137 110 0 0 3 -51,8 1,5 -13,0 -0,3 0,0 0,0 7,0 18,5 25,5

Parkhaus Ebene 1 Westfassade 60,7 0 76,9 57,7 82 138 0 0 3 -53,8 1,5 -21,6 -0,5 0,1 0,0 7,0 5,6 12,6

Parkhaus Ebene 2 Nordfassade 60,7 0 79,1 57,7 137 106 0 0 3 -51,5 1,6 -5,6 -0,5 0,0 0,0 7,0 26,0 33,0

Parkhaus Ebene 2 Ostfassade 60,7 0 76,9 57,7 82 84 0 0 3 -49,4 1,6 0,0 -0,6 0,0 0,0 7,0 31,4 38,4

Parkhaus Ebene 2 Südfassade 60,7 0 79,1 57,7 137 110 0 0 3 -51,8 1,6 -12,3 -0,2 0,0 0,0 7,0 19,3 26,3

Parkhaus Ebene 2 Westfassade 60,7 0 76,9 57,7 82 138 0 0 3 -53,8 1,6 -19,3 -0,3 0,1 0,0 7,0 8,2 15,2

Parkhaus Zufahrt 67,4 47,5 98 75 0 0 0 -48,5 0,6 -0,1 -0,7 0,2 11,7 18,8 30,7 37,7

Versandhalle Dach 79,0 35 82,1 45,3 4795 143 6 0 0 -54,1 1,6 -5,6 -0,1 0,3 0,0 0,0 30,1 30,1

Versandhalle Fassade N 79,0 35 73,7 45,3 698 122 6 0 3 -52,7 1,3 -0,3 -0,1 0,0 0,0 0,0 30,8 30,8

Versandhalle Fassade O1 79,0 35 75,0 45,3 948 121 6 0 3 -52,6 1,3 -0,2 -0,1 0,0 0,0 0,0 32,4 32,4

Versandhalle Fassade O2 79,0 35 56,1 45,3 12 155 6 0 3 -54,8 1,2 -1,0 -0,2 0,0 0,0 0,0 10,3 10,3

Versandhalle Fassade S1 79,0 35 71,5 45,3 419 180 6 0 3 -56,1 1,2 -17,7 -0,1 3,6 0,0 0,0 11,5 11,5

Versandhalle Fassade S2 79,0 35 69,7 45,3 276 162 6 0 3 -55,2 1,3 -14,9 -0,1 4,6 0,0 0,0 14,3 14,3

Versandhalle Fassade W 79,0 35 75,1 45,3 960 169 6 0 3 -55,6 1,2 -16,6 -0,1 0,2 0,0 0,0 13,2 13,2

Versandhalle Tor N-geschlossen 79,0 12 77,1 63,8 22 101 6 0 3 -51,1 1,4 -0,2 -0,4 0,0 0,0 35,9

Versandhalle Tor N-offen 79,0 0 89,4 76,0 22 101 6 0 3 -51,1 1,5 0,0 -0,8 0,0 0,0 48,0

Versandhalle Tor S-geschlossen 79,0 12 77,8 63,8 25 187 6 0 3 -56,4 1,2 -22,3 -0,4 3,2 0,0 12,1

Versandhalle Tor S-offen 79,0 0 90,0 76,0 25 187 6 0 3 -56,4 1,4 -23,7 -0,9 3,3 0,0 22,7

Parkhaus Ebene 3 89,9 57,4 1777 108 0 0 0 -51,6 1,5 -5,2 -0,5 0,0 -9,7 -2,7 24,3 31,4
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Schalltechnische Untersuchung
Nebau Layher Werk III in Güglingen

- Teilpegelliste Ausbreitungsberechnung, Gewerbe -

Anlage A31
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IO 7 - Daimlerstraße   SW EG   RW,T 70 dB(A)   RW,N 70 dB(A)   RW,T,max 100 dB(A)   RW,N,max 90 dB(A)   LrT 60,7 dB(A)   LrN 46,4 dB(A)   LT,max 65,0 dB(A)   LN,max 55,6 dB(A)   

01a-Lkw WE ein 89,5 49,9 9099 237 0 0 0 -58,5 1,6 -3,1 -1,2 0,3 1,9 7,0 30,5 35,6

01b-Lkw WE aus 89,5 53,3 4171 176 0 0 0 -55,9 1,3 -4,9 -0,9 0,4 1,9 31,5

02-Lkw intern+sonstige 89,5 44,2 34188 172 0 0 0 -55,7 1,2 -3,2 -0,8 0,6 0,0 31,7

03-Lkw Versand ein/aus 89,5 52,9 4577 97 0 0 0 -50,7 0,8 -0,6 -0,6 0,6 1,9 40,9

04-Diesel Stapler Betriebsgelände 100,0 54,3 37484 180 5 0 0 -56,1 1,3 -3,5 -0,9 0,7 14,1 60,5

05-Technik Dach WE-Halle 90,0 90,0 358 0 0 0 -62,1 1,2 -8,0 -1,1 0,0 0,0 0,0 19,9 19,9

06a-Technik Dach Produktionshalle 87,0 87,0 256 0 0 0 -59,1 1,2 -7,3 -0,9 0,0 0,0 0,0 20,8 20,8

06b-Technik Dach Produktionshalle 87,0 87,0 181 0 0 0 -56,2 1,2 -6,4 -0,8 0,8 0,0 0,0 25,6 25,6

07-Technik Dach Versandhalle 90,0 90,0 121 0 0 0 -52,6 1,2 -7,6 -0,5 0,9 0,0 0,0 31,4 31,4

P/WE-Halle Dach 79,0 42 85,0 38,3 47284 268 6 0 0 -59,6 0,7 -6,6 -0,2 0,2 0,0 0,0 25,5 25,5

P/WE-Halle Fassade N1 79,0 35 72,0 45,3 468 152 6 0 3 -54,6 0,6 -1,7 -0,2 0,5 0,0 0,0 25,5 25,5

P/WE-Halle Fassade N2 79,0 35 67,8 45,3 178 156 6 0 3 -54,8 0,6 -3,1 -0,2 0,0 0,0 0,0 19,3 19,3

P/WE-Halle Fassade N3 79,0 35 73,7 45,3 699 168 6 0 3 -55,5 0,6 -8,8 -0,1 0,5 0,0 0,0 19,3 19,3

P/WE-Halle Fassade N4 79,0 35 76,3 45,3 1258 231 6 0 3 -58,2 0,6 -11,8 -0,1 0,0 0,0 0,0 15,7 15,7

P/WE-Halle Fassade O1 79,0 35 71,0 45,3 376 308 6 0 3 -60,8 0,8 -15,5 -0,2 0,0 0,0 0,0 4,4 4,4

P/WE-Halle Fassade O2 79,0 35 72,9 45,3 581 279 6 0 3 -59,9 0,7 -4,8 -0,3 0,0 0,0 0,0 17,6 17,6

P/WE-Halle Fassade O3 79,0 35 63,7 45,3 71 256 6 0 3 -59,2 0,7 -12,4 -0,1 0,0 0,0 0,0 1,8 1,8

P/WE-Halle Fassade O4 79,0 35 72,3 45,3 504 234 6 0 3 -58,4 0,6 -1,5 -0,3 0,0 0,0 0,0 21,8 21,8

P/WE-Halle Fassade O5 79,0 35 62,7 45,3 56 215 6 0 3 -57,6 0,6 -1,5 -0,3 0,0 0,0 0,0 12,9 12,9

P/WE-Halle Fassade O6 79,0 35 74,8 45,3 906 176 6 0 3 -55,9 0,6 -1,8 -0,2 0,2 0,0 0,0 26,6 26,6

P/WE-Halle Fassade S 79,0 35 78,1 45,3 1943 403 6 0 3 -63,1 1,0 -19,4 -0,2 0,0 0,0 0,0 5,5 5,5

P/WE-Halle Fassade W1 79,0 42 67,2 38,3 777 341 6 0 3 -61,7 0,8 -10,9 -0,2 0,0 0,0 0,0 4,3 4,3

P/WE-Halle Fassade W1 79,0 42 71,6 38,3 2169 328 6 0 3 -61,3 0,9 -20,1 -0,2 0,0 0,0 0,0 -0,1 -0,1

P/WE-Halle Fassade W2 79,0 42 58,9 38,3 116 391 6 0 3 -62,8 1,0 -20,3 -0,3 0,0 0,0 0,0 -14,5 -14,5

P/WE-Halle Fassade W3 79,0 42 67,3 38,3 802 413 6 0 3 -63,3 1,1 -20,0 -0,3 0,0 0,0 0,0 -6,3 -6,3

P/WE-Halle Tor N-geschlossen 79,0 12 77,7 63,8 25 231 6 0 3 -58,3 1,4 -15,5 -0,2 0,0 0,0 14,1

P/WE-Halle Tor N-offen 79,0 0 90,0 76,0 25 231 6 0 3 -58,3 1,6 -18,5 -0,5 0,0 0,0 23,3

P/WE-Halle Tor O-geschlossen 79,0 12 77,7 63,8 25 347 6 0 3 -61,8 1,8 -14,8 -0,3 0,0 0,0 11,7

P/WE-Halle Tor O-offen 79,0 0 90,0 76,0 25 347 6 0 3 -61,8 2,0 -17,7 -0,7 0,0 0,0 20,8
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Schalltechnische Untersuchung
Nebau Layher Werk III in Güglingen

- Teilpegelliste Ausbreitungsberechnung, Gewerbe -

Anlage A32
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Parkhaus Abfahrt 67,2 47,5 93 72 0 0 0 -48,1 0,6 -0,2 -0,6 0,1 11,7 18,8 30,7 37,7

Parkhaus Ebene 0 Nordfassade 60,7 0 79,1 57,7 137 145 0 0 3 -54,2 1,3 -17,1 -0,4 0,0 0,0 7,0 11,8 18,8

Parkhaus Ebene 0 Ostfassade 60,7 0 76,9 57,7 82 114 0 0 3 -52,2 1,0 -1,1 -1,1 0,0 0,0 7,0 26,6 33,6

Parkhaus Ebene 0 Südfassade 60,7 0 79,1 57,7 137 130 0 0 3 -53,3 1,1 -3,0 -1,2 0,0 0,0 7,0 25,7 32,7

Parkhaus Ebene 0 Westfassade 60,7 0 76,9 57,7 82 164 0 0 3 -55,3 1,4 -21,3 -0,6 0,2 0,0 7,0 4,2 11,2

Parkhaus Ebene 1 Nordfassade 60,7 0 79,1 57,7 137 145 0 0 3 -54,2 1,3 -17,1 -0,3 0,0 0,0 7,0 11,8 18,8

Parkhaus Ebene 1 Ostfassade 60,7 0 76,9 57,7 82 114 0 0 3 -52,2 1,3 0,0 -0,8 0,0 0,0 7,0 28,2 35,2

Parkhaus Ebene 1 Südfassade 60,7 0 79,1 57,7 137 130 0 0 3 -53,3 1,3 -0,3 -1,0 0,0 0,0 7,0 28,8 35,8

Parkhaus Ebene 1 Westfassade 60,7 0 76,9 57,7 82 164 0 0 3 -55,3 1,3 -19,5 -0,4 0,1 0,0 7,0 6,0 13,0

Parkhaus Ebene 2 Nordfassade 60,7 0 79,1 57,7 137 145 0 0 3 -54,2 1,4 -15,7 -0,3 0,0 0,0 7,0 13,4 20,4

Parkhaus Ebene 2 Ostfassade 60,7 0 76,9 57,7 82 115 0 0 3 -52,2 1,4 0,0 -0,8 0,0 0,0 7,0 28,3 35,3

Parkhaus Ebene 2 Südfassade 60,7 0 79,1 57,7 137 130 0 0 3 -53,3 1,4 -0,1 -0,9 0,0 0,0 7,0 29,2 36,2

Parkhaus Ebene 2 Westfassade 60,7 0 76,9 57,7 82 164 0 0 3 -55,3 1,4 -17,6 -0,3 0,1 0,0 7,0 8,1 15,1

Parkhaus Zufahrt 67,4 47,5 98 73 0 0 0 -48,3 0,6 -0,1 -0,6 0,1 11,7 18,8 30,8 37,8

Versandhalle Dach 79,0 35 82,1 45,3 4795 121 6 0 0 -52,7 0,9 -6,4 -0,1 0,5 0,0 0,0 30,3 30,3

Versandhalle Fassade N 79,0 35 73,7 45,3 698 120 6 0 3 -52,6 0,6 -8,4 -0,1 0,0 0,0 0,0 22,2 22,2

Versandhalle Fassade O1 79,0 35 75,0 45,3 948 95 6 0 3 -50,5 0,6 -0,3 -0,1 0,0 0,0 0,0 33,8 33,8

Versandhalle Fassade O2 79,0 35 56,1 45,3 12 107 6 0 3 -51,6 0,6 -1,1 -0,1 0,0 0,0 0,0 12,8 12,8

Versandhalle Fassade S1 79,0 35 71,5 45,3 419 143 6 0 3 -54,1 0,5 -15,7 -0,1 5,4 0,0 0,0 16,6 16,6

Versandhalle Fassade S2 79,0 35 69,7 45,3 276 117 6 0 3 -52,3 0,6 -12,3 -0,1 2,5 0,0 0,0 17,0 17,0

Versandhalle Fassade W 79,0 35 75,1 45,3 960 153 6 0 3 -54,7 0,5 -18,6 -0,1 0,4 0,0 0,0 11,5 11,5

Versandhalle Tor N-geschlossen 79,0 12 77,1 63,8 22 97 6 0 3 -50,7 1,1 -7,5 -0,2 0,0 0,0 28,8

Versandhalle Tor N-offen 79,0 0 89,4 76,0 22 97 6 0 3 -50,7 1,3 -9,0 -0,3 0,0 0,0 39,6

Versandhalle Tor S-geschlossen 79,0 12 77,8 63,8 25 152 6 0 3 -54,6 1,0 -21,2 -0,3 4,4 0,0 16,0

Versandhalle Tor S-offen 79,0 0 90,0 76,0 25 152 6 0 3 -54,6 1,2 -23,0 -0,7 4,4 0,0 26,2

Parkhaus Ebene 3 89,9 57,4 1777 137 0 0 0 -53,7 1,5 -4,9 -0,7 0,0 -9,7 -2,7 22,3 29,3
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Schalltechnische Untersuchung
Nebau Layher Werk III in Güglingen

- Teilpegelliste Ausbreitungsberechnung, Gewerbe -

Anlage A33
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IO 7 - Daimlerstraße   SW 1.OG   RW,T 70 dB(A)   RW,N 70 dB(A)   RW,T,max 100 dB(A)   RW,N,max 90 dB(A)   LrT 61,5 dB(A)   LrN 47,0 dB(A)   LT,max 65,1 dB(A)   LN,max 55,9 dB(A)   

01a-Lkw WE ein 89,5 49,9 9099 237 0 0 0 -58,5 1,1 -1,4 -1,4 0,3 1,9 7,0 31,5 36,6

01b-Lkw WE aus 89,5 53,3 4171 176 0 0 0 -55,9 0,8 -4,4 -0,8 0,6 1,9 31,7

02-Lkw intern+sonstige 89,5 44,2 34188 172 0 0 0 -55,7 0,9 -2,3 -0,9 0,8 0,0 32,4

03-Lkw Versand ein/aus 89,5 52,9 4577 97 0 0 0 -50,7 0,8 -0,4 -0,6 0,7 1,9 41,2

04-Diesel Stapler Betriebsgelände 100,0 54,3 37484 180 5 0 0 -56,1 1,0 -2,5 -1,0 0,9 14,1 61,3

05-Technik Dach WE-Halle 90,0 90,0 358 0 0 0 -62,1 1,7 -6,6 -1,2 0,0 0,0 0,0 21,9 21,9

06a-Technik Dach Produktionshalle 87,0 87,0 255 0 0 0 -59,1 1,7 -6,2 -1,0 0,0 0,0 0,0 22,3 22,3

06b-Technik Dach Produktionshalle 87,0 87,0 181 0 0 0 -56,2 1,7 -5,6 -0,9 0,8 0,0 0,0 26,8 26,8

07-Technik Dach Versandhalle 90,0 90,0 121 0 0 0 -52,6 1,7 -6,1 -0,6 0,7 0,0 0,0 33,1 33,1

P/WE-Halle Dach 79,0 42 85,0 38,3 47284 268 6 0 0 -59,6 1,6 -6,1 -0,2 0,1 0,0 0,0 26,8 26,8

P/WE-Halle Fassade N1 79,0 35 72,0 45,3 468 152 6 0 3 -54,6 1,3 -1,4 -0,2 0,5 0,0 0,0 26,6 26,6

P/WE-Halle Fassade N2 79,0 35 67,8 45,3 178 155 6 0 3 -54,8 1,3 -2,4 -0,2 0,0 0,0 0,0 20,6 20,6

P/WE-Halle Fassade N3 79,0 35 73,7 45,3 699 168 6 0 3 -55,5 1,3 -8,3 -0,1 0,5 0,0 0,0 20,5 20,5

P/WE-Halle Fassade N4 79,0 35 76,3 45,3 1258 230 6 0 3 -58,2 1,3 -10,9 -0,2 0,0 0,0 0,0 17,2 17,2

P/WE-Halle Fassade O1 79,0 35 71,0 45,3 376 308 6 0 3 -60,8 1,4 -15,8 -0,2 0,0 0,0 0,0 4,7 4,7

P/WE-Halle Fassade O2 79,0 35 72,9 45,3 581 279 6 0 3 -59,9 1,3 -3,9 -0,3 0,0 0,0 0,0 19,1 19,1

P/WE-Halle Fassade O3 79,0 35 63,7 45,3 71 256 6 0 3 -59,2 1,3 -12,7 -0,2 0,0 0,0 0,0 2,0 2,0

P/WE-Halle Fassade O4 79,0 35 72,3 45,3 504 234 6 0 3 -58,4 1,4 -0,6 -0,3 0,0 0,0 0,0 23,4 23,4

P/WE-Halle Fassade O5 79,0 35 62,7 45,3 56 215 6 0 3 -57,6 1,3 -0,7 -0,3 0,0 0,0 0,0 14,5 14,5

P/WE-Halle Fassade O6 79,0 35 74,8 45,3 906 176 6 0 3 -55,9 1,3 -1,6 -0,2 0,1 0,0 0,0 27,6 27,6

P/WE-Halle Fassade S 79,0 35 78,1 45,3 1943 403 6 0 3 -63,1 1,5 -19,4 -0,3 0,0 0,0 0,0 5,9 5,9

P/WE-Halle Fassade W1 79,0 42 67,2 38,3 777 341 6 0 3 -61,7 1,4 -10,4 -0,3 0,0 0,0 0,0 5,3 5,3

P/WE-Halle Fassade W1 79,0 42 71,6 38,3 2169 328 6 0 3 -61,3 1,4 -19,9 -0,2 0,0 0,0 0,0 0,6 0,6

P/WE-Halle Fassade W2 79,0 42 58,9 38,3 116 391 6 0 3 -62,8 1,6 -20,2 -0,3 0,0 0,0 0,0 -13,8 -13,8

P/WE-Halle Fassade W3 79,0 42 67,3 38,3 802 413 6 0 3 -63,3 1,6 -20,0 -0,3 0,0 0,0 0,0 -5,7 -5,7

P/WE-Halle Tor N-geschlossen 79,0 12 77,7 63,8 25 231 6 0 3 -58,3 1,3 -14,7 -0,2 0,0 0,0 14,9

P/WE-Halle Tor N-offen 79,0 0 90,0 76,0 25 231 6 0 3 -58,3 1,5 -17,4 -0,5 0,0 0,0 24,3

P/WE-Halle Tor O-geschlossen 79,0 12 77,7 63,8 25 347 6 0 3 -61,8 1,7 -14,4 -0,3 0,0 0,0 11,9

P/WE-Halle Tor O-offen 79,0 0 90,0 76,0 25 347 6 0 3 -61,8 1,9 -17,1 -0,7 0,0 0,0 21,3
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Schalltechnische Untersuchung
Nebau Layher Werk III in Güglingen

- Teilpegelliste Ausbreitungsberechnung, Gewerbe -

Anlage A34
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Parkhaus Abfahrt 67,2 47,5 93 72 0 0 0 -48,1 0,7 -0,1 -0,6 0,2 11,7 18,8 30,9 38,0

Parkhaus Ebene 0 Nordfassade 60,7 0 79,1 57,7 137 145 0 0 3 -54,2 0,9 -17,2 -0,4 0,0 0,0 7,0 11,2 18,2

Parkhaus Ebene 0 Ostfassade 60,7 0 76,9 57,7 82 114 0 0 3 -52,2 0,9 -0,7 -1,0 0,0 0,0 7,0 26,9 33,9

Parkhaus Ebene 0 Südfassade 60,7 0 79,1 57,7 137 130 0 0 3 -53,3 0,8 -1,1 -1,2 0,0 0,0 7,0 27,3 34,3

Parkhaus Ebene 0 Westfassade 60,7 0 76,9 57,7 82 164 0 0 3 -55,3 0,8 -19,8 -0,5 0,1 0,0 7,0 5,2 12,2

Parkhaus Ebene 1 Nordfassade 60,7 0 79,1 57,7 137 145 0 0 3 -54,2 1,5 -17,1 -0,3 0,0 0,0 7,0 12,0 19,0

Parkhaus Ebene 1 Ostfassade 60,7 0 76,9 57,7 82 114 0 0 3 -52,2 1,5 0,0 -0,8 0,0 0,0 7,0 28,4 35,4

Parkhaus Ebene 1 Südfassade 60,7 0 79,1 57,7 137 130 0 0 3 -53,3 1,5 -0,1 -0,9 0,0 0,0 7,0 29,3 36,3

Parkhaus Ebene 1 Westfassade 60,7 0 76,9 57,7 82 164 0 0 3 -55,3 1,5 -19,6 -0,4 0,1 0,0 7,0 6,1 13,1

Parkhaus Ebene 2 Nordfassade 60,7 0 79,1 57,7 137 145 0 0 3 -54,2 1,6 -15,7 -0,3 0,0 0,0 7,0 13,6 20,6

Parkhaus Ebene 2 Ostfassade 60,7 0 76,9 57,7 82 114 0 0 3 -52,2 1,6 0,0 -0,8 0,0 0,0 7,0 28,5 35,5

Parkhaus Ebene 2 Südfassade 60,7 0 79,1 57,7 137 130 0 0 3 -53,3 1,6 0,0 -0,9 0,0 0,0 7,0 29,5 36,5

Parkhaus Ebene 2 Westfassade 60,7 0 76,9 57,7 82 164 0 0 3 -55,3 1,6 -17,6 -0,3 0,1 0,0 7,0 8,3 15,3

Parkhaus Zufahrt 67,4 47,5 98 74 0 0 0 -48,3 0,7 0,0 -0,6 0,1 11,7 18,8 30,9 38,0

Versandhalle Dach 79,0 35 82,1 45,3 4795 121 6 0 0 -52,6 1,6 -5,9 -0,1 0,5 0,0 0,0 31,5 31,5

Versandhalle Fassade N 79,0 35 73,7 45,3 698 120 6 0 3 -52,6 1,3 -8,6 -0,1 0,0 0,0 0,0 22,8 22,8

Versandhalle Fassade O1 79,0 35 75,0 45,3 948 95 6 0 3 -50,5 1,3 -0,1 -0,1 0,0 0,0 0,0 34,6 34,6

Versandhalle Fassade O2 79,0 35 56,1 45,3 12 107 6 0 3 -51,6 1,3 -1,0 -0,1 0,0 0,0 0,0 13,6 13,6

Versandhalle Fassade S1 79,0 35 71,5 45,3 419 143 6 0 3 -54,1 1,3 -15,8 -0,1 6,0 0,0 0,0 17,8 17,8

Versandhalle Fassade S2 79,0 35 69,7 45,3 276 117 6 0 3 -52,3 1,3 -12,6 -0,1 2,8 0,0 0,0 17,8 17,8

Versandhalle Fassade W 79,0 35 75,1 45,3 960 153 6 0 3 -54,7 1,2 -18,8 -0,1 0,4 0,0 0,0 12,2 12,2

Versandhalle Tor N-geschlossen 79,0 12 77,1 63,8 22 97 6 0 3 -50,7 1,4 -7,5 -0,2 0,0 0,0 29,1

Versandhalle Tor N-offen 79,0 0 89,4 76,0 22 97 6 0 3 -50,7 1,5 -8,8 -0,3 0,0 0,0 40,0

Versandhalle Tor S-geschlossen 79,0 12 77,8 63,8 25 152 6 0 3 -54,6 1,2 -21,4 -0,3 4,7 0,0 16,3

Versandhalle Tor S-offen 79,0 0 90,0 76,0 25 152 6 0 3 -54,6 1,4 -23,2 -0,7 4,8 0,0 26,7

Parkhaus Ebene 3 89,9 57,4 1777 137 0 0 0 -53,7 1,5 -4,4 -0,8 0,0 -9,7 -2,7 22,7 29,7
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Schalltechnische Untersuchung
Nebau Layher Werk III in Güglingen

- Teilpegelliste Ausbreitungsberechnung, Gewerbe -

Anlage A35
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IO 8 - Daimlerstraße 6   SW EG   RW,T 70 dB(A)   RW,N 70 dB(A)   RW,T,max 100 dB(A)   RW,N,max 90 dB(A)   LrT 60,6 dB(A)   LrN 44,9 dB(A)   LT,max 64,6 dB(A)   LN,max 61,0 dB(A)   

01a-Lkw WE ein 89,5 49,9 9099 184 0 0 0 -56,3 1,3 -1,3 -1,1 0,5 1,9 7,0 34,6 39,6

01b-Lkw WE aus 89,5 53,3 4171 156 0 0 0 -54,9 1,1 -2,6 -0,7 0,7 1,9 35,0

02-Lkw intern+sonstige 89,5 44,2 34188 180 0 0 0 -56,1 1,3 -2,7 -0,8 0,8 0,0 31,9

03-Lkw Versand ein/aus 89,5 52,9 4577 101 0 0 0 -51,1 0,8 -0,3 -0,7 0,5 1,9 40,7

04-Diesel Stapler Betriebsgelände 100,0 54,3 37484 193 5 0 0 -56,7 1,4 -3,1 -1,0 0,9 14,1 60,5

05-Technik Dach WE-Halle 90,0 90,0 324 0 0 0 -61,2 1,2 -6,5 -1,2 0,0 0,0 0,0 22,2 22,2

06a-Technik Dach Produktionshalle 87,0 87,0 221 0 0 0 -57,9 1,2 -6,5 -1,0 0,0 0,0 0,0 22,8 22,8

06b-Technik Dach Produktionshalle 87,0 87,0 161 0 0 0 -55,1 1,2 -8,1 -0,6 0,0 0,0 0,0 24,4 24,4

07-Technik Dach Versandhalle 90,0 90,0 142 0 0 0 -54,1 1,2 -5,8 -0,8 0,0 0,0 0,0 30,5 30,5

P/WE-Halle Dach 79,0 42 85,0 38,3 47284 249 6 0 0 -58,9 0,7 -5,4 -0,2 0,1 0,0 0,0 27,4 27,4

P/WE-Halle Fassade N1 79,0 35 72,0 45,3 468 132 6 0 3 -53,4 0,6 -1,5 -0,1 0,9 0,0 0,0 27,4 27,4

P/WE-Halle Fassade N2 79,0 35 67,8 45,3 178 146 6 0 3 -54,3 0,6 -1,4 -0,2 0,0 0,0 0,0 21,5 21,5

P/WE-Halle Fassade N3 79,0 35 73,7 45,3 699 167 6 0 3 -55,4 0,6 -1,2 -0,2 0,2 0,0 0,0 26,6 26,6

P/WE-Halle Fassade N4 79,0 35 76,3 45,3 1258 242 6 0 3 -58,7 0,6 -6,7 -0,2 0,1 0,0 0,0 20,4 20,4

P/WE-Halle Fassade O1 79,0 35 71,0 45,3 376 266 6 0 3 -59,5 0,7 -15,3 -0,2 0,0 0,0 0,0 5,8 5,8

P/WE-Halle Fassade O2 79,0 35 72,9 45,3 581 236 6 0 3 -58,5 0,6 -2,4 -0,3 0,0 0,0 0,0 21,4 21,4

P/WE-Halle Fassade O3 79,0 35 63,7 45,3 71 214 6 0 3 -57,6 0,6 -11,4 -0,1 0,0 0,0 0,0 4,2 4,2

P/WE-Halle Fassade O4 79,0 35 72,3 45,3 504 192 6 0 3 -56,7 0,6 -0,7 -0,2 0,0 0,0 0,0 24,3 24,3

P/WE-Halle Fassade O5 79,0 35 62,7 45,3 56 176 6 0 3 -55,9 0,5 -0,5 -0,2 0,0 0,0 0,0 15,6 15,6

P/WE-Halle Fassade O6 79,0 35 74,8 45,3 906 143 6 0 3 -54,1 0,6 -1,0 -0,2 0,2 0,0 0,0 29,2 29,2

P/WE-Halle Fassade S 79,0 35 78,1 45,3 1943 370 6 0 3 -62,4 1,0 -18,9 -0,2 0,0 0,0 0,0 6,6 6,6

P/WE-Halle Fassade W1 79,0 42 67,2 38,3 777 301 6 0 3 -60,6 0,7 -8,9 -0,2 0,0 0,0 0,0 7,2 7,2

P/WE-Halle Fassade W1 79,0 42 71,6 38,3 2169 331 6 0 3 -61,4 0,9 -19,3 -0,2 0,0 0,0 0,0 0,6 0,6

P/WE-Halle Fassade W2 79,0 42 58,9 38,3 116 377 6 0 3 -62,5 1,0 -20,2 -0,2 0,0 0,0 0,0 -14,0 -14,0

P/WE-Halle Fassade W3 79,0 42 67,3 38,3 802 396 6 0 3 -62,9 1,0 -20,1 -0,3 0,0 0,0 0,0 -6,0 -6,0

P/WE-Halle Tor N-geschlossen 79,0 12 77,7 63,8 25 243 6 0 3 -58,7 1,4 -12,6 -0,2 0,0 0,0 16,6

P/WE-Halle Tor N-offen 79,0 0 90,0 76,0 25 243 6 0 3 -58,7 1,6 -15,8 -0,4 0,0 0,0 25,7

P/WE-Halle Tor O-geschlossen 79,0 12 77,7 63,8 25 306 6 0 3 -60,7 1,7 -12,8 -0,3 0,0 0,0 14,7

P/WE-Halle Tor O-offen 79,0 0 90,0 76,0 25 306 6 0 3 -60,7 1,9 -15,8 -0,6 0,0 0,0 23,8
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Schalltechnische Untersuchung
Nebau Layher Werk III in Güglingen

- Teilpegelliste Ausbreitungsberechnung, Gewerbe -

Anlage A36

Schallquelle Li

dB(A)

R'w
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dB(A)

LrN
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Parkhaus Abfahrt 67,2 47,5 93 125 0 0 0 -52,9 0,9 -0,5 -1,0 0,3 11,7 18,8 25,7 32,7

Parkhaus Ebene 0 Nordfassade 60,7 0 79,1 57,7 137 202 0 0 3 -57,1 1,7 -18,8 -0,5 0,0 0,0 7,0 7,4 14,4

Parkhaus Ebene 0 Ostfassade 60,7 0 76,9 57,7 82 171 0 0 3 -55,7 1,5 -0,6 -1,3 0,0 0,0 7,0 23,8 30,8

Parkhaus Ebene 0 Südfassade 60,7 0 79,1 57,7 137 180 0 0 3 -56,1 1,5 -2,9 -1,7 0,1 0,0 7,0 22,9 29,9

Parkhaus Ebene 0 Westfassade 60,7 0 76,9 57,7 82 213 0 0 3 -57,6 1,6 -20,6 -0,6 0,0 0,0 7,0 2,7 9,7

Parkhaus Ebene 1 Nordfassade 60,7 0 79,1 57,7 137 202 0 0 3 -57,1 1,4 -18,7 -0,5 0,0 0,0 7,0 7,2 14,2

Parkhaus Ebene 1 Ostfassade 60,7 0 76,9 57,7 82 171 0 0 3 -55,7 1,3 0,0 -1,1 0,0 0,0 7,0 24,4 31,4

Parkhaus Ebene 1 Südfassade 60,7 0 79,1 57,7 137 180 0 0 3 -56,1 1,3 -1,0 -1,2 0,1 0,0 7,0 25,1 32,1

Parkhaus Ebene 1 Westfassade 60,7 0 76,9 57,7 82 213 0 0 3 -57,6 1,5 -20,5 -0,6 0,0 0,0 7,0 2,7 9,7

Parkhaus Ebene 2 Nordfassade 60,7 0 79,1 57,7 137 202 0 0 3 -57,1 1,4 -16,8 -0,4 0,0 0,0 7,0 9,2 16,2

Parkhaus Ebene 2 Ostfassade 60,7 0 76,9 57,7 82 171 0 0 3 -55,7 1,4 0,0 -1,1 0,0 0,0 7,0 24,5 31,5

Parkhaus Ebene 2 Südfassade 60,7 0 79,1 57,7 137 181 0 0 3 -56,1 1,4 -0,7 -1,1 0,0 0,0 7,0 25,5 32,5

Parkhaus Ebene 2 Westfassade 60,7 0 76,9 57,7 82 214 0 0 3 -57,6 1,4 -18,3 -0,4 0,0 0,0 7,0 4,9 11,9

Parkhaus Zufahrt 67,4 47,5 98 128 0 0 0 -53,2 0,9 -0,2 -1,1 0,1 11,7 18,8 25,8 32,8

Versandhalle Dach 79,0 35 82,1 45,3 4795 143 6 0 0 -54,1 0,8 -5,6 -0,1 0,2 0,0 0,0 29,3 29,3

Versandhalle Fassade N 79,0 35 73,7 45,3 698 160 6 0 3 -55,1 0,5 -13,2 -0,1 1,3 0,0 0,0 16,2 16,2

Versandhalle Fassade O1 79,0 35 75,0 45,3 948 117 6 0 3 -52,4 0,6 0,0 -0,1 0,0 0,0 0,0 32,1 32,1

Versandhalle Fassade O2 79,0 35 56,1 45,3 12 106 6 0 3 -51,5 0,6 -1,1 -0,1 0,0 0,0 0,0 12,8 12,8

Versandhalle Fassade S1 79,0 35 71,5 45,3 419 146 6 0 3 -54,3 0,5 -3,0 -0,2 0,7 0,0 0,0 24,3 24,3

Versandhalle Fassade S2 79,0 35 69,7 45,3 276 117 6 0 3 -52,4 0,5 -1,6 -0,1 0,0 0,0 0,0 25,1 25,1

Versandhalle Fassade W 79,0 35 75,1 45,3 960 174 6 0 3 -55,8 0,5 -17,4 -0,1 0,8 0,0 0,0 12,1 12,1

Versandhalle Tor N-geschlossen 79,0 12 77,1 63,8 22 140 6 0 3 -53,9 1,0 -12,0 -0,2 0,0 0,0 21,0

Versandhalle Tor N-offen 79,0 0 89,4 76,0 22 140 6 0 3 -53,9 1,2 -14,5 -0,4 0,0 0,0 30,8

Versandhalle Tor S-geschlossen 79,0 12 77,8 63,8 25 156 6 0 3 -54,9 1,0 -6,1 -0,4 1,3 0,0 27,8

Versandhalle Tor S-offen 79,0 0 90,0 76,0 25 156 6 0 3 -54,9 1,2 -7,0 -0,8 2,6 0,0 40,1

Parkhaus Ebene 3 89,9 57,4 1777 191 0 0 0 -56,6 1,4 -4,3 -1,1 0,0 -9,7 -2,7 19,6 26,6
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Schalltechnische Untersuchung
Nebau Layher Werk III in Güglingen

- Teilpegelliste Ausbreitungsberechnung, Gewerbe -

Anlage A37
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IO 8 - Daimlerstraße 6   SW 1.OG   RW,T 70 dB(A)   RW,N 70 dB(A)   RW,T,max 100 dB(A)   RW,N,max 90 dB(A)   LrT 61,1 dB(A)   LrN 45,4 dB(A)   LT,max 64,8 dB(A)   LN,max 61,4 dB(A)   

01a-Lkw WE ein 89,5 49,9 9099 184 0 0 0 -56,3 1,0 -0,4 -1,0 0,6 1,9 7,0 35,3 40,3

01b-Lkw WE aus 89,5 53,3 4171 156 0 0 0 -54,9 0,9 -2,2 -0,7 1,0 1,9 35,6

02-Lkw intern+sonstige 89,5 44,2 34188 180 0 0 0 -56,1 1,0 -2,2 -0,8 1,0 0,0 32,4

03-Lkw Versand ein/aus 89,5 52,9 4577 101 0 0 0 -51,1 0,8 -0,3 -0,6 0,6 1,9 40,9

04-Diesel Stapler Betriebsgelände 100,0 54,3 37484 193 5 0 0 -56,7 1,0 -2,6 -1,0 1,2 14,1 60,9

05-Technik Dach WE-Halle 90,0 90,0 323 0 0 0 -61,2 1,7 -5,5 -1,4 0,0 0,0 0,0 23,6 23,6

06a-Technik Dach Produktionshalle 87,0 87,0 220 0 0 0 -57,9 1,7 -5,4 -1,0 0,0 0,0 0,0 24,4 24,4

06b-Technik Dach Produktionshalle 87,0 87,0 161 0 0 0 -55,1 1,7 -6,8 -0,6 0,0 0,0 0,0 26,1 26,1

07-Technik Dach Versandhalle 90,0 90,0 142 0 0 0 -54,0 1,7 -5,0 -0,9 0,0 0,0 0,0 31,8 31,8

P/WE-Halle Dach 79,0 42 85,0 38,3 47284 248 6 0 0 -58,9 1,6 -5,1 -0,2 0,1 0,0 0,0 28,5 28,5

P/WE-Halle Fassade N1 79,0 35 72,0 45,3 468 132 6 0 3 -53,4 1,3 -1,4 -0,1 1,1 0,0 0,0 28,5 28,5

P/WE-Halle Fassade N2 79,0 35 67,8 45,3 178 145 6 0 3 -54,2 1,3 -1,2 -0,2 0,0 0,0 0,0 22,4 22,4

P/WE-Halle Fassade N3 79,0 35 73,7 45,3 699 166 6 0 3 -55,4 1,3 -0,8 -0,2 0,2 0,0 0,0 27,8 27,8

P/WE-Halle Fassade N4 79,0 35 76,3 45,3 1258 242 6 0 3 -58,7 1,3 -5,8 -0,2 0,0 0,0 0,0 22,0 22,0

P/WE-Halle Fassade O1 79,0 35 71,0 45,3 376 266 6 0 3 -59,5 1,3 -15,6 -0,2 0,0 0,0 0,0 6,0 6,0

P/WE-Halle Fassade O2 79,0 35 72,9 45,3 581 236 6 0 3 -58,5 1,3 -1,7 -0,3 0,0 0,0 0,0 22,8 22,8

P/WE-Halle Fassade O3 79,0 35 63,7 45,3 71 214 6 0 3 -57,6 1,3 -11,7 -0,1 0,0 0,0 0,0 4,6 4,6

P/WE-Halle Fassade O4 79,0 35 72,3 45,3 504 192 6 0 3 -56,7 1,3 -0,3 -0,2 0,0 0,0 0,0 25,5 25,5

P/WE-Halle Fassade O5 79,0 35 62,7 45,3 56 176 6 0 3 -55,9 1,3 -0,2 -0,2 0,0 0,0 0,0 16,7 16,7

P/WE-Halle Fassade O6 79,0 35 74,8 45,3 906 143 6 0 3 -54,1 1,3 -0,9 -0,2 0,2 0,0 0,0 30,2 30,2

P/WE-Halle Fassade S 79,0 35 78,1 45,3 1943 370 6 0 3 -62,4 1,4 -19,0 -0,2 0,0 0,0 0,0 7,0 7,0

P/WE-Halle Fassade W1 79,0 42 67,2 38,3 777 301 6 0 3 -60,6 1,3 -8,7 -0,2 0,0 0,0 0,0 8,0 8,0

P/WE-Halle Fassade W1 79,0 42 71,6 38,3 2169 331 6 0 3 -61,4 1,4 -19,3 -0,2 0,0 0,0 0,0 1,2 1,2

P/WE-Halle Fassade W2 79,0 42 58,9 38,3 116 377 6 0 3 -62,5 1,5 -20,1 -0,3 0,0 0,0 0,0 -13,4 -13,4

P/WE-Halle Fassade W3 79,0 42 67,3 38,3 802 396 6 0 3 -62,9 1,5 -20,0 -0,3 0,0 0,0 0,0 -5,3 -5,3

P/WE-Halle Tor N-geschlossen 79,0 12 77,7 63,8 25 243 6 0 3 -58,7 1,3 -11,4 -0,2 0,0 0,0 17,7

P/WE-Halle Tor N-offen 79,0 0 90,0 76,0 25 243 6 0 3 -58,7 1,5 -14,0 -0,5 0,0 0,0 27,3

P/WE-Halle Tor O-geschlossen 79,0 12 77,7 63,8 25 306 6 0 3 -60,7 1,5 -12,7 -0,3 0,0 0,0 14,5

P/WE-Halle Tor O-offen 79,0 0 90,0 76,0 25 306 6 0 3 -60,7 1,7 -15,5 -0,6 0,0 0,0 23,9
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Schalltechnische Untersuchung
Nebau Layher Werk III in Güglingen

- Teilpegelliste Ausbreitungsberechnung, Gewerbe -

Anlage A38
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Parkhaus Abfahrt 67,2 47,5 93 125 0 0 0 -52,9 0,4 -0,3 -1,0 0,4 11,7 18,8 25,5 32,5

Parkhaus Ebene 0 Nordfassade 60,7 0 79,1 57,7 137 202 0 0 3 -57,1 1,0 -19,0 -0,5 0,0 0,0 7,0 6,5 13,5

Parkhaus Ebene 0 Ostfassade 60,7 0 76,9 57,7 82 171 0 0 3 -55,7 0,8 -0,5 -1,3 0,0 0,0 7,0 23,3 30,3

Parkhaus Ebene 0 Südfassade 60,7 0 79,1 57,7 137 180 0 0 3 -56,1 0,7 -1,6 -1,5 0,1 0,0 7,0 23,6 30,6

Parkhaus Ebene 0 Westfassade 60,7 0 76,9 57,7 82 213 0 0 3 -57,6 1,0 -20,8 -0,7 0,0 0,0 7,0 1,9 8,9

Parkhaus Ebene 1 Nordfassade 60,7 0 79,1 57,7 137 202 0 0 3 -57,1 1,5 -18,8 -0,5 0,0 0,0 7,0 7,3 14,3

Parkhaus Ebene 1 Ostfassade 60,7 0 76,9 57,7 82 171 0 0 3 -55,7 1,5 0,0 -1,1 0,0 0,0 7,0 24,6 31,6

Parkhaus Ebene 1 Südfassade 60,7 0 79,1 57,7 137 180 0 0 3 -56,1 1,5 -0,8 -1,1 0,0 0,0 7,0 25,5 32,5

Parkhaus Ebene 1 Westfassade 60,7 0 76,9 57,7 82 213 0 0 3 -57,6 1,5 -20,6 -0,6 0,0 0,0 7,0 2,6 9,6

Parkhaus Ebene 2 Nordfassade 60,7 0 79,1 57,7 137 202 0 0 3 -57,1 1,6 -16,9 -0,4 0,0 0,0 7,0 9,4 16,4

Parkhaus Ebene 2 Ostfassade 60,7 0 76,9 57,7 82 171 0 0 3 -55,7 1,6 0,0 -1,1 0,0 0,0 7,0 24,7 31,7

Parkhaus Ebene 2 Südfassade 60,7 0 79,1 57,7 137 180 0 0 3 -56,1 1,6 -0,7 -1,1 0,0 0,0 7,0 25,8 32,8

Parkhaus Ebene 2 Westfassade 60,7 0 76,9 57,7 82 213 0 0 3 -57,6 1,6 -18,3 -0,4 0,0 0,0 7,0 5,1 12,1

Parkhaus Zufahrt 67,4 47,5 98 128 0 0 0 -53,2 0,4 -0,1 -1,0 0,3 11,7 18,8 25,6 32,6

Versandhalle Dach 79,0 35 82,1 45,3 4795 143 6 0 0 -54,1 1,6 -5,3 -0,1 0,2 0,0 0,0 30,4 30,4

Versandhalle Fassade N 79,0 35 73,7 45,3 698 160 6 0 3 -55,1 1,3 -13,4 -0,1 1,4 0,0 0,0 16,7 16,7

Versandhalle Fassade O1 79,0 35 75,0 45,3 948 117 6 0 3 -52,4 1,3 0,0 -0,1 0,0 0,0 0,0 32,8 32,8

Versandhalle Fassade O2 79,0 35 56,1 45,3 12 106 6 0 3 -51,5 1,3 -1,0 -0,1 0,0 0,0 0,0 13,6 13,6

Versandhalle Fassade S1 79,0 35 71,5 45,3 419 146 6 0 3 -54,3 1,2 -2,2 -0,2 0,8 0,0 0,0 25,9 25,9

Versandhalle Fassade S2 79,0 35 69,7 45,3 276 117 6 0 3 -52,3 1,2 -1,5 -0,1 0,0 0,0 0,0 25,9 25,9

Versandhalle Fassade W 79,0 35 75,1 45,3 960 173 6 0 3 -55,8 1,2 -17,6 -0,1 1,0 0,0 0,0 12,8 12,8

Versandhalle Tor N-geschlossen 79,0 12 77,1 63,8 22 140 6 0 3 -53,9 1,3 -12,1 -0,2 0,0 0,0 21,2

Versandhalle Tor N-offen 79,0 0 89,4 76,0 22 140 6 0 3 -53,9 1,5 -14,4 -0,4 0,0 0,0 31,2

Versandhalle Tor S-geschlossen 79,0 12 77,8 63,8 25 156 6 0 3 -54,9 1,0 -5,5 -0,4 1,5 0,0 28,4

Versandhalle Tor S-offen 79,0 0 90,0 76,0 25 156 6 0 3 -54,9 1,2 -6,1 -0,8 2,5 0,0 40,9

Parkhaus Ebene 3 89,9 57,4 1777 191 0 0 0 -56,6 1,4 -4,2 -1,2 0,0 -9,7 -2,7 19,7 26,7
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Schalltechnische Untersuchung
Nebau Layher Werk III in Güglingen

- Teilpegelliste Ausbreitungsberechnung, Gewerbe -

Anlage A39
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IO 9 - Daimlerstraße 9   SW EG   RW,T 70 dB(A)   RW,N 70 dB(A)   RW,T,max 100 dB(A)   RW,N,max 90 dB(A)   LrT 61,4 dB(A)   LrN 45,8 dB(A)   LT,max 65,1 dB(A)   LN,max 64,0 dB(A)   

01a-Lkw WE ein 89,5 49,9 9099 130 0 0 0 -53,3 1,1 -0,5 -0,8 0,7 1,9 7,0 38,6 43,6

01b-Lkw WE aus 89,5 53,3 4171 140 0 0 0 -53,9 1,1 -1,6 -0,5 0,3 1,9 36,9

02-Lkw intern+sonstige 89,5 44,2 34188 174 0 0 0 -55,8 1,2 -1,7 -0,8 0,7 0,0 33,1

03-Lkw Versand ein/aus 89,5 52,9 4577 110 0 0 0 -51,8 1,0 -0,3 -0,7 0,4 1,9 40,0

04-Diesel Stapler Betriebsgelände 100,0 54,3 37484 195 5 0 0 -56,8 1,3 -2,2 -1,0 0,8 14,1 61,2

05-Technik Dach WE-Halle 90,0 90,0 264 0 0 0 -59,4 1,2 -7,2 -1,0 0,0 0,0 0,0 23,7 23,7

06a-Technik Dach Produktionshalle 87,0 87,0 168 0 0 0 -55,5 1,3 -7,4 -0,7 0,0 0,0 0,0 24,7 24,7

06b-Technik Dach Produktionshalle 87,0 87,0 142 0 0 0 -54,0 1,3 -8,1 -0,5 0,0 0,0 0,0 25,6 25,6

07-Technik Dach Versandhalle 90,0 90,0 180 0 0 0 -56,1 1,3 -5,2 -1,1 0,0 0,0 0,0 28,9 28,9

P/WE-Halle Dach 79,0 42 85,0 38,3 47284 215 6 0 0 -57,7 0,9 -5,8 -0,2 0,2 0,0 0,0 28,4 28,4

P/WE-Halle Fassade N1 79,0 35 72,0 45,3 468 124 6 0 3 -52,8 0,7 -7,6 -0,1 0,3 0,0 0,0 21,5 21,5

P/WE-Halle Fassade N2 79,0 35 67,8 45,3 178 145 6 0 3 -54,2 0,7 -3,0 -0,2 1,3 0,0 0,0 21,4 21,4

P/WE-Halle Fassade N3 79,0 35 73,7 45,3 699 172 6 0 3 -55,7 0,6 -8,4 -0,1 4,3 0,0 0,0 23,4 23,4

P/WE-Halle Fassade N4 79,0 35 76,3 45,3 1258 251 6 0 3 -59,0 0,8 -12,0 -0,2 0,0 0,0 0,0 14,8 14,8

P/WE-Halle Fassade O1 79,0 35 71,0 45,3 376 200 6 0 3 -57,0 0,6 -14,2 -0,1 0,0 0,0 0,0 9,3 9,3

P/WE-Halle Fassade O2 79,0 35 72,9 45,3 581 170 6 0 3 -55,6 0,7 -0,9 -0,2 0,0 0,0 0,0 25,8 25,8

P/WE-Halle Fassade O3 79,0 35 63,7 45,3 71 151 6 0 3 -54,6 0,7 -9,9 -0,1 0,0 0,0 0,0 8,9 8,9

P/WE-Halle Fassade O4 79,0 35 72,3 45,3 504 134 6 0 3 -53,5 0,7 0,0 -0,1 0,0 0,0 0,0 28,3 28,3

P/WE-Halle Fassade O5 79,0 35 62,7 45,3 56 123 6 0 3 -52,8 0,7 0,0 -0,1 0,0 0,0 0,0 19,5 19,5

P/WE-Halle Fassade O6 79,0 35 74,8 45,3 906 111 6 0 3 -51,9 0,7 -0,5 -0,1 0,0 0,0 0,0 32,0 32,0

P/WE-Halle Fassade S 79,0 35 78,1 45,3 1943 310 6 0 3 -60,8 0,9 -17,1 -0,2 0,0 0,0 0,0 9,9 9,9

P/WE-Halle Fassade W1 79,0 42 67,2 38,3 777 234 6 0 3 -58,4 0,7 -5,2 -0,3 0,0 0,0 0,0 13,1 13,1

P/WE-Halle Fassade W1 79,0 42 71,6 38,3 2169 320 6 0 3 -61,1 0,9 -19,8 -0,2 0,0 0,0 0,0 0,5 0,5

P/WE-Halle Fassade W2 79,0 42 58,9 38,3 116 343 6 0 3 -61,7 1,0 -20,0 -0,2 0,1 0,0 0,0 -12,9 -12,9

P/WE-Halle Fassade W3 79,0 42 67,3 38,3 802 355 6 0 3 -62,0 1,0 -19,9 -0,2 0,2 0,0 0,0 -4,7 -4,7

P/WE-Halle Tor N-geschlossen 79,0 12 77,7 63,8 25 253 6 0 3 -59,0 1,6 -16,3 -0,3 0,0 0,0 12,7

P/WE-Halle Tor N-offen 79,0 0 90,0 76,0 25 253 6 0 3 -59,0 1,8 -19,0 -0,7 0,0 0,0 22,0

P/WE-Halle Tor O-geschlossen 79,0 12 77,7 63,8 25 239 6 0 3 -58,6 1,4 -7,7 -0,3 0,0 0,0 21,6

P/WE-Halle Tor O-offen 79,0 0 90,0 76,0 25 239 6 0 3 -58,6 1,6 -9,9 -0,6 0,0 0,0 31,6
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Schalltechnische Untersuchung
Nebau Layher Werk III in Güglingen

- Teilpegelliste Ausbreitungsberechnung, Gewerbe -

Anlage A40

Schallquelle Li

dB(A)

R'w

dB

Lw

dB(A)

L'w

dB(A)

l oder S

m,m²

S

m

KI

dB

KT

dB

Ko

dB

Adiv

dB

Agr

dB

Abar

dB

Aatm

dB

dLrefl

dB

dLw(LrT)

dB

dLw(LrN)

dB

LrT

dB(A)

LrN

dB(A)

Parkhaus Abfahrt 67,2 47,5 93 195 0 0 0 -56,8 1,2 -0,3 -1,5 1,2 11,7 18,8 22,7 29,7

Parkhaus Ebene 0 Nordfassade 60,7 0 79,1 57,7 137 268 0 0 3 -59,6 1,8 -20,1 -0,7 0,0 0,0 7,0 3,6 10,6

Parkhaus Ebene 0 Ostfassade 60,7 0 76,9 57,7 82 240 0 0 3 -58,6 1,7 0,0 -1,6 0,0 0,0 7,0 21,4 28,4

Parkhaus Ebene 0 Südfassade 60,7 0 79,1 57,7 137 241 0 0 3 -58,6 1,7 -6,0 -1,9 1,7 0,0 7,0 18,8 25,8

Parkhaus Ebene 0 Westfassade 60,7 0 76,9 57,7 82 271 0 0 3 -59,6 1,8 -23,1 -1,1 0,7 0,0 7,0 -1,6 5,4

Parkhaus Ebene 1 Nordfassade 60,7 0 79,1 57,7 137 268 0 0 3 -59,6 1,8 -19,9 -0,7 0,0 0,0 7,0 3,8 10,8

Parkhaus Ebene 1 Ostfassade 60,7 0 76,9 57,7 82 240 0 0 3 -58,6 1,7 0,0 -1,4 0,0 0,0 7,0 21,5 28,5

Parkhaus Ebene 1 Südfassade 60,7 0 79,1 57,7 137 241 0 0 3 -58,6 1,7 -4,7 -1,3 1,4 0,0 7,0 20,6 27,6

Parkhaus Ebene 1 Westfassade 60,7 0 76,9 57,7 82 271 0 0 3 -59,6 1,8 -22,8 -1,0 0,7 0,0 7,0 -1,1 5,9

Parkhaus Ebene 2 Nordfassade 60,7 0 79,1 57,7 137 268 0 0 3 -59,6 1,4 -17,8 -0,5 0,0 0,0 7,0 5,7 12,7

Parkhaus Ebene 2 Ostfassade 60,7 0 76,9 57,7 82 240 0 0 3 -58,6 1,4 0,0 -1,4 0,0 0,0 7,0 21,3 28,3

Parkhaus Ebene 2 Südfassade 60,7 0 79,1 57,7 137 241 0 0 3 -58,6 1,4 -4,4 -1,3 1,3 0,0 7,0 20,5 27,5

Parkhaus Ebene 2 Westfassade 60,7 0 76,9 57,7 82 271 0 0 3 -59,6 1,4 -20,5 -0,6 0,4 0,0 7,0 0,9 7,9

Parkhaus Zufahrt 67,4 47,5 98 199 0 0 0 -57,0 1,3 -0,5 -1,6 1,0 11,7 18,8 22,2 29,3

Versandhalle Dach 79,0 35 82,1 45,3 4795 179 6 0 0 -56,1 0,9 -4,9 -0,2 0,2 0,0 0,0 28,0 28,0

Versandhalle Fassade N 79,0 35 73,7 45,3 698 213 6 0 3 -57,6 0,7 -15,2 -0,1 3,2 0,0 0,0 13,7 13,7

Versandhalle Fassade O1 79,0 35 75,0 45,3 948 161 6 0 3 -55,1 0,6 -0,1 -0,2 0,0 0,0 0,0 29,3 29,3

Versandhalle Fassade O2 79,0 35 56,1 45,3 12 132 6 0 3 -53,4 0,6 -1,2 -0,1 0,0 0,0 0,0 11,0 11,0

Versandhalle Fassade S1 79,0 35 71,5 45,3 419 163 6 0 3 -55,2 0,6 -1,1 -0,2 0,3 0,0 0,0 24,9 24,9

Versandhalle Fassade S2 79,0 35 69,7 45,3 276 140 6 0 3 -53,9 0,6 -1,4 -0,2 0,0 0,0 0,0 23,8 23,8

Versandhalle Fassade W 79,0 35 75,1 45,3 960 202 6 0 3 -57,1 0,7 -15,6 -0,1 0,2 0,0 0,0 12,1 12,1

Versandhalle Tor N-geschlossen 79,0 12 77,1 63,8 22 199 6 0 3 -57,0 1,3 -14,5 -0,2 0,0 0,0 15,7

Versandhalle Tor N-offen 79,0 0 89,4 76,0 22 199 6 0 3 -57,0 1,5 -17,1 -0,5 0,0 0,0 25,3

Versandhalle Tor S-geschlossen 79,0 12 77,8 63,8 25 171 6 0 3 -55,7 1,2 -1,6 -0,9 0,5 0,0 30,2

Versandhalle Tor S-offen 79,0 0 90,0 76,0 25 171 6 0 3 -55,7 1,3 -0,8 -1,4 0,5 0,0 43,0

Parkhaus Ebene 3 89,9 57,4 1777 255 0 0 0 -59,1 1,4 -6,2 -1,3 0,5 -9,7 -2,7 15,5 22,5
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Schalltechnische Untersuchung
Nebau Layher Werk III in Güglingen

- Rechenlaufinformation Straße Planfall I -

Anlage A41

Projektbeschreibung

Projekttitel: Nebau Layher Werk III in Güglingen
Projekt Nr.: 2476
Projektbearbeiter: TH-SB
Auftraggeber: Messmer Consult

Beschreibung:

Rechenlaufparameter

Reflexionsordnung 1
Maximaler Reflexionsabstand zum Empfänger 200 m
Maximaler Reflexionsabstand zur Quelle 50 m
Suchradius 5000 m
Filter:                dB(A)
Zulässige Toleranz (für einzelne Quelle): 0,100 dB
Bodeneffektgebiete aus Straßenoberflächen erzeugen: Nein

Richtlinien:
Straße: RLS-90 streng
Rechtsverkehr
Emissionsberechnung nach: RLS-90
Reflexionsordnung begrenzt auf : 1
Seitenbeugung: ausgeschaltet
Minderung
        Bewuchs:       Benutzerdefiniert
        Bebauung:      Benutzerdefiniert
        Industriegelände: Benutzerdefiniert

Bewertung: 16.BImSchV 2014 /VLärmSchR 97 - Vorsorge
Reflexion der "eigenen" Fassade wird unterdrückt

Geometriedaten

Situation3a - BPlanverf Straße Planfall I 01-2019.sit 10.10.2019 10:27:12
- enthält:

DXF_0.geo    10.10.2019 10:27:12
DXF_2018-12-19_UE-Entwurf_B-Plan_STANDORT-2-K(2018-12-19_UE-Entwurf_B-Plan.PLT).geo 03.01.
DXF_B_Kataster.geo 18.04.2019 09:19:28
DXF_B_plan.geo 18.04.2019 09:19:28
DXF_Gebauede.geo 18.04.2019 09:19:28
DXF_Gruen.geo 18.04.2019 09:19:28
DXF_Hochspannungsleitung.geo 18.04.2019 09:19:28
DXF_HQ100.geo 18.04.2019 09:19:28
DXF_P-Hoehen.geo 03.01.2019 16:33:00
DXF_Plangestaltung.geo 18.04.2019 09:19:28
DXF_P-StraÃŸe.geo 18.04.2019 09:19:30
DXF_P-WerkIII-Aufteilung.geo 18.04.2019 09:19:30
DXF_P-WerkIII-V2.geo 18.04.2019 09:19:30
DXF_Strasse.geo 18.04.2019 09:19:30
DXF_Versorgung.geo 18.04.2019 09:19:30
F001b Rechengebiet+Bodeneffekt.geo 13.02.2019 13:44:48
Geofile1.geo 07.01.2019 16:44:42
IO002 Immissionsorte Straße.geo 10.10.2019 10:27:12
OSM_Building.geo 10.10.2019 10:27:12
R001 Gebäude Bestand.geo 20.08.2019 12:44:52
R001 Plangebäude.geo 01.03.2019 12:34:18
S002 Straße Planfall I.geo 09.10.2019 10:19:16
T001 Schutzbedürftigkeit.geo18.04.2019 09:19:30

RDGM0999.dgm 10.01.2019 14:14:56
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Schalltechnische Untersuchung 
Nebau Layher Werk III in Güglingen

- Eingangsdaten Straßenverkehr Planfall I-

Anlage A42

Legende

Straße Straßenname
Abschnittsname 
DTV Kfz/24h Durchschnittlicher Täglicher Verkehr
Lm25 Tag dB(A) Basis-Emissionspegel in 25 m Abstand in Zeitbereich
Lm25 Nacht dB(A) Basis-Emissionspegel in 25 m Abstand in Zeitbereich
LmE Tag dB(A) Emissionspegel in Zeitbereich
LmE Nacht dB(A) Emissionspegel in Zeitbereich
k Tag Faktor um den mittleren stündlichen Verkehr aus DTV im Zeitbereich zu berechnen; mittlerer stündlicher Verkehr = k(Zeitbereich)*DTV
k Nacht Faktor um den mittleren stündlichen Verkehr aus DTV im Zeitbereich zu berechnen; mittlerer stündlicher Verkehr = k(Zeitbereich)*DTV
M Tag Kfz/h Mittlerer stündlicher Verkehr in Zeitbereich
M Nacht Kfz/h Mittlerer stündlicher Verkehr in Zeitbereich
p Tag % Prozentualer Anteil Schwerverkehr im Zeitbereich
p Nacht % Prozentualer Anteil Schwerverkehr im Zeitbereich
vPkw km/h Geschwindigkeit Pkw in Zeitbereich
vLkw km/h Geschwindigkeit Lkw in Zeitbereich
DStrO dB Korrektur Straßenoberfläche in Zeitbereich
Dv Tag dB Geschwindigkeitskorrektur in Zeitbereich
Dv Nacht dB Geschwindigkeitskorrektur in Zeitbereich
DStg dB Zuschlag für Steigung 
Drefl dB Pegeldifferenz durch Reflexionen
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Schalltechnische Untersuchung 
Nebau Layher Werk III in Güglingen

- Eingangsdaten Straßenverkehr Planfall I-

Anlage A43

Straße Abschnittsname DTV

Kfz/24h

Lm25

Tag

dB(A)

Lm25

Nacht

dB(A)

LmE

Tag

dB(A)

LmE

Nacht

dB(A)

k

Tag

k

Nacht

M

Tag

Kfz/h

M

Nacht

Kfz/h

p

Tag

%

p

Nacht

%

vPkw

km/h

vLkw

km/h

DStrO

dB

Dv

Tag

dB

Dv

Nacht

dB

DStg

dB

Drefl

dB

Brackenheimer Straße / L1103 Q12 13600 68,7 59,9 62,4 53,0 0,058 0,009 786 128 9,3 5,2 50 50 -2,1 -4,21 -4,81 0,0 0,0

Brackenheimer Straße / L1103 Q10 12600 68,3 59,7 62,0 52,7 0,058 0,010 727 121 9,0 5,2 50 50 -2,1 -4,25 -4,82 0,0 0,0

Brackenheimer Straße / L1103 Q9 12600 68,3 59,7 66,2 57,1 0,058 0,010 727 121 9,0 5,2 70 70 0,0 -2,13 -2,57 0,0 0,0

Cleebronner Straße / K2150 Q2 4900 64,6 56,0 60,6 51,6 0,058 0,009 283 46 11,0 7,8 50 50 0,0 -4,04 -4,40 0,0 0,0

Cleebronner Straße / K2150 Q2 4900 64,6 56,0 62,7 53,8 0,058 0,009 283 46 11,0 7,8 70 70 0,0 -1,96 -2,25 0,2 0,0

Cleebronner Straße / K2150 Q1 4600 64,5 56,5 60,5 52,3 0,057 0,010 264 47 11,9 9,3 50 50 0,0 -3,96 -4,22 0,0 0,0

Steinäckerstraße Q7 4600 65,0 57,3 61,3 53,3 0,057 0,011 263 49 15,3 12,5 50 50 0,0 -3,72 -3,91 0,0 0,0

Cleebronner Straße / K2150 Q13 4600 64,4 56,4 60,4 52,2 0,057 0,010 264 47 11,6 8,9 50 50 0,0 -3,99 -4,26 0,0 0,0

Stockheimer Steige / K2064 Q11 4100 63,8 53,9 59,8 49,3 0,059 0,007 242 30 10,6 6,5 50 50 0,0 -4,08 -4,59 2,0 0,0

Steinäckerstraße Q6 4000 64,6 56,8 61,0 52,9 0,057 0,011 229 42 16,5 13,4 50 50 0,0 -3,65 -3,85 0,0 0,0

Maybachstraße Q5 3600 64,4 57,0 60,9 52,9 0,055 0,014 200 51 19,1 10,3 50 50 0,0 -3,52 -4,11 0,0 0,0

Maybachstraße Q5 3600 64,4 57,0 60,9 52,9 0,055 0,014 200 51 19,1 10,3 50 50 0,0 -3,52 -4,11 0,0 0,0

Langwiesenstraße Q3 2800 62,4 53,6 58,5 49,2 0,058 0,009 162 26 12,3 7,9 50 50 0,0 -3,93 -4,39 0,0 0,0

Maybachstraße Süd 2600 63,0 55,6 59,5 51,5 0,055 0,014 144 37 19,1 10,3 50 50 0,0 -3,52 -4,11 0,0 0,0

Langwiesenstraße Q4 2400 61,8 52,9 57,9 48,7 0,058 0,009 140 21 12,6 9,1 50 50 0,0 -3,90 -4,24 0,0 0,0

Daimlerstraße 1100 59,2 51,9 55,7 47,8 0,055 0,014 61 16 19,1 10,3 50 50 0,0 -3,52 -4,11 0,0 0,0

Boschstraße 1100 59,2 51,9 55,7 47,8 0,055 0,014 61 16 19,1 10,3 50 50 0,0 -3,52 -4,11 0,0 0,0

Daimlerstraße 1100 59,2 51,9 55,7 47,8 0,055 0,014 61 16 19,1 10,3 50 50 0,0 -3,52 -4,11 0,0 0,0
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Schalltechnische Untersuchung
Nebau Layher Werk III in Güglingen

- Rechenlaufinformation Straße Nullfall -

Anlage A44

Projektbeschreibung

Projekttitel: Nebau Layher Werk III in Güglingen
Projekt Nr.: 2476
Projektbearbeiter: TH-SB
Auftraggeber: Messmer Consult

Beschreibung:

Rechenlaufparameter

Reflexionsordnung 1
Maximaler Reflexionsabstand zum Empfänger 200 m
Maximaler Reflexionsabstand zur Quelle 50 m
Suchradius 5000 m
Filter:                dB(A)
Zulässige Toleranz (für einzelne Quelle): 0,100 dB
Bodeneffektgebiete aus Straßenoberflächen erzeugen: Nein

Richtlinien:
Straße: RLS-90 streng
Rechtsverkehr
Emissionsberechnung nach: RLS-90
Reflexionsordnung begrenzt auf : 1
Seitenbeugung: ausgeschaltet
Minderung
        Bewuchs:       Benutzerdefiniert
        Bebauung:      Benutzerdefiniert
        Industriegelände: Benutzerdefiniert

Bewertung: 16.BImSchV 2014 /VLärmSchR 97 - Vorsorge
Reflexion der "eigenen" Fassade wird unterdrückt

Geometriedaten

Situation2 - BPlanverf Straße Nullfall 01-2019.sit 09.10.2019 10:17:24
- enthält:

DXF_0.geo    10.10.2019 10:27:12
DXF_2018-12-19_UE-Entwurf_B-Plan_STANDORT-2-K(2018-12-19_UE-Entwurf_B-Plan.PLT).geo 03.01.
DXF_B_Kataster.geo 18.04.2019 09:19:28
DXF_B_plan.geo 18.04.2019 09:19:28
DXF_Gebauede.geo 18.04.2019 09:19:28
DXF_Gruen.geo 18.04.2019 09:19:28
DXF_Hochspannungsleitung.geo 18.04.2019 09:19:28
DXF_HQ100.geo 18.04.2019 09:19:28
DXF_P-Hoehen.geo 03.01.2019 16:33:00
DXF_Plangestaltung.geo 18.04.2019 09:19:28
DXF_P-StraÃŸe.geo 18.04.2019 09:19:30
DXF_P-WerkIII-Aufteilung.geo 18.04.2019 09:19:30
DXF_P-WerkIII-V2.geo 18.04.2019 09:19:30
DXF_Strasse.geo 18.04.2019 09:19:30
DXF_Versorgung.geo 18.04.2019 09:19:30
F001b Rechengebiet+Bodeneffekt.geo 13.02.2019 13:44:48
IO002 Immissionsorte Straße.geo 10.10.2019 10:27:12
OSM_Building.geo 10.10.2019 10:27:12
R001 Gebäude Bestand.geo 20.08.2019 12:44:52
S001 Straße Nullfall.geo 09.10.2019 10:17:22
T001 Schutzbedürftigkeit.geo18.04.2019 09:19:30

RDGM0999.dgm 10.01.2019 14:14:56
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Schalltechnische Untersuchung 
Nebau Layher Werk III in Güglingen

- Eingangsdaten Straßenverkehr Nullfall -

Anlage A45

Legende

Straße Straßenname
Abschnittsname 
DTV Kfz/24h Durchschnittlicher Täglicher Verkehr
Lm25 Tag dB(A) Basis-Emissionspegel in 25 m Abstand in Zeitbereich
Lm25 Nacht dB(A) Basis-Emissionspegel in 25 m Abstand in Zeitbereich
LmE Tag dB(A) Emissionspegel in Zeitbereich
LmE Nacht dB(A) Emissionspegel in Zeitbereich
k Tag Faktor um den mittleren stündlichen Verkehr aus DTV im Zeitbereich zu berechnen; mittlerer stündlicher Verkehr = k(Zeitbereich)*DTV
k Nacht Faktor um den mittleren stündlichen Verkehr aus DTV im Zeitbereich zu berechnen; mittlerer stündlicher Verkehr = k(Zeitbereich)*DTV
M Tag Kfz/h Mittlerer stündlicher Verkehr in Zeitbereich
M Nacht Kfz/h Mittlerer stündlicher Verkehr in Zeitbereich
p Tag % Prozentualer Anteil Schwerverkehr im Zeitbereich
p Nacht % Prozentualer Anteil Schwerverkehr im Zeitbereich
vPkw km/h Geschwindigkeit Pkw in Zeitbereich
vLkw km/h Geschwindigkeit Lkw in Zeitbereich
DStrO dB Korrektur Straßenoberfläche in Zeitbereich
Dv Tag dB Geschwindigkeitskorrektur in Zeitbereich
Dv Nacht dB Geschwindigkeitskorrektur in Zeitbereich
DStg dB Zuschlag für Steigung 
Drefl dB Pegeldifferenz durch Reflexionen
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Schalltechnische Untersuchung 
Nebau Layher Werk III in Güglingen

- Eingangsdaten Straßenverkehr Nullfall -

Anlage A46

Straße Abschnittsname DTV

Kfz/24h

Lm25

Tag

dB(A)

Lm25

Nacht

dB(A)

LmE

Tag

dB(A)

LmE

Nacht

dB(A)

k

Tag

k

Nacht

M

Tag

Kfz/h

M

Nacht

Kfz/h

p

Tag

%

p

Nacht

%

vPkw

km/h

vLkw

km/h

DStrO

dB

Dv

Tag

dB

Dv

Nacht

dB

DStg

dB

Drefl

dB

Brackenheimer Straße / L1103 Q12 13600 68,7 59,9 62,4 53,1 0,058 0,009 786 128 9,4 5,3 50 50 -2,1 -4,20 -4,80 0,0 0,0

Brackenheimer Straße / L1103 Q10 12600 68,3 59,7 62,0 52,7 0,058 0,010 727 121 9,1 5,2 50 50 -2,1 -4,23 -4,82 0,0 0,0

Brackenheimer Straße / L1103 Q9 12500 68,3 59,6 66,2 57,1 0,058 0,010 721 120 9,2 5,2 70 70 0,0 -2,11 -2,57 0,0 0,0

Cleebronner Straße / K2150 Q2 4900 64,6 56,0 60,6 51,7 0,058 0,009 283 46 11,0 7,9 50 50 0,0 -4,04 -4,39 0,0 0,0

Cleebronner Straße / K2150 Q2 4900 64,6 56,0 62,7 53,8 0,058 0,009 283 46 11,0 7,9 70 70 0,0 -1,96 -2,24 0,2 0,0

Cleebronner Straße / K2150 Q1 4500 64,3 56,3 60,4 52,1 0,057 0,010 258 46 11,7 9,0 50 50 0,0 -3,98 -4,25 0,0 0,0

Cleebronner Straße / K2150 Q13 4500 64,3 56,3 60,3 52,0 0,057 0,010 258 46 11,4 8,9 50 50 0,0 -4,00 -4,27 0,0 0,0

Stockheimer Steige / K2064 Q11 4000 63,8 53,7 59,7 49,0 0,059 0,007 236 29 10,7 6,2 50 50 0,0 -4,07 -4,64 2,0 0,0

Steinäckerstraße Q7 4000 64,6 56,8 60,9 53,0 0,057 0,011 229 42 16,2 13,4 50 50 0,0 -3,67 -3,85 0,0 0,0

Steinäckerstraße Q6 3400 64,1 56,3 60,5 52,5 0,057 0,011 194 36 17,8 14,6 50 50 0,0 -3,58 -3,77 0,0 0,0

Maybachstraße Q5 2600 63,5 56,0 60,1 52,0 0,055 0,014 144 37 23,0 12,2 50 50 0,0 -3,37 -3,94 0,0 0,0

Langwiesenstraße Q3 2600 62,1 53,3 58,1 48,9 0,058 0,009 150 24 12,0 7,9 50 50 0,0 -3,95 -4,38 0,0 0,0

Langwiesenstraße Q4 2200 61,4 52,6 57,5 48,3 0,058 0,009 128 19 12,4 9,2 50 50 0,0 -3,92 -4,23 0,0 0,0

Maybachstraße Q5 2100 62,6 55,1 59,2 51,1 0,055 0,014 116 30 23,0 12,2 50 50 0,0 -3,37 -3,94 0,0 0,0

Daimlerstraße 600 57,1 49,6 53,7 45,7 0,055 0,014 33 9 23,0 12,2 50 50 0,0 -3,37 -3,94 0,0 0,0

Boschstraße 600 57,1 49,6 53,7 45,7 0,055 0,014 33 9 23,0 12,2 50 50 0,0 -3,37 -3,94 0,0 0,0

Daimlerstraße 600 57,1 49,6 53,7 45,7 0,055 0,014 33 9 23,0 12,2 50 50 0,0 -3,37 -3,94 0,0 0,0
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Spalte Beschreibung

SW Stockwerk

HR Himmelsrichtung der Gebäudeseite

Beurteilungspegel Straße (Nullfall) Beurteilungspegel Tag/Nacht für den Prognose-Nullfall

Beurteilungspegel Straße (Planfall I) Beurteilungspegel Tag/Nacht für den Prognose-Planfall

Pegeldifferenz Pegeldifferenz zwischen Prognose-Nullfall und Prognose-Planfall

Schalltechnische Untersuchung 
Nebau Layher Werk III in Güglingen

- Pegeldifferenzen Prognose-Nullfall/Prognose-Planfall I  -

Anlage A47

Heine + Jud - Ingenieurbüro für Umweltakustik
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Beurteilungspegel Straße (Nullfall) Beurteilungspegel Straße (Planfall I) Pegeldifferenz

SW HR tags nachts tags nachts tags nachts

   dB(A) dB(A) dB(A)

Bahnhofstraße 1 MI IGW T / N: 64 /54 dB(A)

EG S 70,0 61,8 70,2 61,9 0,2 0,1

1.OG S 68,0 59,7 68,1 59,8 0,1 0,1

2.OG S 66,4 58,1 66,5 58,2 0,1 0,1

Balzhof 2 MI IGW T / N: 64 /54 dB(A)

EG O 63,7 54,8 63,7 54,8 0,0 0,0

1.OG O 64,2 55,3 64,2 55,2 0,0 -0,1

Daimlerstraße GI IGW T / N: 69 /59 dB(A)

EG O 59,8 51,7 61,7 53,7 1,9 2,0

1.OG O 59,5 51,4 61,5 53,5 2,0 2,1

Langwiesenstraße 6 GE IGW T / N: 69 /59 dB(A)

EG S 64,1 54,9 64,5 55,3 0,4 0,4

1.OG S 63,9 54,7 64,3 55,0 0,4 0,3

Langwiesenstraße 22 GI IGW T / N: 69 /59 dB(A)

EG S 59,1 50,0 59,6 50,4 0,5 0,4

1.OG S 59,8 50,7 60,3 51,1 0,5 0,4

Schafgasse 1 MI IGW T / N: 64 /54 dB(A)

EG N 66,8 57,5 66,7 57,4 -0,1 -0,1

1.OG N 69,4 59,9 69,3 59,9 -0,1 0,0

Steinäcker 1 MI IGW T / N: 64 /54 dB(A)

EG O 37,8 29,1 39,4 30,7 1,6 1,6

1.OG O 40,2 31,5 41,5 32,8 1,3 1,3

Steinäcker 3 MI IGW T / N: 64 /54 dB(A)

EG O 36,8 28,5 39,6 30,8 2,8 2,3

1.OG O 39,0 30,4 41,3 32,5 2,3 2,1

Stockheimer Steige 3 MI IGW T / N: 64 /54 dB(A)

EG O 69,7 59,2 69,8 59,4 0,1 0,2

1.OG O 68,2 57,7 68,3 57,9 0,1 0,2

Schalltechnische Untersuchung 
Nebau Layher Werk III in Güglingen

- Pegeldifferenzen Prognose-Nullfall/Prognose-Planfall I  -
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1 Aufgabenstellung 

Im Rahmen des Genehmigungsverfahrens zum geplanten Werk III der Firma 

Layher in Cleebronn sind die schalltechnischen Auswirkungen aktuellen Pla-

nung zu untersuchen und zu beurteilen. 

Es sind alle relevanten Schallquellen auf dem Betriebsgrundstück (Fahr- und 

Lieferverkehr, Parkplätze/Parkhaus, Produktionsgeräusche, technische Aggre-

gate etc.) zu erfassen und in die Beurteilung einzubeziehen.  

Beurteilungsgrundlage ist die „Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm“  

(TA Lärm)1 mit den darin genannten Regelwerken und Richtlinien. Die TA Lärm 

schreibt Immissionsrichtwerte vor, die an der angrenzenden Bebauung einzu-

halten sind. Die Vorbelastung durch andere Anlagen oder Betriebe wird nicht 

erhoben, es wird ein pauschaler Ansatz gewählt.  

Es werden mittels Ausbreitungsberechnung die Pegel im umliegenden Bereich 

und an der angrenzenden Bebauung ermittelt. Bei Überschreiten der gültigen 

Immissionsrichtwerte werden Vorschläge zu Schallschutzmaßnahmen unter-

breitet und für die Ausführungsvariante der rechnerische Nachweis der Wirk-

samkeit erbracht.  

Gegenüber dem letzten Planstand (Schallgutachten vom 22.10.20192) wurde 

die Planung angepasst. Es soll nun zunächst eine kleinere Produktionshalle im 

südlichen Teil des Bebauungsplangebietes errichtet werden. Entsprechend ge-

ringer fällt auch der Lieferverkehr und die Verladetätigkeiten aus.  

Im Einzelnen ergeben sich folgende Arbeitsschritte: 

o Erarbeiten eines Rechenmodells anhand von Literaturangaben, Schallpe-

gelmessungen und Angaben des Auftraggebers sowie Bestimmung der Ab-

strahlung aller relevanten Schallquellen, 

o Ermittlung der Beurteilungspegel an der angrenzenden Bebauung, 

o Konzeption von Minderungsmaßnahmen bei Überschreitung der zulässigen 

Immissionsrichtwerte, 

o Darstellung der Situation in Form von Lärmkarten, 

o Textfassung und Beschreibung der Ergebnisse. 

                                                      
1 Sechste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundesimmissionsschutz-gesetz (Technische 

Anleitung zum Schutz gegen Lärm - TA Lärm) vom 26. August 1998 (GMBl Nr. 26/1998 S. 503), 

zuletzt geändert durch Bekanntmachung des BMUB vom 1. Juni 2017 (BAnz AT 08.06.2017 

B5), in Kraft getreten am 9. Juni 2017. 

2 Schalltechnische Untersuchung, Fa. Layher Werk III in Cleebronn, Heine + Jud – Ingenieurbüro 

für Umweltakustik, Projekt Nr. 2476/5, Stand 22.10.2019.  
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2 Unterlagen 

2.1 Projektbezogene Unterlagen 

Folgende Unterlagen wurden zur Erstellung dieses Berichts herangezogen: 

o Lageplan / Grundrissplan E0, Dachaufsicht / Schnitte (Achse H5 / HS.1-1) 

und Ansichten (Süd / West, Nord / Ost), BREMER Stuttgart GmbH, Maßstab 

1:500 / 1:200 / 1:100, Stand 28.02.2021. 

o Grundrisse / Schnitt Technik Kern und Warteraum, BREMER Stuttgart 

GmbH, Maßstab 1:100, Stand 28.02.2021. 

o Lageplan (zeichnerischer Teil zum Bauantrag), Messmer Consult, Maßstab 

1:500, Stand 28.02.2021. 

o Schalltechnische Untersuchung, Fa. Layher Werk III in Cleebronn, Heine + 

Jud – Ingenieurbüro für Umweltakustik, Projekt Nr. 2476/5, Stand 

22.10.2019.  

o Angaben zur geplanten Auslastung seitens des Auftraggebers. 
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2.2 Gesetze, Normen und Regelwerke 

o Bayerisches Landesamt für Umwelt (2007): Parkplatzlärmstudie, Empfeh-

lungen zur Berechnung von Schallemissionen aus Parkplätzen, Autohöfen 

und Omnibusbahnhöfen sowie von Parkhäusern und Tiefgaragen - 6. über-

arbeitete Auflage. 

o Bayerisches Landesamt für Umweltschutz (2001): Verwendung von akusti-

schen Rückfahrwarneinrichtungen. 

o Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft für Immissionsschutz (2017): LAI-Hin-

weise zur Auslegung der TA Lärm (Fragen und Antworten zur TA Lärm) in 

der Fassung des Beschlusses zur TOP 9.4 der 133. LAI-Sitzung am 22. und 

23. März 2017. 

o DIN 45687 - Akustik - Software-Erzeugnisse zur Berechnung der Geräu-

schimmissionen im Freien - Qualitätsanforderungen und Prüfbestimmun-

gen. 2006. 

o DIN EN ISO 12354-4 Bauakustik – Berechnung der akustischen Eigenschaf-

ten von Gebäuden aus den Bauteileigenschaften – Teil 4: Schallübertragung 

von Räumen ins Freie (ISO 12354-4:2017); Deutsche Fassung EN ISO 12354-

4:2017. 2017. 

o DIN ISO 9613-2 Dämpfung des Schalls bei der Ausbreitung im Freien - Teil 

2: Allgemeines Berechnungsverfahren (ISO 9613-2: 1996). 1999. 

o Lenkewitz, Knut; Müller, Jürgen (2005): Technischer Bericht zur Untersu-

chung der Geräuschemissionen durch Lastkraftwagen auf Betriebsgelän-

den von Frachtzentren, Auslieferungslagern, Speditionen und Verbraucher-

märkten sowie weiterer typischer Geräusche insbesondere von Verbrau-

chermärkten. Wiesbaden: HLUG. 

o Sechste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundesimmissionsschutz-

gesetz (Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm - TA Lärm) vom 26. 

August 1998 (GMBl Nr. 26/1998 S. 503), zuletzt geändert durch Bekannt-

machung des BMUB vom 1. Juni 2017 (BAnz AT 08.06.2017 B5), in Kraft 

getreten am 9. Juni 2017. 

o Sechzehnte Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutz-

gesetzes (Verkehrslärmschutzverordnung - 16. BImSchV) vom 12. Juni 1990 

(BGBl. I S. 1036), die zuletzt durch Artikel 1 der Verordnung vom 4. Novem-

ber 2020 (BGBl. I S. 2334) geändert worden ist. (Verkehrslärmschutzverord-

nung - 16. BImSchV). 

o Ströhle, Mark (2000): Untersuchung der Geräuschemissionen von dieselge-

triebenen Stapler im praktischen Einsatz. Diplomarbeit an der Fachhoch-

schule Stuttgart - Hochschule für Technik. 

o VDI 2571 Schallabstrahlung von Industriebauten. 1976. 
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3 Beurteilungsgrundlagen 

3.1 Immissionsrichtwerte der TA Lärm 

Zur Beurteilung der Schallimmissionen werden die Immissionsrichtwerte der 

Technischen Anleitung zum Schutz gegen Lärm (TA Lärm)1 herangezogen. Fol-

gende Immissionsrichtwerte sollen während des regulären Betriebes nicht 

überschritten werden: 

Tabelle 1  Immissionsrichtwerte der TA Lärm, außerhalb von Gebäuden 

Gebietsnutzung Immissionsrichtwert in dB(A) 

 tags (6-22 Uhr) lauteste Nachtstunde 

a) Industriegebiete 70 70 

b) Gewerbegebiete 65 50 

c) Urbane Gebiete 63 45 

d) Kern-, Misch-, Dorfgebiete 60 45 

e) Allgemeine Wohngebiete 

und Kleinsiedlungsgebiete 

55 40 

f) Reine Wohngebiete 50 35 

g) Kurgebiete, Krankenhäu-

ser, Pflegeanstalten 

45 35 

 

Es soll vermieden werden, dass kurzzeitige Geräuschspitzen den Tagrichtwert 

um mehr als 30 dB(A) und den Nachtrichtwert um mehr als 20 dB(A) über-

schreiten. Innerhalb von Ruhezeiten (werktags 6 bis 7 Uhr und 20 bis 22 Uhr, 

sonntags 6 bis 9 Uhr, 13 bis 15 Uhr und 20 bis 22 Uhr) ist für die Gebietskate-

gorien e) bis g) ein Zuschlag von 6 dB(A) zum Mittelungspegel in der entspre-

chenden Teilzeit anzusetzen. Für die Nachtzeit ist die lauteste Stunde zwischen 

22 und 6 Uhr maßgeblich. 

Die Richtwerte gelten für alle Anlagen/Gewerbebetriebe gemeinsam, d.h. die 

Vorbelastung durch die ansässigen Betriebe muss berücksichtigt werden. Nach 

Nr. 3.2.1 der TA Lärm gilt als Irrelevanz-Kriterium für die Vorbelastung eine Un-

terschreitung des Immissionsrichtwerts um 6 dB(A) durch den Beurteilungspe-

gel der Anlage.  

                                                      
1 Sechste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundesimmissionsschutz-gesetz (Technische 

Anleitung zum Schutz gegen Lärm - TA Lärm) vom 26. August 1998 (GMBl Nr. 26/1998 S. 503), 

zuletzt geändert durch Bekanntmachung des BMUB vom 1. Juni 2017 (BAnz AT 08.06.2017 

B5), in Kraft getreten am 9. Juni 2017. 
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3.2 Verkehrsgeräusche – Grenzwerte der 16. BImSchV 

Der Zu- und Abfahrtverkehr auf öffentlichen Verkehrsflächen wird gemäß der 

TA Lärm1 ebenfalls erfasst. Lärmschutzmaßnahmen organisatorischer Art sind 

hiernach für Kur-, Wohn- und Mischgebiete vorzusehen, wenn: 

o der Beurteilungspegel der Verkehrsgeräusche um 3 dB(A) erhöht wird, 

o keine Vermischung mit dem übrigen Verkehr erfolgt ist und 

o die Grenzwerte der 16. BImSchV2 erstmals oder weitergehend überschrit-

ten sind. 

Die Bedingungen gelten kumulativ, das heißt, nur wenn alle Bedingungen erfüllt 

sind, sind organisatorische Lärmschutzmaßnahmen zu ergreifen.3 

Tabelle 2 - Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV 

Gebietsnutzung Immissionsgrenzwert in dB(A) 

 tags (6-22 Uhr) nachts (22-6 Uhr) 

Krankenhäuser, Schulen, Kurheime und 

Altenheime 

57 47 

Wohngebiete 59 49 

Kern-, Dorf- und Mischgebiete 64 54 

Gewerbegebiete 69 59 

  

                                                      
1 Sechste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundesimmissionsschutz-gesetz (Technische 

Anleitung zum Schutz gegen Lärm - TA Lärm) vom 26. August 1998 (GMBl Nr. 26/1998 S. 503), 

zuletzt geändert durch Bekanntmachung des BMUB vom 1. Juni 2017 (BAnz AT 08.06.2017 

B5), in Kraft getreten am 9. Juni 2017. 

2 Sechzehnte Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verkehrs-

lärmschutzverordnung - 16. BImSchV) vom 12. Juni 1990 (BGBl. I S. 1036), die zuletzt durch 

Artikel 1 der Verordnung vom 4. November 2020 (BGBl. I S. 2334) geändert worden ist. (Ver-

kehrslärmschutzverordnung - 16. BImSchV). 

3 Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft für Immissionsschutz (2017): LAI-Hinweise zur Auslegung 

der TA Lärm (Fragen und Antworten zur TA Lärm) in der Fassung des Beschlusses zur TOP 9.4 

der 133. LAI-Sitzung am 22. und 23. März 2017. 
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3.3 Gebietseinstufung und Schutzbedürftigkeit 

Die Schutzbedürftigkeit eines Gebietes ergibt sich in der Regel aus den Festset-

zungen in den Bebauungsplänen. ÖstliĐh des BeďauuŶgsplaŶgeďietes „LaŶg-
ǁieseŶ IV“ ďefiŶdet siĐh eiŶ eiŶgesĐhƌäŶktes IŶdustƌiegeďiet ;BeďauuŶgsplaŶ 
„LaŶgǁieseŶ III“Ϳ. NöƌdliĐh deƌ LaŶgwiesenstraße befindet sich im östlichen Teil 

eďeŶfalls eiŶ IŶdustƌiegeďiet ;BeďauuŶgsplaŶ „IŶdustƌiegeďiet I LaŶgǁieseŶ“Ϳ. 
Im westlichen Teil nördlich der Langwiesenstraße sind ein eingeschränktes In-

dustriegebiet und ein eingeschränktes Gewerbegebiet ausgewiesen (Bebau-

uŶgsplaŶ „IŶdustƌiegeďiet LaŶgǁieseŶ“Ϳ. WestliĐh des BeďauuŶgsplaŶgeďiets 
befinden sich zwei Aussiedlerhöfe im Außenbereich, es wird die Schutzbedürf-

tigkeit eines Mischgebiets angesetzt.  

Tabelle 3 – Schutzwürdigkeit der umliegenden Bebauung 

Immissionsort Schutzbedürftigkeit 

IO 1 – Steinäcker 3 MI 

IO 2 – Steinäcker 1 MI 

IO 3 – Langwiesenstraße 6 GE 

IO 4 – Langwiesenstraße 10 GI 

IO 5 – Langwiesenstraße 14 GI 

IO 6 – Daimlerstraße 12 GI 

IO 7 – Daimlerstraße GI 

IO 8 – Daimlerstraße 6 GI 

IO 9 – Daimlerstraße 9 GI 

 

Die Lage der Immissionsorte kann der Abbildung 3 entnommen werden.  
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Abbildung 1 – Entǁurf ǀorhabenbezogener Bebauungsplan „Langǁiesen IV“ 1 

und Schutzbedürftigkeit der umliegenden Bebauung 

  
  

                                                      
1 EŶtǁuƌf ǀoƌhaďeŶďezogeŶeƌ BeďauuŶgsplaŶ „LaŶgǁieseŶ IV“, Maßstaď ϭ:ϭ.ϬϬϬ, StaŶd 

08.04.2019.  

Langwiesenstraße 

Bebauungsplange-

ďiet „LaŶgǁieseŶ IV“ 

GIe 

GIe 

GIe 

MI 

GEe 

GIe 

GI 



Schalltechnische Untersuchung 

Fa. Layher Werk III in Cleebronn 

2476/6 - 19. März 2021   8 

4 Beschreibung der geplanten Anlage 

Die Fa. Layher plant in Cleebronn den Neubau des Werks III. Es soll eine Pro-

duktionshalle errichtet werden, in der das Rohmaterial zugeschnitten, ver-

schweißt, verzinkt und lackiert wird. Östlich der Halle findet die An- und Auslie-

ferung des Materials sowie die Verladung mittels Staplern statt. 

Im Folgenden werden die Grundlagen und Randbedingungen für die aus schall-

technischer Sicht relevanten Schallquellen aufgeführt. Diese beruhen auf den 

Angaben des Auftraggebers / der Fa. Layher:  

o Technik: Eine technische Anlage (Lüftungsgerät Produktion) auf dem Dach 

der Produktionshalle sowie vier Abluftkamine. 

o Lieferverkehr Lkw: Insgesamt ca. 10 Lkw pro Tag, davon 1 Lkw in der un-

günstigsten Nachtstunde östlich der Produktionshalle. 

Zusätzlich 1 Lkw tags zum Schweißgaslager mit Befüllung der Tanks (60 Mi-

nuten). 

o Diesel-Gabelstapler im Freien: 60 Minuten Verladetätigkeiten je Lkw (9 

Stunden tags, 1 Stunde nachts). 

o Tätigkeiten im Innern der Hallen: Produktionshalle durchgängiger Betrieb 

(000 – 2400 Uhr). 

o Parkplatz: 24 Stellplätze, 6 Bewegungen je Stellplatz tags (insgesamt 144 

Bewegungen tags), 1 Bewegung je Stellplatz in der ungünstigsten Nacht-

stunde (insgesamt 24 Bewegungen). 

Abbildung 2 – Lageplan (zeichnerischer Teil zum Bauantrag) 

  



Schalltechnische Untersuchung 

Fa. Layher Werk III in Cleebronn 

2476/6 - 19. März 2021   9 

5 Schallschutzmaßnahmen 

Bereits im Vorfeld wurden Schallschutzmaßnahmen zur Einhaltung der gelten-

den Immissionsrichtwerte konzipiert, die in den Berechnungen bereits berück-

sichtigt wurden. Im Folgenden werden diese im Einzelnen aufgeführt. 

o Die Außenbauteile der Hallen (Tore, Oberlichter/RWA, Fassaden, Dächer 

etc.) sind mindestens mit den in Kapitel 6.2.3 aufgeführten Schalldämm-

Maßen auszuführen. 

o Im Freien finden im Nachtzeitraum (ungünstigste Nachtstunde) ausschließ-

lich die in Kapitel 4 aufgeführten Betriebsvorgänge und Tätigkeiten (Verla-

dung mittels Dieselstapler östlich der Halle, 1 Lkw-Rangiervorgang, Pkw-

Verkehr, technische Anlagen) statt. 

o Die Oberlichter/RWA sind während des Regelbetriebs geschlossen zu hal-

ten. 

o Die Tore an der Westfassade der Produktionshalle sind tags und nachts ge-

schlossen zu halten. 

o Die Tore an der Ostfassade der Produktionshalle werden tags höchstens 

15 Min. pro Stunde geöffnet und nachts durchgängig geschlossen gehalten. 

Dies kann ggf. über eine automatische Schließfunktion der Tore oder über 

eiŶe „SĐhleuseŶ“-Lösung sichergestellt werden.  

o Im Rahmen der schalltechnischen Untersuchung für das Genehmigungsver-

fahren wurden die Innenpegel in den einzelnen Hallenbereichen durch Ver-

gleichsmessungen am bestehenden Werk in Eibensbach konkretisiert und 

entsprechend in den verschiedenen Hallenbereichen, gemäß den in den 

Grundrissplänen eingezeichneten, geplanten Maschinenstandorten, be-

rücksichtigt.  

Wird von den Plänen abgewichen, ist ggf. durch geeignete Maßnahmen im 

Halleninnern (z.B. absorbierende Auskleidung der Innenwände und Decke, 

Kapselung/Einhausung der maßgeblichen Schallquellen) die Einhaltung der 

angesetzten Halleninnenpegel sicherzustellen.  

o Auf dem Dach der Produktionshalle ist ein Lüftungsgerät mit einem anla-

genbezogenen Gesamt-Schallleistungspegel von 72,1 dB(A) vorgesehen. 

Die Anlagen sind gemäß dem Stand der Technik nicht tonhaltig. Außerdem 

sind 4 Abluftkamine (Höhe 28,5 m ü. Gel.) vorgesehen. Eine relevante 

Schallabstrahlung ist nach Angaben der Fa. Layher nicht zu erwarten. Es 

wurde je Kamin ein anlagenbezogener Schallleistungspegel von 70 dB(A) 

angesetzt. Dieser Wert darf nicht überschritten werden. 

 

Die Lage der Schallquellen, der Immissionsorte und der Schallschutzmaßnah-

men ist in den folgenden Abbildungen dargestellt. 
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Abbildung 3 – Lage der Immissionsorte und der Schallquellen tags 
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Abbildung 4 – Lage der Schallquellen nachts 
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6 Bildung der Beurteilungspegel 

6.1 Verfahren ‒ TA Lärm 

Die Beurteilungspegel wurden nach dem in der TA Lärm1 beschriebenen Ver-

fahƌeŶ „detaillieƌte PƌogŶose“ eƌŵittelt. )uƌ BestiŵŵuŶg deƌ küŶftigeŶ Situa-
tion wurde ein Rechenmodell auf der Basis von Schallpegelmessungen, Litera-

turangaben sowie Angaben zur Auslastung seitens des Auftraggebers erarbei-

tet.  

Entsprechend den einschlägigen Regelwerken und Verordnungen werden nur 

die Tätigkeiten auf dem Betriebsgelände betrachtet und den Richtwerten ge-

genübergestellt. Sobald sich ein Fahrzeug im öffentlichen Straßenraum befin-

det, unterliegt es einer gesonderten Betrachtung und Beurteilung. 

Die Immissionspegel der einzelnen Geräusche werden unter Berücksichtigung 

der Einwirkdauer sowie besonderer Geräuschmerkmale (Ton- und Impulshal-

tigkeit) zum Beurteilungspegel zusammengefasst. Die Beurteilungspegel wer-

den nach dem Verfahren der TA Lärm nach folgender Gleichung bestimmt: 

Lƌ = ϭϬ ∙ lg [ ϭ
Tƌ

 ∑ Tj ∙ ϭϬϬ,ϭ(LAeƋ,j - Cŵet + KT,j + KI,j + KR,j)N

j=ϭ

] dB(A) 

  

Mit:   

Tr Beurteilungszeitraum, 16 Stunden tags und 1 Stunde nachts 

Tj Teilzeit j 

N Zahl der gewählten Teilzeiten 

LAeq,j Mittelungspegel während der Teilzeit j 

Cmet meteorologische Korrektur 

KT,j Zuschlag für Ton- und Informationshaltigkeit 

KI,j Zuschlag für Impulshaltigkeit 

KR,j Zuschlag für Tageszeiten mit erhöhter Empfindlichkeit 

 

  

                                                      
1 Sechste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundesimmissionsschutz-gesetz (Technische 

Anleitung zum Schutz gegen Lärm - TA Lärm) vom 26. August 1998 (GMBl Nr. 26/1998 S. 503), 

zuletzt geändert durch Bekanntmachung des BMUB vom 1. Juni 2017 (BAnz AT 08.06.2017 

B5), in Kraft getreten am 9. Juni 2017. 
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6.2 Emissionen der maßgeblichen Schallquellen – Fa. Layher 

6.2.1 Parkplatz 

Die Schallleistung auf den Stellplätzen für Pkw wird nach dem Normalfall (sog. 

zusammengefasstes Verfahren) der Parkplatzlärmstudie1 wie folgt bestimmt: 

LW’’ = LW0 + KPA + KI + KD + KStrO + 10  lg (B  N) - 10  lg (S / 1 m2) dB(A)/m² 

  

Mit:  

LW’’ flächenbezogener Schallleistungspegel des Parkplatzes 

LW0 Ausgangsschallpegel, eine Bewegung je Stellplatz und Stunde  

LW0 = 63 dB(A) 

KPA Zuschlag für die Parkplatzart, hier: Besucher- und Mitarbeiterpark-

plätze +0 dB(A) 

KI Zuschlag für die Impulshaltigkeit, hier +4 dB(A) 

KD Zuschlag für den Durchfahranteil, hier +2,9 dB(A) 

KStrO Zuschlag für die Fahrbahnoberfläche, hier 0 dB(A) (Fahrgassen: As-

phalt) 

B Bezugsgröße, hier 24 Stellplätze 

N Bewegungshäufigkeit, hier 0,38 Bewegungen je Stellplatz und 

Stunde tags und 1,0 Bewegungen je Stellplatz und Stunde nachts 

S Gesamtfläche 

Der in den Anlagen dargestellte Schallleistungspegel für den Parkplatz bezieht 

sich auf den gesamten Parkplatz bei einer Bewegung je Stellplatz und Stunde. 

(Schallquelle im Rechenmodell: Parkplatz) 

 

                                                      
1 Bayerisches Landesamt für Umwelt (2007): Parkplatzlärmstudie, Empfehlungen zur Berech-

nung von Schallemissionen aus Parkplätzen, Autohöfen und Omnibusbahnhöfen sowie von 

Parkhäusern und Tiefgaragen - 6. überarbeitete Auflage. 
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6.2.2 Parkplatz  Zu- und Abfahrten 

Für die Zu- und Abfahrt der Pkw zu bzw. von dem Parkplatz wurde ein längen-

bezogener Schallleistungspegel von 47,5 dB(A)1 je Meter angesetzt. Es wurden 

insgesamt 144 Fahrten tags und 24 Fahrten in der lautesten Nachtstunde be-

rücksichtigt. 

(Schallquelle im Rechenmodell: Pkw-Fahrten) 

 

6.2.3 Schallabstrahlung der Hallen 

Innenpegel 

Für die Produktionshalle wurden für verschiedene Bereiche folgende Innenpe-

gel LI basierend auf Vergleichsmessungen im bestehenden Werk in Eibensbach 

ermittelt. Die Zuschläge für die Ton- und Impulshaltigkeit sind in den aufgeführ-

ten Werten enthalten. In der geplanten Produktionshalle findet tags und nachts 

folgender Betrieb statt: 

o Produktionshalle Westteil: LI bis 94 dB(A) 2, 

o Produktionshalle Südteil: LI bis 99 dB(A)3, 

o Übrige Bereiche der Produktionshalle: bis 90 dB(A)4. 

Schallabstrahlung der Außenbauteile 

Nach Anhang A.2.3.3 der TA Lärm5 ist für die Ermittlung der Schallabstrahlung 

über die Außenbauteile die VDI 25716 heranzuziehen, diese wurde jedoch im 

                                                      
1 Der Emissionspegel wurde nach den Richtlinien für den Lärmschutz an Straßen, Bundesminis-

ter für Verkehr, Abteilung Straßenbau, Ausgabe 1990 ermittelt und nach dem in der Park-

platzlärmstudie 2007 angegebenen Verfahren auf einen längenbezogenen Schallleistungspe-

gel umgerechnet. 

2 Diagonal-Montagemaschinen, GFU 

3 Diagonal-Produktionsmaschinen / -Fertigungsanlagen 

4 Riegel-Montagemaschinen, Riegel-Schweißmaschinen, U-Riegel-Vollautomaten, U-Riegel-Ro-

boterzellen, Stiel-Schweiß-Vollautomaten, Stiel-Handling-Anlage 
5 Sechste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundesimmissionsschutz-gesetz (Technische 

Anleitung zum Schutz gegen Lärm - TA Lärm) vom 26. August 1998 (GMBl Nr. 26/1998 S. 503), 

zuletzt geändert durch Bekanntmachung des BMUB vom 1. Juni 2017 (BAnz AT 08.06.2017 

B5), in Kraft getreten am 9. Juni 2017. 
6 VDI 2571 Schallabstrahlung von Industriebauten. August 1976. 
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Oktober 2006 zurückgezogen. Aus diesem Grund wurde die Schallabstrahlung 

der Außenbauteile anhand der DIN EN 12354-41 ermittelt. 

Die anlagenbezogenen Schallleistungspegel der einzelnen Bauteile berechnen 

sich frequenzabhängig nach: 

LWA = Lp,in - Cd - R’ + 10 lg (S/S0) dB(A) 

  

Mit:  

LWA anlagenbezogener Schallleistungspegel des Außenbauteils 

Lp,in Schalldruckpegel im Abstand von 1 bis 2 m vor dem Bauteil Innen 

Cd Diffusitätsterm: 

o Relativ kleine, gleichförmige Räume (diffuses Feld) vor reflek-

tierender Oberfläche 6 dB 

o Relativ kleine, gleichförmige Räume (diffuses Feld) vor absor-

bierender Oberfläche 3 dB 

o Große, flache oder lange Hallen, viele Schallquellen (durch-

schnittliches Industriegebäude) vor reflektierender Oberfläche 

5 dB 

o Industriegebäude, wenige dominierende und gerichtet ab-

strahlende Schallquellen vor reflektierender Oberfläche 3 dB 

o Industriegebäude, wenige dominierende und gerichtet ab-

strahlende Schallquellen vor absorbierender Oberfläche 0 dB 

R’ Schalldämm-Maß des betrachteten Bauteils 

S/S0 Fläche des betrachteten Bauteils, Bezugsgröße S0 = 1m2 

Schalldämmung Produktionshalle 

Für das Betriebsgebäude werden folgende Schalldämm-Maße angesetzt:  

Westfassade  R'w = 40 dB 

Übrige Fassaden (Nord-, Süd-, Ost-) R'w = 30 dB 

Dach  R'w = 40 dB 

Oberlichter / RWA R'w = 35 dB 

                                                      
1 DIN EN ISO 12354-4 Bauakustik – Berechnung der akustischen Eigenschaften von Gebäuden 

aus den Bauteileigenschaften – Teil 4: Schallübertragung von Räumen ins Freie (ISO 12354-

4:2017); Deutsche Fassung EN ISO 12354-4:2017. November 2017. 
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Tore Westfassade  R'w = 25 dB 

Tore Ostfassade R'w = 15 dB 

Tore Ostfassade offen R'w = 0 dB 

 

Die Tore an der Westfassade der Produktionshalle sind tags und nachts ge-

schlossen zu halten. 

Die Tore an der Ostfassade der Produktionshalle werden tags höchstens 

15 Min. pro Stunde geöffnet und nachts durchgängig geschlossen gehalten. 

Dies kann ggf. über eine automatische Schließfunktion der Tore oder über eine 

„SĐhleuseŶ“-Lösung sichergestellt werden. 

(Schallquellen im Rechenmodell: Bauteil + Himmelsrichtung (+ offen / geschlos-

sen)) 
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6.2.4 Lkw Rangieren 

Im Tagzeitraum findet die An- und Auslieferung des Betriebs mit Lkw statt. Es 

wurden insgesamt 10 Lkw pro Tag à 2 Rangiervorgänge angesetzt. Davon wurde 

ein Rangiervorgang eines Lkw in der ungünstigsten Nachtstunde berücksichtigt. 

Zusätzlich wurde ein Lkw pro Tag mit 2 Rangiervorgängen tags zum Schweiß-

gaslager in Ansatz gebracht. 

Der Lkw-Rangiervorgang setzt sich aus mehreren Einzelereignissen wie Rangie-

ren, Betriebsbremsen, Türenschlagen, Anlassen sowie dem Einsatz von akusti-

schen Rückfahrwarneinrichtungen zusammen (vgl. Tabelle 4).  

Diese Einzelereignisse wurden im Rechenmodell zu einer Flächenschallquelle 

mit einem anlagenbezogenen Schallleistungspegel von 89,5 dB(A) zusammen-

gefasst.  

Die nachfolgende Tabelle enthält die Einzelereignisse, aus denen sich ein Ran-

giervorgang zusammensetzt, die Anzahl und Einwirkzeit der Ereignisse, den 

Korrekturwert, den Schallleistungspegel sowie den Teilpegel der einzelnen 

Quellen. 

Tabelle 4  Teilpegel der Rangiervorgänge für 1 Lkw 

 Anzahl Einwirkzeit 
je  

Ereignis 

 

LWA 

 

 

dB(A) 

Korrektur 
Einwirkzeit 

 

dB(A) 

Teilpegel 
 

 

dB(A) 

Rangieren Lkw 1 2 min 99 -14,8 84,2 

Betriebsbremse 2 5 sek * 108 -25,6 82,4 

Türenschlagen 2 5 sek * 100 -25,6 74,4 

Anlassen 1 5 sek * 100 -28,6 71,4 

Rückfahrwarner 1 1 min 1041 -17,8 86,2 

Auf die Beurteilungszeit (1 h) bezog. Schallleistungspegel  LWA,1h 89,5 dB(A) 

* BezogeŶ auf eiŶeŶ „5-Sekunden-Takt“, daŵit ǁiƌd ǀoŶ ǀoƌŶheƌeiŶ die Iŵpulshaltigkeit berücksichtigt. 

(Schallquellen im Rechenmodell: Lkw, Lkw Schweißgas) 

 

                                                      
1 Bayerisches Landesamt für Umweltschutz (2001): Verwendung von akustischen Rückfahr-

warneinrichtungen. 
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6.2.5 Gabelstapler 

Diesel-Stapler 

Für die Verladung und den Transport von Material werden Dieselstapler einge-

setzt. Es wurde im Freien (östlich der Produktionshalle) eine Verladedauer von 

60 Minuten je an-/auslieferndem Lkw mittels Dieselstapler angesetzt. Es ergibt 

sich eine Einwirkzeit von 9 Stunden tags und 60 Minuten in der ungünstigsten 

Nachtstunde. 

Für den Diesel-Gabelstapler wurde eine Flächenschallquelle mit einem anlagen-

bezogenen Schallleistungspegel von 100 dB(A)1 zuzüglich eines Zuschlags für 

die Impulshaltigkeit2 von 5 dB in Ansatz gebracht.  

(Schallquelle im Rechenmodell: Stapler) 

 

6.2.6 Technik 

Auf dem Dach der Produktionshalle ist eine technische Anlage (Lüftungsgerät) 

vorgesehen. Es wurden ein anlagenbezogener Schallleistungspegel von 

72,1 dB(A)3,4 mit einem durchgängigen Betrieb angesetzt.  

Zusätzlich wurden vier Abluftkamine mit einem anlagenbezogenen Schallleis-

tungspegel von je 70 dB(A) berücksichtigt. 

Die Anlagen wurden entsprechend dem Stand der Technik ohne Tonhaltigkeit 

angesetzt.  

(Schallquellen im Rechenmodell: Technik Dach, Abluftkamin 1-4) 

 

  

                                                      
1 Ströhle, Mark (2000): Untersuchung der Geräuschemissionen von dieselgetriebenen Stapler 

im praktischen Einsatz. Diplomarbeit an der Fachhochschule Stuttgart - Hochschule für Tech-

nik. 

2 Z.B. Klappern der Gabeln 

3 Datenblatt Ventilator-Einheit Typ 6 x GR56C-ZID.GL.CR&115492-DRG und 6 x GR56C-

ZID.GQ.CR&115278-DRG, FläktGroup Deutschland GmbH. 

4 Es wurden jeweils beide Ventilator-Einheiten berücksichtigt. Der Gesamt-Schallleistungspegel 

je Anlage ergibt sich aus den Schallleistungspegeln von 70 (A) und 68 dB(A). 
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6.3 Spitzenpegel 

Maßgeblich sind Geräuschspitzen durch Vorgänge im Freien. Demnach ist mit 

folgenden Schallleistungspegeln für Einzelereignisse1,2,3 zu rechnen: 

Kofferraum schließen Pkw 99,5 dB(A) 

Betriebsbremse Lkw 108 dB(A) 

Gabelstapler Klappern 112 dB(A) 

  

                                                      
1 Bayerisches Landesamt für Umwelt (2007): Parkplatzlärmstudie, Empfehlungen zur Berech-

nung von Schallemissionen aus Parkplätzen, Autohöfen und Omnibusbahnhöfen sowie von 

Parkhäusern und Tiefgaragen - 6. überarbeitete Auflage. 

2 Lenkewitz, Knut; Müller, Jürgen (2005): Technischer Bericht zur Untersuchung der Geräusche-

missionen durch Lastkraftwagen auf Betriebsgeländen von Frachtzentren, Auslieferungsla-

gern, Speditionen und Verbrauchermärkten sowie weiterer typischer Geräusche insbeson-

dere von Verbrauchermärkten. Wiesbaden: HLUG. 
3 Untersuchung der Geräuschemissionen von dieselgetriebenen Stapler im praktischen Einsatz, 

Diplomarbeit an der Fachhochschule Stuttgart – Hochschule für Technik; Mark Ströhle, vom 

7. Januar 2000; Anmerkung: Die Arbeit macht in den Anlagen Angaben zu Schallleistungspe-

geln betreffend gas- und elektrobetriebenen Gabelstaplern. 
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6.4 Ausbreitungsberechnung 

Die Berechnungen erfolgten mit dem EDV-Programm SoundPlan auf der Basis 

der DIN ISO 9613-21. Das Modell berücksichtigt: 

o die Anteile aus Reflexionen der Schallquellen an Stützmauern, Hausfassa-

den oder anderen Flächen (Spiegelschallquellen-Modell), gerechnet wurde 

bis zur 3. Reflexion, 

o Pegeländerungen aufgrund des Abstandes und der Luftabsorption, 

o Pegeländerungen aufgrund der Boden- und Meteorologiedämpfung, es 

wird für Grün-/Ackerflächen ein Bodenfaktor von 0,9, für den übrigen Un-

tersuchungsraum von 0,4 (0,0 = schallhart; 1,0 = schallweich) berücksich-

tigt, 

o Pegeländerungen durch topographische und bauliche Gegebenheiten 

(Mehrfachreflexionen und Abschirmungen), 

o einen leichten Wind, etwa 3 m/s, zum Immissionsort hin und Temperatu-

rinversion, die beide die Schallausbreitung fördern, 

o Die Minderung durch die meteorologische Korrektur Cmet wurde im Sinne 

eiŶeƌ „Woƌst Case-Betrachtung“ mit 0 dB(A) angesetzt. 

Die Ergebnisse der Berechnungen sind in den Lärmkarten im Anhang darge-

stellt. In einem Rasterabstand von 10 m und in einer Höhe von 5 m über Ge-

lände wurden die Beurteilungspegel für das gesamte Untersuchungsgebiet be-

rechnet und die Isophonen mittels einer mathematischen Funktion (Bezier) be-

stimmt. Die Farbabstufung wurde so gewählt, dass ab den hellroten Farbtönen 

die Immissionsrichtwerte für Mischgebiete (MI) überschritten werden. 

Die Lärmkarten können aufgrund unterschiedlicher Rechenhöhen und Reflexi-

onen nur eingeschränkt mit Pegelwerten aus Einzelpunktberechnungen vergli-

chen werden. Maßgeblich für die Beurteilung sind die Ergebnisse der Einzel-

punktberechnungen. 

  

                                                      
1 DIN ISO 9613-2 Dämpfung des Schalls bei der Ausbreitung im Freien - Teil 2: Allgemeines Be-

rechnungsverfahren (ISO 9613-2: 1996). Oktober 1999. 
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6.5 Qualität der Prognose 

Folgende Einflussfaktoren haben Auswirkungen auf die Qualität der Ergebnisse 

der schalltechnischen Untersuchung: 

o Die Angaben zu den Betriebsvorgängen und Schallleistungspegeln basieren 

auf einer MaximalauslastuŶg ;„Worst Case“-Ansatz). 

o Die EŵissioŶsaŶsätze füƌ die LiefeƌtätigkeiteŶ ǁuƌdeŶ deŵ „TeĐhŶisĐheŶ 
Bericht zur Untersuchung der Geräuschemissionen durch Lastkraftwagen 

auf Betriebsgeländen von Frachtzentren, Auslieferungslagern, Speditionen 

und Verbrauchermärkten sowie weiterer typischer Geräusche insbeson-

deƌe ǀoŶ VeƌďƌauĐheƌŵäƌkteŶ“ eŶtŶoŵŵeŶ. DaƌiŶ ǁeƌdeŶ keiŶe AŶgaďeŶ 
zuƌ „Qualität“ geŵaĐht, sie liegeŶ aďeƌ eƌfahƌuŶgsgeŵäß auf deƌ „siĐheƌeŶ 
Seite“. 

o Den Lkw wird unterstellt, dass diese beim Rückwärtsfahren/-rangieren 

akustische Rückfahrwarneinrichtungen einsetzen. 

o Die Berechnungen der Schallimmissionen wurden mit dem EDV-Programm 

SoundPlan in der Version 8.1 durchgeführt. Das Programm erfüllt die Qua-

litätsanforderungen der DIN 456871. 

Mit den gewählten Ansätzen befinden sich die in dieser Untersuchung ermittel-

ten Beurteilungspegel voraussichtlich an der oberen Grenze der zu erwarten-

den Schallimmissionen. 

  

                                                      
1 DIN 45687 - Akustik - Software-Erzeugnisse zur Berechnung der Geräuschimmissionen im 

Freien - Qualitätsanforderungen und Prüfbestimmungen. Mai 2006. 
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7 Ergebnisse und Beurteilung 

Die Beurteilung erfolgt mit den Immissionsrichtwerten der TA Lärm1. Die in Ka-

pitel 5 aufgeführten Schallschutzmaßnahmen sind in den Berechnungen bereits 

enthalten. 

Es treten folgende Beurteilungspegel an der umliegenden Bebauung auf (de-

taillierte Ergebnisse siehe Anlagen A6 bis A31, Pegelverteilung siehe Karten 1 

und 2):  

Tabelle 5 - Beurteilungspegel an der umliegenden Bebauung, ausgewählte Im-

missionsorte 

Immissionsort Beurteilungs-

pegel 

 

dB(A) 

Immissions-

richtwert 

 

dB(A) 

Überschrei-

tung 

 

dB(A) 

 tags / nachts 

IO 1 – Steinäcker 3 1.OG, O 42 / 39 
60 / 45 

- / - 

IO 2 – Steinäcker 1 1.OG, O 34 / 34 - / - 

IO 3 – Langwiesenstraße 6 1.OG, S 28 / 28 65 / 50 - / - 

IO 9 – Daimlerstraße 9 1.OG, W 47 / 46 70 / 70 - / - 

 

An der umliegenden Bebauung im Mischgebiet werden Beurteilungspegel tags 

bis 42 dB(A) und in der lautesten Nachtstunde bis 39 dB(A) erreicht. Im Gewer-

begebiet treten Beurteilungspegel bis 28 dB(A) tags und in der lautesten Nacht-

stunde, im Industriegebiet bis 47 dB(A) tags und bis 46 dB(A) in der lautesten 

Nachtstunde auf. 

Unter Berücksichtigung der geplanten Schallschutzmaßnahmen werden die Im-

missionsrichtwerte der TA Lärm tags und nachts an allen Immissionsorten ein-

gehalten. 

  

                                                      
1 Sechste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundesimmissionsschutz-gesetz (Technische 

Anleitung zum Schutz gegen Lärm - TA Lärm) vom 26. August 1998 (GMBl Nr. 26/1998 S. 503), 

zuletzt geändert durch Bekanntmachung des BMUB vom 1. Juni 2017 (BAnz AT 08.06.2017 

B5), in Kraft getreten am 9. Juni 2017. 



Schalltechnische Untersuchung 

Fa. Layher Werk III in Cleebronn 

2476/6 - 19. März 2021   23 

Spitzenpegel 

An der umliegenden Bebauung werden im ungünstigsten Fall Pegelspitzen bis 

63 dB(A) tags und 56 dB(A) nachts im Mischgebiet sowie bis 64 dB(A) tags und 

nachts im Gewerbe-/Industriegebiet erreicht. Die Forderung der TA Lärm, dass 

Maximalpegel die Immissionsrichtwerte tags um nicht mehr als 30 dB(A) und 

nachts um nicht mehr als 20 dB(A) überschreiten sollen (Mischgebiete 90 dB(A) 

tags, 65 dB(A) nachts; Gewerbegebiete 95 dB(A) tags, 70 dB(A) nachts), wird 

eingehalten. 

Berücksichtigung der Vorbelastung 

Die Immissionsrichtwerte gelten für die Gesamtbelastung aller Anlagen/Ge-

werbebetriebe, die in den Geltungsbereich der TA Lärm fallen, gemeinsam. Die 

Gesamtbelastung setzt sich aus Vor- und Zusatzbelastung zusammen und muss 

den Anforderungen der TA Lärm genügen. 

Die Vorbelastung im Sinne der TA Lärm stellt die Immissionen durch die bereits 

ansässigen Betriebe dar. Die Zusatzbelastung geht von der geplanten Anlage 

aus. 

Nach TA Lärm muss die Vorbelastung nicht (detailliert) berücksichtigt werden, 

wenn die Zusatzbelastung mindestens 6 dB(A) unter dem zulässigen Immissi-

onsrichtwert liegt (sog. Irrelevanz-Kriterium). 

Die Beurteilungspegel durch den Betrieb liegen mindestens 6 dB(A) unter den 

Immissionsrichtwerten, so dass die Vorbelastung gemäß dem Irrelevanz-Krite-

rium der TA Lärm nicht detailliert zu betrachten ist.  

Fahrverkehr im öffentlichen Straßenraum 

Die Immissionen durch den Fahrverkehr im öffentlichen Straßenraum, bedingt 

durch den Betrieb, sind ebenfalls zu betrachten und nach den Grenzwerten der 

16. BImSchV1 zu beurteilen. Maßnahmen sind nach der TA Lärm vorzusehen, 

wenn die in Kapitel 3.2 dargestellten Bedingungen kumulativ erfüllt werden. 

An der umliegenden Wohnbebauung (Einstufung als Mischgebiet) werden die 

Kriterien nicht kumulativ erfüllt. Gemäß der Verkehrsuntersuchung ist im Be-

reich der Wohnbebauung in Frauenzimmern nicht mit einer Verdopplung des 

Verkehrsaufkommens (entspricht Erhöhung um 3 dB(A)) zu rechnen. An den 

                                                      
1 Sechzehnte Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes 

(Verkehrslärmschutzverordnung - 16. BImSchV) vom 12. Juni 1990 (BGBl. I S. 1036), die zuletzt 

durch Artikel 1 der Verordnung vom 4. November 2020 (BGBl. I S. 2334) geändert worden ist. 

(Verkehrslärmschutzverordnung - 16. BImSchV). 
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maßgeblichen Immissionsorten (IO 1 und IO 2) werden die Immissionsgrenz-

werte der 16. BImSchV eingehalten.1 Es sind keine Maßnahmen organisatori-

scher Art erforderlich. 

 

8 Zusammenfassung 

Die schalltechnische Untersuchung im Rahmen des Genehmigungsverfahrens 

zum Neubau des Werks III der Fa. Layher in Cleebronn kann wie folgt zusam-

mengefasst werden: 

o Es sind die Schallimmissionen durch den geplanten Betrieb an der umlie-

genden Bebauung zu ermitteln.  

o Zur Beurteilung der künftigen Situation wurden die Immissionsrichtwerte 

der TA Lärm2 herangezogen. Für die nächstgelegene schutzbedürftige 

(Wohn-)Bebauung wurden die Richtwerte entsprechend denen eines 

Mischgebietes von tags 60 dB(A) und nachts 45 dB(A) herangezogen. Die 

Richtwerte für Gewerbegebiete / Industriegebiete betragen 65 dB(A) tags 

und 50 dB(A) nachts bzw. 70 dB(A) tags und nachts. Einzelne kurzzeitige 

Geräuschspitzen sollen den Tagrichtwert um nicht mehr als 30 dB(A) und 

den Nachtrichtwert um nicht mehr als 20 dB(A) überschreiten. 

o Entsprechend der Regelung der TA Lärm muss der Gesamtbetrieb betrach-

tet werden. Eine Abkopplung einzelner Anlagen oder Schallquellen ist in 

der Regel nicht zulässig.  

o Es wurde die Abstrahlung der maßgeblichen Schallquellen bestimmt und 

zum Beurteilungspegel zusammengefasst, unter Berücksichtigung der Ein-

wirkzeit, der Ton- und Impulshaltigkeit und der Pegelminderung auf dem 

Ausbreitungsweg. Grundlage hierfür waren Literaturangaben, Schallpegel-

messungen sowie Angaben seitens des Auftraggebers. 

o Bereits im Vorfeld wurden Schallschutzmaßnahmen zur Einhaltung der gel-

tenden Immissionsrichtwerte konzipiert, die in den Berechnungen bereits 

berücksichtigt wurden. Die einzelnen Maßnahmen sind in Kapitel 5 be-

schrieben. 

o An der umliegenden Bebauung im Mischgebiet werden Beurteilungspegel 

bis 42 dB(A) tags und bis 39 dB(A) in der lautesten Nachstunde erreicht. In 

                                                      
1 SĐhallteĐhŶisĐhe UŶteƌsuĐhuŶg BeďauuŶgsplaŶ „LaŶgǁieseŶ IV“ – Fa. Layher Werk III in Clee-

bronn, Heine + Jud – Ingenieurbüro für Umweltakustik, Projekt Nr. 2476/4, Stand 10.10.2019. 
2 Sechste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundesimmissionsschutz-gesetz (Technische 

Anleitung zum Schutz gegen Lärm - TA Lärm) vom 26. August 1998 (GMBl Nr. 26/1998 S. 503), 

zuletzt geändert durch Bekanntmachung des BMUB vom 1. Juni 2017 (BAnz AT 08.06.2017 

B5), in Kraft getreten am 9. Juni 2017. 
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den umliegenden Industriegebieten sind Beurteilungspegel bis 47 dB(A) 

tags und bis 46 dB(A) in der lautesten Nachtstunde zu erwarten. 

o Die Immissionsrichtwerte der TA Lärm werden an den Immissionsorten 

tags und nachts eingehalten.  

o Die Forderung der TA Lärm hinsichtlich des Spitzenpegelkriteriums wird er-

füllt. 

o Das „IƌƌeleǀaŶz-Kriteƌiuŵ“ deƌ TA Lärm wird erfüllt, so dass die Vorbelas-

tung nicht detailliert zu betrachten ist. 

o Es sind keine Maßnahmen organisatorischer Art gegenüber dem betriebs-

bedingten Fahrverkehr im öffentlichen Straßenraum erforderlich.  

 

 

 

9 Anhang 

Rechenlaufinformation  Anlage A1  A2 

Liste der Schallquellen  Anlage A3  A5 

Teilpegel Ausbreitungsberechnung  Anlage A6  A31 

  

Lärmkarten  

Pegelverteilung Gewerbe tags Karte 1 

Pegelverteilung Gewerbe nachts Karte 2 
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- Rechenlaufinformation -

Anlage A1

Projektbeschreibung

Projekttitel: Nebau Layher Werk III in Cleebronn
Projekt Nr.: 2476
Projektbearbeiter: TH-SB
Auftraggeber: Messmer Consult

Beschreibung:

Rechenlaufparameter

Reflexionsordnung 3
Maximaler Reflexionsabstand zum Empfänger 200 m
Maximaler Reflexionsabstand zur Quelle 50 m
Suchradius 5000 m
Filter:                dB(A)
Zulässige Toleranz (für einzelne Quelle): 0,100 dB
Bodeneffektgebiete aus Straßenoberflächen erzeugen: Nein

Richtlinien:
Gewerbe: ISO 9613-2: 1996
Luftabsorption: ISO 9613-1
regulärer Bodeneffekt (Kapitel 7.3.1), für Quellen ohne Spektrum automatisch alternativer Bodeneffekt
Begrenzung des Beugungsverlusts:
        einfach/mehrfach  20,0 dB /25,0 dB
Seitenbeugung: Veraltete Methode (seitliche Pfade auch um Gelände)
Verwende Glg (Abar=Dz-Max(Agr,0)) statt Glg (12) (Abar=Dz-Agr) für die Einfügedämpfung
Umgebung:
        Luftdruck 1013,3 mbar
        relative Feuchte 70,0 %
        Temperatur 10,0 °C
        Meteo. Korr. C0(6-22h)[dB]=0,0;  C0(22-6h)[dB]=0,0; 
        Cmet für Lmax Gewerbe Berechnungen ignorieren: Nein
Beugungsparameter:        C2=20,0
Zerlegungsparameter:
        Faktor Abstand / Durchmesser 8
        Minimale Distanz [m]                 1 m
        Max. Differenz Bodendämpfung + Beugung 1,0 dB
        Max. Iterationszahl 4
Minderung
        Bewuchs:       ISO 9613-2
        Bebauung:      ISO 9613-2
        Industriegelände: ISO 9613-2

Parkplätze: ISO 9613-2: 1996
Emissionsberechnung nach: Parkplatzlärmstudie 2007
Luftabsorption: ISO 9613-1
regulärer Bodeneffekt (Kapitel 7.3.1), für Quellen ohne Spektrum automatisch alternativer Bodeneffekt
Begrenzung des Beugungsverlusts:
        einfach/mehrfach  20,0 dB /25,0 dB
Seitenbeugung: Veraltete Methode (seitliche Pfade auch um Gelände)
Verwende Glg (Abar=Dz-Max(Agr,0)) statt Glg (12) (Abar=Dz-Agr) für die Einfügedämpfung
Umgebung:
        Luftdruck 1013,3 mbar
        relative Feuchte 70,0 %
        Temperatur 10,0 °C
        Meteo. Korr. C0(6-22h)[dB]=0,0;  C0(22-6h)[dB]=0,0; 
        Cmet für Lmax Gewerbe Berechnungen ignorieren: Nein
Beugungsparameter:        C2=20,0
Zerlegungsparameter:
        Faktor Abstand / Durchmesser 8
        Minimale Distanz [m]                 1 m

SoundPLAN 8.1

Heine + Jud - Ingenieurbüro für Umweltakustik
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Anlage A2

        Max. Differenz Bodendämpfung + Beugung 1,0 dB
        Max. Iterationszahl 4
Minderung
        Bewuchs:       ISO 9613-2
        Bebauung:      ISO 9613-2
        Industriegelände: ISO 9613-2

Bewertung: TA-Lärm 1998/2017 - Sonntag
Reflexion der "eigenen" Fassade wird unterdrückt

Geometriedaten

Situation1c - Genehmigung Gewerbe 03-2021.sit 18.03.2021 11:13:42
- enthält:

DXF_Flurstücke_Grenzpunkte.geo 11.03.2021 12:57:34
F001 Rechengebiet+Bodeneffekt.geo 16.03.2021 13:11:38
IO001 Immissionsorte.geo 16.03.2021 15:01:02
OSM_Building.geo 17.10.2019 15:01:10
Q001c Schallquellen nur tags - Genehmverf 03-2021.geo 18.03.2021 11:13:42
Q002c Schallquellen auch nachts - Genehmverf 03-2021.geo 18.03.2021 11:13:42
R001 Gebäude Bestand.geo 17.10.2019 15:01:10
T001 Schutzbedürftigkeit.geo18.04.2019 08:19:30

RDGM0999.dgm 10.01.2019 13:14:56

SoundPLAN 8.1

Heine + Jud - Ingenieurbüro für Umweltakustik
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Anlage A3

Legende

Name Name der Schallquelle
Quelltyp Typ der Quelle (Punkt, Linie, Fläche)
l oder S m,m² Größe der Quelle (Länge oder Fläche)
Li dB(A) Innenpegel
R'w dB Bewertetes Schalldämm-Maß
Lw dB(A) Schallleistungspegel pro Anlage
L'w dB(A) Schallleistungspegel pro m, m²
KI dB Zuschlag für Impulshaltigkeit 
KT dB Zuschlag für Tonhaltigkeit 
LwMax dB(A) Spitzenpegel
63Hz dB(A) Schallleistungspegel dieser Frequenz
125Hz dB(A) Schallleistungspegel dieser Frequenz
250Hz dB(A) Schallleistungspegel dieser Frequenz
500Hz dB(A) Schallleistungspegel dieser Frequenz
1kHz dB(A) Schallleistungspegel dieser Frequenz
2kHz dB(A) Schallleistungspegel dieser Frequenz
4kHz dB(A) Schallleistungspegel dieser Frequenz
8kHz dB(A) Schallleistungspegel dieser Frequenz

SoundPLAN 8.1

Heine + Jud - Ingenieurbüro für Umweltakustik
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Anlage A4

Name Quelltyp l oder S

m,m²

Li

dB(A)

R'w

dB

Lw

dB(A)

L'w

dB(A)

KI

dB

KT

dB

LwMax

dB(A)

63Hz

dB(A)

125Hz

dB(A)

250Hz

dB(A)

500Hz

dB(A)

1kHz

dB(A)

2kHz

dB(A)

4kHz

dB(A)

8kHz

dB(A)

Abluftkamin 1 Punkt 70,0 70,0 0,0 0,0 37,5 55,1 64,1 63,5 61,7 62,9 60,2 56,6

Abluftkamin 2 Punkt 70,0 70,0 0,0 0,0 37,5 55,1 64,1 63,5 61,7 62,9 60,2 56,6

Abluftkamin 3 Punkt 70,0 70,0 0,0 0,0 37,5 55,1 64,1 63,5 61,7 62,9 60,2 56,6

Abluftkamin 4 Punkt 70,0 70,0 0,0 0,0 37,5 55,1 64,1 63,5 61,7 62,9 60,2 56,6

Befüllung Fläche 57 94,0 76,5 0,0 0,0 74,3 77,3 83,3 86,3 90,3 87,3 81,3 73,3

Dach Fläche 5917 90,0 40 78,5 40,8 0,0 0,0 71,6 70,9 71,6 59,9 62,9 69,8 70,5 68,2

Dach S Fläche 2219 99,0 40 83,3 49,8 0,0 0,0 76,3 75,6 76,3 64,6 67,6 74,6 75,2 72,9

Dach W Fläche 1995 94,0 40 77,8 44,8 0,0 0,0 70,9 70,2 70,8 59,2 62,2 69,1 69,8 67,5

Fassade N Fläche 1137 90,0 30 79,8 49,2 0,0 0,0 65,4 64,6 74,2 75,5 72,5 68,5 61,3 57,0

Fassade N Fläche 375 94,0 30 79,0 53,2 0,0 0,0 64,6 63,8 73,4 74,7 71,7 67,7 60,5 56,2

Fassade O Fläche 1218 90,0 30 80,1 49,2 0,0 0,0 65,7 64,9 74,5 75,8 72,8 68,8 61,6 57,3

Fassade O Fläche 330 99,0 30 83,4 58,2 0,0 0,0 69,0 68,2 77,8 79,1 76,1 72,1 64,9 60,6

Fassade S Fläche 1513 99,0 30 90,0 58,2 0,0 0,0 75,7 74,9 84,5 85,8 82,8 78,8 71,6 67,3

Fassade W Fläche 330 99,0 40 75,0 49,8 0,0 0,0 68,0 67,3 68,0 56,3 59,3 66,3 66,9 64,6

Fassade W Fläche 1262 94,0 40 75,8 44,8 0,0 0,0 68,9 68,2 68,9 57,2 60,2 67,1 67,8 65,5

Lkw Fläche 4665 89,5 52,8 0,0 0,0 108,0 69,8 72,8 78,8 81,8 85,8 82,8 76,8 68,8

Lkw Schweißgas Fläche 3683 89,5 53,8 0,0 0,0 108,0 69,8 72,8 78,8 81,8 85,8 82,8 76,8 68,8

Oberlicht Fläche 39 90,0 35 62,7 46,8 0,0 0,0 45,8 46,0 53,6 53,9 54,9 52,9 57,7 53,4

Oberlicht Fläche 61 90,0 35 64,6 46,8 0,0 0,0 47,7 47,9 55,5 55,8 56,8 54,8 59,6 55,3

Oberlicht Fläche 61 90,0 35 64,6 46,8 0,0 0,0 47,7 47,9 55,5 55,8 56,8 54,8 59,6 55,3

Oberlicht Fläche 61 90,0 35 64,6 46,8 0,0 0,0 47,7 47,9 55,5 55,8 56,8 54,8 59,6 55,3

Oberlicht Fläche 61 90,0 35 64,6 46,8 0,0 0,0 47,7 47,9 55,5 55,8 56,8 54,8 59,6 55,3

Oberlicht Fläche 39 90,0 35 62,7 46,8 0,0 0,0 45,8 46,0 53,6 53,9 54,9 52,9 57,7 53,4

Oberlicht Fläche 61 90,0 35 64,6 46,8 0,0 0,0 47,7 47,9 55,5 55,8 56,8 54,8 59,6 55,3

Oberlicht Fläche 41 94,0 35 66,9 50,8 0,0 0,0 50,0 50,2 57,8 58,1 59,1 57,1 61,9 57,6

Oberlicht Fläche 41 94,0 35 66,9 50,8 0,0 0,0 50,0 50,2 57,8 58,1 59,1 57,1 61,9 57,6

Oberlicht Fläche 41 94,0 35 66,9 50,8 0,0 0,0 50,0 50,2 57,8 58,1 59,1 57,1 61,9 57,6

Oberlicht Fläche 41 94,0 35 66,9 50,8 0,0 0,0 50,0 50,2 57,8 58,1 59,1 57,1 61,9 57,6

Oberlicht Fläche 39 90,0 35 62,7 46,8 0,0 0,0 45,8 46,0 53,6 53,9 54,9 52,9 57,7 53,4
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Schalltechnische Untersuchung
Nebau Layher Werk III in Cleebronn
- Liste der Schallquellen, Gewerbe  -

Anlage A5

Name Quelltyp l oder S

m,m²

Li

dB(A)

R'w

dB

Lw

dB(A)

L'w

dB(A)

KI

dB

KT

dB

LwMax

dB(A)

63Hz

dB(A)

125Hz

dB(A)

250Hz

dB(A)

500Hz

dB(A)

1kHz

dB(A)

2kHz

dB(A)

4kHz

dB(A)

8kHz

dB(A)

Oberlicht Fläche 39 90,0 35 62,7 46,8 0,0 0,0 45,8 46,0 53,6 53,9 54,9 52,9 57,7 53,4

Oberlicht Fläche 61 90,0 35 64,6 46,8 0,0 0,0 47,7 47,9 55,5 55,8 56,8 54,8 59,6 55,3

Oberlicht Fläche 61 90,0 35 64,6 46,8 0,0 0,0 47,7 47,9 55,5 55,8 56,8 54,8 59,6 55,3

Oberlicht Fläche 61 90,0 35 64,6 46,8 0,0 0,0 47,7 47,9 55,5 55,8 56,8 54,8 59,6 55,3

Parkplatz Parkplatz 832 83,7 54,5 0,0 0,0 99,5 67,1 78,7 71,2 75,7 75,8 76,2 73,5 67,3

Pkw-Fahrten Linie 34 62,8 47,5 0,0 0,0 44,3 48,3 52,3 55,3 58,3 56,3 51,3 46,3

Stapler Fläche 1962 100,0 67,1 5,0 0,0 112,0 81,6 85,6 89,6 92,6 95,6 93,6 88,6 83,6

Technik Dach Fläche 31 72,1 57,2 0,0 0,0 39,6 57,2 66,2 65,6 63,8 65,0 62,3 58,7

Tor O-N-geschlossen Fläche 40 90,0 15 83,8 67,8 0,0 0,0 59,9 60,7 66,0 72,4 77,4 79,0 77,8 73,5

Tor O-N-offen Fläche 40 90,0 0 103,0 87,0 0,0 0,0 70,9 72,1 81,7 88,0 95,0 99,0 97,8 93,5

Tor O-S-geschlossen Fläche 40 90,0 15 83,8 67,8 0,0 0,0 59,9 60,7 66,0 72,4 77,4 79,0 77,8 73,5

Tor O-S-offen Fläche 40 90,0 0 103,0 87,0 0,0 0,0 70,9 72,1 81,7 88,0 95,0 99,0 97,8 93,5

Tor W-N Fläche 18 94,0 25 74,3 61,8 0,0 0,0 50,4 51,2 56,5 62,9 67,9 69,5 68,3 64,0

Tor W-S Fläche 18 94,0 25 74,3 61,8 0,0 0,0 50,4 51,2 56,5 62,9 67,9 69,5 68,3 64,0
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Schalltechnische Untersuchung
Nebau Layher Werk III in Cleebronn

- Teilpegelliste Ausbreitungsberechnung, Gewerbe -

Anlage A6

Legende

Schallquelle Name der Schallquelle
Li dB(A) Innenpegel
R'w dB Bewertetes Schalldämm-Maß
Lw dB(A) Schallleistungspegel pro Anlage
L'w dB(A) Schallleistungspegel pro m, m²
l oder S m,m² Größe der Quelle (Länge oder Fläche)
S m Mittlere Entfernung Schallquelle - Immissionsort
KI dB Zuschlag für Impulshaltigkeit 
KT dB Zuschlag für Tonhaltigkeit 
Adiv dB Mittlere Dämpfung aufgrund geometrischer Ausbreitung
Agr dB Mittlere Dämpfung aufgrund Bodeneffekt
Abar dB Mittlere Dämpfung aufgrund Abschirmung
Aatm dB Mittlere Dämpfung aufgrund Luftabsorption
dLrefl dB Pegelerhöhung durch Reflexionen
Ls dB(A) Unbewerteter Schalldruck am Immissionsort
dLw(LrT) dB Korrektur Betriebszeiten
dLw(LrN) dB Korrektur Betriebszeiten
LrT dB(A) Beurteilungspegel Tag
LrN dB(A) Beurteilungspegel Nacht
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Schalltechnische Untersuchung
Nebau Layher Werk III in Cleebronn

- Teilpegelliste Ausbreitungsberechnung, Gewerbe -

Anlage A7

Schallquelle Li

dB(A)

R'w

dB

Lw

dB(A)

L'w

dB(A)

l oder S

m,m²

S

m

KI

dB

KT

dB

Adiv

dB

Agr

dB

Abar

dB

Aatm

dB

dLrefl

dB

Ls

dB(A)

dLw(LrT)

dB

dLw(LrN)

dB

LrT

dB(A)

LrN

dB(A)

Immissionsort IO 1 - Steinäcker 3   SW EG   RW,T 60 dB(A)   RW,N 45 dB(A)   RW,T,max 90 dB(A)   RW,N,max 65 dB(A)   LrT 41,1 dB(A)   LrN 38,1 dB(A)   LT,max 61,4 dB(A)   LN,max 55,5 dB(A)   

Abluftkamin 1 70,0 70,0 103 0,0 0,0 -51,3 0,0 0,0 -1,0 2,0 19,7 0,0 0,0 19,7 19,7

Abluftkamin 2 70,0 70,0 115 0,0 0,0 -52,2 -0,2 0,0 -1,0 2,0 18,5 0,0 0,0 18,5 18,5

Abluftkamin 3 70,0 70,0 129 0,0 0,0 -53,2 -0,2 0,0 -1,1 2,1 17,6 0,0 0,0 17,6 17,6

Abluftkamin 4 70,0 70,0 146 0,0 0,0 -54,3 -0,2 0,0 -1,2 2,1 16,4 0,0 0,0 16,4 16,4

Befüllung 94,0 76,5 57 62 0,0 0,0 -46,8 -0,7 -1,1 -0,5 2,0 46,9 -9,0 37,8

Dach 90,0 40 78,5 40,8 5917 144 0,0 0,0 -54,2 0,8 -7,2 -0,2 0,8 18,6 0,0 0,0 18,6 18,6

Dach S 99,0 40 83,3 49,8 2219 164 0,0 0,0 -55,3 0,6 -6,3 -0,4 1,1 23,1 0,0 0,0 23,1 23,1

Dach W 94,0 40 77,8 44,8 1995 102 0,0 0,0 -51,1 0,7 -5,9 -0,3 1,0 22,1 0,0 0,0 22,1 22,1

Fassade N 90,0 30 79,8 49,2 1137 130 0,0 0,0 -53,3 0,0 -0,1 -0,4 3,0 27,8 0,0 0,0 27,8 27,8

Fassade N 94,0 30 79,0 53,2 375 85 0,0 0,0 -49,6 -0,2 -0,2 -0,3 2,7 31,5 0,0 0,0 31,5 31,5

Fassade O 90,0 30 80,1 49,2 1218 183 0,0 0,0 -56,2 0,0 -20,2 -0,3 1,1 -0,6 0,0 0,0 -0,6 -0,6

Fassade O 99,0 30 83,4 58,2 330 206 0,0 0,0 -57,3 -0,2 -21,2 -0,4 1,2 0,6 0,0 0,0 0,6 0,6

Fassade S 99,0 30 90,0 58,2 1513 172 0,0 0,0 -55,7 -0,3 -18,7 -0,3 0,7 18,7 0,0 0,0 18,7 18,7

Fassade W 99,0 40 75,0 49,8 330 133 0,0 0,0 -53,5 0,5 -1,5 -1,5 1,5 23,6 0,0 0,0 23,6 23,6

Fassade W 94,0 40 75,8 44,8 1262 91 0,0 0,0 -50,2 0,5 -0,9 -1,1 1,2 29,2 0,0 0,0 29,2 29,2

Lkw 89,5 52,8 4665 235 0,0 0,0 -58,4 0,5 -5,2 -1,6 3,6 28,4 0,7 0,0 29,1 28,4

Lkw Schweißgas 89,5 53,8 3683 143 0,0 0,0 -54,1 -0,3 -1,6 -0,9 2,9 35,6 -9,0 26,6

Oberlicht 90,0 35 62,7 46,8 39 156 0,0 0,0 -54,9 0,7 -11,1 -0,7 3,0 -0,3 0,0 0,0 -0,3 -0,3

Oberlicht 90,0 35 64,6 46,8 61 111 0,0 0,0 -51,9 0,6 -10,8 -0,6 2,2 4,1 0,0 0,0 4,1 4,1

Oberlicht 90,0 35 64,6 46,8 61 121 0,0 0,0 -52,6 0,4 -10,2 -0,6 2,0 3,6 0,0 0,0 3,6 3,6

Oberlicht 90,0 35 64,6 46,8 61 132 0,0 0,0 -53,4 0,4 -9,8 -0,7 2,1 3,2 0,0 0,0 3,2 3,2

Oberlicht 90,0 35 64,6 46,8 61 146 0,0 0,0 -54,3 0,4 -9,4 -0,8 2,2 2,7 0,0 0,0 2,7 2,7

Oberlicht 90,0 35 62,7 46,8 39 164 0,0 0,0 -55,3 0,6 -11,5 -0,7 2,1 -2,1 0,0 0,0 -2,1 -2,1

Oberlicht 90,0 35 64,6 46,8 61 135 0,0 0,0 -53,6 0,6 -11,5 -0,6 2,8 2,4 0,0 0,0 2,4 2,4

Oberlicht 94,0 35 66,9 50,8 41 130 0,0 0,0 -53,3 0,3 -7,6 -1,0 2,1 7,3 0,0 0,0 7,3 7,3

Oberlicht 94,0 35 66,9 50,8 41 116 0,0 0,0 -52,3 0,3 -8,1 -0,9 2,1 8,0 0,0 0,0 8,0 8,0

Oberlicht 94,0 35 66,9 50,8 41 102 0,0 0,0 -51,2 0,3 -8,5 -0,8 2,0 8,8 0,0 0,0 8,8 8,8

Oberlicht 94,0 35 66,9 50,8 41 90 0,0 0,0 -50,1 0,5 -8,8 -0,6 1,9 9,8 0,0 0,0 9,8 9,8

Oberlicht 90,0 35 62,7 46,8 39 172 0,0 0,0 -55,7 0,5 -10,9 -0,8 2,1 -2,1 0,0 0,0 -2,1 -2,1
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Schalltechnische Untersuchung
Nebau Layher Werk III in Cleebronn

- Teilpegelliste Ausbreitungsberechnung, Gewerbe -

Anlage A8

Schallquelle Li

dB(A)

R'w

dB

Lw

dB(A)

L'w

dB(A)

l oder S

m,m²

S

m

KI

dB

KT

dB

Adiv

dB

Agr

dB

Abar

dB

Aatm

dB

dLrefl

dB

Ls

dB(A)

dLw(LrT)

dB

dLw(LrN)

dB

LrT

dB(A)

LrN

dB(A)

Oberlicht 90,0 35 62,7 46,8 39 183 0,0 0,0 -56,2 0,5 -10,7 -0,8 2,2 -2,4 0,0 0,0 -2,4 -2,4

Oberlicht 90,0 35 64,6 46,8 61 165 0,0 0,0 -55,3 0,4 -10,3 -0,8 2,2 0,8 0,0 0,0 0,8 0,8

Oberlicht 90,0 35 64,6 46,8 61 153 0,0 0,0 -54,7 0,4 -10,6 -0,7 2,1 1,1 0,0 0,0 1,1 1,1

Oberlicht 90,0 35 64,6 46,8 61 143 0,0 0,0 -54,1 0,5 -11,0 -0,7 2,0 1,5 0,0 0,0 1,5 1,5

Pkw-Fahrten 62,8 47,5 34 326 0,0 0,0 -61,2 0,0 -4,1 -1,9 1,4 -3,0 9,5 13,8 6,5 10,8

Stapler 100,0 67,1 1962 203 5,0 0,0 -57,2 0,8 -22,1 -0,9 1,3 21,9 -2,5 0,0 24,4 26,9

Technik Dach 72,1 57,2 31 102 0,0 0,0 -51,2 -0,1 -5,8 -0,5 2,1 16,6 0,0 0,0 16,6 16,6

Tor O-N-geschlossen 90,0 15 83,8 67,8 40 176 0,0 0,0 -55,9 1,4 -23,9 -2,1 1,7 0,0 -1,2 0,0 -1,3 0,0

Tor O-N-offen 90,0 0 103,0 87,0 40 176 0,0 0,0 -55,9 1,5 -24,2 -2,7 1,9 18,6 -6,0 12,6

Tor O-S-geschlossen 90,0 15 83,8 67,8 40 198 0,0 0,0 -56,9 1,4 -24,5 -2,5 2,0 -1,9 -1,2 0,0 -3,1 -1,9

Tor O-S-offen 90,0 0 103,0 87,0 40 198 0,0 0,0 -56,9 1,5 -24,7 -3,1 2,1 16,9 -6,0 10,8

Tor W-N 94,0 25 74,3 61,8 18 74 0,0 0,0 -48,4 0,6 -0,7 -1,3 1,7 30,2 0,0 0,0 30,2 30,2

Tor W-S 94,0 25 74,3 61,8 18 117 0,0 0,0 -52,3 0,4 -2,0 -1,9 1,9 23,9 0,0 0,0 23,9 23,9

Parkplatz 83,7 54,5 832 307 0,0 0,0 -60,7 0,0 -4,0 -1,6 0,5 17,9 -4,3 0,0 13,6 17,9

Immissionsort IO 1 - Steinäcker 3   SW 1.OG   RW,T 60 dB(A)   RW,N 45 dB(A)   RW,T,max 90 dB(A)   RW,N,max 65 dB(A)   LrT 42,0 dB(A)   LrN 38,8 dB(A)   LT,max 62,3 dB(A)   LN,max 55,3 dB(A)   

Abluftkamin 1 70,0 70,0 103 0,0 0,0 -51,2 0,8 0,0 -0,8 0,0 18,8 0,0 0,0 18,8 18,8

Abluftkamin 2 70,0 70,0 115 0,0 0,0 -52,2 0,8 0,0 -0,9 2,0 19,7 0,0 0,0 19,7 19,7

Abluftkamin 3 70,0 70,0 128 0,0 0,0 -53,2 0,8 0,0 -1,0 2,0 18,7 0,0 0,0 18,7 18,7

Abluftkamin 4 70,0 70,0 145 0,0 0,0 -54,2 0,7 0,0 -1,0 2,0 17,5 0,0 0,0 17,5 17,5

Befüllung 94,0 76,5 57 62 0,0 0,0 -46,8 -0,6 -0,1 -0,5 2,0 48,0 -9,0 38,9

Dach 90,0 40 78,5 40,8 5917 144 0,0 0,0 -54,2 1,3 -6,6 -0,3 1,0 19,7 0,0 0,0 19,7 19,7

Dach S 99,0 40 83,3 49,8 2219 164 0,0 0,0 -55,3 1,2 -6,0 -0,5 1,2 23,9 0,0 0,0 23,9 23,9

Dach W 94,0 40 77,8 44,8 1995 101 0,0 0,0 -51,1 1,1 -5,7 -0,5 1,1 22,7 0,0 0,0 22,7 22,7

Fassade N 90,0 30 79,8 49,2 1137 130 0,0 0,0 -53,3 1,0 0,0 -0,4 3,0 28,9 0,0 0,0 28,9 28,9

Fassade N 94,0 30 79,0 53,2 375 85 0,0 0,0 -49,6 0,6 -0,1 -0,3 2,7 32,5 0,0 0,0 32,5 32,5

Fassade O 90,0 30 80,1 49,2 1218 183 0,0 0,0 -56,2 1,1 -20,3 -0,3 1,0 0,3 0,0 0,0 0,3 0,3

Fassade O 99,0 30 83,4 58,2 330 206 0,0 0,0 -57,3 1,0 -21,4 -0,4 1,2 1,5 0,0 0,0 1,5 1,5

Fassade S 99,0 30 90,0 58,2 1513 172 0,0 0,0 -55,7 0,8 -19,1 -0,3 0,6 19,4 0,0 0,0 19,4 19,4

Fassade W 99,0 40 75,0 49,8 330 133 0,0 0,0 -53,5 0,7 -0,7 -1,2 1,3 24,7 0,0 0,0 24,7 24,7

Fassade W 94,0 40 75,8 44,8 1262 91 0,0 0,0 -50,2 0,8 -0,4 -1,0 1,2 30,1 0,0 0,0 30,1 30,1
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Schalltechnische Untersuchung
Nebau Layher Werk III in Cleebronn

- Teilpegelliste Ausbreitungsberechnung, Gewerbe -

Anlage A9

Schallquelle Li

dB(A)

R'w

dB

Lw

dB(A)

L'w

dB(A)

l oder S

m,m²

S

m

KI

dB

KT

dB

Adiv

dB

Agr

dB

Abar

dB

Aatm

dB

dLrefl

dB

Ls

dB(A)

dLw(LrT)

dB

dLw(LrN)

dB

LrT

dB(A)

LrN

dB(A)

Lkw 89,5 52,8 4665 235 0,0 0,0 -58,4 0,3 -4,9 -1,6 3,5 28,4 0,7 0,0 29,1 28,4

Lkw Schweißgas 89,5 53,8 3683 143 0,0 0,0 -54,1 -0,2 -0,8 -0,8 2,9 36,5 -9,0 27,4

Oberlicht 90,0 35 62,7 46,8 39 156 0,0 0,0 -54,9 1,3 -9,2 -0,9 2,8 1,8 0,0 0,0 1,8 1,8

Oberlicht 90,0 35 64,6 46,8 61 111 0,0 0,0 -51,9 1,1 -9,1 -0,7 2,2 6,2 0,0 0,0 6,2 6,2

Oberlicht 90,0 35 64,6 46,8 61 121 0,0 0,0 -52,6 1,0 -8,6 -0,8 2,1 5,6 0,0 0,0 5,6 5,6

Oberlicht 90,0 35 64,6 46,8 61 132 0,0 0,0 -53,4 1,0 -8,3 -0,9 2,1 5,1 0,0 0,0 5,1 5,1

Oberlicht 90,0 35 64,6 46,8 61 146 0,0 0,0 -54,3 1,0 -7,9 -1,1 2,2 4,6 0,0 0,0 4,6 4,6

Oberlicht 90,0 35 62,7 46,8 39 163 0,0 0,0 -55,3 1,2 -9,6 -0,9 2,2 0,4 0,0 0,0 0,4 0,4

Oberlicht 90,0 35 64,6 46,8 61 135 0,0 0,0 -53,6 1,2 -9,6 -0,8 2,8 4,6 0,0 0,0 4,6 4,6

Oberlicht 94,0 35 66,9 50,8 41 130 0,0 0,0 -53,3 0,8 -6,6 -1,3 2,0 8,6 0,0 0,0 8,6 8,6

Oberlicht 94,0 35 66,9 50,8 41 116 0,0 0,0 -52,3 0,8 -7,0 -1,1 2,0 9,4 0,0 0,0 9,4 9,4

Oberlicht 94,0 35 66,9 50,8 41 102 0,0 0,0 -51,2 0,8 -7,3 -0,9 2,0 10,3 0,0 0,0 10,3 10,3

Oberlicht 94,0 35 66,9 50,8 41 90 0,0 0,0 -50,1 0,9 -7,6 -0,8 1,9 11,3 0,0 0,0 11,3 11,3

Oberlicht 90,0 35 62,7 46,8 39 172 0,0 0,0 -55,7 1,2 -9,1 -0,9 2,1 0,3 0,0 0,0 0,3 0,3

Oberlicht 90,0 35 62,7 46,8 39 183 0,0 0,0 -56,2 1,2 -8,8 -1,0 2,2 -0,1 0,0 0,0 -0,1 -0,1

Oberlicht 90,0 35 64,6 46,8 61 165 0,0 0,0 -55,3 1,1 -8,5 -1,0 2,2 3,0 0,0 0,0 3,0 3,0

Oberlicht 90,0 35 64,6 46,8 61 153 0,0 0,0 -54,7 1,1 -8,9 -0,9 2,1 3,4 0,0 0,0 3,4 3,4

Oberlicht 90,0 35 64,6 46,8 61 143 0,0 0,0 -54,1 1,2 -9,0 -0,8 2,1 3,9 0,0 0,0 3,9 3,9

Pkw-Fahrten 62,8 47,5 34 326 0,0 0,0 -61,2 -0,1 -4,0 -1,9 1,4 -3,1 9,5 13,8 6,5 10,7

Stapler 100,0 67,1 1962 203 5,0 0,0 -57,2 0,5 -22,2 -0,9 1,3 21,6 -2,5 0,0 24,1 26,6

Technik Dach 72,1 57,2 31 102 0,0 0,0 -51,2 0,8 -5,1 -0,7 2,0 17,9 0,0 0,0 17,9 17,9

Tor O-N-geschlossen 90,0 15 83,8 67,8 40 176 0,0 0,0 -55,9 1,4 -23,9 -2,1 1,7 0,0 -1,2 0,0 -1,3 0,0

Tor O-N-offen 90,0 0 103,0 87,0 40 176 0,0 0,0 -55,9 1,4 -24,2 -2,7 1,8 18,5 -6,0 12,5

Tor O-S-geschlossen 90,0 15 83,8 67,8 40 198 0,0 0,0 -56,9 1,3 -24,6 -2,5 2,0 -1,9 -1,2 0,0 -3,2 -1,9

Tor O-S-offen 90,0 0 103,0 87,0 40 198 0,0 0,0 -56,9 1,4 -24,7 -3,0 2,0 16,7 -6,0 10,7

Tor W-N 94,0 25 74,3 61,8 18 74 0,0 0,0 -48,4 0,7 -0,3 -1,4 1,9 30,8 0,0 0,0 30,8 30,8

Tor W-S 94,0 25 74,3 61,8 18 117 0,0 0,0 -52,3 0,5 -1,4 -1,9 1,8 24,4 0,0 0,0 24,4 24,4

Parkplatz 83,7 54,5 832 308 0,0 0,0 -60,8 -0,4 -3,4 -1,7 0,5 17,9 -4,3 0,0 13,7 17,9

Immissionsort IO 2 - Steinäcker 1   SW EG   RW,T 60 dB(A)   RW,N 45 dB(A)   RW,T,max 90 dB(A)   RW,N,max 65 dB(A)   LrT 32,9 dB(A)   LrN 32,7 dB(A)   LT,max 51,1 dB(A)   LN,max 45,1 dB(A)   

Abluftkamin 1 70,0 70,0 168 0,0 0,0 -55,5 0,9 0,0 -1,3 2,2 16,4 0,0 0,0 16,4 16,4
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Schalltechnische Untersuchung
Nebau Layher Werk III in Cleebronn

- Teilpegelliste Ausbreitungsberechnung, Gewerbe -

Anlage A10

Schallquelle Li

dB(A)

R'w

dB

Lw

dB(A)

L'w

dB(A)

l oder S

m,m²

S

m

KI

dB

KT

dB

Adiv

dB

Agr

dB

Abar

dB

Aatm

dB

dLrefl

dB

Ls

dB(A)

dLw(LrT)

dB

dLw(LrN)

dB

LrT

dB(A)

LrN

dB(A)

Abluftkamin 2 70,0 70,0 175 0,0 0,0 -55,8 0,9 0,0 -1,3 2,1 15,9 0,0 0,0 15,9 15,9

Abluftkamin 3 70,0 70,0 184 0,0 0,0 -56,3 0,9 0,0 -1,3 2,1 15,4 0,0 0,0 15,4 15,4

Abluftkamin 4 70,0 70,0 196 0,0 0,0 -56,8 0,9 0,0 -1,4 2,2 14,8 0,0 0,0 14,8 14,8

Befüllung 94,0 76,5 57 129 0,0 0,0 -53,2 -0,3 -9,7 -0,4 0,2 30,6 -9,0 21,6

Dach 90,0 40 78,5 40,8 5917 210 0,0 0,0 -57,4 1,4 -6,0 -0,6 0,8 16,7 0,0 0,0 16,7 16,7

Dach S 99,0 40 83,3 49,8 2219 217 0,0 0,0 -57,7 1,4 -5,5 -0,9 1,2 21,7 0,0 0,0 21,7 21,7

Dach W 94,0 40 77,8 44,8 1995 163 0,0 0,0 -55,3 1,4 -5,3 -0,9 1,0 18,7 0,0 0,0 18,7 18,7

Fassade N 90,0 30 79,8 49,2 1137 200 0,0 0,0 -57,0 0,8 -4,0 -0,4 3,0 19,5 0,0 0,0 19,5 19,5

Fassade N 94,0 30 79,0 53,2 375 153 0,0 0,0 -54,7 0,6 -3,3 -0,4 1,7 20,9 0,0 0,0 20,9 20,9

Fassade O 90,0 30 80,1 49,2 1218 248 0,0 0,0 -58,9 0,9 -20,7 -0,4 1,2 -2,8 0,0 0,0 -2,8 -2,8

Fassade O 99,0 30 83,4 58,2 330 265 0,0 0,0 -59,5 1,0 -21,3 -0,5 1,1 -0,7 0,0 0,0 -0,7 -0,7

Fassade S 99,0 30 90,0 58,2 1513 223 0,0 0,0 -57,9 0,7 -17,6 -0,3 0,5 18,4 0,0 0,0 18,4 18,4

Fassade W 99,0 40 75,0 49,8 330 179 0,0 0,0 -56,0 1,2 -1,6 -1,8 1,7 22,4 0,0 0,0 22,4 22,4

Fassade W 94,0 40 75,8 44,8 1262 152 0,0 0,0 -54,6 1,2 -1,3 -1,6 1,0 24,4 0,0 0,0 24,4 24,4

Lkw 89,5 52,8 4665 303 0,0 0,0 -60,6 1,0 -11,1 -1,4 1,9 19,3 0,7 0,0 20,1 19,3

Lkw Schweißgas 89,5 53,8 3683 240 0,0 0,0 -58,6 0,4 -8,5 -1,0 2,7 24,5 -9,0 15,5

Oberlicht 90,0 35 62,7 46,8 39 224 0,0 0,0 -58,0 1,3 -7,7 -1,6 2,1 -1,1 0,0 0,0 -1,1 -1,1

Oberlicht 90,0 35 64,6 46,8 61 177 0,0 0,0 -56,0 1,3 -7,2 -1,5 1,3 2,6 0,0 0,0 2,6 2,6

Oberlicht 90,0 35 64,6 46,8 61 183 0,0 0,0 -56,2 1,3 -6,9 -1,6 2,1 3,2 0,0 0,0 3,2 3,2

Oberlicht 90,0 35 64,6 46,8 61 191 0,0 0,0 -56,6 1,2 -6,8 -1,7 2,1 2,9 0,0 0,0 2,9 2,9

Oberlicht 90,0 35 64,6 46,8 61 200 0,0 0,0 -57,0 1,2 -6,5 -1,8 2,1 2,6 0,0 0,0 2,6 2,6

Oberlicht 90,0 35 62,7 46,8 39 229 0,0 0,0 -58,2 1,3 -7,4 -1,6 1,2 -2,0 0,0 0,0 -2,0 -2,0

Oberlicht 90,0 35 64,6 46,8 61 202 0,0 0,0 -57,1 1,3 -7,6 -1,5 1,4 1,2 0,0 0,0 1,2 1,2

Oberlicht 94,0 35 66,9 50,8 41 181 0,0 0,0 -56,2 1,2 -5,7 -2,0 2,1 6,3 0,0 0,0 6,3 6,3

Oberlicht 94,0 35 66,9 50,8 41 171 0,0 0,0 -55,7 1,2 -5,9 -1,9 2,0 6,7 0,0 0,0 6,7 6,7

Oberlicht 94,0 35 66,9 50,8 41 163 0,0 0,0 -55,2 1,2 -6,0 -1,8 2,1 7,2 0,0 0,0 7,2 7,2

Oberlicht 94,0 35 66,9 50,8 41 156 0,0 0,0 -54,8 1,2 -6,1 -1,7 1,3 6,8 0,0 0,0 6,8 6,8

Oberlicht 90,0 35 62,7 46,8 39 235 0,0 0,0 -58,4 1,3 -7,3 -1,7 2,2 -1,3 0,0 0,0 -1,3 -1,3

Oberlicht 90,0 35 62,7 46,8 39 242 0,0 0,0 -58,7 1,3 -7,1 -1,8 2,2 -1,5 0,0 0,0 -1,5 -1,5

Oberlicht 90,0 35 64,6 46,8 61 222 0,0 0,0 -57,9 1,3 -7,0 -1,8 2,2 1,4 0,0 0,0 1,4 1,4
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Schalltechnische Untersuchung
Nebau Layher Werk III in Cleebronn

- Teilpegelliste Ausbreitungsberechnung, Gewerbe -

Anlage A11

Schallquelle Li

dB(A)

R'w

dB

Lw

dB(A)

L'w

dB(A)

l oder S

m,m²

S

m

KI

dB

KT
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Agr

dB

Abar
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dLrefl

dB

Ls

dB(A)

dLw(LrT)
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dB

LrT

dB(A)

LrN

dB(A)

Oberlicht 90,0 35 64,6 46,8 61 214 0,0 0,0 -57,6 1,3 -7,2 -1,7 2,1 1,6 0,0 0,0 1,6 1,6

Oberlicht 90,0 35 64,6 46,8 61 207 0,0 0,0 -57,3 1,3 -7,3 -1,6 1,2 1,0 0,0 0,0 1,0 1,0

Pkw-Fahrten 62,8 47,5 34 392 0,0 0,0 -62,9 0,6 -7,0 -1,6 0,0 -8,1 9,5 13,8 1,5 5,7

Stapler 100,0 67,1 1962 267 5,0 0,0 -59,5 1,3 -22,6 -1,1 1,5 19,5 -2,5 0,0 22,0 24,5

Technik Dach 72,1 57,2 31 166 0,0 0,0 -55,4 0,9 -4,6 -1,2 2,0 13,8 0,0 0,0 13,8 13,8

Tor O-N-geschlossen 90,0 15 83,8 67,8 40 243 0,0 0,0 -58,7 1,9 -23,9 -2,6 2,5 -2,1 -1,2 0,0 -3,3 -2,1

Tor O-N-offen 90,0 0 103,0 87,0 40 243 0,0 0,0 -58,7 2,0 -24,3 -3,4 2,8 16,5 -6,0 10,5

Tor O-S-geschlossen 90,0 15 83,8 67,8 40 259 0,0 0,0 -59,3 1,9 -24,6 -3,0 2,0 -4,1 -1,2 0,0 -5,3 -4,1

Tor O-S-offen 90,0 0 103,0 87,0 40 259 0,0 0,0 -59,3 2,0 -24,7 -3,7 2,1 14,5 -6,0 8,5

Tor W-N 94,0 25 74,3 61,8 18 141 0,0 0,0 -54,0 1,2 -1,7 -2,3 0,1 21,6 0,0 0,0 21,6 21,6

Tor W-S 94,0 25 74,3 61,8 18 167 0,0 0,0 -55,4 1,1 -2,3 -2,4 2,1 21,4 0,0 0,0 21,4 21,4

Parkplatz 83,7 54,5 832 374 0,0 0,0 -62,4 0,5 -8,2 -0,6 0,0 13,1 -4,3 0,0 8,8 13,1

Immissionsort IO 2 - Steinäcker 1   SW 1.OG   RW,T 60 dB(A)   RW,N 45 dB(A)   RW,T,max 90 dB(A)   RW,N,max 65 dB(A)   LrT 34,0 dB(A)   LrN 33,3 dB(A)   LT,max 51,2 dB(A)   LN,max 46,1 dB(A)   

Abluftkamin 1 70,0 70,0 167 0,0 0,0 -55,5 1,1 0,0 -1,1 2,2 16,7 0,0 0,0 16,7 16,7

Abluftkamin 2 70,0 70,0 174 0,0 0,0 -55,8 1,0 0,0 -1,2 2,1 16,2 0,0 0,0 16,2 16,2

Abluftkamin 3 70,0 70,0 183 0,0 0,0 -56,3 1,0 0,0 -1,2 2,1 15,6 0,0 0,0 15,6 15,6

Abluftkamin 4 70,0 70,0 196 0,0 0,0 -56,8 0,9 0,0 -1,3 2,2 15,0 0,0 0,0 15,0 15,0

Befüllung 94,0 76,5 57 129 0,0 0,0 -53,2 -0,7 -4,8 -0,7 0,4 35,0 -9,0 26,0

Dach 90,0 40 78,5 40,8 5917 209 0,0 0,0 -57,4 1,3 -5,2 -1,0 1,1 17,4 0,0 0,0 17,4 17,4

Dach S 99,0 40 83,3 49,8 2219 217 0,0 0,0 -57,7 1,2 -5,0 -1,2 1,3 21,9 0,0 0,0 21,9 21,9

Dach W 94,0 40 77,8 44,8 1995 163 0,0 0,0 -55,3 1,3 -4,9 -1,0 1,1 19,0 0,0 0,0 19,0 19,0

Fassade N 90,0 30 79,8 49,2 1137 200 0,0 0,0 -57,0 1,0 -3,1 -0,4 4,2 21,8 0,0 0,0 21,8 21,8

Fassade N 94,0 30 79,0 53,2 375 153 0,0 0,0 -54,7 0,9 -2,7 -0,4 2,3 22,3 0,0 0,0 22,3 22,3

Fassade O 90,0 30 80,1 49,2 1218 248 0,0 0,0 -58,9 1,1 -20,5 -0,4 1,1 -2,5 0,0 0,0 -2,5 -2,5

Fassade O 99,0 30 83,4 58,2 330 265 0,0 0,0 -59,5 1,1 -21,2 -0,4 1,1 -0,4 0,0 0,0 -0,4 -0,4

Fassade S 99,0 30 90,0 58,2 1513 223 0,0 0,0 -57,9 0,8 -17,5 -0,3 0,5 18,6 0,0 0,0 18,6 18,6

Fassade W 99,0 40 75,0 49,8 330 179 0,0 0,0 -56,0 1,0 -0,9 -1,5 1,6 23,1 0,0 0,0 23,1 23,1

Fassade W 94,0 40 75,8 44,8 1262 152 0,0 0,0 -54,6 1,0 -0,7 -1,4 1,0 25,1 0,0 0,0 25,1 25,1

Lkw 89,5 52,8 4665 303 0,0 0,0 -60,6 0,6 -8,6 -1,6 1,8 21,1 0,7 0,0 21,8 21,1

Lkw Schweißgas 89,5 53,8 3683 240 0,0 0,0 -58,6 0,0 -6,2 -1,1 2,7 26,3 -9,0 17,2
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Schalltechnische Untersuchung
Nebau Layher Werk III in Cleebronn

- Teilpegelliste Ausbreitungsberechnung, Gewerbe -

Anlage A12

Schallquelle Li
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Oberlicht 90,0 35 62,7 46,8 39 224 0,0 0,0 -58,0 1,3 -6,1 -2,1 2,3 0,1 0,0 0,0 0,1 0,1

Oberlicht 90,0 35 64,6 46,8 61 177 0,0 0,0 -56,0 1,2 -5,9 -1,9 2,2 4,4 0,0 0,0 4,4 4,4

Oberlicht 90,0 35 64,6 46,8 61 183 0,0 0,0 -56,2 1,2 -5,7 -1,9 2,1 4,0 0,0 0,0 4,0 4,0

Oberlicht 90,0 35 64,6 46,8 61 191 0,0 0,0 -56,6 1,1 -5,6 -2,1 2,1 3,6 0,0 0,0 3,6 3,6

Oberlicht 90,0 35 64,6 46,8 61 200 0,0 0,0 -57,0 1,1 -5,5 -2,2 2,1 3,2 0,0 0,0 3,2 3,2

Oberlicht 90,0 35 62,7 46,8 39 228 0,0 0,0 -58,2 1,2 -5,9 -2,1 2,1 -0,1 0,0 0,0 -0,1 -0,1

Oberlicht 90,0 35 64,6 46,8 61 202 0,0 0,0 -57,1 1,3 -6,1 -1,9 2,2 3,0 0,0 0,0 3,0 3,0

Oberlicht 94,0 35 66,9 50,8 41 181 0,0 0,0 -56,1 1,0 -5,1 -2,2 2,1 6,6 0,0 0,0 6,6 6,6

Oberlicht 94,0 35 66,9 50,8 41 171 0,0 0,0 -55,7 1,1 -5,2 -2,1 2,0 7,0 0,0 0,0 7,0 7,0

Oberlicht 94,0 35 66,9 50,8 41 162 0,0 0,0 -55,2 1,1 -5,3 -2,0 2,0 7,6 0,0 0,0 7,6 7,6

Oberlicht 94,0 35 66,9 50,8 41 156 0,0 0,0 -54,8 1,2 -5,3 -1,9 2,1 8,1 0,0 0,0 8,1 8,1

Oberlicht 90,0 35 62,7 46,8 39 235 0,0 0,0 -58,4 1,2 -5,8 -2,2 2,2 -0,4 0,0 0,0 -0,4 -0,4

Oberlicht 90,0 35 62,7 46,8 39 242 0,0 0,0 -58,7 1,2 -5,7 -2,3 2,1 -0,7 0,0 0,0 -0,7 -0,7

Oberlicht 90,0 35 64,6 46,8 61 222 0,0 0,0 -57,9 1,2 -5,6 -2,2 2,1 2,1 0,0 0,0 2,1 2,1

Oberlicht 90,0 35 64,6 46,8 61 214 0,0 0,0 -57,6 1,2 -5,8 -2,1 2,1 2,5 0,0 0,0 2,5 2,5

Oberlicht 90,0 35 64,6 46,8 61 207 0,0 0,0 -57,3 1,2 -5,9 -2,0 2,1 2,8 0,0 0,0 2,8 2,8

Pkw-Fahrten 62,8 47,5 34 393 0,0 0,0 -62,9 0,2 -4,2 -2,2 0,0 -6,3 9,5 13,8 3,3 7,5

Stapler 100,0 67,1 1962 267 5,0 0,0 -59,5 0,9 -22,7 -1,1 1,4 19,0 -2,5 0,0 21,5 24,0

Technik Dach 72,1 57,2 31 165 0,0 0,0 -55,4 1,0 -4,7 -1,2 2,2 14,1 0,0 0,0 14,1 14,1

Tor O-N-geschlossen 90,0 15 83,8 67,8 40 243 0,0 0,0 -58,7 1,5 -23,9 -2,6 1,8 -3,2 -1,2 0,0 -4,4 -3,2

Tor O-N-offen 90,0 0 103,0 87,0 40 243 0,0 0,0 -58,7 1,6 -24,3 -3,3 1,9 15,3 -6,0 9,2

Tor O-S-geschlossen 90,0 15 83,8 67,8 40 259 0,0 0,0 -59,3 1,5 -24,6 -3,0 2,0 -4,5 -1,2 0,0 -5,7 -4,5

Tor O-S-offen 90,0 0 103,0 87,0 40 259 0,0 0,0 -59,3 1,6 -24,7 -3,7 2,1 14,1 -6,0 8,0

Tor W-N 94,0 25 74,3 61,8 18 141 0,0 0,0 -54,0 0,9 -0,7 -2,2 0,1 22,4 0,0 0,0 22,4 22,4

Tor W-S 94,0 25 74,3 61,8 18 167 0,0 0,0 -55,4 0,7 -2,0 -2,3 2,1 21,3 0,0 0,0 21,3 21,3

Parkplatz 83,7 54,5 832 374 0,0 0,0 -62,4 -0,1 -5,4 -1,1 0,0 14,7 -4,3 0,0 10,5 14,7

Immissionsort IO 3 - Langwiesenstraße 6   SW EG   RW,T 65 dB(A)   RW,N 50 dB(A)   RW,T,max 95 dB(A)   RW,N,max 70 dB(A)   LrT 27,2 dB(A)   LrN 27,2 dB(A)   LT,max 43,0 dB(A)   LN,max 42,6 dB(A)   

Abluftkamin 1 70,0 70,0 377 0,0 0,0 -62,5 1,0 0,0 -2,1 0,0 6,3 0,0 0,0 6,3 6,3

Abluftkamin 2 70,0 70,0 397 0,0 0,0 -63,0 1,0 0,0 -2,2 0,0 5,8 0,0 0,0 5,8 5,8

Abluftkamin 3 70,0 70,0 415 0,0 0,0 -63,4 1,0 0,0 -2,3 0,0 5,4 0,0 0,0 5,4 5,4
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Schalltechnische Untersuchung
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- Teilpegelliste Ausbreitungsberechnung, Gewerbe -

Anlage A13
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Abluftkamin 4 70,0 70,0 435 0,0 0,0 -63,8 1,0 -0,1 -2,4 0,0 4,9 0,0 0,0 4,9 4,9

Befüllung 94,0 76,5 57 315 0,0 0,0 -61,0 0,6 -4,2 -1,7 0,0 27,7 -9,0 18,6

Dach 90,0 40 78,5 40,8 5917 418 0,0 0,0 -63,4 1,3 -4,6 -1,8 0,0 10,0 0,0 0,0 10,0 10,0

Dach S 99,0 40 83,3 49,8 2219 453 0,0 0,0 -64,1 1,4 -4,9 -1,7 0,0 14,0 0,0 0,0 14,0 14,0

Dach W 94,0 40 77,8 44,8 1995 386 0,0 0,0 -62,7 1,4 -4,7 -1,7 0,0 10,0 0,0 0,0 10,0 10,0

Fassade N 90,0 30 79,8 49,2 1137 388 0,0 0,0 -62,8 0,7 -1,9 -1,1 0,0 18,5 0,0 0,0 18,5 18,5

Fassade N 94,0 30 79,0 53,2 375 354 0,0 0,0 -62,0 0,9 -1,6 -1,1 0,0 19,2 0,0 0,0 19,2 19,2

Fassade O 90,0 30 80,1 49,2 1218 445 0,0 0,0 -64,0 0,9 -18,4 -0,6 0,0 -7,0 0,0 0,0 -7,0 -7,0

Fassade O 99,0 30 83,4 58,2 330 485 0,0 0,0 -64,7 1,5 -20,9 -0,8 0,0 -6,5 0,0 0,0 -6,5 -6,5

Fassade S 99,0 30 90,0 58,2 1513 462 0,0 0,0 -64,3 1,4 -20,8 -0,7 0,0 8,6 0,0 0,0 8,6 8,6

Fassade W 99,0 40 75,0 49,8 330 425 0,0 0,0 -63,6 1,8 -4,2 -1,0 0,0 11,0 0,0 0,0 11,0 11,0

Fassade W 94,0 40 75,8 44,8 1262 378 0,0 0,0 -62,5 1,6 -3,6 -1,7 0,0 13,0 0,0 0,0 13,0 13,0

Lkw 89,5 52,8 4665 478 0,0 0,0 -64,6 0,7 -7,0 -2,4 0,0 16,3 0,7 0,0 17,0 16,3

Lkw Schweißgas 89,5 53,8 3683 435 0,0 0,0 -63,8 0,3 -4,2 -2,2 0,5 20,1 -9,0 11,1

Oberlicht 90,0 35 62,7 46,8 39 413 0,0 0,0 -63,3 1,1 -4,7 -3,7 0,0 -8,0 0,0 0,0 -8,0 -8,0

Oberlicht 90,0 35 64,6 46,8 61 380 0,0 0,0 -62,6 1,2 -4,7 -3,5 0,0 -5,0 0,0 0,0 -5,0 -5,0

Oberlicht 90,0 35 64,6 46,8 61 400 0,0 0,0 -63,0 1,3 -4,9 -3,6 0,0 -5,7 0,0 0,0 -5,7 -5,7

Oberlicht 90,0 35 64,6 46,8 61 417 0,0 0,0 -63,4 1,3 -4,9 -3,7 0,0 -6,0 0,0 0,0 -6,0 -6,0

Oberlicht 90,0 35 64,6 46,8 61 433 0,0 0,0 -63,7 1,4 -5,3 -3,4 0,0 -6,4 0,0 0,0 -6,4 -6,4

Oberlicht 90,0 35 62,7 46,8 39 431 0,0 0,0 -63,7 1,2 -4,8 -3,7 0,0 -8,4 0,0 0,0 -8,4 -8,4

Oberlicht 90,0 35 64,6 46,8 61 397 0,0 0,0 -63,0 1,1 -4,7 -3,7 0,0 -5,6 0,0 0,0 -5,6 -5,6

Oberlicht 94,0 35 66,9 50,8 41 420 0,0 0,0 -63,5 1,3 -5,2 -3,5 0,0 -3,9 0,0 0,0 -3,9 -3,9

Oberlicht 94,0 35 66,9 50,8 41 404 0,0 0,0 -63,1 1,4 -5,1 -3,5 0,0 -3,4 0,0 0,0 -3,4 -3,4

Oberlicht 94,0 35 66,9 50,8 41 386 0,0 0,0 -62,7 1,3 -4,9 -3,6 0,0 -2,9 0,0 0,0 -2,9 -2,9

Oberlicht 94,0 35 66,9 50,8 41 365 0,0 0,0 -62,2 1,3 -4,8 -3,5 0,0 -2,4 0,0 0,0 -2,4 -2,4

Oberlicht 90,0 35 62,7 46,8 39 447 0,0 0,0 -64,0 1,3 -4,7 -3,7 0,0 -8,5 0,0 0,0 -8,5 -8,5

Oberlicht 90,0 35 62,7 46,8 39 463 0,0 0,0 -64,3 1,3 -5,0 -3,9 0,0 -9,1 0,0 0,0 -9,1 -9,1

Oberlicht 90,0 35 64,6 46,8 61 449 0,0 0,0 -64,0 1,3 -4,9 -3,8 0,0 -6,8 0,0 0,0 -6,8 -6,8

Oberlicht 90,0 35 64,6 46,8 61 433 0,0 0,0 -63,7 1,3 -5,0 -3,7 0,0 -6,5 0,0 0,0 -6,5 -6,5

Oberlicht 90,0 35 64,6 46,8 61 416 0,0 0,0 -63,4 1,3 -4,8 -3,6 0,0 -5,8 0,0 0,0 -5,8 -5,8
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Pkw-Fahrten 62,8 47,5 34 505 0,0 0,0 -65,1 0,5 -4,4 -2,6 0,0 -8,8 9,5 13,8 0,7 5,0

Stapler 100,0 67,1 1962 469 5,0 0,0 -64,4 1,3 -16,8 -2,2 0,0 17,9 -2,5 0,0 20,4 22,9

Technik Dach 72,1 57,2 31 382 0,0 0,0 -62,6 1,0 -4,7 -2,1 0,0 3,7 0,0 0,0 3,7 3,7

Tor O-N-geschlossen 90,0 15 83,8 67,8 40 429 0,0 0,0 -63,6 1,7 -23,6 -3,5 0,0 -10,2 -1,2 0,0 -11,5 -10,2

Tor O-N-offen 90,0 0 103,0 87,0 40 429 0,0 0,0 -63,6 1,8 -24,1 -4,7 0,0 7,4 -6,0 1,4

Tor O-S-geschlossen 90,0 15 83,8 67,8 40 474 0,0 0,0 -64,5 2,3 -24,5 -4,3 0,0 -12,3 -1,2 0,0 -13,5 -12,3

Tor O-S-offen 90,0 0 103,0 87,0 40 474 0,0 0,0 -64,5 2,4 -24,7 -5,4 0,0 5,8 -6,0 -0,3

Tor W-N 94,0 25 74,3 61,8 18 348 0,0 0,0 -61,8 1,9 -4,5 -4,0 0,0 9,5 0,0 0,0 9,5 9,5

Tor W-S 94,0 25 74,3 61,8 18 407 0,0 0,0 -63,2 2,1 -14,0 -2,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Parkplatz 83,7 54,5 832 476 0,0 0,0 -64,5 0,4 -4,2 -2,1 0,0 13,3 -4,3 0,0 9,0 13,3

Immissionsort IO 3 - Langwiesenstraße 6   SW 1.OG   RW,T 65 dB(A)   RW,N 50 dB(A)   RW,T,max 95 dB(A)   RW,N,max 70 dB(A)   LrT 27,8 dB(A)   LrN 27,9 dB(A)   LT,max 42,8 dB(A)   LN,max 42,5 dB(A)   

Abluftkamin 1 70,0 70,0 377 0,0 0,0 -62,5 1,4 0,0 -1,9 0,0 7,0 0,0 0,0 7,0 7,0

Abluftkamin 2 70,0 70,0 397 0,0 0,0 -63,0 1,5 0,0 -2,0 0,0 6,5 0,0 0,0 6,5 6,5

Abluftkamin 3 70,0 70,0 415 0,0 0,0 -63,3 1,5 0,0 -2,0 0,0 6,1 0,0 0,0 6,1 6,1

Abluftkamin 4 70,0 70,0 435 0,0 0,0 -63,8 1,5 0,0 -2,1 0,0 5,6 0,0 0,0 5,6 5,6

Befüllung 94,0 76,5 57 315 0,0 0,0 -61,0 0,2 -4,1 -1,7 0,0 27,4 -9,0 18,4

Dach 90,0 40 78,5 40,8 5917 418 0,0 0,0 -63,4 1,6 -4,7 -1,8 0,0 10,2 0,0 0,0 10,2 10,2

Dach S 99,0 40 83,3 49,8 2219 453 0,0 0,0 -64,1 1,7 -4,7 -1,9 0,0 14,3 0,0 0,0 14,3 14,3

Dach W 94,0 40 77,8 44,8 1995 385 0,0 0,0 -62,7 1,7 -4,7 -1,8 0,0 10,3 0,0 0,0 10,3 10,3

Fassade N 90,0 30 79,8 49,2 1137 388 0,0 0,0 -62,8 1,0 -0,7 -1,1 0,0 20,0 0,0 0,0 20,0 20,0

Fassade N 94,0 30 79,0 53,2 375 354 0,0 0,0 -62,0 1,3 -1,2 -1,0 0,0 20,0 0,0 0,0 20,0 20,0

Fassade O 90,0 30 80,1 49,2 1218 445 0,0 0,0 -64,0 1,1 -18,3 -0,6 0,0 -6,7 0,0 0,0 -6,7 -6,7

Fassade O 99,0 30 83,4 58,2 330 485 0,0 0,0 -64,7 1,7 -20,7 -0,7 0,0 -6,1 0,0 0,0 -6,1 -6,1

Fassade S 99,0 30 90,0 58,2 1513 462 0,0 0,0 -64,3 1,6 -20,1 -0,7 0,0 9,6 0,0 0,0 9,6 9,6

Fassade W 99,0 40 75,0 49,8 330 425 0,0 0,0 -63,6 1,7 -3,8 -1,1 0,0 11,3 0,0 0,0 11,3 11,3

Fassade W 94,0 40 75,8 44,8 1262 378 0,0 0,0 -62,5 1,6 -3,1 -1,6 0,0 13,5 0,0 0,0 13,5 13,5

Lkw 89,5 52,8 4665 478 0,0 0,0 -64,6 0,4 -6,7 -2,4 0,0 16,2 0,7 0,0 17,0 16,2

Lkw Schweißgas 89,5 53,8 3683 435 0,0 0,0 -63,8 -0,1 -3,9 -2,2 0,5 20,0 -9,0 11,0

Oberlicht 90,0 35 62,7 46,8 39 413 0,0 0,0 -63,3 1,2 -4,7 -3,6 0,0 -7,7 0,0 0,0 -7,7 -7,7

Oberlicht 90,0 35 64,6 46,8 61 379 0,0 0,0 -62,6 1,5 -4,7 -3,4 0,0 -4,6 0,0 0,0 -4,6 -4,6
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Schalltechnische Untersuchung
Nebau Layher Werk III in Cleebronn

- Teilpegelliste Ausbreitungsberechnung, Gewerbe -

Anlage A15

Schallquelle Li

dB(A)

R'w

dB

Lw

dB(A)

L'w

dB(A)

l oder S

m,m²

S

m

KI

dB

KT

dB

Adiv

dB

Agr

dB

Abar

dB

Aatm

dB

dLrefl

dB

Ls

dB(A)

dLw(LrT)

dB

dLw(LrN)

dB

LrT

dB(A)

LrN

dB(A)

Oberlicht 90,0 35 64,6 46,8 61 400 0,0 0,0 -63,0 1,5 -4,8 -3,5 0,0 -5,2 0,0 0,0 -5,2 -5,2

Oberlicht 90,0 35 64,6 46,8 61 417 0,0 0,0 -63,4 1,6 -4,8 -3,6 0,0 -5,6 0,0 0,0 -5,6 -5,6

Oberlicht 90,0 35 64,6 46,8 61 433 0,0 0,0 -63,7 1,6 -4,7 -3,6 0,0 -5,8 0,0 0,0 -5,8 -5,8

Oberlicht 90,0 35 62,7 46,8 39 431 0,0 0,0 -63,7 1,4 -4,8 -3,6 0,0 -8,0 0,0 0,0 -8,0 -8,0

Oberlicht 90,0 35 64,6 46,8 61 397 0,0 0,0 -63,0 1,4 -4,8 -3,5 0,0 -5,3 0,0 0,0 -5,3 -5,3

Oberlicht 94,0 35 66,9 50,8 41 420 0,0 0,0 -63,5 1,6 -4,8 -3,6 0,0 -3,4 0,0 0,0 -3,4 -3,4

Oberlicht 94,0 35 66,9 50,8 41 403 0,0 0,0 -63,1 1,6 -4,7 -3,5 0,0 -2,9 0,0 0,0 -2,9 -2,9

Oberlicht 94,0 35 66,9 50,8 41 386 0,0 0,0 -62,7 1,6 -4,8 -3,5 0,0 -2,5 0,0 0,0 -2,5 -2,5

Oberlicht 94,0 35 66,9 50,8 41 365 0,0 0,0 -62,2 1,5 -4,8 -3,4 0,0 -2,0 0,0 0,0 -2,0 -2,0

Oberlicht 90,0 35 62,7 46,8 39 447 0,0 0,0 -64,0 1,5 -4,7 -3,6 0,0 -8,1 0,0 0,0 -8,1 -8,1

Oberlicht 90,0 35 62,7 46,8 39 462 0,0 0,0 -64,3 1,5 -4,8 -3,8 0,0 -8,7 0,0 0,0 -8,7 -8,7

Oberlicht 90,0 35 64,6 46,8 61 448 0,0 0,0 -64,0 1,6 -4,8 -3,7 0,0 -6,4 0,0 0,0 -6,4 -6,4

Oberlicht 90,0 35 64,6 46,8 61 433 0,0 0,0 -63,7 1,5 -4,9 -3,7 0,0 -6,1 0,0 0,0 -6,1 -6,1

Oberlicht 90,0 35 64,6 46,8 61 416 0,0 0,0 -63,4 1,5 -4,7 -3,5 0,0 -5,4 0,0 0,0 -5,4 -5,4

Pkw-Fahrten 62,8 47,5 34 505 0,0 0,0 -65,1 0,1 -4,2 -2,6 0,0 -9,0 9,5 13,8 0,6 4,9

Stapler 100,0 67,1 1962 469 5,0 0,0 -64,4 1,0 -16,0 -2,1 0,0 18,5 -2,5 0,0 21,0 23,5

Technik Dach 72,1 57,2 31 382 0,0 0,0 -62,6 1,4 -4,8 -1,9 0,0 4,2 0,0 0,0 4,2 4,2

Tor O-N-geschlossen 90,0 15 83,8 67,8 40 429 0,0 0,0 -63,6 1,4 -22,7 -3,1 0,0 -9,3 -1,2 0,0 -10,6 -9,3

Tor O-N-offen 90,0 0 103,0 87,0 40 429 0,0 0,0 -63,6 1,5 -23,3 -4,4 0,0 8,1 -6,0 2,1

Tor O-S-geschlossen 90,0 15 83,8 67,8 40 474 0,0 0,0 -64,5 2,0 -24,3 -4,1 0,0 -12,0 -1,2 0,0 -13,3 -12,0

Tor O-S-offen 90,0 0 103,0 87,0 40 474 0,0 0,0 -64,5 2,1 -24,5 -5,3 0,0 5,8 -6,0 -0,2

Tor W-N 94,0 25 74,3 61,8 18 348 0,0 0,0 -61,8 1,6 -2,9 -4,6 0,0 10,1 0,0 0,0 10,1 10,1

Tor W-S 94,0 25 74,3 61,8 18 407 0,0 0,0 -63,2 1,7 -12,2 -2,4 0,0 1,4 0,0 0,0 1,4 1,4

Parkplatz 83,7 54,5 832 476 0,0 0,0 -64,5 -0,2 -3,9 -2,0 0,0 13,1 -4,3 0,0 8,9 13,1

Immissionsort IO 4 - Langwiesenstraße 10   SW EG   RW,T 70 dB(A)   RW,N 70 dB(A)   RW,T,max 100 dB(A)   RW,N,max 90 dB(A)   LrT 29,5 dB(A)   LrN 30,9 dB(A)   LT,max 43,2 dB(A)   LN,max 43,2 dB(A)   

Abluftkamin 1 70,0 70,0 390 0,0 0,0 -62,8 0,4 0,0 -2,2 0,0 5,4 0,0 0,0 5,4 5,4

Abluftkamin 2 70,0 70,0 415 0,0 0,0 -63,4 0,5 0,0 -2,3 0,0 4,8 0,0 0,0 4,8 4,8

Abluftkamin 3 70,0 70,0 438 0,0 0,0 -63,8 0,5 0,0 -2,4 0,0 4,3 0,0 0,0 4,3 4,3

Abluftkamin 4 70,0 70,0 461 0,0 0,0 -64,3 0,5 0,0 -2,5 0,0 3,8 0,0 0,0 3,8 3,8

Befüllung 94,0 76,5 57 334 0,0 0,0 -61,5 -0,2 -4,0 -1,9 0,0 26,4 -9,0 17,4
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Schalltechnische Untersuchung
Nebau Layher Werk III in Cleebronn

- Teilpegelliste Ausbreitungsberechnung, Gewerbe -
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Dach 90,0 40 78,5 40,8 5917 417 0,0 0,0 -63,4 1,0 -4,5 -1,8 0,0 9,9 0,0 0,0 9,9 9,9

Dach S 99,0 40 83,3 49,8 2219 470 0,0 0,0 -64,4 1,1 -4,3 -1,7 0,0 13,8 0,0 0,0 13,8 13,8

Dach W 94,0 40 77,8 44,8 1995 407 0,0 0,0 -63,2 1,1 -4,6 -1,8 0,0 9,3 0,0 0,0 9,3 9,3

Fassade N 90,0 30 79,8 49,2 1137 377 0,0 0,0 -62,5 0,2 -1,6 -1,1 0,0 18,8 0,0 0,0 18,8 18,8

Fassade N 94,0 30 79,0 53,2 375 366 0,0 0,0 -62,3 0,3 -1,5 -1,1 0,0 18,4 0,0 0,0 18,4 18,4

Fassade O 90,0 30 80,1 49,2 1218 426 0,0 0,0 -63,6 0,4 -14,2 -0,6 0,0 -2,9 0,0 0,0 -2,9 -2,9

Fassade O 99,0 30 83,4 58,2 330 481 0,0 0,0 -64,6 0,7 -17,8 -0,6 0,0 -3,9 0,0 0,0 -3,9 -3,9

Fassade S 99,0 30 90,0 58,2 1513 480 0,0 0,0 -64,6 0,8 -20,2 -0,7 0,0 8,3 0,0 0,0 8,3 8,3

Fassade W 99,0 40 75,0 49,8 330 462 0,0 0,0 -64,3 1,6 -2,7 -3,1 0,0 4,6 0,0 0,0 4,6 4,6

Fassade W 94,0 40 75,8 44,8 1262 405 0,0 0,0 -63,1 1,4 -2,3 -2,9 0,0 7,2 0,0 0,0 7,2 7,2

Lkw 89,5 52,8 4665 425 0,0 0,0 -63,6 0,4 -5,8 -2,1 0,0 18,5 0,7 0,0 19,2 18,5

Lkw Schweißgas 89,5 53,8 3683 394 0,0 0,0 -62,9 0,1 -4,2 -2,0 0,4 20,9 -9,0 11,8

Oberlicht 90,0 35 62,7 46,8 39 396 0,0 0,0 -63,0 0,8 -4,7 -3,7 0,0 -7,9 0,0 0,0 -7,9 -7,9

Oberlicht 90,0 35 64,6 46,8 61 385 0,0 0,0 -62,7 0,8 -4,7 -3,6 0,0 -5,5 0,0 0,0 -5,5 -5,5

Oberlicht 90,0 35 64,6 46,8 61 411 0,0 0,0 -63,3 0,9 -4,7 -3,7 0,0 -6,2 0,0 0,0 -6,2 -6,2

Oberlicht 90,0 35 64,6 46,8 61 433 0,0 0,0 -63,7 0,9 -4,7 -3,7 0,0 -6,6 0,0 0,0 -6,6 -6,6

Oberlicht 90,0 35 64,6 46,8 61 453 0,0 0,0 -64,1 0,9 -4,7 -3,7 0,0 -7,0 0,0 0,0 -7,0 -7,0

Oberlicht 90,0 35 62,7 46,8 39 422 0,0 0,0 -63,5 0,8 -4,7 -3,7 0,0 -8,5 0,0 0,0 -8,5 -8,5

Oberlicht 90,0 35 64,6 46,8 61 390 0,0 0,0 -62,8 0,8 -4,7 -3,6 0,0 -5,7 0,0 0,0 -5,7 -5,7

Oberlicht 94,0 35 66,9 50,8 41 450 0,0 0,0 -64,1 1,0 -4,8 -3,8 0,0 -4,8 0,0 0,0 -4,8 -4,8

Oberlicht 94,0 35 66,9 50,8 41 429 0,0 0,0 -63,6 0,9 -4,8 -3,7 0,0 -4,4 0,0 0,0 -4,4 -4,4

Oberlicht 94,0 35 66,9 50,8 41 408 0,0 0,0 -63,2 0,9 -4,8 -3,7 0,0 -3,9 0,0 0,0 -3,9 -3,9

Oberlicht 94,0 35 66,9 50,8 41 381 0,0 0,0 -62,6 0,8 -4,7 -3,6 0,0 -3,2 0,0 0,0 -3,2 -3,2

Oberlicht 90,0 35 62,7 46,8 39 443 0,0 0,0 -63,9 0,9 -4,8 -3,8 0,0 -9,0 0,0 0,0 -9,0 -9,0

Oberlicht 90,0 35 62,7 46,8 39 463 0,0 0,0 -64,3 0,9 -4,8 -3,9 0,0 -9,4 0,0 0,0 -9,4 -9,4

Oberlicht 90,0 35 64,6 46,8 61 458 0,0 0,0 -64,2 0,9 -4,8 -3,8 0,0 -7,3 0,0 0,0 -7,3 -7,3

Oberlicht 90,0 35 64,6 46,8 61 438 0,0 0,0 -63,8 0,9 -4,8 -3,8 0,0 -6,8 0,0 0,0 -6,8 -6,8

Oberlicht 90,0 35 64,6 46,8 61 417 0,0 0,0 -63,4 0,8 -4,7 -3,7 0,0 -6,4 0,0 0,0 -6,4 -6,4

Pkw-Fahrten 62,8 47,5 34 409 0,0 0,0 -63,2 0,4 -4,2 -2,3 0,0 -6,5 9,5 13,8 3,0 7,3

Stapler 100,0 67,1 1962 450 5,0 0,0 -64,1 0,8 -10,1 -2,1 0,0 24,5 -2,5 0,0 27,0 29,5
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Schalltechnische Untersuchung
Nebau Layher Werk III in Cleebronn

- Teilpegelliste Ausbreitungsberechnung, Gewerbe -
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Schallquelle Li

dB(A)

R'w

dB

Lw

dB(A)

L'w

dB(A)

l oder S

m,m²

S

m

KI

dB

KT

dB

Adiv

dB

Agr

dB

Abar

dB

Aatm

dB

dLrefl

dB

Ls

dB(A)

dLw(LrT)

dB

dLw(LrN)

dB

LrT

dB(A)

LrN

dB(A)

Technik Dach 72,1 57,2 31 398 0,0 0,0 -63,0 0,5 -4,4 -2,1 0,0 3,1 0,0 0,0 3,1 3,1

Tor O-N-geschlossen 90,0 15 83,8 67,8 40 405 0,0 0,0 -63,2 1,2 -20,7 -2,7 0,0 -6,4 -1,2 0,0 -7,7 -6,4

Tor O-N-offen 90,0 0 103,0 87,0 40 405 0,0 0,0 -63,2 1,4 -21,6 -3,8 0,0 10,8 -6,0 4,8

Tor O-S-geschlossen 90,0 15 83,8 67,8 40 467 0,0 0,0 -64,4 1,7 -23,3 -3,6 0,0 -10,8 -1,2 0,0 -12,1 -10,8

Tor O-S-offen 90,0 0 103,0 87,0 40 467 0,0 0,0 -64,4 1,8 -23,8 -4,9 0,0 6,7 -6,0 0,7

Tor W-N 94,0 25 74,3 61,8 18 368 0,0 0,0 -62,3 1,5 -3,0 -4,9 0,0 4,2 0,0 0,0 4,2 4,2

Tor W-S 94,0 25 74,3 61,8 18 441 0,0 0,0 -63,9 1,8 -4,0 -4,9 0,0 1,5 0,0 0,0 1,5 1,5

Parkplatz 83,7 54,5 832 374 0,0 0,0 -62,4 0,3 -4,2 -1,8 0,0 15,6 -4,3 0,0 11,3 15,6

Immissionsort IO 4 - Langwiesenstraße 10   SW 1.OG   RW,T 70 dB(A)   RW,N 70 dB(A)   RW,T,max 100 dB(A)   RW,N,max 90 dB(A)   LrT 30,5 dB(A)   LrN 31,8 dB(A)   LT,max 43,1 dB(A)   LN,max 43,1 dB(A)   

Abluftkamin 1 70,0 70,0 389 0,0 0,0 -62,8 0,6 0,0 -2,0 0,0 5,8 0,0 0,0 5,8 5,8

Abluftkamin 2 70,0 70,0 415 0,0 0,0 -63,4 0,6 0,0 -2,1 0,0 5,2 0,0 0,0 5,2 5,2

Abluftkamin 3 70,0 70,0 437 0,0 0,0 -63,8 0,6 0,0 -2,2 0,0 4,7 0,0 0,0 4,7 4,7

Abluftkamin 4 70,0 70,0 461 0,0 0,0 -64,3 0,7 0,0 -2,2 0,0 4,2 0,0 0,0 4,2 4,2

Befüllung 94,0 76,5 57 334 0,0 0,0 -61,5 -0,6 -2,0 -2,3 0,0 27,6 -9,0 18,6

Dach 90,0 40 78,5 40,8 5917 417 0,0 0,0 -63,4 1,0 -4,5 -1,7 0,0 9,9 0,0 0,0 9,9 9,9

Dach S 99,0 40 83,3 49,8 2219 470 0,0 0,0 -64,4 1,0 -4,3 -1,7 0,0 13,9 0,0 0,0 13,9 13,9

Dach W 94,0 40 77,8 44,8 1995 407 0,0 0,0 -63,2 1,0 -4,6 -1,7 0,0 9,3 0,0 0,0 9,3 9,3

Fassade N 90,0 30 79,8 49,2 1137 377 0,0 0,0 -62,5 0,5 -0,5 -1,0 0,0 20,2 0,0 0,0 20,2 20,2

Fassade N 94,0 30 79,0 53,2 375 366 0,0 0,0 -62,3 0,5 -0,4 -1,0 0,0 19,8 0,0 0,0 19,8 19,8

Fassade O 90,0 30 80,1 49,2 1218 426 0,0 0,0 -63,6 0,6 -14,2 -0,6 0,0 -2,7 0,0 0,0 -2,7 -2,7

Fassade O 99,0 30 83,4 58,2 330 481 0,0 0,0 -64,6 0,9 -17,8 -0,6 0,0 -3,8 0,0 0,0 -3,8 -3,8

Fassade S 99,0 30 90,0 58,2 1513 480 0,0 0,0 -64,6 1,0 -20,3 -0,7 0,0 8,3 0,0 0,0 8,3 8,3

Fassade W 99,0 40 75,0 49,8 330 462 0,0 0,0 -64,3 1,3 -1,5 -3,0 0,0 5,6 0,0 0,0 5,6 5,6

Fassade W 94,0 40 75,8 44,8 1262 405 0,0 0,0 -63,1 1,1 -1,4 -2,7 0,0 8,0 0,0 0,0 8,0 8,0

Lkw 89,5 52,8 4665 425 0,0 0,0 -63,6 0,1 -5,2 -2,2 0,0 18,7 0,7 0,0 19,4 18,7

Lkw Schweißgas 89,5 53,8 3683 394 0,0 0,0 -62,9 -0,2 -3,5 -2,2 0,4 21,0 -9,0 12,0

Oberlicht 90,0 35 62,7 46,8 39 396 0,0 0,0 -63,0 0,7 -4,8 -3,6 0,0 -7,9 0,0 0,0 -7,9 -7,9

Oberlicht 90,0 35 64,6 46,8 61 385 0,0 0,0 -62,7 0,7 -4,7 -3,5 0,0 -5,6 0,0 0,0 -5,6 -5,6

Oberlicht 90,0 35 64,6 46,8 61 411 0,0 0,0 -63,3 0,7 -4,7 -3,6 0,0 -6,2 0,0 0,0 -6,2 -6,2

Oberlicht 90,0 35 64,6 46,8 61 433 0,0 0,0 -63,7 0,8 -4,7 -3,6 0,0 -6,6 0,0 0,0 -6,6 -6,6
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Oberlicht 90,0 35 64,6 46,8 61 453 0,0 0,0 -64,1 0,8 -4,7 -3,6 0,0 -7,0 0,0 0,0 -7,0 -7,0

Oberlicht 90,0 35 62,7 46,8 39 422 0,0 0,0 -63,5 0,7 -4,8 -3,6 0,0 -8,5 0,0 0,0 -8,5 -8,5

Oberlicht 90,0 35 64,6 46,8 61 390 0,0 0,0 -62,8 0,7 -4,7 -3,5 0,0 -5,7 0,0 0,0 -5,7 -5,7

Oberlicht 94,0 35 66,9 50,8 41 450 0,0 0,0 -64,0 0,9 -4,8 -3,7 0,0 -4,8 0,0 0,0 -4,8 -4,8

Oberlicht 94,0 35 66,9 50,8 41 429 0,0 0,0 -63,6 0,8 -4,8 -3,7 0,0 -4,4 0,0 0,0 -4,4 -4,4

Oberlicht 94,0 35 66,9 50,8 41 408 0,0 0,0 -63,2 0,8 -4,8 -3,6 0,0 -3,9 0,0 0,0 -3,9 -3,9

Oberlicht 94,0 35 66,9 50,8 41 381 0,0 0,0 -62,6 0,7 -4,8 -3,5 0,0 -3,2 0,0 0,0 -3,2 -3,2

Oberlicht 90,0 35 62,7 46,8 39 443 0,0 0,0 -63,9 0,8 -4,8 -3,7 0,0 -9,0 0,0 0,0 -9,0 -9,0

Oberlicht 90,0 35 62,7 46,8 39 463 0,0 0,0 -64,3 0,8 -4,8 -3,8 0,0 -9,4 0,0 0,0 -9,4 -9,4

Oberlicht 90,0 35 64,6 46,8 61 458 0,0 0,0 -64,2 0,8 -4,7 -3,7 0,0 -7,2 0,0 0,0 -7,2 -7,2

Oberlicht 90,0 35 64,6 46,8 61 438 0,0 0,0 -63,8 0,8 -4,8 -3,7 0,0 -6,8 0,0 0,0 -6,8 -6,8

Oberlicht 90,0 35 64,6 46,8 61 416 0,0 0,0 -63,4 0,7 -4,8 -3,6 0,0 -6,4 0,0 0,0 -6,4 -6,4

Pkw-Fahrten 62,8 47,5 34 409 0,0 0,0 -63,2 0,1 -4,1 -2,2 0,0 -6,7 9,5 13,8 2,8 7,1

Stapler 100,0 67,1 1962 450 5,0 0,0 -64,1 0,5 -8,8 -2,1 0,0 25,5 -2,5 0,0 28,0 30,5

Technik Dach 72,1 57,2 31 398 0,0 0,0 -63,0 0,6 -4,6 -2,0 0,0 3,1 0,0 0,0 3,1 3,1

Tor O-N-geschlossen 90,0 15 83,8 67,8 40 405 0,0 0,0 -63,2 0,9 -18,7 -2,4 0,0 -4,7 -1,2 0,0 -5,9 -4,7

Tor O-N-offen 90,0 0 103,0 87,0 40 405 0,0 0,0 -63,2 1,0 -19,8 -3,6 0,0 12,5 -6,0 6,5

Tor O-S-geschlossen 90,0 15 83,8 67,8 40 467 0,0 0,0 -64,4 1,3 -22,2 -3,2 0,0 -9,7 -1,2 0,0 -10,9 -9,7

Tor O-S-offen 90,0 0 103,0 87,0 40 467 0,0 0,0 -64,4 1,4 -22,9 -4,5 0,0 7,6 -6,0 1,6

Tor W-N 94,0 25 74,3 61,8 18 368 0,0 0,0 -62,3 1,1 -0,9 -4,6 0,0 6,2 0,0 0,0 6,2 6,2

Tor W-S 94,0 25 74,3 61,8 18 441 0,0 0,0 -63,9 1,5 -1,4 -5,1 0,0 3,6 0,0 0,0 3,6 3,6

Parkplatz 83,7 54,5 832 374 0,0 0,0 -62,4 -0,4 -3,7 -1,8 0,0 15,5 -4,3 0,0 11,2 15,5

Immissionsort IO 5 - Langwiesenstraße 14   SW EG   RW,T 70 dB(A)   RW,N 70 dB(A)   RW,T,max 100 dB(A)   RW,N,max 90 dB(A)   LrT 32,1 dB(A)   LrN 34,0 dB(A)   LT,max 42,8 dB(A)   LN,max 42,8 dB(A)   

Abluftkamin 1 70,0 70,0 431 0,0 0,0 -63,7 0,6 0,0 -2,3 0,0 4,6 0,0 0,0 4,6 4,6

Abluftkamin 2 70,0 70,0 458 0,0 0,0 -64,2 0,6 0,0 -2,4 0,0 4,0 0,0 0,0 4,0 4,0

Abluftkamin 3 70,0 70,0 480 0,0 0,0 -64,6 0,7 0,0 -2,5 0,0 3,6 0,0 0,0 3,6 3,6

Abluftkamin 4 70,0 70,0 504 0,0 0,0 -65,0 0,7 0,0 -2,6 0,0 3,1 0,0 0,0 3,1 3,1

Befüllung 94,0 76,5 57 383 0,0 0,0 -62,7 -0,1 -4,0 -2,1 0,0 25,2 -9,0 16,1

Dach 90,0 40 78,5 40,8 5917 451 0,0 0,0 -64,1 1,1 -4,6 -1,9 0,0 9,1 0,0 0,0 9,1 9,1

Dach S 99,0 40 83,3 49,8 2219 508 0,0 0,0 -65,1 1,1 -4,5 -1,9 0,0 12,9 0,0 0,0 12,9 12,9
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Schalltechnische Untersuchung
Nebau Layher Werk III in Cleebronn

- Teilpegelliste Ausbreitungsberechnung, Gewerbe -

Anlage A19

Schallquelle Li

dB(A)

R'w

dB

Lw

dB(A)

L'w

dB(A)

l oder S

m,m²

S

m

KI

dB

KT

dB

Adiv

dB

Agr

dB

Abar

dB

Aatm

dB

dLrefl

dB

Ls

dB(A)

dLw(LrT)

dB

dLw(LrN)

dB

LrT

dB(A)

LrN

dB(A)

Dach W 94,0 40 77,8 44,8 1995 451 0,0 0,0 -64,1 1,1 -4,6 -1,9 0,0 8,4 0,0 0,0 8,4 8,4

Fassade N 90,0 30 79,8 49,2 1137 410 0,0 0,0 -63,3 0,6 -1,6 -1,3 0,0 18,2 0,0 0,0 18,2 18,2

Fassade N 94,0 30 79,0 53,2 375 410 0,0 0,0 -63,3 0,6 -1,4 -1,3 0,0 17,6 0,0 0,0 17,6 17,6

Fassade O 90,0 30 80,1 49,2 1218 453 0,0 0,0 -64,1 0,5 -9,8 -0,7 0,0 1,0 0,0 0,0 1,0 1,0

Fassade O 99,0 30 83,4 58,2 330 510 0,0 0,0 -65,1 0,9 -12,6 -0,7 0,0 0,9 0,0 0,0 0,9 0,9

Fassade S 99,0 30 90,0 58,2 1513 518 0,0 0,0 -65,3 1,0 -21,2 -0,8 0,0 6,8 0,0 0,0 6,8 6,8

Fassade W 99,0 40 75,0 49,8 330 508 0,0 0,0 -65,1 1,7 -8,8 -0,3 0,0 -2,6 0,0 0,0 -2,6 -2,6

Fassade W 94,0 40 75,8 44,8 1262 452 0,0 0,0 -64,1 1,4 -7,6 -0,4 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 0,1

Lkw 89,5 52,8 4665 431 0,0 0,0 -63,7 0,6 -4,7 -2,1 0,0 19,5 0,7 0,0 20,3 19,5

Lkw Schweißgas 89,5 53,8 3683 404 0,0 0,0 -63,1 0,3 -4,3 -2,1 0,3 20,7 -9,0 11,6

Oberlicht 90,0 35 62,7 46,8 39 426 0,0 0,0 -63,6 0,9 -4,7 -3,8 0,0 -8,5 0,0 0,0 -8,5 -8,5

Oberlicht 90,0 35 64,6 46,8 61 424 0,0 0,0 -63,5 0,9 -4,7 -3,8 0,0 -6,4 0,0 0,0 -6,4 -6,4

Oberlicht 90,0 35 64,6 46,8 61 451 0,0 0,0 -64,1 1,0 -4,7 -3,9 0,0 -7,0 0,0 0,0 -7,0 -7,0

Oberlicht 90,0 35 64,6 46,8 61 473 0,0 0,0 -64,5 1,0 -4,7 -3,9 0,0 -7,5 0,0 0,0 -7,5 -7,5

Oberlicht 90,0 35 64,6 46,8 61 493 0,0 0,0 -64,9 1,0 -4,7 -4,0 0,0 -7,9 0,0 0,0 -7,9 -7,9

Oberlicht 90,0 35 62,7 46,8 39 453 0,0 0,0 -64,1 1,0 -4,7 -3,9 0,0 -9,1 0,0 0,0 -9,1 -9,1

Oberlicht 90,0 35 64,6 46,8 61 424 0,0 0,0 -63,5 0,9 -4,7 -3,8 0,0 -6,5 0,0 0,0 -6,5 -6,5

Oberlicht 94,0 35 66,9 50,8 41 494 0,0 0,0 -64,9 1,0 -4,7 -4,0 0,0 -5,8 0,0 0,0 -5,8 -5,8

Oberlicht 94,0 35 66,9 50,8 41 474 0,0 0,0 -64,5 1,0 -4,7 -4,0 0,0 -5,3 0,0 0,0 -5,3 -5,3

Oberlicht 94,0 35 66,9 50,8 41 452 0,0 0,0 -64,1 1,0 -4,7 -3,9 0,0 -4,8 0,0 0,0 -4,8 -4,8

Oberlicht 94,0 35 66,9 50,8 41 425 0,0 0,0 -63,6 0,9 -4,7 -3,8 0,0 -4,2 0,0 0,0 -4,2 -4,2

Oberlicht 90,0 35 62,7 46,8 39 474 0,0 0,0 -64,5 1,0 -4,7 -3,9 0,0 -9,5 0,0 0,0 -9,5 -9,5

Oberlicht 90,0 35 62,7 46,8 39 495 0,0 0,0 -64,9 1,0 -4,7 -4,0 0,0 -9,9 0,0 0,0 -9,9 -9,9

Oberlicht 90,0 35 64,6 46,8 61 494 0,0 0,0 -64,9 1,0 -4,7 -4,0 0,0 -8,0 0,0 0,0 -8,0 -8,0

Oberlicht 90,0 35 64,6 46,8 61 473 0,0 0,0 -64,5 1,0 -4,7 -3,9 0,0 -7,5 0,0 0,0 -7,5 -7,5

Oberlicht 90,0 35 64,6 46,8 61 451 0,0 0,0 -64,1 1,0 -4,7 -3,9 0,0 -7,1 0,0 0,0 -7,1 -7,1

Pkw-Fahrten 62,8 47,5 34 391 0,0 0,0 -62,8 0,4 -4,2 -2,2 0,0 -6,0 9,5 13,8 3,6 7,8

Stapler 100,0 67,1 1962 476 5,0 0,0 -64,5 0,9 -5,5 -2,4 0,0 28,4 -2,5 0,0 30,9 33,4

Technik Dach 72,1 57,2 31 441 0,0 0,0 -63,9 0,6 -4,5 -2,2 0,0 2,1 0,0 0,0 2,1 2,1

Tor O-N-geschlossen 90,0 15 83,8 67,8 40 431 0,0 0,0 -63,7 1,3 -12,7 -2,7 0,0 1,0 -1,2 0,0 -0,3 1,0

SoundPLAN 8.1
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Schalltechnische Untersuchung
Nebau Layher Werk III in Cleebronn

- Teilpegelliste Ausbreitungsberechnung, Gewerbe -

Anlage A20

Schallquelle Li

dB(A)

R'w

dB

Lw

dB(A)

L'w

dB(A)

l oder S

m,m²

S

m

KI

dB

KT

dB

Adiv

dB

Agr

dB

Abar

dB

Aatm

dB

dLrefl

dB

Ls

dB(A)

dLw(LrT)

dB

dLw(LrN)

dB

LrT

dB(A)

LrN

dB(A)

Tor O-N-offen 90,0 0 103,0 87,0 40 431 0,0 0,0 -63,7 1,4 -13,5 -3,7 0,0 18,6 -6,0 12,6

Tor O-S-geschlossen 90,0 15 83,8 67,8 40 495 0,0 0,0 -64,9 1,8 -19,4 -2,9 0,0 -6,7 -1,2 0,0 -7,9 -6,7

Tor O-S-offen 90,0 0 103,0 87,0 40 495 0,0 0,0 -64,9 1,9 -20,4 -4,2 0,0 10,5 -6,0 4,4

Tor W-N 94,0 25 74,3 61,8 18 415 0,0 0,0 -63,3 1,4 -7,0 -3,5 0,0 -3,2 0,0 0,0 -3,2 -3,2

Tor W-S 94,0 25 74,3 61,8 18 488 0,0 0,0 -64,8 1,8 -17,3 -2,8 0,0 -13,8 0,0 0,0 -13,8 -13,8

Parkplatz 83,7 54,5 832 360 0,0 0,0 -62,1 0,3 -4,2 -1,7 0,0 15,9 -4,3 0,0 11,7 15,9

Immissionsort IO 5 - Langwiesenstraße 14   SW 1.OG   RW,T 70 dB(A)   RW,N 70 dB(A)   RW,T,max 100 dB(A)   RW,N,max 90 dB(A)   LrT 32,4 dB(A)   LrN 34,3 dB(A)   LT,max 42,6 dB(A)   LN,max 42,6 dB(A)   

Abluftkamin 1 70,0 70,0 431 0,0 0,0 -63,7 0,7 0,0 -2,1 0,0 4,8 0,0 0,0 4,8 4,8

Abluftkamin 2 70,0 70,0 457 0,0 0,0 -64,2 0,7 0,0 -2,2 0,0 4,3 0,0 0,0 4,3 4,3

Abluftkamin 3 70,0 70,0 480 0,0 0,0 -64,6 0,7 0,0 -2,3 0,0 3,8 0,0 0,0 3,8 3,8

Abluftkamin 4 70,0 70,0 504 0,0 0,0 -65,0 0,7 0,0 -2,3 0,0 3,4 0,0 0,0 3,4 3,4

Befüllung 94,0 76,5 57 383 0,0 0,0 -62,7 -0,5 -3,0 -2,3 0,0 25,5 -9,0 16,5

Dach 90,0 40 78,5 40,8 5917 451 0,0 0,0 -64,1 1,0 -4,5 -1,8 0,0 9,2 0,0 0,0 9,2 9,2

Dach S 99,0 40 83,3 49,8 2219 508 0,0 0,0 -65,1 1,0 -4,4 -1,8 0,0 12,9 0,0 0,0 12,9 12,9

Dach W 94,0 40 77,8 44,8 1995 451 0,0 0,0 -64,1 1,0 -4,6 -1,8 0,0 8,4 0,0 0,0 8,4 8,4

Fassade N 90,0 30 79,8 49,2 1137 410 0,0 0,0 -63,2 0,6 -0,5 -1,1 0,0 19,5 0,0 0,0 19,5 19,5

Fassade N 94,0 30 79,0 53,2 375 410 0,0 0,0 -63,3 0,6 -0,5 -1,1 0,0 18,7 0,0 0,0 18,7 18,7

Fassade O 90,0 30 80,1 49,2 1218 452 0,0 0,0 -64,1 0,6 -9,4 -0,7 0,0 1,5 0,0 0,0 1,5 1,5

Fassade O 99,0 30 83,4 58,2 330 510 0,0 0,0 -65,1 1,0 -12,5 -0,7 0,0 1,1 0,0 0,0 1,1 1,1

Fassade S 99,0 30 90,0 58,2 1513 518 0,0 0,0 -65,3 1,0 -21,2 -0,8 0,0 6,8 0,0 0,0 6,8 6,8

Fassade W 99,0 40 75,0 49,8 330 508 0,0 0,0 -65,1 1,4 -8,9 -0,3 0,0 -2,9 0,0 0,0 -2,9 -2,9

Fassade W 94,0 40 75,8 44,8 1262 452 0,0 0,0 -64,1 1,1 -7,4 -0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Lkw 89,5 52,8 4665 431 0,0 0,0 -63,7 0,2 -4,0 -2,3 0,0 19,7 0,7 0,0 20,5 19,7

Lkw Schweißgas 89,5 53,8 3683 404 0,0 0,0 -63,1 -0,1 -3,5 -2,3 0,3 20,8 -9,0 11,8

Oberlicht 90,0 35 62,7 46,8 39 425 0,0 0,0 -63,6 0,8 -4,7 -3,7 0,0 -8,6 0,0 0,0 -8,6 -8,6

Oberlicht 90,0 35 64,6 46,8 61 424 0,0 0,0 -63,5 0,8 -4,7 -3,6 0,0 -6,5 0,0 0,0 -6,5 -6,5

Oberlicht 90,0 35 64,6 46,8 61 451 0,0 0,0 -64,1 0,8 -4,7 -3,7 0,0 -7,1 0,0 0,0 -7,1 -7,1

Oberlicht 90,0 35 64,6 46,8 61 473 0,0 0,0 -64,5 0,8 -4,7 -3,8 0,0 -7,5 0,0 0,0 -7,5 -7,5

Oberlicht 90,0 35 64,6 46,8 61 493 0,0 0,0 -64,9 0,8 -4,7 -3,8 0,0 -8,0 0,0 0,0 -8,0 -8,0

Oberlicht 90,0 35 62,7 46,8 39 452 0,0 0,0 -64,1 0,8 -4,8 -3,8 0,0 -9,2 0,0 0,0 -9,2 -9,2
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Schalltechnische Untersuchung
Nebau Layher Werk III in Cleebronn

- Teilpegelliste Ausbreitungsberechnung, Gewerbe -

Anlage A21

Schallquelle Li

dB(A)

R'w

dB

Lw

dB(A)

L'w

dB(A)

l oder S

m,m²

S

m

KI

dB

KT

dB

Adiv

dB

Agr

dB

Abar
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Aatm
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dB

Ls

dB(A)

dLw(LrT)
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dLw(LrN)
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LrT

dB(A)

LrN

dB(A)

Oberlicht 90,0 35 64,6 46,8 61 424 0,0 0,0 -63,5 0,8 -4,7 -3,6 0,0 -6,5 0,0 0,0 -6,5 -6,5

Oberlicht 94,0 35 66,9 50,8 41 494 0,0 0,0 -64,9 0,8 -4,8 -3,9 0,0 -5,8 0,0 0,0 -5,8 -5,8

Oberlicht 94,0 35 66,9 50,8 41 473 0,0 0,0 -64,5 0,8 -4,8 -3,8 0,0 -5,3 0,0 0,0 -5,3 -5,3

Oberlicht 94,0 35 66,9 50,8 41 452 0,0 0,0 -64,1 0,8 -4,8 -3,8 0,0 -4,9 0,0 0,0 -4,9 -4,9

Oberlicht 94,0 35 66,9 50,8 41 425 0,0 0,0 -63,6 0,8 -4,8 -3,7 0,0 -4,3 0,0 0,0 -4,3 -4,3

Oberlicht 90,0 35 62,7 46,8 39 474 0,0 0,0 -64,5 0,8 -4,7 -3,8 0,0 -9,5 0,0 0,0 -9,5 -9,5

Oberlicht 90,0 35 62,7 46,8 39 495 0,0 0,0 -64,9 0,8 -4,7 -3,8 0,0 -9,9 0,0 0,0 -9,9 -9,9

Oberlicht 90,0 35 64,6 46,8 61 493 0,0 0,0 -64,9 0,8 -4,7 -3,9 0,0 -8,0 0,0 0,0 -8,0 -8,0

Oberlicht 90,0 35 64,6 46,8 61 473 0,0 0,0 -64,5 0,8 -4,7 -3,8 0,0 -7,6 0,0 0,0 -7,6 -7,6

Oberlicht 90,0 35 64,6 46,8 61 451 0,0 0,0 -64,1 0,8 -4,7 -3,7 0,0 -7,1 0,0 0,0 -7,1 -7,1

Pkw-Fahrten 62,8 47,5 34 391 0,0 0,0 -62,8 0,1 -3,9 -2,2 0,0 -6,1 9,5 13,8 3,5 7,7

Stapler 100,0 67,1 1962 476 5,0 0,0 -64,5 0,5 -4,8 -2,5 0,0 28,7 -2,5 0,0 31,2 33,7

Technik Dach 72,1 57,2 31 441 0,0 0,0 -63,9 0,7 -4,7 -2,1 0,0 2,0 0,0 0,0 2,0 2,0

Tor O-N-geschlossen 90,0 15 83,8 67,8 40 431 0,0 0,0 -63,7 0,9 -12,7 -2,7 0,0 0,7 -1,2 0,0 -0,6 0,7

Tor O-N-offen 90,0 0 103,0 87,0 40 431 0,0 0,0 -63,7 1,0 -13,5 -3,6 0,0 18,2 -6,0 12,2

Tor O-S-geschlossen 90,0 15 83,8 67,8 40 495 0,0 0,0 -64,9 1,4 -17,2 -2,7 0,0 -4,6 -1,2 0,0 -5,9 -4,6

Tor O-S-offen 90,0 0 103,0 87,0 40 495 0,0 0,0 -64,9 1,4 -18,2 -3,9 0,0 12,4 -6,0 6,4

Tor W-N 94,0 25 74,3 61,8 18 415 0,0 0,0 -63,3 0,9 -7,0 -3,5 0,0 -3,6 0,0 0,0 -3,6 -3,6

Tor W-S 94,0 25 74,3 61,8 18 488 0,0 0,0 -64,8 1,4 -14,9 -2,8 0,0 -11,7 0,0 0,0 -11,7 -11,7

Parkplatz 83,7 54,5 832 360 0,0 0,0 -62,1 -0,4 -3,2 -2,0 0,0 16,0 -4,3 0,0 11,7 16,0

Immissionsort IO 6 - Daimlerstraße 12   SW EG   RW,T 70 dB(A)   RW,N 70 dB(A)   RW,T,max 100 dB(A)   RW,N,max 90 dB(A)   LrT 38,4 dB(A)   LrN 39,0 dB(A)   LT,max 51,7 dB(A)   LN,max 51,7 dB(A)   

Abluftkamin 1 70,0 70,0 355 0,0 0,0 -62,0 0,4 0,0 -2,1 0,0 6,3 0,0 0,0 6,3 6,3

Abluftkamin 2 70,0 70,0 377 0,0 0,0 -62,5 0,5 0,0 -2,2 0,0 5,8 0,0 0,0 5,8 5,8

Abluftkamin 3 70,0 70,0 396 0,0 0,0 -63,0 0,6 0,0 -2,3 0,0 5,3 0,0 0,0 5,3 5,3

Abluftkamin 4 70,0 70,0 417 0,0 0,0 -63,4 0,6 0,0 -2,3 0,0 4,8 0,0 0,0 4,8 4,8

Befüllung 94,0 76,5 57 337 0,0 0,0 -61,5 -0,1 -4,1 -1,8 0,0 26,5 -9,0 17,5

Dach 90,0 40 78,5 40,8 5917 350 0,0 0,0 -61,9 1,1 -4,7 -1,5 0,0 11,6 0,0 0,0 11,6 11,6

Dach S 99,0 40 83,3 49,8 2219 407 0,0 0,0 -63,2 1,2 -4,7 -1,6 0,0 15,0 0,0 0,0 15,0 15,0

Dach W 94,0 40 77,8 44,8 1995 376 0,0 0,0 -62,5 1,0 -4,7 -1,6 0,0 10,0 0,0 0,0 10,0 10,0

Fassade N 90,0 30 79,8 49,2 1137 314 0,0 0,0 -60,9 0,1 -2,3 -1,0 0,0 19,7 0,0 0,0 19,7 19,7
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Schalltechnische Untersuchung
Nebau Layher Werk III in Cleebronn

- Teilpegelliste Ausbreitungsberechnung, Gewerbe -

Anlage A22
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Fassade N 94,0 30 79,0 53,2 375 343 0,0 0,0 -61,7 0,1 -3,0 -1,1 0,0 17,3 0,0 0,0 17,3 17,3

Fassade O 90,0 30 80,1 49,2 1218 334 0,0 0,0 -61,5 0,5 -2,3 -1,1 0,0 17,7 0,0 0,0 17,7 17,7

Fassade O 99,0 30 83,4 58,2 330 388 0,0 0,0 -62,8 0,7 -3,0 -1,2 0,0 18,7 0,0 0,0 18,7 18,7

Fassade S 99,0 30 90,0 58,2 1513 417 0,0 0,0 -63,4 0,9 -20,7 -0,6 0,0 9,1 0,0 0,0 9,1 9,1

Fassade W 99,0 40 75,0 49,8 330 430 0,0 0,0 -63,7 1,6 -18,2 -0,4 0,0 -10,8 0,0 0,0 -10,8 -10,8

Fassade W 94,0 40 75,8 44,8 1262 384 0,0 0,0 -62,7 1,3 -15,2 -0,3 0,0 -6,0 0,0 0,0 -6,0 -6,0

Lkw 89,5 52,8 4665 261 0,0 0,0 -59,3 0,9 -3,0 -1,6 0,1 26,6 0,7 0,0 27,4 26,6

Lkw Schweißgas 89,5 53,8 3683 245 0,0 0,0 -58,8 0,7 -2,8 -1,6 0,1 27,2 -9,0 18,2

Oberlicht 90,0 35 62,7 46,8 39 319 0,0 0,0 -61,1 0,9 -5,0 -3,2 0,0 -5,7 0,0 0,0 -5,7 -5,7

Oberlicht 90,0 35 64,6 46,8 61 342 0,0 0,0 -61,7 0,8 -4,9 -3,3 0,0 -4,4 0,0 0,0 -4,4 -4,4

Oberlicht 90,0 35 64,6 46,8 61 365 0,0 0,0 -62,2 0,9 -5,1 -3,2 0,0 -5,1 0,0 0,0 -5,1 -5,1

Oberlicht 90,0 35 64,6 46,8 61 384 0,0 0,0 -62,7 0,9 -5,2 -3,2 0,0 -5,5 0,0 0,0 -5,5 -5,5

Oberlicht 90,0 35 64,6 46,8 61 402 0,0 0,0 -63,1 1,0 -5,2 -3,2 0,0 -5,9 0,0 0,0 -5,9 -5,9

Oberlicht 90,0 35 62,7 46,8 39 343 0,0 0,0 -61,7 1,0 -5,4 -3,1 0,0 -6,5 0,0 0,0 -6,5 -6,5

Oberlicht 90,0 35 64,6 46,8 61 329 0,0 0,0 -61,3 0,9 -4,9 -3,2 0,0 -4,0 0,0 0,0 -4,0 -4,0

Oberlicht 94,0 35 66,9 50,8 41 412 0,0 0,0 -63,3 1,0 -5,2 -3,4 0,0 -4,0 0,0 0,0 -4,0 -4,0

Oberlicht 94,0 35 66,9 50,8 41 395 0,0 0,0 -62,9 0,9 -5,2 -3,4 0,0 -3,6 0,0 0,0 -3,6 -3,6

Oberlicht 94,0 35 66,9 50,8 41 376 0,0 0,0 -62,5 0,9 -5,0 -3,4 0,0 -3,1 0,0 0,0 -3,1 -3,1

Oberlicht 94,0 35 66,9 50,8 41 354 0,0 0,0 -62,0 0,8 -4,8 -3,4 0,0 -2,5 0,0 0,0 -2,5 -2,5

Oberlicht 90,0 35 62,7 46,8 39 363 0,0 0,0 -62,2 1,0 -5,2 -3,2 0,0 -7,0 0,0 0,0 -7,0 -7,0

Oberlicht 90,0 35 62,7 46,8 39 382 0,0 0,0 -62,6 1,1 -5,1 -3,4 0,0 -7,4 0,0 0,0 -7,4 -7,4

Oberlicht 90,0 35 64,6 46,8 61 391 0,0 0,0 -62,8 1,0 -5,5 -3,2 0,0 -5,8 0,0 0,0 -5,8 -5,8

Oberlicht 90,0 35 64,6 46,8 61 372 0,0 0,0 -62,4 1,0 -5,5 -3,1 0,0 -5,4 0,0 0,0 -5,4 -5,4

Oberlicht 90,0 35 64,6 46,8 61 353 0,0 0,0 -61,9 0,9 -5,2 -3,1 0,0 -4,6 0,0 0,0 -4,6 -4,6

Pkw-Fahrten 62,8 47,5 34 195 0,0 0,0 -56,8 1,1 -2,7 -1,9 0,0 2,4 9,5 13,8 12,0 16,2

Stapler 100,0 67,1 1962 349 5,0 0,0 -61,8 0,9 -4,4 -2,0 0,6 33,3 -2,5 0,0 35,8 38,3

Technik Dach 72,1 57,2 31 364 0,0 0,0 -62,2 0,5 -4,5 -2,0 0,0 3,9 0,0 0,0 3,9 3,9

Tor O-N-geschlossen 90,0 15 83,8 67,8 40 313 0,0 0,0 -60,9 1,3 -4,5 -3,7 0,0 18,2 -1,2 0,0 16,9 18,2

Tor O-N-offen 90,0 0 103,0 87,0 40 313 0,0 0,0 -60,9 1,4 -4,5 -4,4 0,0 36,8 -6,0 30,7

Tor O-S-geschlossen 90,0 15 83,8 67,8 40 374 0,0 0,0 -62,4 1,8 -4,7 -4,0 0,0 16,1 -1,2 0,0 14,8 16,1
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Schalltechnische Untersuchung
Nebau Layher Werk III in Cleebronn

- Teilpegelliste Ausbreitungsberechnung, Gewerbe -

Anlage A23
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Tor O-S-offen 90,0 0 103,0 87,0 40 374 0,0 0,0 -62,4 1,9 -4,7 -4,8 0,0 34,6 -6,0 28,5

Tor W-N 94,0 25 74,3 61,8 18 353 0,0 0,0 -62,0 1,0 -24,5 -3,4 0,0 -19,6 0,0 0,0 -19,6 -19,6

Tor W-S 94,0 25 74,3 61,8 18 413 0,0 0,0 -63,3 1,7 -24,8 -4,1 0,0 -21,1 0,0 0,0 -21,1 -21,1

Parkplatz 83,7 54,5 832 172 0,0 0,0 -55,7 0,8 -2,9 -1,7 0,0 24,2 -4,3 0,0 20,0 24,2

Immissionsort IO 6 - Daimlerstraße 12   SW 1.OG   RW,T 70 dB(A)   RW,N 70 dB(A)   RW,T,max 100 dB(A)   RW,N,max 90 dB(A)   LrT 39,2 dB(A)   LrN 39,1 dB(A)   LT,max 51,1 dB(A)   LN,max 51,1 dB(A)   

Abluftkamin 1 70,0 70,0 355 0,0 0,0 -62,0 0,6 0,0 -1,9 0,0 6,7 0,0 0,0 6,7 6,7

Abluftkamin 2 70,0 70,0 377 0,0 0,0 -62,5 0,6 0,0 -2,0 0,0 6,2 0,0 0,0 6,2 6,2

Abluftkamin 3 70,0 70,0 396 0,0 0,0 -62,9 0,7 0,0 -2,0 0,0 5,7 0,0 0,0 5,7 5,7

Abluftkamin 4 70,0 70,0 417 0,0 0,0 -63,4 0,7 0,0 -2,1 0,0 5,2 0,0 0,0 5,2 5,2

Befüllung 94,0 76,5 57 337 0,0 0,0 -61,5 -0,4 -3,5 -1,9 0,0 26,7 -9,0 17,6

Dach 90,0 40 78,5 40,8 5917 350 0,0 0,0 -61,9 1,0 -4,5 -1,5 0,0 11,6 0,0 0,0 11,6 11,6

Dach S 99,0 40 83,3 49,8 2219 407 0,0 0,0 -63,2 1,1 -4,5 -1,6 0,0 15,1 0,0 0,0 15,1 15,1

Dach W 94,0 40 77,8 44,8 1995 376 0,0 0,0 -62,5 1,0 -4,6 -1,6 0,0 10,1 0,0 0,0 10,1 10,1

Fassade N 90,0 30 79,8 49,2 1137 314 0,0 0,0 -60,9 0,5 -0,8 -0,9 0,0 21,6 0,0 0,0 21,6 21,6

Fassade N 94,0 30 79,0 53,2 375 343 0,0 0,0 -61,7 0,5 -0,9 -1,0 0,0 19,9 0,0 0,0 19,9 19,9

Fassade O 90,0 30 80,1 49,2 1218 334 0,0 0,0 -61,5 0,6 -1,0 -1,0 0,0 19,2 0,0 0,0 19,2 19,2

Fassade O 99,0 30 83,4 58,2 330 388 0,0 0,0 -62,8 0,9 -1,6 -1,2 0,0 20,4 0,0 0,0 20,4 20,4

Fassade S 99,0 30 90,0 58,2 1513 417 0,0 0,0 -63,4 1,0 -20,2 -0,6 0,0 9,9 0,0 0,0 9,9 9,9

Fassade W 99,0 40 75,0 49,8 330 430 0,0 0,0 -63,7 1,3 -17,2 -0,4 0,0 -10,0 0,0 0,0 -10,0 -10,0

Fassade W 94,0 40 75,8 44,8 1262 383 0,0 0,0 -62,7 1,0 -14,3 -0,3 0,0 -5,4 0,0 0,0 -5,4 -5,4

Lkw 89,5 52,8 4665 261 0,0 0,0 -59,3 0,4 -1,6 -1,5 0,1 27,6 0,7 0,0 28,3 27,6

Lkw Schweißgas 89,5 53,8 3683 245 0,0 0,0 -58,8 0,2 -1,3 -1,5 0,1 28,3 -9,0 19,3

Oberlicht 90,0 35 62,7 46,8 39 318 0,0 0,0 -61,1 0,8 -4,9 -3,1 0,0 -5,7 0,0 0,0 -5,7 -5,7

Oberlicht 90,0 35 64,6 46,8 61 342 0,0 0,0 -61,7 0,7 -4,8 -3,3 0,0 -4,4 0,0 0,0 -4,4 -4,4

Oberlicht 90,0 35 64,6 46,8 61 365 0,0 0,0 -62,2 0,8 -4,9 -3,3 0,0 -5,0 0,0 0,0 -5,0 -5,0

Oberlicht 90,0 35 64,6 46,8 61 384 0,0 0,0 -62,7 0,8 -4,9 -3,3 0,0 -5,4 0,0 0,0 -5,4 -5,4

Oberlicht 90,0 35 64,6 46,8 61 402 0,0 0,0 -63,1 0,9 -4,9 -3,3 0,0 -5,7 0,0 0,0 -5,7 -5,7

Oberlicht 90,0 35 62,7 46,8 39 343 0,0 0,0 -61,7 0,8 -5,0 -3,2 0,0 -6,4 0,0 0,0 -6,4 -6,4

Oberlicht 90,0 35 64,6 46,8 61 329 0,0 0,0 -61,3 0,8 -4,8 -3,2 0,0 -4,0 0,0 0,0 -4,0 -4,0

Oberlicht 94,0 35 66,9 50,8 41 412 0,0 0,0 -63,3 0,8 -4,9 -3,4 0,0 -3,9 0,0 0,0 -3,9 -3,9
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Schalltechnische Untersuchung
Nebau Layher Werk III in Cleebronn

- Teilpegelliste Ausbreitungsberechnung, Gewerbe -

Anlage A24
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Oberlicht 94,0 35 66,9 50,8 41 395 0,0 0,0 -62,9 0,8 -4,9 -3,4 0,0 -3,5 0,0 0,0 -3,5 -3,5

Oberlicht 94,0 35 66,9 50,8 41 376 0,0 0,0 -62,5 0,8 -4,9 -3,4 0,0 -3,1 0,0 0,0 -3,1 -3,1

Oberlicht 94,0 35 66,9 50,8 41 354 0,0 0,0 -62,0 0,7 -4,8 -3,3 0,0 -2,5 0,0 0,0 -2,5 -2,5

Oberlicht 90,0 35 62,7 46,8 39 363 0,0 0,0 -62,2 0,9 -5,0 -3,3 0,0 -6,9 0,0 0,0 -6,9 -6,9

Oberlicht 90,0 35 62,7 46,8 39 382 0,0 0,0 -62,6 0,9 -4,9 -3,4 0,0 -7,4 0,0 0,0 -7,4 -7,4

Oberlicht 90,0 35 64,6 46,8 61 391 0,0 0,0 -62,8 0,9 -5,1 -3,3 0,0 -5,7 0,0 0,0 -5,7 -5,7

Oberlicht 90,0 35 64,6 46,8 61 372 0,0 0,0 -62,4 0,8 -5,1 -3,2 0,0 -5,2 0,0 0,0 -5,2 -5,2

Oberlicht 90,0 35 64,6 46,8 61 352 0,0 0,0 -61,9 0,8 -4,9 -3,1 0,0 -4,5 0,0 0,0 -4,5 -4,5

Pkw-Fahrten 62,8 47,5 34 195 0,0 0,0 -56,8 0,4 -0,7 -1,7 0,0 4,0 9,5 13,8 13,6 17,8

Stapler 100,0 67,1 1962 349 5,0 0,0 -61,8 0,5 -4,1 -2,1 0,6 33,1 -2,5 0,0 35,6 38,1

Technik Dach 72,1 57,2 31 364 0,0 0,0 -62,2 0,6 -4,7 -1,9 0,0 3,9 0,0 0,0 3,9 3,9

Tor O-N-geschlossen 90,0 15 83,8 67,8 40 313 0,0 0,0 -60,9 0,9 -1,5 -4,1 0,0 20,4 -1,2 0,0 19,1 20,4

Tor O-N-offen 90,0 0 103,0 87,0 40 313 0,0 0,0 -60,9 1,0 -1,4 -4,7 0,0 39,1 -6,0 33,1

Tor O-S-geschlossen 90,0 15 83,8 67,8 40 374 0,0 0,0 -62,4 1,4 -2,1 -4,6 0,0 17,6 -1,2 0,0 16,4 17,6

Tor O-S-offen 90,0 0 103,0 87,0 40 374 0,0 0,0 -62,4 1,4 -1,9 -5,3 0,0 36,5 -6,0 30,5

Tor W-N 94,0 25 74,3 61,8 18 353 0,0 0,0 -62,0 0,7 -17,4 -2,2 0,0 -11,6 0,0 0,0 -11,6 -11,6

Tor W-S 94,0 25 74,3 61,8 18 413 0,0 0,0 -63,3 1,4 -23,8 -3,5 0,0 -20,0 0,0 0,0 -20,0 -20,0

Parkplatz 83,7 54,5 832 172 0,0 0,0 -55,7 -0,2 -1,2 -1,6 0,0 25,0 -4,3 0,0 20,8 25,0

Immissionsort IO 7 - Daimlerstraße   SW EG   RW,T 70 dB(A)   RW,N 70 dB(A)   RW,T,max 100 dB(A)   RW,N,max 90 dB(A)   LrT 41,0 dB(A)   LrN 41,4 dB(A)   LT,max 55,5 dB(A)   LN,max 55,5 dB(A)   

Abluftkamin 1 70,0 70,0 325 0,0 0,0 -61,2 0,3 0,0 -2,0 0,0 7,0 0,0 0,0 7,0 7,0

Abluftkamin 2 70,0 70,0 344 0,0 0,0 -61,7 0,3 0,0 -2,1 0,0 6,5 0,0 0,0 6,5 6,5

Abluftkamin 3 70,0 70,0 361 0,0 0,0 -62,1 0,4 0,0 -2,2 0,0 6,1 0,0 0,0 6,1 6,1

Abluftkamin 4 70,0 70,0 379 0,0 0,0 -62,6 0,5 -0,1 -2,3 0,0 5,4 0,0 0,0 5,4 5,4

Befüllung 94,0 76,5 57 319 0,0 0,0 -61,1 -0,1 -4,1 -1,7 0,0 27,0 -9,0 18,0

Dach 90,0 40 78,5 40,8 5917 311 0,0 0,0 -60,8 1,0 -4,8 -1,3 0,0 12,6 0,0 0,0 12,6 12,6

Dach S 99,0 40 83,3 49,8 2219 365 0,0 0,0 -62,2 1,1 -5,0 -1,4 0,0 15,8 0,0 0,0 15,8 15,8

Dach W 94,0 40 77,8 44,8 1995 346 0,0 0,0 -61,8 1,0 -4,7 -1,4 0,0 10,9 0,0 0,0 10,9 10,9

Fassade N 90,0 30 79,8 49,2 1137 280 0,0 0,0 -59,9 0,1 -1,7 -0,9 0,0 21,2 0,0 0,0 21,2 21,2

Fassade N 94,0 30 79,0 53,2 375 317 0,0 0,0 -61,0 0,0 -2,3 -1,0 0,0 18,3 0,0 0,0 18,3 18,3

Fassade O 90,0 30 80,1 49,2 1218 289 0,0 0,0 -60,2 0,3 -1,7 -0,9 0,0 20,6 0,0 0,0 20,6 20,6
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Schalltechnische Untersuchung
Nebau Layher Werk III in Cleebronn

- Teilpegelliste Ausbreitungsberechnung, Gewerbe -

Anlage A25
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Fassade O 99,0 30 83,4 58,2 330 339 0,0 0,0 -61,6 0,5 -2,2 -1,1 0,0 21,6 0,0 0,0 21,6 21,6

Fassade S 99,0 30 90,0 58,2 1513 373 0,0 0,0 -62,4 0,7 -19,9 -0,6 0,0 10,8 0,0 0,0 10,8 10,8

Fassade W 99,0 40 75,0 49,8 330 395 0,0 0,0 -62,9 1,5 -18,5 -0,5 0,0 -10,4 0,0 0,0 -10,4 -10,4

Fassade W 94,0 40 75,8 44,8 1262 355 0,0 0,0 -62,0 1,2 -15,5 -0,3 0,0 -5,8 0,0 0,0 -5,8 -5,8

Lkw 89,5 52,8 4665 194 0,0 0,0 -56,7 0,8 -1,5 -1,1 0,1 31,0 0,7 0,0 31,8 31,0

Lkw Schweißgas 89,5 53,8 3683 180 0,0 0,0 -56,1 0,7 -1,3 -1,1 0,0 31,8 -9,0 22,8

Oberlicht 90,0 35 62,7 46,8 39 280 0,0 0,0 -59,9 0,8 -5,4 -2,7 0,0 -4,6 0,0 0,0 -4,6 -4,6

Oberlicht 90,0 35 64,6 46,8 61 311 0,0 0,0 -60,8 0,7 -5,0 -3,0 0,0 -3,6 0,0 0,0 -3,6 -3,6

Oberlicht 90,0 35 64,6 46,8 61 330 0,0 0,0 -61,4 0,8 -5,6 -2,8 0,0 -4,3 0,0 0,0 -4,3 -4,3

Oberlicht 90,0 35 64,6 46,8 61 347 0,0 0,0 -61,8 0,8 -6,0 -2,8 0,0 -5,0 0,0 0,0 -5,0 -5,0

Oberlicht 90,0 35 64,6 46,8 61 363 0,0 0,0 -62,2 0,9 -6,1 -2,7 0,0 -5,5 0,0 0,0 -5,5 -5,5

Oberlicht 90,0 35 62,7 46,8 39 301 0,0 0,0 -60,6 0,9 -5,6 -2,7 0,0 -5,4 0,0 0,0 -5,4 -5,4

Oberlicht 90,0 35 64,6 46,8 61 294 0,0 0,0 -60,3 0,7 -5,2 -2,9 0,0 -3,0 0,0 0,0 -3,0 -3,0

Oberlicht 94,0 35 66,9 50,8 41 377 0,0 0,0 -62,5 0,9 -5,9 -2,9 0,0 -3,5 0,0 0,0 -3,5 -3,5

Oberlicht 94,0 35 66,9 50,8 41 361 0,0 0,0 -62,1 0,8 -5,6 -2,9 0,0 -2,9 0,0 0,0 -2,9 -2,9

Oberlicht 94,0 35 66,9 50,8 41 345 0,0 0,0 -61,8 0,8 -5,4 -3,0 0,0 -2,4 0,0 0,0 -2,4 -2,4

Oberlicht 94,0 35 66,9 50,8 41 327 0,0 0,0 -61,3 0,7 -4,9 -3,2 0,0 -1,8 0,0 0,0 -1,8 -1,8

Oberlicht 90,0 35 62,7 46,8 39 319 0,0 0,0 -61,1 0,9 -5,3 -2,9 0,0 -5,7 0,0 0,0 -5,7 -5,7

Oberlicht 90,0 35 62,7 46,8 39 337 0,0 0,0 -61,5 0,9 -5,1 -3,1 0,0 -6,2 0,0 0,0 -6,2 -6,2

Oberlicht 90,0 35 64,6 46,8 61 348 0,0 0,0 -61,8 0,9 -5,7 -2,9 0,0 -4,9 0,0 0,0 -4,9 -4,9

Oberlicht 90,0 35 64,6 46,8 61 331 0,0 0,0 -61,4 0,9 -6,0 -2,7 0,0 -4,5 0,0 0,0 -4,5 -4,5

Oberlicht 90,0 35 64,6 46,8 61 314 0,0 0,0 -60,9 0,8 -5,9 -2,6 0,0 -4,0 0,0 0,0 -4,0 -4,0

Pkw-Fahrten 62,8 47,5 34 127 0,0 0,0 -53,1 0,8 -0,7 -1,2 0,0 8,6 9,5 13,8 18,2 22,4

Stapler 100,0 67,1 1962 300 5,0 0,0 -60,5 0,7 -4,2 -1,8 0,9 35,1 -2,5 0,0 37,6 40,1

Technik Dach 72,1 57,2 31 334 0,0 0,0 -61,5 0,3 -4,4 -1,9 0,0 4,7 0,0 0,0 4,7 4,7

Tor O-N-geschlossen 90,0 15 83,8 67,8 40 270 0,0 0,0 -59,6 1,3 -3,7 -3,8 0,0 21,2 -1,2 0,0 20,0 21,2

Tor O-N-offen 90,0 0 103,0 87,0 40 270 0,0 0,0 -59,6 1,4 -3,6 -4,5 0,0 40,0 -6,0 34,0

Tor O-S-geschlossen 90,0 15 83,8 67,8 40 326 0,0 0,0 -61,2 1,6 -4,5 -3,8 0,0 18,6 -1,2 0,0 17,3 18,6

Tor O-S-offen 90,0 0 103,0 87,0 40 326 0,0 0,0 -61,2 1,7 -4,6 -4,5 0,0 37,1 -6,0 31,1

Tor W-N 94,0 25 74,3 61,8 18 329 0,0 0,0 -61,3 1,0 -20,8 -2,3 0,0 -14,1 0,0 0,0 -14,1 -14,1
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Schalltechnische Untersuchung
Nebau Layher Werk III in Cleebronn

- Teilpegelliste Ausbreitungsberechnung, Gewerbe -

Anlage A26
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Tor W-S 94,0 25 74,3 61,8 18 380 0,0 0,0 -62,6 1,7 -24,7 -3,9 0,0 -20,2 0,0 0,0 -20,2 -20,2

Parkplatz 83,7 54,5 832 110 0,0 0,0 -51,8 0,6 0,0 -0,8 0,0 31,8 -4,3 0,0 27,5 31,8

Immissionsort IO 7 - Daimlerstraße   SW 1.OG   RW,T 70 dB(A)   RW,N 70 dB(A)   RW,T,max 100 dB(A)   RW,N,max 90 dB(A)   LrT 42,1 dB(A)   LrN 41,7 dB(A)   LT,max 55,4 dB(A)   LN,max 55,4 dB(A)   

Abluftkamin 1 70,0 70,0 325 0,0 0,0 -61,2 0,5 0,0 -1,8 0,0 7,5 0,0 0,0 7,5 7,5

Abluftkamin 2 70,0 70,0 344 0,0 0,0 -61,7 0,6 0,0 -1,9 0,0 7,0 0,0 0,0 7,0 7,0

Abluftkamin 3 70,0 70,0 360 0,0 0,0 -62,1 0,7 0,0 -1,9 0,0 6,6 0,0 0,0 6,6 6,6

Abluftkamin 4 70,0 70,0 379 0,0 0,0 -62,6 0,7 0,0 -2,0 0,0 6,1 0,0 0,0 6,1 6,1

Befüllung 94,0 76,5 57 319 0,0 0,0 -61,1 -0,4 -3,2 -1,9 0,0 27,5 -9,0 18,4

Dach 90,0 40 78,5 40,8 5917 311 0,0 0,0 -60,8 1,0 -4,7 -1,4 0,0 12,6 0,0 0,0 12,6 12,6

Dach S 99,0 40 83,3 49,8 2219 364 0,0 0,0 -62,2 1,0 -4,7 -1,5 0,0 15,9 0,0 0,0 15,9 15,9

Dach W 94,0 40 77,8 44,8 1995 345 0,0 0,0 -61,8 0,9 -4,6 -1,4 0,0 11,0 0,0 0,0 11,0 11,0

Fassade N 90,0 30 79,8 49,2 1137 280 0,0 0,0 -59,9 0,4 -0,6 -0,8 0,0 22,8 0,0 0,0 22,8 22,8

Fassade N 94,0 30 79,0 53,2 375 317 0,0 0,0 -61,0 0,5 -0,6 -0,9 0,0 20,5 0,0 0,0 20,5 20,5

Fassade O 90,0 30 80,1 49,2 1218 289 0,0 0,0 -60,2 0,5 -0,7 -0,8 0,0 21,9 0,0 0,0 21,9 21,9

Fassade O 99,0 30 83,4 58,2 330 339 0,0 0,0 -61,6 0,8 -1,2 -1,0 0,0 23,0 0,0 0,0 23,0 23,0

Fassade S 99,0 30 90,0 58,2 1513 373 0,0 0,0 -62,4 0,9 -20,0 -0,5 0,0 10,9 0,0 0,0 10,9 10,9

Fassade W 99,0 40 75,0 49,8 330 395 0,0 0,0 -62,9 1,2 -17,9 -0,4 0,0 -10,0 0,0 0,0 -10,0 -10,0

Fassade W 94,0 40 75,8 44,8 1262 355 0,0 0,0 -62,0 1,0 -15,3 -0,3 0,0 -5,8 0,0 0,0 -5,8 -5,8

Lkw 89,5 52,8 4665 194 0,0 0,0 -56,7 0,4 -0,8 -1,1 0,1 31,3 0,7 0,0 32,1 31,3

Lkw Schweißgas 89,5 53,8 3683 180 0,0 0,0 -56,1 0,3 -0,6 -1,1 0,0 32,1 -9,0 23,1

Oberlicht 90,0 35 62,7 46,8 39 279 0,0 0,0 -59,9 0,7 -5,1 -2,8 0,0 -4,5 0,0 0,0 -4,5 -4,5

Oberlicht 90,0 35 64,6 46,8 61 311 0,0 0,0 -60,8 0,7 -4,9 -3,1 0,0 -3,5 0,0 0,0 -3,5 -3,5

Oberlicht 90,0 35 64,6 46,8 61 330 0,0 0,0 -61,4 0,8 -5,1 -2,9 0,0 -4,0 0,0 0,0 -4,0 -4,0

Oberlicht 90,0 35 64,6 46,8 61 347 0,0 0,0 -61,8 0,8 -5,4 -3,0 0,0 -4,7 0,0 0,0 -4,7 -4,7

Oberlicht 90,0 35 64,6 46,8 61 363 0,0 0,0 -62,2 0,8 -5,5 -3,0 0,0 -5,2 0,0 0,0 -5,2 -5,2

Oberlicht 90,0 35 62,7 46,8 39 301 0,0 0,0 -60,6 0,8 -5,2 -2,9 0,0 -5,2 0,0 0,0 -5,2 -5,2

Oberlicht 90,0 35 64,6 46,8 61 293 0,0 0,0 -60,3 0,7 -5,0 -2,9 0,0 -2,9 0,0 0,0 -2,9 -2,9

Oberlicht 94,0 35 66,9 50,8 41 377 0,0 0,0 -62,5 0,8 -5,3 -3,1 0,0 -3,2 0,0 0,0 -3,2 -3,2

Oberlicht 94,0 35 66,9 50,8 41 361 0,0 0,0 -62,1 0,8 -5,1 -3,1 0,0 -2,6 0,0 0,0 -2,6 -2,6

Oberlicht 94,0 35 66,9 50,8 41 345 0,0 0,0 -61,8 0,8 -5,0 -3,1 0,0 -2,2 0,0 0,0 -2,2 -2,2
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Schalltechnische Untersuchung
Nebau Layher Werk III in Cleebronn

- Teilpegelliste Ausbreitungsberechnung, Gewerbe -
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Oberlicht 94,0 35 66,9 50,8 41 326 0,0 0,0 -61,3 0,7 -4,8 -3,2 0,0 -1,7 0,0 0,0 -1,7 -1,7

Oberlicht 90,0 35 62,7 46,8 39 319 0,0 0,0 -61,1 0,9 -5,0 -3,0 0,0 -5,5 0,0 0,0 -5,5 -5,5

Oberlicht 90,0 35 62,7 46,8 39 337 0,0 0,0 -61,5 0,9 -4,9 -3,1 0,0 -6,0 0,0 0,0 -6,0 -6,0

Oberlicht 90,0 35 64,6 46,8 61 348 0,0 0,0 -61,8 0,9 -5,2 -3,1 0,0 -4,6 0,0 0,0 -4,6 -4,6

Oberlicht 90,0 35 64,6 46,8 61 331 0,0 0,0 -61,4 0,8 -5,4 -2,9 0,0 -4,2 0,0 0,0 -4,2 -4,2

Oberlicht 90,0 35 64,6 46,8 61 314 0,0 0,0 -60,9 0,8 -5,4 -2,8 0,0 -3,7 0,0 0,0 -3,7 -3,7

Pkw-Fahrten 62,8 47,5 34 127 0,0 0,0 -53,1 0,3 -0,1 -1,1 0,0 8,8 9,5 13,8 18,3 22,6

Stapler 100,0 67,1 1962 300 5,0 0,0 -60,5 0,3 -3,2 -2,2 0,9 35,3 -2,5 0,0 37,8 40,3

Technik Dach 72,1 57,2 31 333 0,0 0,0 -61,5 0,6 -4,7 -1,8 0,0 4,7 0,0 0,0 4,7 4,7

Tor O-N-geschlossen 90,0 15 83,8 67,8 40 270 0,0 0,0 -59,6 0,9 -0,9 -3,8 0,0 23,6 -1,2 0,0 22,4 23,6

Tor O-N-offen 90,0 0 103,0 87,0 40 270 0,0 0,0 -59,6 1,0 -0,8 -4,4 0,0 42,5 -6,0 36,5

Tor O-S-geschlossen 90,0 15 83,8 67,8 40 326 0,0 0,0 -61,2 1,2 -1,3 -4,4 0,0 20,8 -1,2 0,0 19,5 20,8

Tor O-S-offen 90,0 0 103,0 87,0 40 326 0,0 0,0 -61,2 1,3 -1,1 -5,1 0,0 39,6 -6,0 33,6

Tor W-N 94,0 25 74,3 61,8 18 329 0,0 0,0 -61,3 0,7 -18,9 -2,1 0,0 -12,4 0,0 0,0 -12,4 -12,4

Tor W-S 94,0 25 74,3 61,8 18 380 0,0 0,0 -62,6 1,4 -24,2 -3,5 0,0 -19,6 0,0 0,0 -19,6 -19,6

Parkplatz 83,7 54,5 832 110 0,0 0,0 -51,8 0,1 0,0 -0,9 0,0 31,2 -4,3 0,0 26,9 31,2

Immissionsort IO 8 - Daimlerstraße 6   SW EG   RW,T 70 dB(A)   RW,N 70 dB(A)   RW,T,max 100 dB(A)   RW,N,max 90 dB(A)   LrT 43,2 dB(A)   LrN 43,2 dB(A)   LT,max 60,0 dB(A)   LN,max 60,0 dB(A)   

Abluftkamin 1 70,0 70,0 320 0,0 0,0 -61,1 0,7 0,0 -2,0 0,0 7,7 0,0 0,0 7,7 7,7

Abluftkamin 2 70,0 70,0 334 0,0 0,0 -61,5 0,8 0,0 -2,0 0,0 7,3 0,0 0,0 7,3 7,3

Abluftkamin 3 70,0 70,0 348 0,0 0,0 -61,8 0,8 -0,1 -2,1 0,0 6,8 0,0 0,0 6,8 6,8

Abluftkamin 4 70,0 70,0 364 0,0 0,0 -62,2 0,9 -0,1 -2,2 0,0 6,5 0,0 0,0 6,5 6,5

Befüllung 94,0 76,5 57 326 0,0 0,0 -61,3 -0,1 -4,1 -1,8 0,0 26,7 -9,0 17,7

Dach 90,0 40 78,5 40,8 5917 296 0,0 0,0 -60,4 1,3 -5,0 -1,3 0,0 13,1 0,0 0,0 13,1 13,1

Dach S 99,0 40 83,3 49,8 2219 344 0,0 0,0 -61,7 1,4 -5,0 -1,4 0,0 16,5 0,0 0,0 16,5 16,5

Dach W 94,0 40 77,8 44,8 1995 338 0,0 0,0 -61,6 1,3 -5,0 -1,4 0,0 11,1 0,0 0,0 11,1 11,1

Fassade N 90,0 30 79,8 49,2 1137 271 0,0 0,0 -59,7 0,5 -1,5 -0,9 0,0 21,4 0,0 0,0 21,4 21,4

Fassade N 94,0 30 79,0 53,2 375 316 0,0 0,0 -61,0 0,5 -1,8 -1,1 0,0 18,3 0,0 0,0 18,3 18,3

Fassade O 90,0 30 80,1 49,2 1218 269 0,0 0,0 -59,6 0,6 -1,3 -0,9 0,0 22,8 0,0 0,0 22,8 22,8

Fassade O 99,0 30 83,4 58,2 330 311 0,0 0,0 -60,9 0,8 -1,7 -1,0 0,0 24,1 0,0 0,0 24,1 24,1

Fassade S 99,0 30 90,0 58,2 1513 352 0,0 0,0 -61,9 1,0 -19,2 -0,5 0,0 12,3 0,0 0,0 12,3 12,3
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Schalltechnische Untersuchung
Nebau Layher Werk III in Cleebronn

- Teilpegelliste Ausbreitungsberechnung, Gewerbe -
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Fassade W 99,0 40 75,0 49,8 330 382 0,0 0,0 -62,6 1,8 -18,6 -0,5 0,0 -9,9 0,0 0,0 -9,9 -9,9

Fassade W 94,0 40 75,8 44,8 1262 349 0,0 0,0 -61,8 1,5 -16,4 -0,3 0,0 -6,2 0,0 0,0 -6,2 -6,2

Lkw 89,5 52,8 4665 147 0,0 0,0 -54,4 0,7 -0,7 -0,8 0,1 34,4 0,7 0,0 35,2 34,4

Lkw Schweißgas 89,5 53,8 3683 136 0,0 0,0 -53,6 0,7 -0,5 -0,8 0,0 35,2 -9,0 26,2

Oberlicht 90,0 35 62,7 46,8 39 267 0,0 0,0 -59,5 1,1 -5,6 -2,6 0,0 -4,0 0,0 0,0 -4,0 -4,0

Oberlicht 90,0 35 64,6 46,8 61 304 0,0 0,0 -60,7 1,1 -5,1 -3,0 0,0 -3,1 0,0 0,0 -3,1 -3,1

Oberlicht 90,0 35 64,6 46,8 61 320 0,0 0,0 -61,1 1,1 -6,0 -2,6 0,0 -4,0 0,0 0,0 -4,0 -4,0

Oberlicht 90,0 35 64,6 46,8 61 333 0,0 0,0 -61,4 1,2 -6,2 -2,7 0,0 -4,4 0,0 0,0 -4,4 -4,4

Oberlicht 90,0 35 64,6 46,8 61 347 0,0 0,0 -61,8 1,3 -5,7 -2,8 0,0 -4,4 0,0 0,0 -4,4 -4,4

Oberlicht 90,0 35 62,7 46,8 39 284 0,0 0,0 -60,0 1,2 -5,4 -2,7 0,0 -4,3 0,0 0,0 -4,3 -4,3

Oberlicht 90,0 35 64,6 46,8 61 284 0,0 0,0 -60,1 1,1 -5,4 -2,8 0,0 -2,6 0,0 0,0 -2,6 -2,6

Oberlicht 94,0 35 66,9 50,8 41 363 0,0 0,0 -62,2 1,2 -6,1 -2,8 0,0 -3,0 0,0 0,0 -3,0 -3,0

Oberlicht 94,0 35 66,9 50,8 41 351 0,0 0,0 -61,9 1,2 -6,2 -2,7 0,0 -2,7 0,0 0,0 -2,7 -2,7

Oberlicht 94,0 35 66,9 50,8 41 338 0,0 0,0 -61,6 1,1 -5,5 -2,8 0,0 -1,8 0,0 0,0 -1,8 -1,8

Oberlicht 94,0 35 66,9 50,8 41 323 0,0 0,0 -61,2 1,1 -5,0 -3,2 0,0 -1,4 0,0 0,0 -1,4 -1,4

Oberlicht 90,0 35 62,7 46,8 39 299 0,0 0,0 -60,5 1,2 -5,3 -2,9 0,0 -4,8 0,0 0,0 -4,8 -4,8

Oberlicht 90,0 35 62,7 46,8 39 314 0,0 0,0 -60,9 1,2 -5,1 -3,1 0,0 -5,3 0,0 0,0 -5,3 -5,3

Oberlicht 90,0 35 64,6 46,8 61 329 0,0 0,0 -61,3 1,2 -5,5 -2,9 0,0 -3,9 0,0 0,0 -3,9 -3,9

Oberlicht 90,0 35 64,6 46,8 61 314 0,0 0,0 -60,9 1,2 -5,7 -2,7 0,0 -3,4 0,0 0,0 -3,4 -3,4

Oberlicht 90,0 35 64,6 46,8 61 300 0,0 0,0 -60,5 1,2 -6,0 -2,6 0,0 -3,3 0,0 0,0 -3,3 -3,3

Pkw-Fahrten 62,8 47,5 34 84 0,0 0,0 -49,5 0,4 -0,3 -0,8 0,0 12,7 9,5 13,8 22,2 26,5

Stapler 100,0 67,1 1962 275 5,0 0,0 -59,8 0,9 -4,3 -1,7 1,2 36,3 -2,5 0,0 38,8 41,3

Technik Dach 72,1 57,2 31 327 0,0 0,0 -61,3 0,7 -4,5 -1,8 0,0 5,2 0,0 0,0 5,2 5,2

Tor O-N-geschlossen 90,0 15 83,8 67,8 40 253 0,0 0,0 -59,1 1,7 -3,0 -3,8 0,0 23,7 -1,2 0,0 22,4 23,7

Tor O-N-offen 90,0 0 103,0 87,0 40 253 0,0 0,0 -59,1 1,8 -2,8 -4,4 0,0 42,6 -6,0 36,6

Tor O-S-geschlossen 90,0 15 83,8 67,8 40 300 0,0 0,0 -60,5 1,9 -3,1 -4,3 0,0 21,3 -1,2 0,0 20,0 21,3

Tor O-S-offen 90,0 0 103,0 87,0 40 300 0,0 0,0 -60,5 2,0 -3,0 -5,0 0,0 40,1 -6,0 34,1

Tor W-N 94,0 25 74,3 61,8 18 329 0,0 0,0 -61,3 1,4 -21,3 -2,4 0,0 -14,3 0,0 0,0 -14,3 -14,3

Tor W-S 94,0 25 74,3 61,8 18 369 0,0 0,0 -62,3 2,1 -24,5 -3,7 0,0 -19,1 0,0 0,0 -19,1 -19,1

Parkplatz 83,7 54,5 832 84 0,0 0,0 -49,5 0,8 0,0 -0,6 0,0 34,4 -4,3 0,0 30,1 34,4
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Schalltechnische Untersuchung
Nebau Layher Werk III in Cleebronn

- Teilpegelliste Ausbreitungsberechnung, Gewerbe -
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Immissionsort IO 8 - Daimlerstraße 6   SW 1.OG   RW,T 70 dB(A)   RW,N 70 dB(A)   RW,T,max 100 dB(A)   RW,N,max 90 dB(A)   LrT 45,0 dB(A)   LrN 44,6 dB(A)   LT,max 60,3 dB(A)   LN,max 60,3 dB(A)   

Abluftkamin 1 70,0 70,0 319 0,0 0,0 -61,1 0,9 0,0 -1,8 0,0 8,1 0,0 0,0 8,1 8,1

Abluftkamin 2 70,0 70,0 334 0,0 0,0 -61,5 1,0 0,0 -1,8 0,0 7,7 0,0 0,0 7,7 7,7

Abluftkamin 3 70,0 70,0 348 0,0 0,0 -61,8 1,1 0,0 -1,9 0,0 7,4 0,0 0,0 7,4 7,4

Abluftkamin 4 70,0 70,0 363 0,0 0,0 -62,2 1,2 0,0 -1,9 0,0 7,0 0,0 0,0 7,0 7,0

Befüllung 94,0 76,5 57 326 0,0 0,0 -61,3 -0,4 -1,9 -2,2 0,0 28,1 -9,0 19,1

Dach 90,0 40 78,5 40,8 5917 296 0,0 0,0 -60,4 1,3 -4,8 -1,4 0,0 13,3 0,0 0,0 13,3 13,3

Dach S 99,0 40 83,3 49,8 2219 344 0,0 0,0 -61,7 1,4 -4,6 -1,5 0,0 16,8 0,0 0,0 16,8 16,8

Dach W 94,0 40 77,8 44,8 1995 338 0,0 0,0 -61,6 1,3 -4,8 -1,5 0,0 11,2 0,0 0,0 11,2 11,2

Fassade N 90,0 30 79,8 49,2 1137 271 0,0 0,0 -59,7 0,7 -0,4 -0,8 0,0 22,8 0,0 0,0 22,8 22,8

Fassade N 94,0 30 79,0 53,2 375 316 0,0 0,0 -61,0 0,8 -0,4 -0,9 0,0 20,2 0,0 0,0 20,2 20,2

Fassade O 90,0 30 80,1 49,2 1218 269 0,0 0,0 -59,6 0,9 -0,4 -0,8 0,0 24,0 0,0 0,0 24,0 24,0

Fassade O 99,0 30 83,4 58,2 330 311 0,0 0,0 -60,9 1,1 -0,7 -0,9 0,0 25,6 0,0 0,0 25,6 25,6

Fassade S 99,0 30 90,0 58,2 1513 352 0,0 0,0 -61,9 1,3 -19,3 -0,5 0,0 12,6 0,0 0,0 12,6 12,6

Fassade W 99,0 40 75,0 49,8 330 382 0,0 0,0 -62,6 1,6 -18,4 -0,5 0,0 -10,0 0,0 0,0 -10,0 -10,0

Fassade W 94,0 40 75,8 44,8 1262 349 0,0 0,0 -61,8 1,3 -16,2 -0,3 0,0 -6,3 0,0 0,0 -6,3 -6,3

Lkw 89,5 52,8 4665 147 0,0 0,0 -54,4 0,6 -0,2 -0,8 0,1 34,7 0,7 0,0 35,5 34,7

Lkw Schweißgas 89,5 53,8 3683 136 0,0 0,0 -53,6 0,6 -0,2 -0,8 0,0 35,5 -9,0 26,4

Oberlicht 90,0 35 62,7 46,8 39 267 0,0 0,0 -59,5 1,1 -5,2 -2,7 0,0 -3,6 0,0 0,0 -3,6 -3,6

Oberlicht 90,0 35 64,6 46,8 61 304 0,0 0,0 -60,7 1,1 -4,9 -3,0 0,0 -2,9 0,0 0,0 -2,9 -2,9

Oberlicht 90,0 35 64,6 46,8 61 320 0,0 0,0 -61,1 1,2 -5,4 -2,9 0,0 -3,5 0,0 0,0 -3,5 -3,5

Oberlicht 90,0 35 64,6 46,8 61 333 0,0 0,0 -61,4 1,2 -5,4 -2,9 0,0 -3,9 0,0 0,0 -3,9 -3,9

Oberlicht 90,0 35 64,6 46,8 61 347 0,0 0,0 -61,8 1,3 -5,1 -3,0 0,0 -3,9 0,0 0,0 -3,9 -3,9

Oberlicht 90,0 35 62,7 46,8 39 284 0,0 0,0 -60,0 1,2 -5,0 -2,8 0,0 -4,0 0,0 0,0 -4,0 -4,0

Oberlicht 90,0 35 64,6 46,8 61 284 0,0 0,0 -60,0 1,1 -5,1 -2,9 0,0 -2,3 0,0 0,0 -2,3 -2,3

Oberlicht 94,0 35 66,9 50,8 41 363 0,0 0,0 -62,2 1,2 -5,4 -3,1 0,0 -2,5 0,0 0,0 -2,5 -2,5

Oberlicht 94,0 35 66,9 50,8 41 351 0,0 0,0 -61,9 1,2 -5,4 -3,0 0,0 -2,2 0,0 0,0 -2,2 -2,2

Oberlicht 94,0 35 66,9 50,8 41 338 0,0 0,0 -61,6 1,1 -5,0 -2,9 0,0 -1,5 0,0 0,0 -1,5 -1,5

Oberlicht 94,0 35 66,9 50,8 41 323 0,0 0,0 -61,2 1,0 -4,8 -3,1 0,0 -1,2 0,0 0,0 -1,2 -1,2

Oberlicht 90,0 35 62,7 46,8 39 299 0,0 0,0 -60,5 1,3 -5,0 -3,0 0,0 -4,5 0,0 0,0 -4,5 -4,5
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Schalltechnische Untersuchung
Nebau Layher Werk III in Cleebronn

- Teilpegelliste Ausbreitungsberechnung, Gewerbe -

Anlage A30

Schallquelle Li

dB(A)

R'w

dB

Lw

dB(A)

L'w

dB(A)

l oder S

m,m²

S

m

KI

dB

KT

dB

Adiv

dB

Agr

dB

Abar

dB

Aatm

dB

dLrefl

dB

Ls

dB(A)

dLw(LrT)

dB

dLw(LrN)

dB

LrT

dB(A)

LrN

dB(A)

Oberlicht 90,0 35 62,7 46,8 39 314 0,0 0,0 -60,9 1,3 -4,9 -3,1 0,0 -5,0 0,0 0,0 -5,0 -5,0

Oberlicht 90,0 35 64,6 46,8 61 328 0,0 0,0 -61,3 1,3 -5,1 -3,0 0,0 -3,5 0,0 0,0 -3,5 -3,5

Oberlicht 90,0 35 64,6 46,8 61 314 0,0 0,0 -60,9 1,3 -5,1 -2,9 0,0 -3,0 0,0 0,0 -3,0 -3,0

Oberlicht 90,0 35 64,6 46,8 61 300 0,0 0,0 -60,5 1,2 -5,4 -2,8 0,0 -2,9 0,0 0,0 -2,9 -2,9

Pkw-Fahrten 62,8 47,5 34 84 0,0 0,0 -49,5 0,4 0,0 -0,7 0,0 12,9 9,5 13,8 22,5 26,7

Stapler 100,0 67,1 1962 275 5,0 0,0 -59,8 0,4 -1,3 -2,2 1,1 38,3 -2,5 0,0 40,8 43,3

Technik Dach 72,1 57,2 31 327 0,0 0,0 -61,3 1,0 -4,6 -1,7 0,0 5,5 0,0 0,0 5,5 5,5

Tor O-N-geschlossen 90,0 15 83,8 67,8 40 253 0,0 0,0 -59,1 1,2 -0,3 -3,4 0,0 26,3 -1,2 0,0 25,0 26,3

Tor O-N-offen 90,0 0 103,0 87,0 40 253 0,0 0,0 -59,1 1,3 -0,2 -3,9 0,0 45,2 -6,0 39,2

Tor O-S-geschlossen 90,0 15 83,8 67,8 40 300 0,0 0,0 -60,5 1,4 -0,3 -3,8 0,0 24,1 -1,2 0,0 22,8 24,1

Tor O-S-offen 90,0 0 103,0 87,0 40 300 0,0 0,0 -60,5 1,5 -0,2 -4,4 0,0 43,0 -6,0 37,0

Tor W-N 94,0 25 74,3 61,8 18 329 0,0 0,0 -61,3 1,0 -20,0 -2,2 0,0 -13,2 0,0 0,0 -13,2 -13,2

Tor W-S 94,0 25 74,3 61,8 18 369 0,0 0,0 -62,3 1,7 -24,4 -3,6 0,0 -19,3 0,0 0,0 -19,3 -19,3

Parkplatz 83,7 54,5 832 84 0,0 0,0 -49,5 0,6 0,0 -0,7 0,0 34,2 -4,3 0,0 29,9 34,2

Immissionsort IO 9 - Daimlerstraße 9   SW EG   RW,T 70 dB(A)   RW,N 70 dB(A)   RW,T,max 100 dB(A)   RW,N,max 90 dB(A)   LrT 46,1 dB(A)   LrN 45,3 dB(A)   LT,max 63,7 dB(A)   LN,max 63,7 dB(A)   

Abluftkamin 1 70,0 70,0 300 0,0 0,0 -60,5 1,2 0,0 -1,8 0,0 8,8 0,0 0,0 8,8 8,8

Abluftkamin 2 70,0 70,0 308 0,0 0,0 -60,8 1,0 0,0 -1,9 0,0 8,4 0,0 0,0 8,4 8,4

Abluftkamin 3 70,0 70,0 317 0,0 0,0 -61,0 0,9 0,0 -1,9 0,0 8,0 0,0 0,0 8,0 8,0

Abluftkamin 4 70,0 70,0 328 0,0 0,0 -61,3 0,9 0,0 -2,0 0,0 7,6 0,0 0,0 7,6 7,6

Befüllung 94,0 76,5 57 323 0,0 0,0 -61,2 0,1 -3,5 -2,0 0,0 27,4 -9,0 18,4

Dach 90,0 40 78,5 40,8 5917 266 0,0 0,0 -59,5 1,4 -5,1 -1,2 0,0 14,1 0,0 0,0 14,1 14,1

Dach S 99,0 40 83,3 49,8 2219 302 0,0 0,0 -60,6 1,3 -5,1 -1,3 0,0 17,6 0,0 0,0 17,6 17,6

Dach W 94,0 40 77,8 44,8 1995 315 0,0 0,0 -61,0 1,4 -5,2 -1,2 0,0 11,9 0,0 0,0 11,9 11,9

Fassade N 90,0 30 79,8 49,2 1137 251 0,0 0,0 -59,0 0,9 -1,0 -0,8 0,0 20,9 0,0 0,0 20,9 20,9

Fassade N 94,0 30 79,0 53,2 375 303 0,0 0,0 -60,6 0,6 -0,9 -1,0 0,0 17,5 0,0 0,0 17,5 17,5

Fassade O 90,0 30 80,1 49,2 1218 234 0,0 0,0 -58,4 0,7 -0,7 -0,7 0,0 25,0 0,0 0,0 25,0 25,0

Fassade O 99,0 30 83,4 58,2 330 263 0,0 0,0 -59,4 0,6 -0,8 -0,8 0,0 27,0 0,0 0,0 27,0 27,0

Fassade S 99,0 30 90,0 58,2 1513 308 0,0 0,0 -60,7 0,8 -17,9 -0,4 0,0 14,7 0,0 0,0 14,7 14,7

Fassade W 99,0 40 75,0 49,8 330 348 0,0 0,0 -61,8 1,7 -18,6 -0,4 0,0 -9,2 0,0 0,0 -9,2 -9,2

Fassade W 94,0 40 75,8 44,8 1262 327 0,0 0,0 -61,3 1,7 -17,3 -0,4 0,0 -6,4 0,0 0,0 -6,4 -6,4

SoundPLAN 8.1

Heine + Jud - Ingenieurbüro für Umweltakustik



Schalltechnische Untersuchung
Nebau Layher Werk III in Cleebronn

- Teilpegelliste Ausbreitungsberechnung, Gewerbe -

Anlage A31

Schallquelle Li

dB(A)

R'w

dB

Lw

dB(A)

L'w

dB(A)

l oder S

m,m²

S

m

KI

dB

KT

dB

Adiv

dB

Agr

dB

Abar

dB

Aatm

dB

dLrefl

dB

Ls

dB(A)

dLw(LrT)

dB

dLw(LrN)

dB

LrT

dB(A)

LrN

dB(A)

Lkw 89,5 52,8 4665 107 0,0 0,0 -51,6 0,8 -0,4 -0,6 0,1 37,8 0,7 0,0 38,5 37,8

Lkw Schweißgas 89,5 53,8 3683 98 0,0 0,0 -50,8 0,8 -0,3 -0,6 0,0 38,6 -9,0 29,6

Oberlicht 90,0 35 62,7 46,8 39 240 0,0 0,0 -58,6 1,5 -5,8 -2,4 0,0 -2,7 0,0 0,0 -2,7 -2,7

Oberlicht 90,0 35 64,6 46,8 61 285 0,0 0,0 -60,1 1,5 -6,1 -2,5 0,0 -2,5 0,0 0,0 -2,5 -2,5

Oberlicht 90,0 35 64,6 46,8 61 293 0,0 0,0 -60,3 1,4 -6,2 -2,3 0,0 -2,8 0,0 0,0 -2,8 -2,8

Oberlicht 90,0 35 64,6 46,8 61 302 0,0 0,0 -60,6 1,2 -6,1 -2,5 0,0 -3,3 0,0 0,0 -3,3 -3,3

Oberlicht 90,0 35 64,6 46,8 61 311 0,0 0,0 -60,8 1,2 -6,0 -2,6 0,0 -3,6 0,0 0,0 -3,6 -3,6

Oberlicht 90,0 35 62,7 46,8 39 250 0,0 0,0 -59,0 1,2 -5,6 -2,5 0,0 -3,2 0,0 0,0 -3,2 -3,2

Oberlicht 90,0 35 64,6 46,8 61 259 0,0 0,0 -59,3 1,5 -6,3 -2,3 0,0 -1,7 0,0 0,0 -1,7 -1,7

Oberlicht 94,0 35 66,9 50,8 41 331 0,0 0,0 -61,4 1,2 -6,1 -2,6 0,0 -1,9 0,0 0,0 -1,9 -1,9

Oberlicht 94,0 35 66,9 50,8 41 322 0,0 0,0 -61,1 1,3 -6,2 -2,5 0,0 -1,6 0,0 0,0 -1,6 -1,6

Oberlicht 94,0 35 66,9 50,8 41 314 0,0 0,0 -60,9 1,5 -6,5 -2,4 0,0 -1,5 0,0 0,0 -1,5 -1,5

Oberlicht 94,0 35 66,9 50,8 41 306 0,0 0,0 -60,7 1,3 -5,7 -2,8 0,0 -0,9 0,0 0,0 -0,9 -0,9

Oberlicht 90,0 35 62,7 46,8 39 260 0,0 0,0 -59,3 1,2 -5,5 -2,6 0,0 -3,6 0,0 0,0 -3,6 -3,6

Oberlicht 90,0 35 62,7 46,8 39 271 0,0 0,0 -59,6 1,1 -5,3 -2,7 0,0 -3,9 0,0 0,0 -3,9 -3,9

Oberlicht 90,0 35 64,6 46,8 61 289 0,0 0,0 -60,2 1,2 -5,7 -2,6 0,0 -2,8 0,0 0,0 -2,8 -2,8

Oberlicht 90,0 35 64,6 46,8 61 279 0,0 0,0 -59,9 1,2 -5,9 -2,5 0,0 -2,5 0,0 0,0 -2,5 -2,5

Oberlicht 90,0 35 64,6 46,8 61 270 0,0 0,0 -59,6 1,3 -6,0 -2,4 0,0 -2,1 0,0 0,0 -2,1 -2,1

Pkw-Fahrten 62,8 47,5 34 62 0,0 0,0 -46,8 0,5 -0,3 -0,6 0,0 15,5 9,5 13,8 25,1 29,3

Stapler 100,0 67,1 1962 233 5,0 0,0 -58,3 0,3 -3,2 -1,9 1,7 38,6 -2,5 0,0 41,1 43,6

Technik Dach 72,1 57,2 31 305 0,0 0,0 -60,7 1,2 -5,2 -1,6 0,0 5,8 0,0 0,0 5,8 5,8

Tor O-N-geschlossen 90,0 15 83,8 67,8 40 223 0,0 0,0 -58,0 1,6 -1,0 -3,4 0,0 27,0 -1,2 0,0 25,8 27,0

Tor O-N-offen 90,0 0 103,0 87,0 40 223 0,0 0,0 -58,0 1,8 -0,9 -3,9 0,0 46,0 -6,0 40,0

Tor O-S-geschlossen 90,0 15 83,8 67,8 40 254 0,0 0,0 -59,1 1,4 -1,2 -3,6 0,0 25,3 -1,2 0,0 24,0 25,3

Tor O-S-offen 90,0 0 103,0 87,0 40 254 0,0 0,0 -59,1 1,5 -1,1 -4,2 0,0 44,2 -6,0 38,2

Tor W-N 94,0 25 74,3 61,8 18 316 0,0 0,0 -61,0 1,7 -21,0 -2,3 0,0 -13,2 0,0 0,0 -13,2 -13,2

Tor W-S 94,0 25 74,3 61,8 18 339 0,0 0,0 -61,6 2,1 -24,5 -3,5 0,0 -18,2 0,0 0,0 -18,2 -18,2

Parkplatz 83,7 54,5 832 91 0,0 0,0 -50,2 0,8 0,0 -0,7 0,0 33,6 -4,3 0,0 29,4 33,6

SoundPLAN 8.1

Heine + Jud - Ingenieurbüro für Umweltakustik
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Pegelverteilung Gewerbe Layher Werk III

Beurteilungsgrundlage: TA Lärm
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Rechenhöhe 5 m über Gelände
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Nebau Layher Werk III in Cleebronn
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Maßstab 1:2.500

0 40 80 120 160 200
m

Anmerkung: Die Lärmkarte kann nur eingeschränkt mit der Einzelpunktbe-

rechnung verglichen werden, aufgrund unterschiedlicher Rechenhöhen,

Reflexionen, etc.

Bearbeitung: TH-SB

Projektnummer: 2476

Auftraggeber: Messmer Consult

Heine + Jud, Ingenieurbüro für Umweltakustik

Quelle Hintergrundkarte: Messmer Consult

Pegelwerte tags

in dB(A)

 <= 35

35 < <= 40

40 < <= 45

45 < <= 50

50 < <= 55

55 < <= 60

60 < <= 65

65 < <= 70

70 < <= 75

75 <  

           IRW 

-------- WA

-------- MI

-------- GE

-------- GI



7209/2

1514

7222/1

1482

1498

1496

1467

7224/1

1518

1485

7224

1476

7206

1488

1507

1479

7209/1

7207/4

7207/2

1511

1503

7218/4

1469

1464

1475

1491

7211

7216/1

7215

1481
1487

1525

7226

1505

7220

1499

1520

7212

1520/1

1502

1494

1497

7208

1512

7009

1500

1495

1365

7222

1519

1473

1466
1470

1516

1506

1463

1483

1519/1

7213/1

7207/3

1472

1509

7225/1

746

1528

1501

7213/3

1522

1484

7223

1526

7207/1

1515

1524

1519/2

7209

7215/2

7210

7205

7225

1490

2191/1

1510

7215/1

7222/2

1513

1468

1529

7207

1493

7214

1504

7216

1471

1492

7222/3

1366

1489

1508

1465

1527

7221/2

1486

1480

1517

1474

7213/2

7227

229

1500/1

1539

230

7217

IO 2

IO 1

IO 6

IO 7

IO 9

IO 8

IO 4

IO 5

IO 3

32502250

32502250

32502300

32502300

32502350

32502350

32502400

32502400

32502450

32502450

32502500

32502500

32502550

32502550

32502600

32502600

32502650

32502650

32502700

32502700

32502750

32502750

32502800

32502800

32502850

32502850

32502900

32502900

32502950

32502950
5

4
3

4
4

0
0

5
4

3
4

4
0

0

5
4

3
4

4
5

0

5
4

3
4

4
5

0

5
4

3
4

5
0

0

5
4

3
4

5
0

0

5
4

3
4

5
5

0

5
4

3
4

5
5

0

5
4

3
4

6
0

0

5
4

3
4

6
0

0

5
4

3
4

6
5

0

5
4

3
4

6
5

0

5
4

3
4

7
0

0

5
4

3
4

7
0

0

5
4

3
4

7
5

0

5
4

3
4

7
5

0

5
4

3
4

8
0

0

5
4

3
4

8
0

0

5
4

3
4

8
5

0

5
4

3
4

8
5

0

5
4

3
4

9
0

0

5
4

3
4

9
0

0

5
4

3
4

9
5

0

5
4

3
4

9
5

0

5
4

3
5

0
0

0

5
4

3
5

0
0

0

5
4

3
5

0
5

0

5
4

3
5

0
5

0

Legende

Gebäude

Immissionsort

Parkplatz

Fahrweg

Lkw-Rangieren / Stapler

Industriehalle

Technik

Kamin

Pegelverteilung Gewerbe Layher Werk III

Beurteilungsgrundlage: TA Lärm

Zeitbereich nachts (22-6 Uhr)

Rechenhöhe 5 m über Gelände

Stand: 17.03.2021

Nebau Layher Werk III in Cleebronn

Karte 2 Gewerbe nachts 03-2021

Maßstab 1:2.500

0 40 80 120 160 200
m

Anmerkung: Die Lärmkarte kann nur eingeschränkt mit der Einzelpunktbe-

rechnung verglichen werden, aufgrund unterschiedlicher Rechenhöhen,

Reflexionen, etc.

Bearbeitung: TH-SB

Projektnummer: 2476

Auftraggeber: Messmer Consult

Heine + Jud, Ingenieurbüro für Umweltakustik

Quelle Hintergrundkarte: Messmer Consult

Pegelwerte nachts

in dB(A)

 <= 20

20 < <= 25

25 < <= 30

30 < <= 35

35 < <= 40

40 < <= 45

45 < <= 50

50 < <= 55

55 < <= 60

60 <  

           IRW 

-------- WA

-------- MI

-------- GE

-------- GI



 

Büro Dresden: Mohrenstraße 14, 01445 Radebeul, Tel.: 0351 / 83 914-0, Fax: 0351 / 83 914-59, E-Mail: info.dd@lohmeyer.de 

 

 

Ingenieurbüro Lohmeyer 
GmbH & Co. KG 
Immissionsschutz, Klima, 
Aerodynamik, Umweltsoftware 

 An der Roßweid 3, D - 76229 Karlsruhe 

Telefon: +49 (0) 721 / 6 25 10 - 0 
Telefax: +49 (0) 721 / 6 25 10 30 
E-Mail:  info.ka@lohmeyer.de 
URL: www.lohmeyer.de 

Büroleiter: Dr.-Ing. Thomas Flassak 

  

bekanntgegebene Stelle nach § 29b BImSchG 
für den Aufgabenbereich O - Gerüche 

 

Auftraggeber: Messmer Consult 
Dahlienweg 2 

 71409 Schwaikheim 

Dipl.-Geogr. T. Nagel 
Dipl.-Met. B. Brecht 

Dezember 2018 
Projekt 63803-18-02 

Berichtsumfang 24 Seiten 

 
 

 

 
BEBAUUNGSPLAN „LANGWIESEN IV“  
IN CLEEBRONN, AUSWIRKUNGEN AUF 
LOKALKLIMATISCHE VERHÄLTNISSE 

 



Ingenieurbüro Lohmeyer GmbH & Co. KG  I 

   
Bebauungsplan „Langwiesen IV“ in Cleebronn, Auswirkungen auf lokalklimatische Verhältnisse 63803-18-02 

I N H A L T S V E R Z E I C H N I S 

1 AUFGABENSTELLUNG ....................................................................................... 1 

2 VORGEHENSWEISE ............................................................................................ 1 

3 BESCHREIBUNG DES UNTERSUCHUNGSGEBIETES ..................................... 3 

4 KALTLUFTSTRÖMUNGEN .................................................................................. 7 

5 LITERATUR ........................................................................................................ 20 

A1 BESCHREIBUNG DES KALTLUFTMODELLS .................................................. 22 
 

Hinweise: 
Vorliegender Bericht darf ohne schriftliche Zustimmung weder modifiziert noch auszugswei-
se vervielfältigt werden. 
Die Tabellen und Abbildungen sind kapitelweise durchnummeriert. 
Literaturstellen sind im Text durch Name und Jahreszahl zitiert. Im Kapitel Literatur findet 
sich dann die genaue Angabe der Literaturstelle. 
Es werden Dezimalpunkte (= wissenschaftliche Darstellung) verwendet, keine Dezimalkom-
mas. Eine Abtrennung von Tausendern erfolgt durch Leerzeichen. 



Ingenieurbüro Lohmeyer GmbH & Co. KG  1 

   
Bebauungsplan „Langwiesen IV“ in Cleebronn, Auswirkungen auf lokalklimatische Verhältnisse 63803-18-02 

1 AUFGABENSTELLUNG 

In Cleebronn ist der vorhabenbezogene Bebauungsplan „Langwiesen IV“ in Bearbeitung. Für 
diese Planungen sind die Auswirkungen auf die lokalklimatischen Verhältnisse zu erarbeiten. 
Das betrifft insbesondere Auswirkungen auf nächtliche Kaltluftströmungen.  

2 VORGEHENSWEISE 

In Cleebronn ist der Bebauungsplan „Langwiesen IV“ mit Ausweisung von gewerblichen Nut-
zungen in Erarbeitung. Das Bebauungsplangebiet befindet sich am nördlichen Rand der 
Gemarkung Cleebronn und damit direkt südlich des Güglinger Ortsteils Frauenzimmern im 
Tal der Zaber mit einer Orientierung von Westen nach Osten. Das Bebauungsplangebiet 
„Langwiesen IV“ befindet sich auf einer Freifläche mit Freilandnutzungen und landwirtschaft-
lichen Nutzungen südlich der Zaber mit nach Süden ansteigendem Gelände.  

Durch den Bebauungsplan werden die bestehenden topografischen Gegebenheiten, insbe-
sondere die Landnutzung, verändert, indem zusätzliche Gebäude als Strömungshindernisse 
wirksam werden und Landnutzungsänderungen mittels Verkehrsflächen und eventuellen 
Wasserflächen in ihrer thermischen Ausprägung geändert werden. Dadurch können beste-
hende, lokale thermisch induzierte Winde, wie die Kaltluftströmungen, beeinträchtigt werden. 
Die genannten Modifizierungen und Auswirkungen beziehen sich überwiegend auf die bo-
dennahen Windverhältnisse und die Temperaturverhältnisse in der direkten Umgebung.  

Die Kaltluftbildung und Entwicklung der Kaltluftströmung entsteht an wind- und wolkenarmen 
Tagen nach Sonnenuntergang, indem vegetationsbestandene Flächen gegenüber versiegel-
ten Flächen oder Wasserflächen intensiver und rascher abkühlen. Damit kühlt auch die dar-
über gelegene Luftschicht intensiver und rascher ab. Bei geneigtem Gelände setzen sich 
diese kühlen Luftmassen der Geländeneigung folgend in Bewegung und bilden Hangabwin-
de. In Einschnitten und Tälern werden die Hangabwinde zusammengeführt und bilden inten-
sive Kaltluftströmungen aus, die beispielsweise die nächtliche Belüftung von Siedlungsgebie-
ten fördern können. In Mulden und vor lang gestreckten Hindernissen quer zur Kaltluftströ-
mung entstehen Kaltluftstagnationsbereiche, die sehr stark auskühlen können. In solchen 
Kaltluftstagnationsbereichen liegt die bodennahe Lufttemperatur bei Kaltluftbedingungen um 
einige Kelvin unter der Lufttemperatur umliegender Bereiche. Damit besteht dort eine höhere 
Frostgefährdung. 

Dementsprechend werden hier die Auswirkungen der Planungen auf die nächtlichen Kaltluft-
strömungen mit Modellsimulationen betrachtet.  
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Für die vorliegende Planung werden Kaltluftberechnungen mit dem Modell KALM mit einer 
hohen räumlichen Auflösung durchgeführt, um qualitative und quantitative Aussagen über 
mögliche Modifikationen der Kaltluftströmungen zu erhalten. Betrachtet werden der derzeiti-
ge Zustand entsprechend der derzeitigen baulichen Nutzung und der Planzustand inklusive 
der geplanten Bebauung, um relative Änderungen aufzeigen zu können.  
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3 BESCHREIBUNG DES UNTERSUCHUNGSGEBIETES 

Die Lage der Gemarkung Cleebronn ist dem westlichen Bereich des Landschaftsraums 
Neckarbecken zuzuschreiben im Übergang zum westlich anschließenden Gebiet des Strom- 
und Heuchelbergs und weist ein ausgeprägtes Relief auf. Das Bebauungsplangebiet „Lang-
wiesen IV“ befindet sich am nördlichen Rand der Gemarkung Cleebronn und damit direkt 
südlich des Güglinger Ortsteils Frauenzimmern im Tal der Zaber. Das Bebauungsplangebiet 
weist eine Neigung nach Norden zur Zaber auf, während das Tal der Zaber von Westen 
nach Osten Richtung Neckartal abfällt. Das Bebauungsplangebiet „Langwiesen IV“ befindet 
sich auf einer Freifläche mit Freilandnutzungen und landwirtschaftlichen Nutzungen, die sich 
von einer Höhe von ca. 188 m ü.NHN an der Zaber auf ca. 199 m ü.NHN am Südwestrand 
erhebt, während am Ostrand des Grundstücks entlang dem Fürtlesbach am Südrand eine 
Höhe von ca. 196 m ü.NHN erreicht wird. Östlich benachbart befindet sich ein Gewerbege-
biet, das in den letzten Jahren entwickelt wurde. Westlich befinden sich in direkter Nachbar-
schaft ein landwirtschaftlicher Betrieb und die Winzergenossenschaft Cleebronn-Güglingen 
eG. Nördlich der Zaber schließt direkt ein bestehendes Gewerbegebiet mit einer Längser-
streckung von Westen nach Osten an und nordwestlich befinden sich Siedlungsnutzungen 
von Frauenzimmern.  

Diese örtlichen Gegebenheiten prägen die lokalklimatischen Verhältnisse und Kaltluftströ-
mungen. Damit die Modellierung der Kaltluftströmungen die örtlichen Verhältnisse zufrieden-
stellend berücksichtigen kann, wird die Modellierung für ein Gebiet von ca. 242 km² durchge-
führt. Das Gebiet erstreckt sich in westöstlicher Richtung auf ca. 22 km und in nordsüdlicher 
Richtung auf ca. 11 km. Dieses Gebiet wurde mit einem Raster der Maschenweite von 10 m 
x 10 m berücksichtigt. 

Für die gewerbliche Nutzung sind im Bebauungsgebiet „Langwiesen IV“ großflächige Ge-
bäude sowie befestigte großflächige Verkehrsflächen und ein Regenrückhaltebecken am 
Nordrand vorgesehen.  

Abb. 3.1 zeigt die Lage des Bebauungsplans „Langwiesen IV“ in Cleebronn auf der Grund-
lage des Katasterplans und Abb. 3.2 zeigt den Bereich des Rechengebietes für die Kaltluft-
simulation als perspektivische Darstellung mit Blick aus Südwesten und mit doppelter Über-
höhung. Die Geländehöhen und Lagedaten für das Bebauungsplangebiet in Cleebronn wur-
den vom Auftraggeber digital zur Verfügung gestellt; die Daten umliegender Bereiche wurden 
frei verfügbaren Quellen entnommen (GlobDEM50 (MetSoft, 2004), CORINE-Daten (2018), 
Google-Earth). Die bestehende Landnutzung ist farbig auf der Grundlage des Reliefs darge-
stellt, wobei die Bebauung orange und rot, gewerbliche Nutzungen violett, Wasser blau, 
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Wald dunkelgrün, Freiflächen hellgrün und Verkehrsflächen grau eingezeichnet sind. Das 
Betrachtungsgebiet „Langwiesen IV“ ist schwarz umrandet.  
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4 KALTLUFTSTRÖMUNGEN 

Für das Aufzeigen der Auswirkungen der geplanten Nutzungsänderungen auf die Kaltluft-
strömungen wurden Kaltluftsimulationen für den baulichen Bestand und den Planzustand mit 
dem Kaltluftmodell KALM (Beschreibung siehe Anhang A1) durchgeführt. Dafür wurde er-
gänzend zur Gemarkung von Cleebronn vor allem in südlicher, westlicher und nördlicher 
Richtung das umliegende Gelände mit dem Anstieg zum Stromberg und Heuchelberg be-
rücksichtigt, in dem der in Abb. 3.1 dargestellte Bereich eingebunden ist. Das Gebiet wurde 
so groß gewählt, dass die Einflüsse der umliegenden Geländeerhebungen auf die Kaltluft-
strömungen erfasst werden.  

Die Ergebnisse der Kaltluftberechnungen beinhalten die Richtung und die Geschwindigkeit 
des Kaltluftstroms, die Mächtigkeit der Kaltluft und die daraus resultierende Kaltluftvolumen-
stromdichte. Die Kaltluftvolumenstromdichte beschreibt die Kaltluftmenge in m³, die pro Se-
kunde durch einen 1 m breiten Streifen zwischen der Erdoberfläche und der Oberkante der 
Schichtdicke, die senkrecht zur Strömung steht, fließt; die Einheit ist m³/(s m) bzw. m²/s. Falls 
die Volumenstromdichte über einen Querschnitt konstant ist, lässt sich der Volumenstrom di-
rekt und einfach als Volumenstromdichte mal Länge der Grundlinie dieser Fläche berechnen. 
Der Kaltluftvolumenstrom kann als Größe zur Beschreibung der Belüftungsintensität aufge-
fasst werden. 

Direkt westlich und südlich des Plangebietes schließen Freilandnutzungen bestehend aus 
landwirtschaftlichen Nutzflächen und Freiflächen an und in der weiteren Umgebung sind 
Freilandnutzungen bestehend aus landwirtschaftlichen Nutzflächen, Wald und sonstigen Ve-
getationsflächen in höher gelegenen Bereichen gelegen. Dort findet bei den entsprechenden 
Wetterlagen eine intensive Kaltluftentstehung statt; die Kaltluft sammelt sich u.a. im Tal der 
Zaber und wird von Westen nach Osten geführt.  

Für die Darstellung der Berechnungsergebnisse wurde ein Teilausschnitt des Rechengebie-
tes mit dem Plangebiet und der direkten Umgebung gewählt, sodass die Reichweite der aus 
den Berechnungen abgeleiteten Beeinträchtigungen der Kaltluftströmungen dargestellt wird. 
In den Abbildungen sind Wald grün, Freiflächen hellgrün und Siedlungsflächen in Rottönen 
dargestellt. Die Höhenlinien des digitalen Höhenmodells sind in grober Auflösung dargestellt; 
kleinere Einschnitte oder Aufschüttungen sind wegen der gewählten Stufung der Höhenlinien 
nicht erkennbar, sind aber im digitalen Geländemodell enthalten.  

Die Ergebnisse der Kaltluftberechnungen sind in Abb. 4.1 für den Bestand mit der Ge-
schwindigkeit und Richtung der Kaltluftströmung in der Anfangsphase der Kaltluftbildung
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dargestellt, d.h. in der ersten Stunde nach Einsetzen der Kaltluftbildung. In dieser Kaltluftbil-
dungsphase dominieren Hangabwinde mit Strömungsgeschwindigkeiten bis ca. 2 m/s. In Be-
reichen mit geringer Längsneigung sind Strömungsgeschwindigkeiten um 0.5 m/s und in 
Siedlungsbereichen auch unter 0.5 m/s berechnet. Im Betrachtungsgebiet und südlich davon 
stellen sich in der Anfangsphase der Kaltluftbildung Hangabwinde ein, die aus südlicher 
Richtung nach Norden in das Tal der Zaber orientiert sind, verstärkt durch die Mulde entlang 
dem Fürtlesbach. Von Norden werden ebenfalls Hangabwinde dem Tal der Zaber zugeführt. 
Mit zunehmender Nähe zum Talbereich der Zaber verringert sich die bodennahe Kaltluft-
strömungsgeschwindigkeit und führt in dieser Phase zu einer Kaltluftansammlung.  

Abb. 4.2 zeigt für den Bestand die Kaltluftvolumenstromdichte und die Kaltluftmächtigkeit in 
der Anfangsphase der Kaltluftbildung, d.h. in der ersten Stunde nach Einsetzen der Kaltluft-
bildung. Im dargestellten Ausschnitt überwiegen in der Anfangsphase geringe Volumenströ-
me und geringe Kaltluftmächtigkeiten von wenigen Metern. Im Tal der Zaber und über der 
Mulde entlang dem Fürtlesbach im östlichen Bereich des Bebauungsplangebietes entwickelt 
sich rasch eine Kaltluftmächtigkeit, d.h. die Tallage führt zur Kaltluftansammlung. Im Sied-
lungsgebiet von Frauenzimmern und im östlich benachbarten, bestehenden Gewerbegebiet 
wird die Kaltluft in dieser Phase aufgezehrt. In dieser Anfangsphase der Kaltluftbildung sind 
im Tal der Zaber noch keine Längsströmungen ausgebildet. 

In Abb. 4.3 ist für den Bestand die Kaltluftströmungsgeschwindigkeit bei ausgeprägten Kalt-
luftbedingungen im Laufe der Nacht aufgezeigt, d.h. für über 3 Stunden andauernde Kaltluft-
bildung. Im Bereich von Cleebronn und Frauenzimmern stellt sich mit dem Verlauf der Zaber 
überwiegend eine nach Osten orientierte kräftige Kaltluftströmung mit mäßiger Geschwindig-
keit ein. Die kräftige Kaltluftströmung fördert im Tal der Zaber die nächtliche Belüftung der 
Siedlungsbereiche und setzt sich auch im Bereich des Bebauungsplangebietes durch. D.h., 
die nach Norden orientierten Hangwinde werden mit der kräftigen talparallelen Kaltluftströ-
mung in östliche Richtung umgelenkt. Dabei ist nicht auszuschließen, dass in der Mulde des 
Fürtlesbachs bodennah weiterhin Hangabwinde mit Orientierung nach Norden zur Zaber 
zeitweise wirksam sind. 

Bei andauernden Kaltluftbedingungen ist eine deutliche Zunahme der Kaltluftmächtigkeiten 
in den Tal-, Mulden- und Senkenbereichen zu erwarten. Dies ist in Abb. 4.4 für den Bestand 
aufgezeigt und zeigt auch in den Siedlungsbereichen im erweiterten Tal der Zaber Mächtig-
keiten bis ca. 80 m. Damit werden auch die bestehenden Siedlungsbereiche von Frauen-
zimmern und die gewerblichen Nutzungen um-, durch- und überströmt. In dieser Ausschnitts 
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darstellung liegen nur die nördliche und südliche Geländeerhebung nicht im Kaltluftsammel-
bereich. Im Bereich des Bebauungsplangebietes stellt sich ebenfalls ein kräftiger Kaltluftvo-
lumenstrom ein, der durch die Strömung entlang dem Tal der Zaber in östliche Richtung 
praktisch quer zur Hangneigung umgelenkt wird.  

Die genannten Kaltluftberechnungen wurden ebenfalls für den Planzustand mit der vorgese-
henen Bebauung durchgeführt. Eine Kaltluftproduktion wurde den umgenutzten Teilberei-
chen der Planfläche nicht zugewiesen, vielmehr eine aufzehrende Funktion entsprechend 
der baulichen Ausprägung bzw. den warmen Verkehrs- und Wasserflächen. Da die Planun-
gen nicht zu einer kompletten Einschränkung der Kaltluftströmungen in der Umgebung des 
Bebauungsplangebietes führen, sind die Ergebnisdarstellungen ähnlich zu denen für den 
Bestand. Dementsprechend werden im Folgenden Darstellungen der Abnahmen der Kaltluft-
volumenstromdichten aufgezeigt. In diesen Abbildungen ist das Bebauungsplangebiet ent-
sprechend dem vorliegenden baulichen Entwurf der geplanten Nutzungen (großflächige Ge-
bäude, große Verkehrsfläche, Wasserfläche der Regenrückhaltung) eingetragen. In den Ab-
bildungen sind die Bereiche dargestellt, in denen Verringerungen der Kaltluftströmungen be-
dingt durch die Planungen zu erwarten sind.  

In Abb. 4.5 ist die Abnahme der Kaltluftvolumenstromdichte in der Anfangsphase der Kalt-
luftbildung als Linien gleicher Abnahmen aufgezeigt. Mit der Änderung der Landnutzung wird 
einerseits die Kaltluftbildung im Plangebiet verringert, andererseits werden die Kaltluftströ-
mungen durch die künstlichen Oberflächen und Baukörper beeinflusst. Damit sind entspre-
chend den Berechnungen nördlich der geplanten baulichen Nutzung bis zum nördlich be-
nachbarten Gewerbegebiet Verringerungen der Hangabwinde prognostiziert, die vor allem 
auf die verringerte bodennahe Strömungsgeschwindigkeit aufgrund zusätzlicher Bebauung 
und ein gewisses Aufzehren der zuströmenden Kaltluft zurückzuführen ist. Der Bereich ver-
ringerter Wirkung der Hangabwinde betrifft überwiegend die nördlich benachbarten Freiflä-
chen an der Zaber und Bereiche des nördlich benachbarten bestehenden Gewerbegebietes 
von Frauenzimmern und sind als Verzögerungen des Eintreffens der Hangabwinde um we-
nige Minuten aufzufassen. Vor den geplanten bodennahen Strömungshindernissen, d.h. süd-
lich der geplanten Bebauung bilden sich kleinräumig Bereiche mit Kaltluftstagnationen aus. 
Diese bleiben entsprechend den Berechnungen weitgehend auf die Umgrenzung des Be-
bauungsplangebietes beschränkt; allerdings ist nicht auszuschließen, dass einige Dekameter 
südlich der geplanten Gebäude bodennah Kaltluftstagnationen erfolgen und die weiterhin 
zugeführten Luftmassen daran aufgleiten und darüberstreichen. In solch einem Bereich ist 
eine erhöhte Frostgefährdung nicht auszuschließen.  
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Bei ausgeprägten Kaltluftbildungen mit mächtiger Kaltluftschicht sind durch das Umschwen-
ken der Kaltluftströmung entlang dem Tal der Zaber durch die Planungen vor allem östlich 
des Bebauungsplangebietes einschränkende Auswirkungen auf die Kaltluftströmung berech-
net (Abb. 4.6). Durch das zusätzliche Strömungshindernis verringert sich östlich der Planung 
der Kaltluftvolumenstrom bis in einen Abstand von ca. zweihundert Metern, indem bodennah 
die Strömungsgeschwindigkeit verringert wird. Das betrifft das östlich benachbarte Gewer-
begebiet und den Bereich entlang des Fürtlesbachs. Vor dem geplanten Strömungshinder-
nis, d.h. westlich der geplanten Bebauung entstehen kleinräumig Bereiche mit Kaltluftstagna-
tion. Der mächtige Kaltluftstrom bleibt jedoch über dem Dachniveau erhalten. Die Einschrän-
kung des mächtigen Kaltluftstroms umfasst in dem Gewerbegebiet weniger als ca. 10 %, 
überwiegend jedoch weniger als 5 %. Trotz dieser Einschränkung bleibt aufgrund der ver-
bleibenden Mächtigkeit des Kaltluftstroms die Belüftungsfunktion des anschließenden Ge-
werbegebietes erhalten.  

Insgesamt ist für den Bereich nördlich von Cleebronn festzuhalten, dass die bestehende 
Kaltluftströmung längs des Tals der Zaber die nächtliche Belüftung der Siedlungsbereiche 
fördert. Die Hangabwinde aus benachbarten Geländeanstiegen werden im Tal der Zaber 
rasch in Tallängsrichtung zur gesammelten Kaltluftströmung umgelenkt. Die baulichen Pla-
nungen mit dem Bebauungsplan „Langwiesen IV“ führen zu gewissen Einschränkungen des 
mächtigen Kaltluftstroms; die nächtliche Belüftung des benachbarten Gewerbegebietes und 
weiterer Siedlungsgebiete entlang der Zaber mittels Kaltluftströmung bleibt jedoch erhalten. 
Die vorgesehene Begrünung ausgedehnter Dachflächen mildert das Aufzehren der Kaltluft 
und trägt dazu bei, dass bei ausgeprägten Kaltluftbedingungen die Belüftungsverhältnisse im 
Tal der Zaber auch mit der umgesetzten Planung erhalten bleiben.  

Einfluss auf Durchlüftungsverhältnisse 

In dem Bebauungsplangebiet „Langwiesen IV“ sind ein flächenhaft großes Gebäude sowie 
mehrere kleinere Gebäude vorgesehen. Die geplante Halle soll eine Erstreckung von ca. 
205 m in west-östlicher Richtung und mit einem weiteren Gebäude eine Ausdehnung von ca. 
240 m in nord-südlicher Richtung bei einer Höhe bis ca. 17 m über Grund aufweisen.  

Die VDI-Richtlinie 3783, Blatt 10 (Diagnostische mikroskalige Windfeldmodelle (2010)) er-
möglicht die Ableitung der Ausdehnung von Auswirkungsbereichen von Hindernisumströ-
mungen. Diese Auswirkungen beziehen sich auf eine Anströmrichtung quer zur Ausdehnung 
eines Hindernisses.  
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Für den Bereich bei Cleebronn liegen keine öffentlich verfügbaren langjährigen Windmess-
daten vor. Die LUBW veröffentlicht im Internet grafische Darstellungen synthetischer Wind-
rosen, die im Raster von 500 m berechnet sind. Für den Bereich des Bebauungsplangebie-
tes weist die entsprechende Windrose als Hauptwindrichtungen westliche Winde und als se-
kundäre Hauptwindrichtungen Winde aus nordöstlicher Richtung auf.  

Nach der VDI-Richtlinie 3783, Blatt 10 (Diagnostische mikroskalige Windfeldmodelle (2010)) 
lässt sich damit ableiten, dass bei einer Länge des Gebäudes von ca. 240 m quer zur Strö-
mungsrichtung bis in einen Abstand von ca. 95 m im Lee des Gebäudes Änderungen der 
bodennahen Strömungsrichtung und Strömungsgeschwindigkeit zu erwarten sind und bis in 
einen Abstand von ca. 470 m etwas verringerte Windgeschwindigkeiten hinter dem geplan-
ten Gebäude erwartet werden. Das betrifft bei westlicher Anströmung das bestehende Ge-
werbegebiet östlich der Planung mit verringerter bodennaher Windgeschwindigkeit. Der Be-
reich der Rezirkulation reicht bis an den Rand des benachbarten Gewerbegebietes. Bei Re-
gionalwindanströmungen aus südlicher Richtung, die an dem Standort nicht häufig vorkom-
men, reicht der Bereich mit verringerter bodennaher Windgeschwindigkeit bis in das nördlich 
benachbarte Gewerbegebiet.  

Bezüglich der Regionalwindanströmungen und den beschriebenen Reichweiten der boden-
nahen Windfeldstörungen durch die Planung ist festzuhalten, dass in umliegenden Sied-
lungsbereichen auch mit Umsetzung der Planung ortsübliche Durchlüftungsverhältnisse ge-
geben sind. 

Einfluss auf thermische Verhältnisse 

Die thermischen Verhältnisse in Bodennähe werden kleinräumig auch durch die bestehen-
den Nutzungen, insbesondere durch die bestehenden Oberflächen geprägt. Baumbestande-
ne Vegetationsflächen führen in den Tagstunden bei wolkenarmem Himmel zu moderatem 
Ansteigen der Lufttemperatur und in den Nachtstunden zu deutlichen Abkühlungen. Flä-
chendeckende, niedere Vegetationsflächen führen in den Nachtstunden zu intensiven Ab-
kühlungen. Über künstlichen Oberflächen (Asphalt, Pflaster, Gebäude etc.) führt die Son-
neneinstrahlung zu intensiver Erwärmung der unteren Luftschichten, sodass ein deutlicher 
Anstieg der Lufttemperatur in den Tagstunden und eine verminderte sowie verzögerte Ab-
kühlung in den Nachtstunden zu beobachten ist.  

Verbunden mit unterschiedlichem, für die Verdunstung verfügbarem Wassergehalt der Land-
nutzungen, ist eine Dämpfung des Temperaturanstiegs und der täglichen Temperaturam-
plitude über Vegetationsflächen gegeben. 
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Durch die geplante Nutzungsänderung im Bereich des Bebauungsplans „Langwiesen IV“ mit 
der Überführung bisher vegetationsbestandener Flächen in bauliche Nutzungen und befes-
tigte Verkehrsflächen ändern sich kleinräumig auch die bodennahen Lufttemperaturen. Über 
den künstlichen Oberflächen ist in den Tagstunden eine intensivere Erwärmung zu erwarten. 
Die Auswirkungen der Erhöhungen der Lufttemperatur über künstlichen Oberflächen bleiben 
überwiegend auf das Plangebiet beschränkt.  

Für den Nachweis der thermischen Auswirkungen geplanter Bebauung auf die städtische 
Umgebung werden in vorliegender Fachliteratur teilweise Modellrechnungen (Bruse, 1999) 
eingesetzt. Daraus ist zu entnehmen, dass bei sommerlichen Wetterlagen mit geringer Be-
wölkung und geringer Windgeschwindigkeit die warmen Luftmassen horizontal verfrachtet 
werden. Die Auswirkungen der nachweisbaren Temperaturerhöhung durch Umnutzungen 
von Flächen der hier betrachteten Größe in benachbarten Nutzungen beschränkt sich ent-
sprechend den Ergebnissen der genannten Modellrechnungen überwiegend auf einen Be-
reich von wenigen Metern Abstand. Die verhältnismäßig deutlichsten Auswirkungen sind in 
den Abendstunden zu erwarten, in denen die versiegelten Bereiche gegenüber Vegetations-
bereichen verringerte Abkühlungen aufweisen, und bei geringen vorherrschenden Windge-
schwindigkeiten, die keinen intensiven Abtransport der erwärmten Luftmassen bzw. Aus-
tausch der Luftmassen bewirken. Der Temperaturunterschied in benachbarten Nutzungen, 
bedingt durch solche baulichen Planungen, d.h. im Abstand bis wenige Meter, wird mit ca. 
1 Kelvin angegeben. Zu anderen Tageszeiten sind geringere Ausdehnungen der Bereiche 
modifizierter bodennaher Lufttemperaturen und geringere Auswirkungen auf die Lufttempera-
tur zu erwarten.  

Damit sind in den direkt nächstgelegenen Nutzungen zum Bebauungsplan „Langwiesen IV“  
leichte Temperaturerhöhungen an windschwachen Sommertagen durch die geplante Bebau-
ung zu erwarten. Davon sind bestehende Freiflächen, gewerbliche Nutzungen und landwirt-
schaftliche Betriebe betroffen. Solche Effekte können durch vorgesehene Vegetationsan-
pflanzungen am Rand des Bebauungsplangebietes gemildert werden, insbesondere mit der 
Ausstattung der Vegetationsbereiche mit dichten Buschpflanzungen und Schatten werfenden 
Bäumen. In umliegenden Wohngebieten sind aufgrund der Abstände keine messbaren Än-
derungen der Lufttemperaturen bedingt durch die Planungen zu erwarten.  

Fazit 

Für die Betrachtungen zu lokalklimatischen Auswirkungen der Planungen des Bebauungs-
plans „Langwiesen IV“ in Cleebronn wurden die vorgegebenen Flächenausweisungen be-
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rücksichtigt. Mit den Kaltluftberechnungen wurde für den Bereich nördlich von Cleebronn 
festgestellt, dass die bestehende Kaltluftströmung längs des Tals der Zaber die nächtliche 
Belüftung der Siedlungsbereiche fördert. Die Hangabwinde aus benachbarten Geländean-
stiegen werden im Tal der Zaber rasch in Tallängsrichtung zur gesammelten Kaltluftströ-
mung umgelenkt. Die baulichen Planungen mit dem Bebauungsplan „Langwiesen IV“ führen 
zu gewissen Einschränkungen des mächtigen Kaltluftstroms; die nächtliche Belüftung des 
benachbarten Gewerbegebietes und weiterer Siedlungsgebiete entlang der Zaber mittels 
Kaltluftströmung bleibt jedoch erhalten. Die vorgesehene Begrünung ausgedehnter Dachflä-
chen mildert das Aufzehren der Kaltluft und trägt dazu bei, dass bei ausgeprägten Kaltluftbe-
dingungen die Belüftungsverhältnisse im Tal der Zaber auch mit der umgesetzten Planung 
erhalten bleiben. 

Für die nicht bebauten Bereiche am Rand des Bebauungsplangebietes „Langwiesen IV“ sind 
Vegetationspflanzungen vorzusehen, um die nächtliche Abkühlung der Luftmassen zu er-
möglichen bzw. weniger intensiv einzuschränken.  

Bezogen auf die Auswirkungen der Planung auf die Durchlüftungsverhältnisse bei Regional-
windanströmungen und mögliche Änderungen der bodennahen Lufttemperatur an der be-
nachbarten nächstgelegenen Wohnbebauung sind keine wesentlichen Einschränkungen zu 
erwarten. 
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A1 BESCHREIBUNG DES KALTLUFTMODELLS 

A1.1 Allgemeines 

Unter bestimmten meteorologischen Bedingungen können sich nachts über geneigtem Ge-
lände sogenannte Kaltluftabflüsse bilden; dabei fließt in Bodennähe (bzw. bei Wald über dem 
Kronenraum) gebildete kalte Luft hangabwärts. Die Dicke solcher Kaltluftschichten liegt meist 
zwischen 1 m und 50 m, in Kaltluftsammelgebieten, in denen sich die Kaltluft staut, kann die 
Schicht auf über 100 m anwachsen. Die typische Fließgeschwindigkeit der Kaltluft liegt in der 
Größenordnung von 1 m/s bis 3 m/s. Die folgenden beiden meteorologischen Bedingungen 
müssen für die Ausbildung von Kaltluftabflüssen erfüllt sein: 

i) wolkenarme Nächte: durch die aufgrund fehlender Wolken reduzierte Gegenstrahlung 
der Atmosphäre kann die Erdoberfläche kräftig auskühlen  

ii) großräumig windschwache Situation: dadurch kann sich die Tendenz der Kaltluft, an ge-
neigten Flächen abzufließen, gegenüber dem Umgebungswind durchsetzen. 

Die Produktionsrate von Kaltluft hängt stark vom Untergrund ab: Freilandflächen weisen bei-
spielsweise hohe Kaltluftproduktion auf, während sich bebaute Gebiete bezüglich der Kalt-
luftproduktion neutral bis kontraproduktiv (städtische Wärmeinsel) verhalten. 

Unter Umweltgesichtspunkten hat Kaltluft, wie in der VDI-Richtlinie 3787, Blatt 5 (VDI, 2003), 
zusammenfassend beschrieben, eine doppelte Bedeutung: zum einen kann Kaltluft nachts 
für Belüftung und damit Abkühlung thermisch belasteter Siedlungsgebiete sorgen. Zum an-
deren sorgt Kaltluft, die aus Reinluftgebieten kommt, für die nächtliche Belüftung schadstoff-
belasteter Siedlungsräume. Kaltluft kann aber auch auf ihrem Weg Luftbeimengungen (Au-
toabgase, Geruchsstoffe etc.) aufnehmen und transportieren. Nimmt sie zu viele Schadstoffe 
auf, kann ihr Zufluss von Schaden sein. Vom Standpunkt der Regional- und Stadtplanung 
her ist es daher von großer Bedeutung, eventuelle Kaltluftabflüsse in einem Gebiet qualitativ 
und auch quantitativ bestimmen zu können. Als Hilfsmittel dazu ist das im folgenden be-
schriebene Modell erstellt worden (Schädler, 1994). 
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A1.2 Modellbeschreibung 

Das Modell verwendet die sogenannten Flachwassergleichungen, eine vereinfachte (vertikal 
integrierte) Form der Grundgleichungen der Strömungsmechanik. Durch diese Verein-
fachung ist es möglich, das Modell mit relativ geringem Rechenzeit- und Speicherbedarf 
auch auf Personal Computern zu betreiben.  

Die Bezeichnung "Flachwassergleichungen" hat sich eingebürgert; die Gleichungen eignen 
sich jedoch genauso zur Beschreibung der Strömung jedes relativ zur Umgebung schweren 
Fluids, z.B. von Wasser oder von kalter Luft. Eine solche Strömung hat folgende Charakteri-
stika: 

 
- Abfluss über geneigtem Gelände entsprechend der Hangneigung 

- Weiterbewegen der "Kaltluftfront" auch über ebenem Gelände 

- Auffüllen von Becken (Kaltluftseen)  

- Einfluss der Schichtdicke auf Strömungsrichtung und -geschwindigkeit (Druckgradienten). 

Angetrieben wird die Strömung durch die auftriebskorrigierte Erdbeschleunigung. Innerhalb 
der Flachwassergleichungen werden folgende Einflüsse auf die Strömung berücksichtigt: 

- Advektion (Transport der Kaltluft mit der Strömung) 

- Reibung zwischen Erdoberfläche und Luft: diese Reibung variiert mit der Landnutzung 
(Freiland: niedrige Reibung, Siedlung: hohe Reibung) 

- Beschleunigung oder Abbremsen der Strömung durch Änderung der Geländehöhe 
und/oder der Kaltluftschichtdicke 

- von der Landnutzung abhängige Nullpunktverschiebung des Geländeniveaus zusätzlich zur 
topographischen Geländehöhe 

- von der Landnutzung abhängige Kaltluftproduktion.  

Das Lösungsverfahren ist ein Differenzenverfahren mit variabler Gitterpunktzahl und Gitter-
weite, d.h. Topographie und Landnutzung müssen an den einzelnen Gitterpunkten digitali-
siert vorliegen; es wird ein versetztes Gitter verwendet. Um großskalige Einflüsse (z.B. 
Flusstäler) bei gleichzeitiger hoher Auflösung im interessierenden Gebiet zu berücksichtigen, 
kann das Modell auf einem geschachtelten Gitter ("Nesting") betrieben werden. 
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Falls keine Kaltluftseebildung auftritt, wird die Rechnung nach etwa 1 h simulierter Zeit sta-
tionär, d.h. die berechneten Werte ändern sich dann nicht mehr signifikant. Im allgemeinen 
Fall ist es sinnvoll, etwa 3 h bis 6 h zu simulieren; dies entspricht den Verhältnissen in der 
Natur.  

A1.3 Eingabedaten und Ergebnisse des Modells 

Vorausgesetzt wird die für Kaltluftabflüsse optimale Situation, d.h. eine klare und windstille 
Nacht. Das Modell berechnet die zeitliche Entwicklung der Kaltluftströmung, ausgehend vom 
Ruhezustand (keine Strömung) bei gegebener zeitlich konstanter Kaltluftproduktionsrate. 
Diese, ebenso wie die Reibungskoeffizienten, werden über die Art der Landnutzung gesteu-
ert. Zur Zeit werden 8 Landnutzungsklassen berücksichtigt: dichte Bebauung, lockere Be-
bauung, gewerbliche Nutzungen, Wald, Freiland, Wasser, Gleisanlagen und Verkehrsflächen 
(Straßen, Parkplätze). Für die Kaltluftproduktionsraten, Reibungskoeffizienten und Nullpunkt-
verschiebungen sind Standardwerte vorgesehen, welche aber bei Bedarf geändert werden 
können. Die Kaltluftproduktionsrate von Wald wird in Abhängigkeit von der lokalen Hangnei-
gung variiert. Weiterhin benötigt das Modell die Topographie in digitalisierter Form. Die Skala 
des Modells ist beliebig (i.a. etwa 10 km x 10 km), die Auflösung liegt zwischen etwa 10 m 
und 200 m. 

Berechnet wird die Dicke der Kaltluftschicht sowie die beiden horizontalen Geschwindig-
keitskomponenten (West-Ost und Süd-Nord), gemittelt über die Dicke der Kaltluftschicht. Aus 
diesen Größen kann dann auch der Kaltluftvolumenstrom berechnet werden. 

Zur Weiterverarbeitung der Modellergebnisse stehen Postprozessoren u.a. zur graphischen 
Darstellung der berechneten Felder (Vektor- und Rasterdarstellung), zur Berechnung und 
Darstellung von Kaltluftvolumenströmen durch wählbare Schichten, zur Visualisierung der 
Strömung durch Vorwärts- und Rückwärtstrajektorien und zur Darstellung von Zeitreihen an 
ausgewählten Punkten zur Verfügung. 

Die Ergebnisse der Kaltluftberechnungen weisen gute Übereinstimmungen mit in der Fachli-
teratur veröffentlichen Messdaten auf (z.B. Heldt, Höschele, 1989, King, 1973).  

Durch Kopplung der von KALM berechneten Windfelder mit Eulerschen oder Lagrangeschen 
Ausbreitungsmodellen, wie z.B. LASAT, kann die Schadstoffausbreitung in Kaltluftabflüssen 
berechnet und z.B. in Immissionsstatistiken eingearbeitet werden. 
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7. ANLAGEN 

 

ANLAGE 1 LEISTUNGSFÄHIGKEITSBERECHNUNGEN KNOTENPUNKTE 

 
Anlage 1.1 KP L 1103 – Brackenheimer Straße / Am Weihergraben (K 2) 
 

 1.1.1 Analyse 2018 – 06.30-07.30 Uhr 
 1.1.2 Prognose 2035, Planfall 0 – 06.30-07.30 Uhr – unsignalisierter Knoten-

punkt 
 1.1.3 Prognose 2035, Planfall 0 – 06.30-07.30 Uhr – Kreisverkehr 
 1.1.4 Prognose 2035, Planfall 1 – 06.30-07.30 Uhr – unsignalisierter Knoten-

punkt 
 1.1.5 Prognose 2035, Planfall 1 – 06.30-07.30 Uhr – Kreisverkehr 
   
 1.1.6 Analyse 2018 – 16.30-17.30 Uhr 
 1.1.7 Prognose 2035, Planfall 0 – 16.30-17.30 Uhr – unsignalisierter Knoten-

punkt 
 1.1.8 Prognose 2035, Planfall 0 – 16.30-17.30 Uhr – Kreisverkehr 
 1.1.9 Prognose 2035, Planfall 1 – 16.30-17.30 Uhr – unsignalisierter Knoten-

punkt 
 1.1.10 Prognose 2035, Planfall 1 – 16.30-17.30 Uhr – Kreisverkehr 
 
 
Anlage 1.2 KP L 1103 – Brackenheimer Str. / K 2150 – Cleebronner Str. (K 3) 
 

 1.2.1 Analyse 2018 – 06.30-07.30 Uhr 
 1.2.2 Prognose 2035, Planfall 0 – 06.30-07.30 Uhr 
 1.2.3 Prognose 2035, Planfall 1 – 06.30-07.30 Uhr 
   
 1.2.4 Analyse 2018 – 16.15-17.15 Uhr 
 1.2.5 Prognose 2035, Planfall 0 – 16.15-17.15 Uhr 
 1.2.6 Prognose 2035, Planfall 1 – 16.15-17.15 Uhr 
 
 
Anlage 1.3 KP K 2150 – Cleebronner Straße / Langwiesenstraße (TZ 1) 
 

 1.3.1 Analyse 2018 – 06.30-07.30 Uhr 
 1.3.2 Prognose 2035, Planfall 0 – 06.30-07.30 Uhr 
 1.3.3 TZ1a – Prognose 2035, Planfall 1 – 06.30-07.30 Uhr 
 1.3.4 TZ1b – Prognose 2035, Planfall 1 – 06.30-07.30 Uhr 
   
 1.3.5 Analyse 2018 – 16.15-17.15 Uhr 
 1.3.6 Prognose 2035, Planfall 0 – 16.15-17.15 Uhr 
 1.3.7 TZ1a – Prognose 2035, Planfall 1 – 16.15-17.15 Uhr 
 1.3.8 TZ1b – Prognose 2035, Planfall 1 – 16.15-17.15 Uhr 
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Anlage 1.4 KP L 1103 – Brackenheimer Str. / K 2064 – Stockheimer Steige 

(TZ 3) 
 

 1.4.1 Analyse 2018 – 06.30-07.30 Uhr 
 1.4.2 Prognose 2035, Planfall 0 – 06.30-07.30 Uhr 
 1.4.3 Prognose 2035, Planfall 1 – 06.30-07.30 Uhr 
   
 1.4.4 Analyse 2018 – 16.45-17.45 Uhr 
 1.4.5 Prognose 2035, Planfall 0 – 16.45-17.45 Uhr 
 1.4.6 Prognose 2035, Planfall 1 – 16.45-17.45 Uhr 
 
 
Anlage 1.5 Übersichtspläne Leistungsfähigkeiten  
 

 1.5.1 Analyse 2018 – Morgenspitze 
 1.5.2 Analyse 2018 – Abendspitze 
   
   
 1.5.3 Prognose 2035, Planfall 0 – Morgenspitze 
 1.5.4 Prognose 2035, Planfall 0 – Abendspitze 
   
 1.5.5 Prognose 2035, Planfall 1 – Morgenspitze 
 1.5.6 Prognose 2035, Planfall 1 – Abendspitze 
 
 
 

ANLAGE 2 DATENBASIS FÜR SCHALLTECHNISCHE UNTERSUCHUNG 

Anlage 2.1 DTV-Querschnittplan – Analyse 2018 und Prognose 2035, Planfall 0 

Anlage 2.2 Datenbasis für schalltechnische Untersuchung – Analyse 2018 

Anlage 2.3 Datenbasis für schalltechnische Untersuchung – Prognose 2035, Plan-

fall 0A (OHNE Gebiet „Langwiesen IV“) 

Anlage 2.4 Datenbasis für schalltechnische Untersuchung – Prognose 2035, Plan-

fall 0 (MIT Gebiet „Langwiesen IV“) 

 

Anlage 2.5 DTV-Querschnittplan – Prognose 2035, Planfall 1 

Anlage 2.6 Datenbasis für schalltechn. Untersuchung – Prognose 2035, Planfall 1 
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1. 
AUFGABENSTELLUNG 
Mit dem Bebauungsplan „Langwiesen IV“ sollen die planungsrechtlichen Vorausset-
zungen geschaffen werden, dass die derzeit landwirtschaftlich genutzten Flächen 
westlich des bestehenden Gewerbegebiets „Langwiesen III“ gewerblich genutzt wer-
den können (siehe Darstellung 1). 
 
Anlass des Bebauungsplans ist der dringende Bedarf eines im Zabergäu ansässigen 
Gewerbebetriebs (Gerüstbaubranche) für den Neubau eines Werks mit Verzinkerei 
und Produktionsanlagen sowie entsprechenden Lagerflächen (sogenanntes „Werk 3“) 
in der Nähe ihres Stammsitzes. 
 
Damit die verkehrlichen Auswirkungen einer Nutzung dieser neuen Gewerbeflächen 
überprüft werden können, wurde die Planungsgruppe Kölz GmbH, Ludwigsburg, vom 
Zweckverband Wirtschaftsförderung Zabergäu beauftragt, entsprechende Verkehrsun-
tersuchungen durchzuführen. Dabei wurde folgende inhaltlich-methodische Vorge-
hensweise umgesetzt: 
 
– Erhebung der Verkehrsmengen im relevanten Untersuchungsgebiet, 
 
– Überprüfung der Leistungsfähigkeit des bestehenden Verkehrssystems, 
 
– Prognose des künftigen Verkehrsaufkommens anhand unterschiedlicher Plan-

fallszenarien, 
 
– Verkehrsmengenverteilung der neuen Gebietsverkehre für die jeweiligen verkehrli-

chen Hauptverkehrszeiten, 
 
– Überprüfung der verkehrlichen Auswirkungen für relevante Knotenpunkte, je nach 

Planfallszenario, 
 
– Überprüfung der Leistungsfähigkeit dieser Knotenpunkte, 
 
– Aufarbeitung der Basiswerte für Schallschutzgutachten und 
 
– Zusammenfassung der Untersuchungsergebnisse mit Schlussfolgerungen. 
 
Die Untersuchungsergebnisse werden hiermit vorgelegt. 
 
2. 
VERKEHRSANALYSE 2018 
Zur Beurteilung der aktuellen Verkehrsverhältnisse im Bereich des relevanten Stra-
ßennetzes des Erschließungsgebiets „Langwiesen IV“ war es erforderlich, an ausge-
wählten Knotenpunkten und Querschnitten Verkehrserhebungen durchzuführen. 

 
2.1 
Erhebungsmethoden 
In Abstimmung mit dem Zweckverband Wirtschaftsförderung Zabergäu wurde folgen-
des Erhebungsprogramm festgelegt (siehe Darstellung 2): 
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– Tageszählungen Kfz/24h – Knotenpunkte: 
o Erfassung der Knotenstrombelastungen an wichtigen Schlüsselknoten über ei-

nen Gesamttag hinweg (00.00–00.00 Uhr) am Donnerstag, 18.10.2018, 
→ TZ 1: Knoten K 2150 – Cleebronner Straße / Langwiesenstraße, 
→ TZ 2: Knoten Am Weihergraben / Langwiesenstraße / Maybachstraße und 
→ TZ 3: Knoten L 1103 – Brackenheimer Str. / K 2064 – Stockheimer Steige, 

o Durchführung der Erhebungen mit Videogeräten und 
o differenzierte Erfassung der Kfz getrennt nach Fahrtrichtungen und Verkehrsar-

ten: Pkw, Lkw, Lastzüge, Busse, leichte Nutzfahrzeuge und Krafträder. 
 
– Ergänzende Knotenpunktzählungen während den Hauptverkehrszeiten 06.00-

10.00 Uhr und 15.00-19.00Uhr: 
o Durchführung und Erfassung analog der Tageszählungen am Donnerstag, 

18.10.2018: 
→ K 1: Knoten Maybachstraße / Daimlerstraße, 
→ K 2: Knoten L 1103 – Brackenheimer Straße / Am Weihergraben und 
→ K 3: Knoten L 1103 – Brackenheimer Straße / K 2150 – Cleebronner Straße. 

 
– Wochenzählung Maybachstraße (zwischen Langwiesenstraße und Daimler-

straße): 
o Automatische Dauerzählungen mit Seitenradargeräten, 
o getrennte Erfassung der Fahrtrichtungen differenziert in Fahrzeuglängenklas-

sen im Querschnitt der Maybachstraße und 
o durchgehender Wochenganglinienverlauf im Zeitraum von Mittwoch, 

17.10.2018 bis Dienstag, 23.10.2018. 
 

2.2 
Verkehrsbelastungen 
Die Ergebnisse der durchgeführten Erhebungen sind in den Plandarstellungen 3 und 
7-38 dokumentiert und werden deshalb nachfolgend nur stichwortartig beschrieben: 

– Ganztagesbelastungen Kfz/24h 
Folgende Verkehrsbelastungen sind im Untersuchungsgebiet hervorzuheben 
(Querschnittbelastung Kfz/24h = Summe Richtung + Gegenrichtung): 
 

–○ K 2150 – Cleebronner Straße, nördlich Langwiesenstraße ca. 4.200 Kfz/24h 
○ K 2150, südlich Langwiesenstraße ca. 4.600 Kfz/24h 
○ Langwiesenstraße, östlich K 2150 – Cleebronner Straße ca. 2.300 Kfz/24h 
○ Langwiesenstraße, westlich Maybachstraße ca. 2.000 Kfz/24h 
○ Maybachstraße, südlich Langwiesenstraße ca. 1.700 Kfz/24h 
○ Am Weihergraben, nördlich Maybachstraße ca. 2.700 Kfz/24h 
○ Am Weihergraben, südlich L 1103 – Brackenheimer Straße ca. 3.400 Kfz/24h 
○ L 1103, östlich Am Weihergraben ca. 14.100 Kfz/24h 
○ L 1103 – Brackenheimer Straße, westlich Am Weihergra-
 ben ca. 11.900 Kfz/24h 
○ K 2064 – Stockheimer Steige, nördlich L 1103 – Bracken-
 heimer Straße ca. 3.700 Kfz/24h 
○ L 1103 – Brackenheimer Straße, östlich K 2150 – Cleebron-
 ner Straße ca. 13.100 Kfz/24h 
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○ K 2150 - Cleebronner Straße, südlich L 1103 – Bracken-
 heimer Straße ca. 4.300 Kfz/24h 
○ L 1103 – Brackenheimer Straße, westlich K 2150 – Clee-
 bronner Straße ca. 13.500 Kfz/24h 

 
 
– Knotenzuflussmengen in Pkw-Einheiten/Hmax 

 
Knoten Maybachstraße / Daimlerstraße (K 1): 

○ Zuflussmenge Morgenspitze 06.00-07.00 Uhr ca. 161  Pkw-E/hmax 
○ Zuflussmenge Abendspitze 16.30-17.30 Uhr ca. 137  Pkw-E/hmax 

 
Knoten L 1103 – Brackenheimer Straße / Am Weihergraben (K 2): 

○ Zuflussmenge Morgenspitze 06.30-07.30 Uhr ca. 1.159  Pkw-E/hmax 
○ Zuflussmenge Abendspitze 16.30-17.30 Uhr ca. 1.344  Pkw-E/hmax 

 
Knoten L 1103 – Brackenheimer Straße / K 2150 – Cleebronner Straße (K 3): 

○ Zuflussmenge Morgenspitze 06.30-07.30 Uhr ca. 1.243  Pkw-E/hmax 
○ Zuflussmenge Abendspitze 16.15-17.15 Uhr ca. 1.480  Pkw-E/hmax 

 
Knoten K 2150 – Cleebronner Straße / Langwiesenstraße (TZ 1): 

○ Zuflussmenge Gesamtknoten ca. 5.568  Kfz/24h 
○ Schwerverkehrsanteil einschließlich Lieferwagen und 
 Busse (>2,8t zGG) ca. 13,5  % 
○ Zuflussmenge Morgenspitze 06.30-07.30 Uhr ca. 439  Pkw-E/hmax 
○ Zuflussmenge Abendspitze 16.15-17.15 Uhr ca. 539  Pkw-E/hmax 
 
Knoten Am Weihergraben / Langwiesenstraße / Maybachstraße (TZ 2): 

○ Zuflussmenge Gesamtknoten ca. 3.164  Kfz/24h 
○ Schwerverkehrsanteil einschließlich Lieferwagen und 
 Busse (>2,8t zGG) ca. 20,9  % 
○ Zuflussmenge Morgenspitze 06.30-07.30 Uhr ca. 272  Pkw-E/hmax 
○ Zuflussmenge Abendspitze 16.00-17.00 Uhr ca. 319  Pkw-E/hmax 

 
 

Knoten L 1103 – Brackenheimer Straße / K 2064 – Stockheimer Steige (TZ 3): 

○ Zuflussmenge Gesamtknoten ca. 14.411  Kfz/24h 
○ Schwerverkehrsanteil einschließlich Lieferwagen und 
 Busse (>2,8t zGG) ca. 10,5  % 
○ Zuflussmenge Morgenspitze 06.30-07.30 Uhr ca. 1.145  Pkw-E/hmax 
○ Zuflussmenge Abendspitze 16.45-17.45 Uhr ca. 1.342  Pkw-E/hmax 
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– Wochenganglinie Maybachstraße 

○ Mi., 17.10.2018  1.615 Kfz/24h 
○ Do., 18.10.2018  1.678 Kfz/24h 
○ Fr., 19.10.2018  1.524 Kfz/24h 
○ Sa., 20.10.2018  507 Kfz/24h 
○ So., 21.10.2018  213 Kfz/24h 
○ Mo., 22.10.2018  1.581 Kfz/24h 
○ Di., 23.10.2018  1.589 Kfz/24h 
○ Mittelwert der Zählwoche ca. 1.244 Kfz/24h 
○ Mittelwert Dienstag / Mittwoch / Donnerstag (Regel-
 werktag DTV-W3) 

ca. 1.627 Kfz/24h 

 
Die Analyseergebnisse verdeutlichen, dass das Ziel- und Quellverkehrsaufkommen 
der bestehenden Nutzungsstrukturen des Gewerbegebiets „Langwiesen III“ ein durch-
schnittliches werktägliches Verkehrsaufkommen von rund 1.600 Kfz/24h generiert. 
 
Hinsichtlich der Orientierung der Ziel- und Quellverkehre des Gewerbegebiets kann 
festgehalten werden, dass ca. 70 % der Gebietsverkehre den Bezug Richtung L 1103 
– Brackenheimer Straße haben und sich ca. 30 % in Richtung K 2150 – Cleebronner 
Straße orientieren. 
 
Im weiteren Verlauf orientieren sich etwa 80 % der Verkehre von/in Richtung L 1103 – 
Brackenheimer Straße in Richtung L 1103 bzw. Brackenheim (≙ ca. 60 % des gesam-
ten Ziel-/Quellverkehrs des Gewerbegebiets). Die restlichen ca. 20 % orientieren sich 
auf der L 1103 – Brackenheimer Straße in Richtung Ortskern Güglingen-
Frauenzimmern (≙ ca. 10 % des gesamten Ziel-/Quellverkehrs des Gewerbegebiets). 
 
Der weitere Bezug der ca. 30 % der Verkehre in Richtung K 2150 – Cleebronner Stra-
ße sind ca. 60 % in Richtung K 2150 bzw. Cleebronn (≙ ca. 15 % des gesamten Ziel-/ 
Quellverkehrs) und ca. 40 % in Richtung Ortskern Güglingen-Frauenzimmern (≙ ca. 
10 % des gesamten Ziel-/Quellverkehrs des Gewerbegebiets „Langwiesen III“). 
 
In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass das Gewerbegebiet „Lang-
wiesen III“ noch nicht vollständig aufgesiedelt ist und das Verkehrsaufkommen in den 
betreffenden Knoten bei Vollaufsiedelung höher wäre, als es heute ist. 
 
2.3 
Leistungsfähigkeit bestehendes Verkehrssystem 
Damit die verkehrlichen Auswirkungen der Erschließung des geplanten Gewerbege-
biets „Langwiesen IV“ sowie der Vollaufsiedlung des bestehenden Gewerbegebiets 
„Langwiesen III“ beurteilt und abgewogen werden können, wurden die Leistungsfähig-
keiten der folgenden relevanten Knotenpunkte unter Analysebedingungen überprüft: 
 
– Knoten L 1103 – Brackenheimer Straße / Am Weihergraben (K 2), 
– Knoten L 1103 – Brackenheimer Straße / K 2150 – Cleebronner Straße (K 3), 
– Knoten K 2150 – Cleebronner Straße / Langwiesenstraße (TZ 1) und 
– Knoten L 1103 – Brackenheimer Straße / K 2064 – Stockheimer Steige (TZ 3). 
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Die Berechnungen wurden für die beiden relevanten Spitzenstundenzeitbereiche mor-
gens und abends mit dem Programm KNOSIMO unter Berücksichtigung des Schwer-
verkehrs in Pkw-Einheiten durchgeführt. 
 
Das Programm weist als Ergebnis „Qualitätsstufen des Verkehrsablaufs“ (QSV) auf 
einer Skala von QSV „A“ (Bestnote) bis QSV „F“ (rechnerische Überlastung) aus. 
 
In der Berechnung zeigt sich, dass die verkehrlich untergeordneten Verkehrsströme 
an drei der vier betrachteten Knoten, die in die übergeordnete Straße einbiegen möch-
ten, in der Abendspitze erhebliche „rechnerische“ Wartezeiten in Kauf nehmen müs-
sen. Einige Knotenzufahrten erreichen bereits heute die rechnerische Kapazitätsgren-
ze (QSV „E“): 
– K 2, 06.30-07.30 Uhr Qualitätsstufe Verkehrsablauf QSV „C“  
– K 2, 16.30-17.30 Uhr Qualitätsstufe Verkehrsablauf QSV „E“  
– K 3, 06.30-07.30 Uhr Qualitätsstufe Verkehrsablauf QSV „D“  
– K 3, 16.15-17.15 Uhr Qualitätsstufe Verkehrsablauf QSV „E“  
– TZ 1, 06.30-07.30 Uhr Qualitätsstufe Verkehrsablauf QSV „A“  
– TZ 1, 16.15-17.15 Uhr Qualitätsstufe Verkehrsablauf QSV „A“  
– TZ 3, 06.30-07.30 Uhr Qualitätsstufe Verkehrsablauf QSV „C“  
– TZ 3, 16.45-17.45 Uhr Qualitätsstufe Verkehrsablauf QSV „E“  
 
Da die Verkehrserhebungen verdeutlicht haben, dass die Verkehrsteilnehmer trotz der 
erschwerten Bedingungen dennoch aus den betroffenen untergeordneten Straßen auf 
die übergeordneten einfahren, muss daraus der Schluss gezogen werden, dass die 
Fahrzeugführer deutlich geringere Zeitlücken nutzen, als „rechnerisch“ aus Gründen 
der Verkehrssicherheit vorgegeben wird. Dies ist unter dem Aspekt eines sicheren und 
qualitätsvollen Verkehrsablaufs kritisch zu beurteilen. 
 
Vor diesem Hintergrund kann bereits in diesem Stadium der Untersuchung festgestellt 
werden, dass unter Berücksichtigung der Aufsiedlung von derzeit noch nicht bebauten 
Gewerbeflächen im Bereich des bestehenden Gebietes „Langwiesen III“ von einer 
Verschärfung der Verkehrssituation in Güglingen-Frauenzimmern ausgegangen wer-
den muss. 

 
3. 
VERKEHRSPROGNOSE 2035 - PLANFALLSZENARIEN 
Damit die verkehrlichen Konsequenzen der geplanten Baugebietsentwicklungen beur-
teilt und abgewogen werden können, wurden verschiedene Planfallszenarien überprüft 
und dargestellt: 
– Planfall 0A – allgemeine Verkehrsentwicklung Prognosehorizont 2035 sowie Be-

rücksichtigung struktureller Entwicklungsflächen im Nahbereich mit Vollaufsiedlung 
GE Langwiesen III (OHNE „Langwiesen IV“) 

– Planfall 0 – Basis Planfall 0A, jedoch mit Bauflächenentwicklung „Langwiesen IV“ 
– Planfall 1 – Basis Planfall 0 mit Netzergänzung „Verbindungsstraße K 2150 - 

L 1110  
Im Rahmen der Verkehrsprognose sind insbesondere folgende Prognoseparameter 
eingeflossen: 
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– Bevölkerungsentwicklung Untersuchungsraum 2018 – 2035 (Bevölkerungsvo-
rausrechnung bis 2035 auf Basis der Einwohner Stand 31.12.2017 – Hauptvariante – 
Statistisches Landesamt) 

 " Stadt Brackenheim:      +2,8 % 15.646 : 16.090 EW 
 " Stadt Güglingen:       +0,2 % 6.152 : 6.167 EW 
 " Gemeinde Cleebronn:    +6,7 % 3.024 : 3.227 EW 
 " Landkreis Heilbronn:    +2,5 % 338.186 : 346.681 EW 
 " Landkreis Ludwigsburg:  +3,3 % 542.265 : 559.898 EW 
 
 Im Mittel ergibt sich für den Nahbereich der Landkreise Heilbronn und Ludwigsburg 

entsprechend der Hauptvariante des statistischen Landesamtes eine prognostizierte 
Zunahme von rund +3,0 % an Einwohnern. Für das unmittelbare Untersuchungsge-
biet Brackenheim – Güglingen – Cleebronn ergibt sich ein prognostizierter Einwoh-
nerzuwachs von ca. +2,7 %. Vor dem Hintergrund, dass die tatsächliche Bevölke-
rungsentwicklung im Zeitraum 2014 – 2017 stärker ausgeprägt war, als die Voraus-
rechnung der Hauptvariante, wird die Annahme getroffen, dass sich die Bevölke-
rungsentwicklung 2018–2035 im Nahbereich durchschnittlich eher in einer Größen-
ordnung von rund +5 % bewegen wird. 

 
– Pkw-Motorisierung (einschl. juristischer Personen) 
 In Anlehnung an die Shell Deutschland-Studie zu Pkw-Szenarien bis 2040 kann da-

von ausgegangen werden, dass die Pkw-Dichte 2027 / 2028 ihren Höhepunkt errei-
chen wird und danach stagniert bzw. leicht abnimmt. Für die Pkw-Motorisierung im 
Bundesgebiet wird auf der Datenbasis 2014 für den Zeitraum 2018 – 2027 / 2028 
von einer Zunahme der Pkw-Dichte von ca. +2,5 % ausgegangen. Für den Zeitraum 
2018 – 2035 von +1,3 %: 

 " Pkw-Dichte 2014 ca. 550 Pkw pro 1.000 EW 
 " Pkw-Dichte 2018 ca. 556 Pkw pro 1.000 EW 
 " Pkw-Dichte 2027 / 2028 ca. 570 Pkw pro 1.000 EW 
 " Pkw-Dichte 2035 ca. 563 Pkw pro 1.000 EW 
 
 Für den Untersuchungsraum Brackenheim - Güglingen wird der Pkw-Nutzung auf-

grund des eher etwas ländlichen Charakters auch längerfristig eine hohe Bedeutung 
in der Verkehrsmittelwahl zugeordnet. Für die nachfolgende Prognose wird daher der 
Ansatz getroffen, dass der Rückgang der Pkw-Dichte im Untersuchungsgebiet nach 
2027 / 2028 eher geringer ausfallen wird und bis zum Prognosehorizont 2035 mit ei-
ner Zunahme der Pkw-Dichte um ca. +2,0 % ausgegangen wird. 

 
– Pkw-Fahrleistung  
 Die durchschnittliche Jahresfahrleistung je Pkw ist schon in den zurückliegenden 

Jahren leicht zurückgegangen und wird in Anlehnung an die Shell-Studie auch in Zu-
kunft geringfügig abnehmen. 

 " Pkw-Jahresfahrleistung 2014 ca. 14.000 km je Pkw 
 " Pkw-Jahresfahrleistung 2018 ca. 13.938 km je Pkw 
 " Pkw-Jahresfahrleistung 2035 ca. 13.677 km je Pkw 
 
 Dies entspricht einer Abnahme von ca. -1,9 % im Zeitraum 2018 – 2035. 
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– Strukturelle Entwicklungen Nahbereich 
 Im Rahmen der Einwohnerprognose sind die Wohnbaugebietsentwicklungen im 

Zweckverbandsgebiet sowie im regionalen Nahbereich bereits enthalten, so dass 
nachfolgend insbesondere die Gewerbeentwicklungsflächen im Bereich des Gewer-
begebietes Langwiesen differenziert ermittelt wurden. Dabei wurde von folgenden 
Ansätzen ausgegangen: 

 
– Gebiet Langwiesen III – Vollaufsiedlung Bestandsgebiet 

Bei einer Vollaufsiedlung des Bestandsgebietes wird davon ausgegangen, dass sich 
das zukünftige Verkehrsaufkommen im Vergleich zum heutigen Verkehrsaufkommen 
relativ entwickelt wie die Gesamtfläche im Vergleich zur entwickelten Fläche. 

 
Folgende Parameter zur Abschätzung des Verkehrsaufkommens des Gebiets „Lang-
wiesen III“ wurden angewendet: 
– heutiges Verkehrsaufkommen  1.659  Fahrten/Tag 
– entwickelte Fläche 2018 ca. 15,02  Hektar 
– entwickelbare Fläche (Gesamtfläche „Langwiesen III“) ca. 23,57  Hektar 
 
Daraus ergibt sich folgendes Verkehrsaufkommen für ein vollaufgesiedeltes Gebiet 
„Langwiesen III“: 
– Durchschnittlicher Täglicher Verkehr 

Normalwerktag (Di.-Do.) 
DTVW3  2.604  Fahrten/Tag 

– Durchschnittlicher Täglicher Verkehr 
Jahresmittelwert über alle Tage 

DTV  2.381  Fahrten/Tag 

 
– Bauvorhaben „Langwiesen IV“ 

 
Entsprechend den Angaben des Vorhabenträgers wurde von folgender Betriebsgröße 
und Betriebsstruktur ausgegangen: 
– insgesamt ca. 388 Beschäftigte, 

o davon ca. 300 tagsüber (06.00-22.00 Uhr) und ca. 88 nachts (22.00-06.00 Uhr) 
und 

o davon ca. 150 vom Standort Güglingen-Eibensbach nach „Langwiesen IV“ ver-
lagert, 

– ca. 52 Lkw/Tag (>2,8t zGG) 
o entspricht ca. 104 Lkw-Fahrten/Tag (Summe Ziel-/ Quellverkehr), 
o davon ca. 36 Lkw/Tag vom Standort Güglingen-Eibensbach nach „Langwiesen 

IV“ verlagert, 
– Produktion 24 Stunden in fünf Tagen in der Woche (Montag bis Freitag). 
 
Basierend darauf erfolgte die Abschätzung des zu erwartenden Verkehrsaufkommens 
in Anlehnung an das Verfahren entsprechend Heft 42 der Schriftenreihe der Hessi-
schen Straßen- und Verkehrsverwaltung (HSVV), Dr.-Ing. Dietmar Bosserhoff, Integra-
tion von Verkehrsplanung und räumlicher Planung, Teil 2. Folgende Annahmen zur 
wurden getroffen: 
– Anwesenheitsrate Beschäftigte: 90 % bzw. 349 Beschäftigte, 

o davon tags   270 Beschäftigte, 
o davon nachts  79 Beschäftigte, 
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– Anteil motorisierter Individualverkehr: 
o Beschäftigte:   90 % MIV-Anteil, 
o Kunden:    90 % MIV-Anteil, 

 
– Pkw-Besetzungsgrad: 

o Beschäftigte:   1,1 Personen/Pkw, 
o Kunden:    1,1 Personen/Pkw, 

 
– Wege: 

o Beschäftigte:   2,5 Wege/Beschäftigtem, 
o Kunden:    0,5 Wege/Beschäftigtem, 

 
– Lkw-Verkehr: insgesamt 104 Lkw-Fahrten/Tag. 
 
Insgesamt wird durch das geplante Werk ein tägliches Verkehrsaufkommen von ca. 
1.050 Fahrten pro Regelwerktag (Summe Ziel- und Quellverkehr) am neuen Standort 
erzeugt. 
 
Auf der Grundlage der erläuterten Prognoseparameter erhöht sich die durchschnittli-
che Verkehrsleistung im Untersuchungsgebiet bis zum Prognosehorizont 2035 für den 
Planfall 0A (OHNE „Langwiesen IV“) um ca. +6,9 %. Unter Berücksichtigung der Ent-
wicklungsfläche „Langwiesen IV“ mit der Verlagerung von Arbeitsplätzen von Güglin-
gen-Eibensbach nach Langwiesen ergibt sich eine Gesamtzunahme des Verkehrsauf-
kommens um 

ca. +8,4 % 
 

Zur Abwägung der verkehrlichen Konsequenzen wurden auf der Grundlage der prog-
nostizierten Verkehrsmengen entsprechende Verkehrsumlegungen für folgende Plan-
fallszenarien durchgeführt: 

 
3.1 
Planfall 0A / Planfall 0 – Bestandsnetz 
In diesem Planfallszenario wird der Status quo des Verkehrsnetzes als Prognosenetz 
angenommen. Alle Knoten und ihre Ausbauform bleiben unverändert erhalten. 
 
In einer Variante wird lediglich der Knoten L 1103 – Brackenheimer Straße / Am Wei-
hergraben (K 2) mit einem Umbau zu einem Kreisverkehr auf seine Leistungsfähigkeit 
ergänzend geprüft. 

 
3.2 
Planfall 1 – Planfall 0 mit Netzergänzung „Verbindungsstraße K 2150 - L 1110“ 
(Umfahrung Güglingen-Frauenzimmern) 
Mit der Realisierung der Verbindungsstraße K 2150 - L 1110 verfolgt die Stadt Güglin-
gen das Ziel, die bestehenden Ortsdurchfahrten in Güglingen und Frauenzimmern im 
Zuge der L 1103 verkehrlich spürbar zu entlasten und städtebaulich aufzuwerten. 
Gleichzeitig dient die geplante Ortsumfahrung auch der Erschließung der bestehenden 
und geplanten Gewerbeflächen südlich der L 1103. Als Trasse wurde für diesen Plan-
fall folgender Verlauf (aus Brackenheim blickend) angenommen: 
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– Lenkung der Ost-West-Durchgangsverkehre am Knoten Brackenheimer Straße / 
Am Weihergraben (K 2) in Güglingen-Frauenzimmern über die bestehende Gewer-
beerschließung in Richtung Süden zur Langwiesenstraße und von dort weiter bis 
zur K 2150 –Cleebronner Straße, 
 

– Querung der Zaber auf bestehender Brücke der K 2150, 
 

– unmittelbar nach der Brücke Weiterführung unter Bildung eines neuen Knotens und 
einer neuen Straße südlich der Zaber, teilweise über Gemarkung Cleebronns, bis 
zur Ochsenwiesenstraße in Güglingen, etwa auf Höhe der Feuerwehrwache, 
 

– Nutzung des bereits realisierten Teilstücks der L 1103 südlich von Güglingen, 
 

– Weiterführung nach dem heutigen Ausbauende in Richtung Pfaffenhofen, 
 

– Anschluss der Trasse an die L 1103 an den Knoten Maulbronner Straße / Strom-
bergstraße am Ortsausgang von Pfaffenhofen. 

 
Analog des Planfalls 0 wird in diesem Planfall ebenfalls der Knoten L 1103 – Bracken-
heimer Straße / Am Weihergraben (K 2) in einer Variante als Kreisverkehr geprüft. 
 
4. 
LEISTUNGSFÄHIGKEITSBERECHNUNGEN KNOTENPUNKTE 
VERGLEICH ANALYSE 2018 UND PROGNOSE 2035 – Planfall 0 /Planfall 1 
Da bereits die Verkehrsanalyse der Bestandssituation gezeigt hat, dass einzelne Kno-
ten während den Hauptverkehrszeiten die Grenze ihrer Belastbarkeit erreichen, und 
aufgrund der weiteren Entwicklungen eine Verschlechterung der Verkehrsverhältnisse 
absehbar ist, wurden für die Abwägung der verkehrlichen Auswirkungen sowohl der 
Prognosefall (PF 0) ohne Netzergänzung als auch der Planfall 1 mit Netzergänzung 
(PF 1) überprüft und der Analyse 2018 vergleichend gegenüber gestellt. 
 
Die durchgeführten Leistungsfähigkeitsberechnungen sind in Anlage 1 dokumentiert. 
Die zugehörigen Querschnittbelastungen und Knotenströme finden sich in den Pland-
arstellungen 3-6 und 39-57. 
 
4.1 
Leistungsfähigkeit Knoten L 1103 – Brackenheimer Straße / Am Weihergraben 
(K 2) 
Dieser Knoten wurde für beide Planfallszenarien für folgende Knotenpunktformen un-
tersucht: 
– Nicht signalisierter Knoten entsprechend Bestand 
– Umbau zu einem Kreisverkehr 
 
4.1.1 
Unsignalisierter Knotenpunkt 
Die Berechnungen der Qualität der Verkehrsabläufe des unsignalisierten Knoten-
punkts unter Prognosebedingungen ergibt für den Planfall 0 erwartungsgemäß eine 
weitere Verschlechterung der Verkehrssituation für verkehrsrechtlich untergeordnete 
Verkehrsströme aus Fahrtrichtung „Am Weihergraben“. 
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Im Planfall 1 mit der Umfahrungsfunktion der Langwiesenstraße ergeben sich zwar 
Veränderungen der Orientierung der Knotenströme, jedoch führen diese zu keinen 
signifikanten Verbesserungen oder Verschlechterungen der Leistungsfähigkeit des 
bestehenden Knotenpunktes.. 
 
Die Zufahrt in den Knotenbereich aus Richtung „Am Weihergraben“ erreicht die Kapa-
zitätsgrenze (Qualitätsstufe „E“). Im Einzelnen ergeben sich folgende Qualitätsstufen 
des Verkehrsablaufs: 
 
– Analyse 2018: 

 ○ Morgenspitze Qualitätsstufe Verkehrsablauf QSV „C“  
 " Abendspitze Qualitätsstufe Verkehrsablauf QSV „E“  
 
– Planfall 0: 

 ○ Morgenspitze Qualitätsstufe Verkehrsablauf QSV „E“  
 " Abendspitze Qualitätsstufe Verkehrsablauf QSV „E“  
 
– Planfall 1: 

 ○ Morgenspitze Qualitätsstufe Verkehrsablauf QSV „E“  
 " Abendspitze Qualitätsstufe Verkehrsablauf QSV „C“  
 
Die Ergebnisse zeigen, dass der Knoten sowohl unter Analyse als auch Prognosebe-
dingungen die rechnerische Grenze der Belastbarkeit erreicht. Vor dem Hintergrund 
einer stärkeren Lenkung von Verkehren über die Langwiesenstraße ist vor allem eine 
leistungsfähige und verkehrssichere Anbindung der Straße „Am Weihergraben“ an die 
Brackenheimer Straße anzustreben. Der bestehende unsignalisierte Knoten ist hierzu 
nicht geeignet. 
 
4.1.2 
Kreisverkehr Brackenheimer Straße / Am Weihergraben 
Damit die verkehrlich untergeordneten Verkehrsströme aus Richtung „Am Weihergra-
ben“ sicher in die L 1103 – Brackenheimer Straße einfahren können, ist es grundsätz-
lich denkbar, den Knotenpunkt zu einem Kreisverkehr auszubilden. 
 
Die Leistungsfähigkeitsberechnungen wurden mit dem Programm KREISEL 8.1.7 
nach dem Berechnungsverfahren „HBS 2015“ (Handbuch Bemessung Straßenver-
kehrsanlagen) durchgeführt. In diesem Zusammenhang ist anzumerken, dass sich in 
der Praxis bei Kreisverkehren in der Regel eher höhere Leistungsfähigkeiten einstel-
len, als dies die Berechnungen ergeben. 
 
Alle Zufahrten in den Knotenbereich erreichen zu allen Zeiten des Tages in beiden 
Planfallszenarien die Bestnote (Qualitätsstufe „A“). 
 
Die Berechnungsergebnisse lassen erkennen, dass mit einem Kreisverkehr deutlich 
bessere Verkehrsabläufe erreicht werden können. Es kann der Schluss gezogen wer-
den, dass ein Kreisverkehr einen sinnvollen planerischen Lösungsansatz darstellt, der 
sowohl kurzfristig unter Sicherheitsaspekten als auch vor dem Hintergrund einer län-
gerfristigen Ortsumfahrung entsprechend Planfall 1verfolgenswert ist. 
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4.2 
Leistungsfähigkeit Knoten L 1103 – Brackenheimer Straße / K 2150 – Cleebron-
ner Straße (K 3) 
Die Berechnungen der Qualität der Verkehrsabläufe des Knotenpunkts unter Progno-
sebedingungen ergibt für den Planfall 0 erwartungsgemäß eine weitere Verschlechte-
rung der Verkehrssituation für verkehrsrechtlich untergeordnete Verkehrsströme aus 
der K 2150 – Cleebronner Straße. 
 
Jedoch ergeben sich deutliche Verbesserungen im Planfall 1. 
 
Im Einzelnen ergeben sich folgende Qualitätsstufen des Verkehrsablaufs: 
– Analyse 2018: 

 ○ Morgenspitze Qualitätsstufe Verkehrsablauf QSV „D“  
 " Abendspitze Qualitätsstufe Verkehrsablauf QSV „E“  
 
– Planfall 0: 

 ○ Morgenspitze Qualitätsstufe Verkehrsablauf QSV „E“  
 " Abendspitze Qualitätsstufe Verkehrsablauf QSV „F“  
 
– Planfall 1: 

 ○ Morgenspitze Qualitätsstufe Verkehrsablauf QSV „B“  
 " Abendspitze Qualitätsstufe Verkehrsablauf QSV „B“  
 
Die Ergebnisse lassen den Schluss zu, dass bereits heute Handlungsbedarf an die-
sem zentralen Knotenpunkt in der Ortsmitte Frauenzimmern besteht. Vor diesem Hin-
tergrund wird zur Zeit auch die Verbesserung der Verkehrsverhältnisse insbesondere 
für die Buslinienverkehre in der Knotenzufahrt der Cleebronner Straße mittels be-
darfsorientiertem Signaleinfluss untersucht und angestrebt. 
 
Unabhängig davon ist jedoch anzumerken, dass ergänzende Berechnungen für eine 
Vollsignalisierung des Knotenpunktes gezeigt haben, dass aufgrund nicht realisierba-
rer separater Abbiegespuren insbesondere aus Richtung Brackenheim (Linksabbiege-
spur) keine zufriedenstellende Leistungsfähigkeit erzielt werden kann und dadurch der 
Verkehrsfluss vor allem im Zuge der L 1103 / Brackenheimer Straße beeinträchtigt 
werden würde.  
 
Eine Verbesserung der Verkehrsverhältnisse wäre daher nur mit einem Ausbau des 
Knotenpunktes und den hierzu erforderlichen Eingriffen in den baulichen Bestand 
möglich. Vor diesem Hintergrund wurde auch ein Kreisverkehr (Minikreisel - Durch-
messer 22m) überprüft und berechnet. Dabei zeigt sich ein sehr qualitätsvoller Ver-
kehrsablauf mit sehr geringen Wartezeiten für alle Knotenströme. Daraus kann der 
Schluss gezogen werden, dass im Falle eines baulichen Eingriffes ein Kreisverkehr 
aus verkehrlicher Sicht zu präferieren wäre. 
 
Dagegen zeigt der Planfall 1 mit Umfahrung Ortsmitte, dass aufgrund der deutlich ge-
ringeren Verkehrsbelastung bauliche Eingriffe nicht erforderlich wären, sondern  im 
Gegenteilt durch eine Ortsumfahrung deutliche Verbesserungen der Verkehrsverhält-
nisse eintreten. 
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4.3 
Leistungsfähigkeit Knoten K 2150 – Cleebronner Straße / Langwiesenstraße 
(TZ 1) 
Die Berechnungen der Qualität der Verkehrsabläufe des Knotenpunkts unter Progno-
sebedingungen ergibt für die Planfälle keine bzw. keine nennenswerten Verschlechte-
rung der Verkehrssituation für verkehrsrechtlich untergeordnete Verkehrsströme aus 
der Langwiesenstraße. 
 
Im Einzelnen ergeben sich folgende Qualitätsstufen des Verkehrsablaufs (TZ 1 bzw. 
TZ 1a): 
– Analyse 2018: 

 ○ Morgenspitze Qualitätsstufe Verkehrsablauf QSV „A“  
 " Abendspitze Qualitätsstufe Verkehrsablauf QSV „A“  
 
– Planfall 0: 

 ○ Morgenspitze Qualitätsstufe Verkehrsablauf QSV „A“  
 " Abendspitze Qualitätsstufe Verkehrsablauf QSV „A“  
 
– Planfall 1: 

 ○ Morgenspitze Qualitätsstufe Verkehrsablauf QSV „B“  
 " Abendspitze Qualitätsstufe Verkehrsablauf QSV „C“  
 
Da die Anbindung der potenziellen Umfahrung von Güglingen-Frauenzimmern an die 
K 2150 - Cleebronner Straße entsprechend Planfall 1 im Versatz erfolgt, ergibt sich 
hier eine Neuorientierung der Verkehrsströme. 
 
Trotz der Verkehrszunahme ergeben sich in diesem Versatzabschnitt der Umfahrung 
während den Spitzenzeiten nur geringe (QSV „B“) bis mäßige Beeinträchtigungen des 
Verkehrsablaufes (QSV „C“). 
 
 
4.4 
Leistungsfähigkeit Knoten L 1103 – Brackenheimer Straße / K 2064 – Stockhei-
mer Steige (TZ 3) 
Die Berechnungen der Qualität der Verkehrsabläufe des Knotenpunkts unter Progno-
sebedingungen ergibt für den Planfall 0 erwartungsgemäß Verschlechterungen der 
Verkehrssituation für verkehrsrechtlich untergeordnete Verkehrsströme aus der 
K 2064 – Stockheimer Steige. 
 
Jedoch ergeben sich deutliche Verbesserungen im Planfall 1. 
 
Im Einzelnen ergeben sich folgende Qualitätsstufen des Verkehrsablaufs: 
 
 
– Analyse 2018: 

 ○ Morgenspitze Qualitätsstufe Verkehrsablauf QSV „C“  
 " Abendspitze Qualitätsstufe Verkehrsablauf QSV „E“  



 
 
 
 
 

Seite: 13 
ZVW Zabergäu 
„VU BP Industriegebiet Langwiesen IV“ – 01.04.2019 
 
 

 

STADTPLANUNG

 
– Planfall 0: 

 ○ Morgenspitze Qualitätsstufe Verkehrsablauf QSV „C“  
 " Abendspitze Qualitätsstufe Verkehrsablauf QSV „E“  
 
– Planfall 1: 

 ○ Morgenspitze Qualitätsstufe Verkehrsablauf QSV „B“  
 " Abendspitze Qualitätsstufe Verkehrsablauf QSV „B“  
 
Im Ergebnis kann festgestellt werden, dass sich die Verkehrsverhältnisse unter Prog-
nosebedingungen nur relativ geringfügig verschlechtern. 
 
Im Planfall 1 würde sich aufgrund der deutlich geringeren Verkehrsbelastung eine 
deutliche Verbesserung des Verkehrsablaufes im Knotenpunkt einstellen. 
 
 
4.5 
Auswirkungen der Gebietsentwicklung auf das überörtliche Verkehrssystem  
Da im Auftrag der Stadt Brackenheim und der Stadt Güglingen bereits im Rahmen 
früherer Verkehrsuntersuchungen Verkehrsprognosen für die Planungshorizonte 2025 
/ 2030 erstellt wurden, können auch Schlussfolgerungen zur Verkehrszunahme 2035 
und damit zu den verkehrlichen Auswirkungen im Zuge der L 1103 abgeleitet werden. 
 
In diesem Zusammenhang kann festgestellt werden, dass die Fortschreibung der 
Prognoseparameter aufgrund der Verkehrsentwicklung mit relativ geringen Verkehrs-
zunahmen in den zurückliegenden Jahren dazu führt, dass das Verkehrsaufkommen 
im Vergleich mit den früheren Prognosen insgesamt eher etwas geringer steigen wird, 
als bisher angenommen. Somit wirkt sich das durch das Industriegebiet „Langwiesen 
IV“ induzierte Verkehrsaufkommen auch nicht zusätzlich negativ auf das überörtliche 
Verkehrsnetz aus. 
 
Folgende Zunahmen ergeben sich im Bereich der klassifizierten Straßenzüge im Ver-
gleich der Analyse 2018 – Prognose 2035 Planfall 0 (MIT Vollaufsiedlung „Langwiesen 
III“ und „Langwiesen IV“): 
 
– L 1103 –Brackenheimer Straße, westlich K 2150 

 ○ Analyse 2018 13.500 Kfz/24h – DTV-W3   
 " Prognose 2035 14.300 Kfz/24h – DTV-W3 +5,9 %  
 
– L 1103 –Brackenheimer Straße, östlich „Am Weihergraben“ 

 ○ Analyse 2018 14.100 Kfz/24h – DTV-W3   
 " Prognose 2035 15.600 Kfz/24h – DTV-W3 +10,6 %  
 
– K 2064 –Stockheimer Steige 

 ○ Analyse 2018 3.700 Kfz/24h – DTV-W3   
 " Prognose 2035 4.100 Kfz/24h – DTV-W3 +10,8 %  
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– K 2150 –Cleebronner Straße südlich Langwiesenstraße 

 ○ Analyse 2018 4.600 Kfz/24h – DTV-W3   
 " Prognose 2035 4.900 Kfz/24h – DTV-W3 +6,5 %  
 
In der Summe ist im Untersuchungskordon im Planfall 0 (bestehendes Verkehrsnetz) 
von einer durchschnittlichen Verkehrszunahme von ca. +8,4 % auszugehen. In diesem 
Zusammenhang ist auch nochmals darauf hinzuweisen, dass durch die Verlagerung 
von Arbeitsplätzen vom Werksstandort Güglingen-Eibensbach nach „Langwiesen IV“ 
auch die Verkehrszunahme in Richtung Cleebronn minimiert werden kann und nur ein 
Teil der Gebietsverkehre „Langwiesen IV“ als Neuverkehr das überörtliche Verkehrs-
netz tangiert.  
 
 
5. 
ZUSAMMENFASSUNG – SCHLUSSFOLGERUNGEN 
 
– Die Analyse der Leistungsfähigkeit des bestehenden Verkehrsnetzes im Un-

tersuchungsgebiet hat ergeben, dass sich die untersuchten Knotenpunkte im 
Zuge der L 1103 schon heute im Grenzbereich der „rechnerischen“ Belast-
barkeit befinden und die Wartezeiten für verkehrlich untergeordnete Ver-
kehrsströme hohe Werte annehmen. Die Kapazität der Knoten wird vor allem 
in der maßgebenden abendlichen Spitzenstunde erreicht. Maßnahmen zur 
Verbesserung der Verkehrsverhältnisse sind im Grunde schon unter Analy-
sebedingungen anzustreben. Hervorzuheben ist hier insbesondere der Kno-
tenpunkt L 1103 – Brackenheimer Straße / K 2150 – Cleebronner Straße. 
 

– Für die Prognose 2035 wurde die Abschätzung der Verkehrsmengen sowohl 
OHNE als auch MIT Realisierung des Vorhabens „Langwiesen IV“ vorgenom-
men. Dabei hat sich gezeigt, dass die Verkehrszunahme durch das geplante 
Werk im Rahmen der Gesamtprognose eher von untergeordneter Bedeutung 
ist. Da bereits unter Analysebedingungen und mit Eintreten einer weiteren 
allgemeinen Verkehrsentwicklung (Motorisierung - Mobilität / Einwohnerent-
wicklung / etc.) Handlungsbedarf besteht, sind die verkehrlichen Auswirkun-
gen der geplanten Gewerbeentwicklung zu relativieren. 
 

– Damit eine auch unter prognostischer Berücksichtigung des Gewerbegebiets 
„Langwiesen IV“ ausreichende Leistungsfähigkeit der Knotenpunkte erzielt 
werden kann, müssten diese zum Teil ertüchtigt werden. Insbesondere beim 
zentralen Knotenpunkt Brackenheimer Straße / Cleebronner Straße in der 
Ortsmitte von Frauenzimmern ist dies durch die räumliche Enge nur mit Ein-
griffen in die bestehende Bebauung möglich. Sollte dies jedoch denkbar sein, 
wäre die Realisierung eines Kreisverkehrs (Minikreisel) zu empfehlen. 
 

– Eine Umfahrung entsprechend Planfall 1 trägt zu einer wesentlichen Entlas-
tung der Ortsdurchfahrt L 1103-Brackenheimer Straße in Güglingen-
Frauenzimmern bei. Eine Optimierung der Knotenpunkte im Bereich der 
Ortsmitte wäre aufgrund signifikant niedrigerer Verkehrsmengen in diesem 
Szenario nicht erforderlich. Jedoch ist die Realisierung dieser Maßnahme 
kurz- bis mittelfristig derzeit nicht absehbar. 
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– Unabhängig von den Planfallszenarien ist eine Umgestaltung des Knoten-

punktes L 1103-Brackenheimer Straße / Am Weihergraben zu einem Kreisver-
kehr zu empfehlen, da dadurch das Bestandsgebiet und die gewerbliche Ent-
wicklung „Langwiesen III“ (Vollaufsiedlung) sowie „Langwiesen IV“ eine si-
chere und attraktive Verkehrsanbindung an die L 1103-Brackenheimer Straße 
erhalten würde. Gleichzeitig kann die Maßnahme dazu beitragen, dass die be-
reits bestehende Verbindungsfunktion der Langwiesenstraße zwischen der 
L 1103-Brackenheimer Straße und der K 2150 – Cleebronner Straße gestärkt 
werden kann. 
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Erhebungsdatum: 18.10.2018 Güglingen Netzbelastung Bestand 2018 Kfz_24h.net Ludwigsburg
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Querschnittbelastung Kfz/24h - Analyse 2018, Erhebungsdatum: Do, 18.10.2018
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Netzbelastung Prognose 0B 2035 - Kfz/24h Dateiname: Planungsgruppe Kölz GmbH

Erhebungsdatum: 18.10.2018 Güglingen Netzbelastung Prognose 0B 2035 Kfz_24h.net Ludwigsburg
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Querschnittbelastung Kfz/24h - Prognose 2035, Planfall 0A (OHNE Langwiesen IV)
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Netzbelastung Prognose 0C 2035 - Kfz/24h Dateiname: Planungsgruppe Kölz GmbH

Erhebungsdatum: 18.10.2018 Güglingen Netzbelastung Prognose 0C 2035 Kfz_24h.net Ludwigsburg
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Querschnittbelastung Kfz/24h - Prognose 2035, Planfall 0 (MIT Langwiesen IV)
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Netzbelastung Prognose 1 2035 - Kfz/24h Dateiname: Planungsgruppe Kölz GmbH

Erhebungsdatum: 18.10.2018 Güglingen Netzbelastung Prognose 1 2035 Kfz_24h.net Ludwigsburg
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ZWECKVERBAND WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG ZABERGÄU VU INDUSTRIEGEBIET LANGWIESEN IV

TZ 1   -   Cleebronner Str. / Langwiesenstr.

Verkehr aus Richtung Cleebronner Str. / Ri. Frauenzimmern

SUMME KFZ/24H : 2248
KFZ/15 MIN SUMME SV/24H : 312

QUERSCHNITT Cleebronner Str. / Ri. Frauenzimmern

SUMME KFZ/24H : 4223
KFZ/15 MIN 13,64% SUMME SV/24H : 576

ERHEBUNG: Do., 18.10.2018

"NORMALWERKTAG" (NW)
Tagesganglinien KFZ + SV - 24 Stunden (00:00-24:00 Uhr)

(IM STRASSENQUERSCHNITT):

1

DURCHSCHNITTLICHER SV-ANTEIL (>2,8t)
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ZWECKVERBAND WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG ZABERGÄU VU INDUSTRIEGEBIET LANGWIESEN IV

TZ 1   -   Cleebronner Str. / Langwiesenstr.

Verkehr aus Richtung Langwiesenstr.

SUMME KFZ/24H : 1073
KFZ/15 MIN SUMME SV/24H : 151

QUERSCHNITT Langwiesenstr.

SUMME KFZ/24H : 2336
KFZ/15 MIN 14,47% SUMME SV/24H : 338

ERHEBUNG: Do., 18.10.2018

"NORMALWERKTAG" (NW)

(IM STRASSENQUERSCHNITT):

Tagesganglinien KFZ + SV - 24 Stunden (00:00-24:00 Uhr) 2

DURCHSCHNITTLICHER SV-ANTEIL (>2,8t)

STADTPLANUNG VERKEHRSPLANUNG ARCHITEKTUR
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H

PLANUNGSGRUPPE

KFZ-Gesamt

SV-Anteil (>2,8t)

Balken = 15 Min. Wert
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ZWECKVERBAND WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG ZABERGÄU VU INDUSTRIEGEBIET LANGWIESEN IV

TZ 1   -   Cleebronner Str. / Langwiesenstr.

Verkehr aus Richtung Cleebronner Str. / Ri. Cleebronn

SUMME KFZ/24H : 2247
KFZ/15 MIN SUMME SV/24H : 287

QUERSCHNITT Cleebronner Str. / Ri. Cleebronn

SUMME KFZ/24H : 4577
KFZ/15 MIN 12,80% SUMME SV/24H : 586

ERHEBUNG: Do., 18.10.2018

"NORMALWERKTAG" (NW)

(IM STRASSENQUERSCHNITT):

Tagesganglinien KFZ + SV - 24 Stunden (00:00-24:00 Uhr) 3

DURCHSCHNITTLICHER SV-ANTEIL (>2,8t)

STADTPLANUNG VERKEHRSPLANUNG ARCHITEKTUR
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KFZ-Gesamt

SV-Anteil (>2,8t)
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ZWECKVERBAND WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG ZABERGÄU VU INDUSTRIEGEBIET LANGWIESEN IV

TZ 1   -   Cleebronner Str. / Langwiesenstr.

QUERSCHNITT Cleebronner Str. / Ri. Frauenzimmern

SUMME KFZ/24H : 4223
KFZ/15 MIN 13,64% SUMME SV/24H : 576

GESAMTER IN DEN KNOTEN EINFAHRENDER VERKEHR

SUMME KFZ/24H : 5568
KFZ/15 MIN 13,47% SUMME SV/24H : 750

ERHEBUNG: Do., 18.10.2018

"NORMALWERKTAG" (NW)

DURCHSCHNITTLICHER SV-ANTEIL (>2,8t)
(IM STRASSENQUERSCHNITT):

Tagesganglinien KFZ + SV - 24 Stunden (00:00-24:00 Uhr)

(IM GESAMTKNOTEN):

4

DURCHSCHNITTLICHER SV-ANTEIL (>2,8t)

STADTPLANUNG VERKEHRSPLANUNG ARCHITEKTUR
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ZWECKVERBAND WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG ZABERGÄU VU INDUSTRIEGEBIET LANGWIESEN IV

TZ 2   -   Am Weihergraben / Langwiesenstr. / Maybachstr.

Verkehr aus Richtung Am Weihergraben

SUMME KFZ/24H : 1242
KFZ/15 MIN SUMME SV/24H : 258

QUERSCHNITT Am Weihergraben

SUMME KFZ/24H : 2687
KFZ/15 MIN 20,73% SUMME SV/24H : 557

ERHEBUNG: Do., 18.10.2018

"NORMALWERKTAG" (NW)
Tagesganglinien KFZ + SV - 24 Stunden (00:00-24:00 Uhr)

(IM STRASSENQUERSCHNITT):

1

DURCHSCHNITTLICHER SV-ANTEIL (>2,8t)

STADTPLANUNG VERKEHRSPLANUNG ARCHITEKTUR
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ZWECKVERBAND WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG ZABERGÄU VU INDUSTRIEGEBIET LANGWIESEN IV

TZ 2   -   Am Weihergraben / Langwiesenstr. / Maybachstr.

Verkehr aus Richtung Langwiesenstr. / Ri. Klärwerk

SUMME KFZ/24H : 8
KFZ/15 MIN SUMME SV/24H : 4

QUERSCHNITT Langwiesenstr. / Ri. Klärwerk

SUMME KFZ/24H : 17
KFZ/15 MIN 47,06% SUMME SV/24H : 8

ERHEBUNG: Do., 18.10.2018

"NORMALWERKTAG" (NW)

(IM STRASSENQUERSCHNITT):

Tagesganglinien KFZ + SV - 24 Stunden (00:00-24:00 Uhr) 2

DURCHSCHNITTLICHER SV-ANTEIL (>2,8t)

STADTPLANUNG VERKEHRSPLANUNG ARCHITEKTUR

G
M
B
H

PLANUNGSGRUPPE

KFZ-Gesamt

SV-Anteil (>2,8t)

Balken = 15 Min. Wert
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ZWECKVERBAND WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG ZABERGÄU VU INDUSTRIEGEBIET LANGWIESEN IV

TZ 2   -   Am Weihergraben / Langwiesenstr. / Maybachstr.

Verkehr aus Richtung Maybachstr.

SUMME KFZ/24H : 829
KFZ/15 MIN SUMME SV/24H : 231

QUERSCHNITT Maybachstr.

SUMME KFZ/24H : 1659
KFZ/15 MIN 28,09% SUMME SV/24H : 466

ERHEBUNG: Do., 18.10.2018

"NORMALWERKTAG" (NW)

(IM STRASSENQUERSCHNITT):

Tagesganglinien KFZ + SV - 24 Stunden (00:00-24:00 Uhr) 3

DURCHSCHNITTLICHER SV-ANTEIL (>2,8t)

STADTPLANUNG VERKEHRSPLANUNG ARCHITEKTUR

G
M
B
H

PLANUNGSGRUPPE

KFZ-Gesamt

SV-Anteil (>2,8t)

Balken = 15 Min. Wert
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ZWECKVERBAND WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG ZABERGÄU VU INDUSTRIEGEBIET LANGWIESEN IV

TZ 2   -   Am Weihergraben / Langwiesenstr. / Maybachstr.

Verkehr aus Richtung Langwiesenstr. / Ri. Cleebronner Str.

SUMME KFZ/24H : 1085
KFZ/15 MIN SUMME SV/24H : 169

QUERSCHNITT Langwiesenstr. / Ri. Cleebronner Str.

SUMME KFZ/24H : 1965
KFZ/15 MIN 14,91% SUMME SV/24H : 293

ERHEBUNG: Do., 18.10.2018

"NORMALWERKTAG" (NW)

(IM STRASSENQUERSCHNITT):

Tagesganglinien KFZ + SV - 24 Stunden (00:00-24:00 Uhr) 4

DURCHSCHNITTLICHER SV-ANTEIL (>2,8t)

STADTPLANUNG VERKEHRSPLANUNG ARCHITEKTUR

G
M
B
H

PLANUNGSGRUPPE

KFZ-Gesamt

SV-Anteil (>2,8t)

Balken = 15 Min. Wert
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ZWECKVERBAND WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG ZABERGÄU VU INDUSTRIEGEBIET LANGWIESEN IV

TZ 2   -   Am Weihergraben / Langwiesenstr. / Maybachstr.

QUERSCHNITT Am Weihergraben

SUMME KFZ/24H : 2687
KFZ/15 MIN 20,73% SUMME SV/24H : 557

GESAMTER IN DEN KNOTEN EINFAHRENDER VERKEHR

SUMME KFZ/24H : 3164
KFZ/15 MIN 20,92% SUMME SV/24H : 662

ERHEBUNG: Do., 18.10.2018

"NORMALWERKTAG" (NW)

DURCHSCHNITTLICHER SV-ANTEIL (>2,8t)
(IM STRASSENQUERSCHNITT):

Tagesganglinien KFZ + SV - 24 Stunden (00:00-24:00 Uhr)

(IM GESAMTKNOTEN):

5

DURCHSCHNITTLICHER SV-ANTEIL (>2,8t)

STADTPLANUNG VERKEHRSPLANUNG ARCHITEKTUR

G
M
B
H

PLANUNGSGRUPPE

KFZ-Gesamt

SV-Anteil (>2,8t)

Balken = 15 Min. Wert
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ZWECKVERBAND WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG ZABERGÄU VU INDUSTRIEGEBIET LANGWIESEN IV

TZ 3   -   Brackenheimer Str. / Stockheimer Steige

Verkehr aus Richtung Stockheimer Steige

SUMME KFZ/24H : 1866
KFZ/15 MIN SUMME SV/24H : 218

QUERSCHNITT Stockheimer Steige

SUMME KFZ/24H : 3715
KFZ/15 MIN 12,27% SUMME SV/24H : 456

ERHEBUNG: Do., 18.10.2018

"NORMALWERKTAG" (NW)
Tagesganglinien KFZ + SV - 24 Stunden (00:00-24:00 Uhr)

(IM STRASSENQUERSCHNITT):

1

DURCHSCHNITTLICHER SV-ANTEIL (>2,8t)

STADTPLANUNG VERKEHRSPLANUNG ARCHITEKTUR

G
M
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H

PLANUNGSGRUPPE

KFZ-Gesamt

SV-Anteil (>2,8t)

Balken = 15 Min. Wert
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ZWECKVERBAND WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG ZABERGÄU VU INDUSTRIEGEBIET LANGWIESEN IV

TZ 3   -   Brackenheimer Str. / Stockheimer Steige

Verkehr aus Richtung Brackenheimer Str. / Ri. Brackenheim

SUMME KFZ/24H : 6105
KFZ/15 MIN SUMME SV/24H : 605

QUERSCHNITT Brackenheimer Str. / Ri. Brackenheim

SUMME KFZ/24H : 11966
KFZ/15 MIN 10,11% SUMME SV/24H : 1210

ERHEBUNG: Do., 18.10.2018

"NORMALWERKTAG" (NW)

(IM STRASSENQUERSCHNITT):

Tagesganglinien KFZ + SV - 24 Stunden (00:00-24:00 Uhr) 2

DURCHSCHNITTLICHER SV-ANTEIL (>2,8t)

STADTPLANUNG VERKEHRSPLANUNG ARCHITEKTUR

G
M
B
H

PLANUNGSGRUPPE

KFZ-Gesamt

SV-Anteil (>2,8t)

Balken = 15 Min. Wert

5 7 4 5 3 4 2 3 4 5 1 1 2 4 0 5 4 7

1
9 2
0

1
2

3
4

6
4

4
2

3
4

6
5

1
0
8

9
8

8
1

7
3

6
6

8
5

7
3 7
9

5
0

7
3

6
8 7

9

6
3

5
6 6

8

8
4

6
3

7
6

7
6

7
4 8

5

8
5

1
0
9

8
5

1
1
4

1
0
1

8
0

9
5

1
0
7

9
7 1
0
2

8
8

8
7 9
2

9
0

1
0
6

1
1
2

1
1
0 1

2
6

1
2
8 1

4
2

1
1
7

1
3
7

1
3
5 1
4
5

1
4
0

1
2
1

1
1
7

1
2
3

9
2 9
7

9
3

6
9 7
4

6
5

4
6 5
1 5
4 6

3

5
8 6
3

4
5 5
0

3
6

2
6 2
8

1
7 1
8

1
7 1
8

0

50

100

150

200

250

300

350

00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00

9

1
5

6 9 3 5 4 5 5 9 3 4 4 7 2

9 6

1
8

4
1

3
7 3
8

7
3

1
2
1

9
6 1

0
3

1
8
4

2
4
5

2
3
5

2
0
4

1
8
5

1
8
0

2
0
0

1
7
2

1
7
3

1
4
9

1
7
0

1
6
4

1
5
0

1
4
6

1
2
2

1
4
8 1
5
6

1
3
6

1
5
5

1
3
1

1
3
5

1
5
4

1
5
5

2
0
4

1
6
4 1

8
0

1
5
8 1
7
0

1
9
4

1
9
3

1
9
4 2
0
2

2
0
0

1
9
4

1
8
7

1
7
0

1
9
0

2
1
5

2
0
3

2
3
9 2

5
4

2
4
4

2
5
0 2

6
8

2
5
8

2
5
2

2
4
1

2
0
0 2

1
7

1
9
6

1
6
3 1

7
7

1
6
9

1
2
2

1
1
4

1
0
6

7
5 7
9

7
9

1
0
6

1
0
1

1
0
2

6
8

1
0
2

7
9

4
4 4
8

3
4

3
2

2
5

2
3

0

50

100

150

200

250

300

350

00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00

KFZ-Gesamt

SV-Anteil

Balken = 15 Min. Wert

KFZ-Gesamt

SV-Anteil

Balken = 15 Min. Wert

17



ZWECKVERBAND WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG ZABERGÄU VU INDUSTRIEGEBIET LANGWIESEN IV

TZ 3   -   Brackenheimer Str. / Stockheimer Steige

Verkehr aus Richtung Brackenheimer Str. / Ri. Güglingen

SUMME KFZ/24H : 6440
KFZ/15 MIN SUMME SV/24H : 695

QUERSCHNITT Brackenheimer Str. / Ri. Güglingen

SUMME KFZ/24H : 13141
KFZ/15 MIN 10,43% SUMME SV/24H : 1370

ERHEBUNG: Do., 18.10.2018

"NORMALWERKTAG" (NW)

(IM STRASSENQUERSCHNITT):

Tagesganglinien KFZ + SV - 24 Stunden (00:00-24:00 Uhr) 3

DURCHSCHNITTLICHER SV-ANTEIL (>2,8t)

STADTPLANUNG VERKEHRSPLANUNG ARCHITEKTUR

G
M
B
H

PLANUNGSGRUPPE

KFZ-Gesamt

SV-Anteil (>2,8t)

Balken = 15 Min. Wert
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ZWECKVERBAND WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG ZABERGÄU VU INDUSTRIEGEBIET LANGWIESEN IV

TZ 3   -   Brackenheimer Str. / Stockheimer Steige

QUERSCHNITT Stockheimer Steige

SUMME KFZ/24H : 3715
KFZ/15 MIN 12,27% SUMME SV/24H : 456

GESAMTER IN DEN KNOTEN EINFAHRENDER VERKEHR

SUMME KFZ/24H : 14411
KFZ/15 MIN 10,53% SUMME SV/24H : 1518

ERHEBUNG: Do., 18.10.2018

"NORMALWERKTAG" (NW)

DURCHSCHNITTLICHER SV-ANTEIL (>2,8t)
(IM STRASSENQUERSCHNITT):

Tagesganglinien KFZ + SV - 24 Stunden (00:00-24:00 Uhr)
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ZVW Zabergäu

Verkehrsuntersuchung Industriegebiet Langwiesen IV

Querschnitt: Maybachstr. (nördl. Einmündung Daimlerstr.)

Wochenganglinienverlauf 15-Minuten-Intervalle KFZ + SV  (> 2,8t) 
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1.615 Kfz/24h

Mi., 17.10.18 Do., 18.10.18 Fr., 19.10.18 Sa., 20.10.18 So., 21.10.18 Mo., 22.10.18 Di, 23.10.18

Kfz/24h1.678 Kfz/24h 507 Kfz/24h 213 Kfz/24h 1.589 Kfz/24h1.524 Kfz/24h1.581

360 SV/24h
22,3%

393 SV/24h
23,4%

300 SV/24h
19,7%

56 SV/24h
11,0%

9 SV/24h
4,2%

311 SV/24h
19,7%

308 SV/24h
19,4%
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LUDWIGSBURG

NOV. 2018

VU GI Langwiesen IV

Knotenströme Pkw-Einheiten/Spitzenstunden, Analyse 2018, Erhebungsdatum: 18.10.2018
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Knotenströme Pkw-Einheiten/Spitzenstunden, Prognose 2035, Planfall 1
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Übersicht von 06:30 bis 07:30

Knotenpunktbezeichung : K2
L1103 - Brackenheimer Straße / Am Weihergraben

Name der Datei : Güglingen Leistung K2 Bestand 2018 Pkw-E_hmax früh.EIN

Planungsgruppe Kölz GmbH - Ludwigsburg

Bearbeiter : Sbr 27.12.2018

Übersicht von 06:30 bis 07:30

Strom VZ VZ VZ VZ RS RS RS RS H H H Fz. Fz. Fz. QSV
ges mitt 85% max mitt 85% 95% max ges mitt max ang. abg. wart.

[min] [sec] [sec] [sec][Pkw-E][Pkw-E][Pkw-E][Pkw-E] [-] [-] [-][Pkw-E][Pkw-E][Pkw-E] [-]

1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 A
2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 0,0 0 483 483 0 A
3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 0,0 0 34 34 0 A
4 5,5 34,8 58,0 173,6 0,1 0 1 4 10 1,1 3 9 9 0 C
5 1,0 53,1 123,0 228,1 0,0 0 0 2 1 1,0 2 1 1 0 E
6 20,3 17,4 24,0 142,1 0,2 1 1 4 80 1,1 5 70 70 0 A
7 47,2 16,1 22,0 101,6 0,4 1 2 8 239 1,4 8 176 175 1 A
8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 0,0 0 373 373 0 A
9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 A

10 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 A
11 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 A
12 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 A

Sum 73,9 3,9 228,1 0,1 8 0,3 8 1145

Übersicht von 06:30 bis 07:30
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A=L1103 - Brackenheimer Straße
C=Am Weihergraben
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D=Wirtschaftsweg

Anlage 1.1.1



Übersicht von 06:30 bis 07:30

Knotenpunktbezeichung : K2
L1103 - Brackenheimer Straße / Am Weihergraben

Name der Datei : Güglingen Leistung K2 Prognose 0 2035 Pkw-E_hmax früh.EIN

Planungsgruppe Kölz GmbH - Ludwigsburg

Bearbeiter : Sbr 27.12.2018

Übersicht von 06:30 bis 07:30

Strom VZ VZ VZ VZ RS RS RS RS H H H Fz. Fz. Fz. QSV
ges mitt 85% max mitt 85% 95% max ges mitt max ang. abg. wart.

[min] [sec] [sec] [sec][Pkw-E][Pkw-E][Pkw-E][Pkw-E] [-] [-] [-][Pkw-E][Pkw-E][Pkw-E] [-]

1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 A
2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 0,0 0 504 504 0 A
3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 0,0 0 50 50 0 A
4 12,3 55,4 98,0 383,0 0,2 0 1 4 17 1,3 8 13 13 0 E
5 1,1 57,4 95,0 217,2 0,0 0 0 2 2 1,3 4 1 1 0 F
6 33,7 20,3 29,0 175,9 0,3 1 2 8 136 1,4 9 100 100 0 B
7 72,4 18,1 27,0 172,6 0,7 1 3 12 387 1,6 12 241 241 0 B
8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 0,0 0 389 389 0 A
9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 A

10 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 A
11 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 A
12 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 A

Sum 119,5 5,5 383,0 0,1 12 0,4 12 1297

Übersicht von 06:30 bis 07:30
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A=L1103 - Brackenheimer Straße
C=Am Weihergraben
B=L1103
D=Wirtschaftsweg

Anlage 1.1.2



Verkehrsfluss - Diagramm als Kreis

Datei: Güglingen Leistung K2 Prognose 0 2035 Pkw-E_hmax früh
Projekt: Zabergäu VU Industriegebiet Langwiesen IV
Projekt-Nummer: 5381
Knoten: K2: L1103 - Brackenheimer Straße / Am Weihergraben
Stunde: Morgenspitze 06:30-07:30

0  1000 Pkw-E / h

 1 : L1103 - Brackenheimer Straße
Qa = 402
Qe = 565
Qc = 240

0  1000 Pkw-E / h

 2 : Am Weihergraben
Qa = 295
Qe = 118
Qc = 510

0  1000 Pkw-E / h

 3 : L1103
Qa = 614
Qe = 629
Qc = 14

0  1000 Pkw-E / h
 4 : Wirtschaftsweg

Qa = 1
Qe = 0
Qc = 642

Sum =  1312

Pkw-Einheiten

Planungsgruppe Kölz GmbH - Ludwigsburg

KREISEL 8.1.7

Anlage 1.1.3, 1/5



Verkehrsfluss - Diagramm als Kreuzung

Datei: Güglingen Leistung K2 Prognose 0 2035 Pkw-E_hmax früh
Projekt: Zabergäu VU Industriegebiet Langwiesen IV
Projekt-Nummer: 5381
Knoten: K2: L1103 - Brackenheimer Straße / Am Weihergraben
Stunde: Morgenspitze 06:30-07:30

 1

 2

 3

 4

Qw: 0
Qr : 55
Qg : 510
Ql : 0

 S =  565

 S =  402

Qw: 0
Qr : 104
Qg : 1
Ql : 13

 S =  118

 S =  295

Qw: 0
Qr : 0
Qg : 389
Ql : 240

 S =  629

 S =  614

Qw: 0
Qr : 0
Qg : 0
Ql : 0

 S =  0  S =  1

0  400 Pkw-E / h

Sum =  1312

Pkw-Einheiten

Planungsgruppe Kölz GmbH - LudwigsburgPlanungsgruppe Kölz GmbH - Ludwigsburg

KREISEL 8.1.7

Zufahrt  1: L1103 - Brackenheimer Straße
Zufahrt  2: Am Weihergraben
Zufahrt  3: L1103
Zufahrt  4: Wirtschaftsweg

Anlage 1.1.3, 2/5



Kapazität, mittlere Wartezeit und Staulängen    -    nur Fz.-Verkehr 

Datei: Güglingen Leistung K2 Prognose 0 2035 Pkw-E_hmax früh
Projekt: Zabergäu VU Industriegebiet Langwiesen IV
Projekt-Nummer: 5381
Knoten: K2: L1103 - Brackenheimer Straße / Am Weihergraben
Stunde: Morgenspitze 06:30-07:30

Wartezeiten

1

2

3

4

n-in n-K q-Kreis q-e-vorh q-e-max x Reserve Wz QSV

Name   -   - Pkw-E/h Pkw-E/h Pkw-E/h - Pkw-E/h     s   -

L1103 - Brackenheim. 1 1 240 565 1023 0,55 458 7,8 A

Am Weihergraben 1 1 510 118 796 0,15 678 5,3 A

L1103 1 1 14 629 1225 0,51 596 6,0 A

Wirtschaftsweg 1 1 642 0 691 0,00 691 0,0 A

Staulängen

1

2

3

4

n-in n-K q-Kreis q-e-vorh q-e-max L L-95 L-99 QSV

Name   -   - Pkw-E/h Pkw-E/h Pkw-E/h Fz Fz Fz   -

L1103 - Brackenheim. 1 1 240 565 1023 0,9 4 6 A

Am Weihergraben 1 1 510 118 796 0,1 1 1 A

L1103 1 1 14 629 1225 0,7 3 5 A

Wirtschaftsweg 1 1 642 0 691 0,0 0 0 A

Gesamt-Qualitätsstufe  :     A

Gesamter Verkehr
Verkehr im Kreis

Zufluss über alle Zufahrten : 1312  Pkw-E/h
   davon Kraftfahrzeuge : 1312  Fz/h

Summe aller Wartezeiten : 2,5  Fz-h/h
Mittl. Wartezeit über alle Fz : 6,7  s pro Fz

Berechnungsverfahren :
Kapazität : Deutschland: HBS 2015  Kapitel L5
Wartezeit : HBS 2015 + HBS 2009 = Akcelik, Troutbeck (1991)        mit  T = 3600
Staulängen : Wu, 1997 
LOS - Einstufung : HBS (Deutschland)

Planungsgruppe Kölz GmbH - Ludwigsburg

KREISEL 8.1.7

Anlage 1.1.3, 3/5



Kapazität, mittlere Wartezeit und Staulängen    -    mit Fußgängereinfluss

Datei: Güglingen Leistung K2 Prognose 0 2035 Pkw-E_hmax früh
Projekt: Zabergäu VU Industriegebiet Langwiesen IV
Projekt-Nummer: 5381
Knoten: K2: L1103 - Brackenheimer Straße / Am Weihergraben
Stunde: Morgenspitze 06:30-07:30

Wartezeiten

1

2

3

4

n-in F+R q-Kreis q-e-vorh q-e-max x Reserve Wz QSV

Name   - /h Pkw-E/h Pkw-E/h Pkw-E/h - Pkw-E/h     s   -

L1103 - Brackenheim. 1 70 240 565 1013 0,56 448 8,0 A

Am Weihergraben 1 70 510 118 789 0,15 671 5,4 A

L1103 1 70 14 629 1213 0,52 584 6,2 A

Wirtschaftsweg 1 70 642 0 684 0,00 684 0,0 A

Staulängen

1

2

3

4

n-in F+R q-Kreis q-e-vorh q-e-max L L-95 L-99 QSV

Name   - /h Pkw-E/h Pkw-E/h Pkw-E/h Fz Fz Fz   -

L1103 - Brackenheim. 1 70 240 565 1013 0,9 4 6 A

Am Weihergraben 1 70 510 118 789 0,1 1 1 A

L1103 1 70 14 629 1213 0,7 3 5 A

Wirtschaftsweg 1 70 642 0 684 0,0 0 0 A

Gesamt-Qualitätsstufe  :     A

Gesamter Verkehr
Verkehr im Kreis

Zufluss über alle Zufahrten : 1312  Pkw-E/h
   davon Kraftfahrzeuge : 1312  Fz/h

Summe aller Wartezeiten : 2,5  Fz-h/h
Mittl. Wartezeit über alle Fz : 6,9  s pro Fz

Berechnungsverfahren :
Kapazität : Deutschland: HBS 2015  Kapitel S5
Wartezeit : HBS 2015 + HBS 2009 = Akcelik, Troutbeck (1991)        mit  T = 3600
Staulängen : Wu, 1997 
Fußgänger-Einfluss : Stuwe, 1992
LOS - Einstufung : HBS (Deutschland)

Planungsgruppe Kölz GmbH - Ludwigsburg

KREISEL 8.1.7

Anlage 1.1.3, 4/5



Kapazität und mittlere Zeitverluste an Ausfahrten  -  mit Fußgängereinfluss

Datei : Güglingen Leistung K2 Prognose 0 2035 Pkw-E_hmax früh

Projekt : Zabergäu VU Industriegebiet Langwiesen IV

Projekt-Nummer : 5381

Knoten : K2: L1103 - Brackenheimer Straße / Am Weihergraben

Stunde : Morgenspitze 06:30-07:30

Wartezeiten

1

2

3

4

n-au F+R Kapazität q-a-vorh q-a-max x Reserve mittl. Wz

Name   - /h Pkw-E/h Pkw-E/h Pkw-E/h   - Pkw-E/h s

L1103 - Brackenhe 1 70 1200 402 1137 0,35 735 5

Am Weihergraben 1 70 1200 295 1137 0,26 842 4

L1103 1 70 1200 614 1137 0,54 523 7

Wirtschaftsweg 1 70 1200 1 1137 0,00 1136 3

Gesamter Verkehr

Verkehr im Kreis

Abfluss über alle Ausfahrten : 1312  Pkw-E/h
   davon Kraftfahrzeuge : 1312  Fz/h

Summe aller Wartezeiten : 2,1  Fz-h/h
Mittl. Wartezeit über alle Fz : 5,7  s pro Fz

Berechnungsverfahren :

Wartezeit : HBS 2015 + HBS 2009 = Akcelik, Troutbeck (1991)        mit  T = 3600
Fußgänger-Einfluss : Griffith (1981)

Planungsgruppe Kölz GmbH - Ludwigsburg

KREISEL 8.1.7

Anlage 1.1.3, 5/5



Übersicht von 06:30 bis 07:30

Knotenpunktbezeichung : K2
L1103 - Brackenheimer Straße / Am Weihergraben

Name der Datei : Güglingen Leistung K2 Prognose 1 2035 Pkw-E_hmax früh.EIN

Planungsgruppe Kölz GmbH - Ludwigsburg

Bearbeiter : Sbr 20.12.2018

Übersicht von 06:30 bis 07:30

Strom VZ VZ VZ VZ RS RS RS RS H H H Fz. Fz. Fz. QSV
ges mitt 85% max mitt 85% 95% max ges mitt max ang. abg. wart.

[min] [sec] [sec] [sec][Pkw-E][Pkw-E][Pkw-E][Pkw-E] [-] [-] [-][Pkw-E][Pkw-E][Pkw-E] [-]

1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 A
2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 0,0 0 278 278 0 A
3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 0,0 0 50 50 0 A
4 10,7 53,9 94,0 414,5 0,2 0 1 4 19 1,6 17 12 12 0 E
5 1,1 57,6 127,0 201,6 0,0 0 0 1 1 1,1 2 1 1 0 E
6 97,7 17,7 26,0 173,9 0,9 2 4 23 603 1,8 24 331 330 1 A
7 121,6 15,6 22,0 67,7 1,0 2 4 12 864 1,8 11 468 466 2 A
8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 0,0 0 167 167 0 A
9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 A

10 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 A
11 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 A
12 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 A

Sum 231,1 10,6 414,5 0,2 23 1,1 24 1307

Übersicht von 06:30 bis 07:30

10 5Kfz
2283
350 3Kfz

4
12

1Kfz

5
1

6
331

1Kfz

7 46417Kfz
8 165
9 00Kfz

10
0

0Kfz

11
0

12
0

1Kfz

A

C

B

D

A=L1103alt - Brackenheimer Straße
C=Am Weihergraben
B=L1103
D=Wirtschaftsweg

Anlage 1.1.4



Verkehrsfluss - Diagramm als Kreis

Datei: Güglingen Leistung K2 Prognose 1 2035 Pkw-E_hmax früh
Projekt: Zabergäu VU Industriegebiet Langwiesen IV
Projekt-Nummer: 5381
Knoten: K2: L1103 - Brackenheimer Straße / Am Weihergraben
Stunde: Morgenspitze 06:30-07:30

0  1000 Pkw-E / h

 1 : L1103alt - Brackenheimer Straße
Qa = 177
Qe = 333
Qc = 464

0  1000 Pkw-E / h

 2 : Am Weihergraben
Qa = 514
Qe = 344
Qc = 283

0  1000 Pkw-E / h

 3 : L1103
Qa = 614
Qe = 629
Qc = 13

0  1000 Pkw-E / h
 4 : Wirtschaftsweg

Qa = 1
Qe = 0
Qc = 641

Sum =  1306

Pkw-Einheiten

Planungsgruppe Kölz GmbH - Ludwigsburg

KREISEL 8.1.7

Anlage 1.1.5, 1/5



Verkehrsfluss - Diagramm als Kreuzung

Datei: Güglingen Leistung K2 Prognose 1 2035 Pkw-E_hmax früh
Projekt: Zabergäu VU Industriegebiet Langwiesen IV
Projekt-Nummer: 5381
Knoten: K2: L1103 - Brackenheimer Straße / Am Weihergraben
Stunde: Morgenspitze 06:30-07:30

 1

 2

 3

 4

Qw: 0
Qr : 50
Qg : 283
Ql : 0

 S =  333

 S =  177

Qw: 0
Qr : 331
Qg : 1
Ql : 12

 S =  344

 S =  514

Qw: 0
Qr : 0
Qg : 165
Ql : 464

 S =  629

 S =  614

Qw: 0
Qr : 0
Qg : 0
Ql : 0

 S =  0  S =  1

0  400 Pkw-E / h

Sum =  1306

Pkw-Einheiten

Planungsgruppe Kölz GmbH - LudwigsburgPlanungsgruppe Kölz GmbH - Ludwigsburg

KREISEL 8.1.7

Zufahrt  1: L1103alt - Brackenheimer Straße
Zufahrt  2: Am Weihergraben
Zufahrt  3: L1103
Zufahrt  4: Wirtschaftsweg

Anlage 1.1.5, 2/5



Kapazität, mittlere Wartezeit und Staulängen    -    nur Fz.-Verkehr 

Datei: Güglingen Leistung K2 Prognose 1 2035 Pkw-E_hmax früh
Projekt: Zabergäu VU Industriegebiet Langwiesen IV
Projekt-Nummer: 5381
Knoten: K2: L1103 - Brackenheimer Straße / Am Weihergraben
Stunde: Morgenspitze 06:30-07:30

Wartezeiten

1

2

3

4

n-in n-K q-Kreis q-e-vorh q-e-max x Reserve Wz QSV

Name   -   - Pkw-E/h Pkw-E/h Pkw-E/h - Pkw-E/h     s   -

L1103alt - Brackenhe. 1 1 464 333 834 0,40 501 7,2 A

Am Weihergraben 1 1 283 344 986 0,35 642 5,6 A

L1103 1 1 13 629 1226 0,51 597 6,0 A

Wirtschaftsweg 1 1 641 0 692 0,00 692 0,0 A

Staulängen

1

2

3

4

n-in n-K q-Kreis q-e-vorh q-e-max L L-95 L-99 QSV

Name   -   - Pkw-E/h Pkw-E/h Pkw-E/h Fz Fz Fz   -

L1103alt - Brackenhe. 1 1 464 333 834 0,5 2 3 A

Am Weihergraben 1 1 283 344 986 0,4 2 2 A

L1103 1 1 13 629 1226 0,7 3 5 A

Wirtschaftsweg 1 1 641 0 692 0,0 0 0 A

Gesamt-Qualitätsstufe  :     A

Gesamter Verkehr
Verkehr im Kreis

Zufluss über alle Zufahrten : 1306  Pkw-E/h
   davon Kraftfahrzeuge : 1306  Fz/h

Summe aller Wartezeiten : 2,3  Fz-h/h
Mittl. Wartezeit über alle Fz : 6,2  s pro Fz

Berechnungsverfahren :
Kapazität : Deutschland: HBS 2015  Kapitel L5
Wartezeit : HBS 2015 + HBS 2009 = Akcelik, Troutbeck (1991)        mit  T = 3600
Staulängen : Wu, 1997 
LOS - Einstufung : HBS (Deutschland)

Planungsgruppe Kölz GmbH - Ludwigsburg

KREISEL 8.1.7

Anlage 1.1.5, 3/5



Kapazität, mittlere Wartezeit und Staulängen    -    mit Fußgängereinfluss

Datei: Güglingen Leistung K2 Prognose 1 2035 Pkw-E_hmax früh
Projekt: Zabergäu VU Industriegebiet Langwiesen IV
Projekt-Nummer: 5381
Knoten: K2: L1103 - Brackenheimer Straße / Am Weihergraben
Stunde: Morgenspitze 06:30-07:30

Wartezeiten

1

2

3

4

n-in F+R q-Kreis q-e-vorh q-e-max x Reserve Wz QSV

Name   - /h Pkw-E/h Pkw-E/h Pkw-E/h - Pkw-E/h     s   -

L1103alt - Brackenhe. 1 70 464 333 826 0,40 493 7,3 A

Am Weihergraben 1 70 283 344 976 0,35 632 5,7 A

L1103 1 70 13 629 1214 0,52 585 6,1 A

Wirtschaftsweg 1 70 641 0 685 0,00 685 0,0 A

Staulängen

1

2

3

4

n-in F+R q-Kreis q-e-vorh q-e-max L L-95 L-99 QSV

Name   - /h Pkw-E/h Pkw-E/h Pkw-E/h Fz Fz Fz   -

L1103alt - Brackenhe. 1 70 464 333 826 0,5 2 3 A

Am Weihergraben 1 70 283 344 976 0,4 2 2 A

L1103 1 70 13 629 1214 0,7 3 5 A

Wirtschaftsweg 1 70 641 0 685 0,0 0 0 A

Gesamt-Qualitätsstufe  :     A

Gesamter Verkehr
Verkehr im Kreis

Zufluss über alle Zufahrten : 1306  Pkw-E/h
   davon Kraftfahrzeuge : 1306  Fz/h

Summe aller Wartezeiten : 2,3  Fz-h/h
Mittl. Wartezeit über alle Fz : 6,3  s pro Fz

Berechnungsverfahren :
Kapazität : Deutschland: HBS 2015  Kapitel S5
Wartezeit : HBS 2015 + HBS 2009 = Akcelik, Troutbeck (1991)        mit  T = 3600
Staulängen : Wu, 1997 
Fußgänger-Einfluss : Stuwe, 1992
LOS - Einstufung : HBS (Deutschland)

Planungsgruppe Kölz GmbH - Ludwigsburg

KREISEL 8.1.7

Anlage 1.1.5, 4/5



Kapazität und mittlere Zeitverluste an Ausfahrten  -  mit Fußgängereinfluss

Datei : Güglingen Leistung K2 Prognose 1 2035 Pkw-E_hmax früh

Projekt : Zabergäu VU Industriegebiet Langwiesen IV

Projekt-Nummer : 5381

Knoten : K2: L1103 - Brackenheimer Straße / Am Weihergraben

Stunde : Morgenspitze 06:30-07:30

Wartezeiten

1

2

3

4

n-au F+R Kapazität q-a-vorh q-a-max x Reserve mittl. Wz

Name   - /h Pkw-E/h Pkw-E/h Pkw-E/h   - Pkw-E/h s

L1103alt - Bracke 1 70 1200 177 1137 0,16 960 4

Am Weihergraben 1 70 1200 514 1137 0,45 623 6

L1103 1 70 1200 614 1137 0,54 523 7

Wirtschaftsweg 1 70 1200 1 1137 0,00 1136 3

Gesamter Verkehr

Verkehr im Kreis

Abfluss über alle Ausfahrten : 1306  Pkw-E/h
   davon Kraftfahrzeuge : 1306  Fz/h

Summe aller Wartezeiten : 2,2  Fz-h/h
Mittl. Wartezeit über alle Fz : 6,0  s pro Fz

Berechnungsverfahren :

Wartezeit : HBS 2015 + HBS 2009 = Akcelik, Troutbeck (1991)        mit  T = 3600
Fußgänger-Einfluss : Griffith (1981)

Planungsgruppe Kölz GmbH - Ludwigsburg

KREISEL 8.1.7

Anlage 1.1.5, 5/5



Übersicht von 16:30 bis 17:30

Knotenpunktbezeichung : K2
L1103 - Brackenheimer Straße / Am Weihergraben

Name der Datei : Güglingen Leistung K2 Bestand 2018 Pkw-E_hmax.EIN

Planungsgruppe Kölz GmbH - Ludwigsburg

Bearbeiter : Sbr 09.11.2018

Übersicht von 16:30 bis 17:30

Strom VZ VZ VZ VZ RS RS RS RS H H H Fz. Fz. Fz. QSV
ges mitt 85% max mitt 85% 95% max ges mitt max ang. abg. wart.

[min] [sec] [sec] [sec][Pkw-E][Pkw-E][Pkw-E][Pkw-E] [-] [-] [-][Pkw-E][Pkw-E][Pkw-E] [-]

1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 A
2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 0,0 0 512 512 0 A
3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 0,0 0 12 12 0 A
4 44,0 64,2 110,0 542,1 0,6 1 3 11 103 2,5 23 41 40 1 E
5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 A
6 101,7 35,2 55,0 535,0 1,3 3 6 21 427 2,5 24 173 172 1 C
7 22,2 15,0 20,0 117,8 0,2 0 1 4 101 1,1 4 89 89 0 A
8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 0,0 0 525 525 0 A
9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 A

10 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 A
11 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 A
12 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 A

Sum 167,9 7,4 542,1 0,2 21 0,5 24 1353

Übersicht von 16:30 bis 17:30

10 5Kfz
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A=L1103 - Brackenheimer Straße
C=Am Weihergraben
B=L1103
D=Wirtschaftsweg

Anlage 1.1.6



Übersicht von 16:30 bis 17:30

Knotenpunktbezeichung : K2
L1103 - Brackenheimer Straße / Am Weihergraben

Name der Datei : Güglingen Leistung K2 Prognose 0 2035 Pkw-E_hmax.EIN

Planungsgruppe Kölz GmbH - Ludwigsburg

Bearbeiter : Sbr 07.12.2018

Übersicht von 16:30 bis 17:30

Strom VZ VZ VZ VZ RS RS RS RS H H H Fz. Fz. Fz. QSV
ges mitt 85% max mitt 85% 95% max ges mitt max ang. abg. wart.

[min] [sec] [sec] [sec][Pkw-E][Pkw-E][Pkw-E][Pkw-E] [-] [-] [-][Pkw-E][Pkw-E][Pkw-E] [-]

1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 A
2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 0,0 0 526 526 0 A
3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 0,0 0 16 16 0 A
4 86,7 91,3 186,0 723,9 1,3 3 5 13 256 4,5 34 57 55 2 E
5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 A
6 258,0 63,4 126,0 647,9 3,8 11 17 51 1168 4,8 34 244 238 6 E
7 31,3 15,9 22,0 100,3 0,3 1 1 6 147 1,2 6 118 118 0 A
8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 0,0 0 544 544 0 A
9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 A

10 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 A
11 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 A
12 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 A

Sum 376,1 15,0 723,9 0,4 51 1,0 34 1506

Übersicht von 16:30 bis 17:30

10 5Kfz
2530
318 3Kfz

4
58

1Kfz

5
0

6
242

1Kfz

7 11817Kfz
8 543
9 00Kfz

10
0

0Kfz

11
0

12
0

1Kfz

A

C

B

D

A=L1103 - Brackenheimer Straße
C=Am Weihergraben
B=L1103
D=Wirtschaftsweg

Anlage 1.1.7



Verkehrsfluss - Diagramm als Kreis

Datei: Güglingen Leistung K2 Prognose 0 2035 Pkw-E_hmax spät
Projekt: Zabergäu VU Industriegebiet Langwiesen IV
Projekt-Nummer: 5381
Knoten: K2: L1103 - Brackenheimer Straße / Am Weihergraben
Stunde: Abendspitze 16:30-17:30

0  1000 Pkw-E / h

 1 : L1103 - Brackenheimer Straße
Qa = 601
Qe = 548
Qc = 122

0  1000 Pkw-E / h

 2 : Am Weihergraben
Qa = 140
Qe = 304
Qc = 530

0  1000 Pkw-E / h

 3 : L1103
Qa = 772
Qe = 661
Qc = 62

0  1000 Pkw-E / h  4 : Wirtschaftsweg
Qa = 0
Qe = 0
Qc = 723

Sum =  1513

Pkw-Einheiten

Planungsgruppe Kölz GmbH - Ludwigsburg

KREISEL 8.1.7

Anlage 1.1.8, 1/5



Verkehrsfluss - Diagramm als Kreuzung

Datei: Güglingen Leistung K2 Prognose 0 2035 Pkw-E_hmax spät
Projekt: Zabergäu VU Industriegebiet Langwiesen IV
Projekt-Nummer: 5381
Knoten: K2: L1103 - Brackenheimer Straße / Am Weihergraben
Stunde: Abendspitze 16:30-17:30

 1

 2

 3

 4

Qw: 0
Qr : 18
Qg : 530
Ql : 0

 S =  548

 S =  601

Qw: 4
Qr : 242
Qg : 0
Ql : 58

 S =  304

 S =  140

Qw: 0
Qr : 0
Qg : 543
Ql : 118

 S =  661

 S =  772

Qw: 0
Qr : 0
Qg : 0
Ql : 0

 S =  0  S =  0

0  500 Pkw-E / h

Sum =  1513

Pkw-Einheiten

Planungsgruppe Kölz GmbH - LudwigsburgPlanungsgruppe Kölz GmbH - Ludwigsburg

KREISEL 8.1.7

Zufahrt  1: L1103 - Brackenheimer Straße
Zufahrt  2: Am Weihergraben
Zufahrt  3: L1103
Zufahrt  4: Wirtschaftsweg

Anlage 1.1.8, 2/5



Kapazität, mittlere Wartezeit und Staulängen    -    nur Fz.-Verkehr 

Datei: Güglingen Leistung K2 Prognose 0 2035 Pkw-E_hmax spät
Projekt: Zabergäu VU Industriegebiet Langwiesen IV
Projekt-Nummer: 5381
Knoten: K2: L1103 - Brackenheimer Straße / Am Weihergraben
Stunde: Abendspitze 16:30-17:30

Wartezeiten

1

2

3

4

n-in n-K q-Kreis q-e-vorh q-e-max x Reserve Wz QSV

Name   -   - Pkw-E/h Pkw-E/h Pkw-E/h - Pkw-E/h     s   -

L1103 - Brackenheim. 1 1 122 548 1127 0,49 579 6,2 A

Am Weihergraben 1 1 530 304 780 0,39 476 7,6 A

L1103 1 1 62 661 1181 0,56 520 6,9 A

Wirtschaftsweg 1 1 723 0 628 0,00 628 0,0 A

Staulängen

1

2

3

4

n-in n-K q-Kreis q-e-vorh q-e-max L L-95 L-99 QSV

Name   -   - Pkw-E/h Pkw-E/h Pkw-E/h Fz Fz Fz   -

L1103 - Brackenheim. 1 1 122 548 1127 0,7 3 4 A

Am Weihergraben 1 1 530 304 780 0,4 2 3 A

L1103 1 1 62 661 1181 0,9 4 6 A

Wirtschaftsweg 1 1 723 0 628 0,0 0 0 A

Gesamt-Qualitätsstufe  :     A

Gesamter Verkehr
Verkehr im Kreis

Zufluss über alle Zufahrten : 1513  Pkw-E/h
   davon Kraftfahrzeuge : 1513  Fz/h

Summe aller Wartezeiten : 2,9  Fz-h/h
Mittl. Wartezeit über alle Fz : 6,8  s pro Fz

Berechnungsverfahren :
Kapazität : Deutschland: HBS 2015  Kapitel L5
Wartezeit : HBS 2015 + HBS 2009 = Akcelik, Troutbeck (1991)        mit  T = 3600
Staulängen : Wu, 1997 
LOS - Einstufung : HBS (Deutschland)

Planungsgruppe Kölz GmbH - Ludwigsburg

KREISEL 8.1.7

Anlage 1.1.8, 3/5



Kapazität, mittlere Wartezeit und Staulängen    -    mit Fußgängereinfluss

Datei: Güglingen Leistung K2 Prognose 0 2035 Pkw-E_hmax spät
Projekt: Zabergäu VU Industriegebiet Langwiesen IV
Projekt-Nummer: 5381
Knoten: K2: L1103 - Brackenheimer Straße / Am Weihergraben
Stunde: Abendspitze 16:30-17:30

Wartezeiten

1

2

3

4

n-in F+R q-Kreis q-e-vorh q-e-max x Reserve Wz QSV

Name   - /h Pkw-E/h Pkw-E/h Pkw-E/h - Pkw-E/h     s   -

L1103 - Brackenheim. 1 70 122 548 1116 0,49 568 6,3 A

Am Weihergraben 1 70 530 304 773 0,39 469 7,7 A

L1103 1 70 62 661 1170 0,56 509 7,1 A

Wirtschaftsweg 1 70 723 0 622 0,00 622 0,0 A

Staulängen

1

2

3

4

n-in F+R q-Kreis q-e-vorh q-e-max L L-95 L-99 QSV

Name   - /h Pkw-E/h Pkw-E/h Pkw-E/h Fz Fz Fz   -

L1103 - Brackenheim. 1 70 122 548 1116 0,7 3 4 A

Am Weihergraben 1 70 530 304 773 0,4 2 3 A

L1103 1 70 62 661 1170 0,9 4 6 A

Wirtschaftsweg 1 70 723 0 622 0,0 0 0 A

Gesamt-Qualitätsstufe  :     A

Gesamter Verkehr
Verkehr im Kreis

Zufluss über alle Zufahrten : 1513  Pkw-E/h
   davon Kraftfahrzeuge : 1513  Fz/h

Summe aller Wartezeiten : 2,9  Fz-h/h
Mittl. Wartezeit über alle Fz : 6,9  s pro Fz

Berechnungsverfahren :
Kapazität : Deutschland: HBS 2015  Kapitel S5
Wartezeit : HBS 2015 + HBS 2009 = Akcelik, Troutbeck (1991)        mit  T = 3600
Staulängen : Wu, 1997 
Fußgänger-Einfluss : Stuwe, 1992
LOS - Einstufung : HBS (Deutschland)

Planungsgruppe Kölz GmbH - Ludwigsburg

KREISEL 8.1.7

Anlage 1.1.8, 4/5



Kapazität und mittlere Zeitverluste an Ausfahrten  -  mit Fußgängereinfluss

Datei : Güglingen Leistung K2 Prognose 0 2035 Pkw-E_hmax spät

Projekt : Zabergäu VU Industriegebiet Langwiesen IV

Projekt-Nummer : 5381

Knoten : K2: L1103 - Brackenheimer Straße / Am Weihergraben

Stunde : Abendspitze 16:30-17:30

Wartezeiten

1

2

3

4

n-au F+R Kapazität q-a-vorh q-a-max x Reserve mittl. Wz

Name   - /h Pkw-E/h Pkw-E/h Pkw-E/h   - Pkw-E/h s

L1103 - Brackenhe 1 70 1200 601 1137 0,53 536 7

Am Weihergraben 1 70 1200 140 1137 0,12 997 4

L1103 1 70 1200 772 1137 0,68 365 10

Wirtschaftsweg 1 70 1200 0 1137 0,00 1137 0

Gesamter Verkehr

Verkehr im Kreis

Abfluss über alle Ausfahrten : 1513  Pkw-E/h
   davon Kraftfahrzeuge : 1513  Fz/h

Summe aller Wartezeiten : 3,4  Fz-h/h
Mittl. Wartezeit über alle Fz : 8,0  s pro Fz

Berechnungsverfahren :

Wartezeit : HBS 2015 + HBS 2009 = Akcelik, Troutbeck (1991)        mit  T = 3600
Fußgänger-Einfluss : Griffith (1981)

Planungsgruppe Kölz GmbH - Ludwigsburg

KREISEL 8.1.7

Anlage 1.1.8, 5/5



Übersicht von 16:30 bis 17:30

Knotenpunktbezeichung : K2
L1103 - Brackenheimer Straße / Am Weihergraben

Name der Datei : Güglingen Leistung K2 Prognose 1 2035 Pkw-E_hmax spät.EIN

Planungsgruppe Kölz GmbH - Ludwigsburg

Bearbeiter : Sbr 20.12.2018

Übersicht von 16:30 bis 17:30

Strom VZ VZ VZ VZ RS RS RS RS H H H Fz. Fz. Fz. QSV
ges mitt 85% max mitt 85% 95% max ges mitt max ang. abg. wart.

[min] [sec] [sec] [sec][Pkw-E][Pkw-E][Pkw-E][Pkw-E] [-] [-] [-][Pkw-E][Pkw-E][Pkw-E] [-]

1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 A
2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 0,0 0 194 194 0 A
3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 0,0 0 15 15 0 A
4 2,4 34,7 57,0 188,7 0,0 0 0 2 8 2,0 9 4 4 0 C
5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 A
6 188,8 19,5 30,0 133,4 1,9 4 7 23 1599 2,8 23 580 578 2 B
7 65,7 12,2 14,0 43,4 0,4 1 2 8 401 1,2 8 322 322 0 A
8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 0,0 0 347 347 0 A
9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 A

10 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 A
11 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 A
12 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 A

Sum 256,8 10,5 188,7 0,2 23 1,4 23 1461

Übersicht von 16:30 bis 17:30

10 5Kfz
2194
316 3Kfz

4
4

1Kfz

5
0

6
578

1Kfz

7 32317Kfz
8 338
9 00Kfz

10
0

0Kfz

11
0

12
0

1Kfz

A

C

B

D

A=L1103alt - Brackenheimer Straße
C=Am Weihergraben
B=L1103
D=Wirtschaftsweg

Anlage 1.1.9



Verkehrsfluss - Diagramm als Kreis

Datei: Güglingen Leistung K2 Prognose 1 2035 Pkw-E_hmax spät
Projekt: Zabergäu VU Industriegebiet Langwiesen IV
Projekt-Nummer: 5381
Knoten: K2: L1103 - Brackenheimer Straße / Am Weihergraben
Stunde: Abendspitze 16:30-17:30

0  1000 Pkw-E / h

 1 : L1103alt - Brackenheimer Straße
Qa = 342
Qe = 210
Qc = 327

0  1000 Pkw-E / h

 2 : Am Weihergraben
Qa = 343
Qe = 586
Qc = 194

0  1000 Pkw-E / h

 3 : L1103
Qa = 772
Qe = 661
Qc = 8

0  1000 Pkw-E / h
 4 : Wirtschaftsweg

Qa = 0
Qe = 0
Qc = 669

Sum =  1457

Pkw-Einheiten

Planungsgruppe Kölz GmbH - Ludwigsburg

KREISEL 8.1.7

Anlage 1.1.10, 1/5



Verkehrsfluss - Diagramm als Kreuzung

Datei: Güglingen Leistung K2 Prognose 1 2035 Pkw-E_hmax spät
Projekt: Zabergäu VU Industriegebiet Langwiesen IV
Projekt-Nummer: 5381
Knoten: K2: L1103 - Brackenheimer Straße / Am Weihergraben
Stunde: Abendspitze 16:30-17:30

 1

 2

 3

 4

Qw: 0
Qr : 16
Qg : 194
Ql : 0

 S =  210

 S =  342

Qw: 4
Qr : 578
Qg : 0
Ql : 4

 S =  586

 S =  343

Qw: 0
Qr : 0
Qg : 338
Ql : 323

 S =  661

 S =  772

Qw: 0
Qr : 0
Qg : 0
Ql : 0

 S =  0  S =  0

0  500 Pkw-E / h

Sum =  1457

Pkw-Einheiten

Planungsgruppe Kölz GmbH - LudwigsburgPlanungsgruppe Kölz GmbH - Ludwigsburg

KREISEL 8.1.7

Zufahrt  1: L1103alt - Brackenheimer Straße
Zufahrt  2: Am Weihergraben
Zufahrt  3: L1103
Zufahrt  4: Wirtschaftsweg

Anlage 1.1.10, 2/5



Kapazität, mittlere Wartezeit und Staulängen    -    nur Fz.-Verkehr 

Datei: Güglingen Leistung K2 Prognose 1 2035 Pkw-E_hmax spät
Projekt: Zabergäu VU Industriegebiet Langwiesen IV
Projekt-Nummer: 5381
Knoten: K2: L1103 - Brackenheimer Straße / Am Weihergraben
Stunde: Abendspitze 16:30-17:30

Wartezeiten

1

2

3

4

n-in n-K q-Kreis q-e-vorh q-e-max x Reserve Wz QSV

Name   -   - Pkw-E/h Pkw-E/h Pkw-E/h - Pkw-E/h     s   -

L1103alt - Brackenhe. 1 1 327 210 948 0,22 738 4,9 A

Am Weihergraben 1 1 194 586 1063 0,55 477 7,5 A

L1103 1 1 8 661 1230 0,54 569 6,3 A

Wirtschaftsweg 1 1 669 0 670 0,00 670 0,0 A

Staulängen

1

2

3

4

n-in n-K q-Kreis q-e-vorh q-e-max L L-95 L-99 QSV

Name   -   - Pkw-E/h Pkw-E/h Pkw-E/h Fz Fz Fz   -

L1103alt - Brackenhe. 1 1 327 210 948 0,2 1 1 A

Am Weihergraben 1 1 194 586 1063 0,8 4 6 A

L1103 1 1 8 661 1230 0,8 3 5 A

Wirtschaftsweg 1 1 669 0 670 0,0 0 0 A

Gesamt-Qualitätsstufe  :     A

Gesamter Verkehr
Verkehr im Kreis

Zufluss über alle Zufahrten : 1457  Pkw-E/h
   davon Kraftfahrzeuge : 1457  Fz/h

Summe aller Wartezeiten : 2,7  Fz-h/h
Mittl. Wartezeit über alle Fz : 6,6  s pro Fz

Berechnungsverfahren :
Kapazität : Deutschland: HBS 2015  Kapitel L5
Wartezeit : HBS 2015 + HBS 2009 = Akcelik, Troutbeck (1991)        mit  T = 3600
Staulängen : Wu, 1997 
LOS - Einstufung : HBS (Deutschland)

Planungsgruppe Kölz GmbH - Ludwigsburg

KREISEL 8.1.7

Anlage 1.1.10, 3/5



Kapazität, mittlere Wartezeit und Staulängen    -    mit Fußgängereinfluss

Datei: Güglingen Leistung K2 Prognose 1 2035 Pkw-E_hmax spät
Projekt: Zabergäu VU Industriegebiet Langwiesen IV
Projekt-Nummer: 5381
Knoten: K2: L1103 - Brackenheimer Straße / Am Weihergraben
Stunde: Abendspitze 16:30-17:30

Wartezeiten

1

2

3

4

n-in F+R q-Kreis q-e-vorh q-e-max x Reserve Wz QSV

Name   - /h Pkw-E/h Pkw-E/h Pkw-E/h - Pkw-E/h     s   -

L1103alt - Brackenhe. 1 70 327 210 939 0,22 729 4,9 A

Am Weihergraben 1 70 194 586 1053 0,56 467 7,7 A

L1103 1 70 8 661 1218 0,54 557 6,4 A

Wirtschaftsweg 1 70 669 0 663 0,00 663 0,0 A

Staulängen

1

2

3

4

n-in F+R q-Kreis q-e-vorh q-e-max L L-95 L-99 QSV

Name   - /h Pkw-E/h Pkw-E/h Pkw-E/h Fz Fz Fz   -

L1103alt - Brackenhe. 1 70 327 210 939 0,2 1 1 A

Am Weihergraben 1 70 194 586 1053 0,9 4 6 A

L1103 1 70 8 661 1218 0,8 4 5 A

Wirtschaftsweg 1 70 669 0 663 0,0 0 0 A

Gesamt-Qualitätsstufe  :     A

Gesamter Verkehr
Verkehr im Kreis

Zufluss über alle Zufahrten : 1457  Pkw-E/h
   davon Kraftfahrzeuge : 1457  Fz/h

Summe aller Wartezeiten : 2,7  Fz-h/h
Mittl. Wartezeit über alle Fz : 6,7  s pro Fz

Berechnungsverfahren :
Kapazität : Deutschland: HBS 2015  Kapitel S5
Wartezeit : HBS 2015 + HBS 2009 = Akcelik, Troutbeck (1991)        mit  T = 3600
Staulängen : Wu, 1997 
Fußgänger-Einfluss : Stuwe, 1992
LOS - Einstufung : HBS (Deutschland)

Planungsgruppe Kölz GmbH - Ludwigsburg

KREISEL 8.1.7

Anlage 1.1.10, 4/5



Kapazität und mittlere Zeitverluste an Ausfahrten  -  mit Fußgängereinfluss

Datei : Güglingen Leistung K2 Prognose 1 2035 Pkw-E_hmax spät

Projekt : Zabergäu VU Industriegebiet Langwiesen IV

Projekt-Nummer : 5381

Knoten : K2: L1103 - Brackenheimer Straße / Am Weihergraben

Stunde : Abendspitze 16:30-17:30

Wartezeiten

1

2

3

4

n-au F+R Kapazität q-a-vorh q-a-max x Reserve mittl. Wz

Name   - /h Pkw-E/h Pkw-E/h Pkw-E/h   - Pkw-E/h s

L1103alt - Bracke 1 70 1200 342 1137 0,30 795 5

Am Weihergraben 1 70 1200 343 1137 0,30 794 5

L1103 1 70 1200 772 1137 0,68 365 10

Wirtschaftsweg 1 70 1200 0 1137 0,00 1137 0

Gesamter Verkehr

Verkehr im Kreis

Abfluss über alle Ausfahrten : 1457  Pkw-E/h
   davon Kraftfahrzeuge : 1457  Fz/h

Summe aller Wartezeiten : 3,0  Fz-h/h
Mittl. Wartezeit über alle Fz : 7,3  s pro Fz

Berechnungsverfahren :

Wartezeit : HBS 2015 + HBS 2009 = Akcelik, Troutbeck (1991)        mit  T = 3600
Fußgänger-Einfluss : Griffith (1981)

Planungsgruppe Kölz GmbH - Ludwigsburg

KREISEL 8.1.7

Anlage 1.1.10, 5/5



Übersicht von 06:30 bis 07:30

Knotenpunktbezeichung : K3
L1103 - Brackenheimer Straße / K2150 - Cleebronner Straße

Name der Datei : Güglingen Leistung K3 Bestand 2018 Pkw-E_hmax früh.EIN

Planungsgruppe Kölz GmbH - Ludwigsburg

Bearbeiter : Sbr 07.12.2018

Übersicht von 06:30 bis 07:30

Strom VZ VZ VZ VZ RS RS RS RS H H H Fz. Fz. Fz. QSV

ges mitt 85% max mitt 85% 95% max ges mitt max ang. abg. wart.

[min] [sec] [sec] [sec][Pkw-E][Pkw-E][Pkw-E][Pkw-E] [-] [-] [-][Pkw-E][Pkw-E][Pkw-E] [-]

2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 0,0 0 526 526 0 A

3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 0,0 0 139 139 0 A

4 44,6 42,1 74,0 353,2 0,6 1 3 8 101 1,6 11 64 63 1 D

6 16,3 21,6 31,0 306,2 0,2 0 1 6 59 1,3 10 45 45 0 B

7 26,9 16,8 23,0 89,8 0,2 1 1 7 136 1,4 13 96 96 0 A

8 18,2 2,9 7,0 78,0 0,2 0 2 9 226 0,6 12 371 371 0 A

Sum 106,0 5,1 353,2 0,2 9 0,4 13 1241

Übersicht von 06:30 bis 07:30

2527
3139 0Kfz

4
63

6
44

1Kfz

7 980Kfz
8 370

A

C

B

D

A=L1103 - Brackenheimer Straße Ri. Güglingen
C=K2150 - Cleebronner Straße
B=L1103 - Brackenheimer Straße Ri. Brackenheim
D=

Anlage 1.2.1



Übersicht von 06:30 bis 07:30

Knotenpunktbezeichung : K3
L1103 - Brackenheimer Straße / K2150 - Cleebronner Straße

Name der Datei : Güglingen Leistung K3 Prognose 0 2035 Pkw-E_hmax früh.EIN

Planungsgruppe Kölz GmbH - Ludwigsburg

Bearbeiter : Sbr 27.12.2018

Übersicht von 06:30 bis 07:30

Strom VZ VZ VZ VZ RS RS RS RS H H H Fz. Fz. Fz. QSV

ges mitt 85% max mitt 85% 95% max ges mitt max ang. abg. wart.

[min] [sec] [sec] [sec][Pkw-E][Pkw-E][Pkw-E][Pkw-E] [-] [-] [-][Pkw-E][Pkw-E][Pkw-E] [-]

2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 0,0 0 546 546 0 A

3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 0,0 0 156 156 0 A

4 71,8 57,2 107,0 627,3 1,0 2 5 15 160 2,1 16 75 74 1 E

6 25,4 32,5 41,0 515,4 0,3 1 2 8 81 1,7 15 47 47 0 C

7 31,6 18,1 27,0 169,1 0,3 1 2 6 162 1,6 18 105 104 1 B

8 26,1 4,0 9,0 164,7 0,3 0 2 16 312 0,8 20 386 386 0 A

Sum 154,9 7,1 627,3 0,3 16 0,5 20 1315

Übersicht von 06:30 bis 07:30

2550
3162 0Kfz

4
76

6
47

1Kfz

7 1030Kfz
8 386

A

C

B

D

A=L1103 - Brackenheimer Straße Ri. Güglingen
C=K2150 - Cleebronner Straße
B=L1103 - Brackenheimer Straße Ri. Brackenheim
D=

Anlage 1.2.2



Übersicht von 06:30 bis 07:30

Knotenpunktbezeichung : K3
L1103 - Brackenheimer Straße / K2150 - Cleebronner Straße

Name der Datei : Güglingen Leistung K3 Prognose 1 2035 Pkw-E_hmax früh.EIN

Planungsgruppe Kölz GmbH - Ludwigsburg

Bearbeiter : Sbr 20.12.2018

Übersicht von 06:30 bis 07:30

Strom VZ VZ VZ VZ RS RS RS RS H H H Fz. Fz. Fz. QSV

ges mitt 85% max mitt 85% 95% max ges mitt max ang. abg. wart.

[min] [sec] [sec] [sec][Pkw-E][Pkw-E][Pkw-E][Pkw-E] [-] [-] [-][Pkw-E][Pkw-E][Pkw-E] [-]

2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 0,0 0 271 271 0 A

3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 0,0 0 80 80 0 A

4 12,7 19,2 28,0 94,4 0,1 0 1 3 45 1,1 3 40 40 0 B

6 15,6 12,8 15,0 67,0 0,1 0 1 3 79 1,1 3 73 73 0 A

7 26,0 13,1 16,0 50,2 0,2 0 1 4 142 1,2 6 119 119 0 A

8 4,5 1,6 5,0 41,1 0,0 0 0 6 57 0,3 7 171 171 0 A

Sum 58,7 4,7 94,4 0,1 6 0,4 7 753

Übersicht von 06:30 bis 07:30
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A=L1103alt - Brackenheimer Straße Ri. Güglingen
C=K2150 - Cleebronner Straße
B=L1103alt - Brackenheimer Straße Ri. Brackenheim
D=

Anlage 1.2.3



Übersicht von 16:15 bis 17:15

Knotenpunktbezeichung : K3
L1103 - Brackenheimer Straße / K2150 - Cleebronner Straße

Name der Datei : Güglingen Leistung K3 Bestand 2018 Pkw-E_hmax.EIN

Planungsgruppe Kölz GmbH - Ludwigsburg

Bearbeiter : Sbr 09.11.2018

Übersicht von 16:15 bis 17:15

Strom VZ VZ VZ VZ RS RS RS RS H H H Fz. Fz. Fz. QSV

ges mitt 85% max mitt 85% 95% max ges mitt max ang. abg. wart.

[min] [sec] [sec] [sec][Pkw-E][Pkw-E][Pkw-E][Pkw-E] [-] [-] [-][Pkw-E][Pkw-E][Pkw-E] [-]

2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 0,0 0 525 525 0 A

3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 0,0 0 105 105 0 A

4 184,3 99,6 179,0 888,7 2,8 8 12 31 465 4,2 32 111 106 5 E

6 126,1 69,0 137,0 850,6 1,9 4 8 21 414 3,8 30 110 105 5 E

7 20,4 16,1 22,0 129,8 0,2 0 1 5 104 1,4 17 76 76 0 A

8 22,3 2,4 6,0 127,6 0,3 0 2 15 317 0,6 19 565 565 0 A

Sum 353,1 14,2 888,7 0,9 31 0,9 32 1491

Übersicht von 16:15 bis 17:15
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Anlage 1.2.4



Übersicht von 16:15 bis 17:15

Knotenpunktbezeichung : K3
L1103 - Brackenheimer Straße / K2150 - Cleebronner Straße

Name der Datei : Güglingen Leistung K3 Prognose 0 2035 Pkw-E_hmax.EIN

Planungsgruppe Kölz GmbH - Ludwigsburg

Bearbeiter : Sbr 07.12.2018

Übersicht von 16:15 bis 17:15

Strom VZ VZ VZ VZ RS RS RS RS H H H Fz. Fz. Fz. QSV

ges mitt 85% max mitt 85% 95% max ges mitt max ang. abg. wart.

[min] [sec] [sec] [sec][Pkw-E][Pkw-E][Pkw-E][Pkw-E] [-] [-] [-][Pkw-E][Pkw-E][Pkw-E] [-]

2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 0,0 0 538 538 0 A

3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 0,0 0 120 120 0 A

4 427,6 197,3 385,01362,6 6,8 20 27 59 1186 9,1 48 130 121 9 F

6 325,9 169,9 371,01324,4 5,2 14 23 44 1041 9,0 49 115 108 7 F

7 21,6 16,3 23,0 91,8 0,2 1 1 5 110 1,4 11 79 79 0 A

8 23,2 2,4 6,0 82,5 0,3 0 2 15 340 0,6 16 584 584 0 A

Sum 798,2 30,6 1362,6 2,1 59 1,7 49 1566

Übersicht von 16:15 bis 17:15
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Anlage 1.2.5



Übersicht von 16:15 bis 17:15

Knotenpunktbezeichung : K3
L1103 - Brackenheimer Straße / K2150 - Cleebronner Straße

Name der Datei : Güglingen Leistung K3 Prognose 1 2035 Pkw-E_hmax spät.EIN

Planungsgruppe Kölz GmbH - Ludwigsburg

Bearbeiter : Sbr 20.12.2018

Übersicht von 16:15 bis 17:15

Strom VZ VZ VZ VZ RS RS RS RS H H H Fz. Fz. Fz. QSV

ges mitt 85% max mitt 85% 95% max ges mitt max ang. abg. wart.

[min] [sec] [sec] [sec][Pkw-E][Pkw-E][Pkw-E][Pkw-E] [-] [-] [-][Pkw-E][Pkw-E][Pkw-E] [-]

2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 0,0 0 249 249 0 A

3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 0,0 0 61 61 0 A

4 24,1 21,0 33,0 147,6 0,2 1 1 5 87 1,3 8 69 69 0 B

6 28,8 13,4 16,0 97,4 0,2 1 1 6 153 1,2 7 129 129 0 A

7 21,9 12,5 15,0 40,8 0,1 0 1 5 120 1,1 8 105 105 0 A

8 5,4 1,1 4,0 36,3 0,0 0 0 5 71 0,2 7 286 286 0 A

Sum 80,1 5,4 147,6 0,1 6 0,5 8 898

Übersicht von 16:15 bis 17:15
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Anlage 1.2.6



Übersicht von 06:30 bis 07:30

Knotenpunktbezeichung : TZ1
K2150 - Cleebronner Straße / Langwiesenstraße

Name der Datei : Güglingen Leistung TZ1 Bestand 2018 Pkw-E_hmax früh.EIN

Planungsgruppe Kölz GmbH - Ludwigsburg

Bearbeiter : Sbr 07.12.2018

Übersicht von 06:30 bis 07:30

Strom VZ VZ VZ VZ RS RS RS RS H H H Fz. Fz. Fz. QSV

ges mitt 85% max mitt 85% 95% max ges mitt max ang. abg. wart.

[min] [sec] [sec] [sec][Pkw-E][Pkw-E][Pkw-E][Pkw-E] [-] [-] [-][Pkw-E][Pkw-E][Pkw-E] [-]

1 15,4 11,5 14,0 30,5 0,1 0 1 3 84 1,0 3 81 81 0 A

2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 0,0 0 154 154 0 A

8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 0,0 0 84 84 0 A

9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 0,0 0 68 68 0 A

10 8,7 14,9 19,0 66,5 0,1 0 1 3 37 1,1 3 35 35 0 A

12 3,0 11,4 14,0 25,7 0,0 0 0 2 16 1,0 2 16 16 0 A

Sum 27,1 3,7 66,5 0,0 3 0,3 3 437

Übersicht von 06:30 bis 07:30
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Anlage 1.3.1



Übersicht von 06:30 bis 07:30

Knotenpunktbezeichung : TZ1
K2150 - Cleebronner Straße / Langwiesenstraße

Name der Datei : Güglingen Leistung TZ1 Prognose 0 2035 Pkw-E_hmax früh.EIN

Planungsgruppe Kölz GmbH - Ludwigsburg

Bearbeiter : Sbr 07.12.2018

Übersicht von 06:30 bis 07:30

Strom VZ VZ VZ VZ RS RS RS RS H H H Fz. Fz. Fz. QSV

ges mitt 85% max mitt 85% 95% max ges mitt max ang. abg. wart.

[min] [sec] [sec] [sec][Pkw-E][Pkw-E][Pkw-E][Pkw-E] [-] [-] [-][Pkw-E][Pkw-E][Pkw-E] [-]

1 18,5 11,6 14,0 37,9 0,1 0 1 3 100 1,0 3 96 96 0 A

2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 0,0 0 164 164 0 A

8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 0,0 0 96 96 0 A

9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 0,0 0 82 82 0 A

10 10,0 15,3 19,0 85,8 0,1 0 1 4 41 1,1 4 39 39 0 A

12 3,6 11,5 14,0 28,1 0,0 0 0 2 19 1,0 2 19 19 0 A

Sum 32,1 3,9 85,8 0,0 4 0,3 4 495

Übersicht von 06:30 bis 07:30
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Anlage 1.3.2



Übersicht von 06:30 bis 07:30

Knotenpunktbezeichung : TZ1a
K2150 - Cleebronner Straße / Langwiesenstraße

Name der Datei : Güglingen Leistung TZ1a Prognose 1 2035 Pkw-E_hmax früh.EIN

Planungsgruppe Kölz GmbH - Ludwigsburg

Bearbeiter : Sbr 27.12.2018

Übersicht von 06:30 bis 07:30

Strom VZ VZ VZ VZ RS RS RS RS H H H Fz. Fz. Fz. QSV

ges mitt 85% max mitt 85% 95% max ges mitt max ang. abg. wart.

[min] [sec] [sec] [sec][Pkw-E][Pkw-E][Pkw-E][Pkw-E] [-] [-] [-][Pkw-E][Pkw-E][Pkw-E] [-]

1 22,4 15,5 21,0 91,5 0,2 1 1 4 100 1,2 4 86 86 0 A

2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 0,0 0 153 153 0 A

8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 0,0 0 74 74 0 A

9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 0,0 0 540 540 0 A

10 83,1 26,8 46,0 255,9 1,0 2 4 15 358 1,9 16 186 185 1 B

12 5,3 18,1 21,0 181,6 0,0 0 0 3 27 1,5 11 17 17 0 B

Sum 110,8 6,3 255,9 0,2 15 0,5 16 1057

Übersicht von 06:30 bis 07:30

1
90

9Kfz

2
155

8
77

9
538

0Kfz

10 187

12 171Kfz

C

B

D

A

C=
B=K2150 - Cleebronner Straße Ri. Cleebronn
D=Langwiesenstraße
A=K2150 - Cleebronner Straße Ri. L1103alt - Brackenheimer Straße

Anlage 1.3.3



Übersicht von 06:30 bis 07:30

Knotenpunktbezeichung : TZ1b
K2150 - Cleebronner Straße / L1103neu - neue Umfahrung

Name der Datei : Güglingen Leistung TZ1b Prognose 1 2035 Pkw-E_hmax früh.EIN

Planungsgruppe Kölz GmbH - Ludwigsburg

Bearbeiter : Sbr 20.12.2018

Übersicht von 06:30 bis 07:30

Strom VZ VZ VZ VZ RS RS RS RS H H H Fz. Fz. Fz. QSV

ges mitt 85% max mitt 85% 95% max ges mitt max ang. abg. wart.

[min] [sec] [sec] [sec][Pkw-E][Pkw-E][Pkw-E][Pkw-E] [-] [-] [-][Pkw-E][Pkw-E][Pkw-E] [-]

2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 0,0 0 180 180 0 A

3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 0,0 0 162 162 0 A

4 302,6 37,8 65,0 290,3 4,0 10 16 42 2320 4,8 42 481 477 4 C

6 14,4 28,5 48,0 260,7 0,2 0 1 4 115 3,8 33 30 30 0 C

7 9,8 12,7 14,0 47,4 0,1 0 1 3 49 1,0 3 47 47 0 A

8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 0,0 0 132 132 0 A

Sum 326,8 19,0 290,3 0,7 42 2,4 42 1031

Übersicht von 06:30 bis 07:30
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Anlage 1.3.4



Übersicht von 16:15 bis 17:15

Knotenpunktbezeichung : TZ1
K2150 - Cleebronner Straße / Langwiesenstraße

Name der Datei : Güglingen Leistung TZ1 Bestand 2018 Pkw-E_hmax.EIN

Planungsgruppe Kölz GmbH - Ludwigsburg

Bearbeiter : Sbr 09.11.2018

Übersicht von 16:15 bis 17:15

Strom VZ VZ VZ VZ RS RS RS RS H H H Fz. Fz. Fz. QSV

ges mitt 85% max mitt 85% 95% max ges mitt max ang. abg. wart.

[min] [sec] [sec] [sec][Pkw-E][Pkw-E][Pkw-E][Pkw-E] [-] [-] [-][Pkw-E][Pkw-E][Pkw-E] [-]

1 5,4 12,1 14,0 91,4 0,0 0 0 3 27 1,0 3 27 27 0 A

2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 0,0 0 150 150 0 A

8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 0,0 0 173 173 0 A

9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 0,0 0 70 70 0 A

10 17,4 14,4 19,0 59,1 0,1 0 1 4 79 1,1 4 72 72 0 A

12 8,5 11,9 14,0 29,0 0,0 0 0 3 45 1,0 3 43 43 0 A

Sum 31,2 3,5 91,4 0,0 4 0,3 4 535

Übersicht von 16:15 bis 17:15
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Anlage 1.3.5



Übersicht von 16:15 bis 17:15

Knotenpunktbezeichung : TZ1
K2150 - Cleebronner Straße / Langwiesenstraße

Name der Datei : Güglingen Leistung TZ1 Prognose 0 2035 Pkw-E_hmax.EIN

Planungsgruppe Kölz GmbH - Ludwigsburg

Bearbeiter : Sbr 07.12.2018

Übersicht von 16:15 bis 17:15

Strom VZ VZ VZ VZ RS RS RS RS H H H Fz. Fz. Fz. QSV

ges mitt 85% max mitt 85% 95% max ges mitt max ang. abg. wart.

[min] [sec] [sec] [sec][Pkw-E][Pkw-E][Pkw-E][Pkw-E] [-] [-] [-][Pkw-E][Pkw-E][Pkw-E] [-]

1 7,3 12,2 14,0 41,3 0,0 0 0 3 36 1,0 3 36 36 0 A

2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 0,0 0 157 157 0 A

8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 0,0 0 180 180 0 A

9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 0,0 0 80 80 0 A

10 21,9 15,0 20,0 80,1 0,2 0 1 4 99 1,1 4 88 88 0 A

12 11,5 12,1 14,0 55,7 0,1 0 1 3 61 1,1 3 57 57 0 A

Sum 40,7 4,1 80,1 0,0 4 0,3 4 598

Übersicht von 16:15 bis 17:15
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Anlage 1.3.6



Übersicht von 16:15 bis 17:15

Knotenpunktbezeichung : TZ1a
K2150 - Cleebronner Straße / Langwiesenstraße

Name der Datei : Güglingen Leistung TZ1a Prognose 1 2035 Pkw-E_hmax spät.EIN

Planungsgruppe Kölz GmbH - Ludwigsburg

Bearbeiter : Sbr 20.12.2018

Übersicht von 16:15 bis 17:15

Strom VZ VZ VZ VZ RS RS RS RS H H H Fz. Fz. Fz. QSV

ges mitt 85% max mitt 85% 95% max ges mitt max ang. abg. wart.

[min] [sec] [sec] [sec][Pkw-E][Pkw-E][Pkw-E][Pkw-E] [-] [-] [-][Pkw-E][Pkw-E][Pkw-E] [-]

1 7,5 13,7 18,0 51,6 0,1 0 1 3 34 1,0 3 33 33 0 A

2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 0,0 0 137 137 0 A

8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 0,0 0 156 156 0 A

9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 0,0 0 376 376 0 A

10 236,3 31,4 55,0 194,8 2,9 8 13 33 1731 3,8 33 452 450 2 C

12 22,4 26,7 47,0 162,2 0,3 1 1 7 173 3,4 26 50 50 0 B

Sum 266,1 13,3 194,8 0,5 33 1,6 33 1204

Übersicht von 16:15 bis 17:15
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Anlage 1.3.7



Übersicht von 16:15 bis 17:15

Knotenpunktbezeichung : TZ1b
K2150 - Cleebronner Straße / L1103neu - neue Umfahrung

Name der Datei : Güglingen Leistung TZ1b Prognose 1 2035 Pkw-E_hmax spät.EIN

Planungsgruppe Kölz GmbH - Ludwigsburg

Bearbeiter : Sbr 20.12.2018

Übersicht von 16:15 bis 17:15

Strom VZ VZ VZ VZ RS RS RS RS H H H Fz. Fz. Fz. QSV

ges mitt 85% max mitt 85% 95% max ges mitt max ang. abg. wart.

[min] [sec] [sec] [sec][Pkw-E][Pkw-E][Pkw-E][Pkw-E] [-] [-] [-][Pkw-E][Pkw-E][Pkw-E] [-]

2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 0,0 0 200 200 0 A

3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 0,0 0 393 393 0 A

4 154,7 30,9 52,0 247,8 1,9 4 7 22 830 2,8 23 301 299 2 C

6 20,0 22,4 35,0 215,1 0,2 1 1 6 126 2,3 23 54 54 0 B

7 13,4 15,1 19,0 81,2 0,1 0 1 4 58 1,1 4 53 53 0 A

8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 0,0 0 224 224 0 A

Sum 188,2 9,2 247,8 0,4 22 0,8 23 1225

Übersicht von 16:15 bis 17:15
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Anlage 1.3.8



Übersicht von 06:30 bis 07:30

Knotenpunktbezeichung : TZ3
L1103 - Brackenheimer Straße / K2064 - Stockheimer Steige

Name der Datei : Güglingen Leistung TZ3 Bestand 2018 Pkw-E_hmax früh.EIN

Planungsgruppe Kölz GmbH - Ludwigsburg

Bearbeiter : Sbr 27.12.2018

Übersicht von 06:30 bis 07:30

Strom VZ VZ VZ VZ RS RS RS RS H H H Fz. Fz. Fz. QSV

ges mitt 85% max mitt 85% 95% max ges mitt max ang. abg. wart.

[min] [sec] [sec] [sec][Pkw-E][Pkw-E][Pkw-E][Pkw-E] [-] [-] [-][Pkw-E][Pkw-E][Pkw-E] [-]

1 17,5 13,3 17,0 80,4 0,1 0 1 4 92 1,2 7 79 79 0 A

2 10,3 1,3 4,0 70,8 0,1 0 1 11 153 0,3 12 489 489 0 A

8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 0,0 0 359 359 0 A

9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 0,0 0 39 39 0 A

10 28,0 31,4 53,0 222,2 0,3 1 2 5 74 1,4 9 54 54 0 C

12 32,1 16,5 19,0 168,3 0,3 1 1 7 152 1,3 10 117 117 0 A

Sum 87,9 4,6 222,2 0,1 11 0,4 12 1137

Übersicht von 06:30 bis 07:30
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Anlage 1.4.1



Übersicht von 06:30 bis 07:30

Knotenpunktbezeichung : TZ3
L1103 - Brackenheimer Straße / K2064 - Stockheimer Steige

Name der Datei : Güglingen Leistung TZ3 Prognose 0 2035 Pkw-E_hmax früh.EIN

Planungsgruppe Kölz GmbH - Ludwigsburg

Bearbeiter : Sbr 27.12.2018

Übersicht von 06:30 bis 07:30

Strom VZ VZ VZ VZ RS RS RS RS H H H Fz. Fz. Fz. QSV

ges mitt 85% max mitt 85% 95% max ges mitt max ang. abg. wart.

[min] [sec] [sec] [sec][Pkw-E][Pkw-E][Pkw-E][Pkw-E] [-] [-] [-][Pkw-E][Pkw-E][Pkw-E] [-]

1 18,7 13,8 18,0 82,7 0,1 0 1 4 101 1,2 12 81 81 0 A

2 13,1 1,5 4,0 79,9 0,1 0 1 11 191 0,4 13 512 512 0 A

8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 0,0 0 375 375 0 A

9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 0,0 0 49 49 0 A

10 41,2 35,4 59,0 324,0 0,5 1 2 10 112 1,6 18 70 70 0 C

12 39,2 19,0 26,0 307,8 0,4 1 2 14 191 1,5 19 123 123 0 B

Sum 112,1 5,6 324,0 0,2 14 0,5 19 1211

Übersicht von 06:30 bis 07:30
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Anlage 1.4.2



Übersicht von 06:30 bis 07:30

Knotenpunktbezeichung : TZ3
L1103 - Brackenheimer Straße / K2064 - Stockheimer Steige

Name der Datei : Güglingen Leistung TZ3 Prognose 1 2035 Pkw-E_hmax früh.EIN

Planungsgruppe Kölz GmbH - Ludwigsburg

Bearbeiter : Sbr 27.12.2018

Übersicht von 06:30 bis 07:30

Strom VZ VZ VZ VZ RS RS RS RS H H H Fz. Fz. Fz. QSV

ges mitt 85% max mitt 85% 95% max ges mitt max ang. abg. wart.

[min] [sec] [sec] [sec][Pkw-E][Pkw-E][Pkw-E][Pkw-E] [-] [-] [-][Pkw-E][Pkw-E][Pkw-E] [-]

1 16,3 11,9 14,0 40,0 0,1 0 1 4 90 1,1 6 82 82 0 A

2 3,2 0,7 4,0 36,4 0,0 0 0 4 45 0,2 6 264 264 0 A

8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 0,0 0 172 172 0 A

9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 0,0 0 50 50 0 A

10 21,1 18,2 27,0 77,1 0,2 1 1 5 84 1,2 6 70 70 0 B

12 25,8 12,6 14,0 59,5 0,2 0 1 6 141 1,1 6 123 123 0 A

Sum 66,5 5,2 77,1 0,1 6 0,5 6 761

Übersicht von 06:30 bis 07:30
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A=L1103alt - Brackenheimer Straße Ri. Güglingen
C=
B=L1103alt - Brackenheimer Straße Ri. Brackenheim
D=K2064 - Stockheimer Steige

Anlage 1.4.3



Übersicht von 16:45 bis 17:45

Knotenpunktbezeichung : TZ3
L1103 - Brackenheimer Straße / K2064 - Stockheimer Steige

Name der Datei : Güglingen Leistung TZ3 Bestand 2018 Pkw-E_hmax.EIN

Planungsgruppe Kölz GmbH - Ludwigsburg

Bearbeiter : Sbr 09.11.2018

Übersicht von 16:45 bis 17:45

Strom VZ VZ VZ VZ RS RS RS RS H H H Fz. Fz. Fz. QSV

ges mitt 85% max mitt 85% 95% max ges mitt max ang. abg. wart.

[min] [sec] [sec] [sec][Pkw-E][Pkw-E][Pkw-E][Pkw-E] [-] [-] [-][Pkw-E][Pkw-E][Pkw-E] [-]

1 38,1 16,3 22,0 107,3 0,3 1 2 6 225 1,6 20 140 140 0 A

2 31,0 3,9 10,0 103,1 0,4 1 2 17 438 0,9 21 478 477 1 A

8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 0,0 0 509 509 0 A

9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 0,0 0 62 62 0 A

10 54,3 69,3 104,0 695,9 0,8 1 3 17 113 2,4 34 47 46 1 E

12 68,7 35,5 38,0 682,3 0,9 3 6 30 263 2,3 33 116 115 1 C

Sum 192,0 8,5 695,9 0,4 30 0,8 34 1351

Übersicht von 16:45 bis 17:45
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A=L1103 - Brackenheimer Straße Ri. Güglingen
C=
B=L1103 - Brackenheimer Straße Ri. Brackenheim
D=K2064 - Stockheimer Steige

Anlage 1.4.4



Übersicht von 16:45 bis 17:45

Knotenpunktbezeichung : TZ3
L1103 - Brackenheimer Straße / K2064 - Stockheimer Steige

Name der Datei : Güglingen Leistung TZ3 Prognose 0 2035 Pkw-E_hmax.EIN

Planungsgruppe Kölz GmbH - Ludwigsburg

Bearbeiter : Sbr 07.12.2018

Übersicht von 16:45 bis 17:45

Strom VZ VZ VZ VZ RS RS RS RS H H H Fz. Fz. Fz. QSV

ges mitt 85% max mitt 85% 95% max ges mitt max ang. abg. wart.

[min] [sec] [sec] [sec][Pkw-E][Pkw-E][Pkw-E][Pkw-E] [-] [-] [-][Pkw-E][Pkw-E][Pkw-E] [-]

1 42,2 17,3 24,0 112,7 0,4 1 2 9 266 1,8 26 146 146 0 A

2 38,3 4,7 11,0 96,7 0,5 1 3 19 536 1,1 27 486 486 0 A

8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 0,0 0 531 531 0 A

9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 0,0 0 72 72 0 A

10 82,6 73,8 139,0 629,1 1,2 3 5 15 178 2,6 24 67 66 1 E

12 89,0 41,7 70,0 591,2 1,2 2 6 21 323 2,5 23 128 127 1 D

Sum 252,1 10,6 629,1 0,5 21 0,9 27 1432

Übersicht von 16:45 bis 17:45
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A=L1103 - Brackenheimer Straße Ri. Güglingen
C=
B=L1103 - Brackenheimer Straße Ri. Brackenheim
D=K2064 - Stockheimer Steige

Anlage 1.4.5



Übersicht von 16:45 bis 17:45

Knotenpunktbezeichung : TZ3
L1103 - Brackenheimer Straße / K2064 - Stockheimer Steige

Name der Datei : Güglingen Leistung TZ3 Prognose 1 2035 Pkw-E_hmax spät.EIN

Planungsgruppe Kölz GmbH - Ludwigsburg

Bearbeiter : Sbr 20.12.2018

Übersicht von 16:45 bis 17:45

Strom VZ VZ VZ VZ RS RS RS RS H H H Fz. Fz. Fz. QSV

ges mitt 85% max mitt 85% 95% max ges mitt max ang. abg. wart.

[min] [sec] [sec] [sec][Pkw-E][Pkw-E][Pkw-E][Pkw-E] [-] [-] [-][Pkw-E][Pkw-E][Pkw-E] [-]

1 31,4 12,8 16,0 60,9 0,2 1 1 5 174 1,2 10 147 147 0 A

2 6,5 1,7 6,0 51,4 0,1 0 0 8 87 0,4 9 226 226 0 A

8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 0,0 0 261 261 0 A

9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 0,0 0 73 73 0 A

10 24,1 22,9 36,0 169,8 0,3 1 1 5 81 1,3 6 63 63 0 B

12 27,7 13,5 17,0 120,9 0,2 1 1 7 147 1,2 8 123 123 0 A

Sum 89,7 6,0 169,8 0,1 8 0,5 10 893

Übersicht von 16:45 bis 17:45
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A=L1103alt - Brackenheimer Straße Ri. Güglingen
C=
B=L1103alt - Brackenheimer Straße Ri. Brackenheim
D=K2064 - Stockheimer Steige

Anlage 1.4.6
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Leistungsfähigkeit “Prognose 2035 - PLANFALL 0“ - Morgenspitze

Variante:
K2 als Kreisverkehr
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Qualitätsstufen Verkehrsablauf
QSV A-F in einer Skala
von A (Bestnote)
bis F (rechnerische Überlastung)

Leistungsfähigkeit “Prognose 2035 - PLANFALL 0“ - Abendspitze

Variante:
K2 als Kreisverkehr

Anlage 1.5.4



Ri. Pfaffenhofen
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Qualitätsstufen Verkehrsablauf
QSV A-F in einer Skala
von A (Bestnote)
bis F (rechnerische Überlastung)

Leistungsfähigkeit “Prognose 2035 - PLANFALL 1“ - Morgenspitze

Variante:
K2 als Kreisverkehr

Anlage 1.5.5
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Qualitätsstufen Verkehrsablauf
QSV A-F in einer Skala
von A (Bestnote)
bis F (rechnerische Überlastung)

Leistungsfähigkeit “Prognose 2035 - PLANFALL 1“ - Abendspitze

Variante:
K2 als Kreisverkehr

Anlage 1.5.6
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VU GI Langwiesen IV

Q1-14 DTV-Querschnitt Anlage 2.1



ZVW ZABERGÄU - VU LANGWIESEN IV
DATENBASIS FÜR SCHALLTECHNISCHE UNTERSUCHUNG

ANALYSE 2018 DTVWerktag
DTV-

Jahresmittelwert
Kfz/24h Kfz/24h Kfz/16h SV�2,8to Kfz/8h SV�2,8to

Q 1
K2150 / Cleebronner Straße

zwischen Zu den Weiherwiesen
und Langwiesenstraße

4.200 3.861 3.545 381 316 26

Q 2 K2150 4.600 4.184 3.873 391 311 23

Q 3
Langwiesenstraße

zwischen K2150 / Cleebronner Straße
und Am Weihergraben

2.300 2.136 1.977 227 159 12

Q 4
Langwiesenstraße

zwischen Am Weihergraben
und Maybachstraße

2.000 1.796 1.671 196 125 11

Q 5 Maybachstraße 1.700 1.517 1.345 309 172 21

Q 6
Am Weihergraben

zwischen Am Weihergraben
und Maybachstraße

2.700 2.456 2.248 366 208 28

Q 7
Am Weihergraben

zwischen L1103 / Brackenheimer Straße
und Am Weihergraben

3.400 3.074 2.813 374 261 28

Q 8
L1103

zwischen Güglingen-Frauenzimmern
und Brackenheim

14.100 12.912 11.924 989 988 47

DTV-16h 
06:00-22:00 UHR

DTV-8h 
22:00-06:00 UHR

Anlage 2.2, 1/2



ZVW ZABERGÄU - VU LANGWIESEN IV
DATENBASIS FÜR SCHALLTECHNISCHE UNTERSUCHUNG

ANALYSE 2018 DTVWerktag
DTV-

Jahresmittelwert
Kfz/24h Kfz/24h Kfz/16h SV�2,8to Kfz/8h SV�2,8to

DTV-16h 
06:00-22:00 UHR

DTV-8h 
22:00-06:00 UHR

Q 9
L1103 / Brackenheimer Straße

zwischen Albert Amos GmbH
und Am Weihergraben

11.900 10.901 10.066 815 835 39

Q 10
L1103 / Brackenheimer Straße

zwischen K2064 / Stockheimer Steige
und Albert Amos GmbH

12.000 10.939 10.102 817 837 39

Q 11 K2064 / Stockheimer Steige 3.700 3.396 3.200 311 196 11

Q 12
L1103 / Brackenheimer Straße

zwischen K2150 / Cleebronner Straße
und Obergasse

13.100 11.935 11.035 938 900 43

Q 13
K2150 / Cleebronner Straße

zwischen L1103 / Brackenheimer Straße
und Wettegasse

4.300 3.912 3.591 378 321 26

Q 14
L1103 / Brackenheimer Straße

zwischen Mühlgasse
und K2150 / Cleebronner Straße

13.500 12.362 11.430 979 932 45

Anlage 2.2, 2/2



ZVW ZABERGÄU - VU LANGWIESEN IV
DATENBASIS FÜR SCHALLTECHNISCHE UNTERSUCHUNG

DTVWerktag
DTV-

Jahresmittelwert
Kfz/24h Kfz/24h Kfz/16h SV�2,8to Kfz/8h SV�2,8to

Q 1
K2150 / Cleebronner Straße

zwischen Zu den Weiherwiesen
und Langwiesenstraße

4.500 4.092 3.757 441 335 30

Q 2 K2150 4.900 4.453 4.122 453 331 26

Q 3
Langwiesenstraße

zwischen K2150 / Cleebronner Straße
und Am Weihergraben

2.600 2.380 2.203 265 177 14

Q 4
Langwiesenstraße

zwischen Am Weihergraben
und Maybachstraße

2.200 2.040 1.898 235 142 13

Q 5 Maybachstraße 2.600 2.381 2.111 485 270 33

Q 6
Am Weihergraben

zwischen Am Weihergraben
und Maybachstraße

3.400 3.074 2.813 502 261 38

Q 7
Am Weihergraben

zwischen L1103 / Brackenheimer Straße
und Am Weihergraben

4.000 3.692 3.379 549 313 42

Q 8
L1103

zwischen Güglingen-Frauenzimmern
und Brackenheim

15.200 13.872 12.810 1.227 1.062 59

DTV-16h 
06:00-22:00 UHR

DTV-8h 
22:00-06:00 UHR

PROGNOSE 2035, Planfall 0A
OHNE Langwiesen IV

Anlage 2.3, 1/2



ZVW ZABERGÄU - VU LANGWIESEN IV
DATENBASIS FÜR SCHALLTECHNISCHE UNTERSUCHUNG

DTVWerktag
DTV-

Jahresmittelwert
Kfz/24h Kfz/24h Kfz/16h SV�2,8to Kfz/8h SV�2,8to

DTV-16h 
06:00-22:00 UHR

DTV-8h 
22:00-06:00 UHR

PROGNOSE 2035, Planfall 0A
OHNE Langwiesen IV

Q 9
L1103 / Brackenheimer Straße

zwischen Albert Amos GmbH
und Am Weihergraben

12.500 11.456 10.579 969 877 46

Q 10
L1103 / Brackenheimer Straße

zwischen K2064 / Stockheimer Steige
und Albert Amos GmbH

12.600 11.520 10.638 971 882 46

Q 11 K2064 / Stockheimer Steige 4.000 3.649 3.439 367 210 13

Q 12
L1103 / Brackenheimer Straße

zwischen K2150 / Cleebronner Straße
und Obergasse

13.600 12.477 11.537 1.086 940 50

Q 13
K2150 / Cleebronner Straße

zwischen L1103 / Brackenheimer Straße
und Wettegasse

4.500 4.128 3.789 433 339 30

Q 14
L1103 / Brackenheimer Straße

zwischen Mühlgasse
und K2150 / Cleebronner Straße

14.300 13.028 12.046 1.156 982 53

Anlage 2.3, 2/2



ZVW ZABERGÄU - VU LANGWIESEN IV
DATENBASIS FÜR SCHALLTECHNISCHE UNTERSUCHUNG

DTVWerktag
DTV-

Jahresmittelwert
Kfz/24h Kfz/24h Kfz/16h SV�2,8to Kfz/8h SV�2,8to

Q 1
K2150 / Cleebronner Straße

zwischen Zu den Weiherwiesen
und Langwiesenstraße

4.600 4.208 3.863 460 345 32

Q 2 K2150 4.900 4.503 4.168 459 335 26

Q 3
Langwiesenstraße

zwischen K2150 / Cleebronner Straße
und Am Weihergraben

2.800 2.553 2.363 291 190 15

Q 4
Langwiesenstraße

zwischen Am Weihergraben
und Maybachstraße

2.400 2.214 2.060 260 154 14

Q 5 Maybachstraße 3.600 3.259 2.890 553 369 38

Q 6
Am Weihergraben

zwischen Am Weihergraben
und Maybachstraße

4.000 3.615 3.308 545 307 41

Q 7
Am Weihergraben

zwischen L1103 / Brackenheimer Straße
und Am Weihergraben

4.600 4.232 3.873 592 359 45

Q 8
L1103

zwischen Güglingen-Frauenzimmern
und Brackenheim

15.600 14.240 13.150 1.245 1.090 60

PROGNOSE 2035, Planfall 0
MIT Langwiesen IV, aber OHNE Umfahrung

DTV-16h 
06:00-22:00 UHR

DTV-8h 
22:00-06:00 UHR

Anlage 2.4, 1/2



ZVW ZABERGÄU - VU LANGWIESEN IV
DATENBASIS FÜR SCHALLTECHNISCHE UNTERSUCHUNG

DTVWerktag
DTV-

Jahresmittelwert
Kfz/24h Kfz/24h Kfz/16h SV�2,8to Kfz/8h SV�2,8to

PROGNOSE 2035, Planfall 0
MIT Langwiesen IV, aber OHNE Umfahrung

DTV-16h 
06:00-22:00 UHR

DTV-8h 
22:00-06:00 UHR

Q 9
L1103 / Brackenheimer Straße

zwischen Albert Amos GmbH
und Am Weihergraben

12.600 11.497 10.617 957 880 46

Q 10
L1103 / Brackenheimer Straße

zwischen K2064 / Stockheimer Steige
und Albert Amos GmbH

12.600 11.561 10.676 959 885 46

Q 11 K2064 / Stockheimer Steige 4.100 3.752 3.536 374 216 14

Q 12
L1103 / Brackenheimer Straße

zwischen K2150 / Cleebronner Straße
und Obergasse

13.600 12.408 11.473 1.068 935 49

Q 13
K2150 / Cleebronner Straße

zwischen L1103 / Brackenheimer Straße
und Wettegasse

4.600 4.244 3.896 452 348 31

Q 14
L1103 / Brackenheimer Straße

zwischen Mühlgasse
und K2150 / Cleebronner Straße

14.300 13.082 12.096 1.156 986 53

Anlage 2.4, 2/2
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DTV-Querschnitteplan für schalltechnische Untersuchung, Planfall 1
LUDWIGSBURG

DEZ. 2018

VU GI Langwiesen IV

Q1-16 DTV-Querschnitt Anlage 2.5



ZVW ZABERGÄU - VU LANGWIESEN IV
DATENBASIS FÜR SCHALLTECHNISCHE UNTERSUCHUNG

DTVWerktag
DTV-

Jahresmittelwert
Kfz/24h Kfz/24h Kfz/16h SV�2,8to Kfz/8h SV�2,8to

Q 1
K2150 / Cleebronner Straße

zwischen Zu den Weiherwiesen
und Langwiesenstraße

3.800 3.474 3.190 282 284 20

Q 2
K2150

zwischen Langwiesenstraße
und L1103neu

8.900 8.167 7.560 674 607 35

Q 3
Langwiesenstraße

zwischen K2150 / Cleebronner Straße
und Am Weihergraben

9.800 8.959 8.292 651 667 32

Q 4
Langwiesenstraße

zwischen Am Weihergraben
und Maybachstraße

9.400 5.851 5.444 623 407 32

Q 5 Maybachstraße 3.600 3.259 2.890 553 369 38

Q 6
Am Weihergraben

zwischen Am Weihergraben
und Maybachstraße

11.000 10.056 9.204 1.189 852 65

Q 7
Am Weihergraben

zwischen L1103 / Brackenheimer Straße
und Am Weihergraben

11.600 10.605 9.705 1.236 900 69

Q 8
L1103

zwischen Güglingen-Frauenzimmern
und Brackenheim

15.900 14.514 13.403 1.269 1.111 61

Q 9
L1103alt / Brackenheimer Straße

zwischen Albert Amos GmbH
und Am Weihergraben

5.900 5.394 4.981 619 413 30

PROGNOSE 2035, Planfall 1
MIT Langwiesen IV und MIT Umfahrung

DTV-16h 
06:00-22:00 UHR

DTV-8h 
22:00-06:00 UHR

Anlage 2.6, 1/2



ZVW ZABERGÄU - VU LANGWIESEN IV
DATENBASIS FÜR SCHALLTECHNISCHE UNTERSUCHUNG

DTVWerktag
DTV-

Jahresmittelwert
Kfz/24h Kfz/24h Kfz/16h SV�2,8to Kfz/8h SV�2,8to

PROGNOSE 2035, Planfall 1
MIT Langwiesen IV und MIT Umfahrung

DTV-16h 
06:00-22:00 UHR

DTV-8h 
22:00-06:00 UHR

Q 10
L1103alt / Brackenheimer Straße

zwischen K2064 / Stockheimer Steige
und Albert Amos GmbH

6.000 5.485 5.065 621 420 30

Q 11 K2064 / Stockheimer Steige 4.100 3.752 3.536 374 216 14

Q 12
L1103alt / Brackenheimer Straße

zwischen K2150 / Cleebronner Straße
und Obergasse

7.000 6.399 5.917 726 482 33

Q 13
K2150 / Cleebronner Straße

zwischen L1103alt / Brackenheimer Str.
und Wettegasse

3.800 3.474 3.189 282 285 20

Q 14
L1103alt / Brackenheimer Straße

zwischen Mühlgasse
und K2150 / Cleebronner Straße

7.000 6.399 5.917 726 482 33

Q 15
L1103neu

zwischen Güglingen
und Güglingen-Frauenzimmern

8.100 7.405 6.855 612 550 32

Q 16
K2150

zwischen L1103neu
und K2067

5.100 4.662 4.315 475 347 27

Anlage 2.6, 2/2
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1  EiŶführuŶg  

Durch die Erweiterung des Gewerbegebiets Langwiesen muss für eine Radverbindung zwi-

schen Botenheim und Frauenzimmern, die von den Baumaßnahmen betroffen sein wird, 

eine alternative Verbindung gefunden werden. Die Radverbindung ist sowohl Teil des Rad-

netzes des Landkreises Heilbronn (vgl. Radverkehrskonzept Landkreis Heilbronn 2018) als 

auĐh der touristisĐheŶ Route „KR 1 - HeuĐhelďerg RuŶde“. 

Dieser Bericht erläutert und evaluiert verschiedene mögliche alternative Trassenführungen 

für die Radverbindung. Ziel ist es, eine Trassenführung zu finden, die die bisherige Führung 

in allen Belangen bestmöglich ersetzt. 

 

2  Var iaŶteŶ  

Eine Untersuchung des Gebiets zwischen Botenheim, Brackenheim und Frauenzimmern 

ergab sechs mögliche Varianten (s. Abb. 1). Die Varianten 1.1, 1.2 und 1.3 halten sich an die 
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bisherige Trassenführung und umgehen das geplante Gewerbegebiet südlich möglichst 

kleinräumig. Dabei wird zu großen Teilen auf den bisherigen Bestand zurückgegriffen. Es 

fallen nur wenige bauliche Maßnahmen an. Die Varianten 3 und 4 umgehen das 

Gewerbegebiet nördlich und führen größtenteils auf Wegen, die bisher nicht zum 

Radverkehrsnetz des Landkreises Heilbronn gehören. Trotz dessen, dass die Varianten 3 

und 4 größtenteils auf bestehende Wirtschaftswege zurückgreifen, sind hierfür deutlich 

mehr bauliche Maßnahmen nötig. Auch die Variante 2 führt zum großen Teil auf bereits 

bestehenden Wegen, durchfährt aber das Gewerbegebiet auf Wegen, die im 

Bebauungsplan festgeschrieben sind (vgl. Anlage 1: Bebauungsplan). 

 

Abbildung 1: Übersicht des Untersuchungsgebiets mit den verschiedenen Varianten 

In Anlage 2 findet sich eine detaillierte Führung der Varianten.  

Im folgenden Kapitel werden die einzelnen Varianten und die dazugehörigen Maßnahmen 

näher erläutert. Diese werden im Anschluss daran in Kapitel 4 bewertet. 

 

3  MaßŶahŵeŶ  

Um die Varianten zu erschließen und auf ihnen einen Mindeststandard an Sicherheit und 

Fahrkomfort zu gewährleisten, sind für jede Variante bauliche Maßnahmen notwendig. Die 

Varianten werden in diesem Kapitel kurz erläutert und sind in den Anlagen 2-7 detailliert 
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dargestellt. Die Maßnahmen bilden außerdem die Grundlage für die Bewertung der Varian-

ten.  

Die Anpassung der Fahrradwegweisung und die eventuelle Anpassung von Verkehrszeichen 

wurden hier nicht berücksichtigt, da diese für jede Variante durchgeführt werden müssen 

und somit keinen Einfluss auf die Bewertung der Varianten haben. Die Neubaumaßnahmen 

entlang der Kreisstraße 2150 decken sich mit Maßnahme 076 aus dem Radverkehrskonzept 

2018 des Landkreises Heilbronn, an dem sich diese Untersuchung orientiert hat (vgl. Anlage 

9: Maßnahmendatenblatt). 

 

3.1 Variante 1.1 (vgl. Anlage 3) 

Da Variante 1.1 zu großen Teilen der Führung des aktuell existenten Radweges folgt, ist hier 

nur eine Maßnahme notwendig: Die Variante soll das Gewerbegebiet im Süden umfahren. 

Hier existiert aktuell nur teilweise ein Weg. Somit müssen in dieser Variante ca. 450 m Weg 

neu gebaut werden. Der Neubau ist so im Bebauungsplan des Gewerbegebiets vorgesehen 

(vgl. Anlage 1: Bebauungsplan). 

3.2 Variante 1.2 (vgl. Anlage 4) 

Auch Variante 1.2 verläuft zu großen Teilen entlang des bereits existierenden Weges, führt 

aber nicht wie Variante 1.1 östlich entlang des Gewerbegebiets zurück auf den existieren-

den Weg. Stattdessen führt sie auf einem bereits bestehenden Wirtschaftsweg direkt zur 

Kreisstraße. Der Wirtschaftsweg muss für diese Variante asphaltiert werden. Da entlang der 

Kreisstraße bisher kein Radweg existiert, muss auch für diese Variante ca. 450 m Weg neu 

gebaut werden. Diese Maßnahme ist auch Teil des Radverkehrskonzept 2018 des Landkrei-

ses Heilbronn. 

3.3 Variante 1.3 (vgl. Anlage 5) 

Die Führung der Variante entspricht Variante 1.2, kreuzt jedoch die Kreisstraße und führt 

entlang eines existierenden Wirtschaftswegs und eines Radwegeneubaus auf den Weg, den 

die touristisĐhe Radroute „KR 1 – HeuĐhelďerg RuŶde“ Ŷutzt. Die VariaŶte ďietet soŵit 
mehr Direktheit als die Varianten 1.1 und 1.2. Für diese Variante müssen jedoch ca. 400 m 

Wirtschaftswege asphaltiert werden und ca. 400 m Radwege neu gebaut werden. Außer-

dem wird Grunderwerb nötig sein. 

3.4 Variante 2 (vgl. Anlage 6) 

Variante 2 basiert auf einem unbefestigten Feldweg, der im Bebauungsplan festgeschrieben 

ist und das geplante Gewerbegebiet im Norden kreuzt. Um einen ausreichenden Standard 

zu bieten, muss dieser jedoch ausgebaut und asphaltiert werden. Da die Variante sonst auf 

größtenteils bestehenden Wegen verläuft, sind für diese Variante ca. 850 m Neubau (inklu-
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sive des im Bebauungsplan festgeschriebenen Weges), sowie ca. 550 m Asphaltierung und 

ca. 100 m Ausbau eines bestehenden Gehwegs entlang der Maybachstraße notwendig, auf 

dem die Variante führen soll. Des Weiteren sollte die Überführung der Maybachstraße 

durch Markierungen gesichert werden, da diese am Ende einer Kurve liegt. Auch in dieser 

und den folgenden zwei Varianten ist ein straßenbegleitender Radweg entlang der Kreis-

straße 2150 vorgesehen, wie im Radverkehrskonzept 2018 des Landkreises Heilbronn fest-

geschrieben. 

3.5 Variante 3 (vgl. Anlage 7) 

Variante 3 umgeht das geplante Gewerbegebiet nördlich entlang der Langwiesenstraße und 

folgt ansonsten größtenteils Variante 2. Auch für diese Variante wird eine markierte Über-

führung der Maybachstraße empfohlen. Des Weiteren sind ca. 200 m Ausbau eines beste-

henden Gehweges entlang der Maybachstraße notwendig, auf dem die Variante führen soll, 

und außerdem ca. 200 m Radwegeneubau entlang der Kreisstraße. 

3.6 Variante 4 (vgl. Anlage 8) 

Variante 4 umgeht das geplante Gewerbegebiet, wie Variante 3, nördlich entlang der Lang-

wiesenstraße, kreuzt dann aber nicht die Zaber sondern führt entlang des Klärwerks auf 

einen bereits bestehenden Weg. Vor allem entlang des Klärwerks müssen Wege asphaltiert 

und neu gebaut werden. Für Variante 4 müssen somit ca. 400 m Radwege neu gebaut wer-

den und ca. 300 m Wirtschaftswege asphaltiert werden. Entlang des Klärwerks steigt die 

Variante kurzzeitig stark an. Außerdem damit zu rechnen, dass entlang der Kläranlage 

Grunderwerb nötig sein wird. 

 

4  BewertuŶg  

Die Bewertung der Varianten erfolgt anhand der fünf KriterieŶ „Kosten“, „Attraktivität“, 

„Grunderwerb“, „Uŵǁelt uŶd Natur“ uŶd „DistaŶz“. Alle Kriterien können dabei mit 1 

Punkt (schlecht), 2 Punkten (neutral) oder 3 Punkten (gut) bewertet werden. Aus den Be-

wertungen ergibt sich eine Bewertungsmatrix, in der die verschiedenen Varianten gegen-

übergestellt werden. 

Da ŵit der „HeuĐhelďerg RuŶde“ eiŶe touristisĐhe Route auf der Radverbindung verläuft, 

ǁurde das Kriteriuŵ „Attraktiǀität“ geǁählt. Das Kriteriuŵ ďerüĐksiĐhtigt auĐh SteiguŶgeŶ 
und Zeitverluste durch Knotenpunkte. 
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Das Kriteriuŵ „Uŵǁelt uŶd Natur“ ergiďt siĐh eiŶerseits aus SĐhutzgeďieteŶ, die durĐh die 
Maßnahmen betroffen sind und andererseits aus der Größe der zu versiegelnden Fläche. 

Das Kriterium „KosteŶ“ geht aus den hier geplanten Maßnahmen für die einzelnen Varian-

ten hervor. Es ist zu beachten, dass die Kosten nur auf Basis einer groben Schätzung bewer-

tet wurden und somit keine konkreten Aussagen gemacht werden können. Die genauen 

Kosten müssen in einer tiefergehenden Untersuchung ermittelt werden. Der eventuell be-

nötigte Grunderwerb schlägt sich nicht in den Kosten nieder, sondern ist als gesondertes 

Kriterium aufgeführt. 

Das Kriteriuŵ „DistaŶz“ ďezieht siĐh auf die LäŶge der VariaŶteŶ. 

Tabelle 1: Variantenbewertung 

                           Varianten            

Kriterien 

1.1 1.2 1.3 2 3 4 

Kosten Gut      

(3P) 

Gut      

(3P) 

Mittel   

(2P) 

Schlecht 

(1P) 

Mittel   

(2P) 

Schlecht 

(1P) 

Attraktivität Gut      

(3P) 

Mittel   

(2P) 

Gut      

(3P) 

Mittel   

(2P) 

Schlecht 

(1P) 

Schlecht 

(1P) 

Grunderwerb Gut      

(3P) 

Mittel  

(2P) 

Schlecht 

(1P) 

Mittel  

(2P) 

Mittel  

(2P) 

Schlecht 

(1P) 

Umwelt und Natur Mittel  

(2P) 

Mittel  

(2P) 

Schlecht 

(1P) 

Mittel  

(2P) 

Gut      

(3P) 

Schlecht 

(1P) 

Distanz Mittel  

(2P) 

Mittel  

(2P) 

Gut      

(3P) 

Schlecht 

(1P) 

Schlecht 

(1P) 

Schlecht 

(1P) 

Summe 13 11 10 8 9 5 

 

5  EŵpfehluŶg  

Aus der Variantenbewertung geht hervor, dass Variante 1.1 vor den Varianten 1.2 und 1.3 

am besten abschneidet. Die Varianten 2, 3 und 4 werden deutlich schlechter bewertet.  

Obwohl Variante 1.1 am besten bewertet wird, erreicht sie nicht den gleichen Standard für 

Radfahrende, wie die bisherige Führung. Vor allem in Attraktivität und Distanz ist Variante 1 

schlechter. 
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VariaŶte 1.3 hiŶgegeŶ kaŶŶ iŶ deŶ für die RadfahreŶdeŶ ǁiĐhtigeŶ KriterieŶ „Attraktivität“ 
uŶd „DistaŶz“ an die bisherige Führung anknüpfen. Die Variante ist vor allem aufgrund der 

höheren Kosten durch Maßnahmen und Grunderwerb schlechter bewertet als Variante 1.1. 

Im Sinne des Radverkehrs wird somit die Variante 1.3 für die Umsetzung empfohlen.  

Falls eine Umsetzung der Varianten 1.x nicht möglich ist, werden die Varianten 2 oder 3 

empfohlen. Beide Varianten sind auf Grund der hohen Kosten sowie der geringen Qualität 

in keinem Fall den ersten drei Varianten vorzuziehen. 

Variante 4 kann in keinem Fall empfohlen werden, da sie durch die Führung nördlich des 

Gewerbegebiets und die Steigung an der Kläranlage unattraktiv für Radfahrende ist. Auch 

werden für die Variante durch Grunderwerb und die aufgeführten Maßnahmen hohe Kos-

ten erwartet. 
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Maßnahmendatenblatt Radverkehrskonzept 

Landkreis Heilbronn - Maßnahme-Nr.:
ENTWURF

IST-Zustand: Es existiert kein straßenbegleitender Geh- und Radweg. Der Radverkehr wird auf der Fahrbahn geführt.

Kommune 1: Cleebronn

Begründung: Die Führung auf der Fahrbahn ist aufgrund des hohen Verkehrsaufkommens und den hohen 

Geschwindigkeiten des Kfz-Verkehrs nur bedingt für Radfahrer geeignet.

Direktheit: GutVerkehrssicherheit: GutFahrkomfort: Gut

Maßnahme:

Direktheit: GutVerkehrssicherheit: MittelFahrkomfort: Schlecht

Grobkostenschätzung (ohne Planung und Eingriffs-Ausgleich): 625.000 €

Priorität: C

Verbindung: Frauenzimmern - Cleebronn

Kosten-Nutzen-Verhältnis: Mittel

Lage:

Kommune 2: -

Maßnahmentyp: Neubau Radweg

Länge: 2.400 m

Baulast: Landkreis Heilbronn

Hinweis:

Alternative: -

Schulverbindung: nein

DTV: 4.435 Kfz/24 h Netz-Kategorie: Nahräumliche Verbindung

Straße: K 2150

Fotos:

HBN212

Schutzgeb.: -

Neubau eines straßenbegleitenden Geh- und Radweges mit gesicherten Übergängen zwischen Fahrbahn und 

Radweg an Anfang und Ende.

Radverkehrskonzept Landkreis Heilbronn November 2018Blatt-Nr. 076
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Teil 2 
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Umweltplanung Dr. Münzingb Neubrunnenstr. 18b 74223 F lein 
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1. E inleitung und Planungsvorgaben 

Mit dem vorhabenbezogenen Bebauungsplan gem. §  12 BauGB „Langwiesen IV“ sollen die planungsc

rechtlichen Voraussetzungen für den Neubau eines Werkes eines im Zabergäu ansässigen Gewerbebec

triebs aus der Gerüstbaubranche geschaffen werden. 

Auf ca. 10 ha F läche sollen u.a. Gebäude für eine Verzinkerei und Produktionsanlagen sowie Lagerfläc

chen für R ohmaterialb E ndprodukte und den Versand entstehen. Notwendig sind zudem Mitarbeiterstellc

plätze und innerbetriebliche E rschließungsstraßen. Aufgrund der bisherigen massiven und der schwer 

voraussehbaren künftigen Auswirkungen der CoronacPandemie steht noch nicht abschließend festb ob 

das Bauvorhaben gesamtheitlich oder aber in zwei R ealisierungsabschnitten errichtet wird. Die 

E ntscheidung obliegt nach Maßgabe des Durchführungsvertrages dem Vorhabenträger. E rfolgt die 

Umsetzung in zwei R ealisierungsabschnittenb so wird zunächst ein Teil der Produktionshalle erstellt. Im 

zweiten R ealisierungsabschnitt werden dann die abschließenden Bauwerke errichtet. Die ist unter Punkt 

2.1.2 und 4.1.13 näher erläutert. 

Auch die notwendige R ückhaltung von R egenwasser und Ausgleichsflächen sollen planungsrechtlich abc

gesichert werden. 

Aufgrund des gegebenen F lächenbedarfs sind an den beiden vorhandenen S tandorten der F irma vor 

allem aufgrund regionalplanerischer R estriktionen keine E rweiterungsmöglichkeiten mehr gegeben.  

Für den Neubau besteht ein dringender Bedarfb da in den bestehenden Werken bereits eine maximale 

Auslastung erreicht ist. Insbesondere das Verzinken der Gerüstbauteile muss aufgrund der begrenzten 

Kapazität in den vorhandenen Werken durch F remdfirmenb verbunden mit den notwendigen Transportenb 

durchgeführt werden.  

Aus dieser Bedarfssituation heraus ergibt sich die Notwendigkeit für die Ausweisung von geeigneten gec

werblichen Bauflächen. 

Der neue S tandort soll im Bereich des interkommunalen Gewerbeschwerpunkts „Langwiesen“ entstehenb 

da hier auf E bene des R egionalc und F lächennutzungsplans bereits Bauflächen dargestellt sindb die für 

diese F lächenc und Betriebsansprüche geeignet sind.  

Zugleich befindet sich der geplante S tandort in verkehrsgünstiger Lage zu den bestehenden Werken der 

F irma in Güglingen und Güglingen c E ibensbach. 

Durch die geplante Gewerbeflächenentwicklung werden landwirtschaftlich genutzte F lächen mit hoher 

E ignung für den Landbau in Anspruch genommen. Laut digitaler F lurbilanz handelt es sich dabei teilweise 

um F lächen der Vorrangstufe I.  

Gemäß §  1a (2) BauGB ist die Inanspruchnahme dieser F lächen zu begründenb wobei auch E rmittlungen 

zu den Möglichkeiten der Innenentwicklung c zu denen insbesondere Brachflächenb Gebäudeleerstandb 

Baulücken und andere Nachverdichtungsmöglichkeiten zählen können c zu Grunde gelegt werden könc

nen. 
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Durch die E igenart des anzusiedelnden Betriebs mit seinem F lächenbedarfb E missionsgrad und Verc

kehrsaufkommen sind die Möglichkeiten der Innenentwicklung naturgemäß stark eingeschränkt. Zudem 

muss der S tandort auch für künftige E ntwicklungen geeignet seinb d.h. entsprechende F lächenreserven 

bieten. 

F lächen mit dieser E ignung sind im Innenbereich nicht ersichtlich. Darüber hinaus sind auch geeignete 

Brachflächenb wie z.B. ehemalige Militärgeländeb in der näheren Umgebung nicht vorhanden. 

 

Abb. 1 Abgrenzung des Plangebiets 
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Grundsätzlich ist bei der Abwägung zu beachtenb dass der S tandortsicherung für diesen Betrieb im 

Zabergäu ein erhebliches Gewicht beigemessen wirdb da er zahlreiche Arbeitsplätze und eine hohe Wertc

schöpfung in der R aumschaft sichert. 

Nach Abwägung aller Belange wird der Inanspruchnahme der landwirtschaftlichen F lächen aus bauleitc

planerischer S icht der Vorrang eingeräumtb um die Betriebsansiedlung in dieser Form zu ermöglichen.  

Bei der E ntscheidung werden die landwirtschaftlichen Belange jedoch mit entsprechendem Gewicht in die 

Abwägung eingestellt.  

Insbesondere bei der Auswahl der naturschutzrechtlichen Ausgleichsmaßnahmen wird darauf geachtetb 

dass eine weitere F lächenumwandlung vermieden wird. Zudem soll der fruchtbare Boden durch ein 

Oberbodenmanagement einer Wiederverwendung auf landwirtschaftlich genutzten F lächen zugeführt 

werden.  

Nicht zuletzt wird der F lächenzuschnitt so gewähltb dass ausreichend große Bewirtschaftungseinheiten 

verbleiben und das landwirtschaftliche Wegenetz erhalten bleibt bzw. bei Bedarf gleichwertig ersetzt wird. 

1.1 R echtliche Grundlagen 

1.1.1 Umweltbericht 

Zur Notwendigkeit und Durchführung des Umweltberichts heißt es im BauGB (1. Kapitel c Allgemeines 

S tädtebaurecht (§ §  1 c 135c) 1. Teil c Bauleitplanung (§ §  1 c 13) 1. Abschnitt c Allgemeine Vorschriften 

(§ §  1 c 4c)) unter §  2a „Begründung zum Bauleitplanentwurfb Umweltbericht“: 

„Die Gemeinde hat im Aufstellungsverfahren dem E ntwurf des Bauleitplans eine Begründung 

beizufügen. In ihr sind entsprechend dem S tand des Verfahrens  

1. die Zieleb Zwecke und wesentlichen Auswirkungen des Bauleitplans und 

2. in dem Umweltbericht nach der Anlage zu diesem Gesetzbuch die auf Grund der 

Umweltprüfung nach §  2 Abs. 4 ermittelten und bewerteten Belange des Umweltschutzes 

darzulegen. Der Umweltbericht bildet einen gesonderten Teil der Begründung.“ 

Im Bauleitplanverfahren wird die Umweltverträglichkeitsprüfung als (strategische) Umweltprüfung nach 

den Vorschriften des BauGB durchgeführt (vgl. auch §  50 UVPG) 

1.1.2 Baugesetzbuch (BauGB) 

In den E rgänzenden Vorschriften zum Umweltschutz in §  1a BauGB heißt es u.a.: 

(1) Bei der Aufstellung der Bauleitpläne sind die nachfolgenden Vorschriften zum Umweltschutz 

anzuwenden.  

 (2) Mit Grund und Boden soll sparsam und schonend umgegangen werden; dabei sind zur Verc

ringerung der zusätzlichen Inanspruchnahme von F lächen für bauliche Nutzungen die Möglichc

keiten der E ntwicklung der Gemeinde insbesondere durch Wiedernutzbarmachung von F lächenb 

Nachverdichtung und andere Maßnahmen zur Innenentwicklung zu nutzen sowie Bodenversiec
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gelungen auf das notwendige Maß zu begrenzen. Landwirtschaftlichb als Wald oder für Wohnzwec

cke genutzte F lächen sollen nur im notwendigen Umfang umgenutzt werden. Die Grundsätze 

nach den S ätzen 1 und 2 sind nach §  1 Abs. 7 in der Abwägung zu berücksichtigen. Die 

Notwendigkeit der Umwandlung landwirtschaftlich oder als Wald genutzter F lächen soll begründet 

werden; dabei sollen E rmittlungen zu den Möglichkeiten der Innenentwicklung zugrunde gelegt 

werdenb zu denen insbesondere Brachflächenb Gebäudeleerstandb Baulücken und andere 

Nachverdichtungsmöglichkeiten zählen können. 

(3) Die Vermeidung und der Ausgleich voraussichtlich erheblicher Beeinträchtigungen des Landc

schaftsbildes sowie der Leistungsc und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts in seinen in §  1 

Abs. 6 Nr. 7 Buchstabe a bezeichneten Bestandteilen (E ingriffsregelung nach dem Bundesnaturc

schutzgesetz) sind in der Abwägung nach §  1 Abs. 7 zu berücksichtigen. .... 

...E in Ausgleich ist nicht erforderlichb soweit die E ingriffe bereits vor der planerischen E ntscheic

dung erfolgt sind oder zulässig waren. 

… “  

1.1.3 Bundesnaturschutzgesetz (BNatS chG) 

 

§  1 BNatS chG lautet: 

„ (1) Natur und Landschaft sind auf Grund ihres eigenen Wertes und als Grundlage für Leben und           

Gesundheit des Menschen auch in Verantwortung für die künftigen Generationen im besiedelten 

und unbesiedelten Bereich nach Maßgabe der nachfolgenden Absätze so zu schützenb dass  

1. die biologische Vielfaltb  

2. die Leistungsc und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts einschließlich der 

R egenerationsfähigkeit und nachhaltigen Nutzungsfähigkeit der Naturgüter sowie  

3. die Vielfaltb E igenart und S chönheit sowie der E rholungswert von Natur und Landschaft  

auf Dauer gesichert sind; der S chutz umfasst auch die Pflegeb die E ntwicklung undb soweit 

erforderlichb die Wiederherstellung von Natur und Landschaft (allgemeiner Grundsatz).  

 (2) Zur dauerhaften S icherung der biologischen Vielfalt sind entsprechend dem jeweiligen 

Gefährdungsgrad insbesondere  

1. lebensfähige Populationen wildlebender Tiere und Pflanzen einschließlich ihrer 

Lebensstätten zu erhalten und der Austausch zwischen den Populationen sowie 

Wanderungen und Wiederbesiedelungen zu ermöglichenb  

2. Gefährdungen von natürlich vorkommenden Ö kosystemenb Biotopen und Arten 

entgegenzuwirkenb  
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3. Lebensgemeinschaften und Biotope mit ihren strukturellen und geografischen 

E igenheiten in einer repräsentativen Verteilung zu erhalten; bestimmte Landschaftsteile 

sollen der natürlichen Dynamik überlassen bleiben.  

 (3) Zur dauerhaften S icherung der Leistungsc und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts sind 

insbesondere  

1. die räumlich abgrenzbaren Teile seines Wirkungsgefüges im Hinblick auf die 

prägenden biologischen Funktionenb S toffc und E nergieflüsse sowie landschaftlichen 

S trukturen zu schützen; Naturgüterb die sich nicht erneuernb sind sparsam und schonend 

zu nutzen; sich erneuernde Naturgüter dürfen nur so genutzt werdenb dass sie auf Dauer 

zur Verfügung stehenb  

2. Böden so zu erhaltenb dass sie ihre Funktion im Naturhaushalt erfüllen können; nicht 

mehr genutzte versiegelte F lächen sind zu renaturierenb oderb soweit eine E ntsiegelung 

nicht möglich oder nicht zumutbar istb der natürlichen E ntwicklung zu überlassenb  

3. Meeresc und Binnengewässer vor Beeinträchtigungen zu bewahren und ihre natürliche 

S elbstreinigungsfähigkeit und Dynamik zu erhalten; dies gilt insbesondere für natürliche 

und naturnahe Gewässer einschließlich ihrer Uferb Auen und sonstigen R ückhalteflächen; 

Hochwasserschutz hat auch durch natürliche oder naturnahe Maßnahmen zu erfolgen; für 

den vorsorgenden Grundwasserschutz sowie für einen ausgeglichenen Niederschlagsc

Abflusshaushalt ist auch durch Maßnahmen des Naturschutzes und der 

Landschaftspflege S orge zu tragenb  

4. Luft und Klima auch durch Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege 

zu schützen; dies gilt insbesondere für F lächen mit günstiger lufthygienischer oder 

klimatischer Wirkung wie Frischc und Kaltluftentstehungsgebiete oder 

Luftaustauschbahnen; dem Aufbau einer nachhaltigen E nergieversorgung insbesondere 

durch zunehmende Nutzung erneuerbarer E nergien kommt eine besondere Bedeutung 

zub  

5. wildlebende Tiere und Pflanzenb ihre Lebensgemeinschaften sowie ihre Biotope und 

Lebensstätten auch im Hinblick auf ihre jeweiligen Funktionen im Naturhaushalt zu 

erhaltenb  

6. der E ntwicklung sich selbst regulierender Ö kosysteme auf hierfür geeigneten F lächen 

R aum und Zeit zu geben.  

  (4) Zur dauerhaften S icherung der Vielfaltb E igenart und S chönheit sowie des E rholungswertes 

von Natur und Landschaft sind insbesondere  

1. Naturlandschaften und historisch gewachsene Kulturlandschaftenb auch mit ihren 

Kulturcb Bauc und Bodendenkmälernb vor Verunstaltungb Zersiedelung und sonstigen 

Beeinträchtigungen zu bewahrenb  
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2. zum Zweck der E rholung in der freien Landschaft nach ihrer Beschaffenheit und Lage 

geeignete F lächen vor allem im besiedelten und siedlungsnahen Bereich zu schützen und 

zugänglich zu machen.  

  (5) Großflächigeb weitgehend unzerschnittene Landschaftsräume sind vor weiterer Zerschneidung 

zu bewahren. Die erneute Inanspruchnahme bereits bebauter F lächen sowie die Bebauung 

unbebauter F lächen im beplanten und unbeplanten Innenbereichb soweit sie nicht für Grünflächen 

vorgesehen sindb hat Vorrang vor der Inanspruchnahme von Freiflächen im Außenbereich. 

Verkehrswegeb E nergieleitungen und ähnliche Vorhaben sollen landschaftsgerecht geführtb 

gestaltet und so gebündelt werdenb dass die Zerschneidung und die Inanspruchnahme der 

Landschaft sowie Beeinträchtigungen des Naturhaushalts vermieden oder so gering wie möglich 

gehalten werden. Beim Aufsuchen und bei der Gewinnung von Bodenschätzenb bei Abgrabungen 

und Aufschüttungen sind dauernde S chäden des Naturhaushalts zu vermeiden; unvermeidbare 

Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft sind insbesondere durch Förderung natürlicher 

S ukzessionb R enaturierungb naturnahe Gestaltungb Wiedernutzbarmachung oder R ekultivierung 

auszugleichen oder zu mindern.  

  (6) Freiräume im besiedelten und siedlungsnahen Bereich einschließlich ihrer Bestandteileb wie 

Parkanlagenb großflächige Grünanlagen und Grünzügeb Wälder und Waldränderb Bäume und 

Gehölzstrukturenb F lussc und Bachläufe mit ihren Uferzonen und Auenbereichenb stehende 

Gewässerb Naturerfahrungsräume sowie gartenbauc und landwirtschaftlich genutzte F lächenb sind 

zu erhalten und dortb wo sie nicht in ausreichendem Maße vorhanden sindb neu zu schaffen.“ 

 

§  14 Abs. 1 BNatS chG stellt den E ingriffstatbestand wie folgt dar: 

„E ingriffe in Natur und Landschaft im S inne dieses Gesetzes sind Veränderungen der Gestalt oder 

Nutzung von Grundflächen oder Veränderungen des mit der belebten Bodenschicht in Verbindung 

stehenden Grundwasserspiegelsb die die Leistungsc und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts 

oder das Landschaftsbild erheblich beeinträchtigen können.“ 

Die Verpflichtung vermeidbare E ingriffe im S inne des BNatS chG zu unterlassen und unvermeidbare E inc

griffe auszugleichen bzw. E rsatzmaßnahmen durchzuführen ergibt sich aus §  15. 

Im §  18 Abs. 1 BNatS chG ist das Verhältnis von naturschutzrechtlicher E ingriffsregelung zu den Bestimc

mungen der Bauleitplanung geregelt: 

„S ind auf Grund der Aufstellungb Ä nderungb E rgänzung oder Aufhebung von Bauleitplänen oder 

von S atzungen nach §  34 Abs. 4 S atz 1 Nummer 3 des Baugesetzbuches E ingriffe in Natur und 

Landschaft zu erwartenb ist über die Vermeidungb den Ausgleich und den E rsatz nach den 

Vorschriften des Baugesetzbuches zu entscheiden.“ 
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1.1.4   Bundesbodenschutzgesetz (BBodS chG) 

Die Ziele des BundescBodenschutzgesetzes normiert dessen §  1: 

„Zweck dieses Gesetzes ist esb nachhaltig die Funktionen des Bodens zu sichern oder 

wiederherzustellen. Hierzu sind schädliche Bodenveränderungen abzuwehrenb der Boden und 

Altlasten sowie hierdurch verursachte Gewässerverunreinigungen zu sanieren und Vorsorge gegen 

nachteilige E inwirkungen auf den Boden zu treffen. Bei E inwirkungen auf den Boden sollen 

Beeinträchtigungen seiner natürlichen Funktionen sowie seiner Funktion als Archiv der Naturc und 

Kulturgeschichte so weit wie möglich vermieden werden.“ 

1.1.5   BundescImmissionsschutzgesetz (BImS chG) 

Die Ziele des BundescImmissionsschutzgesetzes sind in §  1 des Gesetzes dargestellt: 

 (1) Zweck dieses Gesetzes ist esb Menschenb Tiere und Pflanzenb den Bodenb das Wasserb die 

Atmosphäre sowie Kulturc und sonstige S achgüter vor schädlichen Umwelteinwirkungen zu schützen und 

dem E ntstehen schädlicher Umwelteinwirkungen vorzubeugen. 

 (2) S oweit es sich um genehmigungsbedürftige Anlagen handeltb dient dieses Gesetz auch  

– der integrierten Vermeidung und Verminderung schädlicher Umwelteinwirkungen durch 

E missionen in Luftb Wasser und Boden unter E inbeziehung der Abfallwirtschaftb um ein hohes 

S chutzniveau für die Umwelt insgesamt zu erreichenb sowie 

– dem S chutz und der Vorsorge gegen Gefahrenb erhebliche Nachteile und erhebliche 

Belästigungenb die auf andere Weise herbeigeführt werden.“ 

1.1.6   Denkmalschutzgesetz (DS chG) 

Die Ziele des Denkmalschutzes sind in §  1 Abs. 1 des Gesetzes dargestellt: 

„E s ist Aufgabe von Denkmalschutz und Denkmalpflegeb die Kulturdenkmale zu schützen und zu 

pflegenb insbesondere den Zustand der Kulturdenkmale zu überwachen sowie auf die Abwendung 

von Gefährdungen und die Bergung von Kulturdenkmalen hinzuwirken.“ 

1.1.7   Landeswaldgesetz (LWaldG) 

Die Ziele des Landeswaldgesetzes zum Umweltc und Naturschutz sind in §  1 Nr. 1 des Gesetzes 

dargestellt: 

„Zweck dieses Gesetzes ist 

1. den Wald wegen seines wirtschaftlichen Nutzens (Nutzfunktion) und wegen seiner Bedeutung 

für die Umweltb insbesondere für die dauernde Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltsb das Klimab 

den Wasserhaushaltb die R einhaltung der Luftb die Bodenfruchtbarkeitb die T ierc und Pflanzenweltb 

das Landschaftsbildb die Agrarc und Infrastruktur und die E rholung der Bevölkerung (S chutzc und 
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E rholungsfunktion) zu erhaltenb erforderlichenfalls zu mehren und seine ordnungsgemäße 

Bewirtschaftung nachhaltig zu sichern; Leitbild hierfür ist die nachhaltigeb naturnahe 

Waldbewirtschaftungb 

… “ 

1.1.8 Naturschutzgesetz BadencWürttemberg (NatS chG) 

Das NatS chG trifft R egelungenb die das BNatS chG ergänzen oder von diesem abweichen. Die Ziele 

entsprechen im Wesentlichen denen des BNatS chG. 

1.1.9  Wasserhaushaltsgesetz (WHG) 

Die wesentlichen Ziele des Wasserhaushaltsgesetzes zum Umweltc und Naturschutz sind hauptsächlich 

in § §  1b 6b 27b 38b 47b 55 und 77 des Gesetzes dargestellt. §  1 WHG regelt: 

“ Zweck dieses Gesetzes ist esb durch eine nachhaltige Gewässerbewirtschaftung die Gewässer 

als Bestandteil des Naturhaushaltsb als Lebensgrundlage des Menschenb als Lebensraum für 

Tiere und Pflanzen sowie als nutzbares Gut zu schützen.“ 

§  6 WHG normiert: 

„(1) Die Gewässer sind nachhaltig zu bewirtschaftenb insbesondere mit dem Zielb  

1. ihre Funktionsc und Leistungsfähigkeit als Bestandteil des Naturhaushalts und als 

Lebensraum für Tiere und Pflanzen zu erhalten und zu verbessernb insbesondere durch 

S chutz vor nachteiligen Veränderungen von Gewässereigenschaftenb 

2. Beeinträchtigungen auch im Hinblick auf den Wasserhaushalt der direkt von den 

Gewässern abhängenden Landökosysteme und Feuchtgebiete zu vermeiden und 

unvermeidbareb nicht nur geringfügige Beeinträchtigungen so weit wie möglich 

auszugleichenb 

3. sie zum Wohl der Allgemeinheit und im E inklang mit ihm auch im Interesse E inzelner zu 

nutzenb 

4. bestehende oder künftige Nutzungsmöglichkeiten insbesondere für die öffentliche 

Wasserversorgung zu erhalten oder zu schaffenb 

5. möglichen Folgen des Klimawandels vorzubeugenb 

6. an oberirdischen Gewässern so weit wie möglich natürliche und schadlose 

Abflussverhältnisse zu gewährleisten und insbesondere durch R ückhaltung des Wassers 

in der F läche der E ntstehung von nachteiligen Hochwasserfolgen vorzubeugenb 

7. zum S chutz der Meeresumwelt beizutragen. 
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Die nachhaltige Gewässerbewirtschaftung hat ein hohes S chutzniveau für die Umwelt insgesamt 

zu gewährleisten; dabei sind mögliche Verlagerungen nachteiliger Auswirkungen von einem 

S chutzgut auf ein anderes sowie die E rfordernisse des Klimaschutzes zu berücksichtigen. 

 (2) Gewässerb die sich in einem natürlichen oder naturnahen Zustand befindenb sollen in diesem 

Zustand erhalten bleiben und nicht naturnah ausgebaute natürliche Gewässer sollen so weit wie 

möglich wieder in einen naturnahen Zustand zurückgeführt werdenb wenn überwiegende Gründe 

des Wohls der Allgemeinheit dem nicht entgegenstehen.“  

§  27 WHG gibt vor: 

„(1) Oberirdische Gewässer sindb soweit sie nicht nach §  28 als künstlich oder erheblich verändert 

eingestuft werdenb so zu bewirtschaftenb dass  

1. eine Verschlechterung ihres ökologischen und ihres chemischen Zustands vermieden 

wird und 

2. ein guter ökologischer und ein guter chemischer Zustand erhalten oder erreicht 

werden. 

 (2) Oberirdische Gewässerb die nach §  28 als künstlich oder erheblich verändert eingestuft 

werdenb sind so zu bewirtschaftenb dass  

1. eine Verschlechterung ihres ökologischen Potenzials und ihres chemischen Zustands 

vermieden wird und 

2. ein gutes ökologisches Potenzial und ein guter chemischer Zustand erhalten oder 

erreicht werden.“ 

§  28 Abs. 1 WHG regelt: 

„(1) Gewässerrandstreifen dienen der E rhaltung und Verbesserung der ökologischen Funktionen 

oberirdischer Gewässerb der Wasserspeicherungb der S icherung des Wasserabflusses sowie der 

Verminderung von S toffeinträgen aus diffusen Quellen.“ 

§  47 Abs. 1 WHG gibt vor: 

„(1) Das Grundwasser ist so zu bewirtschaftenb dass  

1. eine Verschlechterung seines mengenmäßigen und seines chemischen Zustands 

vermieden wird; 

2. alle signifikanten und anhaltenden Trends ansteigender S chadstoffkonzentrationen auf 

Grund der Auswirkungen menschlicher Tätigkeiten umgekehrt werden; 

3. ein guter mengenmäßiger und ein guter chemischer Zustand erhalten oder erreicht 

werden; zu einem guten mengenmäßigen Zustand gehört insbesondere ein Gleichgewicht 

zwischen Grundwasserentnahme und Grundwasserneubildung.“ 
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§  55 Abs. 1b Abs. 2 WHG normieren: 

„(1) Abwasser ist so zu beseitigenb dass das Wohl der Allgemeinheit nicht beeinträchtigt wird. 

Dem Wohl der Allgemeinheit kann auch die Beseitigung von häuslichem Abwasser durch 

dezentrale Anlagen entsprechen. 

 (2) Niederschlagswasser soll ortsnah versickertb verrieselt oder direkt oder über eine Kanalisation 

ohne Vermischung mit S chmutzwasser in ein Gewässer eingeleitet werdenb soweit dem weder 

wasserrechtliche noch sonstige öffentlichcrechtliche Vorschriften noch wasserwirtschaftliche 

Belange entgegenstehen.“ 

§  77 WHG gibt vor: 

„(1) Ü berschwemmungsgebiete im S inne des §  76 sind in ihrer Funktion als R ückhalteflächen zu 

erhalten. S oweit überwiegende Gründe des Wohls der Allgemeinheit dem entgegenstehenb sind 

rechtzeitig die notwendigen Ausgleichsmaßnahmen zu treffen. Ausgleichsmaßnahmen nach S atz 

2 können auch Maßnahmen mit dem Ziel des Küstenschutzes oder des S chutzes vor Hochwasser 

seinb die  

1. zum Zweck des Ausgleichs künftiger Verluste an R ückhalteflächen getroffen werden 

oder 

2. zugleich als Ausgleichsc oder E rsatzmaßnahme nach §  15 Absatz 2 des 

Bundesnaturschutzgesetzes dienen oder nach §  16 Absatz 1 des 

Bundesnaturschutzgesetzes anzuerkennen sind. 

 (2) Frühere Ü berschwemmungsgebieteb die als R ückhalteflächen geeignet sindb sollen so weit wie 

möglich wiederhergestellt werdenb wenn überwiegende Gründe des Wohls der Allgemeinheit dem 

nicht entgegenstehen.“ 

1.1.10  Wassergesetz BadencWürttemberg (WG) 

Das WG verweist bezüglich der Ziele zum Umweltc und Naturschutz auf das Wasserhaushaltsgesetz. 

Zusätzlich werden in §  1 Abs. 2 folgende Grundsätze genannt:  

„Neben dem Zweck und den Zielen des Wasserhaushaltsgesetzes sind zusätzlich folgende 

Grundsätze zu beachten: 

1. mit dem Allgemeingut Wasser ist sparsam und effizient umzugehenb 

2. die Gewässer sind wirksam vor stofflichen Belastungen zu schützenb 

3. beim Hochwasserschutz sollen ökologisch verträgliche Lösungen angestrebt werden 

und 

4. der Klimaschutz und die Anpassung an die Folgen des Klimawandels sollen 

berücksichtigt werden.“ 
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1.2 Methodik  

Als Basis für die Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen und die E ntwicklung von 

Kompensationsmaßnahmen dient die E rfassung und Bewertung der Landschaftsfunktionen.  

Der Umweltbericht wurde in erster Linie auf der Basis vorhandener Unterlagen erstellt. Hierzu zählen: 

 R egionalplan R egion F ranken 

 Bebauungsplan c E ntwurf mit Begründung  

 Geowissenschaftliche Ü bersichtskarten von Baden c Württemberg 

 Avifaunistische Untersuchung 

 Artenschutzfachbeitrag 

 Voruntersuchung zur biologischen E rfolgskontrolle – Gewässeruntersuchung  

 Immissionsprognose – Gutachten nach TAcLuft  

 S challtechnische Untersuchung Bebauungsplan „Langwiesen IV“ – Fa. Layher Werk III in Güglingen“ 

 Bebauungsplan „Langwiesen IV“ in C leebronnb Auswirkungen auf lokalklimatische Verhältnisse 

 Planungen zur R enaturierung von Abschnitten der Zaber und des Fürtlesbach  

 Verkehrsuntersuchung zum Vorhabenbezogenen Bebauungsplan „Langwiesen IV“  

 Vorhabenc und E rschließungsplan zum Vorhabenbezogenen Bebauungsplan gemäß §  12 BauGB und 

örtlichen Bauvorschriften „Langwiesen IV“ Gemarkung C leebronn  

 Baugrundgutachten  

Zusätzlich erfolgten Ortsbesichtigungen und Nutzungskartierung des Plangebiets und der angrenzenden 

F lächen. 

Die Bewertung der S chutzgüter erfolgt nach der Methodik S TADTLANDFLUS S  2016b die auf der Methode 

der LUBW (LFU 2005a) und der Ö kokontoverordnung 2011 basiertb in 5 S tufen (vgl. Tab. 1).  

Bei den S chutzgütern Landschaftsbildb Klima/Luftb Boden und Wasser sind Zwischenstufen möglich. Für 

das S chutzgut Biotope und Arten kommt zusätzlich eine logarithmische Punkteskala von 1 bis 64 zur 

Anwendung (Ö kokontoverordnung)b um den Kompensationsbedarf in Ö kopunkten zu berechnen. Die 

Bewertung des S chutzguts Boden erfolgt nach dem Leitfaden "Bodenschutz 23" (LUBW 2010)b bzw. 

"Bodenschutz 24" (LUBW 2012)b um den Kompensationsbedarf in Bodenwerteinheiten zu erhalten.  

Anschließend erfolgt eine Prognose über die E ntwicklung des Umweltzustandes bei Durchführung der 

Planungb wovon sich die erforderlichen Kompensationsmaßnahmen ableiten lassen. 
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Wertstufe Definition 

A sehr hohe naturschutzfachliche Bedeutung 

B hohe naturschutzfachliche Bedeutung 

C  mittlere naturschutzfachliche Bedeutung 

D geringe naturschutzfachliche Bedeutung 

E  keine bis sehr geringe naturschutzfachliche Bedeutung 

Tabelle 1 Bewertungsstufen für die S chutzgüterbewertung in 5 S tufen 

 

1.3 Ü bergeordnete Planungen 

1.3.1 R egionalplan  

Das Plangebiet befindet sich im Bereich der regionalen E ntwicklungsachse Zaberfeld c Lauffen a.N.. 

E s liegt größtenteils innerhalb der als „S chwerpunktbereich für Industrieb Gewerbe und Dienstleistungseinc

richtungen“ (sog. IGDcS chwerpunkte) dargestellten F lächen des R egionalplans (Kategorie Vorranggebietb 

Plansatz 2.4.3.1). Die Planung entspricht somit grundsätzlich den Zielen der R aumordnung. Im Norden 

und Osten sind Ausgleichsmaßnahmen in der F lussaue der Zaber geplant und teilweise in den 

Geltungsbereich miteinbezogenb um diese planungsrechtlich abzusichern. Außerdem wurde die 

R enaturierung des Fürtlesbachs geplantb welche aber nicht als Ausgleichsmaßnahme bilanziert wirdb da 

dies noch in den Geltungsbereich „Langwiesen III“ miteinfließt. Lediglich die dort angedachten 

Krebssperren werden als weiterer möglicherer Ausgleich von „Langwiesen IV“ herangezogen. Der 

E infachheit halber sollen alle Baumaßnahmen zeitgleich stattfinden. Aus diesen Gründen wird die 

Maßnahme am Fürtlesbach mit erläutert.   

Die Vorranggebiete für Industrieb Gewerbe und Dienstleistungseinrichtungen werden gebietsscharf festgec

legt. Ausnahmsweise können nach Abstimmung mit dem R egionalverband im Anschluss an die abgec

grenzten S chwerpunkte Abweichungen von der gebietsscharfen Abgrenzung als Ausformung durch die 

kommunale Bauleitplanung zugelassen werden. Vorliegend erfolgt eine Inanspruchnahme durch bauliche 

Anlagen bis etwa zur HQ100cLinieb wo ganz nördlich zunächst das R egenwasserrückhaltebecken angec

ordnet istb welches landschaftsgerecht in den Talraum eingebunden wird.  

Unmittelbar südlich schließen sich die gewerblichen Bauflächen anb da das Gelände aufgrund der gering 

ausgeprägten Topographie eine sehr gute E ignung für die bauliche Nutzung hat. E s ergibt sich so eine 

Ü berschreitung der Gebietsabgrenzung des IGDcS chwerpunkts durch gewerbliche Bauflächen von etwa 

1b6 ha. Da die Belange des Hochwasserschutzes nicht beeinträchtigt werdenb aber gleichzeitig eine gute 

E ignung für den Gewerbebau vorliegtb ist die Inanspruchnahme städtebaulich sinnvoll. Durch sie kann 

eine F lächeninanspruchnahme an anderer S telle reduziert werden. 
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E ine weitere Anforderung an einen neuen Werkstandort istb ob er auch für künftige E ntwicklungen S pielc

räume bietet. Zwar sehen die betrieblichen Planungen und das S tandortlayout momentan keine E rweitec

rung vorb jedoch ist eine entsprechende Option sinnvoll. In diesem Fall wären E rweiterungen des Betriebs 

in westliche oder südwestliche R ichtung möglichb wo auch der gültige F lächennutzungsplan und der R egic

onalplan gewerbliche Bauflächen für die E rweiterung des Gebiets Langwiesen vorsehen. 

 

Abb. 2 R aumnutzungskarte (R egionalplan R egion F ranken 2020)b ohne Maßstab und grobe Abgrenzung 

 

Der R egionalplan stellt im nördlichen Teil des Geltungsbereichs den Trassenverlauf einer „L1103 neu“b 

der sog. Zabertalstraße dar. Diese Darstellung war auch in früheren Fassungen des F lächennutzungsc

plans des Verwaltungsraum Brackenheim c C leebronn enthaltenb ist jedoch aktuell nicht mehr Gegenc

stand des F lächennutzungsplans. Grund hierfür ist die fehlende naturschutzrechtliche Verträglichkeit diec

ser Trasse in ihrem Verlauf zwischen Brackenheim und Botenheimb wo ein FFHcGebiet bzw. ein Naturc

schutzgebiet durchquert wird. 

Aus S icht des Zweckverbands kann damit auch im Bereich Langwiesen auf die Freihaltung einer Trasse 

verzichtet werdenb da als E rsatz die Haupterschließungsstraße des Industriegebiets „Langwiesen I“b die 

Langwiesenstraßeb zur Verfügung steht. Diese wird bereits heute als LKWcUmfahrung genutzt. Durch die 

Festsetzung von Ausgleichsmaßnahmen zur R enaturierung der Zaber im Zuge der vorliegenden Planung 

wird diese Trassen c Darstellung auf der E bene der Bebauungsplanung überplant. 
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1.3.2 F lächennutzungsplan 

Das Plangebiet ist im F lächennutzungsplan des Verwaltungsraums BrackenheimcCleebronn als Gewerbec

fläche dargestellt. E s handelt sich um die E rweiterungsflächen des interkommunalen Industriegebiets 

„Langwiesen“b dessen Darstellung bis an die Zaber heran reicht. Der Bebauungsplan ist damit aus dem 

F lächennutzungsplan entwickeltb er bleibt nördlich hinter der Darstellung des F lächennutzungsplans zuc

rück. 

 

Abb. 3 F lächennutzungsplan des Verwaltungsraums Brackenheim c C leebronnb ohne Maßstab und 
Abgrenzung 

 

1.3.3 Verbindliche Bauleitplanung 

Das Plangebiet liegt innerhalb des Verbandsgebiets des Zweckverbands Wirtschaftsförderung Zabergäu 

(ZWZ)b in dem sich die Gemeinden des Zabergäus auf Grundlage des Gesetzes für kommunale Zusamc

menarbeit zur Planung und E rschließung von gewerblichen Bauflächen zusammengeschlossen haben. 

Der Zweckverband ist als Planungsverband im S inne des Baugesetzbuchs zuständig für die Aufstellung 

von Bebauungsplänen. Das Plangebiet liegt ganz überwiegend auf der Gemarkung der Gemeinde C leec

bronnb nördlich ist die Zaber in den Geltungsbereich einbezogenb die teilweise auf Gemarkung Frauenc

zimmern verläuft. Im Osten des Plangebiets sind Teilflächen einbezogenb die bereits durch den Bebauc

ungsplan „Langwiesen III“ überplant sind. Die dort gültigen Festsetzungenb überwiegend 

Ausgleichsmaßnahmen nach §  9 (1) Nr. 20 BauGBb werden inhaltlich aufgegriffenb modifiziertb neu 

festgesetzt und nach §  12 Abs. 4 BauGB in den vorhabenbezogenen Bebauungsplan einbezogen. 

1.3.4 Naturschutz 

Das Plangebiet sowie seine Umgebung sind weder Bestandteil eines Natura2000 Gebiets noch eines Nac

turschutzc oder Landschaftsschutzgebiets.  
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Besonders geschützte Biotope nach § 33 NatS chG sind im Plangebiet und in der näheren Umgebung vorc

handen. 

Im Norden bildet das besonders geschützte Biotop „Auwaldstreifen an der Zaber zwischen F rauenzimc

mern und Brackenheim (BiotopcNr. 169201250139)“ mit die Plangebietsgrenze. 

Im S üden grenzt das geschützte Biotop „Feldgehölz östlich Fürtlesbach“ (BiotopcNr. 169201250142) direkt 

an das Plangebiet an. 

 

Abb. 4 Nach § 33 NatS chG besonders geschützte Biotope (blau) im Plangebiet und Umgebung (ohne 
Maßstab) 

 

Der Forderung von BauGB und BNatS chG zum Ausgleich erheblicher E ingriffe in Natur und Landschaft 

wird durch eine in den Umweltbericht integrierte E ingriffsc/Ausgleichsbilanzierung entsprochen. 
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Auf die Belange des europäischen Artenschutzrechtes wird ebenfalls in einem gesonderten Kapitel einc

gegangen. 

1.3.5 Wasserschutz 

Das Plangebiet liegt in keinem Wasserc oder Quellschutzgebiet. 

In dem Geltungsbereich sind nördlich F lächen einbezogenb die im faktischen Ü berschwemmungsgebiet 

(HQ100cLinie) der Zaber liegen. Dies ist sinnvollb da auf diese Weise das Ausgleichskonzept durch entc

sprechende Festsetzungen im Bebauungsplan verbindlich abgesichert werden kann.  

Zudem können im Zuge der Ü berplanung bisher als Feldwege festgesetzte Bereiche entwidmet und als 

Grünc bzw. Maßnahmenfläche neu festgesetzt werden. Die Ü berplanung verursacht keinen Konflikt mit §  

78 Wasserhaushaltsgesetz (WHG)b da das Planungsverbot des §  78 (1) WHG ausschließlich für die 

„Ausweisung neuer Baugebiete“ gilt. Im festgesetzten Ü berschwemmungsgebiet sind jedoch ausschließc

lich Grünflächen bzw. Ausgleichsmaßnahmen und ein beschränkt öffentlicher Weg (Feldweg) vorgesec

hen. 

 

 

Abb. 5 Ü berschwemmungsgebiete der Zaber (ohne Maßstab) 
blau schraffiert = durch R echtsverordnung festgesetztes 
blau flächig = gesetzlich festgesetztes Ü S G (entspricht nach §  65 Abs. 1 WG der dargestellten HQ100cF läche) 
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1.3.6 Bodenschutz 

Altlastenverdachtsflächen oder Bodendenkmalflächen sowie Hinweise auf Kampfmittel sind aktuell nicht 

bekannt. 

1.3.7 Immissionsschutzrechtliche S ituation 

Nach Abstimmung mit der zuständigen Genehmigungsbehörde beim R egierungspräsidium S tuttgart hanc

delt es sich beim vorliegenden Betrieb nicht um einen Anwendungsfall der S törfallverordnung. 

In der näheren Umgebungb westlich des Plangebietsb befinden sich zwei Aussiedlerhöfe mit Wohnnutzung 

durch die Betriebsinhaber. Hier stellt sich die F rage der S chutzbedürftigkeit bzw. S chutzwürdigkeit dieser 

Nutzungen. 

Zur Beurteilung der Zumutbarkeit der Lärmimmissionen der geplanten Verzinkerei ist nach der einschlägic

gen „Technischen Anleitung Lärm“ (TA Lärm) zunächst zu beachtenb dass sich die E instufung der 

S chutzwürdigkeit der Nachbarschaft an den Baugebietskategorien der Baunutzungsverordnung (Bauc

NVO) orientiert. Da der Außenbereich kein Baugebiet istb enthält die TA Lärm keine besonderen R ichtwerc

te zur Lösung von Immissionskonflikten im Außenbereich. 

E s gibt zwar keine generelle Zumutbarkeitsschwelleb d.h. einen generellen „Außenbereichsc

Immissionsrichtwert“b denn zu beurteilen ist stets der E inzelfall. In der R echtsprechung ist jedoch vielfach 

entschieden wordenb dass eine im Außenbereich zulässige Wohnnutzung nicht die S chutzmaßstäbe eines 

allgemeinen oder reinen Wohngebiets in Anspruch nehmen kann. Das schließt allerdings nicht ausb dass 

im E inzelfall dortb sei es aufgrund privilegierter Nutzungb sei es ohne Privilegierung bei fehlender Beeinc

trächtigung öffentlicher Belange auch gewohnt werden darfb so dass Wohnnutzungen im Außenbereich 

nicht schutzlos sein dürfen. Die dort zulässigerweise ausgeübten Wohnnutzungen müssen jedoch damit 

rechnenb dass sich in ihrer unmittelbaren Nachbarschaft privilegierte Nutzungen ansiedelnb zu denen soc

wohl landwirtschaftliche oder forstwirtschaftliche als auch gewerbliche Nutzungen z.B. gemäß §  35 Abs. 1 

Nr. 4 BauGB zählen können. Angesichts dessen kann ein Bewohner des Außenbereichs nach der R echtc

sprechung nur die S chutzmaßstäbe für sich in Anspruch nehmenb die auch für andere gemischt nutzbare 

Bereiche einschlägig sindb mithin Werte für Kerngebieteb Dorfgebiete und Mischgebiete. 

An den maßgeblichen Immissionsorten der benachbarten Aussiedlerhöfe sind demnach die Immissionsc

richtwerte für Kerncb Dorfc und Mischgebieteb d.h. 60 dB(A) tags und 45 dB(A) nachtsb einzuhalten (Nr. 6.1 

c TA Lärm).  

Im R ahmen des Bebauungsplanverfahrens wurde eine schalltechnische Untersuchung durchgeführtb bei 

der die S challimmissionen durch den geplanten Betrieb an der umliegenden Bebauung ermittelt wurden. 

Zudem wurden die Verkehrslärmauswirkungen durch den Quellc und Zielverkehr für die bestehende Bec

bauung ermittelt und die Pegeldifferenzen dargestellt. Auf die schalltechnische Untersuchung (vgl. Anlage 

der Begründung) wird verwiesen. 
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Im E rgebnis wird in der Untersuchung festgestelltb dass die Immissionsrichtwerte der TA Lärm an allen 

Immissionsorten der Umgebungsbebauung eingehalten sind. Das sog. „IrrelevanzcKriterium“ der TA Lärm 

wird erfülltb da die ermittelten Werte mindestens 6 db(A) unterhalb der zulässigen S chwelle liegen. 

Um einen Ü berblick über die S chadstoffbelastung zu erhaltenb wurde ein E missionsschutzgutachten 

erstellt. Hierauf wird unter Punkt 3.1.3 b) noch weiter eingegangen. 

Auch wenn das Vorhaben nach dem Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPGb Anlage 1 

Liste "UVPcpflichtige Vorhaben") nicht UVPcpflichtig istb hat der Vorhabensträger im Zuge der E rstellung 

der Genehmigungsunterlagen eine UVP durchführen lassen. Auch diese liegt dem Umweltbericht bei. 
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2. Vorhaben und umweltrelevante Auswirkungen 

2.1 Angaben zum S tandort und zum Vorhaben 

2.1.1 Lage 

Das Plangebiet liegt westlich des bestehenden Industriegebiets „Langwiesen III“b im E rweiterungsgebiet 

der interkommunalen Gewerbeflächen „Langwiesen“. Im Osten sind F lächen entlang des Fürtlesbachs 

und südlich der Zaber bis zur Maybachstraßeb sowie die Zufahrten in das Plangebiet einbezogen. Westc

lich befinden sich landwirtschaftliche F lächen und das Betriebsgelände der „Weingärtner C leebronnc

Güglingen eG“ sowie zwei Hofstellen. Im Norden stößt das Plangebiet an die Zaberb während sich südlich 

die freie Feldflur anschließt. 

Das Plangebiet umfasst auf der Gemarkung C leebronn die F lurstücke 1365b 1366b 1473 c 1476b 1479 

(nördlicher Fürtlesweg)b 1480 c 1486b 1487 (teilweise) 1494 (Wegb teilweise)b 1500/1b 1501 c 1504b 1505 

(R ömerwegb teilweise)b 1506 c 1514b 1515 (teilweise)b 1522 (Wegb teilweise)b 1539 (südl. Fürtleswegb teilc

weise)b 2191/1 (Zaberb teilweise)b 7009 (Fürtlesbachb teilweise)b 7205 (Feldwegb teilweise)b 7206b 7208b 

7211b 7212b 7215 und 7217 (Daimlerstraßeb teilweise)b sowie auf der Gemarkung Güglingenc

Frauenzimmern die F lurstücke 229 (Wegb teilweise) und 230 (Zaberb teilweise). 

In den Geltungsbereich sind auch F lächen einbezogenb die im Ü berschwemmungsgebiet der Zaber liec

gen. Dies dient der rechtlichen Absicherung des Ausgleichskonzepts (u.a. Verlegung und R enaturierung 

der Zaber) durch entsprechende Festsetzungen im Bebauungsplan. Bauliche Anlagen innerhalb der 

HQ100cLinie sind nicht geplant. 

2.1.2 Vorhaben 

Die Fa. Layher plant auf Gemarkung C leebronn den Neubau des Werks III. Dabei sind eine Wareneinc

gangshalleb eine Produktionshalle und eine Versandhalle geplant.  

Das Vorhaben wird – gemäß E ntscheidung des Vorhabenträgers nach Maßgabe des 

Durchführungsvertrages – entweder gesamtheitlich oder in zwei R ealisierungsabschnitten umgesetztb 

wobei in letzterem Fall auch eine R ealisierung einzelner Bestandteile des zweiten 

R ealisierungsabschnittes mit dem ersten R ealisierungsabschnitt möglich ist. Das nach gesamtheitlicher 

Umsetzung bzw. nach Abschluss beider R ealisierungsabschnitte entstehende Gesamtvorhaben umfasst 

die E rrichtung eines Produktionsstandorts für die Herstellung von S tahlc und Aluminiumgerüsten. Auf ca. 

11 ha F läche sollen u.a. Gebäude für eine Verzinkerei und Produktionsanlagenb eine 

Wareneingangshalleb eine Versandhalle sowie Lagerflächen für R ohmaterialb E ndprodukte und den 

Versand sowie die Anc und Ablieferung entstehen. Die für das Gesamtvorhaben nachzuweisenden 

S tellplätze werden überwiegend durch die E rrichtung eines (für den Fall der E rrichtung in zwei 

R ealisierungsabschnitten im zweiten Abschnitt vorgesehenen) Parkhauses nachgewiesen. Notwendig 

sind innerbetriebliche E rschließungsstraßen und die Anbindung der Bauflächen an die bestehenden 

öffentlichen E rschließungsanlagen östlich des Fürtlesbachs. Bestandteil des Gesamtvorhabens sind 
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außerdem ein R egenrückhaltebeckenb F lächen zum Ausgleich des E ingriffs in Natur und Landschaft 

sowie artenschutzrechtliche Vermeidungsc und Ausgleichsmaßnahmen. 

Der Vorhabenträger beabsichtigt für den Fall einer R ealisierung in zwei R ealisierungsabschnittenb im 

ersten der beiden geplanten R ealisierungsabschnitte zunächst auf einer F läche von ca. 3 ha einen 

Produktionsstandort zu errichten. Dieser umfasst ein rund 1 ha großes Produktionsgebäudeb ein 

Ü bergabegebäude für die öffentlichen Leitungsanschlüsse mit S anitäranlageb kleine technische Bauwerke 

(z.B. Toreb S tromübergabegebäudeb S chweißgastanks mit Verdampfer)b die (nur) für diesen 

R ealisierungsabschnitt erforderliche temporäre E rrichtung von S tellplätzenb die temporäre 

innerbetriebliche E rschließung mit Fahrwegen und S tellplätzenb sowie die teilweise zunächst temporäre 

E inzäunung des bebauten Geländes und möglicher weiterer Bereiche zur Gefahrenvermeidung. Zudem 

umfasst der erste R ealisierungsabschnitt ein temporäres R egenrückhaltebeckenb soweit nicht innerhalb 

der R ealisierungsfrist für den ersten R ealisierungsabschnitt das R egenrückhaltebecken für das 

Gesamtvorhaben errichtet wird. Das Vorgehen mit mehreren R ealisierungsabschnitten bedingtb dass Teile 

der inneren E rschließungb das temporäre R egenrückhaltebecken (sofern nicht sogleich das 

R egenrückhaltebecken für das Gesamtvorhaben hergestellt wird) sowie Fassadenteile der 

Produktionshalle für einen späteren R ealisierungsabschnitt rückgebaut werden müssenb um die 

entsprechenden Gebäudeteile des zweiten R ealisierungsabschnitts errichten bzw. anschließen zu 

können. Im ersten R ealisierungsabschnitt noch nicht produktiv genutzte F lächen werden bis zum Beginn 

der Inanspruchnahme für den zweiten R ealisierungsabschnitt einer zulässigen Zwischennutzung (z.B. 

E inebnung und Herstellung einer landwirtschaftlich genutzten Wiese) zugeführt. Darüber hinaus umfasst 

der erste R ealisierungsabschnitt auch den Neubaub den Ausbau und die Verlegung von öffentlichen 

S traßen und Wegen (mit Ausnahme der im vorhabenbezogenen Bebauungsplan vorgesehenen 

Ä nderungen im Bereich der Daimlerstraße) sowie die Durchführung von naturschutzrechtlichen 

Vermeidungsc und Ausgleichsmaßnahmen. Das Gesamtvorhaben wird im E inzelnen durch den zwischen 

Vorhabenträger und Zweckverband abgestimmten Vorhabenc und E rschließungsplan bestimmt. 

Die Bildung zweier R ealisierungsabschnitte basiert auf dem derzeit in zeitlicher Hinsicht zu erwartenden 

Vorhabenverlauf mit daran anschließenden gestaffelten R ealisierungspflichtenb die dem E rfordernis der 

zeitlichen F lexibilisierung folgen. E s ist jedoch auch bei der R ealisierung in zwei R ealisierungsabschnitten 

ausdrücklich nicht ausgeschlossenb dass anstelle für den ersten R ealisierungsabschnitt vorgesehener 

Interimsanlagen sogleich die für den zweiten R ealisierungsabschnitt vorgesehenen Anlagen des 

Gesamtvorhabens ganz oder teilweise hergestellt werden (z.B. R egenrückhaltebecken nördlich der 

Baufläche). 

Nach dem Vorhaben & E rschließungsplan (ME S S ME R  CONS ULT; 2021) wird das Gesamtgelände für 

den Produktionsstandort entsprechend modelliertb d.h. dass der Geländeunterschied von Nord nach S üd 

von bis zu 8 m durch einen Massenausgleich ohne Abfuhr von Aushub weitgehend ausgeglichen wird. 

Dadurch entstehen im S üden entsprechende Höhenunterschiedeb die durch eine entsprechende S tützc

mauer ausgeglichen werden. Dasselbe gilt für die Nordseite. Auch hier werden für die Ü berbrückung der 

Geländeunterschiede S tützmauern errichtet. 
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Die Fassaden des Produktionsc und Versandgebäudes werden in dunkelgrau ausgeführt.  

Auf der Westseite des Produktionsgebäudes ist eine bodengebundene Fassadenbegrünung vorgesehen. 

Die Dachflächen werden im Wesentlichen mit einer extensiven Dachbegrünung errichtet. 

S oweit möglich wird die in der Produktion entstehende Abwärme genutzt – im Wesentlichen die der 

Verzinkerei – um die Halle zu beheizen. Der fehlende E nergiebedarf wird über entsprechende 

Gasheizungen zugeführt. 

In der Wareneingangshalle wird das R ohmaterial vollautomatisch eingelagert. In der Produktionshalle wird 

das R ohmaterial zugeschnittenb verschweißtb verzinkt und lackiert und in der Versandhalle werden LKWs 

beladen.  

Die Anlieferung des R ohmaterialsb die Abfuhr der Fertigprodukte und die Anc und Abfahrt der Mitarbeiter 

erfolgt von Osten her aus dem Gebiet „Langwiesen III“. 

Die neue Verzinkerei im Werk III ist auf einen Durchsatz von 25 t pro S tunde und maximal 120.000 t/J ahr 

ausgelegt. 

Das Bauvorhaben besteht aus insgesamt 3 Baukörpern und einem Nebengebäude. Diese Baukörper gliec

dern sich wie folgt: 

c Produktionsgebäudeb Verzinkereib Kantinenc und S ozialtraktb Wareneingangsgebäude 

c Versandhalle mit angegliedertem Verwaltungsbau 

c Parkhaus (ca. 280 S tellplätze) 

c Nebengebäude wie S taplerladehalle 

Der Baukörper des Produktionsgebäudes ist 17 m hochb die Versandhalle ist nur 12 m hoch. Das Parkc

haus ist abgesetzt vom Geländevorsprung und dadurch deutlich niedriger. 

Die gesamte Produktionslinie wird so gestaltetb dass Lärm und sonstige Belästigungen bestmöglich 

vermieden und/oder reduziert werden. Hierfür wird die E inlagerung von R ohmaterial vollautomatisch in 

einer Halle stattfindenb aus der die Produktion startetb indem das R ohmaterial in die Produktionshalle 

gebracht wird.  

Alle Produktionsschritte finden in dieser Halle stattb im Anschluss wird das fertige Produkt in die Pufferhalc

le mit E lektrostapler gefahren.  

Diese Halle dient als Ü bergabestation zum Versandlager um nächtliche Lärmemissionen zu vermeiden 

und eine S chleusenwirkung zu erzeugenb um Wärmeverluste zu umgehen. Alle Arbeitsschritteb die bei 

verschlossenen Hallen ausgeführt werdenb werden im 3cS chichtbetrieb 24/7 ausgeführt.  

J egliche Arbeitenb die außerhalb von Hallen stattfindenb oder nur mit geöffneten Toren funktionierenb 

finden nur in der Zeit von 6 c 22 Uhr statt. 
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Die Verkehrswege sind für PKW und LKW räumlich getrennt geplantb um den Verkehrsfluss bestmöglich 

zu optimieren. 

 

Abb. 6 Bebauungsplanentwurf (ohne Maßstab; KÄ S E R  INGE NIE UR E b 2021) 
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2.1.3 S tädtebauliche Zielsetzung 

Ziel des Bebauungsplanes ist die Bereitstellung eines Baugrundstückes für die Ansiedlung eines großfläc

chigen Industriebetriebs. Zur Zielerreichung wird das Instrument des „vorhabenbezogenen Bebauungsc

plans“ gewähltb bei dem auf Grundlage des §  12 BauGB das zulässige Vorhaben exakt definiert und damit 

städtebaulich gesteuert werden kann. 

Grundlage für die Festsetzungen des Bebauungsplans ist der Vorhabensc und E rschließungsplan (VE P)b 

in dem das Projekt beschrieben und dargestellt wird.  

Der Vorhabenträger verpflichtet sich vertraglich zur Durchführung des Vorhabensb wodurch z.B. die Bauc

grenzen lediglich als R ahmen festgelegt werden könnenb innerhalb derer gebaut werden kann.  

Die weiteren Vorgaben orientieren sich an den R egelungen des angrenzenden Gebiets „Langwiesen III“ 

und gewährleisten eine schlüssige bauliche E ntwicklung innerhalb des gesamten Gewerbeschwerpunkts. 

Das Maß der baulichen Nutzung wird dabei wie bisher über die Höhe der baulichen Anlagen bestimmtb 

jedoch nach den E rfordernissen des Bauvorhabens bemessen. 

Trotz der gegebenen günstigen Topografie sind aufgrund der Anforderungen des Gewerbebaus ausgleic

chende E rdarbeiten erforderlichb die zu einem Geländeeinschnitt entlang der südlichen Gebietsgrenze 

führen werden.  

Die dort entstehende Böschung ist mit einem flächigen Pflanzgebot belegt und dient der E ingrünung des 

Plangebiets nach S üden hin. 

Die verkehrliche E rschließung des Plangebiets erfolgt durch das bestehende Gewerbegebiet „Langwiec

sen“. Die Funktion der Hauptzufahrt übernimmt hier die verlängerte Boschstraßeb die vom Querschnitt her 

bereits entsprechend ausgelegt istb plangebietsseitig ist hier ein Zufahrtsbereich definiert. E ine zweiteb 

untergeordnete Zufahrtsmöglichkeit wird durch eine Verlängerung der nördlich davon verlaufenden Daimc

lerstraße ermöglicht. 

Das Plangebiet wird durch den überörtlichen R adc und Feldweg „R ömerweg“ durchschnitten. Dieser führt 

bisher aus dem angrenzenden Gebiet „Langwiesen III“ geradeaus durch das Plangebiet R ichtung Güglinc

gen.  

Um die Funktion dieser wichtigen Verbindung zu erhaltenb soll der Weg verlegt und südlich um das Planc

gebiet herumgeführt werden. E ntlang des Fürtlesbachs wird der Weg dabei durch eine freizuhaltende und 

als offene Bachwiesenzone zu gestaltende Grünfläche begleitetb die zugleich auch als Ausgleichsfläche 

dienen soll.  

Am südlichen R and wird der R adweg auf dem bestehenden und auszubauenden Wiesenweg (F lst.Nr. 

1522) geführt und über eine im westlichen Bereich des Plangebiets neu zu bauende Verbindung wieder 

an den R ömerweg zurückgeführt. Aufgrund der günstigen Topografie ist der Weg komfortabel zu befahc

ren. 
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Abb. 7 Vorhabenc und E rschließungsplan (ohne Maßstabb ME S S ME R  2021 – liegt dem UB bei) 
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2.1.4 Verc und E ntsorgung 

E s ist beabsichtigtb das Plangebiet im S ystem des Baugebiets „Langwiesen III“ zu entwässern.  

Hierzu wird ein Anschluss an die Kanäle in der Boschc und der Daimlerstraße im Altgebiet hergestellt. Zur 

E inhaltung der Vorgaben werden die Festsetzungen aus dem Bebauungsplan „Langwiesen III“ in die vorc

liegende Planung übernommen. 

Im nördlichen Bereich des Plangebiets ist ein R egenrückhaltebecken geplantb dessen endgültige Größe 

und Ausformung im weiteren Verfahren festgelegt wird.  

Von dort erfolgt eine gedrosselte Ausleitung in die Zaber bzw. den Fürtlesbach. 

Die Behandlung der Abwässer erfolgt durch entsprechende E inrichtungen auf dem Betriebsgeländeb soc

dass keine behandlungsbedürftigen Abwässer in die öffentliche Kanalisation abgegeben werden. 

2.2 Geprüfte Varianten – Alternativen und Auswahlgründe 

Das Plangebiet ist im F lächennutzungsplan (FNP) des Verwaltungsraums Brackenheim c C leebronn als 

Gewerbefläche (GI) dargestellt und somit aus dem FNP entwickelt.  

E ine Alternativenprüfung von S tandortvarianten ist daher auf dieser Planungsebene nicht notwendig. 

Nichtsdestotrotz hat der Zweckverband Wirtschaftsförderung Zabergäu beim R egionalverband Heilbronn c 

Franken v.a. unter dem Aspekt S chutzwürdigkeit der sehr guten Böden und der Nachbarschaft zur Weinc

gärtnergenossenschaft C leebronn c Güglingen angefragtb ob nicht andere S tandorte im Zabergäu als E rc

weiterungsfläche in Frage kämen. 

Durch die geplante Gewerbeflächenentwicklung werden landwirtschaftlich genutzte F lächen mit hoher 

E ignung für den Landbau in Anspruch genommen. Laut digitaler F lurbilanz handelt es sich bei den F läc

chen um die höchste E ignungsstufe I. Gemäß §  1a (2) BauGB ist die Inanspruchnahme dieser F lächen zu 

begründenb dabei sollen auch E rmittlungen zu den Möglichkeiten der Innenentwicklung zu Grunde gelegt 

werdenb zu denen insbesondere Brachflächenb Gebäudeleerstandb Baulücken und andere Nachverdichc

tungsmöglichkeiten zählen können. 

Die E igenart des anzusiedelnden Betriebs mit seinem F lächenbedarfb E missionsgrad und Verkehrsaufc

kommen bedingtb dass Möglichkeiten der Innenentwicklung naturgemäß stark eingeschränkt sind. Zudem 

sollte der S tandort auch für künftige E ntwicklungen geeignet seinb d.h. entsprechende F lächenreserven 

bieten. F lächen mit dieser E ignung sind im Innenbereich nicht ersichtlich. Auch geeignete Brachflächenb 

wie z.B. ehemalige Militärgeländeb sind in der näheren Umgebung nicht vorhanden. Bei der Bewertung der 

durch die geplante Ansiedlung betroffenen Belange ist in die Abwägung insbesondere einzustellenb dass 

die S tandortsicherung für diesen Betrieb innerhalb des Zabergäus ein erhebliches Gewicht beigemessen 

wird. Die ist unter anderem darin begründetb dass zahlreiche Arbeitsplätze mit verschiedenen Qualifikatioc

nen angeboten werden und zusammen mit den Zulieferern eine hohe Wertschöpfung in der R aumschaft 

Zabergäu gesichert wird. 
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Nach Abwägung aller Belange wird der Inanspruchnahme der landwirtschaftlichen F läche durch die gec

werblichen Bauflächen der Vorrang eingeräumtb um die Betriebsansiedlung in dieser Form zu ermöglic

chen. Bei der E ntscheidung werden die landwirtschaftlichen Belange jedoch mit entsprechendem Gewicht 

in die Abwägung eingestellt.  

Insbesondere wird bei der Auswahl der naturschutzrechtlichen Ausgleichsmaßnahmen darauf geachtetb 

dass eine weitere F lächenumwandlung möglichst vermieden wirdb z.B. durch R enaturierungsmaßnahmen 

an Gewässern. Zudem soll der fruchtbare Boden durch ein Oberbodenmanagement einer Wiederverwenc

dung auf landwirtschaftlich genutzten F lächen zugeführt werden. Nicht zuletzt wird der F lächenzuschnitt 

so gewähltb dass ausreichend große Bewirtschaftungseinheiten verbleiben und das landwirtschaftliche 

Wegenetz erhalten bleibt bzw. bei Bedarf gleichwertig ersetzt wird. 

Zur Prüfung von Alternativen bei der S tandortwahl für den Werksneubau wurde in Abstimmung mit dem 

R egionalverband HeilbronncFranken eine regionalplanerische Ü berprüfung durchgeführt. Demnach ist die 

E rweiterung des interkommunalen Industriegebiets im F lächennutzungsplan Brackenheim c C leebronn als 

auch in der R aumnutzungskarte des R egionalplans HeilbronncFranken vorgesehen. Dennoch wurde im 

Vorfeld der bauleitplanerischen E ntscheidung ein S uchlauf durchgeführtb ob stattdessen an einer anderen 

S telle im Zabergäu eine entsprechende gewerbliche E ntwicklung vollzogen werden könnte. E benso wurc

den E rweiterungsmöglichkeiten bei den Werkstandorten 1 (E ibensbach) und 2 (Güglingen) geprüft. 

Im R egionalplan HeilbronncFranken 2020 sind 52 gewerbliche S chwerpunkte vorgesehenb in denen gec

werbliche E ntwicklungen in größerem Umfang vollzogen werden sollen. Bei dem Industriec und Gewerbec

gebiet Langwiesen handelt es sich um einen dieser S chwerpunkteb der über E rweiterungsreserven von 

27b3 ha im F lächennutzungsplan und ca. 37b7 ha innerhalb unserer gebietsscharfen Abgrenzung verfügt.  

Grundsätzlich wäre es vorstellbarb eine Verlagerung des S chwerpunkts im R ahmen des derzeit in Aufstelc

lung befindlichen Gewerbeflächenentwicklungskonzepts vorzusehen. E ine Alternativflächeb die sich 

zwangsläufig innerhalb der Gemarkung einer oder mehrerer der Mitgliedsgemeinden des Zweckverbands 

Wirtschaftsförderung Zabergäu befinden sollteb müsste allerdings an ein bestehendes Gewerbegebiet 

anschließenb eine vergleichbare oder bessere E ignungsc und Konfliktlage aufweisen und mindestens 

ebenso gut angebunden sein wie die Langwiesen. 

E in eigenständiger neuer gewerblicher S iedlungsansatz in der freien Landschaft scheidet in dem Zusamc

menhang ausb da solche neuen S iedlungsansätze sowohl im Beschluss der Verbandsversammlung des 

R egionalverbands vom 09.12.2016 zum Gewerbeflächenkonzept als auch in Abstimmung mit der Gec

nehmigungsbehördeb dem Ministerium für Wirtschaftb Arbeit und Wohnungsbaub nicht vorgesehen sind. 

Betrachtet man die bestehenden Gewerbegebiete vor dem Hintergrund einer großflächigen E rweiterungb 

so ist festzustellenb dass die in F rage kommenden F lächen im R egelfall vergleichbare Bodengüten aufc

weisenb dass aber die Topografie und die Anbindung an das überörtliche Verkehrsnetz in der R egel 

schlechter sind als bei den Langwiesen. Darüber hinaus wären bei fast allen F lächen aufgrund der Nachc

barschaft zu bestehenden oder geplanten Wohnbauflächen ebenfalls erhebliche Immissionsschutzkonflikc

te zu erwartenb was der hohen S iedlungsdichte im Talbereich der Zaber geschuldet ist. An diesen S tandc
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orten werden daher lediglich kleinteilige E rweiterungsmöglichkeiten für bereits ansässige Betriebe gesec

henb aber keine Neuausweisung im Umfang von 20 bis 30 hab die zudem dann kein zusätzliches E rweitec

rungspotenzial mehr bieten würde. 

Daher wird aus regionalplanerischer S icht derzeit keine Möglichkeit für eine Verlagerung der E rweitec

rungsflächen des Industriec und Gewerbegebiets Langwiesen gesehen. 

Wenn auch keine S tandortalternativen in Betracht zu ziehen warenb wurde im Verlauf des   

Planungsprozesses der Geltungsbereich mehrfach geändert. 

In der ursprünglichen Planung war die E rweiterungsfläche südlich der Weingärtnergenossenschaft 

vorgesehen. 

Auf Anregung aus der Bürgerbeteiligung heraus wurde die ganze F läche um 90°gedrehtb nach Norden 

verschoben und östlich der Weingärtnergenossenschaft mit Ostgrenze Fürtlesbach angesiedelt. 

 

Abb. 8 ursprünglich geplanter Geltungsbereich (rot) und weiter verfolgter Geltungsbereich (grün)b ohne 
Darstellung nachträglich aufgenommener F lächen für Ausgleichsmaßnahmen 
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2.3 Auswirkungen des Vorhabens 
Im R ahmen der Umweltprüfung ist nach baucb anlagec und betriebsbedingten Auswirkungen des Projektes 

zu unterscheiden.  

E s sind insbesondere die E missionenb die Abfälleb das Abwasser/Niederschlagswasserb der Wasserverc

brauchb die Inanspruchnahme von Boden sowie die Nutzung und Gestaltung von Naturgütern zu behanc

deln. 

2.3.1 E missionen von S chadstoffenb Lärm etc. 

c Baubedingt 

Während der Bauphase kommt es durch Baumaschinen und die Bautätigkeit selbst zu einer temporären 

E rhöhung der Lärmc und S chadstoffemissionenb wobei hier v.a. mit einer Zunahme der S chadstoffbelasc

tung durch Maschinenc und Fahrzeugabgase und clärm sowie mit S taubbelastungen bei entsprechender 

Witterung zu rechnen ist. 

c Anlagebedingt/Betriebsbedingt 

Mit der Inbetriebnahme des neuen Werkes ist mit einer Zunahme der Belastungen bspw. durch E missioc

nen aus dem Produktionsprozess und dem Kraftfahrzeugverkehr zum einen durch Mitarbeiter und zum 

anderen durch Anc und Abfuhr von R ohmaterial und Fertigprodukten zu rechnen. 

Zu den relevanten S challquellen auf dem Betriebsgrundstück selbst gehören bspw.  

c Fahrc und Lieferverkehrb  

c Parkplätze/Parkhausb  

c Produktionsgeräuscheb  

c technische Aggregate etc.  

Zu den Lärmc und S chadstoffemissionen wurde ein S challgutachten erstelltb auf das im Weiteren 

eingegangen wird. 

2.3.2 Abfälle 

c Baubedingt  

Die bei Baumaßnahmen anfallenden Bauabfälle sind nach den gültigen R echtsvorschriften zu behandeln 

und schadensfrei zu entsorgen oder der Wiederverwertung zuzuführen. 

c Anlagebedingt/Betriebsbedingt 

E s ist davon auszugehenb dass anfallende Abfälle gemäß den gesetzlichen Bestimmungen entsorgt oder 

der Wiederverwertung zugeführt werden. Angesichts der Größe des geplanten Baugebiets und geplanten 

Nutzung ist mit einer Zunahme des c v.a. produktionsspezifischen c Abfallaufkommens zu rechnen. 
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Da es sich bei den anfallenden Abfällen um gewerbliche Mengen handelt erfolgt dies nicht über die öffentc

liche Müllentsorgungb sondern über entsprechend zugelassene E ntsorgungsbetriebe. Detaillierte Angaben 

werden in einem immissionsrechtlichen Verfahren beschrieben. 

E s fallen bspw. R ückstände an aus 

c E ntstaubungsanlage (F ilterstaub aus Zinkbadabsaugung)b   

c Zinkbadabschöpfung (Zinkasche)b 

c Prozessbadb Zinkabbeize (S aure Beizlösung) 

c Prozessbäderb wässrige S pülflüssigkeiten aus alkalischen S pülwässern (Alkalische S pülwässer) 

c Kammerfilterpresseb F ilterkuchen aus Abwasserbehandlungsanlage (E isenhydroxidschlamm) 

2.3.3 Abwasser/Niederschlagswasser 

c Baubedingt 

Bei Baumaßnahmen sind bei fachgerechter Ausführung und entsprechenden S chutzmaßnahmen keine 

wesentlichen Beeinträchtigungen zu erwarten. E s verbleibt jedoch ein potentielles R estrisiko bezüglich 

von S chadstoffeinträgen in den Untergrund.  

c Anlagebedingt/Betriebsbedingt 

Durch die Ü berbauung kommt es zur Versiegelung bisher offener F lächen durch Gebäude und S traßenb 

auf denen die Versickerung von Niederschlagswasser und somit auch die Grundwasserneubildung unterc

bunden werden. 

Anfallendes Dachwasser wird über separate S ammelleitungen dem im Norden geplanten 

R egenrückhaltebecken zugeführt. 

Das anfallende Oberflächenwasser von den Verkehrsc und Lagerflächen wird gesondert über einen Abc

wasserkanal einer R einigungsanlage (S edimentationb Abscheider) zugeführt und danach in das geplante 

R egenrückhaltebecken eingeleitet. 

Für das überschüssige R egenwasserb das weder versickert noch verdunstetb erhält das R egenrückhaltec

becken einen Ü berlauf in die Zaber. Das Becken ist mit Folie abgedichtet und dient ausschließlich der 

R ückhaltenb ggf. Verdunstung. Das gesamte Wasser wird der Zaber zugeführtb jedoch gedrosselt. 

E s ist zudem mit einer Zunahme des Abwasseraufkommens zu rechnenb das über einen Anschluss an 

bestehende Kanäle der Kläranlage zugeführt wird. E s wird nur S chmutzwasser aus den S anitärbereichen 

dem Kanal zugeführt. 

  Die genannten Punkte beziehen sich auf den fertiggestellten Gesamtbau. 
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Folgender S achverhalt stellt sich für den Fall der R ealisierung in zwei R ealisierungsabschnitten für das 

Abc und Niederschlagswasser nach dem ersten R ealisierungsabschnitt dar: 

Abwasser: 

Innerhalb der geplanten Halle befindet sich der TechnikcKern mit S anitäranlagen. Außerdem sind weitere 

S anitäranlagen in einem im östlichen Teil der Halle geplanten S anitärcontainer. Im Pförtnergebäude 

befinden sich ebenfalls S anitäranlagen.  

Zur Ableitung des S chmutzwassers aus der Produktionshalle wird in der Zufahrt ein S ammelkanal 

vorgesehen. Die Ableitung des S chmutzwassers aus dem Pförtnergebäude erfolgt an die für den 

E ndausbau geplanten Leitung. Beide Leitungen werden im Bereich der Werkszufahrt zusammengeführt 

und an das öffentliche S chmutzwassersystem in der Boschstraße angeschlossen. 

Niederschlagswasser: 

Im Bereich der vorgesehenen Bebauung erfolgt die Niederschlagswasserbeseitigung im geschlossenen 

S ystem entsprechend des E ndausbaus. Die Weiterführung der Kanäle nach Norden zur Zaber ist jedoch 

im geplanten Ausbauzustand nicht möglichb da das Gelände derzeit tiefer liegt und eine Aufschüttung im 

Bereich der Kanäle eine spätere Werkserweiterung in der Bauphase behindern würde. Deshalb erfolgt die 

Ableitung des Niederschlagswassers nördlich der geplanten Bebauung jeweils an der östlichen und 

westlichen Grundstücksgrenze als Zwischenausbau über eine offene E ntwässerung in Form eines 

E ntwässerungsgrabens. Die Ableitung des Oberflächenwassers im Bereich der Bebauung erfolgt im 

geschlossenen E ntwässerungssystemb jeweils für die Dachflächen sowie die Verkehrsflächen getrennt. 

Mit E inleitung in die offenen E ntwässerungsgräben werden beide Leitungen zusammengeführt. Da es sich 

bei der offenen E ntwässerung um eine Zwischenlösung handeltb werden sowohl das Dachwasser als auch 

das Oberflächenwasser der Verkehrsanlagen gemeinsam über die Gräben geleitet. Das auf den 

Dachflächen anfallende Niederschlagswasser ist nicht verunreinigt. S omit kann es direkt der Vorflut 

zugeführt werden. Das Niederschlagswasser der Verkehrsflächen (S tellplätzeb E rschließungsstraßen) 

wird jeweils über eine S edimentationsanlage gereinigt. Das Niederschlagswasser aus den Gräben wird in 

einem R egenrückhaltebecken gesammelt und über eine Drosselung der Zaber zugeführt.  

Aus ökologischen Gesichtspunkten und zur Minimierung des R egenabflusses wird das Hallendach mit 

extensiver Dachbegrünung gestaltet. Das Niederschlagswasser der Dachfläche der Produktionshalle wird 

westlich der Hallen in einem Kanal gesammeltb der nach Norden geführt wird. Dort erfolgt die E inleitung in 

den westlichen E ntwässerungsgraben. Das Niederschlagswasser der Dachfläche des Pförtnergebäudes 

wird nordöstlich des Gebäudes einem weiteren Kanal zugeführt. Dieser Kanal verläuft ebenfalls nach 

Norden. Nördlich der Befestigung erfolgt die E inleitung in den östlichen E ntwässerungsgraben. 

Die Ableitung des Niederschlagswassers der E rschließungsstraßen erfolgt im mittleren Baufeld über 

Mulden. Durch einen Amphibienschutzzaun um das Werksgelände soll verhindert werdenb dass in Frage 

kommende Individuen auf das Werksgelände gelangen. Ggf. muss auch das R egenrückhaltebecken 

entsprechend gesichert werden (siehe auch unter 4.1.6 Artenschutzmaßnahmen). E ntlang der Westseite 

der Halle wird das Oberflächenwasser in einem Kanal gesammelt. Auch der Bereich der östlichen 
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Hauptzufahrt einschließlich der S tellplätze wird über S traßeneinläufe und R innen (z.B. Pfuhler R innen) 

entwässert. Die Mulden werden als Verdunstungsmulden ausgebildet. S ie erhalten jeweils im Osten und 

im Westen Ü berlaufschächteb die an die jeweiligen Kanäle angebunden werden. Die Kanäle werden 

analog der Dachentwässerung nach Norden geführt und in die E ntwässerungsgräben eingebunden. Vor 

Zusammenführung des Oberflächenwassers der Verkehrsflächen mit dem Dachwasserb d.h. vor 

E inleitung in die Gräben wird das Oberflächenwasser der Verkehrsanlagen über eine 

S edimentationsanlage geführtb um Leichtstoffe zurückzuhalten und zur Absetzung von Feststoffen. 

Die beiden E ntwässerungsgräben werden nach Norden geführt und einem R egenrückhaltebecken 

zugeführt. Das Becken wird als mit Folie ausgekleidetes E rdbecken ausgeführt. Die Anlagen zur 

R einigung der in das R ückhaltebecken eingeleiteten Wassermengen sind dem R ückhaltebecken 

vorgeschaltet. Das Becken selbst dient nur der S peicherung des Oberflächenwassers. Die Abflussmenge 

aus dem R ückhaltebecken wurde aus dem derzeitigen Befestigungsgrad und den Gefälleverhältnissen 

ermittelt. Der Ablauf aus dem Becken erfolgt über ein nachgeschaltetes Drosselbauwerk. Die reduzierte 

Wassermenge wird über einen offenen Graben bis zur Zaber geleitet. Der E inmündungsbereich wird 

mittels Wasserbausteinen befestigt bzw. gegen Ausspülen gesichert. Die E inleitstelle in die Zaber wurde 

entsprechend den Vorgaben des Artenschutzbeitrages der Arbeitsgruppe Tierökologie und Planung 

F ilderstadt nach Westen verlegtb um den Brutbaum des E remiten zu schützen. 

Die Belastung der Dachflächen ist gering. Hier ist keine Behandlungsmaßnahme erforderlich. 

(ME S S ME R ; 2021) 

2.3.4 Wasserverbrauch 

c Baubedingt 

E rschließung und Bautätigkeit erfordern die Bereitstellung eines gewissen Wasservolumens als Brauchc

wasser. Weiterer baubedingter Wasserbedarf ist nicht erkennbar.  

c Anlagebedingt/Betriebsbedingt 

E s ist mit einer Zunahme des Wasserverbrauchs sowohl als Trinkwasser wie auch als Brauchc und Proc

zesswasser zu rechnen. 

Der tägliche Bedarf an Trinkc und Nutzwasser kann über die bestehende öffentliche Wasserversorgung 

bereitgestellt werden.  

Der Bedarf bzw. der Anfall an Wasser / Abwasser im J ahr liegt bei geschätzt ca. 6.000 m5 (Mittl. 

ME S S ME R  CONS ULT; 2019). 
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2.3.5 Inanspruchnahme von Boden 

c Baubedingt/Anlagebedingt 

Bei Baumaßnahme kann es zu temporären Bodenverdichtungen im Verlauf des Baues bspw. durch Bec

fahren mit Baumaschinen und anderen Fahrzeugen und zur dauerhaften Versiegelung sowie zu Abgrac

bungen und Aufschüttungen von bzw. auf bisher offenen F lächen kommen. Bei der Versiegelung der F läc

chen durch Bebauung werden alle Bodenfunktionen dauerhaft stark geschädigt bzw. gänzlich zerstört.  

c Betriebsbedingt 

E s sind keine weiteren Beeinträchtigungen zu erkennen. 

2.3.6 Nutzung und Gestaltung von Naturgütern 

c Baubedingt 

Mit der Ü berplanung sind Beeinträchtigungen überwiegend geringwertiger (Ackerflächenb Graswege) zu 

erwarten. 

c Anlagebedingt 

Bei einer Ü berbauung der F läche kommt es durch die massive Gebäudestruktur zu einer nachhaltigen 

Veränderung des Landschaftsc bzw. Ortsbildes.   

c Betriebsbedingt 

E s sind derzeit keine weiteren Beeinträchtigungen der Naturgüter zu erwarten. 

2.3.7 E nergie 

Für Baumaschinen und andere Fahrzeuge besteht notwendigerweise Kraftstoffbedarf. Desgleichen ist 

z.B. die Herstellung der Baustoffe i.d.R . mit einem mehr oder weniger hohen E nergieinput verbunden. 

Hinzu kommt zukünftig weiterer E nergiebedarf für Heizungb Warmwasserbereitung und Produktionsproc

zesse sowie für die S tromversorgung.  
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3. Bestandsbeschreibung und cbewertung der Umwelt 

Das Plangebiet liegt im Ü bergangsbereich der Untereinheiten 123 „Neckarbecken“ und 124 „S tromc und 

Heuchelberg“ der naturräumlichen Haupteinheit 12 „Neckarc und Taubergäuplatten“. 

3.1 Mensch 

3.1.1 Bestand und Bewertung 

Die Betroffenheit des Menschen stellt sich in der R egel durch  

c die Betroffenheit der Gesundheit und des Wohlbefindens bezüglich der Funktion „Wohnen“ in den 

umliegenden Quartieren und 

c bezüglich der E rfordernisse der F reizeitc und E rholungsfürsorge 

dar. 

E ine Bedeutung des Plangebiets bezüglich der Funktion „Wohnen“ ist derzeit lediglich unmittelbar westlich 

angrenzend durch die beiden Aussiedlerhöfe gegeben. 

Von Bedeutung ist auch die ebenfalls westlich abgrenzende Weingärtnergenossenschaft C leebronn c 

Güglingen als Vermarktungsorgan der angeschlossenen Weingärtner. 

Auch wenn die Ackerlandschaft des Plangebiets selbst mit keiner herausragenden Attraktivität und eher 

geringem E rlebniswert aufwartetb hat das Plangebiet doch eine Bedeutung für die E rholungsvorsorge.  

Durch das Plangebiet führt über den „R ömerweg“ c einem asphaltierten Wirtschaftsweg c ein ausgeschilc

derter R adweg. Hier verlaufen gebündelt verschiedene R adwegeb wie z.B. der „Zabergäuweg“b der 

„Württemberger Weinradweg“b die „NaturparkcTour“b die „TrimmercTour“ oder die „Deutsche 

Fachwerkstraße“ (Fahrrad). 

 

Abb. 9 Wegweiser für R adfahrer am R ömerweg 
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E ntlang der Zaber verläuft noch ein Graswegb der augenscheinlich auch als Wanderweg genutzt wird. 

Die betroffene landwirtschaftlich genutzte F läche bildet unter anderem die Grundlage für die E xistenz der 

bewirtschaftenden Betriebeb wobei hier gute bis sehr gute Böden mit hohem E rtragspotential und guter E rc

schließung verloren gehen. 

Durch die Konzentration auf wenige größere landwirtschaftliche Betriebeb die i.d.R . dem Zwang zu 

Wachstum unterliegenb ist die Bereitstellung von E rsatzflächen v.a. in dieser Qualität schwierig und bei 

Neupacht durch steigende Pachtpreise als Folge des aktuellen F lächenverbrauchs normalerweise auch 

mit zusätzlichen Kosten verbunden. 

3.1.2 Vorbelastung und E mpfindlichkeit 

Im S üden des Geltungsbereichs verläuft derzeit noch eine Hochspannungstrasse von Botenheim komc

mend R ichtung Pfaffenhofen.  

Beim Plangebiet handelt es sich um eine intensiv konventionell landwirtschaftlich genutzte F läche mit dem 

üblichen E insatz von chemischen Düngec und Pflanzenschutzmitteln. 

3.1.3 Umweltauswirkungen und E rheblichkeit 

Die Lebensqualitätb das Wohlbefinden und die Gesundheit der Menschen im Plangebiet und seiner 

Umgebung wird durch die mit der Ü berbauung einhergehenden E missionen von S chadstoffen und Lärm 

sowie die Verkehrsbelastung potentiell beeinträchtigt.  

a) Lärm 

Die mit der Bebauung und v.a. mit der zukünftigen Produktion zu erwartenden S challemissionen wurden 

durch eine S challtechnische Untersuchung (HE INE  & J UD; 2019) untersuchtb die als Anlage bei den Unc

terlagen enthalten ist und auf die hier v.a. bei Detailfragen verwiesen wird. 

Die schalltechnische Untersuchung im R ahmen des Genehmigungsverfahrens zum Neubau des Werks III 

der Fa. Layher in C leebronn kann wie folgt zusammengefasst werden:  

c E s sind die S challimmissionen durch den geplanten Betrieb an der umliegenden Bebauung zu 

ermitteln.  

c Zur Beurteilung der künftigen S ituation wurden die Immissionsrichtwerte der TA Lärm 

herangezogen. Für die nächstgelegene schutzbedürftige (Wohnc)Bebauung wurden die 

R ichtwerte entsprechend denen eines Mischgebietes von tags 60 dB(A) und nachts 45 dB(A) 

herangezogen. Die R ichtwerte für Gewerbegebiete / Industriegebiete betragen 65 dB(A) tags und 

50 dB(A) nachts bzw. 70 dB(A) tags und nachts. E inzelne kurzzeitige Geräuschspitzen sollen den 

Tagrichtwert um nicht mehr als 30 dB(A) und den Nachtrichtwert um nicht mehr als 20 dB(A) 

überschreiten.  
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c E ntsprechend der R egelung der TA Lärm muss der Gesamtbetrieb betrachtet werden. E ine 

Abkopplung einzelner Anlagen oder S challquellen ist in der R egel nicht zulässig.  

c E s wurde die Abstrahlung der maßgeblichen S challquellen bestimmt und zum Beurteilungspegel 

zusammengefasstb unter Berücksichtigung der E inwirkzeitb der Tonc und Impulshaltigkeit und der 

Pegelminderung auf dem Ausbreitungsweg. Grundlage hierfür waren Literaturangabenb 

S challpegelmessungen sowie Angaben seitens des Auftraggebers.  

c Bereits im Vorfeld wurden S challschutzmaßnahmen zur E inhaltung der geltenden 

Immissionsrichtwerte konzipiertb die in den Berechnungen bereits berücksichtigt wurden. Die 

einzelnen Maßnahmen sind in Kapitel 5 beschrieben.  

c An der umliegenden Bebauung im Mischgebiet werden Beurteilungspegel bis 49 dB(A) tags und 

bis 39 dB(A) in der lautesten Nachstunde erreicht. In den umliegenden Gewerbec und 

Industriegebieten sind Beurteilungspegel bis 56 dB(A) tags und bis 35 dB(A) in der lautesten 

Nachtstunde bzw. bis 63 dB(A) tags und bis 48 dB(A) in der lautesten Nachtstunde zu erwarten.  

c Die Immissionsrichtwerte der TA Lärm werden an den Immissionsorten tags und nachts 

eingehalten.  

c Die Forderung der TA Lärm hinsichtlich des S pitzenpegelkriteriums wird erfüllt.  

c Das „IrrelevanzcKriterium“ der TA Lärm wird erfülltb so dass die Vorbelastung nicht detailliert zu 

betrachten ist.  

c E s sind keine Maßnahmen organisatorischer Art gegenüber dem betriebsbedingten Fahrverkehr 

im öffentlichen S traßenraum erforderlich. 

b) Luftschadstoffe 

Vorab wurde vom R egierungspräsidium S tuttgart (Außenstelle Heilbronn) geprüftb ob das Werk unter die 

S törfallverordnung (S törfallcVerordnung c 12. BImS chV) fällt. Dies trifft nicht zu. 

Zur E inschätzung der E missionsentwicklung liegt ein Gutachten (INGE NIE UR BÜ R O LOHME YE R ; 2019) 

vor. Dieses liegt in Gänze dem Umweltbericht bei.  

Zusammengefasst ergaben sich keine Ü berschreitung der maximalen Anzahl an Ü berschreitungen des 

Tagesmittelwerts was die E mission von S taubb Abgas oder Geruch betrifft. Aus diesem Grund müssen 

auch keine weiterleitenden Maßnahmen festgelegt werden. 

c) Verkehr 
Zur Abschätzung der Verkehrsentwicklung liegt ein Gutachten (PLANUNGS GR UPPE  KÖ LZ; 2019) vor. 

Dazu wurde als Grundlagenerhebung 2018 eine Verkehrserhebung an ausgewählten Knotenpunkten und 

Querschnitten durchgeführt. 

Die E rgebnisse der Grundlagenerhebung c die im Originalgutachten nachgelesen werden können c verc

deutlichenb dass das Zielc und Quellverkehrsaufkommen der bestehenden Nutzungsstrukturen des Gec
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werbegebiets „Langwiesen III“ ein durchschnittliches werktägliches Verkehrsaufkommen von rund 1.600 

Kfz/24h generiert. 

c Die Analyse der Leistungsfähigkeit des bestehenden Verkehrsnetzes im Untersuchungsgebiet hat 

ergebenb dass sich die untersuchten Knotenpunkte im Zuge der L 1103 schon heute im 

Grenzbereich der „rechnerischen“ Belastbarkeit befinden und die Wartezeiten für verkehrlich 

untergeordnete Verkehrsströme hohe Werte annehmen. Die Kapazität der Knoten wird vor allem 

in der maßgebenden abendlichen S pitzenstunde erreicht. Maßnahmen zur Verbesserung der 

Verkehrsverhältnisse sind im Grunde schon unter Analysebedingungen anzustreben. 

Hervorzuheben ist hier insbesondere der Knotenpunkt L 1103 – Brackenheimer S traße / K 2150 – 

C leebronner S traße. 

c Für die Prognose 2035 wurde die Abschätzung der Verkehrsmengen sowohl OHNE  als auch MIT 

R ealisierung des Vorhabens „Langwiesen IV“ vorgenommen. Dabei hat sich gezeigtb dass die 

Verkehrszunahme durch das geplante Werk im R ahmen der Gesamtprognose eher von 

untergeordneter Bedeutung ist. Da bereits unter Analysebedingungen und mit E intreten einer 

weiteren allgemeinen Verkehrsentwicklung (Motorisierung c Mobilität / E inwohnerentwicklung / 

etc.) Handlungsbedarf bestehtb sind die verkehrlichen Auswirkungen der geplanten 

Gewerbeentwicklung zu relativieren. 

c Damit eine auch unter prognostischer Berücksichtigung des Gewerbegebiets „Langwiesen IV“ 

ausreichende Leistungsfähigkeit der Knotenpunkte erzielt werden kannb müssten diese zum Teil 

ertüchtigt werden. Insbesondere beim zentralen Knotenpunkt Brackenheimer S traße / 

C leebronner S traße in der Ortsmitte von F rauenzimmern ist dies durch die räumliche E nge nur 

 mit E in griffen in die bestehende Bebauung möglich. S ollte dies jedoch denkbar seinb wäre die 

R ealisierung eines Kreisverkehrs (Minikreisel) zu empfehlen. 

c E ine Umfahrung entsprechend Planfall 1 trägt zu einer wesentlichen E ntlastung der 

Ortsdurchfahrt L 1103cBrackenheimer S traße in GüglingencFrauenzimmern bei. E ine Optimierung 

der Knotenpunkte im Bereich der Ortsmitte wäre aufgrund signifikant niedrigerer 

Verkehrsmengen in diesem S zenario nicht erforderlich. J edoch ist die R ealisierung dieser 

Maßnahme kurzc bis mittelfristig derzeit nicht absehbar. 

c Unabhängig von den Planfallszenarien ist eine Umgestaltung des Knotenpunktes L 1103c

Brackenheimer S traße / Am Weihergraben zu einem Kreisverkehr zu empfehlenb da dadurch das 

Bestandsgebiet und die gewerbliche E ntwicklung „Langwiesen III“ (Vollaufsiedlung) sowie 

„Langwiesen IV“ eine sichere und attraktive Verkehrsanbindung an die L 1103cBrackenheimer 

S traße erhalten würde. Gleichzeitig kann die Maßnahme dazu beitragenb dass die bereits 

bestehende Verbindungsfunktion der Langwiesenstraße zwischen der L 1103cBrackenheimer 

S traße und der K 2150 – C leebronner S traße gestärkt werden kann. 

E rgebnis: Die E mpfindlichkeit gegenüber Veränderungen ist c bezogen auf das S chutzgut 

„Mensch“ c als mittel zu bewerten.  
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3.2 Boden und Geologie 

3.2.1 Bestand und Bewertung 

Das Plangebiet ist geprägt von den Lößc und Lößlehmablagerungen über den jungquartären F lusskiesen 

und S anden aus den Ablagerungen von Zaber und Fürtlesbach sowie nach S üden hin dem anstehenden 

Gipskeuper und Unterkeuper.  

 

Abb. 10 Hydrogeologie (ohne Maßstab)b Plangebiet im lila Oval 

Die F lurbilanz weist für das betroffene Gebiet ausschließlich Vorrangflächen der S tufe 1 aus.  

Betroffen sind Böden mit Bodenzahlen der Werteklassen 60 bis über 74 der Bodenschätzung. Dies sind 

Böden sehr hoher Qualität für die nachhaltige E rzeugung von Nahrungsc und Futtermitteln.  

Die Bodenschätzung gibt für das Plangebiet  

• LT4AlV 60 c 74  

• L3VLA > 74  

• L3Al 60 c 74  

• L2AlLA/ L3LA > 74  

• L3Al > 74 

anb also überwiegend Lehmböden der Zustandsstufe (2) c3 bis 4 meist aus Aluvialböden (S chwemmlandc

böden) mit Bodenzahlen zwischen 60 und über 74 an. 
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Abb. 11 Bodenarten (ohne Maßstab) 

 

Nach Heft 24 der LUBW („Das S chutzgut Boden in der naturschutzrechtlichen E ingriffsregelung“) ist die 

Leistungsfähigkeit der Böden auf der Basis der Bodenwerte wie in Tabelle 1 und der folgenden Abbildung 

dargestellt zu bewerten. Dort sind auch die Wertstufe sowie der mittlere Wert eines Quadratmeters Boden 

in Ö kopunkten (Ö P) in der Wertspanne von 0 c 4 gemäß der Ö kokontoverordnung angegeben.  
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Abb. 12 Gesamtbewertung Boden (ohne Maßstab)b Bauc/Versiegelungsbereich (rot) 
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K riterium Bodenart und Bodenzahl 

LT4AlV 
60 c 74 

L3VLA 
> 74 

L3Al 
60 c 74 

L2AlLA/ 
L3LA 
> 74 

L3Al 
> 74 

1. S tandort für natürl. Vegetation 0 0 0 0 0 

2. S tandort für Kulturpflanzen )* 3 4 3 4 4 

3. Ausgleichskörper Wasserkreislauf 2 2 4 3 4 

4. F ilter/Puffer für S chadstoffe 3 3 4 4 4 

Mittelwert aus 2 c 4 )** 2b67 3b0 3b67 3b67 4b0 

Bilanzwert LÖ P/m4] )*** 10b68 12b0 14b68 14b68 16b0 

F lächenanteil L%] 15b5 5b3 21b0 55b6 2b6 

mittlerer Bilanzwert LÖ P/m4] 13b95 

Tabelle 2 Gesamtbewertung der Böden im Plangebiet nach ihrer Funktionserfüllung (Klassen: 0 = keineb 4 
= sehr hoch) und Ö kopunkten (Ö P) pro m4) 

)* Für die Bewertung werden die Bodenzahlen aus der amtlichen Bodenschätzung in 5 Klassen von IV (sehr hohe 
Funktionserfüllung) bis 0 (keine Funktionserfüllung) eingeteilt. 

)** Für die Bewertung des S tandortes werden die Faktoren 2 bis 4 herangezogen. Beim Kriterium „S tandort für natürc
liche Vegetation“ sind lediglich Böden der Bewertungsklassen 4 zu berücksichtigen c also „S onderstandorte“. Dieses 
ist hier jedoch nicht der Fall. 

)*** eine Wertstufe entspricht per Def. 4 Ö P 

 

3.2.2 S chutzgut Boden 

a) Bilanzierung 

Die Bilanzierung des E ingriffes für das S chutzgut Boden erfolgt auf der Basis der Bodenschätzwerte (siec

he Tabelle 1) nach dem E ntwurf der Arbeitshilfe „Das S chutzgut Boden in der naturschutzrechtlichen E inc

griffsregelung“ (UM Baden c Württembergb 2009) sowie der Ö kokonto – Verordnung. 

b) Berechnung des K ompensationsbedarfs 

Der gravierende E ingriff in das Bodenpotential erfolgt in erster Linie durch die völlige Versiegelung von ca. 

10b9 ha Boden: 

überbaubare F lächeb S traßenb Gehwege = ca. 111.322 m4 

abzüglich bestehender Versiegelung = 1.454 m4 
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Neuversiegelung = ca. 109.868 m4. 

Hierdurch reduziert sich für alle 3 Kriterien die Bewertungsklasse in der 5cstufigen Werteskala (0 c 4) auf 

den Wert 0b d.h. die Bewertung des Bodens ausgedrückt in Ö kopunkten gibt gleichzeitig den notwendigen 

Ausgleichsbedarf an. 

Bei einer zukünftig neu versiegelten F läche von ca. 109.225 m4 beträgt der Ausgleichsbedarf für das 

S chutzgut Boden: 

109.868 m4 x 13b95 Ö P/m4 =  

1.532.659 Ö P 

 

3.2.3 Vorbelastung und E mpfindlichkeit 

Auch wenn die Bewirtschaftung der F lächen sachgerecht erfolgtb bestehen für das Bodenpotential durch 

die periodische Bodenbearbeitung auf den nicht mit Dauerkulturen bestandenen F lächen sowie die Bec

handlung mit Agrochemikalien und dem damit verbundenen E intrag derselben Vorbelastungen zu Unc

gunsten der Natürlichkeit des Bodens. 

Das Baugrundgutachten (VOIGTMANN; 2019) konstatiert in einem Bereich nördlich des R ömerwegs eine 

kleine Auffüllungb die jedoch wohl schon aus der steinzeitlichen Besiedelung des Gebiets herrührt. 

Auch bei leicht geneigten F lächen besteht die Gefahr der E rosion durch Niederschlagswasser. 

3.2.4 Beschreibung und Bewertung potentiell erheblicher Auswirkungen 

Die geplante großflächige Ü berbauung des Plangebiets mit Gewerbebauten sowie die Anlage von Lagerc 

und Fahrflächen ist mit erheblicher großflächiger Bodenversiegelungb Aufschüttungen und Abgrabungen 

verbundenb die zu einer erheblichen Beeinträchtigung des Bodenpotentials bzw. zur vollständigen Zerstöc

rung aller Bodenfunktionen führen. 

E rgebnis: Die E mpfindlichkeit der F läche gegenüber Ü berbauung und Versiegelung c mit der daraus 

resultierenden Beeinträchtigung bzw. Zerstörung aller Bodenfunktionen c ist als hoch anzusehen. 

Wertstufe A – sehr hohe naturschutzfachliche Bedeutung. Die nach dem erfolgten Bau anzunehmende 

Wertstufe liegt bei Db also eine Verschlechterung von 3 Wertstufen. 
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3.3 Wasser 

3.3.1 Bestand und Bewertung 

Im Plangebiet selbst sind Abschnitte der Zaber und des Fürtlesbachs enthalten.  

E s befindet sich außerhalb bestehender oder aktuell geplanter Wasserschutzgebiete. 

Im Norden ist das Ü berschwemmungsgebiet der Zaber Teil des Geltungsbereichs. 

Die HQ100 c Linie ist auch im Bebauungsplan digitalisiert dargestellt und wird nicht durch bauliche Maßc

nahmen überplant. 

 

Abb. 13 Ü berschwemmungsgebiete der Zaber (ohne Maßstab) 

blau schraffiert = durch R echtsverordnung festgesetztes 
blau flächig = gesetzlich festgesetztes Ü S G (entspricht nach §  65 Abs. 1 WG der dargestellten HQ100cF läche) 

Bestimmend für die Beurteilung des Grundwassers ist der Gipskeuper. Hierbei handelt es sich um einen 

Grundwassergeringleiter. Auch die Lößüberdeckung hat nur als Grundwasserüberdeckung eine gewisse 

hydrogeologische Bedeutung. S ie hat eine mittlere S chutzfunktion als S chadstofffilter. 

E ntsprechend den Bewertungsempfehlungen für die E ingriffsregelung wird die Bedeutung des Plangec

biets mit mittel (geologische Formation: Gipskeuper) bis gering angegeben (mächtiger Grundwassergec

ringleiter (Lößb Lößlehm) als Ü berlagerung der Grundwasserschicht. 
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3.3.2 Vorbelastung und E mpfindlichkeit 

Gewisse Vorbelastungen für das Grundwasser ergeben sich wie schon o.a. durch den potentiellen E intrag 

von Agrochemikalien aus der intensiven landwirtschaftlichen Nutzung. 

Die E mpfindlichkeit gegenüber Versiegelung der offenen F lächen ist aufgrund der dann unterbundenen 

Versickerungsmöglichkeit sowie des dann erhöhten Oberflächenabflusses hoch. 

S owohl Zaber wie auch Fürtlesbach sind als mehr oder weniger beeinträchtigte Gewässer c v.a. durch 

Begradigung c zu betrachten.  

3.3.3 Beschreibung und Bewertung potentiell erheblicher Auswirkungen 

Durch die Bebauung kommt es zur großflächigen Versiegelung von F lächenb was zu erheblichen Beeinc

trächtigungen des Wasserpotentials (Unterbindung der Versickerungb Beeinträchtigung der Grundwasc

serneubildung) führt. 

Dazu kommt verstärkter Anfall von mehr oder weniger belastetem Abwasserb das dem Vorfluter Zaber 

bzw. über die Kanalisation der Kläranlage zugeführt wird. 

E rgebnis: E s ergibt sich die Wertstufe B – hohe naturschutzfachliche Bedeutung. Nach Versiegelung 

ergibt sich die Wertstufe E . E s zeigt sich also eine Herabstufung von 3 Wertstufen. 

 

3.4 K lima und Lufthygiene 

3.4.1 Bestand und Bewertung 

Das Plangebiet liegt im Klimabezirk „Kraichgau und Neckarbecken“ Mit einer J ahresmitteltemperatur von 

ca. 9b6° C  an der nächstgelegenen Wetterstation (Weinsberg) des Deutschen Wetterdienstes (DWD) 

zählt das Plangebiet zu den wärmebegünstigten Gebieten Baden c Württembergs. Die mittlere jährliche 

Niederschlagssumme liegt bei ca. 850 mm.  

E s herrschen eindeutig Winde aus westlicher R ichtung vorb womit sich die kanalisierende Wirkung des 

Zabertals ausdrückt. 
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Abb. 14 synthetische Windrose für das Plangebiet und seine Umgebung (Grundlage: Datenc und 
Kartendienst LUBW) 

 

Vom Wuchsklima her ist der Untersuchungsraum als „warm“ zu bezeichnen und somit wärmeklimatisch 

sehr günstig für die Landwirtschaft und den Anbau anspruchsvoller Kulturen wie Winterweizen oder Zucc

kerrüben und Körnermais. Außerdem ist E rwerbsobstbau und Weinbau möglich. 

Das geländeklimatologische Potential im Plangebiet ist hoch. Die F läche selbst fungiert als Kaltluftentstec

hungsfläche und es bestehen lokale Windsysteme. 

Die Kaltluftbildung und E ntwicklung der Kaltluftströmung entsteht an windc und wolkenarmen Tagen nach 

S onnenuntergangb indem vegetationsbestandene F lächen gegenüber versiegelten F lächen oder Wasserc

flächen intensiver und rascher abkühlen. Damit kühlt auch die darüber gelegene Luftschicht intensiver und 

rascher ab.  

Bei geneigtem Gelände setzen sich diese kühlen Luftmassen der Geländeneigung folgend in Bewegung 

und bilden Hangabwinde. 

In E inschnitten und Tälern werden die Hangabwinde zusammengeführt und bilden intensive Kaltluftströc

mungen ausb die beispielsweise die nächtliche Belüftung von S iedlungsgebieten fördern können. In Mulc

den und vor lang gestreckten Hindernissen quer zur Kaltluftströmung entstehen Kaltluftstagnationsbereic

cheb die sehr stark auskühlen können. In solchen Kaltluftstagnationsbereichen liegt die bodennahe Luftc

temperatur bei Kaltluftbedingungen um einige Kelvin unter der Lufttemperatur umliegender Bereiche. Dac

mit besteht dort eine höhere F rostgefährdung. 



Umweltplanung Dr. Münzing Umweltbericht zum  
74223 F lein vorhabenbez. B c Plan „Langwiesen IV“ 
 in C leebronn 

 49

 

Abb. 15 Kaltluftschicht bei Inversionswetterlage bei Güglingen (Oberkante Nebel) (Foto: Dr. T. Münzing) 

 

Für das Plangebiet wurde ein Klimagutachten (LOHME YE R ; 2018) erstelltb das die Kaltluftströmungen im 

modelliert und das im Folgenden c auszugsweise c zitiert wird (auf das vollständige Klimagutachtenb das 

den Planunterlagen beiliegt sei ausdrücklich verwiesen). 

Zu Beginn der Kaltluftbildungsphase dominieren demnach Hangabwinde mit S trömungsgeschwindigkeiten 

bis ca. 2 m/s. In Bereichen mit geringer Längsneigung sind S trömungsgeschwindigkeiten um 0.5 m/s und 

in S iedlungsbereichen auch unter 0.5 m/s berechnet.  

Im Betrachtungsgebiet und südlich davon stellen sich in der Anfangsphase der Kaltluftbildung Hangabc

winde einb die aus südlicher R ichtung nach Norden in das Tal der Zaber orientiert sindb verstärkt durch die 

Mulde entlang dem Fürtlesbach.  

Von Norden werden ebenfalls Hangabwinde dem Tal der Zaber zugeführt. 

Mit zunehmender Nähe zum Talbereich der Zaber verringert sich die bodennahe Kaltluftströmungsgec

schwindigkeit und führt in dieser Phase zu einer Kaltluftansammlung. 
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Abb. 16 Kaltluftströmungsgeschwindigkeit und crichtung zu Beginn der Kaltluftproduktion (LOHME YE R ; 
2018) 

 

Bei länger anhaltender Kaltluftproduktion im Laufe der Nachtb d.h. für über 3 S tunden andauernde Kaltc

luftbildungb stellt sich im Bereich von Frauenzimmern mit dem Verlauf der Zaber überwiegend eine nach 

Osten orientierte kräftige Kaltluftströmung mit mäßiger Geschwindigkeit ein.  

Die kräftige Kaltluftströmung fördert im Tal der Zaber die nächtliche Belüftung der S iedlungsbereiche und 

setzt sich auch im Bereich des Bebauungsplangebietes durch.  

D.h.b die nach Norden orientierten Hangwinde werden mit der kräftigen talparallelen Kaltluftströmung in 

östliche R ichtung umgelenkt. Dabei ist nicht auszuschließenb dass in der Mulde des Fürtlesbachs bodenc

nah weiterhin Hangabwinde mit Orientierung nach Norden zur Zaber zeitweise wirksam sind. 

Bei andauernden Kaltluftbedingungen ist eine deutliche Zunahme der Kaltluftmächtigkeiten in den Talcb 

Muldenc und S enkenbereichen zu erwarten. Diese erreichen auch in den S iedlungsbereichen im erweiterc

ten Tal der Zaber Mächtigkeiten bis ca. 80 m. Damit werden auch die bestehenden S iedlungsbereiche 

von Frauenzimmern und die gewerblichen Nutzungen umcb durchc und überströmt.  

Im Bereich des Bebauungsplangebietes stellt sich ebenfalls ein kräftiger Kaltluftvolumenstrom einb der 

durch die S trömung entlang dem Tal der Zaber in östliche R ichtung praktisch quer zur Hangneigung umc

gelenkt wird. 
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Abb. 17 Kaltluftströmungsgeschwindigkeit und crichtung nach längerer Kaltluftproduktion (LOHME YE R ; 
2018) 

 

3.4.2 Vorbelastung und E mpfindlichkeit 

Klimatologische und lufthygienische Vorbelastungen ergeben sich durch die versiegelten F lächen im Umc

feld des Plangebiets (angrenzende Gewerbegebiete im Osten und Norden). 

Die klimatologische E mpfindlichkeit des Plangebiets ist als mittel c hoch einzuschätzen. Wertstufe BcC . 

3.4.3 Beschreibung und Bewertung potentiell erheblicher Auswirkungen 

Im Klimagutachten (LOHME YE R ; 2018) wurden auch die Auswirkungen der geplanten Bebauung auf das 

lokale Klima simuliert. 

Im E rgebnis wurden auch wieder die Verhältnisse zu Beginn der Kaltluftproduktion und bei längerem Anc

dauern dargestellt. 

Mit der Ä nderung der Landnutzung wird einerseits die Kaltluftbildung im Plangebiet verringertb andererc

seits werden die Kaltluftströmungen durch die künstlichen Oberflächen und Baukörper beeinflusst. Damit 

sind entsprechend den Berechnungen nördlich der geplanten baulichen Nutzung bis zum nördlich bec

nachbarten Gewerbegebiet Verringerungen der Hangabwinde prognostiziertb die vor allem auf die verrinc

gerte bodennahe S trömungsgeschwindigkeit aufgrund zusätzlicher Bebauung und ein gewisses Aufzehc

ren der zuströmenden Kaltluft zurückzuführen ist.  

Der Bereich verringerter Wirkung der Hangabwinde betrifft überwiegend die nördlich benachbarten Freic

flächen an der Zaber und Bereiche des nördlich benachbarten bestehenden Gewerbegebietes von Frauc

enzimmern und sind als Verzögerungen des E intreffens der Hangabwinde um wenige Minuten aufzufasc

sen.  
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Vor den geplanten bodennahen S trömungshindernissenb d.h. südlich der geplanten Bebauung bilden sich 

kleinräumig Bereiche mit Kaltluftstagnationen aus. 

Diese bleiben entsprechend den Berechnungen weitgehend auf die Umgrenzung des Bebauungsplangec

bietes beschränkt; allerdings ist nicht auszuschließenb dass einige Dekameter südlich der geplanten Gec

bäude bodennah Kaltluftstagnationen erfolgen und die weiterhin zugeführten Luftmassen daran aufgleiten 

und darüberstreichen. In solch einem Bereich ist eine erhöhte F rostgefährdung nicht auszuschließen. 

Bei ausgeprägten Kaltluftbildungen mit mächtiger Kaltluftschicht sind durch das Umschwenken der Kaltc

luftströmung entlang dem Tal der Zaber durch die Planungen vor allem östlich des Bebauungsplangebiec

tes einschränkende Auswirkungen auf die Kaltluftströmung berechnet.  

Durch das zusätzliche S trömungshindernis verringert sich östlich der Planung der Kaltluftvolumenstrom 

bis in einen Abstand von ca. zweihundert Meternb indem bodennah die S trömungsgeschwindigkeit verrinc

gert wird.  

Das betrifft das östlich benachbarte Gewerbegebiet und den Bereich entlang des Fürtlesbachs.  

Vor dem geplanten S trömungshindernisb d.h. westlich der geplanten Bebauung entstehen kleinräumig 

Bereiche mit Kaltluftstagnation. 

Der mächtige Kaltluftstrom bleibt jedoch über dem Dachniveau erhalten. Die E inschränkung des mächtic

gen Kaltluftstroms umfasst in dem Gewerbegebiet weniger als ca. 10 %b überwiegend jedoch weniger als 

5 %. Trotz dieser E inschränkung bleibt aufgrund der verbleibenden Mächtigkeit des Kaltluftstroms die 

Belüftungsfunktion des anschließenden Gewerbegebietes erhalten. 

Insgesamt ist für den Bereich nördlich von C leebronn festzuhaltenb dass die bestehende Kaltluftströmung 

längs des Tals der Zaber die nächtliche Belüftung der S iedlungsbereiche fördert. Die Hangabwinde aus 

benachbarten Geländeanstiegen werden im Tal der Zaber rasch in Tallängsrichtung zur gesammelten 

Kaltluftströmung umgelenkt.  

Die baulichen Planungen mit dem Bebauungsplan „Langwiesen IV“ führen zu gewissen E inschränkungen 

des mächtigen Kaltluftstroms; die nächtliche Belüftung des benachbarten Gewerbegebietes und weiterer 

S iedlungsgebiete entlang der Zaber mittels Kaltluftströmung bleibt jedoch erhalten. 

In dem Bebauungsplangebiet „Langwiesen IV“ sind ein flächenhaft großes Gebäude sowie mehrere kleic

nere Gebäude vorgesehen. Die geplante Halle soll eine E rstreckung von ca. 205 m in westcöstlicher R ichc

tung und mit einem weiteren Gebäude eine Ausdehnung von ca. 240 m in nordcsüdlicher R ichtung bei 

einer Höhe bis ca. 17 m über Grund aufweisen. 

Die VDIcR ichtlinie 3783b Blatt 10 (Diagnostische mikroskalige Windfeldmodelle (2010)) ermöglicht die 

Ableitung der Ausdehnung von Auswirkungsbereichen von Hindernisumströmungen.  

Diese Auswirkungen beziehen sich auf eine Anströmrichtung quer zur Ausdehnung eines Hindernisses. 

Nach der VDIcR ichtlinie 3783b Blatt 10 (Diagnostische mikroskalige Windfeldmodelle (2010)) lässt sich 

damit ableitenb dass bei einer Länge des Gebäudes von ca. 240 m quer zur S trömungsrichtung bis in 
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einen Abstand von ca. 95 m im Lee des Gebäudes Ä nderungen der bodennahen S trömungsrichtung und 

S trömungsgeschwindigkeit zu erwarten sind und bis in einen Abstand von ca. 470 m etwas verringerte 

Windgeschwindigkeiten hinter dem geplanten Gebäude erwartet werden. Das betrifft bei westlicher Anc

strömung das bestehende Gewerbegebiet östlich der Planung mit verringerter bodennaher Windgec

schwindigkeit.  

Der Bereich der R ezirkulation reicht bis an den R and des benachbarten Gewerbegebietes. Bei R egionalc

windanströmungen aus südlicher R ichtungb die an dem S tandort nicht häufig vorkommenb reicht der Bec

reich mit verringerter bodennaher Windgeschwindigkeit bis in das nördlich benachbarte Gewerbegebiet. 

Bezüglich der R egionalwindanströmungen und den beschriebenen R eichweiten der bodennahen Windc

feldstörungen durch die Planung ist festzuhaltenb dass in umliegenden S iedlungsbereichen auch mit Umc

setzung der Planung ortsübliche Durchlüftungsverhältnisse gegeben sind. 

Durch die geplante Nutzungsänderung im Bereich des Bebauungsplans „Langwiesen IV“ mit der Ü berfühc

rung bisher vegetationsbestandener F lächen in bauliche Nutzungen und befestigte Verkehrsflächen änc

dern sich kleinräumig auch die bodennahen Lufttemperaturen.  

Ü ber den künstlichen Oberflächen ist in den Tagstunden eine intensivere E rwärmung zu erwarten. 

Die Auswirkungen der E rhöhungen der Lufttemperatur über künstlichen Oberflächen bleiben überwiegend 

auf das Plangebiet beschränkt. 

Damit sind in den direkt nächstgelegenen Nutzungen zum Bebauungsplan „Langwiesen IV“ leichte Temc

peraturerhöhungen an windschwachen S ommertagen durch die geplante Bebauung zu erwarten. Davon 

sind bestehende F reiflächenb gewerbliche Nutzungen und landwirtschaftliche Betriebe betroffen.  

In umliegenden Wohngebieten sind aufgrund der Abstände keine messbaren Ä nderungen der Lufttempec

raturen bedingt durch die Planungen zu erwarten. 

Zusammenfassend ist festzustellenb dass die Umsetzung des Bebauungsplans „Langwiesen IV“ zu gewisc

sen E inschränkungen des mächtigen Kaltluftstroms führen kann. 

Die nächtliche Belüftung des benachbarten Gewerbegebietes und weiterer S iedlungsgebiete entlang der 

Zaber mittels Kaltluftströmung bleibt jedoch erhalten.  

Die vorgesehene Begrünung ausgedehnter Dachflächen mildert das Aufzehren der Kaltluft und trägt dazu 

beib dass bei ausgeprägten Kaltluftbedingungen die Belüftungsverhältnisse im Tal der Zaber auch mit der 

umgesetzten Planung erhalten bleiben. 

Bezogen auf die Auswirkungen der Planung auf die Durchlüftungsverhältnisse bei R egionalwindanströc

mungen und mögliche Ä nderungen der bodennahen Lufttemperatur an der benachbarten nächstgelegec

nen Wohnbebauung sind keine wesentlichen E inschränkungen zu erwarten. 

E rgebnis: Dem Klima kommt eine hohe naturschutzfachliche Bedeutung zu – Wertstufe BcC . E s 

verschlechtert sich um eine halbe S tufe auf Wertstufe C . 
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3.5 Arten und Biotope 

3.5.1 Bestand und Bewertung 

Die potentielle natürliche Vegetation (pnV) im Plangebiet ist im Bereich der Zaber und des Fürtlesbachs 

der E ichencE schencHainbuchencFeuchtwald mit flussbegleitenden Auenwäldern. Nach S üden schließt 

sich der WaldmeistercBuchenwald (im Ü bergang zu F lattergrascHainsimsencBuchenwald – vielfach mit 

Ausbildungen von F rischec und Feuchtezeigern) an.  

Diese pnV ist im Plangebiet und seiner näheren Umgebung jedoch nicht mehr vorhanden. Hier dominiec

ren anthropogen geschaffene oder überformte Biotoptypen. Die im Folgenden verwendeten Biotoptypenc

nummern beziehen sich auf die Klassifizierung der LUBW Baden c Württemberg. 

 

 

Abb. 18 Potentielle natürliche Vegetation an Zaber und Fürtlesbach (gelb = E ichencE schencHainbuchenc
Feuchtwald mit flussbegleitenden Auenwäldern)b nach S üden grün (WaldmeistercBuchenwald im 
Ü bergang zu und/oder Wechsel mit F lattergrascHainsimsencBuchenwald) 

 

Der größte Teil der Planfläche wird als Acker (37.10) genutztb und durch asphaltierte Wirtschaftswege 

oder Graswege durchquert bzw. begrenzt.  
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Abb. 19 Ackerfläche im Plangebiet (Foto: Dr. T. Münzing) 

 

Den Fürtlesbach begleitet eine Feldhecke aus überwiegend heimischen Gehölzen und die Zaber ein typic

scher Auwaldstreifenb 

Dieser gewässerbegleitende Auwaldstreifen an der Zaber ist als schmalerb galeriewaldartiger Baumbec

stand aus Gemeiner E scheb S chwarzcE rle und Kopfweiden ausgebildet. In der S trauchschicht findet man 

z.B. Brombeereb Weißdornb FeldcAhorn und S chwarzen Holunder.  

In der Krautschicht haben sind u.a. Große Brennnesselb Giersch und E chte Nelkenwurz angesiedelt. 

Hopfen windet sich an den Gehölzen empor.  

Der Auwald ist nach §  33 NatS chG als Auwald geschützt.  
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Abb. 20 Dem gewässerbegleitenden Gehölzbestand der Zaber schließt sich ein von Nitrophyten und 
Grünlandarten dominierter Gewässerrandstreifen/Grasweg an (Foto: C . LebacWührl) 

 

Die Zaber enthält laut Offenlandkartierung verschiedene Abschnitte mit naturnahen und naturfernen 

Bereichen. Zur Fauna im Plangebiet wurde u.a. ein avifaunistisches Gutachten erstelltb auf das im Kapitel 

Artenschutz ausführlicher eingegangen wird.  

a) B ilanzierung Bestand 

Das zu bilanzierende Plangebiet besteht überwiegend aus dem Biotoptyp „Acker“ (Biotoptypnummer 

LUBW: 37.10). Hinzu kommen geringe F lächenanteile als Grasweg (60.25) bzw. asphaltiertem Wirtc

schaftsweg (60.21). 

Biotoptyp (Nummer) Grundwert Faktor Biotopwert F läche Lm4] Bilanzwert 

Acker (37.10) 4 c 4 ca. 119.672  478.688 

Grasweg (60.25) 6 c 6 ca. 1.952 11.712 

versiegelte F lächeb S traße (60.21) 1 c 1 ca. 1.454 1.454 

S umme    123.078 491.854 

Tabelle 3 Bestandsbewertung Arten und Biotope 
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Im R ahmen der E ingriffsc/Ausgleichsbilanz (siehe Anhang) erfolgt eine ausführliche Bewertung. Hierbei ist 

ersichtlichb dass ein Ausgleich von 491.854 Ö kopunkten erfolgen muss. 

3.5.2 Artenschutzgutachten  

Vorbemerkung 

Das Artenschutzgutachten wurde 2018 auf der Basis der damaligen Plangebietsabgrenzung beauftragt 

und durchgeführt (S tauss & Turni). Im laufenden Verfahren wurden die Grenzbereiche erweitert und 

angepasst. Außerdem wurden die F lächen für die R enaturierung festgelegt. Diese Bereiche wurden dann 

nochmals überarbeitet und angepasst (Arbeitsgruppe für T ierökologie und Planung GmbH). Die 

Untersuchungen wurden allesamt hinsichtlich der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände nach §  44 

Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatS chG durchgeführt. 

 

Abb. 21 Untersuchungsbereich Artenschutz (aus Artenschutzbeitrag 2021 Arbeitsgruppe für T ierökologie) 

   

E s umfasst somit nun v.a. den E ingriffsbereich und dessen nähere Umgebung mit Zaber und Fürtlesbach. 

Der Artenschutz wird gesondert betrachtet. Die artenschutzrechtlich erforderlichen Maßnahmen wurden in 

den vorliegenden Umweltbericht übernommen und sind in Kapitel 4.1.6 dargestellt. Die wesentlichen 
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E rgebnisse der artenschutzrechtlichen Untersuchungen sind im Folgenden kurz zusammengefasst. 

Weitere Details können dem Artenschutzgutachten bzw. cfachbeitrag entnommen werden. 

Im J ahr 2018 wurde vor allem Augenmerk auf die Offenlandbrüter gelegtb hierbei wurden mögliche 

Vorkommen von Feldlercheb Wiesenschafstelze und Goldammer festgestellt. Dies wurde dann folgend ab 

dem J ahr 2019 um Untersuchungen zu Arten des Anhangs IV der FFHcR ichtlinie ergänzt. Insbesondere 

sind hier Arten von F ledermäusenb Haselmausb Wechselkröteb Zauneidechseb großer Feuerfalterb 

Nachtkerzenschwärmer und E remit zu nennen.  

Vogelarten Offenland (S tauss&Turni) 

Für 2 Vogelarten liegen ausreichende Hinweise auf ein Brutvorkommen im Plangebiet vor. Die landesc 

und bundesweit gefährdete Feldlerche ist mit einem R evier im Plangebiet vertreten. Die Ackerflächen des 

angrenzenden Kontaktlebensraums werden von weiteren Brutpaaren der Feldlerche besiedelt. Die 

Wiesenschafstelze ist ebenfalls Brutvogel des Plangebiets. Die Art wird auf der landesweiten Vorwarnliste 

geführtb die Bestände blieben aber im Zeitraum von 1985 bis 2009 konstant.  

Als Art der landesweiten Vorwarnliste ist die Goldammer mit zwei Brutpaaren in den angrenzenden 

Kontaktlebensräumen vertreten. Die Bestände dieser Art sind landesweit im Zeitraum von 1985 bis 2009 

 um mehr als 20 % zu rückgegangenb aber aktuell noch nicht gefährdet (Bauer et al. 2016).  

Amselb Blaumeiseb Buchfinkb Dorngrasmückeb Fasanb Heckenbraunelleb Kohlmeiseb Mönchsgrasmückeb 

R abenkräheb S tieglitzb S umpfrohrsänger und Zilpzalp sind ubiquitäre Brutvogelarten der angrenzenden 

Kontaktlebensräume.  

Die R abenkrähe brütet auf einem S trommast. Mäusebussardb R auchschwalbeb R ingeltaubeb R otmilan und 

Turmfalke nutzten das Plangebiet ausschließlich zur Nahrungssuche. 

Weitere Arten (aus Artenschutzfachbeitrag Arbeitsgruppe für Tierökologie und Planung GmbH) 

F ledermaus 

Bestandserfassungen zur F ledermausfauna liegen nicht vor. Vorkommen von Arten und eine R elevanz 

wurden bei BR Ä UNICKE  (2021) als zu erwarten bzw. möglich eingestuft. Die vorhandenen Baumhöhlen 

im gewässerbegleitenden Baumbestand der Zaber und des Fürtlesbachs können Quartierfunktion für 

F ledermäuse habenb die linearen Gehölzstrukturen auch eine Funktion als Leitlinien/F lugstraßen sowie als 

J agdgebiete; letzteres kann auch F lächen des Offenlandes einschließen.  

Der Artenschutzfachbeitrag stellt festb dass betriebsbedingt primär die Querungen des Fürtlesbachs 

mittels zweier neuer Brücken und der darauf laufende Verkehr zu Kollisionsrisiken führen könnten. 

S ignifikant erhöhte R isiken werden jedoch aufgrund der zu erwartenden Verkehrsmenge (v.a. nachts) 

nicht erwartetb diesen kann jedoch ggf. (sofern sich Hinweise aus der noch ausstehenden 

F ledermausuntersuchung ergeben) durch die Nachführung von S chutzeinrichtungen an den Brücken 

(Gitterwände) vorgebeugt werden. Der Artenschutzfachbeitrag fordertb Letzteres als Maßnahme des 

R isikomanagements in den Umweltbericht und Bebauungsplan aufzunehmen.  
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Für den Fallb dass die noch ausstehende F ledermausuntersuchung ergibtb dass Maßnahmen zum 

S chutze von F ledermäusen erforderlich sindb wird der Vorhabenträger durch den Durchführungsvertrag 

verpflichtetb aus fachlicher S icht geeignete Maßnahmenb etwa S chutzeinrichtungen an den Brückenb 

umzusetzen. 

Haselmaus 

Bestandserfassungen zur Haselmaus (Muscardinus avellanarius) liegen nicht vor. Vorkommen und eine 

R elevanz wurden bei BR Ä UNICKE  (2021) als zu erwarten bzw. möglich eingestuft. Die 

Bachbegleitgehölze weisen insbesondere entlang des Fürtlesbachs höhere Dichten beerentragender 

S träucher aufb so dass hier ein Vorkommen jedenfalls in den mehr oder minder durchgehend mit 

Gehölzen bestandenen Abschnitten als „anzunehmen“ unterstellt werden muss. Letzteres gilt aber auch 

für die Zaber. 

Zauneidechse 

Im Zuge der sich an die Kontrolle und S chadensbegrenzung bezüglich der Wechselkröte anschließendenb 

weiteren vorhabenbezogenen E rfassungen und Beurteilungen im Gebiet wurde bei zwei Kontrollen im 

S pätsommer/Früherbst 2020 die Zauneidechse (Lacerta agilis) nachgewiesen. Die bisherigen Kontrollen 

stellen keine vollständigeb üblichen Methodenansätzen folgende Bestandsaufnahme zu dieser Art dar. 

Gleichwohl kann auf Basis der Funde und struktureller Kriterien eine Abgrenzung tatsächlicher und 

anzunehmender sowie weiterer möglicher Lebensstätten vorgenommen werden. 

Wechselkröte 

Am 15.06.2020 erfolgte zunächst eine Ü berprüfung des Artstatus der im R ahmen einer Umweltmeldung 

auf dem geplanten Werksgelände gemeldeten Larvenvorkommen mit Verdacht auf Wechselkröte. Die 

Artzugehörigkeit konnte bestätigt werdenb zudem ergab die Geländebegehung Nachweise von insgesamt 

11 Laichgewässern der Art sowie von Metamorphlingenb die bereits eine erfolgreiche E ntwicklung auf dem 

geplanten Werksgelände belegten. 

Nachtkerzenschwärmer 

Im Zuge der sich an die Kontrolle und S chadensbegrenzung bezüglich der Wechselkröte anschließendenb 

weiteren vorhabenbezogenen E rfassungen und Beurteilungen im Gebiet wurde bei einer Kontrolle im 

S ommer 2020 der Nachtkerzenschwärmer (Proserpinus proserpina) über mehrere E ic und/oder 

R aupenfunde nachgewiesen. Die bisherigen Kontrollen stellen keine vollständigeb üblichen 

Methodenansätzen folgende Bestandsaufnahme zu dieser Art dar. Gleichwohl kann auf Basis der Funde 

und struktureller Kriterien eine Abgrenzung tatsächlicher und anzunehmender sowie weiterer möglicher 

Lebensstätten vorgenommen werden. 
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Großer Feuerfalter 

Im Zuge der sich an die Kontrolle und S chadensbegrenzung bezüglich der Wechselkröte anschließendenb 

weiteren vorhabenbezogenen E rfassungen und Beurteilungen im Gebiet wurde bei einer Kontrolle im 

S ommer 2020 der Große Feuerfalter (Lycaena dispar) über mehrere E ic und/oder R aupenfunde 

nachgewiesen. Die bisherigen Kontrollen stellen keine vollständigeb üblichen Methodenansätzen folgende 

Bestandsaufnahme zu dieser Art dar. Gleichwohl kann auf Basis der Funde und struktureller Kriterien eine 

Abgrenzung tatsächlicher und anzunehmender sowie weiterer möglicher Lebensstätten vorgenommen 

werden 

E remit 

Im Zuge der sich an die Kontrolle und S chadensbegrenzung bezüglich der Wechselkröte anschließendenb 

weiteren vorhabenbezogenen E rfassungen und Beurteilungen im Gebiet wurden bei Baumkontrollen im 

Winter 2020 der E remit (Osmoderma eremita) direkt nachgewiesen und 17 weitere Verdachtsbäume 

ausgewiesen. Auf Basis der Funde und struktureller Kriterien kann eine Abgrenzung der Lebensstätten 

dieser Mulmhöhlen bewohnenden Art vorgenommen werden. Das Vorkommen im Gebiet schließt an ein 

bereits dokumentiertes Vorkommen im östlich an den geplanten R enaturierungsbereich der Zaber 

gelegenen FFHcGebiet an. 

Fazit: 

Für diese Arten sind Maßnahmen zwingend notwendig. 

S o führt die artenschutzfachliche Beurteilung nach aktuellem S tandb vor dem Hintergrund der 

artenschutzrechtlichen Bestimmungen des BNatS chGb gutachterlicherseits für den BcPlan „Langwiesen 

IV“ im Wesentlichen zu den folgenden E rgebnissen: 

c Im Gebiet bestehen wesentliche Konflikte mit dem europarechtlich begründeten Artenschutz. 

c In besonderem Maße betroffen ist die Wechselkröteb für die teils Bergungsc und 

Umsiedlungsmaßnahmen sowie die Bereitstellung zweier WechselkrötencLaichgewässer mit 

umliegenden Landlebensräumen auf gebietsexternen F lächen notwendig und bereits in 

Umsetzung befindlich bzw. umgesetzt sind. 

c Bei den europäischen Vogelarten besteht Maßnahmenbedarf v. a. für Offenlandbrüterb der vor 

allem über plangebietsexterne F lächen gelöst werden kann.  

c Bei F ledermäusen besteht geringfügiger Maßnahmenbedarf in Form künstlicher Quartiere. Für 

diese und weitere Arten/Artengruppen haben zudem bestimmte Vermeidungs cund 

Minderungsmaßnahmen eine hohe Bedeutung. 

c Bei der Zauneidechse ist eine Absammlung/Vergrämung in Kombination mit einer Absammlung 

und Umsetzung von Individuen aus Teilflächen des Baufeldes im Bereich der geplanten 

Werkszufahrten in zuvor hergestellte Maßnahmenflächen erforderlich. 
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c Großer Feuerfalter und Nachtkerzenschwärmer benötigen spezifische funktionserhaltende 

Maßnahmen. 

c Der im Gebiet nachgewiesene E remit ist durch konsequente Vermeidung in seinem Bestand und 

in seinen E ntwicklungsmöglichkeiten zu sichern. 

Bei Berücksichtigung der Maßnahmen zur Vermeidung und S icherung der kontinuierlichen ökologischen 

Funktionalität werden die Verbotstatbestände nach §  44 Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatS chG für die T ierarten 

des Anhang IV der FFHcR ichtlinie und die E uropäischen Vogelarten (vorbehaltlich der noch laufenden 

Untersuchungen) nicht erfüllt. E ine (weitere) Ausnahme ist nach §  45 Abs. 7 BNatS chG ist somit nicht 

erforderlich. Lediglich bei der Wechselkröte tritt der Verbotstatbestand ein. Hier wurde eine 

artenschutzrechtliche Ausnahmegenehmigung des R egierungspräsidiums beantragt.  

 

Im Wasser vorkommende Arten 

Im Gutachten zu den Gewässern (BÜ R O AM FLUS S  e.V; 2020) wurde das aquatische Leben der Zaber 

und des Fürtlebachs untersucht. Auch dieses Gutachten liegt mit dem Umweltbericht aus. Nachfolgend 

wird die Zusammenfassung dargestellt. 

Die Zaber in GüglingencFrauenzimmern und der Fürtlesbach auf Gemarkung C leebronn sollen im Bereich 

Langwiesen IV und Langweisen III auf einer S trecke von ca. 1000 m (Zaber) und 700 m (Fürtlesbach) 

naturnah umgestaltet werden. Im Zuge der geplanten Maßnahme sollen beide Gewässer ein neues 

Bachbett erhalten. 

Insbesondere an der Zaber indizieren die E rgebnisse der MakrozoobenthoscUntersuchungen vom Herbst 

2019 und F rühjahr 2020 strukturelle Defizite. Diese E rgebnisse decken sich mit den E rgebnissen der 

Gewässerstrukturkartierung nach LUBW Feinverfahren (LUBW 2016). Die F ischbestandserhebungen an 

der Zaber ergaben eine relativ gut mit natürlichen Verhältnissen übereinstimmende 

F ischartenzusammensetzung. Doch auch hier war ein Defizit hinsichtlich der Individuendichte insgesamt 

und einer schlechten Altersstruktur der Bachforelleb im S peziellenb ersichtlich. Die Gründe hierfür können 

an einem Mangel fischökologisch geeigneter S trukturen liegen. Die Zaber besitzt insgesamt ein 

erhebliches ökologisches Aufwertungspotenzial. 

Die Makrozoobenthosuntersuchungen am Fürtlesbach ergaben insgesamt eine gute ökologische 

Zustandsbewertung. Zudem wurde dort ein Vorkommen des nach der R oten Liste von Badenc

Württemberg stark gefährdeten S teinkrebses nachgewiesen. Aufgrund offensichtlicher struktureller 

Defizite ist auch beim Fürtlesbach ein ökologisches Aufwertungspotenzial vorhanden. Zum E rhalt des 

S teinkrebsbestandes am Fürtlesbach ist im Zuge der Maßnahmenumsetzung größte Vorsicht geboten. 

Insbesondere sollte ein E indringen von amerikanischen S ignalkrebsen aus der Zaber in den Fürtlesbach 

vermieden werden. Ziel der Maßnahme am Fürtlesbach sollte es insbesondere seinb die Bedingungen für 

die S teinkrebspopulation nicht nur zu erhaltenb sondern gezielt zu verbessern. 
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Die vorliegende Untersuchung stellt eine Nullaufnahme dar. Die nächste Untersuchungsphase sollte ca. 

fünf J ahre nach Umsetzung der geplanten Maßnahmen erfolgen. 

3.5.3 Vorbelastung und E mpfindlichkeit 

Die Vorbelastung ist durch die landwirtschaftliche Nutzung als mittel bis hoch einzuschätzen. Wertstufe 

BcC . 

Die E mpfindlichkeit ist auf den Ackerflächen als eher gering einzustufen. Wertstufe D. 

3.5.4 Biotopverbund 

Das Plangebiet hat keine Bedeutung für den Biotopverbund trockenerb mittlerer oder feuchter S tandorte. 

3.5.5 Beschreibung und Bewertung potentiell erheblicher Auswirkungen 

Mit der Ü berbauung sind Beeinträchtigungen des Artenc und Biotoppotentials verbunden. E s werden 

überwiegend Ackerflächen als weniger wertvoller Biotoptyp beeinträchtigt. Zudem kommt es zu Bec

einträchtigungen der Avifaunab da durch das Vorhaben jeweils ein Brutpaar der Feldlerche und der Wiec

senschafstelze sowie die Goldammer betroffen ist. 

E rgebnis: Der im BcPlan enthaltenen F läche der Zaber kommt eine hohe naturschutzfachliche Wertigkeit 

BcC  zu. Dem Acker durch die eher vorherrschende Artenarmut eine Wertstufe von C . Ohne Maßnahmen 

ergibt sich dann eine Wertstufe von der dann versiegelten Ackerfläche von E . Das wäre eine 

Verschlechterung von 2 Wertstufen. 
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3.6 Landschaftsbild und E rholungseignung 

3.6.1 Bestand und Bewertung 

Das Plangebiet selbst liegt in einer weitgehend ausgeräumten Feldflurb die intensiv ackerbaulich genutzt 

wird. Diese wird aber durch die linienhaften bachbegleitenden Gehölze an Zaber und Fürtlesbach struktuc

riert. 

Bei großräumigerer Betrachtung wird der Blick durch die R andhöhen Heuchelberg im Norden und S tromc

berg mit dem markanten Michaelsberg im S üden eingerahmt. 

Für fußläufigeb wohnortnahe E rholung besteht wenig Potential. Durch das Plangebiet führt jedoch über 

den R ömerweg ein ausgeschilderter und gut benutzter überörtlicher R adweg. der auch als Wanderweg 

nutzbar ist. 

 

Abb. 22 Landschaftsbildb Blick R ichtung Nordenb im Hintergrund der Heuchelberg (Foto: Dr. T. Münzing) 
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Abb. 23 Landschaftsbildb Blick R ichtung S üdenb im Hintergrund S tromberg und Michaelsberg (Foto: Dr. T. 
Münzing) 

3.6.2 Vorbelastung und E mpfindlichkeit 

Ü ber das Plangebiet bzw. seine weitere Umgebung führen zwei Hochspannungsfreileitungenb die das 

Landschaftsbild als Leitungen selbst und durch die notwendigen Masten beeinträchtigen. 

E ine weitere erhebliche Vorbelastung stellen die benachbarten massiven Gewerbebauten von der unmitc

telbar benachbarten Weingärtnergenossenschaft bis zu den Gewerbebauten im Gebiet „Langwiesen III“ 

dar. Die Veränderung des Landschaftsbildes ist als mittelerheblich einzustufen. Wertstufe C . 

3.6.3 Beschreibung und Bewertung potentiell erheblicher Auswirkungen 

Die Planung hat aufgrund der zukünftig geänderten F lächennutzung sowie der zu erwartenden Gebäudec

kubatur erhebliche Auswirkungen auf das Landschaftsbild. 

Alleine die Wareneingangsc und Produktionshalle stellt mit einer überbauten F läche von ca. 5 ha eine 

massive S törung des Landschaftsbildes dar. 

Dazu kommen in geringerem Umfang der Warenausgang und das Parkhaus. 
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Abb. 24 3DcS imulationsansicht von S üdwesten (ME S S ME R  CONS ULT; 2019)b im Vordergrund 
Wareneingang und Produktion 

 

Abb. 25 3DcS imulationsansicht von Osten (ME S S ME R  CONS ULT; 2019)  )b im Hintergrund 
Wareneingang und  Produktionb vorne Mitte Warenausgang 
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E rgebnis: Das vorherige Landschaftsbild hat eine mittlere naturschutzfachliche Bedeutung – Wertstufe 

C . Durch den Neubau verliert das Landschaftsbild gänzlich seine Attraktivität und verschlechtert sich auf 

Wertstufe E . 

3.7 K ulturc und sonstige S achgüter 
Das Zabergäu ist jahrtausendealtes S iedlungsgebiet. Die archäologische Freilichtanlage „R ömischer Vic

cus und Mithräen von Güglingen“b das R ömermuseum Güglingenb der R ömerweg (oder auch Heerstraße) 

im Plangebiet und die benachbarte S chauanlage zur Wüstung Niederramsbach und Kirche S t. Dionysius 

sind einige der Zeugen dieser uralten Besiedlung in Nähe des Plangebiets. 

Im Plangebiet selbst haben vorgezogene S ondierungsgrabungen ebenfalls Hinweise auf alte Besiedelung 

ergeben. 

Kulturgüter sind von der Planung nicht direkt betroffen. Im Plangebiet können jedoch Funde im S inne von 

§  20 Denkmalschutzgesetz zutage tretenb bei denen es sich um meldepflichtige Kulturdenkmale nach §  2 

DS chG handelt. 

S achgüter sind insoweit betroffen als Produktionsfläche für landwirtschaftliche Betriebe langfristig umgec

wandelt wird und für die landwirtschaftliche Produktion verloren geht. 

Durch die Ü berplanung mit darauf erfolgender Umnutzung gehen für die bewirtschaftenden landwirtc

schaftlichen Betriebe Produktionsflächen verloren. E rsatz ist angesichts des allgemein hohen F lächenbec

darfs schwierig. 

Im Plangebiet ist damit zu rechnenb dass Funde im S inne von §  20 Denkmalschutzgesetz zutage tretenb 

bei denen es sich um meldepflichtige Kulturdenkmale nach §  2 DS chG handelt.  

Probesondierungen im Vorfeld haben dies schon bestätigt. 

Vor Beginn der Bauarbeiten wurden daher entsprechende archäologische Grabungen unter Aufsicht bzw. 

in Absprache mit der Denkmalschutzbehörde durchgeführt. Diese ergaben aber keinerlei Funde.  

E rgebnis: S omit ergibt sich Wertstufe E  – keine bis sehr geringe naturschutzfachliche Bedeutung.  
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3.8 S chutzgebiete 
Das Plangebiet ist nicht Bestandteil eines Naturschutzc oder Landschaftsschutzgebiets bzw. eines FFHc 

oder Vogelschutzgebiets.  

Im Norden bildet das besonders geschützte Biotop „Auwaldstreifen an der Zaber zwischen F rauenzimc

mern und Brackenheim (BiotopcNr. 169201250139)“ die Plangebietsgrenze. 

Im S üdwesten grenzt das geschützte Biotop „Feldgehölz östlich Fürtlesbach“ (BiotopcNr. 169201250142) 

direkt an das Plangebiet an. 

Für den landesweiten Biotopverbund hat das Plangebiet keine Bedeutung. 

Im Plangebiet waren keine Bodendenkmale bekannt. Vorgezogene S ondierungsgrabungen haben jedoch 

Hinweise auf alte Besiedelung erbracht. 

Das Plangebiet ist nicht Bestandteil eines Wasserschutzgebietes.  

3.9 Biodiversität  

Die biologische Artenvielfalt ist durch das geplante Vorhaben nicht erheblich betroffen. 

3.10 Wechselwirkungen 

Nach §  1 (6) Nr. 7i BauGB sind Wechselwirkungen zwischen den S chutzgütern zu berücksichtigenb 

welche durch ein Vorhaben möglicherweise beeinträchtigt werden (vgl. Tab. 7). Folgende Kombinationen 

werden im Planungsgebiet als wahrscheinlich zutreffend eingestuft: 

c Durch das Vorhaben wird Boden in Anspruch genommen. E r kann dann nicht mehr als S tandort 

für die natürliche Vegetation bzw. für Nutzpflanzen dienen und verliert einen Teil seiner 

Lebensraumfunktionen. Auch die Funktionen im Landschaftswasserhaushalt gehen verloren. 

c Die Bebauung zerstört Biotope und damit den Lebensraum für T iereb außerdem ist mit dem 

Verlust von Biotopstrukturen ein E ingriff in das Landschaftsbild verbunden. Der Verlust von 

Grünlandc und Ackerflächen bedeutet den Verlust klimaaktiver Freiflächen. 

c Die E inschränkung der klimarelevanten Funktionen und der E ingriff in das Landschaftsbild wirken 

sich negativ auf das Wohlbefinden des Menschen aus. 

c Wechselwirkungen bestehen über die Ü berformung von F lächenb durch die sowohl die 

Bodenfunktionen wie auch das Wasserpotential beeinträchtigt werden können. Gleichzeitig hat 

dies unter dem S ammelbegriff „Veränderung der S tandortfaktoren“ E influss auf das Artenc und 

Biotoppotential bzw. die aktuelle Vegetation und Faunab wobei die Vegetation derzeit angesichts 

der intensiven landwirtschaftlichen Nutzung derzeit schon deutlich anthropogen überformt ist. 
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Fazit zu den Wechselwirkungen 

E s ist festzustellenb dass im Planungsgebiet bestehende Wechselwirkungen verschiedener S chutzgüter 

vorliegen und vom Vorhaben beeinflusst werden. E in weiterer Untersuchungsbedarf ist durch die 

ermittelten Wechselwirkungen nicht gegeben. Die dargestellten Aspekte wurden bei der E rfassung der 

einzelnen S chutzgüter berücksichtigt. 
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Yultur-  
uŶd 
SaĐh- 
güter 

- - - - - -   

- - - - - - 

Tabelle 4 Mögliche begünstigende und beeinträchtigende Wechselwirkungen zw. den S chutzgütern 

?  = nicht zutreffend; c = kein Vorkommen  

3.11 E ntwicklungsprognose ohne das Vorhaben (S tatus c Quo c Prognose) 

Das Plangebiet würde weiterhin in landwirtschaftlicher Nutzung verbleiben. E ventuell notwendige Ausc

gleichsmaßnahmen würden entfallenb genauso wie Auswirkungen auf Verkehrb E missionen und Lokalc

klima. 
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4. Maßnahmen zur Vermeidungb zur Minimierung und zur 

K ompensation des E ingriffs  

Verursacher von E ingriffen sind zur Vermeidung oder Minimierung von Beeinträchtigungen verpflichtet. 

Unvermeidbare erhebliche Beeinträchtigungen der Leistungsfähigkeit von Naturhaushalt und 

Landschaftsbild sind auszugleichen. Der Kompensationsbedarf für den Bebauungsplan „Langwiesen IV“ 

wurde in Kapitel 3 ermittelt und ist in Tab. 5 zusammenfassend dargestellt. 

 

SĐhutzgut W erteǀerlust . ilaŶzieruŶg / YoŵpeŶsatioŶsď edarf 
! rteŶ uŶd 
. iotope 

! ďǁertuŶg uŵ Ϯ StufeŶ YoŵpeŶsatioŶsďedarf: ϰϵϭ.ϴϱϰ mt  

LaŶdsĐhafts- 
ď ild 

! ďǁertuŶg uŵ Ϯ 
Stufe 

LaŶdsĐhaftsgereĐhte DestaltuŶg 
uŶd 9iŶďiŶduŶg 
;ohŶe W erteiŶheit, DegeŶüď erstelluŶg 
ǀerďal-arguŵeŶtatiǀͿ 

Yliŵa uŶd 
Luft 

! ďǁertuŶg uŵ 
ϭ/Ϯ Stufe 

YoŵpeŶsatioŶ für deŶ V erlust 
kliŵareleǀaŶter CuŶktioŶeŶ 
;ohŶe W erteiŶheit, DegeŶüď erstelluŶg 
ǀerďal-arguŵeŶtatiǀͿ 

. odeŶ ϯ StufeŶ ! ďǁertuŶg YoŵpeŶsatioŶsďedarf: ϭ.ϱϯϮ.ϲϱϵ mt  

W asser DW  ! ďǁertuŶg uŵ ϯ StufeŶ a aßŶahŵeŶ zuŵ SĐhutz des DruŶd- uŶd  
hďerfläĐheŶǁassers ;ohŶe W erteiŶheit 
DegeŶüďerstelluŶg ǀerďal-arguŵeŶtatiǀͿ W asser hď er- 

fläĐhe 
! ďǁertuŶg uŵ ϯ StufeŶ 

Tabelle 5 Kompensationsbedarf für den Bebauungsplan "Langwiesen IV" 

 

4.1 Vermeidungsc und Minimierungsmaßnahmen 

E in Teil der in Kapitel 3 ermittelten Konflikte lässt sich durch geeignete Maßnahmen vermeiden oder 
minimieren. 

4.1.1 Minderung und Ausgleich ME NS CH 

M1 Lärm 

Bereits im Vorfeld der Planungen und Untersuchungen wurden S challschutzmaßnahmen zur E inhaltung 

der geltenden Immissionsrichtwerte konzipiertb die im Folgenden aufgeführt sind. 

 E rrichtung einer Ü berdachung mit S eitenwand (Ladehalle S tapler) nordwestlich der geplanten 

Produktionshalle. 

 Keine Tätigkeiten nachts (2200 – 600 Uhr) mit S taplern im Freien. 

 Die Ö ffnungen (HallencTore etc.) werden nachts (2200 – 600 Uhr) geschlossen gehalten. 

 An der Westfassade der Produktionshalle befinden sich keine Ö ffnungen (Toreb Fensterb etc.). 
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 Die Westfassade und das Dach der Produktionsc/Wareneingangshalle müssen ein bewertetes 

S challdämmmaß von mindestens R 'w ≥ 42 dB und die Tore von R 'w ≥ 12 dB aufweisen. Die übric

gen Fassaden / Dächer müssen ein bewertetes S challdämmmaß von mindestens R 'w ≥ 35 dB 

aufweisen. 

 E s ist darauf zu achtenb dass der Innenpegel einen Wert von 99 dB(A) einschließlich der Zuschläc

ge für die Tonc/Impulshaltigkeit nicht überschreitet. 

Ggf. ist durch geeignete Maßnahmen im Halleninnern (z.B. absorbierende Auskleidung der Inc

nenwände und Deckeb Kapselung/E inhausung der maßgeblichen S challquellen) die E inhaltung 

des Werts sicherzustellen. Werden Bauteile mit geringeren S challdämmmaßen verbautb ist der 

Innenpegel entsprechend zu reduzieren. 

Als Lärmschutzmaßnahmen für die bestehenden Gebäude entlang der C leebronner S traßeb 

Brackenheimer S traße und S tockheimer S teige kommen nur eine Geschwindigkeitsreduzierung oder 

verkehrslenkende Maßnahmen (LkwcFahrverbotb Ortsumgehung) in Betracht. 

Aktive Maßnahmenb wie S challschutzwände oder cwälle können städtebaulich aufgrund der Nähe der 

Gebäude zur S traße nicht umgesetzt werden. 

M2 Verkehr 

Damit eine auch unter prognostischer Berücksichtigung des Gewerbegebiets „Langwiesen IV“ ausreic

chende Leistungsfähigkeit der Knotenpunkte erzielt werden kannb müssten diese zum Teil ertüchtigt werc

den. Insbesondere beim zentralen Knotenpunkt Brackenheimer S traße / C leebronner S traße in der Ortsc

mitte von F rauenzimmern ist dies durch die räumliche E nge nur mit E ingriffen in die bestehende Bebauc

ung möglich. S ollte dies jedoch denkbar seinb wäre die R ealisierung eines Kreisverkehrs (Minikreisel) zu 

empfehlen. 

E ine Umfahrung entsprechend trägt zu einer wesentlichen E ntlastung der Ortsdurchfahrt L 1103c

Brackenheimer S traße in GüglingencFrauenzimmern bei. E ine Optimierung der Knotenpunkte im Bereich 

der Ortsmitte wäre aufgrund signifikant niedrigerer Verkehrsmengen in diesem S zenario nicht erforderlich. 

J edoch ist die R ealisierung dieser Maßnahme kurzc bis mittelfristig derzeit nicht absehbar. 

Unabhängig von den Planfallszenarien ist eine Umgestaltung des Knotenpunktes L 1103cBrackenheimer 

S traße / Am Weihergraben zu einem Kreisverkehr zu empfehlenb da dadurch das Bestandsgebiet und die 

gewerbliche E ntwicklung „Langwiesen III“ (Vollaufsiedlung) sowie „Langwiesen IV“ eine sichere und atc

traktive Verkehrsanbindung an die L 1103cBrackenheimer S traße erhalten würde. Gleichzeitig kann die 

Maßnahme dazu beitragenb dass die bereits bestehende Verbindungsfunktion der Langwiesenstraße zwic

schen der L 1103cBrackenheimer S traße und der K 2150 – C leebronner S traße gestärkt werden kann. 
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4.1.2 Minderung und Ausgleich BODE N 

Die Versiegelung muss auf das unbedingt Nötigste beschränkt werden. Nicht überbaute aber durch den 

Baustellenbetrieb verdichtete Bereiche sind tief zu lockernb um die Bodenfunktionen wieder zu sanieren.  

Bilanzierung von Minimierungsc und Ausgleichsmaßnahmen für das S chutzgut Boden 

M 3 Dachbegrünung 

Die geplante großflächige Dachbegrünung kann den E ingriff in das S chutzgut Boden zwar nicht vollc

ständig ausgleichen aber bis zu einem gewissen Maß minimieren. Die genaue Beschreibung der 

Maßnahme ist unter Punkt 4.1.5 M7 zu finden. 

Bei einer Dachbegrünung können bei einer S ubstratdicke von mindestens 12 cm vereinbarungsgemäß 2 

Ö P/m4 angerechnet werden. 53.767 m4 x 2Ö P/m4 = 107.534 Ö P. 

(Für das S chutzgut Arten und Biotope können 8 Ö P/m4 auf der Großfläche und 4OP/m4 auf der 

Kleinfläche gutgeschrieben werden. 

E s ist eine Dachbegrünung auf ca. 53.767 m4 vorgesehenb was einer Aufwertung um  

49.099 m4 x 8 Ö P/m4 (Großfläche) + 4.668 m4 x 4 Ö P/m4 (Kleinfläche) = 

411.464 Ö P) 

entspricht. 

M 4 Oberbodenmanagement 

Der anfallende Oberbodenaushub kann zur Verbesserung schlechter Ackerstandorte verwendet werden. 

Auf der Baufläche ist der Oberboden in einer ca. 30 cm starken S chicht abzutragen und auf geeigneten 

Ackerflächen mit Bodenzahlen < 60 zur Verbesserung in einer ca. 20 cm dicken S chicht aufzutragen. 

Anschließend ist die Auftragsfläche mit den R eißzähnen der Planierraupe bzw. mit dem Grubber längs 

und quer zu bearbeitenb um eine Vermischung zu erreichen. 

Anlieferung des Materials mit landw. Zugmaschinen und Tandemc/Tridemkippernb nicht mit LKW. 

Nach der §  12 BBodS chV (9) kommt es bei einer Auftragsdicke von bis zu 20 cm bei fachgerechter 

Ausführung kaum zu Gefügeschäden. 

Die Planung und Durchführung des Oberbodenmanagements erfolgt durch ME S S ME R  CONS ULT. 

Die im Plangebiet überwiegend vorhandenen guten bis sehr guten Böden mit Ackerzahlen > 60 können 

zur Verbesserung schlechterer Ackerflächen (Ackerzahlen < 60) verwendet werden. 

Dazu werden ca. 30 cm Oberboden abgetragen und auf den Zielflächen in einer ca. 20 cm mächtigen 

S chicht aufgebracht. 

Die Verbesserung von Ackerflächen führt zu einer Aufwertung um 4 Ö P/m4. 
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Bei einer Abtragsfläche von ca. 105.639 m4 guten Bodens können demnach 158.459 m4 schlechtere Böc

den verbessert werdenb was einer Aufwertung um 

158.459 m4 x 4 Ö P/m4 = 

633.834 Ö P 

entspricht. E s müssen hier gesamtheitlich 285.306 Ö P abgezogen werden. S omit besteht noch ein Wert 

von 348.528 für das Oberbodenmanagement. 

Abzüge beim Oberbodenmanagement kamen aus folgenden Gründen zustande: 

c Zu hoch angesetzte Bodenkennwerte (11.033m4) 

c Methodische Fehler bei der Auffüllung (19.394 m4) 

c E insaat von Hackfrüchten statt Luzerne (14.467 m4) 

c Nicht zur Abfuhr geeigneter Bodenb zu hoher S teinanteil (26.433 m4) 

Der Planungsträger hat sich aufgrund dessen dazu entschieden zwei weitere (externe) Maßnahme in das 

Ausgleichskonzept aufzunehmen. Hierbei handelt es sich um die Anlage einer S treuobstwiese. Außerdem 

erfolgt – ebenfalls extern c eine Biotopaufwertung durch die Herstellung zweier Wechselkröten 

Landlebensräume. 
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Abb. 26 Oberbodenabtragsflächenb lila schraffiert Bodenzahl < 60 

 

Die geänderte Zahl bei der Abtragsfläche ergibt sich darausb dass sie um ca. 1b6 ha kleiner als in der 

Bestandsbewertung angenommenb da bei parzellenscharfer Betrachtung die Bodenzahlen im 

nordwestlichen Bereich unter 60 liegen und daher nicht zur Aufwertung im S inne der Ö kokontocVO 

genutzt werden können. 

Verbesserung des Wasseraufnahmevermögens 

Bei Umwandlung von Acker in Grünland oder Wald auf verschlämmungsempfindlichen Böden können 

pauschal 3 Ö P/m4 angerechnet werden. Im Plangebiet werden c ohne die Ausgleichsflächen c ca. 11.756 

m4 Acker in Fettwieseb Feldhecke oder Baumwiese umgewandeltb was einer Aufwertung um 

11.756 m4 x 3 Ö P/m4 = 

35.268 Ö P entspricht. 
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4.1.3 Minderung und Ausgleich WAS S E R  

M 5 Wasser  

Die Versiegelung sollte auch im Hinblick auf das S chutzgut „Wasser“ auf das unbedingt Notwendige bec

schränkt werden.  

 Die Befestigung von S tellplätzenb Arbeitsc und Lagerflächen darf nur wasserdurchlässig erfolgen 

(R asensteineb R asenpflasterb Drainpflaster oder ähnliches) soweit deren Funktion dadurch nicht 

unzumutbar beeinträchtigt wird und eine Gefährdung des Grundwassers nicht zu befürchten ist. 

 Im B c Plan ist festgesetztb dass der Abfluss des Oberflächenwassers auf dem Baugrundstück 

durch geeignete Maßnahmenb wie z.B. Dachbegrünung und Zisternen zu puffern ist. 

Die E inleitung von Niederschlagswasser: 

 Die E inleitstelle in die Zaber wird entsprechend den Vorgaben des Artenschutzbeitrages der 

Arbeitsgruppe T ierökologie und Planung F ilderstadt nach Westen verlegtb um den Brutbaum des 

E remiten zu schützen. 

Punktuelle E ingriffe in den Fürtlesbach erfolgen durch die geplanten zwei Fahrzeugzufahrten und den 

Feldc und R adwegb die den Bach queren. 

 Mit der Verwendung von bspw. HAMCOcProfilen oder weitgespannter Brücken wird die 

Beeinträchtigung der ökologischen Durchgängigkeit des Gewässers minimiert. 

Als Ausgleichsmaßnahmen für das Ausgleichsdefizit beim S chutzgut „Arten und Biotope“ sind umfangreic

che R enaturierungsmaßnahmen an der Zaber geplant. 

Mit diesen geplanten Maßnahmen erfolgt eine deutliche ökologische Aufwertung der Oberflächengewäsc

ser. 

Mit der Neuversiegelung von ca. 10b9 ha bisher offenen Bodens kommt es dort zu einem erhöhten Oberc

flächenabfluss von Niederschlagswasser in den nächsten Vorfluterb hier v.a. die Zaber. 

Dieser E ffekt wird durch die Begrünung von ca. 5b37 ha Dachfläche minimiert. Der Abflussbeiwert begrünc

ter Dächer liegt bei ca. 0b3 im Vergleich zu 1b0 bei unbegrünten Dachc oder Hofflächen. 

Zudem erfolgt der Abfluss des in der Vegetationsschicht gespeicherten und noch nicht verdunsteten Niec

derschlagswasser zeitverzögertb wodurch v.a. bei S tarkregenereignissen die Abflussspitze gebrochen und 

Kanalisation Ö P und Vorfluter entlastet werden. 

In Zusammenarbeit mit der ökologischen Baubegleitung wird sichergestelltb dass S toffeinträge und 

Beeinträchtigungen des Bachbetts und der darin vorkommenden S teinkrebse vermieden werden. 
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4.1.4 Minderung und Ausgleich K LIMA 

M6 K lima 

Die Versiegelung sollte auch unter klimatologischen Aspekten auf das unbedingt Notwendigste 

beschränkt werden. Die geplanten Grünflächen und die Baumpflanzungen wirken sich minimierend auf 

den E ingriff aus. 

Zur Verbesserung des lokalen Kleinklimas wird eine Dachfläche von ca. 5b37 ha begrünt.  

Diese Begrünung ausgedehnter Dachflächen mildert das Aufzehren der Kaltluft und trägt dazu beib dass 

bei ausgeprägten Kaltluftbedingungen die Belüftungsverhältnisse im Tal der Zaber auch mit der umgec

setzten Planung erhalten bleiben. 

Thermische Auswirkungen auf die nähere Umgebung können durch vorgesehene Vegetationsanpflanc

zungen am R and des Bebauungsplangebietes gemildert werdenb insbesondere mit der Ausstattung der 

Vegetationsbereiche mit dichten Buschpflanzungen und S chatten werfenden Bäumen. 

Die Neuversiegelung von ca. 10b9 ha F läche zerstört das hier vorhandene Kaltluftentstehungspotential 

und die massiven Bauten führen zu einer gewissen S törung der lokalen Belüftungb die im Klimagutachten 

(LOHME YE R ; 2019) als weniger erheblich eingestuft wird. 

Die Begrünung nicht bebauter F lächen und v.a. die großflächige Dachbegrünung mildern das Aufzehren 

der Kaltluft und tragen dazu beib dass bei ausgeprägten Kaltluftbedingungen die Belüftungsverhältnisse im 

Tal der Zaber auch mit der umgesetzten Planung erhalten bleiben (LOHME YE R ; 2019). 

 

4.1.5 Minderung und Ausgleich BIOTOPE  

M7 Begrünungskonzept Werksgelände 

Der Bebauungsplan lässt mit seinen Pflanzgebotsflächen und Grünstreifen an den R ändern des Plangec

biets wenig S pielraum für eine ausgeklügelte Begrünungb die zum einen die Gebäude möglichst in die 

Landschaft einbindetb gleichzeitig aber auch den landwirtschaftlichen Verkehr auf dem Wirtschaftsweg im 

S üden und Westen nicht behindert. 

Die durchschnittlich 5 m Breite der Pflanzgebotsstreifen sind i.d.R . für eine typische 3creihige Hecke zu 

schmalb da der vorgelagerte meist 3 m breite Grünstreifen aus o.g. Gründen nicht mit S träuchern bec

pflanzt werden kann. 

Dieser Grünstreifen soll stattdessen zu einer artenreichen Fettwiese entwickelt werdenb um die S chmetc

terlingc und Insektenfauna zu fördern.  

Im S üden und Norden soll auf dem Pflanzgebotsstreifen eine Baumreihe aus standortgerechten und 

heimischen hochstämmigen Laubbäumen oder Obstbäumen gepflanzt werden. 
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Der vorgelagerte Grünstreifen dient auch hier zum einen zur E rweiterung des S tandraums und zum andec

ren als Abstandhalter zum Wirtschaftsweg. 

Auch hier sollen der Grünstreifen und die Pflanzgebotsfläche als artenreiche Fettwiese angelegt werden. 

Gleiches gilt für die Grünc und vorgelagerte Pflanzgebotsfläche im Nordenb südlich des Löschwasserc/ 

R egenrückhaltebeckens. 

Den flächenmäßig größten Anteil nimmt mit ca. 53.767 m4 die Dachbegrünung ein. 

Auch hier ist von einem eindeutig positiven E ffekt auf die Insektenfauna (v.a. S chmetterlingeb Wildbienen) 

auszugehen. 

Im Osten geht das Pflanzgebot in die Ausgleichsfläche „Fürtlesbach“ über. Hier ist keine durchgehende 

Hecke geplantb sondern als CE FcMaßnahme für die Goldammer sind die S träucher hier in Gruppen zu 10 

c 12 E xemplaren zu pflanzen. 
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Abb. 27 Bepflanzungsc und Begrünungskonzept (als Gesamtplan der Begründung als Anlage beigefügt) 
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Bilanzierung Planzustand 

Für den Planzustand wird unter Beachtung der unter Punkt b genannten Ausführungen von folgenden 

Voraussetzungen für die Bilanzierung ausgegangen: 

 flächige Pflanzgebote und Grünflächen werden als Fettwiese mittlerer S tandorte (33.41) bzw. 

S treuobstwieseb Baumreihe oder Feldhecke bilanziertb wobei aufgrund der beschränkten Verhältc

nisse für die Heckenabschnitte ein Abschlag erfolgt. 

 E s sind ca. 53.767 m4 extensive Dachbegrünung vorgesehenb davon ca. 49.099 m4 großflächig 

(bspw. Produktionshalleb Versandhalle) und ca. 4.668 m4 kleinflächig (bspw. Nebengebäude). 

 Die Bewertung der Baumreihen erfolgt nach Ö kokontocVO als Biotoptyp 45.20 nicht flächigb sonc

dern durch E rmittlung eines Punktwertes pro Baum. Der baumbestandene Biotoptyp (z. B. Fettc

wiese) wird separat bewertet.   

Der Punktwert pro Baum wird ermittelt durch Multiplikation des Planungswerts mit dem S tammc

umfang Lcm] nach 25 J ahren E ntwicklungszeit. 

Dieser errechnet sich aus dem S tammumfang zum Pflanzzeitpunkt addiert mit dem prognostizierc

ten Zuwachs der je nach Wuchsstärke der Art mit 50 bis 80 cm veranschlagt wird. 

Für die Baumreihen werden S olitärbäume (Hochstamm)b 4cmal verpflanztb aus extra weitem 

S tandb mit Drahtballierungb Umfang ca. 20 c 25 cm vorgeschlagenb damit auch sofort eine sichtbac

re Wirkung eintritt. 

Für die nächsten 25 J ahre wird ein mittlerer Zuwachs von 65 cm angesetzt. 

 Die großflächige Dachbegrünung wird als ausdauernde R uderalvegetation trockencwarmer 

S tandorte (35.62) mit ca. 55 % des Planwertes angesetztb die kleinflächige als „kleine Grünfläche“ 

(60.40). 

Biotoptyp (LUBW c Nummerierung) Grundwert Faktor Biotopwert F läche Lm4] Bilanzwert 

Gebäudeb S traße (60.20b 60.10) 
R R B (13.91b) 

1 c 1 57.555 57.555 

Dachbegrünung (35.62)b großflächig 15 0b55 8 49.099 392.792 

Dachbegrünung (60.40)b kleinflächig 4 c 4 4.668 18.672 

PG (Baumreiheb Unterwuchsb 33.41) 13 c 13 4.498 58.474 

Pflanzgebote Hecke (41.20)  14 0b85 12 3.598 43.176 

Grünstreifen/cfläche (33.41.) 13 c 13 3.660 47.580 

Bäume als Baumreihe (45.20b) (22 + 65) x 6 = 522 38 19.836 

S umme    123.078 638.085 

Tabelle 6 Bewertung des Planzustands für das S chutzgut Arten und Biotope 
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Zwischen Planung und Bestand besteht ein Ü berschuss in Höhe von 146.231 Ö P. 

 

Ausführung zur Dachbegrünung 

Die Planung sieht eine großflächige Dachbegrünung und Pflanzmaßnahmen auf den nicht überbauten 

F lächen vor. Bei einer derartig großen begrünten F läche ist auch von positiven E ffekten auf die 

Insektenfauna auszugehen.  

 Angesichts des Klimawandels sollte bei allen Pflanzungen die Möglichkeit der Bewässerung von 

vornherein vorgesehen werden. 

 E s sind zwingend autochthone Gehölze und S aatgut des Produktionsraums 7 (S üddeutsches 

Bergc und Hügelland) zu verwenden. 

 Die Dachflächen von Wareneingang/Produktionshalle und Versandhalle sind extensiv zu 

begrünen. 

 Für extensive Dachflächen in der vollen S onne wird eine Vegetationstragschicht mit einer Höhe 

von mindestens 12 cm empfohlen. 

 Wichtig ist auch im Hinblick auf wahrscheinlich sich häufende trockene S ommermonate eine 

zusätzliche Bewässerung vorzusehenb damit die Pflanzen nicht vertrocknen. 

 Zur Ansaat wird eine Mischung autochthoner Kräuter und Gräser zu jeweils 50% empfohlenb wie 

sie von einschlägigen S aatgutvermehrern angeboten werden. 

 Die günstigsten Monate um eine Dachfläche erfolgversprechend zu begrünen sind kühlere 

Monate. Diese sind im R egelfall März bis April und E nde August bis Oktober. 

 Die Aussaat sollte vor einer niederschlagsreichen Zeit erfolgenb um eine rasche Begrünung zu 

gewährleisten. Bei trockener und auch windiger Witterung nach der Ausbringung ist wässernb evtl. 

auch schattieren vorteilhaft. 

 Bei der Aussaat wir eine organischcmineralische S tartdüngung zur schnelleren E ntwicklung der 

jungen Dachbegrünungspflanzen empfohlen. 

 1 bis 2 Pflegegänge pro J ahr sind für Dachflächen ausreichend. Bei diesen Pflegegängen kann 

nach Bedarf ein R ückschnitt erfolgen. das S chnittgut ist von der F läche abzuräumen. 

Unerwünschte Beikräuter und Gehölzkeimlinge sollten entfernt werden. 

 

Ausführung zur Feldhecke (Pflanzgebot flächig nach §  9 (1) Nr. 25a BauGB) 

 Die mit Pflanzzwang belegten F lächen sind entsprechend dem grünordnerischen Konzept als 

Feldhecken mit heimischenb standortgerechtenb hochwachsenden Laubsträuchern zu bepflanzen.  

 Die Pflanzung kann flächig (im Westen und Norden) oder in Gruppen zu 10 c 15 S träuchern (im 

Osten als CE F  Maßnahme für die Goldammer) erfolgen. 
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 Der Unterwuchs c besonders im Osten c ist als extensive Wiese anzulegen und zu pflegen. Die 

Wiese ist max. 2cmal im J ahr (E nde Mai/Anfang J uni und ab E nde August) zu mähenb das 

Mähgut ist zu entfernen. Chemischer Pflanzenschutz sowie Mineraldüngergaben sind nicht 

zulässig.  

Ausführung zu S üd R R B (Pflanzgebot flächig nach §  9 (1) Nr. 25a BauGB) 

Auf der Grünfläche südlich des R R B F läche ist eine Baumreihe aus hochstämmigen Laubc/Obstbäumen 

zu pflanzen. 

 Abstand der Bäume ca. 12 m 

 vorgeschlagen werden bspw. Walnussb S üßkirscheb Birneb S peierlingb E delkastanieb S pitzahorn 

 Pflanzqualität: S olitärbäume (Hochstamm)b 4cmal verpflanztb aus extra weitem S tandb mit Drahtc

ballierungb Umfang ca. 20 c 25 cm 

 Der Unterwuchs ist als extensive Wiese anzulegen und zu pflegen. Die Wiese ist max. 2cmal im 

J ahr (E nde Mai/Anfang J uni und ab E nde August) zu mähenb das Mähgut ist zu entfernen. 

Chemischer Pflanzenschutz sowie Mineraldüngergaben sind nicht zulässig.  

Ausführung zu S üd Plangebiet (Pflanzgebot flächig nach §  9 (1) Nr. 25a BauGB) 

Auf der Pflanzgebotsfläche am südlichen R and des Plangebiets ist eine Baumreihe aus hochstämmigen 

Laubbäumen zu pflanzen. 

 Abstand der Bäume ca. 12 m 

 vorgeschlagen werden bspw. E delkastanieb S peierlingb S pitzahornb S ommerc/ Winterlinde. 

 Pflanzqualität: S olitärbäume (Hochstamm)b 4cmal verpflanztb aus extra weitem S tandb mit Drahtc

ballierungb Umfang ca. 20 c 25 cm 

 Der Unterwuchs ist als extensive Wiese anzulegen und zu pflegen. Die Wiese ist max. 2c3cmal im 

J ahr zu mähen (E nde Mai/Anfang J uni und ab E nde August)b das Mähgut ist zu entfernen. 

Chemischer Pflanzenschutz sowie Mineraldüngergaben sind nicht zulässig.  

Ausführung zu West Plangebiet (Pflanzgebot flächig nach §  9 (1) Nr. 25a BauGB) 

Auf der F läche am westlichen R and des Plangebiets ist eine Baumwiese aus hochstämmigen 

Laubbäumen zu pflanzen. 

 Abstand der Bäume ca. 10 c 12 m 

 vorgeschlagen werden bspw. E delkastanieb S peierlingb S pitzahornb S ommerc/ Winterlinde 

 Der Unterwuchs ist als extensive Wiese anzulegen und zu pflegen. Die Wiese ist max. 2cmal im 

J ahr (E nde Mai/Anfang J uni und ab E nde August) zu mähenb das Mähgut ist zu entfernen. 

Chemischer Pflanzenschutz sowie Mineraldüngergaben sind nicht zulässig. 
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Ausführung zu Westfassade (Fassadenbegrünung)  

Die Westfassade der Produktionshalle ist streifenförmig mit einer erdgebundenen Fassadenbegrünung an 

R ankhilfen zu begrünen. 

Geeignete Pflanzen sind z.B. bei den R ankpflanzen die Weinrebe (Vitis)b die Waldrebe (C lematis vitalba)b 

oder die Passionsblume und bei den S chlingpflanzen der Blauregen (Wisteria)b die Pfeifenwinde (Aristoc

lochia) und das Geißblatt (Lonicera). 

4.1.6 Artenschutzmaßnahmen  

Alle beschriebenen Maßnahmen finden sich ausführlich beschrieben in dem Umweltbericht beiliegendem 

Artenschutzfachbeitrag (Arbeitsgruppe für Tierökologie und Planung GmbH – März 2021). 

CE F  1a und 1b Feldlerche 

Für die in BadencWürttemberg gefährdete Feldlercheb deren Brutvorkommen im Bereich des geplanten 

Baugebiets durch die E ingriffe tangiert wirdb sind vorgezogene Kompensationsmaßnahmen (CE Fc

Maßnahmen) notwendig. 

M/V1 (Vermeidung Individualverluste): 

F reimachen des Baufeldes außerhalb der Hauptbrutzeit (ab 2. S eptemberwoche 2021 möglich) 

CE F  1a (Interimsmaßnahme):  

E ntwicklung einer einjährigen Blühbrache durch Ansaat im Gewann Hälde (im J ahr 2021 auf den 

F lurstücken 3754c3762)b ergänzt durch insgesamt 8 „Lerchenfenster“ im Bereich der F lurstücke 1775b 

1780b 1787 und 3764c37c71) mit jeweils mindestens 20 m2 Größe. Letztere sollten vorzugsweise durch 

kurzzeitiges Anheben der S ämaschine bei der Aussaat entwickelt werden. Dies wurde bereits 2020 

umgesetzt und soll auch noch für 2021 gelten. 

CE F  1b (Dauerhafte Blühbrache): 

Um für die festgestellten Brutpaare der Feldlerche angemessene E rsatzflächen zu erstellenb wird ein 

Ackerflurstück teilweise als Blühfläche umgenutzt. Das für die Blühflächen verwendete F lurstück 1618 

befindet sich westlich der Bauflächeb es hat eine Gesamtfläche von 9.654m4b wovon 5.654m4 für die 

Feldlerche genutzt werden und soll auch für die Maßnahme AM4 – Feuerfalter und 

Nachtkerzenschwärmer mit 4.000 m4 dienen. Die E rläuterung zu den S chmetterlingsarten findet sich 

weiter unten im Text wie auch die Gesamtübersicht aller Artenschutzmaßnahmen. 

Folgende Maßnahmen sollen umgesetzt werden: 

E ntwicklung einer mehrjährigen Blühbrache durch Ansaat mit Tübinger Mischung Lebensraumtyp 1. 

E rforderlich ist eine Abstimmung der S aatgutc und Füllstoffmenge an die spezifischen 

S tandortbedingungen vor Ort. Ziel ist ein lückigerb nicht zu hochwüchsiger Aufwuchsb der einerseits als 

Brutplatzb andererseits aber auch als ergiebige Nahrungsfläche der genannten Arten dienen soll. Von 

letzterem können auch Brutvorkommen der näheren Umgebung profitieren. Durch die unmittelbar 

angrenzende Maßnahmenfläche für Nachtkerzenschwärmer und Großem Feuerfalter sind diesbezüglich 
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S ynergieeffekte zu erwarten. 

 

 

Abb. 28 F lurstück 1618 c Maßnahmen für Feldlerche (CE F  1b)b Feuerfalter und Nachtkerzenschwärmer 
(CE F  4/5) 

In Abhängigkeit von der Vegetationsentwicklung ist in mehrjährigen Abständen eine Neuansaat 

zumindest auf Teilflächen erforderlich (etwa alle 5c10 J ahre). Bei aufkommenden „Problempflanzen“b wie 

z. B. Ackerkratzdistel sind nur diese Vegetationsbestände vor der S amenreife auszumähen und das 

anfallende Pflanzenmaterial abzutransportieren. Ansonsten sind keine weitergehenden Maßnahmen 

erforderlich oder wünschenswert (insbesondere kein Mulchen und keine sonstige Mahd!). Die 

Maßnahme ist durch ein Monitoring zu begleitenb in dem ggf. erforderlicher Handlungsbedarf erkannt 

und frühzeitig gegengesteuert werden kann. Handlungserfordernis besteht auchb wenn das 

Maßnahmenziel mit der durchgeführten Maßnahme nicht erreicht wirdb d.h. dass sich nicht mindestens 

zwei zusätzliche R eviere der Feldlerche und zumindest ein zusätzliches R evier der S chafstelze auf der 

Maßnahmenfläche selbst oder in deren unmittelbarer Umgebung angesiedelt haben. Die dann zu 

ergreifenden Maßnahmen sind in Abstimmung mit der UNB und dem Vorhabenträger festzulegen (z. B. 

ergänzende Maßnahmen im Umfeld der vorhandenen Maßnahmenfläche oder Verlegung auf eine 

Alternativfläche z. B. durch F lächentauschb die dann ebenfalls dauerhaft zu sichern wäre).  

Für weitere Feldvogelarten kann diese Maßnahme ebenfalls Teilfunktionen übernehmen. 

Die Ansaat erfolgt im Herbst 2021b damit die Funktionsfähigkeit im Frühjahr 2022 vor Beginn der 

R evierbildung der Feldlerche gegeben ist. 

Die Anlage von Blühstreifen erfolgt in enger Absprache mit der Unteren Naturschutzbehörde beim LR A 

HN. 
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Da die Maßnahme eine Artenschutzmaßnahme istb die den örtlichen Verlust von mindestens einem 

Brutpaar ausgleicht (angenommen werden zwei Brutpaare)b kann diese nur teilweise angerechnet 

werden. 

Aus diesem Grund wird auf den Faktor „Verbesserung Wasseraufnahme“ gänzlich verzichtet. 

Biotoptyp (LUBW c Nummerierung) Grundwert Faktor Biotopwert F läche Lm4] Bilanzwert 

Bestand  

Acker (37.10) 4 c 4 5.654 c22.616 

Planung  

Umwandlung in R uderalv. (35.60) 11 c 11 5.654 62.194 

Ü berschuss  39.578 

Tabelle 7 CE F  Ö kopunkte Feldlerche 

 

CE F  1a und 1b Wiesenschafstelze 

Das durch das Vorhaben verloren gehende R evier muss in den benachbarten Lebensräumen ausgeglic

chen werden. Dies kann durch die Umsetzung der CE FcInterimsmaßnahmen 1a und sodann durch die 

Umsetzung der CE FcMaßnahme CE F  1b auf den F lächen für die Feldlerche erreicht werdenb da die 

Ausweichflächen nach Optimierung eine höhere Bestandsdichte aufnehmen können. Damit bleibt die 

ökologische Funktionalität der Fortpflanzungsstätten im räumlichen Zusammenhang insgesamt gewahrt. 

CE F  2 Goldammer 

Um für diese Art eine E rfüllung der Verbotstatbestände nach §  44 (1) Nr. 3 BNatS chG zu vermeidenb sind 

geeignete CE FcMaßnahmen durchzuführen. 

Als Kompensationsmaßnahmen für die Goldammer sind laut Fachgutachten Gehölzc oder Heckenanc

pflanzungen im E inzugsbereich des geplanten Vorhabens oder in der Umgebung entsprechend der Verc

luste vor Baubeginn durchzuführen. 

Die Gehölze bzw. Hecken sollten nicht durchgehendb sondern in mehreren Gehölzgruppen mit dazwic

schen liegendem Grünlandb angelegt werden. E s werden folgende standortheimische Gehölze vorgec

schlagen (Wuchsgebiet „S üddeutsches Hügelc und Bergland“): Viburnum opulusb Cornus sanguineab 

Ulmus minorb Prunus spinosa (Pflanzung als Ballenware notwendig)b Acer campestreb Crataegus laevigac

tab C rataegus monogynab S alix capreab S ambucus nigra. Im Umfeld der Hecken sollen mageres Grünland 

oder staudenreiche Buntbrachen als Nahrungshabitate zur Verfügung stehen. 
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Wiederkehrende Maßnahmen zur Funktionssicherung: 

 Die Hecken müssen abschnittsweise auf den S tock gesetzt werden (ca. alle 10 J ahre)b um eine 

E ntwicklung zu baumartigen Hecken zu verhindern. 

 J ährliche Mahd des Grünlands bzw. der S aumstreifen ab August. 

Die CE F cMaßnahmenflächen für die Goldammer sind v.a. im S üdosten des Plangebiets im Ü bergang zum 

renaturierten Fürtlesbach bzw. zur freien Ackerflur vorgesehen. 

Die genaue Ausgestaltung erfolgt im R ahmen der Ausführungsplanung zur R enaturierung. 

Die Grundvoraussetzungen von ca. 100 m4 Nahrungshabitat (mageres Grünland oder staudenreiche 

Buntbrachen) je betroffenem Goldammerpaar sind gegeben.  

Diese vorgezogene Maßnahme ist geeignetb die ökologische Funktionalität der vom Vorhaben betroffenen 

Fortpflanzungsc und R uhestätte für die Goldammer im räumlichen Zusammenhang zu gewährleisten. 

 

CE F  4 und CE F  5 Feuerfalter und Nachtkerzenschwärmer  

Auf demselben F lurstück 1618 der Feldlerche (siehe Maßnahme CE F1b) und der Wechselkröte (1360 

und 7010 mit ca. 1b35ha – siehe unter Wechselkröte) sollen F lächen für den Feuerfalter und 

Nachtkerzenschwärmer entstehen.  

Für den Nachtkerzenschwärmer wird autochthones Pflanzenmaterial in verfügbarer Baumschulqualität als 

Initialpflanzung gepflanzt (als Containerware). Zudem werden Bestände der R aupennahrungspflanzen in 

Bereichen feuchter Hochstaudenfluren der ZabercR enaturierungsmaßnahme entwickelt.  

Für den großen Feuerfalter werden nicht saure Ampferarten auf zuvor verdichteten S tandorten angesät. 

Auch hier soll autochthon gewonnenes S aatgut verwendet werden. Außerdem sollen im Bereich der 

ZabercR enaturierung Auewiesen mit nicht sauren Ampferarten entwickelt werden. 

Als Biotoptyp wird in diesem Fall nach R ücksprache mit der UNB „R uderalvegetation“ angenommen. 
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Biotoptyp (LUBW c Nummerierung) Grundwert Faktor Biotopwert F läche Lm4] Bilanzwert 

Bestand  

Acker (37.10) 4 c 4 4.000 c16.000 

Planung  

Umwandlung in R uderalv. (35.60) 11 c 11 4.000 44.000 

Verbesserung Wasseraufnahmeverc
mögen 

3 c 3 4.000 12.000 

S umme Planung   56.000 

Ü berschuss  40.000 

Tabelle 8 Bilanz Artenschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahme "Feuerfalter und Nachtkerzenschwärmer" 

 

HINWE IS : Die Maßnahmen CE F1b CE F2 und CE F4/5 sind auch für weitere OffenlandcVogelarten der 
R uderalfluren anzuwenden. 

 

 

M/V2b M/V3b M/V4b FCS 1 Artenschutzrechtliche Maßnahme „Wechselkrötenc und Feuerfalterc
/Nachtkerzenschwärmerhabitat“ 

Folgende Maßnahmen sind für die Wechselkröte vorgesehen: 

M/V2 Vermeidung/Minderung von Individuenverlusten: 

E rrichtung eines R eptilienschutzzaunes um das geplante Werksgelände Layher III sowie ggf. um das 

R egenrückhaltebecken und im Werksgelände die Abtrennung des R eproduktionszentrums der Art zur 

Begrenzung einer weiteren Ausbreitung durch abwandernde T iere. 

M/V3 Vermeidung/Minderung von Individuenverlusten 

Mehrmaliges nächtliches Absammeln und von Altc und J ungtieren bis nur noch einzelne wenige bzw. 

keine T iere mehr im Bereich des eingezäunten Bereichs nachweisbar sind. Umsetzen in südlich gelegene 

F lächen im Gewann Lichtenberg im Nahbereich zu den angelegten Laichgewässern. 

M/V4 Vermeidung/Minderung von Individuenverlusten 

Vermeidung/Minderung von betriebsbedingten Individuenverlusten im Bereich des Werksgeländes durch 

einen weitgehend umlaufenden S chutzzaun. 

FCS 1 Vorgezogene Neuanlage von Laichgewässern und Landlebensräumen 

Anlage von zwei spezifisch für die Wechselkröte entwickeltenb ablassbaren Gewässern auf den 

F lurstücken 1360 und 7010. Anlage von Versteckmöglichkeiten im Nahbereich der Gewässerb 

E ntwicklung lückig bewachsenerb mehrjähriger Brachen im Umfeld der Gewässer auf o.g. F lurstücken. 
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Antrag auf wasserrechtliche Genehmigung zum E inleiten des Wassers aus den Habitaten in den 

Fürtlesbach. 

 

Abb. 29 Darstellung des Wechselkrötenhabitats 

 

Die Größe der Neuanlagen beläuft sich insgesamt auf 14.735 m4. Hierfür dürfen keine Ö kopunkte 

angerechnet werden. Die sonstige F läche wird auch als mehrjährige Brache (R uderalvegetation) 

aufgewertet. 
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Biotoptyp (LUBW c Nummerierung) Grundwert Faktor Biotopwert F läche Lm4] Bilanzwert 

Bestand  

Acker (37.10) 4 c 4 14.735 c58.940 

Planung  

Umwandlung in R uderalv. (35.60) 11 c 11 13.500 148.500 

Verbesserung Wasseraufnahmeverc
mögen 

3 c 3 13.500 40.500 

S umme Planung   189.000 

Ü berschuss  130.060 

Tabelle 9 Bilanz Artenschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahme "Feuerfalter und Nachtkerzenschwärmer mit 
Wechselkrötenhabitat" 

 

Durch diese Vermeidungsc und Minderungsmaßnahmen sowie der Anlage neuer Laichgewässer wurde 

die Ausnahmegenehmigung des R egierungspräsidiums in Aussicht gestellt.  

 

M/V5b M/V6 und CE F3 Zauneidechse 

E s ist davon auszugehenb dass es anlagenc und betriebsbedingte Individuenverluste im Bereich der 

Brückenzufahrten geben kann. Auch wird es direkte Habitatverluste im Umfang von ca. 0b23 ha geben. E s 

ergibt sich zudem eine erhöhte Trennwirkung durch Werkszufahrten. 

M/V5 Vermeidung/Minderung von Individuenverlusten 

Vergrämung möglicher Vorkommen aus dem Baustellenbereich der Brückenzufahrten und der 

vorgesehenen Optimierungsmaßnahmen/Verlegungsstrecken am Fürtlesbach). Hierzu Vorbereitung des 

Baufeldes (Mahd)b E rrichten eines R eptilienschutzzaunes in den R andbereichen. Anschließende 

koordinierte Vergrämung in hergestellte E rsatzstrukturen. 

M/V6 Vermeidung/Minderung von Individuenverlusten und Trennwirkungen 

Leitelemente entlang der BrückencZufahrtenb E inbau von jeweils zwei für R eptilien (und Wechselkröte) 

geeignetenb nach oben offenen und mit einem für LKWs zugelassenenb befahrbaren Gitter ausgestatteten 

Durchlässen ausreichender Dimensionierung. 
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CE F3 Vorgezogene Neuanlage/Optimierung von ZauneidechsencLebensräumen 

Optimierung jeweils beidseits der beiden Brückenzufahrten (östlich Fürtlesbach). 

 S treifenmahden bzw. Herstellung von zielartrelevanten S trukturen durch vegetationstechnische 

Bodenbearbeitung und Ansaaten 

 Freistellen von gehölzbewachsenen (Brombeere) Böschungenb auf den S tock setzen 

beschattender S ukzessionsgehölzen  

 Anlage von GrobcS chroppenschüttungen auf vorbereiteten Aufstellflächen nördlich der nördlich 

gelegenen Brückenzufahrt teilweise in Kombination mit Altgrasentwicklung (rd. 0b2 ha). 

 

Abb. 30 Maßnahmenkarte Zauneidechse 
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M/V7b M/V8b M/V9 E remit 

M/V7 Verlegung der E inleitungsstelle in unkritische Bachabschnitte 

Verlegung der E inleitungsstelleb so dass weder Brutc noch Verdachtsbäume (und deren Umfeld) betroffen 

werden. Die Planung ist entsprechend anzupassen. Dies gilt analog für Maßnahmen der 

Zaberrenaturierung. In jenem R ahmen sind auch sonstige Beeinträchtigungen jeder Art zu vermeiden und 

insoweit sowohl das Bachbett in betroffenen Abschnitten von Habitatc und Verdachtsbäumen zu erhalten 

als auch Vorpflanzungen oder beschattende S ukzession dieser Bäume zu vermeiden. 

M/V8 Maßnahmen zu Lichtbetroffenheit 

Insektenschonende Beleuchtungb weitestmögliche Abschirmung von Lichtquellen gegenüber der 

Zaberaue und dem Korridor des Fürtlesbachs.  

M/V9 Maßnahmen zur Ä nderung der Beschattungssituation 

Vermeidung einer stärkeren Beschattung von Brutc und Verdachtsbäumen des E remits und Vermeidung 

von E ingriffen in das vorhandene Gewässerbett in Abschnitten mit Brutc und Verdachtsbäumen. 

E inhaltung von Mindestabständen des neuen Gewässerverlaufs zu Abschnitten mit Brutc und 

Verdachtsbäumen um eine stärkere Beschattung durch bachbegleitende Gehölze zu vermeiden. In 

entsprechenden Abschnitten zudem vorzugsweise E ntwicklung von Kopfweidenb die regelmäßig gepflegt 

werden müssen (Kappungshöhe ca. 3c3b5 m). R ückname oder Verzicht auf angrenzende 

Auwaldentwicklung. S tattdessen E ntwicklung von Auewiesen und feuchten Hochstaudenfluren. 

 

Abb. 31 Maßnahmenkarte E remit  
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CE F6 F ledermäuse 

Anbringung von E rsatzquartieren 

An den (sicher) verbleibenden Bäumen im Zaberbegleitgehölz sind insgesamt 6 F ledermausrundkästen 

(z. B. S chwegler 2 F ) in ca. 3b5 bis 4 m Höhe anzubringen. 

 

Lage der CE Fc und Artenschutzmaßnahmen 

 

 
Abb. 32 Lage der Artenschutzmaßnahmen (blau = E ingriffsgebiet; rot = F läche für mit der F ruchtfolge 
wechselnde Lerchenfenster und für Blühstreifen) 

 

Hinsichtlich aller vorgenannter Maßnahmen giltb dass ihre Durchführung durch geeignete Verpflichtungen 

des Vorhabenträgers im Durchführungsvertrag sichergestellt wirdb soweit der Bebauungsplan keine 

entsprechenden Festsetzungen enthält. 
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Vermeidungsmaßnahmen bei der Gebäudeplanung mit Glas 

Grundsätzlich sollten somit Maßnahmen zur Vogelschlagvermeidung bzw. cminderung orientiert an 

folgenden Aspekten für Vorhaben festgesetzt werden: 

 Vermeidung großer Glasflächen 

 Vermeidung freistehender Glasflächen wie z. B. gläserner Balkonbrüstungen und Lärmc oder 

Windschutzwände. 

 S ichtbarmachung zwingend erforderlicher großer Glasflächen entsprechend der nach R Ö S S LE R  

& DOPPLE R  (2014) sowie S CHMID et al. (2012) als geeignet eingestuften Maßnahmen. 

 Vermeidung von E ckverglasungenb Tunneln (Durchsichten durch Gebäude) oder sonstigen 

R isikoelementen entsprechend S CHMID et al. (2012). 

 E insatz von Glas mit geringem Außenreflexionsgrad (<15%). 

Die Durchführung geeigneter Maßnahmen wird durch entsprechende Verpflichtungen des 

Vorhabenträgers im Durchführungsvertrag sichergestellt. 

Allgemeine Artenschutzrechtliche Minderungsmaßnahmen  

 Während der Bauphase werden durch Baubetrieb (Menschen und Maschinen) sowie Baustellenc

einrichtung und cverkehrb vor allem durch Lärm und E rschütterungenb Beeinträchtigungen auch im 

Bereich der angrenzenden Ackerflächen verursachtb die sich negativ auf die Avifauna auswirken 

können. 

Anlage und Betrieb der Baustelleneinrichtungen sind deshalb auf ein möglichst kleines Areal zu 

begrenzenb ohne weitere Inanspruchnahme von Bereichen außerhalb der Bauflächeb um keine 

erhebliche S törung und auszulösen. 

 Gehölzrodungen sind nur in der Zeit zwischen dem 01. Oktober und 28. Februar zulässig.  

 Zur S chonung nachtaktiver Insekten sind für die Außenbeleuchtung insektenfreundliche und abc

strahlungsarme Leuchtmittel nach dem neuesten S tand der Technik zu verwenden. 

 Bei Zäunen entlang öffentlicher Verkehrsflächen und Feldwegen ist der Höhenbereich bis 20 cm 

offen zu haltenb um Kleinsäugetiere in Ihrer Bewegungsfähigkeit nicht zu behindern 

(Durchschlupf). 

4.1.7 Monitoring Artenschutzmaßnahmen 

Nach §  4c BauGB haben die Gemeinden  

erhebliche Umweltauswirkungenb die auf Grund der Durchführung der Bauleitpläne eintreten zu 

überwachenb um insbesondere unvorhergesehene nachteilige Auswirkungen frühzeitig zu ermitc

teln und in der Lage zu seinb geeignete Maßnahmen zur Abhilfe zu ergreifen. 
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Artenschutzrechtliches Monitoring ist mit der Unteren Naturschutzbehörde in Dauer und Umfang abzukläc

ren und wird vertraglich gesichert. Bei festgestellten Defiziten sind entsprechende Nachpflanzungen bzw. 

Pflegemaßnahmen oder Maßnahmen zur Verbesserung der Funktionsfähigkeit z.B. von Biotopflächen mit 

Lebensraumfunktion durchzuführen.  

Maßnahme Art Monitoring Dauer 

M/V1 Feldlerche/S chafstelze Kontrolle im R ahmen der ökol. Fachbaubegleitung k. A. 

CE F1a Feldlerche/S chafstelze NullcAufnahme im J ahr 2019b ab 2020 Monitoring k. A. 

CE F1b Feldlerche/S chafstelze Nullaufnahme im J ahr 2021b ab 2022 Monitoring 

der Maßnahmenfläche mit Umweld sowie eines 

Vergleichsgebiets in der Umgebung.  

Min.  

5 J ahre 

CE F2 Goldammer s. Feldlerche k. A. 

M/V2 Wechselkröte Kontrolle im R ahmen der ökol. Fachbaubegleitung k. A. 

M/V3 Wechselkröte c k. A. 

M/V4 Wechselkröte Kontrolle im R ahmen der ökol. Fachbaubegleitung k. A. 

FCS 1 Wechselkröte Wechselkrötenhabitate ab E nde April 2021 Min.  

5 J ahre 

M/V5 Zauneidechse Kontrolle im R ahmen der ökol. Fachbaubegleitung k. A. 

M/V6 Zauneidechse Kontrolle im R ahmen der ökol. Fachbaubegleitung k. A. 

CE F3 Zauneidechse Kontrolle im R ahmen der ökol. Fachbaubegleitung 

ab 2022 

Min.  

5 J ahre 

CE F4 Nachtkerzenschwärmer Ab 2022 1.c3 J ahr 

und 5. J ahr 

CE F5 Großer Feuerfalter Ab 2022 1.c3.  J ahr 

und 5. J ahr 

M/V7 E remit k. A. k. A. 

M/V8 E remit  k. A. k. A. 

M/V9 E remit  Kontrolle im R ahmen der ökol. Fachbaubegleitung k. A. 

CE F6 F ledermaus Aufhängen der Kästen unter Beteiligung der 

ökologischen Fachbaubegleitung 

k. A. 

Tabelle 10 Ü bersicht Monitoring Artenschutzmaßnahmen aus Artenschutzfachbeitrag 

 



Umweltplanung Dr. Münzing Umweltbericht zum  
74223 F lein vorhabenbez. B c Plan „Langwiesen IV“ 
 in C leebronn 

 94

4.1.8 Naturschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen A1cA5  

A1 (Zaber im BcPlan)b A2 (Zaber außerhalb BcPlan westlich der Maybachstraße) und A3 (Zaber 
außerhalb BcPlan östlich der Maybachstraße)  

Die F lächen nach § 9 (1) Nr. 20 BauGB im Geltungsbereich sowie die östlich anschließenden F lächen an 

der Zaber sind gemäß den Planungen des Büros GE ITZ & PAR TNE R  als interne bzw. externe 

Ausgleichsmaßnahmen zur R enaturierung der Zaber zu gestalten. Dies gilt auch für die R enaturierung 

des Fürtlesbachs (Langwiesen III). 

Bilanzierung der Ausgleichsflächen c § 9 (1) Nr. 20 c F lächen und externe Maßnahmen 

Mit den Planungen ist das Planungsbüro GE ITZ & PAR TNE R  beauftragt. 

 

Abb. 33 R enaturierung Zaber (Langwiesen IV) und Fürtlesbach (Langwiesen III) 

Die R enaturierung des Fürtlesbach erfolgt auf Gemarkung C leebronn zwischen dem Weg F lurstück Nr. 

1364 bis zur Mündung in die Zaber. 
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Die Zaber selbst soll in der F läche nach §  9 (1) Nr. 20 BauGB im Norden des Plangebiets und dann weiter 

nach Osten bis F lurstück Nr. 1448 c ebenfalls Gemarkung C leebronn c renaturiert werden. 

Als planinterne Ausgleichsmaßnahme sind auf den F lächen nach §  9 (1) Nr. 20 BauGB 

R enaturierungsmaßnahmen im Bereich der Zaber vorgesehen. Im gleichen Zuge soll der Fürtlesbach 

renaturiert werdenb dies wird aber noch als Ausgleich des Gewerbegebiets „Langwiesen III“ vom 

Zweckverband Wirtschaftsförderung Zabergäu geführtb aus diesem Grund wird er der Vollständigkeit 

halber beschriebenb aber nicht mitbilanziert. Die Bilanz ist der Ausgleich für den Werksbau der F irma 

Layer. Im Fürtlesbach sollen zum S chutz der vorhandenen S teinkrebspopulation Krebssperren eingebaut 

werdenb dies wird auch dieser Bilanz gutgeschrieben. 

Die im Bestand strukturell stark defizitäre Zaber selbst soll in der F läche nach §  9 (1) Nr. 20 BauGB im 

Norden des Plangebiets und dann weiter nach Osten bis F lurstück Nr. 1448 c ebenfalls Gemarkung 

C leebronn c renaturiert werden. 

Die R enaturierung der Zaber sieht folgende Hauptelemente vor: 

 Anlage eines neuen Zabergerinnes mit ausgeprägten Prallc und Gleitufern und differenzierter 

Profilgestaltung (NiedrigcMittelwassercGerinneb Gumpenb etc.) und ausgedehnten 

E ntwicklungsflächen in der Aue. Dies bedingt eine Förderung der E igendynamik. 

 E inbringen von Totholzc und S teinstrukturen zur Förderung der Habitatdiversität. 

 Absenkung von angrenzenden Auebereichen zur Förderung der Ü berflutungshäufigkeit 

(S ekundäraue). 

 Initialpflanzungen an der Mittelwasserlinie und den Böschungen zur E ntwicklung von beschatteten 

Ufergehölzbeständen; E ntwicklung von Kopfweiden aus S etzstangen. Dies soll einen langfristigen 

E rsatz für Habitatbäume des E remiten darstellen. 

 E ntwicklungskonzept für Auebereich mit Offenlandstrukturen (Auec und Feuchtwiesen)b sowie 

Auwaldentwicklungsflächen durch natürliche S ukzession. 

 Das derzeitige Bestandbett soll in Abschnitten ohne Habitatbäume verfüllt werden. Ansonsten soll 

das Bestandsgerinne offengehalten werden und temporär Wasser führen. 

 Zur Unterhaltung werden in den Verfüllbereichen Pflegezufahrten vorgesehen.  

 Die Kanalleitung DN 300 östlich der Maybachstraßeb die hier parallel zum Bach liegtb lässt 

aufgrund ihrer Höhenlage eine Bachquerung nicht zu. E s ist eine Leitungsverlegung nach S üden 

vorgesehenb um die Umgestaltung in Form eines neuen Gerinnes zu ermöglichen.  

 Vor den beiden Mischwasserentlastungen im Norden (R Ü  und R Ü BcÜ berlauf) wird die Zaber 

wieder in das Bestandsbett zurückgeführt. Die Auslaufbereiche werden zur R eduzierung der 

S tofffracht im Gewässer mit E nergieumwandungsbecken und nachgeschalteten Weidenrechen 

und R öhrichtflächen versehen (R ückhalt durch Auskämmfunktion und biologische R einigung).  
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 Die Weidenrechen können bei regelmäßiger Pflege eine effektive Vorreinigungsfunktion erfüllen. 

Ä ltere Bestandsbäume können überwiegend erhalten bleiben. 

 

Planungsziele am ebenfalls im Bestand stark strukturarmen Fürtlesbach sind: 

 S chutz der S teinkrebspopulation vor Krebspest durch einwandernde S ignalkrebse aus der Zaber 
durch E inbau von Krebssperren 

 S icherung und Förderung der vorh. S teinkrebspopulation sowie allen anderen 
Gewässerorganismen durch gezielte S trukturverbesserungen bzw. grundsätzliche Verbesserung 
der Habitatqualitäten im Fürtlesbach (S trukturen als R ückzugsräumeb differenzierte 
S ohlausbildungb starke BreitencTiefenvarianzb Beschattungb E intrag Detritusb etc.) 

 Verbesserung der räumlichen E ntwicklungsmöglichkeiten des durchgehend stark beeinträchtigten 
Bachabschnittes entlang des direkt an der Böschungsoberkanten verlaufenden Fürtlesweges 
(komplett fehlender Gewässerrandstreifen) 

 Im weiteren Verlauf der Planungsstrecke Fürtlesbach nach oberstrom wurden wie abgestimmt 
kleine Verschwenkungen des Bachbetts eingeplant. Die Verschwenkung ist kombiniert mit der 
S chaffung von tieferen E inständen (besonders wichtig als R ückzugsräume bei 
Niedrigwasserabflüssen) in der S ohle und dem E inbau von S trukturenb um u.a. mehr 
S trömungsdiversität und Unterstände zu schaffen. Außerdem ist an den Außenufern 
Gehölzentwicklung (v.a. S chwarzerlen) vorgesehenb um die Beschattung des Bachs zu fördern. 

 Im Abschnitt südlich des R ömerwegs schlägt GuP vorb den Bach über weite S trecken aus dem 
Bestand zu verlegenb da hier der Fürtlesweg direkt an die linke Böschungsoberkante angrenztb 
der Bach hier somit absolut keine E ntwicklungsmöglichkeit hat und durch die Wegnähe stark 
negativ beeinträchtigt ist (regelmäßiger Gehölzschnitt zur Freihaltung des Lichtraumprofilsb keine 
E ntwicklung eines angemessenen Gehölzsaumes zur Beschattungb Mahdb steile Böschungenb 
Mülleintragb etc.). Durch deutliches Abrücken des Bachlaufs nach Osten kann die linke 
Uferböschung verbreitert und abgeflacht und ein breiterer Gehölzsaum entwickelt werden. 

 R echtsufrig und somit wenigstens einseitig kann dem Bach der im Wassergesetz BW gesetzlich 
festgelegte Korridor zur Gewässerentwicklung zugestanden werden (im Außenbereich 10 m 
Gewässerrandstreifen beidseitig). S omit kann hier auch nachhaltige Gewässerentwicklung 
stattfinden. 

 Linksufrig und damit entlang des neuen R adweges am Fürtlesbachweg sollen an verschiedenen 
S tellen umweltpädagogische E lemente angebracht werdenb welche den Fürtlesbach erlebbar 
machen. 

Die Bilanz erfolgte durch das Büro S tadtLandF luss Nürtingen. 

Im Anhang ist die Gesamtbilanz als Tabelle dargestellt. 
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Die Bilanz wurde in 3 Bereiche eingeteilt. Im Bebauungsplan enthalten sind die Bereiche des WestcBcPlan 

(Zaber I). Außerhalb des BcPlans liegen die Bereiche West Maybach (Zaber II) und Ost (Zaber III). 

Abb. 34 Aufteilung Bilanzierung Zaber 

Die Bilanzierung der Ö kopunkte bei F ließgewässerrenaturierungen wird mit der Arbeitshilfe 

„Naturschutzrechtliches Ö kokonto bei der F ließgewässerrenaturierung“ von der Landesanstalt für Umweltb 

Messungen und Naturschutz BW (LUBW) erstellt. E s werden hierbei zunächst die vorhandenen Biotope 

flächenhaft kartiert und jeweils ein Biotoptyp mit einem gewissen Punktewert zugewiesen. Die gleiche 

Vorgehensweise erfolgt dann mit der Planung. Die Zuweisung der Ö kopunkte erfolgt mit der Arbeitshilfe 

„Bewertung der Biotoptypen BadencWürttembergs zur Bestimmung des Kompensationsbedarfs in der 

E ingriffsregelung“ der LUBW und Abstimmung mit der unteren Naturschutzbehörde im Landratsamt 

Heilbronn. Die genauen Biotopwerteb deren Tabellen und ggf. E rläuterungen finden sich der E infachheit 

und besseren Ü bersicht halber beigefügt im Anhang. 

 

 



Umweltplanung Dr. Münzing Umweltbericht zum  
74223 F lein vorhabenbez. B c Plan „Langwiesen IV“ 
 in C leebronn 

 98

In den folgenden Tabellen sind die E ndergebnisse ersichtlich. 

V erreĐhŶuŶg mt        
W est . -t laŶ     Ϯϯϱ.ϰϰϲ mt  
W est a aǇďaĐh     ϭϯϱ.ϳϱϴ mt  
hst     ϭϳϰ.ϵϳϭ mt  
Desaŵt:     ϱϰϲ.ϭϳϱ mt  

Tabelle 11 E rgebnis des Ö kopunkteüberschusses der einzelnen F lächeneinteilungen 

 

SĐhutzgut . odeŶ )aď er:       
. odeŶaďtrag Đa. ϭϳ.ϬϮϬ ŵ² ǆϮ,ϰ W ertstufe . odeŶ -ϰ,ϬϬ mt /ŵ² ϰϬ.ϴϰϴ ŵ² -ϭϲϯ.ϯϵϮ mt  
YoŵpeŶsatioŶ Ü ŵǁaŶdluŶg ! Đker iŶ DL  ϯ,ϬϬ mt /ŵ² ϭϴ.ϱϴϮ ŵ² ϱϱ.ϳϰϲ mt  
V erďesseruŶg DW -Düte ;Yiese/SaŶdeͿ ϯ,ϬϬ mt /ŵ² Ϯϵ.ϵϬϮ ŵ² ϴϵ.ϳϬϲ mt  
hďerďodeŶauftrag außerhalď    ϭϳ.ϬϮϬ ŵ² ϭϬϮ.ϭϮϬ mt  
Suŵŵe:     ϴϰ.ϭϴϬ mt  

Tabelle 12 E rgebnis der Ö kopunkte des S chutzgut Boden an der Zaber 

 

S omit ergibt sich für die R enaturierung ein Ü berschuss von 630.355 Ö kocPunkten. 

 

OPTIONAL A4 Naturschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahme K R E BS S PE R R E N 

Darüber hinaus wurde als optionale zusätzliche Ausgleichsmaßnahme die Anlage von Krebssperren im 

Fürtlesbach vorgesehen. Diese Maßnahme soll nur dann zum Tragen kommenb wenn noch 

durchzuführende Untersuchungen ihre ökologische S innhaftigkeit nachweisen und im weiteren Verfahren 

das aktuell ermittelte Ö kopunkteguthaben für das Bebauungsplanverfahren „Langwiesen IV“ nicht 

Bestand haben sollte. Dieses beträgt nach der komplett aktualisierten E ingriffsc/Ausgleichsbilanzierung rd. 

40.000 Ö kopunkte. Durch die R ealisierung der Krebssperren könnten 200.000 Ö kopunkte zusätzlich 

erreicht werden. 

Die optionalen Krebssperren im Fürtlesbach im Bereich der Brückenquerung Boschstraße sollen 

verhindernb dass der S ignalkrebsb der Ü berträger der Krebspest istb in den Fürtlesbach einwandert und die 

dort vorkommende geschützte S teinkrebspopulation infiziert.  

 Die S perren sollen entsprechend dem aktuellen anerkannten S tand wissenschaftlicher 

E rkenntnisse im Doppelsperrenprinzip gebaut werden.  

 Dabei werden zwei S perrenbauwerke mit Abstand hintereinandergeschaltetb falls eine S perre 

überwunden werden sollte.  

 Die S perren müssen dabei u.a. einen S ohlsprung von min. 40 cm aufweisen und eine glatte 

Oberfläche aufweisen (E delstahlverkleidung)b um ein effektives Hindernis zu bilden.  

 Die Wandersperre ist dabei nicht auf die S ohle beschränktb sondern muss auch in die 

Böschungsbereiche ausgedehnt werdenb um eine landseitige Umwanderung ebenfalls zu 

verhindern.  
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 Nach jetzigem Planungsstand würde die Brücke den Bach in F ließrichtung auf einer Länge von 15 

m überdecken. E ine S perre könnte unterhalb der Brücke angeordnet werdenb die zweite oberhalb; 

der Abschnitt zwischen den S perren wäre im Brückenquerschnitt strukturell unattraktiv 

auszubilden und würde als Monitoringstrecke dienen (erleichtertes Auffinden von eingewanderten 

Krebsen).  

 Der Bau der S perren soll in Verbindung mit dem Bau des Brückendurchlasses erfolgen.  

 Zur endgültigen S tandortfestlegung muss im späten F rühjahr/Frühsommer 2021 zur 

Hauptaktivitätszeit der Krebse nochmals die bestehende Verbreitung des S ignalkrebses überprüft 

werden.  

 Die S tandortfestlegung und Planung der S perren erfolgt in enger Abstimmung mit der 

F ischereibehörde und dem R eferat für Naturschutz und Landschaftspflege bei 

R egierungspräsidium S tuttgart (R PS ) auf Grundlage des Gesamtkonzeptes des R PS  zum S chutz 

des S teinkrebses (E rhalt des S teinkrebses im E inzugsgebiet der Zaberb Landkreis Heilbronnb 

2020). 

Die Bewertung der Krebssperren würde monetär durchgeführt werden und pro 1€ Herstellkosten könnten 

4 Ö kopunkte gutgeschrieben werden. Die Herstellkosten belaufen sich laut Planung auf ca. 50.000€b was 

zu einem Gewinn – wie bereits oben erwähnt c von 200.000 Ö P führen könnte. Zum Zeitpunkt der 

E rstellung des Umweltberichts lag noch kein E rgebnis darüber vorb ob der S ignalkrebs bereits in das 

Gewässer eingewandert ist oder nicht. S ollte er noch nicht zu finden seinb ist ein E inbau der Krebssperren 

wünschenswert und dann dürften die Ö kopunkte angerechnet werden. 

S ollte der S ignalkrebs entdeckt werdenb bestünde – nach R ücksprache mit der unteren 

Naturschutzbehörde c die Möglichkeitb dass die Krebssperren an anderer S telle (außerhalb des BcPlans) 

entsprechend der Gesamtkonzeption im E inzugsgebiet der Zaber installiert werden können und man so 

die Punkte erhalten kann.  

 

D9S! a T mYht Ü bYT9 ;! ϭ, ! Ϯ, ! ϯ uŶd ! ϰͿ     ϴϯϬ.ϯϱϱ mt  
 Tabelle 13 E rgebnis Ö kopunkteüberschuss für die R enaturierung mit Krebssperren 
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Naturschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahme A5 c S treuobstwiese 

Als weitere naturschutzrechtliche Maßnahme soll auf den F lurstücken 1454b 1455b 1456b 1457b 1458b 

1459b 1460 und 1461/2 – jeweils im südlichen Bereich – auf 6.810 m4 eine S treuobstwiese angelegt 

werden. Diese Maßnahme befindet sich südlich der Zaber am R enaturierungsbereich Ost. Zur Anlage der 

S treuobstwiese im Bereich von HQ10 an dieser S telle dürfte es zu keinen Problemen kommenb da sich in 

Weinbauregionen wie dem Zabergäu auf für den Weinanbau suboptimalen Lagen häufig S treuobstwiesen 

finden. Dies können z.B. Hanglagen seinb die oft von S taunässe geprägt sind (oft entsprechende 

Zeigerpflanzen an den S tandorten vorhanden wie die Herbstzeitlose)b aber auch Auewiesen. Vor diesem 

Hintergrund ist die E ntwicklung einer S treuobstwiese am vorgeschlagenen S tandort in der Zaberaue 

durchaus landschaftstypisch. Ü berflutungen sind in diesen F lächen nur von kurzer Dauer und erreichen 

keine größeren Wassertiefen. Der S tandort ist nicht in einer ausgeprägten Mulde gelegenb die einen 

längeren Verbleib von stehendem Wasser in der F läche fördern würde. Ausschlaggebend für die 

nachhaltige E ntwicklung einer S treuobstwiese sind u.a. die Bodenverhältnisse. E s wird nicht erwartetb 

dass die kurzfristigen Ü berflutungen zu so nachteiligen Bodenveränderungen geführt habenb dass der 

S tandort als ungeeignet zu betrachten wäre. Im Bestand sind die F lächen meist ackerbaulich genutztb was 

auf einen günstigen BodencWassercHaushalt schließen lässt (Grundwasserabstand > 1mb laut      

Bodenkarte: Brauner AuenbodencAuengleyb frisch bis mäßig feuchtb Natürliche Bodenfruchtbarkeit: mittel 

bis hoch). Mit der Wahl der Obstsorten kann außerdem auf suboptimale S tandortverhältnisse wie z.B. 

S pätfrostgefährdung (z.B. spätblühendeb nicht spätfrostempfindliche S orten) reagiert werdenb dies wird in 

der weiteren Planung Berücksichtigung finden (Geitz und Partner). 

 

Abb. 35 Planung S treuobstwiese (rot umrandet) 
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Dazu ist die bisherige Ackerfläche autochthonem S aatgut einschlägiger S aatgutvermehrer für artenreic

ches Grünland anzusäen. 

 Desweiteren sind Obsthochstämme (überwiegen Ä pfelb Birnenb aber auch Kirschen oder 

Walnüsse) zu pflanzen. Die Zahl an Bäumen pro Hektar soll die Zahl von 70 nicht überschreiten. 

Der Baumreihenabstand sollte mindestens 15m betragenb damit noch eine angemessene Pflege 

durchgeführt werden kann (aus Praxisleitfaden AR GE  S treuobst). 

 Der Unterwuchs ist zu einer artenreichen Wiese zu entwickeln und 2cmal im J ahr zu mähen oder 

zu beweiden. Das Mähgut ist zu entfernen. 

 Die Gehölze sind dauerhaft zu unterhalten und zu pflegen. Chemischer Pflanzenschutz sind 

sowohl bei den Gehölzen als auch bei der Wiese unzulässigb eine moderateb angepasste 

Düngung der Obstbäume kann zugelassen werden.  

 Bei der Wiese ist keine Düngung zulässig (zumindest in den ersten J ahren nichtb bis eine 

Aushagerung stattgefunden hat). 

 

Biotoptyp (LUBW c Nummerierung) Grundwert Faktor Biotopwert F läche Lm4] Bilanzwert 

Bestand  

Acker (37.10) 4 c 4 3.541 c14.164 

Fettwiese (33.41) 13 c 13 3.269 c42.497 

S umme Bestand     c56.661 

Planung  

Umwandlung/Beibehaltung in 
Fettwiese (33.41) 

13 c 13 6.810 88.530 

S treuobstwiese (45.40b) 4 c 4 6.810 27.240 

Verbesserung Wasseraufnahmeverc
mögen 

3 c 3 6.810 20.430 

S umme Planung   136.200 

Ü berschuss (gerundet)  79.539 

Tabelle 14 Bilanz Artenschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahme "S treuobstwiese" 
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4.1.9 Minderung und Ausgleich LANDS CHAFTS BILD 

E s liegt auf der Handb dass ein derartig massiver E ingriff in das Landschaftsbild allenfalls zu minimieren 

istb jedoch nicht vollständig ausgeglichen werden kann. 

Folgende Maßnahmen zur Minimierung sind geplant und schon an anderer S telle ausführlich beschrieben 

(siehe Kapitel 4.1.5 M7): 

 Im Westen wird die Fassade des Produktionsgebäudes zum einen durch eine Fassadenbegrüc

nung gegliedert und zum anderen durch Pflanzungen von hochstämmigen Laubbäumen kac

schiertb so dass sich v.a. auch für Kunden der WG C leebronn c Güglingen ein weniger monumenc

taler Anblick ergibt. 

 Im S üden wird sich das ansonsten ca. 17 m hohe Produktionsgebäude der Topografie und den 

dadurch notwendigen Geländemodellierungen geschuldet in der Ansicht etwas niederer darstelc

len. Zudem sind auch hier Anpflanzungen von hochstämmigen Laubbäumen vorgesehenb so dass 

auch hier der massive E indruck des Baus minimiert wird. 

 Im Osten und Norden erfolgt durch die geplante R enaturierung von Zaber und Fürtlesbach in 

Form von E rsatzmaßnahmen ebenfalls eine Aufwertung des Landschaftsbildes. 

 Die großflächige Dachbegrünung wird sich auch in der Fernwirkung minimierend auf den E ingriff 

auswirken. 

 

M8 Ä nderung des R adwegs 

Der vorhandene R adweg über den R ömerweg soll verlegt und südlich um das Plangebiet herumgeführt 

werden.  

E ntlang des Fürtlesbachs wird der Weg dabei durch einen teils offenenb teils mit Gehölz bestandenen 

Bachrandstreifen begleitetb die zugleich auch als ökologische Ausgleichsfläche dienen soll. E ntlang des 

Fahrradwegs am Fürtlesbach sollen umweltpädagogische E lemente installiert werden und sollen den 

Bereich rund um den Bach erlebbar gestalten.  

Am südlichen R and wird der R adweg auf dem bestehenden und auszubauenden Wiesenweg (F lst.Nr. 

1522) geführt und über eine im westlichen Bereich des Plangebiets neu zu bauender Verbindung wieder 

an den R ömerweg zurückgeführt. Aufgrund der günstigen Topografie ist der Weg komfortabel zu befahc

ren. Westlich wird durch die weitreichenden Ausführungen des GOP auch keine zu stark 

beeinträchtigende Kulisse des Werks erwartet. 

Der weitere Weg nördlich des Plangebiets dient als Zugang zu den R enaturierungsflächen zur Zaber und 

dem Fürtlesbach für anfallende Pflegemaßnahmen. 
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4.1.10  Allgemeine Vermeidungsmaßnahmen 

VM 1 Vermeidung baubedingter Beeinträchtigungen 

 F lächen für die Baustelleneinrichtungen werden auf F lächen innerhalb des 

Bebauungsplangebietes beschränktb die ohnehin überbaut werden. 

 Mit Pflanzbindung belegte Bäume (einschließlich Wurzelraum) sowie an das Plangebiet 

angrenzende Biotopstrukturen dürfen durch die Baumaßnahme nicht tangiert werden und sind 

entsprechend zu schützen (Bauzäuneb Absperrungenb etc.). DIN 18920 zum S chutz von Bäumenb 

Pflanzenbeständen und Vegetationsflächen bei Baumaßnahmen ist zu beachten. 

 Auf die Pflicht zur Beachtung der Bestimmungen des Bundesbodenschutzgesetztes (BBodS chG) 

und der bodenschutzrechtlichen R egelungen (BBodS chVb DIN 19731b DIN 18915) wird 

hingewiesen. 

 Für die E rschließung der Maßnahme ist eine bodenkundliche Baubegleitung durchzuführenb um 

während der Planung und Ausführung der Maßnahme die bodenschutzfachlich korrekte 

Ausführung der Arbeiten zu gewährleisten und eine erfolgreiche Wiederherstellung der 

Bodenfunktionen zu erreichen. Aufgrund der hohen E rosionsgefährdung ist insbesondere auch 

die Vermeidung von E rosionsschäden zu beachten. 

 In einem Bodenmanagementkonzept ist darzustellenb wie abgetragener Oberboden sowie 

ausgehobener kulturfähiger Unterboden verwertet wird. Das Bodenverwertungskonzept sollte 

dem Landratsamt Heilbronn c Amt für Wasserwirtschaft und Bodenschutz c mindestens zwei 

Monate vor Baubeginn vorgelegt werden. 

 Der Baubetrieb ist so zu organisierenb dass betriebsbedingte unvermeidliche Bodenbelastungen 

(z. B. Verdichtungen) auf die engeren Baufelder beschränkt bleiben. E ingetretene Verdichtungen 

im Bereich unbebauter F lächen nach E nde der Bauarbeiten zu beseitigen. 

 Bodenaushub ist durch planerische/gestalterische Maßnahmen zu minimieren. Ü berschüssiger 

unbelasteter Bodenc und Felsaushub ist seiner E ignung entsprechend einer möglichst 

hochwertigen Verwertung zuzuführen. Der Bodenaushub istb soweit möglichb im Plangebiet zur 

Geländegestaltung auf den Baugrundstücken selbst wieder einzubauen. Ü berschüssiger 

Bodenaushub ist zu vermeiden. 

 Humoser Oberboden ist zu Beginn der Baumaßnahmen abzuschieben und in profilierten Mieten 

verdichtungsfrei zu lagern. Nach Abschluss der Bauarbeiten und nach erfolgter 

Untergrundlockerung ist der Oberboden auf Freiflächen wieder aufzutragen bzw. einer 

Verwertung zuzuführen. Beim Umgang mit dem humosen Oberboden und kulturfähigem 

Unterboden sind bezüglich Aushubb Zwischenlagerung und Verwertung die Vorgaben der DIN 

19731 „Verwertung von Bodenaushub“ und die DIN 18915 „Vegetationstechnik im 

Landschaftsbau – Bodenarbeiten“ zu beachten.  
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 Baustoffeb Bauabfälle und Betriebsstoffe sind so zu lagernb dass S toffeinträge bzw. 

Vermischungen mit Bodenmaterial auszuschließen sind. 

 Werden im Zuge der Bauarbeiten stoffliche Bodenbelastungen angetroffenb so ist unverzüglich 

das Landratsamt Heilbronn zu benachrichtigen. 

 Unbrauchbare und/oder belastete Böden sind von verwertbarem Bodenaushub zu trennen und 

einer Aufbereitung oder einer geordneten E ntsorgung zuzuführen. 

 J egliche Maßnahmeb die das Grundwasser berühren könnteb ist dem Landratsamt Heilbronn 

rechtzeitig anzuzeigen und bedarf ggf. einer wasserrechtlichen E rlaubnis. E ine dauerhafte 

Grundwasserabsenkung ist nicht zulässig. Wird im Zuge der Baumaßnahmen unerwartet 

Grundwasser erschlossenb so sind die Arbeitenb die zur E rschließung geführt habenb unverzüglich 

einzustellen und das Landratsamt zu benachrichtigen.  

 Auf den vorhandenen geotechnischen Bericht (BWU 2015) einschließlich E rgänzung (BWU 2016) 

wird verwiesen. Bei weitergehenden geotechnischen F ragen (z.B. genauer Baugrundaufbaub 

Bodenkennwerteb Gründungshorizonteb Grundwasserb etc.) wird das Hinzuziehen eines 

ingenieurgeologischen Fachbüros empfohlen. 

 Fossilienc oder archäologischen Funden sind dem Landratsamt Heilbronn und dem 

Landesdenkmalamt BadencWürttemberg anzuzeigen. Der Fund und die Fundstelle sind bis zum 

Ablauf des 4. Werktages nach der Anzeige in unverändertem Zustand zu erhaltenb sofern nicht 

die Denkmalschutzbehörde oder das Landesdenkmalamt mit einer Verkürzung der F rist 

einverstanden ist (§  20 DS chG). 

4.1.11 Allgemeine Minderungsmaßnahmen 

M9 allgemein 

 Unbelasteter Oberboden ist c sofern er nicht zum Ausgleich über ein Oberbodenmanagement heranc

gezogen wird c bei allen Baumaßnahmen nach sachgerechter Zwischenlagerung der Wiederverwenc

dung zuzuführen. Verdichtete Bodenbereiche sind nach Abschluss der Baumaßnahmen gemäß DIN 

18 915 „Bodenarbeiten“ wirkungsvoll zu lockern. E s sind geeignete S chutzmaßnahmen gegen S chadc

stoffeinträge in Boden und Grundwasser zu ergreifen. 

 Grundwasserableitungen c auch über das öffentliche Abwassernetz c sind unzulässig. Grundwassererc

schließungen sind der Wasserbehörde unverzüglich anzuzeigen. Beabsichtigte Maßnahmenb bei 

denen aufgrund der T iefe des E ingriffs in den Untergrund mit Grundwasserfreilegungen gerechnet 

werden mussb sind rechtzeitig vor deren Ausführung anzuzeigen. Wird im Zuge von Baumaßnahmen 

unerwartet Grundwasser erschlossenb so sind die Arbeitenb die zur E rschließung geführt habenb 

unverzüglich einzustellen und das Landratsamt als untere Wasserbehörde zu benachrichtigen (§  43 

Abs. 6 WG BW). 
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 Die nicht überbauten und für den Betriebsablauf nicht notwendigerweise befestigten F lächen sind zur 

Verbesserung des Kleinklimas zu begrünen und zu bepflanzen. 

 

4.1.12 S icherung der Ausgleichsmaßnahmen 

S oweit der Ausgleich nicht durch Festsetzungen im Bebauungsplan erfolgtb werden die Herstellungb E ntc

wicklung und dauerhafte Unterhaltung der unter Ziff. 4.1 aufgeführten Ausgleichsmaßnahmen in einem 

städtebaulichen Vertrag mit dem Vorhabenträger geregelt bzw. gesichert. Darüber hinaus werden zur 

S icherstellung der R ealisierung der Ausgleichsmaßnahmen öffentlichcrechtliche Verträge zwischen dem 

Zweckverband und der Unteren Naturschutzbehörde abgeschlossen. 
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4.1.13 E ndbilanz  

Unter Berücksichtigung aller o.a. Aspekte ergibt sich folgende E ndbilanz: 

 Beschreibung Fläche Ö P/m5 Ö kocPunkte 

W
er

ks
ge

län
de

 

Defizit/Eingriff: "Eingriff in Bestand" 109.868 m4 c13b95 Ö P/m4 c1.532.659 Ö P 
Dachbegrünung  53.767 m4 2b00 Ö P/m4 107.534 Ö P 
Oberbodenmanagement Werksgelände 158.459 m4 4b00 Ö P/m4 633.834 Ö P 
Oberbodenmanagement (Abzug: Bodenkennwerte zu hoch) 11.033 m4 c4b00 Ö P/m4 c44.132 Ö P 
Oberbodenmanagement (Abzug: methodische Fehler bei 
Auffüllung) 19.394 m4 c4b00 Ö P/m4 c77.574 Ö P 
Oberbodenmanagement (Abzug: Einsaat von Hackfrüchten 
statt Luzerne) 14.467 m4 c4b00 Ö P/m4 c57.869 Ö P 
Oberbodenmanagement (Abzug: nicht zur Abfuhr geeignetb 
Steinanteil zu hoch) 26.433 m4 c4b00 Ö P/m4 c105.732 Ö P 

Verbesserung Wasseraufnahmevermögen Werksgelände: 
Umwandlung in Fettwieseb Feldheckeb Streuobstwiese 11.756 m4 3b00 Ö P/m4 35.268 Ö P 
Defizit/Eingriff: "Arten und Biotope" Acker 119.672 m4 c4b00 Ö P/m4 c478.688 Ö P 
Defizit/Eingriff: "Arten und Biotope" Grasweg 1.952 m4 c6b00 Ö P/m4 c11.712 Ö P 
Defizit/Eingriff: "Arten und Biotope" versiegelte Flächeb 
Straße 1.454 m4 c1b00 Ö P/m4 c1.454 Ö P 
Dachbegrünung (großflächig) 49.099 m4 8b00 Ö P/m4 392.792 Ö P 
Dachbegrünung (kleinflächig) 4.668 m4 4b00 Ö P/m4 18.672 Ö P 
Gebäudeb Straße (inkl. Regenrückhaltebecken) 57.555 m4 1b00 Ö P/m4 57.555 Ö P 
Pflanzgebot Baumreiheb Unterwuchs 4.498 m4 13b00 Ö P/m4 58.474 Ö P 
Pflanzgebot Hecke 3.598 m4 12b00 Ö P/m4 43.176 Ö P 
Grünstreifen 3.660 m4 13b00 Ö P/m4 47.580 Ö P 
Bäume als Baumreihe 38 m4 522b00 Ö P/m4 19.836 Ö P 

ex
te

rn
 

CEF Feldlerche: 1618 Defizit/Eingriff: Eingriff in Bestand 5.654 m4 c4b00 Ö P/m4 c22.616 Ö P 
CEF Feldlerche: 1618 Brache  5.654 m4 11b00 Ö P/m4 62.194 Ö P 
Streuobstwiese: Defizit/Eingriff: "Eingriff in Bestand" Acker 3.541 m4 c4b00 Ö P/m4 c14.164 Ö P 
Streuobstwiese: Defizit/Eingriff: "Eingriff in Bestand" Fettwiese 3.269 m4 c13b00 Ö P/m4 c42.497 Ö P 
Streuobstwiese 1454 ff: Umwandlung in Fettwiese 6.810 m4 13b00 Ö P/m4 88.530 Ö P 
Streuobstwiese 1454 ff: Streuobstwiese  6.810 m4 4b00 Ö P/m4 27.240 Ö P 

Streuobstwiese 1454 ff: Verbesserung 
Wasseraufnahmevermögen 6.810 m4 3b00 Ö P/m4 20.430 Ö P 

Feuerfalter und Nachtkerzenschwärmer 1618: Defizit/Eingriff: 
"Eingriff in Bestand" 4.000 m4 c4b00 Ö P/m4 c16.000 Ö P 

Feuerfalter und Nachtkerzenschwärmer1618: Umwandlung in 
mehrjährige Brache  4.000 m4 11b00 Ö P/m4 44.000 Ö P 

Feuerfalter und Nachtkerzenschwärmer 1618: Verbesserung 
Wasseraufnahmevermögen 4.000 m4 3b00 Ö P/m4 12.000 Ö P 

Wechselkrötenhabitatb Feuerfalter und 
Nachtkerzenschwärmer: Defizit/Eingriff: "Eingriff in Bestand" 14.735 m4 c4b00 Ö P/m4 c58.940 Ö P 

Feuerfalter und Nachtkerzenschwärmer: Umwandlung in 
mehrjährige Brache  13.500 m4 11b00 Ö P/m4 148.500 Ö P 

Feuerfalter und Nachtkerzenschwärmer: Verbesserung 
Wasseraufnahmevermögen 13.500 m4 3b00 Ö P/m4 40.500 Ö P 
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Re
na

tu
rie

ru
ng

: Z
ab

er
 

Biotopauswertung West B Plan (Bestand) 26.200 m4   c179.846 Ö P 
Biotopauswertung West B Plan (Planung) 26.200 m4  415.292 Ö P 
Biotopauswertung West Maybach (Bestand) 27.700 m4  c391.360 Ö P 
Biotopauswertung West Maybach (Planung) 27.700 m4  527.118 Ö P 
Biotopauswertung Ost (Bestand) 31.140 m4  c231.899 Ö P 
Biotopauswertung Ost (Planung) 31.140 m4  406.870 Ö P 
Defizit/Eingriff "Schutzgut Boden" 40.848 m4 c4b00 Ö P/m4 c163.392 Ö P 
Umwandlung von Acker in Grünland 18.582 m4 3b00 Ö P/m4 55.746 Ö P 
Verbesserung GWcGüte 29.902 m4 3b00 Ö P/m4 89.706 Ö P 
Humusmanagement 17.020 m4   102.120 Ö P  

Krebssperre 50.000 € 4 Ö P/€ 200.000 Ö P 

    224.435 Ö P 
 

Tabelle 15 Ausgleichsbedarf für das Bodenpotential nach schutzgutübergreifender Verrechnung 

 

Damit ist das gesamte Defizit ausgeglichen und es verbleibt letztendlich ein Ü berschuss in Höhe von 

224.435 Ö P (24.435 ohne Krebssperren). 

Anmerkung zu Ö kopunktwerten: 

Bei der R uderalflur wurden Bereiche für den Artenschutz beschrieben. Hier handelt es sich beispielsweise 

um Maßnahmen für den großen Feuerfalter und des Nachtkerzenschwärmers. Auch hier wird der 

Grundwert für die F läche angenommen und keine Artenschutzpunkte vergebenb da man ein E rsatzhabitat 

schafft und keine Neuansiedlung bezweckt. Im Bereich der Gesamtkalkulation wird der Bereich für die 

Wechselkrötenteichanlage nicht bilanziertb da hier auch keine Punkte für das E rsatzhabitat angerechnet 

werden können. 
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4.1.14  Möglichkeit zur Aufteilung in R ealis ierungsabschnitte 

Aufgrund der bisherigen massiven und der schwer voraussehbaren künftigen Auswirkungen der Coronac

Pandemie steht noch nicht abschließend festb ob das Bauvorhaben gesamtheitlich oder aber in zwei 

R ealisierungsabschnitten errichtet wird. Die E ntscheidung obliegt nach Maßgabe des 

Durchführungsvertrages dem Vorhabenträger. Hinsichtlich der R ealisierungsabschnitte wird auf die 

Ausführungen unter vorstehend Ziff. 1 und Ziff. 2.1.2 verwiesen.  

 
Abb. 36 Lageplan und R ealisierungsdarstellung des 1. R ealisierungsabschnitts 

E in Teil des Grünordnungsplans soll bei R ealisierung in R ealisierungsabschnitten im Zuge des ersten 

R ealisierungsabschnitts realisiert werden. Die Maßnahmen zum Ausgleich A1 bis A4 sollen zeitgleich zum 
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ersten R ealisierungsabschnitt realisiert werdenb so dass der Gesamtausgleich sofort durchgeführt und der 

zweite R ealisierungsabschnitt zu gegebenem Zeitpunkt realisiert werden kann. Auf den dann 

brachliegenden F lächen wird in der Zwischenzeit eine Fettwiese mit 79.000 m4 angelegt werdenb welche 

eine artenreiche Ausbildung durch höchstens zweimalige Mahd erhält und so eine naturschutzfachliche 

sinnvolle Aufgabe für die Zwischenzeit des Baus erhält. Dies wird allerdings nicht im Ö kokonto 

berücksichtigt. Die Dachbegrünung wird im BA1 mit 9.600 m4 ausgeführt. Die Bereiche des 

Grünordnungsplans kommen mit 1.248 m4 zur Geltung. Bei der Hecke wird zunächst ein kleiner Teil von 

270 m4 realisiert. Die versiegelten F lächen belaufen sich auf ca. 17.880 m4 (Dachbegrünung und 

S traßenfläche). 
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Abb. 37 F lächenangaben des BA1 – liegt als Plan dem UB bei 
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Nachfolgend ist ein Ü berblick über die Punkteverhältnisse für beide R ealisierungsabschnitte ausgeführt. 

  Beschreibung Bauabschnitt 1 Ö P/m4 Ö kocPunkte 

W
er

ks
ge

län
de

 

Defizit/Eingriff: "Eingriff in Bestand" 30.868 m4 c13b95 Ö P/m4 c430.609 Ö P 
Dachbegrünung  9.600 m4 2b00 Ö P/m4 19.200 Ö P 
Oberbodenmanagement Werksgelände 158.459 m4 4b00 Ö P/m4 633.836 Ö P 
Oberbodenmanagement (Abzug: Bodenkennwerte zu hoch) 11.033 m4 c4b00 Ö P/m4 c44.132 Ö P 
Oberbodenmanagement (Abzug: methodische Fehler bei Auffüllung) 19.394 m4 c4b00 Ö P/m4 c77.576 Ö P 
Oberbodenmanagement (Abzug: Einsaat von Hackfrüchten statt Luzerne) 14.467 m4 c4b00 Ö P/m4 c57.868 Ö P 
Oberbodenmanagement (Abzug: nicht zur Abfuhr geeignetb Steinanteil zu hoch) 26.433 m4 c4b00 Ö P/m4 c105.732 Ö P 
Verbesserung Wasseraufnahmevermögen Werksgelände: Umwandlung in Fettwieseb 
Feldheckeb Streuobstwiese 1.248 m4 3b00 Ö P/m4 3.744 Ö P 
Defizit/Eingriff: "Arten und Biotope" Acker 119.672 m4 c4b00 Ö P/m4 c478.688 Ö P 
Defizit/Eingriff: "Arten und Biotope" Grasweg 1.952 m4 c6b00 Ö P/m4 c11.712 Ö P 
Defizit/Eingriff: "Arten und Biotope" versiegelte Flächeb Straße 1.454 m4 c1b00 Ö P/m4 c1.454 Ö P 
Dachbegrünung (großflächig) 9.600 m4 8b00 Ö P/m4 76.800 Ö P 
Dachbegrünung (kleinflächig) 00 m4 4b00 Ö P/m4 00 Ö P 
Gebäudeb Straße (inkl. Regenrückhaltebecken) 17.880 m4 1b00 Ö P/m4 17.880 Ö P 
Pflanzgebot Baumreiheb Unterwuchs 1.248 m4 13b00 Ö P/m4 16.224 Ö P 
Pflanzgebot Hecke 300 m4 12b00 Ö P/m4 3.600 Ö P 
Grünstreifen 1.248 m4 13b00 Ö P/m4 16.224 Ö P 
Bäume als Baumreihe 00 m4 522b00 Ö P/m4 00 Ö P 

  

CEF Feldlerche: 1618 Defizit/Eingriff: Eingriff in Bestand 5.654 m4 c4b00 Ö P/m4 c22.616 Ö P 
CEF Feldlerche: 1618 Brache  5.654 m4 11b00 Ö P/m4 62.194 Ö P 
Streuobstwiese: Defizit/Eingriff: "Eingriff in Bestand" Acker 3.541 m4 c4b00 Ö P/m4 c14.164 Ö P 
Streuobstwiese: Defizit/Eingriff: "Eingriff in Bestand" Fettwiese 3.269 m4 c13b00 Ö P/m4 c42.497 Ö P 
Streuobstwiese 1454: Umwandlung in Fettwiese 6.810 m4 13b00 Ö P/m4 88.530 Ö P 
Streuobstwiese 1454: Streuobstwiese  6.810 m4 4b00 Ö P/m4 27.240 Ö P 
Streuobstwiese 1454: Verbesserung Wasseraufnahmevermögen 6.810 m4 3b00 Ö P/m4 20.430 Ö P 
Feuerfalter und Nachtkerzenschwärmer 1618: Defizit/Eingriff: "Schutzgut Boden" 4.000 m4 c4b00 Ö P/m4 c16.000 Ö P 
Feuerfalter und Nachtkerzenschwärmer1618: Umwandlung in mehrjährige Brache  4.000 m4 11b00 Ö P/m4 44.000 Ö P 
Feuerfalter und Nachtkerzenschwärmer 1618: Verbesserung Wasseraufnahmevermögen 4.000 m4 3b00 Ö P/m4 12.000 Ö P 
Wechselkrötenhabitat und Feuerfalter und Nachtkerzenschwärmer: Defizit/Eingriff: "Eingriff in 
Bestand" 14.735 m4 c4b00 Ö P/m4 c58.940 Ö P 
Feuerfalter und Nachtkerzenschwärmer: Umwandlung in mehrjährige Brache  13.500 m4 11b00 Ö P/m4 148.500 Ö P 
Feuerfalter und Nachtkerzenschwärmer: Verbesserung Wasseraufnahmevermögen 13.500 m4 3b00 Ö P/m4 40.500 Ö P 

Re
na

tu
rie

ru
ng

: Z
ab

er
 

Biotopauswertung West B Plan (Bestand) 26.200 m4   c179.846 Ö P 
Biotopauswertung West B Plan (Planung) 26.200 m4   415.292 Ö P 
Biotopauswertung West Maybach (Bestand) 27.700 m4   c391.360 Ö P 
Biotopauswertung West Maybach (Planung) 27.700 m4   527.118 Ö P 
Biotopauswertung Ost (Bestand) 31.140 m4   c231.899 Ö P 
Biotopauswertung Ost (Planung) 31.140 m4   406.870 Ö P 
Defizit/Eingriff "Schutzgut Boden" 40.848 m4 c4b00 Ö P/m4 c163.392 Ö P 
Umwandlung von Acker in Grünland 18.582 m4 3b00 Ö P/m4 55.746 Ö P 
Verbesserung GWcGüte 29.902 m4 3b00 Ö P/m4 89.706 Ö P 
Humusmanagement 17.020 m4   102.120 Ö P 

  Krebssperre 50.000 € 4 Ö P/€ 200.000 Ö P 
        699.269 Ö P 
  ohne Krebssperren     499.269 Ö P 

Tabelle 16 Ö kopunkteverhältnis R ealisierungsabschnitt 1 
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  Beschreibung Bauabschnitt 2 Ö P/m4 Ö kocPunkte 

W
er

ks
ge

län
de

 

Defizit/Eingriff: "Eingriff in Bestand" 79.000 m4 c13b95 Ö P/m4 c1.102.050 Ö P 
Dachbegrünung  44.167 m4 2b00 Ö P/m4 88.334 Ö P 
Oberbodenmanagement Werksgelände 00 m4 4b00 Ö P/m4 00 Ö P 
Oberbodenmanagement (Abzug: Bodenkennwerte zu hoch) 00 m4 c4b00 Ö P/m4 00 Ö P 
Oberbodenmanagement (Abzug: methodische Fehler bei Auffüllung) 00 m4 c4b00 Ö P/m4 00 Ö P 
Oberbodenmanagement (Abzug: Einsaat von Hackfrüchten statt Luzerne) 00 m4 c4b00 Ö P/m4 00 Ö P 
Oberbodenmanagement (Abzug: nicht zur Abfuhr geeignetb Steinanteil zu hoch) 00 m4 c4b00 Ö P/m4 00 Ö P 
Verbesserung Wasseraufnahmevermögen Werksgelände: Umwandlung in Fettwieseb 
Feldheckeb Streuobstwiese 10.508 m4 3b00 Ö P/m4 31.524 Ö P 
Defizit/Eingriff: "Arten und Biotope" Acker 00 m4 c4b00 Ö P/m4 00 Ö P 
Defizit/Eingriff: "Arten und Biotope" Grasweg 00 m4 c6b00 Ö P/m4 00 Ö P 
Defizit/Eingriff: "Arten und Biotope" versiegelte Flächeb Straße 00 m4 c1b00 Ö P/m4 00 Ö P 
Dachbegrünung (großflächig) 39.499 m4 8b00 Ö P/m4 315.992 Ö P 
Dachbegrünung (kleinflächig) 4.668 m4 4b00 Ö P/m4 18.672 Ö P 
Gebäudeb Straße (inkl. Regenrückhaltebecken) 39.675 m4 1b00 Ö P/m4 39.675 Ö P 
Pflanzgebot Baumreiheb Unterwuchs 3.250 m4 13b00 Ö P/m4 42.250 Ö P 
Pflanzgebot Hecke 3.298 m4 12b00 Ö P/m4 39.576 Ö P 
Grünstreifen 2.412 m4 13b00 Ö P/m4 31.356 Ö P 
Bäume als Baumreihe 38 m4 522b00 Ö P/m4 19.836 Ö P 

  

CEF Feldlerche: 1618 Defizit/Eingriff: Eingriff in Bestand 00 m4     
CEF Feldlerche: 1618 Brache  00 m4     
Streuobstwiese: Defizit/Eingriff: "Eingriff in Bestand" Acker 00 m4 c4b00 Ö P/m4 00 Ö P 
Streuobstwiese: Defizit/Eingriff: "Eingriff in Bestand" Fettwiese       
Streuobstwiese 1454: Umwandlung in Fettwiese 00 m4 13b00 Ö P/m4 00 Ö P 
Streuobstwiese 1454: Streuobstwiese  00 m4 4b00 Ö P/m4 00 Ö P 
Streuobstwiese 1454: Verbesserung Wasseraufnahmevermögen 00 m4 3b00 Ö P/m4 00 Ö P 
Feuerfalter und Nachtkerzenschwärmer 1618: Defizit/Eingriff: "Schutzgut Boden" 00 m4 c4b00 Ö P/m4 00 Ö P 
Feuerfalter und Nachtkerzenschwärmer1618: Umwandlung in mehrjährige Brache  00 m4 11b00 Ö P/m4 00 Ö P 
Feuerfalter und Nachtkerzenschwärmer 1618: Verbesserung Wasseraufnahmevermögen 00 m4 3b00 Ö P/m4 00 Ö P 
Wechselkrötenhabitat und Feuerfalter und Nachtkerzenschwärmer: Defizit/Eingriff: "Eingriff in 
Bestand" 00 m4 c4b00 Ö P/m4 00 Ö P 
Feuerfalter und Nachtkerzenschwärmer: Umwandlung in mehrjährige Brache  00 m4 11b00 Ö P/m4 00 Ö P 
Feuerfalter und Nachtkerzenschwärmer: Verbesserung Wasseraufnahmevermögen 00 m4 3b00 Ö P/m4 00 Ö P 

Re
na

tu
rie
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ng
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er
 

Biotopauswertung West B Plan (Bestand) 00 m4     
Biotopauswertung West B Plan (Planung) 00 m4     
Biotopauswertung West Maybach (Bestand) 00 m4     
Biotopauswertung West Maybach (Planung) 00 m4     
Biotopauswertung Ost (Bestand) 00 m4     
Biotopauswertung Ost (Planung) 00 m4     
Defizit/Eingriff "Schutzgut Boden" 00 m4 c4b00 Ö P/m4 00 Ö P 
Umwandlung von Acker in Grünland 00 m4 3b00 Ö P/m4 00 Ö P 
Verbesserung GWcGüte 00 m4 3b00 Ö P/m4 00 Ö P 
Humusmanagement 00 m4   00 Ö P 

  Krebssperre 0 € 4 Ö P/€ 00 Ö P 
        c474.834 Ö P 
  ohne Krebssperren   Endpunkte 24.435 Ö P 

Tabelle 17 Ö kopunkteverhältnis R ealisierungsabschnitt 2 
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S ollte die Krebssperre nicht Bestandteil der Maßnahmen seinb so besteht im ersten 

R ealisierungsabschnitt ein Ü berschuss von 499.269 Ö P. 

Im ersten R ealisierungsabschnitt entsteht ein großes Plus an Ö kopunktenb da auf der gesamten 

Baufläche der bedeutendere Bodeneingriff erst mit dem zweiten R ealisierungsabschnitt erfolgt und dann 

erst große Abzüge durch die Versiegelung entstehen. Fast die gesamten Ausgleichsmaßnahmen auf dem 

Werksgelände (va. die Dachbegrünung) kann im Falle der R ealisierung in Abschnitten natürlich erst nach 

Fertigstellung der gesamten Gebäude im zweiten R ealisierungsabschnitt erfolgen.  

 

5. S chwierigkeiten bei der Bearbeitung 

Durch wechselseitige Abhängigkeitenb aber auch durch fehlende Unterlagen konnte der Umweltbericht 

anfangs nur mit eingeschränktem Hintergrundmaterial erstellt werdenb das im Laufe des Verfahrens 

jedoch weitgehend ergänzt wurde. 
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6. Allgemeinverständliche Zusammenfassung 

Der Zweckverband Wirtschaftsförderung Zabergäu plant mit der Aufstellung des Bebauungsplans „Langc

wiesen IV“ die Möglichkeit zur großflächigen E rweiterung eines ansässigen Industriebetriebs zu schaffen. 

Aufgrund der bisherigen und schwer absehbaren künftigen Auswirkungen der CoronacPandemie wird die 

Vorhabenrealisierung dahingehend flexibilisiertb dass der Vorhabenträger nach Maßgabe des 

Durchführungsvertrages das Gesamtvorhaben alternativ zur gesamtheitlichen Umsetzung auch 

abschnittsweise realisieren darf. E rfolgt eine abschnittsweise R ealisierungb wird zunächst insbesondere 

ein Teil der Produktionshalle errichtetb in der die Produktionsmaschinen aufgestellt werden. Das 

Bauvorhaben ist so ausgerichtetb dass im Falle der abschnittsweisen R ealisierung der Ausbau zum 

Gesamtprojekt problemlos ausgeführt werden kann. Im Zuge des ersten R ealisierungsabschnitts soll 

dann auch die R enaturierung der Zaber und die anteilige Durchführung des Grünordnungsplans 

stattfinden. 

Das Plangebiet liegt an der nördlichen Gemarkungsgrenze von C leebronn südlich der Zaber und von 

GüglingencFrauenzimmern. E s wird bisher überwiegend landwirtschaftlich als Acker genutzt.  

Durch die geplante Ü berbauung kommt es in erster Linie zu Beeinträchtigungen des Bodenpotentials 

durch die dauerhafte Versiegelung von F lächen und der damit verbundenen Beeinträchtigung aller Boc

denfunktionen.  

Durch die hohe Wertigkeit der beanspruchten Böden besteht hier ein sehr hoher Ausgleichsbedarfb der zu 

einem Teil mit dem Bilanzüberschuss beim Artenc und Biotoppotential ausgeglichen werden kann. 

Das Defizit wird planintern und extern durch Ausgleichsc/E rsatzmaßnahmen wie ein Oberboc

denmanagement und umfangreiche R enaturierungsmaßnahmen an der Zaber und der Anlage einer ca. 

0b68 ha großen S treuobstwiese ausgeglichen. 

E s verbleibt ein Ausgleichsüberschuss in Höhe von 53.856 Ö Pb soweit die optionale naturschutzrechtliche 

Ausgleichsmaßnahmen Krebssperren nicht realisiert werden sollte. 

Während der Bauphase sorgen Vermeidungsmaßnahmen wie z.B. der S chutz von Biotopstrukturenb 

S chutzmaßnahmen für das anfallende Bodenmaterial und das Grundwasser sowie Bauzeitenregelungen 

zum S chutz von Brutvögeln und F ledermäusenb die Umsiedlung von Zauneidechsen und der S chutz von 

Holzkäferarten für eine Minimierung des E ingriffs. Die Verwendung versickerungsoffener Beläge bei 

S tellplätzen und Wegen reduziert den E ingriff in die S chutzgüter Boden und Grundwasser. 

Die E ingriffe in das S chutzgut Wasserb das Geländeklima sowie das Landschaftsbild und die E rholungsc

eignung werden im R ahmen der geplanten Ausgleichsc und E rsatzmaßnahmen ebenfalls ausreichend 

minimiert und ausgeglichen.  

Die Begrünung des Bebauungsplangebietes dient der Gestaltung und der Ortsrandeingrünungb übernimmt 

Lebensraumfunktionenb verringert den Versiegelungsgrad und minimiert den E ingriff in den Klimac und 

Lufthaushalt durch die F ilterung von S chadstoffen und S täuben und die S auerstoffproduktion durch die 
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gepflanzten Gehölze. Zudem bieten S ie eine Aufwertung des Landschaftsbildes im Gegensatz zu einer 

„nackten“ Werkswand. 

Mit der geplanten Dachbegrünung auf einem Teil der Gebäude wird der E ingriff in die S chutzgüter Boden 

(teilweise Ü bernahme von Bodenfunktionen)b Wasser (Wasserrückhaltungb verzögerte Abgabeb E rhöhung 

der Verdunstungsrate)b Klima und Luft (Verringerung des Aufheizungspotentialsb E rhöhung der 

Verdunstungsrate) sowie Arten und Biotope (Ü bernahme von Lebensraumfunktionen) weiter minimiert. 

Als Ausgleich für die E ingriffe in Lebensräume geschützter T ierarten werden E rsatzflächen für Feldlercheb 

Goldammer und Wiesenschafstelze vor den Bauarbeiten hergestellt und F ledermausquartiere in 

geeigneten Biotopen (an der Zaber) angebracht. Zudem wird der Lebensraumverlust für Zauneidechsen 

durch Habitatneuanlagen auf planinterne F lächen kompensiert und die Tiere dorthin umgesiedelt. Auch 

für die Arten der Wechselkröteb großer Feuerfalter und Nachtkerzenschwärmer werden südlich des 

Bebauungsplangebietes E rsatzhabitate geschaffenb die einen möglichen Lebensraumverlust auffangen. 

Mit den genannten Minimierungsc und Kompensationsmaßnahmen wird der mit dem Bebauungsplan 

verbundene E ingriff vollständig kompensiert. 

Begleitende Gutachten zum Verkehr mit Prognose der E ntwicklung bis 2035b zu S challc und 

S chadstoffemissionen und zum Klima liegen den Gesamtunterlagen bei. 
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7. Anhang c Bilanzierung der R enaturierungsmaßnahmen  
Planung und Bilanzierung: S tadtLandF luss Nürtingen 

 

Bei den Biotoptypen wurden zumeist die Grundwerte angenommen. Nach Abklärung mit der UNB wurden 

folgende Werte angepasst: Das R egenrückhaltebecken wird versiegeltb es kann also nur 1Ö P verrechnet 

werden. 

Kalkulation S chutzgut Boden Zaber: 

Das Planungsbüro Geitz & Partner hat mitgeteiltb dass der Bodenabtrag für die R enaturierung bei 17.020 

m4 liegt. Mit der Wertstufe von 2b4 ergeben sich c163.392Ö P. Die Messgröße zur Kompensation 

„Umwandlung Acker in Grünland“ ergibt sich indem man die neuen Ackerflächen und den Bachlauf von 

den alten Ackerflächen abzieht. Die Verbesserung der Grundwassergüte ergibt sich durch Abzug der 

neuen von den alten Ackerflächen. 

  W est .  t laŶ 
. estaŶd Ϯϭ.ϲϲϬ ŵ² 
  9rl. ŵ² mt  
. aĐhaďsĐhŶitt ϭϮ.ϭϬ ϭϴ,ϬϬ mt /ŵ² ϭ.ϵϲϬ ŵ² ϯϱ.ϮϴϬ mt  
! uǁald ϱϮ.ϯϬ ďzǁ. ϱϮ.ϯϯ Ϯϴ,ϬϬ mt /ŵ² ϭ.ϭϳϲ ŵ² ϯϮ.ϵϮϴ mt  
Celdgehölz ϰϭ.ϭϬ -heĐke ϰϭ.ϮϬ -streifeŶ ϰϭ.ϮϮ       
bassǁiese ϯϯ.ϮϬ ďzǁ. wigoleŶ ďzǁ. Ü ferraŶdďereiĐh       
Cettǁiese ϯϯ.ϰϭ ϭϯ,ϬϬ mt /ŵ² ϯ.ϵϭϲ ŵ² ϱϬ.ϵϬϴ mt  
Drasǁeg ϲϬ.Ϯϱ ϲ,ϬϬ mt /ŵ² ϭ.ϭϰϵ ŵ² ϲ.ϴϵϰ mt  
! Đker ϯϳ.ϭϭ ďzǁ. SoŶderkultur ϰ,ϬϬ mt /ŵ² ϭϯ.ϰϱϵ ŵ² ϱϯ.ϴϯϲ mt  
9Ŷt.graďeŶ ϭϮ.ϲϭ       
Suŵŵe   Ϯϭ.ϲϲϬ ŵ² ϭϳϵ.ϴϰϲ mt  

Tabelle 18 Bestand "West BcPlan" Zaber I 

 

  W est .  t laŶ 
t laŶuŶg Ϯϭ.ϲϲϬ ŵ² 
  9rl. ŵ² mt  
. aĐhaďsĐhŶitt ϭϮ.ϭϬ Ϯϴ,ϬϬ mt /ŵ² ϱ.ϬϰϬ ŵ² ϭϭϱ.ϮϬϬ mt  
! uǁald ϱϮ.ϯϬ ďzǁ. ϱϮ.ϯϯ Ϯϯ,ϬϬ mt /ŵ² ϲ.ϳϱϮ ŵ² ϭϱϱ.Ϯϵϲ mt  
Celdgehölz ϰϭ.ϭϬ -heĐke ϰϭ.ϮϬ -streifeŶ ϰϭ.ϮϮ ϭϱ,ϬϬ mt /ŵ² ϱϳϲ ŵ² ϴ.ϲϰϬ mt  
bassǁiese ϯϯ.ϮϬ ďzǁ. wigoleŶ ďzǁ. Ü ferraŶdďereiĐh ϭϵ,ϬϬ mt /ŵ² Ϯ.ϱϲϬ ŵ² ϰϴ.ϲϰϬ mt  
Cettǁiese ϯϯ.ϰϭ ϭϯ,ϬϬ mt /ŵ² ϲ.ϱϱϲ ŵ² ϴϱ.ϮϮϴ mt  
Drasǁeg ϲϬ.Ϯϱ       
! Đker ϯϳ.ϭϭ ďzǁ. SoŶderkultur       
9Ŷt.graďeŶ ϭϮ.ϲϭ ϭϯ,ϬϬ mt /ŵ² ϭϳϲ ŵ² Ϯ.Ϯϴϴ mt  
Suŵŵe   Ϯϭ.ϲϲϬ ŵ² ϰϭϱ.ϮϵϮ mt  

Tabelle 19 Planung "West BcPlan" Zaber I 
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  W est a aǇďaĐh 
. estaŶd Ϯϳ.ϳϬϬ ŵ² 
  9rl. ŵ² mt  
. aĐhaďsĐhŶitt ϭϮ.ϭϬ ϭϴ,ϬϬ mt /ŵ² ϭ.ϯϴϬ ŵ² Ϯϰ.ϴϰϬ mt  
! uǁald ϱϮ.ϯϬ ďzǁ. ϱϮ.ϯϯ Ϯϴ,ϬϬ mt /ŵ² ϴϮϴ ŵ² Ϯϯ.ϭϴϰ mt  
Celdgehölz ϰϭ.ϭϬ -heĐke ϰϭ.ϮϬ -streifeŶ ϰϭ.ϮϮ ϭϳ,ϬϬ mt /ŵ² Ϯ.ϵϴϱ ŵ² ϱϬ.ϳϰϱ mt  
bassǁiese ϯϯ.ϮϬ ďzǁ. wigoleŶ ďzǁ. Ü ferraŶdďereiĐh       
Cettǁiese ϯϯ.ϰϭ ϭϯ,ϬϬ mt /ŵ² ϮϮ.ϱϬϳ ŵ² ϮϵϮ.ϱϵϭ mt  
Drasǁeg ϲϬ.Ϯϱ       
! Đker ϯϳ.ϭϭ ďzǁ. SoŶderkultur       
9Ŷt.graďeŶ ϭϮ.ϲϭ       
Suŵŵe   Ϯϳ.ϳϬϬ ŵ² ϯϵϭ.ϯϲϬ mt  

Tabelle 20 Bestand "West Maybach" Zaber II 

 

  W est a aǇďaĐh 
t laŶuŶg Ϯϳ.ϳϬϬ ŵ² 
  9rl. ŵ² mt  
. aĐhaďsĐhŶitt ϭϮ.ϭϬ Ϯϴ,ϬϬ mt /ŵ² ϯ.ϬϴϬ ŵ² ϴϮ.ϲϰϬ mt  
! uǁald ϱϮ.ϯϬ ďzǁ. ϱϮ.ϯϯ Ϯϯ,ϬϬ mt /ŵ² ϴ.ϱϲϴ ŵ² ϭϵϳ.Ϭϲϰ mt  
Celdgehölz ϰϭ.ϭϬ -heĐke ϰϭ.ϮϬ -streifeŶ ϰϭ.ϮϮ ϭϱ,ϬϬ mt /ŵ² ϱ.ϱϰϱ ŵ² ϴϯ.ϭϳϱ mt  
bassǁiese ϯϯ.ϮϬ ďzǁ. wigoleŶ ďzǁ. Ü ferraŶdďereiĐh ϭϵ,ϬϬ mt /ŵ² ϰ.ϲϬϴ ŵ² ϴϳ.ϱϱϮ mt  
Cettǁiese ϯϯ.ϰϭ ϭϯ,ϬϬ mt /ŵ² ϱ.ϴϵϵ ŵ² ϳϲ.ϲϴϳ mt  
Drasǁeg ϲϬ.Ϯϱ       
! Đker ϯϳ.ϭϭ ďzǁ. SoŶderkultur       
9Ŷt.graďeŶ ϭϮ.ϲϭ       
Suŵŵe   Ϯϳ.ϳϬϬ ŵ² ϱϮϳ.ϭϭϴ mt  

Tabelle 21 Planung "West Maybach" Zaber II 
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  hst 
. estaŶd ϯϭ.ϭϰϬ ŵ² 
  9rl. ŵ² mt  
. aĐhaďsĐhŶitt ϭϮ.ϭϬ ϭϴ,ϬϬ mt /ŵ² ϭ.ϱϲϱ ŵ² Ϯϴ.ϭϳϬ mt  
! uǁald ϱϮ.ϯϬ ďzǁ. ϱϮ.ϯϯ Ϯϴ,ϬϬ mt /ŵ² ϵϯϵ ŵ² Ϯϲ.ϮϵϮ mt  
Celdgehölz ϰϭ.ϭϬ -heĐke ϰϭ.ϮϬ -streifeŶ ϰϭ.ϮϮ ϭϳ,ϬϬ mt /ŵ² ϭ.ϭϰϭ ŵ² ϭϵ.ϯϵϳ mt  
bassǁiese ϯϯ.ϮϬ ďzǁ. wigoleŶ ďzǁ. Ü ferraŶdďereiĐh     ϬϬ mt  
Cettǁiese ϯϯ.ϰϭ ϭϯ,ϬϬ mt /ŵ² ϱ.ϯϰϬ ŵ² ϲϵ.ϰϮϬ mt  
Drasǁeg ϲϬ.Ϯϱ     ϬϬ mt  
! Đker ϯϳ.ϭϭ ďzǁ. SoŶderkultur ϰ,ϬϬ mt /ŵ² ϮϮ.ϭϱϱ ŵ² ϴϴ.ϲϮϬ mt  
9Ŷt.graďeŶ ϭϮ.ϲϭ       
Suŵŵe   ϯϭ.ϭϰϬ ŵ² Ϯϯϭ.ϴϵϵ mt  

Tabelle 22 Bestand "Ost" Zaber III 

 

  hst 
t laŶuŶg ϯϭ.ϭϰϬ ŵ² 
  9rl. ŵ² mt  
. aĐhaďsĐhŶitt ϭϮ.ϭϬ Ϯϴ,ϬϬ mt /ŵ² ϯ.ϮϬϬ ŵ² ϲϯ.ϲϴϬ mt  
! uǁald ϱϮ.ϯϬ ďzǁ. ϱϮ.ϯϯ Ϯϯ,ϬϬ mt /ŵ² ϲ.Ϭϳϰ ŵ² ϭϯϵ.ϳϬϮ mt  
Celdgehölz ϰϭ.ϭϬ -heĐke ϰϭ.ϮϬ -streifeŶ ϰϭ.ϮϮ ϭϱ,ϬϬ mt /ŵ² ϭ.ϭϰϭ ŵ² ϭϳ.ϭϭϱ mt  
bassǁiese ϯϯ.ϮϬ ďzǁ. wigoleŶ ďzǁ. Ü ferraŶdďereiĐh ϭϵ,ϬϬ mt /ŵ² ϭ.ϱϯϲ ŵ² Ϯϵ.ϭϴϰ mt  
Cettǁiese ϯϯ.ϰϭ ϭϯ,ϬϬ mt /ŵ² ϴ.ϵϯϳ ŵ² ϭϭϲ.ϭϴϭ mt  
Drasǁeg ϲϬ.Ϯϱ       
! Đker ϯϳ.ϭϭ ďzǁ. SoŶderkultur ϰ,ϬϬ mt /ŵ² ϭϬ.ϮϱϮ ŵ² ϰϭ.ϬϬϴ mt  
9Ŷt.graďeŶ ϭϮ.ϲϭ       
Suŵŵe   ϯϭ.ϭϰϬ ŵ² ϰϬϲ.ϴϳϬ mt  

Tabelle 23 Planung "Ost" Zaber III 
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V erreĐhŶuŶg mt        
W est . -t laŶ     Ϯϯϱ.ϰϰϲ mt  
W est a aǇďaĐh     ϭϯϱ.ϳϱϴ mt  
hst     ϭϳϰ.ϵϳϭ mt  
Desaŵt:     ϱϰϲ.ϭϳϱ mt  

    
SĐhutzgut . odeŶ )aď er:       
. odeŶaďtrag Đa. ϭϳ.ϬϮϬ ŵ² ǆϮ,ϰ W ertstufe . odeŶ -ϰ,ϬϬ mt /ŵ² ϰϬ.ϴϰϴ ŵ² -ϭϲϯ.ϯϵϮ mt  
YoŵpeŶsatioŶ Ü ŵǁaŶdluŶg ! Đker iŶ DL  ϯ,ϬϬ mt /ŵ² ϭϰ.ϬϰϮ ŵ² ϱϱ.ϳϰϲ mt  
V erďesseruŶg DW -Düte ;Yiese/SaŶdeͿ ϯ,ϬϬ mt /ŵ² Ϯϱ.ϯϲϮ ŵ² ϴϵ.ϳϬϲ mt  
hďerďodeŶauftrag außerhalď    ϭϳ.ϬϮϬ ŵ² ϭϬϮ.ϭϮϬ mt  
Suŵŵe:     ϴϰ.ϭϴϬ mt  

    
YreďssperreŶ ϰ mt /€ ϱϬ.ϬϬϬ € ϮϬϬ.ϬϬϬ mt  
ϰmt  pro ϭ€ I erstelluŶgskosteŶ       

    
D9S! a T mYht Ü bYT9     ϴϯϬ.ϯϱϱ mt  

Tabelle 24 Zusammenfassung Ö kopunkte R enaturierung Zaber und Krebssperren 
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8. Pflanzenempfehlungen 
Die Pflanzenempfehlungen beruhen auf der Veröffentlichung „Gebietsheimische Gehölze in Baden c 

Württemberg“ der LfU (Landesanstalt für Umweltschutz) jetzt LUBW sowie den E mpfehlungen des LR A 

Heilbronn. 

E s sind autochthone Gehölze und S aatgut der Herkunftsregion 7 zu verwenden. 

8.1 Bäume und S träucher   
Feldc/S pitzc/Bergahorn     Acer campestreb platanoidesb pseudoplatanus 

Hainbuche      Carpinus betulus 

S ommerc/Winterlinde     T ilia platyphyllosb cordata 

R otbuche      Fagus sylvatica 

E sche  (E schensterben!)   F raxinus excelsior 

Traubenc/S tieleiche     Quercus petraea / Q. robur 

Vogelc/Traubenkirsche     Prunus avium / P. padus 

R oter Hartriegel      Cornus sanguinea 

Haselnuß       Corylus avellana 

E inc/Zweigriffliger Weißdorn    Crataegus monogyna / laevigata 

Liguster      Ligustrum vulgare  

S chlehe      Prunus spinosa 

Hundsc/Weinrose     R osa canina / R . rubiginosa 

S chwarzer Holunder     S ambucus nigra 

Traubenholunder     S ambucus racemosa 

Gewöhnlicher S chneeball    Viburnum opulus  

Wolliger S chneeball     Viburnum lantana 

Gewöhnliches Pfaffenhütchen    E uonymus europaeus 

Vogelbeere      S orbus aucuparia 

 

Pflanzqualitäten: Hochstämme als S olitärbäumeb 4cmal verpflanztb aus extra weitem S tandb mit 

Drahtballierungb Umfang ca. 20 c 25 cm S träucher als Ballenwareb 2 c 3 Triebeb 70 c 90 cm 
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8.2 Pflanzen für extensive Dachbegrünung (sonnig c halbschattig) 
Beispiel: 

Blumen 50%   
Allium lusitanicum Berglauch 
Alyssum alyssoides KelchcS teinkraut 
Anthemis tinctoria FärbercHundskamille 
Arenaria serphyllifolia Quendelblättriges S andkraut 
Armeria maritima ssp. elongata Gemeine Grasnelke 
Biscutella laevigata  Glattes Brillenschötchen 
Calendula arvensis AckercR ingelblume 
Campanula rotundifolia R undblättrige Glockenblume 
C linopodium vulgare Gewöhnlicher Wirbeldost 
Dianthus armeria R aue Nelke 
Dianthus carthusianorum Kartäusernelke 
Dianthus deltoides Heidenelke 
Dianthus superbus Prachtnelke 
Draba verna FrühlingscHungerblümchen 
E rodium cicutarium Gewöhnlicher R eiherschnabel 
E uphorbia cyparissias ZypressencWolfsmilch 
F ilipendula vulgaris Kleines Mädesüß 
Fragaria vesca WaldcE rdbeere 
Galatella linosyris Goldhaaraster 
Gentiana cruciata KreuzcE nzian 
Geranium robertianum S tinkender S torchschnabel 
Globularia bisnagarica Gewöhnliche Kugelblume 
Helianthemum nummularium Gewöhnliches S onnenröschen 
Hieracium pilosella Kleines Habichtskraut 
J asione montana BergcS andglöckchen 
Legousia speculumcveneris E chter F rauenspiegel 
Linum austriacum Ö sterreichischer Lein 
Papaver argemone S andmohn 
Petrorhagia prolifera S prossende Felsennelke 
Petrorhagia saxifraga S teinbrechcFelsennelke 
Potentilla verna F rühlingscF ingerkraut 
Prunella grandiflora Großblütige Braunelle 
R anunculus bulbosus Knolliger Hahnenfuß 
S axifraga granulata KnöllchencS teinbrech 
S edum acre S charfer Mauerpfeffer 
S edum album Weißer Mauerpfeffer 
S edum rupestre/reflexum FelsencFetthenne 
S edum sexangulare Milder Mauerpfeffer 
S ilene nutans Nickendes Leimkraut 
S ilene vulgaris Gewöhnliches Leimkraut 
Teucrium chamaedrys E delcGamander 
Thymus praecox Frühblühender Thymian 
Thymus pulegioides Gewöhnlicher Thymian 
Veronica teucrium Großer E hrenpreis 
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Gräser 50%   
Briza media Gewöhnliches Zittergras 
Carex flacca Blaugrüne S egge 
Festuca cinerea Blauschwingel 
Koeleria glauca Blaugrünes S chillergras 
Melica ciliata WimpercPerlgras 
Phleum phleoides  S teppencLieschgras 

Tabelle 25 Pflanzliste 

8.3 Obstsortenempfehlung des LR A Heilbronn  
S orten     E igenschaften   

neue Apfelsorten 

Angold     schorfresist.b wenig Mehltaub ertragr.b guter Geschmack  

Delia     schorfresistentb mehltauresistentb triploid  

E nterprise    schorfresistentb feuerbrandresistent 

Hilde     schorfresistentb mehltauresistent  

R ewena    schorfresistentb robustb guter Geschmack   

R ubinola    schorfresistentb mehltauresistentb guter Geschmack  

Topaz     schorfresistentb anfällig für mehlige Apfellaus  

 

Traditionelle Apfelsorten  

Bittenfelder    unregelmäßiger E rtragb hoher S äuregehalt  

Börtlinger Weinapfel   kleinfrüchtigb regelmäßiger Massenträger  

Boskoop    guter Kuchenapfelb triploid  

Brettacher    lange haltbarb triploidb krebsanfällig auf nassen Böden  

Champagner R enette   schorfresistentb krebsanfällig auf nassen Böden  

Danziger Kant    für höhere Lagen geeignetb etwas krebsanfällig  

Gehrers R ambur    sehr ertragreichb triploid  

Gewürzluiken    starkwüchsigb gesundb Tafelc und Mostapfel  

Goldrenette von Blenheim  großkronigb sehr guter Tafelapfelb frostanf.b feuchte Böden  

Hauxapfel    guter S tammbildner  

J osef Musch    großfrüchtigb triploid  

Kaiser Wilhelm    großfrüchtigb triploidb krebsanfällig auf nassen Böden 

Maunzenapfel    kleinfrüchtigb sehr fosthartb mehltauanfällig  

R heinischer Bohnapfel   kleinfrüchtigb bester Mostapfelb Alternanz  

R heinischer Krummstiel   hoheb regelmäßige E rträge  

R heinischer Winterrambur  robustb starkwüchsigb späte Blüteb feuchte Böden  

S onnenwirtsapfel   großfrüchtigb sehr robust 

Welschisner    für höhere Lagen geeignetb triploid  

Zabergäu R enette   Wirtschaftsapfelb für höhere Lagen geeignet  
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Neue Birnensorten  

Uta     leckerb saftig schmelzendb gesund 

Novemberbirne    hoher E rtragb gute Lagerfähigkeit 

 

Traditionelle Birnensorten 

Petersbirne    für höhere Lagen geeignet 

Wahls S chnapsbirne   hervorragende Brennsorte 

Nägelesbirne    landschaftsprägender Baum 

Palmischbirne    gute Brennsorteb feuerbrandfest 

Fässlesbirne    wertvolle Dörrc und Brennsorte 

Karcherbirne    zur S ektherstellung geeignet 

Wilde E ierbirne    sehr vitalb schöne Baumkrone 

Conference    wenig schorfanfälligb sehr fruchtbar 

Kirchensaller Mostbirne   landschaftsprägender Baum 

Metzer Bratbirne    sehr gesundb hoher Zuckergehalt 

S chweizer Wasserbirne   gute Mostsorteb wenig Feuerbrand 

J osephine von Mecheln   wertvolle Winterbirne 

Bayerische Weinbirne   sehr feuerbrandfest 

Paulsbirne    großeb schöne Winterkochbirne 

Geddelsb. Mostbirne   kleinfrüchtigb sehr guter S aft 

S tuttgarter    Geißhirtle kleinfrüchtigb Tafelc und Kochbirne 

 

S üßkirschen 

R egina     relativ platzfest 

Hedelfinger    gesunderb großkroniger Baum 

Büttners    R ote Knorpel großeb rotbunte Früchte 

S am     kräftiger Wuchsb relativ platzfest 

 

Walnüsse 

Mars     robustb frosthartb fruchtbar 

Nr. 26     krankheitsresistentb später Austrieb 

Nr. 139     regelmäßiger E rtragb kompakt 

 

Triploide S orte: benötigt andereb nicht triploide S orte zur Befruchtung 
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Der Vorhabenc und E rschließungsplan (VE P; Messmer 2021) ist Bestandteil des E ntwurfs des 
vorhabenbezogenen Bebauungsplans „Langwiesen IV“. Das Bepflanzungsc und Begrünungskonzept 
(V+E  Begrünungsplan; Messmer 2021)b die schalltechnischen Untersuchungen (Heine & J udb 2019 
und 2021) und die Verkehrsuntersuchung (Planungsgruppe Kölzb 2019) sind der Begründungb deren 
gesonderter Teil der Umweltbericht istb als Anlagen beigefügt. 
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1 Einleitung und Aufgabenstellung 

Der Zweckverband Wirtschaftsförderung Zabergäu im Landkreis Heilbronn plant 
die Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans „Langwiesen IV“. Das 
Plangebiet liegt westlich des bestehenden Industriegebiets „Langwiesen III“, im 
Erweiterungsgebiet der interkommunalen Gewerbeflächen „Langwiesen“. Die 
Flächen des Geltungsbereichs gehören überwiegend zur Gemeinde Cleebronn, in 
geringen Teilen (insbesondere Teile der Zaber) zur Gemeinde Gülingen, Ortsteil 
Frauenzimmern. Im Osten sind in das Plangebiet Flächen beidseitig entlang des 
Fürtlesbachs, der im Norden in die Zaber mündet, sowie die Zufahrten in das 
Plangebiet einbezogen. Westlich liegen landwirtschaftliche Flächen und das Be-
triebsgelände der „Weingärtner Cleebronn-Güglingen eG“ sowie zwei Hofstellen. 
Im Norden beinhaltet das Plangebiet Abschnitte der Zaber, während sich südlich 
die freie Feldflur anschließt.  

Der B-Plan soll lt. Begründung im Bereich des interkommunalen Gewerbe-
schwerpunkts „Langwiesen“ dem Neubau eines Werks inklusive funktional benö-
tigter Flächen (u. a. für Mitarbeiterparkplätze, Regenwasserrückhaltung u. a.) für 
einen um Zabergäu ansässigen Gewerbebetrieb (Gerüstbaubranche) dienen. Hier 
sind auf Ebene des Regional- und Flächennutzungsplans bereits Bauflächen dar-
gestellt, die eine Eignung für die Flächen- und Betriebsansprüche dieses Betriebs 
aufweisen und sich in verkehrsgünstiger Lage zu den bereits bestehenden Werken 
der Firma in Eibensbach und Güglingen befinden. 

§ 44 des Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG) beinhaltet bestimmte Verbote 
der Beeinträchtigung besonders und streng geschützter Arten. Bei der Durchfüh-
rung von Vorhaben hat der Vorhabenträger sicherzustellen, dass bei zu erwarten-
den Beeinträchtigungen, die nach den artenschutzrechtlichen Vorschriften verbo-
ten wären, hierfür eine Ausnahme möglich ist bzw. muss eine solche beantragen. 
Ggf. kann der Eintritt von Verbotstatbeständen durch bestimmte Maßnahmen 
vermieden werden. Dazu ist zu ermitteln, ob und in welcher Weise artenschutz-
rechtliche Verbote berührt werden. Artenschutzrechtliche Verbotstatbestände sind 
nicht der Abwägung zugänglich. Sie können jedoch in bestimmten Fällen durch 
eine dem Eingriff vorgezogene Umsetzung funktionserhaltender Maßnahmen um-
gangen werden. Die Bewilligung einer Ausnahme durch die zuständige Behörde 
(i. d. R. Höhere Naturschutzbehörde) ist eine Ermessensentscheidung und an be-
stimmte Voraussetzungen gebunden. Artenschutzrechtlich relevant sind die euro-
parechtlich geschützten Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie sowie die Eu-
ropäischen Vogelarten1. 

Aufgrund der strukturellen Ausstattung des Planungsraums war davon auszuge-
hen, dass eine Reihe europarechtlich geschützter Arten vorkommen und betroffen 
sein kann, wobei sich neben Fragen der direkten Zerstörung oder Beschädigung 
von Fortpflanzungs- und Ruhestätten auch solche nach einer möglichen erhebli-
chen Störung, ggf. auch der Unterbrechung wichtiger funktionaler Beziehungen 
und/oder relevanter Mortalitätsrisiken stellen. 

                                                 
1  Bei den Vogelarten alle heimischen Arten. 
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Aus diesen Gründen waren zur hinreichenden Berücksichtigung der gesetzlichen 
und fachlichen Anforderungen an den besonderen Artenschutz Bestandserhebun-
gen bzw. Auswertungen notwendig. 

Der vorliegende Artenschutzfachbeitrag baut teilweise auf vorgenommene Kartie-
rungen unterschiedlicher Detaillierung und teilweise auf die zusätzliche, begrün-
dete Annahme des Vorkommens weiterer artenschutzrechtlich zu berücksichti-
gender Arten auf, was sich schwerpunktmäßig aus dem bisherigen Zeit- und Pla-
nungsablauf begründet. Ein solches Vorgehen kann zulässig sein, wenn damit die 
relevanten Konfliktsachverhalte erfasst und für ihre Lösung adäquate Maßnahmen 
getroffen werden. Insbesondere müssen artenschutzrechtliche Verbotstatbestände 
sicher ausgeschlossen (vermieden) bzw. mit funktionserhaltenden Maßnahmen 
gelöst werden, soweit nicht für einen ausreichend untersuchten Sachverhalt eine 
artenschutzrechtliche Ausnahme in Aussicht gestellt bzw. erteilt werden kann. 
Maßnahmen, deren auf dieser Basis eine Notwendigkeit unterstellt wird und die 
entsprechend rechtlich vorgegeben und durchzuführen sind, die sich nach genaue-
rer bzw. späterer konkreter Erfassung der betreffenden Arten jedoch als verzicht-
bar herausstellen, gehen zu Lasten des Planungs- bzw. Vorhabenträgers. Hierüber 
sind Vorhabenträger und zuständige Naturschutzbehörden im Rahmen bereits 
erfolgter Abstimmungstermine unterrichtet. 
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2 Geltungsbereich und Untersuchungsraum 

Die nachfolgende Abbildung zeigt den Geltungsbereich des Bebauungsplans, den 
teils dort beinhalteten, aber deutlich darüber hinaus reichenden Raum einer ge-
planten Zaberrenaturierung (kompensatorisch für den B-Plan relevant) sowie 
Randbereiche des im Osten an den geplanten Renaturierungsbereich angrenzen-
den FFH-Gebiets „Heuchelberg und östlicher Kraichgau“ (6820-311). 

Von Süden kommend durchquert der Fürtlesbach, der dann im Norden in die 
Zaber mündet, das B-Plangebiet.  

 

Abb. 1 Übersicht zum B-Plangebiet, einer geplanten Zaberrenaturierung und 
des angrenzenden Randbereichs des FFH-Gebiets „Heuchelberg und 
östlicher Kraichgau“ [Abbildungsgrundlage: Geobasisdaten © Landes-
amt für Geoinformation und Landentwicklung Baden-Württemberg 
www.lgl-bw.de Az.: 2851.9-1/19 Geofachdaten © Landesverwaltung 
Baden-Württemberg]. 

Der geplante Renaturierungsbereich der Zaber ist insoweit auch außerhalb des 
Geltungsbereichs in die artenschutzfachliche Beurteilung einzubeziehen, als dort 
Maßnahmen kompensatorischer oder funktionserhaltender Art für den B-Plan 
umgesetzt werden sollen. In diesem Fall ist zu klären, ob diese Maßnahmen selbst 
artenschutzrechtliche Belange berühren könnten und hierfür eine Beurteilung so-
wie ein konfliktlösender Ansatz darzustellen. 

Für das B-Planverfahren ist im Übrigen bereits im Jahr 2018 eine Brutvogelkartie-
rung erfolgt, deren Untersuchungsgebiet nach Darstellung in jenem Bericht (s. 
STAUSS 2019; Abb. 2) den größten Teil, jedoch den Geltungsbereich nicht voll-
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ständig abdeckte. Allerdings ist der späteren Ergebniskarte jenes Berichts mit Ab-
bildung von Revierzentren (dort Abb. 3 und 4, S. 8) zu entnehmen, dass die rele-
vanten Randbereiche offensichtlich doch mit abgedeckt worden sind. Daher kann 
dieser Bericht als Basisbestandsaufnahme der Vogelfaun für das B-Plangebiet 
gewertet werden. Der Titel jenes Berichts, „Faunistische Untersuchung unter Be-
rücksichtigung des speziellen Artenschutzes“ könnte zugleich so verstanden wer-
den, dass hiermit eine weiter gehende Abschichtung bzw. Bestandserfassung der 
sonstigen artenschutzrechtlich im Gebiet ggf. relevanten Arten stattgefunden hät-
te. Dies ist jedoch nicht der Fall; jener Bericht bezieht sich ausschließlich auf Vö-
gel. 

 

Abb. 2 Übersicht zum B-Plangebiet und der bei STAUSS (2019) dargestellten 
Grenze des Untersuchungsgebiets der Vogelbestandsaufnahme im Jahr 
2018. Dort dargestellte Ergebnisse beziehen letztlich jedoch auch die 
Differenzflächen und teils Bereiche des Umfelds mit ein [Abbildungs-
grundlage: Geobasisdaten © Landesamt für Geoinformation und Land-
entwicklung Baden-Württemberg www.lgl-bw.de Az.: 2851.9-1/19 Ge-
ofachdaten © Landesverwaltung Baden-Württemberg]. 
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3 Vorgehen und Anmerkungen zur Planung 

Wie bereits im einleitenden Kapitel angemerkt, baut der vorliegende Artenschutz-
fachbeitrag teilweise auf vorgenommene Kartierungen unterschiedlicher Detaillie-
rung und teilweise auf die zusätzliche, begründete Annahme des Vorkommens 
weiterer artenschutzrechtlich zu berücksichtigender Arten auf. 

Dies begründet sich schwerpunktmäßig aus dem bisherigen Zeit- und Planungsab-
lauf. Bis zum Frühjahr/Frühsommer 2020 war außer einer Vogelbestandsaufnah-
me (bereits erwähnt: STAUSS 2019) keine weiter gehende Prüfung auf artenschutz-
rechtlich ggf. relevante Artbestände im B-Plangebiet und seinem Umfeld erfolgt. 
Großflächig wurden allerdings 2019/2020 im Vorfeld der geplanten Werkserwei-
terung archäologische Erkundungen durchgeführt, in deren Rahmen umfangreich 
Rohbodenstandorte und v. a. im Ostteil des B-Plangebiets westlich des Fürtles-
bachs auch zahlreiche Tümpel unterschiedlicher Größe entstanden. Hier kam es - 
wie dann im Rahmen eines ersten Ortstermins bestätig - zu einer Ansiedlung und 
Reproduktion der streng geschützten Wechselkröte (Bufo viridis), einer Art des 
Anhangs IV der FFH-Richtlinie, die auch vorhabenbezogen dem strengen Schutz-
reglement der §§ 44 und 45 BNatSchG unterliegt und bei verbotsrelevanter Be-
troffenheit ein wesentliches Planungshemmnis bis hin zu einer Unzulässigkeit 
darstellen kann. Aufgrund der schnellen und umfangreichen Besiedlung der Flä-
che ist von einem bereits vor den archäologischen Erkundungen bestehenden 
Vorkommen der Art auf der Fläche selbst bzw. in deren unmittelbarer Umgebung 
auszugehen. 

Im Zuge unmittelbar zu ergreifender Schutzmaßnahmen und der Erarbeitung eines 
Konzeptes zum Umgang mit dieser Art im weiteren Planungsprozess - unter Ein-
bindung der unteren und der höheren Naturschutzbehörde - ergab sich die Frage 
nach weiteren ggf. betroffenen, artenschutzrechtlich relevanten Arten. Habitatpo-
tenzial hierfür wurde zunächst im Bereich er o. g. archäologischen Erkundungen 
und Oberbodenabtrags- sowie -lagerungsflächen erkannt und dem durch Prüfun-
gen nachgegangen. Nachdem in diesem Zuge bestimmte weitere Arten auf jenen 
Flächen oder in deren Randbereich nachgewiesen worden waren (dazu noch an 
späterer Stelle), wurde der Blick auf die übrigen B-Planflächen sowie die geplante 
Zaberrenaturierung erweitert. Da jedoch jahreszeitlich bedingt nicht mehr alle 
erforderlichen Bestandsaufnahmen im verbleibenden Restzeitraum 2020 und un-
mittelbar Anfang 2021 durchführbar waren- grundsätzlich oder zu Erfüllung gän-
giger Methodenstandards - blieb ohne erhebliche weitere Verzögerung bis zur 
Aufstellung des B-Plans nur die Möglichkeit, relevante Defizite durch begründete 
Annahmen auszugleichen. Dies ist in Folge konsequent für die Ableitung von 
Maßnahmen einzuhalten (s. auch Kap. 1). 

Für den geplanten Renaturierungsbereich der Zaber (und des Fürtlesbachs), der 
einem separaten und zeitlich nachlaufenden wasserrechtlichen Verfahren unterlie-
gen soll, wurde eine Habitatpotenzialanalyse erstellt (s. BRÄUNICKE 2021). Diese 
beinhaltet auch Aussagen zum B-Plangebiet soweit von der geplanten Renaturie-
rung räumlich und/oder funktional mit betroffen.  
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Im Rahmen des vorliegenden Artenschutzfachbeitrags ist insbesondere zu prüfen: 

• Ob und wenn ja welche Verbotstatbestände des § 44 BNatSchG ggf. be-
rührt sind, 

• ob bestimmte Minderungs- oder Vermeidungsmaßnahmen im Sinne des 
§ 44 Abs. 5 möglich sind, um den Eintritt von Verbotstatbeständen (u. a. 
signifikant erhöhter Tötungsrisiken) zu vermeiden, 

• ob (ggf. vorgezogene) Ausgleichsmaßnahmen im Sinne des § 44 Abs. 5 
möglich sind, um den Eintritt von Verbotstatbeständen (u. a. bezüglich 
Fortpflanzungs- und Ruhestätten) zu vermeiden, 

• ob ggf. eine Ausnahme nach § 45 BNatSchG erforderlich wird und wenn 
ja, welche fachlichen Rahmenbedingungen hierfür erfüllt werden sollten, 

• was im Sinne einer Fachbaubegleitung bzw. eines Monitorings als not-
wendig erachtet wird. 

Aspekte des Artenschutzes (rechtlich und fachlich begründet) sind zwischenzeit-
lich bereits in die Planungsüberlegungen zur räumlichen und zeitlichen Abwick-
lung eingeflossen bzw. haben zur Umsetzung oder Vorbereitung von Maßnahmen 
geführt. Hervorzuheben sind in diesem Zusammenhang die folgenden Punkte: 

• Zusätzliche plangebietsexterne Maßnahme mit Laichgewässern für die 
Wechselkröte (Synergiewirkung direkt umgebender Flächen für weitere 
Arten); 

• Absperrungs-, Absammlungs- und Vergrämungsmaßnahmen zeitlich vor-
gezogen zu bestimmten Bautätigkeiten (betrifft Wechselkröte und Zau-
neidechse); 

• Planung und Bereitstellung zusätzlicher funktionserhaltender Maßnahmen-
flächen für mehrere Arten; 

• Verzicht auf eine vollständige Renaturierung des Fürtlesbachs (zur Be-
gründung s. BRÄUNICKE 2021) zugunsten abschnittsweiser und punktueller 
Maßnahmen2; 

• Aufnahme des Baus von Krebssperren nach dem zwischenzeitlich vorlie-
genden Konzept des Regierungspräsidiums Stuttgart zum Schutz des 
Steinkrebses im Einzugsbereich der Zaber (GÜNTER & PFEIFFER 2020) in 
das kompensatorische Konzept des B-Plans; 

• Vorgaben artenschutzrechtlicher und -fachlicher Art für eine Modifikation 
der bislang skizzierten Zaberrenaturierung sowie der Einleitung vorgerei-
nigten Oberflächenwassers in die Zaber. 

Hierzu bedarf es in Teilen noch weiterer Abstimmungen/Detaillierungen sowie 
der Aufnahme in Umweltbericht und B-Plan. 

Als separate Unterlage wird eine Vorprüfung der FFH-Verträglichkeit für das im 
nahen Umfeld gelegene FFH-Gebiet „Heuchelberg und östlicher Kraichgau“ er-
stellt. 

                                                 
2  Unter Berücksichtigung des von der Fischereibehörde attestierten Aufwertungspotenzials. 
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4 Rechtliche Regelungen 

Die relevanten Abschnitte der §§ 44 und 45 sowie 67 BNatSchG in der zum Zeit-
punkt der Berichtslegung geltenden Fassung sind nachfolgend zitiert.  

 

4.1 § 44 Vorschriften für besonders geschützte und be-
stimmte andere Tier- und Pflanzenarten 

(1) Es ist verboten,  

1. wild lebenden Tieren der besonders geschützten Arten nachzustellen, sie zu 
fangen, zu verletzen oder zu töten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu 
entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören,  

2. wild lebende Tiere der streng geschützten Arten und der europäischen Vogelar-
ten während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und 
Wanderungszeiten erheblich zu stören; eine erhebliche Störung liegt vor, wenn 
sich durch die Störung der Erhaltungszustand der lokalen Population einer Art 
verschlechtert,  

3. Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der wild lebenden Tiere der besonders ge-
schützten Arten aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören,  

4. wild lebende Pflanzen der besonders geschützten Arten oder ihre Entwick-
lungsformen aus der Natur zu entnehmen, sie oder ihre Standorte zu beschädigen 
oder zu zerstören. 

(Zugriffsverbote).  

[Abs. (2) und (3) betreffen nur Besitz- und Vermarktungsverbote, Abs. (4) Bewirt-
schaftung, hier nicht wiedergegeben] 

(5) Für nach § 15 Absatz 1 unvermeidbare Beeinträchtigungen durch Eingriffe in 
Natur und Landschaft, die nach § 17 Absatz 1 oder Absatz 3 zugelassen oder von 
einer Behörde durchgeführt werden, sowie für Vorhaben im Sinne des § 18 Ab-
satz 2 Satz 1gelten die Zugriffs-, Besitz- und Vermarktungsverbote nach Maßgabe 
der Sätze 2 bis 5. Sind in Anhang IV Buchstabe a der Richtlinie 92/43/EWG auf-
geführte Tierarten, europäische Vogelarten oder solche Arten betroffen, die in 
einer Rechtsverordnung nach § 54 Absatz 1 Nummer 2 aufgeführt sind, liegt ein 
Verstoß gegen 

1. das Tötungs- und Verletzungsverbot nach Absatz 1 Nummer 1 nicht vor, wenn 
die Beeinträchtigung durch den Eingriff oder das Vorhaben das Tötungs- und 
Verletzungsrisiko für Exemplare der betroffenen Arten nicht signifikant erhöht 
und diese Beeinträchtigung bei Anwendung der gebotenen, fachlich anerkannten 
Schutzmaßnahmen nicht vermieden werden kann, 

2. das Verbot des Nachstellens und Fangens wild lebender Tiere und der Entnah-
me, Beschädigung oder Zerstörung ihrer Entwicklungsformen nach Absatz 1 
Nummer 1 nicht vor, wenn die Tiere oder ihre Entwicklungsformen im Rahmen 
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einer erforderlichen Maßnahme, die auf den Schutz der Tiere vor Tötung oder 
Verletzung oder ihrer Entwicklungsformen vor Entnahme, Beschädigung oder 
Zerstörung und die Erhaltung der ökologischen Funktion der Fortpflanzungs- oder 
Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang gerichtet ist, beeinträchtigt werden 
und diese Beeinträchtigungen unvermeidbar sind. 

3. das Verbot des Absatzes 1 Nummer 3 nicht vor, wenn die ökologische Funktion 
der von dem Eingriff oder Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- oder und Ruhe-
stätten im räumlichen Zusammenhang weiterhin erfüllt wird.  

Soweit erforderlich, können auch vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen festgelegt 
werden. Für Standorte wild lebender Pflanzen der in Anhang IV Buchstabe b der 
Richtlinie 92/43/EWG aufgeführten Arten gelten die Sätze 2 und 3 entsprechend. 
Sind andere besonders geschützte Arten betroffen, liegt bei Handlungen zur 
Durchführung eines Eingriffs oder Vorhabens kein Verstoß gegen die Zugriffs-, 
Besitz- und Vermarktungsverbote vor.  

[Abs. (6) ist nur für die Durchführung der Untersuchungen relevant, hier nicht 
wiedergegeben] 

 

4.2 § 45 Ausnahmen  

[Abs. (1) bis (6) betreffen Regelungen zu den Besitz- und Vermarktungsverboten, 
hier nicht wiedergegeben] 

(7) Die für Naturschutz und Landschaftspflege zuständigen Behörden sowie im 
Falle des Verbringens aus dem Ausland das Bundesamt für Naturschutz können 
von den Verboten des § 44 im Einzelfall weitere Ausnahmen zulassen  

1. zur Abwendung erheblicher land-, forst-, fischerei-, wasser- oder sonstiger er-
heblicher wirtschaftlicher Schäden,  

2. zum Schutz der natürlich vorkommenden Tier- und Pflanzenwelt,  

3. für Zwecke der Forschung, Lehre, Bildung oder Wiederansiedlung oder diesen 
Zwecken dienende Maßnahmen der Aufzucht oder künstlichen Vermehrung,  

4. im Interesse der Gesundheit des Menschen, der öffentlichen Sicherheit, ein-
schließlich der Verteidigung und des Schutzes der Zivilbevölkerung, oder der 
maßgeblich günstigen Auswirkungen auf die Umwelt oder  

5. aus anderen zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses 
einschließlich solcher sozialer oder wirtschaftlicher Art.  

Eine Ausnahme darf nur zugelassen werden, wenn zumutbare Alternativen nicht 
gegeben sind und sich der Erhaltungszustand der Populationen einer Art nicht 
verschlechtert: soweit nicht Artikel 16 Absatz 1 der Richtlinie 92/43/EWG weiter 
gehende Anforderungen enthält. Artikel 16 Absatz 3 der Richtlinie 92/43/EWG 
und Artikel 9 Absatz 2 der Richtlinie 79/409/EWG sind zu beachten. Die Landes-
regierungen können Ausnahmen auch allgemein durch Rechtsverordnung zulas-
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sen. Sie können die Ermächtigung nach Satz 4 durch Rechtsverordnung auf ande-
re Landesbehörden übertragen. 

[Abs. (8) betrifft nur Regelungen zum Verbringen aus Drittländern, hier nicht 
wiedergegeben] 

 

4.3 § 67 Befreiungen 

(1) Von den Geboten und Verboten dieses Gesetzes, in einer Rechtsverordnung 
auf Grund des § 57 sowie nach dem Naturschutzrecht der Länder kann auf Antrag 
Befreiung gewährt werden, wenn 

1. dies aus Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses, einschließlich 
solcher sozialer und wirtschaftlicher Art, notwendig ist oder 

2. die Durchführung der Vorschriften im Einzelfall zu einer unzumutbaren Belas-
tung führen würde und die Abweichung mit den Belangen von Naturschutz und 
Landschaftspflege vereinbar ist. 

Im Rahmen des Kapitels 5 gilt Satz 1 nur für die §§ 39 und 40, 42 und 43. 

(2) Von den Verboten des § 33 Absatz 1 Satz 1 und des § 44 sowie von Geboten 
und Verboten im Sinne des § 32Absatz 3 kann auf Antrag Befreiung gewährt 
werden, wenn die Durchführung der Vorschriften im Einzelfall zu einer unzumut-
baren Belastung führen würde. Im Fall des Verbringens von Tieren oder Pflanzen 
aus dem Ausland wird die Befreiung vom Bundesamt für Naturschutz gewährt. 

(3) Die Befreiung kann mit Nebenbestimmungen versehen werden. § 15 Absatz 1 
bis 4 und Absatz 6 sowie § 17 Absatz 5 und 7 finden auch dann Anwendung, 
wenn kein Eingriff in Natur und Landschaft im Sinne des § 14 vorliegt. 

 

4.4 Relevante Arten  

In artenschutzrechtlicher Hinsicht relevant sind hiermit im vorliegenden Fall die 
Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie sowie die europäischen Vogelarten. 
Auf diese wird in den nachfolgenden Kapiteln entsprechend eingegangen. 

Im artenschutzrechtlichen Kontext der §§ 44 ff BNatSchG des vorliegenden Vor-
habens derzeit nicht relevant sind dagegen die lediglich national geschützten Ar-
ten bzw. weitere Differenzierungen des rechtlichen Schutzstatus, die auf nationale 
Regelungen zurückgehen (insbesondere streng geschützte Vogelarten). Insoweit 
wird auf solche Arten bzw. Differenzierungen i. d. R. nicht näher eingegangen, 
fachlich relevante Beobachtungen werden aber ggf. genannt.3 

                                                 
3  Es ist ausdrücklich darauf hinzuweisen, dass solche Arten ggf. im Rahmen von Tätigkeiten 

oder Vorhaben Relevanz erlangen können, bei denen es sich nicht um solche handelt, die in 
§ 44 Abs. 5 Satz 1 BNatSchG definiert sind. Zudem können sie in der naturschutzfachlichen 
Eingriffsbeurteilung als solche von Bedeutung sein. 
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Der Bund kann durch Rechtsverordnung nach § 54 Abs. 1 weitere Arten auf nati-
onaler Ebene in ihrem Schutz den europarechtlich geschützten Arten gleichstellen. 
Dies ist für Vorhaben bzw. Projekte, die nach Inkrafttreten der Neufassung zur 
Genehmigung kommen, zu prüfen und zu berücksichtigen. Bisher liegen nach 
Kenntnisstand der Fachgutachter weder eine entsprechende Verordnung noch ein 
Entwurf hierzu vor. 

Auf weitere Arten des Anhangs II der FFH-Richtlinie, die nicht im artenschutz-
rechtlichen Kontext, aber in Verbindung mit den Regelungen des Umweltscha-
densgesetzes (USchadG) Relevanz erlangen können wird ggf. ebenfalls eingegan-
gen. 
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5 Übersicht zum Vorhaben und zu relevanten Wirk-
faktoren 

Basis der Beurteilung abhängig von unterschiedlichen Wirkfaktoren bilden die 
externen Unterlagen der Planung und Umweltprüfung sowie die sonstigen in de-
ren Rahmen erarbeiteten Fachgutachten, soweit für die artenschutzrechtlichen und 
-fachlichen Aussagen von Relevanz. Zum Maßnahmenkonzept hat im Rahmen der 
Planung bereits - wie schon angeführt - eine Vorabstimmung stattgefunden, insbe-
sondere um bestimmte Vorhabenwirkungen zu vermeiden oder zu mindern, oder 
zu erforderlichen Maßnahmen des Funktionserhalts bzw. der (soweit rechtlich 
möglich) Kompensation. 

Bezüglich des Vorhabens wird für die artenschutzfachliche Beurteilung davon 
ausgegangen, dass mit Ausnahme von am Rand festgesetzten Grün- oder Maß-
nahmenflächen das Werksgelände vollständig genutzt und überbaut werden kann, 
ohne dass mit Ausnahme gebäudebrütender Arten hier für wildlebende Tierarten 
besondere Lebensraumfunktionen entstehen. Insoweit wird dieser Teil des B-
Plangebiets als Verlustfläche gewertet. Bezüglich der Erschließung über die neuen 
Brücken wird davon ausgegangen, dass diese - unabhängig von dem unterqueren-
den Fließgewässer - ebenfalls einschließlich der Straßen - oder Wegeanbindung 
als Verlustflächen gerechnet werden. 

Zu Vorhabendetails s. die entsprechenden Planungsunterlagen. 

Zu den relevanten Wirkfaktoren/Wirkungszusammenhängen: 

• Flächenverlust/strukturelle Veränderungen: Für das B-Plangebiet 
kommt es in den entsprechend zugeordneten Flächen zu einem vollständi-
gen oder annähernd vollständigem Entfall der Lebensraumstrukturen dort 
siedelnder Arten. Lediglich für bestimmte häufige und stark mobile Arten 
mit nicht oder wenig limitierten Lebensraumstrukturen im Umfeld kann 
davon ausgegangen werden, dass sie während Bauphasen teilweise aus-
weichen können und insbesondere in zeitweise bestehenden Ruderalflä-
chen des Geländes oder auch im weiteren Umfeld geeignete Habitatstruk-
turen vorfinden können. Hierbei ist zumindest ein erheblicher zeitlicher 
Versatz im Habitatangebot unvermeidlich. Dem muss teilweise über Inte-
rimsmaßnahmen (sofern möglich) gegengesteuert werden, teilweise sind 
auch dauerhafte externe Maßnahmen erforderlich und vorgesehen. 

• Verkehrliche Erschließung: Die verkehrliche Erschließung erfolgt über 
das bestehende Straßennetz sowie die neuen Zufahrten/Brücken. Hieraus 
resultieren nach fachgutachterlicher Einschätzung, mit Ausnahme ggf. 
zeitweise erhöhter Tötungsrisiken durch erhöhte Fahrbewegungen für be-
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stimmte Arten4, die in nachfolgenden Kapiteln subsummiert sind, keine 
zusätzlich artenschutzrechtlich zu bewertenden Beeinträchtigungen.5  

• Mortalitätsrisiken durch den Baubetrieb: Eine Reihe der vorkommen-
den, relevanten Arten ist in ihrem gesamten Entwicklungszyklus im Gebiet 
präsent und - sofern nicht in Einzelfällen etwa eine teilweise Bergung von 
Individuen oder eine Vergrämung vorgenommen werden kann - potenziell 
gesteigerten Tötungsrisiken ausgesetzt. Dies ist im Rahmen der Beurtei-
lung einzubeziehen. 

• Mortalitätsrisiken durch Gebäude und sonstige Anlagen: Insbesondere 
im Fall großflächiger Verglasung, durch dünne Verstrebungen sowie Seil-
verspannungen an höheren Gebäuden und ungesicherte Einlaufschächte 
von Entwässerungsanlagen könnte es zu erhöhten Mortalitätsrisiken be-
stimmter, auch in der Umgebung siedelnder Arten kommen. Dem ist ins-
besondere durch Vermeidungs-/Minderungsmaßnahmen zu begegnen, so-
weit überhaupt auftretend. 

• Anlock- und Störwirkung durch Licht: Beleuchtungsanlagen können 
Individuen nachtaktiver Arten aus Lebensräumen des Umfelds anlocken 
sowie u. a. Aktivitätsmuster von Arten stören und bei bestimmten Arten-
gruppen zu verringerter Reproduktion bzw. erhöhten Mortalitätsrisiken 
führen. Auch diesem ist insbesondere durch Vermeidung/Minderung zu 
begegnen. Eine bestehende Vorbelastung ist zu berücksichtigen. 

• Störwirkungen insbesondere durch Kulissen und Lärm: Vor allem bei 
Vogelarten ist der Entfall einer Lebensraumeignung oder eine Verschlech-
terung derselben infolge Lärm (z. B. durch Maskierung der Kommunikati-
on, Verringerung der Feindwahrnehmung) zu berücksichtigen, wobei die 
artspezifischen Empfindlichkeiten sehr unterschiedlich sein können. Die 
Kulissenwirkung von vertikalen Strukturen wie Baumreihen und Gebäu-
dekörpern kann ebenfalls eine Rolle speilen und ist zu berücksichtigen. 
Für solche Beeinträchtigungen können etwa beim unterstellten Wegfall 
von Revieren ebenfalls funktionserhaltende Maßnahmen erforderlich wer-
den. 

• Beeinträchtigungen durch stoffliche Austräge: Meist für direkte arten-
schutzfachliche oder -rechtliche Belange nicht oder wenig ins Gewicht fal-
lend. Auf dem Wasserpfad dürfte bei Regelbetrieb durch die entsprechen-
den Vorgaben zum Schutz von Oberflächen - und Grundwasser i. d. R. 
keine besondere Belastung zu erwarten sein; speziell zu prüfen ist die 
Salzfracht v. a. bei bachabwärts gelegenen Lebensräumen des Anhangs I 
der FFFH-Richtlinie (einschließlich charakteristischer Arten) oder diesbe-
züglich sensitiver Arten des Anhangs II zur Vermeidung möglicher Um-

                                                 
4  s. u. a. unter Reptilien und Amphibien an späterer Stelle 
5  Soweit die zuständige Behörde hier eine abweichende Auffassung vertritt, wäre dieser Punkt in 

der naturschutzfachlichen und -rechtlichen Beurteilung noch zu klären und ggf. mit zusätzli-
chen Maßnahmen zu belegen. 
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weltschäden und/oder im Kontext des Gebietsschutzes Natura 2000 .In 
diesem Zusammenhang, aber nicht unmittelbar artenschutzrechtlich, kann 
auch die Beurteilung luftbürtiger vorhabenbedingter Einträge (insbesonde-
re düngender Stoffe bei entsprechend sensitiven Lebensräumen) geboten 
sein. 

• Beeinträchtigung durch invasive Arten: Im vorliegenden Fall von be-
sonderer Bedeutung und Relevanz ist, dass im Zuge der Bau- und ggf. Re-
naturierungsmaßnahmen ausgeschlossen werden muss, dass es zu einer 
Einwanderung in bisher unbesiedelte Bereiche oder Begünstigung des in 
der Zaber bereits vertretenen Signalkrebses kommt, wodurch ansonsten ein 
Risiko der Vernichtung der im Fürtlesbach noch vorhandenen Steinkrebs-
population hervorgerufen werden könnte. Daher sind bei allen Maßnah-
men im Zusammenhang mit Arbeiten im oder am Gewässer und in Gewäs-
serrandstreifen besondere Schutzvorkehrungen zu treffen. 
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6 Betroffene Arten, artenschutzrechtliche Prob-
lemstellungen und Ansätze zu deren Lösung 

In Überlagerung der (a) auf Basis vorliegender Daten erfassten bzw. im Einzelfall 
angenommenen Artvorkommen und ihrer Lebensstätten sowie möglicher Funkti-
onsräume/Funktionsbeziehungen und (b) der vorgesehenen Eingriffe mit erwarte-
ten bau-, anlage- sowie betriebsbedingten Auswirkungen wird zunächst geprüft, 
welche der artenschutzrelevanten Arten so betroffen sind, dass Verbotstatbestände 
des § 44 BNatSchG nach fachgutachterlicher Beurteilung berührt werden. 

Für diesen Fall wird dann geprüft, ob und wenn ja welche Vermeidungs- oder 
Minderungsmaßnahmen durchführbar sind, um den Eintritt von Verbotstatbestän-
den zu vermeiden. 

Für verbleibende Beeinträchtigungen erfolgt eine Prüfung darauf, ob und wenn ja 
welche (ggf. vorgezogenen) funktionserhaltend ausgerichtete Ausgleichsmaß-
nahmen im Sinne des § 44 Abs. 5 BNatSchG vorgesehen oder ggf. noch zu ergän-
zen sind, um Verbotstatbestände umgehen bzw. vermeiden zu können. 

Sind Verbotstatbestände nach fachgutachterlicher Bewertung nicht oder voraus-
sichtlich nicht vermeidbar, so wäre für die Vorhabenrealisierung eine Ausnahme 
nach § 45 BNatSchG erforderlich. In den jeweiligen Art bzw. Artengruppenkapi-
teln wird kurz darauf eingegangen, welche fachlichen Rahmenbedingungen hier-
für bei den einzelnen relevanten Arten gegeben sind. Die weitergehende Bearbei-
tung erfolgt in diesem Fall im Rahmen eines artenschutzrechtlichen Ausnahmean-
trags (separat vorzulegendes Dokument). 

Zur Ermittlung der direkten Betroffenheit von Arten des Anhangs IV der FFH-
Richtlinie wurden die festgestellten Lebensstätten mit der im Rahmen des Vorha-
bens betroffenen Fläche überlagert und aufsummiert. Dies erfolgte im GIS. Me-
thodenbedingt ist hierbei keine exakte Flächenermittlung möglich (keine Vermes-
sung), die Größenordnung kann aber angegeben werden und ist für Beurteilung 
und Maßnahmenkonzeption ausreichend. Die Flächenangaben sind grundsätzlich 
auf wenigstens volle 100 m² gerundet angegeben. Bei europäischen Vogelarten ist 
der entsprechende Bezugsmaßstab das Revierzentrum ggf. inklusive umliegender 
essenzieller Nahrungshabitate. 

 

6.1 Europäische Vogelarten 

Datenbasis/Bestandssituation 

Zu der Artengruppe liegt die Bestandsaufnahme von STAUSS (2019) vor, der da-
mals im Rahmen von 8 Standardbegehungen im Plangebiet und angrenzenden 
„Kontaktlebensräumen“ 20 Vogelarten nachweisen konnte, davon je ein Revier 
einer gefährdeten Art (Feldlerche) und zweier weiterer Vorwarnliste-Arten (Wie-
senschafstelze, Goldammer). s. Abb. 3. Auch die als Brutvogel vertretenen Arten 
Dorngrasmücke und Stieglitz sind - wenngleich nicht gefährdet - doch als natur-
schutzrelevant einzuordnen. Für sie spielen insekten- und samenreiche Säume und 
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Ruderalflächen eine besondere Rolle. Südwestlich an das B-Plangebiet angren-
zend sind weitere Reviere der Feldlerche vorhanden. 

 

Abb. 3 Übersicht zu Revierzentren kartierter Vogelarten der Vorwarnliste und 
Roten Liste im Jahr 2018 [Abbildungsauszug aus STAUSS 2019]. 

 

Verbot von Fang, Verletzung oder Tötung: § 44 Abs. 1 Nr. 1 
BNatSchG  

Um bei europäischen Vogelarten eine baubedingte Berührung des Verbotstatbe-
standes von Fang, Verletzung oder Tötung nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG zu 
vermeiden, soll die Baufeldfreimachung bzw. die Beseitigung von Gehölzen pri-
mär außerhalb der Hauptbrutzeit erfolgen (möglicher Zeitraum: 01.10.-28.02.). 
Aus fachlicher Sicht kommt für die Baufeldfreimachung6 bzw. den Beginn von 
Bauarbeiten auf zuvor unversiegelten Flächen ansonsten auch ein fallweise erwei-
terter Zeitraum ab Mitte/Ende August oder ab Anfang/Mitte September in Frage, 
nach Ende der Bruttätigkeit zu erwartender Arten.7 

                                                 
6  Nur im Fall des Fehlens relevanter Fledermausquartiere etwa in Gebäuden oder Baumhöhlen 

bzw. -spalten, die ggf. einer separaten vorherigen Beurteilung bedürfen. 
7  Für „Vergrämungsmaßnahmen“ gibt es aus fachlicher Sicht keine ausreichende Prognosesi-

cherheit. So fehlen wissenschaftlichen Belege für die Wirksamkeit von Flatterbändern, Dra-
chen o. ä. Mögliche Brutvorkommen von z. B. Goldammer, Dorngrasmücke, Sumpfrohrsänger, 
Feldschwirl, Schafstelze und selbst von Feldlerche könnten auch bei der Durchführung ent-
sprechender Maßnahmen nicht ausgeschlossen werden. Brachestrukturen können für diese Ar-
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Die vorherige Absammlung und Bergung von Individuen ggf. betroffener Arten 
aus Bruthabitaten ist bei Vögeln (soweit überhaupt Erfolg versprechend) nicht 
verhältnismäßig; eine fachliche Notwendigkeit für solche Maßnahmen kann nicht 
festgestellt werden. 

Anlage- und betriebsbedingt sind Maßgaben zum Schutz vor signifikanten Morta-
litätsrisiken insbesondere an Glas zu treffen sowie im B-Plan und/oder der Ge-
nehmigung von Bauanträgen als Nebenbestimmungen vorzusehen (s. Kap. 7.2). 

Das Eintreten des Verbotstatbestandes von Fang, Verletzung oder Tötung 
nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG kann für europäische Vogelarten mittels 
weitgehender Baufeldfreimachung (v. a. Gehölzentfernung) außerhalb der 
Hauptbrutzeit bzw. fallweise erweitert nach Ende der Brutzeit relevanter 
Arten sowie Nebenbestimmungen zur adäquaten Minderung/Vermeidung 
von Kollisionsgefahren (d. h. unter Berücksichtigung der vorzusehenden 
Maßnahmen zur Vermeidung und Minderung) vermieden werden. 

 

Verbot der erheblichen Störung gemäß § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG 

Als Störungen im Sinne des § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG werden in erster Linie 
akustische oder optische Signale aufgefasst, die eine nicht eigenkompensierbare 
nachteilige Wirkung für Individuum, Population, Biozönose oder Ökosystem nach 
sich ziehen [vgl. ROTH & ULBRICHT (2006) in Verbindung mit STOCK et al. 
(1994)]. Bei Vögeln können sich Störwirkungen baubedingt primär bei der Be-
troffenheit von besonders wichtigen Nahrungsflächen sowie im Nahbereich von 
Brutplätzen ergeben (in letzterem Fall bei direkter Betroffenheit unter Zerstörung/ 
Beschädigung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten behandelt). Betriebsbedingt 
könnten erhebliche Störungen insbesondere durch Lärmauswirkungen entstehen. 

Im vorliegenden Fall liegen jedoch keine Anhaltspunkte für entsprechend gravie-
rende Störungen vor, die über einen unter dem nächsten Abschnitt hinaus reichen-
den Entfall bestimmter Lebensstätten und notwendigen Funktionsehralt hinausge-
hen würden. Auch in den Randbereichen des Vorhabengebietes sind lediglich 
schwach lärmempfindliche Arten vertreten oder nur Arten mit einzelnen Revieren, 
bei denen auch unter Berücksichtigung der Gefährdungsdisposition nicht von ei-
ner populationsrelevanten Beeinträchtigung (Störung der lokalen Population) aus-
zugehen ist.  

Eine erhebliche Störung von Vögeln im Sinne des § 44 Abs. 1 Nr. 2 
BNatSchG ist vorhabenbedingt nicht zu erwarten. 

 

                                                                                                                                      

ten sehr attraktive Nahrungsflächen darstellen, so dass ggf. auch anderweitig suboptimale 
Brutplatzbedingungen von diesen in Kauf genommen werden. 
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Verbot der Entnahme, Zerstörung oder Beschädigung von Fortpflan-
zungs- oder Ruhestätten gemäß § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG 

Aus der Darstellung der Vogelbestände des Untersuchungsgebiets bei STAUSS 
(2019) lässt sich bei Realisierung des Vorhabens primär eine Betroffenheit von 
Fortpflanzungs- und Ruhestätten folgender Arten ableiten: 

• Wertgebende Freibrüter im Offenland: Feldlerche (2 Reviere), Dorngrasmü-
cke (1 Revier), Goldammer (1 Revier). 

Bei der Feldlerche wird der von STAUSS (2019) angesetzte Distanzwert von 100 m 
für die Störwirkung von Kulissen (Gebäude und Gehölze) als i. d. R. zu niedrig 
gesehen und es wird nach Literatursichtung und eigenen Erfahrungen von 150 m 
ausgegangen (s. a. Beispiel in MINISTERIUM FÜR WIRTSCHAFT, ARBEIT UND WOH-

NUNGSBAU 2019: S. 40). In diesem Fall liegt das dem B-Plangebiet im Südwesten 
nächstgelegene Feldlerchenrevier zwar von seinem theoretischen Mittelpunkt aus 
geringfügig außerhalb, dürfte sich flächenmäßig jedoch zu einem größeren Teil 
innerhalb dieser Wirkdistanz befinden. Ohne fördernde Maßnahmen ist eine Re-
vieraufgabe auch für dieses Revier plausibel, so dass es für die Ableitung des 
Maßnahmenbedarfs aus fachgutachterlicher Sicht im vorliegenden Fall mit heran-
gezogen werden sollte. Insofern wird hier die Betroffenheit von zwei Revieren 
gesehen. 

Darüber hinaus ist plausibel, dass die zwischenzeitliche Gebietsentwicklung Arten 
mit wesentlichen Nahrungshabitaten in Ruderalfluren gefördert haben dürfte, so-
dass zumindest in einem gewissen Umfang auch auf tw. gefährdete Samenfresser 
wie Bluthänfling und Stieglitz8 maßnahmenseitig abgezielt werden muss. 

Somit ist zunächst das Eintreten des Verbotstatbestandes der Zerstörung von Fort-
pflanzungs- und Ruhestätten nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG zu konstatieren. 
Zum Funktionserhalt im Sinne des § 44 Abs. 5 BNatSchG sind – jedenfalls teil-
weise – vorgezogen umzusetzende (Kompensations-)Maßnahmen notwendig. 

Im vorliegenden Fall sollten die im Folgenden beschriebenen Maßnahmen zum 
hinreichenden Funktionserhalt sowie zur Erhaltung eines günstigen Erhaltungszu-
standes bzw. zur Vermeidung einer Verschlechterung vorgesehen werden. Diese 
Maßnahmen zielen auf ein erweitertes Brutplatzangebot bzw. auf Herstellung be-
deutender Nahrungsflächen für die Arten ab. 

• Feldlerche und Wiesenschafstelze: Für die Feldlerche wurden bereits 2020 
Maßnahmen im Gewann Hälde umgesetzt (einjährige Blühbrache mit Ansaat 
Fakt1, auf künftig wechselnden Flächen) sowie Anlage von Lerchenfenstern 
(Maßnahme CEF1a). Grundaufnahme und erste Ergebnisse des Monitorings 
sind in STAUSS (2019) dokumentiert. Es handelt sich um eine „Interimsmaß-
nahme“ die für die Jahre 2020/2021 vorgesehen war bzw. ist. Aufgrund der 
anzunehmenden, zusätzlichen Betroffenheit wird ist 2021 eine größerflächige 

                                                 
8  Das im B-Plangebiet von STAUSS (2019) kartierte Stieglitz-Revier liegt im Bereich der vorge-

sehenen Zaberrenaturierung und ist im Rahmen der Fortschreibung jenes Konzepts zu berück-
sichtigen. 
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Blühbrache vorgesehen, die insbesondere in ihrer Wirksamkeit einer besseren 
Nahrungsverfügbarkeit dienen soll. Ab 2022 wird im Gewann Flügelau eine 
über 0,56 ha große mehrjährige Blühbrache durch Ansaat im o.g. Maßnah-
mengebiet vorgesehen und dauerhaft gesichert (Maßnahme CEF1b). Hier 
sind weitere positive Synergieeffekte durch die angrenzende Maßnahme für 
Großen Feuerfalter und Nachtkerzenschwärmer zu erwarten. 

• Sonstige wertgebende Freibrüter im Offenland einschließlich Samenfresser: 
Maßnahmen für eine Förderung von Bluthänfling, Stieglitz und Goldammer 
müssen auf die Schaffung geeigneter Nahrungsflächen abzielen. Für die Ne-
stanlage geeignete Standorte (Einzelbäume/-büsche, kleine Gehölze) stellen 
bei diesen Arten i. d. Regel keinen Mangel dar. Darüber hinaus führt ein 
günstiges Nistplatzangebot ohne geeignete Nahrungsquellen nicht zur 
Brutansiedlung oder zur Erhöhung der Siedlungsdichte. Entsprechende Struk-
turen werden regelmäßig ebenfalls von der Dorngrasmücke besiedelt, wes-
halb die Betroffenheit jener Art hierdurch ebenfalls kompensiert werden 
kann. Vorgesehene Maßnahmen sind neben der bereits im Südosten des Gel-
tungsbereichs für die Goldammer umgesetzten Maßnahme noch die vorgezo-
gen durchzuführenden Maßnahmen CEF4/5 und die o.g. Maßnahme CEF1, 
mit denen ebenfalls entsprechende Arten gefördert werden. 

• Für die Gilde der häufigen und ungefährdeten Freibrüter von Gehölzen (z. B. 
Amsel, Mönchsgrasmücke) wird vor dem Hintergrund der allgemeinen Land-
schaftsentwicklung mit einer stetigen Zunahme von Gehölzen grundsätzlich 
kein Maßnahmenbedarf gesehen (s. TRAUTNER et al. 2015), auch häufige 
Halbhöhlen-/Höhlenbrüter sind im gegenständlichen Vorhaben nicht in rele-
vantem Umfang betroffen. Für diese Gruppen sind daher keine Maßnahmen 
vorzusehen. 

Die funktionserhaltenden Maßnahmen müssen vorgezogen realisiert werden, so-
dass die ökologische Funktion der von dem Eingriff oder Vorhaben betroffenen 
Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang im Sinne des 
§ 44 Abs. 5 BNatSchG nach fachlicher Beurteilung weiterhin erfüllt wird. 

Bei den betroffenen Vogelarten kann prinzipiell aufgrund deren weiter Verbrei-
tung und hohen Mobilität auf einen weiten Bezugsraum für (funktionserhaltende) 
Maßnahmen abgestellt werden. 

Bei zeitlich passender Umsetzung der dargestellten funktionserhaltenden 
Maßnahmen (d. h. vorgezogen) wird keine Berührung des Verbotstatbestan-
des der Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten gemäß § 44 Abs. 1 
Nr. 3 BNatSchG bei Vogelarten erwartet. 
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6.2 Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie 

Im Folgenden wird nur auf diejenigen Arten/Artengruppen eingegangen, von de-
nen Vorkommen aus dem Untersuchungsgebiet aktuell belegt oder solche zu er-
warten und die zugleich vom Vorhaben betroffen sind oder sein können. Ergän-
zend wird auf die Habitatpotenzialanalyse für geplante Renaturierungsbereiche 
(BRÄUNICKE 2021) verwiesen. 

 

6.2.1 Fledermäuse 

Datenbasis/Bestandssituation 

Bestandserfassungen zur Fledermausfauna liegen nicht vor. Vorkommen von Ar-
ten und eine Relevanz wurden bei BRÄUNICKE (2021) als zu erwarten bzw. mög-
lich eingestuft. Die vorhandenen Baumhöhlen im gewässerbegleitenden Baumbe-
stand der Zaber und des Fürtlesbachs können Quartierfunktion für Fledermäuse 
haben, die linearen Gehölzstrukturen auch eine Funktion als Leitlinien/Flug-
straßen sowie als Jagdgebiete; letzteres kann auch Flächen des Offenlandes ein-
schließen. 

 

Verbot von Fang, Verletzung oder Tötung: § 44 Abs. 1 Nr. 1 
BNatSchG  

Im Rahmen einer Realisierung des Bebauungsplans ist keine Entfernung größerer 
Gehölzbestände oder von Bäumen mit einer besonderen Quartierrelevanz vorge-
sehen (s. nochmals an späterer Stelle). Die Wahrscheinlichkeit potenzieller bau-
bedingter Individuenverluste wird zudem durch die zeitliche Beschränkung von 
Fällungs- und Rodungsmaßnahmen auf das Winterhalbjahr (s. Kap. zu Vogelar-
ten) deutlich minimiert, sodass bezüglich Bäumen nicht von einem signifikant 
erhöhten Tötungsrisiko während der Baufeldfreimachung bzw. Bauphase ausge-
gangen werden muss. Für die geplante Renaturierungsmaßnahme in der Zaberaue 
ist dies ebenfalls als Vorgabe zu berücksichtigen. 

Betriebsbedingt könnten primär die Querungen des Fürtlesbachs mittels zweier 
neuer Brücken und der darauf verlaufende Verkehr zu Kollisionsrisiken führen. 
Signifikant erhöhte Risiken werden jedoch aufgrund der zu erwartenden Ver-
kehrsmenge (v. a. nachts) nicht erwartet, diesen kann jedoch ggf. (sofern sich 
hierfür Hinweise aus der noch ausstehenden Fledermausuntersuchung ergeben) 
durch die Nachführung von Schutzeinrichtungen an den Brücken (Gitterwände) 
vorgebeugt werden. Letzteres ist als Maßnahme des Risikomanagements in den 
Umweltbericht und B-Plan aufzunehmen. 

Vor dem Hintergrund dieser Ausführungen wird unter Berücksichtigung der 
Maßnahmen zur Vermeidung oder Minderung keine Berührung des Ver-
botstatbestandes von Fang, Verletzung oder Tötung gemäß § 44 Abs. 1 Nr. 1 
BNatSchG bei Fledermäusen erkannt.  
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Verbot der erheblichen Störung (mit Verschlechterung des Erhal-
tungszustands der lokalen Population einer Art): § 44 Abs. 1 Nr. 2 
BNatSchG 

Störungen werden meist als z. B. akustische oder optische Signale aufgefasst, die 
eine nicht eigenkompensierbare nachteilige Wirkung für Individuum, Population, 
Biozönose oder Ökosystem nach sich ziehen [vgl. ROTH & ULBRICHT (2006) in 
Verbindung mit STOCK et al. (1994)]. 

Im Fall von Fledermäusen können z. B. Licht, Lärm und Vibrationen mögliche 
Störwirkungen darstellen. Störungen mit Populationsrelevanz sind im vorliegen-
den Fall jedoch unter Berücksichtigung bestimmter Maßnahmen (s. u.) auszu-
schließen, da die Funktion potenzieller Flugstraßen/Transferrouten entlang von 
Gehölzzeilen/Fließgewässern aufrecht erhalten werden kann und für verloren ge-
hende Offenlandflächen keine essenzielle Bedeutung als Nahrungsfläche unter-
stellt werden muss. Im Zuge der späteren Zaberrenaturierung ist von einer Steige-
rung der Attraktivität als Nahrungslebensraum auszugehen. 

Im Rahmen der Beleuchtungsplanung des Gebiets ist auf eine möglichst weit rei-
chende Vermeidung von Lichteinflüssen auf den Korridor entlang des Fürtles-
bachs sowie der Zaberaue zu achten. Hierfür sind geeignete Festsetzungen bzw. 
Hinweise in den B-Plan aufzunehmen. 

Der vorhandene Gehölzkorridor entlang des Fürtlesbachs und der Zaber soll zu-
mindest einseitig auch langfristig als potenzielle Transferroute und als Nahrungs-
lebensraum erhalten werden. 

Vor dem Hintergrund dieser Ausführungen wird keine Berührung des Ver-
botstatbestandes erheblicher Störung gemäß § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG bei 
Fledermäusen erkannt. 

 

Verbot der Entnahme, Zerstörung oder Beschädigung von Fortpflan-
zungs- oder Ruhestätten: § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG 

Soweit nicht Bäume mit naturschutzfachlich herausgehobener Bedeutung (etwa 
mit Höhlen z. B. für Wochenstuben, größere Männchenquartiere) entfernt werden, 
könnte allenfalls die Betroffenheit von Einzelquartiere nicht vollkommen ausge-
schlossen werden. Hierfür ist die Maßnahmen CEF6 vorgesehen. 

Vor dem Hintergrund dieser Ausführungen wird unter Berücksichtigung der 
genannten Maßnahmen kein Verstoß gegen das Verbot des § 44 Abs. 1 Nr. 3 
BNatSchG bei Fledermäusen erkannt. 

 

  



B-Plan Langwiesen IV Cleebronn – Artenschutzfachbeitrag 2021 

Arbeitsgruppe für Tierökologie und Planung, Filderstadt 27 

6.2.2 Haselmaus 

Datenbasis/Bestandssituation 

Bestandserfassungen zur Haselmaus (Muscardinus avellanarius) liegen nicht vor. 
Vorkommen und eine Relevanz wurden bei BRÄUNICKE (2021) als zu erwarten 
bzw. möglich eingestuft. Die Bachbegleitgehölze weisen insbesondere entlang des 
Fürtlesbachs höhere Dichten beerentragender Sträucher auf, so dass hier ein Vor-
kommen jedenfalls in den mehr oder minder durchgehend mit Gehölzen bestan-
denen Abschnitten als „anzunehmen“ unterstellt werden muss. Letzteres gilt aber 
auch für die Zaber (s. Abb. 4). 

 

Verbot von Fang, Verletzung oder Tötung: § 44 Abs. 1 Nr. 1 
BNatSchG 

Bei der Haselmaus wäre jedenfalls im Rahmen größerflächiger Rodungs- und 
Bautätigkeiten von einem nicht zu vermeidenden, signifikant erhöhten Tötungsri-
siko für Individuen der Art auszugehen. Betriebsbedingt wird dagegen nicht von 
einem signifikant erhöhten Tötungsrisiko ausgegangen. 

Für die Haselmaus gibt es keinen an sich unkritischen Zeitpunkt für Rodungs- und 
Baumaßnahmen, weil sich die Tiere zu jedem Zeitpunkt des Jahres in ihren Fort-
pflanzungs- und Ruhestätten aufhalten und dort nicht oder nur sehr begrenzt 
fluchtfähig sind. Nur wenn kleinflächig ein Abschneiden und Entfernen von Ge-
hölzen (etwa mittels Kapp- und Greifarm) ausschließlich oberirdisch im Winter 
unter Schonung der bodennahen Vegetation und Strukturen und die Wurzelstock-
entfernung erst während des darauf folgenden Aktivitätszeitraums der Art zu Be-
ginn des Frühjahrs vorgenommen würde, ist jedenfalls für die spezielle Situation 
im Untersuchungsgebiet absehbar, dass diejenigen Tiere, welche den Winter über-
lebt haben, im Frühjahr dann erfolgreich eigenständig in direkt angrenzende un-
beeinflusste Teile des Habitats abwandern und dort mit hoher Wahrscheinlichkeit 
überleben können. Alle anderen Maßnahmen des Eingriffs in Gehölzbestände 
müssen - solange ein Vorkommen der Art angenommen wird oder ggf. belegt ist - 
unterlassen werden. Dies ist auch für die geplante Zaberrenaturierung zu berück-
sichtigen. 

Fang und Bergung von Individuen aus den Habitaten ist nach derzeitiger fachgut-
achterlicher Beurteilung und konkreter entsprechender Erfahrungen weder mit 
verhältnismäßigen Mitteln durchführbar noch annähernd vollständig erreichbar.  

Insoweit wird davon ausgegangen, dass für die Haselmaus unter Berücksich-
tigung der genannten Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen kein signi-
fikant erhöhtes Tötungs- oder Verletzungsrisiko zu erwarten ist und daher 
der Verbotstatbestand gemäß § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG nicht eintritt. 
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Abb. 4 Fachlich abgegrenzte Lebensstätten der Haselmaus im B-Plangebiet und 
ggf. seinem Umfeld [Abbildungsgrundlage: Geobasisdaten © Landesamt 
für Geoinformation und Landentwicklung Baden-Württemberg www.lgl-
bw.de Az.: 2851.9-1/19 Geofachdaten © Landesverwaltung Baden-
Württemberg]. 

 

Verbot der erheblichen Störung (mit Verschlechterung des Erhal-
tungszustands der lokalen Population einer Art): § 44 Abs. 1 Nr. 2 
BNatSchG 

Eine Störung mit Populationsrelevanz (erhebliche Störung lokaler Populationen) 
wird bei dieser Art vorhabenbedingt im vorliegenden Fall aufgrund der allenfalls 
geringen Inanspruchnahme von Gehölzen und des Unterlassens wirksamer Unter-
brechungen im angenommenen Habitatverbund nicht zu erwarten 

Vor dem Hintergrund dieser Ausführungen wird eine Berührung des Ver-
botstatbestandes erheblicher Störung gemäß § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG 
unter Berücksichtigung der bereits weiter oben genannten Vermeidungs- und 
Minderungsmaßnahmen bei der Haselmaus nicht erkannt.  

 

Verbot der Entnahme, Zerstörung oder Beschädigung von Fortpflan-
zungs- oder Ruhestätten: § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG 

Die Entnahme, Zerstörung oder Beschädigung von Fortpflanzungs- oder Ruhe-
stätten wird bei dieser Art vorhabenbedingt im vorliegenden Fall aufgrund der 
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allenfalls geringen Inanspruchnahme von Gehölzen und des Unterlassens wirksa-
mer Unterbrechungen im angenommenen Habitatverbund nicht in verbotsrelevan-
tem Umfang erwartet. 

Vor dem Hintergrund dieser Ausführungen wird unter Berücksichtigung der 
bereits weiter oben genannten Maßnahmen eine Berührung des Verbotstat-
bestandes der Zerstörung oder Beschädigung von Fortpflanzungs- oder Ru-
hestätten gemäß § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG bei der Haselmaus nicht er-
kannt.  

 

6.2.3 Wechselkröte 

Datenbasis/Bestandssituation 

Am 15.06.2020 erfolgte zunächst eine Überprüfung des Artstatus der im Rahmen 
einer Umweltmeldung auf dem geplanten Werksgelände gemeldeten Larven-
Vorkommen mit Verdacht auf Wechselkröte. Die Artzugehörigkeit konnte bestä-
tigt werden, zudem ergab die Geländebegehung Nachweise von insgesamt 11 
Laichgewässern der Art sowie von Metamorphlingen, die bereits eine erfolgreiche 
Entwicklung auf dem geplanten Werksgelände belegten. 

Die Wechselkröte (Bufo viridis) ist eine inzwischen bundesweit stark gefährdete 
Art in ungünstigem Erhaltungszustand (ROTE-LISTE-GREMIUM AMPHIBIEN UND 

REPTILIEN 2020, BFN 2019). Das weitere Vorgehen wurde mit der uNB und dem 
Regierungspräsidium Stuttgart abgestimmt, wobei als erste schadensbegrenzende 
Maßnahme die Einzäunung und Kompartimentierung des geplanten Werksgelän-
des mittels eines Reptilienzaunes veranlasst wurde (Maßnahme M/V2). Die Er-
richtung des Zaunes erfolgte zwischen dem 24.06. und 06.07.2020. Nach der 
Vollendung der Metamorphose und einem ersten Heranwachsen der Tiere erfolg-
ten mit Zustimmung des RP Stuttgart zwischen dem 05.08. und 23.09.2020 vier 
nächtliche Absammlungen der innerhalb der Zäunungen befindlichen Alt- und 
Jungkröten (Maßnahme M/V3). Diese wurden im Umfeld der Wechselkröten-
Maßnahme (FCS1) ausgesetzt. Im Rahmen der o. g. Termine wurden insgesamt 
rd. 600 Wechselkröten-Individuen umgesetzt, wobei es sich überwiegend um 
diesjährige Jungtiere handelte. Im April 2021 wurde ein weiterer Absammlungs-
termin durchgeführt, in dessen Rahmen weitere knapp 120 Individuen nun in die 
neu angelegten Ersatzlaichgewässer (Maßnahme FCS1) umgesetzt wurden. Ein 
weiterer Absammlungstermin ist für Ende April/Anfang Mai 2021vorgesehen.  

 

Verbot von Fang, Verletzung oder Tötung: § 44 Abs. 1 Nr. 1 
BNatSchG 

Auch nach den o.g. und bereits z. T. umgesetzten Vermeidungs-
/Minderungsmaßnamen ist eine vollumfängliche Tötungsvermeidung bei Bauar-
beiten und sonstigen maschinellen Tätigkeiten im Gebiet zu keinem Zeitpunkt des 
Jahres möglich, so dass eine artenschutzrechtliche Ausnahme erforderlich wird.  
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Darüber hinaus zu erwartende Tötungsrisiken insbesondere durch ein erhöhtes 
Verkehrsaufkommen im Bereich der Erschließungsstraßen sowie potenzielle Fal-
lenwirkung von Anlagen v. a. der Oberflächenwasserableitung können durch die 
Maßnahmen M/V4 und M/V6 teilweise vermieden werden. Darüber hinaus sind 
allerdings jederzeit auch im Rahmen von Entwicklungsmaßnahmen (etwa der 
Zaberrenaturierung) Tötungsrisiken von Individuen im Jahreslebensraum gege-
ben, die nicht grundsätzlich vermieden werden können. 

Für den Bebauungsplan und die damit vorgezeichnete Gebietsentwicklung ist 
die vorherige (zunächst Inaussichtstellung, dann Erteilung) einer arten-
schutzrechtlichen Ausnahme nach $ 45 BNatSchG erforderlich, für die die 
Zuständigkeit beim Regierungspräsidium Stuttgart liegt.  

Die entsprechenden Voraussetzungen sind im Rahmen eines Antrags an die 
zuständige Naturschutzbehörde dazulegen, ebenso die vorgesehenen Maß-
nahmen zur Vermeidung einer Verschlechterung des Erhaltungszustands der 
Populationen dieser Art. 

 

Abb. 5 Fachlich abgegrenzte Lebensstätten der Wechselkröte im B-Plangebiet 
und ggf. seinem Umfeld [Abbildungsgrundlage: Geobasisdaten © Lan-
desamt für Geoinformation und Landentwicklung Baden-Württemberg 
www.lgl-bw.de Az.: 2851.9-1/19 Geofachdaten © Landesverwaltung 
Baden-Württemberg]. 
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Verbot der erheblichen Störung gemäß § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG 

Im Zusammenhang mit den obigen Ausführungen könnte ohne geeignete Maß-
nahmen davon ausgegangen werden, dass auch eine erhebliche Störung zu erwar-
ten ist. Zugleich muss im Rahmen vorzusehender Maßnahmen gerade dies ver-
hindert werden, indem insbesondere Beeinträchtigungen allenfalls über einen kur-
zen Zeitraum zum Tragen kommen und mittel- bis langfristig vermeiden werden. 
Populationsstützende Maßnahmen sind erforderlich und wurden bereits ergriffen 
(FCS1, s. an späterer Stelle).  

Vor dem Hintergrund dieser Ausführungen wird unter Berücksichtigung der 
bereits durchgeführten und weiteren vorgesehenen Maßnahmen einschließ-
lich FCS1 keine Berührung des Verbotstatbestandes erheblicher Störung 
gemäß § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG bei der Wechselkröte erwartet.  

 

Verbot der Entnahme, Zerstörung oder Beschädigung von Fortpflan-
zungs- oder Ruhestätten: § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG 

Aktuell genutzte bzw. nutzbare Fortpflanzungsgewässer sind im Bereich des ge-
planten Werksgeländes in hoher Anzahl vorhanden (s. einleitender Teil des Kapi-
tels: Datenbasis/Bestandssituation), s. dazu Abb. 5. Diese werden im Rahmen 
einer Realisierung der durch den B-Plan vorgesehenen Bebauung entfallen. Som-
mereinstände, Jagdgebiete und Winterquartiere der überwiegend terrestrisch9 le-
benden Art sind u. a. in allen offenen Ruderalfluren, aber auch etwa in frühen 
Entwicklungsstadien der Gehölzsukzession und weiteren Flächentypen zu erwar-
ten.  

Vorhabenbedingt kommt es insoweit zu umfangreichen Zerstörungen oder Be-
schädigungen von Lebensstätten der Art. Dem wird insbesondere durch die Maß-
nahme FCS1 begegnet, die primär auf langfristig für die Art managebare Laich-
gewässer abzielt, um regelmäßig einen Fortpflanzungserfolg zu erreichen. Ähn-
lich wie bei der Frage von Tötungs- und Verletzungsrisiken ist aber auch hier kei-
ne Vollvermeidung des Verbotstatbestands möglich, da einerseits bereits Eingriffe 
durch zwingend erforderliche schadensmindernde Maßnahmen durchgeführt wer-
den mussten, ohne dass bereits eine zeitliche Konstanz von Fortpflanzungs- und 
Ruhestätten gesichert war. Andererseits werden auch weiterhin Teilflächen des B-
Plangebiets (bis zu ihrer Bebauung) durch zwangsläufig verbliebene Einzeltiere 
und/oder partielle Wiederzuwanderung temporär als Lebensstätten fungieren und 
ggf. auch wiederkehrenden Beeinträchtigungen unterliegen, die nicht gänzlich zu 
vermeiden sind. 

Für die Wechselkröte wird insoweit eine nicht vollständig vermeidbare Be-
rührung des Verbotstatbestandes der Zerstörung oder Beschädigung von 
Fortpflanzungs- und Ruhestätten gemäß § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG erwar-
tet.  
                                                 
9  terrestrisch: an Land bzw. landgebunden lebend (im Gegensatz zu aquatisch: wassergebunden 

lebend) 
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Dies wäre im Rahmen der erforderlichen Ausnahme (s. zu Tötungs- und Ver-
letzungsrisiken) zu subsummieren. 

 

6.2.4 Zauneidechse 

Datenbasis/Bestandssituation 

Im Zuge der sich an die Kontrolle und Schadensbegrenzung bezüglich der Wech-
selkröte anschließenden, weiteren vorhabenbezogenen Erfassungen und Beurtei-
lungen im Gebiet wurde bei zwei Kontrollen im Spätsommer/Früherbst 2020 die 
Zauneidechse (Lacerta agilis) nachgewiesen. Die bisherigen Kontrollen stellen 
keine vollständige, üblichen Methodenansätzen folgende Bestandsaufnahme zu 
dieser Art dar. Gleichwohl kann auf Basis der Funde und struktureller Kriterien 
eine Abgrenzung tatsächlicher und anzunehmender sowie weiterer möglicher Le-
bensstätten vorgenommen werden (s. Abb. 6). 

 

Abb. 6 Fachlich abgegrenzte Lebensstätten der Zauneidechse im B-Plangebiet 
und ggf. seinem Umfeld, Stand April 2021 [Abbildungsgrundlage: Ge-
obasisdaten © Landesamt für Geoinformation und Landentwicklung Ba-
den-Württemberg www.lgl-bw.de Az.: 2851.9-1/19 Geofachdaten © 
Landesverwaltung Baden-Württemberg]. 
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Verbot von Fang, Verletzung oder Tötung: § 44 Abs. 1 Nr. 1 
BNatSchG  

Das Tötungsverbot des § 44, Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG kann bei Reptilien nicht 
durch die Wahl eines bestimmten Zeitpunkts für die Baufeldfreimachung umgan-
gen werden. Individuen der Zauneidechse halten sich ganzjährig in ihren Habita-
ten auf. Bei Planierung oder Überschüttung ihrer Lebensstätten kommt es zwangs-
läufig zur Tötung zumindest eines Teils der vorhandenen Tiere. Während der 
Winterruhe (Oktober bis März) ist vom vollständigen Verlust der zu dieser Zeit 
inaktiven und fluchtunfähigen Tiere auszugehen. Doch auch bei Eingriffen im 
Sommerhalbjahr dürften allenfalls einzelne Individuen in der Lage sein, sich ei-
genständig durch Flucht in angrenzende Flächen der Verletzung oder Tötung zu 
entziehen. 

Für alle - auch temporär etwa für die Gebietsentwässerung - in Anspruch zu neh-
mende Flächen, die als tatsächliche, anzunehmende, mögliche oder nach ergän-
zenden Erfassungen bestätigte Lebensstätte eingestuft sind, sind daher vorherige 
Absammlungs- und Vergrämungsmaßnahmen so durchzuführen, dass danach kei-
ne signifikant erhöhten Tötungs- oder Verletzungsrisiken für die Art mehr ver-
bleiben. Dies bedeutet im vorliegenden Fall eine 

• Umsiedlung und Vergrämung der Individuen10 in zuvor hergestellte, planin-
terne oder planexterne Ausweichlebensräume im räumlichen Zusammenhang 
(Flächenverfügbarkeit und Erreichbarkeit gegeben und zwingend erforder-
lich).  

Das Konzept umfasst die im Maßnahmenkapitel dargestellten Maßnahmen MV5, 
MV6 und CEF3. Für die spätere Renaturierung der Zaberaue ist gleichermaßen 
vorzugehen; hierzu ist eine vorherige reguläre Bestandsaufnahme vorgesehen, die 
erst in Teilen vorliegt. 

Eine Berührung des Verbotstatbestandes von Fang, Verletzung oder Tötung 
gemäß § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG bei der Zauneidechse kann auf Basis des 
vorgesehenen Maßnahmenkonzepts zu Vermeidung/Minderung und Funkti-
onserhalt voraussichtlich vermieden werden. 

 

Verbot der erheblichen Störung gemäß § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG 

Störungen mit Populationsrelevanz (erhebliche Störung lokaler Populationen) sind 
bei der Zauneidechse vorhabenbedingt aufgrund der örtlichen Situation und der 
oben angeführten Maßnahmen nicht zu erwarten.  

Vor dem Hintergrund dieser Ausführungen wird keine Berührung des Ver-
botstatbestandes erheblicher Störung gemäß § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG bei 
der Zauneidechse erwartet.  

                                                 
10  Ggf. in Kombination mit begleitenden Maßnahmen des Abfangs und der Umsetzung von Indi-

viduen, soweit zwischen Fang- und Aussetzungsort ein räumlich-funktionaler Zusammenhang 
besteht. 
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Verbot der Entnahme, Zerstörung oder Beschädigung von Fortpflan-
zungs- oder Ruhestätten: § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG 

Bei Betroffenheit von Flächen mit Vorkommen der Art kann grundsätzlich fest-
gehalten werden, dass zur Umgehung des Verbotstatbestandes der Zerstörung von 
Fortpflanzungs- und Ruhestätten die Umsetzung von funktionserhaltenden Maß-
nahmen auf einer Fläche mindestens desselben Umfangs und derselben Qualität 
notwendig ist, die zudem in ausreichendem räumlich-funktionalen Zusammen-
hang stehen muss. Auf Bezüge zum Individuenschutz (s. vorne) wird hingewie-
sen. 

Das entwickelte Konzept umfasst mit der Kombination der im Maßnahmenkapitel 
dargestellten Maßnahmen MV5, MV6 und CEF3 einen ausreichenden funktions-
erhaltenden Ansatz. Bei guter und zeitgerechter Umsetzung ist von diesen Maß-
nahmen eine ausreichende Wirksamkeit zu erwarten. 

Im Rahmen eines Monitorings ist die Entwicklung der dauerhaft in ihrer Funktion 
zu sichernden Lebensstätte und der Eidechsenbesiedlung zu beobachten und die 
Pflege ggf. anzupassen. 

Bei Realisierung einer entsprechenden Maßnahme in räumlichem Zusam-
menhang und einer Umsiedlung/Vergrämung der Zauneidechsen nach fach-
lich und rechtlich einschlägigen Maßgaben lt. vorheriger Abschnitte kann 
eine zusätzliche Berührung des Verbotstatbestandes der Zerstörung oder 
Beschädigung von Fortpflanzungs- und Ruhestäten gemäß § 44 Abs. 1 Nr. 3 
BNatSchG vermieden werden. 

 

6.2.5 Großer Feuerfalter 

Datenbasis/Bestandssituation 

Im Zuge der sich an die Kontrolle und Schadensbegrenzung bezüglich der Wech-
selkröte anschließenden, weiteren vorhabenbezogenen Erfassungen und Beurtei-
lungen im Gebiet wurde bei einer Kontrolle im Sommer 2020 der Große Feuerfal-
ter (Lycaena dispar) über mehrere Ei- und/oder Raupenfunde nachgewiesen. Die 
bisherigen Kontrollen stellen keine vollständige, üblichen Methodenansätzen fol-
gende Bestandsaufnahme zu dieser Art dar. Gleichwohl kann auf Basis der Funde 
und struktureller Kriterien eine Abgrenzung tatsächlicher und anzunehmender 
sowie weiterer möglicher Lebensstätten vorgenommen werden (s. Abb. 7). 

 

Verbot von Fang, Verletzung oder Tötung: § 44 Abs. 1 Nr. 1 
BNatSchG 

Aufgrund des Fortpflanzungszyklus der Art gibt es kaum Zeitphasen, in denen 
Eingriffe in Lebensstätten ohne Risiko einer Betroffenheit von Eiern, Raupen oder 
Puppen ist .Grundsätzlich ist bei wirbellosen Tierarten mit großräumig strukturier-
ten (Meta-) Populationen - wie im Fall des Großen Feuerfalters - zu beachten, 
dass dem Eier- und Raupenbestand einzelner, in ein Habitatnetz eingebundener 
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Lebensstätten fast nie eine für den Erhaltungszustand zentrale Bedeutung zu-
kommt. Vielmehr verfügen ausbreitungsstarke Pionierarten, wie der Große Feuer-
falter, generell über ein hohes Reproduktionsvermögen. Dies befähigt sie im All-
gemeinen dazu, selbst hohe Individuenverluste11 rasch zu kompensieren.  

Vor dem Hintergrund dieser Ausführungen wird keine Berührung des Ver-
botstatbestandes von Fang, Verletzung oder Tötung gemäß § 44 Abs. 1 Nr. 1 
BNatSchG beim Großen Feuerfalter erkannt.  

 

Abb. 7 Fachlich abgegrenzte Lebensstätten von Großem Feuerfalter und 
Nachtkerzenschwärmer im B-Plangebiet und ggf. seinem Umfeld [Abbil-
dungsgrundlage: Geobasisdaten © Landesamt für Geoinformation und 
Landentwicklung Baden-Württemberg www.lgl-bw.de Az.: 2851.9-1/19 
Geofachdaten © Landesverwaltung Baden-Württemberg]. 

Hinzu kommt, dass auch im Fall ortsüblicher Pflege- oder Bewirtschaftungsmaß-
nahmen regelmäßig Individuenverluste eintreten (trifft allerdings v. a. für land-
wirtschaftliche Flächen sowie intensiver genutzte bzw. gepflegte städtische Grün-
flächen zu) und eine teils hohe Dynamik in der jährlichen Besetzung von Flächen 
auftreten kann. Im vorliegenden Fall wird ein Überschreiten der für das Eintreten 
des Verbotstatbestandes der Tötung gemäß § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG anzuset-
zenden Signifikanzschwelle nicht erwartet12.  

                                                 
11  die häufig natürliche Ursachen haben (Witterung, Parasitoide etc.) 
12  Sollte aus rechtlichen Gründen seitens der Genehmigungsbehörde dennoch eine maximal mög-

liche Tötungsminderung verlangt werden, so wäre diese primär durch Wahl des Bauzeitpunk-
tes zu erreichen. Die geringste Anzahl an nicht fluchtfähigen Individuen wird in den Habitaten 
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Verbot der erheblichen Störung gemäß § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG 

Störungen mit Populationsrelevanz (erhebliche Störung lokaler Populationen nach 
§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) sind bei dieser Art vorhabenbedingt nicht zu erwar-
ten. Soweit überhaupt betroffen, ist eine Störung allenfalls kurzzeitig in der Bau-
phase vorstellbar, jedoch in diesem Zusammenhang nicht relevant. 

Vor dem Hintergrund dieser Ausführungen wird keine Berührung des Ver-
botstatbestandes erheblicher Störung gemäß § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG 
beim Gro0en Feuerfalter erwartet.  

 

Verbot der Entnahme, Zerstörung oder Beschädigung von Fortpflan-
zungs- oder Ruhestätten: § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG 

Bei Betroffenheit von Flächen mit Vorkommen der Art kann grundsätzlich fest-
gehalten werden, dass zur Umgehung des Verbotstatbestandes der Zerstörung von 
Fortpflanzungs- und Ruhestätten die Umsetzung von funktionserhaltenden Maß-
nahmen auf einer Fläche mindestens desselben Umfangs und derselben Qualität 
notwendig ist, die zudem in ausreichendem räumlich-funktionalen Zusammen-
hang stehen muss. Auf Bezüge zum Individuenschutz (s. vorne) wird hingewie-
sen. 

Das entwickelte Konzept umfasst mit der Kombination der im Maßnahmenkapitel 
dargestellten Maßnahme CEF5 einen ausreichenden funktionserhaltenden Ansatz. 
Bei guter und zeitgerechter Umsetzung ist von dieser Maßnahme eine ausreichen-
de Wirksamkeit zu erwarten. 

Im Rahmen eines Monitorings ist die Entwicklung der dauerhaft in ihrer Funktion 
zu sichernden Lebensstätte und der Besiedlung durch die Falterart zu beobachten 
und die Pflege ggf. anzupassen. 

Bei Realisierung einer entsprechenden Maßnahme in räumlichem Zusam-
menhang kann eine Berührung des Verbotstatbestandes der Zerstörung oder 
Beschädigung von Fortpflanzungs- und Ruhestäten gemäß § 44 Abs. 1 Nr. 3 
BNatSchG beim Großen Feuerfalter vermieden werden. 

 

                                                                                                                                      

unmittelbar nach dem Schlupf der ersten Faltergeneration erwartet, also noch vor der neuerli-
chen Eiablage. Dieser Zeitpunkt schwankt allerdings von Jahr zu Jahr um 2-3 Wochen. In Jah-
ren mit normaler Frühjahrswitterung liegt er um den Monatswechsel Mai/Juni (letzte Mai- bis 
erste Juniwoche). 
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6.2.6 Nachtkerzenschwärmer 

Verbot von Fang, Verletzung oder Tötung: § 44 Abs. 1 Nr. 1 
BNatSchG 

Datenbasis/Bestandssituation 

Im Zuge der sich an die Kontrolle und Schadensbegrenzung bezüglich der Wech-
selkröte anschließenden, weiteren vorhabenbezogenen Erfassungen und Beurtei-
lungen im Gebiet wurde bei einer Kontrolle im Sommer 2020 der Nachtkerzen-
schwärmerr (Proserpinus proserpina) über mehrere Ei- und/oder Raupenfunde 
nachgewiesen. Die bisherigen Kontrollen stellen keine vollständige, üblichen Me-
thodenansätzen folgende Bestandsaufnahme zu dieser Art dar. Gleichwohl kann 
auf Basis der Funde und struktureller Kriterien eine Abgrenzung tatsächlicher und 
anzunehmender sowie weiterer möglicher Lebensstätten vorgenommen werden (s. 
vorstehende Abb. 7 im Abschnitt zum Großen Feuerfalter). 

 

Verbot von Fang, Verletzung oder Tötung: § 44 Abs. 1 Nr. 1 
BNatSchG 

Aufgrund des Fortpflanzungszyklus der Art gibt es wie beim bereits behandelten 
Großen Feuerfalter kaum Zeitphasen, in denen Eingriffe in Lebensstätten ohne 
Risiko einer Betroffenheit von Eiern, Raupen oder Puppen ist .Grundsätzlich ist 
bei wirbellosen Tierarten mit großräumig strukturierten (Meta-) Populationen - 
wie im Fall des Nachtkerzenschwärmers - zu beachten, dass dem Eier- und Rau-
penbestand einzelner, in ein Habitatnetz eingebundener Lebensstätten fast nie eine 
für den Erhaltungszustand zentrale Bedeutung zukommt. Vielmehr verfügen aus-
breitungsstarke Pionierarten, wie der Große Feuerfalter, generell über ein hohes 
Reproduktionsvermögen. Dies befähigt sie im Allgemeinen dazu, selbst hohe In-
dividuenverluste13 rasch zu kompensieren. Hinzu kommt, dass auch im Fall orts-
üblicher Pflege- oder Bewirtschaftungsmaßnahmen regelmäßig Individuenverlus-
te eintreten (trifft allerdings v. a. für landwirtschaftliche Flächen sowie intensiver 
genutzte bzw. gepflegte städtische Grünflächen zu) und eine teils hohe Dynamik 
in der jährlichen Besetzung von Flächen auftreten kann. Im vorliegenden Fall 
wird ein Überschreiten der für das Eintreten des Verbotstatbestandes der Tötung 
gemäß § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG anzusetzenden Signifikanzschwelle nicht 
erwartet14.  

Vor dem Hintergrund dieser Ausführungen wird keine Berührung des Ver-
botstatbestandes von Fang, Verletzung oder Tötung gemäß § 44 Abs. 1 Nr. 1 
BNatSchG beim Nachtkerzenschwärmer erkannt.  

                                                 
13  die häufig natürliche Ursachen haben (Witterung, Parasitoide etc.) 
14  Sollte aus rechtlichen Gründen seitens der Genehmigungsbehörde dennoch eine maximal mög-

liche Tötungsminderung verlangt werden, so wäre diese primär durch Wahl des Bauzeitpunk-
tes zu erreichen. Die geringste Anzahl an nicht fluchtfähigen Individuen wird in den Habitaten 
unmittelbar nach dem Schlupf der ersten Faltergeneration erwartet, also noch vor der neuerli-
chen Eiablage. Dieser Zeitpunkt schwankt allerdings von Jahr zu Jahr.  
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Verbot der erheblichen Störung gemäß § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG 

Störungen mit Populationsrelevanz (erhebliche Störung lokaler Populationen nach 
§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) sind bei dieser Art vorhabenbedingt nicht zu erwar-
ten. Soweit überhaupt betroffen, ist eine Störung allenfalls kurzzeitig in der Bau-
phase vorstellbar, jedoch in diesem Zusammenhang nicht relevant. 

Vor dem Hintergrund dieser Ausführungen wird keine Berührung des Ver-
botstatbestandes erheblicher Störung gemäß § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG 
beim Nachtkerzenschwärmer erwartet.  

Verbot der Entnahme, Zerstörung oder Beschädigung von Fortpflan-
zungs- oder Ruhestätten: § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG 

Bei Betroffenheit von Flächen mit Vorkommen der Art kann grundsätzlich fest-
gehalten werden, dass zur Umgehung des Verbotstatbestandes der Zerstörung von 
Fortpflanzungs- und Ruhestätten die Umsetzung von funktionserhaltenden Maß-
nahmen auf einer Fläche mindestens desselben Umfangs und derselben Qualität 
notwendig ist, die zudem in ausreichendem räumlich-funktionalen Zusammen-
hang stehen muss. Auf Bezüge zum Individuenschutz (s. vorne) wird hingewie-
sen. 

Das entwickelte Konzept umfasst mit der Kombination der im Maßnahmenkapitel 
dargestellten Maßnahme CEF4 einen ausreichenden funktionserhaltenden Ansatz. 
Bei guter und zeitgerechter Umsetzung ist von dieser Maßnahme eine ausreichen-
de Wirksamkeit zu erwarten. 

Im Rahmen eines Monitorings ist die Entwicklung der dauerhaft in ihrer Funktion 
zu sichernden Lebensstätte und der Besiedlung durch die Falterart zu beobachten 
und die Pflege ggf. anzupassen. 

Bei Realisierung einer entsprechenden Maßnahme in räumlichem Zusam-
menhang kann eine Berührung des Verbotstatbestandes der Zerstörung oder 
Beschädigung von Fortpflanzungs- und Ruhestäten gemäß § 44 Abs. 1 Nr. 3 
BNatSchG beim Nachtkerzenschwärmer vermieden werden. 

 

6.2.7 Eremit 

Datenbasis/Bestandssituation 

Im Zuge der sich an die Kontrolle und Schadensbegrenzung bezüglich der Wech-
selkröte anschließenden, weiteren vorhabenbezogenen Erfassungen und Beurtei-
lungen im Gebiet wurden bei Baumkontrollen im Winter 2020 der Eremit (Osmo-
derma eremita) direkt nachgewiesen und 17 weitere Verdachtsbäume ausgewie-
sen.15 Auf Basis der Funde und struktureller Kriterien kann eine Abgrenzung der 

                                                 
15  Hierbei fand am 29.12.2020 eine Ortsbegehung zur Sichtung vorhandener Habitatstrukturen 

statt; am selben Tag wurden Mulmbeprobungen an diesen Habitatstrukturen durchgeführt. Da-
bei wurden die Bäume mit Hilfe eines umfunktionierten und saugkraftgedrosselten Industrie-
saugers mit gepufferter Auffangmechanik beprobt, wobei die jeweilige obere Mulmschicht 
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Lebensstätten dieser Mulmhöhlen bewohnenden Art vorgenommen werden (s. 
Abb. 8). Das Vorkommen im Gebiet schließt an ein bereits dokumentiertes Vor-
kommen im östlich an den geplanten Renaturierungsbereich der Zaber gelegenen 
FFH-Gebiet an. 

 

Verbot von Fang, Verletzung oder Tötung: § 44 Abs. 1 Nr. 1 
BNatSchG 

Bei Fällung und Entnahme eines Baumes lässt sich ggf. ein großer Teil des Mulm-
materials mit darin befindlichen Käfern und Puppen sichern und somit je nach 
Gegebenheiten selbst im Falle eines Eingriffs dieser Verbotstatbestand möglich-
erweise vermeiden. Die gilt allerdings nicht für alle (s. u.). Insgesamt muss vor 
dem Hintergrund der sehr hohen naturschutzfachlichen Bedeutung dieses Artvor-
kommens und der langen Entwicklungszeit geeigneter Bäume jede Entfernung 
oder Beschädigung eines aktuellen Habitatbaums oder eines Verdachtbaums ver-
mieden werden (s. Maßnahme M/V7). 

Zur Vermeidung zusätzlicher potenzieller betriebsbedingter Anlock- und Mortali-
tätswirkungen durch Licht (die Art kann an Lichtquellen anfliegen) sowie ohnehin 
zum Schutz lichtsensibler Arten (vor allem zur Zaberaue hin sowie zum Fürtles-
bach) sollen Lichtquellen soweit als möglich abgeschirmt und auch ansonsten 
insektenfreundlich ausgestaltet werden (u. a. LED mit geringem Anteil kurzwelli-
gen Lichts, staubdicht geschlossene Leuchten, möglichst geringe seitliche Ab-
strahlung bzw. geringe Abstrahlung zu den sensiblen Umgebungsbereichen hin u. 
a.; Maßnahme M/V8). 

Unter Berücksichtigung der o. g. Maßnahmen - insbesondere Erhalt und Si-
cherung aller Habitat- und Verdachtsbäume - wird keine Berührung des 
Verbotstatbestandes von Fang, Verletzung oder Tötung gemäß § 44 Abs. 1 
Nr. 1 BNatSchG beim Eremiten erkannt.  

 

                                                                                                                                      

kurzzeitig entnommen, auf Spuren der Anwesenheit planungsrelevanter Arten (Larvenkot, 
Puppenwiegen, Fragmente) überprüft und anschließend wieder zurückgegeben wurde. Somit 
lässt sich die Anwesenheit mulmhöhlensiedelnder Arten wie Juchtenkäfer (Osmoderma ere-
mita) oder Rosenkäferarten (Protaetia spp., Cetonia aurata) aufgrund des über Jahre akkumu-
lierenden Materials in der oberen Mulmschicht innerhalb der gewonnenen Probe sicher beurtei-
len. 
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Abb. 8 Fachlich abgegrenzte Lebensstätten des Eremiten im B-Plangebiet und 
ggf. seinem Umfeld [Abbildungsgrundlage: Geobasisdaten © Landesamt 
für Geoinformation und Landentwicklung Baden-Württemberg www.lgl-
bw.de Az.: 2851.9-1/19 Geofachdaten © Landesverwaltung Baden-
Württemberg]. 

 

Verbot der erheblichen Störung gemäß § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG 

Störungen mit Populationsrelevanz (erhebliche Störung lokaler Populationen nach 
§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) sind bei dieser Art vorhabenbedingt jedenfalls unter 
Berücksichtigung der bereits vorstehend genannten Maßnahmen nicht zu erwar-
ten. Soweit überhaupt betroffen, ist eine Störung allenfalls kurzzeitig in der Bau-
phase vorstellbar, jedoch in diesem Zusammenhang nicht relevant. 

Vor dem Hintergrund dieser Ausführungen wird unter Berücksichtigung der 
bereits genannten Maßnahmen keine Berührung des Verbotstatbestandes 
erheblicher Störung gemäß § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG beim Eremiten er-
wartet.  

 

Verbot der Entnahme, Zerstörung oder Beschädigung von Fortpflan-
zungs- oder Ruhestätten: § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG 

Bei Betroffenheit von Bäumen mit Vorkommen der Art kann grundsätzlich fest-
gehalten werden, dass zur Umgehung des Verbotstatbestandes der Zerstörung von 
Fortpflanzungs- und Ruhestätten die Umsetzung von funktionserhaltenden Maß-
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nahmen auf einer Fläche mindestens desselben Umfangs und derselben Qualität 
notwendig wäre, die zudem in ausreichendem räumlich-funktionalen Zusammen-
hang stehen muss. Auf Bezüge zum Individuenschutz (s. vorne) wird hingewie-
sen. Aufgrund der langen Entwicklungszeiten, die Brutstrukturen des Eremiten 
regelmäßig benötigen, darf allerdings in Zweifel gezogen werden, ob bei Maß-
nahmen eine zeitlich ununterbrochene funktionale Wirksamkeit erreichbar ist. 

Die Maßnahmen M/V7/M/V8 (Vermeidung/Minderung von Individuenverlusten) 
und M/V9 (Vermeidung/Minderung einer Entwertung der Fortpflanzungs- und 
Ruhestätte durch stärkere Beschattung) zielen darauf ab, verbotsrelevante Beein-
trächtigungen gar nicht erst eintreten zu lassen.  

Im Rahmen eines Monitorings ist die Entwicklung der dauerhaft in ihrer Funktion 
zu sichernden Lebensstätte und der Besiedlung durch die Holzkäferart zu be-
obachten und die Pflege ggf. anzupassen. Möglicherweise kann dies mit einem 
Monitoring im FFH-Gebiet verbunden werden. 

Bei striktem Schutz der relevanten Baumbestände kann eine Berührung des 
Verbotstatbestandes der Zerstörung oder Beschädigung von Fortpflanzungs- 
und Ruhestäten gemäß § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG beim Eremiten vermie-
den werden. 

 

 

7 Übersicht zu erforderlichen Maßnahmenansätzen 

7.1 Spezifische flächenbezogene Maßnahmen und Maß-
nahmen der Bauvorbereitung/-abwicklung  

Tab. 1 gibt eine Übersicht vor rechtlichem und fachlichem Hintergrund abgeleite-
ter Maßnahmen zur Problembewältigung im Rahmen Beurteilung der vorstehen-
den Kapitel nach jetzigem Stand. Es handelt sich teilweise um funktionserhalten-
de Maßnahmen im Kontext des § 44 Abs. 5 BNatSchG, welche zumindest die 
wesentlichen Funktionen zum Zeitpunkt des Eingriffes bereits erfüllen müssen 
(CEF-Maßnahmen). Zudem werden Vermeidungs-/Minderungsmaßnahmen 
(M/V) und Maßnahmen im Rahmen einer artenschutzrechtlichen Ausnahme 
(FCS) aufgeführt. 
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Tab. 1 Übersicht zu Betroffenheit und vorgesehener Maßnahmenansätze zur Problembewältigung im Rahmen der artenschutzfach-
lichen/rechtlichen Beurteilung.  

Betroffene Art/ 
Artengruppe 

Betroffenheit Maßnahmentyp Bez. Beschreibung Zeitplan Monitoring 

Feldlerche, 
Schafstelze  

mögliche Brutvorkommen von 
Offenlandarten 

Vermeidung von Individu-
enverlusten 

M/V1 Freimachen des Baufeldes außerhalb der Hauptbrut-
zeit (ab der 2. Septemberwoche 2021 möglich)  

- - (Kontrolle im 
Rahmen der 
ökologischen 
Fachbaubeglei-
tung) 

 dauerhafter Verlust von je 1 
Revier im Bereich des geplan-
ten Werksgeländes sowie 
anzunehmender Revierverlust 
eines weiteren Reviers der 
Feldlerche in südlich angren-
zenden Äckern aufgrund Kulis-
senwirkung. 

Erhöhung der Revierdichte 
beider Arten durch Anlage 
eines Blühstreifens ergänzt 
durch die Anlage von 
„Ler-chenfenstern“. (Inte-
rimsmaßnahme) bzw. einer 
dauerhaft gesicherter 
Blühbrache. 

CEF1a 
 

Interimsmaßnahme für die Jahre 2020/21: Entwick-
lung einer einjährigen Blühbrache durch Ansaat 
(Fakt1) auf den Flurstücken 3754-3762 im Gewann 
Hälde, ergänzt durch insgesamt 8 „Lerchenfenster“ 
im Bereich der Flurstücke 1775, 1780, 1787 und 
3764-37-71) mit jeweils mindestens 20 m2 Größe. 
Letztere sollten vorzugsweise durch kurzzeitiges 
Anheben der Sämaschine bei der Aussaat entwickelt 
werden. 

2020 bereits 
umgesetzt, für 
das Jahr 2021 in 
Umsetzung 
begriffen. 

Null-
Aufnahme im 
Jahr 2019; ab 
2020 Monito-
ring 

   CEF1b Dauerhafte Blühbrache auf 0,56 ha im östlichen Teil 
des Flurstücks 1618 im Gewann Flügelau: Entwick-
lung einer mehrjährigen Blühbrache durch Ansaat mit 
Tübinger Mischung Lebensraumtyp 1. Erforderlich 
ist eine Abstimmung der Saatgut- und Füllstoffmenge 
an die spezifischen Standortbedingungen vor Ort. Ziel 
ist ein lückiger, nicht zu hochwüchsiger Aufwuchs, 
der einerseits als Brutplatz, andererseits aber auch als 
ergiebige Nahrungsfläche der genannten Arten dienen 
soll. Von letzterem können auch Brutvorkommen der 
näheren Umgebung profitieren. Durch die unmittelbar 
angrenzende Maßnahmenfläche für Nachtkerzen-
schwärmer und Großem Feuerfalter sind diesbezüg-
lich Synergieeffekte zu erwarten.  
In Abhängigkeit von der Vegetationsentwicklung ist 

Ansaat im Herbst 
2021, damit die 
Funktionsfähig-
keit im Frühjahr 
2022 vor Beginn 
der Revierbil-
dung der Feldler-
che gegeben ist. 

Nullaufnahme 
im Jahr 2021, 
ab 2022 Moni-
toring der 
Maßnahmen-
fläche mit 
Umfeld sowie 
eines Ver-
gleichsgebiets 
in der Umge-
bung. Dauer 
des Monito-
rings mindes-
tens 5 Jahre 
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Betroffene Art/ 
Artengruppe 

Betroffenheit Maßnahmentyp Bez. Beschreibung Zeitplan Monitoring 

in mehrjährigen Abständen eine Neuansaat zumindest 
auf Teilflächen erforderlich (etwa alle 5-10 Jahre). 
Bei aufkommenden „Problempflanzen“, wie z. B. 
Ackerkratzdistel sind nur diese Vegetationsbestände 
vor der Samenreife auszumähen und das anfallende 
Pflanzenmaterial abzutransportieren. Ansonsten sind 
keine weitergehenden Maßnahmen erforderlich oder 
wünschenswert (insbesondere kein Mulchen und 
keine sonstige Mahd!). Die Maßnahme ist durch ein 
Monitoring zu begleiten, in dem ggf. erforderlicher 
Handlungsbedarf erkannt und frühzeitig gegengesteu-
ert werden kann. Handlungserfordernis besteht auch, 
wenn das Maßnahmenziel mit der durchgeführten 
Maßnahme nicht erreicht wird, d. h. dass sich nicht 
mindestens zwei zusätzliche Reviere der Feldlerche 
und zumindest ein zusätzliches Revier der Schafstelze 
auf der Maßnahmenfläche selbst oder in deren unmit-
telbarer Umgebung angesiedelt haben. Die dann zu 
ergreifenden Maßnahmen sind in Abstimmung mit 
der UNB und dem Vorhabensträger festzulegen (z. B. 
ergänzende Maßnahmen im Umfeld der vorhandenen 
Maßnahmenfläche oder Verlegung auf eine Alterna-
tivfläche z. B. durch Flächentausch, die dann eben-
falls dauerhaft zu sichern wäre).  

Für weitere Feldvogelarten kann diese Maßnahme 
ebenfalls Teilfunktionen übernehmen. 

Goldammer  ggf. Verlust eines Reviers am 
Fürtlesbach 

Vorgezogene Entwicklung 
eines Goldammer Habitats 

CEF2 Anlage einer Ruderalflur und randlich gelegenen 
Gehölzpflanzungen im Südosten des Geltungsbe-
reichs.  

bereits umgesetzt s. Feldlerche 

weitere Offen-
land-Vogelarten 
der Ruderalfluren 

v. a. Verlust von Nahrungsflä-
chen 

Entwicklung samenreicher, 
mehrjähriger Ruderalfluren 

CEF1,  
CEF2; 
CEF4/5 

Entwicklung samenreicher, mehrjähriger Ruderalflu-
ren/Blühbrachen durch Ansaat und turnusmäßige 
Neuaussaat (nach Hinweisen aus dem Monitoring) 

bereits umgesetzt 
bzw. ab März 
2021 

seit 2020 bzw. 
ab 2021 
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Betroffene Art/ 
Artengruppe 

Betroffenheit Maßnahmentyp Bez. Beschreibung Zeitplan Monitoring 

Wechselkröte insgesamt 11 Laichgewässer 
und angrenzende Landlebens-
räume (Bestand vor Beginn der 
archäologischen Grabungen 
wird auf mind. 30 Alttiere 
geschätzt) 

Vermeidung/Minderung 
von Individuenverlusten  

M/V2 Errichtung eines Reptilienschutzzaunes um das ge-
plante Werksgelände Layher III und darin Abtren-
nung des Reproduktionszentrums der Art zur Begren-
zung einer weiteren Streuung durch abwandernde 
Tiere.  

bereits umge-
setzt. 
Unterhalt ist bis 
Beginn der Bau-
maßnahme auf 
dem geplanten 
Werksgelände zu 
gewährleisten. 

- (aber Kon-
trolle im Rah-
men der ökolo-
gischen Fach-
baubegleitung) 

   M/V3 Mehrmaliges nächtliches Absammeln und von Alt- 
und Jungtieren bis nur noch einzelne wenige bzw. 
keine Tiere mehr im Bereich des eingezäunten Be-
reichs nachweisbar sind. Umsetzen in südlich gelege-
ne Flächen im Gewann Lichtenberg im Nahbereich zu 
den angelegten Laichgewässern. 

4 Termine zwi-
schen 05.08. und 
23.09.2020 
bereits durchge-
führt; 2 weitere 
Termine in 
04/2021 

- 

   M/V4 Vermeidung/Minderung von betriebsbedingten Indi-
viduenverlusten im Bereich des Werksgeländes durch 
einen weitgehend umlaufenden Schutzzaun.  

Planungs- und 
baubegleitend 

- (Kontrolle im 
Rahmen der 
ökologischen 
Fachbaubeglei-
tung) 

  vorgezogene Neuanlage 
von Laichgewässern und 
Landlebensräumen im 
Gewässer-Umfeld 

FCS1 Anlage von zwei spezifisch für die Wechselkröte 
entwickelten, ablassbaren Gewässern auf den Flurstü-
cken 1360 und 7010. Anlage von Versteckmöglich-
keiten im Nahbereich der Gewässer, Entwicklung 
lückig bewachsener, mehrjähriger Brachen im Um-
feld der Gewässer auf o.g. Flurstücken. 

Antrag auf wasserrechtliche Genehmigung zum 
Einleiten des Wassers aus den Habitaten in den Fürt-
lesbach. 

Baubeginn 
11/2020  
Fertigstellung 
03/2021 
Ansaaten auf 
Teilflächen ab 
04/2021 

ab Ende April 
2021; Dauer 
des Monito-
rings mindes-
tens 5 Jahre 
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Betroffene Art/ 
Artengruppe 

Betroffenheit Maßnahmentyp Bez. Beschreibung Zeitplan Monitoring 

Zauneidechse Anlagebedingte und betriebs-
bedingte Individuenverluste im 
Bereich der geplanten Brü-
ckenzufahrten; direkte Habitat-
verluste im Umfang von insge-
samt rd.0,23 ha, zudem erhöhte 
Trennwirkung durch Werkszu-
fahrten. Nicht berücksichtigt 
sind Neuanlagen/Ertüchtigung 
von Rigolen im Bereich der 
Lebensstätte. Zusätzlicher (in 
Teilen auch nur temporärer 
(Bauphase) Habitatverlust mit 
unterschiedlicher Habitateig-
nung im Bereich der geplanten 
Optimierungsmaßnahmen/Ver-
legungsstrecken des Fürtles-
bach (0,47 ha). 

Vermeidung/Minderung 
von Individuenverlusten 

M/V5 Vergrämung möglicher Vorkommen aus dem 
Baustellenbereich der Brückenzufahrten und der 
vorgesehenen Optimierungsmaßnah-
men/Verlegungsstrecken am Fürtlesbach). Hierzu 
Vorbereitung des Baufeldes ( Mahd), Errichten eines 
Reptilienschutzzaunes in den Randbereichen. An-
schließende koordinierte Vergrämung in hergestellte 
Ersatzstrukturen (s.u.). 

Vorbereitende 
Arbeiten/ Her-
stellung Ersatz-
habitate ab 
01/2021 
Anlage eines 
Reptilienschutz-
zaunes ab 
02/2021 
Vergrämung ab 
03/2021 

- (aber Kon-
trolle im Rah-
men der ökolo-
gischen Fach-
baubegleitung) 

(auch für  
Wechselkröte 
wirksam) 

(beidseits der Brückenzufahr-
ten sind auch anzunehmende 
Landlebensräume der Wech-
selkröte betroffen) 

Vermeidung/Minderung 
von Individuenverlusten 
und Trennwirkungen 

M/V6 Leitelemente entlang der Brücken-Zufahrten, Einbau 
von jeweils zwei für Reptilien (und Wechselkröte) 
geeigneten, nach oben offenen und mit einem für 
LKWs zugelassenen, befahrbaren Gitter ausgestatte-
ten Durchlässen ausreichender Dimensionierung 

voraussichtlich 
ab 08/2021 

- (Kontrolle im 
Rahmen der 
ökologischen 
Fachbaubeglei-
tung) 

  vorgezogene Neuanla-
ge/Optimierung von Zau-
neidechsen-Lebensräumen 

CEF3 Optimierung jeweils beidseits der beiden Brückenzu-
fahrten (östlich Fürtlesbach) 

- Streifenmahden bzw. Herstellung von zielart-
relevanten Strukturen durch vegetationstechnische 
Bodenbearbeitung und Ansaaten 

- Freistellen von gehölzbewachsenen (Brombeere) 
Böschungen, auf den Stock setzen beschattender 
Sukzessionsgehölzen 

Ausführung seit 
12/2020 

Kontrolle im 
Rahmen der 
ökologischen 
Fachbaubeglei-
tung; ab 2022 
Monitoring für 
mind. 5 Jahre 
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Betroffene Art/ 
Artengruppe 

Betroffenheit Maßnahmentyp Bez. Beschreibung Zeitplan Monitoring 

- Anlage von Grob-Schroppenschüttungen auf vorbe-
reiteten Aufstellflächen nördlich der nördlich gelege-
nen Brückenzufahrt tw. in Kombination mit Altgras-
entwicklung (rd. 0,2 ha). 

Nachtkerzen-
schwärmer 
(Förderung zu-
gleich von Offen-
landarten Brutvö-
gel) 

Lebensstätten anlage-/bau-
bedingt im Gesamtumfang von 
rd. 1 ha betroffen 

vorgezogene Neuschaffung 
von Nachtkerzenschwär-
mer-Lebensräumen  

CEF4 im Bereich der Flurstücke 1360 und 7010 (auf ca. 
1,35 ha) sowie auf westlich gelegener Teilfläche des 
Flurstücks 1618 (auf weiteren ca. 0,4 ha; Gewann 
Gabeläcker, Güglingen).  

Pflanzung und Pflege von autochthonem Pflanzenma-
terial in verfügbarer Baumschulqualität als Contain-
erware als Initialpflanzung  

Zudem Entwicklung von Beständen der Raupennah-
rungspflanzen in Bereichen feuchter Hochstaudenflu-
ren der Zaber Renaturierungsmaßnahme (s. hierzu 
Kap. 8) 

ab 
04-03/2021 

; ab 2022 
Monitoring im 
1.-3. und 5. 
Jahr 

Großer  
Feuerfalter 
(Förderung zu-
gleich von Offen-
landarten Brutvö-
gel) 

eine Lebensstätte anlage-
/baubedingt im Umfang von rd. 
0,65 ha betroffen. 

vorgezogene Neuschaffung 
von Lebensräumen des 
Großen Feuerfalters 

CEF5 im Bereich der Flurstücke 1360 und 7010 (auf ca. 
1,35 ha) sowie auf der westlich gelegenen Teilfläche 
des Flurstücks 1618 (auf weiteren ca. 0,4 ha; Gewann 
Gabeläcker, Güglingen). 

Ansaat von nicht sauren Ampferarten auf zuvor ver-
dichteten Standorten; Verwendung autochthon-
gewonnenes Saatgut, Entwicklungsüberwachung mit 
angepasster Pflege 

Zudem Entwickling Auewiesen mit nicht sauren 
Ampferarten im Bereich der Renaturierungsmaßnah-
me an der Zaber (s. hierzu Kap. 8) 

ab 
03-04/2021 

ab 2022 Moni-
toring im 1.-3. 
und 5. Jahr 

Eremit mögliche Betroffenheit durch 
Bau einer Oberflächenwasser-
einleitung in die Zaber  

Verlegung der Einleitungs-
stelle in unkritische Bach-
abschnitte 

M/V7 Verlegung der Einleitungsstelle gemäß sep. Abbil-
dung, so dass weder Brut- noch Verdachtsbäume (und 
deren Umfeld) betroffen werden. Die Planung ist 
entsprechend anzupassen. Dies gilt analog für Maß-

Planung wurde 
entsprechend 
angepasst 

- 



2021 Plan Langwiesen IV Cleebronn – Artenschutzfachbeitrag 

48 Arbeitsgruppe für Tierökologie und Planung, Filderstadt 

Betroffene Art/ 
Artengruppe 

Betroffenheit Maßnahmentyp Bez. Beschreibung Zeitplan Monitoring 

nahmen der Zaberrenaturierung. In jenem Rahmen 
sind auch sonstige Beeinträchtigungen jeder Art zu 
vermeiden und insoweit sowohl das Bachbett in betr. 
Abschnitten von Habitat- und Verdachtsbäumen zu 
erhalten als auch Vorpflanzungen oder beschattende 
Sukzession dieser Bäume zu vermeiden. 

 mögliche Betroffenheit durch 
Licht (Anlockwirkung und 
Mortalitätsrisiken) 

Insektenschonende Be-
leuchtung, weitestmögliche 
Abschirmung von Licht-
quellen gegenüber der 
Zaberaue und dem Korri-
dor des Fürtlesbachs 

M/V8 Differenzierung nach unvermeidbaren Nutzungsan-
sprüchen der Firma und fachlichen Erfordernissen 
und Empfehlungen noch vorzunehmen. 

wurde in der 
Planung bereits 
berücksichtigt 

- 

 mögliche Betroffenheit durch 
die geplante Zaberrenaturie-
rung, v. a. hinsichtlich Beschat-
tung und Veränderung der 
Standortverhältnisse im Be-
reich der Brut- und Verdachts-
bäume durch Verfüllung des 
Bachbetts 

Vermeidung einer stärke-
ren Beschattung von Brut- 
und Verdachtsbäumen des 
Eremits und Vermeidung 
von Eingriffen in das 
vorhandene Gewässerbett 
in Abschnitten mit Brut- 
und Verdachtsbäumen 

M/V9 Einhaltung von Mindestabständen des neuen Gewäs-
serverlaufs zu Abschnitten mit Brut- und Verdachts-
bäumen um eine stärkere Beschattung durch bachbe-
gleitende Gehölze zu vermeiden. In entsprechenden 
Abschnitten zudem vorzugsweise Entwicklung von 
Kopfweiden, die regelmäßig gepflegt werden müssen 
(Kappungshöhe ca. 3-3,5 m). Rückname oder Ver-
zicht auf angrenzende Auwaldentwicklung. Stattdes-
sen Entwicklung von Auewiesen und feuchten Hoch-
staudenfluren.  

in der Planung 
bereits berück-
sichtigt 

- (aber Kon-
trolle im Rah-
men der ökolo-
gischen Fach-
baubegleitung) 

Fledermäuse bei möglicher Betroffenheit 
von Einzelquartieren im Be-
reich des Fürtlesbach und der 
Zaber. 

Anbringung von Ersatz-
quartieren 

CEF6 An den (sicher) verbleibenden Bäumen im Zaberbe-
gleitgehölz sind insgesamt 6 Fledermausrundkästen 
(z. B. Schwegler 2 F) in ca. 3,5 bis 4 m Höhe anzu-
bringen. 

Wintermonate 
2021/22 

Aufhängen der 
Kästen unter 
Beteiligung der 
ökologischen 
Fachbaubeglei-
tung  
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Eine Übersicht zur Lage der in Tab. 1 aufgeführten Maßnahmen gibt Abb. 9.  

Demnach ist ein Teil der aufgeführten Maßnahmen planintern realisierbar, d. h. 
innerhalb des Geltungsbereichs der Bebauungsplans „Langwiesen IV“. Hierzu 
zählen insbesondere Maßnahmen für die Zauneidechse, für den Eremit sowie 
Vermeidungs-/Minderungsmaßnahmen für die Wechselkröte und ein (kleiner) 
Teil der vorgezogenen durchzuführenden Maßnahmen für Offenlandbrüter (v. a. 
Goldammer). Für die übrigen, nach derzeitigem Bearbeitungsstand erforderlichen 
Funktionen sind planexterne Maßnahmen erforderlich (für Brutvögel, Wechsel-
kröte, Nachtkerzenschwärmer sowie Großen Feuerfalter).  

 

Abb. 9 Übersicht zur Lage der Artenschutz-Maßnahmen. [Abbildungsgrundla-
ge: Geobasisdaten © Landesamt für Geoinformation und Landentwick-
lung Baden-Württemberg www.lgl-bw.de Az.: 2851.9-1/19 Geofachdaten 
© Landesverwaltung Baden-Württemberg]. 

Einzelnen Maßnahmen kommt eine Mehrfachfunktion zu. Zu nennen sind hier 
insbesondere solche, die auf den Flurstücken 1360 und 7010 realisiert sind oder 
eine solche hier vorgesehen ist. Neben den bereits umgesetzten Gewässeranlagen 
für die Wechselkröte (Maßnahme FCS1) sind dies Maßnahmen für Nachtkerzen-
schwärmer und Großem Feuerfalter. Die vorgesehenen Brachestrukturen dienen 
ferner auch weiteren Brutvogelarten des Offenlands (z. B. Bluthänfling, Goldam-
mer, nicht jedoch Feldlerche und Schafstelze) als Nahrungsflächen und ggf. auch 
als Brutplatz.  

Mit Ausnahme der Wechselkröte ist die o. g. Mehrfachfunktion auch für das 
Grundstücke 1618im Gewann Gabeläcker zu unterstellen. 
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Für drei Maßnahmen werden im Folgenden zur besseren Sichtbarkeit noch hö-
hermaßstäbliche Abbildungen dargestellt: 

• Abb. 10: FCS1: Lage der angelegten Wechselkröten-Laichgewässer 

• Abb. 11: M/V5, M/V6, CEF3: Lage der in Umsetzung befindlichen Maßnah-
men für die Zauneidechse. 

• Abb. 12: M/V7: Verlegung der Einleitungsstelle für Oberflächenwasser aus 
dem Werksgelände 
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Abb. 10 Lage der beiden weitgehend fertiggestellten Wechselkrötenlaich-
gewässer [Abbildungsgrundlage: Geobasisdaten © Landesamt für 
Geoinformation und Landentwicklung Baden-Württemberg www.lgl-
bw.de Az.: 2851.9-1/19 Geofachdaten © Landesverwaltung Baden-
Württemberg]. 
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Abb. 11 Übersicht der im Bereich der beiden geplanten Brückenzufahrten und 
der geplanten Renaturierungsabschnitte am Fürtlesbach erforderlichen 
Zauneidechsen-Maßnahmen [Abbildungsgrundlage: Geobasisdaten © 
Landesamt für Geoinformation und Landentwicklung Baden-
Württemberg www.lgl-bw.de Az.: 2851.9-1/19 Geofachdaten © Landes-
verwaltung Baden-Württemberg]. 
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Abb. 12 Erforderliche Verlegung der Einleitungsstelle von Oberflächenwasser in 
die Zaber. [Abbildungsgrundlage: Geobasisdaten © Landesamt für 
Geoinformation und Landentwicklung Baden-Württemberg www.lgl-
bw.de Az.: 2851.9-1/19 Geofachdaten © Landesverwaltung Baden-
Württemberg]. 

Durch die nach derzeitigem Stand geplante Einleitung von Oberflächenwasser in 
die Zaber wäre der einzige im Geltungsbereich nachgewiesene Brutbaum des 
Eremiten direkt (oder zumindest mittelbar) betroffen. Aufgrund der hohen Bedeu-
tung des Brutbaums für den langfristigen Bestand der Art ist eine Verlegung der 
bisher geplanten Einleitungsstelle zwingend erforderlich.  

 

7.2 Hinweise zur Gebäudeplanung mit Glas 

Entsprechend der aktuellen Diskussionen zum Vogelschlag an Glasflächen, des-
sen Umfang nach neuesten Erkenntnissen allein in Deutschland jährlich 100-115 
Millionen toter Vögel beträgt (LÄNDERARBEITSGEMEINSCHAFT DER VOGEL-

SCHUTZWARTEN 2017), und den Überschneidungen dieses Aspekts mit den pla-
nungsrechtlichen Regelungen, gilt es sicherzustellen, dass durch die zukünftigen 
Glasflächen der geplanten Bebauungen kein signifikant erhöhtes Mortalitätsrisiko 
für Vogelindividuen entsteht. Entsprechend des Gebots zur Konfliktbewältigung 
nach § 9 BauGB Abs. 1 Nr. 20 sind die Lösungen hierzu im Rahmen der Konflikt-
lösungsmöglichkeiten des Bauplanungsrechts abzuhandeln. In diesem Rahmen 
wären zudem die bestmöglichen Maßnahmen und nicht nur solche zur Unter-
schreitung des Signifikanzniveaus der Mortalität vorzusehen (HUGGINS & SCHLA-

CKE 2019). 
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Nach RUDOLPH (mdl.16) ist ein signifikant erhöhtes Kollisionsrisiko für alle 
Wohngebäude (bei angenommener Fassadenlänge von 50 m) mit einem Vogel-
schlag von >3 verunglückten Vögeln pro Jahr zu unterstellen, bei sonstigen Ge-
bäuden mit >5 Kollisionen pro Jahr17. Zudem kann nach RUDOLPH (mdl.) nur für 
Glasflächen <1,5 m2 regelhaft ein nicht signifikant erhöhtes Kollisionsrisiko an-
genommen werden. 

Grundsätzlich sollten somit Maßnahmen zur Vogelschlagvermeidung bzw. -
minderung orientiert an folgenden Aspekten für Vorhaben festgesetzt werden: 

• Vermeidung großer Glasflächen,  

• Vermeidung frei stehender Glasflächen wie z. B. gläserner Balkonbrüstungen 
und Lärm- oder Windschutzwände. 

• Sichtbarmachung zwingend erforderlicher großer Glasflächen entsprechend der 
nach RÖSSLER & DOPPLER (2014) sowie SCHMID et al. (2012) als geeignet ein-
gestuften Maßnahmen. 

• Vermeidung von Eckverglasungen, Tunneln (Durchsichten durch Gebäude) 
oder sonstigen Risikoelementen entsprechend SCHMID et al. (2012). 

• Einsatz von Glas mit geringem Außenreflexionsgrad (<15%). 

Ob im vorliegenden Fall  

 

 

8 Hinweise zum Renaturierungsvorhaben in der 
Zaberaue 

Zunächst wird auf die Untersuchungen hingewiesen, die nach BRÄUNICKE (2021) 
für die abschließende Beurteilung und Planung der Renaturierung erforderlich 
sind. Diese sind zwischenzeitlich beauftragt und begonnen. Sie werden im Verlauf 
des Jahres 2021 durchgeführt. 

Im Rahmen des gegenständlichen B-Plans werden Renaturierungsmaßnahmen in 
der Zaberaue als Kompensationsmaßnahmen eingesetzt. Zugleich liegt für die 
Renaturierung aber noch keine Detailplanung und auch keine wasserrechtliche 
Genehmigung vor; dies wird erst im Nachgang zum B-Planverfahren konkretisiert 
und vorab der erreichbare Kompensationswert überschlägig ermittelt. 

Um sicherzustellen, dass es im Rahmen der Renaturierungsmaßnahmen in der 
Zaberaue nicht zu artenschutzrechtlichen Konflikten bzw, der Berührung von 
Verbotstatbeständen kommen kann, sind einerseits die oben angeführten Untersu-
chungen erforderlich. 

                                                 
16  RUDOLPH, B.-U.: Vortrag mit dem Thema „Todesfalle Glas – Vogelschlag und wie er vermie-

den werden kann“ beim Zukunftsforum Naturschutz 2018 des Landesnaturschutzverbands Ba-
den-Württemberg e. V. am 10.11.2018. 

17  Das geplante Gebäude hat eine laufende Fassadenlänge von mind. ca. 100 m. 
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Andererseits ist festzuschreiben, dass die Ergebnisse dieser Untersuchungen zu-
sammen mit den bereits vorliegenden Daten für die Detailplanung jener Maßnah-
men herangezogen und so berücksichtigt werden, dass ein Eintritt von Verbots-
sachverhalten vermieden wird. D. h., die Planung ist entsprechend anzupassen und 
ggf. sind Vermeidungsmaßnahmen im Vorfeld und während der Baudurchführung 
vorzusehen, ebenso wie funktionserhaltende Maßnahmen bei der Insnaspruch-
nahme von Fortpflanzungs- und Ruhestätten, soweit erforderlich. Die fachlich-
rechtlich zwingenden Vorgaben für solche Maßnahmen sind einznhalten und im 
Rahmen einer Gesamtbilanzierung ist eine zeitliche Konstanz der Vorkommen 
entsprechend geschützter Arten einschließlich ihrer Lebensstätten und ein dauer-
haft mindestens der Situation vor der geplanten Renaturierung entsprechender 
Lebensstätten- und Artbestand nachzuweisen.18 

Insoweit ist für die geplante Zaberrenaturierung dann als Bestandteil des wasser-
rechtlichen Verfahrens ein eigenständiger Artenschutzfachbeitrag vorzulegen, der 
diese Aspekte berücksichtigt. Verbotstatbestände müssen (und können nach prog-
nostischer Bewertung) zwingend vermieden werden, da ansonsten aufgrund der 
funktionalen Verknüpfung mit dem gegenständlichen B-Plan dieser bereits die 
Ausnahmevoraussetzungen hätte abprüfen müssen. 

 

 

 

 

  

                                                 
18  Zuzüglich ggf. im Einflussbereich liegender funktionserhaltender Maßnahmen für den B-Plan 

im engeren Sinn. 
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9 Fazit 

Die artenschutzfachliche Beurteilung führt nach aktuellem Stand, vor dem Hinter-
grund der artenschutzrechtlichen Bestimmungen des BNatSchG, gutachterlicher-
seits für den B-Plan „Langwiesen IV“ im Wesentlichen zu den folgenden Ergeb-
nissen: 

• Im Gebiet bestehen wesentliche Konflikte mit dem europarechtlich be-
gründeten Artenschutz. 

• In besonderem Maße betroffen ist die Wechselkröte, für die teils Ber-
gungs- und Umsiedlungsmaßnahmen sowie die Bereitstellung neuer 
Laichgewässer auf gebietsexternen Flächen notwendig und bereits in Um-
setzung befindlich bzw. umgesetzt sind. 

• Bei den europäischen Vogelarten besteht Maßnahmenbedarf v. a. für Of-
fenlandbrüter, der vor allem über plangebietsexterne Flächen gelöst wer-
den kann.  

• Bei Fledermäusen besteht geringfügiger Maßnahmenbedarf in Form künst-
licher Quartiere. Für diese und weitere Arten/Artengruppen haben zudem 
bestimmte Vermeidungs -und Minderungsmaßnahmen eine hohe Bedeu-
tung. 

• Bei der Zauneidechse ist eine Absammlung/Vergrämung von Individuen 
aus dem Baufeld in zuvor hergestellte Maßnahmenflächen erforderlich. 

• Großer Feuerfalter und Nachtkerzenschwärmer benötigen spezifische 
funktionserhaltende Maßnahmen. 

• Der im Gebiet nachgewiesene Eremit ist durch konsequente Vermeidung 
in seinem Bestand und in seinen Entwicklungsmöglichkeiten zu sichern. 

Bestandteil der Beurteilung ist der Bericht zu den Ergebnissen der Habitatpotenzi-
alanalyse von BRÄUNICKE (2021) für geplante Renaturierungsbereiche. Für jene 
müssen die Hinweise in Kap. 8 des vorliegenden Berichts zwingend berücksich-
tigt werden. 

Für die Maßnahmen ist eine Detailplanung erforderlich. Die Umsetzung der Maß-
nahmen sollte fachgutachterlich begleitet werden. 

Die abschließende Beurteilung ist der zuständigen Behörde vorbehalten. 
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1 Einleitung und Aufgabenstellung 

Der Zweckverband Wirtschaftsförderung Zabergäu im Landkreis Heilbronn plant 
die Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans „Langwiesen IV“. Das 
Plangebiet liegt westlich des bestehenden Industriegebiets „Langwiesen III“, im 
Erweiterungsgebiet der interkommunalen Gewerbeflächen „Langwiesen“. Die 
Flächen des Geltungsbereichs gehören überwiegend zur Gemeinde Cleebronn, in 
geringen Teilen (insbesondere Teile der Zaber) zur Gemeinde Güglingen, Ortsteil 
Frauenzimmern. Im Osten sind in das Plangebiet Flächen beidseitig entlang des 
Fürtlesbachs, der im Norden in die Zaber mündet, sowie die Zufahrten in das 
Plangebiet einbezogen. Westlich liegen landwirtschaftliche Flächen und das Be-
triebsgelände der „Weingärtner Cleebronn-Güglingen eG“ sowie zwei Hofstellen. 
Im Norden beinhaltet das Plangebiet Abschnitte der Zaber, während sich südlich 
die freie Feldflur anschließt.  

Der B-Plan soll lt. Begründung im Bereich des interkommunalen Gewerbe-
schwerpunkts „Langwiesen“ dem Neubau eines Werks inklusive funktional benö-
tigter Flächen (u. a. für Mitarbeiterparkplätze, Regenwasserrückhaltung u. a.) für 
einen um Zabergäu ansässigen Gewerbebetrieb (Gerüstbaubranche) dienen. Hier 
sind auf Ebene des Regional- und Flächennutzungsplans bereits Bauflächen dar-
gestellt, die eine Eignung für die Flächen- und Betriebsansprüche dieses Betriebs 
aufweisen und sich in verkehrsgünstiger Lage zu den bereits bestehenden Werken 
der Firma in Eibensbach und Güglingen befinden. 

Projekte sind vor ihrer Zulassung oder Durchführung auf ihre Verträglichkeit mit 
den Erhaltungszielen von Gebieten des europäischen Schutzgebietsnetzes Natura 
2000 zu überprüfen, wenn sie einzeln oder im Zusammenwirken mit anderen Pro-
jekten oder Plänen geeignet sind, ein jeweiliges Gebiet erheblich zu beeinträchti-
gen. 

In der Praxis wird hierzu ein zweistufiges Vorgehen vorgesehen, wobei der erste 
Schritt die so genannte FFH-Vorprüfung oder Vorprüfung einer FFH-
Verträglichkeit darstellt. Lässt sich hierbei die Möglichkeit einer erheblichen Be-
einträchtigung bereits ausschließen, so kann auf weitere Prüfschritte verzichtet 
werden. Andernfalls wäre im Anschluss eine Natura 2000-
Verträglichkeitsprüfung durchzuführen. 

Die FFH-Vorprüfung hat zur Aufgabe, die von einem Projekt ausgehenden Aus-
wirkungen auf Erhaltungsziele und Schutzzweck der ggf. betroffenen Natura 
2000-Gebiete überschlägig abzuschätzen, in der Regel auf Basis vorhandener Da-
ten und Bewertungsmaßstäbe, ggf. verbunden mit Gebietskenntnissen und Inau-
genscheinnahme vor Ort. Hierbei ist allerdings trotz lediglich überschlägiger Be-
urteilung/Wirkungsprognose der primäre Maßstab für das Ergebnis einer FFH-
Verträglichkeit ausschlaggebend: Es muss sich ausschließen lassen, dass von dem 
Projekt – auch im Zusammenwirken mit weiteren Projekten oder Plänen – erheb-
liche Beeinträchtigungen im o. g. Sinne ausgehen können. Ein solches Ergebnis 
ist nachvollziehbar darzulegen. 
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Potenziell vom gegenständlichen Projekt betroffen ist das FFH-Gebiet 6820-311 
„Heuchelberg und östlicher Kraichgau“, dessen nächstgelegene Teilfläche zum 
Rand des B-Plangebiets in einer Entfernung von knapp über 300 m beginnt. Als 
weiteres im Umfeld gelegenes FFH- und Vogelschutzgebiet ist der Stromberg zu 
benennen (Gebietsnummern 6919-441 VSG, 7018-341 FFH), der allerdings erst 
in einer Entfernung von rd. 2 km beginnt und auf den mögliche relevante Auswir-
kungen nicht erkennbar sind. Der Stromberg war daher nicht in eine Vorprüfung 
einzustellen.  

Mit dem vorliegenden Bericht wird eine aktuelle Vorprüfung der FFH-
Verträglichkeit vorgenommen. Er greift teilweise auf weitere, bereits vorliegende 
Unterlagen einschließlich des Formblatts zu einer FFH-Vorprüfung aus dem Jahr 
2019 zum Neubau eines Werksgebäudes mit integrierter Verzinkerei (s. Anlage 1) 
zurück. Diese wurden teils als Anlage zum vorliegenden Bericht aufgenommen. 

Der Bericht stellt die fachgutachterliche Ausarbeitung dar. Die abschließende Be-
urteilung ist der zuständigen Behörde vorbehalten. 
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2 Geltungsbereich und Untersuchungsraum 

Die nachfolgende Abbildung zeigt den Geltungsbereich des Bebauungsplans, den 
teils dort beinhalteten, aber deutlich darüber hinaus reichenden Raum einer ge-
planten Zaberrenaturierung (kompensatorisch für den B-Plan relevant) sowie 
Randbereiche des im Osten an den geplanten Renaturierungsbereich angrenzen-
den FFH-Gebiets „Heuchelberg und östlicher Kraichgau“ (6820-311). 

Von Süden kommend durchquert der Fürtlesbach, der dann im Norden in die 
Zaber mündet, das B-Plangebiet.  

 

Abb. 1 Übersicht zum B-Plangebiet, einer geplanten Zaberrenaturierung und 
des angrenzenden Randbereichs des FFH-Gebiets „Heuchelberg und 
östlicher Kraichgau“ [Abbildungsgrundlage: Geobasisdaten © Landes-
amt für Geoinformation und Landentwicklung Baden-Württemberg 
www.lgl-bw.de Az.: 2851.9-1/19 Geofachdaten © Landesverwaltung 
Baden-Württemberg]. 

Der geplante Renaturierungsbereich der Zaber ist insoweit auch außerhalb des 
Geltungsbereichs in die Beurteilung einzubeziehen, als dort Maßnahmen kompen-
satorischer oder funktionserhaltender Art für den B-Plan umgesetzt werden sollen. 
In diesem Fall ist zu klären, ob diese Maßnahmen selbst Belange des Natura 
2000-Gebietsschutzes berühren könnten und hierfür eine Beurteilung sowie ein 
konfliktlösender Ansatz darzustellen. 
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3 Rechtliche Regelungen zum Gebietsschutz Natu-
ra 2000 

Die Regelungen zum Gebietsschutz Natura 2000 finden sich in den §§ 31 bis 36 
BNatSchG. Die projektbezogen relevanten Abschnitte des § 34 sind nachfolgend 
zitiert: 

(1) Projekte sind vor ihrer Zulassung oder Durchführung auf ihre Verträglichkeit 
mit den Erhaltungszielen eines Natura 2000-Gebiets zu überprüfen, wenn sie ein-
zeln oder im Zusammenwirken mit anderen Projekten oder Plänen geeignet sind, 
das Gebiet erheblich zu beeinträchtigen, und nicht unmittelbar der Verwaltung des 
Gebiets dienen. Soweit ein Natura 2000-Gebiet ein geschützter Teil von Natur 
und Landschaft im Sinne des § 20 Absatz 2 ist, ergeben sich die Maßstäbe für die 
Verträglichkeit aus dem Schutzzweck und den dazu erlassenen Vorschriften, 
wenn hierbei die jeweiligen Erhaltungsziele bereits berücksichtigt wurden. Der 
Projektträger hat die zur Prüfung der Verträglichkeit sowie der Voraussetzungen 
nach den Absätzen 3 bis 5 erforderlichen Unterlagen vorzulegen. 

(2) Ergibt die Prüfung der Verträglichkeit, dass das Projekt zu erheblichen Beein-
trächtigungen des Gebiets in seinen für die Erhaltungsziele oder den Schutzzweck 
maßgeblichen Bestandteilen führen kann, ist es unzulässig. 

(3) Abweichend von Absatz 2 darf ein Projekt nur zugelassen oder durchgeführt 
werden, soweit es  

1. aus zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses, ein-
schließlich solcher sozialer oder wirtschaftlicher Art, notwendig ist und 

2. zumutbare Alternativen, den mit dem Projekt verfolgten Zweck an anderer Stel-
le ohne oder mit geringeren Beeinträchtigungen zu erreichen, nicht gegeben sind. 

(4) Können von dem Projekt im Gebiet vorkommende prioritäre natürliche Le-
bensraumtypen oder prioritäre Arten betroffen werden, können als zwingende 
Gründe des überwiegenden öffentlichen Interesses nur solche im Zusammenhang 
mit der Gesundheit des Menschen, der öffentlichen Sicherheit, einschließlich der 
Verteidigung und des Schutzes der Zivilbevölkerung, oder den maßgeblich güns-
tigen Auswirkungen des Projekts auf die Umwelt geltend gemacht werden. Sons-
tige Gründe im Sinne des Absatzes 3 Nummer 1 können nur berücksichtigt wer-
den, wenn die zuständige Behörde zuvor über das Bundesministerium für Um-
welt, Naturschutz und Reaktorsicherheit eine Stellungnahme der Kommission 
eingeholt hat. 

(5) Soll ein Projekt nach Absatz 3, auch in Verbindung mit Absatz 4, zugelassen 
oder durchgeführt werden, sind die zur Sicherung des Zusammenhangs des Netzes 
„Natura 2000“ notwendigen Maßnahmen vorzusehen. Die zuständige Behörde 
unterrichtet die Kommission über das Bundesministerium für Umwelt, Natur-
schutz und Reaktorsicherheit über die getroffenen Maßnahmen 

[Abs. 6 - 8 hier nicht wiedergegeben] 
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4 Projekt und potenzielle Wirkfaktoren 

Das Projekt beinhaltet den vorhabenbezogenen Bebauungsplan Langwiesen IV 
mit beabsichtigtem Bau und Betrieb eines Werks inklusive funktional benötigter 
Flächen (u. a. für Mitarbeiterparkplätze, Regenwasserrückhaltung u. a.) für einen 
im Zabergäu ansässigen Gewerbebetrieb (Gerüstbaubranche), s. Kap. 1 und Abb. 
1. Details können den Planungsunterlagen entnommen werden. 

Da Natura 2000-Gebiete nicht direkt betroffen werden, sind weder dauerhafte 
noch vorübergehende Flächenverluste innerhalb der Gebietskulisse zu erwarten. 
Allerdings sind weitere Wirkungen zu berücksichtigen, die mehreren Wirkfak-
torgruppen zugeordnet werden können. Deren Ausprägung und Relevanz ist vor 
dem Hintergrund ggf. betroffener Arten und Lebensraumtypen, die von den 
Schutz- und Erhaltungszielen der Natura 2000-Gebiete umfasst werden, zu bewer-
ten. 

Die Tab. 1 (s. u.) gibt eine Übersicht zu in Vorhaben (verschiedene Vorhabenty-
pen übergreifend, nicht auf Straßen beschränkt) möglicherweise relevanten Wirk-
faktoren mit einer Einstufung ihrer Relevanz im konkreten vorliegenden Fall. 
Diese Wirkfaktoren können bau-, anlage- oder betriebsbedingt sein; insofern dies 
von Relevanz ist, wird an späterer Stelle darauf eingegangen. 

Auf die in Tab. 1 mit  bzw.  markierten Wirkfaktoren wird in Kap. 5 näher 
eingegangen; die entsprechenden Zeilen sind grau unterlegt. Auf Faktoren, die 
offensichtlich nicht auftreten oder bei denen – zumindest erhebliche – Beeinträch-
tigungen offensichtlich ohne nähere Kommentierung ausgeschlossen werden kön-
nen (- und /-), wird in den Textpassagen des Kap. 5 nicht näher eingegangen. 

Zu letzteren Faktoren gehören aufgrund der Entfernung zum Rand des FFH-
Gebiets (> 250 m zum nächstgelegenen Teilgebiet), der auszuschließenden Be-
troffenheit potenziell besonders sensibler und zugleich für betroffene Lebens-
raumtypen charakteristischer Arten oder selbst schutzgegenständlicher Arten (s. 
Kap. 5) sowie der dort bereits im näheren Umfeld befindlichen Störquellen im 
vorliegenden Fall auch akustische Reize (Schall) sowie sonstige optische Reizaus-
löser (ohne Licht). 

Zur Frage stofflicher Einträge über den Luftpfad mit Ausnahme von Stickstoff-
verbindungen wird auf den Bericht zur Immissionsprognose zum Neubau der 
Verzinkerei Layher (INGENIEURBÜRO LOHMEYER 2019) hingewiesen. Lediglich zu 
letzteren erfolgt noch eine kurze Kommentierung unter Heranziehung einer neuen 
Unterlage. Ansonsten wird auf die Frage der Relevanz von Salzeinträgen über den 
Wasserpfad (Zaber) sowie das Thema potenzieller Lichtauswirkungen eingegan-
gen. Die Vermeidung bau- oder betriebsbedingt potenziell erheblicher Schweb-
stofffrachten oder sonstiger chemisch-physikalischer bzw. hydrologischer Para-
meter in der Zaber wird im vorliegenden Fall im Rahmen der Einhaltung anderer 
umweltrechtlicher Vorgaben vorausgesetzt. Hinweise auf sonstige potenziell rele-
vante Wirkfaktoren liegen nicht vor.  

Für die geplante Renaturierung der Zaber ist sicherzustellen, dass in deren Zuge 
keine Beeinträchtigungen des Gebiets auftreten. Dass dies erreichbar ist, wird 
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unterstellt (s. auch separat vorliegender Artenschutzfachbeitrag). Die Renaturie-
rungsplanung ist einer eigenen FFH-Vorprüfung oder ggf. -prüfung zu unterzie-
hen. 

Tab. 1 Übersicht zu Wirkfaktoren und deren Relevanz im vorliegenden Fall. 
Wirkfaktorgruppen und Wirkfaktoren aus Lambrecht et al. (2004). 

Wirkfaktorgruppen Wirkfaktoren Relevanz 

1 Direkter Flächenentzug 1-1 Überbauung/Versiegelung - 

2 Veränderung der Habitat-
struktur/Nutzung 

2-1 Direkte Veränderung von Vegetations-/Biotopstrukturen - 

2-2 Verlust/Änderung charakteristischer Dynamik - 

2-3 Intensivierung der land-, forst- oder fischereiwirtschaftlichen Nut-
zung 

- 

2-4 Kurzzeitige Aufgabe habitatprägender Nutzung/Pflege - 

2-5 (Länger) andauernde Aufgabe habitatprägender Nutzung/Pflege - 

3 Veränderung abiotischer 
Standortfaktoren 

3-1 Veränderung des Bodens bzw. Untergrundes - 

3-2 Veränderung der morphologischen Verhältnisse - 

3-3 Veränderung der hydrologischen/hydrodynamischen Verhältnisse /- 
3-4 Veränderung der hydrochemischen Verhältnisse (Beschaffenheit) /- 
3-5 Veränderung der Temperaturverhältnisse - 

3-6 Veränderung anderer standort-, vor allem klimarelevanter Fakto-
ren (z. B. Belichtung, Verschattung)  

- 

4 Barriere- oder Fallen-
wirkung/Individuenverlust 

4-1 Baubedingte Barriere- oder Fallenwirkung/Individuenverlust - 

4-2 Anlagebedingte Barriere- oder Fallenwirkung/Individuenverlust - 

4-3 Betriebsbedingte Barriere- oder Fallenwirkung/Individuenverlust - 

5 Nichtstoffliche Einwirkun-
gen 

5-1 Akustische Reize (Schall) /- 
5-2 Bewegung/Optische Reizauslöser (Sichtbarkeit, ohne Licht) /- 
5-3 Licht (auch: Anlockung)  

5-4 Erschütterungen/Vibrationen - 

5-5 Mechanische Einwirkung (z. B. Tritt, Luftverwirbelung, Wellen-
schlag) 

- 

6 Stoffliche Einwirkungen 6-1 Stickstoff- u. Phosphatverbindungen/Nährstoffeintrag  

6-2 Organische Verbindungen /- 
6-3 Schwermetalle /- 
6-4 Sonstige durch Verbrennungs- u. Produktionsprozesse entstehen-
de Schadstoffe 

/- 

6-5 Salz  

6-6 Depositionen mit strukturellen Auswirkungen (Staub/Schwebstoffe 
u. Sedimente) 

/- 

6-7 Olfaktorische Reize (Duftstoffe, auch: Anlockung) - 

6-8 Arzneimittelrückstände u. endokrin wirkende Stoffe - 

6-9 Sonstige Stoffe - 

7 Strahlung 7-1 Nichtionisierende Strahlung/Elektromagnetische Felder - 
7-2 Ionisierende/Radioaktive Strahlung - 

8 Gezielte Beeinflussung von 
Arten und Organismen 

8-1 Management gebietsheimischer Arten - 

8-2 Förderung/Ausbreitung gebietsfremder Arten - 

8-3 Bekämpfung von Organismen (Pestizide u. a.) - 

8-4 Freisetzung gentechnisch neuer bzw. veränderter Organismen - 

9 Sonstiges 9-1 Sonstiges . 

Erläuterungen zur Spalte Relevanz:  Beeinträchtigungen durch Vermeidungs-/ Minderungs-
maßnahmen sicher auf ein unerhebliches Maß zu senken/gesenkt,  Beeinträchtigungen allenfalls 
in geringem, unerheblichen Ausmaß gegeben oder keine Beeinträchtigung, – Wirkfaktor im Pro-
jekt bzw. projektbedingt nicht auftretend. 
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5 Schutzgebiet, Schutzobjekte und potenzielle Be-
troffenheit 

Für das FFH-Gebiet 6820-311 „Heuchelberg und östlicher Kraichgau“ liegt ein 
Managementplan vor (REGIERUNGSPRÄSIDIUM STUTTGART 2014).  

Von den für das Gebiet lt. Datenauswertebogen des Landes gemeldeten 12 Arten 

des Anhangs II der FFH-Richtlinie sind lediglich 4 Arten (Eremit, Groppe, 
Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling, Großer Feuerfalter) im nächst gelegenen 
und potenziell von Vorhabenwirkungen erfassten Teilgebiet (östlich bzw. nordöst-
lich des B-Plangebiets gelegen) lt. Ergebnissen der Erfassungen zum Manage-
mentplan vertreten. Bei einer weiteren Art, der Spanischen Fahne, ist nach fach-
gutachterlicher Einschätzung ein Vorkommen zudem möglich bis ggf. zumindest 
in Einzeljahren wahrscheinlich. 

An Lebensraumtypen des Anhangs I der FFH-Richtlinie sind im nächst gele-
genen und potenziell von Vorhabenwirkungen erfassten Teilgebiet lt. Ergebnissen 
der Erfassungen zum Managementplan drei vertreten, und zwar Magere Flach-
landmähwiese (LRT 6510), Auenwälder mit Erle, Esche, Weide (LRT 91E0*) 
sowie Feuchte Hochstaudenfluren (LRT 6430), der zuletzt genannte Typ nur in 
großer Entfernung zum gegenständlichen B-Plangebiet nordöstlich Botenheim. 

Neben den Lebensstätten von schutzgegenständlichen Arten und kartierten Le-
bensraumtypen sind auch Erhaltungs- und Entwicklungsflächen relevant. Sol-
che sind insbesondere für den LRT 6510 innerhalb des nächstgelegenen Teilge-
biets im Managementplan ausgewiesen (kartographische Darstellungen und weite-
re Details s. dort; auch zu Erhaltungszielen sowie Maßnahmen s. dort). 

Für die potenzielle Betroffenheit weiterer Teilgebiete oder weiterer Arten und 
Lebensraumtypen, die erst in anderen Teilgebieten vertreten sind, liegen keine 
Anhaltspunkte vor. 

Zu den in Tab. 1 des Kap. 4 markierten Wirkfaktoren/Wirkfaktorgruppen, zu de-
nen weitere Erläuterungen gegeben werden sollen: 

 

Licht, auch: Anlockung (Wirkfaktor 5-3) 

Sowohl für schutzgegenständliche, zumindest teilweise nachtaktive Arten (hier 
Eremit, Spanische Fahne, s. o.) wie auch für potenziell charakteristische Arten der 
im FFH-Gebiet geschützte Lebensraumtypen stellt sich die Frage nach einer mög-
lichen Auswirkung von Licht. Dies betrifft insbesondere nachtaktive Arten der 
Insektenfauna wie etwa Nachtfalter oder bestimmte holzbewohnende Käferarten, 
daneben auch z. B. Fledermäuse. Beleuchtungsanlagen können Individuen nacht-
aktiver Arten aus Lebensräumen des Umfelds anlocken sowie u. a. Aktivitätsmus-
ter von Arten stören und bei bestimmten Artengruppen zu verringerter Reproduk-
tion bzw. erhöhten Mortalitätsrisiken führen (Übersicht zu Wirkungen und recht-
licher Bewertung bei HUGGINS & SCHLACKE 2019).  
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Das gegenständliche B-Plangebiet liegt in einer Mindestentfernung von rd. 300 m 
(nächstgelegener Grenzbereich) zum FFH-Gebiet, wobei mit Beleuchtungsanla-
gen erst in etwas weiterer Entfernung innerhalb des Gebiets zu rechnen ist. Unab-
hängig vom konkret vorgesehenen Einsatz an Lampen und Leuchtmitteln kann für 
eine Beurteilung der Konflikthöhe hilfsweise auf die Tabelle bei TRAUTNER 

(2009) zurückgegriffen werden (Tab. 2).1 Demnach wäre die Wirkintensität als 
gering und eine Anlockwirkung als i. d. R. auf migrierende/dispergierende Indivi-
duen beschränkt anzusehen („weiteres Umfeld“). Hieraus ist im vorliegenden Fall 
keine Beeinträchtigung des Erhaltungszustandes lokaler Populationen mehr und 
insoweit keine erhebliche Beeinträchtigung im Natura 2000-Kontext zu erwarten. 
Dies gilt auch für den Eremiten in Bezug auf dessen Bestände im Natura 2000-
Gebiet. Dennoch sollten unter allgemeinen Schutzaspekten - auch bezüglich der 
näher gelegenen Auegehölze und Fließgewässer von Zaber und Fürtlesbach - 
Maßnahmen einer umweltschonenden Beleuchtung ergriffen werden (s. auch den 
separat vorliegender Artenschutzfachbeitrag). 

Tab. 2 Relevante Anlockdistanzen nachtaktiver Insekten durch Lichtquellen 
(leicht verändert aus TRAUTNER 2009). 

Zone Radius Bezeichnung maximale Wirkintensität 

1 0-25 m Leuchtquellenstandort 
und Nahbereich 

sehr hoch 

sehr starke Anlockwirkung und/oder Störung von Indivi-
duen im dortigen Habitat 

2 25 - 100 m näheres Umfeld hoch 

i. d. R. noch starke bis mäßige Anlockwirkung auf Indivi-
duen im nahe gelegenen Habitat 

3 100 - 250 m mittleres Umfeld mittel 

Anlockwirkung auf Individuen im nahe gelegenen Habitat 
noch in begrenztem Maß zu erwarten, Beeinträchtigung 
des Erhaltungszustandes lokaler Populationen sensibler 
Arten wahrscheinlich bzw. möglich 

4 250 - 500 m weiteres Umfeld gering 

Anlockwirkung i. d. R. auf migrierende/dispergierende 
Individuen beschränkt; i. d. R. keine Beeinträchtigung des 
Erhaltungszustandes lokaler Populationen mehr zu erwar-
ten. 

5 > 500 m Fernbereich sehr gering 

Anlockwirkung auf migrierende/dispergierende Individu-
en beschränkt 

  

                                                 
1  Es ist auf den lediglich orientierenden Charakter jener Tabelle und ihr Alter hinzuweisen. Zwi-

schenzeitlich ist eher die Tendenz zu einer kritischeren Bewertung zu erkennen und zudem ist 
zu berücksichtigen, dass speziell bezüglich Aussagen zur möglichen Beeinträchtigung von Na-
tura 2000-Gebieten (auch über den Weg der Beeinträchtigung charakteristischer Arten und 
damit mittelbar von Lebensraumtypen) eine hohe Aussagesicherheit erwartet wird. Eine ver-
gleichbare neuere Grundlage liegt jedoch nicht vor. Zudem liegt die Distanz klar in einer unkri-
tischen Klasse.  
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Stickstoff- /Nährstoffeintrag (Wirkfaktor 6-1) 

Nährstoffeinträge (und hier primär Stickstoffverbindungen) können bereits bei 
relativ niedriger Belastungsrate mittel- bis langfristig zu negativen Veränderungen 
von Lebensräumen und Arthabitaten führen, insbesondere – aber nicht ausschließ-
lich – in von Natur aus besonders nährstoffarmen Vegetationsbeständen. Als 
maßgebliche Kenngröße zur Bestimmung der Stickstoffempfindlichkeit natürli-
cher und naturnaher Lebensräume, darunter auch derjenigen des Anhangs I der 
FFH-Richtlinie, haben sich die so genannten „Critical Loads“ für eutrophierende 
Stickstoffeinträge etabliert.  

Für die Anwendung im Bereich der FFH-Vorprüfung und FFH-
Verträglichkeitsprüfung wurden zwischenzeitlich Arbeitshilfen und Leitfäden 
entwickelt. Eine zentrale Rolle spielte hierbei das Forschungsvorhaben der Bun-
desanstalt für Straßenwesen zur Untersuchung und Bewertung von straßenver-
kehrsbedingten Nährstoffeinträgen in empfindliche Biotope, dessen Bericht 2013 
veröffentlicht wurde (BALLA et al. 2013). Inzwischen hat eine Ad-hoc-AG der 
Bund-/Länder-Arbeitsgemeinschaft Immissionsschutz (LAI) und der Bund-
/Länder-Arbeitsgemeinschaft Naturschutz (LANA) einen „Stickstoffleitfaden für 
BImSchG Anlagen“ im Auftrag der Umweltministerkonferenz erstellt (2019). 

Im Rahmen der Vorprüfung kann nach derzeitigem Stand bei der Beurteilung in 
einem ersten Schritt auf die folgende Frage abgestellt werden: 

• Ist ein Lebensraumtyp des Anhangs I der FFH-Richtlinie innerhalb der Natura 
2000-Gebietskulisse (FFH) betroffen von einer vorhabenbedingten Zusatzbe-
lastung (Deposition) > 0,3 kg N ha-1a-1 (Abschneidekriterium), ggf. auch die 
Lebensstätte einer besonders empfindlichen Art? 

Wenn dies verneint werden kann, so ist die Möglichkeit einer erheblichen Beein-
trächtigung nach dem genannten Bericht regelmäßig auszuschließen, da die „zu-
sätzliche Menge an vorhabenbedingten Stickstoffeinträgen […] bis zu dieser 
Schwelle weder durch Messungen empirisch nachweisbar noch wirkungsseitig 
relevant und damit nach den Maßstäben der praktischen Vernunft und der Ver-
hältnismäßigkeit irrelevant [ist]. Das Abschneidekriterium soll für jedes einzelne 
Vorhaben gelten.“ [Auszug aus der Kurzfassung des Berichts von BALLA et al. 
2013].  

Wird das o. g. Abschneidekriterium überschritten, so ist für die Frage einer erheb-
lichen Beeinträchtigung daraufhin zu prüfen, ob eine Bagatellschwelle von 3 % 
des Critical Loads de jeweiligen Lebensraumtyps noch eingehalten oder ggf. 
überschritten wird und im Rahmen einer vertieften Prüfung auch die beeinträch-
tigte Fläche zu bilanzieren und ggf. im Detail zu bewerten.  

Die Vorbelastung im Raum liegt bei 10-15 kg N ha-1 a-1 für Wiesen und Weiden 
sowie seminatürliche Vegetation (ohne Wälder).2 Die Critical Loads für Magere 
Flachlandmähwiesen werden im Bereich von 12-43 kg N ha-1 a-1 eingeordnet, die-

                                                 
2  Stickstoff-Hintergrunddeposition 2012-2016 nach Umweltdaten und -karten online der LUBW. 
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jenigen für Auwald bei 6-28 kg N ha-1 a-1, für Feuchte Hochstaudenfluren bei 11-
77 kg N ha-1 a-1. 

Nach der vorliegenden Immissionsprognose für die geplante Verzinkerei der Fa. 
Layher (FA. LOHMEYER 2019) werden die Bagatellmassenströme nach TA Luft 
(2002) für Stickstoffoxide emissionsseitig eingehalten und es wurde daher keine 
Ausbreitungsrechnung vorgenommen. Verkehrliche Zusatzbelastungen sind dort 
nicht bewertet, sollten sich aber auf den Nahbereich der bestehenden Straßen be-
schränken. Seitens der FA. LOHMEYER wurde im Mai 2021 die Stickstoffdepositi-
on für das Vorhaben Layher im Rahmen einer überschlägigen Auswertung ergän-
zend geprüft. Die Ergebnisdarstellung ist als Anlage 2 im vorliegenden Bericht 
enthalten. Im Ergebnis wird das eingangs bereits genannte Abschneidekriterium 
am Rand des nächstgelegenen FFH-Teilgebiets mit einem Wert von 0,28 0,3 kg N 
ha-1a-1 bereits unterschritten. Insofern ist keine weitergehende Prüfung erforder-
lich. 

 

Salz (Wirkfaktor 6-5) 

Die Öberflächengewässerverordnung (OGewV) führt in Bezug auf Chlorid in Bä-
chen und Flüssen der Typen 6_K und 9.1_K (karbonatreiche Fließgewässer der 
Mittelgebirge bestimmter Subtypen, im Bezugsraum Übergang der beiden o. g. 
Typen nach der Zuordnung des Landes3) die Werte von ≤ 50 mg/l für den sehr 
guten und von ≤ 200 mg/l für einen guten ökologischen Zustand, bezogen auf das 
arithmetische Mittel der Werte aus drei aufeinander folgenden Jahren. 

Nach dem Leitfaden zur Beurteilung von Chlorideinleitungen aus Straßen in 
Fließgewässerlebensräume in Rheinland-Pfalz (KIEBEL & UHL 2016) sind bei kar-
bonatischen kalkreichen Gewässern als Schwellenwerte für Chloridkonzentratio-
nen in der FFH-Verträglichkeitsprüfung im Jahresmittelwert 50 mg/l (arithmeti-
sches Mittel der Jahresmittel aus maximal drei aufeinanderfolgenden Jahren), für 
chronische Belastungen 150 mg/l (max. 30 aufeinanderfolgende Tage) und 600 
mg/l bezüglich akuter Belastungen (max. drei aufeinanderfolgende Tage) anzuse-
hen. Die Autoren jenes Leitfadens schreiben4: „Zusammenfassend können nach 
derzeitigem Kenntnisstand Beeinträchtigungen des Gewässerlebensraumes nach 
den besten wissenschaftlichen Erkenntnissen mit an Sicherheit grenzender Wahr-
scheinlichkeit ausgeschlossen werden, sofern [diese] Schwellenwerte eingehalten 
werden“. 

Für die Zaber liegen Clorid-Messwerte von der Messstelle Lauffen/Zaber 
(CZA018; kurz vor der Einmündung in den Neckar) vor, die in den Stichproben-
werten der drei dokumentierten Jahre von 2016-2018 im arithmetischen Mittel 
eine Belastung von 60,4 mg/l ausweisen, bei starken Unterschieden der Einzel-
werte. Rund 15 % der Stichprobenwerte (n=39) aus diesen Jahren liegen zwischen 

                                                 
3  nach Umweltdaten und -karten online der LUBW 
4  Tab. 5, S. 17 
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100 und 150 mg/l. 5 Damit liegt bereits im aktuellen Zustand - jedenfalls in jenem 
Abschnitt des Unterlaufs - keine lediglich geringe Belastung mehr vor, der Wert 
für den guten ökologischen Zustand nach OGewV wird dort allerdings eingehal-
ten. 

Die vorhabenbezogene Zusatzbelastung wird nach einer entsprechenden Beurtei-
lung (MESSMER CONSULT 2021, s. Anhang 3) für Zeiträume mit Tausalzeinsatz 
bezüglich des einzuleitenden Wassers abhängig von der Niederschlagsdauer mit 
durchschnittlich 90 bis 440 mg/l und lt. ergänzendem Erläuterungsbericht ggf. 
gedrosselter Abgabe mit max. 0.1 m³/s berechnet. Es können basierend auf den 
dort gemachten Angaben, die eine mittlere Tausalzmenge und keine Maximalwer-
te zugrunde legen, jedoch auch höhere Spitzenbelastungen auftreten bzw. nicht 
ausgeschlossen werden.  

Für die konkrete Einleitungsstelle und den flussab folgenden Abschnitt im FFH-
Gebiet liegen keine Abflussmessungen und Messungen der Chloridkonzentration 
der Zaber vor. Am Pegel Hausen weist die Zaber einen mittleren Abfluss (MQ) 
von 0,75 m³/s und einen Mittelwert des niedrigsten jährlichen Abflusses (MNQ) 
von 0,27 m³/s auf. 

Sowohl die aktuelle Belastungssituation der Zaber als auch die erwarteten Kon-
zentrationen des abgeleiteten Wassers aus dem B-Plangebiet in Zeiträumen des 
Tausalzeinsatzes überschreiten teilweise die im o. g. Leitfaden zur Beurteilung 
von Chlorideinleitungen aus Straßen in Fließgewässerlebensräume in Rheinland-
Pfalz (KIEBEL & UHL 2016) genannten Werte, unabhängig von der jeweiligen zeit-
lichen Dauer. Die möglichen Spitzenbelastungen im Einleitungsmedium liegen 
auch wesentlich über dem - allerdings als Langzeitwert angelegten - Wert für den 
guten ökologischen Zustand nach OGewV. In der Zaber ist die Verdünnung zu 
berücksichtigen. 

Allerdings ist im flussab gelegenen Natura 2000-Teilgebiet entlang der Zaber kein 
schutzgegenständlicher Fließgewässer-Lebensraumtyp des Anhangs I der FFH-
Richtlinie lt. REGIERUNGSPRÄSIDIUM STUTTGART (2014) kartiert und als einzige 
Fließgewässerart des Anhangs II der FFH-Richtlinie die Groppe (Cottus gobio) 
festgestellt. Die Groppe gilt als relativ tolerant gegenüber einer Salinität des Was-
sers, da sie Fließgewässer bis in die Brackwasserregion hinein zu besiedeln ver-
mag (vgl. u. a. DUSSLING & BERG 2001). 

Vorhabenbedingte Beeinträchtigungen des Natura 2000-Gebietes aufgrund der 
erhöhten Salzfracht sind daher nicht zu unterstellen.  

Insgesamt könnte die Größenordnung der zusätzlichen, temporären Belastung 
durch Salz im Rahmen dieses Einzelvorhabens jedoch als nicht irrelevant für das 
Fließgewässer-Ökosystem der Zaber eingeschätzt werden und es wird daher emp-
fohlen, mögliche Minderungs- und Vermeidungsmaßnahmen zu prüfen.  

 

                                                 
5  nach Umweltdaten- und Kartendienst online der LUBW 
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6 Fazit und Hinweise zur kumulativen Betrachtung 

Das zu prüfende Projekt bzw. Vorhaben des B-Plans „Langwiesen IV“ ist nicht 
mit direkter Flächeninanspruchnahme innerhalb der Natura 2000-Gebietskulisse 
verbunden. Zusammenfassend wird auch keine bau-, anlagen- oder betriebsbe-
dingte Wirkintensität bzw. Beeinträchtigung über andere Wirkfaktoren/ Wirkpfa-
de erkannt, die möglicherweise erheblich im Sinne des § 34 BNatSchG sein könn-
te. 

Daher wird fachgutachterlicherseits keine mögliche erhebliche Beeinträchti-

gung des mit mehreren Teilflächen im Projektumfeld gelegenen Natura 2000-

Gebietes 6820-311 „Heuchelberg und östlicher Kraichgau“ (FFH-Gebiet) mit 

seinen für die Erhaltungsziele maßgeblichen Bestandteilen erkannt. Weitere 

Prüfschritte im Natura 2000-Kontext werden nicht als erforderlich angese-

hen. 

Den Fachgutachtern liegen keine Angaben zu weiteren in dem (großen) Natura 
2000-Gebiet geplanten bzw. ggf. ohne Kohärenzsicherungsmaßnahmen realisier-
ten Projekten vor. Aufgrund der Eigenschaften des gegenständlichen Projekts ist 
aber ein relevantes Summationspotenzial aus fachgutachterlicher Sicht nicht of-
fenkundig. 

Die abschließende Beurteilung ist der zuständigen Behörde vorbehalten. 
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8 Anlagen 
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integrierter Verzinkerei der Wilhelm Layher GmbH & Co. KG 
Bearbeitung: Viresco, Büro für Umwelt- und Landschaftsplanung, 
Stand Juni 2019.6 

Anlage 2: Stickstoffdeposition Vorhaben Layher (überschlägige Auswertung, 
Abbildung, Stand Mai 2021). 
Bearbeitung: Fa. Lohmeyer GmbH (Karlruhe). 

Anlage 3: Tausalzbelastung Gesamtvorhaben (Stand April 2021). 
Bearbeitung: Messmer Consult (Schwaikheim). 

 

                                                 
6  Da unabhängig von inhaltlichen Details die Prüfung zu jenem Vorhaben und die gegenständli-

che zum B-Plan zum Ergebnis einer Unerheblichkeit und keinen weiteren Prüfungsanforderun-
gen gelangen, wurde vorliegend auf die Ausfertigung eines neuen Formblatts verzichtet. 
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Tausalzbelastung Gesamtvorhaben 
 
 
Salzbelastung durch Tausalz: 
Sedimentationsanlagen können gelösten Salze im Oberflächenwasser nicht filtern. 
Die ausgebrachte Auftausalzmenge liegt heute infolge von elektronisch geregelten 
Dosiereinrichtungen bei 20 bis 10g/m².  
 
Auf dem Werksgelände werden nur die stark befahrenen Verkehrsflächen durch Salzeintrag 
schnee- und eisfrei gehalten. Diese sind die Verkehrswege sowie die Zufahrt zum Parkhaus. 
Das Parkhaus selbst sowie die Lagerflächen, Parkplätze und Gehwege werden mittel 
Schneeschieber geräumt. 
 
Geht man davon aus, dass auf der o.g. Verkehrsfläche von 18.420 m² pro Schneeereignis 1mal 
gestreut wird, liegt der Salzeintrag i.M. bei 276,3 kg. 
Die Konzentration des Salzgehaltes im gesamten Oberflächenwasser, welches der Zaber 
zugeführt wird, wird bestimmt durch das im gesamten Gebiet abfließende Niederschlagswasser. 
Durch die Ableitung auf unbelasteten Flächen wird die Konzentration verringert. 
Für das in die Zaber zu entwässernde Baufeld ergeben sich folgende undurchlässige Flächen: 

unbelastet: 

Becken ψm = 1,0  AE,b = 3.560 m² AU = 3.560 m² 

Dächer, begrünt ψm = 0,3 AE,b = 58.015 m² AU = 17.405 m² 

sonstige Dächer ψm = 0,9 AE,b = 2.195 m² AU = 1.975 m² 

Parkplätze ψm = 0,75 AE,b = 200 m² AU = 150 m² 

Gehwege ψm = 0,75 AE,b = 1.240 m² AU = 930 m² 

Lagerfläche ψm = 0,9 AE,b = 22.725 m² AU = 20.452 m² 

Parkhaus ψm = 0,9  AE,b = 1.800 m² AU = 1.620 m² 
      46.092 m² 
belastet: 

Verkehrswege, Asphalt ψm = 0,9  AE,b = 17.420 m² AU = 15.678 m² 

Zufahrt zum Parkhaus ψm = 0,9  AE,b = 1.000 m² AU = 900 m² 
      16.578 m² 

 
Eine geschlossene Schneedecke, die eine Streuung erforderlich macht, ist erst ab einer 
Schneefalldauer von 15 Minuten zu erwarten. Entsprechend der Niederschlagsdaten des 
Deutschen Wetterdienstes lässt sich je nach Niederschlagdauer der Salzgehalt ermitteln. Die 
Daten sind in nachfolgender Tabelle aufgelistet.  
Nicht berücksichtig wurden dabei die unbebauten und damit unbelasteten Flächen zwischen 
Baufeld und Zaber. 
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Niederschlagsdauer Regenspende unbelastet belastet Salzgehalt

D rD,1 Vunbelastet Vbelastet Vgesamt

min l/(s·ha) l l l g/l

15 110,0 456.311 164.122 620.433 0,44

20 94,2 521.024 187.398 708.422 0,39

30 73,2 607.308 218.432 825.740 0,33

45 54,9 683.222 245.736 928.957 0,30

60 43,9 728.438 261.999 990.437 0,28

90 32,3 803.937 289.153 1.093.090 0,25

120 26,0 862.842 310.340 1.173.182 0,24

180 19,1 950.786 341.971 1.292.757 0,21

240 15,4 1.022.136 367.634 1.389.770 0,20

360 11,3 1.125.014 404.636 1.529.649 0,18

540 8,3 1.239.506 445.816 1.685.322 0,16

720 6,7 1.334.087 479.834 1.813.920 0,15

1080 4,9 1.463.513 526.385 1.989.898 0,14

1440 4,0 1.592.940 572.936 2.165.875 0,13

2880 2,4 1.911.527 687.523 2.599.050 0,11

4320 1,8 2.150.468 773.463 2.923.932 0,09  
 
Tab. 1: Salzgehalt in Abhängigkeit der Niederschlagsdauer 
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1 Anlass 

Die Zaber und der Fürtlesbach in Güglingen-Frauenzimmern sollen umgestaltet und ökologisch auf-

gewertet werden. Im Zuge der geplanten Aufwertungsmaßnahme erhalten beide Gewässer ein neues 

Gewässerbett. Die Umgestaltung der Zaber erfolgt zwischen Flusskilometer 9,900 und 10,900, auf 

einer Länge von ca. 1000 m. Der Fürtlesbach wird auf einer Länge von ca. 700 m, von Flusskilometer 

0,000 (Mündung in die Zaber) bis ca. Flusskilometer 0,700 umgestaltet. Die Lage der geplanten Um-

gestaltungsbereiche von Zaber und Fürtlesbach ist in Abbildung 1-1 dargestellt (Maßnahmenstre-

cken). 

Der Zweckverband Wirtschaftsförderung Zabergäu beauftragte den Büro am Fluss e.V. mit der Durch-

führung einer Erfolgskontrolle im Bereich der geplanten Umgestaltungen von Zaber und Fürtlesbach, 

um den aktuellen Zustand der Gewässerfauna zu erfassen. Das vorliegende Gutachten stellt die Do-

kumentation der Nullaufnahme dar. 

 

Abbildung 1-1: Lage der geplanten Umgestaltungsbereiche an Zaber und Fürtlesbach. Die roten Zah-

len stellen die Gewässerkilometrierung (Angabe der Entfernung zur Mündung in den Vorfluter in Me-
tern) dar. 
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2 Beschreibung der Gewässer 

2.1 Fürtlesbach 

Aus der Regionalisierung Baden-Württemberg (LUBW 2016) lassen sich für den Fürtlesbach an der 

Mündung in die Zaber folgende Kennwerte ableiten (Tabelle 2-1): 

Der Fürtlesbach verfügt im Maßnahmenbereich über eine sehr gerade Linienführung und eine gerin-

ge Breiten- und Tiefenvarianz. Das Gewässer ist vor allem im unteren Maßnahmenbereich durch ein 

träges Fließverhalten geprägt (zwischen Flusskilometer 0,000 und 0,400). Dadurch kommt es stel-

lenweise zur Ablagerung einer dicken, schlammreichen und anoxischen Feinsedimentschicht. Durch 

Kalkausfällung stauen kleine Kalkterassen das Gewässer zwischen Flusskilometer 0,000 bis 0,400 

immer wieder leicht auf. Im Bereich von Flusskilometer 0,500 nimmt die Fließgeschwindigkeit insge-

samt zu und die Substrate sind überwiegend sandig, stellenweise feinkiesig geprägt. Häufig ist das 

Sohlsubstrat auch aus organischem Material aufgebaut, das durch Kalk inkrustiert wurde und als 

feinkiesige Korngrößen vorliegt. Größere Steine fehlen im Maßnahmenbereich überwiegend. In 

Mündungsnähe sind die Ufer des Fürtlesbachs dicht von Gehölzen bewachsen. Bei Flusskilometer 

0,350 nimmt der Gehölzbewuchs ab und über weite Strecken ist das Gewässer nur lückig oder einsei-

tig von Gehölzen bestanden. An sonnenexponierten Bereichen ist der Fürtlesbach dicht von Röhricht 

(überwiegend Schilfrohr) bewachsen. Die Gewässersohle ist dort schlecht einsehbar und das Schilf-

schnittgut aus der Gewässerunterhaltung befindet sich häufig im Bachbett. Eine Bewertung der Ge-

wässerstruktur nach LUBW Feinverfahren existiert für den Fürtlesbach nicht (LUBW 2017). Der Fürt-

lesbach mündet in einem Absturz in die Zaber. Die ökologische Durchgängigkeit zwischen Fürtlesbach 

und Zaber ist für Fische deshalb nicht gegeben. Für Flusskrebse stellt der Absturz jedoch kein Wande-

rungshindernis dar. 

Tabelle 2-1: Kennwerte des Fürtlesbachs an der Einmündung in die Zaber (Knoten-Nr. 

2385238000000) 

Gewässername - Fürtlesbach 

Gewässer-Kennzahl - 2385238000000 

Standort - Mündung Fürtlesbach in die Zaber 

Einzugsgebietsgröße km
2 

3,21 

Gewässertyp - Typ 6_K: Feinmaterialreiche, karbonatische Mittelge-

birgsbäche des Keupers 

Gewässerstruktur - Nicht bewertet 

Mittlerer Abfluss (MQ) m
3
/s 0,02 

Mittlerer Niedrigwasserabfluss (MNQ) m
3
/s 0,008 
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Abbildung 2-1: Fürtlesbach im Untersuchungsbereich auf Gemarkung Cleebronn. Exponierte Röhricht-

zonen (oben links und oben rechts), Mündung des Fürtlesbachs in die Zaber (unten links), geradliniger 

und einseitig von Gehölzen bestandener Abschnitt (unten rechts) 
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2.2 Zaber 

Die Zaber besitzt am Gewässerknoten oberhalb der Wurmbachmündung die in Tabelle 2-2 darge-

stellten Kennwerte. Die Angaben zur Gewässerstruktur sind der Gewässerstrukturkartierung (LUBW 

2017) entnommen. 

Tabelle 2-2: Kennwerte der Zaber am Gewässerknoten oberhalb der Wurmbachmündung (Knoten-Nr. 

2385239000000) 

Gewässername - Zaber 

Gewässer-Kennzahl - 2385200000000 

Standort - Oberhalb Einmündung Wurmbach 

Einzugsgebietsgröße km
2 

53,18 

Gewässertyp - Typ 6_K: Feinmaterialreiche, karbonatische Mittelge-

birgsbäche des Keupers 

Gewässerstruktur (LUBW 2017) - ϲ „sehr stark ǀeräŶdert“ 

ϱ „stark ǀeräŶdert“ (Flusskiloŵeter ϭϬ,ϭϬϬ-10,440) 

Mittlerer Abfluss (MQ) m
3
/s 0,36 

Mittlerer Niedrigwasserabfluss (MNQ) m
3
/s 0,095 

 

Die Zaber ist im Maßnahmenbereich tief in den Talboden eingegraben und besitzt eine gerade Linien-

führung. Die Ufer sind meist steil, teilweise senkrecht ausgebildet. Beide Ufer sind über weite Teile 

mit Gehölzen bestanden, die zu einer starken Beschattung führen und überwiegend aus standortty-

pischen Gehölzen wie Esche, Weide, Erle und Ahorn aufgebaut sind. Die Gewässerstruktur wird für 

die Zaďer als „sehr stark ǀeräŶdert“ (zǁisĐheŶ Flusskilometer 10+100 – ϭϬ,ϰϬϬ als „stark ǀerändert) 

angegeben (LUBW 2017). 

Die Breitenvarianz der Zaber im Umgestaltungsbereich ist gering. Die Tiefenvarianz hingegen ist stel-

lenweise als mittel einzustufen (vgl. Abbildung 2-2). In tieferen Bereichen sind die Ufer häufig auch 

unterspült und von ins Wasser hineinragenden Erlenwurzeln überwachsen. Über weite Teile des 

Maßnahmenbereichs ist die Zaber durch ein träges Fließverhalten geprägt, entsprechend ist das 

Sohlsubstrat von Sanden und Feinkiesen geprägt, die häufig von teilweise organischen Feinsedimen-

ten bedeckt sind. Ein träges Fließverhalten ist besonders von Flusskilometer 9,900 bis 10,150 sowie 

zwischen Flusskilometer 10,230 – 10,500 ausgeprägt. In Richtung oberstromiges Ende der geplanten 

Maßnahmenstrecke nehmen die Fließgeschwindigkeiten tendenziell zu. Größere Fließgeschwindig-

keiten sind vor allem unterhalb der Straßenbrücke Maybachstraße (Flusskilometer 10,200) sowie im 

Bereich von Flusskilometer 10,700 vorhanden. An diesen Stellen sind auch Grobkiese und größere 

Steine verbreitet. 
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Innerhalb des geplanten Maßnahmenbereichs mündet das der Kläranlage Frauenzimmern vorge-

schaltete RÜB E16. Zudem befinden sich zwei Prozesswassereinleitungen der Fa. Rotex im Bereich 

der geplanten Maßnahme (Abbildung 2-2). 

  

  

  

Abbildung 2-2: Träge fließende Zaberbereiche mit größeren Wassertiefen (oben links und oben 

rechts), sandige Ablagerungen (Mitte links), Bereich mit größeren Fließgeschwindigkeiten und kiesi-

gen Ablagerungen (Mitte rechts), Einmündung RÜB E16 (unten links) und Einleitung Prozesswasser 

(unten rechts). 
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3 Methoden und Untersuchungsumfang 

Die Methodik der Nullaufnahme orientiert sich an den Empfehlungen des Leitfadens zur maßnah-

menbegleitenden Erfolgskontrolle an Fließgewässern (LUBW 2015).  

Im Rahmen der biologischen Untersuchungen an der Zaber wurden folgende Artengruppen unter-

sucht: 

1. Biologische Qualitätskomponente Makrozoobenthos 

2. Biologische Qualitätskomponente Fische 

3. Flusskrebse 

4. Großmuscheln 

Am Fürtlesbach wurden folgende Artengruppen untersucht: 

5. Biologische Qualitätskomponente Makrozoobenthos  

6. Flusskrebse 

Aufgrund eines vermuteten Bestandes des Steinkrebses am Fürtlesbach wurde dort auf die Durch-

führung einer fischereilichen Untersuchung mittels Elektrobefischung verzichtet (Elektrofischerei 

kann zur Schädigung der Flusskrebse führen). Der Steinkrebs ist nach Rote Liste von Baden-

Württemberg stark gefährdet (Kategorie 2) und national besonders geschützt. Zudem ist er nach FFH-

Richtlinie, Anhang II und Anhang V geschützt. Die fischereilichen Beibeobachtungen am Fürtlesbach 

sind jedoch in der vorliegenden Nullaufnahme dokumentiert.  
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3.1 Untersuchungszeitraum und Lage der Untersuchungsstellen 

Gemäß LUBW 2015 sind für die Erfolgskontrolle der Maßnahmenbereich selbst sowie ein weiterer 

Bereich, der nicht von der Maßnahme betroffen ist, zu untersuchen (Ortsvergleich). Damit soll über-

prüft werden, ob nach Umsetzung der geplanten Maßnahme eventuell auftretende Veränderungen 

in den Artenzusammensetzungen sich aufgrund der umgesetzten Maßnahme oder wegen anderer 

Gründe (die nicht im Zusammenhang mit der umgesetzten Maßnahme stehen) eingestellt haben. Ein 

Beispiel hierfür wäre z.B. extreme Trockenheit, wie im Hitzesommer 2018. 

Für die Untersuchung des Makrozoobenthos sind laut LUBW 2015 nach Möglichkeit mindestens zwei 

Untersuchungen pro Untersuchungsintervall vorzusehen (Zeitvergleich). Dadurch wird eine bessere 

Daten- und Interpretationsgrundlage geschaffen. Damit stellt das Untersuchungsprogramm eine 

Kombination von Ortsvergleich und Zeitvergleich dar. Bei der Untersuchung der Flusskrebse ging es 

primär um einen qualitativen Nachweis. 

Die Untersuchungszeitpunkte sind in Tabelle 3-1 und die Lage der Untersuchungsstellen in Abbildung 

3-1 dargestellt. 

Tabelle 3-1: Zeitpunkt und Lage der biologischen Untersuchungen 

Untersuchung Name Untername Datum Probe Gewässer Gewässer-Id Flusskilometer 

Makrozoobenthos Fu1 19Fu1 01.10.2019 Fürtles-

bach 

9364 0,105 

20Fu1 19.03.2020 Fürtles-

bach 

9364 0,105 

Fu2 19Fu2 01.10.2019 Fürtles-

bach 

9364 0,550 

20Fu2 19.03.2020 Fürtles-

bach 

9364 0,550 

Fu3 19Fu3 01.10.2019 Fürtles-

bach 

9364 1,220 

20Fu3 19.03.2020 Fürtles-

bach 

9364 1,220 

Za1 19Za1 24.09.2019 Zaber 9291 10,150 

20Za1 19.03.2020 Zaber 9291 10,150 

Za2 19Za2 24.09.2019 Zaber 9291 10,735 

20Za2 19.03.2020 Zaber 9291 10,735 

Za3 19Za3 24.09.2019 Zaber 9291 10,735 

20Za3 19.03.2020 Zaber 9291 10,735 

Fische Za1 FZa1 27.09.2019 Zaber 9291 10,100 - 10,250 

Za2 FZa2 27.09.2019 Zaber 9291 10,590 – 10,740 

Za3 FZa3 27.09.2019 Zaber 9291 11,370 – 11,520 

Flusskrebse FLFu  24.-

25.10.2019 

Fürtles-

bach 

9364 0,000 – 0,700 

FLZa  24.-

25.10.2019 

Zaber 9291 10,150 – 10,900 

Großmuscheln GZa  24.06.2020 Zaber 9291 9,970 – 10,900 
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Die Makrozoobenthosuntersuchungen im September 2019 an der Zaber fanden im Rahmen eines 

gewässerökologischen Gutachtens statt. Im Zuge des Gewässerökologischen Gutachtens wird anhand 

der Makrozoobenthos-Biozönosen die Gewässerverträglichkeit von Abwassereinleitungen in die 

Zaber und den Nebengewässern der Zaber untersucht. Auftraggeber des gewässerökologischen Gut-

achtens ist der Wasserverband Zaber. Die Bearbeitung des Gutachtens erfolgt ebenfalls durch das 

Büro am Fluss. 

Abbildung 3-1: Lage der biologischen Untersuchungen im Bereich der geplanten Umgestaltungsmaß-

nahme sowie innerhalb der Vergleichsstrecken. 

 

3.2 Untersuchung des Makrozoobenthos 

Die Probennahme und die Auswertung der Ergebnisse erfolgten gemäß den Anforderungen der EU-

WRRL bzw. entsprechend den Vorgaben des „Methodisches Handbuch Fließgewässerbewertung“ 

(MEIER ET AL. 2006). Die biologischen Proben wurden im Labor ausgewertet. Neben dem Makro-

zoobenthos wurden zusätzlich physikalisch-chemische Wasserparameter erhoben. 
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Die ökologischen Zustandsklassen der untersuchten Gewässerabschnitte an Zaber und Fürtlesbach 

wurden mit dem Bewertungsverfahren PERLODES Online-Tool (Version Perlodes 5.0.6) bestimmt. Mit 

dieseŵ BeǁertuŶgsǀerfahreŶ ǁurdeŶ die Module „Saproďie“ uŶd „AllgeŵeiŶe DegradatioŶ“ ďereĐh-

net und dargestellt. Die Ergebnisdarstellung erfolgt gemäß WRRL bzw. Oberflächengewässerverord-

nung in einem fünf-stufigeŶ BeǁertuŶgssysteŵ uŶd kaŶŶ ǀoŶ „sehr gut“ ďis „sĐhleĐht“ reiĐheŶ 

(Tabelle 3-2). 

Tabelle 3-2: Klassengrenzen für die Bewertung des ökologischen Zustands des Makrozoobenthos 

Quelle: MEIER ET AL. 2006 

Index-Wert Ökologische Zustandsklasse 

> 0,80 - 1,00 sehr gut 

> 0,60 - 0,80 gut 

> 0,40 - 0,60 mäßig 

> 0,20 - 0,40 unbefriedigend 

0 - 0,20 schlecht 
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3.3 Untersuchung der Fischfauna 

Zur Bewertung der Fischfauna wurden die tatsächlich in den beiden Zaberabschnitten nachgewiese-

nen Fische mit der Referenz-Fischzönose nach DUßLING 2020 verglichen (Tabelle 3-3). Die Referenz-

Fischzönose gibt die Fischartenzusammensetzung an, wie sie für einen ungestört natürlichen Zustand 

angenommen wird. 

Die elektrische Befischung der Zaber fand watend mit einem tragbaren 3 kW Elektrofischfanggerät 

(EFKO FEG 3000) über die gesamte Gewässerbreite statt. Es wurde durchgehend auf Stufe zwei mit 

einem 40 cm Ø Anodenkescher gefischt. Die Befischungen fanden in Zusammenarbeit mit Andreas 

Becker, Hydra Wiesloch, statt. 

Tabelle 3-3: Referenz-Fischzönose für die Zaber im Wasserkörper 46-01 zwischen Flügelaubachmün-

dung und der Einmündung des Herrenwiesenbachs (DUßLING 2020). Für den Fürtlesbach werden nach 

DUßLING 2020 die beiden Fischarten Bachforelle und Groppe als natürliche Leitarten angenommen. 
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3.4 Untersuchung Flusskrebse 

Die im Folgenden beschriebenen gewässerökologischen Untersuchungen der Flusskrebse orientier-

ten sich an den Vorgaben von ALBRECHT ET AL. 2013. Für den Nachweis eines möglichen Flusskrebs-

vorkommens an Zaber und Fürtlesbach wurde der Maßnahmenbereich auf ein Vorkommen von 

Flusskrebsen überprüft. Dazu wurden die potentiellen Verstecke (z.B. größere Steine, Wurzeln, Un-

terspülungen) systematisch nach Flusskrebsen abgesucht. Die Flusskrebsuntersuchung fand zuerst 

bei Tag (24.10.2019) und anschließend bei Dunkelheit (25.10.2019), mit einer starken Taschenlampe 

als Lichtquelle statt. Zusätzlich wurden an der Zaber 18 beköderte Lebendfallen vom 24.10.2019 auf 

den 25.10.2019 über Nacht in der Zaber an geeigneten Stellen exponiert (im Bereich von Kolken, 

großen Steinen, Wurzeln und unterspülten Ufern). 

Wegen ungenügender Wassertiefen konnten am Fürtlesbach lediglich an zwei tieferen Stellen Le-

bendfallen über Nacht exponiert werden. Die Lage der Lebendfallen an Zaber und Fürtlesbach ist in 

Abbildung 3-2 dargestellt. 

 

Abbildung 3-2: Lage der Lebendfallen an Zaber (18 Stück) und Fürtlesbach (2 Stück) 
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4 Ergebnisse 

 

4.1 Physikalisch-chemische Messungen 

Parallel zu den biologischen Untersuchungen wurden an allen Untersuchungsstellen zusätzlich physi-

kalisch-chemische Parameter aufgenommen. Diese sind in Tabelle 4-1 dargestellt und den Anforde-

rungen für den guten ökologischen Zustand nach Oberflächengewässerverordnung des Bundes 

(OGewV) gegenübergestellt. 

Die gemessenen Werte für den Parameter Sauerstoff befanden sich am 24.09.2019 für die Untersu-

chungsstellen der Zaber 19Za1 und 19Za2 nah am Grenzwert, der für das Erreichen des guten ökolo-

gischen laut OGewV kritisch ist (rot markierte Werte). Während Temperaturmaxima der Sommermo-

nate kann davon ausgegangen werden, dass noch geringere Sauerstoffkonzentrationen vorliegen. 

Allerdings sind die Werte nicht unmittelbar vergleichbar, da es sich im vorliegendem Gutachten um 

Einzelmessungen handelt, die aufgezeigten Werte nach OGewV aber arithmetische Mittelwerte dar-

stellen. Dennoch zeigen diese Werte an, dass der Sauerstoffgehalt in den betrachteten Abschnitten 

zumindest in der warmen Jahreszeit einen bedeutenden Risikofaktor darstellen kann. 

Tabelle 4-1: Ergebnisse der physikalisch chemischen Messungen. In der letzten Zeile sind die Grenz-

werte nach Oberflächengewässerverordnung (OGew-VO) für den guten ökologischen Zustand darge-

stellt. 

Probestelle Datum Uhrzeit T Luft T Was-
ser 

Sauer-
stoff 

Leitfä-
higkeit 

pH-
Wert 

Bewöl-
kung 

Beschat-
tung 

   [°C] [°C] [mg/l] [mS/c

m] 

[-] [%] [%] 

Fürtlesbach 

19Fu1 01.10.2019 09:30 12 11,7 9,7 1,198 8,29 80 70 

19Fu2 01.10.2019 10:30 15 12,1 8,5 1,202 8,24 70 30 

19Fu3 01.10.2019 12:15 18 13,6 10,4 1,257 8,22 100 70 

20Fu1 05.04.2020 11:15 12 8,5 11,3 1,083 8,3 0 70 

20Fu2 05.04.2020 11:45 14 9,9 11,0 1,080 8,36 0 30 

20Fu3 05.04.2020 12:15 14 10 10,9 1,131 8,27 0 70 

Zaber 

19Za1 24.09.2019 11:30 18 13,7 7,8 1,164 8,07 75 75 

19Za2 24.09.2019 13:30 18 14,1 7,9 1,23 7,96 100 60 

19Za3 24.09.2019 16:15 19 15 8,2 1,246 8,05 100 90 

20Za1 05.04.2020 13:30 16 10,2 13,1 1,049 8,35 0 65 

20Za2 05.04.2020 13:00 16 9,9 12,9 1,049 8,36 0 50 

20Za3 05.04.2020 14:00 17 11,0 13,0 1,042 8,42 0 90 

OGew-VO*    ≤ ϭϬ1 

< 20
2
 

>7  7,0 – 

8,5 

  

*Anforderungen nach Oberflächengewässerverordnung (OGewVO) für den guten ökologischen beim Gewäs-

sertyp 6_K 
1
Zeitraum Dezember bis März, 

2
 Zeitraum April bis November 
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4.2 Makrozoobenthos 

Insgesamt wurden am Fürtlesbach laut PERLODES 52 Taxa (Untersuchungsstelle 19Fu1/20Fu1), 51 

Taxa (Untersuchungsstelle 19Fu2/20Fu2) und 46 Taxa (Untersuchungsstelle 19Fu3/20Fu3) nachge-

wiesen. Die nachgewiesenen Taxazahlen lagen während der Frühjahrsbeprobung am 19. März 2020 

deutlich höher als die nachgewiesenen Taxazahlen während der Beprobung im Herbst 2019. Die An-

zahl nachgewiesener Taxa im Fürtlesbach ist in Tabelle 4-2 dargestellt. Dieser deutliche Unterschied 

ist jahreszeitlich bedingt. Im Frühjahr sind die meisten limnisch lebenden Insektenlarven noch nicht 

geschlüpft, dadurch ist ein besserer Artnachweis möglich. Die Gesamttaxaliste für alle Untersu-

chungsstellen ist in Tabelle 9-1 im Anhang dargestellt. 

Tabelle 4-2: Nachgewiesene Taxa am Fürtlesbach während der Probenahmen am 01.10.2019 und 

19.03.2020 

Untersuchungsstelle 19Fu1 20Fu1 19Fu2 20Fu2 19Fu3 20Fu3 

Datum Probenahme 01.10.2019 19.03.2020 01.10.2019 19.03.2020 01.10.2019 19.03.2020 

Taxazahl 27 40 19 46 29 38 

Taxazahl gesamt 52 51 46 

 

An der Zaber wurden laut PERLODES 48 Taxa (Untersuchungsstelle 19Za1/20Za1), 54 Taxa (Untersu-

chungsstelle 19Za2/20Za2) und 56 Taxa (Untersuchungsstelle 19Za/20Za3) nachgewiesen. Auch an 

der Zaber waren die Taxazahlen bei der Frühjahrsbeprobung in zwei von drei Fällen deutlich höher 

als zum Zeitpunkt der Probenahme im Herbst 2019. Bei der Untersuchungsstelle 19Za1/20Za1 hinge-

gen war die Taxazahl bei der Herbstuntersuchung geringfügig höher. Die Anzahl nachgewiesener 

Taxa in der Zaber ist in Tabelle 4-3 dargestellt  

Tabelle 4-3: Nachgewiesene Taxa an der Zaber während der Probenahmen am 01.10.2019 und 

19.03.2020 

Untersuchungsstelle 19Za1 20Za1 19FZa2 20Za2 19FZa3 20Za3 

Datum Probenahme 24.09.2019 19.03.2020 24.09.2019 19.03.2020 24.09.2019 19.03.2020 

Taxazahl 37 35 34 41 31 44 

Taxazahl gesamt 48 54 56 
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4.2.1 Saprobie 

Die Saprobie ist ein Maß für die Belastung eines Gewässers mit organischen, sauerstoffzehrenden 

Stoffen. Sie bewertet die Auswirkungen organischer Verschmutzungen auf das Makrozoobenthos. Je 

höher der Saprobienindex ist, desto größer ist die Intensität des Abbaus organischer Stoffe bzw. die 

Belastung des Gewässers mit organischen Stoffen. Im Zuge des Abbaus organischer Stoffe nimmt der 

Sauerstoffgehalt im Gewässer ab. 

4.2.1.1 Saprobie Fürtlesbach 

Alle Untersuchungsstellen zeigten entweder den guten (Qualitätsklasse 2) oder den sehr guten sa-

probiellen Zustand (Qualitätsklasse 1) an (Tabelle 4-4). Die untersuchten Abschnitte sind demnach 

nicht als organisch belastet einzustufen. Der Saprobienindex für den guten saprobiellen Zustand liegt 

beim Gewässertyp 6_K zwischen 1,7 und 2,2 und für den sehr guten Zustand zwischen 1,6-1,7. 

Für einen guten saprobiellen Zustand sprechen auch z.B. die Artenfunde von Steinkrebs (Austropo-

tamobius torrentium) und der Zweigestreiften Quelljungfer (Cordulegaster boltonii) (s. Tabelle 9-1), 

diese Artenfunde indizieren eine eher geringe stoffliche Belastung. So münden in den Fürtlesbach 

beispielsweise keine an die Kanalisation angeschlossenen Abwasseranlagen, die zu einer erheblichen 

organischen/stofflichen Belastung führen können. Den Ergebnissen der Saprobie stehen die erhebli-

chen Feinsedimentablagerungen, teilweise mit Faulschlammbildung, die im Bereich der Untersu-

chungsstellen 19Fu1/20Fu1 und 19Fu2/20Fu2 vorgefunden wurden. Die Feinsedimentablagerungen 

hängen mit geringen Fließgeschwindigkeiten und eventuell auch mit dem landwirtschaftlich gepräg-

ten Einzugsgebiet zusammen, haben aber zu keiner schlechten Einstufung der Saprobie geführt. 

Tabelle 4-4: Ergebnisse des Moduls Saprobie für die Untersuchungsstellen am Fürtlesbach. Die Proben 

19Fu1, 19Fu2 und 19Fu3 wurden im Oktober 2019 genommen. Die Proben 20Fu1, 20Fu2 und 20Fu3 

wurden an gleicher Stelle im März 2020 genommen. 

Probe 19Fu1 19Fu2 19Fu3 20Fu1 20Fu2 20Fu3 

LAWA-Fließgewässertyp Typ 06_K Typ 06_K Typ 06_K Typ 06_K Typ 06_K Typ 06_K 

Taxaliste original original original original original original 

Nutzung keine keine keine keine keine keine 

       Ergebnisse im Modul Saprobie 

      

       Qualitätsklasse Saprobie 2 1 2 2 2 2 

Deutscher Saprobienindex (neu) 1,808 1,677 1,903 1,910 1,881 1,949 

Ergebnis Saprobienindex gesichert ja ja ja ja ja ja 

       Zusatzinformationen 

      - Streuungsmaß 0,117 0,089 0,113 0,074 0,08 0,086 

- Abundanzsumme 21 21 20 41 65 46 
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4.2.1.2 Zaber 

Alle 3 Untersuchungsstellen an der Zaber zeigten sowohl bei der Beprobung im September 2019 als 

auch bei der Beprobung im März 2020 den guten saprobiellen Zustand (Qualitätsklasse 2) an. Die 

untersuchten Abschnitte sind demnach nicht als organisch belastet einzustufen. Der Saprobienindex 

für den guten saprobiellen Zustand liegt beim Gewässertyp 6_K zwischen 1,7 und 2,2. Die Ergebnisse 

des Modluls „Saproďie“ der Zaďer siŶd in Tabelle 4-5 dargestellt. 

Insgesamt lag der Saprobienindex an der Untersuchungsstelle Za3 (Vergleichsstelle) zu beiden Be-

probungszeitpunkten niedriger als bei den Untersuchungsstellen Za1 und Za2. Das ist plausibel, da 

die Zaber in diesem Abschnitt insgesamt ein etwas stärkeres Gefälle und somit eine höhere Turbu-

lenz aufweist. Damit ist in diesem Zaberabschnitt trotz möglicher organischer Hintergrundbelastun-

gen eine höhere Sauerstoffversorgung im Sohlsubstrat gegeben. 

Insgesamt waren die beiden Untersuchungsstellen Za1 und Za2 an der Zaber im Umgestaltungsbe-

reich überwiegend geprägt von feinkiesigen Ablagerungen. An anderen Stellen innerhalb des Maß-

nahmenbereichs waren aber auch vermehrt sandig-schlammige Ablagerungen aufgrund geringer 

Strömungsgeschwindigkeiten vorherrschend. So ist davon auszugehen, dass auch die Wahl der Un-

tersuchungsstellen innerhalb der Maßnahmenstrecke einen Einfluss auf die saprobielle Einstufung 

hat.  

Tabelle 4-5: Ergebnisse des Moduls Saprobie für die Untersuchungsstellen an der Zaber. Die Proben 
19Za1, 19Za2 und 19Za3 wurden im September 2019 genommen. Die Probenahme wurde im März 

2020 an gleicher Stelle wiederholt (Proben 20Za1, 20Za2 und 20Za3). 

Probe 19Za1 19Za2 19Za3 20Za1 20Za2 20Za3 

LAWA-Fließgewässertyp Typ 06_K Typ 06_K Typ 06_K Typ 06_K Typ 06_K Typ 06_K 

Taxaliste original original original original original original 

Nutzung keine keine keine keine keine keine 

       Ergebnisse im Modul Saprobie 

      

       Qualitätsklasse Saprobie 2 2 2 2 2 2 

Deutscher Saprobienindex (neu) 1,840 1,883 1,748 1,889 1,986 1,777 

Ergebnis Saprobienindex gesichert ja ja ja ja ja ja 

       Zusatzinformationen 

      - Streuungsmaß 0,067 0,093 0,074 0,069 0,108 0,06 

- Abundanzsumme 46 52 44 56 40 71 
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4.2.2 Allgemeine Degradation 

Die allgemeine Degradation spiegelt die Auswirkung unterschiedlicher Stressoren (Belastungen) im 

Gewässer wider. Die Gewässerstruktur ist hierbei häufig der wichtigste Stressor. Weitere Stressoren, 

wie die Nutzungen im Einzugsgebiet, Pestizide oder hormonell wirkende Stoffe kommen ebenfalls 

hinzu. Die Teilergebnisse zu Toleranz, Funktionen und Zusammensetzung können dabei mögliche 

Stressoren identifizieren 

4.2.2.1 Fürtlesbach 

Zu beiden Untersuchungsintervallen indiziert die allgemeine Degradation an beiden im Maßnahmen-

bereich liegenden Untersuchungsstellen 19Fu1/20Fu1 und 19Fu2/20Fu2 einen guten Zustand. Die 

allgemeine Degradation der Untersuchungsstelle 19Fu3/20Fu3 (Vergleichsstelle) führt dagegen zur 

Einstufung in einen mäßigen Zustand. Allerdings liegt der multimetrische Index für die Untersu-

chungsstelle 19Fu3 bzw. 20Fu3 unmittelbar an der Klassengrenze zum guten ökologischen Zustand (> 

0,6, vgl. Tabelle 3-2). Werden die Ergebnisse der beiden Probenahmen 19Fu3 und 20Fu3 zu einer 

Probe gepoolt, erfolgt nach PERLODES auch für diese Untersuchungsstelle die Einstufung in eine gute 

Zustandsklasse (siehe Tabelle 9-2 im Anhang). 

Aufgrund der jahreszeitlich bedingten geringeren Anzahl an Indikatortaxa sind die Ergebnisse aus der 

Herbstuntersuchung 2019 statistisch nicht gesichert. Dahingegen können alle Ergebnisse aus der 

Beprobung im Frühjahr 2020 als gesichert eingestuft werden (Tabelle 4-6)  

Tabelle 4-6: Ergebnisse des Moduls allgemeine Degradation für die Untersuchungsstellen am Fürtles-

bach. Proben 19Fu1, 19Fu2 und 19Fu3 wurden im Oktober 2019 genommen. Die Probennahme wurde 

im März 2020 wiederholt (Proben 20Fu1, 20Fu2 und 20Fu3). 

Probe 19Fu1 19Fu2 19Fu3 20Fu1 20Fu2 20Fu3 

LAWA-Fließgewässertyp Typ 06_K Typ 06_K Typ 06_K Typ 06_K Typ 06_K Typ 06_K 

Taxaliste gefiltert gefiltert gefiltert gefiltert gefiltert gefiltert 

Nutzung keine keine keine keine keine keine 

       Ergebnisse im Modul Allgemeine Degradation => Scores 

      

       Qualitätsklasse Allg. Degradation 2 2 3 2 2 3 

Multimetrischer Index (MMI) 0,677 0,682 0,585 0,622 0,651 0,595 

Ergebnis Faunaindex/PTI gesichert nein nein nein ja ja ja 

       Core Metrics 

      Faunaindex: Bezeichnung FIx05 FIx05 FIx05 FIx05 FIx05 FIx05 

Faunaindex: Wert 0,857 0,905 0,757 0,679 0,669 0,634 



Erfolgskontrolle Zaber und Fürtlesbach, Bereich Langwiesen IV – Dokumentation einer Nullaufnahme 

Büro am Fluss e.V.  Seite - 19 

Rhithron-Typie-Index (RTI) 0,756 0,908 0,695 0,617 0,696 0,667 

#EPT 0,400 0,200 0,300 0,550 0,650 0,500 

[%] EPT (HK) 0,333 0,272 0,242 0,530 0,551 0,504 
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4.2.2.2 Zaber 

Zu beiden Untersuchungszeitpunkten ergab sich für die im Maßnahmenbereich liegenden Untersu-

chungsstellen 19Za1/20Za1 und 19Za2/20Za2 eine mäßige Zustandsbewertung. Diese begründet sich 

für beide Untersuchungsstellen vor allem im geringen Anteil von EPT-Taxa in den Proben 

(E=Ephemeroptera, T=Trichoptera, P=Plecoptera). Die EPT-Taxa reagieren besonders sensibel auf 

Gewässerbeeinträchtigungen. Eine hohe EPT-Individuendichte deutet auf ein intaktes, strukturrei-

ches Fließgewässer hin. Ein geringer Anteil von EPT-Taxa deutet auf einen schlechten strukturellen 

Zustand hin.  

Die Bewertung der allgemeine Degradation an der Untersuchungsstelle 19Za3/20Za3 (Vergleichsstel-

le) indiziert einen guten Zustand. Dieses Ergebnis ist plausibel, da im Bereich dieser Untersuchungs-

stelle insbesondere eine größere Strömung- und Substratvielfalt vorlag. 

Tabelle 4-7: Ergebnisse des Moduls allgemeine Degradation für die Untersuchungsstellen an der 

Zaber. Die Proben 19Za1, 19Za2 und 19Za3 wurden im Oktober 2019 genommen. Die Probennahme 

wurde im März 2020 wiederholt (Proben 20Za1, 20Za2 und 20Za3). 

Probe 19Za1 19Za2 19Za3 20Za1 20Za2 20Za3 

LAWA-Fließgewässertyp 

Typ 

06_K 

Typ 

06_K 

Typ 

06_K 

Typ 

06_K 

Typ 

06_K 

Typ 

06_K 

Taxaliste gefiltert gefiltert gefiltert gefiltert gefiltert gefiltert 

Nutzung keine keine keine keine keine keine 

       Ergebnisse im Modul Allgemeine Degradation => Scores 

      

       Qualitätsklasse Allg. Degradation 3 3 2 3 3 2 

Multimetrischer Index (MMI) 0,597 0,518 0,675 0,560 0,494 0,714 

Ergebnis Faunaindex/PTI gesichert ja ja ja ja ja ja 

       Core Metrics 

      Faunaindex: Bezeichnung FIx05 FIx05 FIx05 FIx05 FIx05 FIx05 

Faunaindex: Wert 0,691 0,700 0,752 0,632 0,411 0,733 

Rhithron-Typie-Index (RTI) 0,892 0,636 1,000 0,774 0,858 0,836 

#EPT 0,350 0,200 0,400 0,350 0,500 0,700 

[%] EPT (HK) 0,264 0,175 0,395 0,343 0,372 0,551 
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4.2.3 Ökologische Zustandsbewertung anhand des Makrozoobenthos 

4.2.3.1 Fürtlesbach 

Die ökologisĐhe ZustaŶdsďeǁertuŶg ergiďt siĐh aus deŶ TeilergeďŶisseŶ der Module „Saproďie“ uŶd 

„AllgeŵeiŶe DegradatioŶ“, ǁoďei jeweils das schlechtere Ergebnis maßgeblich für die ökologische 

Zustandsbewertung ist. Die Ergebnisse der ökologischen Zustandsbewertung für den Fürtlesbach sind 

in Tabelle 4-8 dargestellt. An den beiden Untersuchungsstellen 19Fu1/20Fu1 und 19Fu2/20Fu2 liegt 

jeweils ein guter Zustand vor. An der Untersuchungsstelle 19Fu3/20Fu3 liegt aufgrund der Ergebnisse 

der allgemeinen Degradation lediglich die Einstufung in eine mäßige Zustandsklasse vor (Tabelle 4-8). 

Werden die Ergebnisse der beiden Probenahmeintervalle vom Herbst 2019 und Frühjahr 2020 zu-

sammengefasst, indizieren alle drei Untersuchungsstellen am Fürtlesbach eine gute Zustandsbewer-

tung (Anhang, Tabelle 9-3). Damit ist eine gute Vergleichbarkeit der Untersuchungsstellen am Fürt-

lesbach hinsichtlich des ökologischen Zustands gegeben. 

Tabelle 4-8: Ökologische Zustandsbewertung für die Untersuchungsstellen am Fürtlesbach 

Probe 19Fu1 19Fu2 19Fu3 20Fu1 20Fu2 20Fu3 

LAWA-Fließgewässertyp 

Typ 

06_K 

Typ 

06_K 

Typ 

06_K 

Typ 

06_K 

Typ 

06_K Typ 06_K 

Taxaliste gefiltert gefiltert gefiltert gefiltert gefiltert gefiltert 

Nutzung keine keine keine keine keine keine 

       Zusammenstellung der Ergebnisse 

      

       Ökologische Zustandsklasse (ÖZK) 2 2 3 2  2  3 

 gut gut mäßig gut gut mäßig 

Ergebnis der ÖZK gesichert nein nein nein ja ja ja 

       Modul Saprobie: Qualitätsklasse 2 1 2 2 2 2 

Modul Saprobie: Ergebnis gesichert ja ja ja ja ja ja 

       Modul AD: Qualitätsklasse  2 2 3 2 2 3 

Modul AD: Ergebnis gesichert nein nein nein ja ja ja 

Modul AD: Indikatortaxazahl niedrig nein nein nein nein nein nein 

Modul AD: Neozoenanteil hoch nein nein nein nein nein nein 

Modul AD: Verdacht auf Grundwassereinfluss ja ja ja ja ja ja 

Modul AD: Verdacht auf Trockenfallen nein nein nein nein nein nein 
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4.2.3.2 Zaber 

Entsprechend den in den Abschnitten 4.2.1.2 und 4.2.2.2 dargestellten Ergebnissen für die Saprobie 

und die allgemeine Degradation errechnet sich für die Untersuchungsstellen 19Za1/20Za1 und 

19Za2/20Za2 eine mäßige Bewertung des ökologischen Zustands (Tabelle 4-9). 

An der Untersuchungsstelle 19Za3/20Za3 indiziert das Makrozoobenthos einen guten Zustand (auf-

grund der besseren Ergebnisse bei der allgemeinen Degradation). Damit ist diese Probestelle nur 

bedingt vergleichbar zu den beiden im Maßnahmenbereich liegenden Untersuchungsstellen 

19Za1/20Za1 und 19Za2/20Za2. Sie stellt aber dennoch im räumlichen Umfeld die beste Vergleichs-

stelle für den weiteren Verlauf des Monitorings dar. Beispielsweise wäre die Einrichtung einer Ver-

gleichsstelle bachabwärts der Maßnahmenstrecke wegen der Einflüsse aus der Kläranlage Frauen-

zimmern auf die Gewässerökologie nicht zielführend gewesen.  

Tabelle 4-9: Ökologische Zustandsbewertung für die Untersuchungsstellen an der Zaber 

Probe 19Za1 19Za2 19Za3 20Za1 20Za2 20Za3 

LAWA-Fließgewässertyp Typ 06_K Typ 06_K Typ 06_K Typ 06_K Typ 06_K Typ 06_K 

Taxaliste gefiltert gefiltert gefiltert gefiltert gefiltert gefiltert 

Nutzung keine keine keine keine keine keine 

       Zusammenstellung der Ergebnisse 

      

       Ökologische Zustandsklasse (ÖZK)* 3 3 2 3 3 2 

 

mäßig mäßig gut mäßig mäßig gut 

Ergebnis der ÖZK gesichert* ja ja ja ja ja ja 

       Modul Saprobie: Qualitätsklasse 2 2 2 2 2 2 

Modul Saprobie: Ergebnis gesichert ja ja ja ja ja ja 

       Modul AD: Qualitätsklasse  3 3 2 3 3 2 

Modul AD: Ergebnis gesichert ja ja ja ja ja ja 

Modul AD: Indikatortaxazahl niedrig nein nein nein nein nein nein 

Modul AD: Neozoenanteil hoch nein nein nein nein nein nein 

Modul AD: Verdacht auf Grundwassereinfluss ja ja ja ja nein ja 

Modul AD: Verdacht auf Trockenfallen nein nein nein nein nein nein 
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4.3 Fische 

4.3.1 Ergebnisse der elektrofischereilichen Untersuchungen an der Zaber (Bereich 
Umgestaltungsmaßnahme) 

In Tabelle 4-10 sind die Ergebnisse der elektrofischereilichen Bestandsaufnahme an der Zaber im 

Bereich der Untersuchungsstrecke Za1 dargestellt. Insgesamt wurden 5 Fischarten nachgewiesen. Die 

Fischart Groppe ist mit 91 Individuen und einem relativen Anteil von 74 % die häufigste nachgewie-

sene Fischart. Es folgt die Bachforelle mit 21 nachgewiesenen Individuen und einem Anteil von 21 % 

am Gesamtfang. Ebenfalls im Fang enthalten waren die Fischarten Bachschmerle, Döbel und Elritze 

mit 3 bzw. 4 Individuen und einem Anteil von 2 bzw. 3 % am Gesamtfang. Die beiden Fischarten 

Bachforelle und Groppe stellen damit die am häufigsten nachgewiesenen Arten dar. 

Tabelle 4-10: Ergebnisse der elektrofischereilichen Bestandsaufnahme der Zaber am 27.09.2010 im 

Bereich der Untersuchungsstelle Za1 

Nachgewiesene Arten und Größenklassen [cm] 

Art ≤5 >5-10 >10-15 >15-20 >20-25 >25-30 >30-40 >40-50 >50-60 >60 Summe Anteil % 0+ 

Bachforelle   1   13 5 2         21 17 1 

Bachschmerle   1 2               3 2   

Döbel       4             4 3   

Elritze   4                 4 3   

Groppe 50 34 7               91 74 50 

Gesamt 50 40 9 17 5 2 0 0 0 0 123 100   

 

Laut Referenzfischzönose (s. Tabelle 3-3) stellen die Fischarten Bachforelle, Groppe, Elritze und Bach-

schmerle von Natur aus die Leitarten in diesem Zaberabschnitt dar. Die Arten Bachforelle und Grop-

pe dominieren laut Referenzfischzönose die Lebensgemeinschaft. 

Im Bereich der Befischungsstrecke Za1 konnten alle 4 Leitarten Bachforelle, Groppe, Elritze und 

Bachschmerle nachgewiesen werden. Entsprechend der Referenz-Fischzönose waren die Arten Bach-

forelle und Groppe am häufigsten im Fang vertreten. Die im Fang enthaltene Fischart Döbel gehört 

als sogenannte typspezifische Art (s. Tabelle 3-3) ebenfalls zum natürlichen Arteninventar der Zaber 

im Bereich zwischen Flügelaubachmündung und Herrenwiesenbachmündung. 

Ein großer Anteil der nachgewiesenen Groppen sind Jungfische der Generation 0+. Das bedeutet, 

dass sie erst im Frühjahr 2019 geschlüpft sind. Wegen des großen Anteils an Jungfischen und der 

wenig mobilen Lebensweise, lässt sich anhand der Befischungsergebnisse klar eine natürliche Repro-

duktion der Groppe für diesen Zaberabschnitt nachweisen. Die Bachforelle wurde im Bereich der 
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Befischungssstrecke Za1 insgesamt in 4 Größenklassen nachgewiesen. Aufgrund der Größenklassen-

verteilung ist auch für die Bachforelle eine natürliche Reproduktion wahrscheinlich. Die Groppe be-

nötigt für die Reproduktion größere Steine, an deren Unterseite sie ihren Laich anheftet. Die Bachfo-

relle schlägt ihre Laichgruben auf flach überströmten kiesig/steinigen Untergründen (RPT 2018). Bei-

de Strukturen waren im Bereich der Befischungsstrecke Za1 stellenweise vorhanden, wenn auch 

nicht häufig. Insgesamt war die Bachforelle im Gesamtfang aber unterrepräsentiert, insbesondere 

was Jungfische der Größenklasse 5-10 cm sowie adulte Fische der Größenklassen > 30 cm betrifft. 

In Tabelle 4-11 sind die Ergebnisse an Befischungsstrecke Za2 dargestellt. Insgesamt wurden 6 Fisch-

arten nachgewiesen. Wie schon bei Befischungsstrecke Za1 waren die Fischarten Bachforelle (17 

Individuen, Anteil 17 % am Gesamtfang) und Groppe (63 Individuen, Anteil 62 % am Gesamtfang) im 

Fang am häufigsten vertreten. Des Weiteren waren die Arten Aal (1 Individuum, Anteil 1 % am Ge-

samtfang), Bachschmerle (4 Individuen, Anteil 4 % am Gesamtfang), Döbel (11 Individuen, Anteil 

11 % am Gesamtfang) und Rotauge (6 Individuen, Anteil 6 % am Gesamtfang) vertreten. 

Tabelle 4-11: Ergebnisse der elektrofischereilichen Bestandsaufnahme der Zaber am 27.09.2010 im 

Bereich der Untersuchungsstelle Za2 

Nachgewiesene Arten und Größenklassen [cm] 

Art ≤5 >5-10 >10-15 >15-20 >20-25 >25-30 >30-40 >40-50 >50-60 >60 Summe Anteil % 0+ 

Aal         1           1 1   

Bachforelle   4   2 8 2 1       17 17 4 

Bachschmerle   3 1               4 4   

Döbel     1 2 5 2 1       11 11   

Groppe 25 31 7               63 62 25 

Rotauge     5 1             6 6   

Gesamt 25 38 14 5 14 4 2 0 0 0 102 100   

 

Unter den Leitarten der Referenz-Fischzönose (s. Tabelle 3-3) fehlte im Bereich der Befischungsstre-

cke Za2 die Elritze. Im Vergleich zu Befischungsstrecke Za1 zusätzlich nachgewiesen wurden die 

Fischarten Aal und Rotauge. Diese sind laut Referenz-Fischzönose als sogenannte „BegleitarteŶ“ (An-

teil am Gesamtvorkommen < 1 %) ebenfalls Teil des natürlichen Arteninventars. Der nachgewiesene 

Aal geht sehr wahrscheinlich auf Besatzmaßnahmen zurück (eventuell auch aus dem Neckar). Als 

katadrome Langdistanz-Wanderfischart wandern Aale zur Paarung bis zur Sargassosee im Westatlan-

tik, um dann zunächst als Glasaale, später als junge Steigaale/Gelbaale in die Ursprungsgewässer 

zurückzukehren. Wegen des starken Verbaus unserer Gewässer ist eine Rückkehr der Jungaale je-

doch nur sehr eingeschränkt möglich. Insgesamt zeigen die Ergebnisse im Bereich der Befischungs-
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strecke Za2 einen größeren Anteil an Fischarten, die nicht auf fließendes Wasser angewiesen sind 

(Döbel, Rotauge), sogenannte strömungsindifferente Fischarten.  

Zusammenfassend lässt sich für die beiden Untersuchungsstrecken Za1 und Za2 im Bereich der ge-

planten Umgestaltungsstrecke der Zaber insgesamt eine relativ gute Fischartenzusammensetzung 

feststellen. Alle Leitarten (Anteil > 5 %) und typspezifischen Arten (Anteil 1-4,9 %) wurden nachge-

wiesen. Alle nachgewiesenen Fischarten gehören zum natürlichen Arteninventar der Zaber und die 

Leitarten laut Referenz-Fischzönose waren im Gesamtfang dominierend. Gebietsfremde oder nicht 

einheimische Fischarten wurden nicht nachgewiesen. 

Allerdings ist der Bachforellenbestand aktuell durch eine geringe Individuendichte und eine beein-

trächtigte Altersstruktur gekennzeichnet Insgesamt war die Fischindividuendichte an allen Untersu-

chungsstrecken der Zaber gering. Allerdings war aufgrund stellenweise großer Wassertiefen sowie 

starker Trübung des Gewässers am Tag der Untersuchung die Fangeffektivität gering.  

Ziel der geplanten Maßnahme an der Zaber sollte es sein, mehr fischökologisch funktionsfähige 

Strukturen, insbesondere für die Bachforelle zu schaffen (entsprechend RPT 2020). 



Erfolgskontrolle Zaber und Fürtlesbach, Bereich Langwiesen IV – Dokumentation einer Nullaufnahme 

Büro am Fluss e.V.  Seite - 26 

4.3.2 Ergebnisse der elektrofischereilichen Bestandsaufnahme im Bereich der Ver-
gleichsstrecke an der Zaber 

In Tabelle 4-12 sind die Ergebnisse der Elektrobefischung an der Vergleichsstrecke Za3 aufgeführt. 

Auch hier waren die Bachforelle (30 Individuen, Anteil 17 %) und die Groppe (132 Individuen, Anteil 

46 %) die häufigsten Fischarten. Ebenfalls im Fang vertreten waren die Arten Bachschmerle (2 Indivi-

duen, Anteil 1 %), Döbel (10 Individuen, Anteil 6 %) und Elritze (4 Individuen, Anteil 2 %). Damit liegt 

eine ähnliche Fischartenzusammensetzung, insbesondere wie bei Untersuchungsstrecke Za1 vor. Der 

Bereich erscheint daher als Vergleichsstrecke im weiteren Verlauf der Erfolgskontrolle geeignet. 

Wie bei den Befischungsstrecken Za1 und Za2 beschrieben, wird auch in Befischungsstrecke Za3 die 

Referenzfischzönose durch das aktuelle Artenvorkommen gut repräsentiert: alle Leitarten und typ-

spezifischen Arten konnten nachgewiesen werden.. Die Defizite im Bachforellenbestand entsprechen 

den Ergebnissen aus Za1 und Za2. 

Insgesamt hat die Zaber im Bereich der Befischungsstrecke Za3 einen rhithraleren Charakter (steiler, 

schneller fließend) als die Untersuchungsstrecken Za1 und Za2. 

Tabelle 4-12: Ergebnisse der elektrofischereilichen Bestandsaufnahme der Zaber am 27.09.2010 im 

Bereich der Vergleichsstelle 19Za3 

Nachgewiesene Arten und Größenklassen [cm] 

Art ≤5 >5-10 >10-15 >15-20 >20-25 >25-30 >30-40 >40-50 >50-60 >60 Summe Anteil % davon 0+ 

Bachforelle   9 2 5 7 4 3       30 17 9 

Bachschmerle     2               2 1   

Döbel 1   1 2 4 1 1       10 6 1 

Elritze   4                 4 2   

Groppe 46 69 17               132 74 46 

Gesamt 47 82 22 7 11 5 4 0 0 0 178 100   
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4.3.3 Fischereiliche Beibeobachtungen am Fürtlesbach 

Wie in Abschnitt 3 bereits erwähnt, wurde im Fürtlesbach wegen eines bereits vermuteten Stein-

krebsbestandes auf eine elektrofischereiliche Bestandsaufnahme verzichtet. Fischereiliche Beibe-

obachtungen während der Makroinvertebratenerfassungen und der Flusskrebsbegehungen am Fürt-

lesbach wurden aber dokumentiert. Es konnten die Fischarten Bachforelle, Elritze und Groppe nach-

gewiesen werden. Diese Fischarten sind in einem kleinen Bach wie dem Fürtlesbach auch natürli-

cherweise als häufigste Fischarten zu erwarten. Es handelt sich hierbei nur um Beibeobachtungen 

und nicht um eine systematische Bestandsaufnahme. 
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4.4 Flusskrebse 

4.4.1 Flusskrebsuntersuchung des Fürtlesbach 

Am Fürtlesbach wurden im Rahmen der Flusskrebsuntersuchungen auf einer ca. 700 m langen Stre-

cke insgesamt 8 Steinkrebse nachgewiesen. Dabei handelte es sich um 7 männliche und 1 weibliches 

Individuum (Tabelle 4-13). Zwei Steinkrebse wurden während der Tagbegehung am 24.10.2019 und 5 

Steinkrebse am 25.10.2019 bei Dunkelheit entdeckt. 1 Steinkrebs konnte mittels einer der beiden 

Lebendfallen in einem der wenigen Gumpen des Fürtlesbachs bei Flusskilometer 0,050 (vgl. Abbil-

dung 3-2) nachgewiesen werden.  

Typischerweise leben Steinkrebse in kleineren Gewässern mit großer Strukturvielfalt, steinigem Sub-

strat und großer Breiten- und Tiefenvarianz. Steinkrebse sind nachtaktiv, sie verstecken sich tagsüber 

meist unter größeren, locker aufliegenden Steinen, Wurzeln und Wurzelgeflechten, unterspülten 

Ufern oder in Uferhöhlen (CHUCHOLL ET AL 2011). Nachts verlassen die Steinkrebse häufig ihre Verste-

cke und sind besser nachweisbar.  

Insgesamt wies der Fürtlesbach aber eine sehr geringe Breiten- und Tiefenvarianz auf. Tiefere Gum-

pen waren kaum vorhanden. Die Gewässersohle war reich ein Feinsedimenten und insbesondere in 

der Nähe zur Zabermündung mit einer dicken, teilweise anoxischen Schlammauflage bedeckt (lang-

sam fließende Bereiche). Größere Steine fehlten fast vollständig. Stellenweise war die Gewässersohle 

durch Kalkausfällungen versintert. In den sonnenexponierten Bereichen war das Gewässer stark mit 

Röhricht bewachsen. Offensichtlich halten sich die Steinkrebse des Fürtlesbachs insbesondere in 

Höhlengängen im Uferbereich sowie in den Wurzelgeflechten der Röhrichte auf. Aufgrund des wei-

test gehenden Fehlens von größeren Steinen und des dichten Uferbewuchses war die Gewässersohle 

des Fürtlesbach häufig nur sehr schwer einsehbar. Zudem waren nur sehr wenig ausreichend tiefe 

Bereiche vorhanden, um Lebendfallen im Gewässer zu exponieren (es konnten nur zwei Lebendfallen 

im Fürtlesbach ausgesetzt werden, vgl. Abbildung 3-2). 

Eine sichere Einschätzung der Populationsdichte ist aufgrund der teilweise schlecht einsehbaren Soh-

le und wegen häufig nicht zugänglicher potenzieller Steinkrebsverstecke schwierig. Dennoch ist auf 

Grundlage der beschriebenen Ergebnisse von einer eher kleinen Population im Bereich der geplanten 

Umgestaltungstrecke des Fürtlesbachs auszugehen (vgl. LANDESAMT FÜR UMWELTSCHUTZ SACHSEN-ANHALT 

2006). Folglich sollte es Ziel der geplanten Maßnahme am Fürtlesbach sein, die Habitatqualität für 

den Steinkrebs zu verbessern. 
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Tabelle 4-13: Nachgewiesene Steinkrebse am Fürtlesbach im Rahmen einer Flusskrebsuntersuchung 

am 24.10.19 und am 25.10.2019 sowie bei einer Makrozoobenthos-Probenahme am 01.10.2019. 

Nachgewiesene Arten und Größenklassen [cm] 

Art ≤5 >5-10 Summe davon ♀ Datum Methode 

  gesamt davon ♀ gesamt davon ♀         

Steinkrebs     1 0 1 0 24.10.2019 Begehung (Tag) 

Steinkrebs     5 0 5 0 25.10.2019 Begehung (Nacht) 

Steinkrebs     1 0 1 0 25.10.2019 Reusen 

Steinkrebs* 1 1    0 1 1 01.10.2019   

Gesamt 1 1 7 0 8 1     

  

Bemerkungen 
Beibeobachtungen Fische: Bachforelle, Groppe, Elritze 

* Steinkrebsfund bei Makrozoobenthos-Probenahme am 01.10.2019 

 

4.4.2 Flusskrebsuntersuchung der Zaber 

In der Zaber konnten weder bei Tag, noch bei Dunkelheit Flusskrebse im untersuchten Bereich nach-

gewiesen werden. Auch die Exposition von 18 Lebendfallen vom 24.10.2019 auf den 25.10.2019 

ergab keinen Flusskrebsfund. 

Im Sommer 2020 wurde im Auftrag des Regierungspräsidiums Stuttgart das gesamte Einzugsgebiet 

der Zaber auf ein Vorkommen von Flusskrebsen untersucht (Auftragnehmer Büro Gobio, Freiburg). 

Bei den Geländebegehungen 2020 wurden in der Zaber in Frauenzimmern einzelne Individuen des 

amerikanischen Signalkrebses gefunden. Der Signalkrebs ist Träger und Überträger der Krebspest 

und stellt eine unmittelbare Gefahr für einheimische Steinkrebspopulationen dar. 
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4.5 Großmuscheln 

In der Zaber wurden bei den Flusskrebsbegehungen sowie bei den Makrozoobenthos-Probenahmen 

immer wieder leere Schalenhüllen von Großmuscheln gefunden. Dabei wurden Schalen der nach 

Anhang IV der FFH-Richtlinie geführten Bachmuschel (Unio crassus) gefunden, sowie Bruchstücke der 

Gattung Anodonta (geführt in der Roten Liste von Baden-Württemberg, 2008). 

Lebende Individuen wurden keine gefunden. Muschelschalen sind auch bachaufwärts der geplanten 

Maßnahme an der Zaber (mindestens bis Pfaffenhofen) auf der Gewässersohle sichtbar. Wo die Mu-

schelschalen herkommen und ob es in der Zaber aktuelle Vorkommen gibt, ist nicht bekannt. 

Auch das Absuchen der Gewässersohle des Maßnahmenbereichs der Zaber mittels Sichtkästen und 

Sichtrohren am 24.06.2020 erbrachte keinen Lebendnachweis (Abbildung 4-1). 

  

Abbildung 4-1: Leere Muschelschalen in der Zaber (links), Absuchen des Gewässers mittels Sichtrohr 

(rechts) 
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5 Besondere/Geschützte Arten 

Die im Rahmen der Erfolgskontrolle nachgewiesenen Arten der Roten Liste und/oder nach nationa-

lem bzw. EU-Recht geschützte Arten sind in Tabelle 5-1 dargestellt. Bei den wirbellosen Tieren wurde 

am Fürtlesbach Austropotamobius torrentium (Steinkrebs) nachgewiesen. Larven der Libellengattung 

Calopteryx wurden sowohl an Fürtlesbach als auch an der Zaber festgestellt. Ein Vorkommen der 

Großlibelle Cordulegaster boltonii (Zweigestreifte Quelljungfer) lag am Fürtlesbach im Bereich von 

Untersuchungsstelle 19Fu2/20Fu2 vor. Das Vorkommen des Steinkrebses sowie auch das Vorkom-

men der Zweigestreiften Quelljungfer indizieren eine relativ geringe stoffliche Belastung am Fürtles-

bach. 

Sowohl an Zaber als auch am Fürtlesbach wurde ein Vorkommen der Bachforelle (Salmo trutta fario) 

und der Groppe (Cottus gobio) festgestellt. Der Aal ist laut Roter Liste zwar als stark gefährdet einge-

stuft, sein Vorkommen an der Zaber beruht aber sehr wahrscheinlich auf fischereiliche Besatzmaß-

nahmen und nicht auf natürliche Reproduktion. 

Im Bereich der gesamten Maßnahmenstrecke an der Zaber wurden zudem leere Muschelschalen der 

im Anhang IV der FFH-Richtlinien geführten Bachmuschel (Unio crassus) vorgefunden (vgl. Abschnitt 

4.5). Es wurde im Maßnahmenbereich jedoch kein aktuelles Vorkommen an der Zaber festgestellt. 

Tabelle 5-1: Arten der Roten Liste und Arten die nach nationalem oder EU-Recht geschützt sind 

Makrozoobenthos 
Taxonname Fürtlesbach Zaber Rote 

Liste 
Schutzstatus 
nach BNatSchG 

FFH-Anhang 

Austropotamobius torrentium Ja - 2** B II, V 

Calopteryx sp./virgo/splendens Ja Ja  B  

Cordulegaster boltonii Ja  3* B  

      

Fische 
Taxonname Fürtlesbach Zaber Rote 

Liste** 
Schutzstatus 
nach BNatSchG 

FFH-Anhang 

Cottus gobio (Groppe) Ja Ja V**  II 

Salmo trutta fario (Bachforelle) Ja Ja V**   

Phoxinus phoxinus (Elritze) Ja Ja V**   

Anguilla anguilla (Europ. Aal) - Ja 2** B  

 

*BINOT ET AL. 1998 

**BAER ET AL. 2014 

 

Kategorie Rote Liste: 

Ϯ = „stark gefährdet“ 

ϯ = „gefährdet“ 

V = „VorǁarŶliste“ 

 

Schutzstatus nach Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG): B = „besonders geschützt“ 
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6 Planerische Hinweise 

Aus den vorliegenden Untersuchungen ergeben sich folgende planerische Hinweise für die Umset-

zung der geplanten Maßnahme: 

Zaber und Fürtlesbach müssen vor Umsetzung der geplanten Maßnahme mehrfach elektrofischerei-

lich geborgen werden. Die Abfischungen der beiden Gewässer sollten außerhalb der Laichzeiten der 

nachgewiesenen Fische, insbesondere aber außerhalb der Laichzeiten der Fischarten Groppe (Febru-

ar bis Mai, manchmal bis Juni) und Bachforelle (Oktober bis Februar) erfolgen. Unter Berücksichti-

gung aller nachgewiesenen Fischarten an Zaber und Fürtlesbach ist der Zeitraum von Juli bis Ende 

September am besten für eine Abfischung geeignet. 

Vor einer elektrischen Abfischung des Fürtlesbach ist der vorhandene Steinkrebsbestand zu bergen 

und in geeignete bachaufwärts gelegene Abschnitte umzusetzen, da Flusskrebse empfindlich auf 

elektrischen Strom reagieren. Die Steinkrebsverstecke im Fürtlesbach sind meist schwer zugänglich, 

daher muss das Absammeln der Steinkrebse mehrfach vor Baubeginn erfolgen. 

Der Fürtlesbach ist nachweislich ein Steinkrebslebensraum (s. Abschnitt 4.4.1). An der Zaber wurde 

im Zuge der gewässerökologischen Untersuchungen 2019 im unmittelbaren Maßnahmenbereich kein 

Flusskrebsvorkommen festgestellt. Allerdings wurden im Jahr 2020, im Zuge eines Projektes des RP 

Stuttgart, vereinzelt Signalkrebse an der Zaber in Frauenzimmern nachgewiesen (s. Abschnitt 4.4.2). 

Der Signalkrebs ist Überträger der Krebspest und stellt eine unmittelbare Gefahr für die einheimi-

schen Flusskrebse, wie den Steinkrebs, dar. Das Eindringen von Signalkrebsen in vom Steinkrebs be-

siedelte Gewässer, führt in der Regel zur Auslöschung eines Steinkrebsbestandes. Die Planungen 

sollten deshalb u.a. darauf zielen, ein Eindringen des Signalkrebses in den Fürtlesbach zu verhindern. 

Mit der Fischerei- und der Naturschutzbehörde beim Regierungspräsidium Stuttgart sollte abge-

stimmt werden, ob die Mündung des Fürtlesbach mit einer Krebssperre versehen werden soll. Der 

Fürtlesbach mündet Als Absturz in die Zaber, welcher für Signalkrebse aber leicht überwindbar ist. 

Zaber und Fürtlesbach sind im geplanten Umgestaltungsbereich träge fließend und verfügen nur 

über ein geringes Gefälle. Bei der Bauausführung sollte darauf geachtet werden, die Gewässer nicht 

zu breit auszuführen. Zusätzlich sollte durch den Einbau von möglichst vielen Strukturelementen die 

Strömungsdynamik verbessert werden. Hierfür eignet sich der Einbau von Totholz in besonderem 

Maße. 

Im Fürtlesbach muss nach Umsetzung der Maßnahme eine ausreichende Habitatqualität für den 

Steinkrebs wiederhergestellt sein. Nach Möglichkeit sollte sich die Habitatqualität im neuen Bachbett 
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für den Steinkrebs sogar verbessern. Die Ufer sollten mit hohem Strukturreichtum ausgeführt wer-

den. Neben flachen Bereichen sollte auch tiefere Stellen geschaffen werden, da sich Steinkrebse ger-

ne in tieferen Gumpen aufhalten und diese auch eine wichtige Rückzugsmöglichkeit z.B. bei anhal-

tender Trockenheit bieten. 

Durch das Einbringen zahlreicher Versteckmöglichkeiten z.B. Wurzeln oder größerer, locker auflie-

gender (plattiger) Steine können zusätzliche Versteckmöglichkeiten für den Steinkrebs geschaffen 

werden. Diese werden auch von Grundfischarten wie der Groppe als Verstecke und zur Laichablage 

genutzt. 

Der Gewässerrandstreifen sollte ausreichend breit dimensioniert werden und von Gehölzen bestan-

den sein. Der Gewässerrandstreifen dient als Puffer vor stofflichen Einträgen in die Gewässer. Zudem 

spenden die Gehölze Schatten und schützen vor übermäßiger Erwärmung. 



Erfolgskontrolle Zaber und Fürtlesbach, Bereich Langwiesen IV – Dokumentation einer Nullaufnahme 

Büro am Fluss e.V.  Seite - 34 

7 Zusammenfassung und Schlussfolgerungen 

Die Zaber in Güglingen-Frauenzimmern und der Fürtlesbach auf Gemarkung Cleebronn sollen im 

Bereich Langwiesen IV auf einer Strecke von ca. 1000 m (Zaber) und 700 m (Fürtlesbach) naturnah 

umgestaltet werden. Im Zuge der geplanten Maßnahme sollen beide Gewässer ein neues Bachbett 

erhalten. 

Insbesondere an der Zaber indizieren die Ergebnisse der Makrozoobenthos-Untersuchungen vom 

Herbst 2019 und Frühjahr 2020 strukturelle Defizite. Diese Ergebnisse decken sich mit den Ergebnis-

sen der Gewässerstrukturkartierung nach LUBW Feinverfahren (LUBW 2016). Die Fischbestandserhe-

bungen an der Zaber ergaben eine relativ gut mit natürlichen Verhältnissen übereinstimmende 

Fischartenzusammensetzung. Doch auch hier war ein Defizit hinsichtlich der Individuendichte insge-

samt und einer schlechten Altersstruktur der Bachforelle, im Speziellen, ersichtlich. Die Gründe hier-

für können an einem Mangel fischökologisch geeigneter Strukturen liegen. Die Zaber besitzt insge-

samt ein erhebliches ökologisches Aufwertungspotenzial. 

Die Makrozoobenthosuntersuchungen am Fürtlesbach ergaben insgesamt eine gute ökologische 

Zustandsbewertung. Zudem wurde dort ein Vorkommen des nach der Roten Liste von Baden-

Württemberg stark gefährdeten Steinkrebses nachgewiesen. Aufgrund offensichtlicher struktureller 

Defizite ist auch beim Fürtlesbach ein ökologisches Aufwertungspotenzial vorhanden. Zum Erhalt des 

Steinkrebsbestandes am Fürtlesbach ist im Zuge der Maßnahmenumsetzung größte Vorsicht gebo-

ten. Insbesondere sollte ein Eindringen von amerikanischen Signalkrebsen aus der Zaber in den Fürt-

lesbach vermieden werden. Ziel der Maßnahme am Fürtlesbach sollte es insbesondere sein, die Be-

dingungen für die Steinkrebspopulation nicht nur zu erhalten, sondern gezielt zu verbessern. 

Die vorliegende Untersuchung stellt eine Nullaufnahme dar. Die nächste Untersuchungsphase sollte 

ca. fünf Jahre nach Umsetzung der geplanten Maßnahmen erfolgen. 
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9 Anhang 

Tabelle 9-1:Nachgewiesene Taxa an Zaber und Fürtlesbach während der Probenahmen im Herbst 2019 und im Frühjahr 2020 (Individuen pro m2) 

Taxonname (original) 19Fu1 19Fu2 19Fu3 20Fu1 20Fu2 20Fu3 19Za1 19Za2 19Za3 20Za1 20Za2 20Za3 

Ancylus fluviatilis 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 

Antocha sp. 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 

Asellus aquaticus 10 0 0 2 5 2 2 28 0 5 34 0 

Astacus torrentium 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Athripsodes bilineatus bilineatus 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Atrichops crassipes 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 5 0 

Baetis rhodani 0 10 0 54 65 142 2 0 7 243 62 64 

Baetis sp. 0 0 2 7 23 10 7 0 0 14 27 0 

Calopteryx sp. 0 0 0 1 1 0 5 0 1 0 

 

0 

Calopteryx virgo 0 1 0 0 0 1 5 1 0 1 0 1 

Capnia sp. 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ceratopogoninae/Palpomyiinae Gen. sp. 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 

Chaetopterygini/Stenophylacini Gen. sp. 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 

Chaetopteryx fusca/villosa 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 14 29 

Chironomidae Gen. sp. 9 10 6 124 114 60 3 0 2 55 39 24 

Chironomini Gen. sp. 0 0 0 2 0 0 0 0 0 5 0 0 

Clinocerinae Gen. sp. 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 

Cordulegaster boltonii 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

Dasyhelea sp. 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 

Dendrocoelum lacteum 0 0 1 0 0 1 0 9 0 0 0 1 

Dicranota sp. 0 0 0 7 14 0 21 37 9 23 0 10 

Dixa sp. 2 5 14 0 0 0 0 5 0 0 0 0 

Dolichopodidae Gen. sp. 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 

Eiseniella tetraedra 0 10 8 0 5 2 1 19 9 11 7 6 
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Taxonname (original) 19Fu1 19Fu2 19Fu3 20Fu1 20Fu2 20Fu3 19Za1 19Za2 19Za3 20Za1 20Za2 20Za3 

Elmis aenea Ad. 0 0 0 2 0 0 5 5 0 0 0 10 

Elmis aenea/maugetii/rietscheli/rioloides Ad. 0 0 0 0 5 0 2 14 41 18 0 19 

Elmis maugetii Ad. 0 0 0 0 0 0 0 32 0 14 5 10 

Elmis sp. Lv. 0 0 0 5 14 0 21 37 14 27 5 10 

Elodes sp. Lv. 2 24 2 0 23 2 0 0 0 0 0 10 

Eloeophila sp. 13 10 19 7 69 10 2 5 2 5 5 14 

Ephemera danica 30 6 4 101 149 54 70 24 36 84 21 131 

Ephemera sp. 2 5 1 9 50 2 0 0 0 0 5 10 

Erpobdella octoculata 0 0 0 1 14 3 0 1 1 0 8 1 

Erpobdellidae Gen. sp. 0 0 4 0 1 10 2 18 2 0 2 0 

Esolus sp. 0 0 0 0 0 0 0 9 2 0 5 10 

Esolus sp. Lv. 0 0 0 0 0 0 23 23 0 0 0 0 

Galba truncatula 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 5 

Gammaroidea Gen. sp. 48 202 101 0 0 0 43 485 103 0 5 0 

Gammarus fossarum 409 1402 210 291 577 314 393 1927 828 444 81 528 

Gammarus roeselii 0 0 50 0 0 14 9 5 0 114 5 14 

Gammarus sp. 10 70 0 11 96 46 18 2 103 50 16 125 

Glossiphonia complanata 0 0 5 0 0 0 1 5 4 0 3 0 

Glossiphoniidae Gen. sp. 0 0 0 0 9 0 0 0 0 5 0 0 

Goera pilosa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 

Goeridae Gen. sp. 0 0 0 0 0 0 0 0 43 0 0 0 

Halesus radiatus 0 0 0 54 174 55 0 0 0 1 0 14 

Halesus sp. 0 0 0 23 82 46 0 0 0 50 0 0 

Hemerodromia sp. 0 0 0 5 23 2 0 0 0 5 0 0 

Hirudinea Gen. sp. 0 0 0 0 5 2 0 0 0 0 0 0 

Hydraena sp. 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 

Hydropsyche dinarica 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 

Hydropsyche pellucidula-Gr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 
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Taxonname (original) 19Fu1 19Fu2 19Fu3 20Fu1 20Fu2 20Fu3 19Za1 19Za2 19Za3 20Za1 20Za2 20Za3 

Hydropsyche siltalai 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 2 30 

Hydropsyche sp. 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 

Leptophlebia sp. 0 0 0 12 11 0 0 0 0 0 0 5 

Leptophlebiidae Gen. sp. 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 10 

Limnephilini Gen. sp. 0 0 0 0 0 0 2 5 0 0 0 0 

Limnephilus lunatus 0 0 0 14 14 22 0 0 0 0 0 0 

Limnius sp. Ad. 0 5 1 0 0 0 7 0 23 0 2 14 

Limnius sp. Lv. 6 0 0 2 0 5 144 354 210 151 59 480 

Limnius volckmari Ad. 0 0 0 0 0 0 16 0 18 9 0 14 

Limoniidae Gen. sp. 0 0 2 0 0 2 0 5 0 0 0 0 

Lispe sp. 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 

Lumbriculidae Gen. sp. 0 1 1 0 5 2 37 156 8 46 190 10 

Lype reducta 0 0 0 0 9 2 0 0 0 5 0 10 

Lype sp. 2 0 1 9 0 0 0 0 0 0 0 0 

Muscidae Gen. sp. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 

Naididae/Tubificidae Gen. sp. 13 0 0 82 73 10 57 0 18 142 30 67 

Nematocera Gen. sp. 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 

Orectochilus villosus Lv. 3 0 0 5 5 0 2 0 2 9 2 0 

Orthocladiinae Gen. sp. 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 

Oulimnius sp. Ad. 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 

Oulimnius sp. Lv. 0 0 0 0 0 0 0 5 5 0 2 0 

Oulimnius tuberculatus Ad. 0 0 0 0 0 0 0 14 0 5 0 5 

Paraleptophlebia submarginata 0 0 0 0 37 0 0 0 0 0 0 0 

Pilaria sp. 3 0 7 2 5 0 0 5 0 0 0 0 

Piscicolidae Gen. sp. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Pisidium sp. 0 0 0 53 82 19 0 0 0 23 21 34 

Platambus maculatus Ad. 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

Platambus maculatus Lv. 0 10 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 
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Taxonname (original) 19Fu1 19Fu2 19Fu3 20Fu1 20Fu2 20Fu3 19Za1 19Za2 19Za3 20Za1 20Za2 20Za3 

Plectrocnemia conspersa conspersa 0 0 0 2 14 7 0 0 0 0 0 0 

Plectrocnemia sp. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 

Polycentropus flavomaculatus flavomaculatus 0 0 0 0 0 0 18 0 5 0 0 0 

Polycentropus irroratus 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 

Polycentropus sp. 2 0 0 0 0 0 0 14 2 0 0 0 

Potamopyrgus antipodarum 0 0 0 7 5 0 30 0 0 9 5 5 

Prodiamesa olivacea 0 0 0 14 114 0 0 0 0 50 7 10 

Pseudolimnophila sp. 0 0 1 5 0 2 0 0 0 0 2 0 

Psychodidae Gen. sp. 0 0 2 2 5 2 0 0 0 0 0 0 

Ptychoptera sp. 22 24 23 7 5 31 0 0 0 0 0 0 

Radix balthica 0 0 2 0 0 5 0 0 0 0 0 0 

Radix sp. 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Rhithrogena semicolorata-Gr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 

Rhyacophila (Rhyacophila) sp. 0 0 0 2 0 2 0 0 0 5 0 6 

Riolus sp. Lv. 0 0 0 2 9 0 0 0 0 0 0 5 

Sericostoma flavicorne/personatum 0 5 4 0 51 7 0 9 2 0 0 10 

Sialis fuliginosa 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

Sialis sp. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Silo pallipes 0 0 0 0 0 0 2 0 11 0 5 115 

Simulium (Wilhelmia) sp. 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 5 

Simulium sp. 6 14 6 37 69 82 5 5 11 9 9 0 

Sphaerium sp. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 

Stratiomyidae Gen. sp. 2 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 

Stylodrilus heringianus 0 0 0 0 0 2 2 0 0 9 82 5 

Tabanidae Gen. sp. 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 

Tanypodinae Gen. sp. 2 0 1 30 37 31 0 0 0 18 11 0 

Tanytarsini Gen. sp. 0 0 0 2 5 0 5 5 0 78 9 10 

Tinodes unicolor 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Taxonname (original) 19Fu1 19Fu2 19Fu3 20Fu1 20Fu2 20Fu3 19Za1 19Za2 19Za3 20Za1 20Za2 20Za3 

Tipula sp. 0 10 0 0 5 0 1 9 0 9 2 0 

Valvata piscinalis piscinalis 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 

 



Tabelle 9-2: Bewertungsergebnisse der Allgemeinen Degradation, wenn die Ergebnisse der Frühjahrs- 

und der Herbstbeprobungen zu einer Untersuchung zusammengefasst werden 

Probe Fu1 Fu2 Fu3 Za1 Za2 Za3 

LAWA-Fließgewässertyp Typ 06_K Typ 06_K Typ 06_K Typ 06_K Typ 06_K Typ 06_K 

Taxaliste gefiltert gefiltert gefiltert gefiltert gefiltert gefiltert 

Nutzung keine keine keine keine keine keine 

       Ergebnisse im Modul  

Allgemeine Degradation => Scores 

      

       Qualitätsklasse Allg. Degradation 2 2 2 3 3 2 

Multimetrischer Index (MMI) 0,689 0,703 0,607 0,593 0,564 0,744 

Ergebnis Faunaindex/PTI gesichert ja ja ja ja ja ja 

       Core Metrics 

      Faunaindex: Bezeichnung FIx05 FIx05 FIx05 FIx05 FIx05 FIx05 

Faunaindex: Wert 0,714 0,759 0,652 0,621 0,536 0,714 

Rhithron-Typie-Index (RTI) 0,691 0,793 0,700 0,819 0,811 0,883 

#EPT 0,800 0,650 0,550 0,550 0,650 0,900 

[%] EPT (HK) 0,503 0,496 0,435 0,322 0,314 0,537 

 

Tabelle 9-3: Ökologische Zustandsbewertung nach PERLODES, wenn die Ergebnisse der Frühjahrs- und 

der Herbstbeprobungen zu einer Untersuchung zusammengefasst werden 

Probe Fu1 Fu2 Fu3 Za1 Za2 Za3 

LAWA-Fließgewässertyp Typ 06_K Typ 06_K Typ 06_K Typ 06_K Typ 06_K Typ 06_K 

Taxaliste gefiltert gefiltert gefiltert gefiltert gefiltert gefiltert 

Nutzung keine keine keine keine keine keine 

       Zusammenstellung der Ergebnisse 

      

       Ökologische Zustandsklasse (ÖZK)* 2 2 2 3 3 2 

Ergebnis der ÖZK gesichert* ja ja ja ja ja ja 

       Modul Saprobie: Qualitätsklasse 2 2 2 2 2 2 

Modul Saprobie: Ergebnis gesichert ja ja ja ja ja ja 

       Modul AD: Qualitätsklasse  2 2 2 3 3 2 

Modul AD: Ergebnis gesichert ja ja ja ja ja ja 

Modul AD: Indikatortaxazahl niedrig nein nein nein nein nein nein 

Modul AD: Neozoenanteil hoch nein nein nein nein nein nein 

Modul AD: Verdacht auf Grundwasserein-

fluss ja ja ja ja ja ja 

Modul AD: Verdacht auf Trockenfallen nein nein nein nein nein nein 

 



Erfolgskontrolle Zaber und Fürtlesbach, Bereich Langwiesen IV – Dokumentation einer Nullaufnahme 

Büro am Fluss e.V.  Seite - 43 

  

  

  

Abbildung 9-1: Elektrobefischung an der Zaber am 27.09.2019. Bachforelle (oben links), Bachforelle 

mit Groppe (oben rechts), Döbel (Mitte links), Rotauge (Mitte rechts), Bachschmerle mit Groppe (un-

ten links), Elektrobefischung mit tragbarem 3 kW-Gerät (unten rechts) 
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Abbildung 9-2: Elektrobefischung an der Zaber am 27.09.2019. Juvenile Bachforelle aus dem Jahr 

2019 (links), juvenile Groppe aus dem Jahr 2019 (rechts) 

  

  

Abbildung 9-3: Am 24.10.2019 während der Flusskrebsuntersuchungen am Fürtlesbach gefangene 

Groppen (oben links und rechts und unten links) und Elritze (unten rechts) 
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Abbildung 9-4: Steinkrebsfunde am Fürtlesbach. Steinkrebsfund während der Tagbegehung am 

24.10.2019 (oben links und rechts), Steinkrebsfunde während der Nachtbegehung am 25.10.2019 

(Mitte), mit der Reuse gefangener Steinkrebs (unten links), juveniler Steinkrebs während der Makro-

zoobenthos-Probenahme am 01.10.2019 (unten rechts) 
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Tabelle 9-4: MakrozoobeŶthosaufsaŵŵluŶg („Multi-Habitat-SaŵpliŶg“. Feldprotokoll zur FestleguŶg 
der Teilproben. Deckungsgrad der Substrattypen in 5%-Stufen. 

Substrate Fu1 Fu2 Fu3 Za1 Za2 Za3 
Mineralische Substrate       
Megalithal (> 40 cm)       
Makrolithal (> 20 cm - 40 cm)  <5  <5   

Mesolithal (> 6 cm - 20 cm) <5 <5  5 5 15 
Mikrolithal (> 2 cm - 6 cm)  <5  35 30 40 
Akal (> 0,2 cm - 2 cm) 10 5 5 35 45 30 
Psammal / Psammopelal (> 6 μm - 2 mm) 35 40 25 10 15 5 
Argyllal (< 6 μm) 10 10 10    
Technolithal 1 (Künstliche Substrate)       
Technolithal 2 (Künstliche Substrate)       
Organische Substrate       
Algen       
Submerse Makrophyten <5 5 15 5   
Emerse Makrophyten 10 5 20    
Lebende Teile terrestrischer Pflanzen  5   <5  
Xylal (Holz) 10 5 10 5 5 10 
CPOM 25 25 15 5   
FPOM       
Abwasserbakterien und -pilze, Sapropel       
Debris       
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1 Übersicht 

Bezeichnung Öko-Punkte

geplante ÖP Werksgelände 633.834 ÖP

geplante ÖP Renaturierung Fürtlesbach auf Flurstücken der Fa. 93.520 ÖP

bereits generierte ÖP 341.978 ÖP

verfügbarer Humus für weitere ÖP 100.300 ÖP

Abzug ÖP am Gewann Lichtenberger Rain 179.574 ÖP

Abzug ÖP-Planung wegen Bodenbewertung (Humus-Verunreinigung 

durch Steine) 105.502 ÖP

Ergebnis maximal erzielbare ÖP 442.278 ÖP

Übersicht Öko-Punkte Werksgelände

 

 

Hinweise und Erläuterungen: 

- Gegenüber der ursprünglichen Planung für das Humus-Management werden in dem betroffenen Areal 
nur 442.278 ÖP statt 727.354 ÖP erzielt, was somit einer Minderung von insgesamt 285.076 ÖP 
entspricht. 

- Da der Bereich westlich des Fürtlesbachs an das Betriebsgelände direkt anschließt, wurde das hierfür 
geplante Humus-Management als Teil des Werksgeländes in dieser Phase des Humus-Managements 
mit abgearbeitet. 

- Der Umweltbericht vom Sommer 2020 hat für das Oberboden-Management auf dem Werksgelände 
635.034 ÖP angesetzt. Der Wert wurde mit neu ermittelten Vermessungsdaten nun auf 633.834 ÖP 
reduziert. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    



 

 Seite 2 von 8 10. März 2021 

 
Wilhelm Layher GmbH & Co KG Postfach 40 Wilhelm Layher GmbH & Co KG Geschäftsführung 
Gerüste Tribünen Leitern D-74361 Güglingen-Eibensbach Amtsgericht, Registergericht Stuttgart HRA 320227 Wolf Christian Behrbohm 
 Telefon (0 71 35) 70-0 Persönlich haftende Gesellschafterin: Stefan Stöcklein 
Ochsenbacher Straße 56 Telefax (0 71 35) 70-2 65 Wilhelm Layher Beteiligungs-GmbH  
D-74363 Güglingen-Eibensbach E-Mail info@layher.com Amtsgericht, Registergericht Stuttgart HRB 320118  
 www.layher.com Sitz jeweils in Güglingen Eibensbach  
 
Es gelten ausschließlich unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Diese finden Sie unter: agb.layher.com 

 

2 Abtragung 

2.1 Abtragsfläche 

Flurstück Fläche 

Flurstück

Werksgelä

nde

Werksgelände 

Anteil ÖP-fähig

Fläche Zaber 

Renaturierung

Fläche 

Fürtlesbach 

Renaturierung 

Renaturierung 

Anteil ÖP-fähig

Status

1481 12.551 m² 6.353 m² 6.353 m² 4.872 m² 1.326 m² 6.198 m² in Arbeit

1482 4.877 m² 2.941 m² 2.941 m² 1.936 m² 1.936 m² offen

1483 939 m² 589 m² 589 m² 350 m² 350 m² offen

1484 2.509 m² 1.608 m² 00 m² 901 m² 00 m² abgeschlossen

1485 4.298 m² 2.856 m² 00 m² 1.442 m² 00 m² abgeschlossen

1486 12.623 m² 8.432 m² 00 m² 4.191 m² 00 m² abgeschlossen

1494/1 1.079 m² 1.012 m² 00 m² 67 m² 00 m²

1500/1 20.935 m² 20.147 m² 20.147 m² 00 m² 00 m² in Arbeit

1501 3.299 m² 3.299 m² 3.299 m² 00 m² 00 m² in Arbeit

1502 801 m² 801 m² 801 m² 00 m² 00 m² in Arbeit

1503 7.162 m² 7.162 m² 7.162 m² 00 m² 00 m² in Arbeit

1504 18.728 m² 15.652 m² 15.652 m² 3.076 m² 3.076 m² in Arbeit

1505/1 1.401 m² 1.316 m² 00 m² 00 m² 85 m² 00 m² abgeschlossen

1506 2.755 m² 355 m² 355 m² 2.400 m² 2.400 m² abgeschlossen

1507 6.047 m² 5.835 m² 5.835 m² 212 m² 212 m² abgeschlossen

1508 7.266 m² 7.266 m² 7.266 m² 00 m² 00 m² abgeschlossen

1509 2.558 m² 2.558 m² 2.558 m² 00 m² 00 m² abgeschlossen

1510 9.367 m² 9.367 m² 9.367 m² 00 m² 00 m² abgeschlossen

1511 802 m² 802 m² 802 m² 00 m² 00 m² abgeschlossen

1512 4.773 m² 4.773 m² 4.773 m² 00 m² 00 m² abgeschlossen

1513 3.769 m² 3.769 m² 3.769 m² 00 m² 00 m² abgeschlossen

1514 6.031 m² 6.031 m² 6.031 m² 00 m² 00 m² abgeschlossen

1515/3 5.075 m² 5.075 m² 5.075 m² 00 m² 00 m² abgeschlossen

1515/4 2.864 m² 2.864 m² 2.864 m² 00 m² 00 m² abgeschlossen

142.509 m² 120.863 m² 105.639 m² 13.692 m² 7.166 m² 14.172 m²

158.459 m² 47.240 m²

93.520 ÖP

95.440 ÖP

Bedarf Zielfläche

erzielbare Punkte

Fürtlesbach (bereits 

abgeschlossen):
633.834 ÖP

Zaber (späterer Zeitpunkt durch 

Renaturierung):  

Hinweise/Erläuterungen: 

- Die Flächendaten beruhen auf den im Sommer 2020 geänderten Flurstückdaten im Hinblick auf die 
Zusammenlegung von Flächen für den neuen Feldweg zur Übereignung an den Zweckverband und der 
damit verbundenen Vermessung (Flurstück 1515/4). 
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- Der Abtrag umfasst nur das Werksgelände, sowie den Bereich der Renaturierung westlich des 
Fürtlesbachs. Der weiterhin im B-Plan befindliche Bereiche der Renaturierung östlich des Fürtlesbachs, 
sowie der Bereich an der Zaber sind hiervon ausgenommen und werden erst im Zuge der Umsetzung 
der Renaturierung angegangen. 

- Alle deklarierten Abtragsflächen weisen eine Ackerzahl von mindestens 80 auf, der flächenbezogene 
Durchschnittswert beläuft sich auf ca. 85,5. 

2.2 Noch Verbleibender Oberboden 

Bei der Begutachtung wurden alle verbleibenden Humus-Mieten auf Tauglichkeit untersucht. Begutachtung und 
Beprobung im Dezember 2020 ergab eine weiterhin sehr gute Humus-Qualität. Auf dem Gelände verbleibend sind 
noch 7 Humus-Mieten mit einem Gesamtvolumen von ca. 5.015 m³ (siehe Anlage 2). Die Abfuhr des verbleibenden 
Oberbodens ist für September 2021 geplant. Bis dahin werden die Mieten zusätzlich mit Luzernen begrünt. 

Volumen
benötigte 

Zielfläche

generierbare 

Öko-Punkte

885 m³ 4.425 m² 17.700 ÖP

770 m³ 3.850 m² 15.400 ÖP

732 m³ 3.660 m² 14.640 ÖP

804 m³ 4.020 m² 16.080 ÖP

177 m³ 885 m² 3.540 ÖP

888 m³ 4.440 m² 17.760 ÖP

759 m³ 3.795 m² 15.180 ÖP

5.015 m³ 25.075 m² 100.300 ÖP

Humus-Mieten auf Gelände verbleibend

 

 

Stellungnahme Hr. Dr. Köhler: 

„Die Humusgehalte bewegen sich zwischen 4,11 und 5,01 %. Das entspricht „h4“ (stark humos) gemäß der 
Bodenkundlichen Kartieranleitung. Zieht man das Kristallwasser im Ton ab (erfahrungsgemäß sind es rd. 10%), so 
erhält man „h3“ (mittel humos). Das Ergebnis bestätigt, dass die Mieten aus humosem Oberboden bestehen. Der 
Wassergehalt von 19 – knapp 25% entspricht den aktuellen Witterungsverhältnissen. Der Kern in Miete 1 zeigt den 
„sickerwassergeschützten“ Wassergehalt von rd. 11%.“ 
Die zugehörigen Laborberichte sind im Anlage 2 beigefügt. 
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3 Auffüllung 

Alle zur Auffüllung geeigneten Flächen weisen eine Ackerzahl von unter 60 auf, der flächenbezogene 
Durchschnittswert beläuft sich auf ca. 53,5. 

3.1 Auffüllbereich 1 

Gemarkung: Cleebronn 

Gewann: Damm 

Zeitraum Auffüllung: 06. bis 23. August 2019 

Flurstück Fläche
Aktenzeichen 

Genehmigung
Ackerzahl

3574 3.125 m² 2020-400505 50 & 53

3575 2.500 m² 2020-706 50 & 53

3576 1.188 m² 2020-706 50 & 53

3577 4.375 m² 2019-2156 50 & 53

3578 5.001 m² 2019-2143 50 & 53

3579 5.100 m² 2019-3191 50 & 53

3580 3.375 m² 2019-2140 50 & 53

3581 1.284 m² 2019-2140 50 & 53

3582 2.665 m² 2019-2140 50 & 53

3583 4.490 m² 2019-2160 50 & 53

3584 1.915 m² 2019-2160 50 & 53

3585 2.500 m² 2019-2158 50 & 53

3586 2.500 m² 2019-2159 50 & 53

3587 6.109 m² 2019-3210 50 & 53

3588 6.414 m² 2019-3210 59

S  Fläche 52.541,00 m²

S  Öko-Punkte 210.164 ÖP

Gesamt (anrechenbar):
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3.2 Auffüllbereich 2 

Gemarkung: Güglingen 

Gewann: Äußerer Riedgraben 

Zeitraum Auffüllung: 18. September 2019 bis 15. Oktober 2019 

Flurstück Fläche Auffüllung
nachträglicher 

Abzug

Grund für 

Abzug

Aktenzeichen 

Genehmigung

1507 13.392 m² 13.392,00 m² 3.943,00 m² Bodenkennwerte 2019-3452

13.392,00 m²

37.796 ÖPS  Öko-Punkte

S  Fläche

Gesamt (anrechenbar):

 

Hinweise/Erläuterungen: 

- Durch die Auffüllung von 13.392 m² sollten 53.568 ÖP erzielt werden. Wegen zu hoher Ackerzahlen in 
Teilbereichen des Flurstücks können nachträglich nur 9.449 m² // 37.796 ÖP der durchgeführten 
Auffüllung angerechnet werden. Somit wurden 3.943 m² // 15.772 ÖP in Abzug gebracht. 

3.3 Auffüllbereich 3 

Gemarkung: Cleebronn 

Gewann: Lichtenberger Rain 

Zeitraum Auffüllung: 

- 15. Oktober 2019 bis 22. November 2019 
- 28. Dezember 2019 bis 03. Januar 2020 
- Geplant: September 2021 

Verlängerung 1, Aktenkennzeichen Genehmigung 2020-1349: 

- Flurstück 6979, 2.673 m²,  
- Flurstück 6980, 11.325 m² 

Verlängerung 2, Aktenkennzeichen Genehmigung „offen“: 
- Flurstück 6979, 2.673 m² 
- Flurstück 6980, 11.325 m² 
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Flurstück
Fläche 

Flurstück

Auffüllung 

erster 

Abschnitt

Auffüllung 

zweiter 

Abschnitt

Auffüllung 

dritter 

Abschnitt

nachträglicher 

Abzug

Grund für 

Abzug

Aktenzeichen 

Genehmigung

2.765 m² 2.765 m² Bodenkennwerte

48 m² 48 m² Bodenkennwerte

2.789 m² 2.789 m² Auffüllung Fehler

2.067 m² 2.067 m² Auffüllung Fehler

3.509 m² 3.509 m² Bodenkennwerte

5.392 m² 5.392 m² Auffüllung Fehler

2.926 m² 2.926 m² Auffüllung Fehler

83 m² 83 m² Auffüllung Fehler

61 m² 61 m² Auffüllung Fehler

1.109 m² 1.109 m² Bodenkennwerte

774 m² 774 m² Auffüllung Fehler

1.714 m² 1.714 m² Auffüllung Fehler

101 m² 101 m² Auffüllung Fehler

27 m² 27 m² Auffüllung Fehler

894 m² 894 m² Bodenkennwerte

674 m² 674 m² Auffüllung Fehler

1.418 m² 1.418 m² Auffüllung Fehler

78 m² 78 m² Auffüllung Fehler

433 m² 433 m² Bodenkennwerte

447 m² 447 m² Auffüllung Fehler

801 m² 801 m² Auffüllung Fehler

42 m² 42 m² Auffüllung Fehler

95 m² 95 m² Mais-Anbau

1.888 m² 1.888 m² Mais-Anbau

2.091 m² 2.091 m² Mais-Anbau

35 m² 35 m² Mais-Anbau

23 m² 23 m² Mais-Anbau

488 m² 488 m² Mais-Anbau

2.129 m² 2.129 m² Mais-Anbau

116 m² 116 m² Mais-Anbau

2.216 m² 2.216 m² Mais-Anbau

141 m² 141 m² Mais-Anbau

1.473 m² 1.473 m² Mais-Anbau

1.988 m² 1.988 m² Mais-Anbau

1.784 m² 1.784 m² Mais-Anbau

2.909 m² 3.092 m²

3.729 m² 1.148 m²

1.582 m² 1.582 m² Bodenkennwerte

693 m² 693 m² Bodenkennwerte

96 m²

2.039 m²

28.151,15 m² 23.380,80 m² 6.375,14 m² 44.893,57 m²

-44.132 ÖP Bodenkennwerte

-77.574 ÖP Auffüllung Fehler

-57.869 ÖP Mais-Anbau

112.605 ÖP 93.523 ÖP 25.501 ÖP -179.574 ÖP

2019-3652

761 7.670 m² 2019-3652

6988 3.724 m² 2019-3652

6989 12.061 m² 2019-3652

6986 1.723 m² 2019-3652

6987 3.063 m² 2019-3652

6984 2.675 m² 2019-3652

6985 4.074 m² 2019-3652

2019-3652

6983 3.855 m² 2019-3652

6982 3.470 m² 2019-3652

S  Fläche

S  Öko-Punkte

6980 16.392 m²

6979 10.070 m²
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Hinweise/Erläuterungen: 

- Der erste Abschnitt  
- Der zweite Abschnitt wurde während der Frostperiode aufgefüllt 
- Durch die Auffüllung von 57.907 m² sollten 231.628 ÖP erzielt werden.  

o Im ersten Auffüllungsabschnitt mussten wegen zu hoher Ackerzahlen in Teilbereichen der 
Flurstücke 35.030 ÖP in Abzug gebracht werden. Darüber hinaus wurden vom LRA Fehler in 
der Auffüllung angemerkt, die potentiell eine Bodenverdichtung zur Folge haben können, 
wodurch weitere 77.574 ÖP in Abzug gebracht werden müssen, sodass im ersten Abschnitt 
statt geplanter 112.605 ÖP keine ÖP erzielt werden konnten. 

o Der zweite Abschnitt wurde bei Frost aufgefüllt um eine potentielle Bodenverdichtung zu 
vermeiden. Die hierbei geplanten 93.523 ÖP müssen jedoch ebenfalls zum Großteil wieder in 
Abzug gebracht werden. Grund hierfür sind zu hohe Ackerzahlen (9.101 ÖP) und die nicht 
erlaubte Ansaat von Hackfrüchten (57.868 ÖP). Somit können nur 26.554 ÖP angerechnet 
werden. 

o Beim dritten Auffüllungsabschnitt könnten bis zu 25.501 ÖP erzielt werden. Da die 
verbleibende Humus-Menge jedoch nicht ausreicht, wird die Zielfläche entsprechend um 1.921 
m² reduziert, wodurch somit nur noch 17.816 ÖP erzielt werden können. Die Auffüllung ist für 
September 2021 geplant. 

o Insgesamt wurden somit 182.019 ÖP in Abzug gebracht, wodurch insgesamt noch 44.370 ÖP 
erzielt werden können. 

3.4 Auffüllbereich 4 

Gemarkung: Brackenheim 

Gewann: Galgenforst 

Zeitraum Auffüllung: 7. bis 24. Mai 2020 

Flurstück
Fläche 

Flurstück

Aktenzeichen 

Genehmigung
Ackerzahl

5627 4.558 m² 2019-465 57

5628 6.384 m² 2019-465 56 & 57

5629 3.524 m² 2019-465 56 & 57

5629/1 2.400 m² 2019-465 56 & 57

S  Fläche 16.866,00 m²

S  Öko-Punkte 67.464 ÖP

Gesamt (anrechenbar):

 

Gesamt (maximal anrechenbar):
S  Fläche 13.013,52 m²

S  Öko-Punkte 52.054 ÖP
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3.5 Auffüllbereich 5 

Gemarkung: Cleebronn 

Gewann: Hälde 

Zeitraum Auffüllung (geplant): September 2021 

Flurstück
Fläche 

Flurstück

Aktenzeichen 

Genehmigung
Ackerzahl

1804 1.145 m² 2020-400048 49 & 59

1805 3.268 m² 2020-400048 49 & 59

1806 2.580 m² 2020-400048 59

1807 1.105 m² 2020-400048 59

1808 2.108 m² 2020-400048 59

1809 2.855 m² 2020-400048 59

1810 2.895 m² 2020-400048 59

1811 4.665 m² 2020-400048 59

S  Fläche 20.621,00 m²

S  Öko-Punkte 82.484 ÖP

Gesamt (anrechenbar):
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Dahlienweg 2
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1

1 ALKIS neu, Flächen ergänzt, Renaturierung Fürtlesbach / Zaber dargestellt 24.02.21 MT

Teil aus Flst. 1504Ta 1504

Abtragsbereich Flächen



Abtragsbereiche
Gemarkung: Cleebronn
Gewann: Steinäcker
Flurstücke & Fläche:
-Flurstück: 1481, 12.551 m² (W: 6.353 m², R: 6.198 m²)
-Flurstück: 1482, 4.877 m² (W.: 2.941 m²) 
-Flurstück: 1483, 939 m² (W: 589 m²)
-Flurstück: 1484, 2.509 m² (W: 1.608 m²)
-Flurstück: 1485, 4.298 m² (W: 2.856 m²)
-Flurstück: 1486, 12.623 m² (W: 8.432 m²)
-Flurstück: 1500, 20.147 m²
-Flurstück: 1501, 3.299 m²
-Flurstück: 1502, 801 m²
-Flurstück: 1503, 7.162 m²

-Flurstück: 1504, 18.728 m² (W: 15.652 m², R: 3.076 m²)
-Flurstück: 1506, 2.755 m² (W: 355 m², R: 2400 m²)
-Flurstück: 1507, 6.047 m² (W: 5.835 m², R: 212 m²)
-Flurstück: 1508, 7.266 m²
-Flurstück: 1509, 2.558 m²
-Flurstück: 1510, 9.367 m²
-Flurstück: 1511, 802 m²
-Flurstück: 1512, 4.773 m²
-Flurstück: 1513, 3.769 m²
-Flurstück: 1514, 6.031 m²
-Flurstück: 1515/3, 5.075 m²
-Flurstück: 1515/4, 2.864 m²

Werksgelände (W)
Renaturierung (R)*

*Dies betrifft ausschließlich die Flächen, die im Rahmen des Humus-Managements vom
Werksgelände aus logistischen Gründen inkludiert wurden (Bereich östlich des Fürtlesbachs).

Abfuhr 1

Abfuhr 1

Abfuhr 1

Abfuhr 2

Abfuhr 2

Abfuhr 4

Abfuhr 4

Abfuhr 4

Abfuhr 2
Abfuhr 3

Abfuhr 3

Abfuhr 2

Abfuhr 1

Abfuhr 5
(geplant)

Abfuhr 6
(geplant)



Aufgestellt:  

Schwaikheim 19.01.2021 

Messmer Consult 

 

 

BV Layher Werk III 

Aufstellung Humusmieten 

 

 

Humusmiete 1: Rest ca. 885m³  Humusmiete 2: Rest ca. 770m³ 

Humusmiete 3: Rest ca. 732m³ Humusmiete 4: Rest ca. 804m³ 

Humusmiete 5: Rest ca. 177m³ Humusmiete 6: Rest ca. 888m³ 

Humusmiete 7: Rest ca. 759m³ 

verfügbare Humusmieten
Humusmieten mittels 3D-Luftbildaufnahmen und GPS-Absteckung in Abstimmung mit
Geologen und mit validierenden Bodenproben bestimmt.
Die Gesamtmenge an noch verfügbarem Humus beläuft sich auf 5.015m³, woraus sich eine
auffüllbare Fläche von 25.075 m² ergibt.



Auffüllbereich 1 - Damm

Gemarkung:
Gewann: 
Flurstücke & Fläche:
-Flurstück 3574,  m²
-Flurstück 3575,  m²
-Flurstück 3576,  m²
-Flurstück 3577, 4.375 m²
-Flurstück 3578, 5.001 m²
-Flurstück 3579, 5.100 m²
-Flurstück 3580, 3.375 m²
-Flurstück 3581, 1.284 m²
-Flurstück 3582, 2.665 m²
-Flurstück 3583, 4.490 m²
-Flurstück 3584, 1.915 m²
-Flurstück 3585, 2.500 m²
-Flurstück 3586, 2.500 m²
-Flurstück 3587, 6.109 m²
-Flurstück 3588, 6.414 m²



Auffüllbereich 2 - Äußerer  Riedgraben

Gemarkung: Güglingen
Gewann: Äußerer Riedgraben
Flurstücke & Fläche:
- Flurstück 1507, 13392 m²



Gemarkung: Cleebronn
Gewann: Lichtenberger Rain
Flurstücke & Fläche:
- Flurstück 6980, 11.325 m²
- Flurstück 6982,   3.470 m²
- Flurstück 6983,   3.855 m²
- Flurstück 6984,   2.675 m²
- Flurstück 6985,   4.074 m²
- Flurstück 6986,   1.723 m²
- Flurstück 6987,   3.063 m²
- Flurstück 6988,   3.724 m²
- Flurstück 6989, 12.061 m²
- Flurstück   761,   7.670 m²

Auffüllbereich 3.1 - Lichtenberger Rain



Auffüllbereich 3.2 - Lichtenberger Rain

Gemarkung: Cleebronn
Gewann: Lichtenberger Rain
Flurstücke & Fläche:
- Flurstück 6980, 11.325 m²
- Flurstück 6982,   3.470 m²
- Flurstück 6983,   3.855 m²
- Flurstück 6984,   2.675 m²
- Flurstück 6985,   4.074 m²
- Flurstück 6986,   1.723 m²
- Flurstück 6987,   3.063 m²
- Flurstück 6988,   3.724 m²
- Flurstück 6989, 12.061 m²
- Flurstück   761,   7.670 m²



Gemarkung: Cleebronn
Gewann: Lichtenberger Rain
Flurstücke & Fläche:
- Flurstück 6979,   2.673 m²
- Flurstück 6980, 11.325 m²
- Flurstück 6982,   3.470 m²
- Flurstück 6983,   3.855 m²
- Flurstück 6984,   2.675 m²
- Flurstück 6985,   4.074 m²
- Flurstück 6986,   1.723 m²
- Flurstück 6987,   3.063 m²
- Flurstück 6988,   3.724 m²
- Flurstück 6989, 12.061 m²
- Flurstück   761,   7.670 m²

Auffüllbereich 3.3 - Lichtenberger Rain
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Bodenwertzahlen

Flächen in m²

Maßstab: 1:1000

Datum: 09.03.2021

Abzug zu hohe Boden-/ Ackerzahl:
ca. - 8.758 m

2

Abzug nicht fachgerecht
- ca. 26.038 m²Abzug

ca. - 311 m
2

aufgefüllt / anrechenbar
ca. 14.232 m

2

Abzug, zu hohe 
Boden-/ Ackerzahl
ca. - 2.282 m

2

noch aufzu-
füllender Bereich
ca. 6.399 m

2

ca. 3092 m
2

aus 6980
noch auffüllen

ca. 1148 m
2

aus 6980
noch auffüllen

ca. 1588 m
2
 

aus 6980
ABZUG

ca. 694 m
2
 

aus 6980
ABZUG

Lichtenberger Rain

MESSMER CONSULT
Dahlienweg 2
71409 Schwaikheim
Tel. 07195/9288-0
Fax 07195/9288-88
www.IB-Messmer.com
post@ib-messmer.com

676,86 m²

Flächen werden wegen
fehlendem Humus nicht
aufgefüllt

Auffüllbereich 3 - Lichtenberger Rain - Ackerzahlen



Auffüllbereich 4 - Gewann Galgenforst

Gemarkung: Brackenheim
Gewann: Galgenforst
Flurstücke & Fläche:
- Flurstück 5627,    4.558 m²
- Flurstück 5628,    6.384 m²
- Flurstück 5629,    3.524 m²
- Flurstück 5629/1, 2.400 m²



Auffüllbereich 5 - Gewann Hälde
Gemarkung: Cleebronn
Gewann: Hälde
Flurstücke & Fläche:
- Flurstück 1804, 1.145 m²
- Flurstück 1805, 3.268 m²
- Flurstück 1806, 2.580 m²
- Flurstück 1807, 1.105 m²
- Flurstück 1808, 1.105 m²
- Flurstück 1809, 2.855 m²
- Flurstück 1810, 2.895 m²
- Flurstück 1811, 4.665 m²



Humusmieten, CleebronnProjekt-Nr.:

Projekt-Nr.:

Bestimmung des Gehaltes an

durch Glühen organischen Bestandteilen
Dr. HölzerUntersuchung durch:Dr. KöhlerEntnahme durch:

21.12.20Datum:09.12.20Datum:

23,64Wn [%]:gestörtEntnahmeart:

CBAMiete 1Entnahmest.:

0,0 - 0,2 mTiefe [m]:

169,16167,4162,52Trockene Probe + Behälter [g] :

166,36164,52159,9Geglühte  Probe + Beh. [g] :

103,72100,0899,6Behälter [g] :

4,284,284,16Glühverlust [%] :

4,24Mittel:Kristallwasserverlust  von 0,1 %  je % Ton ist zu berücksichtigen!

Bestimmung des Gehaltes an

durch Glühen organischen Bestandteilen
Dr. HölzerUntersuchung durch:Dr. KöhlerEntnahme durch:

21.12.20Datum:09.12.20Datum:

11,43Wn [%]:gestörtEntnahmeart:

CBAMiete 1Entnahmest.:

0,6 mTiefe [m]:

167,92157,76158,92Trockene Probe + Behälter [g] :

165,38155,5156,54Geglühte  Probe + Beh. [g] :

107,36104101,62Behälter [g] :

4,194,24,15Glühverlust [%] :

4,18Mittel:Kristallwasserverlust  von 0,1 %  je % Ton ist zu berücksichtigen!

Bestimmung des Gehaltes an

durch Glühen organischen Bestandteilen
Dr. HölzerUntersuchung durch:Dr. KöhlerEntnahme durch:

21.12.20Datum:09.12.20Datum:

22,83Wn [%]:gestörtEntnahmeart:

CBAMiete 2Entnahmest.:

0,0 - 0,2 mTiefe [m]:

176,2157,84171,86Trockene Probe + Behälter [g] :

173,36155,54168,84Geglühte  Probe + Beh. [g] :

106,92101,9898,58Behälter [g] :

4,14,124,12Glühverlust [%] :

4,11Mittel:Kristallwasserverlust  von 0,1 %  je % Ton ist zu berücksichtigen!



Humusmieten, CleebronnProjekt-Nr.:

Projekt-Nr.:

Bestimmung des Gehaltes an

durch Glühen organischen Bestandteilen
Dr. HölzerUntersuchung durch:Dr. KöhlerEntnahme durch:

21.12.20Datum:09.12.20Datum:

24,7Wn [%]:gestörtEntnahmeart:

CBAMiete 4Entnahmest.:

0,0 - 0,2 mTiefe [m]:

166,36150,78136,2Trockene Probe + Behälter [g] :

163,4147,72133,4Geglühte  Probe + Beh. [g] :

98,2680,4269,58Behälter [g] :

4,354,354,2Glühverlust [%] :

4,30Mittel:Kristallwasserverlust  von 0,1 %  je % Ton ist zu berücksichtigen!

Bestimmung des Gehaltes an

durch Glühen organischen Bestandteilen
Dr. HölzerUntersuchung durch:Dr. KöhlerEntnahme durch:

21.12.20Datum:09.12.20Datum:

21,01Wn [%]:gestörtEntnahmeart:

CBAMiete 5Entnahmest.:

1,4 mTiefe [m]:

166,36150,78136,2Trockene Probe + Behälter [g] :

163,4147,72133,4Geglühte  Probe + Beh. [g] :

98,2680,4269,58Behälter [g] :

4,354,354,2Glühverlust [%] :

4,30Mittel:Kristallwasserverlust  von 0,1 %  je % Ton ist zu berücksichtigen!

Bestimmung des Gehaltes an

durch Glühen organischen Bestandteilen
Dr. HölzerUntersuchung durch:Dr. KöhlerEntnahme durch:

21.12.20Datum:09.12.20Datum:

20,36Wn [%]:gestörtEntnahmeart:

CBAMiete 6Entnahmest.:

0,0 - 0,2 mTiefe [m]:

111,82115,46108,28Trockene Probe + Behälter [g] :

109,16112,46105,62Geglühte  Probe + Beh. [g] :

54,5251,851,08Behälter [g] :

4,644,714,65Glühverlust [%] :

4,67Mittel:Kristallwasserverlust  von 0,1 %  je % Ton ist zu berücksichtigen!



Humusmieten, CleebronnProjekt-Nr.:

Projekt-Nr.:

Bestimmung des Gehaltes an

durch Glühen organischen Bestandteilen
Dr. HölzerUntersuchung durch:Dr. KöhlerEntnahme durch:

21.12.20Datum:09.12.20Datum:

19,86Wn [%]:gestörtEntnahmeart:

CBAMiete 7Entnahmest.:

Tiefe [m]:

110,82105,92104,16Trockene Probe + Behälter [g] :

108,14103101,58Geglühte  Probe + Beh. [g] :

54,5251,851,06Behälter [g] :

4,765,44,86Glühverlust [%] :

5,01Mittel:Kristallwasserverlust  von 0,1 %  je % Ton ist zu berücksichtigen!
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1 Rechtliche Grundlagen 

 

Im nationalen deutschen Naturschutzrecht (Bundesnaturschutzgesetz vom 29. Juli 

2009 [BGBl. IA. 2542], das seit 01. März 2010 in Kraft ist) ist der Artenschutz in den 

Bestimmungen der §§ 44 und 45 BNatSchG verankert. Entsprechend § 44 Abs. 5 

Satz 5 BNatSchG gelten die artenschutzrechtlichen Verbote bei nach § 15 

BNatSchG zulässigen Eingriffen in Natur und Landschaft sowie nach den Vorschrif-

ten des Baugesetzbuches zulässigen Vorhaben im Sinne des § 18 Abs. 2 Satz 1 

BNatSchG nur für die in Anhang IV der FFH-RL aufgeführte Tier- und Pflanzenarten 

sowie für die Europäischen Vogelarten (europarechtlich geschützte Arten). 

Im Rahmen der artenschutzrechtlichen Prüfung wird für diese relevanten Arten zu-

nächst untersucht, ob nachfolgende Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 BNatSchG 

erfüllt sind (vgl. auch Prüfschema in Abbildung 1): Gemäß § 44 ist es nach Absatz 

1 verboten, 

 

1. wild lebenden Tieren der besonders geschützten Arten nachzustellen, sie zu fan-

gen, zu verletzen oder zu töten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu ent-

nehmen, zu beschädigen oder zu zerstören. 

 

2. wild lebende Tiere der streng geschützten Arten und der europäischen Vogelar-

ten während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wan-

derungszeiten erheblich zu stören; eine erhebliche Störung liegt vor, wenn sich 

durch die Störung der Erhaltungszustand der lokalen Population verschlechtert. 

 

3. Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der wild lebenden Tiere der besonders ge-

schützten Arten aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören. 

 

4. wild lebende Pflanzen der besonders geschützten Arten oder ihre Entwicklungs-

formen aus der Natur zu entnehmen, sie oder ihre Standorte zu beschädigen oder 

zu zerstören. 

 

In den Ausnahmebestimmungen gemäß § 44 Abs. 5 BNatSchG sind verschiedene 

Einschränkungen enthalten. Danach gelten die artenschutzrechtlichen Bestimmun-

gen des § 44 Abs. 1 Nr. 1 (Tötungsverbot) nicht in Verbindung mit § 44 Abs. 1 Nr. 

3 (Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten), wenn sie unvermeidbar sind 

und die ökologische Funktion im räumlichen Zusammenhang weiterhin erfüllt wird. 

 

 



 
Abbildung 1 Ablaufschema einer artenschutzrechtlichen Prüfung (Kratsch et al. 2018). 

 



 

Einige zentrale Begriffe des BNatSchG sind vom Gesetzgeber nicht abschließend 

definiert worden, so dass eine fachliche Interpretation und Definition der fraglichen 

Begrifflichkeiten zur Bewertung der rechtlichen Konsequenzen erforderlich wird. Die 

Verwendung dieser Begrifflichkeiten im vorliegenden Fachgutachten orientiert sich 

an den in der Fachliteratur vorgeschlagenen und diskutierten Definitionen (z. B. 

GUIDANCE DOCUMENT 2007, Kiel 2007, LANA 2009). 
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2 Untersuchungsgebiet 

 

Das Plangebiet befindet sich im Gewann „Rahnspacher Straße“, südlich von Güg-

lingen-Frauenzimmern und östlich der K 2150. Die Zufahrt ist über eine Fläche im 

Nordosten des Plangebiets vorgesehen. Die Planfläche wird überwiegend acker-

baulich genutzt, Gehölze sind nicht vorhanden. Ein Gehölzbestand entlang eines 

asphaltierten Feldwegs schließt die Planfläche nach Osten ab. Im Westen grenzen 

Gewerbegebäude und ein landwirtschaftlicher Betrieb an das Plangebiet an. Die 

umgebenden Kontaktlebensräume sind ausgedehnte Ackerflächen. 

 

Abbildung 2 Geltungsbereich des Plangebiets  
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3 Vögel 

 

3.1 Datenerhebung und Methoden 

 

Für die Erfassung der Vogelarten wurden 8 Begehungen im Zeitraum März bis Juni 

2018 durchgeführt (11.03., 24.03., 19.04., 27.04., 08.05., 26.05., 05.06. und 20.06.). 

Die Kartierungen erfolgten während der frühen Morgen- und Vormittagsstunden 

bzw. in den Abendstunden (Erfassung des Rebhuhns) bei günstigen Witterungsbe-

dingungen. Für schwer zu erfassende Arten (bspw. Rebhuhn) wurden Klangattrap-

pen eingesetzt. Alle visuell oder akustisch registrierten Vögel wurden in eine Ge-

bietskarte eingetragen und der Status der Vogelarten durch die jeweiligen Aktivi-

tätsformen protokolliert (Südbeck et al. 2005). Aus diesen Daten wurde für jede Art 

ein Gebietsstatus festgelegt. 

 

3.2 Ergebnisse 

 

Im Plangebiet und dem angrenzenden Kontaktlebensraum wurden insgesamt 20 

Vogelarten nachgewiesen. Eine Gesamtartenliste der im Gebiet nachgewiesenen 

Vogelarten mit Angaben zum Status, Bestandstrend in Baden-Württemberg, recht-

lichen Schutzstatus und zur Gilde (Neststandorte) ist in Tabelle 1 dargestellt. Alle 

nachgewiesenen Vogelarten sind durch Artikel 1 der EU-Vogelschutzrichtlinie euro-

parechtlich geschützt. Als Arten mit hervorgehobener artenschutzrechtlicher Rele-

vanz gelten 

 

● Arten der landes- oder bundesweiten Roten Liste (einschließlich Vorwarnliste) 

● Arten, die nach Bundesnaturschutzgesetz bzw. Bundesartenschutzverordnung 

als streng geschützt eingestuft sind 

● Arten eines Anhangs der EU-Vogelschutzrichtlinie 

 

Für 2 Vogelarten liegen ausreichende Hinweise auf ein Brutvorkommen im Plange-

biet vor. Die landes- und bundesweit gefährdete Feldlerche (RL 3) ist mit einem 

Revier im Plangebiet vertreten (Tab. 1, Abb. 3). Die Ackerflächen des angrenzenden 

Kontaktlebensraums werden von weiteren Brutpaaren der Feldlerche besiedelt 

(Abb. 3). Die Wiesenschafstelze ist ebenfalls Brutvogel des Plangebiets (Abb. 3). 

Die Art wird auf der landesweiten Vorwarnliste geführt, die Bestände blieben aber 

im Zeitraum von 1985 bis 2009 konstant (Tab. 1). 

Als Art der landesweiten Vorwarnliste ist die Goldammer mit zwei Brutpaaren in 

den angrenzenden Kontaktlebensräumen vertreten (Tab. 1, Abb. 3). Die Bestände 
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dieser Art sind landesweit im Zeitraum von 1985 bis 2009 um mehr als 20 % zu-

rückgegangen, aber aktuell noch nicht gefährdet (Bauer et al. 2016).  

Amsel, Blaumeise, Buchfink, Dorngrasmücke, Fasan, Heckenbraunelle, Kohlmeise, 

Mönchsgrasmücke, Rabenkrähe, Stieglitz, Sumpfrohrsänger und Zilpzalp sind 

ubiquitäre Brutvogelarten der angrenzenden Kontaktlebensräume (Tab. 1, Abb. 4). 

Die Rabenkrähe brütet auf einem Strommast. 

Mäusebussard, Rauchschwalbe, Ringeltaube, Rotmilan und Turmfalke nutzten das 

Plangebiet ausschließlich zur Nahrungssuche (Tab. 1). 

 
Tabelle 1 Liste der nachgewiesenen Vogelarten im Plangebiet (PG) und Kontaktlebens-

raum. Artenschutzrechtlich hervorgehobene Brutvogelarten sind grau hinterlegt. 

Art Abk Status Status Gilde Trend Rote Liste Rechtlicher Schutz 

    PG Kontakt   in B.-W. B.-W. D EU-VSR BNatSchG 

Amsel A   B zw +1 — — — b 
Blaumeise Bm  B h      
Buchfink B   B zw -1 — — — b 
Dorngrasmücke Dg   B zw 0 — — — b 
Fasan Fa   BV b — nb nb — b 
Feldlerche Fl B B b -2 3 3 — b 
Goldammer G   B b/zw -1 V V — b 
Heckenbraunelle He   B zw 0 — — — b 
Kohlmeise K  B h      
Mäusebussard Mb N   zw 0 — — — s 
Mönchsgrasmücke Mg   B zw +1 — — — b 
Rabenkrähe Rk  B zw 0 — — — b 
Rauchschwalbe Rs N   g -2 3 3 — b 
Ringeltaube Rt N   zw +2 — — — b 
Rotmilan Rm N   zw +1 — V I s 
Stieglitz Sti  B       
Sumpfrohrsänger Su   B r/s -1 — — — b 
Turmfalke Tf N   f,g,zw 0 V — — s 
Wiesenschafstelze St B  b 0 V — Z b 
Zilpzalp Zi   B b 0 — — — b 

 

Erläuterungen:   
Status: 

 
B Brutvogel 

Abk.  Abkürzungen der Artnamen  BV Brutverdacht 
Rote Liste D Gefährdungsstatus Deutschland (Grüneberg et al. 2015)  N Nahrungsgast 
Rote Liste B.-W. Gefährdungsstatus Baden-Württemberg (Bauer et al. 2016)   
 1 vom Aussterben bedroht   
 2 stark gefährdet   
 3 gefährdet Gilde: b Bodenbrüter 

f Felsbrüter 
g Gebäudebrüter 
h/n Halbhöhlen-/ 
 Nischenbrüter 
h Höhlenbrüter 
r/s Röhricht-/  
 Staudenbrüter 
zw Zweigbrüter 

 V Vorwarnliste  
 – nicht gefährdet 

nb nicht bewertet 
 

EU-VSR EU-Vogelschutzrichtlinie  
 I in Anhang I gelistet  
 – nicht in Anhang I gelistet  
BNatSchG Bundesnaturschutzgesetz  
 b besonders geschützt  
 s streng geschützt  
Trend in B.-W. Bestandsentwicklung 1985-2009 (Bauer et al. 2016)   
 +2 Bestandszunahme > 50 %   
 +1 Bestandszunahme zwischen 20 und 50 %   
 0 Bestandsveränderung nicht erkennbar oder < 20 %   
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 -1 Bestandsabnahme zwischen 20 und 50 %   
 -2 Bestandsabnahme > 50 %   
    

 
Abbildung 3 Revierzentren artenschutzrechtlich hervorgehobener Brutvogelarten im 

Plangebiet (gelb umrandet) und Kontaktlebensraum. Fl - Feldlerche, G - Goldammer, St - 

Wiesenschafstelze.  

 

 
Abbildung 4 Revierzentren ubiquitärer Brutvogelarten an den Randbereichen des Plan-

gebiets (gelb umrandet). A - Amsel, B - Buchfink, Dg - Dorngrasmücke, Fa - Jagdfasan, He 



 

Stauss & Turni B-Plan „Langwiesen“ in Cleebronn – saP 9

- Heckenbraunelle, Mg - Mönchsgrasmücke, Rk - Rabenkrähe, Su - Sumpfrohrsänger, Zi - 

Zilpzalp.  

 

3.3 Artenschutzrechtliche Bewertung nach § 44 (1) BNatSchG 

 

Alle europäischen Vogelarten sind europarechtlich geschützt und unterliegen den 

Regelungen des § 44 BNatSchG. Die Ermittlung der Verbotstatbestände nach § 44 

(1) in Verbindung mit Abs. 5 erfolgt unter Berücksichtigung von Vermeidungs- oder 

Ausgleichmaßnahmen. Nahrungshabitate unterliegen nicht den Bestimmungen des 

§ 44 BNatSchG, unter der Voraussetzung, dass sie keinen essenziellen Habitatbe-

standteil darstellen. 

 

 

3.3.1 Verbot nach § 44 (1) 1 BNatSchG 

Es ist verboten, wild lebenden Tieren der besonders geschützten Arten nachzustel-

len, sie zu fangen, zu verletzen oder zu töten oder ihre Entwicklungsformen aus der 

Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören. 

 

Durch Abschub von Oberboden auf den offenen Flächen des Plangebiets sowie 

durch Gehölzrodungen während der Brut- und Aufzuchtszeit der vorgefundenen Vo-

gelarten, können unbeabsichtigt auch Vögel und ihre Entwicklungsstadien (Eier, 

Nestlinge) getötet oder zerstört werden. Damit wäre der Verbotstatbestand nach § 

44 (1) 1 BNatSchG erfüllt. 

 

Der Verbotstatbestand nach § 44 (1) Nr. 1 BNatSchG wird nicht erfüllt, wenn 

Gehölzrodungen sowie, im Rahmen der Baufeldberäumung, der Abschub von 

Oberboden  außerhalb der Brutzeit erfolgen (Zeitraum Anfang Oktober bis Ende 

Februar). Bis zum Beginn der Bauarbeiten müssen die Acker- und Wiesenflächen 

vegetationsfrei bleiben oder mit Folie abgedeckt werden, um eine Brutansiedlung 

durch Bodenbrüter (z. B. Feldlerche, Wiesenschafstelze) auszuschließen. Unter Be-

rücksichtigung dieser Maßnahme kann eine vermeidbare Tötung oder Verletzung 

von Individuen oder Entwicklungsstadien ausgeschlossen werden. Adulte Tiere 

können aufgrund ihrer Mobilität flüchten. 

 

Die Verbotstatbestände des § 44 (1) 1 BNatSchG werden unter Berücksich-

tigung der vorgeschlagenen Maßnahmen nicht erfüllt (siehe Kap. 3.4.1). 
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3.3.2 Verbot nach § 44 (1) 2 BNatSchG 

Es ist verboten, wild lebende Tiere der streng geschützten Arten und der europäi-

schen Vogelarten während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinte-

rungs- und Wanderungszeiten erheblich zu stören; eine erhebliche Störung liegt vor, 

wenn sich durch die Störung der Erhaltungszustand der lokalen Population einer Art 

verschlechtert. 

 

Wirkungsprognose 

Für die im Plangebiet und Kontaktlebensraum nachgewiesenen Brutvögel ergeben 

sich sowohl während der Bauausführung als auch nach Fertigstellung der Gewer-

begebäude dauerhafte Störungen durch Lärm und visuelle Effekte (z. B. Baustel-

lenverkehr, Bautätigkeiten, Verkehrslärm, anthropogene Nutzung), die den Repro-

duktionserfolg mindern bzw. Vergrämungseffekte entfalten können. 

 

Bewertung 

Eine Verschlechterung des Erhaltungszustandes ist dann zu prognostizieren, wenn 

sich als Folge der Störung die Populationsgröße oder der Reproduktionserfolg ent-

scheidend und nachhaltig verringert. 

 

Arten der Vorwarnliste sowie ubiquitäre Arten 

Für die im Plangebiet und Kontaktlebensraum vorkommenden häufigen Arten ist 

von einer relativ großen Toleranz gegenüber solchen Störungen auszugehen (z. B. 

Amsel, Blaumeise, Buchfink, Heckenbraunelle, Kohlmeise, Mönchsgrasmücke, Ra-

benkrähe, Stieglitz, Zilpzalp). Störungen stellen für in ihren Beständen nicht gefähr-

dete Arten regelhaft keinen relevanten Wirkfaktor dar (Trautner & Jooss 2008). 

Dies gilt entsprechend für die Goldammer als Art der landesweiten Vorwarnliste. 

In ihrer Dimension sind die Störungen nicht geeignet, die Erhaltungszustände der 

lokalen Populationen der nachgewiesenen Brutvogelarten zu verschlechtern. 

Da die zu erwartenden Beeinträchtigungen keine Verschlechterung der Erhal-

tungszustände bewirken, führen sie nicht zu einer erheblichen Störung im 

Sinne von § 44 (1) 2 BNatSchG, so dass der Verbotstatbestand nicht erfüllt 

wird. 

 

 

 

 



 

Stauss & Turni B-Plan „Langwiesen“ in Cleebronn – saP 11 

Feldlerche (RL 3) 

Durch die Flächeninanspruchnahme wird ein Revier der Feldlerche überplant. Die 

Zerstörung der Fortpflanzungs- und Ruhestätten wird im Kapitel 3.3.3 berücksich-

tigt. 

Als charakteristische Art des Offenlandes reagiert die Feldlerche empfindlich ge-

genüber Kulissen und meidet Siedlungsränder in einem Abstand von etwa 100 m. 

Das nächst gelegene Revier der Feldlerche befindet sich in einer Entfernung von 

etwa 160 m zum südlichen Rand des Plangebiets (Abb. 3) und liegt damit außerhalb 

der prognostizierten Kulissenwirkung von etwa 100 m zu höheren Gebäuden bzw. 

Siedlungsrändern. 

Im vorliegenden Fall ist aufgrund ausreichend großer Entfernungen des nächst ge-

legenen Feldlerchenreviers zum Plangebiet zu prognostizieren, dass das Vorhaben 

nicht zu einer störungsbedingten Aufgabe dieses Reviers führt. Eine erhebliche Stö-

rung für die lokale Population ist daher nicht zu erwarten. 

 

Da die zu erwartenden Beeinträchtigungen keine Verschlechterung der Erhal-

tungszustände bewirken, führen sie nicht zu einer erheblichen Störung im 

Sinne von § 44 (1) 2 BNatSchG, so dass der Verbotstatbestand nicht erfüllt 

wird. 

 

 

3.3.3 Verbot nach § 44 (1) 3 BNatSchG 

Es ist verboten, Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der wild lebenden Tiere der be-

sonders geschützten Arten aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu 

zerstören. 

 

Bewertung 

In den Ausnahmebestimmungen gemäß § 44 Abs. 5 BNatSchG sind verschiedene 

Einschränkungen enthalten. Danach gelten die artenschutzrechtlichen Bestimmun-

gen des § 44 Abs. 1 Nr. 1 (Tötungsverbot) nicht in Verbindung mit § 44 Abs. 1 Nr. 

3 (Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten), wenn sie unvermeidbar sind 

und die ökologische Funktion im räumlichen Zusammenhang weiterhin erfüllt wird. 

Zur Vermeidung der Verbotstatbestände nach § 44 (1) 3 BNatSchG können grund-

sätzlich CEF-Maßnahmen im Vorgriff auf das Bauvorhaben durchgeführt werden. 

 

Feldlerche (RL 3) 

Durch die Flächeninanspruchnahme geht 1 Revier der Feldlerche dauerhaft verlo-

ren. Für die Feldlerche ist zu prognostizieren, dass im räumlichen Kontext keine 
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geeigneten und unbesetzten Ersatzhabitate für eine Besiedlung zur Verfügung ste-

hen. Es ist davon auszugehen, dass adäquate Reviere bereits durch Artgenossen 

besiedelt sind. Die kontinuierliche ökologische Funktionalität der betroffenen Fort-

pflanzungs- und Ruhestätte ist daher im räumlichen Zusammenhang nicht weiter 

gewährleistet. 

Da die Feldlerche eine artenschutzrechtlich hervorgehobene, landesweit gefährdete 

Vogelart mit stark abnehmendem Bestandstrend ist, sind funktionserhaltende Maß-

nahmen (CEF-Maßnahmen) zur Erhaltung der lokalen Population erforderlich. 

Die Verbotstatbestände des § 44 (1) 3 BNatSchG werden für die Feldlerche 

erfüllt. 

 

Zur Vermeidung der Verbotstatbestände nach § 44(1) 3 BNatSchG können grund-

sätzlich CEF-Maßnahmen im Vorgriff auf das Bauvorhaben durchgeführt werden. 

 

Die Verbotstatbestände des § 44 (1) 3 BNatSchG werden nach erfolgreicher 

Umsetzung der CEF-Maßnahmen (Kap. 3.4.2) nicht erfüllt. 

 

Wiesenschafstelze (Vorwarnliste) 

Durch das Vorhaben wird 1 Revier der Wiesenschafstelze beansprucht. 

Als Bodenbrüter ist die Schafstelze bei der Wahl ihrer Nistplätze sehr flexibel, das 

Nest wird jährlich neu errichtet. Es befindet sich meist direkt am Boden, versteckt in 

einer dichten Kraut- und Grasvegetation. Heute ist die Art überwiegend in Kulturle-

bensräumen, extensiv genutzten Weiden, Ackergebieten (Hackfrüchte, Getreide, 

Klee, Raps), gelegentlich Ruderal- und Brachflächen zu finden. Günstig ist kurzra-

sige Vegetation mit einzelnen horstbildenden Pflanzen, offenen Bodenstellen sowie 

Ansitzwarten. 

Da davon auszugehen ist, dass geeignete Ersatzhabitate in der näheren Umgebung 

schon durch artgleiche Konkurrenz besetzt sind, muss damit gerechnet werden, 

dass die ökologische Funktion dieser Fortpflanzungsstätte im räumlichen Zusam-

menhang bei der Realisierung des Vorhabens nicht mehr erfüllt sein kann. Das 

durch das Vorhaben verloren gehende Revier muss in den benachbarten Lebens-

räumen ausgeglichen werden. Dies kann durch die Umsetzung der CEF- Aus-

gleichsmaßnahmen für die Feldlerche (Kap. 3.4.2) erreicht werden, da die Aus-

weichflächen nach Optimierung eine höhere Bestandsdichte aufnehmen können. 

Damit bleibt die ökologische Funktionalität der Fortpflanzungsstätten im räumlichen 

Zusammenhang insgesamt gewahrt.  
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Die Verbotstatbestände des § 44 (1) 3 BNatSchG werden nach erfolgreicher 

Umsetzung der CEF-Maßnahmen (Kap. 3.4.2) nicht erfüllt. 

 

Goldammer (Vorwarnliste) 

Durch Flächeninanspruchnahme für die Verkehrsanbindungen am östlichen Plan-

gebietsrand bzw. durch Gehölzrodungen im Rahmen der Renaturierung des Fürt-

lesbachs kann nicht ausgeschlossen werden, dass ein Revier der Goldammer be-

ansprucht wird. 

Da davon auszugehen ist, dass geeignete Ersatzhabitate in der näheren Umgebung 

schon durch artgleiche Konkurrenz besetzt sind, muss damit gerechnet werden, 

dass die ökologische Funktion dieser Fortpflanzungsstätte im räumlichen Zusam-

menhang bei der Realisierung des Vorhabens nicht mehr erfüllt sein kann. Das 

durch das Vorhaben verloren gehende Revier muss in den benachbarten Lebens-

räumen ausgeglichen werden. 

Die Goldammer bewohnt offene bis halboffene, abwechslungsreiche Landschaften 

mit Feldhecken, Büschen und Gehölzen. Wichtige Habitatkomponenten sind Bü-

sche als Singwarten sowie Grenzbereiche zwischen Kraut- bzw. Staudenfluren und 

Strauch- bzw. Baumvegetation. Das Nest befindet sich am Boden unter Gras- oder 

Krautvegetation oder in kleinen Büschen. Während der Brutzeit besteht die Nahrung 

vorwiegend aus Arthropoden, im Winterhalbjahr aus Sämereien. Die Brutzeit dauert 

von April bis Mitte September. 

Zur Vermeidung der Verbotstatbestände nach § 44 (1) 3 BNatSchG können grund-

sätzlich CEF-Maßnahmen im Vorgriff auf die Baufeldbereinigung (Gehölzrodungen) 

durchgeführt werden. Da die Bestände dieser Art landesweit abnehmen, sind funk-

tionserhaltende Maßnahmen (CEF-Maßnahmen) zur Erhaltung der lokalen Popula-

tion erforderlich. 

Durch die Entwicklung von standorttypischen Feldhecken und angrenzendem ma-

geren Grünland, Ruderalfluren oder staudenreichen Buntbrachen können geeignete 

Brut- und Nahrungshabitate im räumlichen Kontext bereitgestellt werden, um die 

ökologische Funktion der betroffenen Fortpflanzungs- und Ruhestätten im räumli-

chen Zusammenhang zu gewährleisten. 

 

Die Verbotstatbestände des § 44 (1) 3 BNatSchG werden nach erfolgreicher 

Umsetzung der CEF-Maßnahmen (Kap. 3.4.2) nicht erfüllt. 
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Ubiquitäre Gehölzfreibrüter und am Boden brütende Arten 

Durch Flächeninanspruchnahme für die Verkehrsanbindungen am östlichen Plan-

gebietsrand kann nicht ausgeschlossen werden, dass Einzelreviere der vorkom-

menden ubiquitären Vogelarten dieser Gilde betroffen sind (z. B. Amsel, Buchfink, 

Mönchsgrasmücke, Zilpzalp). Diese Arten sind hinsichtlich ihrer Habitatansprüche 

wenig spezialisiert, derzeit noch weit verbreitet und nicht gefährdet. Auf Grund der 

Betroffenheit von nur Einzelrevieren der nachgewiesenen Arten kann davon ausge-

gangen werden, dass diese in der näheren Umgebung ausreichend adäquate und 

unbesetzte Ersatzhabitate finden können. Die ökologische Funktion der Fortpflan-

zungs- und Ruhestätten bleibt im räumlichen Zusammenhang für diese Arten ge-

wahrt. 

 

Die Verbotstatbestände des § 44 (1) 3 BNatSchG werden somit nicht erfüllt. 

 

Brutvogelarten des Kontaktlebensraums 

Die Kontaktlebensräume werden von ubiquitären Gehölzfreibrütern und Höhlenbrü-

tern besiedelt (z. B. Amsel, Blaumeise, Buchfink, Kohlmeise, Mönchsgrasmücke, 

Rabenkrähe, Stieglitz, Sumpfrohrsänger, Zilpzalp). Die Fortpflanzungs- und Ruhe-

stätten dieser Vogelarten werden durch das Vorhaben nicht beeinträchtigt und kön-

nen weiterhin genutzt werden. 

 

Die Verbotstatbestände des § 44 (1) 3 BNatSchG werden somit nicht erfüllt. 

 

 

3.4 Vermeidungs- und Ausgleichsmaßnahmen 

 

3.4.1 Maßnahmen zur Vermeidung und Minderung 

 

Der geeignete Zeitraum für Gehölzrodungen und die Baufeldbereinigung (Ab-

räumen des Oberbodens) zur Vermeidung einer unbeabsichtigten Tötung o-

der Störung von Brutvögeln ist Anfang Oktober bis Ende Februar. Bis zum 

Beginn der Bauarbeiten müssen die Acker- und Wiesenflächen vegetations-

frei bleiben oder mit Folie abgedeckt werden, um eine Brutansiedlung durch 

Bodenbrüter (z. B. Feldlerche, Wiesenschafstelze) auszuschließen. 

 

 

3.4.2 Maßnahmen zum vorgezogenen Funktionsausgleich 

 

Feldlerche 
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Um für die betroffene Feldlerche eine Erfüllung der Verbotstatbestände nach 

§ 44 (1) 3 BNatSchG zu vermeiden, bedarf es geeigneter CEF-Maßnahmen. 

Folgende Maßnahmen zur Sicherung der kontinuierlichen ökologischen Funktiona-

lität (vorgezogene Ausgleichmaßnahmen i. S. v. § 44 Abs. 5 BNatSchG) sind für 

das geplante Vorhaben erforderlich und vor Baubeginn durchzuführen, um eine Ver-

schlechterung des Erhaltungszustands der lokalen Populationen zu vermeiden. 

Die angeführten CEF-Maßnahmen orientieren sich an den Maßnahmenempfehlun-

gen des Leitfadens „Wirksamkeit von Artenschutzmaßnahmen“ (MKULNV 2013): 

 

Maßnahme C 1: Brachen 

In intensiv genutzten Ackerkulturen werden Feldlerchen beeinträchtigt durch zu 

hoch und dicht aufwachsende Vegetation mit geringem Nahrungsangebot. Durch 

Nutzungsextensivierung und Anlage von Ackerbrachen werden für die Feldlerche 

günstige Ackerkulturen geschaffen. Geeignete Maßnahmen zur funktionalen Auf-

wertung von Ackergebieten ist die Einrichtung von Rotationsbrachen oder Brache-

streifen, die sporadisch gepflügt, ansonsten aber nicht landwirtschaftlich genutzt 

werden (MKULNV 2013): 

 

C 1 a oder b - Hierbei gibt es verschiedene Varianten, die Brachen anzulegen: 

C1 a) Schwarzbrache - Anlage von Ackerstreifen oder Parzellen durch Selbstbe-

grünung. 

Bei der Schwarzbrache ist nach der Ernte keine Bearbeitung der Fläche  durchzu-

führen. Im Folgejahr ist eine Selbstbegrünung bis Mitte November des Jahres zu 

dulden. Bis zu diesem Zeitpunkt sind keine Bewirtschaftungs- oder Pflegmaßnah-

men durchzuführen. Beim Aufkommen von Problemkräutern ist ein Schröpfschnitt 

vor der Blüte zulässig. 

C1 b) Blühstreifen - Anlage von Ackerstreifen oder –flächen durch dünne Einsaat 

mit geeignetem Saatgut (z. B. „Lebensraum I“, siehe beiliegende Broschüren). 

Auf mageren Böden sind selbstbegrünende Brachen Einsaaten vorzuziehen. Bei 

letzteren besteht die Gefahr, eine für Bodenbrüter wie die Feldlerche zu dichte Ve-

getationsdecke auszubilden. Dichtwüchsige Bestände (z. B. dichte Brachen mit Lu-

zerne) sind für die Feldlerche auch zur Nahrungssuche ungeeignet. 

Zur Schaffung einer standorttypischen Ackerbegleitflora sind für die Ansaat entspre-

chende Saatmischungen zu verwenden. Um lückige Bestände zu erzielen, sollen 

höchstens 50–70 Prozent der regulären Saatgutmenge ausgebracht werden. Die 

Ansaat muss bis spätestens 31.03. erfolgen. Die Blühstreifen müssen mindestens 

10 m breit sein und dürfen in den ersten zwei Jahren weder gemäht noch anderwei-

tig bearbeitet werden. Erst danach ist eine Bodenbearbeitung oder Neuansaat sinn-

voll. Dann ist bei dieser Maßnahme aber auch ein Flächenwechsel möglich. Die 
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Maßnahmen zu Blühstreifen und Brachen sollen nur in Kombination mit der Anlage 

offener Bodenstellen (z. B. Lerchenfenster) durchgeführt werden, sofern diese nicht 

anderweitig vorhanden sind. 

 

Für den Verlust eines Brutreviers muss eine Schwarz- bzw. Buntbrache von 

0,15 ha (1.500 m2) in Form von etwa 5-10 m breiten Streifen angelegt werden. 

 

Anforderungen an die Standorte: 

- Mindestabstände zu Vertikalstrukturen: 50 m (größere Hecken, Baumreihen, 

Feldgehölze), 100 m (Hochspannungsleitungen, Siedlungen, Straßen). 

- nicht entlang von häufig frequentierten (Feld-) Wegen. 

- günstig ist die Anlage zwischen zwei Ackerschlägen, die nicht durch einen 

Graben oder Weg getrennt werden. 

 

Maßnahme C 2: Lerchenfenster 

Durch zu hoch und dicht aufwachsende Vegetation auf intensiv genutzten Ackerkul-

turen wird die Nutzung dieser Flächen durch Feldlerchen stark beeinträchtigt. Die 

Anlage von Lerchenfenstern als künstliche Störstellen soll die Nutzung solcher 

Ackerflächen verbessern. 

Im Untersuchungsraum beträgt die durchschnittliche Reviergröße etwa 3 ha. 

Für den Verlust eines Brutreviers sind 6 Lerchenfenster mit einer Fläche von 

jeweils mindestens 20 m2 erforderlich. 

 

Die Fenster sollen bevorzugt in Wintergetreide, Soja, Zuckerrüben angelegt wer-

den. Im Sommergetreide ist die Anlage von Lerchenfenstern nicht zielführend. Es 

sollten möglichst viele Fenster auf möglichst großen Ackerschlägen angelegt wer-

den, idealerweise angrenzend an die Blühstreifen bzw. Brachflächen (bspw. 

haben 1-2 Fenster auf einem großen Ackerschlag ohne Anbindung zu einem Blüh-

streifen nicht den gewünschten Erfolg). Anlage durch Aussetzen der Sämaschine. 

Eine Anlage der Fenster durch Herbizideinsatz ist unzulässig. Bei der anschließen-

den Bewirtschaftung bestehen für die Fenster keine Einschränkungen hinsichtlich 

Düngung und Pflanzenschutzmitteleinsatz. 

Anforderungen an die Standorte: 

- Lage der Fenster zwischen den Fahrgassen, um den Prädationsdruck zu 

mindern. 

- Mindestabstände zu Vertikalstrukturen: 50 m (größere Hecken, Baumreihen, 

Feldgehölze), 100 m (Hochspannungsleitungen, Siedlungen, Straßen). 

- nicht entlang von häufig frequentierten (Feld-) Wegen. 

- Abstände von mindestens 25 m zu Feldrändern (Feldwege). 



 

Stauss & Turni B-Plan „Langwiesen“ in Cleebronn – saP 17 

 

Hinweis: 

Die Maßnahmen sind zudem im zeitlichen Vorgriff des Vorhabens umzusetzen und 

dauerhaft zu sichern. 

 

 

Wiesenschafstelze 

Um für die betroffene Wiesenschafstelze eine Erfüllung der Verbotstatbestände 

nach § 44 (1) 3 BNatSchG zu vermeiden, bedarf es geeigneter CEF-Maßnahmen. 

Das durch das Vorhaben verloren gehende Revier muss in den benachbarten Le-

bensräumen ausgeglichen werden. Dies kann durch die Umsetzung der CEF- Aus-

gleichsmaßnahmen C1 und C2 für die Feldlerche (Kap. 3.4.2) erreicht werden, 

da die Ausweichflächen nach Optimierung eine höhere Bestandsdichte aufnehmen 

können. Damit bleibt die ökologische Funktionalität der Fortpflanzungsstätten im 

räumlichen Zusammenhang insgesamt gewahrt. 

 

 

Goldammer 

Um für diese Art eine Erfüllung der Verbotstatbestände nach § 44 (1) 3 BNatSchG 

zu vermeiden, sind geeignete CEF-Maßnahmen durchzuführen. 

Maßnahme C3: Gehölz- oder Heckenanpflanzungen 

Als Kompensationsmaßnahmen für die Goldammer sind Gehölz- oder Heckenan-

pflanzungen im Einzugsbereich des geplanten Vorhabens oder in der Umgebung 

entsprechend der Verluste vor Baubeginn durchzuführen. 

Die Gehölze bzw. Hecken sollten in mehreren Gehölzgruppen in räumlicher Nähe 

mit dazwischen liegendem Grünland angelegt werden. Die Goldammer ist eine Vo-

gelart des Offenlandes bzw. des Feldrandes. Sie braucht als Kompensationsmaß-

nahme Kleinstrukturen (Gehölz- oder Heckenanpflanzungen) im Einzugsbereich, in 

Anschluss an die offene Feldflur. Es werden folgende standortheimische Gehölze 

vorgeschlagen (Wuchsgebiet „Süddeutsches Hügel- und Bergland“) vor: Viburnum 

opulus, Cornus sanguinea, Ulmus minor, Prunus spinosa (Pflanzung als Ballenware 

notwendig), Acer campestre, Crataegus laevigata, Crataegus monogyna, Salix cap-

rea, Sambucus nigra. Im Umfeld der Hecken sollen mageres Grünland oder stau-

denreiche Buntbrachen als Nahrungshabitate zur Verfügung stehen. 
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Wiederkehrende Maßnahmen zur Funktionssicherung: 

- Die Hecken müssen abschnittsweise auf den Stock gesetzt werden (ca. alle 10 

Jahre), um eine Entwicklung zu baumartigen Hecken zu verhindern. 

- Jährliche Mahd des Grünlands bzw. der Saumstreifen ab August. 

 

Diese vorgezogene Maßnahme ist geeignet, die ökologische Funktionalität der vom 

Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- und Ruhestätte für die Goldammer im räum-

lichen Zusammenhang zu gewährleisten. 
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ERLÄUTERUNG VON FACHAUSDRÜCKEN (STAUB) 

Emission / Immission 

Als Emission bezeichnet man die von einem Emittenten ausgestoßene Luftschadstoffmenge 

in Gramm Schadstoff pro Stunde. Die in die Atmosphäre emittierten Schadstoffe werden vom 

Wind verfrachtet und führen im umgebenden Gelände zu Schadstoffkonzentrationen, den so 

genannten Immissionen. Diese Immissionen stellen Luftverunreinigungen dar. Die Maßein-

heit der Immissionen am Untersuchungspunkt ist für die Immissionskonzentration µg Schad-

stoff pro m3 Luft und für die Deposition g/(m2 d) bzw. mg/(m2 d). 

Vorbelastung / Zusatzbelastung / Gesamtbelastung 

Als Vorbelastung werden die Immissionen bezeichnet, die bereits ohne die Emissionen des 

betrachteten Betriebs an den Untersuchungspunkten vorliegen. Die Zusatzbelastung ist die-

jenige Immission, die ausschließlich durch den betrachteten Betrieb hervorgerufen wird. Die 

Gesamtbelastung ist die Summe aus Vorbelastung und Zusatzbelastung. 

PM10 

Staubpartikel, die einen größenselektierenden Lufteinlass passieren, der für einen aerody-

namischen Durchmesser von 10 µm eine Abscheidewirksamkeit von 50 % aufweist. Als 

PM10-Konzentrationen werden die Feinstaubkonzentrationen aus Partikeln mit aerodynami-

schem Durchmesser bis 10 µm betrachtet. Feinstaubpartikel sind aufgrund der Lungengän-

gigkeit gesundheitsgefährdender als größere Staubpartikel. 

Feinstaub / PM10 / PM2.5 

Mit Feinstaub bzw. PM10 / PM2.5 werden alle Partikel bezeichnet, die einen größenselektie-

renden Lufteinlass passieren, der für einen aerodynamischen Partikeldurchmesser von 

10 µm bzw. 2.5 µm eine Abscheidewirksamkeit von 50 % aufweist. Die PM10-Fraktion wird 

auch als inhalierbarer Staub bezeichnet. Die PM2.5-Fraktion gelangt bei Inhalation vollstän-

dig bis in die Alveolen der Lunge; sie umfasst auch den wesentlichen Masseanteil des anth-

ropogen erzeugten Aerosols, wie Partikel aus Verbrennungsvorgängen und Sekundärparti-

kel. 

Gesamtstaub 

Staubpartikel aller Größenordnungen, die sich zunächst als Schwebstaub in der Luft halten 

und sich nicht sofort auf dem Boden niederschlagen. Teilweise auch abgekürzt als TSP (To-

tal Suspended Particulates). PM10 ist ein Teil des Gesamtstaubs. 
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Staubdeposition 

Der Eintrag von Staubpartikeln aus der Atmosphäre in terrestrische und aquatische Ökosys-

teme. Grundsätzlich können Stoffeinträge aus der Atmosphäre durch sedimentierende und 

nicht sedimentierende Partikel erfolgen. Die betrachteten Stäube weisen in Abhängigkeit von 

ihrer Korngröße Depositions- und Sedimentationsgeschwindigkeiten auf. 

Stickstoffoxid (NOx) 

Gemäß TA Luft (2002) werden unter Stickoxiden (NOx) die Summe aus Stickstoffmonoxid 

(NO) und Stickstoffdioxid (NO2) verstanden. Unmittelbare schädliche Wirkungen auf den 

Menschen bringt NO2 mit sich. 

NO2 ist ein Reizgas, welches in hohen Konzentrationen die Schleimhäute schädigt. 

Bei den Emissionen wird die Gesamtheit der NOx-Emission betrachtet. Diese besteht über-

wiegend aus NO-Emissionen und einem kleineren Anteil an direkten NO2-Emissionen. Auf 

dem Ausbreitungspfad wandelt sich emittiertes NO allmählich in NO2 um. 
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1 AUFGABENSTELLUNG 

Im Bebauungsplangebiet Langwiesen IV in Güglingen-Frauenzimmern ist die Ansiedlung 

einer Verzinkerei (Fa. Layher) mit einer Jahresproduktion von ca. 120 000 t/a geplant.  

Es handelt sich bei der Verzinkerei um eine Anlage der Nr. 3.9.1.1 der 4.BImSchV (2017).  

Das Ingenieurbüro Lohmeyer GmbH & Co. KG, Karlsruhe, wurde am 21.01.2019, beauftragt, 

im Rahmen des immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens ein Fachgutachten 

für die durch das geplante Vorhaben zu erwartenden Emissionen und Immissionen an Staub 

und HCl gemäß TA Luft (2002) zu erarbeiten.  
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2 VORGEHENSWEISE 

Es wurden die für die geplante Anlage im Planzustand zu erwartenden Emissionen (Staub, 

Sickoxide und Salzsäure (HCl)) entsprechend der geltenden Emissionsbegrenzungen bzw. 

der geplanten Anlagentechnik ermittelt.  

Es wurden Schornsteinhöhenbestimmungen nach TA Luft für die geplante Anlage mit den 

geltenden Emissionsbegrenzungen und auf Basis der geplanten Anlagentechnik durchge-

führt. 

Es erfolgte eine Immissionsprognose für Salzsäure (HCl) mit dem Programmsystem LASAT, 

einer Umsetzung des Anhangs 3 der TA Luft (2002), unter Berücksichtigung der Standortbe-

dingungen (Windverteilung, Relief). Hierzu wurden geeignete Winddaten für den Standort 

recherchiert.  

Die Bewertung der Immissionen an Staub und Salzsäure erfolgte anhand der Immissions-

werte zum Schutz der menschlichen Gesundheit. 
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3 BEURTEILUNGSGRUNDLAGEN 

3.1 Staub 

Zur Bewertung der Staubbelastung in der Umgebung emittierender Anlagen nennt die 

TA Luft (2002) Immissionswerte zum Schutz der menschlichen Gesundheit (Schwebstaub) 

und zum Schutz vor erheblichen Belästigungen oder erheblichen Nachteilen (Staubnieder-

schlag). 

In Nr. 4.2.1 der TA Luft wird ausgeführt, dass der Schutz der menschlichen Gesundheit si-

chergestellt ist, wenn an keinem Beurteilungspunkt eine Gesamtbelastung an Schwebstaub 

(PM10) von 40 µg/m³ im Jahresmittel überschritten wird. Für einen Mittelungszeitraum von 

24 Stunden darf die Konzentration von 50 µg/m³ maximal 35 mal im Jahr überschritten wer-

den. 

Wenn diese Werte in der Gesamtbelastung überschritten werden, darf die Genehmigung 

trotzdem nicht versagt werden, wenn die Zusatzbelastung der zu genehmigenden Anlage im 

Jahresmittel nicht mehr als 3.0 % des Immissionswertes (entspricht gerundet 1.2 µg/m³) be-

trägt (die sogenannte Irrelevanzschwelle). 

Der Immissionswert für Staubniederschlag zum Schutz vor erheblichen Belästigungen oder 

erheblichen Nachteilen beträgt 350 mg/(m² d) im Jahresmittel. Die Irrelevanzschwelle liegt 

bei 10.5 mg/(m² d). 

Für die Bewertung der PM2.5-Immissionen wird in der 39. BImSchV (2010) der PM2.5-

Grenzwert (Jahresmittelwert) von 25 µg/m³, der seit dem Jahr 2015 einzuhalten ist, festge-

legt. 

3.2 Stickstoffoxide 

Gemäß TA Luft (2002) werden unter Stickoxiden (NOx) die Summe aus Stickstoffmonoxid 

(NO) und Stickstoffdioxid (NO2) verstanden. Unmittelbare schädliche Wirkungen auf den 

Menschen bringt NO2 mit sich, das ein Reizgas ist, welches in hohen Konzentrationen die 

Schleimhäute schädigt. 

Der Immissionswert für Stickstoffdioxid beträgt für den Jahresmittelwert 40 µg/m³ und für den 

Stundenmittelwert liegt er bei 200 µg/m³ bei 18 zulässigen Überschreitungen pro Jahr. Nach 

Nr. 4.6.1.1 TA Luft (2002) kann die Bestimmung der Immissionskenngrößen im Genehmi-

gungsverfahren entfallen, wenn der Bagatellmassenstrom eingehalten ist, sowie keine be-
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sondere örtliche Lage oder besondere Umstände vorliegen. Der Bagatellmassenstrom für 

Stickstoffoxide, angegeben als NO2, beträgt 20 kg/h. 

3.3 Chlorwasserstoff 

Für Chlorwasserstoff liegen weder in der 39. BImSchV, der TA Luft (2002) noch in LAI (2004) 

oder weiteren einschlägigen Regelungen immissionsseitige Beurteilungswerte vor, folglich 

wird das für solche Fälle in LAI (2004) beschriebene Vorgehen gewählt. D. h. die Wirkungs-

schwellenwerte sind auf der Grundlage des Stands der Forschung abzuleiten. Aufgrund der 

Menge an verschiedenen geregelten Stoffen und Stoffgruppen werden oft die MAK-Werte 

(maximale Arbeitsplatzkonzentration) als Beurteilungskriterien herangezogen.  

Hierzu gibt der LAI (2004) folgenden Hinweis: 

„Liegen keine anerkannten Wirkungsschwellen vor, erscheint es übergangsweise aus prag-

matischen Gründen bei nicht kanzerogenen Stoffen vertretbar, hilfsweise 1/100 des entspre-

chenden MAK-Wertes als Beurteilungsmaßstab zu verwenden, obwohl die Heranziehung 

von MAK-Werten zur Beurteilung der Wirkung auf die allgemeine Bevölkerung im Grunde 

nicht zulässig ist. Dies sollte jedoch nicht schematisch geschehen, bestehende Sondersitua-

tionen in der Nachbarschaft sowie das Alter des betreffenden MAK-Wertes sollten Berück-

sichtigung finden.“ 

Der MAK-Wert für HCl beträgt 3 mg/m³ (DFG 2018), dies entspricht dem Arbeitsplatzgrenz-

wert (AGW) der TRGS 900 (2006). Als Beurteilungsmaßstab für HCl wird nachfolgend 1 /100 

des MAK-Werts verwendet und als Irrelevanzschwelle 3.0 % des 1 /100 des MAK-Werts (vgl 

Tab. 3.1). 

Schwermetall Immissionswert 

der Konzentration 

in µg/m³ 

Irrelevanzschwelle, d.h. 

3.0 % des Immissions-

werts in µg/m³ 

Quelle / Literatur 

Chlorwasser-

stoff (HCl) 
30 0.9 1/100 MAK, LAI (2004) 

Tab. 3.1: Herleitung der Irrelevanzschwelle für HCl aus dem Immissionswert 
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4 EINGANGSDATEN 

4.1 Örtliche Verhältnisse 

Nachfolgend werden der Anlagenstandort und seine Umgebung bezüglich der topografi-

schen Situation und bezüglich der herrschenden Landnutzung charakterisiert. Die Abstände 

zu den nächstgelegenen betroffenen Schutzgütern bzw. Beurteilungspunkten werden be-

schrieben.  

4.1.1 Lage der Anlage 

Der Standort der geplanten Anlage befindet sich im Gebiet des Bebauungsplans „Langwie-

sen IV“ in Güglingen-Frauenzimmern. Das Plangebiet befindet sich am nördlichen Rand der 

Gemarkung Cleebronn und damit direkt südlich des Güglinger Ortsteils Frauenzimmern im 

Tal der Zaber. Güglingen liegt im Kraichgau, ca. 13 km südwestlich von Heilbronn. 

In Abb. 4.1 ist zur Übersicht ein Ausschnitt aus der topografischen Karte dargestellt, der Gel-

tungsbereich des Bebauungsplan und somit der Standort der geplanten Verzinkerei ist rot 

markiert. 



Ingenieurbüro Lohmeyer GmbH & Co. KG  8 

__________________________________________________________________________ 
Immissionsprognose Verzinkerei Layher, Cleebronn  63859-18-03 

 

Abb. 4.1: Topografische Karte für die geplante Anlage und ihre Umgebung, ergänzt um La-
geplan der Verzinkerei.  

Die Anlage hat in westliche Richtung eine Entfernung von ca. 70 m zu den Gebäuden der 

benachbarten Aussiedlung, in östliche Richtung eine Entfernung von ca. 100 m zur Bebau-

ung im benachbarten Gewerbegebiet, nach Norden ca. 200 m zum Gewerbegebiet. 

4.1.2 Relief der Umgebung 

Das Untersuchungsgebiet ist in einer Höhenlage von ca. 190 m über NHN gelegen. Der 

Standort befindet sich im unteren Bereich einer nach Norden hin abfallenden Fläche. Das 
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Relief im Umkreis des Standorts ist durch das Tal der Zaber mit einer Orientierung von Wes-

ten nach Osten geprägt, Richtung Süden steigt das Gelände an.  

Abb. 4.2 zeigt das Relief in der Umgebung der Anlage. Der Anlagenstandort ist mit einem 

roten Kreuz eingetragen. Das gewählte Rechengebiet und die Anemometerposition (d.h. der 

Referenzpunkt für das diagnostische Windfeldmodell) für die Ausbreitungsrechnung sind in 

blau eingezeichnet (vgl. Kap. 7). 

 

Abb. 4.2: Relief in der Umgebung der Anlage; rotes Kreuz: Anlagenstandort, blauer Punkt: 
Anemometerposition, blauer Rahmen: Rechengebiet. 
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4.1.3 Nutzungsstruktur in der Umgebung 

Gemäß den Vorgaben der TA Luft (2002) sind in einem immissionsschutzrechtlichen Gut-

achten die Einwirkungen von Luftschadstoffen bzw. Gerüchen auf verschiedene Schutzgüter 

zu untersuchen. Mögliche zu betrachtende Schutzgüter sind „Mensch“, Boden, Gewässer 
oder eine empfindliche Vegetation. Das Schutzgut „Mensch“ wird durch Wohngebiete, 
Mischgebiete, Gewerbegebiete, Industriegebiete oder Bebauung im Außenbereich repräsen-

tiert. 

Abb. 4.3 zeigt den Ausschnitt des Flächennutzungsplans der Verwaltungsgemeinschaft Bra-

ckenheim für den Anlagenstandort und seine weitere Umgebung. Der Anlagenstandort ist rot 

markiert. Die grau eingefärbten Flächen (G, GI, GE) sind als gewerbliche Bauflächen einge-

stuft, die braunen (M) als gemischte Bauflächen und die rosa Flächen (W) als Wohnbauflä-

chen. Die hellgrünen Flächen sind Grünflächen, die blau schraffierten Flächen sind Flächen 

für Wasserwirtschaft und Hochwasserschutz, mit A markiert sind die Standorte landwirt-

schaftlicher Aussiedlungen.  
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Abb. 4.3: Ausschnitt aus dem Flächennutzungsplan der Verwaltungsgemeinschaft Bra-
ckenheim ergänzt um den Geltungsbereich des Bebauungsplans Langwiesen IV 
(roter Umriss) © Stand 25.05.2019. 

Die Staub- und HCl-Immissionen sind bezüglich des Schutzguts „Mensch“ zu beurteilen. 
Nach TA Luft Nr. 4.6.2.6 werden die Flächen betrachtet, auf denen sich Personen nicht nur 

vorübergehend aufhalten. Dies sind im Allgemeinen Wohngebäude. 

Die Staubdepositionen sind nach Nr. 4.3 TA Luft (2002) zum „Schutz vor erheblichen Beläs-

tigungen oder erheblichen Nachteilen durch Staubniederschlag“ zu bewerten. Das heißt die 
nächstgelegenen Beurteilungspunkte befinden sich auf den an das Betriebsgelände angren-

zenden Flächen. 
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4.2 Meteorologische Daten 

Zur Durchführung einer Ausbreitungsrechnung benötigt man Angaben zu den meteorologi-

schen Verhältnissen am Standort. Diese sind in einer für den Standort repräsentativen Aus-

breitungsklassenstatistik bzw. Ausbreitungsklassenzeitreihe enthalten. Dabei handelt es sich 

um Angaben über die Häufigkeit bestimmter Ausbreitungsverhältnisse in den unteren Luft-

schichten, die durch Windrichtung, Windgeschwindigkeit und Stabilität der Atmosphäre defi-

niert sind.  

Die Windrichtungsverteilung an einem Standort wird primär durch die großräumige Druckver-

teilung geprägt. Die Strömung in der vom Boden unbeeinflussten Atmosphäre (ab ca. 

1 500 m über Grund) hat daher in Mitteleuropa ein Maximum bei südwestlichen bis westli-

chen Richtungen. In Bodennähe, wo sich der Hauptteil der lokalen Ausbreitung von Schad-

stoffen abspielt, wird die Windrichtungs- und Windgeschwindigkeitsverteilung jedoch durch 

die topografischen Strukturen modifiziert. Außerdem kann es zur Ausbildung von lokalen, 

thermisch induzierten Windsystemen kommen (vgl. Abschnitt 4.2.3). 

4.2.1 Räumliche Repräsentanz 

Es wurden Recherchen nach geeigneten Winddaten, d.h. sowohl nach Messdaten als auch 

nach synthetisch (d.h. durch Modellrechnungen) erstellten Daten durchgeführt.  

Ca. 14 km westlich des Standorts in Ilsfeld, ca. 17 km nordwestlich in Eppingen-Elsenz so-

wie ca. 19 km nordöstlich in Heilbronn erfolgten Windmessungen durch die LUBW. Die Mes-

sungen können aufgrund ihrer Lage den in Güglingen zu erwartenden Einfluss des Zabertals 

auf die Windrichtungsverteilung nicht abbilden und sind zur Abbildung der Windverhältnisse 

im Untersuchungsbiet nicht geeignet. 

Die Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg (LUBW) veröffentlicht auf ihrer Internet-

seite (http://udo.lubw.baden-wuerttemberg.de) für ganz Baden-Württemberg synthetische 

Winddaten im 500 m-Raster. Die Firma metSoft GbR hat diese im Auftrag des Landes Ba-

den-Württemberg mit einem mesoskaligen prognostischen Modell berechnet. Die Winddaten 

liegen bei der LUBW nur als grafische Information vor, sie können nicht für die Ausbreitungs-

rechnung verwendet werden und dienen hier der Dokumentation der berechneten Windver-

hältnisse vor Ort. 

Abb. 4.4 zeigt die synthetischen Windstatistiken für die Umgebung des Anlagenstandorts 

(rotes Oval). 

http://udo.lubw.baden-wuerttemberg.de/
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Abb. 4.4: Synthetische Windstatistiken in der Umgebung der Verzinkerei, ergänzt um den 
Anlagenstandort (rotes Oval). Kartengrundlage: Daten aus dem UIS der LUBW 

Es wurde aus dem Datenbestand der Firma metSoft GbR, die im Auftrag des Landes Baden-

Württemberg aktuelle synthetische Ausbreitungsklassenstatistiken für ganz Baden-

Württemberg erstellt hat, eine Ausbreitungsklassenzeitreihe für das Untersuchungsgebiet 

erworben. 

In Abb. 4.5 dargestellt ist die Windrose der von metSoft GbR für den Standort berechneten 

Statistik abgebildet (siehe Datenblatt im Anhang A2). 
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Abb. 4.5: Für das Untersuchungsgebiet synthetisch ermittelte Windrichtungsverteilung (in 
Prozent) mit Häufigkeit der Ausbreitungsklassen (ABK), Quelle: metSoft GbR 

Die mittlere Windgeschwindigkeit beträgt 2.6 m/s. Die Windrichtungsverteilung zeigt ein Ma-

ximum bei Winden aus Westen und zwei sekundäre Maxima aus Südsüdwest und Ostnord-

ost. 

4.2.2 Zeitliche Repräsentanz 

Die synthetisch repräsentativen Ausbreitungsklassenzeitreihen werden für einen Jahreszeit-

raum ermittelt, der in seinen statistischen Kenngrößen einen 10-jährigen Zeitraum wider-

spiegelt. Deshalb ist die zeitliche Repräsentanz gewährleistet. 
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4.2.3 Thermische Windsysteme 

Von den an einem Standort auftretenden thermischen Windsystemen sind vor allem die Kalt-

luftabflüsse von Bedeutung, da bei bodennaher Freisetzung die Schadstoffe oder Gerüche 

im Kaltluftabfluss relativ wenig verdünnt werden und immer entlang den vorgegebenen Ge-

ländestrukturen (Täler, Klingen etc.) transportiert werden. 

Der Untersuchungsstandort befindet sich im unteren Bereich einer nach Norden hin abfal-

lenden Fläche, damit sind dem Relief folgende Kaltluftabflüsse möglich. Es sind bei nächtli-

cher Kaltluft zu Beginn der Nacht Abflüsse in Richtung Norden, im weiteren Verlauf Richtung 

Westen zu erwarten. Folglich sind aufgrund des Reliefs Kaltluftabflüsse, die von der Anlage 

ausgehend bebautes Gebiet erreichen, vorhanden.  

Dies belegen die mit dem Kaltluftmodell KALM (Schädler, Lohmeyer, 1994) durchgeführten 

Kaltluftsimulationen. Eine Beschreibung des Kaltluftabflussmodells KALM befindet sich im 

Anhang A4. Die Ergebnisse (Anhang A5) liefern flächendeckend Kaltluftströmungsrichtun-

gen, -geschwin-digkeiten und Kaltluftmächtigkeiten für verschiedene Entwicklungsphasen. 

Das Ergebnis für die Kaltluftfließgeschwindigkeit zu Beginn der Kaltluftbildung in der Umge-

bung der geplanten Anlage ist in Abb. 4.6 dargestellt. Abbildungen der Kaltluftfließgeschwin-

digkeit bei voll ausgebildeter Kaltluft sowie der Mächtigkeit der Kaltluftschicht zu Beginn der 

Nacht und bei voll ausgebildeter Kaltluft finden sich in Anhang A5 (Abb. A5.1 bis Abb. 

A5.3). Eine detaillierte Beschreibung der Kaltluftsituation am Standort ist den Ausarbeitun-

gen zu den lokalklimatischen Auswirkungen des Bauvorhabens (Lohmeyer, 2018) zu ent-

nehmen. 
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Abb. 4.6: Strömungsgeschwindigkeit zu Beginn der Kaltluftbildung in der Umgebung der 
geplanten Anlage 
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4.3 Anlagenbeschreibung 

Nachfolgend erfolgt zunächst eine allgemeine Beschreibung der geplanten Anlage, an-

schließend der emissionsrelevanten Betriebsdaten.  

4.3.1 Allgemein 

Die Firma Wilhelm Layer GmbH & Co plant auf dem Gelände des Bebauungplans „Langwie-

sen IV“ die Errichtung eines neuen Produktionsstandortes für eine Verzinkerei. Es sollen im 

Jahr ca. 125 000 t Rohmaterial für den Gerüstbau zugeschnitten, verschweißt und feuerver-

zinkt werden. 

Auf dem Gelände der Bebauungsplans sollen gemäß der Planungen drei Gebäude und ein 

Nebengebäude errichtet werden. Hierbei handelt es sich um ein Produktionsgebäude, wel-

ches neben der Verzinkerei den Kantinen- und Sozialtrakt sowie den Wareneingang beinhal-

tet, eine Versandhallte mit angegliedertem Verwaltungsbau, ein Parkhaus mit ca. 280 Stell-

plätzen, sowie ein Nebengebäude, in dem z.B. die Staplerladehalle untergebracht ist. 

Abb. 4.7 zeigt einen Lageplan des Vorhabens mit den geplanten Einrichtungen der Verzin-

kerei. 
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Abb. 4.7: Betriebsgelände der geplanten Anlage, Auszug aus dem Übersichtsplageplan, 
Stand 4/2019. 
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4.3.2 Emissionsrelevante Eingangsdaten 

Bei der geplanten Anlage handelt es sich um eine Anlage, welche der Nr. 3.9.1.1 der 

4.BImSchV zuzuordnen ist („Anlagen zum Aufbringen von metallischen Schutzschichten mit 

Hilfe von schmelzflüssigen Bädern auf Metalloberflächen mit einer Verarbeitungskapazität 

von 2 Tonnen oder mehr Rohstahl je Stunde“). Die geplante Anlagenkapazität beträgt ca. 25 

t/h bzw. 125 000 t/a. Als Betriebszeit ist ein Dreischichtbetrieb von Sonntag 22 Uhr bis 

Samstag 24 Uhr geplant. 
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5 SCHORNSTEINHÖHENBESTIMMUNG 

5.1 Gesetzliche Grundlagen 

Gemäß Anhang 1 zur 4. BImSchV (2017) handelt es sich um eine Anlage nach Ziffer 3.9.1, 

d.h. eine Anlage zum Aufbringen von metallischen Schutzschichten mit Hilfe von schmelz-

flüssigen Bädern auf Metalloberflächen, in denen Flussmittel eingesetzt werden. Somit gilt 

für die Bestimmung der Schornsteinhöhe der Abschnitt 5.5 der TA Luft (2002) über die Ablei-

tung von Abgasen. 

In Abschnitt 5.5.2 der TA Luft (2002) wird vorgeschrieben, dass der Schornstein mindestens 

eine Höhe von 10 m über der Flur und eine den Dachfirst um drei Meter überragende Höhe 

haben soll. Die Schornsteinhöhe wird nach Abschnitt 5.5.3 der TA Luft (2002) mittels des 

Nomogramms (Abbildung 2, TA Luft, 2002) bestimmt. In den Fällen, in denen nach Abschnitt 

5.5.4 der TA Luft (2002) die geschlossene Bebauung oder der geschlossene Bewuchs mehr 

als 5 % der Fläche des Beurteilungsgebiets beträgt, muss die nach Abschnitt 5.5.3 der 

TA Luft bestimmte Schornsteinhöhe gemäß Abbildung 3 (TA Luft, 2002) erhöht werden. Bei 

der Bestimmung der Schornsteinhöhe ist eine unebene Geländeform zu berücksichtigen, 

wenn die Anlage in einem Tal liegt oder die Ausbreitung der Emissionen durch Geländeer-

hebungen gestört wird. Dies geschieht bei Vorliegen der Voraussetzungen für eine Anwen-

dung nach VDI (1981). 

5.2 Schornsteinhöhe für ebenes Gelände nach TA Luft (2002) 

Für alle Kamine der geplanten Anlage wird die Schornsteinhöhe zunächst aus dem Nomo-

gramm entsprechend Ziffer 5.5.3 der TA Luft (2002) bestimmt. Eingangsgrößen je Kamin 

sind: 

 Innendurchmesser des Schornsteins 

 Temperatur des Abgases 

 Volumenstrom des Abgases im Normzustand trocken bei realem Sauerstoffgehalt 

 Emissionsmassenstrom des luftverunreinigenden Stoffes 

 S-Wert aus Anhang 7 der TA Luft (2002) 

Die anlagenspezifischen Eingangsdaten sind in Tab. 5.1 zusammengestellt: 
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Schorn-
stein-Nr. 

Zuordnung 
Rechts-

wert 
Hoch-
wert 

Volumenstrom des 
Abgases im Normzu-

stand trocken bei 
realem Sauerstoff-

gehalt [m³/h] 

Tempera-
tur des  

Abgases 
[°C] 

Innen- 
durch-
messer  

[m] 

Q1/1.200 Wäscher 3502707 5436306 60 000 15-25 
(20) 

1.35 

Q2/1.300 Rauchgas 
Verzinkung 
(Feuerung 
Ofen) 

3502728 5436325 4 200 100-600 0.80 

Q3/2.300 Rauchgas 
Verzinkung 
(Abluft Kes-
sel) 

3502729 5436326 77 000 45 1.25 

Q4/3.300 Rauchgas 
Heizkessel 
Vorbehand-
lung 

3502729 5436327 730 195 0.25 

Q5/4.300 Trockner 3502733 5436347 4 200 100 0.45 

Tab. 5.1: Technische Daten der Anlagen 

Im Weiteren wurde für Quelle Q2 eine Ablufttemperatur von 100 °C verwendet, da dies den 

Regelfall darstellt und zudem einen konservativen Ansatz im Hinblick auf die Schornsteinhö-

henermittlung und Ausbreitungsrechnung darstellt. 

Für den jeweils zu betrachtenden Schadstoff ist der Emissionsgrenzwert gemäß TA Luft 

(2002), der Emissionsmassenstrom, der S-Wert nach Anhang 7 TA Luft und das Q/S-

Verhältnis für die Schornsteine in Tab. 5.2 aufgeführt.  
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Schorn-
stein  
Nr. 

Schadstoff 
 
 

Emissions-
grenzwert ge-
mäß TA Luft 

(2002) [mg/m³] 

(max.)  
Emissions-

massenstrom 
Q [kg/h] 

S-Wert  
TA Luft (2002) 

Anhang 7 
Q/S [kg/h] 

Q1/1.200 HCl 10 0.6 0.1 6.0 

Q2/1.300 Staub 5 0.021 0.08 0.3 

Stickoxide 
als NO2 

Max. 200 0.042 0.14 0.3 

Q3/2.300 HCl 10 0.77 0.1 7.7 

Staub 5 0.385 0.08 4.8 

Q4/3.300 Staub 5 0.007 0.08 0.1 

Stickoxide 
als NO2 

Max. 200 0.146 0.14 1.5 

Q5/4.300 Staub 5 0.021 0.08 0.3 

 Stickoxide 
als NO2 

Max. 200 0.042 0.14 0.3 

Tab. 5.2: Maximale Emissionskonzentration, Emissionsmassenstrom Q, S-Wert gemäß 
Anhang 7 der TA Luft (2002), Eingangswert Q/S für die Schornsteinhöhenbe-
stimmung 

Für die Schornsteinhöhenbestimmung sind die maximalen Abgasmengen und Emissions-

werte maßgeblich und damit im Weiteren berücksichtigt. 

Mit dem in Tab. 5.1 angegebenen Wert für den Normvolumenstrom (trocken) bei realem 

Sauerstoffgehalt und den in Spalte 3 von Tab. 5.2 angegebenen Emissionskonzentrations-

werten für die verschiedenen Schadstoffe ergeben sich die jeweiligen Emissionsmassen-

ströme Q der Schadstoffe (Spalte 4 in Tab. 5.2). Basierend auf Q und den dem Anhang 7 

der TA Luft (2002) entnommenen S-Werten können als Eingangswerte für die Schornstein-

höhenbestimmung die in Tab. 5.2 Spalte 5 aufgeführten Werte für Q/S ermittelt werden. 

Die Schornsteinhöhenbestimmung mit Hilfe des Nomogramms ist nur für Quellen mit Q/S>10 

zulässig. Daher fallen alle Quellen nicht in den Anwendungsbereich des Nomogramms. 

Weiterhin ist nach Nr. 5.5.2 der TA Luft „...zu prüfen, inwieweit diese Emissionen bei der Be-

stimmung der Schornsteinhöhe zusammenzufassen sind...“, wenn sich „...mehrere etwa 
gleich hohe Schornsteine mit gleichartigen Emissionen...“ ergeben. Dies gilt insbesondere, 
wenn der horizontale Abstand zwischen den einzelnen Schornsteinen nicht mehr als das 

1.4fache der Schornsteinhöhe beträgt oder soweit zur Vermeidung von Überlagerungen der 

Abgasfahnen verschieden hohe Schornsteine erforderlich sind. 
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Da der Abstand der Quellen Q2-Q4 kleiner als das 5fache des Schornsteindurchmessers ist, 

wird bei der Zusammenfassung entsprechend Kalmbach (2004) nach Methode 2 verfahren. 

Dies bedeutet, dass die Emissionsmassenströme und die Volumenströme der zusammenzu-

fassenden Quellen addiert werden, sowie ein äquivalenter Schornsteindurchmesser gebildet 

wird. Damit wird wiederum die Schornsteinhöhe aus dem Nomogramm und dem Diagramm 

entsprechend Ziffer 5.5.3 und 5.5.4 der TA Luft (2002) bestimmt. Die Eingangsdaten für die 

zusammenfassende Berechnung der Schornsteinhöhe nach TA Luft (2002) sind in Tab. 5.3 

zusammen mit den technischen Daten der Anlage aufgeführt. 

Schornstein-Nr. Q2-Q4 

Volumenstrom des Abgases im Normzustand trocken bei realem 
Sauerstoffgehalt [m³/h] 

81 930 

Temperatur des Abgases [°C] 49 

Innendurchmesser [m] 1.51 

Schadstoff Staub 

Emissionsmassenstrom Q [kg/h] 0.41 

S-Wert TA Luft Anhang 7 0.08 

Q/S [kg/h] 5.1 

Tab. 5.3: Technische Daten der Anlage, Emissionskonzentration, Emissionsmassenstrom 
Q, S-Wert gemäß Anhang 7 der TA Luft (2002), Eingangswert Q/S für die Schorn-
steinhöhenbestimmung 

Somit wird auch bei Zusammenfassung der Quellen ein Q/S-Wert von weniger als 10 er-

reicht und die Quellen fallen nicht in den Anwendungsbereich des Nomogramms. 

Für die Fälle der Nichtanwendbarkeit des Nomogrammes sind die Mindestanforderungen 

nach TA Luft (2002) Nr. 5.5.2 zu erfüllen. Diese besagen: „Der Schornstein soll mindestens 

eine Höhe von 10 m über der Flur und eine den Dachfirst um drei Meter überragende Höhe 

haben. Bei einer Dachneigung von weniger als 20° ist die Höhe des Dachfirsts unter Zugrun-

delegen einer Neigung von 20° zu berechnen; die Schornsteinhöhe soll jedoch das 2fache 

der Gebäudehöhe nicht übersteigen...“. 

Da die Mindestanforderungen in allen Fällen zu erfüllen sind, wird diese Überprüfung für alle 

Quellen durchgeführt. Aus einer Dachneigung von 20° ergibt sich die rechnerische Firsthöhe 

und die daraus resultierende Kaminhöhe wie in Tab. 5.4 dargestellt.  
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Quelle- 

Nr. 

Gebäu-
dehöhe 

[m] 

Gebäu-
debreite 

[m] 

fiktive "Gie-
belhöhe" 

bei Dachnei-
gung 20° [m] 

Gebäudehöhe 
mit Dachnei-
gung 20° [m] 

Höhen nach 
Mindestforde-

rung der TA Luft 
[m] 

doppelte 
Gebäude-
höhe [m] 

Q1-Q5 16.7 217 39.5 56.2 59.2 33.4 

Tab. 5.4: Schornsteinhöhe nach Nr. 5.5.2 der TA Luft (2002). 

Aufgrund der angesetzten hohen fiktiven Firsthöhe ergeben sich aus dieser Rechenvorschrift 

heraus jedoch sehr hohe Schornsteinhöhen, die das Doppelte der Gebäudehöhe überstei-

gen. Entsprechend ergibt sich eine Begrenzung der Schornsteinhöhe auf das Doppelte der 

Gebäudehöhe mit 33.4 m. 

5.3 Schornsteinhöhe nach VDI-Richtlinie 3781, Blatt 4 (2017) 

Aufgrund der geringen Emissionsmassenströme ist für die Ermittlung der Schornsteinhöhe 

für die Verzinkerei die Ableitung der Abgase in den freien Luftstrom entscheidend. Hierzu ist 

neben den Bestimmungen der TA Luft (2002), Nr. 5.5.2, die Richtlinie VDI 3781 Blatt 4 

(2017) zur Konkretisierung des Begriffs des „ungestörten Abtransports“ (Nr. 5.5.1 TA Luft, 
2002), heranzuziehen (vgl. LAI, 2019). 

5.3.1 Grundlagen  

Gemäß VDI 3781, Blatt 4 (2017) ist die erforderliche Höhe der Abgasableiteinrichtung unter 

Berücksichtigung von zwei Anforderungen zu ermitteln. Zum einen muss die erforderliche 

Höhe der Abgasableiteinrichtung so bestimmt werden, dass ein ungestörter Abtransport der 

Abgase in den freien Luftstrom gegeben ist und zum anderen, sodass eine ausreichende 

Verdünnung der Abgase gewährleistet wird. 

Die Höhe der Abgasableiteinrichtung wird unter Berücksichtigung  

 der Rezirkulationszone des Einzelgebäudes mit der geplanten Abluftableiteinrichtung 

in Abhängigkeit von dessen Dachform,  

 des Einflusses von vorgelagerten Gebäuden bzw. deren Rezirkulationszonen,  

 des möglichen Einflusses der Topographie (Hanglage) und  

 ggf. von Dachaufbauten 

berechnet. 

Für die Berücksichtigung der ausreichenden Verdünnung fließen in die Ermittlung der 

erforderlichen Höhe der Abgasableiteinrichtung der Einwirkungsbereich, das Bezugsniveau 

(definiert über die Höhe von Zuluftöffnungen, Fenstern und Türen in der Umgebung) und die 
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Höhe über Bezugsniveau sowie ggf. wiederum mögliche Effekte der Topographie 

(Höhenkorrektur bei Hanglage) ein. 

5.3.2 Berechnung nach VDI-Richtlinie 3781 Blatt 4  

Im Folgenden sind die einzelnen Berechnungsschritte entsprechend VDI 3781 Blatt 4 (2017) 

dargestellt. Für die Bestimmung der Höhe der Abgasableiteinrichtung wurde auf von Mess-

mer Consult zur Verfügung gestellte Ansichten zurückgegriffen. 

5.3.3 Mündungshöhe für die freie Abströmung  

Um einen ungestörten Abtransport in den freien Luftstrom zu erreichen, muss die Abgasab-

leiteinrichtung aus der Rezirkulationszone der Gebäude (Einzelgebäude und vorgelagerte 

Gebäude) herausragen. Die Berandung der Rezirkulationszone ist keine scharfe Linie, son-

dern hat aufgrund der sich einstellenden turbulenten Scherschicht eine Dicke. Dies wird bei 

der Berechnung der Mündungshöhe durch einen additiven Term Hü berücksichtigt. Nach VDI 

3781 Blatt 4 (2017) beträgt Hü bei anderen als Feuerungsanlagen in der Regel 3.0 m, insbe-

sondere bei Anlagen innerhalb des Anwendungsbereichs der 31. BImSchV. Bei anderen als 

Feuerungsanlagen außerhalb des Anwendungsbereichs der 31. BImSchV kann der Wert Hü 

sinngemäß wie bei Feuerungsanlagen abgestuft werden. Für kleine Feuerungsanlagen 

(Feuerungswärmeleistung <= 400 kW) sieht VDI 3781 Blatt 4 (2017) ein Hü von 0.4 m, für 

mittlere Feuerungsanlagen (400 kW < Feuerungswärmeleistung < 1 MW) ein Hü von 1.0 m 

und für große Feuerungsanlagen (Feuerungswärmeleistung >= 1 MW) ein Hü von 3.0 m vor. 

Bei der hier betrachteten Anlage handelt es sich um eine genehmigungspflichtige Anlage 

nach BImSchG, weshalb ein Hü von 3 m für die Berechnung der Abgasableiteinrichtung an-

gesetzt wird. 

Da im vorliegenden Fall mehrere Quellen auf einem Gebäude mit Flachdach geplant sind, 

wurde für das gesamte Gebäude in einem Raster von ca. 20 m die notwendige Höhe für eine 

Abluftöffnung berechnet. Abb. 5.1 zeigt die Ergebnisse der Rasterberechnung für das ge-

samte Gebäude. Die resultierende Abluftöffnungshöhe HA2 ist für das gesamte Gebäude 

gleich. In Tab. 5.5 sind die einzelnen berechneten Höhen dargestellt.  
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Abb. 5.1: 3D-Darstellung der berechneten notwendigen Höhe für Abgasableiteinrichtungen, 
diese sind durch schwarze Höhenmarkierungen gekennzeichnet; Ansicht von 
Südwesten 

Hü in m HA2 in m ü. First HA2 in m ü. Grund 

3.0 11.5 28.2 

Tab. 5.5: Berechnete Höhe der Abluftöffnungen bei Berücksichtigung des Betriebsgebäu-
des mit Zwischenwerten 

5.3.4 Ausreichende Verdünnung 

Nach VDI 3781 Blatt 4 (2017) sind die Höhen von Zuluftöffnungen (Lüftungsöffnungen) und 

von Fenstern und Türen der zum ständigen Aufenthalt von Menschen bestimmten Räumen 

in der Umgebung sowie von Geländeunterschieden zu berücksichtigen. Die Mündung der 

Abgasableiteinrichtung muss die Oberkante der Zuluftöffnungen um die Höhe HB überragen. 

Für dieses Höhe HB ist ähnlich wie für Hü (siehe Kap. 5.3.3) eine Abstufung für Anlagen au-

ßerhalb des Regelungsbereich der 31. BImSchV möglich. Aufgrund der mittleren Größe der 

hier betrachteten Anlage wird ein HB von 5 m angesetzt, um das die Mündung der Abgasein-

richtung vorhandene Zuluftöffnungen mindestens überragen muss. 
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Da die vorhandenen Zuluftöffnungen unterhalb der Dachhöhe des Quellgebäudes  liegen 

und eine Höhe der Abgasableiteinrichtung von 11.5 m über Dach berechnet wird, ist die Be-

dingung für die ausreichende Verdünnung erfüllt. 

5.3.5 Schornsteinhöhenbestimmung nach Entwurf der TA Luft (2018) Nr. 5.5.2.2 

Weiterhin wurde geprüft, ob die Vorgaben bezüglich der Schornsteinhöhe, die im Entwurf der 

TA Luft (2018) gemacht werden, mit den vorliegenden Daten eingehalten werden. 

Entsprechend Nr. 5.5.2.2 der TA Luft (2018) ist der „Maßstab für eine ausreichende Verdün-

nung der Abgase […] die maximale bodennahe Konzentration jedes emittierten […] Stoffes 
in einer stationären Ausbreitungssituation. Die Schornsteinhöhe ist so zu bestimmen, dass 

diese Konzentration einen vorgegebenen Wert (den S-Wert) nicht überschreitet“. 

Für die Bestimmung der maximalen bodennahen Konzentrationen ist der Anhang 2 Abschnitt 

14 der TA Luft (2018) zu beachten. Die Bestimmungsvorschrift der TA Luft (2018) ist in den 

Programmen BESMIN (Schornsteinhöhenbestimmung) und BESMAX (Berechnung 

maximale bodennahe Konzentration) umgesetzt. Im ersten Schritt wird für jeden Schornstein 

separat die Schornsteinhöhe mit BESMIN ermittelt. Im zweiten Schritt wird die Einhaltung 

des S-Wertes durch Überlagerung der Einzelfahnen mit BESMAX überprüft. 

Die notwendigen Eingangsgrößen sind: 

 Innendurchmesser des Schornsteins 

 Abgasgeschwindigkeit  

 Abgastemperatur 

 Wasserbeladung (kg Wasserdampf und Flüssigwasser pro kg trockener Luft) des Abga-
ses 

 Emissionsmassenstrom des luftverunreinigenden Stoffes 

 Konzentration des luftverunreinigenden Stoffes, die nicht überschritten werden darf (= S-
Wert entspr. Anhang 6 der TA Luft, 2018) 

Die Eingangsgrößen für die Schornsteinhöhenbestimmung mit BESMIN sind in Innendurch-

messer, Abgasgeschwindigkeit und –temperatur sind in Tab. 5.6, die S-Werte in Tab. 5.7 

aufgeführt.  

 

 



Ingenieurbüro Lohmeyer GmbH & Co. KG  28 

__________________________________________________________________________ 
Immissionsprognose Verzinkerei Layher, Cleebronn  63859-18-03 

Quellnr. Volumenstrom 
des Abgases 
im Normzu-

stand trocken 
bei realem 
Sauerstoff-

gehalt in m³/h 

Tempera-
tur des  

Abgases 
in °C 

Innen- 
durch-
mes-
ser  
in m 

Abgasgeschwindig-
keit in m/s 

Wasserbela-
dung in kg/kg 

Q1 60 000 15-25 (20) 1.35 12.5 0.014 

Q2 4 200 100-600 0.80 3.2 0.01 

Q3 77 000 45 1.25 20.3 0.022 

Q4 730 195 0.25 7.1 0.01 

Q5 4 200 100 0.45 10 0.025 

Tab. 5.6: Eingangsgrößen für die Schornsteinhöhenbestimmung mit BESMIN nach TA Luft 
(2018) 

Stoff Einheit S-Wert 

Partikel (PM10) mg/m³ 0.08 

Chlorwasserstoff (HCl) mg/m³ 0.1 

Stickstoffdioxid NO2 mg/m³ 0.1 

Tab. 5.7: S-Wert gemäß Anhang 6 der TA Luft (2018) 

Mit den oben genannten Eingangsdaten werden für jeden einzelnen zu betrachtenden 

Schornstein mit dem Programm BESMIN die erforderlichen Höhen berechnet. Für alle 

Schornsteine ergaben sich Höhen von weniger als 10 m. 

Bei der Überprüfung der Einhaltung der S-Werte durch die Überlagerung aller Schornsteine 

wurden mit dem Programm BESMAX die Werte der Tab. 5.9 berechnet. 

 Einheit PM10 HCl NO2 

Ergebnis BESMAX mg/m³ 0.000002 0.00001 0.000002 

S-Wert mg/m³ 0.08 0.1 0.1 

Bewertung  eingehalten eingehalten eingehalten 

Tab. 5.8: Mit BESMAX ermittelte maximale Konzentrationen als Ergebnis der Überlagerung 
von der Quellen (mit einer einheitlichen Schornsteinhöhe von 28.2 m) im Ver-
gleich mit den S-Werten aus Anhang  6 der TA Luft (2018) 

Die Einhaltung des S-Wertes ist mit der nach Richtlinie VDI 3781, Bl. 4 ermittelten Schorn-

steinhöhe von 28.2 m über Grund sicher gegeben. 
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5.3.6 Schornsteinhöhenbestimmung nach TA Luft (2018) Nr. 5.5.2.3 

In den Fällen, in denen nach Abschnitt 5.5.2.3 der TA Luft (2018) die geschlossene Bebau-

ung oder der Bewuchs mehr als 5 % der Fläche mit einem Radius der 15-fachen Schorn-

steinhöhe (bzw. mindestens 150 m) beträgt, muss die nach Abschnitt 5.5.2.2 der TA Luft be-

stimmte Schornsteinhöhe um die mittlere Höhe erhöht werden. 

Analog zur Vorgehensweise in der TA Luft (2002) wird die Korrektur der Schornsteinhöhe 

aufgrund geschlossener Bebauung oder Bewuchses wegen geringer Emissionsmassen-

ströme nicht angewendet. 

Eine Korrektur wegen unebenen Geländes ist am Standort nicht erforderlich. 

5.4 Festlegung der Schornsteinhöhen 

Die notwendige Schornsteinhöhe für die Quellen der geplanten Anlage ist somit mit 28.2 m 

über Grund anzusetzen. 
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6 QUELLEN UND EMISSIONEN 

Nachfolgend werden die Emissionsparameter der einzelnen Quellen ermittelt. Dies sind die 

Emissionsmassenströme für Staub und HCl, ggf. Abgastemperatur und Abgasvolumenstrom.  

6.1 Kategorisierung nach Quellgeometrie 

Generell wird bei Quellen zwischen gefassten und diffusen Quellen unterschieden. Die 

weitere Unterteilung erfolgt anhand der Quellgeometrie. Man differenziert die bei einer 

Ausbreitungsrechnung möglichen Quellgeometrien in Punktquellen PQ (wie beispielsweise 

Schornsteine und Abgasrohre), Flächenquellen FQ (Quellen mit Erstreckung in 2 Raum-

richtungen, z.B. Lagerflächen), Volumenquellen VQ (Quellen mit Erstreckung in 3 Raum-

richtungen, z.B. offene Hallen) sowie vertikal ausgedehnte Ersatzquellen EQ. 

In Abb. 6.1 ist der Quellenplan für die geplante Anlage dargestellt. Sämtliche Emissionen 

werden über gefasste Quellen (Schornsteine) über Dach freigesetzt und somit im Modell 

mit Punktquellen abgebildet. 
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Abb. 6.1: Quellenplan: Q1 Wäscher, Q2 Rauchgas Verzinkung (Ofen), Q3 Rauchgas Ver-
zinkung (Kessel) Q4 Rauchgas Heizkessel Vorbehandlung, Q5 Trockner. 

6.2 Abgasfahnenüberhöhung 

Die Freisetzungsbedingungen der Abgase von gefassten Quellen stellen eine wichtige 

Grundlage für die Ausbreitungsrechnung dar. 



Ingenieurbüro Lohmeyer GmbH & Co. KG  32 

__________________________________________________________________________ 
Immissionsprognose Verzinkerei Layher, Cleebronn  63859-18-03 

Zum einen ist von Bedeutung, ob die Ableitung der Abgase in die sog. „freie Luftströmung“ 
erfolgt, was zu weitgehend ungestörtem Abtransport und ungestörter Verdünnung führt. 

Werden die Abgase dagegen innerhalb der Einflusszone von Gebäuden und Gelände-

strukturen emittiert, so werden Abtransport und Verdünnung beeinflusst und es können ört-

lich höhere Konzentrationen an Luftschadstoffen auftreten. 

Zum anderen ist die Abgasfahnenüberhöhung durch Impuls und Auftrieb zu berücksichtigen. 

Die Überhöhung kann in AUSTAL2000 entsprechend der Richtlinie VDI 3782, Blatt 3 (1985) 

berücksichtigt werden. Bei Tierhaltungsanlagen wird die Überhöhung durch Auftrieb übli-

cherweise vernachlässigt, dies ist auch in der vorliegenden Untersuchung der Fall. 

Für alle Quellen wird die Überhöhung bei der Modellierung berücksichtigt. Hierzu wurde an-

hand des (auf die Betriebstemperatur umgerechneten) Abluftvolumenstroms und des 

Schornsteindurchmessers (vgl. Tab. 6.1) der dazugehörige Wärmestrom und Abluftge-

schwindigkeit berechnet. Die Betriebsdaten und verwendeten Parameter sind in Tab. 6.1 

zusammengestellt.  

Für Quelle Q2 wurde die Abgasgeschwindigkeit in der Ausbreitungsrechnung nicht berück-

sichtigt, da diese den in Richtlinie VDI 3783 Blatt 13 (2010) angegebenen Mindestwert von 

7 m/s nicht erreicht. 

Quell Nr. Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 

Abgasvolumenstrom (Norm) 
gerundet in m³/h bei 0°C 

60 000 4 200 77 000 730 7 200 

Betriebstemperatur in °C 15-20 100 45 195 100 

Betriebsvolumenstrom (ge-
rundet) in m³/h 

63 395 5 738 89 690 1 250 5 738 

Wärmestrom in MW  0.227 0.143 1.018 0.051 0.143 

Schornsteindurchmesser in 
m 

1.35 0.8 1.25 0.25 0.45 

Abgasgeschwindigkeit in 
m/s 

12.5 3.2 20.3 7.1 10.0 

Ableithöhe in m 28.2 28.2 28.2 28.2 28.2 

Tab. 6.1: Betriebsdaten und Abgasrandbedingungen Abluftkamine, die Werte basierend auf 
Herstellerangaben bzw. Datenblättern und Angaben des Auftraggebers sind grau 
hinterlegt 
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6.3 Quantifizierung der Emissionen mit Emissionsbegrenzung nach TA Luft 

(2002) 

Auf Basis der in Abschnitt 5.2 festgelegten Emissionsbegrenzungen ermitteln sich die Emis-

sionen der Anlage wie in Tab. 6.2 dargestellt. 

Schornstein  
Nr. 

Schadstoff Emissionsbegren-
zung in mg/m³ 

Emission  
(gerundet) in kg/a 

Q1/1.200 HCl 10 5257 

Q2/1.300 Staub 5 184 

Stickstoffoxide Max. 200 7358 

Q3/2.300 HCl 10 6746 

Staub 5 3371 

Q4/3.300 Staub 5 64 

Stickstoffoxide Max. 200 1279 

Q5/4.300 Staub 5 184 

 Stickstoffoxide Max. 200 7358 

Tab. 6.2: Emissionen der Anlage im Planzustand  

Es ist davon auszugehen, dass es sich bei der Übernahme der Emissionsbegrenzungen der 

TA Luft (2002) um ein konservatives Vorgehen handelt, da bei Einsatz des Standes der 

Technik i.d.R. geringere Emissionsfrachten erreicht werden. 

6.4 Überprüfung der Bagatellmassenströme 

Die TA Luft (2002) gibt in Abschnitt 4.6.1.1 Tabelle 7 Bagatellmassenströme für Staub (ohne 

Berücksichtigung der Staubinhaltsstoffe) und Stickstoffoxide (als NO2) für gefasste Quellen 

an. 

In Tab. 6.3 sind die einzelnen Bagatellmassenströme nach TA Luft (2002) sowie die Emissi-

onen der geplanten Anlage als Massenströme pro Betriebsstunde aufgeführt. Die Bagatell-

massenströme für Staub und Stickstoffoxide werden eingehalten. Eine Ausbreitungsrech-

nung ist daher für beide Stoffe nicht erforderlich. 
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Schadstoffe Bagatellmassenstrom 

gemäß Tabelle 7 TA Luft 

in kg/h 

Emission aller gefassten 

Quellen in kg/h 

Staub (ohne Berücksichtigung 
der Staubinhaltstoffe) 

1 0.4 

Stickstoffoxide (als NO2) 20 1.83 

Tab. 6.3: Bagatellmassenströme und stündliche Emissionen der einzelnen Schadstoffe für 
gefasste Quellen im Planzustand 

6.5 Zeitliche Charakteristik 

Es erfolgte keine zeitliche Differenzierung der Emissionen, die Ausbreitungsrechnungen 

wurden unter Verwendung der jährlichen Emissionen durchgeführt.  

6.6 Zusammenfassende Darstellung der Emissionen 

In Tab. 6.4 sind die Quellen der geplanten Verzinkerei zusammengestellt. 

Geringe Abweichungen zu den im Text genannten Zahlen sind auf Rundungseffekte zurück-

zuführen. 

 Q1 Q3 

Art der Quelle PQ PQ 

Rechtswert 3502707 3502729 

Hochwert 5436306 5436327 

Quellhöhe bzw. Quellunterkante in m 28.2 28.2 

Durchmesser der Quelle in m 1.4 1.3 

Wärmestrom in MW - 1.018 

Abgasgeschwindigkeit in m/s 12.5 20.3 

HCl in kg/a 5257.1 6745.6 

Tab. 6.4: Zusammenstellung der emissionsseitigen Eingangsdaten für die Berechnung der 
Zusatzbelastung durch die geplante Anlage. 
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7 AUSBREITUNGSMODELLIERUNG 

Die Ausbreitungsrechnungen erfolgten mit dem Programmsystem LASAT mit einer ver-

gleichbaren Parameterwahl zu AUSTAL2000 (vgl. Janicke, 2017). AUSTAL2000 stellt eine 

vom Umweltbundesamt bereitgestellte Umsetzung der Ausbreitungsmodellierung nach TA 

Luft (2002), Anhang 3 dar. Die aktuell verwendete Version von LASAT ist Version 3.4. 

Es erfolgten Ausbreitungsrechnungen für die Zusatzbelastung an Staub und HCl durch die 

geplante Verzinkerei. Die Parameterdateien der Ausbreitungsrechnung und der Auswertung 

sind in Anhang A3 aufgeführt. 

7.1 Rechengebiet 

7.1.1 Ausdehnung und räumliche Auflösung 

Das Gitter besitzt eine horizontale Auflösung von 14 m x 14 m und überdeckt insgesamt eine 

Fläche von 2 912 m x 2 912 m. Für die vertikale Auflösung des Rechengitters wurde die 

Standardauflösung von AUSTAL2000 verwendet. 

7.1.2 Bodenrauigkeit des Geländes 

Bei Ausbreitungsrechnungen wird eine mittlere Rauigkeitslänge z0 zur Abbildung der Ober-

flächenstruktur durch Bebauung und Bewuchs des Geländes verwendet. Die Rauigkeitslän-

ge stellt ein Maß für den Strömungswiderstand der Erdoberfläche dar. Bei der Modellierung 

geht die Rauigkeitslänge sowohl in die meteorologischen Grenzschichtprofile als auch in die 

Festlegung der Monin-Obukov-Länge (vgl. Tabelle 17, Anhang 3, TA Luft, 2002) ein. 

Die mittlere Rauigkeitslänge wird in Tabelle 14, Anhang 3, der TA Luft (2002) in Abhängigkeit 

von Landnutzungsklassen neun Klassenwerten für z0 von 0.01 m (für beispielsweise Wasser-

flächen) bis 2 m (durchgängig städtische Prägung) zugeordnet. Diese Landnutzungsklassen 

können flächenhaft dem CORINE-Kataster entnommen werden.  

Bei inhomogenen Landnutzungsverhältnissen am Standort ist der Einfluss des verwendeten 

Wertes der Rauigkeitslänge auf die berechneten Immissionsbeiträge nach TA Luft (2002) zu 

prüfen. Gemäß VDI 3783, Blatt 13 (2010) ist der Wert für die Rauigkeitslänge so zu wählen, 

dass eine konservative Bestimmung der Immissionsbeiträge erfolgt.  

Die Rauigkeitslänge am vorliegenden Standort wurde anhand des CORINE-Katasters zu 

0.2 m bestimmt. Aufgrund der bestehenden und geplanten Bebauung im Untersuchungsge-
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biet wurde diese als zu niedrig bewertet. Für die Ausbreitungsrechnungen wurde daher eine 

Rauigkeitslänge von 0.5 m verwendet. 

7.2 Komplexes Gelände – Auswirkungen auf die Windfeldmodellierung 

7.2.1 Berücksichtigung von Geländeunebenheiten 

Geländeunebenheiten zeigen bei der Ausbreitungsmodellierung ggf. Auswirkungen sowohl 

auf die mittlere Strömung als auch auf die Turbulenz- und Ausbreitungseigenschaften. Im 

Fall von geringen Geländesteigungen sind im Allgemeinen nur die Auswirkungen auf das 

mittlere Windfeld relevant. Dieses ist dann nicht mehr horizontal homogen, sondern es folgt 

bodennah den Geländeunebenheiten und weist damit ortsabhängige Windgeschwindigkeiten 

und Windrichtungen auf. 

Es liegt ein reliefiertes Gelände mit teilweise tieferen Taleinschnitten vor (vgl. Abb. 4.2). 

Nach TA Luft (2002) sollen Geländeunebenheiten in der Ausbreitungsrechnung berücksich-

tigt werden, wenn über eine Strecke, die der doppelten Schornsteinhöhe entspricht, Steigun-

gen von mehr als 1:20 (entspricht 0.05 m/m) und innerhalb des Rechengebiets Höhendiffe-

renzen zum Emissionsort von mehr als dem 0.7fachen der Schornsteinhöhe auftreten. Die 

Berücksichtigung von Geländeunebenheiten geschieht in der Regel unter Verwendung eines 

diagnostischen, mesoskaligen Windfeldmodells (bei Verwendung von LASAT das Modell 

lprwnd). Übersteigt diese Steigung den Wert von 1:5 (entspricht 0.2 m/m), ist nach VDI 3783, 

Blatt 13 (2010) in der Regel ein prognostisches Windfeldmodell einzusetzen. Die Auflösung 

des Rechengitters von 14 m x 14 m liegt in der Größenordnung der halben Schornsteinhöhe. 

In diesem Rechengitter liegen mit maximalen Steigungen von 0.36 m/m (siehe log-Datei der 

Windfeldberechnung in Anhang A3) Werte über 0.05 m/m vor, daher wird bei der Ausbrei-

tungsrechnung das Relief in Form eines digitalen Geländemodells berücksichtigt. Diese ma-

ximalen Steigungen sind zugleich größer als die in der TA Luft (2002) genannte maximale 

Steigung von 1:5, die zur Verwendung des diagnostischen Windfeldmodells von AUS-

TAL2000 nicht überschritten werden sollte. 

Abb. 7.1 zeigt die Geländesteigungen im auf einem Gitter mit einer Auflösung, die der dop-

pelten Schornsteinhöhe (56 m) entspricht. Bei der zu betrachtenden Fragestellung handelt 

es sich primär um eine Nahfeldbetrachtung. Die Strecken zwischen den relevanten Quellen 

des Betriebs und den Beurteilungsflächen der Plangebiete weisen nur Steigungen auf, die 

das Kriterium einhalten. Steigungen über dem Steigungskriterium treten in kleinen Bereichen 
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südlich des Plangebietes und der Quellen auf. Weiterhin nehmen die Flächen mit Steigungen 

über 1:5 einen untergeordneten Anteil ein, daher wurden die Windfelder für die Ausbrei-

tungsrechnung in Anlehnung an VDI 3783, Blatt 13 (2010) mit dem diagnostischen Wind-

feldmodell von AUSTAL2000 erstellt. 

 

Abb. 7.1: Geländesteigungen im Modellgebiet 

7.2.2 Berücksichtigung von Bebauung 

Das Wind- und Turbulenzfeld wird durch Bebauungsstrukturen (wie einzelne Gebäude oder 

Gebäudeblöcke) beeinflusst. Die Auswirkungen zeigen sich auch im Ausbreitungsverhalten 

einer Konzentrationsfahne, insbesondere, wenn sich die Bebauungsstrukturen in der Nähe 

des Freisetzungsortes befinden. Die gefassten Quellen der Anlage emittieren sämtlich in den 

freien Luftstrom. Die Umströmung von Gebäuden und Anlagenteilen in Quellnähe wurde 

anhand von Quellverschmierung im Modell über eine entsprechende Rauigkeitslänge abge-

bildet. 
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7.2.3 Mindestanforderungen an ein Windfeldmodell 

Die Windfeld- und Ausbreitungsmodellierung erfolgte mit dem Programmsystem LASAT, das 

dort angewandte Windfeldmodell lprwnd erfüllt die in VDI 3783, Blatt 13 (2010) aufgestellten 

Mindestanforderungen an ein Windfeldmodell im Rahmen des Einsatzbereichs der TA Luft 

(2002).  

Der Zahlenwert des Divergenzfehlers (Maximum 0.047) liegt unter dem im Handbuch zu 

LASAT nicht zur Überschreitung empfohlenen maximalen Wert von 0.05. 

7.3 Rechenparameter 

7.3.1 Anemometerposition und Anemometerhöhe 

Bei der Ausbreitungsrechnung werden die meteorologischen Daten (siehe Kap. 4.2) im Mo-

dellgebiet einer räumlichen Anemometerposition und einer dazugehörigen Anemometerhöhe 

(in m über Grund) zugeordnet. 

Bei Rechnungen für homogenes Gelände und ohne die Berücksichtigung des Einflusses der 

Bebauung ist eine freie Wahl des Anemometerstandorts möglich, da die meteorologischen 

Profile in diesem Fall standortunabhängig sind. Erfolgt die Ausbreitungsrechnung dagegen 

unter Berücksichtigung komplexer Strömungsverhältnisse, (Einfluss von Bebauung und bzw. 

oder Geländeunebenheiten), ist die Anemometerposition sorgfältig auszuwählen.  

In der vorliegenden Untersuchung wurde die Anemometerposition auf eine kleine Anhöhe 

südöstlich des Anlagenstandorts gelegt (vgl. Abb. 4.2). Die Anemometerhöhe wurde mit 

14.8 m in Abhängigkeit von der Rauigkeit am Untersuchungsstandort bestimmt.  

7.3.2 Statistische Sicherheit 

Die Anzahl der in LASAT pro Sekunde freigesetzten Partikel wurde entsprechend der Quali-

tätsstufe +2 in AUSTAL2000 gewählt und geht damit über die Anforderungen aus VDI 3783, 

Blatt 13 (2010) hinaus. 

7.3.3 Depositionsgeschwindigkeiten 

Bei den Ausbreitungsrechnungen wurden die Depositionsgeschwindigkeiten entsprechend 

Anhang 3 TA Luft (2002) für Staub mit der dort gegebenen Geschwindigkeit berücksichtigt.  
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8 ERGEBNISSE  

Es wurden Ausbreitungsrechnungen nach Anhang 3 der TA Luft (2002) mit LASAT durchge-

führt. Die berechnete maximale Zusatzbelastung ist in Tab. 8.1 dargestellt. Die maximalen 

Konzentrationen werden östlich der Anlage im Gewerbegebiet erreicht (vgl. Abb. 8.1). Dies 

ist bedingt durch die vorliegende Windverteilung mit häufigen Winden aus westlichen Rich-

tungen. 

Schadstoffkomponente Maximale Zusatzbelastung 
als Jahresmittelwert  

Irrelevanzwert  
 

HCl 0.6 µg/m³ 0.9 µg/m³ 

Tab. 8.1: Berechnete maximale Zusatzbelastung als Jahresmittelwert im gesamten Rechen-
gebiet im Vergleich mit dem Irrelevanzwert nach LAI (2004).  

 

Abb. 8.1: Berechnete Zusatzbelastung für HCl in µg/m³, Kartengrundlage © Bundesamt für 
Kartographie und Geodäsie 2018, http://sg.geodatenzentrum.de/web_public/ 
Datenquellen_TopPlus_Open.pdf ergänzt um geplante Gebäude der Firma 
Layher  

Die Zusatzbelastung wird als irrelevant nach LAI (2004) analog zur TA Luft Abschnitt 4.2.2 

errechnet. Damit muss keine Erhebung des Beitrags durch andere Quellen erfolgen. 

Aus lufthygienischer Sicht bestehen keine Konflikte mit den einschlägigen Grenzwerten. 

Die abschließende Bewertung der vorliegenden Ergebnisse obliegt der genehmigenden Be-

hörde. 
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A N H A N G  
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A1 MATERIALIEN UND UNTERLAGEN 

Für das Gutachten wurden die nachfolgend aufgeführten Unterlagen neben den im Kapitel 

Literatur verzeichneten Schriften verwendet: 

- Grundstück „Langwiesen“, Übersichtsplan Flächenaufteilung Standort 2, Messmer 

consult vom 11.04.2019, erhalten von Herrn Messmer, Messmer Consult (E-Mail vom 

30.04.2019) 

- Angaben zu Lage und Durchmesser, Abluftvolumenstrom und Ablufttemperatur der 

geplanten Kamine erhalten von Herrn Messmer, Messmer Consult (E-Mail vom 

15.05.2019) 

Verwendete Pläne und ähnliche Unterlagen werden im Archiv des Ingenieurbüros Lohmeyer 

GmbH & Co. KG abgelegt. 
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A2 DATENBLATT DER SYNTHETISCHEN AUSBREITUNGSKLASSENZEITREIHE 
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A3 LOG-DATEIEN DER RECHENLÄUFE  

Eingangsdateien der Ausbreitungsrechnung  

param.def 

Hinweis: Da in LASAT HCl nicht als vordefinierter Stoff zur Verfügung steht, wurde HCl für 

die Ausbreitungsrechnung dem Stoff Benzol (bzl) zugeordnet. 

- Input file created by AUSTAL2000 2.6.11-WI-x 
==================================================== param.def 
.  
  Ident = "    " 
  Seed = 11111 
  Interval = 01:00:00 
  RefDate = 2010-01-01.00:00:00 
  Start = 00:00:00 
  End = 365.00:00:00 
  Average = 24 
  Flags = +MAXIMA 
==================================================== grid.def 
.  
  RefX = 3502700 
  RefY = 5436300 
  GGCS = GK 
  Sk = { 0.0 3.0 6.0 10.0 16.0 25.0 40.0 65.0 100.0 150.0 200.0 300.0 400.0 500.0 600.0 700.0 800.0 
1000.0 1200.0 1500.0 } 
  Nzd = 1 
  Xmin = -1428.0 
  Ymin = -1428.0 
  Delta = 14.0 
  Nx = 208 
  Ny = 208 
  Ntype = COMPLEX 
  Im = 200 
  Ie = 1.00e-004 
==================================================== sources.def 
.  
! Nr. |      Xq      Yq    Hq    Aq    Bq    Cq     Wq   Dq   Vq      Qq    Ts     Lw     Rh     Tt 
------+--------------------------------------------------------------------------------------------  
Q  01 |     7.0     6.0  28.2   0.0   0.0   0.0    0.0  1.4 12.5   0.000  -1.0 0.0000    0.0    0.0 
Q  02 |    29.0    26.0  28.2   0.0   0.0   0.0    0.0  0.8  0.0   0.143  -1.0 0.0000    0.0    0.0 
Q  03 |    29.0    27.0  28.2   0.0   0.0   0.0    0.0  1.3 20.3   1.018  -1.0 0.0000    0.0    0.0 
Q  04 |    29.0    28.0  28.2   0.0   0.0   0.0    0.0  0.3  7.1   0.051  -1.0 0.0000    0.0    0.0 
Q  05 |    33.0    47.0  28.2   0.0   0.0   0.0    0.0  0.5 10.0   0.143  -1.0 0.0000    0.0    0.0 
------+--------------------------------------------------------------------------------------------  
================================================= substances.def 
.  
  Name = gas 
  Unit = g 
  Rate = 8.00000 
  Vsed = 0.0000 
- 
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! Substance |       Vdep       Refc       Refd       Rfak  Rexp 
------------+-------------------------------------------------- 
K  bzl      | 0.000e+000 5.000e-006 0.000e+000 0.000e+000  0.80 
K  pm-1     | 1.000e-003 4.000e-005 4.051e-006 0.000e+000  0.80 
------------+-------------------------------------------------- 
==================================================== emissions.def 
.  
! SOURCE |      gas.bzl     gas.pm-1 
---------+-------------------------- 
E     01 |   1.667e-001   0.000e+000 
E     02 |   0.000e+000   5.833e-003 
E     03 |   2.139e-001   1.069e-001 
E     04 |   0.000e+000   2.028e-003 
E     05 |   0.000e+000   5.833e-003 
---------+-------------------------- 

Meteo.def (auszugsweise) 

===================================================================== meteo.def 
- LPRAKT 3.4.10: time series d:/HLa/63859/LASAT/Re0/Gueglingen_SynRep.akt 
-         Umin=0.70  Seed=11111 
. 
  Version = 2.6  ' boundary layer version 
  Z0 = 0.500     ' surface roughness length (m) 
  D0 = 3.000     ' displacement height (m) 
  Xa = 700.0     ' anemometer (measurement) x-position (m) 
  Ya = -750.0     ' anemometer (measurement) y-position (m) 
  Ha =  14.8     ' anemometer (measurement) height above ground (m) 
  Ua = ?         ' wind velocity (m/s) 
  Ra = ?         ' wind direction (deg) 
  KM = ?         ' stability class according to Klug/Manier 
  ZgMean = 209   ' average terrain height (m) 
  Wind = ?       ' wind field index 
  WindLib = ~lib    ' wind field library 
  RefDate = 2010-01-01T00:00:00+0100 
  Svf  = ?       'Proportionalitätsfaktor zur Def. der horizontalen Windgeschwindigkeitsfluktuation Sv 
-   
!            T1             T2     Ua     Ra    KM   Wind  Svf 
-(ddd.hh:mm:ss) (ddd.hh:mm:ss)  (m/s)  (deg) (K/M)    (1) 
Z      00:00:00       01:00:00  4.100    165   3.1      0  1.8 ' 2010-01-01T01:00:00+0100 
Z      01:00:00       02:00:00  4.300    151   3.1      0  1.8 ' 2010-01-01T02:00:00+0100 
Z      02:00:00       03:00:00  4.600    170   3.1      0  1.8 ' 2010-01-01T03:00:00+0100 
Z      03:00:00       04:00:00  4.900    180   3.1      0  1.8 ' 2010-01-01T04:00:00+0100 
Z      04:00:00       05:00:00  5.300    172   3.1      0  1.8 ' 2010-01-01T05:00:00+0100 
Z      05:00:00       06:00:00  5.700    176   3.1      0  1.8 ' 2010-01-01T06:00:00+0100 
Z      06:00:00       07:00:00  6.000    171   3.1      0  1.8 ' 2010-01-01T07:00:00+0100 
Z      07:00:00       08:00:00  6.300    162   3.1      0  1.8 ' 2010-01-01T08:00:00+0100 
Z      08:00:00       09:00:00  6.500    178   3.1      0  1.8 ' 2010-01-01T09:00:00+0100 
Z      09:00:00       10:00:00  6.600    189   3.1      0  1.8 ' 2010-01-01T10:00:00+0100 
Z      10:00:00       11:00:00  6.700    166   3.1      0  1.8 ' 2010-01-01T11:00:00+0100 
Z      11:00:00       12:00:00  1.300    210   3.2      0  1.8 ' 2010-01-01T12:00:00+0100 
Z      12:00:00       13:00:00  1.300    213   3.2      0  1.8 ' 2010-01-01T13:00:00+0100 
Z      13:00:00       14:00:00  1.300    219   3.2      0  1.8 ' 2010-01-01T14:00:00+0100 
Z      14:00:00       15:00:00  1.300    216   3.1      0  1.8 ' 2010-01-01T15:00:00+0100 
Z      15:00:00       16:00:00  1.200    192     2      0  1.8 ' 2010-01-01T16:00:00+0100 
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Z      16:00:00       17:00:00  1.200    178     2      0  1.8 ' 2010-01-01T17:00:00+0100 
Z      17:00:00       18:00:00  1.000    196     2   8020  2.5 ' 2010-01-01T18:00:00+0100 
Z      18:00:00       19:00:00  1.000    195     2   8020  2.5 ' 2010-01-01T19:00:00+0100 
Z      19:00:00       20:00:00  1.000    187     2   9019  2.5 ' 2010-01-01T20:00:00+0100 
Z      20:00:00       21:00:00  1.000    191     2   9019  2.5 ' 2010-01-01T21:00:00+0100 
…. 
Z  364.15:00:00   364.16:00:00  0.700    228     1      0  1.8 ' 2010-12-31T16:00:00+0100 
Z  364.16:00:00   364.17:00:00  2.400    124     2      0  1.8 ' 2010-12-31T17:00:00+0100 
Z  364.17:00:00   364.18:00:00  2.500    100     1      0  1.8 ' 2010-12-31T18:00:00+0100 
Z  364.18:00:00   364.19:00:00  2.500    124     1      0  1.8 ' 2010-12-31T19:00:00+0100 
Z  364.19:00:00   364.20:00:00  2.500     87     1      0  1.8 ' 2010-12-31T20:00:00+0100 
Z  364.20:00:00   364.21:00:00  2.500     94     2      0  1.8 ' 2010-12-31T21:00:00+0100 
Z  364.21:00:00   364.22:00:00  2.500    111     2      0  1.8 ' 2010-12-31T22:00:00+0100 
Z  364.22:00:00   364.23:00:00  2.400    110     2      0  1.8 ' 2010-12-31T23:00:00+0100 
Z  364.23:00:00   365.00:00:00  2.400    130     2      0  1.8 ' 2011-01-01T00:00:00+0100 
----------------------------------------------------------------- 
 

Auswertung der Ergebnisse 

2019-06-11 11:08:47 LOPREP_1.1.10 
 
Auswertung der Ergebnisse für "d:\HLa\63859\LASAT\Re_1" 
======================================================= 
 
     DEP: Jahres-/Langzeitmittel der gesamten Deposition 
     DRY: Jahres-/Langzeitmittel der trockenen Deposition 
     WET: Jahres-/Langzeitmittel der nassen Deposition 
     J00: Jahres-/Langzeitmittel der Konzentration/Geruchsstundenhäufigkeit 
     Tnn: Höchstes Tagesmittel der Konzentration mit nn Überschreitungen 
     Snn: Höchstes Stundenmittel der Konzentration mit nn Überschreitungen 
 
Maximalwerte, Deposition 
------------------------ 
PM  DEP  1,415e-05 g/(m²*d)  (+/-  1,2%) bei x=  511 m, y=  105 m (139,110) 
PM  DRY  1,415e-05 g/(m²*d)  (+/-  1,2%) bei x=  511 m, y=  105 m (139,110) 
PM  WET  0,000e+00 g/(m²*d)  (+/-  0,0%)  
=========================================================================== 
 
Maximalwerte, Konzentration bei z=1,5 m 
--------------------------------------- 
BZL J00  6,097e-01 µg/m³ (+/-  0,7%) bei x=  455 m, y=   63 m (135,107) 
PM  J00  1,617e-01 µg/m³ (+/-  0,8%) bei x=  511 m, y=  105 m (139,110) 
PM  T00  1,149e+00 µg/m³ (+/-  4,9%) bei x=  553 m, y=  175 m (142,115) 
PM  T35  5,396e-01 µg/m³ (+/-  6,6%) bei x=  427 m, y=   77 m (133,108) 
======================================================================= 
 
 
=============================================================================
= 
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A4 BESCHREIBUNG DES KALTLUFTABFLUSSMODELLS KALM 

A4.1 Allgemeines 

Unter bestimmten meteorologischen Bedingungen können sich nachts über geneigtem Ge-

lände sogenannte Kaltluftabflüsse bilden; dabei fließt in Bodennähe gebildete kalte Luft 

hangabwärts. Die Dicke solcher Kaltluftschichten liegt meist zwischen 1 m und 50 m, in Kalt-

luftsammelgebieten, in denen sich die Kaltluft staut, kann die Schicht auf über 100 m an-

wachsen. Die typische Fließgeschwindigkeit der Kaltluft liegt in der Größenordnung von 

1 m/s bis 3 m/s. Die folgenden beiden meteorologischen Bedingungen müssen für die Aus-

bildung von Kaltluftabflüssen erfüllt sein: 

i) wolkenarme Nächte: durch die aufgrund fehlender Wolken reduzierte Gegenstrahlung 

der Atmosphäre kann die Erdoberfläche kräftig auskühlen  

ii) großräumig windschwache Situation: dadurch kann sich die Tendenz der Kaltluft, an 

geneigten Flächen abzufließen, gegenüber dem Umgebungswind durchsetzen. 

Die Produktionsrate von Kaltluft hängt stark vom Untergrund ab: Freilandflächen weisen bei-

spielsweise hohe Kaltluftproduktion auf, während sich bebaute Gebiete bezüglich der Kalt-

luftproduktion neutral bis kontraproduktiv (städtische Wärmeinsel) verhalten. 

Unter Umweltgesichtspunkten hat Kaltluft eine doppelte Bedeutung: zum einen kann Kaltluft 

nachts für Belüftung und damit Abkühlung thermisch belasteter Siedlungsgebiete sorgen. 

Zum anderen sorgt Kaltluft, die aus Reinluftgebieten kommt, für die nächtliche Belüftung 

schadstoffbelasteter Siedlungsräume. Kaltluft kann aber auch auf ihrem Weg Luftbeimen-

gungen (Autoabgase, Geruchsstoffe etc.) aufnehmen und transportieren. Nimmt sie zu viele 

Schadstoffe auf, kann ihr Zufluss von Schaden sein. Vom Standpunkt der Regional- und 

Stadtplanung als auch für Fragen des anlagenbezogenen Immissionsschutzes ist es daher 

von großer Bedeutung, eventuelle Kaltluftabflüsse in einem Gebiet qualitativ und auch quan-

titativ bestimmen zu können. Als Hilfsmittel dazu ist das im folgenden beschriebene Modell 

erstellt worden. 



Ingenieurbüro Lohmeyer GmbH & Co. KG  49 

__________________________________________________________________________ 
Immissionsprognose Verzinkerei Layher, Cleebronn  63859-18-03 

A4.2 Modellbeschreibung 

Das Modell verwendet die sogenannten Flachwassergleichungen, eine vereinfachte (vertikal 

integrierte) Form der Grundgleichungen der Strömungsmechanik. Die Bezeichnung "Flach-

wassergleichungen" hat sich eingebürgert, denn die Gleichungen eignen sich zur Beschrei-

bung der Strömung jedes relativ zur Umgebung schweren Fluids, z.B. von Wasser oder von 

kalter Luft. Eine solche Strömung hat folgende Charakteristika: 

 
- Abfluß über geneigtem Gelände entsprechend der Hangneigung 

- Weiterbewegen der "Kaltluftfront" auch über ebenem Gelände 

- Auffüllen von Becken (Kaltluftseen)  

- Einfluß der Schichtdicke auf Strömungsrichtung und -geschwindigkeit (Druckgradienten). 

Angetrieben wird die Strömung durch die auftriebskorrigierte Erdbeschleunigung. Innerhalb 

der Flachwassergleichungen werden folgende Einflüsse auf die Strömung berücksichtigt: 

- Advektion (Transport der Kaltluft mit der Strömung) 

- Reibung zwischen Erdoberfläche und Luft: diese Reibung variiert mit der Landnutzung 

(Freiland: niedrige Reibung, Siedlung: hohe Reibung) 

- Beschleunigung oder Abbremsen der Strömung durch Änderung der Geländehöhe und / 

oder der Kaltluftschichtdicke 

- von der Landnutzung abhängige Nullpunktsverschiebung des Geländeniveaus zusätzlich 

zur topografischen Geländehöhe 

- von der Landnutzung abhängige Kaltluftproduktion.  

Das Lösungsverfahren ist ein Differenzenverfahren mit variabler Gitterpunktzahl und Gitter-

weite, d.h. Topografie und Landnutzung müssen an den einzelnen Gitterpunkten digitalisiert 

vorliegen; es wird ein versetztes Gitter verwendet. Um großskalige Einflüsse (z.B. Flusstäler) 

bei gleichzeitiger hoher Auflösung im interessierenden Gebiet zu berücksichtigen, kann das 

Modell auf einem geschachtelten Gitter ("Nesting") betrieben werden. 

Falls keine Kaltluftseebildung auftritt, wird die Rechnung nach etwa 1 h simulierter Zeit sta-

tionär, d.h. die berechneten Werte ändern sich dann nicht mehr signifikant. Im allgemeinen 

Fall ist es sinnvoll, etwa 3 h bis 6 h zu simulieren; dies entspricht den Verhältnissen in der 

Natur.  
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A4.3 Eingabedaten und Rechengrößen des Modells 

Vorausgesetzt wird die für Kaltluftabflüsse optimale Situation, d.h. eine klare und windstille 

Nacht. Das Modell berechnet die zeitliche Entwicklung der Kaltluftströmung, ausgehend vom 

Ruhezustand (keine Strömung) bei gegebener zeitlich konstanter Kaltluftproduktionsrate. 

Diese, ebenso wie die Reibungskoeffizienten, werden über die Art der Landnutzung gesteu-

ert. Es werden 8 Landnutzungsklassen berücksichtigt: dichte Bebauung, lockere Bebauung, 

gewerbliche Nutzungen, Wald, Freiland, Wasser, Gleisanlagen und Verkehrsflächen (Stra-

ßen, Parkplätze). Für die Kaltluftproduktionsraten, Reibungskoeffizienten und Nullpunkts-

verschiebungen sind Standardwerte vorgesehen. Die Kaltluftproduktionsrate von Wald wird 

in Abhängigkeit von der lokalen Hangneigung variiert. Weiterhin benötigt das Modell die To-

pografie in digitalisierter Form. Die Skala des Modells ist beliebig (i.a. etwa 10 km x 10 km), 

die Auflösung liegt zwischen etwa 15 m und 200 m. 

Berechnet wird die Dicke der Kaltluftschicht sowie die beiden horizontalen Geschwindig-

keitskomponenten (West-Ost und Süd-Nord), gemittelt über die Dicke der Kaltluftschicht. Aus 

diesen Größen kann dann auch der Kaltluftvolumenstrom berechnet werden. 

Zur Weiterverarbeitung der Modellergebnisse stehen Postprozessoren u.a. zur graphischen 

Darstellung der berechneten Felder (Vektor- und Rasterdarstellung), zur Berechnung und 

Darstellung von Kaltluftvolumenströmen durch wählbare Schichten, zur Visualisierung der 

Strömung durch Vorwärts- und Rückwärtstrajektorien und zur Darstellung von Zeitreihen an 

ausgewählten Punkten zur Verfügung. 

Durch Kopplung der von KALM berechneten Windfelder mit Ausbreitungsmodellen, wie z.B. 

LASAT, kann die Schadstoffausbreitung in Kaltluftabflüssen berechnet und z.B. in Immissi-

onsprognosen eingearbeitet werden. 

Im vorliegenden Projekt wurde auf der Grundlage von digitalen Daten der Geländehöhen und 

dem CORINE-Landnutzungskataster ein digitales Geländemodell mit Landnutzung erstellt. 

Damit wurden Kaltluftsimulationsrechnungen mit dem Kaltluftabflussmodell KALM durch-

geführt. Das Untersuchungsgebiet bzw. Rechengebiet umfasst ein Rechteck, in dem das 

Plangebiet enthalten ist. Damit die Modellierung der Kaltluftströmungen die örtlichen Verhält-

nisse zufriedenstellend berücksichtigen kann, wird die Modellierung für ein Gebiet von ca. 

242 km² durchgeführt. Das Gebiet erstreckt sich in westöstlicher Richtung ca. 22 km und in 

nordsüdlicher Richtung ca. 11 km. Dieses Gebiet wurde mit einem Raster der Maschenweite 

von 10 m x 10 m berücksichtigt. Zur Verwendung der so berechneten Kaltluftwindfelder als 

explizite Kaltluftwindfelder in der Ausbreitungsrechnung wurden diese auf das Rechengitter 

von LASAT (vgl. Abschnitt 6.2) interpoliert.  
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A5 ERGEBNISABBILDUNGEN KALTLUFT 

 

Abb. A5.1: Windgeschwindigkeit in der Anfangsphase der Kaltluftbildung 
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Abb. A5.2: Volumenstromdichte und Schichtdicke in der Anfangsphase der Kaltluftbildung 
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Abb. A5.3: Volumenstromdichte und Schichtdicke bei ausgeprägter Kaltluftbildung 
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Neubau Verzinkerei Layher, Cleebronn 

Sehr geehrter Herr Messmer, 

unser Büro hat im Mai 2019 eine Immissionsprognose für den Neubau der Verzinkerei Layher in 
Cleebronn, Boschstraße 1, erstellt (Lohmeyer, 2019). Nach Erstellung des Gutachtens ergaben 
sich Änderungen in der Anlagenplanung. Es soll zusätzlich zu den bisher geplanten Anlagentei-
len eine Lackierkabine im Produktionsgebäude untergebracht werden. Des Weiteren werden 
die Emulsionsnebelabscheideanlagen ebenfalls gefasst über Dach abgeführt und muss in der 
Immissionsprognose berücksichtigt werden. 

Daher wurden eine Emissionsbestimmung für die zusätzlichen Quellen und eine erneute Aus-
breitungsrechnung für Staub durchgeführt. Diese sollen vorliegend dokumentiert werden. Die 
Vorgehensweise in der Ausbreitungsrechnung wurde aus Lohmeyer (2019) übernommen. 
Ebenfalls übernommen wurde die in Lohmeyer (2019) auf Basis der Richtlinie VDI 3781 Bl. 4 
(2017) ermittelte Mindestschornsteinhöhe, um die Abgase in den freien Luftstrom abzuleiten. 

Emissionsbestimmung 

Lackierkabine 

Die Lackierkabine ist im Hinblick auf die Geruchsemissionen zu betrachten. 

Der prognostizierte Lackverbrauch der Lackierkabine liegt bei ca. 40 kg Lack/Tag. Der VOC-
Gehalt des verwendeten Lacks beträgt entsprechend des zugehörigen Sicherheitsdatenblatts 
45%. Somit ergibt sich bei 313 Betriebstagen (6-Tage-Woche) eine jährliche VOC-Emission von 
ca. 5 634 kg. 
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Unter Heranziehung des Emissionsfaktors aus BMWA (2007) von 2 MGE/(kg Lösemittel) ergibt 
sich eine Geruchsemission von gerundet 420 GE/s. Dies entspricht einer stündlichen Emission 
von ca. 1.5 MGE/h, was deutlich unter der Bagatellmassenstromkurve im Entwurf der TA Luft 
(2018) liegt. Hier wird für eine Schornsteinhöhe von 28 m ein Bagatellmassenstrom von ca. 
5 MGE/h angegeben. 

Aufgrund der geringen Emissionen und der Ableitung in den freien Luftstrom ist davon auszu-
gehen, dass keine relevanten Geruchsimmissionen von dem Betrieb der Lackieranlage ausge-
hen. 

Abluft der Warmumformanlagen 

Im maximalen Ausbauzustand sollen fünf Warm-Umformmaschinen für Stahl betrieben werden. 
Die Betriebszeit beträgt ebenfalls 313 Tage/a. 

Die Emissionsdaten sind in Tab. 1 zusammengefasst. 

Betriebsvolumen-
strom in m³/h 

Ablufttemperatur 
in °C 

Normvolumen-
strom in Nm³/h 

Emissionsbegren-
zung nach TA Luft 
(2002) in mg/m³ 

Emission in 
kg/a 

10000 20 9317 20 1500 

Tab. 1: Emissionsdaten der GFU-Anlagen (Angaben für eine Anlage) 

Addiert man die hieraus ermittelten maximalen Staubemissionen zu denen der bereits in 
Lohmeyer (2019) betrachteten Anlagenteilen, so ergibt sich eine stündliche Gesamtemission 
der Anlage von mehr als 1 kg/h. Hiermit ist der Bagatellmassenstrom nach Nr. 4.6.1 der TA Luft 
(2002) überschritten und eine Ausbreitungsrechnung für Staub erforderlich. 

Abgasrandbedingungen 

Die Abluft der Warm-Umformmaschinen wird gefasst über Dach abgeführt. Die genauen Maße 
der geplanten Kamine waren zum Zeitpunkt der Berechnungen noch nicht bekannt, daher wur-
de mit einem Innendurchmesser von 0.4 m und der entsprechend Richtlinie VDI 3783 Bl. 13 
(2010) minimal notwendigen Abluftgeschwindigkeit von 7 m/s gerechnet.  

Zusammenfassende Darstellung der Emissionen 

In Tab. 2 sind die Staubquellen der Anlage mit den Eingangsdaten für die Ausbreitungsrech-
nung zusammengefasst. Die Quellen 2-5 wurden aus Lohmeyer (2019) übernommen. Es han-
delt sich um: Q2 Rauchgas Verzinkung (Ofen), Q3 Rauchgas Verzinkung (Kessel), Q4 Rauch-
gas Heizkessel Vorbehandlung und Q5 Trockner. 
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Quelle 2 PQ 3502729 5436326 28.2 0.8 0.143 - 183.9 
Quelle 3 PQ 3502729 5436327 28.2 1.3 1.018 20.3 3371.2 
Quelle 4 PQ 3502729 5436328 28.2 0.3 0.051 7.1 64 
Quelle 5 PQ 3502733 5436347 28.2 0.5 0.143 10 183.9 
Quelle 6 PQ 3502561 5436422 28.2 0.4 - 7 1500 
Quelle 7 PQ 3502553 5436399 28.2 0.4 - 7 1500 
Quelle 8 PQ 3502544 5436371 28.2 0.4 - 7 1500 
Quelle 9 PQ 3502536 5436348 28.2 0.4 - 7 1500 
Quelle 10 PQ 3502526 5436319 28.2 0.4 - 7 1500 

Tab. 2: Zusammenstellung der emissionsseitigen Eingangsdaten für die Berechnung der 
Zusatzbelastung an Staub durch die Anlage im Planzustand. 

Hintergrundbelastung PM10 

An der nächstgelegenen Messstation für PM10, die als nicht unter städtischem Einfluss oder 
Verkehrseinfluss stehend charakterisiert ist, der Messstation in Ludwigsburg, wurden in den 
Jahren 2014-2018 Jahresmittelwerte für PM10 zwischen 17 µg/m³ (2014, 2016-2018) und 
19 µg/m³ (2015) erhoben (LUBW 2015-2019).  

Die nächstgelegenen Messstationen für PM2.5 liegen in Heilbronn, Weinsberger Straße Ost 
und in Heilbronn. Die Station in der Weinsberger Straße Ost ist als städtische, verkehrsbeein-
flusste Station charakterisiert und die Station Heilbronn als vorstädtisch, verkehrsbeeinflusst. 
Da im weiteren Umfeld keine Hintergrundmessstationen für PM2.5 vorliegen, wird die Station 
Heilbronn zur Ermittlung der Vorbelastung an PM2.5 herangezogen. Die Jahresmittelwerte für 
PM2.5 liegen in Heilbronn im Jahr 2015 bei 14 µg/m³ und in den Jahren 2016-2017 bei 
13 µg/m³. 

Weiterhin hat die LUBW einen Bericht zur flächendeckenden Vorbelastung für Baden-
Württemberg für das Jahr 2010 und das Jahr 2020 veröffentlicht (LUBW, 2014). Die Werte sind 
auch über die Website der LUBW abrufbar. Für den Anlagenstandort und das benachbarte 
Gewerbegebiet sind für das Jahr 2010 Jahresmittelwerte von 21 µg/m³ (Abb. 1) und für das 
Jahr 2020 Jahresmittelwerte von 17 µg/m³ bestimmt worden. Als Immissionsvorbelastung wird 
dabei die vorhandene Immissionsbelastung auf regionaler Skala bezeichnet, für deren Berech-
nung neben der allgemeinen Hintergrundbelastung auch die Emissionen aus bestehenden 
Anlagen, dem Kfz-Verkehr und anderen bekannten Quellen berücksichtigt wurden. Für die 
aktuelle Untersuchung wird im Sinne einer konservativen Vorgehensweise aus den dargestell-
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ten Prognosewerten der LUBW sowie den Messwerten der Station Ludwigsburg eine Hinter-
grundbelastung für PM10 von 19 µg/m³ und für PM2.5 von 13 µg/m³ abgeleitet.  

 
Abb. 1: Mittlere PM10-Belastung im Jahr 2010 im Untersuchungsgebiet (Quelle: RIPS der 

LUBW) 

Ergebnisse 

Es wurden Ausbreitungsrechnungen nach Anhang 3 der TA Luft (2002) mit LASAT durchge-
führt, entsprechend dem Vorgehen in Lohmeyer (2019). 

Die berechnete maximale Zusatzbelastung an PM10 im Untersuchungsgebiet beträgt 1.3 µg/m³ 
(Abb. 2). Die Irrelevanzschwelle der TA Luft (2002) von 1.2 µg/m³ ist somit überschritten. 

Unter Berücksichtigung der Hintergrundbelastung ergibt sich eine Gesamtbelastung an PM10 
von maximal 20.3 µg/m³, der Grenzwert für den Jahresmittelwert nach TA Luft (2002) ist deut-
lich unterschritten.  

Unter der konservativen Annahme, dass der gesamte Staub als PM2.5 freigesetzt wird, wäre 
die Zusatzbelastung an PM2.5 der Zusatzbelastung an PM10 gleichzusetzen. In diesem Fall 
ergäbe sich eine maximale Gesamtbelastung von 14.3 µg/m³, der Grenzwert der 39. BImSchV 
für PM2.5 ist somit ebenfalls deutlich unterschritten. 
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Abb. 2: Berechnete Zusatzbelastung für PMIO-Konzentration in |jg/m3, der Maximalwert ist
markiert

Im statistischen Mittel wird die Uberschreitung des PMIO-Tagesmittelwerts bei einem PM10-

Jahresmittelwert von ca. 29 [jg/m3 erwartet (BASt, 2005 und UMK, 2004). Die berechnete Ge-

samtbelastung unterschreitet diesen Beurteilungswert deutlich, somit ist eine Uberschreitung

der maximalen Anzahl an Uberschreitungen des Tagesmittelwerts nicht zu erwarten.

Mit freundlichen Grüßen

/ / ^ • .^^ ^^(-^

Dipl.-Geoökol. H. Lauerbach
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Eingangsdaten der Ausbreitungsrechnung (param.def) 

- Input file created by AUSTAL2000 2.6.11-WI-x 
==================================================== param.def 
.  
  Ident = "    " 
  Seed = 11111 
  Interval = 01:00:00 
  RefDate = 2010-01-01.00:00:00 
  Start = 00:00:00 
  End = 365.00:00:00 
  Average = 24 
  Flags = +MAXIMA 
==================================================== grid.def 
.  
  RefX = 3502700 
  RefY = 5436300 
  GGCS = GK 
  Sk = { 0.0 3.0 6.0 10.0 16.0 25.0 40.0 65.0 100.0 150.0 200.0 300.0 400.0 500.0 600.0 700.0 

800.0 1000.0 1200.0 1500.0 } 
  Nzd = 1 
  Xmin = -1428.0 
  Ymin = -1428.0 
  Delta = 14.0 
  Nx = 208 
  Ny = 208 
  Ntype = COMPLEX 
  Im = 200 
  Ie = 1.00e-004 
==================================================== sources.def 
.  
! Nr. |      Xq      Yq    Hq    Aq    Bq    Cq     Wq   Dq   Vq      Qq    Ts     Lw     Rh     Tt 
------+-------------------------------------------------------------------------------------------- 
Q  01 |     7.0     6.0  28.2   0.0   0.0   0.0    0.0  1.4 12.5   0.000  -1.0 0.0000    0.0    0.0 
Q  02 |    29.0    26.0  28.2   0.0   0.0   0.0    0.0  0.8  0.0   0.143  -1.0 0.0000    0.0    0.0 
Q  03 |    29.0    27.0  28.2   0.0   0.0   0.0    0.0  1.3 20.3   1.018  -1.0 0.0000    0.0    0.0 
Q  04 |    29.0    28.0  28.2   0.0   0.0   0.0    0.0  0.3  7.1   0.051  -1.0 0.0000    0.0    0.0 
Q  05 |    33.0    47.0  28.2   0.0   0.0   0.0    0.0  0.5 10.0   0.143  -1.0 0.0000    0.0    0.0 
Q  06 |  -139.0   122.0  28.2   0.0   0.0   0.0    0.0  0.4  7.0   0.000  -1.0 0.0000    0.0    0.0 
Q  07 |  -147.0    99.0  28.2   0.0   0.0   0.0    0.0  0.4  7.0   0.000  -1.0 0.0000    0.0    0.0 
Q  08 |  -156.0    71.0  28.2   0.0   0.0   0.0    0.0  0.4  7.0   0.000  -1.0 0.0000    0.0    0.0 
Q  09 |  -164.0    48.0  28.2   0.0   0.0   0.0    0.0  0.4  7.0   0.000  -1.0 0.0000    0.0    0.0 
Q  10 |  -174.0    19.0  28.2   0.0   0.0   0.0    0.0  0.4  7.0   0.000  -1.0 0.0000    0.0    0.0 
------+-------------------------------------------------------------------------------------------- 
================================================= substances.def 
.  
  Name = gas 
  Unit = g 
  Rate = 8.00000 
  Vsed = 0.0000 
- 
! Substance |       Vdep       Refc       Refd       Rfak  Rexp 
------------+-------------------------------------------------- 
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K  pm-1     | 1.000e-003 4.000e-005 4.051e-006 0.000e+000  0.80 
------------+-------------------------------------------------- 
==================================================== emissions.def 
.  
! SOURCE |    gas.pm-1 
---------+-------------------------- 
E     01 |   0.000e+000 
E     02 |   5.833e-003 
E     03 |   1.069e-001 
E     04 |   2.028e-003 
E     05 |   5.833e-003 
E     06 |   4.756e-002 
E     07 |   4.756e-002 
E     08 |   4.756e-002 
E     09 |   4.756e-002 
E     10 |   4.756e-002 
---------+-------------------------- 
==================================================== 
Auswertung der Rechenergebnisse 

2019-11-04 09:45:51 LOPREP_1.1.10 
 
Auswertung der Ergebnisse für "c:\HLa\63859\LASAT\Re2S" 
======================================================= 
 
     DEP: Jahres-/Langzeitmittel der gesamten Deposition 
     DRY: Jahres-/Langzeitmittel der trockenen Deposition 
     WET: Jahres-/Langzeitmittel der nassen Deposition 
     J00: Jahres-/Langzeitmittel der Konzentration/Geruchsstundenhäufigkeit 
     Tnn: Höchstes Tagesmittel der Konzentration mit nn Überschreitungen 
     Snn: Höchstes Stundenmittel der Konzentration mit nn Überschreitungen 
 
Maximalwerte, Deposition 
------------------------ 
PM DEP  1,152e-04 g/(m²*d)  (+/-  0,9%) bei x=  231 m, y=  133 m (119,112) 
PM DRY  1,152e-04 g/(m²*d)  (+/-  0,9%) bei x=  231 m, y=  133 m (119,112) 
PM WET  0,000e+00 g/(m²*d)  (+/-  0,0%)  
========================================================================

== 
 
Maximalwerte, Konzentration bei z=1,5 m 
--------------------------------------- 
PM J00  1,322e+00 µg/m³ (+/-  0,6%) bei x=  231 m, y=  133 m (119,112) 
PM T00  7,495e+00 µg/m³ (+/-  7,5%) bei x=   -7 m, y=  273 m (102,122) 
PM T35  3,435e+00 µg/m³ (+/-  6,7%) bei x=  189 m, y=  119 m (116,111) 
====================================================================== 
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Neubau Verzinkerei Layher, Cleebronn 

Sehr geehrter Herr Messmer, 

unser Büro hat im Mai 2019 eine Immissionsprognose für den Neubau der Verzinkerei Layher in 
Cleebronn, Boschstraße 1, erstellt (Lohmeyer, 2019). Nach Erstellung des Gutachtens ergaben 
sich Änderungen in der Anlagenplanung. Es soll zusätzlich zu den bisher geplanten Anlagentei-
len eine Lackierkabine im Produktionsgebäude untergebracht werden. Des Weiteren werden 
die Emulsionsnebelabscheideanlagen ebenfalls gefasst über Dach abgeführt und muss in der 
Immissionsprognose berücksichtigt werden. 

Daher wurden eine Emissionsbestimmung für die zusätzlichen Quellen und eine erneute Aus-
breitungsrechnung für Staub durchgeführt. Diese sollen vorliegend dokumentiert werden. Die 
Vorgehensweise in der Ausbreitungsrechnung wurde aus Lohmeyer (2019) übernommen. 
Ebenfalls übernommen wurde die in Lohmeyer (2019) auf Basis der Richtlinie VDI 3781 Bl. 4 
(2017) ermittelte Mindestschornsteinhöhe, um die Abgase in den freien Luftstrom abzuleiten. 

Emissionsbestimmung 

Lackierkabine 

Die Lackierkabine ist im Hinblick auf die Geruchsemissionen zu betrachten. 

Der prognostizierte Lackverbrauch der Lackierkabine liegt bei ca. 40 kg Lack/Tag. Der VOC-
Gehalt des verwendeten Lacks beträgt entsprechend des zugehörigen Sicherheitsdatenblatts 
45%. Somit ergibt sich bei 313 Betriebstagen (6-Tage-Woche) eine jährliche VOC-Emission von 
ca. 5 634 kg. 
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Unter Heranziehung des Emissionsfaktors aus BMWA (2007) von 2 MGE/(kg Lösemittel) ergibt 
sich eine Geruchsemission von gerundet 420 GE/s. Dies entspricht einer stündlichen Emission 
von ca. 1.5 MGE/h, was deutlich unter der Bagatellmassenstromkurve im Entwurf der TA Luft 
(2018) liegt. Hier wird für eine Schornsteinhöhe von 28 m ein Bagatellmassenstrom von ca. 
5 MGE/h angegeben. 

Aufgrund der geringen Emissionen und der Ableitung in den freien Luftstrom ist davon auszu-
gehen, dass keine relevanten Geruchsimmissionen von dem Betrieb der Lackieranlage ausge-
hen. 

Abluft der Warmumformanlagen 

Im maximalen Ausbauzustand sollen fünf Warm-Umformmaschinen für Stahl betrieben werden. 
Die Betriebszeit beträgt ebenfalls 313 Tage/a. 

Die Emissionsdaten sind in Tab. 1 zusammengefasst. 

Betriebsvolumen-
strom in m³/h 

Ablufttemperatur 
in °C 

Normvolumen-
strom in Nm³/h 

Emissionsbegren-
zung nach TA Luft 
(2002) in mg/m³ 

Emission in 
kg/a 

10000 20 9317 20 1500 

Tab. 1: Emissionsdaten der GFU-Anlagen (Angaben für eine Anlage) 

Addiert man die hieraus ermittelten maximalen Staubemissionen zu denen der bereits in 
Lohmeyer (2019) betrachteten Anlagenteilen, so ergibt sich eine stündliche Gesamtemission 
der Anlage von mehr als 1 kg/h. Hiermit ist der Bagatellmassenstrom nach Nr. 4.6.1 der TA Luft 
(2002) überschritten und eine Ausbreitungsrechnung für Staub erforderlich. 

Abgasrandbedingungen 

Die Abluft der Warm-Umformmaschinen wird gefasst über Dach abgeführt. Die genauen Maße 
der geplanten Kamine waren zum Zeitpunkt der Berechnungen noch nicht bekannt, daher wur-
de mit einem Innendurchmesser von 0.4 m und der entsprechend Richtlinie VDI 3783 Bl. 13 
(2010) minimal notwendigen Abluftgeschwindigkeit von 7 m/s gerechnet.  

Zusammenfassende Darstellung der Emissionen 

In Tab. 2 sind die Staubquellen der Anlage mit den Eingangsdaten für die Ausbreitungsrech-
nung zusammengefasst. Die Quellen 2-5 wurden aus Lohmeyer (2019) übernommen. Es han-
delt sich um: Q2 Rauchgas Verzinkung (Ofen), Q3 Rauchgas Verzinkung (Kessel), Q4 Rauch-
gas Heizkessel Vorbehandlung und Q5 Trockner. 
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Quelle 2 PQ 3502729 5436326 28.2 0.8 0.143 - 183.9 
Quelle 3 PQ 3502729 5436327 28.2 1.3 1.018 20.3 3371.2 
Quelle 4 PQ 3502729 5436328 28.2 0.3 0.051 7.1 64 
Quelle 5 PQ 3502733 5436347 28.2 0.5 0.143 10 183.9 
Quelle 6 PQ 3502561 5436422 28.2 0.4 - 7 1500 
Quelle 7 PQ 3502553 5436399 28.2 0.4 - 7 1500 
Quelle 8 PQ 3502544 5436371 28.2 0.4 - 7 1500 
Quelle 9 PQ 3502536 5436348 28.2 0.4 - 7 1500 
Quelle 10 PQ 3502526 5436319 28.2 0.4 - 7 1500 

Tab. 2: Zusammenstellung der emissionsseitigen Eingangsdaten für die Berechnung der 
Zusatzbelastung an Staub durch die Anlage im Planzustand. 

Hintergrundbelastung PM10 

An der nächstgelegenen Messstation für PM10, die als nicht unter städtischem Einfluss oder 
Verkehrseinfluss stehend charakterisiert ist, der Messstation in Ludwigsburg, wurden in den 
Jahren 2014-2018 Jahresmittelwerte für PM10 zwischen 17 µg/m³ (2014, 2016-2018) und 
19 µg/m³ (2015) erhoben (LUBW 2015-2019).  

Die nächstgelegenen Messstationen für PM2.5 liegen in Heilbronn, Weinsberger Straße Ost 
und in Heilbronn. Die Station in der Weinsberger Straße Ost ist als städtische, verkehrsbeein-
flusste Station charakterisiert und die Station Heilbronn als vorstädtisch, verkehrsbeeinflusst. 
Da im weiteren Umfeld keine Hintergrundmessstationen für PM2.5 vorliegen, wird die Station 
Heilbronn zur Ermittlung der Vorbelastung an PM2.5 herangezogen. Die Jahresmittelwerte für 
PM2.5 liegen in Heilbronn im Jahr 2015 bei 14 µg/m³ und in den Jahren 2016-2017 bei 
13 µg/m³. 

Weiterhin hat die LUBW einen Bericht zur flächendeckenden Vorbelastung für Baden-
Württemberg für das Jahr 2010 und das Jahr 2020 veröffentlicht (LUBW, 2014). Die Werte sind 
auch über die Website der LUBW abrufbar. Für den Anlagenstandort und das benachbarte 
Gewerbegebiet sind für das Jahr 2010 Jahresmittelwerte von 21 µg/m³ (Abb. 1) und für das 
Jahr 2020 Jahresmittelwerte von 17 µg/m³ bestimmt worden. Als Immissionsvorbelastung wird 
dabei die vorhandene Immissionsbelastung auf regionaler Skala bezeichnet, für deren Berech-
nung neben der allgemeinen Hintergrundbelastung auch die Emissionen aus bestehenden 
Anlagen, dem Kfz-Verkehr und anderen bekannten Quellen berücksichtigt wurden. Für die 
aktuelle Untersuchung wird im Sinne einer konservativen Vorgehensweise aus den dargestell-



 

Ingenieurbüro Lohmeyer GmbH & Co. KG  4 

ten Prognosewerten der LUBW sowie den Messwerten der Station Ludwigsburg eine Hinter-
grundbelastung für PM10 von 19 µg/m³ und für PM2.5 von 13 µg/m³ abgeleitet.  

 
Abb. 1: Mittlere PM10-Belastung im Jahr 2010 im Untersuchungsgebiet (Quelle: RIPS der 

LUBW) 

Ergebnisse 

Es wurden Ausbreitungsrechnungen nach Anhang 3 der TA Luft (2002) mit LASAT durchge-
führt, entsprechend dem Vorgehen in Lohmeyer (2019). 

Die berechnete maximale Zusatzbelastung an PM10 im Untersuchungsgebiet beträgt 1.3 µg/m³ 
(Abb. 2). Die Irrelevanzschwelle der TA Luft (2002) von 1.2 µg/m³ ist somit überschritten. 

Unter Berücksichtigung der Hintergrundbelastung ergibt sich eine Gesamtbelastung an PM10 
von maximal 20.3 µg/m³, der Grenzwert für den Jahresmittelwert nach TA Luft (2002) ist deut-
lich unterschritten.  

Unter der konservativen Annahme, dass der gesamte Staub als PM2.5 freigesetzt wird, wäre 
die Zusatzbelastung an PM2.5 der Zusatzbelastung an PM10 gleichzusetzen. In diesem Fall 
ergäbe sich eine maximale Gesamtbelastung von 14.3 µg/m³, der Grenzwert der 39. BImSchV 
für PM2.5 ist somit ebenfalls deutlich unterschritten. 
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Abb. 2: Berechnete Zusatzbelastung für PMIO-Konzentration in |jg/m3, der Maximalwert ist
markiert

Im statistischen Mittel wird die Uberschreitung des PMIO-Tagesmittelwerts bei einem PM10-

Jahresmittelwert von ca. 29 [jg/m3 erwartet (BASt, 2005 und UMK, 2004). Die berechnete Ge-

samtbelastung unterschreitet diesen Beurteilungswert deutlich, somit ist eine Uberschreitung

der maximalen Anzahl an Uberschreitungen des Tagesmittelwerts nicht zu erwarten.

Mit freundlichen Grüßen

/ / ^ • .^^ ^^(-^

Dipl.-Geoökol. H. Lauerbach
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Eingangsdaten der Ausbreitungsrechnung (param.def) 

- Input file created by AUSTAL2000 2.6.11-WI-x 
==================================================== param.def 
.  
  Ident = "    " 
  Seed = 11111 
  Interval = 01:00:00 
  RefDate = 2010-01-01.00:00:00 
  Start = 00:00:00 
  End = 365.00:00:00 
  Average = 24 
  Flags = +MAXIMA 
==================================================== grid.def 
.  
  RefX = 3502700 
  RefY = 5436300 
  GGCS = GK 
  Sk = { 0.0 3.0 6.0 10.0 16.0 25.0 40.0 65.0 100.0 150.0 200.0 300.0 400.0 500.0 600.0 700.0 

800.0 1000.0 1200.0 1500.0 } 
  Nzd = 1 
  Xmin = -1428.0 
  Ymin = -1428.0 
  Delta = 14.0 
  Nx = 208 
  Ny = 208 
  Ntype = COMPLEX 
  Im = 200 
  Ie = 1.00e-004 
==================================================== sources.def 
.  
! Nr. |      Xq      Yq    Hq    Aq    Bq    Cq     Wq   Dq   Vq      Qq    Ts     Lw     Rh     Tt 
------+-------------------------------------------------------------------------------------------- 
Q  01 |     7.0     6.0  28.2   0.0   0.0   0.0    0.0  1.4 12.5   0.000  -1.0 0.0000    0.0    0.0 
Q  02 |    29.0    26.0  28.2   0.0   0.0   0.0    0.0  0.8  0.0   0.143  -1.0 0.0000    0.0    0.0 
Q  03 |    29.0    27.0  28.2   0.0   0.0   0.0    0.0  1.3 20.3   1.018  -1.0 0.0000    0.0    0.0 
Q  04 |    29.0    28.0  28.2   0.0   0.0   0.0    0.0  0.3  7.1   0.051  -1.0 0.0000    0.0    0.0 
Q  05 |    33.0    47.0  28.2   0.0   0.0   0.0    0.0  0.5 10.0   0.143  -1.0 0.0000    0.0    0.0 
Q  06 |  -139.0   122.0  28.2   0.0   0.0   0.0    0.0  0.4  7.0   0.000  -1.0 0.0000    0.0    0.0 
Q  07 |  -147.0    99.0  28.2   0.0   0.0   0.0    0.0  0.4  7.0   0.000  -1.0 0.0000    0.0    0.0 
Q  08 |  -156.0    71.0  28.2   0.0   0.0   0.0    0.0  0.4  7.0   0.000  -1.0 0.0000    0.0    0.0 
Q  09 |  -164.0    48.0  28.2   0.0   0.0   0.0    0.0  0.4  7.0   0.000  -1.0 0.0000    0.0    0.0 
Q  10 |  -174.0    19.0  28.2   0.0   0.0   0.0    0.0  0.4  7.0   0.000  -1.0 0.0000    0.0    0.0 
------+-------------------------------------------------------------------------------------------- 
================================================= substances.def 
.  
  Name = gas 
  Unit = g 
  Rate = 8.00000 
  Vsed = 0.0000 
- 
! Substance |       Vdep       Refc       Refd       Rfak  Rexp 
------------+-------------------------------------------------- 
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K  pm-1     | 1.000e-003 4.000e-005 4.051e-006 0.000e+000  0.80 
------------+-------------------------------------------------- 
==================================================== emissions.def 
.  
! SOURCE |    gas.pm-1 
---------+-------------------------- 
E     01 |   0.000e+000 
E     02 |   5.833e-003 
E     03 |   1.069e-001 
E     04 |   2.028e-003 
E     05 |   5.833e-003 
E     06 |   4.756e-002 
E     07 |   4.756e-002 
E     08 |   4.756e-002 
E     09 |   4.756e-002 
E     10 |   4.756e-002 
---------+-------------------------- 
==================================================== 
Auswertung der Rechenergebnisse 

2019-11-04 09:45:51 LOPREP_1.1.10 
 
Auswertung der Ergebnisse für "c:\HLa\63859\LASAT\Re2S" 
======================================================= 
 
     DEP: Jahres-/Langzeitmittel der gesamten Deposition 
     DRY: Jahres-/Langzeitmittel der trockenen Deposition 
     WET: Jahres-/Langzeitmittel der nassen Deposition 
     J00: Jahres-/Langzeitmittel der Konzentration/Geruchsstundenhäufigkeit 
     Tnn: Höchstes Tagesmittel der Konzentration mit nn Überschreitungen 
     Snn: Höchstes Stundenmittel der Konzentration mit nn Überschreitungen 
 
Maximalwerte, Deposition 
------------------------ 
PM DEP  1,152e-04 g/(m²*d)  (+/-  0,9%) bei x=  231 m, y=  133 m (119,112) 
PM DRY  1,152e-04 g/(m²*d)  (+/-  0,9%) bei x=  231 m, y=  133 m (119,112) 
PM WET  0,000e+00 g/(m²*d)  (+/-  0,0%)  
========================================================================

== 
 
Maximalwerte, Konzentration bei z=1,5 m 
--------------------------------------- 
PM J00  1,322e+00 µg/m³ (+/-  0,6%) bei x=  231 m, y=  133 m (119,112) 
PM T00  7,495e+00 µg/m³ (+/-  7,5%) bei x=   -7 m, y=  273 m (102,122) 
PM T35  3,435e+00 µg/m³ (+/-  6,7%) bei x=  189 m, y=  119 m (116,111) 
====================================================================== 
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1 Einführung und Aufgabenstellung 

1.1 Einführung und rechtliche Einordnung 

Die Wilhelm Layher GmbH & Co. KG betreibt am Standort Ochsenbacher Straße 56 in Güglingen-

Eibensbach zwei Feuerverzinkereien (Werke I und II) und plant aktuell die Errichtung eines neuen 

Werkes (Werk III) zur Herstellung und Verzinkung von Gerüstteilen am Standort 74389 Cleebronn, 

Boschstraße 1 im Bebauungsplangebiet „Langwiesen IV“ [1]. 

Die Firma Layher ist führender Hersteller von Arbeits- und Schutzgerüsten und vertreibt ihre Produkte 

derzeit in mehr als 50 Ländern. Ausschließliche Fertigungsstandorte sind bisher das Hauptwerk in 

Güglingen-Eibensbach (Stahlverarbeitung) sowie ein Zweitwerk in Güglingen (Aluminium- und 

Holzproduktion). Das Hauptwerk, bzw. die dortige Verzinkerei Werk I, wurde bereits in den Jahren 

2012/13 ausgebaut. Am Standort in Güglingen-Eibensbach sind nun alle räumlichen Kapazitäten 

ausgeschöpft. 

Aufgrund der weltweit ansteigenden Nachfrage nach Systemgerüsten reichen die Kapazitäten im 

Stammwerk nicht mehr aus.  Derzeit ist zusätzlich zur Kapazität der Werke I und II in Güglingen-

Eibensbach eine Fremdverzinkung in 10 bis 15 Werken in Süddeutschland erforderlich, was etwa 

3000 Lkw-An- und Abfahrten pro Jahr in Güglingen-Eibensbach erfordert, um die Nachfrage zu 

decken und die Produktion zu erfüllen.  

Durch den Neubau einer Verzinkerei (Werk III) mit angeschlossener Gerüstproduktion soll nun die 

Kapazität in der Nähe des Stammwerkes erweitert werden. 

Am Standort in Güglingen-Eibensbach werden in den beiden Verzinkereien I und II Stahlrohre und 

sonstige Stahlteile mechanisch bearbeitet und verzinkt mit einer Gesamtkapazität von ca. 26 t/h, was 

einer Durchsatzleistung von 164.000 t/a entspricht. 

Das neue Werk III mit integrierter Verzinkerei wird über eine Kapazität von 25 t/h und eine 

Durchsatzleistung von ca. 120.000 t/a an Rohgut verfügen. 

 

Die neue Anlage unterliegt, ebenso wie die bestehenden Anlagen, dem Genehmigungserfordernis des 

Bundesimmissionschutzgesetzes (BImSchG) [2] und ist gemäß ihrer Art und Größe im Anhang der 

Vierten Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verordnung über 

genehmigungsbedürftige Anlagen - 4. BImSchV) [3] als Anlage unter Nr. 3.9.1.1: 

„Anlagen zum Aufbringen von metallischen Schutzschichten mit Hilfe von schmelzflüssigen Bädern 

auf Metalloberflächen mit einer Verarbeitungskapazität von 2 Tonnen Rohstahl oder 

mehr je Stunde“ einzuordnen. 

Da es sich um einen Neubau einer genehmigungsbedürftigen Anlage handelt, ist nach § 4 BImSchG 

die Neugenehmigung einer genehmigungsbedürftigen Anlage zu beantragen.  

Weiterhin fällt die neue Anlage unter die Regelungen der Indutrie-Emissions-Richtlinie. 

Das immissionsschutzrechtliche Genehmigungsverfahren ist nach dem Bundes-Immissionschutz-

gesetz (BImSchG) unter Beteiligung der Öffentlichkeit durchzuführen.  

Entsprechend der 9. Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes 

(Verordnung über das Genehmigungsverfahren – 9. BImSchV) [4] § 1 Abs. 2 ist die 
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Umweltverträglichkeit des Vorhabens als unselbstständiger Teil des Genehmigungsverfahrens gemäß 

des Gesetzes über die Umweltverträglichkeit (UVPG) [5] zu prüfen.   

Die Einordnung der genehmigungsbedürftigen Anlage erfolgt gemäß Anlage 1 des UVPG: 

 

Einordnung der genehmigungsbedürftigen Anlage nach Anlage 1 des UVPG Nr. 3.8:  

Errichtung und Betrieb einer Anlage zum Aufbringen von metallischen Schutzschichten auf 

Metalloberflächern mit Hilfe von schmelzflüssigen Bädern mit einer Verarbeitungskapazität von 

 

3.8.1:  100.000 t Rohgut oder mehr je Jahr  → Spalte 1 (Vorhaben ist UVP-pflichtig). 

 

Gemäß UVPG gilt: 

§ 6 Unbedingte UVP-Pflicht bei Neuvorhaben 

„Für ein Neuvorhaben, das in Anlage 1 Spalte 1 mit dem Buchstaben „X“ gekennzeichnet ist, besteht 

die UVP-Pflicht, wenn die zur Bestimmung der Art des Vorhabens genannten Merkmale vorliegen. 

Sofern Größen- oder Leistungswerte angegeben sind, besteht die UVP-Pflicht, wenn die Werte 

erreicht oder überschritten werden.“ 

 

Die neue Verzinkerei Werk III wird im Bebauungsplangebiet „Langwiesen IV“ errichtet. 

Es handelt sich hier um einen vorhabenbezogenen Bebauungsplan, der explizit an die 

Erfordernisse der Fa. Wilhelm Layher GmbH & Co. KG angepasst aufgestellt wurde und für welchen 

am 23. Mai 2019 der Auslegungsbeschluss durch die Gemeinden des Zweckverbandes 

Wirtschaftsförderung Zabergäu (ZWZ) einstimmig gefasst wurde.  

Zulässig ist im Bebauungplangebiet ein Industriebetrieb zur Produktion und Feuerverzinkung von 

Gerüstbauteilen, deren Lagerung und Versand sowie die hierfür erforderlichen Nebenanlagen, 

insbesondere Gebäude für Mitarbeiterstellplätze, innere Erschließungsstraßen und Lagerflächen. 

Der Bebauungsplan hat einen Flächenumgriff von insgesamt 18,3 ha Fläche, wobei die 

vorhabenbezogenen Betriebsflächen (Betriebsgelände innerhalb der Einzäunung) für das neue Werk 

III mit integrierer Verzinkerei eine Fläche von 10,8 ha einnehmen und die restlichen Flächen 

ausgewiesen sind als Verkehrsflächen, Fläche für Versorgungsanlagen/Regenrückhaltebecken und 

Grünflächen, inkl. Flächen für die Sicherung und Umsetzung von Ausgleichsmaßnahmen.   

 

Gemäß Nr. 18.5.1 der Anlage 1 des UVPG besteht für den 

„Bau einer Industriezone für Industrieanlagen, für den im bisherigen Außenbereich im Sinne des § 35 

Baugesetzbuch ein Bebauungsplan aufgestellt wird, mit einer zulässigen Grundfläche im Sinne des  

§ 19 Absatz 2 der Baunutzungsverordnung oder einer festgesetzten Größe der Grundfläche von 

insgesamt 100.000 m² oder mehr“  

nach Spalte 1 „X“ die Verpflichtung zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung. 
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Entsprechend UVPG § 50 Bauleitpläne gilt 

„(1) Werden Bebaungspläne im Sinne des § 2 Absatz 6 Nummer 3, insbesondere bei Vorhaben nach 

Anlage 1 Nummer 18.1 bis 18.9, aufgestellt, geändert oder ergänzt, so wird die 

Umweltverträglichkeitsprüfung einschließlich der Vorprüfung nach den §§ 1 und 2 Absatz 1 und 2 

sowie nach den §§ 3 bis 13 im Aufstellungsverfahren als Umweltprüfung sowie die Überwachung nach 

den Vorschriften des Baugesetzbuches durchgeführt…  

(3) Wird die Umweltverträglichkeitsprüfung in einem Aufstellungsverfahren für einen Bebauungsplan 

und in einem nachfolgenden Zulassungsverfahren durchgeführt, soll die 

Umweltverträglichkeitsprüfung im nachfolgenden Zulassungsverfahren auf zusätzliche oder andere 

erhebliche Umweltauswirkungen des Vorhabens beschränkt werden.“ 

Das Genehmigungsverfahren nach § 4 BImSchG für das Vorhaben „Errichtung eines Werksgebäudes 

mit integrierter Verzinkerei in Cleebronn“ ist ein dem Bebauungsplanverfahren nachfolgendes 

Zulassungsverfahren.  

Für die Umweltprüfung im B-Planverfahren liegt bereits ein Umweltbericht zur Umweltprüfung vor 

sowie verschiedene Einzelgutachten, die im Zusammenhang mit der Umweltprüfung für den 

Bebauungsplan angefertigt wurden. 

Entsprechend der Vorantragskonferenz vom 07. Mai 2019 im Regierungspräsidium Stuttgart [6] kann 

in der Umweltverträglichkeitsuntersuchung für das BImSch-Genehmigungsverfahrens auf die bereits 

in der Umweltprüfung für den vorhabenbezogenen Bebauungsplan geprüften Belange Bezug 

genommen werden. 
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1.2 Aufgabenstellung 

Aufgabe der vorliegenden Umweltverträglichkeitsuntersuchung ist es,  

- die durch das Vorhaben zu erwartenden erheblichen nachteiligen Auswirkungen auf die 

Umweltschutzgüter unter Berücksichtigung des allgemeinen Kenntnisstandes und der 

allgemein anerkannten Prüfungsmethoden zu beschreiben und zu bewerten 

 sowie ggf. 

- Maßnahmen, mit denen erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen des Vorhabens 

vermieden, vermindert oder, soweit möglich, ausgeglichen werden, zu beschreiben.  

Bau und Betrieb der neu zu errichtenden Anlage führen zu Umwelteinwirkungen. Art und Ausmaß der 

Einwirkungen werden von den vorgesehenen technischen Maßnahmen und von den 

verfahrenstechnischen Einrichtungen und Maßgaben bestimmt. 

Wesentliches Ziel dieses Gutachtens ist es, die nachteiligen Umweltauswirkungen des geplanten 

Vorhabens zu analysieren und die Frage der Erheblichkeit der Auswirkungen zu klären. 

Daneben ist der gegenwärtige Zustand der Umweltbereiche zu bestimmen, soweit dies zur 

Feststellung und Bewertung der erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen erforderlich ist. 

Die Untersuchung erstreckt sich auf die Umweltschutzgüter. Schutzgüter im Sinne des UVPG [5] sind: 

- Menschen, insbesondere die menschliche Gesundheit,  

- Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt 

- Fläche, Boden, Wasser, Luft, Klima und Landschaft 

- kulturelles Erbe und sonstige Sachgüter sowie 

- die Wechselwirkungen zwischen den vorgenannten Schutzgütern. 

Zur Erfüllung der Aufgabenstellung und der Zielvorgaben werden die nachfolgend genannten 

Teilaufgaben bearbeitet: 

- Sichtung und Auswertung der Planunterlagen und standortbezogenen Daten, 

- Beschreibung der Umwelt und ihrer Bestandteile, soweit dies zur Feststellung und Bewertung 

erheblicher nachteiliger Umweltauswirkungen erforderlich ist, 

- Beschreibung der zu erwartenden erheblichen nachteiligen Auswirkungen des Vorhabens, 

- Darstellung von Maßnahmen und Erarbeitung von Empfehlungen zur Verminderung von 

nachteiligen Umweltauswirkungen. 

 

Die Umweltverträglichkeitsuntersuchung (UVU) stellt die entscheidungserhebliche Unterlage über die 

Umweltauswirkungen des Vorhabens dar, die vom Träger des Vorhabens der zuständigen Behörde, 

welche die Umweltverträglichkeitsprüfung vornimmt, vorzulegen ist.  

Die UVU versteht sich dabei als ein Instrument der Entscheidungsvorbereitung, indem sie 

Informationen zu untersuchungsrelevanten Auswirkungen des Vorhabens ermittelt und beurteilt. 

Die Bewertung im eigentlichen Sinne (Umweltverträglichkeitsprüfung) bleibt der 

Genehmigungsbehörde vorbehalten.   
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2 Rechtliche Grundlagen 

Das geplante Vorhaben bedarf einer Neugenehmigung nach § 4 BImSchG i.V.m. Ziffer 3.9.1.1 der  

4. Verordnung zum BImSchG und unterliegt gemäß § 6 i.V. mit Anlage 1 Nr. 3.8.1 UVPG der Pflicht 

zur Erstellung einer UVP im Rahmen des geplanten Vorhabens. 

 

Nach § 1 Abs. 2 der 9. BImSchV [4] ist die Durchführung der Umweltverträglichkeitsprüfung 

unselbstständiger Teil des immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens. 

Die den Antragsunterlagen bei UVP-pflichtigen Vorhaben zusätzlich beizufügenden Unterlagen für die 

Prüfung der Umwelterheblichkeit sind im § 4e der 9. BImSchV aufgeführt. 

 

Anhaltspunkte für die Durchführung der Umweltverträglichkeitsprüfung ergeben sich für 

immissionsschutzrechtlich genehmigungsbedürftige Anlagen – vorbehaltlich der Regelungen der  

9. BImSchV – auch aus den Vorschriften der Nr. 0 und der Nr. 1 der 

 

► Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zur Ausführung des Gesetzes über die 

Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPVwV) in der von der Bundesregierung verabschiedeten 

Fassung von 1995 [7]. 

 

 

 

 



Umweltverträglichkeitsuntersuchung für den Neubau der Verzinkerei Werk III der Fa. Layher in Cleebronn 
 

 

Viresco Büro für Umwelt- und Landschaftsplanung Claudia Neugebauer                                                                        Juni 2019 
 

10 

3 Vorgehensweise 

Die Umweltverträglichkeitsuntersuchung erfolgt nach Maßgabe des Abschnittes 2 des Gesetzes über 

die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) [5]. 

 

Die Umweltverträglichkeitsuntersuchung gliedert sich in mehrere Themenblöcke. 

Zunächst wird die Wahl des Untersuchungsrahmens begründet und dargelegt. Danach erfolgt die 

Beschreibung des geplanten Vorhabens mit Angaben über Standort, Art und Umfang sowie Bedarf 

an Grund und Boden. Hier werden die bereits vorliegenden Prüfungsergebnisse der Umweltprüfung 

aus dem Umweltbericht einbezogen.  

 

Im Anschluss erfolgt eine Beschreibung der zu erwartenden erheblichen nachteiligen 

Umweltauswirkungen des Vorhabens. Ist bei bestimmten Umweltbereichen mit keinen erheblichen 

nachteiligen Auswirkungen zu rechnen, so wird dieser Sachverhalt begründet dargestellt. Eine 

detaillierte Beschreibung der Umwelt und ihrer Bestandteile im Einwirkungsbereich des Vorhabens 

erfolgt, soweit dies zur Feststellung und Bewertung nachteiliger Auswirkungen erforderlich ist.  

Auch hier werden die bereits vorliegenden Prüfungsergebnisse der Umweltprüfung aus dem 

Umweltbericht einbezogen.  

 

Nach der Beschreibung und Beurteilung der verschiedenen Umweltmedien bzw. -bereiche werden 

weiterhin Wechselwirkungen untersucht, um mögliche Belastungsverschiebungen oder -pfade zu 

erfassen. 

Anschließend werden Auswirkungen während der zeitlich begrenzten Bauphase beschrieben. 

 

Als Bewertungsmethode wird die verbal-argumentative Wertsynthese angewendet, d.h. die Werturteile 

werden mittels einer in Worten gefassten Begründung abgeleitet.  

Hierbei werden die Standortgegebenheiten und Einflüsse der Anlage beschrieben und durch 

Gegenüberstellung mit Bewertungskriterien - soweit vorhanden mit Grenz- und Richtwerten - beurteilt. 

Hieraus resultiert eine zusammenfassende Beurteilung der Auswirkungen des Vorhabens auf die 

Umwelt. 

 

Da in eine Bewertung auch subjektive Wertvorstellungen des jeweiligen Guachtes einfließen, wird 

besonderer Wert auf die Nachvollziehbarkeit des Bewertungsvorganges gelegt. 
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4 Untersuchungsrahmen 

Der erste Schritt im Rahmen einer Umweltverträglichkeitsstudie ist die Festlegung des 

Untersuchungsrahmens. Der Untersuchungsrahmen legt fest, welche Untersuchungen und 

Erhebungen der Gutachter durchzuführen hat, wo und in welcher räumlichen Ausdehnung sowie in 

welcher Untersuchungstiefe zu arbeiten ist. 

 

Grundsätzlich ist im Hinblick auf die Bewertung der zu erwartenden Umweltauswirkungen darauf 

hinzuweisen, dass nicht alle denkbaren Einflüsse auf die Umwelt darzustellen sind, sondern gemäß 

UVPG die zu erwartenden erheblichen nachteiligen Auswirkungen zu beschreiben sind. 

 

Folglich muss eine inhaltliche und räumliche Abgrenzung von wesentlichen und unwesentlichen 

Untersuchungsbereichen erfolgen. Dies geschieht durch die Festlegung eines entsprechende 

Untersuchungsrahmens (zu untersuchende Einflüsse bzw. Umweltbereiche) und 

Untersuchungsraumes (zu untersuchende Fläche).   

Größe und Abgrenzung des Untersuchungsraumes richten sich nach dem Radius, für den noch 

Auswirkungen zu erwarten sind. Hierbei handelt es sich bei dem geplanten Vorhaben um folgende 

Untersuchungsräume: 

- Standort der Anlage 

Der Bereich umfasst die durch die Planung/Änderung in Anspruch zu nehmende Fläche. Diese Fläche 

erfährt durch die Verwirklichung des Vorhabens die größten Veränderungen, da dort insbesondere 

Auswirkungen durch die Bebauung zu erwarten sind.  

Die standortkonkreten Auswirkungen des Vorhabens auf die einzelnen Schutzgüter werden bereits im 

Zusammenhang mit der Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes „Langwiesen IV“ 

betrachtet. Für den Bebauungsplan liegen ein Umweltbericht mit Stand vom April 2019 sowie 

verschiedene Einzelgutachten vor. Wesentliche Inhalte der Umweltprüfung für den Standort des 

Vorhabens und die Auswirkungen auf die verschiedenen Schutzgüter wurden in der Umweltprüfung 

für den vorhabenbezogenen Bebauungsplan bereits dargestellt und bewertet. Weiterhin wurden 

bereits Maßnahmen zur Vermeidung, Verminderung, zum Schutz und zur Kompensation von 

Eingriffen in Natur und Landschaft erarbeitet und im Bebauungsplan festgesetzt. Auf die Inhalte des 

Umweltberichtes und der Einzelgutachten kann somit Bezug genommen werden.  

Für den vorhabenbezogenen Bebauungsplan „Langwiesen IV“ wurde am 23. Mai 2019 einstimmig der 

Auslegungsbeschluss gefasst, d.h. das Bebauungsplanverfahren läuft gegenwärtig parallel zum 

Genehmigungsverfahren nach Bundesimmissionsschutzgesetz für den Neubau des Werksgeländes 

mit integrierter Verzinkerei (Werk III) der Wilhelm Layher GmbH & Co. KG.  

- Untersuchungsraum mit Radius 1,425 km 

Bei der Erteilung einer Neugenehmigung für die Anlage nach § 4 BImSchG, sind die Vorschriften der 

Technischen Anleitung zur Reinhaltung der Luft (TA Luft) [8] zu beachten. Die TA Luft dient dem 

Schutz und der Vorsorge gegen schädliche Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigungen, um ein 

hohes Schutzniveau für die Umwelt ingesamt zu erreichen [8]. 
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Entsprechend Punkt 4.6.2.5 der TA Luft ist das Beurteilungsgebiet die Fläche: 

„... die sich vollständig innerhalb eines Kreises um den Emissionsschwerpunkt mit einem Radius 

befindet, der dem 50-fachen der Schornsteinhöhe entspricht und in der die Zusatzbelastung im 

Aufpunkt mehr als 3,0 vom Hundert des Langzeitkonzentrationswertes beträgt.“. 

Gemäß des Entwurfs der neuen TA-Luft (Entwurf 2018) ergeben sich diesbezüglich keine 

Änderungen. 

Für die neue Feuerverzinkerei Werk III am Standort 74389 Cleebronn, Boschstraße 1 im 

Bebauungsplangebiet „LangwiesenIV“ wurde für den Genehmigungsantrag eine Fläche innerhalb 

eines Radius von 1.425 m um die neu zu errichtenden Schornsteine (insgesamt 6,38 km² Fläche) 

gewählt. Es wurde von einer Berechnungsgrundlage von 11,5 m Schornsteinhöhe auf einem 17 m 

hohen Gebäude (Verzinkerei) ausgegangen, also einer Austrittshöhe der luftgetragenen Emissionen 

von 28,5 m über OKG.  

Der Untersuchungsraum nach TA Luft ist im Plan der Anlage 1 ersichtlich.     

 

Der zeitliche Untersuchungsrahmen konzentriert sich insbesondere auf den zu erwartenden Betrieb 

der neuen Anlage. Außerdem wird – sofern relevant – die zeitlich begrenzte Bauphase berücksichtigt. 

 

Grundsätzlich ist festzuhalten, dass die Beurteilung möglicher zusätzlicher Belastungen durch das 

Vorhaben im Vordergrund der Umweltverträglichkeitsuntersuchung steht. Eine ausführliche 

Darstellung der aktuellen Umweltsituation im Einwirkungsbereich ist als Hintergrundinformation 

hilfreich, aber nur dann für die Beurteilung erforderlich, wenn diese Informationen für eine Beurteilung 

zusätzlicher vorhabensbedingter Beeinträchtigungen benötigt werden. 

 

Für die Umweltverträglichkeitsuntersuchung wurden folgende Unterlagen eingesehen und 

ausgewertet: 

- Umweltbericht mit Eingriffs-/Ausgleichsbilanzierung zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan 

  „Langwiesen IV“ in Cleebronn, Stand April 2019 [10] 

- Bebauungsplan „Langwiesen IV“, Entwurf Planteil und Begründung, Stand April 2019 [11] 

- Faunistische Untersuchung unter Berücksichtigung des speziellen Artenschutzes für den B-Plan 

  „Langwiesen“ in Cleebronn, Stand 08.04.2019 [12] 

- Bebauungspan Langwiesen „IV“ in Cleebronn, Auswirkungen auf lokalklimatische Verhältnisse, 

  Stand Dezember 2018 [13] 

- Schalltechnische Untersuchung Bebaungsplan „Langwiesen IV“ – Fa. Layher Werk III in Güglingen, 

  Stand April 2019 [14] 

- Flächennutzungsplan Brackenheim, 2. Fortschreibung 

-  Regionalplan Heilbronn-Franken 2020 und thematische Karten, Stand Juli 2006 [16]  

- Immissionsprognose Neubau Verzinkerei Layher, Güglingen-Frauenzimmern [19] 

- Baugrundgutachten Nr. 25218 für das Projekt Neubau Werk III „Langwiesen“ [24] 

- Verkehrsuntersuchung zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan „Langwiesen IV“ [39].   
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5 Standort 

5.1 Standort und örtliche Lage 

Der Vorhabensstandort liegt im deutschen Bundeslandes Baden-Württemberg, im Regierungsbezirk 

Stuttgart, im südwestlichen Landkreis Heilbronn auf Flächen der Gemeinde Cleebronn.  

Das neue Betriebsgelände befindet sich im Gebiet des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes 

„Langwiesen IV“ in 74389 Cleebronn, Boschstraße 1. Das Bebauungsplangebiet „Langwiesen IV“ 

schließt sich westlich an das bestehende Industriegebiet „Langwiesen III“ an und befindet sich im 

Erweiterungsgebiet der interkommunalen Gewerbeflächen „Langwiesen“ des Zweckverbandes 

Wirtschaftsförderung Zabergäu auf Flurstücken der Gemarkungen Cleebronn und Güglingen-

Frauenzimmern. 

Das Betriebsgelände des neuen Layher-Produktionsstandortes (gemäß Bauantrag) wird begrenzt:  

- im Norden vom Fließgewässer Zaber und dessen Aue, 

- im Osten vom Fürtlesbach mit daran anschließendem B-Plangebiet „Langwiesen III“, 

- im Süden vom neuen Feld- und Radweg (Römerweg) sowie daran angrenzenden 

  Landwirtschaftsflächen (Acker), 

- im Westen vom neuen Feld- und Radweg (Römerweg) sowie daran angrenzenden 

  Landwirtschaftsflächen und Hofflächen ortsansässiger Haupterwerbsbetriebe (Aussiedlerhöfe) sowie  

  dem Betriebsgelände der „Weingärnter Cleebronn-Güglingen eG“. 

Das geplante Betriebsgelände wurde bis zur Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes 

und dem Beginn der archäologischen Voruntersuchungen ackerbaulich genutzt.  

Der Vorhabenstandort ist gemäß Flächennutzungsplan Brackenheim, 2. Fortschreibung [15] als 

geplante Gewerbefläche (GI) dargestellt. Es handelt sich um die Erweiterungsflächen des 

interkommunalen Industriegebiets „Langwiesen“, dessen Darstellung bis an die Zaber heran reicht. 

Der Bebauungsplan ist damit aus dem Flächennutzungsplan entwickelt, er bleibt räumlich hinter der 

Darstellung des Flächennutzungsplans zurück (vgl. Abb. 1) [10].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Abb. 1: Ausschnitt Flächennutzungsplandes Verwaltungsraumes Brackenheim-Cleebronn ohne 
            Maßstab und Abgrenzung (Quelle: Geoportal Raumordnung Baden-Württemberg) 
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Für den Vorhabenstandort wurde der vorhabenbezogene Bebauungsplan „Langwiesen IV“ [11] 

erarbeitet, der konkret auf das Vorhaben der Wilhelm Layher GmbH & co. KG bezogen aufgestellt 

wurde und sich gegenwärtig in der Auslegung befindet. 

Unmittelbar westlich an das Bebauungsplangebiet angrenzend befinden sich zwei Aussiedlerhöfe mit 

Wohnnutzung im Außenbereich.  

 

 

5.2 Raumplanerische Ziele und Ausweisungen 

Der Untersuchungsraum liegt innerhalb des vom Regionalplan Heilbronn-Franken 2020 [16] des 

Landes Baden-Württemberg abgedeckten Gebietes.  

Das B-Plangebiet befindet sich im Bereich der regionalen Entwicklungsachse Zaberfeld-Brackenheim-

Güglingen-Lauffen a. N.. Die regionale Entwicklungsachse verbindet die Zentralen Orte Güglingen, 

Brackenheim und Lauffen a. N. innerhalb des Verdichtungsraums und der Randzone um den 

Verdichtungsraum miteinander, die in den vergangenen Jahren eine starke Siedlungsentwicklung 

vorweisen können, und knüpft sie an die Landesentwicklungsachse Stuttgart – Heilbronn an. 

Brackenheim und Güglingen werden wie Lauffen a. N. als Siedlungsbereiche ausgewiesen. Die 

Verkehrs- und Versorgungsfunktionen sollen den unterschiedlich weit vorangeschrittenen Planungen 

gemäß leistungsfähig ausgebaut werden; insbesondere soll ein schienengebundener Nahverkehr vom 

Oberzentrum Heilbronn über Lauffen a. N. – Brackenheim – Güglingen – Pfaffenhofen bis Zaberfeld 

aufgebaut werden. Die Achse soll die Entwicklungen und Planungen stützen und zu einer Steigerung 

der Entwicklungsimpulse im südlichen Teil der Region beitragen [16]. 

Das Bebauungsplangebiet „Langwiesen IV“ liegt größtenteils innerhalb der als „Schwerpunktbereich 

für Industrie, Gewerbe und Dienstleistungseinrichtungen“ (sog. IGD-Schwerpunkte) dargestellten 

Flächen des Regionalplans (Kategorie Vorranggebiet, Plansatz 2.4.3.1) [16]. Die Planung entspricht 

somit grundsätzlich den Zielen der Raumordnung.  

Im Norden und Osten sind Ausgleichsmaßnahmen in der Flussaue der Zaber und die Renaturierung 

des Fürtlesbachs geplant und in den Geltungsbereich des Bebauungsplanes einbezogen, um diese 

planungsrechtlich abzusichern [10]. 

Die Vorranggebiete für Industrie, Gewerbe und Dienstleistungseinrichtungen werden gebietsscharf 

festgelegt. Durch den vorhabenbezogenen Bebauungsplan erfolgt eine Inanspruchnahme durch 

bauliche Anlagen bis etwa zur HQ100-Linie, wo ganz nördlich zunächst das Regenwasserrückhalte-

becken angeordnet ist, welches landschaftsgerecht in den Talraum eingebunden wird.  

Unmittelbar südlich schließen sich die gewerblichen Bauflächen an, da das Gelände aufgrund der 

gering ausgeprägten Topographie eine sehr gute Eignung für die bauliche Nutzung hat. Es ergibt sich 

so eine Überschreitung der Gebietsabgrenzung des IGD-Schwerpunkts durch gewerbliche Bauflächen 

von etwa 1,6 ha [10]. Da die Belange des Hochwasserschutzes nicht beeinträchtigt werden, aber 

gleichzeitig eine gute Eignung für den Gewerbebau vorliegt, ist die Inanspruchnahme städtebaulich 

sinnvoll. Durch sie kann eine Flächeninanspruchnahme an anderer Stelle reduziert werden [10]. 
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Ausnahmsweise können nach Abstimmung mit dem Regionalverband im Anschluss an die abge-

grenzten Schwerpunkte Abweichungen von der gebietsscharfen Abgrenzung als Ausformung durch 

die kommunale Bauleitplanung zugelassen werden [10].  

Bereits im Rahmen der frühzeitigen Trägerbeteiligung für den Bebauungsplan „Langwiesen IV“ wurde 

durch den regionalen Planungsverband Heilbronn-Franken das Vorliegen der Ausnahmevoraus-

setzungen für den Bebauungsplan „Langwiesen IV“geprüft und bestätigt, dass diese erfüllt sind [17]. 

Eine weitere Anforderung an einen neuen Werksstandort ist, ob er auch für künftige Entwicklungen 

Spielräume bietet. Zwar sehen die betrieblichen Planungen und das Standortlayout der Wilhelm 

Layher GmbH & Co. KG momentan keine Erweiterung vor, jedoch ist eine entsprechende Option 

sinnvoll. In diesem Fall wären Erweiterungen des Betriebs in westliche oder südwestliche Richtung 

möglich, wo auch der gültige Flächennutzungsplan und der Regionalplan gewerbliche Bauflächen für 

die Erweiterung des Gebiets „Langwiesen“ vorsehen [10]. 

Der Regionalplan stellt im nördlichen Teil des Geltungsbereichs des B-Planes den Trassenverlauf 

einer „L1103 neu“, der sog. Zabertalstraße dar (vgl. Abb. 2). Diese Darstellung war auch in früheren 

Fassungen des Flächennutzungsplans des Verwaltungsraumes Brackenheim - Cleebronn enthalten, 

ist jedoch aktuell nicht mehr Gegenstand des Flächennutzungsplans [10]. Grund hierfür ist die 

fehlende naturschutzrechtliche Verträglichkeit dieser Trasse in ihrem Verlauf zwischen Brackenheim 

und Botenheim, wo ein FFH-Gebiet bzw. ein Naturschutzgebiet durchquert werden [10]. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 2: Ausschnitt Raumnutzungskarte (Regionalplan Region Heilbronn-Franken 2020), ohne 

Maßstab und grobe Abgrenzung 
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Aus Sicht des Zweckverbands kann damit auch im Bereich Langwiesen auf die Freihaltung einer 

Trasse verzichtet werden, da als Ersatz die Haupterschließungsstraße des Industriegebiets 

„Langwiesen I“, die Langwiesenstraße, zur Verfügung steht [10]. Diese wird bereits heute als LKW-

Umfahrung genutzt. Durch die Festsetzung von Ausgleichsmaßnahmen zur Renaturierung der Zaber 

im Bebauungsplan wird diese Trassen - Darstellung auf der Ebene der Bebauungsplanung überplant . 

Für den Untersuchungsraum sind folgende Ausweisungen des Regionalplanes Heilbronn-Franken 

zu beachten (vgl. Anlage 2 Raumnutzungskonzept Gemeinde Cleebronn mit Beurteilungsgebiet): 

- Regionale Grünzüge (VRG) 

- Grünzäsur (VRG) 

- NATURA 2000-Gebiete (N) 

- Trasse für Hochspannungsfreileitung (VGR) 

- Trasse für Ferngasleitung (VRG) 

- Berbauberechtigung nach BBergG (N) 

- geplante Stadtbahnlinie (N) 

- Kläranlage (N). 

 

Vor allem die südlich an den IGD-Schwerpunkt grenzenden Landwirtschaftsflächen sind als 

„Regionaler Grünzug“ ausgewiesen. Gemäß Plansatz (PS) 3.1.1 des Regionalplanes gilt: 

„Z (1) Zur Erhaltung gesunder Lebens- und Umweltbedingungen und zur Gliederung der Siedlungs-

struktur werden insbesondere im Bereich der Entwicklungsachsen, der stärker verdichteten Räume 

und in Gebieten mit starken Nutzungskonflikten Regionale Grünzüge als Teile eines leistungsfähigen 

regionalen Freiraumverbundes als Vorranggebiet festgelegt und in der Raumnutzungskarte 

im Maßstab 1: 50.000 dargestellt.“ 

Der Regionale Grünzug im Zabergäu umfasst die zwischen den Schilf- bzw. Stubensandsteinrücken 

von Heuchel- und Stromberg eingesenkten Gipskeuper- und Lößflächen, die einer Nutzung durch 

Landwirtschaft, Weinbau und Wald unterliegen. Als wichtigste Funktionen werden Naturschutz und 

Landschaftspflege, Grundwasserneubildung für die Trinkwasserversorgung, Luftaustausch, 

siedlungsnahe Erholung, Bodenerhaltung und Landwirtschaft angegeben [16]. 

Für die im Beurteilungsgebiet vorhandenen Schutzgebiete nach Naturschutzrecht („NATURA 2000-

Gebiet“) erfolgen im Regionalplan keine über die Darstellung der Schutzgebietsabgrenzungen 

hinausgehenden Festlegungen [16].   

Diese Schutzgebiete werden im Abschnitt 7.7 der Umweltverträglichkeitsstudie gesondert betrachtet.   
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6 Vorhabenbeschreibung und Ableitung umweltrelevanter Einflüsse 

6.1 Gegenstand des Genehmigungsantrages 
 
Gegenstand des Neugenehmigungsantrages [1] ist der Neubau einer Feuerverzinkungsanlage (Werk 

III) für Gerüstteile mit einem technisch möglichen Rohgutdurchsatz von 25 t/h und ca. 120.000 t/a 

einschließlich der erforderlichen Nebenaggregate. Dabei handelt es sich nach entsprechend des 

Genehmigungsantrages [1] im Einzelnen um: 

 

BE 100 Lagerung wassergefährdender Stoffe 

bestehend aus 

▪ drei 60 m³ umfassenden Behältern für die Lagerung von Frisch- und Altsäure 

  und zu neutralisierende Spülwässer  

▪ Gebindelagerung von Entfettungsmittel und Flussmittel 

▪ ein 14 m³ fassender Behälter für die Lagerung von Natronlauge 

 

BE 200 Materialvorbehandlung 

bestehend aus 

▪ drei Entfettungsbädern mit Reinigungseinrichtung (Ölabscheider) 

▪ sechs Beizbädern mit Skimmereinrichtung zur Oberflächenreinigung 

▪ vier Spülbädern 

▪ einem Flussmittelbad 

▪ einer Fluxreinigungsanlage mit zwei Behältern 

▪ einem Abgaswäscher 

 

BE 300 Verzinkung 

bestehend aus 

▪ einem Trockenofen 

▪ einer Verzinkungsanlage 

▪ einem Abgasfilter 

▪ einem Wärmetauscher 

▪ einem Heizkessel 

 

BE 400 Entzinkungsanlage 

bestehend aus 

▪ einem Entzinkungsbad 

▪ einem Spülbad 

▪ einem Sprühspülbad 

einschließlich der erforderlichen Nebenanlagen wie Ventilatoren, Rohrleitungen, 

Transporteinrichtungen, Lagerbehälter, etc.  
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BE 500 Neutralisation 

bestehend aus 

▪ einem Chargenbehälter 

▪ einem Sammelbehälter 

▪ einer Kammerfilterpresse 

▪ einem Filtratbehälter 

▪ je einem Ansatzbehälter für Kalkmilch und Flockungsmittel 

▪ einem Tank zu pH-Endkontrolle 

▪ einem Kiesfilter und 

▪ einem Kalksilo 

einschließlich der erforderlichen Nebenanlagen wie Ventilatoren, Rohrleitungen, 

Transporteinrichtungen, Lagerbehälter, etc.  

 
BE 600 2 x Passivierung 

bestehend aus 

▪ je einem Passivierungsbad 

 

BE 700 Retardation 

bestehend aus 

▪ einer Altsäureaufbereitungsanlage als Kompaktanlage 

▪ einem Vorlagebehälter 

 

Zusammenfassung 

Für den Neubau der Feuerverzinkungsanlage III wird ein neues Betriebsgebäude errichtet. 

Wareneingangshalle, Verzinkerei, zwei Produktionshallen, Werkstätten, Übergabehalle, Technikhalle, 

Kantinen- und Sozialtrakt, Verwaltung, (Müll-)Entsorgungshalle werden dabei innerhalb eines großen 

zusammenhängenden Gebäudes errichtet. 

Alle Anlagen werden entsprechend des neuesten Standes der Technik errichtet. Er werden keine 

gebrauchten Anlagen oder Anlagenteile verwendet. 

Im Umfeld der geplanten Anlage werden weitere Betriebsgebäude der Fa. Wilhelm Layher GmbH & 

Co. KG neu gebaut. Es handelt sich hierbei um eine Versandhalle mit Verwaltungsanbau, ein 

Parkhaus (ca. 280 Stellplätze) und ein Nebengebäude (Ladehalle Stapler). 

In der Wareneingangshalle wird das Rohmaterial vollautomatisch eingelagert. In der Produktionshalle 

wird das Rohmaterial zugeschnitten, verschweißt, verzinkt und lackiert und in der Versandhalle 

werden LkWs beladen.  

Die Anlieferung des Rohmaterials, die Abfuhr der Fertigprodukte und die An- und Abfahrt der 

Mitarbeiter erfolgt von Osten her aus dem Gebiet „Langwiesen III“ über die Boschstraße und die 

Daimlerstraße. 

Die Anlage wird von sonntags 22.00 Uhr bis samstags 24.00 Uhr in drei Schichten betrieben. Die 

Arbeitszeiten sind durchgängig [1]. 
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6.2 Bauliche Maßnahmen 

Für das Werk III mit integrierter Feuerverzinkungsanlage erfolgt eine komplette Neuerschließung mit 

Errichtung eines neuen Betriebsgeländes. Die hierfür erforderlichen Bauvorlagen liegen dem BImSch-

Genehmigungantrag bei [1]. 

Die Errichtung des neuen Werkes einschließlich der erforderlichen Außenanlagen erfolgt auf der 

ausgewiesenen überbaubaren Fläche des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes "Langwiesen IV" in 

Cleebronn. Die zur Errichtung des Werkes erforderliche Fläche - gesamt ca. 10,8 ha - wurde von der 

Fa. Layher GmbH & Co. KG erworben [1].  

Das Baugelände wird für den Produktionsstandort modelliert, d.h. dass der vorhandene Geländeun-

terschied von Nord nach Süd von bis zu 8 m durch einen Massenausgleich ohne Abfuhr von Aushub 

weitgehend ausgeglichen wird. Dadurch entstehen im Süden des B-Plangebietes entsprechende 

Höhenunterschiede, die durch Stützmauern ausgeglichen werden.  

Dasselbe gilt für die Nordseite. Auch hier werden für die Überbrückung der Geländeunterschiede 

Stützmauern errichtet [10].  

Die Grundfläche des neuen Betriebsgebäudes mit Verzinkerei beträgt ca. 56.000 m² (5,6 ha).  

Der Baukörper dieses Gebäudes ist im Bereich der Verzinkerei 17 m hoch, im Bereich der 

Produktionshalle 15 m hoch und die Versandhalle ist nur 12 m hoch. Das Parkhaus ist abgesetzt vom 

Geländeversprung und dadurch deutlich niedriger [10]. 

Die Fassaden des Produktions- und Versandgebäudes werden in dunkelgrau ausgeführt. Auf der 

Westseite des Produktionsgebäudes, d.h. zur freien Landschaft hin, ist eine bodengebundene 

Fassadenbegrünung vorgesehen. Auf sämtlichen Dachflächen, mit Ausnahme des Parkhauses, 

erfolgt eine extensive Dachbegrünung [10]. 

Die Gebäude werden zum Teil mit der Wärmerückgewinnung aus der Verzinkerei versorgt. Der 

fehlende Energiebedarf wird über entsprechende Gasheizungen zugeführt [10]. 

Die gesamte Produktionslinie wird so gestaltet, dass Lärm und sonstige Belästigungen bestmöglich 

vermieden und/oder reduziert werden. Hierfür wird die Einlagerung von Rohmaterial vollautomatisch in 

einer Halle stattfinden, von welcher aus die Produktion startet, indem das Rohmaterial in die 

Produktionshalle gebracht wird [10].  

Alle Produktionsschritte finden in dieser Halle statt, im Anschluss wird das fertige Produkt in die 

Pufferhalle mit Elektrostapler gefahren.  

Diese Pufferhalle dient zur Abkühlung des fertigen Produkts. Alle Arbeitsschritte die bei 

verschlossenen Hallen ausgeführt werden, werden im 3-Schichtbetrieb 24/7 ausgeführt.  

Jegliche Arbeiten die außerhalb von Hallen stattfinden oder nur mit geöffneten Toren funktionieren 

finden nur in der Zeit von 6 - 22 Uhr statt. 

Die Verkehrswege sind für PKW und LKW räumlich getrennt geplant, um den Verkehrsfluss 

bestmöglich zu optimieren. 
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6.3 Allgemeine Verfahrensbeschreibung 

Unter Feuerverzinken versteht man das Aufbringen von Zinküberzügen auf Stahlteile durch Tauchen 

in schmelzflüssigem Zink (ca. 450 °C), um diese vor Korrosion zu schützen. Zwischen dem 

schmelzflüssigen Zink und der Stahloberfläche bilden sich Eisen-Zink-Legierungsschichten aus. 

Voraussetzung für das Feuerverzinken ist dabei eine metallisch blanke, d.h. fett-, rost- und 

walzhautfreie Oberfläche des Verzinkungsgutes. Die Feuerverzinkung erfolgt mit folgenden 

Verfahrensschritten in Tauchprozessen. 

 

Entfettung 

Die zu verzinkenden Stahlteile sind unterschiedlich mit Eisenoxiden (Rost und Zunder), Ölen und 

Fetten, die von vorgelagerten Bearbeitungsschritten herrühren, belegt. 

Die anhaftenden Öle und Fette werden in einem alkalischen Entfettungsbad abgereinigt. 

 

Spülen 

Im Anschluss an das Entfetten werden die Werkstücke gespült. Die Spülung ist erforderlich, um 

Verschleppungen der Alkalität in die Säure zu verhindern. 

 

Beizen 

Zur Entfernung der arteigenen Verunreinigungen wie Rost und Zunder erfolgt das Eintauchen des 

Verzinkungsgutes in Beizbäder. Beim Beizen handelt es sich um einen chemischen 

Entrostungsprozess, bei dem mittels Salzsäure die Verunreinigungen entfernt werden. Die Dauer des 

Beizvorganges richtet sich nach dem Grad der Verunreinigungen und der Arbeitskonzentration der 

Beize. 

 

Spülen 

Im Anschluss an das Beizen werden die Werkstücke gespült. Die Spülung ist erforderlich, um 

Verschleppungen von Säure und Eisensalzen durch das Verzinkungsgut zu verhindern. 

 

Fluxen 

Dem Spülen schließt sich ein Flussmittelbad (wässriges Salzbad, auch Fluxbad genannt) an. Mittels 

des Flussmittels erfolgt eine letzte intensive Feinreinigung der Stahloberfläche. Gleichzeitig erhöht das 

Flussmittel auch die Benetzungsfähigkeit zwischen der Stahloberfläche und dem schmelzflüssigen 

Zink. 

 

Trocknen 

Nach dem Fluxvorgang wird das Verzinkungsgut in einer Trockenkammer vollständig getrocknet. 

Dadurch wird vermieden, dass beim Eintauchen in das ca. 450 °C heiße Zinkbad durch das 

schlagartige Verdampfen der an dem Gut anhaftenden Flüssigkeit hohe Spritzverluste an Zink 

auftreten. 
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Feuerverzinken 

Im Anschluss an das Trocknen wird das Verzinkungsgut in die flüssige Zinkschmelze eingetaucht. Der 

Zinkschmelze wird als Legierungselement Aluminium wegen seines Einflusses auf die Schichtdicke 

des Zinküberzuges zugesetzt. Der Zinkgehalt der Schmelze liegt bei mindestens 99 %. Beim 

Verzinkungsvorgang bildet sich als Folge einer wechselseitigen Diffusion des flüssigen Zinkes mit der 

Stahloberfläche auf dem Stahlteil ein Überzug aus verschiedenartig zusammengesetzten Eisen-Zink-

Legierungsschichten. 

Dem Zinkbad wird des Weiteren Wismut zugesetzt. Dieses legt sich aufgrund der hohen Dichte auf 

den Boden des Beckens und verhindert das Anbacken des Hartzinkes an der unteren 

Kesselwandung. 

Nach dem Eintauchen des Verzinkungsgutes in das geschmolzene Zink verbleiben die Teile im 

Zinkbad, bis sie dessen Temperatur angenommen haben. 

Beim Herausziehen des feuerverzinkten Gutes bleibt auf der obersten Legierungsschicht noch eine – 

auch als Reinzinkschicht bezeichnete – Schicht aus Zink haften, die in ihrer Zusammensetzung der 

Zinkschmelze entspricht. 

 

Kühlen 

Nach dem Herausziehen aus dem Zinkbad kühlt das verzinkte Gut an der Raumluft ab.  

 

Passivieren  

Um frisch verzinkte Ware vor Weißrost zu schützen, wird nach der Verzinkung eine Schutzschicht 

aufgebracht (Weißrost = Oxidation der Zinkoberfläche in Verbindung mit Wasser – Regen, Schnee 

oder Nebel).  

Es handelt sich um ein Tauchverfahren. Die abgekühlte (~50°C) Ware wird an Traversen hängend in 

ein wässriges Bad eingetaucht, in dem sich ein Zusatzstoff befindet. Nach dem Eintauchen trocknet 

das Wasser ab, zurück verbleibt ein Schutzfilm, der mit einer lackähnlichen Oberfläche verglichen 

werden kann. 
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6.4 Emissionen, Abfälle und Anfall von Abwasser  

Der Neubau der Anlage wird dem Stand der Technik angepasst, was neben einer Minimierung von 

betriebsbedingten Emissionen (Luftschadstoffe, Lärm, Abwärme) auch der Schaffung bestmöglicher 

Arbeitsbedingungen dient. Die Art der eingesetzten Stoffe und das Verfahren selbst ähneln dem der 

bereits bestehenden Verzinkereien I und II, wobei in der neuen Verzinkerei III anstelle von Blei jetzt 

Wismut eingesetzt wird. 

 

6.4.1 BE 100 - Lagerung wassergefährdender Stoffe 

Die Lagerung von wassergefährdenden Stoffen erfolgt im Säurelager (BE 110) und im Chemikalien-

lager (BE 120) [1].  

Im Säurelager (BE 110) erfolgt die Lagerung von Frischsäure und Natronlauge (ggf. Altsäure im 

Havariefall) sowie Abwasser aus den Spülbädern (BE 200, 400) [1]. 

Die zu errichtende Anlage erhält 3 Vorratstanks a‘ 60 m³ jeweils für Havariefälle (alkalisch bzw. sauer) 

und Mischwasser (alkalisch bzw. sauer). Zusätzlich werden 2 Vorratstanks a‘ 50 m³ installiert, die als 

Frischsäurespeicher und Zwischenpuffern von Wäscherwasser genutzt werden sollen [1].  

Weiterhin wird ein 15-m³-Voratstank für die Natronlauge installiert. 

Die für das Beizen des Rohgutes (BE 200) sowie zum Entzinken (BE 400) benötigte Salzsäure wird 

per Tankwagen angeliefert. Auf einem entsprechend ausgeführten Abfüllplatz erfolgt die Abfüllung der 

Salzsäure über oberirdisch fest verlegte Rohrleitungen in einen 50 m³ fassenden Vorratstank. Die 

Zuführung der Salzsäure zu den einzelnen Verbrauchern erfolgt je nach Bedarf ebenfalls über fest 

verlegte Rohrleitungen [1]. 

Nicht mehr für die Vorbehandlung des Rohgutes verwendbare Altsäure wird nur im Notfall über fest 

verlegte Rohrleitungen aus den jeweiligen Bädern einem 60 m³ fassenden Vorratstank zugeführt. Die 

Altsäure der Vorbehandlung wird direkt der Retardation zugeführt [1]. 

Die wiederaufbereitete Frischsäure wird entweder wieder dem Vorratstank oder der 

Materialvorbehandlung zugeführt. Altsäure aus der Entzinkung wird direkt Lkws zugeleitet [1]. 

 

Die Frischsäure ist der Wassergefährdungsklasse 1 zuzuordnen. Die mit Zinkchlorid verunreinigte 

Altsäure ist der Wassergefährdungsklasse 3 zuzuordnen. Die aus der Entzinkung entnommende 

Altsäure wird über einen zertifizierten Entsorger direkt der Verwertung zugeführt [1]. 

Technologisch sind die Beizbäder 1 bis 6 nicht zur Entzinkung vorgesehen. Daher ist die 

Anreicherung von mehr als 3 % Zinkchlorid nicht möglich. Sie kann durch Retardation 

wiederaufbereitet werden [1]. 

Es handelt sich um nicht brennbare Flüssigkeiten [1].  

 

Ebenfalls in einem Lagertank wird das Wasser aus den Spülbecken (BE 200, 400) bis zur 

Neutralisation gelagert.  

Dieses ungereinigte Wasser wird der Wassergefährdungsklasse 1 zugeordnet [1]. 
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Das Fluxbad wird durch eine Fluxreinigungsanlage ständig gereinigt. Somit erhält das Fluxbad eine 

theoretisch unbegrenzte Standzeit. Das nicht mehr verwendbare Altflux wird direkt aus dem Fluxbad 

in einen Entsorgungs-LKW gepumpt. Eine Zwischenlagerung ist nicht vorgesehen [1].  

Altflux ist der Wassergefährdungsklasse 3 zuzuordnen [1]. 

Natronlauge (33%ig) für die Entfettung wird in einem PE-Vorratstank von 15.000 l gelagert. NaOH ist 

eine nicht brennbare Flüssigkeit der Wassergefährdungsklasse 1 [1]. 

Der gesamte Abfüllplatz wird mit einem befahrbaren und gegen Salzsäure beständigen 

Beschichtungssystem beschichtet. Der Abfüllplatz wird überdacht, sodass kein Niederschlagswasser 

anfällt. Der Abfüllplatz erhält ein zur Mitte führendes Gefälle zum Aufnehmen von eventuell 

anfallenden Leckagen beim Befüllen und Entleeren [1].   

Der Ablauf erhält einen Pumpensumpf, in dem eventuell anfallende wassergefährdende Stoffe 

aufgefangen werden können. Diese flüssigkeitsdichte Grube wird inkl. des Gefälles des Abfüllplatzes 

eine Auffangmöglichkeit von 0,5 m³ für eventuelle Leckagen haben [1].   

Die Befüllung des Frischsäuretanks erfolgt über Tanklastfahrzeuge mit selbsttätigen 

Sicherheitseinrichtungen (ANA-System). Die Entleerung der 60 m³ fassenden Tanks erfolgt mittels 

Saugleitung [1]. 

Der Abfüllvorgang wird stets durch den Tankwagenführer sowie unterwiesene Mitarbeiter der Wilhelm 

Layher GmbH Co. KG kontrolliert und beobachtet. Die Vorgehensweise wird über Betriebsan-

weisungen geregelt [1].  

Die Pumpenleistung bei der Befüllung sowie Entleerung beträgt ca. 660 l/min. Ausgehend von einem 

Zeitraum von 45 s bis zum Wirksamwerden geeigneter Maßnahmen sind somit 495 l an Säure als 

Leckage anzusetzen [1].  

Für die Befüllung und Entleerung der Lagertanks werden Rohrleitungen aus Polypropylen oberirdisch 

fest verlegt und jederzeit einsehbar installiert. Das eingesetzte Material ist entsprechend der 

Medienliste des DIBt gegenüber dem Stoffmedium beständig [1]. 

Die Lagerung der Frischsäure, (im Havariefall auch der Altsäure) sowie des zu neutralisierenden 

Spülwassers erfolgt in den 60 m³ fassenden Vorratstanks aus Polyethylen (PE-HD) in einem 

separaten abgetrennten Lagerbereich als Teil des Produktionsgebäudes. Die Lagertanks verfügen 

über eine entsprechende Auffangvorrichtung (doppelwandig) sowie eine allgemeine bauaufsichtliche 

Zulassung (ähnlich Zulassungs-Nr. Z-40.21-87 bzw. Z-40.21.120 WHG). Das eingesetzte Material ist 

entsprechend der Medienliste des DIBt gegenüber dem eingesetzten Stoffmedium beständig [1].  

Die Lagertanks besitzen bzw. erhalten jeweils ein zugelassenes Leckageerkennungssystem (ähnlich 

Zulassungs-Nr. Z-65.40-496) sowie eine zugelassene Überfüllsicherung (ähnlich Zulassungs-Nr. Z-

65.13-494) [1].  

Die Zuführung der Frischsäure zu der Vorbehandlungsanlage sowie die Entleerung der Beizbäder 

(Altsäure) bzw. der Spülwässer erfolgt ebenfalls über oberirdisch fest verlegte jederzeit einsehbar 

installierte Rohrleitungen aus gegenüber dem Stoffmedium beständigen Polypropylen [1].  
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Im Chemikalienlager (BE 120) erfolgt die Lagerung weiterer wassergefährdender Stoffe, die für den 

bestimmungsgemäßen Betrieb der Feuerverzinkungsanlage notwendig sind.  

Zur Entfettung des Rohgutes wird ein alkalisches Entfettungsmittel eingesetzt. Das 

Entfettungsmittel wird in gefahrgutrechtlich zugelassenen Kunststoffgebinden mit einem 

Fassungsvermögen von jeweils 220 l (Fässer) angeliefert. Bei dem Mittel handelt es sich um eine 

nicht brennbare Flüssigkeit der Wassergefährdungsklasse 2.  

Zur Lagerung kommen maximal 5.000 l dieses Mittels innerhalb des Betriebsgebäudes [1].  

Das Flussmittel (Neuflux) wird i.d.R. direkt von einem Transportfahrzeug in das Becken der 

Vorbehandlung gepumpt. Lediglich zum Zweck des Nachschärfens wird eine begrenzte Menge an 

Flussmittel gelagert [1].  

Das Flussmittel wird in 220 l (200 kg) gefahrgutrechtlich zugelassenen Fässern oder in 1000 l (900 kg) 

IBC-Tank angeliefert und gelagert. Es handelt sich dabei um ein flüssiges Konzentrat der 

Wassergefährdungsklasse 3 [1]. 

Zur Lagerung kommen maximal 17.500 kg an Flussmittel innerhalb des Betriebsgebäudes. Des 

Weiteren werden 3.000 kg festes Flussmittelsalz als Säurepuffer für den Bedarfsfall vorgehalten.  

Es handelt sich bei dem Flussmittel um ein Gemisch aus Zinkchlorid, Ammoniumchlorid und ggf. 

Zinkoxid [1].   

Zur Passivierung des verzinkten Gutes wird ein alkalisches Passivierungsmittel (Hydroclear) auf 

Acrylpolymer-Basis eingesetzt. Das Passivierungsmittel wird in gefahrgutrechtlich zugelassenen 

Kunststoffgebinden mit einem Fassungsvermögen von jeweils 220 l (Fässer) angeliefert. Bei dem 

Mittel handelt es sich um eine nicht brennbare Flüssigkeit (Konzentrat 60-100%) der 

Wassergefährdungsklasse 1 [1].  

Zur Lagerung kommen maximal 2.000 l dieses Mittels innerhalb des Betriebsgebäudes [1].  

Ammoniaklösung wird benötigt, um den pH-Wert des Passivierungsbeckens einzustellen. Zur 

Lagerung kommen maximal 60 l dieses Mittels innerhalb des Betriebsgebäudes [1]. 

Hydrozid wird benötigt zur Bakterienbekämpfung im Passivierungsbad. Zur Lagerung kommen 

maximal 60 l dieses Mittels innerhalb des Betriebsgebäudes [1]. 

 

 

6.4.2 BE 200 - Materialvorbehandlung 

Die Gerüstteile, die in den anderen, nicht gemäß Bundes-Immissionschutzgesetz 

genehmigungsbedürftigen Anlagen der Wilhelm Layher GmbH & Co. KG hergestellt werden, werden 

per Stapler aus den anderen Bereichen des Standortes in die Produktionshalle transportiert [1].  

Der Transport in den Bereich der Verzinkungsanlage erfolgt über ein Kransystem, welches aus zwei 

Brückenkranen besteht. Es handelt sich dabei um Zweiträgerlaufkrane 2 x 6,3 t, die sowohl quer als 

auch längs bewegt werden können [1].   

Die zu verzinkenden Teile werden an Traversen hängend an den Kran eingehängt, der Kran fährt 

dann händisch bedient zur automatischen Verzinkungsanlage. Dort werden die mit zu verzinkendem 



Umweltverträglichkeitsuntersuchung für den Neubau der Verzinkerei Werk III der Fa. Layher in Cleebronn 
 

 

Viresco Büro für Umwelt- und Landschaftsplanung Claudia Neugebauer                                                                        Juni 2019 
 

25 

Gut behangenen Traversen auf Kettenförderer übergeben, von dort gelangen sie unter die 

Einschienenhängebahn der Automatikkrananlage [1].   

Auf dieser Einschienenhängebahn laufen bis zu 10 Fahreinheiten mit je 2 Hubwerken hintereinander. 

Die Fahreinheiten übernehmen die beladenen Traversen und bringen sie in den Prozess (darunter 

versteht man den Verzinkungsvorgang mit allen vorbereitenden Arbeitsgängen) [1].   

Nach dem Verzinken werden die Traversen auf Kettenförderer abgelegt, die sie wiederum in den 

Einhängebereich eines Brückenkranes fördern. Ein Zweiträgerbrückenlaufkran, 2 x 5 t, transportiert 

die Traversen mit dem verzinkten Gut zu den Abladestellen in der Halle [1].   

Der Bereich, in dem unverzinktes Material gelagert und bearbeitet wird, wird als „Schwarzbereich“ 

bezeichnet. Der Bereich, in dem verzinktes Material gelagert und endbearbeitet wird, wird 

„Weißbereich“ genannt [1].  

 

Die Materialvorbehandlung umfasst die Behandlungsprozesse Entfettung, Spülen nach der Entfettung, 

Beizen, Spülen nach dem Beizen und Fluxen, welche alle als Tauchvorgänge ausgeführt werden, 

wobei die Teile senkrecht in die Bäder eingetaucht werden. Die Bäder der Vorbehandlung und der 

Entzinkung (BE 200, 400) stehen in einer Auffangwanne und sind komplett eingehaust und 

abgesaugt, sodass keine Dämpfe in die Halle gelangen können [1].  

In der Deckenkonstruktion (Einhausung, Trockner und Ofeneinhausung) befinden sich 

Durchfahrtschlitze mit Gummilippen für die Fahreinheiten. Diese dienen der mechanischen 

Abdichtung [1]. 

Die Entfettung der Teile erfolgt in einem alkalischen Entfettungsbad und dient vorrangig der 

Abreinigung der auf den Eisen- und Stahlteilen befindlichen Ölen und Ziehmittel, welches bei der 

Herstellung und Bearbeitung der Rohware eingesetzt wird. Das Entfettungsmittel wird dem Bad je 

nach Bedarf aus den Liefergebinden zugeführt und liegt in einer Konzentration von ca. 2,5 % vor. Das 

Entfettungsbad kann indirekt über einen Wasserkreislauf und Bad-Wärmeüberträger auf eine 

Badtemperatur bis max. 50 °C erwärmt werden. Ebenfalls wird Natronlauge aus dem 15-m³-Tank 

nach Bedarf zugeführt. Die Konzentration der Natronlauge beträgt ca. 6 %.   

Die Entfettungsbäder verfügen über eine jahrelange Standzeit und werden nur bei Reparatur- oder 

Reinigungsarbeiten an den Becken umgepumpt. Diese Bäder werden ständig einer Reinigung 

unterzogen. Dazu werden Kleinmengen entnommen und über einen Filter geleitet (dort verbleiben 

Feststoffe) und einer Entölungsstation zugeleitet. In dieser kühlt das Medium ab, Öl schwimmt auf und 

kann mit einer Skimmeranlage abgetrennt werden. Die gereinigte Entfettung wird in das Bad 

zurückgeleitet. Insgesamt werden drei Entfettungsbäder errichtet und betrieben. Pro Durchlauf eine 

Traverse wird nacheinander je 1 Entfettungsbad benutzt. Jede Traverse wird nur in einem 

Entfettungsbad abgelegt [1]. 

Um die anhaftenden Reste des Entfettungsmittels abzuspülen und keine alkalische Verschleppung in 

die Beizbäder zu bekommen, erfolgt ein Spülen mit Wasser. Die Verdunstungsverluste der 

Spülbäder werden mit Frischwasser ausgeglichen. Darüber hinaus kann der Inhalt des Spülbades in 

einen der 60 m³ fassenden Lagertanks gepumpt werden, von wo es, in Mischung mit dem Spülwasser 
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aus dem sauren Spülbad, der Neutralisation (BE 500) zugeführt wird. Das Spülwasser kann darüber 

hinaus auch zur Auffüllung von Verdunstungsverlusten der Entfettungsbäder genutzt werden.  

Insgesamt werden zwei Spülbäder errichtet und betrieben. Die Spülung des entfetteten Materials 

erfolgt als Kaskadenspülung [1]. 

Das Beizen der Teile erfolgt in insgesamt 6 hintereinander geschalteten Bädern unter Verwendung 

von Salzsäure (ca. 30 %), die in den Bädern in einer Konzentration von ca. 10-15 % vorliegt.  

Die Zuführung der Salzsäure erfolgt nach Bedarf über Rohrleitungen aus dem Lagerbehälter für 

Frischsäure (BE 110). Die Beizbäder können indirekt über einen Wasserkreislauf und Bad-

Wärmeüberträger auf eine Temperatur bis max. 30 °C erwärmt werden.  

Nicht mehr zum Beizen geeignete Beizbäder werden, über Rohrleitungen der Retardation (BE 700) 

zur Wiederaufbereitung zugeführt [1]. Die halb automatische Koaleszenz-Trennförderer-

Abscheideanlage dient zur Reinigung der Badoberfläche, zum Zweck der Wiederverwendung des 

Beizbades (Salzsäure). Pro Durchlauf einer Traverse wird nacheinander je 1 Beizbad benutzt [1]. 

Zur Abreinigung der an den zu verzinkenden Teilen anhaftenden Salzsäure werden diese im 

Anschluss des Beizvorganges in ein mit Wasser gefülltes Spülbad eingetaucht (es sind 2 Spülbäder 

vorgesehen). Die Verdunstungsverluste der Spülbäder werden mit Frischwasser ausgeglichen. Je 

nach Aufkonzentrierung des Spülbades wird dieses zum Ausgleich von Verlusten in den Beizbädern 

weiter genutzt und das Spülbad mit Frischwasser aufgefüllt. Insgesamt werden zwei Spülbäder 

errichtet und betrieben. Die Spülung des gebeizten Materials erfolgt als Kaskadenspülung. Mit dem 

Einsatz des 2. Spülbeckens und der damit verbundenen wiederholten Spülung des gebeizten 

Materials kommt es zur Minimierung des Eiseneintrages aus der Beize in das Flussmittelbad [1].  

Von beiden Bädern werden täglich Mengen entnommen und über die Neutralisationsanlage 

neutralisiert und gereinigt. Ziel ist auch hier, den Eisengehalt dauerhaft niedrig zu halten. Die 

entnommenen Mengen können in dem Vorratstank bis zur Bearbeitung gelagert werden. Die Spülung 

wird in zwei Becken im Kaskadenverfahren durchgeführt. Es wird davon ausgegangen, dass durch 

dieses Verfahren sich der Abwasseranfall aus der Spüle stark verringert [1]. 

Das Flussmittel (auch FLUX genannt) wird dem Bad je nach Bedarf aus den Liefergebinden zugeführt 

und liegt in einer Konzentration von ca. 30 % vor. Die Erst- sowie Neubefüllung erfolgt direkt aus 

einem Transportfahrzeug in das Becken der Vorbehandlung. Das Flussmittelbad kann über einen 

Wasserkreislauf und Bad-Wärmeüberträger auf eine Temperatur von max. 50 °C erwärmt werden.  

Das Flussmittelbad verfügt ebenfalls, wie die Entfettung, über eine jahrelange Standzeit. Die 

Flüssigkeit wird über eine Fluxreinigungsanlage regelmäßig gereinigt. Ziel ist, den Eisengehalt 

dauerhaft unter 1 g/l zu halten. Mit dieser Maßnahme kann die Einsatzflüssigkeit zeitlich unbegrenzt 

genutzt werden. In der Fluxreinigungsanlage befinden sich 2 x 10 m³ Flux [1].  

Im Normalbetrieb wird die Flüssigkeit nicht ausgetauscht. Falls dies aus irgendwelchen Gründen doch 

erfolgen muss, wird die Flüssigkeit direkt in leere Tankwagen gepumpt, ohne diese vorher in 

Lagertanks zu puffern. Grund:  Die Lagertanks können nicht restentleert werden, eine Neige verbleibt. 

Würde diese Restflüssigkeit in Spülwasser gelangen und über diesen Weg in die Neutralisation, 

könnte so Ammoniak entstehen. Dies gilt es, zu vermeiden [1].   
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Anschließend wird das Becken gereinigt und so von allen Verunreinigungen befreit. Die Zugabe von 

Frischflux erfolgt direkt aus Lkws in das Becken. Das Frischflux wird erst angeliefert, wenn das 

Becken gereinigt ist und die Lkws mit dem Altflux das Betriebsgelände verlassen haben. Dadurch ist 

sichergestellt, dass sich beide Flüssigkeiten nicht gleichzeitig auf dem Betriebsgelände befinden [1].  

Die Absaugung der Behälter erfolgt mittels Absaugrohren, welche in das bestehende Abluftsystem 

eingebunden werden [1]. 

Alle vorgenannten Thermoplast-Vorbehandlungsbecken werden in GFK-Ausführung oder in 

Polypropylen auf Korpus Stahlskelett ausgeführt.   

Der maximale Inhalt der Becken beträgt jeweils ca. 58 m³. Aufgrund der Größe der Behälter in der BE 

110 ist sichergestellt, dass der gesamte Inhalt eines Beckens in den Tank gefüllt werden kann [1].  

Der Wasserkreislauf zur Erwärmung der einzelnen Becken erfolgt über eine Umwälzpumpe mit einem 

Volumenstrom von ca. 30 m³/h und einem Rohrleitungssystem in hitzebeständiger Fe-Ausführung. Die 

Pumpe wird in Abhängigkeit des Differenzdruckes drehzahlgeregelt, sodass sich für alle Betriebs-

zustände der Bad-Wärmeüberträger die optimale Strömung ergibt [1].  

Die Bad-Wärmeüberträger (PP bzw. Edelstahl) werden jeweils stirnseitig in den jeweiligen Bädern 

installiert und mit Schutzplatten gegen mechanische Beschädigungen geschützt [1]. 

Abgasführung 

Die Luft der gesamten Materialvorbehandlung (BE 200) wird über zwei Ventilator abgesaugt und zur 

Reinigung einem Abgaswäscher zugeführt [1].  

Es handelt sich um einen Absorptionswäscher, in dem die Waschflüssigkeit im Gegenstrom von oben 

nach unten fließt, sodass die im Abgas enthaltenen Schadstoffe im Wasser absorbiert werden. Der 

Wäscher wird stehend ausgeführt [1].   

Das gereinigte Abgas wird über innerhalb des Abgaswäschers befindliche Füllkörper geleitet, um in 

dem Abgasstrom mitgeführte Flüssigkeitströpfchen abzuscheiden. Anschließend wird der Abgasstrom 

mit einem Volumenstrom von 60.000 m³/h über einen Schornstein in die Atmosphäre geleitet (Quelle 

Nr. 1.200) [1].  

Das aus dem Abgaswäscher anfallende Abwasser wird in den Vorbehandlungsbädern 

wiederverwendet oder der Neutralisation (BE 500) zugeführt. Eine Konzentrationsmessung erfolgt 

kontinuierlich über die elektrische Leitfähigkeit [1].   

Frischwasser 

Wie hoch der Frischwasserbedarf wird, ist nur anhand der Daten aus Verzinkerei I und II abschätzbar 

und hängt von folgenden Faktoren ab:  

 1. Von der tatsächlichen Jahresbetriebszeit der sanierten Verzinkungslinie  

2. Vom Bädermangement  

Überschlägig werden zur Zeit 80 m³/Woche Frischwasser je bestehender und in Betrieb befindlicher 

Verzinkerei (I und II) verbraucht. Der zukünftige Wochenbedarf wird, aus den Erfahrungen des 

Betriebes dieser Verzinkereien auf ca. 160 m³/Woche geschätzt. Dieser Wert spiegelt jedoch nur den 

Regelbetrieb wider. Havarien oder außerplanmäßige Reparaturfälle können zu einem höheren 
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Frischwasseranfall führen. Auch werden sich die zusätzlichen Installationen eines Sprühspülbeckens 

und der Retardation auf den Wasserverbrauch auswirken [1]. 

Alle Becken der Vorbehandlungsanlage werden in einer gemeinsamen Auffangwanne, aufgestellt, die 

so bemessen ist, dass der Inhalt von drei Wirkbädern (200 m³) aufgefangen werden kann. Die 

Auffangwanne wird mit einem gegen die Medien beständigen Beschichtungssystem beschichtet.  

Der Inhalt der Auffangwanne beläuft sich auf 200 m³. Eine Aufkantung ist nicht nötig, da der Standort 

ca. -2,40 m unter Flur beträgt. Da es sich bei Stoffen, die in der Vorbehandlung verwendet werden, 

um Stoffe nach Lagerklasse 8 B des VCI-Lagerkonzeptes handelt (nicht brennbar und ätzend), 

können auch alle Stoffe in einer gemeinsamen Auffangwanne im Havariefall aufgefangen werden [1].  

Im Sinne der AwSV handelt es sich um eine Anlage, da die einzelnen Bäder betrieblich verbundene 

unselbstständige Funktionseinheiten sind und zusammen eine Anlage auch im verfahrenstechnischen 

Sinne bilden [1].   

 

6.4.3 BE 300 - Verzinkung 

Im Anschluss an das Flussmittelbad erfolgt zunächst die diskontinuierliche Trocknung der vorbe-

handelten Teile. Der Trockner ist als Tunneltrockner ausgeführt [1].  

Das an den Traversen hängende Trockengut wird mit Fahreinheiten in den Trockenofen eingebracht 

und taktet entsprechend dem Arbeitstakt durch den (4stufigen) Trockner. Durch das Gegenstrom-

prinzip der Beheizung wird die höchste Stufe der Trockenleistung an der letzten Stufe vor der Ausfahrt 

in die Kesseleinhausung erreicht [1].  

In der Deckenkonstruktion befinden sich Durchfahrtschlitze mit Gummidichtlippen [1]. 

Die Trocknung erfolgt durch umluftbeschleunigte Konvektion. Dabei wird Trockenluft erwärmt und mit 

drei Umwälzpumpen beschleunigt. Die Ventilatoren fahren nur bei geschlossenen Toren hoch. Der 

Trockner ist mit drei bis vier Gasbrennern direkt beheizt und wird kontinuierlich im Chargenbetrieb 

betrieben. Die Temperatur im Trockner beträgt i.d.R. 120 °C [1].  

Die Luftströmung im Trockner wird mit drei bis vier Umwälzventilatoren realisiert, die ausschließlich 

bei geschlossener Trocknerkammer in Betrieb genommen werden [1]. 

Die entstehende Abluft bei der Beheizung des Trockners von 4.200 m³/h wird über einen Schornstein 

(Quelle 4.300) nach außen geleitet [1]. 

Die Trocknungstemperatur kann bei bestimmten Verzinkungsverfahren bis auf 250 °C steigen [1]. 

Aus dem Trockner kommend werden die Teile an den Fahreinheiten hängend direkt der Verzinkung 

zugeführt. So wird ein geringer Wärmeverlust der zu verzinkenden Teile erreicht [1]. 

Die Verzinkungsanlage besteht aus einem Verzinkungskessel, in dem das schmelzflüssige Zink 

vorliegt, sowie dem Verzinkungsofen zur Erzeugung der Wärme und Aufnahme des Kessels. 

Die Zinkschmelze im Verzinkungskessel wird indirekt über bis zu 30 erdgasbefeuerte Brenner 

(Flachflammbrenner) im Verzinkungsofen auf eine Temperatur von ca. 450 °C erhitzt.  

Die Erdgasbrenner sind dabei verteilt an den Längs- und Stirnseiten des Ofens installiert. Sie sind 

ausgerüstet mit Brennersteinen, Zündelektroden, einschließlich der Brennerschaltschränke mit 

Feuerungsautomat und Zündtrafos [1]. 
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Die Überwachung der Flammen erfolgt mittels Flammenelektroden. Insgesamt verfügen die Brenner 

über eine Feuerungswärmeleistung von max. 30 x 115 kW [1]. 

Zur Hauptluftstrecke gehören insbesondere das Brennerluftgebläse mit Filter sowie die Frequenz-

regelung des Brennerluftgebläses zur stufenlosen Brennerregelung. Für die sicherheitstechnische 

Überwachung sind in der Hauptluftstrecke drei Druckwächter installiert. Zur sicherheitstechnischen 

Überwachung des Gasdruckes sind zwei Druckwächter zur Überwachung der Hauptgasstrecke 

angebracht [1].  

Die Regelung der Zinktemperatur erfolgt über zwei Duplex-Thermoelemente, die der Überwachung 

der max. und min. Zinkbadtemperatur dienen. Die Messdaten werden digital aufgezeichnet [1].  

Die Regelung des Ofenraumdruckes erfolgt über einen Stellantrieb und Stellklappen im Abgaskanal. 

Bei Über- und Unterschreiten werden optische und akustische Signale ausgesandt [1].  

Der Rauchgasaustritt befindet sich an der Stirnseite des Ofens (700 x 700 mm). Die Belüftung des 

Ofenkellers erfolgt über einen im Keller aufgestellten Ventilator mit ca. 5.000 m³/h [1]. 

An den Längsseiten des Ofens sind zwei Zinkausläufe installiert, deren Austrittsseiten mit Bleiplatten 

abgeschlossen sind. Jeder Auslauf erhält eine Meldeelektrode [1]. 

Die Seitenwände des Verzinkungsofens sind mit einer feuerfesten Isolierauskleidung bestehend aus 

einer keramischen Fasermattenisolierung ausgestattet. Die Isolierung und Abdichtung des Ofen-

raumes zur oberen Seite wird mittels mehrerer übereinander liegender Schichten bestehend aus 

Faserisolierungsplatten, keramischen Faserplatten sowie der kesselseitig umlaufend verschweißten 

Blechabdeckung realisiert [1].  

Die fertig verzinkten Teile kühlen an der Raumluft ab und werden anschließend per Brückenkran der 

Weiterverarbeitung zugeführt [1].  

Für das Zinkbad werden folgende Materialien/Stoffe in folgenden Mengen benötigt und zugesetzt:   

- Reinzink (Zn) ca. 11.400 t/a Lagermenge: ca. 2000 t; Barren i. m. 1,25 t  

- Wismut (Bi) ca. 10,0 t/a Lagermenge ca. 10,0 t; Barren i. m. 11 kg  

- Zink-Aluminum (ZnAl) ca. 800 t/a   Lagerm.  ca. 100 t; Barren i. m. 11 kg [1]. 

Die Lagerung der Metalle erfolgt ausschließlich in Barrenform innerhalb der Halle. Sie werden als 

Stückgut dem Zinkbad zugesetzt. Eine Verarbeitung durch Zerkleinerung erfolgt nicht. Daher kann 

eine Luftverunreinigung durch Staubbildung, aus Lagerung und Badzuführung, ausgeschlossen 

werden. Ebenso werden Wasserverunreinigungen durch gelöste Metalle, aufgrund der 

Trockenlagerung, vermieden. Besondere Maßnahmen zum Gesundheitsschutz sind daher nicht 

erforderlich [1]. 

 

Abgasführung 

An der Stirnseite des Ofens ist ein Rauchgasaustritt angeordnet. Die Verbrennungsgase werden über 

einen Schornstein in die Atmosphäre geleitet (Quelle Nr. 1.300). Außerdem steht der Kessel in einer 

geschlossenen Einhausung, so dass nur die darin befindlich Luft abgesaugt wird [1].  

Vor Ableitung des Abgases in den Schornstein durchläuft dieses zur Wärmenutzung einen Rauchgas-

Wasser-Wärmeüberträger, ausgebildet als Rohrbündelwärmeüberträger. Die Wärme des Abgases 

wird dabei an das für die Erwärmung der Vorbehandlungsbäder (BE 200) genutzte Kreislaufwasser 
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abgegeben. Das Abgas strömt dabei durch die Rohre des Wärmeüberträgers, das Kreislaufwasser 

wird in Mantelräume geführt [1].  

Bei der Filteranlage handelt es sich um einen Trockenfilter mit automatischer Druckluftabreinigung 

(Impulsgeber). Die Regelung erfolgt über den Differenzdruck innerhalb der einzelnen Filterelemente. 

Anfallender Filterstaub wird in eine Staubsammelschnecke geleitet und über eine Zellradschleuse Big 

Bags zugeführt und anschließende ordnungsgemäß entsorgt [1].  

Das gereinigte Abgas wird über einen Schornstein in die Atmosphäre geleitet (Quelle Nr. 2.300) [1]. 

Sofern die Wärmenutzung über die Wärmerückgewinnungsanlage des Verbrennungsabgases aus 

dem Verzinkungsofen nicht ausreichend ist, ist die zusätzliche Beheizung des Kreislaufwassers zur 

Erwärmung der Vorbehandlungsbäder erforderlich. Hierzu erfolgt die Errichtung eines gasbefeuerten 

Heizkessels gemäß DIN 4751 mit einer Nenn-Wärmeleistung von ca. 560 kW. Die Abgase dieses 

Heizkessels werden über einen Schornstein in die Atmosphäre geleitet (Quell Nr. 3.300) [1]. 

 

6.4.4 BE 400 - Entzinkung 

Für die Entzinkung von Kleinteilen (z.B. Haken) erfolgt die Errichtung einer Entzinkungsanlage, 

bestehend aus einem Beizbecken sowie einem Spül- und einem Sprühspülbecken mit einem Volumen 

von jeweils 58 m³. Diese Entzinkung dient lediglich dazu, die beim Verzinkungsprozess mit Zink 

beaufschlagten Traversenhaken wieder zu entzinken [1]. 

Das Entzinken erfolgt dabei mittels Salzsäure (ca. 30 %), die in dem Entzinkungsbad zu ca. 15-20 % 

vorliegt. Eine Beheizung der Bäder erfolgt nicht [1]. 

Je nach Aufkonzentrierung des Spülbades wird dieses zum Ausgleich von Verlusten in dem Beizbad 

weiter genutzt und das Spülbad mit Frischwasser aufgefüllt oder kann der Neutralisation (BE 500) 

zugeführt werden [1].  

Die drei Becken werden in Polypropylen oder in GFK auf einem Korpus Skelett ausgeführt [1]. 

Diese Flüssigkeit verbleibt so lange im Einsatz bis bestimmte (zur Entsorgung notwendige) 

Zinkgehalte erreicht sind. Diese Altsäure wird direkt in einen Lkw gepumpt, das Becken dann mit 

Frischsäure aufgefüllt (Grund dieser Vorgehensweise: siehe Fluxbad). Die geringe Füllmenge des 

Entzinkungsbeckens resultiert aus der Tatsache, dass Zink bei der Berührung mit Säure aufschäumt 

und das Becken dadurch überlaufen könnte [1]. 

Die Entzinkung der Kleinteile erfolgt lediglich bei Bedarf. Alle drei Becken stehen in der gleichen 

Auffangwanne und in der gleichen Umhausung wie die Bäder der Vorbehandlung (BE 200) [1].  

Vor der Entsorgung der Altsäure wird die Konzentration an ZnCl3 getestet. Da der Einsatz der 

Entzinkung bedarfsweise in diesem Becken erfolgt, ist es möglich, dass der Verunreinigungsgrad von 

> 3 % erreicht wird. Somit fällt die zu entsorgende Altsäure unter die Wassergefährdungsklasse 3. 

Entsprechend gelten die in Absschnitt 6.4.2 getroffenen Aussagen bezüglich der Abluftreinigung und 

der Emmissionen.  

 

 

 



Umweltverträglichkeitsuntersuchung für den Neubau der Verzinkerei Werk III der Fa. Layher in Cleebronn 
 

 

Viresco Büro für Umwelt- und Landschaftsplanung Claudia Neugebauer                                                                        Juni 2019 
 

31 

6.4.5 BE 500 - Neutralisation 

Es kommen 2 Neutralisationsanlagen zum Einsatz. Aufgrund der hohen Anlagenkapazität von 25 t/h 

ist eine entsprechend dimensionierte Neutralisationsanlage oder eine Doppelanlage notwendig. 

Aufgrund des Vorteils der Redundanz (fällt eine Anlage aus, ist die Produktion nicht gefährdet) wurde 

die Entscheidung zugunsten einer Doppelanlage getroffen. Das Neutralisationsverfahren ist bei 

beiden Anlagen gleich [1]. 

Das anfallende Spülwasser ist nach einer Standzeit von ca. 1-2 Wochen auch durch Zugabe von 

Frischwasser nicht mehr geeignet, die überschüssige Beize (Salzsäure) aufzunehmen. Die Spülbäder 

sind dann mit Säure und Anhaftungen so stark verunreinigt, dass sie ausgetauscht werden müssen. 

Dazu wird das entsprechende Spülbad in einen der 60 m³ fassenden Vorratstanks (BE 110) gepumpt. 

Von dort erfolgt der Weitertransport (durch Pumpen) in die Reaktionsbecken 16 m³. Dort wird es in 

den 10 m³ Chargenbehälter in die Neutralisation abgelassen [1]. 

Die Behandlung der Charge erfolgt nicht mit eingeblasener Druckluft, um störende Schaumbildung 

durch zwangsläufige Gegenwart von Tensiden (Entfettung) zu vermeiden. Dabei werden Eisen-II-

Ionen auch nicht zu Eisen-III-Ionen aufoxidiert. Dies erfordert einen wesentlich höheren End-pH-Wert 

für die Abscheidung des größtenteils in 2-wertiger Form vorliegenden Eisen als Hydroxid. Das LIMIT 

von 3,0 mg/mol (Fe-II, pH>11) wird eingehalten [1].   

Die Filtration wird als TOTALFILTRATION betrieben. Diese Phase wird anschließend in den 

Schlammbehälter gepumpt, durchläuft anschließend die Kammerfilterpresse und wird, soweit 

technisch möglich, von Wasser befreit [1].  

Das gefilterte Wasser wird in einer anschließenden Durchlaufneutra durch Dosierung von HCl oder 

Kalkmilch auf den für die Einleitung erforderlichen pHBereich eingestellt und wird nach Zwischen-

sammlung in einem Pumpbehälter über die finale Sicherheitsfiltration (Beutelfilter) und die pH-

Endkontrolle in die innerbetriebliche Kanalisation eingeleitet. Durch diese Zugabe erfolgt die 

Neutralisation auf einen pH-Wert von 6,5 bis 9,5. Außerdem wird noch Flockungsmittel zudosiert. Der 

Einsatz von Entschäumer kann bei dieser Technologie entfallen [1].  

 Der entstehende Filterkuchen wird in Containern gesammelt und einer ordnungsgemäßen 

Entsorgung zugeführt [1]. 

Der Ansatzbehälter für Kalkmilch einen Inhalt von 2.600 l [1]. 

Kapazität der einzelnen Anlagen  

Abwasserverarbeitung:  bis zu 3,2  m³/h  

Abwassermenge:   ca. 77 m³ / Tag  

Sicherheit zur Anfallmenge: 30 % 

Die gesamte technisch mögliche Abwassermenge beider Anlagen beträgt somit 77 m³ / Tag [1].   

Die Messungen bei der Verzinkerei I (12 t/h) und Verzinkerei II (14 t/h) ergaben einen monatlichen 

Spitzenwert, von 725 m³/Monat an neutralisiertem Abwasser. In Summe sind daher bei beiden 

Verzinkereien max. ~ 1.500 m³ / Monat und max. 18.000 m³ / Jahr angefallen [1].   

Der Abwasseranfall der Verzinkerei III wird aus Sicht des Antragstellers aufgrund verbesserten 

Bädermanagements, resultierend aus den angewendeten Erfahrungen aus Betrieb der Verzinkerei I 

und II, wesentlich niedriger ausfallen [1].  
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Die geschätzte Jahresmenge fällt mit ca. 12.000 m³/a um ca. 30 % geringer aus, als der 

Abwasseranfall der Verzinkereien I und II [1]. 

Im Genehmigungsantrag wird nachgewiesen, dass die Leistungsfähigkeit der Neutralisation für die 

beantragte Kapazität ausreichend ist. 

 

6.4.6 BE 600 – Passivierung 

Um frisch verzinkte Ware vor Weißrost zu schützen, wird nach der Verzinkung eine Schutzschicht 

aufgebracht (Weißrost = Oxidation der Zinkoberfläche in Verbindung mit Wasser – Regen, Schnee 

oder Nebel) [1].  

Es handelt sich um ein Tauchverfahren. Die abgekühlte (~50°C) Ware wird an Traversen hängend in 

ein wässriges Bad eingetaucht, in dem sich ein Zusatzstoff befindet. Nach dem Eintauchen trocknet 

das Wasser ab, zurück verbleibt ein Schutzfilm, der mit einer lackähnlichen Oberfläche verglichen 

werden kann. Das geplante Nachbehandlungssystem ist frei von Chrom VI und III sowie organischen 

Lösungen [1].  

Für die Passivierung von verzinkten Teilen erfolgt die Errichtung zweier Passivierungsanlagen, 

bestehend aus je einem Passivierungsbecken mit einem Volumen von ca. 58 m³ [1].  

Bei der Passivierungsanlage handelt es sich um eine HBV-Anlage (Herstellen, Behandeln, 

Verwenden) mit folgenden Wirkbadinhalten: 

Das Passivieren erfolgt dabei mittels einer Acrylpolymerlösung, die in dem Passivierungsbad als 

Acrylpolymer-Wasser-Gemisch in einer 10 - 20 % (i.d.R. 10 %) Lösung vorliegt. Die Betriebstem-

peratur des Bades beträgt 20 – 30 °C. Eine Beheizung der Bäder ist vorgesehen, da eine Mindest-

temperatur von 15°c erforderlich ist. Die Tauchzeit beträgt 30 – 60 Sekunden. Zum Erhalten einer 

gleichmäßigen Beckentemperatur und Hydroclear-Konzentration wird der Badinhalt durch 1 – 2 

Zirkulationspumpen 1-mal/Stunde komplett umgewälzt. Die Zirkulationspumpen sind mit einem 

Partikelfilter ausgerüstet, der eventuellen Ascheeintrag und andere Schmutzpartikel herausfiltert. 

Dadurch wird die Badstandzeit verlängert und die qualitative Minderung der Passivierung (durch 

Schlammablagerung auf passivierte Teile) verhindert [1]. 

Der pH – Wert des Beckens wird mittels einer Ammoniaklösung (5%) auf ein Niveau von 7,5 – 9 

eingestellt und gehalten. Da die Beckentemperatur die Ansiedlung und Bildung von Bakterien-

stämmen fördert, wird zu deren Bekämpfung Hydrozid, je nach Bedarf, eingesetzt [1].  

Die beiden Becken werden in Polypropylen oder in GFK auf Korpus Stahlskelett ausgeführt [1].  

Das Auffüllen von Verdunstungsverlusten mit Frischwasser und damit verbundenem Nachschärfen mit 

Acrylpolymerkonzentrat führt zu einer theoretisch unbegrenzten Standzeit. Diese Flüssigkeit verbleibt 

so lange im Einsatz bis bestimmte (zur Entsorgung notwendige) Zinkgehalte erreicht sind. Diese 

Altflüssigkeit wird direkt in einen Lkw gepumpt, das Becken dann mit Acrylpolymerkonzentrat und 

Frischwasser im Verhältnis von ca. 1:10 wieder aufgefüllt [1].   

Die Passivierung erfolgt lediglich bei Bedarf, wenn höhere optische Ansprüche an die verzinkten Teile 

bestehen [1].   
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6.4.7 BE 700 – Retardation 

Die Retardation hat zum Ziel, die Altsäure aus den Beizbädern der Materialvorbehandlung (BE 200) 

wiederaufzubereiten und dadurch die Standzeiten der Beizbäder zu verlängern und Abfall zu 

reduzieren [1]. 

Die Retardations-Kompaktanlage enthält Ionenaustauscherharze. Es findet jedoch kein 

Ionenaustausch, wie z. B. bei einer Kreislaufanlage, sondern ein "Retardationsprozess" statt. 

Aufgrund des hohen Zinkanteils > 3% ist die Altsäure aus der Entzinkung nicht retardierbar und muss 

entsorgt werden [1].  

Hauptschritte der Retardationsanlage   

• Beladung: Entfernung der freien Säure aus der Salzlösung  

• Regeneration: Rückgewinnung der freien Säure  

• Anlagensteuerung über gemessenen Volumenstrom  

Verfahrensbeschreibung Retardation  

Die Anlage ist kompakt gebaut und arbeitet vollautomatisch. Die verunreinigte Salzsäure wird mit 

einer Pumpe, über mechanische Vorfilter, zur Volumenmessung in einen Vorlagebehälter max. 3 m³ 

gepumpt. Liegt das für den Arbeitszyklus eingestellte Volumen vor, schaltet die Pumpe automatisch 

ab. Die Beizlösung wird von unten nach oben durchgeleitet. Dabei diffundiert die freie Säure in das 

Harz und wird dort zurückgehalten - "retardiert". Die Salzlösung jedoch passiert das Harz und tritt am 

Kopf des Adsorbers aus. Ist das Harz mit Säure beladen, wird automatisch die Fließrichtung 

umgekehrt und der Adsorber von oben nach unten mit reinem Wasser beschickt. Dabei diffundiert die 

freie Säure in das Wasser und wird, von den Salzen abgereichert, zurück in das Prozessbad geleitet. 

Dadurch lässt sich die Säure vielfach wiederverwenden [1].  

Aufbau der Anlage zur Retardation  

• SPS Steuerung   

• Vorfiltration  

• Retardationssystem  

• Vorlage Tank und Pumpen 

 

6.4.8 Abfälle 

Entstehung und Verbleib 

Die verunreinigten Säuren der Beizbäder der Vorbehandlung werden über fest verlegte Rohrleitungen 

diskontinuierlich der Retardation zur Wiederaufbereitung zugeführt (ca. 2000 t/Jahr). Durch die 

rückgeführte wiederaufbereitete Salzsäure ist die Standzeit der Becken theoretisch unbegrenzt. 

Lediglich durch die Retardation entstehende Verluste müssen ausgeglichen werden. Eine 

Zwischenlagerung der Altsäure in einem Vorratstank mit anschließender Entsorgung erfolgt nur im 

Havariefall [1]. 

Die ca. 530 t/a Zinkbeize (Altsäure mit über 3 % Zinkchlorid) werden nicht zwischengespeichert, 

sondern einer ordnungsgemäßen Entsorgung direkt zugeführt [1].   
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Das Entfettungsbad wird lediglich nachgeschärft bzw. müssen Verdunstungsverluste mit Frischwasser 

aufgefüllt werden, die Entsorgung erfolgt nur nach Bedarf [1].   

Das Flussmittelbad verfügt aufgrund der regelmäßigen Reinigung, analog dem Entfettungsbad, über 

eine theoretisch unbegrenzte Standzeit. Über den Nutzungszeitraum erfolgt lediglich das so genannte 

„Nachschärfen“ dieser Bäder [1].   

Im Bereich des Verzinkungsprozesses anfallender Filterstaub aus der Entstaubung (ca. 9 t/Jahr), 

Zinkasche von der Zinkbadoberfläche (ca. 350 t/ Jahr) sowie anfallender Hartzink (ca. 850 t/Jahr) 

werden einer ordnungsgemäßen Entsorgung bzw. Wiederverwertung zugeführt [1].  

Der Abwasseranfall aus der Neutralisation beträgt ca. max. 12.000 t/Jahr. Die Entsorgung erfolgt über 

Kanalisation in das öffentliche Netz [1].  

 

Lagerung der Abfälle  

Der Flux-Reinigungsschlamm wird in den Fässern gelagert, in denen das Frischflux angeliefert wird. 

Diese Fässer sind UN-zugelassen und werden mit einem Inliner ausgestattet. Je 4 Fässer auf einer 

Palette zusammenstehend werden zur Entsorgung abgegeben. (Hinweis zur Dichte: Abgabe VZ I und 

II im Jahre 2018: 280 Faß á 200 Liter entsprachen einem Gewicht von 60 to => Dichte ca. 0,93). Die 

Entsorgung erfolgt bei einer Menge von ca. 10 t. Dies entspricht der maximalen Lagermenge [1].  

Die Zinkasche wird in abdeckbaren Muldencontainern in loser Schüttung gelagert. Die Abholung 

erfolgt monatlich. Aus den Erfahrungen der Verzinkerei I und II werden Lagermengen von 22,5 to pro 

Monat und 350 t pro Jahr erwartet [1].  

Der Filterstaub (Lager) wird an der Anfallstelle direkt in Big Bags (UN-zugelassen) gefördert und 

gelagert. Aus den Erfahrungen der Verzinkerei I und II wird ein jährlicher Anfall 9,0 to erwartet, 

Abholung erfolgt 4 x im Jahr [1].  

Jede Anlage fördert Filterstaub in je 2 Big Bags max. Menge 1,0 to [1].  

Der Passivierungs-Reinigungsschlamm wird in den analog des Flux-Reinigungsschlammes in 

Fässern gelagert und entsorgt [1]. 

 

Eine Übersicht über die Firmen, die die anfallenden Abfälle verwerten bzw. entsorgen, liegt dem 

Genehmigungsantrag [1] bei.  
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6.5 Ableitung umweltrelevanter Einflüsse 

Für das geplante Vorhaben wird Fläche, also Bedarf an Grund und Boden für die Errichtung der 

Betriebshalle und der Nebenanlagen benötigt. 

 

Beeinflussungen des Standortklimas können z.B. durch die Hinderniswirkung von Gebäuden und 

Veränderungen von Kaltluftabflüssen, z.B. als Frischluftzufuhr für Wohngebiete, erfolgen. 

 

Die Emissionen von Luftschadstoffen und die daraus resultierenden Immissionen sind Gegenstand 

des Kapitels Lufthygiene sowie des separat erstellten Immissionsgutachtens [19]. Hierbei handelt es 

sich insbesondere um Emissionen aus der Vorbehandlung (Quelle 1.200) und dem Verzinkungsbad 

(Quelle 2.300), wie anorganische Chlorverbindungen und Staub. Die Staubpartikel können die als 

Verunreinigungen im Rohzink vorhandene Schwermetalle sowie dem Bad zugesetztes Wismut 

enthalten.  

 

Die Beurteilung der Relevanz einer möglichen Beeinträchtigung von geologischem Untergrund und 

Grundwasser im Hinblick auf die Ableitung anfallenden Oberflächenwassers werden im Kapitel 

Geologie und Grundwasser abgehandelt. 

 

In einem weitern Kapitel werden mögliche Auswirkungen des Vorhabens auf Oberflächengewässer 

dargestellt. Hierbei ist insbesondere die Ableitung der nach Verwirklichung des geplanten Vorhabens 

anfallenden Prozessabwässer zu berücksichtigen. 

 

Einflüsse auf die Pflanzen- und Tierwelt sind denkbar durch den Bedarf an Grund und Boden. 

Außerdem werden indirekte Auswirkungen auf Tiere - z.B. durch Lichtwirkung, Kollissionsgefahr, 

Trennwirkungen und mikroklimatische Einflüsse – beurteilt und eine Aussage zum besonderen 

Artenschutz getroffen.  

    

Weiterhin werden mögliche Auswirkungen des Vorhabens auf die angrenzenden bzw. im 

Beurteilungsgebiet befindlichen Schutzgebiete nach Naturschutzrecht beurteilt.  

Für die NATURA 2000-Gebiete werden separat Unterlagen zur Natura 2000-Vorprüfung bearbeitet.  

 

Schallimmissionen (vgl. Kapitel 7.11) des Vorhabens sind vor allem für die nächstgelegene 

Wohnbebauung relevant. Diese sind Gegenstand des Kapitels Mensch.  

 

Weiter werden auch die Veränderungen des Landschaftsbildes durch die geplanten baulichen 

Anlagen betrachtet. 

Das Kapitel Kultur- und Sachgüter umfasst mögliche Auswirkungen des Vorhabens auf 

Kulturdenkmale. 

 

Auf mögliche Auswirkungen während der Bauphase wird in einem gesonderten Kapitel hingewiesen. 
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Relevante Einfüsse durch Erschütterungen sowie elektromagnetische Felder lassen sich nach 

derzeitigem Planungsstand und aus den Erfahrungen der bestehenden Feuerverzinkungsanlagen I 

und II nicht ableiten. Ebenso werden sowohl gefasst aus auch diffus keine geruchsintensiven Stoffe 

emittiert (vgl. Abschnitt 7.2 Lufthygiene). 

 

Bezüglich anfallender Abfälle und Reststoffe ist gemäß des Genehmigungsantrages davon 

auszugehen, dass diese einer geordneten Entsorgung zugeführt werden und somit keine relevanten 

Einflüsse auf die zu betrachtenden Umweltschutzgüter abzuleiten sind.  
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7 Beschreibung und Beurteilung erheblicher nachhaltiger Umweltauswirkungen 

Nach § 2 Abs. 1 UVPG erstreckt sich die UVU über die Ermittlung, Beschreibung und Bewertung der 

unmittelbaren und mittelbaren Auswirkungen eines Vorhabens auf die Schutzgüter 

► Menschen, insbesondere die menschliche Gesundheit,  

►Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt, 

► Fläche, Boden, Wasser, Luft, Klima und Landschaft, 

► kulturelles Erbe und sonstige Sachgüter sowie 

► die Wechselwirkungen zwischen den vorgenannten Schutzgütern.   

Innerhalb der einzelnen, nach Schutzgütern gegliederten Abschnitte der Umweltverträglichkeitsstudie 

wird unterschieden zwischen der Beschreibung der zu erwartenden potentiellen Einflüsse durch das 

geplante Vorhaben, der Umwelt und ihren Bestandteile im Einwirkungsbereich sowie den zu 

erwartenden erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen. 

Es werden im Anschluss Auswirkungen während der Bauphase sowie mögliche Wechselwirkungen 

betrachtet. 

 

Die zu erwartenden potentiellen Einflüsse sind die Ursache für mögliche Umweltauswirkungen, die 

sich durch Existenz, Bau und Betrieb der neuen Anlagen ergeben. 

Es folgt für jeden Umweltbereich, soweit erforderlich, eine Beschreibung der Umweltsituation im 

Einwirkungsbereich des Vorhabens unter Berücksichtigung des allgemeinen Kenntnisstandes und 

der allgemein anerkannten Prüfungsmethoden. 

 

Ausgehend vom Ist-Zustand wird bei der Beschreibung und Bewertung der zu erwartenden 

Umweltauswirkungen sowohl der Empfindlichkeit und Schutzwürdigkeit des jeweiligen Schutzgutes, 

dem Ausmaß der Auswirkungen (Untersuchungsraum und betroffenen Bevölkerung), dem etwaigen 

grenzüberschreitenden Charakter, der Schwere und Komplexität, der Wahrscheinlichkeit sowie der 

Dauer, Häufigkeit und Reversibilität der Auswirkungen Rechnung getragen.  

Wesentliches Bewertungskriterium ist die Erheblichkeit der zu erwartenden Auswirkungen.  

Sind für bestimmte Umweltschutzgüter keine erheblichen nachteiligen Auswirkungen zu erwarten, wird 

dies begründet und auf eine vertiefende Betrachtung verzichtet.  

 

Bei der Beurteilung wird wie folgt differenziert: 

► keine / geringe Auswirkungen 

► erhebliche nachteilige Auswirkungen. 

 

Die Auswirkungen sind dabei als umso nachteiliger zu bewerten, je empfindlicher der Standort und je 

bedeutsamer die Einflüsse durch das Vorhaben zu beurteilen sind. Da von jedem anthropogenen 

Eingriff grundsätzlich Einflüsse – auch im nicht messbaren oder irrelevanten Bereich – ausgehen, wird 

auf eine eigenständige Beurteilungsstufe „keine Auswirkungen“ verzichtet.
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7.1 Standortwahl / Fläche 

Das Plangebiet ist im Flächennutzungsplan (FNP) des Verwaltungsraums Brackenheim - Cleebronn 

als Gewerbefläche (GI) dargestellt und somit aus dem FNP entwickelt [10].  

Eine Alternativenprüfung von Standortvarianten war daher auf dieser Planungsebene für die 

Aufstellung des Bebauungsplanes „Langwiesen IV“ nicht notwendig. Trotzdem hat der Zweckverband 

Wirtschaftsförderung Zabergäu vor Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes beim 

Regionalverband Heilbronn - Franken v.a. unter dem Aspekt Schutzwürdigkeit der sehr guten Böden 

und der Nachbarschaft zur Weingärtnergenossenschaft Cleebronn - Güglingen angefragt, ob nicht 

andere Standorte im Zabergäu als Erweiterungsfläche in Frage kämen [10]. 

Durch die geplante Gewerbeflächenentwicklung werden landwirtschaftlich genutzte Flächen mit hoher 

Eignung für den Landbau in Anspruch genommen. Laut digitaler Flurbilanz handelt es sich bei den 

Flächen um die höchste Eignungsstufe I. Gemäß § 1a (2) BauGB [18] ist die Inanspruchnahme dieser 

Flächen zu begründen, dabei sollen auch Ermittlungen zu den Möglichkeiten der Innenentwicklung zu 

Grunde gelegt werden, zu denen insbesondere Brachflächen, Gebäudeleerstand, Baulücken und 

andere Nachverdichtungsmöglichkeiten zählen können [10]. 

Die Eigenart des anzusiedelnden Betriebs mit seinem Flächenbedarf, Emissionsgrad und 

Verkehrsaufkommen bedingt, dass Möglichkeiten der Innenentwicklung naturgemäß stark 

eingeschränkt sind. Zudem sollte der Standort auch für künftige Entwicklungen geeignet sein, d.h. 

entsprechende Flächenreserven bieten. Flächen mit dieser Eignung waren im Innenbereich nicht 

ersichtlich. Auch geeignete Brachflächen, wie z.B. ehemalige Militärgelände, sind in der näheren 

Umgebung nicht vorhanden [10]. 

Bei der Bewertung der durch die geplante Ansiedlung betroffenen Belange im Rahmen des 

Bebauungsplanverfahrens war in die Abwägung insbesondere einzustellen, dass der Standort-

sicherung für das Familienunternehmen Wilhelm Layher GmbH & Co. KG innerhalb des Zabergäus 

ein erhebliches Gewicht beigemessen wird. Dies ist unter anderem darin begründet, dass zahlreiche 

Arbeitsplätze mit verschiedenen Qualifikationen angeboten werden und zusammen mit den 

Zulieferern eine hohe Wertschöpfung in der Raumschaft Zabergäu gesichert wird [10]. 

Nach Abwägung aller Belange wurde der Inanspruchnahme der landwirtschaftlichen Fläche durch die 

gewerblichen Bauflächen der Vorrang eingeräumt, um die Betriebsansiedlung in dieser Form zu 

ermöglichen. Bei der Entscheidung werden die landwirtschaftlichen Belange jedoch mit 

entsprechendem Gewicht in die Abwägung eingestellt [10].  

Insbesondere wird bei der Auswahl der naturschutzrechtlichen Ausgleichsmaßnahmen darauf 

geachtet, dass eine weitere Flächenumwandlung möglichst vermieden wird, z.B. durch Renaturie-

rungsmaßnahmen an Gewässern. Zudem soll der fruchtbare Boden durch ein Oberbodenmanage-

ment einer Wiederverwendung auf landwirtschaftlich genutzten Flächen zugeführt werden. Nicht 

zuletzt wird der Flächenzuschnitt so gewählt, dass ausreichend große Bewirtschaftungseinheiten 

verbleiben und das landwirtschaftliche Wegenetz erhalten bleibt bzw. bei Bedarf gleichwertig ersetzt 

wird [10]. 
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Zur Prüfung von Alternativen bei der Standortwahl für den Werksneubau wurde in Abstimmung mit 

dem Regionalverband Heilbronn-Franken eine regionalplanerische Überprüfung durchgeführt [10]. 

Demnach ist die Erweiterung des interkommunalen Industriegebiets im Flächennutzungsplan 

Brackenheim - Cleebronn wie auch in der Raumnutzungskarte des Regionalplans Heilbronn-Franken 

vorgesehen. Dennoch wurde im Vorfeld der bauleitplanerischen Entscheidung ein Suchlauf 

durchgeführt, ob stattdessen an einer anderen Stelle im Zabergäu eine entsprechende gewerbliche 

Entwicklung vollzogen werden könnte. Ebenso wurden Erweiterungsmöglichkeiten bei den 

Werkstandorten 1 (Eibensbach) und 2 (Güglingen) geprüft [10]. 

Im Regionalplan Heilbronn-Franken 2020 sind 52 gewerbliche Schwerpunkte vorgesehen, in denen 

gewerbliche Entwicklungen in größerem Umfang vollzogen werden sollen. Bei dem Industrie- und 

Gewerbegebiet Langwiesen handelt es sich um einen dieser Schwerpunkte, der über Erweiterungs-

reserven von 27,3 ha im Flächennutzungsplan und ca. 37,7 ha innerhalb der gebietsscharfen 

Abgrenzung verfügt [10].  

Grundsätzlich wäre es vorstellbar, eine Verlagerung des Schwerpunkts im Rahmen des derzeit in 

Aufstellung befindlichen Gewerbeflächenentwicklungskonzepts vorzusehen. Eine Alternativfläche, die 

sich zwangsläufig innerhalb der Gemarkung einer oder mehrerer der Mitgliedsgemeinden des 

Zweckverbands Wirtschaftsförderung Zabergäu befinden sollte, müsste allerdings an ein bestehendes 

Gewerbegebiet anschließen, eine vergleichbare oder bessere Eignungs- und Konfliktlage aufweisen 

und mindestens ebenso gut angebunden sein wie die Langwiesen [10]. 

Ein eigenständiger neuer gewerblicher Siedlungsansatz in der freien Landschaft scheidet in dem 

Zusammenhang aus, da solche neuen Siedlungsansätze sowohl im Beschluss der Verbands-

versammlung des Regionalverbands vom 09.12.2016 zum Gewerbeflächenkonzept als auch in 

Abstimmung mit der Genehmigungsbehörde, dem Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und 

Wohnungsbau, nicht vorgesehen sind [10]. 

Betrachtet man die bestehenden Gewerbegebiete vor dem Hintergrund einer großflächigen 

Erweiterung, so ist festzustellen, dass die in Frage kommenden Flächen im Regelfall vergleichbare 

Bodengüten aufweisen, dass aber die Topografie und die Anbindung an das überörtliche 

Verkehrsnetz in der Regel schlechter sind als bei den Langwiesen [10].  

Darüber hinaus wären bei fast allen Flächen aufgrund der Nachbarschaft zu bestehenden oder 

geplanten Wohnbauflächen erhebliche Immissionsschutzkonflikte zu erwarten, was der hohen 

Siedlungsdichte im Talbereich der Zaber geschuldet ist. An diesen Standorten werden daher lediglich 

kleinteilige Erweiterungsmöglichkeiten für bereits ansässige Betriebe gesehen, aber keine 

Neuausweisung im Umfang von 20 bis 30 ha, die zudem dann kein zusätzliches Erweiterungs-

potenzial mehr bieten würde [10]. 

Daher wird aus regionalplanerischer Sicht derzeit keine Möglichkeit für eine Verlagerung der Erweite-

rungsflächen des Industrie- und Gewerbegebiets Langwiesen gesehen [10]. 

Wenn auch keine Standortalternativen in Betracht zu ziehen waren, wurde im Verlauf des 

Planungsprozesses zur Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes „Langwiesen IV“ der 

Geltungsbereich mehrfach geändert [10]. 
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In der ursprünglichen Planung war die Erweiterungsfläche südlich der Weingärtnergenossenschaft 

vorgesehen. Auf Anregung aus der Bürgerbeteiligung heraus wurde die ganze Fläche um 90°gedreht 

und östlich der Weingärtnergenossenschaft mit Ostgrenze Fürtlesbach angesiedelt [10]. 

Die aktuelle Erweiterung des B-Planumgriffes nach Osten über den Fürtlesbach dient lediglich der 

Darstellung geplanter Ausgleichsmaßnahmen und beinhaltet auch weitere Flächen des 

Bebauungsplans „Langwiesen III“ [10]. 

 

 

 

Abb. 3: ursprünglich geplanter Geltungsbereich (rot) und weiter verfolgter Geltungsbereich (grün), 
             ohne Darstellung nachträglich aufgenommener Flächen für Ausgleichsmaßnahmen  
           (Quelle: Umweltbericht zum B-Plan „Langwiesen IV“)  
 

Zusammenfassend ist für das Schutzgut Fläche unter Bezugnahme auf die Standortwahl für einen 

großflächigen Indutriebetrieb festzustellen, dass die für das Vorhaben am besten geeignetste Fläche 

für die Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes und damit für die Errichtung eines 

neuen Werksgebäudes mit integrierter Feuerverzinkerei (Werk III) der Fa. Wilhelm Layher GmbH & 

Co. KG im Zabergäu ausgewählt wurde.   
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7.2 Lufthygiene 

Bei der Beurteilung der Empfindlichkeit des Umweltbereiches Luft steht nicht das Trägermedium Luft 

im Vordergrund, sondern der durch luftgetragene Immissionen beeinträchtigte oder belästigte 

Akzeptor Mensch. Da die Atemluft eine essentielle Lebensgrundlage darstellt, besitzt das 

Umweltmedium Luft generell eine hohe Schutzwürdigkeit. 

 

Potentielle Einflüsse  

Ausgehend von dem geplanten Vorhaben sind Auswirkungen auf den Umweltbereich Lufthygiene 

durch Luftschadstoffemissionen und Gerüche während des Betriebs der Anlage denkbar. 

 

Umweltsituation im Einwirkungsbereich 

Für das Beurteilungsgebiet liegen keine besonderen Ausweisungen bezüglich des Klimaschutzes vor, 

wie Luftreinhaltepläne, Ausweisung einer Umweltzone oder Ähnliches. 

Für Luftschadstoffe ergeben sich regional auf Grund der unterschiedlichen Siedlungsdichte, der 

Verteilung der Emittenten und der Geomorphologie große Schwankungen. Konkrete Angaben zur 

Vorbelastung mit Luftschadstoffen konnten für das Beurteilungsgebiet nicht ermittelt werden. Die 

nächstgelegene Messstelle des landesweiten Netzes für Luftschadstoffe befindet sich in Heilbronn, 

d.h die Betrachtung der Schadstoffkonzentration auf regionaler Ebene im Beurteilungsgebiet ist somit 

auf dieser Grundlage nicht möglich.  

Es kann jedoch unterstellt werden, dass durch Straßenverkehr und andere, bestehende, ggf. 

genehmigungsbedürftige Anlagen in den benachbarten Indutriegebieten „Langwiesen I- III“ eine 

Vorbelastung mit Luftschadstoffen vorhanden ist.  

 

Zu erwartende Umweltauswirkungen 

Innerhalb des Beurteilungsgebietes wird die neue Feuerverzinkungsanlage (Werk III) im 

Bebauungsplangebiet „Langwiesen IV“ die einzige nach BImSchG genehmigungspflichtige Anlage 

darstellen, die auch unter die Industrie-Emmissions-Richtlinie fällt. 

Für die neu zu genehmigende Feuerverzinkungsanlage (Werk III) der Fa. Layher sind, analog zu den 

bereits bestehenden Anlagen Verzinkerei I und II in Güglingen-Eibensbach (beide liegen außerhalb 

des Beurteilungsgebietes), im Genehmigungsbescheid verbindliche Grenzwerte festzulegen, die den 

Anforderungen der TA Luft entsprechen. 

Die Einhaltung der Emissionsgrenzwerte wird auch für die neue Anlage behördlich überwacht.  

Der Einhaltungsnachweis erfolgt durch Messungen.  

 

In der neuen Verzinkerei wird die gesamte Luft der Materialvorbehandlung und Entzinkung abgesaugt. 

Das durch die Vorbehandlungsbäder entstehende Abgas-Luft-Gemisch wird über einen Ventilator 

abgesaugt und zur Reinigung einem Abgaswäscher zugeführt. Das gereinigte Abgas-Luft-Gemisch 
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wird mit einem Volumenstrom von ca. 60.000 m³/h und einer relativen Luftfeuchte von fast 100 % über 

einen Schornstein in die Atmosphäre geleitet (Quelle Nr. 1.200) [1].  

Das im Bereich des Verzinkungsofens anfallende Verbrennungsabgas (ca. 4.200 m³/h) wird nach 

vorheriger Wärmenutzung über einen Rauchgas-WasserWärmeüberträger über einen Schornstein in 

die Atmosphäre geleitet (Quelle Nr. 1.300) [1].  

Oberhalb des Verzinkungskessels erfolgt die Installation einer geschlossenen Absaughaube für die 

beim Verzinkungsprozess entstehenden Abgase. Über diese Absaughaube werden die Abgase einer 

Filteranlage zugeführt. Das gereinigte Abgas-Luft-Gemisch (ca. 77.000 m³/h) wird über einen 

Schornstein in die Atmosphäre geleitet (Quelle Nr. 2.300) [1].  

Die Verbrennungsabgase des Heizkessels (ca. 730 m³/h) werden ebenfalls über einen Schornstein in 

die Atmosphäre abgeführt (Quelle Nr. 3.300) [1].  

Die Abluft aus dem Trockner (Quelle Nr. 4.300) mit 4.200 m³/h wird ebenfalls über einen Schornstein 

nach außen geführt.  

 

Folgende Grenzwerte werden entsprechend TA Luft 2002 Nr. 5.4.3.9.1 sicher eingehalten:  

Staub 5 mg/m³:     Verzinkungskessel, Heizkessel, Verzinkungsofen, Trockner  

Chlor, als Chlorwasserstoff 10 mg/m³:  Beize/Vorbehandlung, Verzinkungskessel 

NOx 200 mg/m³:    Verzinkungsofen, Heizkessel, Trockner [1]. 

Die TA Luft beinhaltet unter 5.4.3.9.1 „Anlagen zum Aufbringen von metallischen Schutzschichten auf 

Metalloberflächen mit Hilfe von schmelzflüssigen Bädern, in denen Flussmittel eingesetzt werden“ 

folgende anlagenspezifische Anforderungen zur Emissionsminderung und -begrenzung:  

Bauliche und betriebliche Anforderungen  

Bei Anlagen zum Feuerverzinken sind die Abgase des Verzinkungskessels, z.B. durch Einhausung 

oder Abzugshauben, zu erfassen und einer Abgasreinigungseinrichtung zuzuführen. 

Gesamtstaub  

Die staubförmigen Emissionen im Abgas des Verzinkungskessels dürfen die Massenkonzentration 

5 mg/m³ nicht überschreiten. Das Ergebnis der Einzelmessung ist über mehrere Tauchvorgänge zu 

ermitteln; die Messzeit entspricht der Summe der Einzeltauchzeiten und soll in der Regel eine halbe 

Stunde betragen; die Tauchzeit ist der Zeitraum zwischen dem ersten und letzten Kontakt des 

Verzinkungsgutes mit dem Verzinkungsbad.  

Anorganische Chlorverbindungen  

Anlagen zum Feuerverzinken sind so zu errichten und zu betreiben, dass durch Vorhaltung aus-

reichender Beizkapazitäten und Einhaltung der Beizparameter, Temperatur und Säurekonzentration 

die Emissionen an gasförmigen anorganischen Chlorverbindungen aus dem Beizbad im Abgas 

minimiert werden und die Massenkonzentration 10 mg/m³, angegeben als Chlorwasserstoff, nicht 

überschritten wird. Die Vorhaltung ausreichender Beizkapazitäten und die Einhaltung der Beizpara-

meter sind zu dokumentieren. Soweit aufgrund der Beizparameter Temperatur und Säurekonzen-

tration eine Chlorwasserstoffkonzentration im Abgas von 10 mg/m³ überschritten werden kann, sind 
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die Abgase zu erfassen und einer Abgasreinigungseinrichtung zuzuführen. Die Emissionen an 

gasförmigen anorganischen Chlorverbindungen im Abgas dürfen die Massenkonzentration 10 mg/m³, 

angegeben als Chlorwasserstoff, nicht überschreiten.   

Darüber hinaus gilt gemäß TA Luft 5.2.4, Klasse III:  

Gasförmige anorganische Chlorverbindungen, soweit nicht in Klasse I oder Klasse II enthalten, 

angegeben als Chlorwasserstoff, dürfen den Massenstrom von 0,15 kg/h oder die Massenkon-

zentration von 30 mg/m³ nicht überschreiten.  

Die Messergebnisse der vorhandenen Feuerverzinkungsanlagenn „Verzinkerei I und II“, die 

gemeinsam eine höhere Kapazität besitzen, als die neu zu errichtende „Verzinkerei III“, zeigen, dass 

diese Konzentrationen sicher eingehalten bzw. unterschritten werden [1]. 

In den beiden bestehenden Feuerverzinkungsanlagen sind im Bereich der Vorbehandlung und am 

Verzinkungskessel Emissionen vorhanden. Die Abluft aus beiden Bereichen wird abgesaugt und 

ebenfalls gereinigt in die Atmosphäre geleitet [1].  

Entsprechend den letzten aktuellen Messberichten (2018) werden folgende Emissionen in Verzinkerei 

I und II emittiert [1]:  

Entstaubung  Staub max. 0,9 mg/m³  0,045 kg/h     

HCl   max. 0,2 mg/m³  0,007 kg/h  

Absaugung Vorbeh.   HCl   max. 0,3 mg/m³  0,010 kg/h  

 

Der Bagatellmassenstrom nach Tabelle 7, der TA Luft beträgt für Staub 1 kg/h [1]. 

Bei Berücksichtigung der beiden bestehenden Verzinkungsanlagen beträgt der Massenstrom für 

Staub maximal 0,44 kg/h [1].  

Für Chlor und seine Verbindungen ist in der TA-Luft kein Bagatellmassenstrom festgelegt. Unter der 

Berücksichtigung, dass wie in Tabelle 7 TA Luft der Grenzwert mit einem Volumenstrom von 50.000 

Nm³/h zugrunde gelegt wurde, ergibt sich bei einem einzuhaltenden Konzentrationsgrenzwert von 30 

mg/m³ ein Bagatellmassenstrom von 1,5 kg/h [1].  

Ebenfalls unter Berücksichtigung der beiden bestehenden Anlagen ergibt sich ein 

Gesamtmassenstrom von ca. 1,29 kg/h für Chlor und seine Verbindungen, gemessen als HCl [1].   

Die Staubpartikel können die als Verunreinigungen im Rohzink vorhandenen Schwermetalle sowie 

dem Bad bisher zugesetztes Blei (welches in der neuen Anlage nicht mehr eingesetzt wird) enthalten 

[1]. Der Maximalgehalt der Schwermetalle Zinn und Kupfer im eingesetzten Rohzink ist kleiner 0,001 

% und der Gehalt an Kadmium kleiner 0,0003 % [1]. Für diese Metalle sind damit relevante 

Konzentrationen im Rohgas, im Sinne von Nr. 5.1.2 TA Luft auszuschließen [1]. Potenzielle 

Bleigehalte der Staubpartikel konnten bisher durch Verunreinigung des Rohzinks (kleiner 0,003 %) 

sowie durch die Zugabe von Blei-Barren ins Schmelzbad verursacht werden. Vorliegende Ergebnisse 

von Blei-Emissionsmessungen im Reingas der Feuerverzinkungen I und II belegen mit Werten kleiner 

0,001 mg/m³, dass relevante Emissionen auszuschließen sind [1].   

Zukünftig ist in der neuen Anlage keine Blei-Emmision mehr möglich, da anstelle von Blei nun Wismut 

gelagert und dem Bad zugesetzt wird [1]. Wismut-Metall gilt allgemein als nicht umweltgiftig und stellt 
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keine Bedrohung für die Umwelt dar. Bestimmte Wismutverbindungen werden auch als 

pharmazeutische Produkte hergestellt und benutzt.  

Die Bagatellmassenströme werden unterschritten [1]. Demzufolge ist auch für die Neuanlage zu 

erwarten, dass sich keine Auswirkungen auf die Schutzgüter aus den Emissionen der 

genehmigungsbedürftigen Feuerverzinkungsanlagen ergeben.  

Die Vorschriften in der TA Luft 2002 [9] enthalten zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen 

▪ Immissionswerte  

- zum Schutz der menschlichen Gesundheit,  

- zum Schutz vor erheblichen Belästigungen oder erheblichen Nachteilen durch Staubniederschlag  

- zum Schutz vor erheblichen Nachteilen, insbesondere Schutz der Vegetation und von Ökosystemen,  

 - und zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Schadstoffdepositionen,  

▪ Anforderungen zur Ermittlung von Vor-, Zusatz- und Gesamtbelastung  

▪ Festlegungen zur Bewertung von Immissionen durch Vergleich mit den Immissionswerten (u.a.  

  Kriterien für eine irrelevante Zusatzbelastung; so genannte „Irrelevanzkriterien“) und  

▪ Anforderungen für die Durchführung der Sonderfallprüfung.  

Sie dienen der Prüfung, ob der Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch luftverunreini-

gende Stoffe durch den Betrieb der Anlage sichergestellt ist. Gemäß Nr. 4.1 Abs. 4 TA Luft soll bei 

Schadstoffen, für die Immissionswerte in den Nr. 4.2 bis 4.5 TA Luft festgelegt sind, die Bestimmung 

von Immissionskenngrößen  

▪ wegen geringer Emissionsmassenströme (siehe Nr. 4.6.1.1 TA Luft)  

▪ wegen einer geringen Vorbelastung (siehe Nr. 4.6.2.1 TA Luft) oder  

▪ wegen einer irrelevanten Zusatzbelastung (siehe Nrn. 4.2.2 Buchstabe a), 4.3.2 Buchstabe a), 4.4.1 

  Satz 3, 4.4.3 Buchstabe a) und 4.5.2 Buchstabe a) TA Luft entfallen.  

In diesen Fällen kann davon ausgegangen werden, dass schädliche Umwelteinwirkungen durch die 

Anlage nicht hervorgerufen werden können, es sei denn, trotz geringer Massenströme oder geringer 

Vorbelastung liegen hinreichende Anhaltspunkte für eine Sonderfallprüfung nach Nr. 4.8 TA Luft vor.  

In Nr. 4.1 Abs. 5 TA Luft ist festgelegt, dass  

▪ die Festlegung der Immissionswerte einen Unsicherheitsbereich bei der Ermittlung der Kenngrößen 

  berücksichtigt und  

▪ die Immissionswerte auch bei gleichzeitigem Auftreten sowie chemischer oder physikalischer 

   Umwandlung der Schadstoffe gelten.  

Bei Schadstoffen, für die Immissionswerte nicht festgelegt sind, sind nach Nr. 4 1 Abs. 6 TA Luft 

weitere Ermittlungen nur geboten, wenn die Voraussetzungen nach Nr. 4.8 TA Luft „Prüfung, soweit 

Immissionswerte nicht festgelegt sind, und in Sonderfällen“ vorliegen [9]. 

 

Die neue Anlage wird die mit den „Besten verfügbaren Techniken“ für diskontinuierliches Feuerver-

zinken erzielbaren Emissionswerte erreichen und somit die Vorgaben der Industrieemissions-

Richtlinie erfüllen.  
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Dem Genehmigungsantrag liegt auf Basis der genannten Abgasquellen eine Immissionsprognose 

einschließlich Schornsteinhöhenberechnung [19] für die neue, zu genehmigende Anlage bei.  

In der Immissionsprognose werden die zu erwartenden Emissionen der neuen Anlage beurteilt. 

Es wurden die für die geplante Anlage im Planzustand zu erwartenden Emissionen (Staub, Sickoxide 

und Salzsäure (HCl)) entsprechend der geltenden Emissionsbegrenzungen bzw. der geplanten 

Anlagentechnik ermittelt [19].   

Es wurden Schornsteinhöhenbestimmungen nach TA Luft für die geplante Anlage mit den geltenden 

Emissionsbegrenzungen und auf Basis der geplanten Anlagentechnik durchgeführt [19].  

Es erfolgte eine Immissionsprognose für Salzsäure (HCl) mit dem Programmsystem LASAT, einer 

Umsetzung des Anhangs 3 der TA Luft (2002), unter Berücksichtigung der Standortbedingungen 

(Windverteilung, Relief) [19]. Hierzu wurden geeignete Winddaten für den Standort recherchiert [19].   

Die Bewertung der Immissionen an Staub und Salzsäure erfolgte anhand der Immissionswerte zum 

Schutz der menschlichen Gesundheit [19]. 

Beurteilungsgrundlagen [19] 

Staub  

Zur Bewertung der Staubbelastung in der Umgebung emittierender Anlagen nennt die TA Luft (2002) 

Immissionswerte zum Schutz der menschlichen Gesundheit (Schwebstaub) und zum Schutz vor 

erheblichen Belästigungen oder erheblichen Nachteilen (Staubniederschlag).  

In Nr. 4.2.1 der TA Luft wird ausgeführt, dass der Schutz der menschlichen Gesundheit sichergestellt 

ist, wenn an keinem Beurteilungspunkt eine Gesamtbelastung an Schwebstaub (PM10) von 40 µg/m³ 

im Jahresmittel überschritten wird. Für einen Mittelungszeitraum von 24 Stunden darf die 

Konzentration von 50 µg/m³ maximal 35 mal im Jahr überschritten werden.  

Wenn diese Werte in der Gesamtbelastung überschritten werden, darf die Genehmigung trotzdem 

nicht versagt werden, wenn die Zusatzbelastung der zu genehmigenden Anlage im Jahresmittel nicht 

mehr als 3.0 % des Immissionswertes (entspricht gerundet 1.2 µg/m³) beträgt (die sogenannte 

Irrelevanzschwelle).  Der Immissionswert für Staubniederschlag zum Schutz vor erheblichen 

Belästigungen oder erheblichen Nachteilen beträgt 350 mg/(m² d) im Jahresmittel. Die 

Irrelevanzschwelle liegt bei 10.5 mg/(m² d).  

Für die Bewertung der PM2.5-Immissionen wird in der 39. BImSchV (2010) der PM2.5Grenzwert 

(Jahresmittelwert) von 25 µg/m³, der seit dem Jahr 2015 einzuhalten ist, festgelegt.  

Stickstoffoxide  

Gemäß TA Luft (2002) werden unter Stickoxiden (NOx) die Summe aus Stickstoffmonoxid (NO) und 

Stickstoffdioxid (NO2) verstanden. Unmittelbare schädliche Wirkungen auf den Menschen bringt NO2 

mit sich, das ein Reizgas ist, welches in hohen Konzentrationen die Schleimhäute schädigt.  

Der Immissionswert für Stickstoffdioxid beträgt für den Jahresmittelwert 40 µg/m³ und für den 

Stundenmittelwert liegt er bei 200 µg/m³ bei 18 zulässigen Überschreitungen pro Jahr. Nach Nr. 

4.6.1.1 TA Luft (2002) kann die Bestimmung der Immissionskenngrößen im Genehmigungsverfahren 

entfallen, wenn der Bagatellmassenstrom eingehalten ist, sowie keine besondere örtliche Lage oder 

besondere Umstände vorliegen. Der Bagatellmassenstrom für Stickstoffoxide, angegeben als NO2, 

beträgt 20 kg/h.  
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Chlorwasserstoff  

Für Chlorwasserstoff liegen weder in der 39. BImSchV, der TA Luft (2002) noch in LAI (2004) oder 

weiteren einschlägigen Regelungen immissionsseitige Beurteilungswerte vor, folglich wird das für 

solche Fälle in LAI (2004) beschriebene Vorgehen gewählt. D. h. die Wirkungsschwellenwerte sind auf 

der Grundlage des Stands der Forschung abzuleiten. Aufgrund der Menge an verschiedenen 

geregelten Stoffen und Stoffgruppen werden oft die MAK-Werte (maximale Arbeitsplatzkonzentration) 

als Beurteilungskriterien herangezogen.   

Hierzu gibt der LAI (2004) folgenden Hinweis: „Liegen keine anerkannten Wirkungsschwellen vor, 

erscheint es übergangsweise aus pragmatischen Gründen bei nicht kanzerogenen Stoffen vertretbar, 

hilfsweise 1/100 des entsprechenden MAK-Wertes als Beurteilungsmaßstab zu verwenden, obwohl 

die Heranziehung von MAK-Werten zur Beurteilung der Wirkung auf die allgemeine Bevölkerung im 

Grunde nicht zulässig ist. Dies sollte jedoch nicht schematisch geschehen, bestehende 

Sondersituationen in der Nachbarschaft sowie das Alter des betreffenden MAK-Wertes sollten 

Berücksichtigung finden.“  

Der MAK-Wert für HCl beträgt 3 mg/m³ (DFG 2018), dies entspricht dem Arbeitsplatzgrenzwert (AGW) 

der TRGS 900 (2006). Als Beurteilungsmaßstab für HCl wird nachfolgend 1 /100 des MAK-Werts 

verwendet und als Irrelevanzschwelle 3.0 % des 1 /100 des MAK-Werts (vgl. Tab.1).    

 

Tab. 1: Herleitung der Irrelevanzschwelle für HCl aus dem Immissionswert (Quelle Immissionsprognose [19]) 

Schwermetall  Immissionswert Irrelevanzschwelle, d.h. 3.0 %  Quelle/Literatur 

  
der 

Konzentration  
des Immissionswertes   

  

  in µg/m³  in µg/m³    

Chlorwasser-       

stoff (HCL) 30 0,9 
1/100 MAK, LAI 
(2004) 

        
 

Die Staub- und HCl-Immissionen sind bezüglich des Schutzguts „Mensch“ zu beurteilen. Nach TA Luft 

Nr. 4.6.2.6 werden die Flächen betrachtet, auf denen sich Personen nicht nur vorübergehend 

aufhalten. Dies sind im Allgemeinen Wohngebäude [19].  

Die Staubdepositionen sind nach Nr. 4.3 TA Luft (2002) zum „Schutz vor erheblichen Belästigungen 

oder erheblichen Nachteilen durch Staubniederschlag“ zu bewerten. Das heißt die nächstgelegenen 

Beurteilungspunkte befinden sich auf den an das Betriebsgelände angrenzenden Flächen [19]. 

 

Für die Schornsteinhöhenbestimmung sind die maximalen Abgasmengen und Emissionswerte 

maßgeblich und wurden berücksichtigt [19]. 

Gemäß Nr. 5.5.2 der TA Luft ist „...zu prüfen, inwieweit diese Emissionen bei der Bestimmung der 

Schornsteinhöhe zusammenzufassen sind...“, wenn sich „...mehrere etwa gleich hohe Schornsteine 

mit gleichartigen Emissionen...“ ergeben. Dies gilt insbesondere, wenn der horizontale Abstand 

zwischen den einzelnen Schornsteinen nicht mehr als das 1,4-fache der Schornsteinhöhe beträgt oder 

soweit zur Vermeidung von Überlagerungen der Abgasfahnen verschieden hohe Schornsteine 

erforderlich sind. 
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Da dies zutrifft, wurden in der Immissionsprognose die Emissionsmassenströme und die 

Volumenströme der zusammenzufassenden Quellen addiert [19]. 

Um einen ungestörten Abtransport in den freien Luftstrom zu erreichen, muss die Abgasableit-

einrichtung aus der Rezirkulationszone der Gebäude (Einzelgebäude und vorgelagerte Gebäude) 

herausragen [19].  

Entsprechend der Berechungen wurde die notwendige Schornsteinhöhe für die Quellen der geplanten 

Anlage mit 28,5 m über Grund angesetzt. 

 

In Tabelle 2 sind die einzelnen Bagatellmassenströme nach TA Luft (2002) sowie die Emissionen der 

geplanten neuen Anlage als Massenströme pro Betriebsstunde aufgeführt.  

Tabelle 2: Bagatelllmassenströme und stündliche Emissionen einzelner Schadstoffe für die gefassten Quellen 

                 im Planzustand (Quelle Immissionsprognose [19]) 

Schadstoffe Bagatellmassenstrom Emission aller gefassten 

  gemäß Tabelle 7 TA Luft Quellen in kg/h 

   in kg/h   
Staub (ohne 

Berücksichtigung 1 0,4 
der Staubinhaltsstoffe)     

Stickoxide (als NO2) 20 1,83 

      
 

Die Bagatellmassenströme für Staub und Stickstoffoxide werden eingehalten [19]. Eine 

Ausbreitungsrechnung ist daher für beide Stoffe nicht erforderlich [19]. 

 

Für die Schadstoffkomponente HCL wurde in der Immissionsprognose eine Ausbreitungsrechnung 

durchgeführt. Die berechnete maximale Zusatzbelastung ist in Tabelle 3 dargestellt.  

Tabelle 3: Berechnete maximale Zusatzbelastung als Jahresmittelwert im gesamten Rechengebiet im Vergleich 

   mit dem Irrelevanzwert nach LAI (2004) (Quelle Immissionsprognose [19]) 

Schadstoffkomponente maximale Zusatzbelastung Irrelevanzwert 
  als Jahresmittelwert   
      

HCL 0,6 µg/m³ 0,9 µg/m³ 

     
Die maximalen Konzentrationen werden östlich der Anlage im Gewerbegebiet „LangwiesenIII“ erreicht 

(vgl. Abb. 4).  

Dies ist bedingt durch die vorliegende Windverteilung mit häufigen Winden aus westlichen Richtungen 

[19]. 
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Abbildung 4: Berechnete Zusatzbelastung für HCl in µg/m³, Kartengrundlage © Bundesamt für Kartographie und 

        Geodäsie 2018, http://sg.geodatenzentrum.de/web_public/ Datenquellen_TopPlus_Open.pdf  

        ergänzt um geplante Gebäude der Firma Layher (Quelle Immissionsprognose [19]) 

 

Die Zusatzbelastung wird in der Immissionsprognose als irrelevant nach LAI (2004) analog zur TA Luft 

Abschnitt 4.2.2 errechnet [19]. Damit muss keine Erhebung des Beitrags durch andere Quellen 

erfolgen [19].  Aus lufthygienischer Sicht bestehen somit keine Konflikte mit den einschlägigen 

Grenzwerten. 

Demzufolge ist für die Neuanlage zu erwarten, dass sich keine Auswirkungen auf die Schutzgüter aus 

den Emissionen der genehmigungsbedürftigen Feuerverzinkungsanlage ergeben. Durch die 

Verminderung von diffusen Emissionen, durch Einhausung und Kapselung der Vorbehandlung wird 

zur Entlastung von Mensch und Umwelt beitragen [1].   

Zu empfindlichen Ökosystemen, wie geschützten Biotopen, wird ein Mindestabstand von ca. 150 m 

eingehalten. 

 

Geruch 

Belästigungen der Nachbarschaft durch Geruchsemissionen können sicher ausgeschlossen werden, 

da das eingesetzte Verfahren in dem neu zu errichtenden Betriebsgebäude keine geruchsintensiven 

Stoffe einsetzt bzw. keine solchen Stoffe entstehen können. Beim Betrieb der beiden bestehenden 

Feuerverzinkereien I und II sind Geruchsemissionen nie aufgetreten, sodass dieses bei der neuen 

Anlage ebenfalls nicht der Fall sein wird, zumal dasselbe Verfahren und analoge Einsatzstoffe zur 

Anwendung kommen und durch den Einsatz der „besten verfügbaren Techniken“ für diskontinuier-

liches Feuerverzinken die bestmöglichen Emissionswerte erzielt werden.  

Auch die Geruchsimmissions-Richtlinie (GIRL) des Landes Baden-Württemberg [20] enthält bezüglich 

der eingesetzten Stoffe und der Art der Anlage keine Hinweise auf möglicherweise auftretende 
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Geruchsbelästigungen. Bezugnehmend auf die Emissionsbewertung der Feuerverzinkungsanlagen 

sind Geruchsbelästigungen durch den Betrieb der Anlagen im Umfeld und den angrenzenden 

Wohngebieten auszuschließen. 

Gleichzeitig kann von einer luftreinigenden, ausgleichenden Wirkung der zusammenhängenden und 

im Zusammenhang mit der Umsetzung des B-Planvorhabens zu erweiternden und zu entwickelnden 

Flächen der Zaberaue und des zu renaturierenden Fürtlesbaches im Beurteilungsgebiet ausgegangen 

werden (vgl. auch Abschnitt 7.3).   

Zusammenfassend sind für das Schutzgut Lufthygiene unter Bezugnahme auf die Beurteilungswerte 

nach TA Luft keine erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen durch das geplante Vorhaben 

abzuleiten. 

 

 

7.3 Klima 

Schützenswert sind als besonders positv zu bewertende Effekte wie Frischluftschneisen zur 

Verbesserung der Durchlüftungssituation in Wohngebieten und Frischluftentstehungsgebiete. 

Potentielle Einflüsse 

Im Zusammenhang mit der Errichtung von Gebäuden und Anlagenteilen innerhalb des 

Bebauungsplangebietes können Einflüsse auf das Kleinklima am Standort und dessen unmittelbare 

Umgebung ausgehen von einer 

► Veränderung des lokalen Windfeldes durch Hinderniswirkung des Gebäudes, 

► Verlegung von Kaltluftabflüssen bzw. Beeinträchtigungen der Durchlüftungssituation, 

► Veränderung der kleinklimatischen Verhältnisse, wie z.B. von Luftfeuchtigkeit, Temperatur, relativer 

Feuchte. 

Umweltsituation im Einwirkungsbereich 

Das Beurteilungsgebiet befindet sich in einer der wärmebegünstigten Regionen innerhalb Südwest-

deutschlands. Die den Vorhabenstandort umgebenden Gäulandschaften mit ihrem trocken-warmen 

Beckenklima sind klimatisch dem Klimabezirk „Kraichgau und Neckarbecken“ zuzuordnen. 

Ausschlaggebend für die besondere klimatische Gunst des Zabergäus, mit einem Jahremittel von 9°C, 

ist die Bergumrahmung, welche im Lee häufig für eine Auflösung der Wolken sorgt und somit in der 

Region, verglichen mit den Nachbargebieten, die Sonnenscheindauer hier höher ist [22].  

Die mittlere jährliche Niederschlagssumme liegt bei 850 mm [10]. 

Die vorherrschende Windrichtung ist West, womit sich die kanalisierende Wirkung des Zabertals 

ausdrückt [10]. 

Vom Wuchsklima her ist der Untersuchungsraum als „warm“ zu bezeichnen und somit 

wärmeklimatisch sehr günstig für die Landwirtschaft und den Anbau anspruchsvoller Kulturen wie 

Winterweizen oder Zuckerrüben und Körnermais. Außerdem ist Erwerbsobstbau und Weinbau 

möglich [10]. 

Die Lage der Gemarkung Cleebronn ist dem westlichen Bereich des Landschaftsraums Neckarbecken 

zuzuschreiben im Übergang zum westlich anschließenden Gebiet des Strom- und Heuchelbergs und 
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weist ein ausgeprägtes Relief auf [13].  

Das Bebauungsplangebiet „Langwiesen IV“ befindet sich am nördlichen Rand der Gemarkung 

Cleebronn und damit direkt südlich des Güglinger Ortsteils Frauenzimmern im Tal der Zaber. Das 

Bebauungsplangebiet weist eine Neigung nach Norden zur Zaber auf, während das Tal der Zaber von 

Westen nach Osten Richtung Neckartal abfällt [13]. Das Bebauungsplangebiet „Langwiesen IV“ 

befindet sich auf einer Freifläche mit Freilandnutzungen und landwirtschaftlichen Nutzungen, die sich 

von einer Höhe von ca. 188 m ü.NHN an der Zaber auf ca. 199 m ü NHN am Südwestrand erhebt, 

während am Ostrand des Grundstücks entlang des Fürtlesbachs am Südrand eine Höhe von ca.  

196 m ü.NHN erreicht wird [13].  

Östlich benachbart befindet sich das Gewerbegebiet „Langwiesen III“, das in den letzten Jahren 

entwickelt wurde. Westlich befinden sich in direkter Nachbarschaft ein landwirtschaftlicher Betrieb und 

die Winzergenossenschaft Cleebronn-Güglingen eG. Nördlich der Zaber schließt direkt ein 

bestehendes Gewerbegebiet („Langwiesen“) mit einer Längserstreckung von Westen nach Osten an 

und nordwestlich befinden sich Siedlungsnutzungen von Frauenzimmern [13].  Diese örtlichen 

Gegebenheiten prägen die lokalklimatischen Verhältnisse und Kaltluftströmungen am Standort und im 

Beurteilungsgebiet. 

Lokalklimatische Situation 

Das geländeklimatologische Potential im Plangebiet ist hoch. Die zur Bebauung vorgesehene Fläche 

selbst fungiert als Kaltluftentstehungsfläche und es bestehen lokale Windsysteme [10].  

Die Kaltluftbildung und Entwicklung der Kaltluftströmung entsteht an wind- und wolkenarmen Tagen 

nach Sonnenuntergang, indem vegetationsbestandene Flächen gegenüber versiegelten Flächen oder 

Wasserflächen intensiver und rascher abkühlen. Damit kühlt auch die darüber gelegene Luftschicht 

intensiver und rascher ab [10]. Bei geneigtem Gelände setzen sich diese kühlen Luftmassen der 

Geländeneigung folgend in Bewegung und bilden Hangabwinde. In Einschnitten und Tälern werden 

die Hangabwinde zusammengeführt und bilden intensive Kaltluftströmungen aus, die beispielsweise 

die nächtliche Belüftung von Siedlungsgebieten fördern können [10]. In Mulden und vor lang 

gestreckten Hindernissen quer zur Kaltluftströmung entstehen Kaltluftstagnationsbereiche, die sehr 

stark auskühlen können. In solchen Kaltluftstagnationsbereichen liegt die bodennahe Lufttemperatur 

bei Kaltluftbedingungen um einige Kelvin unter der Lufttemperatur umliegender Bereiche. Damit 

besteht dort eine höhere Frostgefährdung [10]. 

Für das Bebauungsplangebiet „Langwiesen IV“ wurde ein Klimagutachten [13] erstellt, das die 

Kaltluftströmungen modelliert und die Auswirkungen auf die lokalklimatischen Verhältnisse untersucht. 

Das betrifft insbesondere Auswirkungen auf nächtliche Kaltluftströmungen [13].   

Zu Beginn der Kaltluftbildungsphase dominieren im B-Plangebiet demnach Hangabwinde mit 

Strömungsgeschwindigkeiten bis ca. 2 m/s. In Bereichen mit geringer Längsneigung sind 

Strömungsgeschwindigkeiten um 0,5 m/s und in Siedlungsbereichen auch unter 0,5 m/s berechnet.  

Im Betrachtungsgebiet und südlich davon stellen sich in der Anfangsphase der Kaltluftbildung 

Hangabwinde ein, die aus südlicher Richtung nach Norden in das Tal der Zaber orientiert sind, 

verstärkt durch die Mulde entlang des Fürtlesbachs [13].  
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Von Norden werden ebenfalls Hangabwinde dem Tal der Zaber zugeführt. Mit zunehmender Nähe 

zum Talbereich der Zaber verringert sich die bodennahe Kaltluftströmungsgeschwindigkeit und führt in 

dieser Phase zu einer Kaltluftansammlung [13]. Bei länger anhaltender Kaltluftproduktion im Laufe der 

Nacht, d.h. für über 3 Stunden andauernde Kaltluftbildung, stellt sich im Bereich von Frauenzimmern 

mit dem Verlauf der Zaber überwiegend eine nach Osten orientierte kräftige Kaltluftströmung mit 

mäßiger Geschwindigkeit ein [13].  

Die kräftige Kaltluftströmung fördert im Tal der Zaber die nächtliche Belüftung der Siedlungsbereiche 

und setzt sich auch im Bereich des Bebauungsplangebietes durch [13].  

Die nach Norden orientierten Hangwinde werden mit der kräftigen talparallelen Kaltluftströmung in 

östliche Richtung umgelenkt. Dabei ist nicht auszuschließen, dass in der Mulde des Fürtlesbachs 

bodennah weiterhin Hangabwinde mit Orientierung nach Norden zur Zaber zeitweise wirksam sind. 

Bei andauernden Kaltluftbedingungen ist eine deutliche Zunahme der Kaltluftmächtigkeiten in den  

Tal-, Mulden- und Senkenbereichen zu erwarten [13]. Diese erreichen auch in den Siedlungsbe-

reichen im erweiterten Tal der Zaber Mächtigkeiten bis ca. 80 m.  

Damit werden auch die bestehenden Siedlungsbereiche von Frauenzimmern und die gewerblichen 

Nutzungen um-, durch- und überströmt [13]. Im Bereich des Bebauungsplangebietes stellt sich 

ebenfalls ein kräftiger Kaltluftvolumenstrom ein, der durch die Strömung entlang des Tals der Zaber in 

östliche Richtung praktisch quer zur Hangneigung umgelenkt wird (vgl. Abbildungen 5 und 6) [13]. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 5: Kaltluftströmungsgeschwindigkeit und -richtung zu Beginn der Kaltluftproduktion (LOHMEYER; 2018)  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



Umweltverträglichkeitsuntersuchung für den Neubau der Verzinkerei Werk III der Fa. Layher in Cleebronn 
 

 

Viresco Büro für Umwelt- und Landschaftsplanung Claudia Neugebauer                                                                        Juni 2019 
 

52 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 6: Kaltluftströmungsgeschwindigkeit und -richtung nach längerer Kaltluftproduktion (LOHMEYER; 2018)  
 

Klimatologische und lufthygienische Vorbelastungen ergeben sich durch die versiegelten Flächen im 

Umfeld des Plangebiets (angrenzende Gewerbegebiete im Osten und Norden) [10]. 

Die klimatologische Empfindlichkeit des Plangebiets wird im Umweltbericht zum Bebauungsplan 

„Langwiesen IV“ als mittel - hoch eingeschätzt [10]. 

Für das Beurteilungsgebiet liegen keine besonderen Ausweisungen bezüglich des Klimaschutzes vor, 

wie Luftreinhaltepläne, Ausweisung von Umweltzonen oder Ähnliches.  

Im Beurteilungsgebiet sind keine weiteren, nach BImSchG genehmigungspflichtigen Anlagen 

ausgewiesen, die unter die Industrieemissions-Richtlinie fallen (vgl. Abschnitt 7.2 Lufthygiene). 

 

Zu erwartende Umweltauswirkungen 

Der Vorhabenstandortbefindet sich außerhalb von Frischluftentstehungsgebieten und regional 

bedeutsamen Luftleitbahnen. 

Im Bereich des Bebauungsplangebietes „Langwiesen IV“ stellt sich aber nächtens ein kräftiger 

Kaltluftvolumenstrom ein, der durch die Strömung entlang des Tals der Zaber in östliche Richtung 

praktisch quer zur Hangneigung umgelenkt wird [13]. 

Die Kaltluftberechnungen wurden im Klimagutachten ebenfalls für den Planzustand mit der 

vorgesehenen Bebauung durchgeführt [13]. Eine Kaltluftproduktion wurde den umgenutzten 

Teilbereichen der Planfläche nicht zugewiesen, vielmehr eine aufzehrende Funktion entsprechend der 

baulichen Ausprägung bzw. den warmen Verkehrs- und Wasserflächen [13]. Da die Planungen nicht 

zu einer kompletten Einschränkung der Kaltluftströmungen in der Umgebung des Bebauungsplan-

gebietes führen, sind die Ergebnisdarstellungen ähnlich zu denen für den Bestand [13].  

Für die Betrachtungen zu lokalklimatischen Auswirkungen der Planungen des Bebauungsplans 

„Langwiesen IV“ in Cleebronn wurden die vorgegebenen Flächenausweisungen berücksichtigt [13].  

Mit der Änderung der Landnutzung wird einerseits die Kaltluftbildung im Plangebiet verringert, 

andererseits werden die Kaltluftströmungen durch die künstlichen Oberflächen und Baukörper 

beeinflusst. Damit sind entsprechend den Berechnungen nördlich der geplanten baulichen Nutzung 

bis zum nördlich benachbarten Gewerbegebiet Verringerungen der Hangabwinde prognostiziert, die 
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vor allem auf die verringerte bodennahe Strömungsgeschwindigkeit aufgrund zusätzlicher Bebauung 

und ein gewisses Aufzehren der zuströmenden Kaltluft zurückzuführen ist [13].  

Der Bereich verringerter Wirkung der Hangabwinde betrifft überwiegend die nördlich benachbarten 

Freiflächen an der Zaber und Bereiche des nördlich benachbarten bestehenden Gewerbegebietes von 

Frauenzimmern und sind als Verzögerungen des Eintreffens der Hangabwinde um wenige Minuten 

aufzufassen [13].  

Vor den geplanten bodennahen Strömungshindernissen, d.h. südlich der geplanten Bebauung bilden 

sich kleinräumig Bereiche mit Kaltluftstagnationen aus. 

Diese bleiben entsprechend der Berechnungen weitgehend auf die Umgrenzung des Bebauungs-

plangebietes beschränkt; allerdings ist nicht auszuschließen, dass einige Dekameter südlich der 

geplanten Gebäude bodennah Kaltluftstagnationen erfolgen und die weiterhin zugeführten Luftmassen 

daran aufgleiten und darüberstreichen. In solch einem Bereich ist eine erhöhte Frostgefährdung nicht 

auszuschließen [13]. 

Bei ausgeprägten Kaltluftbildungen mit mächtiger Kaltluftschicht sind durch das Umschwenken der 

Kaltluftströmung entlang des Tals der Zaber durch die Planungen vor allem östlich des Bebauungs-

plangebietes einschränkende Auswirkungen auf die Kaltluftströmung berechnet [13].  

Durch das zusätzliche Strömungshindernis verringert sich östlich der Planung der Kaltluftvolumen-

strom bis in einen Abstand von ca. zweihundert Metern, indem bodennah die Strömungsge-

schwindigkeit verringert wird [13].  

Das betrifft das östlich benachbarte Gewerbegebiet und den Bereich entlang des Fürtlesbachs.  

Vor dem geplanten Strömungshindernis, d.h. westlich der geplanten Bebauung entstehen kleinräumig 

Bereiche mit Kaltluftstagnation [13]. Der mächtige Kaltluftstrom bleibt jedoch über dem Dachniveau 

erhalten [13]. Die Einschränkung des mächtigen Kaltluftstroms umfasst in dem Gewerbegebiet 

weniger als ca. 10 %, überwiegend jedoch weniger als 5 % [13]. Trotz dieser Einschränkung bleibt 

aufgrund der verbleibenden Mächtigkeit des Kaltluftstroms die Belüftungsfunktion des anschließenden 

Gewerbegebietes erhalten [13]. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 7: Abnahme der Volumenstromdichte in der Anfangsphase der Kaltluftbildung beim Planfall gegenüber dem 
             Bestand mit Landnutzung (LOHMEYER; 2018)  
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Abb. 8: Abnahme der Volumenstromdichte bei ausgeprägter Kaltluftbildung beim Planfall gegenüber dem 
Bestand mit Landnutzung (LOHMEYER; 2018)  

 

Mit den Kaltluftberechnungen wurde für den Bereich nördlich von Cleebronn festgestellt, dass die 

bestehende Kaltluftströmung längs des Tals der Zaber die nächtliche Belüftung der Siedlungsbereiche 

fördert. Die Hangabwinde aus benachbarten Geländeanstiegen werden im Tal der Zaber rasch in 

Tallängsrichtung zur gesammelten Kaltluftströmung umgelenkt. Die baulichen Planungen mit dem 

Bebauungsplan „Langwiesen IV“ führen zu gewissen Einschränkungen des mächtigen Kaltluftstroms; 

die nächtliche Belüftung des benachbarten Gewerbegebietes und weiterer Siedlungsgebiete entlang 

der Zaber mittels Kaltluftströmung bleibt jedoch erhalten [13]. 

Die vorgesehene Begrünung ausgedehnter Dachflächen mildert das Aufzehren der Kaltluft und trägt 

dazu bei, dass bei ausgeprägten Kaltluftbedingungen die Belüftungsverhältnisse im Tal der Zaber 

auch mit der umgesetzten Planung erhalten bleiben [13]  

Für die nicht bebauten Bereiche am Rand des Bebauungsplangebietes „Langwiesen IV“ werden im 

Klimagutachten Vegetationspflanzungen vorgeschlagen, um die nächtliche Abkühlung der Luftmassen 

zu ermöglichen bzw. weniger intensiv einzuschränken [13].  Entsprechende grünordnerische 

Maßnahmen mit Pflanzgeboten wurden für den B-Plan bereits erarbeitet und sind festzusetzen.  

Bezogen auf die Auswirkungen der Planung auf die Durchlüftungsverhältnisse bei Regionalwindan-

strömungen und mögliche Änderungen der bodennahen Lufttemperatur an der benachbarten 

nächstgelegenen Wohnbebauung sind keine wesentlichen Einschränkungen zu erwarten [13]. 

 

Zusammenfassend sind bei Umsetzung aller im B-Plangebiet vorgesehenen grünordnerischen 

Maßnahmen und Kompensationsmaßnahmen für das Schutzgut Klima keine erheblichen nachteiligen 

Auswirkungen durch das geplante Vorhaben abzuleiten. 
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7.4 Geologie und Grundwasser 

Allgemein hat der geologische Untergrund als Grundlage für die Bodenbildung, als Schutz für das 

Grundwasser, als Träger von Bauwerken und als Ressource für Bodenschätze eine hohe 

Schutzwürdigkeit und Bedeutung. 

 

Potentielle Einflüsse 

Potentielle Einflüsse sind denkbar durch 

► Schadstoffeinträge in den Untergrund, 

► Einflüsse auf die Grundwasserneubildung. 

 

Umweltsituation im Einwirkungsbereich 

Im Bereich des Untersuchungsgebietes stehen nach der geologischen Karte von Baden-Württemberg, 

Blatt „620 Brackenheim“ Löss, Lösslehm oder Verwitterungslehm über den Gipskeuperschichten bzw. 

talseitig Talfüllungen an [24]. 

Das Plangebiet ist demnach geprägt von den Löß- und Lößlehmablagerungen über den jungquartären 

Flusskiesen und Sanden aus den Ablagerungen von Zaber und Fürtlesbach sowie nach Süden hin 

dem anstehenden Gipskeuper und Unterkeuper [10].  

Das Bebauungsplangebiet befindet sich außerhalb von festgesetzten oder geplanten Wasserschutz- 

bzw. Quellenschutzgebieten [10].  

Innerhalb des Beurteilungsgebietes sind ebenfalls keine derartigen Schutzgebiete festgesetzt [23].  

Bodenschätze oder geplante Abbauflächen sind am Vorhabenstandort nicht verzeichnet (vgl. 

Abschnitt 5.2 Raumplanerische Ziele und Ausweisungen).  

Am Vorhabensstandort und im Beurteilungsgebiet sind auch keine Geotope ausgewiesen [ 23]. 

Bestimmend für die Beurteilung des Grundwassers im Plangebiet ist der Gipskeuper. Hierbei handelt 

es sich um einen Grundwassergeringleiter. Auch die Lößüberdeckung hat nur als Grundwasser-

überdeckung eine gewisse hydrogeologische Bedeutung. Sie hat eine mittlere Schutzfunktion als 

Schadstofffilter [10]. 

Entsprechend den Bewertungsempfehlungen für die Eingriffsregelung wird die Bedeutung der Flöchen 

des B-Plangebiets mit mittel (geologische Formation: Gipskeuper) bis gering angegeben - mächtiger 

Grundwasser-geringleiter (Löß, Lößlehm) als Überlagerung der Grundwasserschicht [10]. 

Für das Vorhaben wurde ein Baugrundgutachten erstellt [24]. 

Demnach traten den meisten mehr als 5 m tiefen Bohrlöchern entweder bereits in den sandig-

kiesiegen Ablagerungen oder in den Fließerden oder im Gipskeuper Grundwasser zu [24]. Da das 

Wasser z.T. deutlich anstieg, ist von gepannten Grundwasserverhältnssen auszugehen [24]. 

In den Bohrlöchern der 50 Kleinbohrungen (BS) wurden Grundwasserstände zwischen 3 m u OKG 

und 7,27 m u OKG ermittelt [24] 

Aus den ermittelten Wasserständen zeigt sich erwartungsgemäß ein generelles Einfallen in nördlicher 

Richtung zur Talaue der Zaber, die den Vorfluter für das Grundwasser bildet [24]. 
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Es liegen für das Beurteilungsgebiet keine Informationen zur Grundwasserneubildung vor. Da die 

Flächen des B-Plangebietes bisher unversiegelt waren und landwirtschaftlich genutzt wurden, war am 

Standort grundsätzlich eine Versickerung der Niederschläge und Grundwasserneubildung gegeben.   

 

Zu erwartende Umweltauswirkungen 

Durch die Ausweisung von Bauflächen im B-Plangebiet und deren geplante Vollversiegelung ist ein 

erheblicher Einfluss auf die Grundwasserneubildung am Standort ableiten.  

Mit der geplanten Versiegelung des Bodens kommt es zu einem erhöhten Abfluss von Niederschlags-

wasser in den nächsten Vorfluter, d.h. die Zaber. Der Effekt wird über die vorgesehene, umfassende 

Begrünung der Dachflächen minimiert [10]. 

Bewertung und Ausgleich der Auswirkungen auf die Grundwasserneubildung werden in der Eingriffs-/ 

Ausgleichsbilanzierung für den Bebauungsplan entsprechend berücksichtigt [10]. 

Im Genehmigungsantrag für den Neubau des Werksgebäudes mit integrierter Verzinkerei im 

Bebauungsplangebiet wird die Entwässerung konkret beschrieben [1]. 

Niederschlagswasser von den Dach- und Hofflächen werden über das geplante Regenklär- und 

Regenrückhaltebecken im B-Plangebiet gedrosselt der Zaber zugeführt [1].  

Zur Ableitung des Niederschlagswassers auf den Dachflächen der Produktions- und Wareneingangs-

halle sowie der Versandhalle werden um diese Hallen jeweils Sammelkanäle verlegt, die nach Norden 

geführt werden. Dieser Hauptkanal wird direkt in das Regenrückhaltebecken eingeleitet [1].  

Das Parkhaus für die Mitarbeiterstellplätze wird nicht überdacht. Diese Fläche wird analog der 

Verkehrsflächen entwässert [1]. 

Die Erschließungsstraßen im östlichen Plangebiet einschließlich der Zufahrt zum Werksgelände sowie 

die Umfahrung der Produktionshalle werden über Straßeneinläufe und Rinnen entwässert [1]. Die 

Ableitung des Oberflächenwassers der nordwestliche Lagerfläche erfolgt ebenfalls über Rinnen [1]. 

Die Entwässerungssysteme werden in einem Sammelkanal nach Norden geführt [1]. Vor Einleitung in 

das Rückhaltebecken wird das Oberflächenwasser über eine Sedimentationsanlage geführt, um 

Leichtstoffe zurückzuhalten und zur Absetzung von Feststoffen [1].  

Die Zufahrt zum Parkhaus liegt ca. 4,00 m unter der Lagerfläche und damit unterhalb des Zulaufes 

zum Rückhaltebecken. Um das Becken nicht unnötig tief legen zu müssen, wird diese Fläche nicht an 

das Becken angeschlossen [1]. Die Ableitung des Oberflächenwassers erfolgt direkt in den 

Zulaufgraben zur Zaber [1]. Vor Einleitung in den Graben wird das Oberflächenwasser zur Reinigung 

über eine separate Sedimentationsanlage geführt [1].  

Der Nachweis der Gewässerbelastung erfolgt im Genehmigungsantrag, Anlage 12 [1]. 

Das Oberflächenwasser der Dachflächen und der Verkehrsflächen wird erst im Regenrückhaltebecken 

zusammengeführt. So ist eine intensivere Reinigung der Oberflächenwasser entsprechend des 

jeweiligen Verschmutzungsgrades gewährleistet. Ein Vermischen einzelnen Oberflächenwasser findet 

erst nach der Reinigung statt [1].  

Der nördliche Teil des geplanten Baugebietes liegt gemäß Hochwassergefahrenkarte der LUBW im 

Überschwemmungsbereich der Zaber. Der HQextrem liegt bei 188,90 NHN, der HQ100 bei 188,60 
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NHN. Die Überflutungsfläche dient zur Aufnahme der Ausgleichsmaßnahmen nach § 9 (1) 20 BauGB 

und wird als Flussaue entlang der Zaber gestaltet.  Das Rückhaltebecken befindet sich südlich der 

Hochwasserlinie HQ100 und damit außerhalb des Überflutungsgebietes. Die Beckenoberkante hat 

eine Höhe von 190,50 NHN. Sie liegt über den Höhen der Hochwasserstände [1]. 

Sozialabwasser werden der öffentlichen Kanalisation zugeleitet [1]. 

Produktionsbedingtes Abwasser fällt im Bereich der neuen Verzinkerei der Wilhelm Layher GmbH & 

Co. KG nur in der Neutralisation (BE 500) an. Nicht mehr verwendbare Spülbäder werden neutralisiert 

und gereinigt. Das dann saubere Abwasser wird der öffentlichen Kanalisation zugeführt [1]. 

Je nach Aufkonzentrierung der Spülbäder werden diese zum Ausgleich von Verlusten in den 

Beizbädern weiter genutzt und die Bäder mit Frischwasser aufgefüllt. Aus dem Abgaswäscher der 

Vorbehandlung anfallendes Abwasser wird in den Vorbehandlungsbädern weiterverwendet bzw. der 

Neutralisation zugeführt [1].  

Das zur Erwärmung der Vorbehandlungsbäder verwendete Heizwasser wird im Kreislauf geführt, 

wobei lediglich Verdunstungsverluste durch Zugabe von Frischwasser ausgeglichen werden [1].   

Im Bereich des Trockners anfallendes Kondensat wird in das Flussmittelbad geleitet [1].   

PFT (Perflourierte organische Tenside) sind lt. Herstelleraussagen in keinem der verwendeten 

Produkte enthalten und können somit auch nicht in das Abwasser gelangen [1]. 

Der Umgang mit wassergefährdenden Stoffen ist klar geregelt. Doppelwandige Vorratstank mit 

Leckanzeige und Überfüllsicherung, ausreichend groß bemessene Auffangwannen in Lager- und 

Produktionsbereichen, entsprechend beschichtete Abfüllplätze und -Vorrichtungen sowie oberirdisch 

fest verlegte und jederzeit einsehbare Rohrleitungen aus Polypropylen sichern, dass keine 

wassergefährdenden Stoffe in den Boden bzw. das Grundwasser gelangen können [1]. 

Bei den Stoffen, die im Bereich der neuen Verzinkerei III der Wilhelm Layher GmbH & Co. KG 

gelagert werden sollen, handelt es sich nicht um brennbare Flüssigkeiten im Sinne der LöRüRL – 

Löschwasser-Rückhalte-Richtlinie BadenWürttemberg vom 10.02.1993 [1].  

Die Stoffe Natronlauge, Salzsäure, Reinigungsmittel M2285, Flockungshilfsmittel und Kalkmilch, die 

als flüssige wassergefährdende Stoffe noch in der neuen Verzinkerei III gelagert werden, besitzen 

keinen Flammpunkt [1]. 

Die Verzinkerei befindet sich in einem Produktionsgebäude mit Büroteil auf einem neu zu 

erschließenden Werksgelände. Für den Brandfall wird eine Löschwassrückhaltung für das gesamte 

Werksgelände vorgesehen [1]. Um eine Einleitung von kontaminiertem Abwasser z.B. im Falle eines 

Brandes in das öffentliche Abwassernetz zu verhindern, wird vor der Einleitung in das öffentliche Netz 

ein Umlenkschacht vorgeschaltet. Hier kann im Bedarfsfall das Schmutzwasser in den Abwasserkanal 

der Entwässerung der Verkehrsflächen umgeleitet werden. Diese wird dann im Rückhaltebecken 

gesammelt. Dieses hat für den Bedarfsfall einen Absperrschieber, der geschlossen werden kann, 

sodass der gedrosselte Abfluss in die Zaber im Brandfall gesperrt wird [1]. Somit verbleibt das 

kontaminierte Wasser im Becken und wird von dort abgesaugt und fachgerecht entsorgt [1].  
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Eine Darstellung und Erläuterung zur Entwässerung ist dem Genehmigungsantrag unter Anlage 12 

beigefügt [1].  

Auch unter Bezugnahme auf die Abschnitte 7.2 „Lufthygiene“, 7.5 „Boden“ und 7.6 

„Oberflächengewässer und Abwasser“ sind zusammenfassend für das Schutzgut Geologie und 

Grundwasser, insbesondere im Hinblick auf die Schadstoffeinträge in den Untergrund, mit Umsetzung 

aller im B-Plan festgesetzten Kompensationsmaßnahmen keine erheblichen nachteiligen 

Umweltauswirkungen durch das Vorhaben abzuleiten. 

 

 

7.5 Boden 

Der Boden ist neben Luft und Wasser unentbehrliche Lebensgrundlage und Lebensraum für 

Menschen, Tiere und Pflanzen. Er dient als Anbaufläche zur Erzeugung von Nahrungsmitteln, 

Futtermitteln und pflanzlichen Rohstoffen. Neben Bodenverbrauch durch zunehmende Bebauung und 

nutzungsbedingte Erosion geht eine zusätzliche Gefährdung des Bodens durch fortschreitenden 

Eintrag von Schadstoffen aus. 

Der Begriff „Boden“ wird im Bundesbodenschutzgesetz (BBodSchG) [26] erstmals bundesgesetzlich 

formuliert. Der Boden erfüllt gemäß § 2 Abs. 2 dieses Gesetzes 

1. natürliche Funktionen als 

a) Lebensgrundlage und Lebensraum für Menschen, Tiere, Pflanzen und Bodenorganismen, 

b) Bestandteil des Naturhaushalts, insbesondere mit seinen Wasser- und Nährstoffkreisläufen, 

c) Abbau-, Ausgleichs- und Aufbaumedium für stoffliche Einwirkungen auf Grund der Filter-, Puffer- 

    und Stoffumwandlungseigenschaften, insbesondere auch zum Schutz des Grundwassers, 

2. Funktionen als Archiv der Natur- und Kulturgeschichte sowie 

3. Nutzungsfunktionen als 

a) Rohstofflagerstätte, 

b) Fläche für Siedlung und Erholung, 

c) Standort für die land- und forstwirtschaftliche Nutzung, 

d) Standort für sonstige wirtschaftliche und öffentliche Nutzungen, Verkehr, Ver- und Entsorgung [26]. 

 

Das BBodSchG [26] formuliert in § 1 folgendes Ziel:  

 „Zweck dieses Gesetzes ist es, nachhaltig die Funktionen des Bodens zu sichern oder wieder-

herzustellen. Hierzu sind schädliche Bodenveränderungen abzuwehren, der Boden und Altlasten 

sowie hierdurch verursachte Gewässerverunreinigungen zu sanieren und Vorsorge gegen nachteilige 

Einwirkungen auf den Boden zu treffen. Bei Einwirkungen auf den Boden sollen Beeinträchtigungen 

seiner natürlichen Funktionen sowie seiner Funktion als Archiv der Natur- und Kulturgeschichte so 

weit wie möglich vermieden werden.“  

 

Potentielle Einflüsse 

Baumaßnahmen sind grundsätzlich mit dem Bedarf an Grund und Boden verbunden.   
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Als weiterer potentieller Einfluss ist der Eintrag von Stoffen über Immissionen in die Böden der 

Umgebung denkbar. 

 

Umweltsituation im Einwirkungsbereich 

Die geplante in Anspruch zu nehmende Standortfläche ist im FNP Brackenheim, 2. Fortschreibung als 

geplante gewerbliche Baufläche ausgewiesen und Teil der Erweiterungsfläche des interkommunalen 

Industriegebietes „Langwiesen“.  

Im Umweltbericht für das parallel geführte Genehmigungsverfahren für den vorhabenbezogenen 

Bebauungsplan „Langwiesen IV“ wurden die Auswirkungen der Überbauung der B-Planflächen bereits 

untersucht und berücksichtigt.  

Gemäß Umweltbericht zum B-Plan weist die Flurbilanz für das betroffene Gebiet ausschließlich 

Vorrangflächen der Stufe 1 aus [10].  Betroffen sind Böden mit Bodenzahlen der Werteklassen 60 bis 

über 74 der Bodenschätzung. Dies sind Böden sehr hoher Qualität für die nachhaltige Erzeugung von 

Nahrungs- und Futtermitteln [10].  

Die Bodenschätzung gibt für das Plangebiet  

• LT4AlV 60 - 74  

• L3VLA > 74  

• L3Al 60 - 74  

• L2AlLA/ L3LA > 74  

• L3Al > 74 

an, also überwiegend Lehmböden der Zustandsstufe (2) -3 bis 4 meist aus Aluvialböden 

(Schwemmlandböden) mit Bodenzahlen zwischen 60 und über 74 an [10]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 9: Bodenarten im B-Plangebiet (rot = zukünftig versiegelte Fläche (ohne Maßstab))  

 (Quelle: Umweltbericht zum B-Plan) 
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Nach Heft 24 der LUBW („Das Schutzgut Boden in der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung“) ist 

die Leistungsfähigkeit der Böden auf der Basis der Bodenwerte (wie in Tabelle 1 des Umweltbe-

richtes zum B-Plan dargestellt) zu bewerten. Dort sind auch die Wertstufe sowie der mittlere Wert 

eines Quadratmeters Boden in Ökopunkten (ÖP) in der Wertspanne von 0 - 4 gemäß der Ökokonto-

verordnung angegeben [10] (vgl. Abb. 10).  

Auch wenn die Bewirtschaftung der Flächen sachgerecht erfolgt, bestehen für das Bodenpotential 

durch die periodische Bodenbearbeitung auf den nicht mit Dauerkulturen bestandenen Flächen sowie 

die Behandlung mit Agrochemikalien und dem damit verbundenen Eintrag derselben Vorbelastungen 

zu Ungunsten der Natürlichkeit des Bodens [10]. 

Das Baugrundgutachten [24] konstatiert in einem Bereich nördlich des Römerwegs eine kleine 

Auffüllung, die jedoch wohl schon aus der steinzeitlichen Besiedelung des Gebiets herrührt [10]. 

Auch bei leicht geneigten Flächen besteht die Gefahr der Erosion durch Niederschlagswasser [10]. 

 

 

Abb. 10: Gesamtbewertung Boden (ohne Maßstab), Bau-/Versiegelungsbereich (rot) 

 Quelle: Umweltbericht zum B-Plan 
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Die Empfindlichkeit der Fläche gegenüber Überbauung und Versiegelung - mit der daraus 

resultierenden Beeinträchtigung bzw. Zerstörung aller Bodenfunktionen - ist als hoch anzusehen [10]. 

Abbauwürdige Rohstoffvorkommen sind am Vorhabenstandort nicht ausgewiesen. 

Das B-Plangebiet ist als archäologische Relevanzbereich einzustufen (vgl. Abschnitt 7.13) 

Nach derzeitigem Kenntnisstand sind am Vorhabenstandort keine Altlasten oder altlastenverdächtige 

Flächen bekannt [1], durch die schädliche Bodenveränderungen oder sonstige Gefahren für den 

Einzelnen oder die Allgemeinheit hervorgerufen werden können.  

Für den Vorhabenstandort liegt ein Baugrundgutachten [25] vor.  

Die im Rahmen der Erkundung entnommenen Bodenproben wurden auf Schadstoffverunreinigungen 

überprüft. Die Proben waren unbelastet (LAGA-Einordnung Z 0) [25].  

 

Zu erwartende Umweltauswirkungen  

Die geplante großflächige Überbauung des B-Plangebiets mit Gewerbebauten sowie die Anlage von 

Lager- und Fahrflächen ist mit erheblicher großflächiger Bodenversiegelung, Aufschüttungen und 

Abgrabungen verbunden, die zu einer erheblichen Beeinträchtigung des Bodenpotentials bzw. zur 

vollständigen Zerstörung aller Bodenfunktionen am Standort führen [10]. 

Die Versiegelung muss auf das unbedingt nötige Ausmaß beschränkt werden [10]. 

Nicht überbaute aber durch den Baustellenbetrieb verdichtete Bereiche sind tief zu lockern, um die 

Bodenfunktionen wieder zu sanieren [10].  

Im Zusammenhang mit dem B-Plangenehmigungsverfahren wurde eine Eingriffs-/Ausgleichs-

bilanzierung durchgeführt. Diese erfolgte auch für das Schutzgut Boden [10]. 

Als Minimierungs- und Ausgleichsmaßnahmen wurden das Oberbodenmanagement, Maßnahmen zur 

Verbesserung des Wasseraufnahmevermögens und die geplante großflächige Dachbegrünung 

festgesetzt [10]. 

Die im Plangebiet vorhandenen guten bis sehr guten Böden mit Ackerzahlen > 60 sollen zur 

Verbesserung schlechterer Ackerflächen (Ackerzahlen < 60) verwendet werden [10]. 

Dazu werden ca. 30 cm Oberboden abgetragen und auf den Zielflächen in einer ca. 20 cm mächtigen 

Schicht aufgebracht. Dies führt zu einer Aufwertung der Auftragsflächen [10]. 

Weiterhin werden die im B-Plangebiet - ohne die Ausgleichsflächen- nicht mehr ackerbaulich nutzbare 

Flächen in Fettwiese, Feldhecke oder Streuobstwiese umgewandelt. Dadurch wird eine weitere, 

bilanzwirksame Aufwertung erreicht, da hierdurch verschlämmungsempfindlichen Böden in Grünland 

bzw. Gehölzflächen umgewandelt werden und das Wasseraufnahmevermögen der Böden auf diesen 

Flächen verbessert wird [10].  

Die geplante großflächige Dachbegrünung kann den Eingriff in das Schutzgut Boden zwar nicht voll-

ständig ausgleichen aber bis zu einem gewissen Maß minimieren [10]. 

Bodenentsiegelungen sind als Ausgleichsmaßnahmen nach gegenwärtigem Kenntnisstand nicht 

vorgesehen. 

Nach schutzgutübergreifender Kompensation sowie Anrechnung der Artenschutzmaßnahme Brache-/ 

Blühstreifen verbleibt nach Angaben des Umweltberichts zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan 

„Langwiesen IV“ noch ein Restdefizit, das über weitere - externe Maßnahmen - ausgeglichen werden 
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muss [10]. Dies erfolgt im Zusammenhang mit dem Genehmigungsverfahren für den 

vorhabenbezogenen Bebauungsplan. Nähere Angaben dazu liegen gegenwärtig noch nicht vor. 

Um den Bebauungsplan rechtskräftig beschließen zu können, ist der Nachweis einer ausgeglichenen 

Eingriffs- /Ausgleichsbilanz erforderlich. 

Gemäß des Genehmigungsantrages für den Neubau eines Werksgebäudes mit integrierter 

Verzinkerei (Werk III) ist auf der Grundlage der Planunterlagen davon auszugehen, dass vom 

Vorhaben keine direkten Einträge von Schadstoffen in den Untergrund zu befürchten und keine 

erheblichen nachteiligen Auswirkungen zu erwarten sind [1].  

Die Emissionen aus der Zinkbadentstaubung bestehen hauptsächlich aus Zinkverbindungen, die für 

den Menschen und die Umwelt nicht schädlich sind, da Zink ein Spurenelement ist, das für den 

Organismus lebenswichtig ist und natürlich in der Umwelt vorkommt [27]. 

Auf der Grundlage der Ergebnisse des Emissionsgutachtens [19] sind unter Berücksichtigung der 

derzeit geltenden Grenz- und Richtwerte (BBodSchG, TA Luft) sowie der UVPVwV keine erheblichen 

Bodeneinträge bzw. Schadstoffanreicherungen im Beuteilungsgebiet zu erwarten.  

Unter Bezugnahme auf die Bewertung der lufthygienischen Situation und bei Umsetzung aller 

Maßnahmen, die für eine ausgeglichene Eingriffs-/Ausgleichbilanzierung im Rahmen des B-

Planverfahrens erforderlich sind, lassen sich nach derzeitigem Kenntnisstand vom Vorhaben keine 

zusätzlichen erheblichen nachteiligen Auswirkungen auf das Schutzgut Boden ableiten.  

 

 

7.6 Oberflächengewässer und Abwasser 

Die Schutzwürdigkeit und Bedeutung von Gewässern leitet sich allgemein aus dem Gesetz zur 

Ordnung des Wasserhaushaltes (Wasserhaushaltsgesetz- WHG) [25] mit seinen Grundsätzen in  

§ 6 ab: 

Die Gewässer sind nachhaltig zu bewirtschaften, insbesondere mit dem Ziel, 

1. ihre Funktions- und Leistungsfähigkeit als Bestandteil des Naturhaushalts und als Lebensraum für 

Tiere und Pflanzen zu erhalten und zu verbessern, insbesondere durch Schutz vor nachteiligen 

Veränderungen von Gewässereigenschaften, 

2. Beeinträchtigungen auch im Hinblick auf den Wasserhaushalt der direkt von den Gewässern 

abhängenden Landökosysteme und Feuchtgebiete zu vermeiden und unvermeidbare, nicht nur 

geringfügige Beeinträchtigungen so weit wie möglich auszugleichen, 

3. sie zum Wohl der Allgemeinheit und im Einklang mit ihm auch im Interesse Einzelner zu nutzen, 

4. bestehende oder künftige Nutzungsmöglichkeiten insbesondere für die öffentliche 

Wasserversorgung zu erhalten oder zu schaffen, 

5. möglichen Folgen des Klimawandels vorzubeugen, 

6. an oberirdischen Gewässern so weit wie möglich natürliche und schadlose Abflussverhältnisse zu 

gewährleisten und insbesondere durch Rückhaltung des Wassers in der Fläche der Entstehung von 

nachteiligen Hochwasserfolgen vorzubeugen,  

7. zum Schutz der Meeresumwelt beizutragen. 
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Die nachhaltige Gewässerbewirtschaftung hat ein hohes Schutzniveau für die Umwelt insgesamt zu 

gewährleisten; dabei sind mögliche Verlagerungen nachteiliger Auswirkungen von einem Schutzgut 

auf ein anderes sowie die Erfordernisse des Klimaschutzes zu berücksichtigen. 

 

Potentielle Einflüsse 

In Bezug auf das geplante Vorhaben steht als potentieller und erheblicher Einfluss auf 

Oberflächengewässer 

► die Einleitung von behandelten Prozessabwässern, 

► die Einleitung von Niederschlagswasser 

im Vordergrund. Die Umgestaltung von Oberflächengewässern ist nicht Gegenstand des geplanten 

Vorhabens. Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens sind allerdings Ausgleichsmaßnahmen zur 

Renaturierung von Fließgewässern vorgesehen, die die Umgestaltung von Gewässerabschnitten der 

Zaber und des Fürtlesbachs im B-Plangebiet beinhalten.  

 

Umweltsituation im Einwirkungsbereich 

Das Beurteilungsgebiet wird von 6 Fließgewässern teilweise durchflossen. Es handelt sich um die 

Gewässer: Zaber, Fürtlesbach, Wurmbach, Riedfurtbach, Sägemühlenkanal, Balzhöfer Bach (vgl. 

Anlage 3). Der Vorhabenstandort befindet sich demnach im Einzugsgebiet der Zaber unterhalb des 

Riedfurtbachs und oberhalb des Fürtlesbachs, die das nördliche B-Plangebiet von West nach Ost 

durchfließt sowie des Fürtlesbachs, der nordöstlich des Vorhabenstandortes in die Zaber mündet. 

Stehende Gewässer werden im Beurteilungsgebiet nicht ausgewiesen.  

Das B-Plangebiet befindet sich außerhalb bestehender oder geplanter Wasseschutzgebiete [10]. Auch 

im Beurteilungsgebiet sind keine Wasser- oder Quellschutzgebiete ausgewiesen (vgl. Anlage 2). 

Im Norden des Bebauungsplangebietes ist das Überschwemmungsgebiet der Zaber Teil des B-Plan-

Geltungsbereichs. Die HQ100 - Linie ist im Bebauungsplan digitalisiert dargestellt und wird nicht durch 

bauliche Maßnahmen überplant [10]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Abb. 11: 
Überschwemmungsgebiet der 
Zaber (hellblau schraffiert) 

(Quelle: Umweltbericht zum B-Plan 
„Langwiesen IV“) 
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Zaber und Fürtlesbach sind als mehr oder weniger beeinträchtigte Gewässer - v.a. durch Begradigung 

- zu betrachten [10]. 

 

Zu erwartende Umweltauswirkungen 

Mit der geplanten Versiegelung des Bodens kommt es zu einem erhöhten Abfluss von 

Niederschlagswasser in den nächsten Vorfluter, d.h. die Zaber. Der Effekt wird über die vorgesehene, 

umfassende Begrünung der Dachflächen minimiert [10]. 

Für das Regenwasser, welches aufgrund der Bodenverhältnisse am Standort nicht versickert werden 

kann, da der Boden im B-Plangebiet gemäß DIN 18 130, Teil 1 nur schwach bis sehr schwach 

durchlässig ist [24], wird im Norden des B-Plangebietes ein Regenrückhaltebecken errichtet. 

Dem Regenrückhaltebecken wird eine Sedimentationsanlage vorgeschaltet und es erhält einen 

gedrosselten Ablauf in den Vorfluter Zaber. 

Im Genehmigungsantrag für den Neubau des Werksgebäudes mit integrierter Verzinkerei im 

Bebauungsplangebiet wird die Entwässerung konkret beschrieben [1].  

Für die Entwässerungsanlage Layher Werk III in Cleebronn wird ein Genehmigungsantrag in Form 

eines Abwassergesuchs nach § 48 Wassergesetz (WG) [29] gestellt [1]  

Sozialabwasser werden der öffentlichen Kanalisation zugeleitet [1]. 

Niederschlagswasser von den Dach- und Hofflächen werden über das geplante Regenklär- und 

Regenrückhaltebecken im B-Plangebiet gedrosselt der Zaber zugeführt [1].  

Niederschlagswasser der Dachflächen der Produktions- und Wareneingangshalle sowie der 

Versandhalle werden direkt in das Regenrückhaltebecken eingeleitet [1]. 

Das Parkhaus für die Mitarbeiterstellplätze wird nicht überdacht. Diese Fläche wird analog der 

Verkehrsflächen entwässert [1]. 

Die Erschließungsstraßen im östlichen Plangebiet einschließlich der Zufahrt zum Werksgelände sowie 

die Umfahrung der Produktionshalle werden über Straßeneinläufe und Rinnen entwässert [1]. Die 

Ableitung des Oberflächenwassers der nordwestliche Lagerfläche erfolgt ebenfalls über Rinnen [1]. 

Die Entwässerungssysteme werden in einem Sammelkanal nach Norden geführt [1]. Vor Einleitung in 

das Rückhaltebecken wird das Oberflächenwasser über eine Sedimentationsanlage geführt, um 

Leichtstoffe zurückzuhalten und zur Absetzung von Feststoffen [1].  

Die Ableitung des Oberflächenwassers der Zufahrt zum Parkhaus erfolgt direkt in den Zulaufgraben 

zur Zaber [1]. Vor Einleitung in den Graben wird das Oberflächenwasser zur Reinigung über eine 

separate Sedimentationsanlage geführt [1].  

Der Nachweis der Gewässerbelastung erfolgt im Genehmigungsantrag, in der Anlage 12 [1]. 

Das Oberflächenwasser der Dachflächen und der Verkehrsflächen wird erst im Regenrückhaltebecken 

zusammengeführt. So ist eine intensivere Reinigung der Oberflächenwasser entsprechend des 

jeweiligen Verschmutzungsgrades gewährleistet. Ein Vermischen einzelnen Oberflächenwasser findet 

erst nach der Reinigung statt [1].  

Der nördliche Teil des geplanten Baugebietes liegt gemäß Hochwassergefahrenkarte der LUBW im 

Überschwemmungsbereich der Zaber. Der HQextrem liegt bei 188,90 NHN, der HQ100 bei 188,60 
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NHN. Die Überflutungsfläche dient zur Aufnahme der Ausgleichsmaßnahmen nach § 9 (1) 20 BauGB 

und wird als Flussaue entlang der Zaber gestaltet.  Das Rückhaltebecken befindet sich südlich der 

Hochwasserlinie HQ100 und damit außerhalb des Überflutungsgebietes. Die Beckenoberkante hat 

eine Höhe von 190,50 NHN. Sie liegt über den Höhen der Hochwasserstände [1]. 

Produktionsbedingtes Abwasser fällt im Bereich der neuen Verzinkerei der Wilhelm Layher GmbH & 

Co. KG nur in der Neutralisation (BE 500) an. Nicht mehr verwendbare Spülbäder werden neutralisiert 

und gereinigt. Das dann saubere Abwasser wird der öffentlichen Kanalisation zugeführt [1]. 

Je nach Aufkonzentrierung der Spülbäder werden diese zum Ausgleich von Verlusten in den 

Beizbädern weiter genutzt und die Bäder mit Frischwasser aufgefüllt. Aus dem Abgaswäscher der 

Vorbehandlung anfallendes Abwasser wird in den Vorbehandlungsbädern weiterverwendet bzw. der 

Neutralisation zugeführt [1].  

Das zur Erwärmung der Vorbehandlungsbäder verwendete Heizwasser wird im Kreislauf geführt, 

wobei lediglich Verdunstungsverluste durch Zugabe von Frischwasser ausgeglichen werden [1].   

Im Bereich des Trockners anfallendes Kondensat wird in das Flussmittelbad geleitet [1].   

PFT (Perflourierte organische Tenside) sind lt. Herstelleraussagen in keinem der verwendeten 

Produkte enthalten und können somit auch nicht in das Abwasser gelangen [1]. 

Der Umgang mit wassergefährdenden Stoffen ist für das Vorhaben klar geregelt. Doppelwandige 

Vorratstank mit Leckanzeige und Überfüllsicherung, ausreichend groß bemessene Auffangwannen in 

Lager- und Produktionsbereichen, entsprechend beschichtete Abfüllplätze und -Vorrichtungen sowie 

oberirdisch fest verlegte und jederzeit einsehbare Rohrleitungen aus Polypropylen sichern, dass keine 

wassergefärdenden Stoffe in den Boden bzw. das Grundwasser gelangen können [1]. 

Bei den Stoffen, die im Bereich der neuen Verzinkerei III der Wilhelm Layher GmbH & Co. KG 

gelagert werden sollen, handelt es sich nicht um brennbare Flüssigkeiten im Sinne der LöRüRL – 

Löschwasser-Rückhalte-Richtlinie BadenWürttemberg vom 10.02.1993 [1].  

Die Stoffe Natronlauge, Salzsäure, Reinigungsmittel M2285, Flockungshilfsmittel und Kalkmilch, die 

als flüssige wassergefährdende Stoffe noch in der neuen Verzinkerei III gelagert werden, besitzen 

keinen Flammpunkt [1]. 

Die Verzinkerei befindet sich in einem Produktionsgebäude mit Büroteil auf einem neu zu 

erschließenden Werksgelände. Für den Brandfall wird eine Löschwassrückhaltung für das gesamte 

Werksgelände vorgesehen [1]. Um eine Einleitung von kontaminiertem Abwasser, z.B. im Falle eines 

Brandes, in das öffentliche Abwassernetz zu verhindern, wird vor der Einleitung in das öffentliche Netz 

ein Umlenkschacht vorgeschaltet. Hier kann im Bedarfsfall das Schmutzwasser in den Abwasserkanal 

der Entwässerung der Verkehrsflächen umgeleitet werden. Diese wird dann im Rückhaltebecken 

gesammelt. Dieses hat für den Bedarfsfall einen Absperrschieber, der geschlossen werden kann, 

sodass der gedrosselte Abfluss in die Zaber im Brandfall gesperrt wird [1]. Somit verbleibt das 

kontaminierte Wasser im Becken und wird von dort abgesaugt und fachgerecht entsorgt [1].  

Der wöchentliche Wasserverbrauch der neuen Anlage kann gegenwärtig nur geschätzt werden. 

Überschlägig werden derzeit 80 m³/Woche Frischwasser je bestehender und in Betrieb befindlicher 

Verzinkerei (I und II) verbraucht. Der zukünftige Wochenbedarf der neuen Verzinkerei III wird gemäß 
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der Erfahrungen des Betriebes der bestehenden Verzinkereien auf ca. 160 m³/Woche geschätzt. 

Dieser Wert spiegelt jedoch nur den Regelbetrieb wider. Havarien oder außerplanmäßige 

Reparaturfälle können zu einem höheren Frischwasserbedarfl führen. Auch werden sich die 

zusätzlichen Installationen eines Sprühspülbeckens und der Retardation auf den Wasserverbrauch 

auswirken [1].  

Im Rahmen der Prozessoptimierung und Kreislaufführung werden alle denkbar möglichen 

Maßnahmen zur Wassereinsparung genutzt und umgesetzt. 

 

Durch den Bebauungsplan erfolgen durch zwei geplante Fahrzeugzufahrten und den Feld- und 

Radweg Bachquerungen und damit punktuelle Eingriffe in den Fürtlesbach [10]. 

Mit der im Umweltbericht zum B-Plan vorgeschlagenen Verwendung von bspw. HAMCO-Profilen soll 

die Beeinträchtigung der ökologischen Durchgängigkeit des Gewässers minimiert werden [10]. 

Als Ausgleichsmaßnahmen für das Ausgleichsdefizit beim Schutzgut „Arten und Biotope“ sind 

umfangreiche Renaturierungsmaßnahmen am Fürtlesbach selbst und in noch größerem Umfang an 

der Zaber geplant [10]. Mit diesen geplanten Maßnahmen erfolgt eine deutliche ökologische 

Aufwertung der Oberflächengewässer [10]. 

Durch die großflächige Versiegelung bisher offener Böden im B-Plangebiet kommt es zu einem 

erhöhten Oberflächenabfluß von Niederschlagswasser in den nächsten Vorfluter, hier v.a. die Zaber. 

Dieser Effekt wird durch die Begrünung aller Dachfläche minimiert [10].  

Zudem erfolgt der Abfluss des in der Vegetationsschicht der Dachfbegrünung gespeicherten und noch 

nicht verdunsteten Niederschlagswassers zeitverzögert, wodurch v.a. bei Starkregenereignissen die 

Abflussspitze gebrochen und Kanalisation und Vorfluter entlastet werden [10]. 

Zusammenfassend sind, auch unter Bezugnahme auf die Abschnitte 7.1 „Lufthygiene“ und 7.3 

„Geologie und Grundwasser“, auf das Schutzgut Oberflächengewässer durch das geplante Vorhaben 

keine zusätzlichen erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen abzuleiten.  

 

 

7.7 Fauna, Flora und Biotopverbund 

Der Schutz, die Pflege, die Gestaltung und die Entwicklung von Natur und Landschaft sind Ziele des 

Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG) [30] bzw. des Naturschutzgesetzes des Landes Baden-

Württemberg [31]. 

Demnach sind Natur und Landschaft auf Grund ihres eigenen Wertes und als Grundlage für Leben 

und Gesundheit des Menschen auch in Verantwortung für die künftigen Generationen im besiedelten 

und unbesiedelten Bereich nach Maßgabe der nachfolgenden Absätze so zu schützen, dass 

1. die biologische Vielfalt, 

2. die Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts einschließlich der Regenerationsfähigkeit 

und nachhaltigen Nutzungsfähigkeit der Naturgüter sowie 

3. die Vielfalt, Eigenart und Schönheit sowie der Erholungswert von Natur und Landschaft auf Dauer 

gesichert sind; der Schutz umfasst auch die Pflege, die Entwicklung und, soweit erforderlich,  

die Wiederherstellung von Natur und Landschaft (allgemeiner Grundsatz). 
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Zur dauerhaften Sicherung der biologischen Vielfalt sind entsprechend dem jeweiligen 

Gefährdungsgrad insbesondere 

1. lebensfähige Populationen wildlebender Tiere und Pflanzen einschließlich ihrer Lebensstätten zu 

erhaltenund der Austausch zwischen den Populationen sowie Wanderungen und 

Wiederbesiedelungen zu ermöglichen, 

2. Gefährdungen von natürlich vorkommenden Ökosystemen, Biotopen und Arten entgegenzuwirken, 

3. Lebensgemeinschaften und Biotope mit ihren strukturellen und geografischen Eigenheiten in einer 

repräsentativen Verteilung zu erhalten; bestimmte Landschaftsteile sollen der natürlichen Dynamik 

überlassen bleiben. 

 

Potentielle Einflüsse 

Ganz allgemein kann bei der Betrachtung von Einflüssen hinsichtlich des Biotopschutzes 

unterschieden werden zwischen direkten Auswirkungen, die einen Standort durch Flächen-

versiegelung betreffen und indirekten Auswirkungen, die auch weiter entfernte Bereiche betreffen 

können.  

Indirekte Einflüsse sind durch 

► Zerschneidungseffekte / Trennwirkungen, 

► Licht, Schattenwurf und Lärm, 

► Schadstoffimmissionen, 

► kleinklimatische Veränderungen 

mit möglichen Auswirkungen am Standort und im Beurteilungsgebiet denkbar. 

Diese indirekten Einflüsse sind generell jedoch schwer zu erfassen. Zudem können relativ unabhängig 

vom Ausmaß des Einflusses mit zunehmender Entfernung die Störwirkungen nicht mehr eindeutig auf 

einen Verursacher bezogen werden. 

 

Umweltsituation im Einwirkungsbereich 

Die Auswirkungen des Vorhabens am Standort werden im Zusammenhang mit der Umweltprüfung für 

das Bebauungsplanverfahren in einem Umweltbericht mit integrierter Eingriffs- / Ausgleichs-

bilanzierung geprüft und bewertet [10]. Weiterhin wurde für das B-Planverfahren eine faunistische 

Untersuchung unter Berücksichtigung des speziellen Artenschutzes [32] durchgeführt. 

Demnach ist die potentielle natürliche Vegetation (pnV) im B-Plangebiet im Bereich der Zaber und des 

Fürtlesbachs der Eichen-Eschen-Hainbuchen-Feuchtwald mit flussbegleitenden Auenwäldern [10]. 

Nach Süden schließt sich der Waldmeister-Buchenwald im Übergang zu und/oder Wechsel mit 

Flattergras-Hainsimsen-Buchenwald; vielfach Ausbildungen mit Frische- und Feuchtezeigern an [10].  

Diese pnV ist im Plangebiet und seiner näheren Umgebung jedoch nicht mehr vorhanden. Hier 

dominieren anthropogen geschaffene oder überformte Biotoptypen [10].  
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Abb. 12: Potentielle natürliche Vegetation an Zaber und Fürtlesbach (gelb = Eichen-Eschen-Hainbuchen- 

               Feuchtwald mit flussbegleitenden Auenwäldern), nach Süden grün (Waldmeister-Buchenwald im  

               Übergang zu und/oder Wechsel mit Flattergras-Hainsimsen-Buchenwald) 

               (Quelle: Umweltbericht zum B-Plan „Langwiesen IV“) 

Der größte Teil der B-Planflächen wurde bis als Acker genutzt, und durch asphaltierte 

Wirtschaftswege oder Graswege durchquert bzw. begrenzt [10]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 13: Ackerfläche im Plangebiet (Foto: Dr. T. Münzing) (Quelle: Umweltbericht zum B-Plan „Langwiesen IV“) 

Den Fürtlesbach begleitet eine Feldhecke aus überwiegend heimischen Gehölzen und die Zaber ein 

typischer Auwaldstreifen [10]. Dieser gewässerbegleitender Auwaldstreifen an der Zaber ist als 

schmaler, galeriewaldartiger Baumbestand aus Gemeiner Esche, Schwarz-Erle und Kopfweiden 

ausgebildet.                                                                     
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Abb. 14: Zaber im Norden des B-Plangebietes (Foto: C. Neugebauer) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 15: gewässerbegleitender Gehölzbestand der Zaber mit anschließendem, von Nitrophyten und Grünland- 

               arten dominierten Gewässerrandstreifen/Grasweg (Foto: C. Leba-Wührl)  

            (Quelle: Umweltbericht zum B-Plan „Langwiesen IV“) 
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In der Strauchschicht findet man z.B. Brombeere, Weißdorn, Feld-Ahorn und Schwarzen Holunder 

[10]. In der Krautschicht hat sind u.a. Große Brennnessel, Giersch und Echte Nelkenwurz angesiedelt. 

Hopfen windet sich an den Gehölzen empor [10].  

Der Auwald ist nach § 33 NatSchG [31] als Auwald geschützt [10]. 

Die Zaber wird in der Offenlandbiotopkartierung abschnittsweise als naturfern und naturnah 

beschrieben [10].  

In der Eingriffs-/Ausgleichsbilanz für den B-Plan erfolgt dazu eine ausführliche Bewertung [10].  

Die Vorbelastung ist durch die landwirtschaftliche Nutzung als mittel bis hoch einzuschätzen [10]. 

Die Empfindlichkeit ist auf den Ackerflächen als eher gering einzustufen [10]. 

Die überbaubaren Flächen des B-Plangebietes haben keine besondere Bedeutung für den 

Biotopverbund trockener, mittlerer oder feuchter Standorte [10]. 

 

Abb. 16: Bestandsplan mit Biotopkartierung – B-Plangebiet „Langwiesen IV“ 

 

Angrenzend an den Vorhabenstandort und innerhalb des festgelegten Beurteilungsgebietes mit einem 

Radius von 1,425 km um den Vorhabenstandort befinden sich landwirtschaftlich genutzte Flächen, die 

überwiegend ackerbaulich genutzt werden, Fließgewässer mit eher schmalen Auen sowie 

verschiedene Kleinstrukturen, wie Feldhecken, die nach geltendem  Naturschutzrecht bestimmten 

Schutzkategorien zugeordnet werden. 
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So befinden sich innerhalb des Beurteilungsgebietes insgesamt 28 besonders geschützte Biotope 

gemäß § 30 BNatSchG und Teile des FFH- Gebietes „Heuchelberg und östlich Kraichgau“ (vgl. 

Abschnitt 7.8). 

Hinsichtlich vorkommender Tierarten hat der Vorhabenstandort, d.h. die bisher konventionell 

ackerbaulich bewirtschafteten Flächen, insbesondere Bedeutung als Lebensraum für heimische 

Vogelarten. Im B-Plangebiet und dem angrenzenden Kontaktlebensraum wurden insgesamt  

20 Vogelarten nachgeweisen, darunter die landes- und bundesweit gefährdete Feldlerche und die 

Wiesenschafstelze sowie die Goldammer als Art der landesweiten Vorwarnliste (siehe auch Abschnitt 

7.10 besonderer Artenschutz). 

Die nördlich und östlich im B-Plangebiet befindlichen Grünflächen entlang der Fließgewässer werden 

nicht überbaut bzw. sind Teil von umfangreichen Ausgleichsmaßnahmen. 

Im Beurteilungsgebiet befinden sich nördlich und nordöstlich Teilflächen des FFH-Gebietes 

„Heuchelberg und östlicher Kraichgau“. Im Managementplan für das FFH-Gebiet [33] sind hier als 

Lebensraumtypen (LRT) „magere Flachland-Mähwiesen“ und entlang der Fließgewässer Zaber, 

Triebwasserkanal und Wurmbach „Auenwälder mit Erle, Esche, Weide“ ausgewiesen. 

Außerdem werden entlang der o.g. Fließgewässer Lebenstätten der Arten Groppe und Eremit 

ausgewiesen [33]. 

 

Zu erwartende Umweltauswirkungen 

Nach § 14 Abs. 1 BNatSchG sind Eingriffe in Natur und Landschaft im Sinne dieses Gesetzes 

Veränderungen der Gestalt oder Nutzung von Grundflächen oder Veränderungen des mit der belebten 

Bodenschicht in Verbindung stehenden Grundwasserspiegels, die die Leistungs- und Funktions-

fähigkeit des Naturhaushalts oder das Landschaftsbild erheblich beeinträchtigen können. 

In der Eingriffs-/Ausgleichsbilanzierung für den vorhabenbezogenen Bebauungsplan werden alle 

Eingriffe in Natur- und Landschaft, die im Zusammenhang mit der Überbauung von Flächen für das 

Vorhaben „Neubau eines Werksgebäudes mit integrierter Verzinkerei“ sowie den dazugehörigen 

Nebengebäuden und Verkehrsflächen am Standort erfolgen, bereits berücksichtigt. 

Mit der Überbauung sind im B-Plangebiet Beeinträchtigungen des Arten- und Biotoppotentials ver-

bunden [10]. Es werden überwiegend Ackerflächen als weniger wertvoller Biotoptyp beeinträchtigt 

[10]. Zudem kommt es zu Beeinträchtigungen der Avifauna, da durch das Vorhaben jeweils ein 

Brutpaar der Feldlerche und der Wiesenschafstelze sowie die Goldammer betroffen sind [10]. 

Randliche Grünstreifen sollen zu einer artenreichen Fettwiese entwickelt werden, um die Schmet-

terling- und Insektenfauna zu fördern [10]. Auch hinsichtlich der Dachbegrünung ist von einem 

eindeutig positiven Effekt auf die Insektenfauna (v.a. Schmetterlinge, Wildbienen) auszugehen [1]. 

Im Süden und Westen der Plangebietsgrenzen sowie im Norden entlang des Regenrückhaltebeckens 

sollen auf den Pflanzgebotsstreifen standortgerechte, hochstämmigen Laubbäume oder Obstbäumen 

bzw. Feldhecken gepflanzt werden (vgl. Abb. 17) 
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Abb. 17: Grünordnerische Planungen, B-Plan „Langwiesen IV“   

Auf den Kompensationsflächen nach § 9 (1) 20 BauGB sollen großflächige Renaturierungs-

maßnahmen an Zaber und Fürtlesbach erfolgen, die als planinterne Ausgleichs- und Ersatzmaßnah-

men dienen. Dazu liegt ein Entwurf vor (vgl. Abb. 18) [10]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 18: Renaturierungsplanung Zaber und  
               Fürtlesbach 
(JATHO UMWELTPLANUNGEN; 2019 (Entwurf)) 
(Quelle: Umweltbericht zum B-Plan „Langwiesen IV“) 

 



Umweltverträglichkeitsuntersuchung für den Neubau der Verzinkerei Werk III der Fa. Layher in Cleebronn 
 

 

Viresco Büro für Umwelt- und Landschaftsplanung Claudia Neugebauer                                                                        Juni 2019 
 

73 

Mögliche Auswirkungen auf das Landschaftsbild werden im Abschnitt 7.12 gesondert betrachtet. 

Grundsätzlich ist denkbar, dass durch Baumaßnahmen Trennwirkungen und Zerschneidungs-

effekte in Bezug auf bestehende Tierwege – z.B. Wanderwege für Amphibien - auftreten können. 

Amphibienwanderwege sind im Bereich der überbaubaren Flächen im Plangebiet nicht bekannt. Es 

befinden sich keine Stillgewässer in der Nähe des Vorhabenstandortes, die potentielle Laichgewässer 

darstellen könnten. Entlang der Fließgewässer wird der Biotopverbund für alle Tierarten erhalten und 

durch die Renaturierungsmaßnahmen erweitert und verbessert. 

Das Betriebsgeländes wird mit einer ortsfesten, weitgehend wildsicheren Einzäunung versehen. 

Produktionshallen und Verzinkerei befinden sich in einer geschlossenen Halle. Somit kann 

ausgeschlossen werden, dass Kleintiere in die Halle gelangen oder in Becken der Vorbehandlung 

fallen könnten.  

Während des Betriebes der Feuerverzinkerei III sind Auswirkungen durch Licht in der Umgebung des 

Betriebsgeländes nicht auszuschließen. Durch die Beleuchtung bei Dunkelheit können bestimmte 

Arten der Wirbellosen von Lichtquellen, die längere Zeit über Nacht brennen, angezogen werden.  

Das betrifft insbesondere die starke Anziehungskraft von Licht auf Nachtfalter.   

Deshalb wird die Außenbeleuchtung des Betriebsgeländes insektenfreundlich ausgeführt und nachts, 

d.h. zwischen 22.00 Uhr und 6.00 Uhr, auf ein Minimum reduziert.  

Es werden energiesparende, warmweiße LED-Leuchtmittel ohne UV-Anteile und Quecksilber [34] 

eingesetzt, sodass der Lichtverschmutzungsanteil minimiert und eine Streuwirkung in die Landschaft 

unterbunden wird. Demnach sind erhebliche nachteilige Auswirkungen auf die umgebende Tierwelt 

durch Lichtwirkungen nicht zu erwarten. 

Erhebliche Kollisionsgefahr für z.B. vorkommende Fledermausarten, besteht durch die großflächigen 

Gebäude nicht.  

Die Auswirkungen von Lärm auf Tiere lassen sich derzeit auf Grund allgemein fehlender wissen-

schaftlicher Erkenntnisse zu diesem Thema nicht hinreichend quantifizieren.  

Die in Deutschland geltenden Grenz- und Richtwerte der TA-Lärm [35] beziehen sich ausschließlich 

auf den Menschen. Die Bewertung von Lärm erfordert physikalische und physiologische Aspekte und 

ist dementsprechend schwierig. Die Folgen von Lärm reichen beim Menschen von Unbehagen bis hin 

zu gravierenden, irreversiblen Schäden. Bei Labortieren erzeugen im Allgemeinen nur hohe und 

andauernde Lärmbelastungen gesundheitliche Veränderungen. Hiervon auf Wildtiere zu schließen, ist 

kaum möglich. Feldstudien müssen sich sorgfältig mit methodischen Problemen der Schalldruck-

messung, artspezifischen Unterschieden der Gehörempfindlichkeit und Schwierigkeiten der 

Reaktionsbewertung im Freiland auseinandersetzen. Wenig standardisierte Untersuchungsmethoden 

und individuelle Auswertungsverfahren machen einen Vergleich der Ergebnisse aus der Literatur 

weitgehend unmöglich [36].  

Wie die Erfahrung zeigt, sind die meisten mitteleuropäischen Wildtierarten gegenüber Schall in 

niedriger und mittlerer Stärke relativ unempfindlich.    

Beeinträchtigungen in Vogelschutzgebieten werden z.B. in erster Linie durch Befahren, Betreten und 

durch Lärmeinwirkungen von schussähnlichem Charakter hervorgerufen. Solche Lärmeinwirkungen 

sind durch den bestimmungsgemäßen Betrieb der Feuerverzinkerei nicht zu erwarten. 
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In der vorliegenden Schalltechnischen Untersuchung [14] für das geplante Vorhaben wird 

nachgewiesen, dass die Richtwerte der TA Lärm an der nächstliegenden Wohnbebauung 

(Mischgebiet) eingehalten und tags um mindenstens 10 dB(A) und nachts um mindestens 15 dB(A) 

unterschritten werden, d.h. dass Irrelevanzkriterium der TA Lärm, den Richtwert um mindestens  

6 dB(A) zu unterschreiten, wird tags und nachts erfüllt (vgl. Abschnitt 7.11.2). 

Erhebliche nachteilige Auswirkungen auf die Fauna sind- auch unter Bezugnahme auf die 

Berechnungen der Lärmbelastung - durch Lärmeinwirkungen demnach nicht zu erwarten. 

Auf der Grundlage der Ausführungen in Abschnitt 7.3 Klima sind keine erheblichen nachteiligen 

Auswirkungen auf die Tier- und Pflanzenwelt infolge kleinklimatischer Veränderungen abzuleiten. 

Weitere indirekte Auswirkungen sind durch den Eintrag von Luftschadstoffen denkbar. Infolge von 

Luftschadstoffbelastungen können in Abhängigkeit von der Höhe der Konstellation des Schadstoff-

angebotes sowie weiterer Faktoren – z.B. der spezifischen Empfindlichkeit einer Pflanzenart oder der 

klimatischen Verhältnisse – akute (sichtbare) oder chronische Schäden an Pflanzen entstehen. Auf 

der Ebene von Pflanzengemeinschaften und Ökosystemen können Veränderungen in der 

Zusammensetzung und dem Aufbau sowie Beeinträchtigungen der ökologischen Funktionen 

resultieren. Weiterhin können Schadstoffeinträge in den Boden zu einer Versauerung oder zu einer 

unerwünschten Zunahme von Pflanzennährstoffen führen. 

Nach Angaben des Forstamtes sind z.B. im Umkreis um den Vorhabenstandort der bestehenden 

Verzinkereien I und II, die unmittelbar am Fuß des Naturparks Stromberg liegen, bisher keine 

luftschadstoffbedigten Waldschäden aufgefallen oder bekannt. 

Die für die im Rahmen der Emissionsbewertung relevanten Schadstoffe Staub, HCL und Stickoxide 

liegen die im Rahmen des Emissionsgutachtens [19] ermittelten Maximalwerte der 

Immissionszusatzbelastung unterhalb der Werte für eine irrelevante Zusatzbelastung (vgl. Abschnitt 

7.2) bzw. die Immissionswerte liegen somit weit unterhalb der Beurteilungswerte der in der TA Luft 

zum Schutz von Ökosystemen und der Vegetation angegebenen Grenzwerte.  

Die Emissionen aus der Zinkbadentstaubung bestehen hauptsächlich aus Zinkverbindungen, die für 

den Menschen und die Umwelt nicht schädlich sind. Zink spielt im menschlichen Stoffwechsel eine 

essentielle Rolle und ist z.B. für das Funktionieren von mehr als 200 Enzymen erforderlich, es 

stabilisiert die DNS und ist für den Aufbau der Gene und die Übermittlung von Nervensignalen 

notwendig und wird zur Zellerzeugung genutzt [27]. Zinkmangel in landwirtschaftlichen Böden ist auf 

allen Kontinenten weit verbreitet und führt zu Problemen bei der Pflanzenproduktion [27]. Obwohl die 

positiven Auswirkungen von Zink für Menschen und Ökosysteme bekannt sind, ist es wichtig, hohe 

Konzentrationen in der Umwelt zu vermeiden. In den letzten Jahrzehnten haben die industriellen 

Zinkemissionen kontinuierlich abgenommen [27].   

Zusammenfassend ist für den Umweltbereich Flora, Fauna und Biotopverbund festzuhalten, dass 

durch das geplante Vorhaben zwar Lebensraum verloren geht, im Rahmen des Genehmigungsver-

fahrens für den vorhabenbezogenen Bebauungsplan aber umfangreiche Kompensationsmaßnahmen 

geplant und festgesetzt werden, durch welche die Eingriffe in Natur und Landschaft ausgeglichen 

werden können. 
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Der Biotopverbund entlang der Fließgewässer Zaber und Fürtlesbach bleibt erhalten und wird durch 

die geplante Verbreiterung der Bachauen und abschnittsweise Renaturierung der Fließgewässer 

sowie geeignete Begrünungsmaßnahmen entscheidend aufgewertet. 

Relevante indirekte Auswirkungen durch Trennwirkungen, Licht, Kollissionsgefahr, Lärm, 

mikroklimatische Veränderungen oder den Eintrag von Luftschadstoffen sind unter Berücksichtigung 

der in den Fachgutachten ermittelten lufthygienischen Situation und der zu erwartenden 

Lärmbelastung durch das geplante Vorhaben nicht zu erwarten. 

 

7.8 Schutzgebiete nach Naturschutzrecht 

7.8.1  Gesetzlich geschützte Biotope 

Gemäß der in der Umwelt-Datenbank des Landes Baden-Württemberg [25] recherchierten Angaben 

(vgl. Anlage 3) befinden sich innerhalb des Beurteilungegebietes 28 Offenland-Biotope, die als 

gesetzlich geschützte Biotope nach § 30 BNatSchG mit Biotopnummer und Datenblatt erfasst sind.  

Die dem Vorhabenstandort nächstgelegenen gesetzlich geschützten Biotope, die sich zum Teil im 

Bebauungsplangebiet befinden, sind: 

01. 169201250139 Auwaldstreifen an der Zaber zw. Frauenzimmern und Brackenheim, 1,914 ha  

02. 169201250140 Naturnahe Zaber und zwischen Frauenzimmern und Brackenheim, 0,3559 ha 

Beide Biotope sind in Teilen Bestandteil der B-Plan-Ausgleichsmaßnahme zur Renaturierung der 

Zaber, die einen neuen Entwicklungskorridor für die Zaber von rund 7,5 ha Fläche (davon 2,5 ha 

östlich Brücke) vorsieht und die Initiierung standortspezifischer Vegetationsstrukturen bzw. 

Lebensräume der Weichholzaue [10]. 

In weiterer Entfernung zum Vorhabenstandort befinden sich im Beurteilungsgebiet noch weitere 

gesetzlich geschützte Biotope, wie z.B.: 

03. 169201250142 Feldgehölz östlich Fürtlesbach, 0,2537 ha 

04. 169201250143 Feldhecken östlich Fürtlesbach, 0,0975 ha 

05. 169201250144 Auwaldstreifen und Feldhecke am Fürtlesbach, 0,3625 ha 

06. 169201250220 Feuchtbrache im Gewann ‚Unteres Rot‘, 0,4503 ha 

07. 169201250221 Schilfröhricht im Gewann ‚Rot‘, 0,29 ha 

08. 169201250222 Feldhecken im Gewann ‚Winter‘, 0,035 ha 

09. 169201250154 Auwaldstreifen und Nasswiesen im Gewann ‚Botenheimer Mühle‘, 2,9617 ha 

10. 169201250137 Auwaldstreifen und Tümpel im Gewann ‚Weiherwiesen‘, 0,4268 ha 

11. 169201250136 Feuchtwiesengebiet im Gewann ‚Weiherwiesen‘, 2,1178 ha 

12. 169201250138 Auwaldstreifen und Feldgehölz östlich Gewann ‚Weiherwiesen‘, 0,067 ha 

13. 169201250147 Feldhecke im Gewann ‚Galgenberg‘, 0,012 ha 

14. 169201250090 Auwaldstreifen am Wurmbach, 1,2851 ha 

15. 169201250132 Land-Schilfröhricht u. Feldhecken im Gewann ‚Fürstenberg‘, 0,1077 ha 

16. 169201250131 Feldgehölz am Gewann ‚Hirn‘, 0,1205 ha 

17. 169201250130 Verlandungsbereich und Feldhecke im Gewann ‚Hirn‘, 0,1572 ha 
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18. 169201250129 Feldhecken III im Gewann ‚Hirn‘, 0,072 ha 

19. 169201250092 Feldhecken I im Gewann ‚Hirn‘, 0,2307 ha 

20. 169201250091 Feldhecken westlich Gewann ‚Hirn‘, 0,108 ha 

21. 1692012500133 Feuchtbiotop im Gewann ‚Riedfurt‘, 0.0543 ha 

22. 169201250119 Auwaldstreifen u. Feldgehölz am Riedfurtbach, 1,5523 ha 

23. 169201250134 Verlandungsbereich im Gewann ‚Untere Riedfurt‘, 0,0507 ha 

24. 169201250123 Feldhecke im Gewann ‚Jakobsäcker‘, 0,096 ha 

25. 169201250135 Feldgehölz u. Auwaldstreifen südlich Frauenzimmern, 0,105 ha 

26. 169201250124 Auwaldstreifen an der Zaber zw. Güglingen u. Frauenzimmern, 1,3054 ha 

27. 169201250127 Schilfröhricht im Gewann ‚Balzhof‘, 0,2745 ha 

28. 169201250141 Feldhecke im Gewann ‚Balzhöfer Täle‘, 0,084 ha 

Die Offenland-Biotope befinden sich größtenteils in Siedlungsrandlage oder entlang von 

Fließgewässern und umfassen Kleinstrukturen wie Feldhecken, Feldgehölze Auwaldstreifen, 

Feuchtwiesen und Röhrichte.  

In der Anlage 3 sind die Schutzgebiete nach Naturschutzrecht im Beurteilungsgebiet grafisch 

dargestellt. 

 

7.8.2 Naturpark 

Es befindet sich kein Naturpark in der Nähe des Vorhabenstandortes oder im Beurteilungsgebiet. 

 

7.8.3 Landschaftsschutzgebiet 

Es befindet sich kein Landschaftsschutzgebiet in der Nähe des Vorhabenstandortes oder im 

Beurteilungsgebiet. 

 

7.8.4 Naturdenkmale 

Im Bebauungsplangebiet sind keine Naturdenkmale ausgewiesen.  

Unmittelbar südöstlich an den Geltungsbereich des B-Planes bzw. die Ausgleichsfläche zur Verlegung 

und Renaturierung des Fürtlesbaches angrenzend befindet sich das Naturdenkmal  

81250170007 Feldgehölz „Kalkofen“, 3.000 m²  

welches Teil des besonders geschützten Biotops 169201250142 Feldgehölz östlich Fürtlesbach 

(Fläche 0,2537 ha) ist. 

 

7.8.5 Geschützte Landschaftsbestandteile 

Eine Auflistung geschützter Landschaftsbestandteile konnte für das Beurteilungsgebiet nicht ermittelt 

werden. Es kann aber unterstellt werden, dass schützenswerte Strukturen bereits als geschützte 

Biotope erfasst sind. 
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7.8.6 FFH-Gebiete 

Im östlichen und nördlichen Teil des Beurteilungsgebietes entlang der Fließgewässer „Zaber“ und  

„Wurmbach“ sind Flächen als Teil des FFH-Gebietes  

6820-311 Heuchelberg und östlicher Kraichgau 

ausgewiesen. Das FFH-Gebiet hat eine Gesamtfläche von 2.145,8653 ha [25]. 
 

Das FFH-Gebiet umfasst ausgedehnte Laubwälder sowie reich strukturierte Bachtäler in meist 

ackerbaulich geprägter Umgebung und die ehemalige Sandgrube NSG "Frankenbacher Schotter". 

Zum Bebauungsplangebiet bzw. dem Vorhabenstandort besteht ein Mindestabstand von ca. 300 m in 

nordöstliche und 500 m in östliche Richtung. 

 

7.8.7 Vogelschutzgebiete 

Es befindet sich kein Europäischen Vogelschutzgebiete in der Nähe des Vorhabenstandortes oder im 

Beurteilungsgebiet. 

 

 

7.9 Natura 2000-Vorprüfung 

Eine Beeinträchtigung eines Lebensraums oder eines Habitates von Arten liegt vor, wenn sich die 

Fläche, die der Lebensraum oder das Habitat in dem jeweiligen Gebiet einnehmen, verringert oder die 

spezifische Struktur und die spezifischen Funktionen des Gebietes, die für den langfristigen 

Fortbestand der Lebensräume und Arten notwendig sind, im Verhältnis zum Ausgangszustand 

beeinträchtigt werden.   

Ein Rückgang der Population von Arten, die für einen Lebensraum charakteristisch sind oder von 

Arten, für die das Gebiet nach Anhang II der FFH-Richtlinie oder nach der Vogelschutzrichtlinie 

ausgewiesen ist, stellt ebenfalls eine Beeinträchtigung dar. 

Ob eine Beeinträchtigung zudem erheblich ist, lässt sich nur anhand aller Umstände des Einzelfalls 

und der spezifischen Merkmale des jeweiligen Gebietes und seiner für die Aufnahme in das Netz 

"Natura 2000" bestimmenden Bestandteile bzw. Lebensräume und Arten sowie der Bedeutung dieser 

Bestandteile für das Gesamtnetz beurteilen.  

Grundsätzlich ist die Erheblichkeitsschwelle dann überschritten, wenn die Veränderungen oder 

Störungen in ihrem Ausmaß oder in ihrer Dauer dazu führen würden, dass ein Gebiet seine 

Funktionen in Bezug auf ein oder mehrere Erhaltungsziele oder den Schutzzweck nur noch in deutlich 

eingeschränktem Umfang erfüllen kann. Je schutzbedürftiger und je störungsempfindlicher ein 

Lebensraum oder eine Art ist, desto eher wird eine erhebliche Beeinträchtigung anzunehmen sein.  

Eine erhebliche Beeinträchtigung eines natürlichen Lebensraumes von Arten nach Anhang I der 

Vogelschutzrichtlinie und der Kategorien 1 und 2 der Roten Listen Baden-Würtembergs und der 

geschützten Lebensraumtypen und Arten von gemeinschaftlicher Bedeutung nach Anhang I bzw. 

deren Habitate nach Anhang II der FFH-Richtlinie als Bestandteile eines Gebietes von 
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gemeinschaftlicher Bedeutung bzw. eine Europäischen Vogelschutzgebietes liegt insbesondere dann 

vor, wenn aufgrund der projekt- oder planbedingten Wirkungen 

► die aktuelle oder ggf. wiederherzustellende bzw. zu entwickelnde Lebensraumfläche oder    

    Bestandsgröße dieser Art in dem FFH-Gebiet bzw. dem Europäischen Vogelschutzgebiet abnimmt  

    oder in absehbarer Zeit vermutlich abnehmen wird, oder 

► unter Berücksichtigung der Daten über die Populationsdynamik anzunehmen ist, dass diese Art ein 

    lebensfähiges Element des Habitats, dem sie angehört, nicht mehr bildet oder langfristig nicht mehr     

    bilden würde. 

Der zuständigen Naturschutzbehörde im Landratsamt Heilbronn wurde das ausgefüllte Formblatt zur 

Natura 2000-Vorprüfung in Baden-Württemberg separat zugearbeitet. 

Der Mindestabstand des geplanten Vorhabens von 1.500 m zu schützenswerten Natura-2000-

Gebieten ist unterschritten, direkte Auswirkungen des Vorhabens auf das Schutzgebiet sind 

standortbezogen aber nicht zu erwarten. Darüber hinaus gibt es nach aktuellem Kenntnisstand keine 

Hinweise im Hinblick auf eine Beeinträchtigung der in den Schutz- und Erhaltungsziele des Natura-

2000-Gebietes genannten Arten oder deren ausgewiesene Lebensstätten sowie der ausgewiesenen 

Lebensraumtypen (vgl. Formblatt zur Natura 2000-Vorprüfung in Baden-Württemberg, Anlage 4).    

 

 

7.10 Besonderer Artenschutz 

Insbesondere bei Eingriffsvorhaben sind auch die Belange des Natur- und Artenschutzes zu 

berücksichtigen. Der dafür anzufertigende Spezielle artenschutzrechtliche Prüfung dient dazu, die 

artenschutzrechtlichen Bestimmungen abzuarbeiten, die sich aus dem Bundesnaturschutzgesetz 

ergeben, mit dem EU-rechtliche Vorschriften in nationales Recht umgesetzt wurden. 

Besonders geschützte Arten gem. § 7 Abs. 2 Nr. 13 BNatSchG sind: 

– Tier- und Pflanzenarten der Anhange A und B der EG-Verordnung 338/97 (EG Artenschutz-    

  verordnung)  

– Tier- und Pflanzenarten des Anhangs IV der Richtlinie 92/43/EWG (FFH-Richtlinie) 

– Europaische Vogelarten (hierzu zählen alle in Europa natürlich vorkommenden Vogelarten) 

– Tier- und Pflanzenarten, die in einer Rechtsverordnung nach § 54 Abs. 1 aufgeführt sind. 

Streng geschützte Arten gem. § 7 Abs. 2 Nr. 14 BNatSchG sind: 

– Arten des Anhangs A der EG-Verordnung 338/97 (EG-Artenschutzverordnung) 

– Arten des Anhangs IV der Richtlinie 92/43/EWG (FFH-Richtlinie) 

– besonders geschützte Arten, die in in einer Rechtsverordnung nach § 54 Abs. 2 aufgeführt sind. 

Verbotstatbestände ergeben sich nach § 44 BNatSchG: 

§ 44 BNatSchG Vorschriften für besonders geschützte und bestimmte andere Tier- und Pflanzenarten 

(1) Es ist verboten, 

Nr. 1. wildlebenden Tieren der besonders geschützten Arten nachzustellen, sie zu fangen, zu 
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verletzen oder zu töten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen 

oder zu zerstören, 

Nr. 2. wildlebende Tiere der streng geschützten Arten und der europäischen Vogelarten während der 

Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten erheblich zu stören; 

eine erhebliche Störung liegt vor, wenn sich durch die Störung der Erhaltungszustand der lokalen 

Population einer Art verschlechtert, 

Nr. 3. Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der wildlebenden Tiere der besonders geschützten Arten aus 

der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören, 

Nr. 4. wildlebende Pflanzen der besonders geschützten Arten oder ihre Entwicklungsformen aus der 

Natur zu entnehmen, sie oder ihre Standorte zu beschädigen oder zu zerstören. 

Einschränkung dieser Verbote finden sich in § 44 Abs. 5 Satz 2 BNatSchG [12]. Sind in Anhang IVa 

der FFH-Richtlinie aufgeführte Tierarten oder europäische Vogelarten betroffen, liegt ein Verstoß 

gegen das Verbot des Absatzes 1 Nr. 3 und im Hinblick auf damit verbundene unvermeidbare 

Beeinträchtigungen wild lebender Tiere auch gegen das Verbot des Absatzes 1 Nr. 1 nicht vor, soweit 

die ökologische Funktion der vom Eingriff betroffenen Fortpflanzungs- und Ruhestätten im räumlichen 

Zusammenhang weiterhin erfüllt wird. [12] Soweit erforderlich, können hierfür auch vorgezogene 

Ausgleichsmaßnahmen (CEF-Maßnahmen) festgesetzt werden [10]. 

Nahrungs- und Jagdhabitate unterliegen nicht den Bestimmungen des § 44 (1) BNatSchG [10]. 

Allerdings ist von einer artenschutzrechtlichen Relevanz von Nahrungsstätten auszugehen, „wenn die 

geschützte Lebensstätte infolge der Vernichtung einer mit ihr in einem direkten funktionalen 

Zusammenhang stehenden Nahrungsstätten an Wert verlieren.“ (Gellermann 2003) [10]. Sind 

Nahrungs- und Jagdhabitate also essenzielle Voraussetzung für die Funktion einer Fortpflanzungs- 

und Ruhestätte, sind auf sie auch die Verbote des § 44 (1) 3 BNatSchG anzuwenden [10]. 

Mit dem geplanten Vorhaben sind Eingriffe in Vegetationsstrukturen oder Habitate geschützter Arten 

verbunden. Besonders geschützte Pflanzenarten sind vom Vorhaben nicht betroffen. 

Im Zusammenhang mit der Aufstellung des Bebauungsplanes erfolgte eine Faunistische 

Untersuchung unter Berücksichtigung des speziellen Artenschutzes [12].  

Das Artenschutzgutachten wurde 2018 auf der Basis der damaligen Plangebietsabgrenzung 

beauftragt und durchgeführt [10]. Es umfasst somit v.a. den Eingriffsbereich des B-Planvorhabens und 

dessen nähere Umgebung [10]. Später erfolgte eine Erweiterung des B-Planumgriffes nach Osten 

(östlich des Fürtlesbach), um Ausgleichsmaßnahmen darzustellen. Diese Flächen sind durch das 

Gutachten nicht abgedeckt [10]. 

Die Erweiterungsplanung für das Werk III der Fa. Layher GmbH findet auf einer reinen Ackerfläche 

statt. Gehölze befinden sich lediglich als Auwald an der Zaber und als Feldgehölz am Fürtlesbach. 

Angesichts der Habitatstruktur kann eine Untersuchungsrelevanz für alle Artengruppen, die auf 

Grünland jedwelcher Ausprägung angewiesen sind, von vornherein ausgeschlossen werden [10]. 

Für Fledermäuse und Totholzkäfer kann der Auwald an der Zaber sowie in geringerem Umfang auch 

die Feldhecke am Fürtlesbach interessant sein [10]. 



Umweltverträglichkeitsuntersuchung für den Neubau der Verzinkerei Werk III der Fa. Layher in Cleebronn 
 

 

Viresco Büro für Umwelt- und Landschaftsplanung Claudia Neugebauer                                                                        Juni 2019 
 

80 

In diese Gehölze wird im Rahmen der Erweiterungsplanung jedoch nicht bzw. nur geringfügig 

(Zufahrten über den Fürtlesbach) eingegriffen [10]. 

Artenschutzrechtliche Belange der geplanten Ausgleichsmaßnahmen sind gesondert zu untersuchen 

[10]. 

Für Reptilien und Amphibien fehlt auf den betroffenen Ackerflächen die notwendige 

Habitatausstattung [10]. 

Das Plangebiet kann als Teil eines Jagdhabitats von Fledermausarten dienen [10]. 

Als artenschutzrechtlich relevante Artengruppe wurden daher Brutvögel angesehen, für die dann auch 

die Spezielle artenschutzrechtliche Prüfung (saP) durchgeführt wurde [10]. 

Für 2 Vogelarten liegen ausreichende Hinweise auf ein Brutvorkommen im Plangebiet vor. Die landes- 

und bundesweit gefährdete Feldlerche (RL 3) ist mit einem Revier im Plangebiet vertreten [10].  

Die Ackerflächen des angrenzenden Kontaktlebensraums werden von weiteren Brutpaaren der 

Feldlerche besiedelt [10].  

Die Wiesenschafstelze ist ebenfalls Brutvogel des Plangebiets [10]. Die Art wird auf der landesweiten 

Vorwarnliste geführt, die Bestände blieben aber im Zeitraum von 1985 bis 2009 konstant [10]. 

Als Art der landesweiten Vorwarnliste ist die Goldammer mit zwei Brutpaaren in den angrenzenden 

Kontaktlebensräumen vertreten (Feldhecke am Fürtlesbach) [10]. Die Bestände dieser Art sind 

landesweit im Zeitraum von 1985 bis 2009 um mehr als 20 % zurückgegangen, aber aktuell noch nicht 

gefährdet [10].  

Amsel, Blaumeise, Buchfink, Dorngrasmücke, Fasan, Heckenbraunelle, Kohlmeise, Mönchsgras-

mücke, Rabenkrähe, Stieglitz, Sumpfrohrsänger und Zilpzalp sind ubiquitäre Brutvogelarten der 

angrenzenden Kontaktlebensräume [10]. Die Rabenkrähe brütet auf einem Strommast [10]. 

Mäusebussard, Rauchschwalbe, Ringeltaube, Rotmilan und Turmfalke nutzten das Plangebiet aus-

schließlich zur Nahrungssuche [10]. 

Tab. 4:  Liste der nachgewiesenen Vogelarten im B-Plangebiet (PG) und Kontaktlebensraum.  

  Artenschutzrechtlich hervorgehobene Brutvogelarten sind grau hinterlegt  

(Quelle: Faunistische Unersuchung [12]) 

 

Art Abk Status Status Gilde Trend Rote Liste Rechtlicher Schutz 

    PG Kontakt   in B.-W. B.-W. D EU-VSR BNatSchG 
Amsel A   B zw +1 — — — b 
Blaumeise Bm  B h      
Buchfink B   B zw -1 — — — b 
Dorngrasmücke Dg   B zw 0 — — — b 
Fasan Fa   BV b — nb nb — b 
Feldlerche Fl B B b -2 3 3 — b 
Goldammer G   B b/zw -1 V V — b 
Heckenbraunelle He   B zw 0 — — — b 
Kohlmeise K  B h      
Mäusebussard Mb N   zw 0 — — — s 
Mönchsgrasmücke Mg   B zw +1 — — — b 

Rabenkrähe Rk  B zw 0 — — — b 

Rauchschwalbe Rs N   g -2 3 3 — b 
Ringeltaube Rt N   zw +2 — — — b 
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Art Abk Status Status Gilde Trend Rote Liste Rechtlicher Schutz 

    PG Kontakt   in B.-W. B.-W. D EU-VSR BNatSchG 
Rotmilan Rm N   zw +1 — V I s 
Stieglitz Sti  B       
Sumpfrohrsänger Su   B r/s -1 — — — b 
Turmfalke Tf N   f,g,zw 0 V — — s 
Wiesenschafstelze St B  b 0 V — Z b 
Zilpzalp Zi   B b 0 — — — b 
 
Erläuterungen: 

  
Status: 

 
B Brutvogel 

Abk.  Abkürzungen der Artnamen  BV Brutverdacht 
Rote Liste D Gefährdungsstatus Deutschland (Grüneberg et al. 2015)  N Nahrungsgast 
Rote Liste B.-W. Gefährdungsstatus Baden-Württemberg (Bauer et al. 2016)   
 1 vom Aussterben bedroht   
 2 stark gefährdet   
 3 gefährdet Gilde: b Bodenbrüter 

f Felsbrüter 
g Gebäudebrüter 
h/n Halbhöhlen-/ 
 Nischenbrüter 
h Höhlenbrüter 
r/s Röhricht-/  
 Staudenbrüter 
zw Zweigbrüter 

 V Vorwarnliste  
 – nicht gefährdet 

nb nicht bewertet 
 

EU-VSR EU-Vogelschutzrichtlinie  
 I in Anhang I gelistet  
 – nicht in Anhang I gelistet  
BNatSchG Bundesnaturschutzgesetz  
 b besonders geschützt  
 s streng geschützt  
Trend in B.-W. Bestandsentwicklung 1985-2009 (Bauer et al. 2016)   
 +2 Bestandszunahme > 50 %   
 +1 Bestandszunahme zwischen 20 und 50 %   
 0 Bestandsveränderung nicht erkennbar oder < 20 %   
 -1 Bestandsabnahme zwischen 20 und 50 %   
 -2 Bestandsabnahme > 50 %   
 

Alle europäischen Vogelarten sind europarechtlich geschützt und unterliegen den Regelungen des 

§ 44 BNatSchG. Die Ermittlung der Verbotstatbestände nach § 44 (1) in Verbindung mit Abs. 5 

erfolgte in der sAP unter Berücksichtigung von Vermeidungs- oder Ausgleichmaßnahmen [12]. 

Nahrungshabitate unterliegen nicht den Bestimmungen des § 44 BNatSchG, unter der Voraussetzung, 

dass sie keinen essenziellen Habitatbestandteil darstellen [12]. 

Der Verbotstatbestand nach § 44 (1) Nr. 1 BNatSchG wird nicht erfüllt, wenn Gehölzrodungen 

sowie, im Rahmen der Baufeldberäumung, der Abschub von Oberboden außerhalb der Brutzeit 

erfolgen (Zeitraum Anfang Oktober bis Ende Februar). Bis zum Beginn der Bauarbeiten müssen die 

Acker- und Wiesenflächen vegetationsfrei bleiben oder mit Folie abgedeckt werden, um eine 

Brutansiedlung durch Bodenbrüter (z.B. Feldlerche, Wiesenschafstelze) auszuschließen. Unter 

Berücksichtigung dieser Maßnahme kann eine vermeidbare Tötung oder Verletzung von Individuen 

oder Entwicklungs-stadien ausgeschlossen werden. Adulte Tiere können aufgrund ihrer Mobilität 

flüchten [12]. 

Für die im B-Plangebiet und Kontaktlebensraum nachgewiesenen Brutvögel ergeben sich sowohl 

während der Bauausführung als auch nach Fertigstellung der Gewerbegebäude dauerhafte Störungen 

durch Lärm und visuelle Effekte (z.B. Baustellenverkehr, Bautätigkeiten, Verkehrslärm, anthropogene 

Nutzung), die den Reproduktionserfolg mindern bzw. Vergrämungseffekte entfalten können [12].  

Für die im Plangebiet und Kontaktlebensraum vorkommenden häufigen Arten ist von einer relativ 

großen Toleranz gegenüber solchen Störungen auszugehen (z. B. Amsel, Blaumeise, Buchfink, 

Heckenbraunelle, Kohlmeise, Mönchsgrasmücke, Rabenkrähe, Stieglitz, Zilpzalp). Störungen stellen 

für in ihren Beständen nicht gefährdete Arten regelhaft keinen relevanten Wirkfaktor dar [12].  
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Dies gilt entsprechend für die Goldammer als Art der landesweiten Vorwarnliste [12].  

In ihrer Dimension sind die Störungen nicht geeignet, die Erhaltungszustände der lokalen 

Populationen der nachgewiesenen Brutvogelarten zu verschlechtern [12].  

Da die zu erwartenden Beeinträchtigungen keine Verschlechterung der Erhaltungszustände bewirken, 

führen sie nicht zu einer erheblichen Störung im Sinne von § 44 (1) 2 BNatSchG, so dass der 

Verbotstatbestand nicht erfüllt wird [12]. 

 

Feldlerche 

Durch die Flächeninanspruchnahme geht 1 Revier der Feldlerche dauerhaft verloren [12].  

Als charakteristische Art des Offenlandes reagiert die Feldlerche empfindlich gegenüber Kulissen und 

meidet Siedlungsränder in einem Abstand von etwa 100 m. Das nächst gelegene Revier der 

Feldlerche befindet sich in einer Entfernung von etwa 160 m zum südlichen Rand des B-Plangebiets  

und liegt damit außerhalb der prognostizierten Kulissenwirkung von etwa 100 m zu höheren 

Gebäuden bzw. Siedlungsrändern [12]. Im vorliegenden Fall wurde in der sAP aufgrund ausreichend 

großer Entfernungen des nächst gelegenen Feldlerchenreviers zum B-Plangebiet prognostiziert, dass 

das Vorhaben nicht zu einer störungsbedingten Aufgabe dieses Reviers führt. Eine erhebliche Störung 

für die lokale Population ist daher nicht zu erwarten [12]. 

Für die Feldlerche wurde in der sAP auch prognostiziert, dass im räumlichen Kontext keine 

geeigneten und unbesetzten Ersatzhabitate für eine Besiedlung zur Verfügung stehen und davon 

auszugehen ist, dass adäquate Reviere bereits durch Artgenossen besiedelt sind [12].  

Die kontinuierliche ökologische Funktionalität der betroffenen Fortpflanzungs- und Ruhestätte ist 

daher im räumlichen Zusammenhang nicht weiter gewährleistet. Da die Feldlerche eine artenschutz-

rechtlich hervorgehobene, landesweit gefährdete Vogelart mit stark abnehmendem Bestandstrend ist, 

sind funktionserhaltende Maßnahmen (CEF-Maßnahmen) zur Erhaltung der lokalen Population 

erforderlich [12]. Die Verbotstatbestände des § 44 (1) 3 BNatSchG werden für die Feldlerche erfüllt 

[12]. Zur Vermeidung der Verbotstatbestände nach § 44(1) 3 BNatSchG können grundsätzlich CEF-

Maßnahmen im Vorgriff auf das Bauvorhaben durchgeführt werden [12]. 

Folgende Maßnahmen zur Sicherung der kontinuierlichen ökologischen Funktionalität (vorgezogene 

Ausgleichmaßnahmen i. S. v. § 44 Abs. 5 BNatSchG) wurden im Rahmen des B-Planverfahrens 

vorgesehen, um eine Verschlechterung des Erhaltungszustands der lokalen Populationen zu 

vermeiden [12]: 

Maßnahme C 1: Brachen 

In intensiv genutzten Ackerkulturen werden Feldlerchen beeinträchtigt durch zu hoch und dicht 

aufwachsende Vegetation mit geringem Nahrungsangebot. Durch Nutzungsextensivierung und Anlage 

von Ackerbrachen werden für die Feldlerche günstige Ackerkulturen geschaffen. Geeignete 

Maßnahmen zur funktionalen Aufwertung von Ackergebieten ist die Einrichtung von Rotationsbrachen 

oder Brachestreifen, die sporadisch gepflügt, ansonsten aber nicht landwirtschaftlich genutzt werden 

[12]. Hierbei gibt es verschiedene Varianten, die Brachen anzulegen:  

C1 a) Schwarzbrache - Anlage von Ackerstreifen oder Parzellen durch Selbstbegrünung. Bei der 

Schwarzbrache ist nach der Ernte keine Bearbeitung der Fläche durchzuführen. Im Folgejahr ist eine 

Selbstbegrünung bis Mitte November des Jahres zu dulden. Bis zu diesem Zeitpunkt sind keine 
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Bewirtschaftungs- oder Pflegmaßnahmen durchzuführen. Beim Aufkommen von Problemkräutern ist 

ein Schröpfschnitt vor der Blüte zulässig.  

C1 b) Blühstreifen - Anlage von Ackerstreifen oder –flächen durch dünne Einsaat mit geeignetem 

Saatgut. Auf mageren Böden sind selbstbegrünende Brachen Einsaaten vorzuziehen. Bei Letzteren 

besteht die Gefahr, eine für Bodenbrüter wie die Feldlerche zu dichte Vegetationsdecke auszubilden. 

Dichtwüchsige Bestände (z. B. dichte Brachen mit Luzerne) sind für die Feldlerche auch zur 

Nahrungssuche ungeeignet. Zur Schaffung einer standorttypischen Ackerbegleitflora sind für die 

Ansaat entsprechende Saatmischungen zu verwenden. Um lückige Bestände zu erzielen, sollen 

höchstens 50–70 Prozent der regulären Saatgutmenge ausgebracht werden. Die Ansaat muss bis 

spätestens 31.03. erfolgen. Die Blühstreifen müssen mindestens 10 m breit sein und dürfen in den 

ersten zwei Jahren weder gemäht noch anderweitig bearbeitet werden. Erst danach ist eine 

Bodenbearbeitung oder Neuansaat sinnvoll. Dann ist bei dieser Maßnahme aber auch ein 

Flächenwechsel möglich. Die Maßnahmen zu Blühstreifen und Brachen sollen nur in Kombination mit 

der Anlage offener Bodenstellen (z. B. Lerchenfenster) durchgeführt werden, sofern diese nicht 

anderweitig vorhanden sind.   

Für den Verlust eines Brutreviers muss eine Schwarz- bzw. Buntbrache von 0,15 ha (1.500 m² in 

Form von etwa 5-10 m breiten Streifen) angelegt werden.   

Anforderungen an die Standorte:  

- Mindestabstände zu Vertikalstrukturen: 50 m (größere Hecken, Baumreihen, Feldgehölze), 100 m 

  (Hochspannungsleitungen, Siedlungen, Straßen)  

- nicht entlang von häufig frequentierten (Feld-) Wegen  

- günstig ist die Anlage zwischen zwei Ackerschlägen, die nicht durch einen Graben oder Weg 

  getrennt werden [12].  

  

Maßnahme C 2: Lerchenfenster  

Durch zu hoch und dicht aufwachsende Vegetation auf intensiv genutzten Ackerkulturen wird die 

Nutzung dieser Flächen durch Feldlerchen stark beeinträchtigt. Die Anlage von Lerchenfenstern als 

künstliche Störstellen soll die Nutzung solcher Ackerflächen verbessern. Im Untersuchungsraum 

beträgt die durchschnittliche Reviergröße etwa 3 ha. Für den Verlust eines Brutreviers sind 6 

Lerchenfenster mit einer Fläche von jeweils mindestens 20 m² erforderlich [12].   

Die Fenster sollen bevorzugt in Wintergetreide, Soja, Zuckerrüben angelegt werden. Im 

Sommergetreide ist die Anlage von Lerchenfenstern nicht zielführend. Es sollten möglichst viele 

Fenster auf möglichst großen Ackerschlägen angelegt werden, idealerweise angrenzend an die 

Blühstreifen bzw. Brachflächen (bspw. haben 1-2 Fenster auf einem großen Ackerschlag ohne 

Anbindung zu einem Blühstreifen nicht den gewünschten Erfolg). Anlage durch Aussetzen der 

Sämaschine. Eine Anlage der Fenster durch Herbizideinsatz ist unzulässig. Bei der anschließenden 

Bewirtschaftung bestehen für die Fenster keine Einschränkungen hinsichtlich Düngung und 

Pflanzenschutzmitteleinsatz.  

Anforderungen an die Standorte:  

- Lage der Fenster zwischen den Fahrgassen, um den Prädationsdruck zu mindern 

- Mindestabstände zu Vertikalstrukturen: 50 m (größere Hecken, Baumreihen, Feldgehölze), 100 m 
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  (Hochspannungsleitungen, Siedlungen, Straßen) 

- nicht entlang von häufig frequentierten (Feld-) Wegen  

- Abstände von mindestens 25 m zu Feldrändern (Feldwege)  

Die Maßnahmen sind zudem im zeitlichen Vorgriff des Vorhabens umzusetzen und dauerhaft zu 

sichern [12].  

 

Wiesenschafstelze 

Durch das Vorhaben wird 1 Revier der Wiesenschafstelze beansprucht [12].  

Als Bodenbrüter ist die Schafstelze bei der Wahl ihrer Nistplätze sehr flexibel, das Nest wird jährlich 

neu errichtet. Es befindet sich meist direkt am Boden, versteckt in einer dichten Kraut- und Gras-

vegetation. Heute ist die Art überwiegend in Kulturlebensräumen, extensiv genutzten Weiden, Acker-

gebieten (Hackfrüchte, Getreide, Klee, Raps), gelegentlich Ruderal- und Brachflächen zu finden. 

Günstig ist kurzrasige Vegetation mit einzelnen horstbildenden Pflanzen, offenen Bodenstellen sowie 

Ansitzwarten [12].  

Da davon auszugehen ist, dass geeignete Ersatzhabitate in der näheren Umgebung schon durch 

artgleiche Konkurrenz besetzt sind, muss damit gerechnet werden, dass die ökologische Funktion 

dieser Fortpflanzungsstätte im räumlichen Zusammenhang bei der Realisierung des Vorhabens nicht 

mehr erfüllt sein kann. Das durch das Vorhaben verloren gehende Revier muss in den benachbarten 

Lebensräumen ausgeglichen werden. Dies kann durch die Umsetzung der CEF- Ausgleichsmaß-

nahmen C 1 und C2 für die Feldlerche erreicht werden, da die Ausweichflächen nach Optimierung 

eine höhere Bestandsdichte aufnehmen können. Damit bleibt die ökologische Funktionalität der 

Fortpflanzungs-stätten im räumlichen Zusammenhang insgesamt gewahrt [12]. 

 

Goldammer   

Durch Flächeninanspruchnahme für die Verkehrsanbindungen am östlichen B-Plangebietsrand bzw. 

durch Gehölzrodungen im Rahmen der Renaturierung des Fürtlesbachs kann nicht ausgeschlossen 

werden, dass ein Revier der Goldammer beansprucht wird [12]. Da davon auszugehen ist, dass 

geeignete Ersatzhabitate in der näheren Umgebung schon durch artgleiche Konkurrenz besetzt sind, 

muss damit gerechnet werden, dass die ökologische Funktion dieser Fortpflanzungsstätte im 

räumlichen Zusammenhang bei der Realisierung des Vorhabens nicht mehr erfüllt sein kann. Das 

durch das Vorhaben verloren gehende Revier muss in den benachbarten Lebensräumen ausge-

glichen werden [12]. Die Goldammer bewohnt offene bis halboffene, abwechslungsreiche 

Landschaften mit Feldhecken, Büschen und Gehölzen. Wichtige Habitatkomponenten sind Büsche als 

Singwarten sowie Grenzbereiche zwischen Kraut- bzw. Staudenfluren und Strauch- bzw. Baumvege-

tation. Das Nest befindet sich am Boden unter Gras- oder Krautvegetation oder in kleinen Büschen. 

Während der Brutzeit besteht die Nahrung vorwiegend aus Arthropoden, im Winterhalbjahr aus 

Sämereien. Die Brutzeit dauert von April bis Mitte September [12].  

Zur Vermeidung der Verbotstatbestände nach § 44 (1) 3 BNatSchG können grundsätzlich CEF-

Maßnahmen im Vorgriff auf die Baufeldbereinigung (Gehölzrodungen) durchgeführt werden. Da die 

Bestände dieser Art landesweit abnehmen, sind funktionserhaltende Maßnahmen (CEF-Maßnahmen) 

zur Erhaltung der lokalen Population erforderlich. Durch die Entwicklung von standorttypischen 
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Feldhecken und angrenzendem mageren Grünland, Ruderalfluren oder staudenreichen Buntbrachen 

können geeignete Brut- und Nahrungshabitate im räumlichen Kontext bereitgestellt werden, um die 

ökologische Funktion der betroffenen Fortpflanzungs- und Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang 

zu gewährleisten [12]. 

Maßnahme C3: Gehölz- oder Heckenanpflanzungen  

Als Kompensationsmaßnahmen für die Goldammer sind Gehölz- oder Heckenanpflanzungen im 

Einzugsbereich des geplanten Vorhabens oder in der Umgebung entsprechend der Verluste vor 

Baubeginn durchzuführen [12]. Die Gehölze bzw. Hecken sollten in mehreren Gehölzgruppen in 

räumlicher Nähe mit dazwischen liegendem Grünland angelegt werden [12]. Die Goldammer ist eine 

Vogelart des Offenlandes bzw. des Feldrandes. Sie braucht als Kompensationsmaßnahme 

Kleinstrukturen (Gehölz- oder Heckenanpflanzungen) im Einzugsbereich, in Anschluss an die offene 

Feldflur [12]. Es werden in der sAP folgende standortheimische Gehölze vorgeschlagen (Wuchsgebiet 

„Süddeutsches Hügel- und Bergland“): Viburnum opulus, Cornus sanguinea, Ulmus minor, Prunus 

spinosa (Pflanzung als Ballenware notwendig), Acer campestre, Crataegus laevigata, Crataegus 

monogyna, Salix caprea, Sambucus nigra [12]. Im Umfeld der Hecken sollen mageres Grünland oder 

staudenreiche Buntbrachen als Nahrungshabitate zur Verfügung stehen [12].  

Wiederkehrende Maßnahmen zur Funktionssicherung: 

 - Die Hecken müssen abschnittsweise auf den Stock gesetzt werden (ca. alle 10 Jahre), um eine 

   Entwicklung zu baumartigen Hecken zu verhindern 

 - Jährliche Mahd des Grünlands bzw. der Saumstreifen ab August [12].   

Diese vorgezogene Maßnahme ist geeignet, die ökologische Funktionalität der vom Vorhaben 

betroffenen Fortpflanzungs- und Ruhestätte für die Goldammer im räumlichen Zusammenhang zu 

gewährleisten [12]. 

 

Ubiquitäre Gehölzfreibrüter und am Boden brütende Arten  

Durch Flächeninanspruchnahme für die Verkehrsanbindungen am östlichen Plangebietsrand des B-

Plangebietes kann nicht ausgeschlossen werden, dass Einzelreviere der vorkommenden ubiquitären 

Vogelarten dieser Gilde betroffen sind (z.B. Amsel, Buchfink, Mönchsgrasmücke, Zilpzalp) [12].  

Diese Arten sind hinsichtlich ihrer Habitatansprüche wenig spezialisiert, derzeit noch weit verbreitet 

und nicht gefährdet [12]. Auf Grund der Betroffenheit von nur Einzelrevieren der nachgewiesenen 

Arten kann davon ausgegangen werden, dass diese in der näheren Umgebung ausreichend adäquate 

und unbesetzte Ersatzhabitate finden können [12]. Die ökologische Funktion der Fortpflanzungs- und 

Ruhestätten bleibt im räumlichen Zusammenhang für diese Arten gewahrt [12]. Die 

Verbotstatbestände des § 44 (1) 3 BNatSchG werden somit nicht erfüllt [12]. 

 

Die Umsetzung der CEF-Maßnahmen für Feldlerche, Wiesenschafstelze und Goldammer ist 

Bestandteil des Genehmigungsprozesses für den Bebauungsplan „Langwiesen IV“. 

Entsprechende Maßnahmen müssen festgesetzt werden und deren Umsetzung ist zu überwachen. 

Diese Maßnahmen sind bereits bei einem vorzeitigen Baubeginn bzw. einer dem Vorhaben 

vorausgehenden archäologischen Erkundung umzusetzen und sollten dokumentiert werden. 
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Weitere Auswirkungen des Vorhabens, die besonders geschützte Arten im Beurteilungsgebiet 

erheblich beeinträchtigen könnten, sind auch mit Verweis auf Abschnitt 7.7. nicht zu erwarten. 

 

 

7.11 Mensch und menschliche Gesundheit 

Eine Berücksichtigung möglicher Auswirkungen auf den Menschen und die menschliche Gesundheit 

ist u.a bereits in zuvor behandelten Themenbereichen, z.B. Boden, Klima, Lufhygiene enthalten. 

Darüber hinaus gilt es, Nutzungskonflkte zwischen dem geplanten Vorhaben und benachbarten 

Raumnutzungen abzuschätzen und zu beurteilen. Nutzungskonflikte ergeben sich insbesondere dann, 

wenn unterschiedliche Nutzungen mit konträren Ansprüchen benachbart angeordent sind. 

Zunächst werden die bestehenden Nutzungsstrukturen dargestellt und beschrieben und die aktuellen 

sowie durch das geplante Vorhaben ggf. zu erwartenden Nutzungskonflikte bewertet. 

 

7.11.1 Nutzungsstrukturen und Erholung 

Potentielle Einflüsse 

Als potentielle Einflüsse auf die Nutzungen im Beurteilungsgebiet sind 

► direkte Einflüsse durch Flächenumwidmung/Flächeneingriffe 

► indirekte Einflüsse durch Schall- und Luftschadstoffimmissionen 

zu nennen.  

Die direkten relevante Einflüsse durch Flächenumwidmung/Flächeneingriffe sind im Zusammenhang 

mit dem Genehmigungsverfahren für den Bebauungsplan „Langwiesen IV“ zu berücksichtigen, da das 

Genehmigungsverfahren für den Neubau eines Werksgebäudes mit integrierter Verzinkerei dem 

Genehmigungsverfahren für den vorhabenbezogenen B-Plan „Langwiesen IV“ nachgelagert ist und 

das technische Vorhaben formal auf Flächen und nach Maßgaben eines rechtskräftig beschlossenen 

Bebauungsplanes umgesetzt wird. 

Auch Einflüsse auf die benachbarte Wohnnutzung wurden im Umweltbericht zum B-Plan bereits 

darestellt und bewertet und werden hier wiedergegeben. 

Als ein wichtiges Kriterium zur Abgrenzung eines Raumes, in dem mögliche Beeinträchtigungen der 

Erholungsfunktion abgeschätzt und beurteilt werden können, wirkt die Wahrnehmbarkeit, d.h. der 

Grad der Auffälligkeit des geplanten Vorhabens. 

 

Umweltsituation im Einwirkungsbereich 

Nachfolgend wird die Empfindlichkeit und Schutzwürdigkeit der im Beurteilungsgebiet vorkommenden 

Nutzungsformen dargestellt. Notwendige Voraussetzung dafür ist die Bildung von Raumeinheiten 

gleichartiger Nutzungsformen. Als Basis für die Nutzungsdifferenzierung dienen insbesondere 

Raumnutzungskonzepte, Flächennutzungspläne und Bebauungspläne. 

Bei den betrachteten Nutzungsformen im Beurteilungsgebiet handelt es sich um 
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▪ Industrie- und Gewerbeflächen 

▪ Wohngebietsflächen 

▪ Aussiedlerhöfe 

▪ Flächen für Gemeinbedarf 

▪ Verkehrsflächen (Straßen für den überregionalen Verkehr) 

▪ Sonderbauflächen 

▪ Grünflächen und Grünzäsuren mit Schutzgebietsstatus (Natura 2000-Gebiet, geschützte Biotope)  

▪ Flächen für die Landwirtschaft (Ackerbau, Weinbau) 

▪ Überschwemmungsgebiete  

▪ sonstige Grünflächen.  

Der Vorhabenstandort im B-Plangebiet „Langwiesen IV“ befindet sich gemäß der Ausweisungen im 

Geoportal Raumordnung Baden-Württemberg [37] in einem Vorranggebiet Siedlungsbereiche mit 

Schwerpunkt Industrie, Gewerbe und Dienstleistungen.  

Die durchgeführte Standortprüfung für den vorhabenbezogenen Bebauungsplan wurde im Abschnitt 

7.1. bereits näher erläutert. Unter Bezugnahme auf die Standortwahl für einen großflächigen 

Indutriebetrieb war festzustellen, dass die für das Vorhaben am besten geeignetste Fläche für die 

Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes und damit für die Errichtung eines neuen 

Werksgebäudes mit integrierter Feuerverzinkerei (Werk III) der Fa. Wilhelm Layher GmbH & Co. KG 

im Zabergäu ausgewählt wurde.   

 

zu erwartende Umweltauswirkungen 

Indirekte Auswirkungen auf die benachbarte landwirtschaftliche Nutzung (Ackerbau/Weinbau) und die 

Schutzgebiete sind durch den Eintrag von Luftschadstoffen denkbar. Diesbezüglich ist auf die 

Ausführungen in den Abschnitten 7.2 „Lufthygiene“, 7.7. „Flora, Fauna und Biotope“ und 7.9 

„NATURA-2000-Vorprüfung“ zu verweisen. Dementsprechend sind direkte Schädigungen von  

(Kultur-)Pflanzen, eine relevante Anreicherung von Schadstoffen im Boden sowie erhebliche 

Auswirkungen auf die Nahrungskette auszuschließen. 

Die Entfernungen zu den nächstgelegenen besonders empfindlichen Nutzungsform Wohnnutzung der 

beiden Aussiedlerhöfe, die Landwirtschaft betreiben, beträgt für die Emissionsquellen ca. 70 Meter. 

Die Bewohner der Aussiedlerhöfe und andere betroffenen Anlieger bekamen bereits in der 

frühzeitigen Trägerbeteiligung für den Bebauungsplan „Langwiesen IV“ Gelegenheit, sich zum 

geplanten Vorhaben zu äußern. Anschließend führten Vorhabenträger und Anlieger weitere 

Gespräche. Die Sorge, dass die angrenzenden Landwirtschaftsflächen durch betriebsbedingte 

Emissionen belastet werden könnten, können mit Verweis auf das Emissionsgutachten nach TA-Luft 

[19] ausgeräumt werden (vgl. Abschnitt 7.2 „Lufthygiene“). Einflüsse durch Luftschadstoffe und Lärm 

sind detailliert in den Abschnitten 7.2 „Lufthygiene“ und 7.11.2 „Lärm“ bewertet. 

Somit ist auch für die Anlieger und Bewohner der Aussiedlerhöfe festzuhalten, dass sich infolge des 

geplanten Vorhabens keine erheblichen Auswirkungen durch Luftschadstoffe ableiten lassen. 

Indirekte nachteilige Einflüsse durch Lärm lassen sich unter Bezugnahme auf die Ergebnisse der 

schalltechnischen Untersuchung nicht ableiten (vgl. auch Abschnitt 7.11.2).  
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Durch geplante Geländemodellierungen wird sich das teilweise 17 m hohe Produktionsgebäude im 

Süden etwas niedriger darstellen. Die Süd- und Westseiten des B-Plangebietes werden durch 

grünordnerische Maßnahmen mit Pflanzgeboten eingegrünt, um den massiven Eindruck des Baus zu 

minimieren. Für die Westfassade des Betriebsgebäudes ist außerdem eine bodengebundene 

Fassadenbegrünung vorgesehen [10].   

Eine Erholungseinrichtung, wie z.B. ein Rad-Wanderweg (Römerweg), ist durch das geplante B-Plan-

Vorhaben direkt betroffen. Der Römerweg wird im Zusammenhang mit der Umsetzung des B-

Planvorhabens verlegt. Am südlichen Rand des B-Plangebietes wird eine neue Wegeverbindung 

entstehen, die nach Umfahrung des Werksgebäudes wieder an den Römerweg zurückführt und durch 

die günstige Topographie komfortabel zu befahren ist [10]. Außerdem wird nördlich durch die neu zu 

schaffende und zu gestaltende Bachwiesenzone eine weitere Fuß- und Radwegeverbindung geführt 

[10]. Diese umfasst auch eine Furt durch den Fürtlesbach [10]. So wird die Möglichkeit geschaffen, 

zusätzlich zur südlichen Wegeführung entlang der Felder auch eine alternative Route zu nutzen. 

Diese ist auf einem kurzen Streckenstück steiler, als die südliche Führung, jedoch ist sie 

landschaftlich reizvoller [10]. 

 

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass sich durch das geplante Vorhaben keine erheblichen 

Nutzungskonflikte ableiten lassen. Das Vorhaben geht generell konform mit der Regionalplanung und 

der vorbereitenden Bauleitplanung. 

 

7.11.2 Lärm 

Lärm ist jede Art von Schall, durch die Menschen gestört, belästigt oder gesundheitlich geschädigt 

werden können. Anders als bei Luftverunreinigungen oder Einflüssen auf Boden und Wasser ist die 

Einwirkung von Lärm unmittelbar wahrnehmbar und auf die Einwirkdauer der einzelnen Emissions-

quellen beschränkt.  

Zum Themenbereich Lärm wurde eine Schalltechnische Untersuchung [14] erarbeitet, welche die 

schalltechnischen Auswirkungen des Vorhabens „Neubau eines Werksgebäudes mit integrierter 

Verzinkerei“ im B-Plangebiet „Langwiesen IV“ untersucht und beurteilt. Auf die Ergebnisse dieser 

Untersuchung wird nachfolgend Bezug genommen.    

 
Potentielle Einflüsse 

Die Belastung des Menschen durch Lärm hängt sowohl von objektiven als auch subjektiven Faktoren 

ab. Diese Faktoren zeigt folgende Übersicht: 

Tabelle 05: Faktoren der Lärmbelastung 

objektive Faktoren Subjektive Faktoren 
    

    

Stärke und Dauer Tätigkeit bei Einwirkung 

    
Häufigkeit und Tageszeit Einstellung zur Quelle 
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objektive Faktoren Subjektive Faktoren 
    

Frequenzzusammensetzung Körperliche Gesundheit 
    

Auffälligkeit Psychische Gesundheit 
    
Ortsüblichkeit   
    
Betriebsweise   

 
Zur Beurteilung von Schallimmissionen werden in der Technischen Anleitung zum Schutz gegen Lärm 

(TA Lärm) [35] Immissionsrichtwerte für verschiedene Gebietsnutzungen festgelegt. 

In Punkt 3 der TA Lärm werden allgemeine Grundsätze für genehmigungsbedürftige Anlagen 

aufgeführt. 

Hier heißt es in der TA Lärm unter: 

Punkt 3.3 Prüfung der Einhaltung der Vorsorgepflicht 

„Das Maß der Vorsorgepflicht gegen schädliche Umwelteinwirkungen durch Geräusche bestimmt sich 

einzelfallbezogen unter Berücksichtigung der Verhältnismäßigkeit von Aufwand und erreichbarer 

Lärmminderung nach der zu erwartenden Immissionssituation des Einwirkungsbereichs insbesondere 

unter Berücksichtigung der Bauleitplanung. Die Geräuschemissionen der Anlage müssen so niedrig 

sein, wie dies zur Erfüllung der Vorsorgepflicht nach Satz 1 nötig und nach dem Stand der Technik zur 

Lärmminderung möglich ist.“ 

 

Umweltsituation im Einwirkungsbereich 

Die Empfindlichkeit bezüglich der Geräuschimmissionen hängt insbesondere von den Nutzungser-

fordernissen in der Umgebung des Betriebsgeländes ab.  

Die Schutzbedürftigkeit eines Gebietes ergibt sich in der Regel aus den Festsetzungen in den 

Bebauungsplänen. Östlich des Bebauungsplangebietes „Langwiesen IV“ befindet sich ein 

eingeschränktes Industriegebiet Bebauungsplan „Langwiesen III“. Nördlich der Langwiesenstraße 

befindet sich im östlichen Teil ebenfalls ein Industriegebiet Bebauungsplan „Industriegebiet I 

Langwiesen“. Im westlichen Teil nördlich der Langwiesenstraße sind ein eingeschränktes 

Industriegebiet und ein eingeschränktes Gewerbegebiet ausgewiesen (Bebauungsplan 

„Industriegebiet Langwiesen“).  

Westlich des Bebauungsplangebietes „Langwiesen IV“ befinden sich zwei Aussiedlerhöfe im 

Außenbereich. Hier wird die Schutzbedürftigkeit eines Mischgebiets angesetzt. 

Die größte Empfindlichkeit besteht demnach für die Wohnnutzungen der benachbarten 

Aussiedlerhöfe. 
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Tab.: 06 Schutzwürdigkeit der umliegenden Bebauung 

Immissionsort Schutzbedürftigkeit 

IO 1 – Steinäcker 3 MI 

IO 2 – Steinäcker 1   MI 

IO 3 – Langwiesenstraße 6  GE 

IO 4 – Langwiesenstraße 10  GI 

IO 5 – Langwiesenstraße 14  GI 

IO 6 – Daimlerstraße 12   GI 

IO 7 – Daimlerstraße  GI 

IO 8 – Daimlerstraße 6  GI 

IO 9 – Daimlerstraße 9  GI 

 

Die Lage der Emissionsorte ist den Abbildungen der Schalltechnischen Untersuchung [14] zu 

entnehmen. 

Die TA Lärm schreibt Immissionsrichtwerte vor, die an der angrenzenden Bebauung einzuhalten sind. 

 

zu erwartende Umweltauswirkungen 

In der für den vorhabenbezogenen Bebauungsplan „Langwiesen IV“ erfolgten Schalltechnischen 

Untersuchung wurden alle relevanten Schallquellen auf dem Betriebsgrundstück (Fahr- und 

Lieferverkehr, Parkplätze/Parkhaus, Produktionsgeräusche, technische Aggregate etc.) erfasst und in 

die Beurteilung einbezogen. Außerdem werden die Veränderungen durch den zusätzlichen 

Fahrverkehr im öffentlichen Straßenraum aufgezeigt [14]. 

In der Schalltechnischen Untersuchung [14] wurden zur Beurteilung der Situation folgende 

Regelwerke angewendet: 

• Die DIN 18005 wird in der Regel im Rahmen eines Bebauungsplanverfahrens angewendet, die 

   darin genannten Orientierungswerte gelten für alle Lärmarten.  

• Für Gewerbebetriebe mit allen dazugehörenden Schallimmissionen ist die TA Lärm heranzuziehen. 

  Die TA Lärm gilt für Anlagen im Sinne des BIm-SchG. Die TA Lärm ist im Bebauungsplanverfahren 

  zwar nicht bindend, es sollte jedoch im Rahmen der Abwägung geprüft werden, ob deren 

  Anforderungen eingehalten werden können [14].  

Bei beiden Regelwerken stimmen die Immissionsricht- bzw. Orientierungswerte weitestgehend 

überein. Gewisse Abweichungen gibt es im Beurteilungsverfahren [14].  

Eine Betrachtung nach der TA Lärm führt im vorliegenden Fall zu einer strengeren Beurteilung.  

Der Zu- und Abfahrtverkehr auf öffentlichen Verkehrsflächen wird gemäß der TA Lärm ebenfalls 

erfasst [14].  

Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens sind die Verkehrslärmauswirkungen durch den Quell- und  

Zielverkehr für die bestehende Bebauung darzustellen [14].  

 

Es gelten folgende Orientierungs-, Richt- oder Grenzwerte: 
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Tab. 07: Orientierungswerte der DIN 18005  

Gebietsnutzung  Orientierungswert in dB(A)  

  tags (6-22 Uhr)   nachts (22-6 Uhr)  

Kern-/Gewerbegebiet (MK / GE)   65 55 / 50  

Dorf-/Mischgebiete (MD / MI)   60 50 / 45  

Besondere Wohngebiete (WB)   60 45 / 40  

Allgemeine Wohngebiete (WA)   55 45 / 40  

Reine Wohngebiete (WR)  50  40 / 35  

 

Der jeweils niedrigere Nachtwert gilt für Industrie-, Gewerbe- und Freizeitlärm, der höhere für 

Verkehrslärm [14]. 

 

Tab. 08: Immissionsrichtwerte der TA Lärm, außerhalb von Gebäuden 

Gebietsnutzung  Orientierungswert in dB(A)  

  tags (6-22 Uhr)  

 nachts (22-6 

Uhr)  

a) Industriegebiete  70 70 

b) Gewerbegebiete  65 50 

c) Urbane Gebiete  63 45 

d) Kern-, Misch-, Dorfgebiete  60 45 

e) Allgemeine Wohngebiete und  55 40 

Kleinsiedlungsgebiete      

f) Reine Wohngebiete  50 35 

g) Kurgebiete, Krankenhäuser,   45 35 

Pflegeanstalten     

 

Es soll vermieden werden, dass kurzzeitige Geräuschspitzen den Tagrichtwert um mehr als 30 dB(A) 

und den Nachtrichtwert um mehr als 20 dB(A) überschreiten. Innerhalb von Ruhezeiten (werktags 6 

bis 7 Uhr und 20 bis 22 Uhr, sonntags 6 bis 9 Uhr, 13 bis 15 Uhr und 20 bis 22 Uhr) ist für die 

Gebietskategorien e) bis g) ein Zuschlag von 6 dB(A) zum Mittelungspegel in der entsprechenden 

Teilzeit anzusetzen. Für die Nachtzeit ist die lauteste Stunde zwischen 22 und 6 Uhr maßgeblich.  

Die Richtwerte gelten für alle Anlagen/Gewerbebetriebe gemeinsam, d.h. die Vorbelastung durch die 

ansässigen Betriebe muss berücksichtigt werden. Nach Nr. 3.2.1 der TA Lärm gilt als Irrelevanz-

Kriterium für die Vorbelastung eine Unterschreitung des Immissionsrichtwerts um 6 dB(A) durch den 

Beurteilungspegel der Anlage [14].   

Der Zu- und Abfahrtverkehr auf öffentlichen Verkehrsflächen wird gemäß der TA Lärm ebenfalls 

erfasst. Lärmschutzmaßnahmen organisatorischer Art sind hiernach für Kur-, Wohn- und Mischgebiete 

vorzusehen, wenn:  

o der Beurteilungspegel der Verkehrsgeräusche um 3 dB(A) erhöht wird, 

o keine Vermischung mit dem übrigen Verkehr erfolgt ist und  

o die Grenzwerte der 16. BImSchV [38] erstmals oder weitergehend überschritten sind.  

Die Bedingungen gelten kumulativ, das heißt, nur wenn alle Bedingungen erfüllt sind, sind 

organisatorische Lärmschutzmaßnahmen zu ergreifen [14]. 
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Tab. 09: Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV (Verkehrsgeräusche) 

Gebietsnutzung  Immissionsgrenzwert in dB(A)  

  tags (6-22 Uhr)   nachts (22-6 Uhr)  

Krankenhäuser, Schulen, Kurheime und 57 47 

Altenheime     

Wohngebiete   59 49 

Kern-, Dorf- und Mischgebiete 64 54 

Gewerbegebiete 69 59 

 

Bereits im Vorfeld wurden Schallschutzmaßnahmen zur Einhaltung der geltenden 

Immissionsrichtwerte konzipiert, die in den Berechnungen der Schalltechnischen Untersuchung 

bereits berücksichtigt wurden [14].  

Im Folgenden werden diese im Einzelnen aufgeführt.  

o Errichtung einer Überdachung mit Seitenwand (Ladehalle Stapler) nordwestlich der geplanten 

   Produktionshalle.  

o Keine Tätigkeiten nachts (22.00 – 6.00 Uhr) mit Staplern im Freien.  

o Die Öffnungen (Hallen-Tore etc.) werden nachts (22.00 – 6.00 Uhr) geschlossen gehalten.  

o An der Westfassade der Produktionshalle befinden sich keine Öffnungen (Tore, Fenster, etc.).  

o Die Westfassade und das Dach der Produktions-/Wareneingangshalle müssen ein bewertetes 

   Schalldämmmaß von mindestens R'w ≥ 42 dB und die Tore von R'w ≥ 12 dB aufweisen. Die übrigen 

   Fassaden / Dächer müssen ein bewertetes Schalldämmmaß von mindestens R'w ≥ 35 dB  

   aufweisen.  

o Es ist darauf zu achten, dass der Innenpegel einen Wert von 85 dB(A) einschließlich der Zuschläge 

   für die Ton-/Impulshaltigkeit nicht überschreitet. Ggf. ist durch geeignete Maßnahmen im 

   Halleninnern (z.B. absorbierende Auskleidung der Innenwände und Decke, Kapselung/Einhausung 

   der maßgeblichen Schallquellen) die Einhaltung des Werts sicherzustellen. Werden Bauteile mit 

   geringeren Schalldämmmaßen verbaut, ist der Innenpegel entsprechend zu reduzieren. 

o Die genaue Lage der Tore und möglicher Lüftungsfenster / Oberlichter etc. stand zum Zeitpunkt der 

   schalltechnischen Untersuchung noch nicht fest. Es ist darauf zu achten, dass durch die 

   Detailplanung oder ggf. Umplanung keine Erhöhung der Schallimmissionen herbeigeführt wird [14].  

   Entsprechende Nachweise sind ggf. im Baugenehmigungsverfahren zu führen [14].  

Die Lage der Schallquellen tag/nachts ist der Schalltechnischen Untersuchung [14] zu entnehmen. 

Die Beurteilung erfolgte mit den Immissionsrichtwerten der TA Lärm: 

• Schallimmissionen durch den geplanten Betrieb 

An der umliegenden Bebauung im Mischgebiet werden Beurteilungspegel tags bis 54 dB(A) und in der 

lautesten Nachtstunde bis 39 dB(A) erreicht.  

Im Gewerbegebiet treten Beurteilungspegel bis 55 dB(A) tags und bis 37 dB(A) in der lautesten Nacht-

stunde, im Industriegebiet bis 62 dB(A) tags und bis 47 dB(A) in der lautesten Nachtstunde auf. 

Unter Berücksichtigung der geplanten Schallschutzmaßnahmen werden die Immissionsrichtwerte der 

TA Lärm tags und nachts an allen Immissionsorten eingehalten [14].  
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Sonstige Emissionen i.S. des § 3 (2) BImSchG (z.B. Erschütterungen) sind für den Betrieb der 

Feuerverzinkerei nicht relevant.  

 

• Spitzenpegel 

An der umliegenden Bebauung werden im ungünstigsten Fall Pegelspitzen bis 66 dB(A) tags und 43 

dB(A) nachts im Mischgebiet sowie bis 66 dB(A) tags und bis 64 dB(A) nachts im Gewerbe-

/Industriegebiet erreicht. Die Forderung der TA Lärm, dass Maximalpegel die Immissionsrichtwerte 

tags um nicht mehr als 30 dB(A) und nachts um nicht mehr als 20 dB(A) überschreiten sollen 

(Mischgebiete 90 dB(A) tags, 65 dB(A) nachts; Gewerbegebiete 95 dB(A) tags, 70 dB(A) nachts), wird 

eingehalten [14].  

• Berücksichtigung der Vorbelastung 

Die Immissionsrichtwerte gelten für die Gesamtbelastung aller Anlagen/Gewerbebetriebe, die in den 

Geltungsbereich der TA Lärm fallen, gemeinsam. Die Gesamtbelastung setzt sich aus Vor- und 

Zusatzbelastung zusammen und muss den Anforderungen der TA Lärm genügen.  

Die Vorbelastung im Sinne der TA Lärm stellt die Immissionen durch die bereits ansässigen Betriebe 

dar. Die Zusatzbelastung geht von den zu beurteilenden Anlagen im Plangebiet aus.  

Nach TA Lärm braucht die Vorbelastung nicht (detailliert) berücksichtigt werden, wenn die 

Zusatzbelastung mindestens 6 dB(A) unter dem zulässigen Immissionsrichtwert liegt (sog. Irrelevanz-

Kriterium).  

Die Beurteilungspegel durch den Betrieb liegen mindestens 6 dB(A) unter den Immissionsrichtwerten, 

so dass die Vorbelastung gemäß dem Irrelevanz-Kriterium der TA Lärm nicht detailliert zu betrachten 

war [14].   

• Fahrverkehr im öffentlichen Straßenraum 

Die Immissionen durch den Fahrverkehr im öffentlichen Straßenraum, bedingt durch den Betrieb, 

wurden ebenfalls betrachtet und nach den Grenzwerten der 16. BImSchV1 beurteilt. Im Egebnis 

wurde festgestellt, dass Maßnahmen nach der TA Lärm für die umliegende Wohnbebauung 

(Einstufung als Mischgebiet) nicht erforderlich sind [14].  

•   Änderung der verkehrsbedingten Schallimmissionen 

Für die Abwägung im Bebauungsplanverfahren wurden die Pegeldifferenzen ermittelt, die sich beim 

direkten Vergleich der beiden akustischen Situationen Nullfall und Planfall ergeben. 

Im östlich des Plangebiets gelegenen Industriegebiet ergeben sich Pegelerhöhungen bis 1,9 dB(A) 

tags und bis 2,1 dB(A) nachts. Im Gewerbe-/Industriegebiet nördlich der Langwiesenstraße sind 

Pegelerhöhungen bis 0,5 dB(A) tags und bis 0,4 dB(A) nachts zu erwarten.  

An der Bebauung an der Cleebronner Straße, Brackenheimer Straße und Stockheimer Steige, für die 

die Schutzwürdigkeit eines Dorf-/Mischgebietes angesetzt wurde, ist mit Pegelerhöhungen bis 0,1 

dB(A) tags und 0,2 dB(A) nachts zu rechnen. An den Aussiedlerhöfen (Steinäcker 1 und 3) sind 

Pegelerhöhungen bis 3,1 dB(A) tags und 2,6 dB(A) nachts zu erwarten.  

Die Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV werden im Prognose-Planfall I an der Bebauung in den 

Gewerbe- und Industriegebieten sowie an den Aussiedlerhöfen (Steinäcker 1 und 3) eingehalten [14]. 
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An der Bebauung an der Cleebronner Straße, Brackenheimer Straße und Stockheimer Steige treten 

Überschreitungen der Immissionsgrenzwerte für Mischgebiete bis 8 dB(A) tags und bis 9 dB(A) nachts 

auf [14].  

An den bestehenden Gebäuden entlang der Cleebronner Straße, Brackenheimer Straße und 

Stockheimer Steige ergeben sich bereits im Prognose-Nullfall (ohne den zusätzlichen Verkehr 

durch das Plangebiet „Langwiesen IV“) Überschreitungen der Immissionsgrenzwerte der 16. 

BImSchV und z.T. auch Pegel von über 70 dB(A) tags und 60 dB(A) nachts (Schwellenwerte der 

Gesundheitsgefährdung) [14].   

Als Lärmschutzmaßnahmen kommen nach Angaben in der Schalltechnischen Untersuchung nur eine 

Geschwindigkeitsreduzierung oder verkehrslenkende Maßnahmen (Lkw-Fahrverbot, Ortsumgehung) 

in Betracht. Aktive Maßnahmen, wie Wände oder Wälle können städtebaulich aufgrund der Nähe der 

Gebäude zur Straße nicht umgesetzt werden [14].   

 

7.11.3 Verkehr 

Zur Abschätzung der Verkehrsentwicklung im Zusammenhang mit der Umsetzung des 

vorhabenbezogenen Bebauungsplanes „LangwiesenIV“ liegt ein aktuelles Gutachten [39] vor. 

Dazu wurde als Grundlagenerhebung 2018 eine Verkehrserhebung an ausgewählten Knotenpunkten 

und Querschnitten durchgeführt [39]. 

Umweltsituation im Einwirkungsbereich 

Die Ergebnisse der Grundlagenerhebung - die im Originalgutachten nachgelesen werden können - 

verdeutlichen, dass das Ziel- und Quellverkehrsaufkommen der bestehenden Nutzungsstrukturen des 

Gewerbegebiets „Langwiesen III“ ein durchschnittliches werktägliches Verkehrsaufkommen von rund 

1.600 Kfz/24h generiert [39]. 

Hinsichtlich der Orientierung der Ziel- und Quellverkehre des Gewerbegebiets kann festgehalten 

werden, dass ca. 70 % der Gebietsverkehre den Bezug Richtung L 1103 - Brackenheimer Straße 

haben und sich ca. 30 % in Richtung K 2150 - Cleebronner Straße orientieren [39]. 

Im weiteren Verlauf orientieren sich etwa 80 % der Verkehre von/in Richtung L 1103 - Brackenheimer 

Straße in Richtung L 1103 bzw. Brackenheim (≙ ca. 60 % des gesamten Ziel-/Quellverkehrs des 

Gewerbegebiets). Die restlichen ca. 20 % orientieren sich auf der L 1103 - Brackenheimer Straße in 

Richtung Ortskern Güglingen-Frauenzimmern (≙ ca. 10 % des gesamten Ziel-/Quellverkehrs des 

Gewerbegebiets) [39]. 

Der weitere Bezug der ca. 30 % der Verkehre in Richtung K 2150 - Cleebronner Straße sind ca. 60 % 

in Richtung K 2150 bzw. Cleebronn (≙ ca. 15 % des gesamten Ziel-/Quellverkehrs) und ca. 40 % in 

Richtung Ortskern Güglingen-Frauenzimmern (≙ ca. 10 % des gesamten Ziel-/Quellverkehrs des 

Gewerbegebiets „Langwiesen III“) [39]. 

Bereits die Verkehrsanalyse der Bestandssituation zeigt, dass einzelne Knoten während der 

Hauptverkehrszeiten die Grenze ihrere Belastung erreichen [39].  

In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass das Gewerbegebiet „Langwiesen III“ noch 

nicht vollständig aufgesiedelt ist und das Verkehrsaufkommen in den betreffenden Knoten bei 

Vollaufsiedelung höher wäre, als es heute ist [39]. 
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zu erwartende Umweltauswirkungen 

Damit die verkehrlichen Auswirkungen der Erschließung des geplanten Gewerbegebiets „Langwiesen 

IV“ sowie der Vollaufsiedlung des bestehenden Gewerbegebiets „Langwiesen III“ beurteilt und 

abgewogen werden können, wurden die Leistungsfähigkeiten von relevanten Knotenpunkten unter 

Analysebedingungen überprüft [39]. 

Die Berechnungen wurden für die beiden relevanten Spitzenstundenzeitbereiche morgens und 

abends mit dem Programm KNOSIMO unter Berücksichtigung des Schwerverkehrs in Pkw-Einheiten 

durchgeführt [39]. 

In der Berechnung zeigt sich, dass die verkehrlich untergeordneten Verkehrsströme an drei der vier 

betrachteten Knoten, die in die übergeordnete Straße einbiegen möchten, in der Abendspitze 

erhebliche „rechnerische“ Wartezeiten in Kauf nehmen müssen [39]. 

Einige Knotenzufahrten erreichen bereits heute die rechnerische Kapazitätsgrenze [39]. 

Im Weiteren wurde der Planfall 2035 prognostiziert, wobei sich folgende Schlussfolgerungen ergeben: 

Für die Prognose 2035 wurde die Abschätzung der Verkehrsmengen sowohl OHNE als auch MIT 

Realisierung des Vorhabens „Langwiesen IV“ vorgenommen [39]. 

Dabei hat sich gezeigt, dass die Verkehrszunahme durch das geplante Werk III im Rahmen der 

Gesamtprognose eher von untergeordneter Bedeutung ist [39].  

Da bereits unter Analysebedingungen und mit Eintreten einer weiteren allgemeinen Verkehrsent-

wicklung (Motorisierung - Mobilität / Einwohnerentwicklung etc.) Handlungsbedarf besteht, sind die 

verkehrlichen Auswirkungen der geplanten Gewerbeentwicklung zu relativieren [39]. 

Das wurde bereits in der Umweltprüfung für den vorhabenbezogenen Bebauungsplan „Langwiesen 

IV“ so dargestellt [10]. 

Es ist auch festzuhalten, dass derzeit jährlich etwa 3000 LKW-An- und Abfahrten in Eibensbach 

erforderlich sind, um die Fremdverzinkung der Fa. Layher in verschiedenen Werken in 

Süddeutschland zu realisieren. Dieser Verkehr entfällt mit Inbetriebnahme der neuen Verzinkerei 

Werk III im B-Plangebiet „Langwiesen IV“.  

Zusammenfassend wird festgestellt, dass durch das beantragte Vorhaben keine erheblichen 

nachteiligen Auswirkungen durch Geräuschemissionen im Umfeld der geplanten Anlage zu erwarten 

sind.  

Die Problematik des zunehmenden Verkehrs in den Gewerbegebieten „Langwiesen III“ und 

„Langwiesen IV“, inklusive der damit verbundenen Lärmbelastung entlang der Cleebronner Straße, 

Brackenheimer Straße und Stockheimer Steige, ist nur durch verkehrslenkende Maßnahmen und die 

Umgestaltung der Verkehrsführung zu entspannen.  

In den vorliegenden Gutachten werden geeignete Maßnahmen vorgeschlagen, die der 

Belastungsminderung dienen, wie z.B. eine Umgestaltung des Knotenpunktes L 1103-Brackenheimer 

Straße / Am Weihergraben zu einem Kreisverkehr, da dadurch das Bestandsgebiet und die 

gewerbliche Entwicklung „Langwiesen III“ (Vollaufsiedlung) sowie „Langwiesen IV“ eine sichere und 

attraktive Verkehrsanbindung an die L 1103-Brackenheimer Straße erhalten würde. Gleichzeitig kann 

die Maßnahme dazu beitragen, dass die bereits bestehende Verbindungsfunktion der Langwiesen-
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straße zwischen der L 1103-Brackenheimer Straße und der K 2150 – Cleebronner Straße gestärkt 

werden kann [39].  

Damit eine auch unter prognostischer Berücksichtigung des Gewerbegebiets „Langwiesen IV“ 

ausreichende Leistungsfähigkeit der Knotenpunkte erzielt werden kann, müssten diese zum Teil 

ertüchtigt werden. Insbesondere beim zentralen Knotenpunkt Brackenheimer Straße / Cleebronner 

Straße in der Ortsmitte von Frauenzimmern ist dies durch die räumliche Enge nur mit Eingriffen in die 

bestehende Bebauung möglich. Sollte dies jedoch denkbar sein, wäre die Realisierung eines 

Kreisverkehrs (Minikreisel) zu empfehlen [39].  

Eine geplante Ortsumfahrung (Umfahrung Güglingen-Frauenzimmern) könnte zu einer wesentlichen 

Entlastung der Ortsdurchfahrt L 1103-Brackenheimer Straße in Güglingen-Frauenzimmern beitragen 

[39]. Eine Optimierung der Knotenpunkte im Bereich der Ortsmitte wäre aufgrund signifikant 

niedrigerer Verkehrsmengen in diesem Szenario nicht erforderlich. Jedoch ist die Realisierung dieser 

Maßnahme kurz- bis mittelfristig derzeit nicht absehbar [39]. 

Auf das überörtliche Verkehrsnetz wirkt sich das durch das Industriegebiet „Langwiesen IV“ induzierte 

Verkehrsauskommen nicht zusätzlich negativ aus [39]. 

 

 

7.12 Landschaftsbild 

Die Landschaft ist so zu nutzen, zu pflegen, zu gestalten und zu schützen, dass eine naturnahe 

Umwelt für das Wohlbefinden und für die Erholung des Menschen gesichert wird und die Vielfalt, 

Eigenart und Schönheit der Landschaft in ihrer reichen Gliederung bewahrt bleiben. 

Die Schutzwürdigkeit des Landschaftsbildes bestimmt sich aus Merkmalen, wie der Leistungsfähigkeit 

des Naturhaushaltes, der Nutzungsfähigkeit der Naturgüter, der Vielfalt, Eigenart und Schönheit der 

Landschaft und der besonderen Bedeutung für die Erholung. Der Schutz des Landschaftsbildes ist im 

Bundesnaturschutzgesetz verankert. 

Die Empfindlichkeit einer Landschaft bzw. deren optische Beeinträchtigung werden einerseits durch 

die Einsehbarkeit eines Standortes und durch die Anlehnung an die ggf. vorhandenen Nutzungen 

sowie andererseits durch die Funktion und den Charakter der Landschaft mit ihren historischen und 

kulturellen Besonderheiten und durch ihren ästhetischen Wert bestimmt. Es ist weiterhin zu beachten, 

dass mit zunehmender Entfernung ein Objekzt u.U. noch wahrnehmbar, jedoch nicht als erhebliche 

Beeinträchtigung zu bewerten ist. Diese Grenze ist dabei abhängig von der Größe des Objektes und 

der Einsehbarkeit des Standortes. 

Sowohl die Beschreibung als auch die Beurteilung des Landschaftsbildes entzieht sich mathematisch 

definierbaren Kriterien und wird durch subjektives Empfinden beeeinflusst. 

Die Festlegung folgender Merkmale als nachvollziehbare Leitlinien für die Beurteilung dienen als 

objektivierbare und nachvollziehbare Grundlagen bei der Betrachtung des Landschaftsbildes. 

► Einsehbarkeit des Standortes 

► landschaftstypische Vegetationsstrukturen 



Umweltverträglichkeitsuntersuchung für den Neubau der Verzinkerei Werk III der Fa. Layher in Cleebronn 
 

 

Viresco Büro für Umwelt- und Landschaftsplanung Claudia Neugebauer                                                                        Juni 2019 
 

97 

► Oberflächenrelief 

► Image des Gebietes 

 

Potentielle Einflüsse 

Auswirkungen auf das Landschaftsbild sind insbesondere durch die Errichtung von Bauwerken und 

großflächige Versiegelungen denkbar. 

 

Umweltsituation im Einwirkungsbereich  

Die Eigenart der Landschaft wird von der Morphologie und der Nutzung bestimmt. Es lassen sich die 

naturhistorische, d.h. regionaltypische geomorphologische Ausprägung (Entwicklung) einer Land-

schaftseinheit und die kulturhistorische Bedeutung, d.h. der Grad der anthropogenen Landschafts-

veränderung im Verlauf von Zeitepochen, unterscheiden. 

Der geomorphologische Charakter ist im Beurteilungsgebiet noch gut zu erkennen. Jedoch ergibt sich 

durch die technisch-konstruktive Landschaftsveränderung mit den bereits bestehenden 

Gewerbegebieten nördlich und südlich der Zaber („Langwiesen I-III“) und die benachbarten massiven 

Gewerbebauten von der unmittelbar benachbarten Weingärtnergenossenschaft bereits eine 

vorbelastende Beeinträchtigung des Landschaftsbildes im Beurteilungsgebiet [10]. 

Über das Plangebiet bzw. seine weitere Umgebung führen zwei Hochspannungsfreileitungen, die das 

Landschaftsbild als Leitungen selbst und durch die notwendigen Masten beeinträchtigen [10]. 

Das B-Plangebiet selbst liegt in einer weitgehend ausgeräumten Feldflur, die intensiv ackerbaulich 

genutzt wird. Diese wird aber durch die linienhaften bachbegleitenden Gehölze an Zaber und 

Fürtlesbach strukturiert [10]. 

Bei großräumigerer Betrachtung wird der Blick durch die Randhöhen Heuchelberg im Norden und 

Stromberg mit dem markanten Michaelsberg im Süden eingerahmt [10]. 

Für fußläufige, wohnortnahe Erholung besteht wenig Potential. Durch das Plangebiet führt jedoch über 

den Römerweg ein ausgeschilderter und gut benutzter überörtlicher Radweg, der auch als 

Wanderweg nutzbar ist [10]. 

 

Zu erwartende Umweltauswirkungen 

Anhand der Beschreibung der derzeitigen Umweltsituation im Einwirkungsbereich sowie der 

Merkmale 

● Anlehnung an vorhandene Gebäude / Insfastruktureinrichtungen, 

● Veränderungen des Gebietscharakters / Image, 

● Einsehbarkeit 

wird die Beurteilung möglicher erheblicher Einflüsse auf das Landschaftsbild vorgenommen. 

Durch die Umsetzung des geplanten Vorhabens im Bebauungsplangebiet wird das Landschaftsbild 

am Standort erheblich verändert.  

Vor allem die zukünftig geänderte Flächennutzung sowie die zu erwartende Gebäudekubatur wirken 

sich erheblich auf das Landschaftsbild aus. 
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Abb. 19: 3D-Simulationsansicht von Südwesten (MESSMER CONSULT; 2019), im Vordergrund Wareneingang 
und Produktion 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 20: 3D-Simulationsansicht von Osten (MESSMER CONSULT; 2019), im Hintergrund Wareneingang und 

 Produktion, vorne Mitte Versandhalle 

Insbesondere die große Betriebshalle, mit Wareneingangs- und Produktionshalle, inkl. Verzinkerei, 

stellt mit einer überbauten Fläche von ca. 5 ha eine massive Störung des Landschaftsbildes dar. 
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Dazu kommen in geringerem Umfang die Versandhalle und das Parkhaus. 

Wie in der Umweltprüfung zum B-Plan bereits ausgeführt wurde, kann ein derartig massiver Eingriff in 

das Landschaftsbild nur minimiert, jedoch nicht vollständig ausgeglichen werden [10]. 

Folgende Maßnahmen zur Minimierung sind geplant [10]: 

• Im Westen wird die Fassade des Produktionsgebäudes durch eine Fassadenbegrünung 

gegliedert und durch Pflanzungen von hochstämmigen Laubbäumen kaschiert, so dass sich 

v.a. auch für Kunden der WG Cleebronn - Güglingen ein weniger monumentaler Anblick 

ergibt. 

• Im Süden wird sich das max. 17 m hohe Produktionsgebäude der Topografie und den 

dadurch notwendigen Geländemodellierungen geschuldet in der Ansicht etwas niederer 

darstellen. Zudem sind auch hier Anpflanzungen von hochstämmigen Laubbäumen 

vorgesehen, so dass auch hier der massive Eindruck des Baus minimiert wird. 

• Im Osten und Norden erfolgt durch die geplante Renaturierung von Zaber und Fürtlesbach in 

Form von Kompensationsmaßnahmen ebenfalls eine Aufwertung des Landschaftsbildes. 

• Die großflächige Dachbegrünung wird sich auch in der Fernwirkung minimierend auf den 

Eingriff auswirken. 

Bezugnehmend auf die Abschnitte 7.1 Lufthygiene, 7.11.1 Nutzungsstrukturen und Erholung und 

7.11.2 Lärm lassen sich bezüglich der Erholungsfunktion der Landschaft keine erheblichen 

nachteiligen Auswirkungen durch das geplante Vorhaben ableiten.   

 

7.13 Kulturelles Erbe und sonstige Sachgüter 

Gesetzliche Vorgaben zum Schutz von Kultur- und Sachgütern oder Kulturdenkmalen enthält das 

Denkmalschutzgesetz [40]. Gemäß § 2 diese Gesetzes sind Kulturdenkmale im Sinne dieses 

Gesetzes“ Sachen, Sachgesamtheiten und Teile von Sachen, an deren Erhaltung aus 

wissenschaftlichen, künstlerischen oder heimatgeschichtlichen Gründen ein öffentliches Interesse 

besteht.“ Kulturdenkmale unterliegen einem allgemeinen Schutz, der ihre Beeinträchtigung, 

Zerstörung und Entfernung einschränkt. 

Potentielle Einflüsse 

Eine Beeinträchtigung von Kultur- und Sachgütern ist grundsätzlich durch 

► direkte Zerstörung infolge von Baumaßnahmen auf dem Standort und über 

► immissionsbedingte Wirkungen 

möglich. 

 

Umweltsituation im Einwirkungsbereich 

Das Zabergäu ist jahrtausendealtes Siedlungsgebiet. Die archäologische Freilichtanlage „Römischer 

Vicus und Mithräen von Güglingen“, das Römermuseum Güglingen, der Römerweg (oder auch 

Heerstraße) im B-Plangebiet und die benachbarte Schauanlage zur Wüstung Niederramsbach und 

Kirche St. Dionysius sind einige der Zeugen dieser uralten Besiedlung in Nähe des Plangebiets [10]. 
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Im B-Plangebiet selbst haben vorgezogene Sondierungsgrabungen ebenfalls Hinweise auf alte 

Besiedelung ergeben [10]. 

Kulturgüter sind von der Planung nicht direkt betroffen. Im Plangebiet können jedoch Funde im Sinne 

von § 20 Denkmalschutzgesetz zutage treten, bei denen es sich um meldepflichtige Kulturdenkmale 

nach § 2 DSchG handelt. 

Sachgüter sind insoweit betroffen als Produktionsfläche für landwirtschaftliche Betriebe langfristig 

umgewandelt wird und für die landwirtschaftliche Produktion verloren geht [10]. 

 

Zu erwartende Umweltauswirkungen 

Im Ergebnis der vorgezogenen Sondierungsgrabungen sind vor Beginn der Bauarbeiten 

entsprechende archäologische Grabungen unter Aufsicht bzw. in Absprache mit der 

Denkmalschutzbehörde durchzuführen [10].  

Dabei sind insbesondere folgende Untersuchungsgebiete relevant: 

► das Untersuchungsgebiet auf der Gemarkung Cleebronn, Lkr. Heilbronn, Gewann „Rahnspacher 

Straße“, Flurstücke 1505-1515 im Bereich eines Kulturdenkmals gemäß § 2 DSchG „vorgeschichtliche 

Siedlungen“ (Denkmallisten-Nr. 6; ADAB-Id. 96988321/CLEE006) 

Kenntnisstand vor Grabungsbeginn:  

Das bisher landwirtschaftlich genutzte, ca. 5 ha große Gebiet liegt südlich des Römerwegs in einem 

von der Zaberniederung sanft nach Süden ansteigenden Gelände.  

Bei Begehungen des Areals und in Luftbildern wurden angepflügte Siedlungsgruben beobachtet und 

neolithisches Fundgut aufgesammelt. Eine Prospektion im Herbst 2018 erbrachte auf der gesamten 

Fläche neolithische Siedlungsbefunde. Südlich des Römerwegs wurde ein frühmittelalterliches 

Gräberfeld (u.a. Steinplattengräber) angeschnitten, das eine Zuordnung zu der östlich des 

Fürtlesbaches vor wenigen Jahren flächig ausgegrabenen Wüstung Niederramsbach wahrscheinlich 

macht. Bei den Steineinbauten dürfte es sich um Spolien eines römischen Bestattungsplatzes 

handeln, der ebenfalls kürzlich bei Flächengrabungen des LAD entdeckt worden ist.   

In nahezu allen angelegten Baggerschnitten wurden archäologische Befunde (Kulturdenkmale gemäß 

§ 2 DSchG) angetroffen, die eine ehemals flächige Besiedlung des Areals anzeigen und eine 

komplette Untersuchung des überplanten Gebiets erfordern. 

► das Untersuchungsgebiet auf der Gemarkung Cleebronn, Lkr. Heilbronn, Gewann „Steinäcker“, 

Flurstücke 1481-1486, 1500-1504 im Bereich eines Kulturdenkmals gemäß § 2 DSchG 

„mittelneolithische Siedlung“ (Denkmallisten-Nr. 13; ADAB-Id. 96994819/CLEE016)  

Kenntnisstand vor Grabungsbeginn:  

Das bisher landwirtschaftlich genutzte, ca. 9 ha große Gebiet liegt im Bereich der Einmündung des 

Fürtlesbachs in die Zaber. Bei Begehungen des Areals wurden seit Jahrzehnten angepflügte 

Siedlungsgruben beobachtet und mittelneolithisches Fundgut aus dem 5. Jahrtausend v. Chr. 

aufgesammelt. Eine Prospektion im Herbst 2018 erbrachte gut erhaltene Hausgrundrisse aus dieser 

Zeit. Die topographische Lage der Siedlung in einer Niederung ist ungewöhnlich, der Fundstelle 

kommt daher eine besondere Bedeutung zu. Die Prospektion führte zudem zur Entdeckung eines 
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bisher unbekannten vorgeschichtlichen Grabhügelfeldes. Im Südosten wurden Befunde aufgedeckt, 

die zu der vor wenigen Jahren flächig untersuchten Wüstung Niederramsbach gehören dürften. In 

nahezu allen angelegten Baggerschnitten wurden archäologische Befunde (Kulturdenkmale gemäß § 

2 DSchG) angetroffen, die eine ehemals flächige Besiedlung des Areals anzeigen und eine komplette 

Untersuchung des überplanten Gebiets erfordern. 

  

Die archäologischen Grabungen wurden im März 2019 begonnen und sollen bis Ende September 

2019 abgeschlossen sein.  Damit wird das kulturelle Erbe vor Zerstörung bewahrt. 

Nähere Angaben liegen gegenwärtig noch nicht vor. 

 

 

7.14 Wechselwirkungen, einschl. kummulierende Vorhaben 

Wechselwirkungen zwischenden Schutzgütern im Sinne des § 2 Abs. 1 UVPG können unter anderem 

durch bestimmte Schutzmaßnahmen verursacht werden, die zu Problemverschiebungen führen. Dies 

bedeutet, dass Belastungsverschiebungen durch technische Maßnahmen von einem 

Umweltbereich in einen anderen zu betrachten sind. 

Die beim Verzinkungsprozess anfallenden Abfälle, wie z.B die Bäder der Vorbehandlung (saure 

Beizlösungen; wässrige Spülflüssigkeiten, die gefährliche Stoffe enthalten; gebrauchte Flussmittel) 

besitzen zum Teil relativ lange Stand- bzw. Nutzungszeiten und werden einer geregelten, 

ordnungsgemäßen Entsorgung bzw. Wiederaufbereitung (Altsäure) zugeführt.  

Die im Rahmen der Abluftreinigung anfallenden Filterstäube und in der Neutralisation anfallender 

Filterkuchen und Schlämme werden ebenfalls einer geregelten und gesicherten, ordnungsgemäßen 

Entsorgung bzw. Wiederverwertung zugeführt. Mit einer relevanten Belastung anderer Schutzgüter ist 

dadurch nicht zu rechnen. 

Weiterhin werden unter Wechselwirkungen Schadstoffpfade verstanden. Schadstoffe werden i.d.R. 

nicht direkt nach ihrer Freisetzung am Emissionsort wirksam, sondern durchlaufen bis zur Aufnahme 

durch Mensch, Tier oder Pflanze verschiedene Materialien (z.B. Luft-Boden oder Luft-Wasser). Durch 

diese Medienübergänge können u.U. Wirkungsverstärkungen, z.B. durch Anreicherungen oder durch 

pH-Wert-Verschiebungen verursachte Freisetzungen von Stoffen (z.B. Schwermetalle) auftreten. 

Im Abschnitt 7.5 Boden wurde der potentielle Eintrag von Luftschadstoffen in den Boden, im Abschnitt 

7.6  in die Oberflächengewässer betrachtet. Ein relevanter Schadstoffeintrag in die Böden sowie in 

Grund- und Oberflächengewässer ist nicht abzuleiten. Unter Bezugnahme auf die entsprechenden 

Grenzwerte und die Abwasserbehandlung lassen sich keine relevanten, negativen Einflüsse auf die 

Tier- und Pflanzenwelt infolge der zu erwartenden Immissionen ableiten. 

Im Rahmen der Bauarbeiten sind die auszuhebenden Materialien auf ihren Schadstoffgehalt hin zu 

untersuchen und gemäß der LAGA-Einordnung einer fachgerechten Entsorgung bzw. Verwertung 

zuzuführen. Während der Bauphase eventuell auftretende oder festgestellte Bodenverunreinigungen, 

wie z.B. verunreinigter Erdstoff, werden beseitigt.  
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Die geplante neue Verzinkerei III der Firma Layher im B-Plangebiet „Langwiesen IV“, stellt in der 

näheren Umgebung bzw. im Beurteilungsgebiet die einzige nach BImSchG genehmigungspflichtige 

Anlage dar, die auch unter die Industrieemissions-Richtlinie fällt. Die Anlage ist somit nicht als 

kumulierendes Vorhaben zu betrachten. 

Auswirkungen bezüglich der Luftschadstoffemissionen und der Lärmbelastung wurden in den 

erstellten Fachgutachten (Emissionsgutachten und schalltechnischen Untersuchung) bereits 

berücksichtigt und in der vorliegenden Umweltverträglichkeitsstudie in den Abschnitten 7.2 und 7.11.2 

bereits dargestellt.     

 

 

7.15 Sonstige Auswirkungen (Störfälle) 

Bei den Anlagen der Wilhelm Layher GmbH & Co. KG werden folgende Stoffe gelagert und 

verwendet, die im Anhang I der Störfall-Verordnung aufgeführt sind:  

Es handelt sich hier konkret um die zinkchloridhaltigen Stoffe, Flussmittel, Abbeize, Zinkasche, 

Filterstaub sowie die Treibstoffe Benzin und Diesel [1]. 

Die Berechnung des Störfall-Koeffizienten und die Dokumentation zur Begründung der Einstufung der 

einzelnen Stoffe ergab nach behördlicher Prüfung, dass die Anlage mit den angegebenen Mengen 

knapp unterhalb der Einstufung in die untere Klasse der Störfalllverordnung bleibt, somit also nicht als 

„Störfallanlage“ eingestuft wird. 

Damit unterliegt die Feuerverzinkungsanlage Werk III, wie die bereits bestehenden Anlagen der Fa. 

Layher (Verzinkereien I und II), den Bestimmungen der 12. BImSchV „Grundpflichten“ [1]. 

 

 

7.16 Gesamtbewertung der Umweltschutzgüter 

Nachfolgend wird eine zusammenfassende Bewertung der Umweltschutzgüter vorgenommen: 

Tabelle 10: Gesamtbewertung der Umweltschutzgüter 

Schutzgut Umweltsituation im Einwirkungsbereich zu erwartende Umweltauswirkungen 

      

Luft Vorbelastung durch bestehende Anlagen unbedeutend, 
zu erwartende Luftbelastungen durch 
Emmissionsgutachten bestimmt 

  

da neue Anlage das Irrelevanzkriterium erfüllt;     
geltende Grenzwerte der TA Luft werden eingehalten 
bzw. unterschritten 

Einhaltung bzw. Unterschreitung der 
Grenzwerte nach TA Luft 

   Geruchsbelästigungen treten nicht auf 

    
geringe Auswirkungen 
 

Klima 
Standort ohne entscheidende Bedeutung für Frischluft-
entstehung, 

 
Auswirkungen durch Klimagutachten bestimmt;  
keine Frischluftquellgebiete betroffen; kein 
Verbau von Ventilationsbahnen;                
kaum Verschlechterung der Durchlüftungs-
situation der nächstgelegenen Wohnbebauung  
Belüftungsfunktion für GG bleibt erhalten; 

  
Überbauung Kaltluftentstehungsfläche, aber 
Kaltluftabfluss wird nicht erheblich beeinträchtigt 

 
Minderung durch umfangreiche 
Dachbegrünung 
 

    
keine erheblichen Auswirkungen 
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Schutzgut Umweltsituation im Einwirkungsbereich zu erwartende Umweltauswirkungen 

      

Geologie und  Standort ohne Einschränkung f. Grundwasserneubildung keine Grundwasserabsenkung erforderlich;  

Grundwasser 
aber ohne besondere Bedeutung; keine TWSG oder 
Quellschutzgebiete betroffen; 

Auswirkung auf Gundwasserneubildung in 
E/A-Bilanz des B-Plan-Verfahrens 
berücksichtigt; Zwischenspeicherung von  

  keine Altlasten bekannt 
Niederschlagswasser in RRB; gedrosselte 
Ableitung in Vorfluter 

    Sicherheitsvorkehrungen im Umgang mit  

    wassergefährdenden Stoffen und besonders 

    überwachungsbedürftigem Abfall werden  

    
getroffen und eingehalten 
 

    keine erheblichen Auswirkungen 

      

Boden zusätzliche Flächenversiegelung von Böden mit hoher Flächenverlust durch Versiegelung wird in 

  Qualität; keine Altlasten am Standort bekannt 
E/A-Bilanz des B-Plan-Verfahrens 
berücksichtigt; bodenbezogene Minimierungs- 

    
u. Ausgleichsmaßnahmen festgesetzt; 
Sicherheitsvorkehrungen im Umgang mit  

    wassergefährdenden Stoffen und besonders 

    überwachungsbedürftigem Abfall werden  

    getroffen und eingehalten 

    keine erheblichen Auswirkungen 

      

Oberflächen- 
Erhöhter Abfluss von Niederschagswasser durch 
Flächenversiegelung; 

nach Vorreinigung gedrosselter Abfluss in 
Vorfluter; keine zusätzliche Belastung der 
Kläranlage bzw. des Vorfluters 

gewässer Neutralisation der Prozessabwässer innerhalb der   

  Anlage; kein Einsatz von PFT keine erheblichen Auswirkungen 

      
      

Flora und  Standort außerhalb von Schutzgebieten; geschützte keine geschützten Pflanzenarten am Standort 

Fauna Biotope benachbart betroffen; CEF-Maßnahmen für geschützte 

   

Vogelarten festgesetzt;  
Überbauung Vegetationsflächen in E/A-Bilanz 
des B-Plan berücksichtigt; umfangreiche 
Ausgleichsmaßnahmen festgesetzt; 
keine indirekten Auswirkungen durch Trenn- 

    wirkungen, Zerschneidungseffekte, Lärm- 

    einwirkungen, Kollisionswirkung oder 

    Licht zu erwarten; 

    kleintiersichere Ausführung der Becken  

    keine erheblichen Auswirkungen 

      
Mensch benachbarte Wohngebäude und Radweg mit keine Nutzungskonflikte ableitbar; 

  Erholungsfunktion betroffen Einhaltung bzw. Unterschreitung von 

    Richtwerten für Luftschadstoff- und  

    
Lärmbelastungen; Umverlegung des 
Radweges 

    keine erheblichen Auswirkungen 

      

Landschaft 
Vorbelastung durch benachbartes Industrie- und 
Gewerbegebiet sowie Freileitung 

Anpassung des Neubaus an vorhandene 
Geländestrukturen, Umsetzung von 
Gestaltungs- und Minderungsmaßnahmen 

   Einhaltung baurechtlicher Vorschriften 

  Einsehbarkeit des Standortes bisher nicht eingeschränkt bei Anstrichen und Materialien  

     

    keine erheblichen Auswirkungen 
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Schutzgut Umweltsituation im Einwirkungsbereich zu erwartende Umweltauswirkungen 

      

Kulturelles Erbe 
und  Archäologischer Relevanzbereich/Kulturdenkmale am 

Archäologische Ausgrabungen nach Vorgaben 
und Genehmigung des LA für Denkmalpflege,  

sonstige Standort betroffen Bewahrung des kulturellen Erbes 

Sachgüter   Keine erheblichen Auswirkungen 
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8 Zusammenfassung der Ergebnisse der Umweltverträglichkeitsuntersuchung 

Die Firma Wilhelm Layher GmbH & Co. KG betreibt bereits auf dem Betriebsgelände in  

74363 Güglingen Anlagen zur Herstellung und Verzinkung von Gerüsten, Tribünen und  

Leitern.  

Aus Stahlrohren und sonstigen Stahlteilen werden Teile für die Gerüstherstellung  

mechanisch bearbeitet und verzinkt. Aufgrund der allgemeinen Entwicklung ist geplant, ein  

neues Werk mit einer Verzinkerei zu bauen. Aus diesem Grund wird eine, auf der Gemarkung 

Cleebronn, erworbene Fläche von ca. 14 ha – bestehend aus mehreren Flurstücken - 

erschlossen und bebaut.  

Zur Realisierung wurde der vorhabenbezogene Bebauungsplan  "Langwiesen IV" in Cleebronn durch 

den Zweckverband Wirtschaftsförderung Zabergäu erstellt.  

Der Bebauungsplan bezieht sich ausschließlich auf das oben genannte Bauvorhaben der Fa. Layher. 

 

Die neue Feuerverzinkungsanlage wird über eine Durchsatzleistung von ca. 25 t/h und ca.  

120.000 t/a an Rohgut verfügen und unterliegt somit dem im Anhang der 4. BImSchV  

(Verordnung über genehmigungsbedürftige Anlagen) aufgeführten Anlagentyp Nr. 3.9,1.1.  

„Anlagen zum Aufbringen von metallischer Schutzschichten mit Hilfe von schmelzflüssigen Bädern auf 

Metalloberflächen mit einer Verarbeitungskapazität von zwei Tonnen oder mehr Rohstahl je Stunde.“  

 

Entsprechend der Zuordnung ist für diesen Anlagentyp, gemäß Nr. 3.8.1 der Anlage 1 zum  

UVPG, eine UVP erforderlich:  

„Errichtung und Betrieb einer Anlage zum Aufbringen von metallischen Schutzschichten auf 

Metalloberflächen mit Hilfe von schmelzflüssigen Bädern mit einer Verarbeitungskapazität von 

100.000 t Rohgut oder mehr je Jahr 

 

Für die beantragte Neugenehmigung wird im Rahmen des immissionsschutzrechtlichen 

Genehmigungsverfahrens unter Beteiligung der Öffentlichkeit die Umweltverträglichkeit des 

Vorhabens geprüft.  

Im Rahmen der Umweltverträglichkeitsuntersuchung wurden die zu erwartenden Auswirkungen des 

Vorhabens auf die Schutzgüter 

- Menschen, einschließlich der menschlichen Gesundheit,  

- Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt 

- Flläche, Boden, Wasser, Luft, Klima und Landschaft 

- Kulturelles Erbe und sonstige Sachgüter sowie die 

- Wechselwirkungen zwischen den genannten Schutzgütern 

für den Standort selbst und ein Beurteilungsgebiet mit einem Radius von 1,425 km um den 

Emissionsschwerpunkt, abgeleitet von einer max. Schornsteinhöhe von 28,5 m über Grund 

untersucht. 
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Im Ergebnis der Umweltverträglichkeitsuntersuchung wird festgestellt, dass  

- das Vorhaben konform mit der Regionalplanung und der vorbereitenden Bauleitplanung geht 

und keine diesbezüglichen Nutzungskonflikte zu erwarten sind, 

- durch den Einsatz der „besten verfügbaren Techniken“ für diskontinuierliches Feuerverzinken 

und die getroffenen Maßnahmen für die Abluftreinigung sowie die Einhaltung der Vorschriften 

der TA Luft, mit den zu erwartenden Emissionen der Anlage bezüglich Luftschadstoffe die 

Grenzwerte sicher eingehalten bzw. weit unterschritten werden und somit keine erheblichen 

nachteiligen Auswirkungen auf das Schutzgut Luft oder über den Luftpfad auf die Schutzgüter 

Boden, Wasser und Ökosysteme zu erwarten sind,  

- durch den vorgesehenen Neubau des Werkes bezüglich des Schutzgutes Klimas keine 

erhebliche Beeinträchtigung der lokalen Durchlüftungssituation erfolgt und keine erheblichen 

nachteiligen Auswirkungen auf Frisch- und Kaltluftentstehungsgebiete bzw. ausgewiesene 

Luftleitbahnen und Kaltluftabflussrinnen zu erwarten sind, 

- durch das Vorhaben keine Schadstoffeinträge in den Untergrund oder das Grundwasser zu 

erwarten sind, da alle geltenden Sicherheitsvorschriften im Umgang mit wassergefährdenden 

Stoffen eingehalten werden und auch die Abfälle ordnungsgemäß und fachgerecht entsorgt 

werden, 

- durch die geplanten Versiegelung und Bebauung zwar schutzwürdiger Boden verloren geht, 

diese Beeinträchtigungen aber durch geeignete Maßnahmen gemindert und ausgeglichen 

werden können,  

- durch das Vorhaben keine erheblichen nachteiligen Auswirkungen auf Oberflächengewässer 

zu erwarten sind, da gereinigtes Niederschlagswasser nach Rückhaltung gedrosselt in den 

Vorfluter abgeleitet wird, Prozessabwässer bereits am Standort behandelt werden (Neutralisa-

tionsanlage) und gereinigtes Abwasser in die öffentliche Kanalisation abgeleitet wird,  

- weder durch direkte Eingriffe noch indirekte Auswirkungen über den Luftpfad durch das 

Vorhaben erhebliche nachteilige Auswirkungen auf die Vegetation zu erwarten sind, 

- durch das Vorhaben bei Umsetzung der vorgezogenen CEF-Maßnahmen weder durch direkte 

Eingriffe noch indirekte Auswirkungen, wie Trenn- und Zerschneidungseffekte, 

Lichtwirkungen, Kollissionsgefahr oder Lärm erhebliche nachteilige Auswirkungen auf 

geschützte Tierarten oder deren Lebensräume im Beurteilungsgebiet zu erwarten sind und 

somit  

- durch das Vorhaben auch keine erheblichen nachteiligen Auswirkungen auf die 

verschiedenen Schutzgebiete und geschützten Biotope im Beurteilungsgebiet abzuleiten sind, 

- durch das Vorhaben bei Einhaltung der vorgesehenen Lärmschutzmaßnahmen die 

Grenzwerte der TA Lärm sicher eingehalten bzw. die Richtwerte tags um mindestens  

10 dB(A) und nachts um mindestens 15 dB(A) an der nächstliegenden Wohnbebauung 

unterschritten werden, 

-  bei Umsetzung der Minderungs- und Gestaltungsmaßnahmen durch das Vorhaben keine 

erhebliche Beeinträchtigung des Landschaftsbildes erfolgt, der Rad-/Wanderweg neu verlegt 

wird und  
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- durch das Vorhaben die Erholungseignung der Landschaft im Beurteilungsgebiet weder durch 

Lärm noch durch Luftschadstoffemissionen erheblich nachteilig beeinflusst wird,  

- durch das Vorhaben keine indirekte Auswirkungen, wie Luftschadstoffemissionen oder 

Erschütterungen auf Kulturdenkmale zu erwarten sind und erhebliche nachteilige 

Auswirkungen auf archäologische Kulturdenkmale durch archäologische Grabungen 

vermieden werden, 

- vom Vorhaben auch keine Wechselwirkungen durch Belastungsverschiebungen oder 

Schadstoffpfade zu erwarten sind. 

 

Basierend auf den Sachstandsermittlungen und Berechnungen und unter Berücksichtigung der 

vorgesehenen Vermeidungs-, Verminderungs-, Schutz- und Ausgleichsmaßnahmen wird 

zusammenfassend im Ergebnis der Unweltverträglichkeitsuntersuchung nach dem derzeitigen 

Planungsstand davon ausgegangen, dass vom geplanten Vorhaben zur Neuerrichtung des Werks III 

mit integrierter Verzinkerei keine erheblichen nachteiligen  Umweltauswirkungen ausgehen und 

demnach eine Vereinbarkeit mit dem deutschen und dem europäischen Umweltrecht vorliegt. 

 

 

 

 

 

.............................................. 

Dipl.-Ing. agr. 

Claudia Neugebauer 

Viresco 
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9 Bauphase 

Die Bauarbeiten zum Neubau des Werksgebäudes mit integrierer Verzinkerei (Werk III) finden 

ausschließlich im Bebauungsplangebiet „Langwiesen IV“ statt, sobald der Bebauungsplan 

rechtskräftig beschlossen wurde.  

Zur Lagerung von Baumaterialien und zum Abstellen von Baufahrzeugen und -geräten werden in 

ausreichendem Umfang vollversiegelte Flächen im Betriebsgelände hergestellt. 

Flächen außerhalb des Betriebgeländes werden durch das Bauvorhaben auch während der Bauphase 

nicht beansprucht.   

Lärmemissionen während der Bauphase durch die Baumaschinen sind vernachlässigbar, da 

Baumaschinen i.d.R. nicht lauter sind, als die bereits jetzt regelmäßig im Plangebiet arbeitende 

landwirtschaftliche Maschinen und Geräte. 

Bei den Bauarbeiten handelt es sich zunächst um Erdarbeiten und danach vorwiegend um 

Montagearbeiten mit Kraneinsatz. Staubentwicklung in trockenen Monaten ist durch geeignete 

Maßnahmen zu verhindern.  

Der zu erwartenden LKW-Verkehr während der Bauphase übersteigt den zu erwartenden Verkehr der 

geplanten Verzinkerei nicht.  

 

Im Rahmen der Bauarbeiten sind die abzubrechenden bzw. auszuhebenden Materialien auf ihren 

Schadstoffgehalt hin zu untersuchen und gemäß der LAGA-Einordnung einer fachgerechten 

Entsorgung bzw. Verwertung zuzuführen.  

Während der Bauphase eventuell auftretende oder festgestellte Bodenverunreinigungen, wie z.B. mit 

Bauschutt verunreinigter Erdstoff, werden beseitigt.  

 

Eine erhebliche zusätzliche Beeinflussung der Umgebung während der Bauphase kann somit 

ausgeschlossen werden, zumal die Baumaßnahme in einem Industriegebiet durchgeführt wird.   

 

Die Bauzeit ist für das Jahr 2019/2020 vorgesehen und wird voraussichtlich im Herbst 2019 beginnen. 

Gehölzfällungen sind nicht erforderlich. 



Umweltverträglichkeitsuntersuchung für den Neubau der Verzinkerei Werk III der Fa. Layher in Cleebronn 
 

 

Viresco Büro für Umwelt- und Landschaftsplanung Claudia Neugebauer                                                                        Juni 2019 
 

109 
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[1] Antrag auf Neugenehmigung nach § 4 BImSchG für den Neubau eines Werksgebäudes mit 
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[2]  Gesetz zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigungen, 

Geräusche, Erschütterungen und ähnliche Vorgänge (Bundes-Immissionsschutzgesetz - 

BImSchG) 

in der Fassung der Bekanntmachung vom 17. Mai 2013 (BGBl. I S. 1274), das zuletzt durch 

Artikel 1 des Gesetzes vom 8. April 2019 (BGBl. I S. 432) geändert worden ist" 
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in der Fassung der Bekanntmachung vom 24. Februar 2010 (BGBl. I S. 94), das zuletzt durch 

Artikel 22 des Gesetzes vom 13. Mai 2019 (BGBl. I S. 706) geändert worden ist 
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[8] Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit 

Erste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes–Immissionsschutzgesetz 

(Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft – TA Luft) 

vom 24. Juli 2002 
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Bundes-Immissionsschutzgesetz (Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft –TA Luft) 

Entwurf: 16.07.2018 

 

[10] Umweltbericht mit Eingriffs-/Ausgleichsbilanzierung zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan 

„Langwiesen IV“ in Cleebronn 

Bearbeitung durch: 
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 Bearbeitet durch: 
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Büro Untergruppenbach, Kirchstraße 5, 74199 Untergruppenbach  
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Landratsamt Heilbronn 
 

 
Öffentlich-rechtlicher Vertrag 

 
 

§ 54 Landesverwaltungsverfahrensgesetz (LVwVfG) 
§ 11 Abs. 1 Nr. 2 Baugesetzbuch (BauGB) 

 
zwischen 

 

1. dem Zweckverband Wirtschaftsförderung Zabergäu (ZWZ), vertreten durch den 

Verbandsvorsitzenden Bürgermeister Thomas Csaszar (im Folgenden: ZWZ) 

 

und 

 

2. dem Land Baden-Württemberg, vertreten durch das Landratsamt Heilbronn als 

untere Naturschutzbehörde, vertreten durch Frau Regine Hofmann, Lerchenstr. 

40, 74072 Heilbronn (im Folgenden: Land) 

 

über 

 

die Durchführung von CEF - Maßnahmen zur Vermeidung bzw. Verhinderung von Ver-

botstatbeständen nach § 44 BNatSchG und zur Sicherung eines günstigen Erhal-

tungszustandes der lokalen Populationen der in dem Bebauungsplangebiet „Lang-

wiesen IV“ bzw. in dessen Einwirkungsbereich vorkommenden nach FFH - Richtlinie 

Anhang IV und europäischer Vogelschutzrichtlinie geschützter Arten auf der 

Gemarkung Cleebronn.  
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Vorbemerkung 
 

Mit diesem Vertrag wird der im Zusammenhang mit dem Bebauungsplan „Langwiesen 

IV“ in Cleebronn erforderliche artenschutzrechtliche Ausgleich geregelt. Die 

artenschutzrechtlichen Anforderungen werden durch vorgezogene 

Ausgleichsmaßnahmen (im Folgenden: CEF-Maßnahmen) im Rahmen dieses 

Vertrages erfüllt. Die CEF-Maßnahmen werden unabhängig vom Zeitpunkt der 

tatsächlichen Inanspruchnahme der Bauflächen sofort, spätestens jedoch vor 

Baubeginn durchgeführt. Zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses dieses öffentlich-

rechtlichen Vertrages ist der hierfür maßgebliche Bebauungsplan „Langwiesen IV“ 

noch nicht rechtsverbindlich. Bezieht sich der öffentlich-rechtliche Vertrag auf 

Regelungen/ Festsetzungen/ Hinweise/ Anlagen des Bebauungsplans, so ist nicht der 

Entwurf, sondern der in Kraft gesetzte Bebauungsplan maßgeblich. 

 

Ausgehend davon schließen die Parteien folgenden öffentlich-rechtlichen Vertrag: 

 

 

§ 1 CEF - Maßnahmen 
 
(1) Die Realisierung des Vorhabens gemäß dem vorhabenbezogenen Bebauungsplan 

„Langwiesen IV“ in Cleebronn führt zum Verlust von potentiellen Fortpflanzungs- und 

Ruhestätten von Feldlerche, Wiesenschafstelze, Goldammer, Feuerfalter, 

Nachtkerzenschwärmer, Zauneidechse und Fledermäuse (vgl. Anlage 1: 

Übersichtsplan zu Artenschutzmaßnahmen).  

Zum Zwecke des vorgezogenen Funktionsausgleiches werden folgende Maßnahmen 

durchgeführt: 

 

a) Feldlerche und Wiesenschafstelze 

CEF 1a (Interimsmaßnahme): 

Entwicklung einer einjährigen Blühbrache durch Ansaat im Gewann Hälde (im 

Jahr 2021 auf den Flurstücken 3754-3762), ergänzt durch insgesamt 8 

„Lerchenfenster“ im Bereich der Flurstücke 1775, 1780, 1787 und 3764-37-71) 
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mit jeweils mindestens 20 m2 Größe (vgl. Lageplan Anlage 2). Letztere sollten 

vorzugsweise durch kurzzeitiges Anheben der Sämaschine bei der Aussaat 

entwickelt werden. Dies wurde bereits 2020 umgesetzt und soll auch noch für 

2021 gelten. Für Feldlerche und Wiesenschafstelze werden 6 

Feldlerchenfenster und ca. 1.500 m² Blühstreifen bzw. Blühbrache angelegt. 

CEF 1b (Dauerhafte Blühbrache): 

Um für die festgestellten Brutpaare der Feldlerche angemessene Ersatzflächen 

zu erstellen, wird ein Ackerflurstück teilweise als Blühfläche umgenutzt. Das für 

die Blühflächen verwendete Flurstück 1618 (Gemarkung Güglingen) befindet 

sich westlich der Baufläche (vgl. Anlage 3). Es hat eine Gesamtfläche von 9.654 

m², wovon 5.654 m² für die Feldlerche genutzt werden. Die Restfläche des 

Flurstücks (4.000 m²) wird auch für die Maßnahme „Feuerfalter und 

Nachtkerzenschwärmer“ dienen (vgl. unten c). Das Flurstück 1618 steht im 

Eigentum der Vorhabenträgerin, die sich jedoch im Durchführungsvertrag 

verpflichtet hat, das Flurstück unentgeltlich an den Zweckverband zu 

übertragen. 

Folgende Maßnahmen werden umgesetzt: 

Entwicklung einer mehrjährigen Blühbrache durch Ansaat mit Tübinger 

Mischung Lebensraumtyp 1. Erforderlich ist eine Abstimmung der Saatgut- und 

Füllstoffmenge an die spezifischen Standortbedingungen vor Ort. Ziel ist ein 

lückiger, nicht zu hochwüchsiger Aufwuchs, der einerseits als Brutplatz, 

andererseits aber auch als ergiebige Nahrungsfläche der genannten Arten 

dienen soll. Von letzterem können auch Brutvorkommen der näheren 

Umgebung profitieren. Durch die unmittelbar angrenzende Maßnahmenfläche 

für Nachtkerzenschwärmer und Großem Feuerfalter sind diesbezüglich 

Synergieeffekte zu erwarten. 

In Abhängigkeit von der Vegetationsentwicklung ist in mehrjährigen Abständen 

eine Neuansaat zumindest auf Teilflächen erforderlich (etwa alle 5-10 Jahre). 

Bei aufkommenden „Problempflanzen“, wie z. B. Ackerkratzdistel sind nur diese 

Vegetationsbestände vor der Samenreife auszumähen und das anfallende 

Pflanzenmaterial abzutransportieren. Ansonsten sind keine weitergehenden 

Maßnahmen erforderlich oder wünschenswert (insbesondere kein Mulchen und 
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keine sonstige Mahd!). Für weitere Feldvogelarten kann diese Maßnahme 

ebenfalls Teilfunktionen übernehmen. 

Die Ansaat erfolgt im Herbst 2021, damit die Funktionsfähigkeit im Frühjahr 

2022 vor Beginn der Revierbildung der Feldlerche gegeben ist. Die Anlage von 

Blühstreifen erfolgt in enger Absprache mit der Unteren Naturschutzbehörde 

beim LRA HN. 

b) Goldammer 

Zur Förderung der Goldammer, die östlich im Bachgehölz des Fürtlesbach 

vorkommt, wird auf Flurstück 1365 im Südosten des Plangebietes ein 

Ersatzhabitat angelegt (Anlage 4: Lageplan Maßnahmenfläche für Goldammer-

Maßnahmen). Als Kompensationsmaßnahmen für die Goldammer sind laut 

Fachgutachten Gehölz- oder Heckenanpflanzungen. Die Gehölze bzw. Hecken 

sollten nicht durchgehend, sondern in mehreren Gehölzgruppen mit 

dazwischen liegendem Grünland, angelegt werden. Es werden folgende 

standortheimische Gehölze vorgeschlagen (Wuchsgebiet „Süddeutsches 

Hügel- und Bergland“) vor: Viburnum opulus, Cornus sanguinea, Ulmus minor, 

Prunus spinosa (Pflanzung als Ballenware notwendig), Acer campestre, 

Crataegus laevigata, Crataegus monogyna, Salix caprea, Sambucus nigra. Im 

Umfeld der Hecken sollen mageres Grünland oder staudenreiche Buntbrachen 

als Nahrungshabitate zur Verfügung stehen. 

Das Pflanzschema für Goldammermaßnahmenflächen ergibt sich aus der 

Anlage 5 (Pflanzschema für Goldammermaßnahmenfläche A) und Anlage 6 

(Pflanzschema für Goldammermaßnahmenfläche B). 

Die CEF-Maßnahme für die Goldammer wurde bereits umgesetzt. 

c) Feuerfalter und Nachtkerzenschwärmer 

Entwicklung von Flächen für den Großen Feuerfalter und den 

Nachtkerzenschwärmer im Bereich der Flurstücke 1360 und 7010, Gemarkung 

Cleebronn (auf ca. 1,35 ha) sowie auf der westlich gelegenen Teilfläche des 

Flurstücks 1618 (auf weiteren ca. 0,4 ha, Gewann Gabeläcker, Güglingen), auf 

dem auch die Maßnahmen für die Feldlerche und Wiesenschafstelze 

durchgeführt werden (vgl. Anlage 3). 
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Für den Nachtkerzenschwärmer wird autochthones Pflanzenmaterial in 

verfügbarer Baumschulqualität als Initialpflanzung gepflanzt (als 

Containerware). Zudem werden Bestände der Raupennahrungspflanzen in 

Bereichen feuchter Hochstaudenfluren der Zaber-Renaturierungsmaßnahme 

entwickelt. 

Für den großen Feuerfalter werden nicht saure Ampferarten auf zuvor 

verdichteten Standorten angesät. Auch hier wird autochthon gewonnenes 

Saatgut verwendet. Außerdem werden im Bereich der Zaber-Renaturierung 

Auewiesen mit nicht sauren Ampferarten entwickelt. 

d) Zauneidechse 

Nach dem Artenschutzfachbeitrag (Arbeitsgruppe für Tierökologie und Planung 

GmbH, 2021) ist davon auszugehen, dass es anlagen- und betriebsbedingte 

Individuenverluste der Zauneidechse im Bereich der Brückenzufahrten geben 

kann. Zudem wird es direkte Habitatverluste im Umfang von ca. 0,23 ha geben. 

Eine erhöhte Trennwirkung ergibt sich aus dem durch die Werkszufahrten. 

Neben Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen werden folgende 

vorgezogene Maßnahmen (CF) durchgeführt: 

Optimierung jeweils beidseits der beiden Brückenzufahrten (östlich 

Fürtlesbach). 

 Streifenmahden bzw. Herstellung von zielartrelevanten Strukturen durch 

vegetationstechnische Bodenbearbeitung und Ansaaten 

 freistellen von gehölzbewachsenen (Brombeere) Böschungen, auf den 

Stock setzen Schatten der Sukzessionsgehölze 

 Anlage von Grob-Schroppenschüttungen auf genau Stellflächen nördlich 

der nördlich gelegenen Brückenzufahrt teilweise in Kombination mit 

Altgrasentwicklung (rund 0,2 ha). 

Die einzelnen vorgezogenen Maßnahmen für die Zauneidechse ergeben sich 

näher aus der als Anlage 7 beigefügten Maßnahmenkarte. 

e) Fledermäuse 
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Anbringung von Ersatzquartieren: An den verbleibenden Bäumen im 

Zaberbegleitgehölz sind insgesamt 6 Fledermausrundkästen (z.B. Schwegler 

2F) in ca. 3,5 bis 4m Höhe anzubringen. 

(2) Durch die Maßnahmen nach Absatz 1 wird sichergestellt, dass die ökologische 

Funktion der von dem Vorhaben betroffenen potentiellen Fortpflanzungs- und 

Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang weiterhin erfüllt wird und somit der § 44 

Abs. 1 Nr. 3 BNatschG dem Vorhaben nicht entgegensteht. Die 

Artenschutzmaßnahmen nach Absatz 1 für die Feldlerche, Wiesenschafstelze, 

Goldammer sowie Feuerfalter und Nachtkerzenschwärmer dienen zugleich auch 

weiteren Offenlandland-Vogelarten. 

 

§ 2 Realisierung der CEF - Maßnahmen 
 

Die o.a. Maßnahmen nach § 1 werden gemäß der jeweiligen Beschreibung und 

Anlagen sofort, spätestens unmittelbar nach Inkrafttreten des Bebauungsplanes 

„Langwiesen IV“ umgesetzt.  

Der ZWZ verpflichtet sich, diese Arbeiten mit Zustimmung der UNB und des Vorha-

bensträgers dauerhaft durchzuführen oder durchführen zu lassen. 

 

§ 3 Monitoring  
 

Um die Maßnahmeneffizienz zu erfassen und zu bewerten, wird im zweiten, dritten 

und fünften Jahr nach Anlage der CEF-Maßnahmen im Rahmen eines Monitorings 

eine Erfolgskontrolle durchgeführt. 

 

Kontrolle der CEF-Maßnahmen für die in § 1 genannten Arten. Durch Kartierung der 

Population der jeweiligen Art wird ermittelt, ob und in welchem Umfang sich Brutpaare 

angesiedelt haben bzw. in wie weit die Ersatzhabitate angenommen werden. Als 

Vergleichsbasis dienen die Ergebnisse der Bestandskartierung von 2019 (Stauss 

2019). Sollte das Monitoring im zweiten, dritten oder fünften Jahr ergeben, dass die 

angestrebten Ziele bis zum Ablauf des fünften Jahres nicht erreicht werden können, 

sind in Abstimmung mit der UNB weitere populationsstützende Maßnahmen festzu-

legen und durchzuführen (ergänzende CEF- Maßnahmen).  
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§ 4 Dokumentation 

 
Der UNB ist jeweils bis zum 15. Dezember des Berichtsjahres der in § 3 festgelegten 

Monitoringzeiträume ein Monitoringbericht vorzulegen, der gegebenenfalls Vorschläge 

zur Maßnahmenkorrektur nach § 3 enthält. 

 

§ 5 Anpassung aufgrund geänderter Verhältnisse 
 

Die Vertragsparteien vereinbaren eine Anpassung dieses Vertrages, wenn sich Art, 

Umfang, Zeitablauf oder die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen der Aufsiedlung 

sich gegenüber dem bei Vertragsschluss angenommenen Ziel wesentlich ändern. 

 

§ 6 Sofortige Vollstreckung 

Der Zweckverband unterwirft sich mit dem Zeitpunkt der Fälligkeit seiner 

Verpflichtungen aus diesem Vertrag der sofortigen Vollstreckung i.S.d. § 61 LVwVfG. 

 
 

§ 7 Reaktion auf die Änderung von Vorschriften 
 

Die Vertragsparteien verpflichten sich, bei der Änderung gesetzlicher Vorschriften den 

vorliegenden Vertrag anzupassen. Dabei sind weitestgehend die Grundkonstruktionen 

dieses Vertrages und die dahinterstehenden Kriterien zu berücksichtigen. 

 

§ 8 Schriftformklausel 

Änderungen oder Ergänzungen dieses Vertrages bedürfen der Schriftform. Dies gilt 

auch für Änderungen dieser Schriftformklausel. 

 

§ 9 Salvatorische Klausel 
 

Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrags ganz oder teilweise unwirksam sein 

oder werden, so wird hiervon die Wirksamkeit der anderen Vertragsbestimmungen 

nicht berührt. Die Vertragsparteien verpflichten sich vielmehr die unwirksame 

Bestimmung durch eine Regelung zu ersetzen, durch die der Vertragszweck in 

zulässiger Weise erreicht werden kann. 

 

§ 10 Vertragsbestandteile 
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Bestandteile dieses Vertrages sind: 
 
Anlage 1:   Übersicht zur Lage der Artenschutzmaßnahmen 

Anlage 2:  Lageplan der Fläche der Interimsmaßnahme „CEF 1a“ für 

Feldlerche und Wiesenschafstelze 

Anlage 3:  Lageplan der dauerhaften CEF-Fläche für die Feldlerche und 

Wiesenschafstelze „CEF 2b“, Flurstück 1618, Gemarkung 

Güglingen 

Anlage 4:  Lageplan Maßnahmenfläche für Goldammer-Maßnahmen 

Anlage 5:  Pflanzschema für Goldammermaßnahmenfläche A 

Anlage 6:  Pflanzschema für Goldammermaßnahmenfläche B 

Anlage 7:  Maßnahmenkarte Zauneidechse 

 

§ 11 Wirksamkeit des Vertrages 
 

Dieser Vertrag wird nur wirksam, wenn die Verbandsversammlung des Zweckver-

bands Wirtschaftsförderung Zabergäu (ZWZ) diesem zustimmt. 

 

 

Brackenheim, den ____________ _______________________________ 

  Thomas Csaszar, Verbandsvorsitzender 

  (für den ZWZ) 

 

Heilbronn, den _______________ _______________________________ 

  Regine Hofmann  

  (für das Land Baden-Württemberg) 
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Anlage 1 
 
Übersichtsplan zur Lage der CEF-Maßnahmen (Artenschutzfachbeitrag, 
Arbeitsgruppe für Tierökologie und Planung GmbH, 2021, Seite 49) 
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Anlage 2: 
 
Lageplan der Fläche der Interimsmaßnahme „CEF 1a“ für Feldlerche und 
Wiesenschafstelze (Grundlage: Daten- und Kartendienst der LUBW; ohne Maßstab) 
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Anlage 3: 
 
Lageplan der dauerhaften CEF-Fläche für die Feldlerche und Wiesenschafstelze 
„CEF 2b“, Flurstück 1618, Gemarkung Güglingen (Grundlage: Daten- und 
Kartendienst der LUBW; ohne Maßstab) 
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Anlage 4: 
 
Lageplan Maßnahmenfläche für Goldammer-Maßnahmen (nach: Büro für 
Umweltplanungen Jatho; 2019) 
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Anlage 5: 
 
Pflanzschema für Goldammermaßnahmenfläche A (nach: Büro für Umweltplanungen Jatho; 2019) 
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Anlage 6: 

Pflanzschema für Goldammermaßnahmenfläche B (Büro für Umweltplanungen Jatho; 2019) 
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Anlage 7 
 
Maßnahmenkarte Zauneidechse 
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Öffentlich-rechtlicher Vertrag 

 

zum  

Oberbodenmanagement beim vorhabenbezogenen Bebauungsplan 
„Langwiesen IV“  

des Zweckverbandes Wirtschaftsförderung Zabergäu 
 

§ 54 Landesverwaltungsverfahrensgesetz (LVwVfG) 

§ 11 Abs. 1 Nr. 2 Baugesetzbuch (BauGB) 

 

zwischen 

 

Zweckverband Wirtschaftsförderung Zabergäu,  

vertreten durch den Verbandsvorsitzenden Bürgermeister Thomas Csaszar, 

Marktplatz 1, 74336 Brackenheim 

- im Folgenden „ZWZ“ genannt - 

und 
 

dem Land Baden-Württemberg, vertreten durch das Landratsamt Heilbronn als Untere 
Naturschutzbehörde, vertreten durch Frau Regine Hofmann, Lerchenstr. 40, 74072 Heilbronn 

- im Folgenden „Land“ genannt - 

 

wegen 

 

durchzuführender Ausgleichsmaßnahmen gemäß § 1 a BauGB i.V.m. § 21 BNatSchG für zu 
erwartende Eingriffe in Natur und Landschaft durch den vorhabenbezogenen Bebauungsplan 

„Langwiesen IV“ auf Gemarkung Cleebronn. 
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Vorbemerkung 

Durch den vorhabenbezogenen Bebauungsplan „Langwiesen IV“ sind Eingriffe in Natur und 
Landschaft zu erwarten, die nicht vollständig innerhalb des Bebauungsplangebiets ausgeglichen 
werden können. 

Zum Teilausgleich des Restdefizits wird neben der Renaturierungsmaßnahme an Zaber und der 
Anlage einer Streuobstwiese die externe Ausgleichsmaßnahme „Oberbodenmanagement“ 
durchgeführt. Darüber hinaus wird in diesem Zusammenhang auch das Oberbodenmanagement 
für die Renaturierung des Fürtlesbach durchgeführt, welche jedoch im Rahmen der Erschließung 
von „Langwiesen III“ noch aussteht. 

Es soll der im Bereich des Betriebsgeländes sowie in den Bereichen der geplanten Renaturierung 
von Zaber und Fürtlesbach anfallende Oberboden verwendet werden (siehe Anlage 1). Die 
Abgrenzung der zuvor genannten Bereiche ergibt sich aus Anlage 1. 

Bei insgesamt ca. 15,6 ha Abtragsfläche (Baufläche ca. 10,6 ha, Renaturierung Zaber ca. 4,1 ha, 
Renaturierung Fürtlesbach ca. 0,9 ha) können ca. 23,4 ha verbessert werden. Der Boden der 
Abtragsflächen wurde bei der Bodenschätzung überwiegend in die höchste (Bodenzahl > 74) 
bzw. zweithöchste Werteklasse 60 - 74 eingestuft (Quelle: Bodenschätzdaten LGBR, zur 
Verfügung gestellt von LRA Heilbronn). 

Die Vertragsparteien schließen zur Regelung dieses Sachverhalts folgenden öffentlich-
rechtlichen Vertrag: 

§ 1 Maßnahmen 

Der Zweckverband verpflichtet sich gegenüber dem Land, zum Teilausgleich der negativen 
Eingriffs-/ Ausgleichsbilanz, folgende im Umweltbericht vorgeschlagene Maßnahme zum 
„Oberbodenmanagement“ umzusetzen: 

Im Geltungsbereich des Bebauungsplans „Langwiesen IV“ wird der Oberboden auf der 
zukünftigen Baufläche ca. 30 cm tief abgetragen und das so gewonnene Bodenmaterial auf 
Ackerstandorten mit Bodenzahlen < 60 als 20 cm starke Schicht wieder aufgetragen und 
oberflächlich eingearbeitet. Dasselbe gilt für den bei den Renaturierungsmaßnahmen von Zaber 
und Fürtlesbach anfallenden Oberböden. Diese Böden dürfen weder bei der Funktion »natürliche 
Bodenfruchtbarkeit« noch bei der Funktion »Sonderstandort für naturnahe Vegetation« bereits 
eine hohe oder sehr hohe Funktionserfüllung besitzen (Bewertungsklassen 3 und 4). 

Nach § 12 BBodSchV sowie Pkt. 5.2 der „Hinweise zum Vollzug von § 12 BBodSchV“ kommt 
es bei einer Auftragsdicke von bis zu 20 cm bei fachgerechter Ausführung kaum zu 
Gefügeschäden. Nach dem Planieren ist die Fläche daher mit dem Reißzahn der Planierraupe 
bzw. dem Tiefgrubber durch Längs- und Querbearbeitung zu lockern und zu durchmischen. 
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Danach sind die Flächen zum Schutz vor Erosion bis zur nächsten Bestellung sofort mit 
Begrünungspflanzen (Senf, Ölrettich, Getreide etc.) einzusäen. In den ersten 2 Jahren sollten 
möglichst keine Hackfrüchte angebaut werden. 

Das Oberbodenmanagement erfolgt in der Art und Weise, dass dadurch eine Erosion 
auszuschließen und die Gefügestabilität und die Porenkontinuität bei der Bewirtschaftung des 
Bodens sichergestellt sind. 

Das Bodenmaterial kann sachgerecht (Lagerhöhe max. 1,5 m) zwischengelagert werden, wenn 
eine sofortige Aufbringung aufgrund der landwirtschaftlichen Nutzung nicht möglich ist. Die 
Lage der Auftragsflächen für das im Werksgelände gewonnene Bodenmaterial ist der Anlage 3 
zu entnehmen.  

Nach Tabelle 3 (Bodenmaßnahmen) im Tabellenteil der Ökokonto-VO führt ein 
Oberbodenauftrag bei einer maximalen Auftragsdicke von 20 cm zu einer pauschalen 
Aufwertung um 4 ÖP/m². 

Unter Berücksichtigung aller zur Verfügung stehenden Daten werden ca. 442.278 ÖP für das 
Oberbodenmanagement auf dem Werksgelände, 84.180 ÖP im Bereich der Renaturierung der 
Zaber und -7.986 ÖP im Bereich des Fürtlesbachs generiert. Wodurch in Summe 518.472 ÖP 
angesetzt werden können. 

§ 2 Realisierung der Ausgleichsmaßnahmen 

Der Zweckverband verpflichtet sich gegenüber dem Land Baden-Württemberg, die unter § 1 
genannte Maßnahme zum naturschutzrechtlichen Ausgleich der Eingriffsfolgen des 
vorhabenbezogenen Bebauungsplans „Langwiesen IV“ auf Gemarkung Cleebronn 
durchzuführen.  

Das Oberbodenmanagement im Bereich des Betriebsgeländes ist innerhalb von neun Monaten 
nach Beginn der Bauarbeiten im Bebauungsplangebiet durchzuführen. Die Frist beginnt 
frühestens mit Inkrafttreten des Bebauungsplans.  

Das Oberbodenmanagement im Bereich der Zaber und des Fürtlesbachs ist innerhalb von 24 
Monaten ab Bestandskraft der erteilten wasserrechtlichen (Plan-)Genehmigung durchzuführen. 
Die Abtragung von Boden im Bereich der Renaturierungsmaßnahmen an Zaber und Fürtlesbach 
wird erst nach der erforderlichen wasserrechtlichen (Plan-)Genehmigung im Rahmen der 
Umsetzung dieser Gewässerentwicklungsmaßnahmen erfolgen. 

Für das in den Bereichen der Zaber und des Fürtlesbachs gewonnene Bodenmaterial können 
konkrete Auftragsflächen derzeit noch nicht exakt definiert werden. Der Zweckverband 
verpflichtet sich, das Oberbodenmanagement im Zuge des Genehmigungsverfahrens in 
Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde zu planen, geeignete Ackerstandorte mit 
Bodenzahlen < 60 zu definieren, auf die das Bodenmaterial als 20 cm starke Schicht wieder 
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aufgetragen und oberflächlich eingearbeitet wird, und sodann entsprechend die Maßnahme auf 
diesen Flächen durchzuführen. 

§ 3 Flankierende Maßnahme 

Der Zweckverband verpflichtet sich weiterhin als flankierende Maßnahme die Erdauffüllung von 
einem bodenkundlichen Sachverständigen (bodenkundliche Baubegleitung) überwachen und 
begleiten zu lassen. 

§ 4 Anpassung aufgrund geänderter Verhältnisse 

Die Vertragsparteien vereinbaren eine Anpassung dieses Vertrages, wenn Art, Umfang, 
Zeitablauf oder die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen der Aufsiedlung sich gegenüber dem 
in Vorbemerkung Ziff. 1 dargelegten Ziel wesentlich ändern. 

§ 5 Sofortige Vollstreckung 

Der Zweckverband unterwirft sich mit dem Zeitpunkt der Fälligkeit seiner Verpflichtungen aus 
diesem Vertrag der sofortigen Vollstreckung i.S.d. § 61 LVwVfG. 

§ 6 Reaktion auf die Änderung von Vorschriften 

Die Vertragsparteien verpflichten sich, bei der Änderung gesetzlicher Vorschriften den 
vorliegenden Vertrag anzupassen. Dabei sind weitestgehend die Grundkonstruktionen dieses 
Vertrages und die dahinterstehenden Kriterien zu berücksichtigen. 

§ 7 Schriftformklausel 

Änderungen oder Ergänzungen dieses Vertrages bedürfen der Schriftform. Dies gilt auch für 
Änderungen dieser Schriftformklausel. 

§ 8 Vertragsbestandteile 

Bestandteile dieses Vertrages sind: 

 Anlage 1: Oberboden Flächenzuordnung Abtrag (Karte) 
 Anlage 2: Oberboden Flächenzuordnung Abtrag (Tabelle) - Betriebsgelände 
 Anlage 3: Auftragsflächen (Karten) 
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 Anlage 4: Oberbodenauftragsflächen (Tabellen) 
 Anlage 5: Öko-Punkte-Bilanzierung im Bereich Werksgelände 

§ 9 Wirksamkeit des Vertrages 

Dieser Vertrag wird nur wirksam, wenn die Verbandsversammlung des Zweckverbands 
Wirtschaftsförderung Zabergäu (ZWZ) diesem zustimmt. 

 
 
 
Brackenheim, den   Heilbronn, den  
   
 
 
 

  

Bürgermeister Thomas Csaszar 
Zweckverband Wirtschaftsförderung 
Zabergäu 

 Regine Hofmann 
Land Baden-Württemberg 
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Anlage 1: Oberboden Flächenzuordnung Abtrag (Karte) 
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Anlage 2 Oberboden Flächenzuordnung Abtrag (Tabelle) - Werksgelände 

Flurstück Fläche Werksgelä

nde

Werksgelände 

Anteil ÖP-fähig

Zaber für 

spätere 

Renaturierung

Fürtlesbach für 

spätere 

Renaturierung

Renaturierung 

Anteil ÖP-fähig

1481 12.551 m² 6.353 m² 6.353 m² 4.872 m² 1.326 m² 6.198 m²

1482 4.877 m² 2.941 m² 2.941 m² 1.936 m² 1.936 m²

1483 939 m² 589 m² 589 m² 350 m² 350 m²

1484 2.509 m² 1.608 m² 00 m² 901 m² 00 m²

1485 4.298 m² 2.856 m² 00 m² 1.442 m² 00 m²

1486 12.623 m² 8.432 m² 00 m² 4.191 m² 00 m²

1494/1 1.079 m² 1.012 m² 00 m² 67 m² 00 m²

1500/1 20.935 m² 20.147 m² 20.147 m² 00 m² 00 m²

1501 3.299 m² 3.299 m² 3.299 m² 00 m² 00 m²

1502 801 m² 801 m² 801 m² 00 m² 00 m²

1503 7.162 m² 7.162 m² 7.162 m² 00 m² 00 m²

1504 18.728 m² 15.652 m² 15.652 m² 3.076 m² 3.076 m²

1505/1 1.401 m² 1.316 m² 00 m² 00 m² 85 m² 00 m²

1506 2.755 m² 355 m² 355 m² 2.400 m² 2.400 m²

1507 6.047 m² 5.835 m² 5.835 m² 212 m² 212 m²

1508 7.266 m² 7.266 m² 7.266 m² 00 m² 00 m²

1509 2.558 m² 2.558 m² 2.558 m² 00 m² 00 m²

1510 9.367 m² 9.367 m² 9.367 m² 00 m² 00 m²

1511 802 m² 802 m² 802 m² 00 m² 00 m²

1512 4.773 m² 4.773 m² 4.773 m² 00 m² 00 m²

1513 3.769 m² 3.769 m² 3.769 m² 00 m² 00 m²

1514 6.031 m² 6.031 m² 6.031 m² 00 m² 00 m²

1515/3 5.075 m² 5.075 m² 5.075 m² 00 m² 00 m²

1515/4 2.864 m² 2.864 m² 2.864 m² 00 m² 00 m²

142.509 m² 120.863 m² 105.639 m² 13.692 m² 7.166 m² 14.172 m²

158.459 m² 21.258 m²

42.084 ÖP

42.948 ÖP

Bedarf Zielfläche

erzielbare Punkte
Bereich Fürtlesbach

633.834 ÖP

Bereich Zaber  
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Anlage 3.1 Auftragsflächen (Karten): Übersicht 
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Anlage 3.2 Auftragsflächen (Karten) – Auffüllbereich 1: Damm 
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Anlage 3.3 Auftragsflächen (Karten) – Auffüllbereich 2: Äußerer Riedgraben 
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Anlage 3.4 Auftragsflächen (Karten) – Auffüllbereich 3: Lichtenberger Rain 
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Anlage 3.5 Auftragsflächen (Karten) – Auffüllbereich 4: Galgenforst  
 

  
 
  



   
  Stand: 12.07.2021 

 
13 

Anlage 3.6 Auftragsflächen (Karten) – Auffüllbereich 5: Hälde 
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Anlage 4 Oberbodenauftragsflächen (Tabellen) 

Gemarkung: Cleebronn 

Gewann: Damm 

Zeitraum Auffüllung: 06. bis 23. August 2019 

Flurstück Fläche
Aktenzeichen 

Genehmigung
Ackerzahl

3574 3.125 m² 2020-400505 50 & 53

3575 2.500 m² 2020-706 50 & 53

3576 1.188 m² 2020-706 50 & 53

3577 4.375 m² 2019-2156 50 & 53

3578 5.001 m² 2019-2143 50 & 53

3579 5.100 m² 2019-3191 50 & 53

3580 3.375 m² 2019-2140 50 & 53

3581 1.284 m² 2019-2140 50 & 53

3582 2.665 m² 2019-2140 50 & 53

3583 4.490 m² 2019-2160 50 & 53

3584 1.915 m² 2019-2160 50 & 53

3585 2.500 m² 2019-2158 50 & 53

3586 2.500 m² 2019-2159 50 & 53

3587 6.109 m² 2019-3210 50 & 53

3588 6.414 m² 2019-3210 59

  Fläche 52.541,00 m²

  Öko-Punkte 210.164 ÖP

Gesamt (anrechenbar):

 

 
Gemarkung: Güglingen 

Gewann: Äußerer Riedgraben 

Zeitraum Auffüllung: 18. September 2019 bis 15. Oktober 2019 

Flurstück Fläche Auffüllung
nachträglicher 

Abzug

Grund für 

Abzug

Aktenzeichen 

Genehmigung

1507 13.392 m² 13.392,00 m² 3.943,00 m² Bodenkennwerte 2019-3452

13.392,00 m²

37.796 ÖP  Öko-Punkte
  Fläche

Gesamt (anrechenbar):
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Gemarkung: Cleebronn 

Gewann: Lichtenberger Rain 

Zeitraum Auffüllung: 

- 15. Oktober 2019 bis 22. November 2019 
- 28. Dezember 2019 bis 03. Januar 2020 
- Geplant: September 2021 

Verlängerung 1, Aktenkennzeichen Genehmigung 2020-1349: 

- Flurstück 6979, 2.673 m²,  
- Flurstück 6980, 11.325 m² 

Verlängerung 2, Aktenkennzeichen Genehmigung „offen“: 

- Flurstück 6979, 2.673 m² 
- Flurstück 6980, 11.325 m² 
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Flurstück

Fläche 

Flurstück

Auffüllung 

erster 

Abschnitt

Auffüllung 

zweiter 

Abschnitt

Auffüllung 

dritter 

Abschnitt

nachträglicher 

Abzug

Grund für 

Abzug

Aktenzeichen 

Genehmigung

2.765 m² 2.765 m² Bodenkennwerte

48 m² 48 m² Bodenkennwerte

2.789 m² 2.789 m² Auffüllung Fehler

2.067 m² 2.067 m² Auffüllung Fehler

3.509 m² 3.509 m² Bodenkennwerte

5.392 m² 5.392 m² Auffüllung Fehler

2.926 m² 2.926 m² Auffüllung Fehler

83 m² 83 m² Auffüllung Fehler

61 m² 61 m² Auffüllung Fehler

1.109 m² 1.109 m² Bodenkennwerte

774 m² 774 m² Auffüllung Fehler

1.714 m² 1.714 m² Auffüllung Fehler

101 m² 101 m² Auffüllung Fehler

27 m² 27 m² Auffüllung Fehler

894 m² 894 m² Bodenkennwerte

674 m² 674 m² Auffüllung Fehler

1.418 m² 1.418 m² Auffüllung Fehler

78 m² 78 m² Auffüllung Fehler

433 m² 433 m² Bodenkennwerte

447 m² 447 m² Auffüllung Fehler

801 m² 801 m² Auffüllung Fehler

42 m² 42 m² Auffüllung Fehler

95 m² 95 m² Mais-Anbau

1.888 m² 1.888 m² Mais-Anbau

2.091 m² 2.091 m² Mais-Anbau

35 m² 35 m² Mais-Anbau

23 m² 23 m² Mais-Anbau

488 m² 488 m² Mais-Anbau

2.129 m² 2.129 m² Mais-Anbau

116 m² 116 m² Mais-Anbau

2.216 m² 2.216 m² Mais-Anbau

141 m² 141 m² Mais-Anbau

1.473 m² 1.473 m² Mais-Anbau

1.988 m² 1.988 m² Mais-Anbau

1.784 m² 1.784 m² Mais-Anbau

2.909 m² 3.092 m²

3.729 m² 1.148 m²

1.582 m² 1.582 m² Bodenkennwerte

693 m² 693 m² Bodenkennwerte

96 m²

2.039 m²

28.151,15 m² 23.380,80 m² 6.375,14 m² 44.893,57 m²

-44.132 ÖP Bodenkennwerte

-77.574 ÖP Auffüllung Fehler

-57.869 ÖP Mais-Anbau

112.605 ÖP 93.523 ÖP 25.501 ÖP -179.574 ÖP

2019-3652

761 7.670 m² 2019-3652

6988 3.724 m² 2019-3652

6989 12.061 m² 2019-3652

6986 1.723 m² 2019-3652

6987 3.063 m² 2019-3652

6984 2.675 m² 2019-3652

6985 4.074 m² 2019-3652

2019-3652

6983 3.855 m² 2019-3652

6982 3.470 m² 2019-3652

  Fläche

  Öko-Punkte

6980 16.392 m²

6979 10.070 m²
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Gemarkung: Brackenheim 

Gewann: Galgenforst 

Zeitraum Auffüllung: 7. bis 24. Mai 2020 

Flurstück
Fläche 

Flurstück

Aktenzeichen 

Genehmigung
Ackerzahl

5627 4.558 m² 2019-465 57

5628 6.384 m² 2019-465 56 & 57

5629 3.524 m² 2019-465 56 & 57

5629/1 2.400 m² 2019-465 56 & 57

  Fläche 16.866,00 m²

  Öko-Punkte 67.464 ÖP

Gesamt (anrechenbar):

 
 

 

Gemarkung: Cleebronn 

Gewann: Hälde 

Zeitraum Auffüllung (geplant): September 2021 

Flurstück
Fläche 

Flurstück

Aktenzeichen 

Genehmigung
Ackerzahl

1804 1.145 m² 2020-400048 49 & 59

1805 3.268 m² 2020-400048 49 & 59

1806 2.580 m² 2020-400048 59

1807 1.105 m² 2020-400048 59

1808 2.108 m² 2020-400048 59

1809 2.855 m² 2020-400048 59

1810 2.895 m² 2020-400048 59

1811 4.665 m² 2020-400048 59

  Fläche 20.621,00 m²

  Öko-Punkte 82.484 ÖP

Gesamt (anrechenbar):
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Anlage 5 Öko-Punkte-Bilanzierung im Bereich Werksgelände & westlich Fürtlesbach 

Bezeichnung Öko-Punkte

geplante ÖP Werksgelände 633.834 ÖP

geplante ÖP Renaturierung Fürtlesbach auf Flurstücken der Fa. 

Layher 42.084 ÖP

bereits generierte ÖP 341.978 ÖP

verfügbarer Humus für weitere ÖP 100.300 ÖP

Abzug ÖP am Gewann Lichtenberger Rain 179.574 ÖP

Abzug ÖP-Planung wegen Bodenbewertung (Humus-Verunreinigung 

durch Steine) 54.066 ÖP

442.278 ÖP

Übersicht Öko-Punkte Werksgelände
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Landratsamt Heilbronn 
 

 

Öffentlich-rechtlicher Vertrag 
 

nach 

§ 54 Landesverwaltungsverfahrensgesetz (LVwVfG) und 

§ 11 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 Baugesetzbuch (BauGB) 

zwischen 

1. dem Zweckverband Wirtschaftsförderung Zabergäu (ZWZ), vertreten durch den 

Verbandsvorsitzenden Bürgermeister Thomas Csaszar (im Folgenden: ZWZ) 

und 

2. dem Land Baden-Württemberg, vertreten durch das Landratsamt Heilbronn als 

untere Naturschutzbehörde, vertreten durch Frau Regine Hofmann, Lerchenstr. 

40, 74072 Heilbronn (im Folgenden: Land) 

 

über 

die Durchführung naturschutzrechtlicher Ausgleichsmaßnahmen nach § 1a Abs. 3 

BauGB bezüglich des vorhabenbezogenen Bebauungsplans „Langwiesen IV“ des 

ZWZ. 
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Vorbemerkung 

Der Zweckverband Wirtschaftsförderung Zabergäu (ZWZ) beabsichtigt die Aufstellung 

des vorhabenbezogenen Bebauungsplans „Langwiesen IV“. Der Bebauungsplan dient 

der Schaffung der planungsrechtlichen Voraussetzungen für das Vorhaben der 

Wilhelm Layher Verwaltungs-GmbH (im Folgenden: Vorhabenträgerin), die im 

Verbandsgebiet auf einer Fläche von ca. 11 ha einen Produktionsstandort mit einer 

Verzinkerei errichten möchte. Der durch das Vorhaben verursachte Eingriff in 

Naturhaushalt und Landschaftsbild erfordert Ausgleichsmaßnahmen.  

Die Parteien haben im Hinblick auf den Ausgleich der Eingriffe, die durch die 

Realisierung des Bebauungsplans bedingt sind, bereits am 11.02.2020/27.02.2020 

einen öffentlich-rechtlichen Vertrag über die Durchführung von 

Ausgleichsmaßnahmen an Zaberaue und Fürtlesbach geschlossen. Nach Abschluss 

dieses Vertrages haben sich Umstände ergeben und Rahmenbedingungen geändert, 

die eine Überarbeitung des Eingriffs-/Ausgleichskonzepts erforderten und damit auch 

eine Anpassung und Ergänzung des Vertrages zwischen den Parteien notwendig 

machen. Aufgrund des Umfangs der notwendigen Änderungen soll hiermit ein neuer 

Vertrag geschlossen werden, der den Vertrag von Februar 2020 ersetzt. 

Das überarbeitete Ausgleichskonzept sieht auch weiterhin in unmittelbarer Umgebung 

zum Vorhaben umfangreiche Gewässerentwicklungsmaßnahmen an der Zaberaue 

vor. Diese Gewässerentwicklungsmaßnahmen werden im und außerhalb des 

Geltungsbereichs des vorhabenbezogenen Bebauungsplans „Langwiesen IV“ auf 

Grundstücken des ZWZ oder dessen Verbandsmitgliedern und der Vorhabenträgerin 

durchgeführt. Zusammen mit den Maßnahmen in der Zaberaue sollen auch weiterhin 

Maßnahmen zur Renaturierung des Fürtlesbachs umgesetzt werden. Die Maßnahmen 

am Fürtlesbach dienen jedoch nicht mehr dem Ausgleich des Eingriffs, der durch den 

vorhabenbezogenen Bebauungsplan „Langwiesen IV“ bedingt ist, sondern werden 

vom Zweckverband nun vollständig und nicht mehr nur anteilig als Ausgleich des durch 

den östlich angrenzenden Bebauungsplan „Langwiesen III“ umgesetzt.  

Neben dem Ausgleich durch ein „Oberbodenmanagement“, dessen Durchführung und 

Regelung einem gesonderten öffentlich-rechtlichen Vertrag zwischen Zweckverband 

und Land vorbehalten ist, sieht das Ausgleichskonzept zudem eine (planexterne) 

Ausgleichsmaßnahme in Form der Anlegung und Pflege einer ca. 0,7 ha großen 
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Streuobstwiese aus hochstämmigen Obstbäumen mit einer extensiven Wiese als 

Unterwuchs auf einer bisherigen Acker- bzw. Gründlandfläche vor. 

Dieser öffentlich-rechtliche Vertrag dient der Sicherung der Ausgleichsmaßnahmen an 

Zaberaue und der Streuobstwiese, insbesondere von Maßnahmen, die auf 

Grundstücken der Vorhabenträgerin durchzuführen sind, die bislang weder im 

Eigentum des ZWZ noch der Mitgliedsgemeinden des ZWZ stehen.  

Ausgehend davon schließen die Parteien folgenden öffentlich-rechtlichen Vertrag: 

§ 1 
Verpflichtung des ZWZ 

(1) Der ZWZ verpflichtet sich gegenüber dem Land, als Ausgleich und Ersatz für die 

durch die Realisierung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans „Langwiesen IV“ 

erforderlichen Eingriffe in Naturhaushalt und Landschaftsbild gem. § 1 a Abs. 3 

BauGB folgende Maßnahmen durchzuführen: 

a) Gewässerentwicklung Zaberaue nach Maßgabe des Konzepts zur 

Entwicklung der Zaberaue in Frauenzimmern – Renaturierung Zaber & 

Fürtlesbach (Gewässerentwicklungskonzept) (Anlage 1) 

Die Anlage 1 wird wesentlicher Gegenstand der für die 

Ausgleichsmaßnahmen nach a) erforderlichen Anträge auf Erteilung 

wasserrechtlicher (Plan-)Genehmigungen, die vom ZWZ beim Landratsamt 

Heilbronn – Untere Wasserbehörde – eingereicht werden. Maßgeblich für 

die Herstellung der o.g. Maßnahmen an Zaberaue sind die für die 

Maßnahmen nach a) erteilten wasserrechtlichen (Plan-)Genehmigungen. 

b) Anlegung einer Streuobstwiese auf den Flurstücken 1454, 1455, 1456, 

1457, 1458, 1459, 1460 und 1461/2 (Gemarkung Cleebronn) nach 

Maßgabe des Maßnahmeblatts „Streuobstwiese“ (Anlage 2) 

(2) Der ZWZ übernimmt die Verpflichtung nach Absatz 1 ungeachtet davon, ob sich 

die Vorhabenträgerin im Durchführungsvertrag zum vorhabenbezogenen 

Bebauungsplan „Langwiesen IV“ zur Durchführung der Ausgleichsmaßnahmen 

nach Absatz 1 verpflichtet hat.  
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(3) Die Durchführung der Ausgleichsmaßnahmen nach Absatz 1 durch den ZWZ auf 

Grundstücken, die nicht im Eigentum des ZWZ oder seiner Verbandsmitglieder, 

sondern im Eigentum der Vorhabenträgerin stehen (vgl. hierzu Anlage 3), wird im 

Zeitpunkt des Satzungsbeschlusses zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan 

„Langwiesen IV“ und damit im Zeitpunkt der Wirksamkeit dieses Vertrages (§ 9) 

vertraglich gesichert sein und anschließend dinglich gesichert werden. Die 

Vorhabenträgerin hat sich im Durchführungsvertrag gegenüber dem ZWZ 

verpflichtet, die Herstellung sowie die Entwicklungs- und Fertigstellungspflege der 

Maßnahmen zur Gewässerentwicklung der Zaberaue nach Maßgabe des 

Gewässerentwicklungskonzepts (Anlage 1) und der auf dessen Basis vom 

Landratsamt Heilbronn erteilten wasserrechtlichen (Plan-)Genehmigungen auf 

seinen Grundstücken durch den ZWZ oder durch vom ZWZ beauftragte Personen 

zu dulden. Zur Sicherung dieser Verpflichtungen hat sich die Vorhabenträgerin 

gegenüber dem ZWZ verpflichtet, die Eintragung einer beschränkt persönlichen 

Dienstbarkeit des bezeichneten Inhalts zugunsten des ZWZ zu bewilligen und zu 

beantragen. Im Übrigen ist im Durchführungsvertrag geregelt, dass die 

Vorhabenträgerin die Flächen, die für die Maßnahmen der Gewässerentwicklung 

der Zaberaue in Anspruch genommen werden und nicht bereits im Eigentum des 

Zweckverbandes oder eines Zweckverbandsmitglieds stehen, unentgeltlich an 

den ZWZ veräußert und übereignet. 

§ 2 
Realisierung der Ausgleichsmaßnahmen 

Der ZWZ verpflichtet sich, die Ausgleichsmaßnahmen nach § 1 nach Inkrafttreten des 

vorhabenbezogenen Bebauungsplanes „Langwiesen IV“ zeitlich parallel zur 

Realisierung des Bauvorhabens der Vorhabenträgerin und der Erschließung des 

Plangebietes herzustellen bzw. herstellen zu lassen. 

§ 3 
Entwicklungs- und Unterhaltungspflege 

Der ZWZ verpflichtet sich zur Entwicklungs- und Unterhaltungspflege der 

Ausgleichsmaßnahmen nach § 1 Absatz 1 für einen Zeitraum von 25 Jahren ab deren 

Fertigstellung und Abnahme. 
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§ 4 
Anpassung aufgrund geänderter Verhältnisse 

Sollte der vorhabenbezogene Bebauungsplan „Langwiesen IV“ aufgehoben oder für 

nichtig erklärt werden, bevor die auf der Grundlage der Festsetzungen des 

Bebauungsplanes möglichen Baumaßnahmen realisiert wurden bzw. bevor diese 

Maßnahmen bestandskräftig genehmigt worden sind, wird der ZWZ von den 

Verpflichtungen aus diesem Vertrag in dem Umfang frei, in dem nicht ausgeglichene 

Eingriffe aufgrund der Festsetzungen des Bebauungsplans unterbleiben. 

§ 5 
Sofortige Vollstreckung 

Der ZWZ unterwirft sich mit dem Zeitpunkt der Fälligkeit ihrer Verpflichtungen aus 

diesem Vertrag der sofortigen Vollstreckung i.S.d. § 61 LVwVfG. 

§ 6 
Schriftformklausel 

Änderungen oder Ergänzungen dieses Vertrages bedürfen der Schriftform. Dies gilt 

auch für Änderungen dieser Schriftformklausel. 

§ 7 
Vertragsbestandteile 

 
Bestandteile dieses Vertrages sind: 
 
Anlage 1:  Konzept zu Entwicklung der Zaberaue in Frauenzimmern – 

Renaturierung Zaber & Fürtlesbach 

(Gewässerentwicklungskonzept), bestehend aus einem 

Übersichtsplan und Maßnahmeplänen, jeweils vom 19.04.2021, 

Geitz & Partner GmbH, Stuttgart 

Anlage 2: Maßnahmeblatt „Streuobstwiese“, Geitz & Partner GmbH, Stuttgart 
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Anlage 3: Darstellung der im Privateigentum (Vorhabenträgerin) stehenden 

Flächen zur Entwicklung Zaberaue 

§ 8 
Salvatorische Klausel 

 
Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrags ganz oder teilweise unwirksam sein 

oder werden, so wird hiervon die Wirksamkeit der anderen Vertragsbestimmungen 

nicht berührt. Die Vertragsparteien verpflichten sich vielmehr die unwirksame 

Bestimmung durch eine Regelung zu ersetzen, durch die der Vertragszweck in 

zulässiger Weise erreicht werden kann. 

§ 9 
Wirksamkeit des Vertrages 

 
Dieser Vertrag wird nur wirksam, wenn die Verbandsversammlung des Zweckver-

bands Wirtschaftsförderung Zabergäu (ZWZ) diesem zustimmt. 

§ 10 
Öffentlich-rechtlicher Vertrag vom 11.02.2020/27.02.2020 

Mit diesem Vertrag wird der öffentlich-rechtliche Vertrag vom 11.02.2020/27.02.2020 

zwischen den Vertragsparteien über die Durchführung von Ausgleichsmaßnahmen an 

Zaberaue und Fürtlesbach aufgehoben. 

 

Brackenheim, den ____________ _______________________________ 

  Thomas Csaszar, Verbandsvorsitzender 

  (für den ZWZ) 

 

Heilbronn, den _______________ _______________________________ 

  Regine Hofmann  

  (für das Land Baden-Württemberg) 
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Anlage 1: 
 
Konzept zu Entwicklung der Zaberaue in Frauenzimmern – Renaturierung Zaber & 
Fürtlesbach (Gewässerentwicklungskonzept), bestehend aus einem Übersichtsplan 
und Maßnahmeplänen, jeweils vom 19.04.2021, Geitz & Partner GmbH, Stuttgart 
 
Übersichtsplan: 
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Maßnahmepläne für die Abschnitte Zaber West und Zaber Ost: 
 
Zaber West:      Zaber Ost: 
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Anlage 2 
 
Maßnahmeblatt „Streuobstwiese“, Geitz & Partner GmbH, Stuttgart 
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Anlage 3: 
 

Darstellung der aktuell im Eigentum der Vorhabenträgerin stehenden Flächen der 
Maßnahmenflächen zur Entwicklung Zaberaue, die allerdings nach dem 
Durchführungsvertrag zwischen Vorhabenträgerin und ZWZ an den ZWZ übereignet 
werden. 
 

 
 

 
rot:    Eigentum Vorhabenträgerin 
grün: Eigentum ZWZ oder Verbandsmitglied ZWZ 

 
Hinweis:  
Östlich des Fürtlesbaches stehen die Fläche für die Ausgleichmaßnahme 
„Entwicklung der Zaberaue“ (bis einschl. Flst.Nr. 1448 bzw. bis zur Grenze FFH-
Gebiet 6820311, Heuchelberg und östlicher Kraichgau) mittlerweile vollständig im 
Eigentum des ZWZ.  
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Notarielle Beurkundungspflicht! 

 

Nachtrag  
zum 

Durchführungsvertrag vom 23.12.2019 
 

zum  

vorhabenbezogenen Bebauungsplan „Langwiesen IV“  

des Zweckverbandes Wirtschaftsförderung Zabergäu 
 

zwischen 

 

Zweckverband Wirtschaftsförderung Zabergäu,  

vertreten durch den Verbandsvorsitzenden Bürgermeister Thomas Csaszar, 

Marktplatz 1, 74336 Brackenheim 

- im Folgenden „Zweckverband“ genannt - 
 

und 
 

Wilhelm Layher Verwaltungs-GmbH, 

vertreten durch die Geschäftsführer Georg Layher und Thomas Kittner, 

Ochsenbacher Straße 56, 74363 Güglingen-Eibensbach 

 

- im Folgenden „Vorhabenträger“ oder „Firma Layher“ genannt - 
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Vorbemerkung 

Die Vertragsparteien haben am 23.12.2019 einen Durchführungsvertrag zum 
vorhabenbezogenen Bebauungsplan „Langwiesen IV“ geschlossen und notariell beurkunden 
lassen (UR 3919/2019). Der Beschluss des Bebauungsplans als Satzung steht noch aus. 

Nach Abschluss des Durchführungsvertrages haben sich Umstände ergeben und 
Rahmenbedingungen geändert, die eine Änderung bzw. Ergänzung des Durchführungsvertrages 
erfordern. Nach Durchführung der förmlichen Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung hat sich 
bei einer Überprüfung des Eingriffs-/Ausgleichskonzepts herausgestellt, dass sich durch die 
Ausgleichsmaßnahme „Oberbodenmanagement“ weniger Ökopunkte erzielen lassen als 
ursprünglich ermittelt. Zweckverband und Vorhabenträger haben sich daher entschieden, eine 
weitere (planexterne) Ausgleichsmaßnahme in Form der Anlegung und Pflege einer ca. 0,7 ha 
großen Streuobstwiese aus hochstämmigen Obstbäumen mit einer extensiven Wiese als 
Unterwuchs auf einer bisherigen Ackerfläche in das Ausgleichskonzept aufzunehmen. Darüber 
hinaus wurde im Plangebiet ein Vorkommen der streng geschützten Art der Wechselkröte 
festgestellt. Die Bewältigung dieses artenschutzrechtlichen Konflikts machte weitere 
Untersuchungen und insbesondere Maßnahmen zur Sicherung des Erhaltungszustandes der 
Wechselkröte erforderlich, die auch im Durchführungsvertrag abzubilden sind. Änderungen 
ergeben sich zudem im Hinblick auf die Ausgleichsmaßnahmen an Zaber und Fürtlesbach. 
Neben konzeptioneller Anpassungen dieser Ausgleichsmaßnahmen wurde die Maßnahme am 
Fürtlesbach nun vollständig dem Ausgleich des durch den angrenzenden Bebauungsplan 
„Langwiesen III“ bedingten Eingriffs zugeordnet. Vor allem aufgrund der Änderungen des 
Eingriffs-/Ausgleichskonzepts und Anpassungen bei den erforderlichen artenschutzrechtlichen 
Maßnahmen wurde der Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplans „Langwiesen IV“, der 
zugehörige Vorhaben- und Erschließungsplan und die sonstigen dem Bebauungsplan 
beigefügten Unterlagen, insbesondere der Umweltbericht, geändert.  

In Reaktion auf die derzeitigen massiven und der schwer vorherzusehenden zukünftigen 
Auswirkungen der Covid-19-Pandemie wird dem Vorhabenträger außerdem die Option 
eingeräumt, das Vorhaben auch in zwei Realisierungsabschnitten zu verwirklichen. 

Vor diesem Hintergrund vereinbaren Zweckverband und Vorhabenträger nachfolgenden 
Nachtrag zu dem am 23.12.2019 geschlossenen und notariell beurkundeten 
Durchführungsvertrag. Soweit bisherige Vertragsregelungen geändert oder ergänzt werden, 
werden die Regelungen aus Gründen der Übersichtlichkeit neu gefasst, auch wenn die jeweiligen 
Regelungen nur vereinzelt Änderungen bzw. Ergänzungen erfahren. 

 

Die Änderungen bzw. Ergänzungen gegenüber dem am 23.12.2019 

abgeschlossenen Durchführungsvertrag sind in dieser Fassung des Nachtrags, die 

den Gremien vorgelegt wird, zur besseren Nachvollziehbarkeit rot markiert. 
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§ 1 

Bestandteile des Vertrages 

§ 2 des Durchführungsvertrages vom 23.12.2019 wird wie folgt neu gefasst: 

Bestandteile dieses Vertrages sind: 

1. Vorhabenbezogener Bebauungsplan „Langwiesen IV“, bestehend aus Planteil im 
Maßstab 1:1000 und Textteil, nebst örtlicher Bauvorschriften, einschließlich der 
Begründung zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan und zu den örtlichen 
Bauvorschriften, jeweils mit Stand vom 11.05.2021, angefertigt von Käser Ingenieure, 
Untergruppenbach (Anlage 1), 

2. Vorhaben- und Erschließungsplan (VEP) vom 10.05.2021, Messmer Consult, 
Schwaikheim (Anlage 2), 

3. Umweltbericht, April 2021, Umweltplanung Dr. Münzing, überarbeitet durch 
StadtLandFluss, Nürtingen (Anlage 3), 

4. Faunistische Untersuchung unter Berücksichtigung des speziellen Artenschutzes vom 
08.04.2019, Stauss & Turni Gutachterbüro für faunistische Untersuchungen, Tübingen 
(Anlage 4), 

5. Artenschutzfachbeitrag, April 2021, Arbeitsgruppe für Tierökologie und Planung GmbH, 
Filderstadt (Anlage 4a), 

6. Bepflanzungs- und Begrünungskonzept (V+E Begrünungsplan) vom 12.07.2021, 
Messmer Consult, Schwaikheim (Anlage 5), 

7. Konzept zu Entwicklung der Zaberaue in Frauenzimmern – Renaturierung Zaber & 
Fürtlesbach (Gewässerentwicklungskonzept), bestehend aus einem Übersichtsplan und 
Maßnahmeplänen, jeweils vom 19.04.2021, Geitz & Partner GmbH, Stuttgart (Anlage 
6), 

8. Schalltechnische Untersuchung vom 10.10.2019, Heine + Jud Ingenieurbüro für 
Umweltakustik Stuttgart (Anlage 7), 

9. Auswirkungen auf lokalklimatische Verhältnisse, Dezember 2018, Ingenieurbüro 
Lohmeyer GmbH & Co. KG, Karlsruhe (Anlage 8), 

10. Verkehrsuntersuchung vom 01.04.2019, Planungsgruppe Kölz GmbH, Ludwigsburg 
(Anlage 9), 

11. Erschließungspläne Straßenbau und Leitungen, Stand: 21.05.2021, Ingenieurbüro Ippich, 
Brackenheim (Anlage 10.1: Erschließungspläne „Straßenbau“; Anlage 10.2: 
Erschließungspläne „Leitungen“). 
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12. Maßnahmeblatt zu den naturschutzrechtlichen Ausgleichsmaßnahmen A1, A2 und A3 
(Revitalisierung Zaber), Geitz & Partner GmbH (Anlage 11) 

13. Maßnahmeblatt zur naturschutzrechtlichen Ausgleichsmaßnahme A4 (Streuobstwiese), 
Geitz & Partner GmbH (Anlage 12) 

14. Maßnahmeblatt zur naturschutzrechtlichen Maßnahme A4 (Krebssperre), Geitz & 
Partner GmbH (Anlage 13) 

§ 2  
Beschreibung des Vorhabens 

§ 6 des Durchführungsvertrages vom 23.12.2019 wird wie folgt neu gefasst: 

Das Vorhaben umfasst die Errichtung eines Produktionsstandorts insbesondere für die 
Herstellung von Stahl- und Aluminiumgerüsten. Auf ca. 11 ha Fläche sollen u.a. Gebäude für 
eine Verzinkerei und Produktionsanlagen, eine Wareneingangshalle, eine Staplerladehalle, eine 
Versandhalle sowie Lagerflächen für Rohmaterial, Endprodukte und den Versand sowie die An- 
und Ablieferung entstehen. Die für das Gesamtvorhaben nachzuweisenden Stellplätze werden 
überwiegend durch die Errichtung eines Parkhauses nachgewiesen. Notwendig sind 
innerbetriebliche Erschließungsstraßen und die Anbindung der Bauflächen an die bestehenden 
öffentlichen Erschließungsanlagen östlich des Fürtlesbachs. Bestandteil des Gesamtvorhabens 
sind außerdem ein Regenrückhaltebecken, Flächen zum Ausgleich des Eingriffs in Natur und 
Landschaft sowie artenschutzrechtliche Vermeidungs- und Ausgleichsmaßnahmen.  

Aufgrund der bisherigen massiven und der schwer voraussehbaren künftigen Auswirkungen der 
Corona-Pandemie wird die Vorhabenrealisierung dahingehend flexibilisiert, dass der 
Vorhabenträger nach Maßgabe des Durchführungsvertrages das Gesamtvorhaben alternativ zur 
gesamtheitlichen Umsetzung auch abschnittsweise realisieren darf.  

Im Falle der Abschnittsbildung ist im ersten der beiden geplanten Realisierungsabschnitte 
zunächst auf einer Fläche von ca. 3 ha einen Produktionsstandort zu errichten. Das Vorhaben 
umfasst im ersten Realisierungsabschnitt ein rund 1 ha großes Produktionsgebäude, ein 
Übergabegebäude für die öffentlichen Leitungsanschlüsse mit Sanitäranlage, kleine technische 
Bauwerke (z.B. Tore, Stromübergabegebäude, Schweißgastanks mit Verdampfer), die (nur) für 
diesen ersten Realisierungsabschnitt erforderliche temporäre Errichtung von Stellplätzen, die 
temporäre innerbetriebliche Erschließung mit Fahrwegen sowie die teilweise zunächst temporäre 
Einzäunung des bebauten Geländes und möglicher weiterer Bereiche zur Gefahrenvermeidung. 
Zudem umfasst der erste Realisierungsabschnitt ein temporäres Regenrückhaltebecken, soweit 
nicht innerhalb der Realisierungsfrist für den ersten Realisierungsabschnitt das 
Regenrückhaltebecken für das Gesamtvorhaben errichtet wird. Das Vorgehen mit mehreren 
Realisierungsabschnitten bedingt, dass Teile der inneren Erschließung, das temporäre 
Regenrückhaltebecken (sofern nicht sogleich das Regenrückhaltebecken für das 
Gesamtvorhaben hergestellt wird) sowie Fassadenteile der Produktionshalle für einen späteren 
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Realisierungsabschnitt rückgebaut werden müssen, um die entsprechenden Gebäudeteile des 
zweiten Realisierungsabschnitts errichten bzw. anschließen zu können. Im ersten 
Realisierungsabschnitt noch nicht produktiv genutzte Flächen werden bis zum Beginn der 
Inanspruchnahme für den zweiten Realisierungsabschnitt einer zulässigen Zwischennutzung 
(z.B. Einebnung und Herstellung einer landwirtschaftlich genutzten Wiese) zugeführt. Darüber 
hinaus umfasst der erste Realisierungsabschnitt auch den Neubau, den Ausbau und die 
Verlegung von öffentlichen Straßen und Wegen (mit Ausnahme der im vorhabenbezogenen 
Bebauungsplan vorgesehenen Änderungen im Bereich der Daimlerstraße) sowie die 
Durchführung von naturschutzrechtlichen Vermeidungs- und Ausgleichsmaßnahmen.  

Das Vorhaben und die alternativ mögliche Umsetzung des Vorhabens in zwei 
Realisierungsabschnitten werden im Einzelnen durch den zwischen Vorhabenträger und 
Zweckverband abgestimmten Vorhaben- und Erschließungsplan bestimmt, der diesem Vertrag 
als verbindlicher Vertragsbestandteil beigefügt ist (Anlage 2). Der Vorhaben- und 
Erschließungsplan wird Bestandteil des als Anlage 1 diesem Vertrag im Entwurf beigefügten 
vorhabenbezogenen Bebauungsplanes. 

§ 3 
Durchführungsverpflichtung 

§ 7 des Durchführungsvertrages vom 23.12.2019 wird wie folgt neu gefasst: 

(1) Der Vorhabenträger verpflichtet sich zur Durchführung des in § 6 definierten Vorhabens 
unter Beachtung dieses Vertrages und der Festsetzungen des vorhabenbezogenen 
Bebauungsplans. 

(2) Der Vorhabenträger hat bereits einen Antrag auf immissionsschutzrechtliche Genehmigung 
des Vorhabens gestellt. Der Vorhabenträger verpflichtet sich, das Vorhaben innerhalb von 
48 Monaten nach Eintritt der Bestandskraft der immissionsschutzrechtlichen Genehmigung 
fertigzustellen. Dem Eintritt der Bestandskraft der immissionsschutzrechtlichen 
Genehmigung steht es gleich, wenn zwar ein Widerspruch bzw. eine Klage gegen die 
immissionsschutzrechtliche Genehmigung noch anhängig ist, aber ein Antrag auf 
Anordnung oder Aussetzung der aufschiebenden Wirkung des Widerspruchs bzw. der Klage 
rechtskräftig abgewiesen wurde.  

(3) Der Vorhabenträger kann das Vorhaben alternativ zur gesamtheitlichen Umsetzung auch in 
zwei Realisierungsabschnitten durchführen. Im Falle der Durchführung in 
Realisierungsabschnitten verpflichtet sich der Vorhabenträger, den ersten 
Realisierungsabschnitt (vgl. § 6 in der Fassung von § 2 dieses Nachtrags) innerhalb von 48 
Monaten nach Eintritt der Bestandskraft der für den ersten Realisierungsabschnitt 
erforderlichen behördlichen Genehmigung und innerhalb von weiteren 48 Monaten den 
zweiten Realisierungsabschnitt und damit das Gesamtvorhaben fertigzustellen.  

(4) Die Fristen nach Absatz 2 und Absatz 3 können einmal oder auch mehrmals einvernehmlich 
verlängert werden. Die Fristverlängerung wird vereinbart, indem eine Partei der jeweils 
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anderen unter Bezeichnung der betreffenden Frist schriftlich eine entsprechend 
weiträumigere Frist mit der Aufforderung zur Einwilligung benennt und die jeweils andere 
Partei die begehrte Einwilligung erklärt. Eine Einwilligung gilt als erteilt, wenn nicht 
innerhalb von einem Monat die Einwilligung verweigert oder nur unter Erweiterungen, 
Einschränkungen oder sonstigen Änderungen erklärt wird. Eine Partei kann die 
Einwilligung zur begehrten Verlängerung einer aufgrund dieses Durchführungsvertrages 
vereinbarten oder einvernehmlich verlängerten Frist nicht verweigern, wenn die um 
Fristverlängerung nachsuchende Partei an der Einhaltung dieser Frist aus von ihr nicht zu 
vertretenden rechtlichen und/oder tatsächlichen Gründen gehindert war und die begehrte 
längere Frist in Ansehung des Hinderungsgrundes und dessen Auswirkungen auf die 
Durchführung des Vorhabens angemessen ist. Als nicht von den Parteien zu vertretende 
Umstände zählen insbesondere Verzögerungen durch gerichtliche und behördliche 
Entscheidungen aufgrund von Einwendungen bzw. Rechtsbehelfen Dritter gegen das 
Vorhaben oder den vorhabenbezogenen Bebauungsplan sowie zulasten des Vorhabenträgers 
oder verbundener Unternehmen im Sinne der §§ 15 ff. AktG wirkende schwerwiegende 
Auswirkungen von Naturkatastrophen, Pandemien, Wirtschaftssanktionen, 
Handelshemmnissen und höherer Gewalt. 

§ 4 
Einfriedung Betriebsgelände 

§ 8 des Durchführungsvertrages vom 23.12.2019 wird wie folgt neu gefasst: 

Der Vorhabenträger hat das Betriebsgelände entsprechend den Darstellungen im Vorhaben- und 
Erschließungsplan (Anlage 2) mit 2,50 m hohen Stabgitterzäunen einzufrieden. Zur 
grünordnerischen Einbindung hat der Vorhabenträger die Einfriedungen einzugrünen und die 
Begrünung dauerhaft zu pflegen und zu unterhalten.  Im Falle der abschnittsweisen Umsetzung 
des Gesamtvorhabens (vgl. § 6 in der Fassung von § 2 dieses Nachtrags) ist der Vorhabenträger 
abweichend von den vorstehend unter Satz 1 geregelten Verpflichtungen berechtigt, bis zur 
Fertigstellung des zweiten Realisierungsabschnitts das Gelände mit 2,50 m hohem (nicht 
einzugrünendem) Maschendrahtzaun statt Stabgitterzäunen einzufrieden.  

§ 5 
Herstellung der Erschließungsanlagen 

Absatz 2 von § 10 des Durchführungsvertrages vom 23.12.2019 wird wie folgt neu gefasst: 

(2) Der Vorhabenträger verpflichtet sich, die Erschließungsanlagen – mit Ausnahme des 
Feinbelags und der straßenbegleitenden Grünflächen bzw. Bepflanzungen der 
Verkehrsanlagen nach § 11 und § 14 Abs. 1 dieses Vertrages – innerhalb der 
Durchführungsfrist für das Vorhaben gem. § 7 Abs. 2 in der Fassung von § 3 dieses 
Nachtrags fertigzustellen. Im Falle der abschnittsweisen Realisierung des Gesamtvorhabens 
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verpflichtet sich der Vorhabenträger, innerhalb der für den ersten Realisierungsabschnitt 
geltenden Frist (vgl. § 7 Abs. 3 in der Fassung von § 3 dieses Nachtrags) die 
Erschließungsanlagen – mit Ausnahme des Feinbelags und der straßenbegleitenden 
Grünflächen bzw. Bepflanzungen der Verkehrsanlagen nach § 11 und § 14 Abs. 1 dieses 
Vertrages – fertigzustellen; mit Ausnahme der öffentlichen Wasserversorgungsleitung, die 
im ersten Realisierungsabschnitt nur provisorisch errichtet werden würde. Im Übrigen sind 
die Erschließungsanlagen bei abschnittsweiser Umsetzung des Vorhabens innerhalb der für 
den zweiten Realisierungsabschnitt geltenden und damit für das Gesamtvorhaben geltenden 
Frist (vgl. § 7 Abs. 3 in der Fassung von § 3 dieses Nachtrags) fertigzustellen. 

Der Feinbelag und die straßenbegleitenden Grünflächen bzw. Bepflanzungen der 
Verkehrsanlagen nach § 11 und § 14 Abs. 1 dieses Vertrages sind spätestens innerhalb von 
3 Monaten nach Fertigstellung der sonstigen Erschließungsanlagen herzustellen.  

Für die Verlängerung der vorgenannten Fristen gilt § 7 Abs. 4 in der Fassung von § 3 dieses 
Nachtrags entsprechend. 

§ 6 
Fertigstellung der Anlagen 

§ 19 des Durchführungsvertrages vom 23.12.2019 wird wie folgt neu gefasst: 

(1) Gemäß § 123 Abs. 2 BauGB sollen die Erschließungsanlagen entsprechend den 
Erfordernissen der Bebauung und des Verkehrs kostengünstig hergestellt werden und 
spätestens bis zur Fertigstellung der anzuschließenden baulichen Anlagen benutzbar sein. 

(2) Erfüllt der Vorhabenträger seine Verpflichtungen nicht oder fehlerhaft und hat der 
Vorhabenträger dies zu vertreten, so ist der Zweckverband berechtigt, ihm schriftlich eine 
angemessene Frist zur Ausführung der Arbeiten zu setzen. Der Vorhabenträger hat die 
Nichterfüllung oder fehlerhafte Erfüllung seiner Verpflichtungen insbesondere dann nicht 
zu vertreten, wenn dies auf zulasten des Vorhabenträgers oder verbundener Unternehmen 
im Sinne der §§ 15 ff. AktG wirkenden schwerwiegenden Auswirkungen von 
Naturkatastrophen, Pandemien, Wirtschaftssanktionen, Handelshemmnissen, auf höherer 
Gewalt oder auf Verzögerungen durch gerichtliche und behördliche Entscheidungen 
aufgrund von Einwendungen bzw. Rechtsbehelfen Dritter gegen das Vorhaben oder den 
vorhabenbezogenen Bebauungsplan beruht. Erfüllt der Vorhabenträger bis zum Ablauf 
dieser Frist die vertraglichen Verpflichtungen nicht, so ist der Zweckverband berechtigt, die 
Arbeiten auf Kosten des Vorhabenträgers auszuführen, ausführen zu lassen oder in 
bestehende Werkverträge einzutreten. 

§ 7 
Naturschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen 

- Dachbegrünung – 
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Nach § 26 des Durchführungsvertrages vom 23.12.2019 wird folgender § 26a mit der Überschrift 
„Naturschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahme - Dachbegrünung -“ eingefügt: 

Die Dachflächen sind nach Maßgabe des Umweltberichts (Anlage 3) innerhalb der 
Durchführungsfrist nach § 7 Abs. 2, Abs. 4 in der Fassung von § 3 dieses Nachtrags und bei 
abschnittsweiser Umsetzung des Gesamtvorhabens entsprechend den Durchführungsfristen 
gemäß § 7 Abs. 3, Abs. 4 für den ersten und zweiten Realisierungsabschnitt zu begrünen. Soweit 
diese Pflicht künftig in Widerspruch zu einer öffentlich-rechtlichen Pflicht zur Installation von 
Photovoltaikanlagen auf Dachflächen treten sollte und die Pflicht zur Installation von 
Photovoltaikanlagen aufgrund dieses Widerspruchs nicht entfällt, hat der Vorhabenträger seine 
Pflicht zur Dachbegrünung bestmöglich mit der Pflicht zur Installation von Photovoltaikanlagen 
in Einklang zu bringen. Soweit es dem Vorhabenträger aufgrund einer öffentlich-rechtlichen 
Pflicht zur Installation von Photovoltaikanlagen auf Dachflächen rechtlich nicht möglich ist, 
seine Pflicht zur Dachbegrünung gemäß Satz 1 zu erfüllen, verpflichtet er sich, auf eigene Kosten 
einen dadurch entstehenden Verlust der Ausgleichsfunktion entsprechenden Ausgleich zu 
planen, mit der zuständigen Behörde abzuklären und innerhalb der in Satz 1 genannten Fristen 
herzustellen.    

§ 8 
Naturschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen 

- Gewässerentwicklung Zaberaue - 

§ 27 des Durchführungsvertrages vom 23.12.2019 wird unter der geänderten Überschrift 
„Gewässerentwicklung Zaberaue“ wie folgt neu gefasst: 

(1) Der Vorhabenträger verpflichtet sich, die Maßnahmen zur Gewässerentwicklung bzw. 
Renaturierung der Zaberaue und zur Renaturierung des Fürtlesbachs nach Maßgabe des 
Umweltberichts (Anlage 3: Ausgleichsmaßnahmen A1, A2 und A3), des 
Gewässerentwicklungskonzepts (Anlage 6), des Maßnahmeblatts „Revitalisierung Zaber“ 
(Anlage 11) und der auf Basis dieser Unterlagen vom Landratsamt erteilten 
wasserrechtlichen Genehmigungen, Erlaubnisse oder Bewilligungen zu planen und 
innerhalb der Durchführungsfrist nach § 7 Abs. 2, Abs. 4 in der Fassung von § 3 dieses 
Nachtrags herzustellen. Soweit die für die Ausgleichsmaßnahmen erforderlichen 
wasserrechtlichen Genehmigungen, Erlaubnisse oder Bewilligungen erst nach der 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigung erteilt werden, beginnt die Frist zur Herstellung 
der Ausgleichsmaßnahmen erst mit Eintritt der Bestandskraft der jeweiligen 
wasserrechtlichen Genehmigung, Erlaubnis oder Bewilligung. Im Falle der 
abschnittsweisen Umsetzung des Gesamtvorhabens sind die Ausgleichsmaßnahmen nach 
Satz 1 mit Ablauf der für den ersten Realisierungsabschnitt geltenden Frist gem. § 7 Abs. 3, 
Abs. 4 in der Fassung von § 3 dieses Nachtrags fertigzustellen; Satz 2 gilt insofern 
entsprechend.  
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Der Zweckverband übernimmt kann die dem Vorhabenträger nach § 31 obliegende Planung 
der Ausgleichsmaßnahmen nach Satz 1 in Vertretung des Vorhabenträgers übernehmen. 

(2) Die Grundstücke, auf denen die Ausgleichsmaßnahmen nach Absatz 1 herzustellen sind, 
stehen im Eigentum des Vorhabenträgers und des Zweckverbandes. Der Zweckverband 
stimmt der Inanspruchnahme seiner Grundstücke durch den Vorhabenträger zur Herstellung 
der Ausgleichsmaßnahmen nach Absatz 1 dem Gewässerentwicklungskonzept (Anlage 6) 
und der auf Basis dieser Unterlagen vom Landratsamt erteilten wasserrechtlichen 
Genehmigungen, Erlaubnisse oder Bewilligungen zu.  

(3) Ungeachtet der nach Absatz 1 dem Vorhabenträger obliegenden Pflicht zur Planung und 
Herstellung der Ausgleichsmaßnahmen i.S.v. Absatz 1 verpflichtet sich der Vorhabenträger 
gegenüber dem Zweckverband, die Herstellung und Entwicklungs- und Unterhaltungspflege 
der Maßnahmen zur Gewässerentwicklung der Zaberaue und zur Renaturierung des 
Fürtlesbachs gemäß Absatz 1 nach Maßgabe des Gewässerentwicklungskonzepts (Anlage 
6) und der auf Basis dieser Unterlagen vom Landratsamt erteilten wasserrechtlichen 
Genehmigungen, Erlaubnisse oder Bewilligungen auf seinen Grundstücken sowie das 
Betreten der Grundstücke für diese Zwecke durch den Zweckverband oder von diesem 
beauftragte Personen zu dulden. Zur Sicherung dieser Verpflichtungen bewilligt und 
beantragt der Vorhabenträger hiermit die Eintragung einer beschränkt persönlichen 
Dienstbarkeit des bezeichneten Inhalts zugunsten des Zweckverbandes. Die beschränkte 
persönliche Dienstbarkeit ist auf Kosten des Vorhabenträgers auf dem Grundbuchblatt des 
bzw. der dienenden Grundstücke einzutragen. Die Dienstbarkeiten sind im Grundbuch in 
unmittelbarem Rang nach den eingetragenen Rechten in Abt. II und vor allen Rechten in 
Abt. III einzutragen. 

Die beschränkt persönlichen Dienstbarkeiten, die auf den Grundbuchblättern der 
Grundstücke eingetragen sind, auf denen die Maßnahmen der Gewässerentwicklung der 
Zaberaue durchgeführt werden, erlöschen, wenn der Vorhabenträger seiner Pflicht zur 
Herstellung der Maßnahmen zur Gewässerentwicklung der Zaberaue gemäß Absatz 1 und 
der auf dessen Basis vom Landratsamt erteilten wasserrechtlichen Genehmigungen, 
Erlaubnisse oder Bewilligungen vollumfänglich nachgekommen ist und sich der 
Vorhabenträger in einem notariellen beurkundeten Vertrag ohne Bedingung zur 
Übereignung seiner Flächen verpflichtet hat, auf denen die Maßnahmen der 
Gewässerentwicklung der Zaberaue gemäß Absatz 1 entsprechend dem 
Gewässerentwicklungskonzept (Anlage 6) und der auf Basis dieser Unterlagen vom 
Landratsamt erteilten wasserrechtlichen Genehmigungen, Erlaubnisse oder Bewilligungen 
hergestellt worden sind. Die auflösende Bedingung ist als Inhalt der Dienstbarkeiten in das 
Grundbuch einzutragen.  

Die Maßnahme zur Gewässerentwicklung der Zaberaue wird von der 
Renaturierungsmaßnahme Fürtlesbach, die dem Zweckverband auf eigene Kosten obliegt, 
durch den im Planteil des vorhabenbezogenen Bebauungsplans (Anlage 1) festgesetzten 
Feld- bzw. Gehweg abgegrenzt. 

(4) Der Vorhabenträger trägt die Kosten der Planung und Herstellung der Maßnahmen nach 
Absatz 1 Satz 1. Bezüglich der Abgrenzung der Maßnahmen zur Renaturierung des 
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Fürtlesbachs und der Maßnahmen zur Gewässerentwicklung der Zaberaue gilt Absatz 3, 
letzter Satz. Der Zweckverband hat die Flurstücke Nr. 1455, 1456 und 1457 auf Gemarkung 
Cleebronn von Dritten erworben. Der Vorhabenträger erstattet dem Zweckverband die 
hierfür angefallenen Grunderwerbskosten, einschließlich Nebenkosten, in Höhe von 
49.580,19 € für Flst. 1455, von 46.013,43 € für Flst. 1456 und von 23.869,42 € für Flst. 
1457. Abweichend von vorstehendem Satz 1 tragen Vorhabenträger und Zweckverband die 
auf die Renaturierung des Fürtlesbachs entfallenden Planungs- und Herstellungskosten je 
zur Hälfte; die Kosten für den durch die Renaturierung des Fürtlesbachs erzielten 
Aufwertungsgewinn, der dem Bebauungsplan „Langwiesen III“ als Ausgleich zuzuordnen 
ist, trägt allein der Zweckverband.  

(5) Nach Fertigstellung der Ausgleichsmaßnahmen nach Absatz 1 durch den Vorhabenträger 
sind diese vom Zweckverband und dem Vorhabenträger gemeinsam abzunehmen. 
Bezüglich der Abnahme gelten § 20 Abs. 1 bis 3 und bezüglich der Gewährleistung § 21 
dieses Vertrages entsprechend. 

(6) Soweit die Flächen, die für die Maßnahmen der Gewässerentwicklung der Zaberaue in 
Anspruch genommen werden müssen, nicht bereits im Eigentum des Zweckverbandes oder 
eines Zweckverbandsmitglieds stehen, beabsichtigt der Vorhabenträger, seine Flächen dem 
Zweckverband durch separate notarielle Vereinbarung unentgeltlich zu übereignen. Der 
Zweckverband ist bereit, das Eigentum zu übernehmen. Eine Verpflichtung zur 
Eigentumsübertragung wird durch diesen Vertrag aber nicht begründet. Sofern die Flächen, 
die den Maßnahmen der Gewässerentwicklung der Zaberaue dienen, nur Teile von 
Buchgrundstücken umfassen, hat der Vorhabenträger im Falle der Eigentumsübertragung 
auf den Zweckverband die Flächen vorher auf seine Kosten vermessen zu lassen. 

Im Eigentum des Vorhabenträgers stehende Flächen, die für die Maßnahmen zur 
Renaturierung des Fürtlesbachs in Anspruch genommen werden, verbleiben im Eigentum 
des Vorhabenträgers. Deren Herstellung und Pflege wird nach Absatz 3 über beschränkte 
persönliche Dienstbarkeiten zugunsten des Zweckverbandes gesichert. Bezüglich der 
Abgrenzung der Maßnahmen zur Gewässerentwicklung der Zaberaue und der Maßnahmen 
zur Renaturierung des Fürtlesbachs gilt Absatz 3, letzter Satz. 

(7) Die Pflege der Maßnahmen zur Gewässerentwicklung der Zaberaue und zur Renaturierung 
des Fürtlesbachs(Entwicklungs- und Fertigstellungspflege) übernimmt der Zweckverband 
im Anschluss an die Abnahme (Absatz 5) der vom Vorhabenträger hergestellten 
Ausgleichsmaßnahmen, wenn: 

a) der Zweckverband Eigentümer aller Flächen – mit Ausnahme der im Eigentum von 
Zweckverbandsmitgliedern stehenden Flächen – geworden ist, auf denen die 
Maßnahmen der Gewässerentwicklung der Zaberaue gemäß Absatz 1 hergestellt 
worden sind,  

b) das Betreten der betroffenen Grundstücke zum Zwecke der Pflege der Maßnahmen 
zur Renaturierung des Fürtlesbachs zugunsten des Zweckverbandes nach Absatz 3 
dinglich gesichert ist und 
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c) der Vorhabenträger vorher in zweifacher Ausfertigung detaillierte 
Kostenaufstellungen der vom Vorhabenträger beauftragten Büros und die vom 
Ingenieurbüro sachlich und fachtechnisch festgestellten Schlussrechnungen mit den 
dazugehörigen Unterlagen, einschließlich der Bestandspläne, übergeben hat. 

(8) Die vorgelegten Unterlagen und Pläne werden Eigentum des Zweckverbandes. Der 
Zweckverband bestätigt die Übernahme der Ausgleichsflächen nach Absatz 1 Satz 1 in seine 
Entwicklungs- und Fertigstellungspflege schriftlich gegenüber dem Vorhabenträger. Der 
Vorhabenträger verpflichtet sich zur Tragung der dem Zweckverband entstehenden Kosten 
für die Entwicklungs- und Fertigstellungspflege der Maßnahmen nach Absatz 1 für eine 
Dauer von 10 Jahren ab Abnahme sowie der Kosten für das behördlich geforderte 
Monitoring der Maßnahmen nach Absatz 1. Dabei trägt der Vorhabenträger – entsprechend 
Absatz 2 – von den Kosten der Pflege der Renaturierungsmaßnahmen des Fürtlesbachs die 
Hälfte. Die sich danach ergebenden Kosten der Pflege bzw. Erhaltung Entwicklungs- und 
Fertigstellungspflege werden durch Zahlung eines einmaligen Betrages abgelöst. Der 
Ablösungsbetrag entspricht den kapitalisierten Kosten. Der Ablösungsbetrag für die 
Entwicklungs- und Fertigstellungspflege für die Dauer von 10 Jahren wird durch das Büro 
Geitz & Partner ermittelt und dem Vorhabenträger durch prüffähige Unterlagen dargelegt. 
Der Ablösungsbetrag für das Monitoring wird durch einen von beiden Parteien anerkannten 
Sachverständigen ermittelt und dem Vorhabenträger durch prüffähige Unterlagen dargelegt. 
Die Kosten des Sachverständigen trägt der Vorhabenträger. Der Ablösungsbetrag wird mit 
Abnahme fällig. Erfolgt die Zahlung zu einem späteren Zeitpunkt, ist der Betrag mit 3 vom 
Hundert für das Jahr zu verzinsen. 

§ 9 
Naturschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen 

- Oberbodenmanagement – 

§ 28 des Durchführungsvertrages vom 23.12.2019 wird wie folgt neu gefasst: 

Der Vorhabenträger verpflichtet sich, die im Umweltbericht zum vorhabenbezogenen 
Bebauungsplan „Langwiesen IV“ (Anlage 3) unter Ziffer 4.2.1 aufgeführten Maßnahmen des 
Oberbodenmanagements (Minderungsmaßnahme M4 gemäß Umweltbericht) auf eigene Kosten 
gemäß den Vorgaben des Umweltberichts und der unteren Naturschutzbehörde zu planen und 
durchzuführen. Abweichend davon übernimmt der Zweckverband auf Kosten des 
Vorhabenträgers die Planung des Oberbodenmanagements von Bodenmaterial, das auf Flächen 
außerhalb des Betriebsgeländes abgetragen wird. 

§ 10 
Naturschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahme 

- Streuobstwiese – 
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Nach § 28 des Durchführungsvertrages vom 23.12.2019 wird folgender § 28a mit der Überschrift 
„Naturschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahme - Streuobstwiese -“ eingefügt: 

(1)  Der Vorhabenträger verpflichtet sich, die im Umweltbericht zum vorhabenbezogenen 
Bebauungsplan „Langwiesen IV“ (Anlage 3) unter Ziffer 4.1.8 aufgeführte und dort näher 
beschriebene naturschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahme A5 „Streuobstwiese“ auf den 
Flurstücken 1454, 1455, 1456, 1457, 1458, 1459, 1460 und 1461/2 (Gemarkung Cleebronn) 
nach Maßgabe des Umweltberichts und des Maßnahmeblatts „Streuobstwiese“ (Anlage 12) 
auf eigene Kosten zu planen und innerhalb der Durchführungsfrist nach § 7 Abs. 2, Abs. 4 
in der Fassung von § 3 dieses Nachtrags und bei abschnittsweiser Umsetzung des 
Gesamtvorhabens innerhalb der Durchführungsfrist für den ersten Realisierungsabschnitt 
nach § 7 Abs. 3, Abs. 4 in der Fassung von § 3 dieses Nachtrags herzustellen.  

(2) Nach Fertigstellung der Ausgleichsmaßnahme nach Absatz 1 durch den Vorhabenträger sind 
diese vom Zweckverband und dem Vorhabenträger gemeinsam abzunehmen. Bezüglich der 
Abnahme der Ausgleichsmaßnahme und der Gewährleistung gelten § 20 Abs. 1 und 2 sowie 
§ 21 entsprechend. 

(3) Der Zweckverband übernimmt die dauerhafte Entwicklungs- und Fertigstellungspflege der 
Ausgleichsmaßnahme nach Absatz 1. Der Zweckverband bestätigt die Übernahme der 
Ausgleichsflächen in seine Pflege schriftlich gegenüber dem Vorhabenträger. Der 
Vorhabenträger verpflichtet sich zur Tragung der dem Zweckverband entstehenden Kosten 
für die Pflege der Maßnahme nach Absatz 1 für eine Dauer von 10 Jahren ab Abnahme. Die 
Kosten der Entwicklungs- und Unterhaltungspflege werden durch Zahlung eines einmaligen 
Betrages abgelöst. Der Ablösungsbetrag entspricht den kapitalisierten Pflegekosten für die 
Ausgleichsmaßnahme. Der Ablösungsbetrag wird vor der Abnahme der Maßnahme (Abs. 2) 
durch einen von beiden Parteien anerkannten Sachverständigen ermittelt und dem 
Vorhabenträger durch prüffähige Unterlagen dargelegt. Die Kosten des Sachverständigen 
trägt der Vorhabenträger. Der Ablösungsbetrag wird mit Abnahme fällig. Erfolgt die 
Zahlung zu einem späteren Zeitpunkt, ist der Betrag mit 3 vom Hundert für das Jahr zu 
verzinsen. 

(4) Die Grundstücke bzw. Grundstücksteilflächen, auf denen die Ausgleichsmaßnahme nach 
Abs. 1 hergestellt wird, stehen im Eigentum des Zweckverbandes. 

§ 11 
Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen 

§ 29 des Durchführungsvertrages vom 23.12.2019 wird wie folgt geändert: 

Der Vorhabenträger verpflichtet sich zur Durchführung, dauerhaften Unterhaltung bzw. 
Einhaltung der im Umweltbericht zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan „Langwiesen IV“ 
(Anlage 3) unter Ziffer 4.1 aufgeführten naturschutzrechtlichen Vermeidungs- und 
Minderungsmaßnahmen, soweit diese im Durchführungsvertrag nicht bereits gesondert geregelt 
sind. 
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§ 12 
Maßnahmen des Artenschutzes 

§ 30 des Durchführungsvertrages vom 23.12.2019 wird wie folgt neu gefasst: 

(1) Der Vorhabenträger verpflichtet sich, die unter den Ziffer 4.1.6 des Umweltberichts (Anlage 
3) aufgeführten und im Artenschutzfachbeitrag (Anlage 4a) ausführlich beschriebenen 
Artenschutzmaßnahmen auf eigene Kosten herzustellen. Im Einzelnen handelt es sich um 
folgende Maßnahmen: 

a) vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen für Feldlerche und Wiesenschafstelze (CEF 1a 
und 1b),  

Die Maßnahme CEF 1b wird auf Flurstück 1618, Gemarkung Güglingen, 
durchgeführt. Das Flurstück steht in Eigentum des Vorhabenträgers und wird nach der 
Ernte im Herbst 2021 für die Maßnahme bereitgestellt. Der Vorhabenträger 
verpflichtet sich, dem Zweckverband das Flurstück nach Fertigstellung und Abnahme 
der Ausgleichsmaßnahme unentgeltlich zu übergeben und das Eigentum hieran zu 
verschaffen. Der Zweckverband verpflichtet sich, das Grundstück in sein Eigentum zu 
übernehmen. 

b) vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen für die Goldammer (CEF 2), 

c) vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen für Feuerfalter und Nachtkerzenschwärmer 
(CEF 4 und CEF 5), 

Die Maßnahmen für Feuerfalter und Nachtkerzenschwärmer werden auf Flurstück 
7010, Gemarkung Cleebronn, (zugleich Fläche der Maßnahme für die Wechselkröte 
nach g) und auf Flurstück 1618, Gemarkung Güglingen, (zugleich Fläche für 
Maßnahme für die Feldlerche nach a), durchgeführt. Das Flurstück 7010 steht im 
Eigentum des Zweckverbandes (siehe unten g). Das Flurstück 1618 überträgt der 
Vorhabenträger unentgeltlich an den Zweckverband (siehe oben a). 

d) Maßnahmen zur Vermeidung/Minderung von Individuenverlusten der Zauneidechse 
(M/V5 und M/V6) und vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen für die Zauneidechse 
(CEF3), 

e) vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen für Fledermäuse (CEF6), 

f) Maßnahmen zur Vermeidung/Minderung für den Eremit (M/V7, M/V8 und M/V9), 

g) Maßnahmen zur Vermeidung/Minderung von Individuenverlusten der Wechselkröte 
(M/V2, M/V3 und M/V4) und Maßnahmen zur Sicherung des Erhaltungszustandes 
der Wechselkröte (FCS1). 

Die Maßnahme e) wird im Umweltbericht (Anlage 3) und Artenschutzfachbeitrag 
(Anlage 4a) näher definiert. Die Maßnahme ist letztlich insbesondere auch nach 
Maßgabe der von der zuständigen Naturschutzbehörde bereits in Aussicht gestellten 
artenschutzrechtlichen Ausnahmegenehmigung nach § 45 Abs. 7 BNatSchG 
herzustellen.  
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Die FCS-Maßnahme für die Wechselkröte (FCS1) wird auf den Grundstücken 
Flurstück 1360 und 7010 (Gemarkung Cleebronn) durchgeführt, die der 
Zweckverband zu diesem Zweck erworben hat. Der Vorhabenträger erstattet dem 
Zweckverband die Kosten des Grunderwerbs einschließlich der Nebenkosten. Der 
Zweckverband stimmt der Inanspruchnahme seiner Grundstücke durch den 
Vorhabenträger zur Herstellung der FCS-Maßnahme für die Wechselkröte zu. 

Sollte die im Umweltbericht (Anlage 3) als naturschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahme A4 
beschriebene Maßnahme für die Krebssperre für den Ausgleich des Eingriffs, der durch das 
Vorhaben des Vorhabenträgers bedingt ist, erforderlich sein, trägt der Vorhabenträger 
sämtliche Kosten zur Herstellung und Pflege dieser Maßnahme. Maßgeblich für die 
Durchführung sind die Angaben im Umweltbericht (Anlage 3) und dem Maßnahmeblatt zur 
naturschutzrechtlichen Maßnahme A4 (Krebssperre) (Anlage 13). Ist die 
naturschutzrechtliche Maßnahme A4 (Krebssperre) nicht für den Ausgleich des Eingriffs, 
der durch das Vorhaben des Vorhabenträgers bedingt ist, erforderlich, führt der 
Zweckverband die Maßnahme auf eigene Kosten durch; in diesem Fall gelten die 
nachfolgenden Absätze 2 und 3 nicht für diese Maßnahme. 

(2) Der Zweckverband übernimmt die Pflege der Maßnahmen nach Absatz 1 bzw. stellt diese 
sicher. Bezüglich der Abnahme der Maßnahmen und der Gewährleistung gelten § 20 Abs. 
1 und 2 sowie § 21 dieses Vertrages entsprechend.  

(3) Der Vorhabenträger verpflichtet sich zur Tragung der dem Zweckverband entstehenden 
Kosten für die Entwicklungs- und Fertigstellungspflege und Sicherstellung der Maßnahmen 
nach Absatz 1 für eine Dauer von 10 Jahren ab Abnahme. Die Kosten werden durch Zahlung 
eines einmaligen Betrages abgelöst. Der Ablösungsbetrag entspricht den kapitalisierten 
Pflegekosten. Der Ablösungsbetrag wird durch einen von beiden Parteien anerkannten 
Sachverständigen ermittelt und dem Vorhabenträger durch prüffähige Unterlagen dargelegt. 
Die Kosten des Sachverständigen trägt der Vorhabenträger. Der Ablösungsbetrag wird mit 
Abnahme fällig. Erfolgt die Zahlung zu einem späteren Zeitpunkt, ist der Betrag mit 3 vom 
Hundert für das Jahr zu verzinsen. 

(4) In Ergänzung zu Ziffer 1.6 g) des Textteils des Entwurfs des vorhabenbezogenen 
Bebauungsplans „Langwiesen IV“ (Anlage 1) verpflichtet sich der Vorhabenträger die 
Abstrahlung der Außenbeleuchtung so auszurichten bzw. abzuschirmen, dass eine möglichst 
weitreichende Vermeidung von Lichteinflüssen auf den Korridor entlang des Fürtlesbachs 
sowie der Zaberaue erzielt wird. 

(5) Der Vorhabenträger hat an Glasbauteilen nach dem Stand der Technik geeignete 
Maßnahmen zur Minderung und Vermeidung von Vogelschlag entsprechend der Leitfäden 
von Schmid, H., Doppler W., Heynen D. & Rössler M.: Vogelfreundliches Bauen mit Glas 

und Licht, 2. Auflage 2012, bzw. Rössler M. & Doppler W., Vogelanprall an Glasflächen - 

Geprüfte Muster, 4. Aufl. 2019, zu ergreifen. 

§ 13  
Vorkaufsrecht des Zweckverbandes 
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(1) Sofern der Vorhabenträger im Falle einer abschnittsweisen Umsetzung des Vorhabens (vgl. 
§ 6 in der Fassung von § 2 dieses Nachtrags) nach Durchführung des ersten 
Realisierungsabschnitts das Gesamtvorhaben nicht mehr bzw. nicht innerhalb des Zeitraums 
für den zweiten Realisierungsabschnitts nach § 7 Abs. 3, Abs. 4 in der Fassung von § 3 
dieses Nachtrags durchführt, räumt der Vorhabenträger dem Zweckverband ein 
Vorkaufsrecht an Flächen innerhalb des räumlichen Geltungsbereichs des 
vorhabenbezogenen Bebauungsplans „Langwiesen IV“ ein, die für den Betrieb des 
Vorhabens, das Gegenstand des ersten Realisierungsabschnitts ist, nicht benötigt werden. 
Als nicht mehr betrieblich notwendig im Sinne des vorgenannten Satzes sind alle Flächen 
anzusehen, die der Vorhabenträger an Dritte veräußert, es sei denn der Vorhabenträger weist 
nach, dass die zu veräußernden Flächen auch weiterhin für den Betrieb des Vorhabens, das 
Gegenstand des ersten Realisierungsabschnitts ist, notwendig sind. Sollte über die 
Notwendigkeit zwischen den Vertragsparteien Uneinigkeit bestehen, entscheidet ein von 
beiden Parteien anerkannter Sachverständiger. Der Vorhabenträger verpflichtet sich, jeden 
Käufer über das Bestehen des Vorkaufsrechts zu unterrichten und dem Zweckverband 
unverzüglich nach Abschluss eines Verkaufs vom Inhalt des Kaufvertrags Mitteilung zu 
machen. Das Vorkaufsrecht kann nur binnen zwei Monaten nach Mitteilung des 
Kaufvertrags durch Erklärung gegenüber dem Vorhabenträger ausgeübt werden. 

(2) Der Vorhabenträger räumt dem Zweckverband über das in Absatz 1 schuldrechtlich 
vereinbarte Vorkaufsrecht hinaus ein dingliches Vorkaufsrecht nach Maßgabe von Absatz 
1 ein.  Das Vorkaufsrecht nach Absatz 1 besteht bereits vom Vertragsschluss an und 
unabhängig von der Eintragung des Vorkaufsrechts im Grundbuch. Der Zweckverband ist 
verpflichtet, die Löschung des Vorkaufsrechts im Grundbuch zu bewilligen, wenn die 
Durchführungspflicht nach § 7 in der Fassung von § 3 dieses Nachtrags erfüllt wurde. 

§ 14 
Schlussbestimmungen zu diesem Nachtrag 

(1) Alle übrigen Vereinbarungen des Durchführungsvertrags vom 23.12.2019 bleiben 
unverändert bestehen. Soweit in Regelungen des Durchführungsvertrages vom 23.12.2019 
auf in § 2 des Durchführungsvertrages aufgeführte Anlagen verwiesen wird, wird mit 
Wirksamkeit dieses Nachtrags jeweils auf die Anlagen von § 2 in der Fassung von § 1 dieses 
Nachtrags Bezug genommen. 

(2) Vertragsänderungen oder -ergänzungen bedürfen zu ihrer Rechtswirksamkeit der 
Schriftform. Dies gilt auch für das Schriftformerfordernis selbst. Nebenabreden bestehen 
nicht.  

 (3) Die Unwirksamkeit bzw. Undurchführbarkeit einzelner Bestimmungen berührt die 
Wirksamkeit der übrigen Regelungen dieses Vertrages nicht. Die Vertragsparteien 
verpflichten sich, unwirksame Bestimmungen durch solche zu ersetzen, die dem Sinn und 
Zweck des Vertrages rechtlich und wirtschaftlich entsprechen. Dies gilt entsprechend auch 
für eine vertragliche Lücke. 
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 (4) Dieser Nachtrag zum Durchführungsvertrag ist zweifach ausgefertigt. Der Zweckverband 
und der Vorhabenträger erhalten je eine Ausfertigung.  

 (5) Dieser Nachtrag zum Durchführungsvertrag wird erst wirksam, wenn der vorhabenbezogene 
Bebauungsplan „Langwiesen IV“ in Kraft tritt oder vor Inkrafttreten dieses Bebauungsplans 
eine immissionsschutzrechtliche Genehmigung für das Vorhaben gemäß § 6 des 
Durchführungsvertrages vom 23.12.2019 auf der Grundlage einer Planreife nach § 33 
BauGB erteilt wird. 

 

 

 
Brackenheim, den   Güglingen, den  
   
 
 
 

  

Verbandsvorsitzender Bürgermeister 
Thomas Csaszar 
Zweckverband Wirtschaftsförderung 
Zabergäu 

 Geschäftsführer Georg Layher und Thomas 
Kittner 
Wilhelm Layher Verwaltungs-GmbH 
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